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Peter Gross Bau –
Das ist umfassende Baukompetenz, Zuverlässigkeit
und Innovationsstärke unter einem Dach.
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Seit mehr als 135 Jahren ist unser
Familienunternehmen eine feste
Größe in der Baubranche. Wir
zeichnen uns aus als Spezialisten
in allen Sparten des Hoch- und
Infrastrukturbaus sowie in sämtlichen
weiteren Bereichen der Bauwelt.
Wir bauen Brücken zwischen
Tradition und Moderne – so sind
wir für alle Herausforderungen
der innovativen Bauwelt bestens
gerüstet.

Mit erfahrenen und hochqualifi-
zierten Experten im Fertigteilwerk

in Sankt Ingbert bauen wir seit vielen
Jahrzehnten Fertigteile nach höchsten
Qualitätsstandards. Ab Frühjahr 2024
erweitern wir unsere Kompetenzen
am Bau durch individuell gestalteten
und im Fertigteilwerk produzierten
Architekturbeton. Ästhetik,
ausdrucksstarke Farben, exklusive
Strukturen, kreative Architektur
und einzigartige Oberflächen – wir
veredeln Ihr Bauvorhaben und bieten
Ihnen eine hohe Flexibilität in der
Gestaltung, eine termingerechte
Umsetzung sowie eine qualitativ
einwandfreie Ausführung.
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Rotenhofstr. 1a
66111 Saarbrücken

www.river-nordicdesign.de

Wir investieren intensiv in die Modernisierung
und den Ausbau unseres Fernwärmenetzes.
Dies verringert die CO2-Emissionen und schützt
die Umwelt.

Werden auch Sie Teil der Wärmewende in
Saarbrücken und schließen sich an unser
Fernwärmenetz an: 0681-587 2320
www.sw-sb.de/fernwaerme

Im Unternehmensverbund mit

Versorgungssicher
und klimafreundlich
Wärme mit gutem Gewissen:
Fernwärme für Saarbrücken
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WWW.VILLEROY-BOCH-TILES.COM

Fliesenkollektion: SOLID TONES

SOLID TONES
Urbane Stilwelten in Beton und Stein

• 3 Optiken, in je 6 Farben und 8 Formaten
• Treppen, Mosaik und Hohlkehlsockel
• Ausgestattet mit der Rutschhemmung R10/B Fliesen für Architektur-Design 2023 Ι 2024

Der neue Katalog

Für mehr Informationen
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Maurer Einrichtungen SARL
168, Avenue du X. Septembre
L-2550 Luxembourg
Tel. +352 26 64 98 02
www.maurer-einrichtungen.lu

Maurer Einrichtungen
Dudweilerstraße 94, 66111 Saarbrücken
Tel. +49 681 910 33 55 - 0
info@maurer-einrichtungen.de
www.maurer-einrichtungen.de
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info@giu.de

www.giu.de

Unsere Projekte
können sich sehen lassen!

Von der Idee

bis zur Realisierung

Schreiben Sie uns an!

Punkthaus am Franzenbrunnen

Kita „Salut“ in Brebach

MKV auf den Saarterrassen

KULTÜR
MADE BY KLAUS

WWW. K L A U S - S B . D E

IHR PARTNER
FÜR DAS
OBJEKTGESCHÄFT

FÜR JEDE ANFORDERUNG
DIE RICHTIGE TÜR
AUSSTELLUNG
FACHBERATUNG & VERKAUF
TECHNISCHE & KAUFMÄNNISCHE
UNTERSTÜZUNG VON DER
PLANUNG BIS ZUR MONTAGE
ZWISCHENLAGERUNG
VERMITTLUNG VON
HANDWERKS-LEISTUNGEN
UNSERER
SYSTEMPARTNER
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Thomas Schneider
Stellvertretender Leiter
Gewerbekundenvertrieb

Sie entwerfen ein Zuhause.
Wir versorgen es rundum.
Mehr als nur ein Energieversorger: energis ist ein starker Partner für
Architekten. Mit unserem Portfolio komplettieren wir Ihr Angebot
und bieten Ihren Kunden gemeinsam mit Ihnen alles aus einer Hand.

Als regionaler Rundumversorger sind wir Experten für:

• Günstige Strom- und Erdgastarife
• Individuelle Photovoltaik-Lösungen
• Internettarife von 50 bis 1000 Mbit/s
• Installation und Wartung von Wallboxen

0681 9069-4372

Sprechen wir über unsere Zusammenarbeit!

servicegewerbe@energis.de



12

INHALTSVERZEICHNIS t

SONDERFACHLEUTE 671

Akustik- Lärm-, Schall-, und Wärmeschutz 673

Konstruktiver Ingenieurbau 673

Raum- und Umweltplanung 675

Städtebau und Siedlungswesen 677

Technische Ausrüstung 677

Verkehrswesen 681

Wasserwesen 681

Sonstige Fachrichtungen 682

FIRMENKUNDLICHE DATEN 685

PRODUKTINFORMATIONEN 689

Produktverzeichnis 690

AUSSCHREIBUNGSVERZEICHNIS 697

Erläuterungen zum Ausschreibungsverzeichnis 698

Ausschreibungsverzeichnis 699

SUCHHILFE ZUM AUSSCHREIBUNGSVERZEICHNIS 713

SUCHHILFE SONDERFACHLEUTE 716

Notizen 718



Architekten-Handbuch

Saarland

2025



14

Herausgeber

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der Redaktion

„Architekten-Handbuch Saarland” übernimmt keinerlei Gewähr für die bereit
gestellten Informationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Rainer Lutz
Postfach 650307
66142 Saarbrücken

Redaktion

Ingrid Ochs-Kunz, Saarbrücken
Telefon 06 81/ 5 49 15
E-Mail Architekten-HandbuchSaar@t-online.de
www.Architekten-HandbuchSaar.de

Layout und Satz

mec - Privatinstitut fürWirtschaftsdynamik GmbH, Neunkirchen

Druck

johnen-druck GmbH&Co. KG

Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt amMain

31. Ausgabe

ISSN 1437-1480



Architektenkammern, Verbände

Ministerien, Baubehörden, Einleitung



16

Alles optimal
geregelt!

Wir bieten Lösungen als Partner
für Ihre Herausforderungen in
Energiewirtschaft, Kommunen
und Industrie.

• Planung, Realisierung und Betrieb
von elektrischen Versorgungs-
netzen und -anlagen

• Wartung, Instandhaltung und
wiederkehrende Prüfung von
Komponenten der elektrischen
Energieversorgung

• Daten- und Energiemanagement
• Sicherheitstechnik
• Betrieb von Netzen und Speichern

technischerservice.iqony.energy
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Bundesarchitektenkammer und
Länderarchitektenkammern

Brandenburgische Architektenkammer
Kurfürstenstraße 52
14467 Potsdam
Tel. 03 31/ 27 59 10
Fax 03 31/29 40 11
Präsident:
Dipl.-Ing. Andreas Rieger
Geschäftsführerin:
Dipl.-Arch. Beate Wehlke
E-Mail: info@ak-brandenburg.de

Architektenkammer der
Freien Hansestadt Bremen
Geeren 41/43
28195 Bremen
Tel. 04 21/17 00 07
Fax 04 21/30 26 92
Präsident: Dipl.-Ing. Oliver Platz
Geschäftsführer:
Dipl.-Volkswirt Tim Beerens
E-Mail: info@architektenkammer-bremen.de

Hamburgische Architektenkammer
Grindelhof 40
20146 Hamburg
Tel. 0 40 /4 41 8410
Fax 0 40 /44 18 41 44
Präsidentin:
Karin Loosen
Geschäftsführer:
Dr. Holger Matuschak
E-Mail: info@akhh.de

Architektenkammer
Baden-Württemberg
Danneckerstraße 54
70182 Stuttgart
Tel. 0711/2 19 60
Fax 0711/ 219 6101
Präsident: Dipl.-Ing. Markus Müller
Hauptgeschäftsführer:
Dipl. Verw.wiss. Hans Dieterle
E-Mail: info@akbw.de

Bayerische
Architektenkammer
Waisenhausstraße 4
80637 München
Tel. 0 89 /139 88 00
Fax 0 89 /13 98 80 99
Präsidentin:
Prof. Dipl. Lydia Haack
Hauptgeschäftsführerin:
RAin Sabine Fischer
E-Mail: info@byak.de

Architektenkammer Berlin
Alte Jakobstraße 149
10969 Berlin
Tel. 0 30/ 2 93 30 70
Fax 0 30/ 29 33 0716
Präsidentin:
Theresa Keilhacker
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Torsten Förster
E-Mail: kammer@ak-berlin.de

Bundesarchitektenkammer Askanischer Platz 4
10963 Berlin
Tel. 0 30 / 2 63 94 40
Fax 0 30 / 26 39 44 90
Präsidentin:
Andrea Gebhard
Bundesgeschäftsführer:
Dr. Tillman Prinz
E-Mail: info@bak.de
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Architekten- und
Stadtplanerkammer Hessen
Bierstadter Straße 2
65189 Wiesbaden
Tel. 06 11/173 80
Fax 06 11/17 38 40
Präsident:
Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Greiner
Hauptgeschäftsführer:
Dr. jur. Martin Kraushaar
E-Mail: info@akh.de

Architektenkammer
Mecklenburg-Vorpommern
Alexandrinenstraße 32
19055 Schwerin
Tel. 03 85 /59 07 90
Fax 03 85 /5 90 79 30
Präsident: Dipl.-Ing. Christoph Meyn
Geschäftsführerin:
Katrin Patynowski
E-Mail: info@AK-MV.de

Architektenkammer Niedersachsen
Friedrichswall 5
30159 Hannover
Tel. 05 11/ 28 09 60
Fax 05 11/2 80 9619
Präsident: Dipl.-Ing. Robert Marlow
Geschäftsführer: Dr. Mathias Meyer
E-Mail: info@aknds.de

Architektenkammer
Nordrhein-Westfalen
Zollhof 1
40221 Düsseldorf
Tel. 02 11/4 96 70
Fax 02 11/49 6799
Präsident: Dipl.-Ing. Ernst Uhing
Hauptgeschäftsführer: Markus Lehrmann
E-Mail: info@aknw.de

Architektenkammer Rheinland-Pfalz
Hindenburgplatz 2-6
55118 Mainz
Tel. 0 61 31/ 9 96 00
Fax 0 61 31/ 6149 26
Präsident: Dipl.-Ing. Joachim Rind
Hauptgeschäftsführerin:
M.A., Dipl.-Betriebsw. (FH) Annette Müller
E-Mail: info@akrp.de

Architektenkammer des Saarlandes
Neumarkt 11
66117 Saarbrücken
Tel. 06 81/ 95 4410
Fax 06 81/ 9 54 4111
Präsident:
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwehm
Geschäftsführerin: Dr. Carmen Palzer
E-Mail: Info@AKSaarland.de

Architektenkammer Sachsen
Goetheallee 37
01309 Dresden
Tel. 03 51/ 31 74 60
Fax 03 51/ 3 1746 44
Präsident: Dipl.-Ing. Andreas Wohlfarth
Geschäftsführer:
Olaf Doehler
E-Mail: dresden@aksachsen.org

Architektenkammer
Sachsen-Anhalt
Fürstenwall 3
39104 Magdeburg
Tel. 03 91/ 53 61 10
Fax 03 91/ 53 61 113
Präsident: Prof. Dipl.-Ing. Axel Teichert
Geschäftsführer: André Schlecht-Pesé
E-Mail: info@AK-LSA.de

Architekten- und Ingenieurkammer
Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 71
24105 Kiel
Tel. 04 31/ 57 06 50
Fax 04 31/ 5 70 65 25
Präsident: Dipl.-Ing. Jens Uwe Pörksen
Geschäftsführerin:
RA Natascha Kamp
E-Mail: info@aik-sh.de

Architektenkammer Thüringen
Bahnhofstraße 39
99084 Erfurt
Tel. 03 61 / 21 05 00
Fax 03 61 / 2 10 50 50
Präsidentin:
Dipl.-Ing. Ines M. Jauck
Geschäftsführerin:
Ass.-jur. Sandy Fritzsche
E-Mail: info@architekten-thueringen.de
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Ordre des Architectes
Conseil de l’ordre de la Province de Luxembourg
Avenue Général Patton 148
B-6700 Arlon
Tel. 0032/63221001
B conseil.luxembourg@ordredesarchitectes.be

Ordre des Architectes
Conseil de l’ordre de la Province de Liège
12, Quai des Ardennes
B-4020 Liège
Tel. 0032/43422760
B conseil.liege@ordredesarchitectes.be

Ordre des Architectes
Conseil Régional de Lorraine
24, Rue du Haut Bourgeois
F-54000 Nancy
Tel. 00333/83350857
B contact@croa-ge.or

Ordre des Architectes
Conseil Régional d’Alsace
5, Rue Hannong
F-67000 Strasbourg
Tel. 00333/88225585
B strasbourg@croa-ge.org

Ordre des Architectes
et des Ingénieurs-Conseils
6, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Tel. 00352/422406
B oai@oai.lu

Berufsverbände
im Saar-Lor-Lux-Raum
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Minister für Inneres und Sport:
Reinhold Jost

Minister für Inneres, Bauen
und Sport:
Reinhold Jost

Telefax: 06 81/5 01-2234
vorzimmer-minister@innen.saarland.de

AdM 1 Leiter des Ministerbüros
Yannick Neumeyer
Telefon: (0681) 501-2103
Telefax: (0681) 501-2234
E-Mail: y.neumeyer@innen.saarland.de

Vorzimmer des Ministers
Telefon: (0681) 501-2101 und
Telefon: (0681) 501-2106
E-Mail: vorzimmer-minister@innen.saarland.de

Persönliche Referentin
Albana Tërstena
Telefon: (0681) 501-2116
Telefax: (0681) 501-2234
E-Mail: a.terstena@innen.saarland.de

Referent für Innere Sicherheit und
Zentrale Angelegenheiten
Mischa Lauermann
Telefon: (0681) 501-2182
Telefax: (0681) 501-2234
E-Mail: M.Lauermann@innen.saarland.de

AdM 2 Kabinetts- und Parlamentsreferat
Referatsleiter
Sebastian Schorr
Telefon: 0681/501-2104
Telefax: 0681/501-2248

AdM 3 Kommunikation Jörg Hektor
Telefon: 0681/501-2102
Telefax: 0681/501-2248
E-Mail: presse@innen.saarland.de

AdM 4 Grundsatzreferentin Maria Kiesewalter
Telefon: 0681/501-2253
Telefax: 0681/501-2270

AdM 5 Kampagnen Damian Müller
Telefon: 0681/501-2176
Telefax: 0681/501-2234

Staatssekretär:
Torsten Lang

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
Organisationsplan Stand: 2022
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Abteilung A Zentralabteilung
Nico Ackermann · Telefon: (0681) 501-2149 · Fax: (0681) 501-2222

Referat A 1 Personalangelegenheiten, Personalentwicklung
Telefon: (0681) 501-2136 · Fax: (0681) 501-3334

Referat A 2 Haushalt, Controlling – Telefon: (0681) 501-2181 · Fax: (0681) 501-2222
Referat A 3 Ausbildung, ressortübergreifende Fortbildung

Telefon: (0681) 501-2630 · Fax: (0681) 501-2639
Referat A 4 Informationstechnik, Fernmeldesondereinrichtungen der BOS,

Koordinierende und Autorisierte Stelle des Digitalfunks
Telefon: (0681) 501-2162 · Fax: (0681) 501-2222

Referat A 5 Organisation, Innere Dienste, Arbeitsschutz
Telefon: (0681) 501-2160 · Fax: (0681) 501-3050

Abteilung ÖD Öffentliches Dienstrecht
Peter Schunath · Telefon: (0681) 501-2615 · Fax: (0681) 501-2122

Referat ÖD 1 Allgemeines Beamtenrecht, Ministerrecht, Personalvertretungsrecht
Telefon: (0681) 501-2121 · Fax: (0681) 501-2122

Referat ÖD 2 Besoldungs- und Versorgungsgundsrecht
Telefon: (0681) 501-2217 · Fax: (0681) 501-2122

Referat ÖD 3 Arbeits- und Tarifrecht
Telefon: (0681) 501-2156 · Fax: (0681) 501-2222

Abteilung B Staatshoheitsangelegenheiten
Monika Zöllner · Telefon: (0681) 501-2640 · Fax: (0681) 501-2649

Referat B 1 Staats- und Verfassungsrecht, Wahlrecht, öffentliches Vereinsrecht,
Geheimschutzrecht · Telefon: (0681) 501-2650 · Fax: (0681) 501-2649

Referat B 2 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Namensrecht
Telefon: (0681) 501-2660 · Fax: (0681) 501-2669

Referat B 3 Migration, Flüchtlingsangelegenheiten, Willkommenskultur
Telefon: (0681) 501-2682 · Fax: (0681) 501-2699

Referat B 4 Melde- und Ausweisrecht, Verwaltungsverfahrensrecht, Feiertagsrecht,
Zivil-Militärische Zusammenarbeit
Telefon: (0681) 501-2690 · Fax: (0681) 501-2699

Geschäftsstelle der Härtefallkommission: Telefon: (0681) 501-2094
Fax: (0681) 501-2699 · E-Mail: hfk@innen.saarland.de

Abteilung C Kommunale Angelegenheiten
Dr. Christof Hoffmann · Telefon: (0681) 501-2171 · Fax: (0681) 501-2110

Referat C 1 Allgemeine Kommunalaufsicht, Organisation der Gemeinden und
Gemeindeverbände: Telefon: (0681) 501-2205 · Fax: (0681) 501-2110,
E-Mail: referat-c1@innen.saarland.de

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
Organisationsplan Stand: 2022
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Referat C 2 Kommunalverfassungsrecht: Tel.: (0681) 501-2187 · Fax: (0681) 501-2110
E-Mail: referat-c2@innen.saarland.de

Referat C 3 Kommunale Haushalts- und Finanzwirtschaft, Konnexitätsstelle,
Schulsachkostenbeiträge: E-Mail: referat-c3@innen.saarland.de
Telefon: (0681) 501-2173 · Fax: (0681) 501-2110

Referat C 4 Kommunaler Finanzausgleich, kommunale Wirtschaft, E-Government,
Vergabewesen, Sonderprojekte der Kommunen, Fördermittelcontrolling
Telefon: (0681) 501-2213 · Fax: (0681) 501-2110
E-Mail: referat-c4@innen.saarland.de

Referat C 5 Kommunale Service- und Beratungsstelle der Landesregierung,
Förderung kommunaler Investitionen, E-Mail: referat-c4@innen.saarland.de
Telefon: (0681) 501-2190 · Fax: (0681) 501-2146

Abteilung D Polizeiangelegenheiten und Bevölkerungsschutz
Dr. Thorsten Weiler · Telefon: (0681) 501-3530 · Fax: (0681) 501-3539

Referat D 1 Kriminalitätsprävention, -bekämpfung und Opferschutz,
Internationale Zusammenarbeit
Telefon: (0681) 501-3540 · Fax: (0681) 501-3539

Referat D 2 Rettungsdienst, Brandschutz und Technische Hilfe, Kat-Schutz,
Zivile Verteidigung, Notfallschutz kerntechnischer Anlagen
Telefon: (0681) 501-2201 · Fax: (0681) 501-3539

Referat D 3 Technik, Liegenschaften
Telefon: (0681) 501-3544 · Fax: (0681) 501-3539

Referat D 4 Personalangelegenheiten der Vollzugspolizei
Telefon: (0681) 501-3570 · Fax: (0681) 501-3579

Referat D 5 Einsatz und Organisation der Vollzugspolizei, Internationale Polizeimissionen
Telefon: (0681) 501-3580 · Fax: (0681) 501-3539

Referat D 6 Rechtsangelegenheiten der Abteilung, Polizeirecht, Waffenrecht und
Schadenersatzangelegenheiten
Telefon: (0681) 501-3553 · Fax: (0681) 501-3539

Abteilung E Sport, Heimat, Ehrenamt
Stefan Rabel · Telefon: (0681) 501-2159 · Fax: (0681) 501-3679

Referat E 1 Sport: Telefon: (0681) 501-2219 · Fax: (0681) 501-2141
Referat E 2 Glücksspielwesen, Rechtsangelegenheiten der Abteilung, Stiftungsrecht

Fax: (0681) 501-2141
Referat E 3 Heimat, Ehrenamtskultur, Bürgerbeauftragte

Telefon: (0681) 501-2225 · Fax: (0681) 501-3679
Referat E 4 Förderung Sport, Heimat und Ehrenamt

Telefon: (0681) 501-3281 · Fax: (0681) 501-3679
Koordinierungsstelle Olympia 2024: Tel: (0681) 501-2225 · Fax: (0681) 501-3679
Stabsstelle Prävention durch Sport: Tel: (0681) 501-2164 · Fax: (0681) 501-3679

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
Organisationsplan Stand: 2024
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Abteilung Landes- und Stadtentwicklung, Bauaufsicht und Wohnungswesen
OBB1 Sandra Koch-Wagner · Telefon: (0681) 501-4616 · Fax: (0681) 501-4601

Referat OBB11 Landesplanung, Bauleitplanung
Telefon: (0681) 501-4260 · Fax: (0681) 501-4601

Referat OBB12 Raumordnungsrecht, öffentliches Baurecht, Bauberufsrecht, Justiziariat
Telefon: (0681) 501-2284 · Fax: (0681) 501-4601

Referat OBB13 Bauaufsicht: Telefon: (0681) 501-4310 · Fax: (0681) 501-4601

Referat OBB14 Stadtentwicklung, Städtebauförderung, EU-Fonds
Telefon: (0681) 501-4766 · Fax: (0681) 501-4601

Referat OBB15 Wohnraumförderung und Wohnungswesen
Telefon: (0681) 501-2614 · Fax: (0681) 501-4601

Oberste Landesbaubehörde
Sandra Koch-Wagner · Telefon: (0681) 501-4616 · Fax: (0681) 501-4601

Geschäftsstelle Verwaltung: Telefon: (0681) 501-1459 · Fax: (0681) 501-4601

Abteilung Staatlicher Hochbau und Liegenschaften
OBB2 Daniel Kempf · Telefon: (0681) 501-4644 · Fax: (0681) 501-4601

Referat OBB21 Grundsatz, Vergabewesen, Organisation, Bau-IT, Controlling
Telefon: (0681) 501-4652 · Fax: (0681) 501-4601

Referat OBB22 Hochschulbau, Brandschutz, Bauordnungsrecht
Telefon: (0681) 501-4642 · Fax: (0681) 501-4601

Referat OBB23 Bundesbau: Telefon: (0681) 501-4063 · Fax: (0681) 501-4606

Referat OBB24 Liegenschaften: Telefon: (0681) 501-1520 · Fax: (0681) 501-4601

Referat OBB25 Allgemeiner Landesbau, Zuwendungsbau
Telefon: (0681) 501-4642 · Fax: (0681) 501-4601

Referat OBB26 Klinikbau, Technische Gebäudeausstattung und Betriebstechnik
Telefon: (0681) 501-1261 · Fax: (0681) 501-4601

Abteilung V Verfassungsschutz: Ulrich Pohl · Tel.: (0681) 3038-0 · Fax: (0681) 3038-109
Referat V 1 Grundsatzangelegenheiten und Zentrale Aufgaben

Referat V 2 Linksextremismus, Auslandsbezogener Extremismus

Referat V 3 Rechtsextremismus, Islamismus

Referat V 4 Technik, operative Unterstützung

Referat V 5 Spionage- und Cyberabwehr, Wirtschaftsschutz,
Proliferationsbekämpfung, Beratungsstelle für Prävention

Telefon: (0681) 3038-0 · Fax: (0681) 3038-109

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
Organisationsplan Stand: 2024
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Ministerium für Finanzen und Wissenschaft
Organisationsplan Stand: 2024

Minister der Finanzen und Jakob von Weizsäcker
für Wissenschaft Telefon: 0681/501-1601

E-Mail: minister@finanzen.saarland.de

Staatssekretär der Finanzen Wolfgang Förster
und für Wissenschaft: Telefon: 0681/501-1624

E-Mail: W.Foerster@finanzen.saarland.de

Büroleiter des Ministers Dr. Christian Agethen
Telefon: 0681/501-1687 · Telefax: 0681/501-1590
E-Mail: c.agethen@finanzen.saarland.de

Persönliche Referentin Laura Welsch
des Ministers Telefon: 0681/501-1604, Telefax: 0681/501-1590

E-Mail: l.welsch@finanzen.saarland.de

Presse, Medien- und Jonas Scheunig-Braun und Miriam Göller
Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0681/501-1605 oder

Telefon: 0681/501-1602
Telefax: 0681/501-1590
E-Mail: presse@finanzen.saarland.de

Stabsstelle IT-Sicherheits- Armin Schmitt
management und IT-Recht Telefon: 0681/501-1547 · Telefax: 0681/501-1766

E-Mail:Vorzimmer-A@finanzen.saarland.de

Kontrollstelle EU-Fonds (KEUF) Bärbel Eibeck
Telefon: 0681/501-6623 · Telefax: 0681/501-1600
E-Mail: b.eibeck@finanzen.saarland.de

Bürgerbeauftragte und MiriamGabriel
Nachhaltigkeitsbeauftragte Telefon: 0681/501-1602 · Fax: 0681/501-1590,

E-Mail: frage@finanzen.saarland.de

Frauenbeauftragte Chantal Haag
Telefon: 0681/501-1796 · Fax: 0681/501-1590
E-Mail: frauenbeauftragte@finanzen.saarland.de

Datenschutzbeauftragter des Lisa-Marie Getrey-Burgio
Ministeriums für Finanzen Telefon: 0681/501-2814 · Fax: 0681/501-2468
und fürWissenschaft E-Mail: Datenschutz-MFE@finanzen.saarland.de

Antikorruptionsbeauftragter N. N.
Telefon: 0681/501-1314 · Fax: 0681/501-1590

Stabsstellen / Beauftragte
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Abteilung A Organisation, Personal, Haushalt, Recht und IT
Armin Schmitt · Telefon: (0681) 501-1547 · Fax: (0681) 501-1766
E-Mail: Vorzimmer-A@finanzen.saarland.de

Referat A1 Allgemeine Organisation, Geheimschutz, IT-Leitung, Innere Dienste, Verwaltungs-
modernisierung, besondere Angelegenheiten (Pandemie, Projekte: u.a. E-Akte),
DOMEA, Themenkomplex "Bau", BGM, allgemeine IT-Sicherheit

Referat A2 Personal Bereich FÄ (ohne h.D.) einschließlich Anwärter/innen, Nebentätigkeiten,
Grundsatz Telearbeit, Personalkommission, Stellenplan, Beurteilungen
Geschäftsbereich

Referat A3 Personal Bereich MFW, LZD, IT-DLZ, FÄ h.D., Grundsatz Stellenplan, Nach-
wuchs (ohne Anwärter/innen), allgemeine Fortbildung, Schwerbehindertenrecht,
Koordination ressortübergreifender bzw. abteilungsinterner Angelegenheiten

Referat A4 Transformationsprozess IT-DLZ

Referat A5 Justiziariat, Disziplinarangelegenheiten, BEM, Haushalt, Inklusionsbeauftragter,
Projekte: § 46 und Wissenstransfer, Korruptionsbekämpfung und-prävention,
Datenschutzangelgenheiten

Abteilung B Steuern und Steuerpolitik
Sibylle Kolling und Bernd Jager · Telefon: (0681) 501-1570 / -1723
Fax: (0681) 501-1590 · Vorzimmer-B@finanzen.saarland.de

Referat B1 Allgemeines Abgabenrecht, Finanzgerichtsordnung, Steuerstraf- und
Steuerordnungswidrigkeitenrecht, steuerliche Buchführungs- und
Aufzeichnungspflichten

Referat B2 Einkommensteuer, Lohn- und Kirchensteuer, Umwandlungssteuergesetz,
Gemeinnützigkeitsrecht, Gewerbesteuerrecht.

Referat B3 Umsatzsteuer einschließlich Umsatzsteuer-Sonderprüfung, Verbrauchsteuern,
Bewertung, Erbschaftsteuer, Grundsteuer und Verkehrsteuern

Referat B4 Nachwuchsgewinnung, Körperschaftssteuer, Internationales Steuerrecht,
Steuerpolitik, Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Steuerverwaltung,
Aufsicht über zentrale Schulungsumgebung.

Referat B5 Strategische Steuerung der Steuerverwaltung, Organisation, Controlling der
Finanzämter, Automation und IT-Ausstattung der Finanzämter, Digitalisierungs-
projekte in der Steuerverwaltung

Referat B6 Steuerliche IT-Sicherheit, Fachaufsicht über den Bereich "Steuerliche Automation
beim LZD"

Abteilungen

Ministerium für Finanzen und Wissen-
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Abteilung C Landeshaushalt, Beteiligungen, Bund-Länder Finanzbeziehungen
Bernd Weber · Telefon: (0681) 501-1678 · Fax: (0681) 501-1699
Vorzimmer-C@finanzen.saarland.de

Referat C1 Stellenplan, Personalausgaben, Projekt "Zukunftssicheres Saarland", CONIFERE,
Einzelpläne 01, 02, 09 und 16

Referat C2 Finanzplanung, Haushaltssanierung, Stabilitätsrat, Überwachung Schulden-
bremse, Steuerschätzung, Finanzbeziehungen Bund-Länder/Land-Kommunen,
Einzelpläne 03, 04, 17 und 20

Referat C3 Kreditaufnahme, Schuldenverwaltung, Bankenbeteiligungen des Landes, Bürg-
schaften, Kassen- und Rechnungswesen

Referat C4 Haushaltsgesetz und Haushaltsrichtlinien, Haushaltsrecht und Haushaltssystema-
tik, Einzelpläne 05, 08 und 21, Betrieb und Entwicklung von IHWS und HAV

Referat C5 Beteiligungen des Landes (außer Banken), Einzelpläne 10 und 18

Abteilung D Strategische Grundsatzthemen Ressort, Koordinierung
Dr. Christian Agethen · Telefon: (0681) 501-1603 · Fax: (0681) 501-1590
E-Mail: Vorzimmer-D@finanzen.saarland.de

Referat D1 Ressortinterne Grundsatzthemen Finanzen und Wissenschaft, Monitoring
Prüfungsmitteilungen Rechnungshof, Leitung Ministerbüro

Referat D2 Finanzpolitische Grundsatzfragen der Transformation

Referat D3 Presse, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Referat D4 Ministerrats- und Parlamentsangelegenheiten, Angelegenheiten der Landtags-
ausschüsse

Referat D5 Bundesratsangelegenheiten, Finanzministerkonferenz, Finanzausschüsse

Referat D6 Tax Compliance, Steuerliche Problemstellungen der Landesverwaltung

Referat D7 Wissenschaftspolitische Grundsatzfragen, Strategie

Abteilung WWissenschaft
Dr. Susanne Reichrath · Telefon: (0681) 501-1393 · Fax: (0681) 501-1560
E-Mail: Vorzimmer-W@finanzen.saarland.de

Referat W1 Internationale Angelegenheiten, überregionale Koordinierung im
Wissenschaftsbereich

Referat W3 UdS, htw saar, private Hochschulen, Berufsakademien, Hochschulzulassung

Referat W4 UKS, Personalangelegenheiten der Hochschulen und Justiziariat

Referat W5 Hochschulgesetzgebung, Hochschulrecht

Ministerium für Finanzen und Europa
Organisationsplan Stand: 2024
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Verzeichnis der Unteren Bauaufsichtsbehörden im Saarland
Stand: Oktober 2024

Regionalverband Saarbrücken
– Untere Bauaufsichtsbehörde –
Schlossplatz 8-15
66119 Saarbrücken
z 0681/ 5 06-3310
Fax 06 81/ 5 06-3392
E-Mail: uta.pitz@rvsbr.de

Landkreis Merzig-Wadern
– Untere Bauaufsichtsbehörde –
Bahnhofstraße 44
66663 Merzig
z 06861/ 80-250
Fax 0 68 61/ 80-390
E-Mail: bauaufsicht@merzig-wadern.de

Landkreis Neunkirchen
– Untere Bauaufsichtsbehörde –
Wilhelm-Heinrich-Straße 36
66564 Ottweiler
z 06824/ 9 06 - 56 91
Fax 0 68 24/ 9 06 - 66 91
E-Mail: b.zawar@

landkreis-neunkirchen.de

Landkreis Saarlouis
– Untere Bauaufsichtsbehörde –
Kaiser-Wilhelm-Straße 4-6
66740 Saarlouis
z 06831/ 444-446
Fax 0 68 31/ 444-390
E-Mail: charlotte-kurz@kreis-saarlouis.de

Landkreis Saarpfalz
– Untere Bauaufsichtsbehörde –
Am Forum 1
66424 Homburg
z 06841/ 104-83 27
E-Mail: markus.gesang@saarpfalz-kreis.de

bauaufsicht@saarpfalz-kreis.de

Landkreis St. Wendel
– Untere Bauaufsichtsbehörde –
Mommstraße 21-25a
66606 St.Wendel
z 06851/ 801- 2700
Fax 0 68 51/ 801- 2790
E-Mail: UBA@lkwnd.de

Landeshauptstadt Saarbrücken
– Untere Bauaufsichtsbehörde –
Gerberstraße 29
66111 Saarbrücken
z 0681/ 905-12 67
Fax 06 81/ 905-13 37
E-Mail: timo.doerr@Saarbruecken.de

Kreisstadt Homburg
– Untere Bauaufsichtsbehörde –
Am Forum 5
66424 Homburg
z 06841/ 101- 428
Fax 0 68 41/ 101- 480
E-Mail: michael.banowitz@homburg.de

bauaufsicht@homburg.de

Kreisstadt Neunkirchen
– Untere Bauaufsichtsbehörde –
Rathaus Oberer Markt
66538 Neunkirchen
z 06821/ 202-521
Fax 0 68 21/ 202-537
E-Mail: amt36@neunkirchen.de

Kreisstadt Saarlouis
– Untere Bauaufsichtsbehörde –
Rathaus Großer Markt
66740 Saarlouis
z 06831/ 443-269
Fax 0 68 31/ 443-491
E-Mail: arno.modert@saarlouis.de

frederic.stinnen@saarlouis.de

Mittelstadt St. Ingbert
– Untere Bauaufsichtsbehörde –
Rathaus Am Markt 12
66386 St. Ingbert
z 06894/ 13-311
Fax 0 68 94/ 13-333
E-Mail: bauordnung@st-ingbert.de

Mittelstadt Völklingen
– Untere Bauaufsichtsbehörde –
Neues Rathaus
66333 Völklingen
z 06898/ 13-25 76
Fax 0 68 98/ 13-24 40
E-Mail: ralf.mueller@voelklingen.de
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Für die Benutzung dieses Handbuches möchten wir
einige Hinweise geben. Wenn Sie die nachfolgenden
Punkte beachten, werden Sie rasch feststellen, wie leicht
und effektiv sich mit dem ARCHITEKTEN-HANDBUCH
arbeiten lässt.

Architekten im Saarland
alphabetisch geordnet
Name, Vorname, PLZ, Ort

Das ARCHITEKTEN-HANDBUCH versteht sich als
HANDBUCH für die tägliche Arbeit des Benutzers.

Ob der Benutzer sich über Architekten, Architekten-
kammern, Verbänden oder Baubehörden informieren
will, ob er im Saarländischen Architekten- und Ingenieur-
kammergesetz oder neu: das Gebäudeenergiegesetz-
GEG nachlesen will – immer ist das ARCHITEKTEN-
HANDBUCH eine gute Fundstelle.

Darüber hinaus sind im Handbuch auch die anerkannten
Prüfingenieure für Baustatik, Vermessungsingenieure,
Sonderfachleute verschiedener Fachrichtungen zu fin-
den.

Repräsentationen, Produktinformationen, Firmenkund-
liche Daten und das Ausschreibungsverzeichnis von
Handwerk, Handel, Industrie, helfen dem Architekten
und Planer.

Für Druckfehler oder andere Fehlinformationen, wird
keine Haftung übernommen.

Einleitung

Hinweise zur Benutzung

Auch die 31. Ausgabe mit App und PDF zum Download!
www.architekten-handbuchsaar.de
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Für alle, die ihre Bauprojekte jetzt
konsequent zukunftsfähig gestalten
wollen: Mit dem Energiemanagent
System flow bieten wir Planern eine
einfache ganzheitliche Gebäudetechnik,
die konsequent Energie sparen hilft.
Beim Bau, im Gebäudebetrieb,
aber auch schon in der Planung.

hager.de/kpb

Klimapositiv Planen und Bauen

Energiekonzepte
für Ein- und
Zweifamilienhäuser.
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Architekten im
Saarland

alphabetisch geordnet
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Saarland

1 Regionalverband Saarbrücken
2 Kreis Saarlouis
3 Kreis Merzig-Wadern
4 Kreis Neunkirchen
5 Kreis St.Wendel
6 Saarpfalz-Kreis

Entwurf und Kartographie: Regierung des Saarlandes



33



34

Platten-Natursteine-Komplettbäder
Fliesen- und Natursteinverlegung

Zum Gerlen 11b Saarbrücken-Ensheim
Industriegebiet am Flughafen

Telefon 06893/6006 Fax 06893/5074
E-Mail: info@fliesen-schmelzer.de www.fliesen-schmelzer.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr

Individuelle Termine – auch samstags – auf Anfrage.

Ständig günstige Sonder-
und Restposten an Lager!

C E L E S T A
Gebäudereinigung

GmbH

Unsere Konzepte und Ideen für Ihren Erfolg

Fon: 0 68 41/ 99 30 05-0
Fax: 0 68 41/ 99 30 05-33
eMail: info@celesta.de
Web: www.celesta.de
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Aaron Carola
66117 Saarbrücken

Aatz Andreas
66606 St. Wendel

Abel-Kempf Heike
66386 St. Ingbert

Adam Karl-Heinz
66111 Saarbrücken

Adler Joachim
66679 Losheim am See

Ahr Siegmar
66663 Merzig

Ahrend Kim
66121 Saarbrücken

Alawad Maisoon
66538 Neunkirchen

Albayrak Hüseyin
66839 Schmelz

Albert Thomas
66346 Püttlingen

Alff Gerd
66386 St. Ingbert

Alff Heinrich
66822 Lebach

Alles Rolf
66640 Namborn

Alt Elmar
66606 St. Wendel

Alt Peter
66121 Saarbrücken

Alt Dustin
66119 Saarbrücken

Alten Stefanie
66333 Völklingen

Altmayer Frank
66540 Neunkirchen

Altmeyer Carmen
66709 Weiskirchen

A Amaraddio Paolo
66287 Quierschied

Ames-Rock Monika
66663 Merzig

Ammouri Anthony
66117 Saarbrücken

Andres Ralf
66539 Neunkirchen

Angel Guido
66606 St. Wendel

Anken Rainer
66540 Neunkirchen

Arand Gerold
66701 Beckingen

Arend Michael
66386 St.Ingbert-Hassel

Arend Verena
66346 Püttlingen-Köllerbach

Arends Sigrid
66359 Bous

Arends Sven-Oliver
66359 Bous

Arnone Salvatore
66121 Saarbrücken

Arslanovic Jasmin
66121 Saarbrücken

Assion Christian
66809 Nalbach

Augustin Wolfgang
66687 Wadern

Aussems Myriam
66701 Beckingen

Bach Sabine
66265 Heusw.-Wahlschied

Bach Gerd
66113 Saarbrücken

Backes Peter
66649 Oberthal

B

Architekten alphabetisch
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Backes Britta
66606 St. Wendel

Backes Gerold
66636 Tholey-Theley

Baer Ulrike
66119 Saarbrücken

Bandel-Dieudonné Ulrike
66111 Saarbrücken

Bankston Elham
66121 Saarbrücken

Barbian Bernd
66687 Wadern

Barbian Janine
66113 Saarbrücken

Barth Jessica
66280 Sulzbach

Barth Peter
66663 Merzig

Barth Siegbert
66679 Losheim am See

Barton Andrea
66450 Bexbach

Bastuck Claudia
66822 Lebach

Battis Heinz
66125 Saarbrücken

Bauer Felix
66571 Eppelborn

Bauer Günther
66123 Saarbrücken

Baumeister Jürgen
66424 Homburg

Baureis Ralf
66640 Namborn

Beaumont Christina
66740 Saarlouis

Becker Angelika
66620 Nonnweiler

Becker Roman
66679 Losheim

Becker Thomas
66763 Dillingen

Becker Uwe
66386 St. Ingbert

Becker Willi
66679 Losheim am See

Belhouchat Achour
66111 Saarbrücken

Bellaouedj Farida
66459 Kirkel

Bellmann Thomas
66809 Nalbach

Benabbas Azzeddine
66740 Saarlouis

Bendiks Eric
66117 Saarbrücken

Benedix Claudia
66663 Merzig

Benkert Karlheinz
66119 Saarbrücken

Benning Armin
66693 Mettlach

Benz Gina
66798 Wallerfangen

Bergem Roman
66113 Saarbrücken

Berger Laura
66399 Mandelbachtal

Bergmann Benjamin
66119 Saarbrücken

Bernardi Manfred
66128 Saarbrücken

Bernardouth Suzanne
66359 Bous

Berner Jörg
66130 Saarbrücken

Bernhofer-Junker Gabriele
66538 Neunkirchen

Berwanger Bettina
66606 St. Wendel

Berwanger Hans
66640 Namborn

Berzel Aline
66424 Homburg

Architekten alphabetisch
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Bessoth-Croon Heike
66709 Weiskirchen

Bethscheider Daniela
66557 Illingen

Bettich Andreas
66265 Heusweiler

Betz Christoph
66117 Saarbrücken

Betz Yannick
66119 Saarbrücken

Beutke Rüdiger
66111 Saarbrücken

Bieg-Schwarz Nicole
66440 Blieskastel

Biehl Carsten
66578 Schiffweiler

Biehl Sina
66127 Saarbrücken

Binger Manfred
66292 Riegelsberg

Birk Jochen
66740 Saarlouis

Birtel Gerd
66687 Wadern

Birtel-Koch Christiane
66687 Wadern

Bischof Otto
66386 St. Ingbert

Biwer Ludwig
66780 Rehlingen-Siersb.

Blaes Hans
66131 Saarbrücken

Blass Daniel
66117 Saarbrücken

Blatt Dieter
66440 Blieskastel

Blatt Rudolf
66299 Friedrichsthal

Blaumeiser Jörg
66453 Gersheim

Blum Barbara
66119 Saarbrücken

Blum Kerstin
66123 Saarbrücken

Bochem Hermann
66663 Merzig

Bochem Sebastian
66663 Merzig

Bock Ralf
66578 Schiffweiler

Bohr Andreas
66663 Merzig

Bolbos Emilia
66663 Merzig

Bolbos Iacob
66663 Merzig

Bolduan Andreas
66113 Saarbrücken

Bonny Sabine
66606 St. Wendel

Boos-Quirin Simone
66802 Überherrn

Bopp Erich
66271 Kleinblittersdorf

Bornemann Eike
66123 Saarbrücken

Bosslet Christoph
66424 Homburg

Bost Lothar
66839 Schmelz

Bost Martin
66489 Merchweiler

Boudier Michaela
66111 Saarbrücken

Boullay Manuel
66117 Saarbrücken

Bourgeois Hans-Joachim
66763 Dillingen

Bozok Nurhan
66117 Saarbrücken

Brandt Christian
66740 Saarlouis

Brandt Irina
66740 Saarlouis

Architekten alphabetisch
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Braun Christian
66111 Saarbrücken

Braun Markus
66606 St. Wendel

Braun Monika
66793 Saarwellingen

Braun-Hübsch Volker
66663 Merzig

Breidt Berthold
66763 Dillingen

Brenner Susanne
66763 Dillingen/Saar

Brettar Christian
66111 Saarbrücken

Breyer Ingrid
66806 Ensdorf

Breyer-Hahn Anja
66123 Saarbrücken

Brill Bernd
66606 St. Wendel

Brill Christoph
66399 Mandelbachtal

Brill Christoph
66763 Dillingen

Brill Patric
66459 Kirkel

Broschart Hans-Joachim
66399 Mandelbachtal

Broßius Thomas
66271 Kleinblittersdorf

Bruck-Niehues Monika
66131 Saarbrücken

Brust Achim
66578 Schiffweiler

Brückner Reinhold
66125 Saarbrücken

Brünjes Oliver
66115 Saarbrücken

Burbach-Brünjes Vera
66126 Saarbrücken

Burbach-Kubiniok Annette
66119 Saarbrücken

Burger Lothar
66424 Homburg

Burkhardt Hans-Georg
66121 Saarbrücken

Buschmann Carsten
66121 Saarbrücken

Bäuerle Claudius
66440 Blieskastel

Bäumchen Peter
66564 Ottweiler

Böhler Nicole
66125 Saarbrücken

Böhme Christine
66119 Saarbrücken

Böhnel Dunja
66646 Marpingen

Böhning Horst
66440 Blieskastel

Bühler Philipp
66773 Schwalbach

Carentz Thomas
66111 Saarbrücken

Carrère Pascal
66346 Püttlingen

Cascino Calogero
66780 Rehlingen

Cavelius Martin
66780 Rehlingen-Siersb.

Chen Yu
66130 Saarbrücken

Conrad Joachim
66128 Saarbrücken

Cremer Michael
66132 Saarbrücken

Czapla Miriam
66809 Nalbach

Dalbert-Krüger Karin
66119 Saarbrücken

C

D

Architekten alphabetisch
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Damm Roland
66424 Homburg

Dams Carmen
66126 Saarbrücken

Daub Klaus
66386 St. Ingbert

Decker Bernd
66280 Sulzbach

Decker Melanie
66121 Saarbrücken

Decker Claudia
66773 Schwalbach

Degen Esther
66583 Spiesen-Elversb.

Dejon Karl-Friedrich
66459 Kirkel-Limbach

Deletz Arnd
66798 Wallerfangen

Demmer Thomas
66802 Überherrn

Demmerle Frank
66798 Wallerfangen

Dessloch Marcus
66740 Saarlouis

Detzler Burkhard
66773 Schwalbach

Deutsch Walter
66809 Nalbach

Deutscher Nicole
66121 Saarbrücken

Dewald Vitali
66798 Wallerfangen

Diehl Anja
66117 Saarbrücken

Diemer Anne
66121 Saarbrücken

Diener Eric
66583 Spiesen-Elversb.

Dietrich Klaus
66113 Saarbrücken

Diez Carsten
66121 Saarbrücken

Diliberto Daniela
66809 Nalbach

Dillinger Thomas
66386 St. Ingbert

Dincher Bernd
66111 Saarbrücken

Dittmar Carsten
66740 Saarlouis

Dittmar Denise
66386 St.Ingbert

Ditzler-Brandenburger Simone
66839 Schmelz

Donate Walter
66663 Merzig

Dorfmüller Susanne
66125 Saarbrücken

Dorscheid Oliver
66646 Marpingen

Dorscheid Livia
66386 St. Ingbert

Drees Stefan
66424 Homburg

Drießler Franz-Josef
66292 Riegelsberg

Dutt Hanno
66740 Saarlouis

Dörr Timo
66589 Merchweiler

Dörrenbächer Ludwig
66589 Merchweiler

Dörrenbächer Michael
66606 St. Wendel

Dörrenbächer Stefan
66280 Sulzbach

Eberhardt Barbara
66271 Kleinblittersdorf

Eberz Heino
66663 Merzig

Ecker Gunther
66450 Bexbach

E
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Ecker Norbert
66129 Saarbrücken

Ecker Roland
66424 Homburg

Eggs Julia
66822 Lebach

Eickhoff Tanja
66111 Saarbrücken

Elmas Ömer
66663 Merzig

Elpel-Küfner Peter
66663 Merzig

End Sarah
66557 Illingen

Endres Reinhold
66822 Lebach

Engel Esther
66571 Eppelborn

Engel Carsten
66773 Schwalbach

Engel Martin
66822 Lebach

Enzweiler Reimund
66679 Losheim am See

Erdudatz Gerald
66119 Saarbrücken

Ernst Wolfgang
66798 Wallerfangen

Exner Jan-Philipp
66127 Saarbrücken

Eyer Patric
66111 Saarbrücken

Faber Nicol
66606 St. Wendel

Falk Jutta
66740 Saarlouis

Faller Sibylle
66399 Mandelbachtal

Faltlhauser Ute
66119 Saarbrücken

F

Faßbender Anne
66571 Eppelborn

Federspiel Winfried
66740 Saarlouis

Fehr Sebastian
66606 St. Wendel

Feil Olaf
66292 Riegelsberg

Feld Solweig
66793 Saarwellingen

Feld Verena
66292 Riegelsberg

Ferber Beatrice
66802 Überherrn

Fery Wolfgang
66359 Bous

Fickinger Michael
66386 St. Ingbert

Filip Cristian
66424 Homburg

Finkler Martina
66687 Wadern

Finkler Stephan
66625 Nohfelden

Fisher Daniela
66625 Nohfelden

Flor Daniela
66111 Saarbrücken

Follmar Birgit
66271 Kleinblittersdorf

Folz Valeria
66839 Schmelz

Fonk Philipp
66679 Losheim am See

Fontaine Kuno
66740 Saarlouis

Fontaine Stefan
66740 Saarlouis

Forster Tom
66822 Lebach

Franco Bruno
66424 Homburg
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Frauenkron Werner
66787 Wadgassen

Freese Henning
66117 Saarbrücken

Freidinger Jörg
66292 Riegelsberg

Frenzel Tanja
66117 Saarbrücken

Fries Boris
66453 Gersheim

Fries Nicola
66564 Ottweiler

Frindert Lara
66119 Saarbrücken

Frisch Wolfgang
66280 Sulzbach

Fritsch Natalie
66571 Eppelborn

Fuchs Ludwig
66693 Mettlach

Fuchs-Thome Kerstin
66113 Saarbrücken

Funk Stefan
66121 Saarbrücken

Fürst Katja
66440 Blieskastel

Gabrovsek Christoph
66386 St. Ingbert

Gacev Risto
66701 Beckingen

Gagliardi Maurizio
66130 Saarbrücken

Gansen Christine
66386 St. Ingbert

Gansen Günther
66130 Saarbrücken

Garber Rudolf
66271 Kleinblittersdorf

Gard Paul-Werner
66646 Marpingen

G

Gasparini Julia
66265 Heusweiler

Gatzke-Theisen Sabine
66740 Saarlouis

Geber Marc
66399 Ormesheim

Gebert Lars
66292 Riegelsberg

Gebhardt Sandra
66111 Saarbrücken

Geibel Stefanie
66663 Merzig

Geibel Stephan
66459 Kirkel

Geiger Beate
66119 Saarbrücken

Geiger Erich-Knut
66119 Saarbrücken

Geng Andreas
66265 Heusweiler

Georg Dorothea
66571 Eppelborn

Gergen Achim
66740 Saarlouis

Gergen Peter
66763 Dillingen

Gerstner Harald
66265 Heusweiler

Gerstner Michael
66386 St. Ingbert

Gesang Markus
66440 Blieskastel

Gessner Frank
66606 St. Wendel

Ghoraschi Seyed
66117 Saarbrücken

Giarrizzo Gerlando
66386 St. Ingbert

Giebel Marcel
66740 Saarlouis

Gier Paul
66802 Überherrn
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Gillenberg Lothar
66687 Wadern

Gillo Benjamin
66740 Saarlouis

Ginsbach Karin
66780 Rehlingen-Siersb.

Giuli Architekturbüo Jürgen
66386 St. Ingbert

Glaser Peter
66424 Homburg

Gleser Ralf
66687 Wadern-Nunkirchen

Glocke Peter
66359 Bous

Gläser Til
66440 Blieskastel

Glässl Anja
66123 Saarbrücken

Gneipelt Wolfram
66333 Völklingen

Goedecke Ute
66386 St. Ingbert

Goertz Josefine
66121 Saarbrücken

Gorges Manfred
66679 Losheim

Gouverneur Anne-Marie
66119 Saarbrücken

Graf Thorsten
66806 Ensdorf

Gratz Patrick
66793 Saarwellingen

Graßmann Ingolf
66121 Saarbrücken

Graßmann-Gratsia Euthymia
66121 Saarbrücken

Greber Heinz
66583 Spiesen-Elversb.

Grenz Heinz-Werner
66709 Weiskirchen

Gressung Sandra
66131 Saarbrücken

Greweldinger Berthold
66693 Mettlach

Grosche Lothar
66271 Kleinblittersdorf

Groß Dieter
66564 Ottweiler

Groß Elisabeth
66763 Dillingen

Groß Martin
66822 Lebach

Großmann Wilfried
66822 Lebach

Gruber Kerstin
66123 Saarbrücken

Grundhoff Ina
66113 Saarbrücken

Grundhoff Wolfram
66113 Saarbrücken

Grundmann Michael
66292 Riegelsberg

Grygoruk Kamil
66798 Wallerfangen

Grünewald-Staub Tanja
66352 Grossrosseln

Grützner Bernward
66424 Homburg

Guldenkirch Patrick
66709 Weiskirchen

Gutmann Frank
66113 Saarbrücken

Göggelmann Till
66119 Saarbrücken

Gök Aysen
66740 Saarlouis

Gölzer Albrecht
66117 Saarbrücken

Görg-Wurzer Kerstin
66663 Merzig

Götzinger Franz
66606 St. Wendel

Güldenberg Kathrin
66450 Bexbach
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Günes Rojin
66121 Saarbrücken

Günther Achim
66440 Blieskastel

Gütlein Anne
66123 Saarbrücken

Haag Günther
66424 Homburg

Haan Gordon
66809 Nalbach

Habel Peter
66539 Neunkirchen

Haberl Peter
66693 Mettlach

Habermann Jens
66459 Kirkel

Hack Thomas
66133 Saarbrücken

Hackert Norbert
66787 Wadgassen

Hafner Stefan
66793 Saarwellingen

Hagen Eva
66125 Saarbrücken

Hahn Berthold
66123 Saarbrücken

Hallang Andreas
66540 Neunkirchen

Hamann Jörg
66740 Saarlouis

Hampp Thomas
66386 St. Ingbert

Harnasch Christian
66280 Sulzbach/Saar

Hartfuß Marion
66663 Merzig

Hartmann Rudolf
66130 Saarbrücken

Hartnack Eva
66125 Saarbrücken

H

Hartounian Rebecca
66450 Bexbach

Haupenthal Jürgen-Michael
66557 Illingen

Haupenthal Rüdiger
66636 Tholey

Hauser Erik
66740 Saarlouis

Hauser Günter
66740 Saarlouis

Hegelmann Gerhard
66115 Saarbrücken

Heger Ernö
66265 Heusweiler

Heib Isabelle
66131 Saarbrücken

Heil Alexandra
66424 Homburg

Hein Hardy
66663 Merzig

Heinemann Karl-Heinz
66333 Völklingen

Heinke Andreas
66131 Saarbrücken

Heinrich Frank
66822 Lebach

Heinrich Ralf
66740 Saarlouis

Heinz Norbert
66679 Losheim am See

Heinz Peter
66636 Tholey

Heinzenberger Robert
66798 Wallerfangen

Heitz Karsten
66780 Rehlingen-Siersb.

Hell Corinna
66557 Illingen

Helmer Walter
66798 Wallerfangen

Hemmann Jan
66386 St. Ingbert
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Hempel Curt
66399 Mandelbachtal

Henrich Günter
66123 Saarbrücken

Hepp Thomas
66119 Saarbrücken

Herzog Anne-Marie
66773 Schwalbach

Hesse-Ruck Sabine
66386 St. Ingbert

Hessel Gereon
66117 Saarbrücken

Hetrich Markus
66121 Saarbrücken

Heuser Esther
66646 Marpingen

Hewer Markus
66701 Beckingen

Hiemisch Rainer
66117 Saarbrücken

Hiery Claudia
66809 Nalbach

Hilgers Andrea
66121 Saarbrücken

Hilgers Andreas
66121 Saarbrücken

Hilgert Julia
66129 Saarbrücken

Hilgert Sascha
66129 Saarbrücken

Hilpert Aline
66740 Saarlouis

Hilt Christoph
66701 Beckingen

Himbert Christian
66386 St. Ingbert

Hinrichs Almut
66119 Saarbrücken

Hinrichs Carl-Friedrich
66119 Saarbrücken

Hippchen Heike
66132 Saarbrücken

Hlasta Tina
66620 Nonnweiler

Hoff Anja
66740 Saarlouis

Hoff Marcus
66793 Saarwellingen-Reisbach

Hoffeld Matthias
66663 Merzig/Fitten

Hoffmann Manfred
66119 Saarbrücken

Hoffmann Detlef
66578 Schiffweiler

Hoffmann Helmut
66571 Eppelborn

Hoffmann Markus
66709 Weiskirchen

Hoffmann Ralf
66763 Dillingen

Hollenbach Markus
66121 Saarbrücken

Holletzek Horst
66822 Lebach

Hollmann Martin
66740 Saarlouis

Holzer Otto
66578 Schiffweiler

Huber Dominic
66564 Ottweiler

Huber Helmut
66119 Saarbrücken

Huber Sandra
66128 Saarbrücken

Hubert Jürgen
66111 Saarbrücken

Hubig Anngret
66333 Völklingen

Hubig Carsten
66780 Rehlingen-Siersb.

Hubig Frank
66113 Saarbrücken

Hubig Heinz-Werner
66333 Völklingen
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Hubig Klaus
66280 Sulzbach

Huffer Simon
66740 Saarlouis

Huppert Barbara
66119 Saarbrücken

Huppert Herbert
66130 Saarbrücken

Huppert Jörg
66333 Völklingen

Hupprich Andreas
66129 Saarbrücken

Hussong Hans
66440 Blieskastel

Hühner Horst
66440 Blieskastel

Hünnighausen Barbara
66359 Bous

Jakob David
66119 Saarbrücken

Jakob Rainer
66763 Dillingen

Janoschka Janusz
66133 Saarbrücken

Janssen Thomas
66539 Neunkirchen

Jenewein Heinz
66709 Weiskirchen

Jochem Cathérine
66265 Heusweiler

Jochum Bernhard
66265 Heusweiler

Jochum Bruno
66287 Quierschied

Johann Christoph
66606 St. Wendel

Johann Heidemarie
66450 Bexbach

John Karin
66119 Saarbrücken

J

Jordan Irina
66806 Ensdorf

Jost Horst
66125 Saarbrücken

Jost Kasimir
66113 Saarbrücken

Julien Philipp
66740 Saarlouis

Jung Marc
66386 St. Ingbert

Jung Christian
66663 Merzig

Jungfleisch Katharina
66123 Saarbrücken

Jungmann Klaus
66346 Püttlingen

Jurecka Martin
66113 Saarbrücken

Jäckle Alwin
66636 Tholey

Kahl-Esch Sven
66687 Wadern

Kaiser Michael
66806 Ensdorf

Kalkoffen Stefan
66117 Saarbrücken

Kallenborn Armin
66287 Quierschied

Kammer Oliver
66740 Saarlouis

Karl Heinz
66121 Saarbrücken

Kartes Uwe
66121 Saarbrücken

Kas Ludwig
66119 Saarbrücken

Kautenburger Jürgen
66697 Losheim

Kaya Sükrü
66299 Friedrichsthal

K
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Kayser Ulrich
66399 Mandelbachtal

Kemmer Stefan
66625 Nohfelden-Walh.

Kempf Franz-Josef
66440 Blieskastel

Kempf Bettina
66589 Merchweiler

Kempf Benedikt
66453 Gersheim

Kerber Herbert
66663 Merzig

Kessler Rigo
66557 Illingen

Keßler Erik
66119 Saarbrücken

Kiefer Marija
66123 Saarbrücken

Kiefer Andreas
66606 St. Wendel

Kiefer Henning
66822 Lebach

Kiefer Herbert
66822 Lebach

Kiemle Andreas
66123 Saarbrücken

Kiesewalter Tatjana
66740 Saarlouis

Kilian Anne
66119 Saarbrücken

Kirch Frank
66649 Oberthal

Kirsch Andreas
66346 Püttlingen

Kist Luca
66113 Saarbrücken

Kiwitter Markus
66119 Saarbrücken

Klassen Dieter
66557 Illingen

Klauck Eberhard-Johannes
66119 Saarbrücken

Klauck Michael
66687 Wadern

Klee Dennis
66625 Nohfelden-Bosen

Klehr-Rass Anita
66773 Schwalbach

Klein Daniel
66111 Saarbrücken

Klein Maximilian
66121 Saarbrücken

Klein Alexandra
66123 Saarbrücken

Klein Michael
66740 Saarlouis

Klein Pascal
66701 Beckingen

Klein Sabine
66123 Saarbrücken

Klein Stefan
66589 Merchweiler

Klein Stephan
66780 Rehlingen-Siersb.

Klein Wolfgang
66649 Oberthal

Klein Nicole
66130 Saarbrücken

Kleineher Daniel
66121 Saarbrücken

Kleiner Barbara
66424 Homburg

Kleiß-Schroth Elfi
66557 Illingen

Klemann Albert
66583 Spiesen-Elversb.

Klemann Michael
66440 Blieskastel

Klemens Henrike
66806 Ensdorf

Klemens Jan
66806 Ensdorf

Klima Piotr
66126 Saarbrücken
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Klos Vanessa
66640 Namborn

Kläser Wolfgang
66125 Saarbrücken

Klösters Florian
66687 Wadern

Knobe Kerstin
66780 Rehlingen-Siersb.

Knoll Alexander
66540 Neunkirchen

Koch Klaus
66583 Spiesen-Elversb.

Kolling Dietmar
66119 Saarbrücken

Kolling Helmut
66687 Wadern

Kollmann Markus
66121 Saarbrücken

Komenda Manfred
66571 Eppelborn

Komenda Anke
66571 Eppelborn

Konrad Marius
66111 Saarbrücken

Konrad Paul
66589 Merchweiler

Kopp Werner
66701 Beckingen

Korczak Christian
66117 Saarbrücken

Korz Marco
66557 Illingen

Kosiol Simon
66740 Saarlouis

Koster Heidi
66123 Saarbrücken

Krabbe Volker
66123 Saarbrücken

Krajewski Mandy
66119 Saarbrücken

Krajewski Wolfgang
66538 Neunkirchen

Kranz-Strohmeier Sandra
66119 Saarbrücken

Kratzsch Christoph
66123 Saarbrücken

Kremer-Wolz Sabine
66706 Perl

Kreutzer Claudia
66589 Merchweiler

Kreutzer Urban
66121 Saarbrücken

Krewer Wolfgang
66693 Mettlach

Kriebelt-Braun Isabel
66793 Saarwellingen

Krier Stefan
66346 Püttlingen

Krumm Rudolf
66130 Saarbrücken

Kruse Daniela
66119 Saarbrücken

Krzizok Jörn
66333 Völklingen

Krämer Mario
66111 Saarbrücken

Krämer Peter
66606 St. Wendel

Krämer Richard
66386 St. Ingbert

Krämer Ulf
66706 Perl

Krüger Daniel
66119 Saarbrücken

Krüger Stefan
66119 Saarbrücken

Kuba Jennifer
66793 Saarwellingen

Kuhn Barbara
66125 Saarbrücken

Kuhn Andreas
66111 Saarbrücken

Kuhn Edith
66280 Sulzbach
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Kullmann Armin
66123 Saarbrücken

Kunz Jürgen
66606 St. Wendel

Kurz Mitja
66121 Saarbrücken

König Bernd
66538 Neunkirchen

König Karin
66802 Überherrn

König Nadja
66606 St. Wendel

König Oliver
66346 Püttlingen

Köper Hugo
66130 Saarbr.-Güdingen

Köper Ralf
66117 Saarbrücken

Kösterke Susanne
66589 Merchweiler

Kühn Jörg
66571 Eppelborn

Kühnen Karsten
66663 Merzig

Kühnen Kurt
66663 Merzig

Kühni Sandra
66663 Merzig

Kühni Christoph
66663 Merzig

Lambert Timo Georg
66636 Tholey

Landerer Reimund
66352 Großrosseln

Landwehr Frank
66606 St. Wendel/Osterbr.

Lang Dorothee
66787 Wadgassen

Lang Alexander
66440 Blieskastel

L

Langenfeld Kristina
66787 Wadgassen

Langosch Paul
66740 Saarlouis

Latour Hans
66123 Saarbrücken

Latz Willi
66346 Püttlingen

Lauck Armin
66839 Schmelz

Lauer Axel
66629 Freisen

Lauer Eric
66111 Saarbrücken

Lauer Jörg
66709 Weiskirchen

Lavall Hanna
66333 Völklingen

Lavall Martin
66440 Blieskastel

Lavall Alexander
66333 Völklingen

Lay Karsten
66333 Völklingen

Laßotta Wolfram-Maria
66386 St. Ingbert

Legrum Alois
66119 Saarbrücken

Lehmann Fritz
66424 Homburg

Lehmann Georg
66119 Saarbrücken

Leid Lucie
66265 Heusweiler

Leinen Christof
66740 Saarlouis

Leinenbach Sandra
66111 Saarbrücken

Leinenbach Marco
66111 Saarbrücken

Leinenbach Bärbel
66117 Saarbrücken
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Leininger Jörg
66740 Saarlouis

Lengyel Josef
66798 Wallerfangen

Lennartz Claudia
66386 St. Ingbert

Licht Michael
66540 Neunkirchen

Liebau Klaus
66346 Püttlingen

Lill Albert
66793 Saarwellingen

Linicus-Schott Ursula
66111 Saarbrücken

Linn Karl-Heinz
66453 Gersheim-Walsh.

Litaer Lieven
66125 Saarbrücken

Litz Vladislav
66130 Saarbrücken

Lorang Eric
66123 Saarbrücken

Loris Heribert
66265 Heusweiler

Lorscheider Ralf
66701 Beckingen

Lorscheider Simone
66701 Beckingen

Ludwig Jürgen
66663 Merzig

Luft Tassilo
66740 Saarlouis

Lui Ralf
66780 Rehlingen-Siersb.

Lukas Heiko
66123 Saarbrücken

Lukas Ulrike
66123 Saarbrücken

Lupp Roland
66424 Homburg

Lutter Matthias
66571 Eppelborn

Lutz Anne
66119 Saarbrücken

Ly Minh
66564 Ottweiler

Längler Franz-Josef
66839 Schmelz

Löw Cornelia
66822 Lebach/Falscheid

Lück Sibylle
66111 Saarbrücken

Lück Uwe
66117 Saarbrücken

Maas Andreas
66636 Tholey-Sotzweiler

Madonia-Geyik Savina
66740 Saarlouis

Maier Christina
66625 Neunkirchen/Nahe

Maier Nadja
66111 Saarbrücken

Maier Lars
66130 Saarbrücken

Mailänder Doris
66822 Lebach

Manger Michaela
66459 Kirkel

Marmitt Michael
66687 Wadern

Martin Hans
66740 Saarlouis

Martin Rolf
66557 Illingen

Marx Ingo
66386 St. Ingbert

Marx Thomas
66740 Saarlouis

Matheis Susanne
66386 St. Ingbert

Maurer Katja
66793 Saarwelllingen

M
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Maurer Karl-Theo
66701 Beckingen

Mayer-Schwieger Sven
66440 Blieskastel

Mehler Michelle
66111 Saarbrücken

Meier Marie
66773 Schwalbach

Meier Gerald
66606 St. Wendel

Meiser Kristina
66571 Eppelborn

Melchior Anna
66271 Kleinblittersdorf

Melzert Michael
66636 Tholey

Menzenbach Albert
66119 Saarbrücken

Merkel Kurt
66399 Mandelbachtal

Mertes Martin
66133 Saarbrücken

Merz Laura
66386 St. Ingbert

Meyer Gerd
66287 Quierschied

Meyer Gerhard
66453 Gersheim

Meyer Olaf
66606 St. Wendel

Meßner-Winter Iris
66773 Schwalbach

Michel Ursula
66123 Saarbrücken

Michels Christian
66540 Neunkirchen

Mirold Fabienne
66802 Überherrn

Mischo Thorsten
66583 Spiesen-Elversb.

Mitrici Dumitru
66132 Saarbrücken

Mittler Aline
66117 Saarbrücken

Mocanu Paul
66424 Homburg

Moelle Markus
66111 Saarbrücken

Mohr Anton
66113 Saarbrücken

Mohr Boris
66589 Merchweiler

Mohr Otmar
66663 Merzig

Mohr Peter
66271 Kleinblittersdorf

Mohr Stefan
66606 St. Wendel

Mohr Utta
66440 Blieskastel

Moll Cathrin
66130 Saarbrücken

Monecke Heike
66271 Kleinblittersdorf

Monzel Heiner
66265 Heusweiler

Monzel Petra
66265 Heusweiler

Morschett Mario
66453 Gersheim

Moser Manfred
66540 Neunkirchen

Moses Wolfgang
66440 Blieskastel

Moske Daniel
66706 Perl

Murzyn Peter
66119 Saarbrücken

Mörgen Carla
66740 Saarlouis

Mörsdorf Christoph
66787 Wadgassen

Mörsdorf Ralf
66571 Eppelborn

Müller Christian
66386 St. Ingbert

Müller Rouven
66802 Überherrn
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Müller Désirée
66299 Friedrichsthal

Müller Tobias
66583 Spiesen-Elversb.

Müller Nadine-Maria
66117 Saarbrücken

Müller Alfred
66679 Losheim am See

Müller Bernd
66773 Schwalbach

Müller Edelgard
66386 St. Ingbert

Müller Georg
66129 Saarbrücken

Müller Günter
66564 Ottweiler

Müller Jörg
66450 Bexbach

Müller Judith
66123 Saarbrücken

Müller Kirsten
66763 Dillingen

Müller Michael
66571 Eppelborn

Müller Ralf
66333 Völklingen

Müller Ulrich
66538 Neunkirchen

Münzebrock Martina
66440 Blieskastel

Nardi Mila
66424 Homburg

Nau Daniel
66763 Dillingen

Nehrbaß Tanja
66636 Theley

Neidlinger Dominik
66121 Saarbrücken

Neis Guillermo
66636 Tholey

Neis Wolfgang
66359 Bous

N

Nelles Hermann
66663 Merzig

Neu David
66793 Saarw./Schwarzenh.

Neu Wolfgang
66793 Saarwellingen

Neugebauer Oliver
66333 Völklingen

Ney Bernhard
66806 Ensdorf

Niaz Sardar
66740 Saarlouis

Nicolay Cathrin
66773 Schwalbach

Niebling Frank
66121 Saarbrücken

Niedenzu Miriam
66113 Saarbrücken

Nienas Ingo
66822 Lebach

Niewöhner Jonas
66359 Bous

Nikolova Adelina
66117 Saarbrücken

Nisius Roland
66280 Sulzbach

Nix-Hoffmann Eva
66589 Merchweiler

Noll Cornelia
66119 Saarbrücken

Norek Wolfgang
66333 Völklingen

Noß Dirk
66606 St. Wendel

Ochs Stefan
66113 Saarbrücken

Ötvös Igor
66424 Homburg

Olejnik Roland
66540 Neunkirchen

Omlor Doris
66424 Homburg

O
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Ospelt Monika
66663 Merzig

Ostendorf-Timm Petra
66121 Saarbrücken

Ott Markus
66119 Saarbrücken

Otto Markus
66119 Saarbrücken

Pattay Paul
66386 St. Ingbert

Paul Denise
66646 Marpingen

Paulitsch Stefan
66119 Saarbrücken

Paulus Michael
66793 Saarwellingen

Paulus Manfred
66687 Wadern

Peitz Stefanie
66123 Saarbrücken

Pelotte Hans-Peter
66121 Saarbrücken

Petri Thomas
66271 Kleinblittersdorf

Petry Alexander
66111 Saarbrücken

Petry Manfred
66802 Überherrn

Pfeiffer Gregor
66606 St. Wendel

Pfeufer Janek
66130 Saarbrücken

Pilz Ruth
66123 Saarbrücken

Pinetz Denise
66121 Saarbrücken

Piskol Laura
66113 Saarbrücken

Pitz Uta
66399 Mandelbachtal

P

Pitzer Caroline
66839 Schmelz

Plegnière Walfried
66663 Merzig

Pollmann Achim
66333 Völklingen

Pompa Marcello
66111 Saarbrücken

Porta Ivona
66822 Lebach

Postorino Jean
66763 Dillingen

Quaß Malte
66117 Saarbrücken

Quinten Edith
66763 Dillingen

Quitzsch Nadja
66125 Saarbrücken

Raber Sandra
66287 Quierschied

Ranft Caroline
66125 Saarbrücken

Rappold Daniel
66693 Mettlach

Rauber Markus
66571 Eppelborn

Rausch Thomas
66625 Nohfelden

Rechkemmer Jörg
66557 Illingen

Recktenwald Jürgen
66123 Saarbrücken

Rehlinger Judith
66663 Merzig

Reif Andrea
66121 Saarbrücken

Reinhard Philipp
66663 Merzig

Q

R
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Reinhardt Rainer
66119 Saarbrücken

Reinsch Patrick
66571 Eppelborn

Reinsch-Knobe Claudia
66822 Lebach

Reinstädtler Pia
66773 Schwalbach

Rende Samih
66606 St. Wendel

Rettig Burkhard
66780 Rehlingen-Siersb.

Reuber Manfred
66126 Saarbrücken

Reuter Bernd
66679 Losheim am See

Reuter Ernst
66687 Wadern

Reuter Hans
66113 Saarbrücken

Reuter Hubert
66839 Schmelz

Reuter Markus
66709 Weiskirchen

Reuther Stefan
66386 St. Ingbert

Rexer Tobias
66740 Saarlouis

Richter Christian
66564 Ottweiler

Richter Pascal
66119 Saarbrücken

Riedel Yann
66123 Saarbrücken

Riedler Detlef
66740 Saarlouis

Ries Rouven
66687 Wadern

Rietz Harald
66773 Schwalbach

Riga Hans-Werner
66693 Mettlach

Ritter Roland
66773 Schwalbach

Rizk Katarzyna
66113 Saarbrücken

Rochelmeyer Jens
66583 Spiesen-Elversb.

Rohner Armin
66646 Marpingen

Rollmann Hans
66424 Homburg

Rollmann Mirco
66424 Homburg

Roncoroni Werner
66564 Ottweiler

Rosengrün Henning
66119 Saarbrücken

Rost Wolfgang
66121 Saarbrücken

Roth Simone
66132 Saarbrücken

Roth Gerhard
66125 Saarbrücken

Roth Heide
66111 Saarbrücken

Roth Norbert
66787 Wadgassen

Rothe Stefan
66424 Homburg

Rothkopf Thomas
66359 Bous

Ruck Martin
66386 St. Ingbert

Rummel Maria-Elisabeth
66399 Mandelbachtal

Ruppert Frank
66399 Mandelbachtal

Ruschel Frank
66440 Blieskastel

Ruth Heike
66440 Blieskastel

Ruttar Saskia
66121 Saarbrücken
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Rutz Tobias
66133 Saarbrücken

Röder Joachim
66679 Losheim

Röder Ludwig
66679 Losheim a. See

Sachs Adrian
66119 Saarbrücken

Sachs-Rollmann Daniela
66424 Homburg

Saiber Christian
66111 Saarbrücken

Sami Susanne
66578 Schiffweiler

Sarner Bernd
66117 Saarbrücken

Sauer Dirk
66265 Heusweiler

Sauer Julia
66123 Saarbrücken

Sauerbrey Svenja
66131 Saarbrücken

Schaaf Joachim
66773 Schwalbach

Schaan Hanns-Joachim
66538 Neunkirchen

Schade Walter
66564 Ottweiler

Schank-Rechkemmer Angelika
66557 Illingen

Schaus-Hoffmann Claudia
66280 Sulzbach

Scheffler Nina
66123 Saarbrücken

Scheidt Horst
66121 Saarbrücken

Schell Myriam
66386 St. Ingbert

Scherschel Dieter
66646 Marpingen

S

Schick Hans-Dieter
66333 Völklingen

Schikorski Axel
66557 Illingen

Schillinger Susanne
66798 Wallerfangen

Schindler Sarah
66299 Friedrichsthal

Schirra Olga
66646 Marpingen

Schirra-Gerold Margot
66763 Dillingen

Schledorn Ute
66292 Riegelsberg

Schlegel Winfried
66539 Neunkirchen

Schley Frank
66119 Saarbrücken

Schlicher Sylvia
66265 Heusweiler

Schlicher Thomas
66265 Heusweiler

Schlotterbeck Selina
66606 WND-Winterbach

Schmeer Torsten
66130 Saarbrücken

Schmeer Dieter
66132 Saarbrücken

Schmelzer Stephan
66119 Saarbrücken

Schmidt Dominik
66646 Marpingen

Schmidt Patrick
66763 Dillingen

Schmidt Axel
66798 Wallerfangen

Schmidt Detlef
66113 Saarbrücken

Schmidt Georg
66121 Saarbrücken

Schmidt Ingo
66663 Merzig
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Schmidt Ralph
66292 Riegelsberg

Schmitt Annika
66386 St. Ingbert

Schmitt Noelle
66333 Völklingen

Schmitt Jörg
66299 Friedrichsthal

Schmitt Otto
66128 Saarbrücken

Schmitt-Hartlieb Christine
66125 Saarbrücken

Schmitt-Leinen Barbara
66740 Saarlouis

Schmitt-Machnik Norbert
66440 Blieskastel

Schmitz Nikolas
66793 Schwarzenholz

Schmitz Jörg
66287 Quierschied

Schmitz-Meyer Tanja
66687 Wadern

Schneeweiß Reinhard
66117 Saarbrücken

Schneider Nicole
66709 Weiskirchen

Schneider Markus
66111 Saarbrücken

Schneider Lisa
66539 Neunkirchen

Schneider Bernd
66640 Namborn

Schneider Christoph
66539 Neunkirchen

Schneider Günter
66359 Bous

Schneider Karl-Erich
66111 Saarbrücken

Schneider Wilfried
66539 Neunkirchen

Scholl Thomas
66636 Hasborn

Scholz Manfred
66111 Saarbrücken

Schommer Thomas
66121 Saarbrücken

Schooff Ottmar
66706 Perl

Schorr Regina
66123 Saarbrücken

Schramm Erhard
66564 Ottweiler

Schreieder Veronika
66123 Saarbrücken

Schreiner Dieter
66557 Illingen

Schreiner Stefan
66557 Illingen

Schroll Sven
66130 Saarbrücken

Schröck Martin
66625 Nohfelden

Schu Alexandra
66822 Lebach

Schu Horst
66649 Oberthal

Schubert Jens
66128 Saarbrücken

Schuchter Roland
66450 Bexbach

Schuh Georg
66125 Saarbr.-Dudweiler

Schuhmacher Petra
66271 Kleinblittersdorf

Schuler Christian
66265 Heusweiler

Schulligen Michael
66679 Losheim am See

Schumacher Thomas
66125 Saarbrücken

Schuster Claudia
66571 Eppelborn

Schwab Daniela
66740 Saarlouis
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Schwager Tim
66111 Saarbrücken

Schwaiger Julia
66119 Saarbrücken

Schwalb Marcel
66557 Illingen

Schwartz Sarah
66113 Saarbrücken

Schwarz Frank
66119 Saarbrücken

Schwarz Rudolf
66440 Blieskastel

Schwarz-Paqué Walter
66119 Saarbrücken

Schwehm Alexander
66740 Saarlouis

Schäfer Maximilian
66763 Dillingen

Schäfer Miriam
66450 Bexbach

Schäfer Tino
66687 Wadern-Nunkirch.

Schönberg-Pötting Verena
66117 Saarbrücken

Schöndorf Moritz
66706 Perl

Schönhöfer Thomas
66123 Saarbrücken

Schöpfer Frank
66564 Ottweiler

Schütz Doris
66117 Saarbrücken

Schütz Petra
66119 Saarbrücken

Schüßler Christian
66787 Wadgassen

Sedlmeier Jutta
66450 Bexbach

Sedlmeier Michael
66450 Bexbach

Seidel Uwe
66123 Saarbrücken

Seiler Michael
66119 Saarbrücken

Seiler Robert
66119 Saarbrücken

Seimetz Cynthia
66620 Nonnweiler

Seiwert Nicole
66386 St. Ingbert

Selgrath Isabelle
66822 Lebach

Selzer Pascal
66663 Merzig

Selzer Rudolf
66839 Schmelz

Sessinghaus Joachim
66424 Homburg

Severin Hans-Jörg
66787 Wadgassen

Seyffardt Mario
66740 Saarlouis

Siebenborn Stefan
66663 Merzig

Sievers Günter
66839 Schmelz

Simon Elisabeth
66780 Rehlingen-Siersb.

Singer Walter
66119 Saarbrücken

Sinnwell-Lesch Doris
66809 Nalbach

So Gijeong
66125 Saarbrücken

Sohns Birgit
66129 Saarbrücken

Sokol Sebastian
66809 Nalbach

Sommer Thomas
66386 St. Ingbert

Sonntag Christian
66359 Bous

Spang Raphael
66679 Losheim am See
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Spickermann Nicole
66424 Homburg

Spohn Alexander
66119 Saarbrücken

Spranger Christian
66740 Saarlouis

Staab Dirk
66540 Neunkirchen

Staab Manfred
66540 Neunkirchen

Stahl Edith
66450 Bexbach

Stahnke Jens
66111 Saarbrücken

Staudt Tamara
66123 Saarbrücken

Staudt Peter
66809 Nalbach

Steffen Robert
66802 Überherrn

Steimer Joachim
66265 Heusweiler

Stein Nina
66557 Illingen

Stein Hans-Jürgen
66123 Saarbrücken

Steingaßner Alexandra
66440 Blieskastel

Steinmann Susanne
66386 St. Ingbert

Steinmann-Kirsch Elisabeth
66123 Saarbrücken

Steinmetz Dominik
66802 Überherrn

Steis Melanie
66125 Saarbrücken

Stemmler Anke
66740 Saarlouis

Stern Heidrun
66121 Saarbrücken

Steuer Doris
66679 Losheim a. See

Steuer Vera
66687 Wadern

Stiefenhofer Barbara
66787 Wadgassen

Stockart Dieter
66802 Überherrn

Stoppiera-Wiebelt Yvette
66424 Homburg

Strauß Julia
66557 Uchtelfangen

Strauß Jens
66265 Heusweiler

Strauß Patrik
66679 Losheim a. See

Straß Paulina
66636 Tholey

Strehl Markus
66119 Saarbrücken

Streit Martin
66333 Völklingen

Striegler Gabriele
66740 Saarlouis

Stroh Hans
66129 Saarbrücken

Stuckert Carlos
66740 Saarlouis

Stucky Klaus
66424 Homburg

Tabillion Stefan
66540 Neunkirchen

Theiß Daniel
66125 SB-Dudweiler

Theobald Thomas
66646 Marpingen

Theobalt Jutta
66386 St. Ingbert

Thewes Klaus-Peter
66649 Oberthal

Thiel Miriam
66131 Saarbrücken

T
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Thiel Christina
66620 Nonnweiler

Thiel Claudia
66359 Bous

Thiel Franz-Josef
66386 St. Ingbert

Thiel Thomas
66352 Großrosseln

Thies Bernhard
66740 Saarlouis

Thomas Michael
66386 St. Ingbert

Thomas Andreas
66424 Homburg

Tiator Dominikus
66123 Saarbrücken

Timm Andreas
66121 Saarbrücken

Torres Igor
66121 Saarbrücken

Toussaint Volker
66399 Mandelbachtal

Trampel Roland
66386 St. Ingbert

Trennheuser Friederike
66787 Wadgassen

Trepic Momir
66119 Saarbrücken

Troia Gaetano
66333 Völklingen

Tschunko Rainer
66121 Saarbrücken

Turco Salvatore
66333 Völklingen

Ueberschär Kerstin
66119 Saarbrücken

Ulmer Beate
66424 Homburg

Ulmer Matthias
66424 Homburg

U

Ulrich Ekkehard
66740 Saarlouis

Urig Michael
66740 Saarlouis

Veit Josef
66646 Marpingen

Veith Michael
66578 Schiffweiler

Velten Andreas
66333 Völklingen

Verhoeven Mike
66646 Marpingen

Vincze Botond
66538 Neunkirchen

Vogel Claudia
66292 Riegelsberg

Vogel Alexander
66646 Marpingen

Vogelgesang Sabine
66459 Kirkel

Vollmann Marc
66606 St. Wendel

Voss Dirk
66352 Großrosseln

Voß Simone
66763 Dillingen

Várszegi Sven
66583 Spiesen-Elversb.

Völksen Henning
66119 Saarbrücken

Wacht Jochen
66450 Bexbach

Wack Peter
66386 St. Ingbert

Wagner Monika
66539 Neunkirchen

Wagner Hans
66571 Eppelborn

V

W
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Wagner Stefan
66359 Bous

Wagner Yvonne
66119 Saarbrücken

Wagner Kathrin
66123 Saarbrücken

Wagner Dirk
66571 Eppelborn

Wahl Kirsten
66583 Spiesen-Elversb.

Walczyk Marius
66424 Homburg

Wallacher Jörn
66115 Saarbrücken

Walter Holger
66763 Dillingen

Waltzinger Andreas
66564 Ottweiler

Wandel Andrea
66119 Saarbrücken

Wandel-Hoefer Rena
66119 Saarbrücken

Wannemacher Paul
66399 Mandelbachtal

Wark Mandy
66571 Eppelborn

Waschbüsch Sabine
66822 Lebach

Weber Bodo
66386 St. Ingbert

Weber Christian
66424 Homburg

Weber Dietmar
66578 Schiffweiler

Weber Frank
66123 Saarbrücken

Weber Jörg
66399 Mandelbachtal

Weber Michael
66117 Saarbrücken

Weber Silke
66663 Merzig

Weber Thomas
66679 Losheim am See

Weber Patrick
66117 Saarbrücken

Weber Jan
66265 Heusweiler

Weber Martin
66440 Blieskastel

Wehrum Hans
66130 Saarbrücken

Weiland Walter
66450 Bexbach

Weinand Hans
66663 Merzig

Weinard Franz-Josef
66763 Dillingen

Weirich Dieter
66540 Neunkirchen

Weisgerber Marc
66839 Schmelz

Weiß Michelle
66111 Saarbrücken

Weißmann Silke
66583 Spiesen-Elversb.

Welle Anja
66424 Homburg

Welsch Burkhard
66740 Saarlouis

Welsch Markus
66787 Wadgassen

Welscheid Nick
66292 Riegelsberg

Welter Ilona
66538 Neunkirchen

Wendel-Rippel Sindy
66424 Homburg

Wender Albert
66359 Bous

Wendler-Hix Judith
66802 Überherrn

Werle Chiara
66606 St. Wendel
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Werle Annette
66606 St. Wendel

Wern Ralf
66540 Neunkirchen

Werner Ingeborg
66359 Bous

Werner Andreas
66111 Saarbrücken

Werner Kirsten
66701 Beckingen

Werth Stefan
66287 Quierschied

Wey Stefan
66740 Saarlouis

Weyrich Michael
66606 St. Wendel

Wienen Melanie
66333 Völklingen

Wilhelm Sabine
66333 Völklingen

Willie Markus
66126 Saarbrücken

Wilmes Rolf
66571 Eppelborn

Wilms Dorothee
66333 Völklingen

Winkler Kristina
66113 Saarbrücken

Winkler Udo
66125 Saarbr.-Dudweiler

Winter Andrea
66119 Saarbrücken

Wirbel Lukas
66111 Saarbrücken

Wittig Gabriele
66806 Ensdorf

Wittoesch-Sand Felicia
66440 Blieskastel

Woelk Sabine
66119 Saarbrücken

Wohnig Kerstin
66111 Saarbrücken

Wolf Günter
66763 Dillingen

Wolf Susan
66687 Wadern

Wolf Sebastian
66763 Dillingen

Wollscheid Julia
66663 Merzig

Wunn Ulrike
66265 Heusweiler

Zehfeld Ursula
66636 Tholey

Zeisig Peter
66113 Saarbrücken

Zenner Norbert
66740 Saarlouis

Zenner Udo
66663 Merzig

Zenzius Frank
66450 Bexbach

Zewe Jacqueline
66540 Neunkirchen

Ziay Mehtap
66386 St. Ingbert

Zimmer Günter
66763 Dillingen

Zimmer Jacqueline
66763 Dillingen

Zimmer Matthias
66640 Namborn

Zimmer Michael
66125 Saarbrücken

Zimmer Dennis
66571 Eppelborn

Zintel Ilka
66123 Saarbrücken

Zoller Frank
66557 Illingen

Z
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Schutz der Berufsbezeichnungen
„Architektin“, „Architekt“,
„Innenarchitektin“, „Innenarchitekt“,
„Landschaftsarchitektin“,
„Landschaftsarchitekt“,
„Stadtplanerin“ und „Stadtplaner“;
Architektenkammer des Saarlandes

Abschnitt 1

Berufsaufgaben und
Berufsbezeichnungen

§ 1 Berufsbezeichnungen
(1) Die Berufsbezeichnung „Architektin“, „Ar-
chitekt“, „Innenarchitektin“, „Innenarchitekt“,
„Landschaftsarchitektin“, „Landschaftsarchi-
tekt“, „Stadtplanerin“ oder „Stadtplaner“ darf
nur führen, wer unter der entsprechenden Be-
zeichnung in die von der Architektenkammer
des Saarlandes geführte Architektenliste oder
in die von der Ingenieurkammer des Saarlandes
geführte Liste der Stadtplanerinnen und -pla-
ner (§ 26) oder in die entsprechende Liste
einer anderen deutschen Architekten- oder
Ingenieurkammer eingetragen ist oder zur
Führung der Berufsbezeichnung nach § 2 be-
rechtigt ist.

(2) Die Berufsbezeichnung mit dem Zusatz
„frei“ oder „freischaffend“ darf nur führen, wer
mit diesem Zusatz eingetragen ist und seinen
Beruf eigenverantwortlich und unabhängig
ausübt. Eigenverantwortlich tätig ist, wer
1. die berufliche Tätigkeit als alleinige Inhabe-

rin oder alleiniger Inhaber eines Büros
selbständig auf eigene Rechnung und Ver-
antwortung ausübt oder

2. sich mit freien oder freischaffenden Beruf-
sangehörigen nach Absatz 1 oder Angehö-
rigen anderer freier Berufe zusammenge-
schlossen hat und innerhalb dieses Zusam-
menschlusses eine Rechtsstellung besitzt,
kraft derer sie oder er die Berufsaufgaben
unbeeinflusst durch Rechte berufsfremder
Dritter innerhalb oder durch Rechte Dritter
außerhalb des Zusammenschlusses aus-
üben kann, wobei die freien oder freischaf-
fenden Berufsangehörigen nach Absatz 1
und Berufsangehörige nach § 20 über die
Stimmenmehrheit innerhalb dieses Zusam-
menschlusses verfügen müssen.

TEIL 1 Unabhängig tätig ist, wer bei Ausübung der
Berufstätigkeit weder eigene Produktions-,
Handels- oder Lieferinteressen hat noch
fremde Interessen dieser Art vertritt, die unmit-
telbar oder mittelbar im Zusammenhang mit
der beruflichen Tätigkeit stehen.
(3) Wortverbindungen mit den Bezeichnungen
nach den Absätzen 1 und 2 oder ähnliche
Bezeichnungen sowie ihre fremdsprachlichen
Übersetzungen dürfen nur Personen verwen-
den, die zur Führung der entsprechenden Be-
rufsbezeichnung berechtigt sind.
(4) Das Recht zur Führung akademischer
Grade bleibt unberührt.

§ 2 Führung der geschützten
Berufsbezeichnung durch
auswärtige Dienstleistende,
Bauvorlageberechtigung
auswärtiger Dienstleistender
ohne Berechtigung zur
Führung der geschützten
Berufsbezeichnung

(1) Personen, die in einem anderen Staat nieder-
gelassen sind und sich zu einer vorübergehen-
den und gelegentlichen Dienstleistungserbrin-
gung gemäß § 3 in das Saarland begeben (aus-
wärtige Dienstleistende), dürfen die Berufsbe-
zeichnung nach § 1 Absatz 1 oder eine Wort-
verbindung nach § 1 Absatz 3 ohne Eintragung
in die Architektenliste führen, wenn sie die Ein-
tragungsvoraussetzungen nach § 4 Absatz 1 bis
3 erfüllen. § 4 Absatz 4 und 5 findet keine An-
wendung. Auswärtige Dienstleistende dürfen
den Zusatz „frei“ oder „freischaffend“ führen,
wenn sie die Voraussetzungen nach § 1 Absatz
2 erfüllen. Das Recht zur Führung der Berufs-
bezeichnung des Niederlassungsstaates nach
Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 7. September 2005 über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom
30.9.2005, S. 22, L 271 vom 16.10.2007, S. 18,
L 93 vom 4.4.2008, S. 28, L 33 vom 3.2.2009,
S. 49, L 305 vom 24.10.2014, S. 115, L 177
vom 8.7.2015, S. 60, L 268 vom 15.10.2015,
S. 35, L 95 vom 9.4.2016, S. 20), zuletzt geän-
dert durch den Delegierten Beschluss (EU)
2016/790 vom 13. Januar 2016 (ABl. L 134 vom
24.5.2016, S. 135), in der jeweils geltenden Fas-
sung bleibt unberührt. Die Berufsbezeichnung
des Niederlassungsstaates ist so zu führen,
dass keine Verwechslung mit der Berufsbe-
zeichnung nach § 1 Absatz 1 möglich ist.
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(2) Auswärtige Dienstleistende, die zur Aus-
übung des Berufs der Architektin oder des
Architekten oder der Innenarchitektin oder des
Innenarchitekten in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem
nach dem Recht der Europäischen Union
gleichgestellten Staat rechtmäßig niedergelas-
sen sind, sind zum Zweck einer vorüberge-
henden und gelegentlichen Dienstleistungs-
erbringung im Saarland in dem Umfang der
Bauvorlageberechtigung des Niederlassungs-
staates bauvorlageberechtigt, wenn
1. der Beruf oder die Ausbildung zu diesem

Beruf im Niederlassungsstaat reglementiert
ist oder

2. sie diesen Beruf mindestens ein Jahr
während der vorhergehenden zehn Jahre in
einem oder mehreren Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder einem oder meh-
reren nach dem Recht der Europäischen
Union gleichgestellten Staaten ausgeübt
haben.

Bei der Tätigkeit als Bauvorlageberechtigte
oder Bauvorlageberechtigter ist die Berufsbe-
zeichnung des Niederlassungsstaates in der
Amtssprache oder einer der Amtssprachen
des Niederlassungsstaates so zu führen, dass
keine Verwechslung mit der Berufsbezeich-
nung nach § 1 Absatz 1 möglich ist. Falls eine
entsprechende Berufsbezeichnung im Nieder-
lassungsstaat nicht existiert, ist der Ausbil-
dungsnachweis in der Amtssprache oder einer
der Amtssprachen des Niederlassungsstaates
anzugeben.

(3) Auswärtige Dienstleistende im Sinne von
Absatz 1, die Dienstleistungen unter einer Be-
rufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1 oder einer
Wortverbindung nach § 1 Absatz 3 erbringen
wollen, müssen das erstmalige Tätigwerden
nach Absatz 1 Satz 1 bei der Architekten-
kammer des Saarlandes vorher anzeigen. Sie
haben die Anzeige einmal jährlich zu erneuern,
wenn sie beabsichtigen, während des betref-
fenden Jahres im Saarland Dienstleistungen
nach Absatz 1 Satz 1 zu erbringen. Auswärtige
Dienstleistende nach Absatz 1, die nicht die
Voraussetzungen des § 4 Absatz 2 erfüllen,
dürfen die Berufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1
oder eine Wortverbindung nach § 1 Absatz 3
erst führen, wenn ihnen die Architektenkam-
mer bestätigt hat, dass sie die Eintragungsvor-
aussetzungen nach § 4 Absatz 1 oder 3 erfül-
len. Für das Verfahren gilt § 4 Absatz 7 Satz 3
bis 8 und Absatz 8 entsprechend.

(4) Für auswärtige Dienstleistende im Sinne
von Absatz 2 gilt Absatz 3 Satz 1 und 2 ent-

sprechend. Sie müssen der Anzeige bei der
erstmaligen Meldung und bei wesentlicher Än-
derung der in den Dokumenten bescheinigten
Situation folgende Dokumente beifügen:

1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in
einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem nach dem Recht der
Europäischen Union gleichgestellten Staat
rechtmäßig als Bauvorlageberechtigte nie-
dergelassen sind und ihnen die Ausübung
dieser Tätigkeit zum Zeitpunkt der Vorlage
der Bescheinigung nicht, auch nicht vorü-
bergehend, untersagt ist,

2. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Num-
mer 2 darüber hinaus einen Nachweis in
beliebiger Form darüber, dass sie die be-
treffende Tätigkeit mindestens ein Jahr
während der vorhergehenden zehn Jahre
ausgeübt haben und

3. einen Nachweis über eine ausreichende
Berufshaftpflichtversicherung (§ 47 Absatz
1 Satz 2 Nummer 5).

Auswärtige Dienstleistende im Sinne von Ab-
satz 2 haben die Berufspflichten zu beach-
ten. Sie sind hierfür wie Mitglieder der Archi-
tektenkammer zu behandeln.

(5) Auswärtige Dienstleistende sind in ein ent-
sprechendes Verzeichnis (Auswärtigenverzeich-
nis) einzutragen. Die Architektenkammer stellt
über die Eintragung in das Auswärtigen-
verzeichnis eine auf höchstens fünf Jahre
befristete Bescheinigung aus, die auf Antrag
verlängert werden kann; § 4 Absatz 7 Satz 6
und Absatz 8 gilt entsprechend. In der Be-
scheinigung für auswärtige Dienstleistende im
Sinne von Absatz 2 ist der Umfang der Bau-
vorlageberechtigung und die Berufsbezeich-
nung des Niederlassungsstaates oder der Aus-
bildungsnachweis anzugeben. Meldungen nach
Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 sowie
Bescheinigungen nach Satz 2 sind nicht er-
forderlich, wenn bereits in einem anderen
Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine Be-
scheinigung erteilt wurde; eine Eintragung in
das Auswärtigenverzeichnis erfolgt in diesem
Fall nicht.

(6) Die Architektenkammer kann auswärtigen
Dienstleistenden im Sinne von Absatz 1 die
Führung der Berufsbezeichnung nach § 1
Absatz 1 oder des Zusatzes „frei“ oder
„freischaffend“ und auswärtigen Dienstleis-
tenden im Sinne von Absatz 2 das Tätigwer-
den als Bauvorlageberechtigte untersagen,
wenn Versagungsgründe entsprechend § 5
oder Löschungsgründe entsprechend § 6



67

SAIG
Absatz 1 Nummer 4 bis 6, Absatz 2 oder 3
vorliegen. Wird die Führung der Berufsbe-
zeichnung oder das Tätigwerden als Bauvor-
lageberechtigte oder Bauvorlageberechtigter
untersagt, ist die Eintragung im Auswärtigen-
verzeichnis zu löschen. Satz 2 gilt für die Ein-
tragung des Zusatzes „frei“ oder „freischaf-
fend“ entsprechend.

§ 3 Berufsaufgaben
(1) Berufsaufgabe der Architektinnen und Ar-
chitekten ist insbesondere die gestaltende,
technische, wirtschaftliche, umweltgerechte
und soziale Planung von Bauwerken unter
besonderer Beachtung der die Sicherheit der
Nutzerinnen und Nutzer sowie der Öffentlich-
keit betreffenden Gesichtspunkte.

(2) Berufsaufgabe der Innenarchitektinnen und
Innenarchitekten ist insbesondere die gestal-
tende, technische, wirtschaftliche, umweltge-
rechte und soziale Planung von Innenräumen
und der damit verbundenen baulichen Ände-
rung von Gebäuden.

(3) Berufsaufgabe der Landschaftsarchitektin-
nen und Landschaftsarchitekten ist insbeson-
dere die gestaltende, technische, wirtschaft-
liche, umweltgerechte und soziale Planung
von Landschaft, Freianlagen und Gärten.

(4) Berufsaufgabe der Stadtplanerinnen und
Stadtplaner ist insbesondere die gestaltende,
technische, wirtschaftliche, umweltgerechte
und soziale Stadt- und Raumplanung.

(5) Zu den Berufsaufgaben der in den Absätzen
1 bis 4 genannten Personen gehören die Bera-
tung, Betreuung und Vertretung der Auftrag-
oder Arbeitgeberschaft oder des Dienstherrn in
allen die Planung, Ausführung und Überwa-
chung eines Vorhabens betreffenden Ange-
legenheiten. Die Berufsaufgaben umfassen
ferner die Generalplanung, Projektentwick-
lung, Projektsteuerung und Objektunterhal-
tung sowie die Sachverständigen-, Lehr-, For-
schungs- und Entwicklungstätigkeiten und
sonstigen Dienstleistungen bei der Vorberei-
tung und Steuerung von Planungs- und Bau-
maßnahmen, bei der Nutzung von Bauwerken
sowie die Wahrnehmung der damit verbunde-
nen sicherheits- und gesundheitstechnischen
Belange. Zu den Berufsaufgaben der in den
Absätzen 1 und 3 genannten Personen gehört
auch die Mitwirkung bei der Stadt- und Raum-
planung.

(6) Kennzeichen der beruflichen Tätigkeit ist in
allen Fachrichtungen die geistig-schöpferische

Bewältigung der Berufsaufgaben unter Berück-
sichtigung ihrer vollen Komplexität, insbeson-
dere auch im Hinblick auf technisch-funktio-
nale, sozioökonomische, baukulturelle, recht-
liche und ökologische Belange. Die Tätigkeit
berücksichtigt die Bedürfnisse der Auftragge-
berinnen und Auftraggeber und des Gemein-
wesens und achtet dabei das architektonische
Erbe sowie die natürlichen Lebensgrundlagen.

§ 4 Voraussetzungen
für die Eintragung in die
Architektenliste

(1) In die Architektenliste wird eingetragen, wer
1. ein der Fachrichtung Architektur, Innenar-

chitektur, Landschaftsarchitektur oder Stadt-
planung entsprechendes Studium mit einer
mindestens vierjährigen Regelstudienzeit an
einer deutschen Hochschule gemäß den in
der Anlage 1 geregelten Leitlinien zu Ausbil-
dungsinhalten erfolgreich abgeschlossen
hat und

2. danach eine mindestens zweijährige prakti-
sche Tätigkeit in der betreffenden Fachrich-
tung ausgeübt hat; dabei sind die für die
spätere Berufsausübung nach Maßgabe
der Verordnung nach § 57 Nummer 2 erfor-
derlichen Fortbildungsmaßnahmen wahrzu-
nehmen.

In der Fachrichtung Architektur muss die prak-
tische Tätigkeit nach Satz 1 Nummer 2 unter
Aufsicht einer berufsangehörigen Person oder
der Architektenkammer absolviert werden
(Berufspraktikum); das Berufspraktikum muss
auf den während des Studiums erworbenen
Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen
aufbauen. In einem anderen Mitgliedstaat oder
einem nach dem Recht der Europäischen
Union gleichgestellten Staat absolvierte Beruf-
spraktika werden von der Architektenkammer
anerkannt, soweit sie den Vorschriften nach
§ 57 Nummer 2 entsprechen; in einem Dritt-
land absolvierte Berufspraktika werden berück-
sichtigt. Der Eintragungsausschuss der Archi-
tektenkammer hat das Berufspraktikum nach
Abschluss zu bewerten. Die praktische Tätig-
keit gilt als erbracht, wenn die antragstellende
Person die Befähigung zum höheren techni-
schen Verwaltungsdienst in der jeweiligen
Fachrichtung besitzt.

(2) In der Fachrichtung Architektur gelten als
mit den Anforderungen des Absatzes 1 Satz 1
gleichwertig die nach Artikel 21, 46 und 47 der
Richtlinie 2005/36/EG in Verbindung mit deren
Anhang V Nr. 5.7.1 bekannt gemachten oder
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als entsprechend anerkannten Berufsqualifi-
kationsnachweise sowie die Nachweise nach
Artikel 23, 48 und 49 in Verbindung mit An-
hang VI der Richtlinie 2005/36/EG .

(3) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1
erfüllt unbeschadet Artikel 10 Buchstabe b, c,
d und g der Richtlinie 2005/36/EG auch
1. in Bezug auf die Studienanforderungen,

wer einen gleichwertigen Studienabschluss
an einer ausländischen Hochschule oder an
einer sonstigen ausländischen Einrichtung
nachweisen kann,

2. in Bezug auf die Studienanforderungen und
die praktische Tätigkeit, wer vorbehaltlich
der Absätze 4 und 5

a) über einen Berufsqualifikationsnachweis
verfügt, der in einem anderen Mitglied-
staat oder einem nach dem Recht der
Europäischen Union gleichgestellten Staat
erforderlich ist, um dort die Erlaubnis zum
Führen der Berufsbezeichnung zu erhalten,
oder

b) denselben Beruf vollzeitlich ein Jahr lang
oder in einer entsprechenden Zeitdauer
in Teilzeit in den vorhergehenden zehn
Jahren in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem nach dem
Recht der Europäischen Union gleich-
gestellten Staat, der diesen Beruf nicht
reglementiert, ausgeübt hat, sofern die
antragstellende Person im Besitz eines
oder mehrerer Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweise ist, die den Anforderun-
gen nach Artikel 13 Absatz 2 der Richtli-
nie 2005/36/EG entsprechen; die einjäh-
rige Berufserfahrung ist nicht erforderlich,
wenn der vorgelegte Nachweis einen
reglementierten Ausbildungsgang bestä-
tigt.

Für die Anerkennung nach Satz 1 Nummer 2
müssen die übrigen Anforderungen an die
Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise
nach Artikel 13 der Richtlinie 2005/36/EG
erfüllt sein; dabei sind Ausbildungsgänge oder
-nachweise im Sinne der Artikel 3 Absatz 3
und Artikel 12 der Richtlinie 2005/36/EG
gleichgestellt.

(4) Wenn sich die Berufsqualifikation der an-
tragstellenden Person im Sinne von Artikel 14
Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG wesentlich
von den Eintragungsvoraussetzungen nach Ab-
satz 1 unterscheidet, kann die antragstellende
Person zu Ausgleichsmaßnahmen in Form
eines höchstens dreijährigen Anpassungslehr-
gangs oder einer Eignungsprüfung verpflichtet

werden, um wesentliche Abweichungen in den
Ausbildungsinhalten nach Absatz 1 Satz 1
auszugleichen. Entspricht der Ausbildungs-
nachweis dem Qualifikationsniveau des Arti-
kels 11 Buchstabe a der Richtlinie 2005/
36/EG, hat die antragstellende Person sowohl
einen Anpassungslehrgang als auch eine Eig-
nungsprüfung abzulegen; in der Fachrichtung
Architektur kann die Architektenkammer die
Eintragung versagen. In den Fällen von Artikel
11 Buchstabe b der Richtlinie 2005/36/EG
sowie in der Fachrichtung Architektur erfolgt
die Überprüfung der Fähigkeiten der antrag-
stellenden Person durch Eignungsprüfung. Im
Übrigen hat die antragstellende Person die
Wahl zwischen der Teilnahme an einem
Anpassungslehrgang oder einer Eignungs-
prüfung.

(5) Die Architektenkammer prüft vor der Ent-
scheidung über die Ausgleichsmaßnahme, ob
die von der antragstellenden Person durch
Berufspraxis oder lebenslanges Lernen erwor-
benen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen, die hierfür von einer einschlägigen
Stelle formell als gültig anerkannt wurden, we-
sentliche Unterschiede in den Ausbildungsin-
halten nach Absatz 1 Satz 1 ausgleichen. Art
und Umfang einer Ausgleichsmaßnahme sind
gegenüber der antragstellenden Person hin-
reichend zu begründen; insbesondere ist die
antragstellende Person im Hinblick auf das
Niveau der verlangten und der vorgelegten Be-
rufsqualifikation nach Artikel 11 der Richtlinie
2005/36/EG sowie die wesentlichen Unter-
schiede in den Ausbildungsinhalten, die nicht
durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompeten-
zen nach Satz 1 ausgeglichen werden können,
zu informieren. Ist eine Eignungsprüfung erfor-
derlich, ist sicherzustellen, dass diese spätes-
tens sechs Monate nach Unanfechtbarkeit der
Entscheidung über die Verpflichtung abgelegt
werden kann. Die Architektenkammer erstellt
ein Verzeichnis der Sachgebiete, die aufgrund
eines Vergleichs der Ausbildungsinhalte nach
den in der Anlage geregelten Leitlinien zu Aus-
bildungsinhalten mit der bisherigen Ausbildung
sowie den als gültig anerkannten Kenntnissen,
Fähigkeiten und Kompetenzen nach Satz 1
nicht abgedeckt werden. Die Prüfung erstreckt
sich auf ausgewählte Sachgebiete, deren
Kenntnis eine wesentliche Voraussetzung für
die Führung der Berufsbezeichnung darstellt.
Die Architektenkammer bewertet abschlie-
ßend das Ergebnis der Ausgleichsmaßnahme
im Hinblick auf die Anerkennung der Berufs-
qualifikation. Die Architektenkammer kann lan-
desübergreifende Vereinbarungen zur Durch-
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führung von Ausgleichsmaßnahmen absch-
ließen. Die Vereinbarung bedarf der Genehmi-
gung des Ministeriums für Inneres, Bauen und
Sport.

(6) Ist die Eintragung in einem anderen Land
nur deshalb gelöscht worden, weil die Woh-
nung oder die berufliche Niederlassung oder
die überwiegende Berufsausübung in diesem
Land aufgegeben wurde, ist eine antragstel-
lende Person innerhalb eines Jahres nach
Löschung aus der Liste ohne Prüfung der Be-
rufsbefähigung nach Absatz 1 in die Architek-
tenliste einzutragen, sofern keine Versagungs-
gründe nach § 5 vorliegen. Satz 1 findet auch
Anwendung, wenn die Eintragung in dem an-
deren Land beibehalten wird.

(7) Die Eintragung erfolgt auf Antrag. Sie setzt
voraus, dass die antragstellende Person im
Saarland ihre Hauptwohnung oder eine Nie-
derlassung hat oder ihren Beruf überwiegend
ausübt. Dem Antrag sind die zur Beurteilung
der Eintragungsvoraussetzungen erforder-
lichen Unterlagen beizufügen. Soweit es um
die Beurteilung der in den Absätzen 2 bis 4
genannten Voraussetzungen geht, dürfen nur
die in Anhang VII Ziffer 1 Buchstabe b und d
der Richtlinie 2005/36/EG genannten Unter-
lagen und Bescheinigungen verlangt werden;
Unterlagen und Bescheinigungen nach An-
hang VII Ziffer 1 Buchstabe d der Richtlinie
2005/36/EG dürfen nicht älter als drei Monate
sein. Die Architektenkammer bestätigt der an-
tragstellenden Person binnen eines Monats
den Eingang der Unterlagen und teilt ihr gege-
benenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Das
Verfahren kann elektronisch geführt werden.
Im Fall begründeter Zweifel und soweit un-
bedingt geboten, können später beglaubigte
Kopien verlangt werden; die Aufforderung zur
Vorlage von beglaubigten Kopien gilt nicht als
Aufforderung zur Vervollständigung der Unter-
lagen. Über den Antrag ist innerhalb kürzester
Frist, spätestens jedoch innerhalb von drei
Monaten nach Vorlage der vollständigen Un-
terlagen zu entscheiden; in den Fällen des
Absatzes 3 kann die Frist um einen Monat ver-
längert werden.

(8) Das Verfahren kann mit Ausnahme der
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
nach Absatz 5 über eine einheitliche Stelle im
Sinne des Gesetzes über den Einheitlichen An-
sprechpartner für das Saarland vom 10. Fe-
bruar 2010 (Amtsbl. I S. 23), geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember
2012 (Amtsbl. I S. 1553), in der jeweils gelten-
den Fassung abgewickelt werden.

(9) Über die Eintragung wird eine Urkunde
ausgestellt, die bei der Löschung zurückzuge-
ben ist.

§ 5 Versagung der Eintragung
(1) Die Eintragung in die Architektenliste ist
zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, aus
denen sich ergibt, dass die antragstellende
Person nicht die für den jeweiligen Beruf erfor-
derliche Zuverlässigkeit besitzt.

(2) Die Eintragung ist auch während des von
dem Ehrenausschuss gemäß § 52 Absatz 1
Satz 2 festgesetzten Zeitraums zu versagen.

§ 6 Löschung der Eintragung
(1) Die Eintragung in der Architektenliste ist zu
löschen, wenn
1. die eingetragene Person dies beantragt,
2. die eingetragene Person verstorben ist,
3. die Eintragungsvoraussetzung nach § 4 Ab-

satz 7 Satz 2 nicht mehr vorliegt,
4. in einem Ehrenverfahren rechtskräftig auf

Löschung der Eintragung erkannt worden
ist,

5. nach der Eintragung Tatsachen eintreten
oder bekannt werden, die im Eintragungs-
verfahren nach § 5 zu einer Versagung der
Eintragung führen müssten oder

6. sich nachträglich herausstellt, dass die Ein-
tragungsvoraussetzungen nicht vorlagen
und auch zum Zeitpunkt der Entscheidung
über die Löschung nicht vorliegen.

(2) Die Eintragung kann gelöscht werden,
wenn keine ausreichende Berufshaftpflichtver-
sicherung (§ 47 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5)
vorliegt.

(3) Die Eintragung des Zusatzes „frei“ oder
„freischaffend“ ist zu löschen, wenn der Beruf
nicht mehr eigenverantwortlich und unabhän-
gig ausgeübt wird.

Abschnitt 2

Gesellschaften

§ 7 Gesellschaften
(1) Die Berufsbezeichnungen nach § 1 Absatz 1
und der Zusatz nach § 1 Absatz 2 dürfen im
Namen einer Partnerschaftsgesellschaft oder
in der Firma einer Kapitalgesellschaft geführt
werden, wenn die Gesellschaft in ein besonde-
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res Verzeichnis bei der Architektenkammer
(Gesellschaftsverzeichnis) oder in ein entspre-
chendes Verzeichnis bei einer Architektenkam-
mer eines anderen Landes eingetragen oder
nach § 8 hierzu berechtigt ist. Mit der Eintra-
gung wird die Gesellschaft nicht Mitglied der
Architektenkammer. Abweichend von Satz 1
dürfen die Berufsbezeichnungen nach § 1 Ab-
satz 1 und der Zusatz nach § 1 Absatz 2 im
Falle des Absatzes 2 Nummer 2 Buchstabe b
ohne Eintragung in das Gesellschaftsverzeich-
nis bei der Architektenkammer geführt werden,
wenn die Berufsbezeichnung nach § 20 Ab-
satz 1 im Namen oder in der Firma der Gesell-
schaft an vorderster Stelle steht und die Ge-
sellschaft in das Gesellschaftsverzeichnis bei
der Ingenieurkammer (§ 27) eingetragen ist.

(2) Die Gesellschaft ist auf Antrag in das Ge-
sellschaftsverzeichnis einzutragen, wenn sie
ihren Sitz im Saarland hat, das Bestehen einer
ausreichenden Haftpflichtversicherung nach-
weist und der Gesellschaftsvertrag oder die
Satzung regelt, dass

1. a) im Falle von Nummer 2 Buchstabe a Ge-
genstand des Unternehmens die aus-
schließliche Wahrnehmung der Berufs-
aufgaben nach § 3 ist oder

b) im Falle von Nummer 2 Buchstabe b ein
wesentlicher Gegenstand des Unterneh-
mens die Wahrnehmung der Berufsauf-
gaben nach § 3 ist,

2. a) die Berufsangehörigen nach § 1 mehr als
die Hälfte des Kapitals und der Stimman-
teile innehaben und die weiteren Anteile
von natürlichen Personen gehalten wer-
den, die aufgrund ihrer Berufsausbildung
zum Erreichen des Unternehmenszwecks
beitragen können; die Berufszugehörig-
keit der Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter, die mindestens ein Viertel des
Kapitals und der Stimmanteile an der Ge-
sellschaft innehaben, ist in geeigneter
Weise kenntlich zu machen, oder

b) freie oder freischaffende Berufsange-
hörige nach § 1 und Berufsangehörige
nach § 20 jeweils die Hälfte des Kapitals
und der Stimmanteile innehaben,

3. a) im Falle von Nummer 2 Buchstabe a die
zur Geschäftsführung befugten Personen
mehrheitlich Berufsangehörige nach § 1
sind und gewährleistet ist, dass die Ge-
sellschaft verantwortlich von Berufsan-
gehörigen geführt wird, oder

b) im Falle von Nummer 2 Buchstabe b die
Gesellschaft gemeinschaftlich durch freie

oder freischaffende Berufsangehörige nach
§ 1 und Berufsangehörige nach § 20 ver-
treten wird,

4. Kapitalanteile nicht für Rechnung Dritter ge-
halten und Stimmrechte nicht für Dritte oder
von Dritten ausgeübt werden dürfen,

5. bei Aktiengesellschaften und Kommandit-
gesellschaften auf Aktien die Aktien auf
Namen lauten,

6. die Übertragung von Kapital- und Ge-
schäftsanteilen an die Zustimmung aller
Gesellschafterinnen und Gesellschafter ge-
bunden ist und

7. die für die Berufsangehörigen nach § 1 gel-
tenden Berufspflichten von der Gesellschaft
beachtet werden.

(3) Die Gesellschaft hat zur Deckung der sich
aus ihrer Tätigkeit ergebenden Haftpflicht-
gefahren eine Berufshaftpflichtversicherung
abzuschließen, für die Dauer ihrer Eintragung in
das Verzeichnis aufrecht zu erhalten und eine
Nachhaftung des Versicherers für mindestens
fünf Jahre nach Beendigung des Versiche-
rungsvertrags zu vereinbaren. Die Mindestver-
sicherungssumme beträgt für jeden Versiche-
rungsfall 1,5 Millionen Euro für Personenschä-
den und 500 000 Euro für Sach- und
Vermögensschäden. Die Leistungen des Versi-
cherers für alle innerhalb eines Versicherungs-
jahres verursachten Schäden können auf den
dreifachen Betrag der Mindestversicherungs-
summe begrenzt werden. Das Bestehen eines
ausreichenden Versicherungsschutzes kann
auch durch die Bescheinigung eines in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder in einem nach dem Recht der Europä-
ischen Union gleichgestellten Staat nieder-
gelassenen Versicherungsunternehmens nach-
gewiesen werden, wenn aus ihr hervorgeht,
dass die Versicherung in Bezug auf Deckungs-
bedingungen und -umfang gleichwertig ist.

(4) Über die Eintragung in das Gesellschafts-
verzeichnis entscheidet der Eintragungsaus-
schuss. Mit dem Antrag auf Eintragung ist eine
öffentlich beglaubigte Ausfertigung des Gesell-
schaftsvertrags oder der Satzung vorzulegen
und die Anmeldung zum Handelsregister oder
Partnerschaftsregister nachzuweisen. Der Ein-
tragungsausschuss hat gegenüber dem Regi-
stergericht zu bescheinigen, dass die im Han-
delsregister oder Partnerschaftsregister einzu-
tragende Gesellschaft die Voraussetzungen
zur Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis
erfüllt.



diese oder vergleichbare Berufsbezeich-
nungen in ihrer Firma oder ihrem Namen zu
führen. Die Gesellschaften haben das erst-
malige Erbringen von Leistungen vorher der
Architektenkammer anzuzeigen. Die Architek-
tenkammer untersagt diesen Gesellschaften
das Führen der Berufsbezeichnung, wenn sie
auf Verlangen nicht nachweisen, dass
1. sie oder ihre Gesellschafterinnen, Gesell-

schafter, gesetzliche Vertreterinnen und Ver-
treter die betreffende Tätigkeit nach dem
Recht des Herkunftsstaates der Gesell-
schaft rechtmäßig ausüben und

2. der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung die
Voraussetzungen gemäß § 7 Absatz 2 Num-
mer 1 bis 7 erfüllt und eine Berufshaftpflicht-
versicherung gemäß § 7 Absatz 3 besteht.

§ 2 Absatz 6 gilt entsprechend.

Abschnitt 3

Architektenkammer

§ 9 Architektenkammer des
Saarlandes

(1) Die in die Architektenliste eingetragenen Ar-
chitektinnen, Architekten, Innenarchitektinnen,
Innenarchitekten, Landschaftsarchitektinnen,
Landschaftsarchitekten, Stadtplanerinnen und
Stadtplaner bilden die Architektenkammer des
Saarlandes.

(2) Die Architektenkammer ist eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Saar-
brücken. Sie führt ein Dienstsiegel.

(3) Die Kammer kann durch Satzung örtliche
Untergliederungen bilden.

(4) Gegen Entscheidungen der Architekten-
kammer und ihrer Ausschüsse findet ein Vor-
verfahren nach den §§ 68 ff. der Verwaltungs-
gerichtsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490), in
der jeweils geltenden Fassung nicht statt.

§ 10 Aufgaben der
Architektenkammer

(1) Aufgaben der Architektenkammer sind
1. die Baukultur, die Baukunst, das Bauwesen,

den Städtebau und die Landschaftspflege
unter Beachtung des Schutzes der natür-
lichen Lebensgrundlagen zu fördern,
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(5) Die Eintragung einer Gesellschaft wird ge-
löscht, wenn
1. die Gesellschaft nicht mehr besteht,
2. die Gesellschaft auf die Eintragung verzichtet,
3. die Eintragungsvoraussetzungen nicht mehr

vorliegen,
4. die Gesellschaft in Vermögensverfall geraten

ist oder
5. in einem Ehrenverfahren rechtskräftig auf

Löschung der Eintragung aus dem Gesell-
schaftsverzeichnis erkannt wurde.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 setzt der
Eintragungsausschuss der Gesellschaft eine
Frist von höchstens einem Jahr, innerhalb
derer die Eintragungsvoraussetzungen wieder
erfüllt werden können. Im Fall des Todes einer
Geschäftsführerin, eines Geschäftsführers,
einer Gesellschafterin oder eines Gesellschaf-
ters soll die Frist mindestens ein Jahr und
höchstens zwei Jahre betragen.

(6) Auf Partnerschaftsgesellschaften finden Ab-
satz 2 Nummer 1 bis 6 und Absatz 3 keine
Anwendung. Die Partnerschaftsgesellschaft
kann ihre Haftung gegenüber der Auftragge-
berschaft für Ansprüche aus Schäden wegen
fehlerhafter Berufsausübung auch durch
vorformulierte Vertragsbedingungen auf den
dreifachen Betrag der Mindestversicherungs-
summe für Sach- und Vermögensschäden
und den einfachen Betrag der Mindestver-
sicherungssumme für Personenschäden nach
Absatz 3 beschränken. Partnerschaftsgesell-
schaften haften für Verbindlichkeiten aus
Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung
nur in Höhe ihres Gesellschaftsvermögens,
wenn sie zu diesem Zweck eine Berufshaft-
pflichtversicherung entsprechend Absatz 3
unterhalten und den Namenszusatz „mit be-
schränkter Berufshaftung“ oder die Abkürzung
„mbB“ oder eine andere allgemein verständ-
liche Abkürzung dieser Bezeichnung führen.

§ 8 Auswärtige Gesellschaften
Gesellschaften, die in der Bundesrepublik
Deutschland nicht in einem Gesellschaftsver-
zeichnis eingetragen sind (auswärtige Gesell-
schaften), dürfen in ihrer Firma oder ihrem
Namen die in § 1 Absatz 1 genannten Berufs-
bezeichnungen und den Zusatz nach § 1 Ab-
satz 2, Wortverbindungen damit oder ähnliche
Bezeichnungen sowie ihre fremdsprachlichen
Übersetzungen führen, wenn sie nach dem
Recht ihres Herkunftsstaates befugt sind,
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2. die beruflichen Belange der Gesamtheit der

Mitglieder zu vertreten,
3. die Architektenliste, das Auswärtigenver-

zeichnis nach § 2 Absatz 5 Satz 1 und das
Gesellschaftsverzeichnis nach § 7 Absatz 1
Satz 1 zu führen sowie die für die Berufs-
ausübung notwendigen Bescheinigungen
zu erteilen,

4. die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung
zu fördern,

5. die Behörden und Gerichte durch Vorschlä-
ge und Stellungnahmen oder in sonstiger
Weise zu unterstützen,

6. auf die Beilegung von Streitigkeiten, die
sich aus der Berufsausübung zwischen
Mitgliedern oder zwischen diesen und
Dritten ergeben, hinzuwirken,

7. die Berufsangehörigen in Fragen der Be-
rufsausübung zu beraten,

8. die Einhaltung der Obliegenheiten nach
§ 46 und der Berufspflichten nach § 47 zu
überwachen,

9. die Ausloberinnen und Auslober bei der
Durchführung von Wettbewerben zu un-
terstützen,

10. die Zusammenarbeit mit der Ingenieurkam-
mer des Saarlandes, den Architektenkam-
mern anderer Bundesländer und den Be-
rufsverbänden zu pflegen und zu fördern.

(2) Soweit dieses Gesetz nichts anderes
bestimmt, ist die Architektenkammer in allen
Angelegenheiten ihres Geschäftsbereichs
1. zuständige Stelle im Sinne des § 117 Ab-

satz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes
vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631),
zuletzt geändert durch Artikel 15 des
Gesetzes vom 19. Februar 2016 (BGBl. I
S. 254), in der jeweils geltenden Fassung,

2. zuständige Behörde im Sinne der Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezember
2006 über Dienstleistungen im Binnen-
markt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36),
in der jeweils geltenden Fassung,

3. zuständige Behörde im Sinne der Richtlinie
2005/36/EG ,

4. einschlägige Stelle nach Artikel 14 Absatz 5
Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG ,

5. zuständige Behörde im Sinne der Verord-
nung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 25.
Oktober 2012 über die Verwaltungszusam-
menarbeit mit Hilfe des Binnenmarktinfor-
mationssystems und zur Aufhebung der
Entscheidung 2008/49/EG der Kommis-

sion („IMI-Verordnung“) (ABl. L 316 vom
14.11.2012, S. 1), zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2014/67/EU (ABl. L 159 vom
28.5.2014, S. 11), in der jeweils geltenden
Fassung.

Die Zuständigkeit anderer Behörden bleibt un-
berührt.

(3) Die Architektenkammer kann
1. Sachverständige auf Grund einer Satzung

öffentlich bestellen und vereidigen,
2. zur Durchführung der Aufgaben nach Ab-

satz 1 Nummer 1 und 4 besondere Einrich-
tungen durch Satzung schaffen oder sich
an Einrichtungen Dritter beteiligen,

3. die Durchführung von Prüfungen und Eig-
nungsfeststellungen auf andere Einrichtun-
gen im Einzelfall oder allgemein übertragen.

§ 11 Versorgungswerk,
Versorgungseinrichtungen

(1) Die Architektenkammer kann durch Sat-
zung für ihre Mitglieder, deren Ehegatten, ein-
getragene Lebenspartnerinnen und -partner
oder rechtlich gleichgestellte Personen und
Kinder durch Satzung ein Versorgungswerk
errichten und andere Versorgungseinrich-
tungen schaffen, sich einer anderen berufs-
ständischen Versorgungs- oder Versiche-
rungseinrichtung in der Europäischen Union
anschließen, zusammen mit einer oder mehre-
ren berufsständischen Versorgungseinrichtun-
gen eine gemeinsame Versorgungseinrichtung
schaffen oder andere Versorgungs- oder Ver-
sicherungseinrichtungen aufnehmen.

(2) Die Mitglieder können durch Satzung zur
Teilnahme an der von der Kammer bestimm-
ten Versorgungseinrichtung verpflichtet wer-
den (Pflichtteilnehmerinnen und Pflichtteilneh-
mer). Mitglieder,
1. deren Versorgung nach beamtenrecht-

lichen oder als Bedienstete einer interna-
tionalen oder supranationalen Einrichtung
oder als Amtsträger nach vergleichbaren
anderen gesetzlichen Vorschriften geregelt
ist,

2. die trotz Pflichtteilnahme an der berufsstän-
dischen Versorgungseinrichtung keinen An-
spruch auf Befreiung von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem nach dem
Recht der Europäischen Union oder der
Bundesrepublik Deutschland gleichgestell-
ten anderen Staat haben,
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dürfen zur Teilnahme nicht verpflichtet wer-
den; im Fall einer gesetzlichen Rentenversi-
cherungspflicht gilt dies nicht für Zusatzversor-
gungen, die bei Pflichtteilnahme zusammen
mit den Leistungen aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung eine mindestens vergleich-
bare Versorgung gewähren. Der Versorgungs-
einrichtung können nach Maßgabe der Sat-
zung Personen als Pflichtteilnehmerinnen und
Pflichtteilnehmer oder freiwillige Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer angehören, die die Vor-
aussetzungen zur Eintragung in die Architek-
tenliste nach diesem Gesetz mit Ausnahme
der hierzu erforderlichen Berufspraxis erfüllen.
Für Angestellte, die zur Teilnahme verpflichtet
sind, sind die Pflichtbeiträge von der oder dem
Angestellten und ihrer oder seiner Arbeitge-
berschaft im Verhältnis zueinander je zur
Hälfte zu tragen.

(3) Die Satzung muss Bestimmungen enthalten
über
1. Teilnahmepflicht und freiwillige Teilnahme,
2. Art und Höhe der Versorgungsleistungen,
3. Ermittlung und Höhe der Beiträge,
4. Beginn und Ende der Teilnahme,
5. Voraussetzungen einer Befreiung von der

Pflichtteilnahme, insbesondere beim Be-
stand einer Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem nach dem Recht der Europäischen
Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land gleichgestellten anderen Staat oder
einer anderweitigen Teilnahme an einer
berufsständischen Versorgungseinrich-
tung,

6. Bildung, Zusammensetzung, Wahl, Amts-
dauer und Aufgabe der Organe der Versor-
gungseinrichtung

und bestimmen, dass Vermögen und Verwal-
tung der Versorgungseinrichtung unabhängig
und getrennt sind von Vermögen, Verwaltung,
Haushalt und Organen der Architektenkam-
mer oder einer anderen berufsständischen
Einrichtung.

(4) Beim Anschluss an eine andere berufsstän-
dische Versorgungseinrichtung in der Bundes-
republik Deutschland kann die Satzung auf die
für diese Versorgungseinrichtung geltenden
Vorschriften verweisen.

(5) Die Satzung bedarf der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde (§ 55).

(6) Personenbezogene Daten der Mitglieder
dürfen zum Zweck der Durchführung der

Pflichtteilnahme und freiwilligen Teilnahme an
einer Versorgungseinrichtung und der Befrei-
ung von der Pflichtteilnahme verarbeitet und
an andere berufsständische Versorgungsein-
richtungen, öffentliche Versicherungsanstalten
und Versicherungsunternehmen in der Euro-
päischen Union oder in einem nach dem
Recht der Europäischen Union oder der
Bundesrepublik Deutschland gleichgestellten
anderen Staat oder in einem anderen Land, in
dem die aufnehmende Versorgungseinrich-
tung ihren Sitz hat, mitgeteilt und bei diesen
erhoben werden.

§ 12 Organe der
Architektenkammer

(1) Die Organe der Architektenkammer sind
1. die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstand.

(2) Dem Vorstand der Architektenkammer
dürfen nur Kammermitglieder angehören. Die
in den Vorstand berufenen Mitglieder sind
zur Annahme und Ausübung ihres Amtes
verpflichtet, soweit nicht ein wichtiger Grund
entgegensteht. Die Pflicht zur Ausübung des
Amtes dauert bis zum Amtsantritt des neuen
Mitglieds. Angehörige der Aufsichtsbehörde,
die mit der Aufsicht über die Architektenkam-
mer befasst sind, dürfen nicht Mitglieder des
Vorstands sein.

(3) Die Mitglieder des Vorstands sind ehren-
amtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ent-
schädigung für Auslagen und Zeitversäumnis.

§ 13 Mitgliederversammlung
(1) Der Mitgliederversammlung der Architek-
tenkammer gehören alle Mitglieder der Archi-
tektenkammer an. Die Mitgliederversammlung
beschließt über
1. die Satzungen,
2. den Haushaltsplan,
3. die Abnahme der Jahresrechnung und des

Jahresberichts sowie die Wahl der Rech-
nungsprüferinnen und Rechnungsprüfer,

4. die Wahl, Abberufung und Entlastung des
Vorstands,

5. den Erwerb, die Belastung und die Ver-
äußerung von Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten sowie die Beteili-
gung an Unternehmen und Mitgliedschaft in
Vereinigungen und Verbänden,
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6. die Bildung von Ausschüssen sowie die

Wahl und Abwahl der Mitglieder dieser Aus-
schüsse mit Ausnahme des Eintragungs-
ausschusses,

7. die Höhe der Entschädigung für die Mitglie-
der des Vorstands, des Eintragungsaus-
schusses und der weiteren Ausschüsse
sowie für Sachverständige,

8. die Bildung eines Versorgungswerks sowie
den Anschluss an ein anderes Versor-
gungswerk,

9. die Richtlinien zu den Berufspflichten.

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rück-
sicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig. In der Ladung zur Mitglieder-
versammlung ist auf diese Bestimmung aus-
drücklich hinzuweisen.

(3) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, soweit in Ab-
satz 4 nichts anderes bestimmt ist. Eine Ent-
haltung gilt als nicht abgegebene Stimme. Bei
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

(4) Beschlüsse über die Hauptsatzung, die
Beitragsordnung und die Kostenordnung
sowie zur vorzeitigen Abberufung von Mitglie-
dern des Vorstands bedürfen einer Mehrheit
von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.

(5) Die Mitgliederversammlung ist mindestens
einmal jährlich einzuberufen. Sie wird von der
Präsidentin, dem Präsidenten, der Vizeprä-
sidentin oder dem Vizepräsidenten geleitet.
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind
einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel der
Mitglieder dies schriftlich oder elektronisch be-
antragt.

(6) Bis zum 31. Dezember 2024 können die
Absätze 7 bis 8 angewendet werden.

(7) Der Vorstand der Architektenkammer kann
abweichend von den Vorschriften dieses Ge-
setzes und anderslautenden satzungsrechtli-
chen Bestimmungen durch Beschluss den
Mitgliedern der Mitgliederversammlung er-
möglichen,
1. an einer Sitzung ohne Anwesenheit am Ver-

sammlungsort teilzunehmen und Mitglie-
derrechte im Wege der elektronischen
Kommunikation auszuüben oder

2. ohne Teilnahme an einer Sitzung ihre Stim-
men vor der Durchführung oder ohne
Durchführung der Sitzung in Textform ge-
genüber dem Vorstand abzugeben.

Zu einer Sitzung oder Beschlussfassung darf
abweichend von anderslautenden gesetzli-

chen oder satzungsrechtlichen Bestimmungen
in Textform eingeladen werden. In der Einla-
dung ist der Beschluss nach Satz 1 bekannt
zu geben.

(8) In den Fällen des Absatzes 7 Satz 1 Num-
mer 2 ist ein Beschluss gültig, wenn
1. alle Mitglieder beteiligt wurden und
2. der Beschluss mit der nach diesem Gesetz

oder der nach der jeweiligen Satzung erfor-
derlichen Mehrheit gefasst wurde.

§ 14 Vorstand
(1) Der Vorstand der Architektenkammer wird
von der Mitgliederversammlung für die Dauer
von vier Jahren gewählt. Er besteht aus der
Präsidentin oder dem Präsidenten und der
Vizepräsidentin (Stellvertreterin) oder dem Vi-
zepräsidenten (Stellvertreter) sowie einer in der
Hauptsatzung zu bestimmenden Zahl weiterer
Vorstandsmitglieder.

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Kam-
mer. Der Vorstand kann eine Geschäftsführe-
rin oder einen Geschäftsführer oder mehrere
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer be-
stellen, die für die Geschäfte der laufenden
Verwaltung zuständig sind.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident, im
Verhinderungsfall die Vizepräsidentin oder der
Vizepräsident, vertritt die Kammer gerichtlich
und außergerichtlich.

(4) Mit Ausnahme der Geschäfte der laufenden
Verwaltung bedürfen Erklärungen, durch wel-
che die Kammer vermögensrechtlich verpflich-
tet werden soll, der Schriftform. Sie sind von
der Präsidentin oder dem Präsidenten zu un-
terzeichnen.

§ 15 Satzungen
(1) Die Architektenkammer kann zur Regelung
ihrer Angelegenheiten Satzungen erlassen. Sie
hat in der Form der Satzung Bestimmungen zu
treffen über
1. die innere Verfassung der Kammer (Haupt-

satzung),
2. die Erhebung von Beiträgen (Beitragsord-

nung),
3. die Erhebung von Kosten (Kostenordnung),
4. die Streitschlichtung zwischen Mitgliedern

untereinander und Dritten (Schlichtungs-
ordnung),

5. das Ehrenverfahren (Ehrenordnung),
6. die Fortbildung (Fortbildungsordnung).
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(2) Die Hauptsatzung muss Bestimmungen
enthalten über

1. die Rechte der Kammermitglieder und die
Pflichten, die sich aus der Mitgliedschaft in
der Kammer ergeben,

2. die Einberufung und die Geschäftsordnung
der Mitgliederversammlung,

3. die Wahl und Zusammensetzung des Vor-
stands,

4. die Geschäftsführung der Kammer,

5. die Bildung von Ausschüssen,

6. die Art und die Form der Bekanntmachun-
gen.

Die Hauptsatzung ist so auszugestalten, dass
die Wahrung der Belange aller Fachrichtungen
und Tätigkeitsarten gesichert ist.

(3) Die Fortbildungsordnung muss mindestens
regeln,

1. zu welchen Themen sich die Mitglieder je-
weils fortbilden müssen,

2. welche Fortbildungsmaßnahmen von der
Architektenkammer anerkannt werden,

3. welchen Umfang die Fortbildungsmaßnah-
men haben müssen,

4. innerhalb welchen Zeitraums die Fortbil-
dungsmaßnahmen besucht werden müs-
sen und

5. wie der Architektenkammer die Teilnahme an
Fortbildungsmaßnahmen nachzuweisen ist.

(4) Die Hauptsatzung, die Beitragsordnung
und die Kostenordnung sowie deren Änderun-
gen bedürfen der Genehmigung der Aufsichts-
behörde. Satzungen sind in ausgefertigter und
soweit erforderlich genehmigter Fassung in
dem durch die Hauptsatzung bestimmten
Organ zu veröffentlichen.

§ 16 Finanzwesen der
Architektenkammer

(1) Der Finanzbedarf der Architektenkammer
wird, soweit er nicht anderweitig gedeckt ist,
durch Beiträge der Mitglieder gemäß der
Beitragsordnung aufgebracht. Die Beiträge
können insbesondere für einzelne Mitglieder-
gruppen und nach der Höhe der Einnahmen
der Mitglieder aus ihrer Tätigkeit als Berufs-
angehörige unterschiedlich bemessen werden.
Die Beiträge sollen ermäßigt werden, wenn in
anderen Architektenkammern eine weitere
Pflichtmitgliedschaft besteht.

(2) Für die Inanspruchnahme von Einrichtun-
gen und Gegenständen, Amtshandlungen und
besondere Leistungen kann die Architekten-
kammer Gebühren erheben und Erstattung
der Auslagen verlangen. Das Nähere bestimmt
die Kostenordnung.

(3) Der Vorstand stellt für jedes Rechnungsjahr
einen Haushaltsplan auf. Er erstellt ferner nach
Ablauf jedes Geschäftsjahres eine Jahresrech-
nung über die Einnahmen und Ausgaben. Die
Haushaltsführung muss den Grundsätzen der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entspre-
chen. Der von der Mitgliederversammlung be-
schlossene Haushaltsplan ist der Aufsichts-
behörde vorzulegen.

(4) Beiträge, Gebühren, Zwangsgelder, Geld-
bußen und Auslagen können nach dem Saar-
ländischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz
vom 27. März 1974 (Amtsbl. S. 430), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
1. Dezember 2015 (Amtsbl. I S. 913), in der je-
weils geltenden Fassung beigetrieben werden.
Zuständig für die Beitreibung ist die Ge-
meinde, in welcher die Schuldnerin oder der
Schuldner ihre oder seine Hauptwohnung
oder, wenn sie oder er im Saarland über keine
Hauptwohnung verfügt, ihre oder seine beruf-
liche Niederlassung hat. Die Beitreibung erfolgt
auf Ersuchen der Kammer.

§ 17 Listenführung, Daten-
schutz, Auskünfte,
Verschwiegenheit

(1) Die Architektenkammer führt
1. die Architektenliste getrennt nach Fachrich-

tungen alphabetisch,
2. das Auswärtigenverzeichnis getrennt nach

auswärtigen Dienstleistenden im Sinne von
§ 2 Absatz 1 und auswärtigen Dienstleis-
tenden im Sinne von § 2 Absatz 2 alphabe-
tisch.

(2) Die Architektenkammer darf personen-
bezogene Daten verarbeiten, soweit dies zur
Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz
oder anderen Gesetzen oder nach Vorschrif-
ten auf Grund dieses Gesetzes oder anderer
Gesetze erforderlich ist. Zu diesem Zweck
dürfen über
1. Mitglieder der Architektenkammer,
2. Vorstände, Geschäftsführerinnen, Geschäfts-

führer, Abwicklerinnen, Abwickler, Liquida-
torinnen und Liquidatoren von Gesellschaf-
ten nach § 7,
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3. Sachverständige (§ 10 Absatz 3 Nummer 1),
4. Personen, die einen Eintragungsantrag ge-

stellt haben,
5. Personen, die die Erbringung einer Dienst-

leistung angezeigt haben,
6. Personen, die unbefugt eine geschützte

Berufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1 bis 3
führen,

insbesondere folgende Daten verarbeitet wer-
den:
a) Mitgliedsnummer,
b) Familienname, Geburtsname, Vornamen,

Geschlecht und akademische Grade,
c) Geburtsdatum und Geburtsort,
d) Anschriften der Hauptwohnung, der Nieder-

lassung, des Dienst- oder Beschäftigungs-
ortes, weitere Kontaktdaten,

e) Fachrichtung und Tätigkeitsart wie frei oder
freischaffend, selbstständig, gewerblich, an-
gestellt, beamtet,

f) Berufsausbildung und bisherige praktische
Tätigkeit,

g) Tätigkeit als Sachverständige oder Sach-
verständiger,

h) Staatsangehörigkeit und Herkunftsstaat,
i) Berechtigung und, soweit erforderlich,

Dauer der Ausübung der Tätigkeit im jewei-
ligen Herkunftsstaat,

j) Verletzung von Obliegenheiten und Berufs-
pflichten, Maßnahmen in einem Ehrenver-
fahren,

k) Eintragungsversagungen und -löschungen
einschließlich ihrer Gründe,

l) Eintragungen und Dienstleistungsanzeigen
bei anderen Architekten- oder Ingenieur-
kammern,

m) personenbezogene Daten im Zusammen-
hang mit den Richtlinien 2005/36/EG und
2006/123/EG.

Die in Satz 2 Buchstabe b, d und e genannten
Daten sowie die für die Eintragung nach § 4
oder § 2 Absatz 5 jeweils maßgebliche An-
gabe zu Satz 2 Buchstabe h sind in die Archi-
tektenliste oder das Auswärtigenverzeichnis
einzutragen. Mit Einwilligung der betroffenen
Person dürfen weitere Daten, insbesondere In-
teressens- und Tätigkeitsschwerpunkte, verar-
beitet und in die Architektenliste oder das Aus-
wärtigenverzeichnis aufgenommen werden.

(3) Jeder hat bei Darlegung eines berechtigten
Interesses das Recht auf Auskunft aus der
Architektenliste, dem Auswärtigenverzeichnis
und dem Gesellschaftsverzeichnis. Die in der

Architektenliste und den Verzeichnissen ent-
haltenen Angaben dürfen von der Architekten-
kammer veröffentlicht oder an andere zum
Zweck der Veröffentlichung übermittelt wer-
den, sofern die Betroffenen nicht widerspre-
chen. Die Betroffenen sind über die beabsich-
tigte Veröffentlichung sowie über deren Zweck
und Inhalt zu unterrichten. Veröffentlichungen
in elektronischer Form sind nur mit Einwilligung
der Betroffenen zulässig.

(4) Die Architektenkammer ist berechtigt, nach
Maßgabe der Vorschriften des Saarländischen
Datenschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Januar 2008 (Amtsbl.
S. 293), zuletzt geändert durch Artikel 2 Num-
mer 9 des Gesetzes vom 13. Oktober 2015
(Amtsbl. I S. 790), in der jeweils geltenden Fas-
sung Daten an Behörden in Deutschland und in
anderen Staaten zu übermitteln und einzuho-
len. Auf Anfrage der zuständigen Behörde eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder
eines nach dem Recht der Europäischen Union
gleichgestellten Staates ist die Architektenkam-
mer nach Maßgabe des Rechtes der Europäi-
schen Union zur Datenübermittlung verpflichtet.
Mit Einwilligung der oder des Betroffenen dür-
fen Daten auch an Dritte übermittelt werden. In
Fällen des § 115 des Versicherungsvertragsge-
setzes ist die Architektenkammer verpflichtet,
Dritten Auskünfte über die bestehende Berufs-
haftpflichtversicherung zu erteilen.

(5) Mit der Löschung aus der Architektenliste
und den von der Architektenkammer geführ-
ten Verzeichnissen sind sogleich sämtliche bei
der Architektenkammer über die betroffene
Person gespeicherten Daten zu sperren. An-
gaben über Maßnahmen in einem Ehrenver-
fahren sind in jedem Fall nach fünf Jahren ab
deren Verhängung zu sperren. Die gesperrten
Daten dürfen nur noch verarbeitet werden,
wenn dies zur Behebung einer bestehenden
Beweisnot, aus sonstigen im überwiegenden
Interesse der Architektenkammer oder im
rechtlichen Interesse einer oder eines Dritten
liegenden Gründen unerlässlich ist oder die
betroffene Person eingewilligt hat.

(6) Bei der Architektenkammer gespeicherte
Daten sind zu löschen, wenn sie zur rechtmäßi-
gen Erfüllung der von der Architektenkammer
wahrzunehmenden Aufgaben nicht mehr er-
forderlich sind und durch die Löschung
schutzwürdige Belange der betroffenen Person
nicht beeinträchtigt werden. Im Fall einer derar-
tigen Beeinträchtigung sind die entsprechen-
den Daten nach Absatz 5 zu sperren. Rügen
nach § 48 und Verweise nach § 52 Absatz 1
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und 2 werden nach Ablauf von zwei Jahren
gelöscht, wenn die betroffene Person sich
innerhalb dieses Zeitraums keiner weiteren
Berufspflichtverletzung schuldig gemacht hat.
Fünf Jahre nach der Löschung nach § 6 oder
§ 7 Absatz 5 sind sämtliche bei der Architek-
tenkammer gespeicherten Daten der betroffe-
nen Person zu löschen, sofern diese nicht die
weitere Speicherung beantragt. Die Architek-
tenkammer ist verpflichtet, die betroffene Per-
son auf diese Möglichkeit hinzuweisen.

(7) Die Mitglieder der Organe, der Ausschüsse
und der Einrichtungen der Architektenkammer,
deren Hilfskräfte sowie die hinzugezogenen
Sachverständigen sind zur Verschwiegenheit
über alle Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen
im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit bekannt
geworden sind. Dies gilt nicht für Mitteilungen
im amtlichen Verkehr und über Tatsachen, die
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach
keiner Geheimhaltung bedürfen. Sie dürfen die
Kenntnis der nach Satz 1 geheim zu haltenden
Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. Die
Pflichten nach den Sätzen 1 und 3 bestehen
nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

Abschnitt 4

Eintragungsausschuss,
Schlichtungsausschuss

§ 18 Eintragungsausschuss
(1) Die Architektenkammer bildet einen Eintra-
gungsausschuss. Der Eintragungsausschuss
entscheidet

1. über die Eintragung in die Architektenliste
einschließlich der Auferlegung von Aus-
gleichsmaßnahmen nach § 4 Absatz 4 und
5 und in das Gesellschaftsverzeichnis,

2. über die Eintragung in das Auswärtigenver-
zeichnis sowie über die Untersagung nach
§ 2 Absatz 6 oder § 8 Satz 3, wenn Zweifel
an dem Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 2 Absatz 1, 2 oder 6 oder des § 8 Satz 3
vorliegen,

3. über die Löschung einer Eintragung aus der
Architektenliste und den in Nummer 1 und 2
genannten Verzeichnissen in den Fällen des
§ 6 Absatz 1 Nummer 5 und 6 sowie des
§ 7 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 und 4,

4. nach Artikel 14 Absatz 5 der Richtlinie 2005/
36/EG über die Anerkennung der im Rah-
men einer Berufspraxis oder durch lebens-

langes Lernen erworbenen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Kompetenzen,

5. nach Artikel 46 Absatz 4 Satz 5 der Richt-
linie 2005/36/EG über die Bewertung von
Berufspraktika.

(2) Der Eintragungsausschuss entscheidet auch
über die Ausstellung der Bescheinigung für in
die Architektenliste eingetragene Staatsange-
hörige eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines nach dem Recht der Euro-
päischen Union gleichgestellten Staates zum
Nachweis

1. der vierjährigen Berufserfahrung von Archi-
tektinnen und Architekten mit abgeschlosse-
ner dreijähriger Ausbildung auf dem Gebiet
der Architektur (Hochbau) an einer deut-
schen Fachhochschule oder deutschen
Gesamthochschule, nachdem er die ent-
sprechenden Voraussetzungen zuvor fest-
gestellt hat,

2. der Berufsbefähigung von Architektinnen
und Architekten mit einem Prüfungszeug-
nis, das vor dem 1. Januar 1973 in einem
Studiengang für Architektur von einer deut-
schen Ingenieur- oder Werkkunstschule
ausgestellt wurde, nachdem er zuvor die
Pläne bewertet hat, die die Architektin oder
der Architekt während einer mindestens
sechsjährigen praktischen Tätigkeit erstellt
und ausgeführt hat.

(3) Der Eintragungsausschuss besteht aus der
oder dem Vorsitzenden, deren oder dessen
Vertreterin oder Vertreter und der erforderlichen
Zahl von Beisitzenden. Die oder der Vorsitzende
und ihre oder seine Vertreterin oder ihr oder sein
Vertreter müssen die Befähigung zum Richter-
amt haben oder die Voraussetzungen des § 110
Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. April
1972 (BGBl. I S. 713), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 132 der Verordnung vom 31. August 2015
(BGBl. I S. 1474), in der jeweils geltenden Fas-
sung erfüllen. Die Beisitzenden müssen Mitglie-
der der Architektenkammer sein. Die Mitglieder
des Eintragungsausschusses dürfen weder dem
Vorstand der Architektenkammer angehören
noch Bedienstete der Architektenkammer oder
Angehörige der Aufsichtsbehörde, die mit der
Aufsicht über die Architektenkammer befasst
sind, sein. Die Mitglieder des Eintragungsaus-
schusses sind ehrenamtlich tätig.

(4) Die Mitglieder des Eintragungsausschusses
werden für die Dauer von fünf Jahren vom Vor-
stand der Architektenkammer bestellt.
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(5) Der Eintragungsausschuss entscheidet in
der Besetzung mit der oder dem Vorsitzenden
und vier Beisitzenden. Bei der Entscheidung
sollen mindestens zwei Beisitzende der Fach-
richtung der antragstellenden Person ange-
hören. Unbeschadet dieser Bestimmung soll
mindestens eine Beisitzende oder ein Beisit-
zender der Tätigkeitsart der antragstellenden
Person angehören.
(6) Die oder der Vorsitzende bestimmt vor Be-
ginn eines jedes Geschäftsjahres für dessen
Dauer die Reihenfolge, in der die Beisitzenden
zu den Sitzungen zugezogen werden unter
Berücksichtigung ihrer Fachrichtung und
Tätigkeitsart.
(7) Der Eintragungsausschuss entscheidet mit
Stimmenmehrheit. Seine Sitzungen sind nicht
öffentlich.

(8) Der Eintragungsausschuss ist unabhängig
und nicht an Weisungen gebunden.

(9) In gerichtlichen Verfahren, die Entscheidun-
gen des Eintragungsausschusses betreffen,
wird die Kammer durch die Vorsitzende oder
den Vorsitzenden des Eintragungsausschus-
ses vertreten.

§ 19 Schlichtungsausschuss
(1) Zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten,
die sich aus der Berufsausübung zwischen
Kammermitgliedern oder zwischen diesen und
Dritten ergeben, ist ein Schlichtungsaus-
schuss zu bilden. Der Schlichtungsausschuss
wird in der Besetzung von einer oder einem
Vorsitzenden und zwei Beisitzenden tätig. Die
oder der Vorsitzende muss die Befähigung
zum Richteramt haben oder die Voraussetzun-
gen des § 110 Satz 1 des Deutschen Richter-
gesetzes erfüllen. Die Beisitzenden müssen
Mitglieder der Architektenkammer sein. Das
Verfahren regelt die Schlichtungsordnung.

(2) Bei Streitigkeiten zwischen Kammermitglie-
dern hat der Schlichtungsausschuss auf Anruf
durch eine oder einen der Beteiligten oder auf
Anordnung des Vorstands einen Schlichtungs-
versuch zu unternehmen. Ist eine Dritte oder
ein Dritter beteiligt, so kann der Schlichtungs-
ausschuss nur mit deren oder dessen Einver-
ständnis tätig werden.

Schutz der Berufsbezeichnung
„Beratende Ingenieurin“ oder
„Beratender Ingenieur“;
Stadtplanerinnen und -planer,
Bauvorlageberechtigte, Trag-
werksplanerinnen und -planer,
Brandschutzplanerinnen
und -planer; Ingenieurkammer
des Saarlandes

Abschnitt 1

Berufsaufgaben, Berufsbezeich-
nung „Beratende Ingenieurin“
oder „Beratender Ingenieur“,
Liste der Stadtplanerinnen
und -planer

§ 20 Berufsbezeichnung
(1) Die Berufsbezeichnung „Beratende Ingeni-
eurin“ oder „Beratender Ingenieur“ darf nur
führen, wer unter dieser Bezeichnung in die
von der Ingenieurkammer des Saarlandes ge-
führte Liste der Beratenden Ingenieurinnen
und Ingenieure oder in die entsprechende
Liste einer anderen deutschen Ingenieurkam-
mer eingetragen ist oder wer zur Führung der
Berufsbezeichnung nach § 21 berechtigt ist.

(2) Wortverbindungen mit der Berufsbezeich-
nung nach Absatz 1 oder ähnliche Bezeich-
nungen sowie ihre fremdsprachlichen Über-
setzungen dürfen nur Personen verwenden,
die zur Führung der Berufsbezeichnung be-
rechtigt sind.

(3) Das Recht zur Führung akademischer Grade
wird durch diese Regelung nicht berührt.

§ 21 Führung der geschützten
Berufsbezeichnung durch
auswärtige Dienstleistende

(1) Personen, die in einem anderen Staat nie-
dergelassen sind und sich zu einer vorüber-
gehenden und gelegentlichen Dienstleistungs-
erbringung gemäß § 22 in das Saarland bege-
ben (auswärtige Dienstleistende), dürfen die

TEIL 2
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Berufsbezeichnung nach § 20 Absatz 1 oder
eine Wortverbindung nach § 20 Absatz 2 ohne
Eintragung in die Liste der Beratenden Inge-
nieurinnen und Ingenieure führen, wenn ihnen
die Ingenieurkammer bestätigt hat, dass sie
die Eintragungsvoraussetzungen nach § 23
Absatz 1 bis 2 erfüllen. § 23 Absatz 3 und 4
finden keine Anwendung.

(2) Auswärtige Dienstleistende, die Dienstleistun-
gen unter der Berufsbezeichnung nach § 20
Absatz 1 oder einer Wortverbindung nach § 20
Absatz 2 erbringen wollen, müssen das erstma-
lige Tätigwerden bei der Ingenieurkammer an-
zeigen. Sie haben die Anzeige einmal jährlich zu
erneuern, wenn sie beabsichtigen, während des
betreffenden Jahres im Saarland Dienstleistun-
gen nach Absatz 1 zu erbringen.

(3) Auswärtige Dienstleistende sind in ein ent-
sprechendes Verzeichnis (Auswärtigenver-
zeichnis) einzutragen. Hierüber ist ihnen eine
auf höchstens fünf Jahre befristete Bescheini-
gung auszustellen, die auf Antrag verlängert
werden kann. Anzeigen nach Absatz 2 und
Bescheinigungen nach Satz 2 sind nicht erfor-
derlich, wenn bereits in einem anderen Land
eine Anzeige erfolgt ist oder eine Beschei-
nigung erteilt wurde; eine Eintragung in das
Auswärtigenverzeichnis erfolgt in diesem Fall
nicht.

(4) Dem Antrag sind die zur Beurteilung erfor-
derlichen Unterlagen beizufügen. Die Ingeni-
eurkammer bestätigt der antragstellenden
Person binnen eines Monats den Eingang der
Unterlagen und teilt ihr gegebenenfalls mit,
welche Unterlagen fehlen. Das Verfahren kann
über eine einheitliche Stelle im Sinne des Ge-
setzes über den Einheitlichen Ansprechpartner
für das Saarland abgewickelt werden. Das
Verfahren kann elektronisch geführt werden.
Im Fall begründeter Zweifel und soweit unbe-
dingt geboten, können später beglaubigte Ko-
pien verlangt werden; die Aufforderung zur
Vorlage von beglaubigten Kopien gilt nicht als
Aufforderung zur Vervollständigung der Unter-
lagen. Über den Antrag ist innerhalb kürzester
Frist, spätestens jedoch innerhalb von drei
Monaten nach Vorlage der vollständigen Un-
terlagen zu entscheiden.

(5) Die Ingenieurkammer kann die Führung der
Berufsbezeichnung untersagen, wenn Versa-
gungsgründe nach § 24 oder Löschungs-
gründe nach § 25 Absatz 1 Nummer 4 bis 7
oder Absatz 2 vorliegen. Wird die Führung der

Berufsbezeichnung nach Satz 1 untersagt, ist
die Eintragung im Auswärtigenverzeichnis zu
löschen.

(6) Das Recht zur Führung der Berufsbezeich-
nung des Niederlassungsstaats nach Artikel 7
Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG bleibt
unberührt. Die Berufsbezeichnung ist so zu
führen, dass keine Verwechslung mit der Be-
rufsbezeichnung nach § 20 Absatz 1 möglich
ist.

§ 22 Berufsaufgaben
(1) Berufsaufgaben der Beratenden Ingenieu-
rinnen und Ingenieure sind die eigenver-
antwortliche und unabhängige Beratung, Ent-
wicklung, Planung, Betreuung, Kontrolle und
Prüfung sowie Sachverständigentätigkeit und
Mitwirkung bei Forschungs- und Entwick-
lungsaufgaben auf dem Gebiet des Ingenieur-
wesens. Dazu gehört auch die Vertretung der
Auftraggeberschaft in mit der Vorbereitung,
Leitung, Ausführung, Überwachung und Ab-
rechnung zusammenhängenden Aufgaben,
wobei sich die Tätigkeit auf alle oder einzelne
dieser Aufgaben erstrecken kann.

(2) Eigenverantwortlich tätig ist, wer

1. die berufliche Tätigkeit als alleinige Inhabe-
rin oder alleiniger Inhaber eines Büros
selbständig auf eigene Rechnung und Ver-
antwortung ausübt oder

2. sich mit Berufsangehörigen nach § 20 oder
Angehörigen anderer freier Berufe zusam-
mengeschlossen hat und innerhalb dieses
Zusammenschlusses eine Rechtsstellung
besitzt, kraft derer sie oder er die Berufsauf-
gaben unbeeinflusst durch Rechte berufs-
fremder Dritter innerhalb oder durch Rechte
Dritter außerhalb des Zusammenschlusses
ausüben kann, wobei die Berufsangehöri-
gen nach § 20 und freie oder freischaffende
Berufsangehörige nach § 1 Absatz 1 über
die Stimmenmehrheit innerhalb dieses Zu-
sammenschlusses verfügen müssen.

(3) Unabhängig tätig ist, wer bei Ausübung der
Berufstätigkeit weder eigene Produktions-,
Handels- oder Lieferinteressen hat noch
fremde Interessen dieser Art vertritt, die unmit-
telbar oder mittelbar im Zusammenhang mit
der beruflichen Tätigkeit als Beratende Ingeni-
eurin oder Beratender Ingenieur stehen.
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§ 23 Voraussetzungen für die
Eintragung in die Liste der
Beratenden Ingenieurinnen
und Ingenieure

(1) In die Liste der Beratenden Ingenieurinnen
und Ingenieure ist einzutragen, wer
1. nach dem Ingenieurgesetz vom 17. Dezem-

ber 2009 (Amtsbl. I S. 1826), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 Nummer 3 des Gesetzes
vom 13. Oktober 2015 (Amtsbl. I S. 790), in
der jeweils geltenden Fassung berechtigt
ist, die Berufsbezeichnung „Ingenieurin“
oder „Ingenieur“ zu führen,

2. nach dem Erwerb der Berechtigung zur
Führung der Berufsbezeichnung nach
Nummer 1 eine entsprechende praktische
Tätigkeit von mindestens drei Jahren aus-
geübt hat,

3. den Ingenieurberuf eigenverantwortlich und
unabhängig im Sinne von § 22 Absatz 2
und 3 ausübt und

4. eine ausreichende Berufshaftpflichtversi-
cherung (§ 47 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5)
abgeschlossen hat.

(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt
auch

1. in Bezug auf die Studienanforderungen,
wer einen gleichwertigen Studienabschluss
an einer ausländischen Hochschule oder an
einer sonstigen ausländischen Einrichtung
nachweisen kann,

2. in Bezug auf die Studienanforderungen und
die praktische Tätigkeit, wer vorbehaltlich
der Absätze 3 und 4

a) über einen Berufsqualifikationsnachweis
verfügt, der in einem anderen Mitglied-
staat oder einem nach dem Recht der
Europäischen Union gleichgestellten Staat
erforderlich ist, um dort die Erlaubnis
zum Führen der Berufsbezeichnung zu
erhalten, oder

b) denselben Beruf vollzeitlich ein Jahr lang
oder in einer entsprechenden Zeitdauer
in Teilzeit in den vorhergehenden zehn
Jahren in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder einem
nach dem Recht der Europäischen
Union gleichgestellten Staat, der diesen
Beruf nicht reglementiert, ausgeübt hat,
sofern die antragstellende Person im Be-
sitz eines oder mehrerer Befähigungs-
oder Ausbildungsnachweise ist, die den

Anforderungen nach Artikel 13 Absatz 2
der Richtlinie 2005/36 EG entsprechen;
die einjährige Berufserfahrung ist nicht
erforderlich, wenn der vorgelegte Nach-
weis einen reglementierten Ausbildungs-
gang bestätigt.

Für die Anerkennung nach Satz 1 Nummer 2
müssen die übrigen Anforderungen an die Be-
fähigungs- oder Ausbildungsnachweise nach
Artikel 13 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt sein;
dabei sind Ausbildungsgänge oder -nachweise
im Sinne der Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 12
der Richtlinie 2005/36/EG gleichgestellt.

(3) Wenn sich die Berufsqualifikation der an-
tragstellenden Person im Sinne von Artikel 14
Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG wesentlich
von den Eintragungsvoraussetzungen nach
Absatz 1 unterscheidet, kann die antragstel-
lende Person zu Ausgleichsmaßnahmen in
Form eines höchstens dreijährigen Anpas-
sungslehrgangs oder einer Eignungsprüfung
verpflichtet werden, um wesentliche Abwei-
chungen in den Ausbildungsinhalten nach Ab-
satz 1 auszugleichen. Entspricht der Ausbil-
dungsnachweis dem Qualifikationsniveau des
Artikels 11 Buchstabe a der Richtlinie
2005/36/EG, hat die antragstellende Person
sowohl einen Anpassungslehrgang als auch
eine Eignungsprüfung abzulegen. In den Fällen
von Artikel 11 Buchstabe b der Richtlinie
2005/36/EG erfolgt die Überprüfung der
Fähigkeiten der antragstellenden Person
durch Eignungsprüfung. Im Übrigen hat die
antragstellende Person die Wahl zwischen der
Teilnahme an einem Anpassungslehrgang
oder einer Eignungsprüfung.

(4) Die Ingenieurkammer prüft vor der Ent-
scheidung über die Ausgleichsmaßnahme, ob
die von der antragstellenden Person durch Be-
rufspraxis oder lebenslanges Lernen erworbe-
nen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompeten-
zen, die hierfür von einer einschlägigen Stelle
formell als gültig anerkannt wurden, wesentli-
che Unterschiede in den Ausbildungsinhalten
nach Absatz 1 ausgleichen. Art und Umfang
einer Ausgleichsmaßnahme sind gegenüber
der antragstellenden Person hinreichend zu
begründen; insbesondere ist die antragstel-
lende Person im Hinblick auf das Niveau der
verlangten und der vorgelegten Berufsqualifi-
kation nach Artikel 11 der Richtlinie
2005/36/EG sowie die wesentlichen Unter-
schiede in den Ausbildungsinhalten, die nicht
durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompeten-
zen nach Satz 1 ausgeglichen werden können,
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zu informieren. Ist eine Eignungsprüfung erfor-
derlich, ist sicherzustellen, dass diese späte-
stens sechs Monate nach Unanfechtbarkeit
der Entscheidung über die Verpflichtung abge-
legt werden kann. Die Ingenieurkammer er-
stellt ein Verzeichnis der Sachgebiete, die auf-
grund eines Vergleichs zwischen der im Auf-
nahmemitgliedstaat verlangten Ausbildung
und der bisherigen Ausbildung des Antragstel-
lers von den Ausbildungsnachweisen, über die
der Antragsteller verfügt, sowie den als gültig
anerkannten Kenntnissen, Fähigkeiten und
Kompetenzen nach Satz 1 nicht abgedeckt
werden. Die Prüfung erstreckt sich auf ausge-
wählte Sachgebiete, deren Kenntnis eine we-
sentliche Voraussetzung für die Führung der
Berufsbezeichnung darstellt. Die Ingenieur-
kammer bewertet abschließend das Ergebnis
der Ausgleichsmaßnahme im Hinblick auf die
Anerkennung der Berufsqualifikation. Die Inge-
nieurkammer kann landesübergreifende Ver-
einbarungen zur Durchführung von Aus-
gleichsmaßnahmen abschließen. Die Verein-
barung bedarf der Genehmigung des Ministe-
riums für Inneres, Bauen und Sport.

(5) Ist die Eintragung in einem anderen Land
nur deshalb gelöscht worden, weil die Woh-
nung oder die berufliche Niederlassung in die-
sem Land aufgegeben wurde, ist eine antrag-
stellende Person innerhalb eines Jahres nach
Löschung aus der Liste ohne Prüfung der Be-
rufsbefähigung nach Absatz 1 in die Liste der
Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure
einzutragen, sofern keine Versagungsgründe
nach § 24 vorliegen. Satz 1 findet auch An-
wendung, wenn die Eintragung in dem ande-
ren Land beibehalten wird.

(6) Die Eintragung erfolgt auf Antrag. Sie setzt
voraus, dass die antragstellende Person im
Saarland ihre Hauptwohnung oder eine Nie-
derlassung hat oder ihren Beruf überwiegend
ausübt. Dem Antrag sind die zur Beurteilung
der Eintragungsvoraussetzungen erforderli-
chen Unterlagen beizufügen. Soweit es um die
Beurteilung der in den Absätzen 2 und 3 ge-
nannten Voraussetzungen geht, dürfen nur die
in Anhang VII Ziffer 1 Buchstabe b, d und f der
Richtlinie 2005/36/EG genannten Unterlagen
und Bescheinigungen verlangt werden; Unter-
lagen und Bescheinigungen nach Anhang VII
Ziffer 1 Buchstabe d und f der Richtlinie
2005/36/EG dürfen nicht älter als drei Monate
sein. Die Ingenieurkammer bestätigt der an-
tragstellenden Person binnen eines Monats
den Eingang der Unterlagen und teilt ihr gege-

benenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Das
Verfahren kann elektronisch geführt werden.
Im Fall begründeter Zweifel und soweit unbe-
dingt geboten, können später beglaubigte Ko-
pien verlangt werden; die Aufforderung zur
Vorlage von beglaubigten Kopien gilt nicht als
Aufforderung zur Vervollständigung der Unter-
lagen. Über den Antrag ist innerhalb kürzester
Frist, spätestens jedoch innerhalb von drei
Monaten nach Vorlage der vollständigen Un-
terlagen zu entscheiden; in den Fällen des Ab-
satzes 2 kann die Frist um einen Monat verlän-
gert werden.

(7) Das Verfahren kann mit Ausnahme der
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen nach
Absatz 4 über eine einheitliche Stelle im Sinne
des Gesetzes über den Einheitlichen An-
sprechpartner für das Saarland abgewickelt
werden.

(8) Über die Eintragung wird eine Urkunde
ausgestellt, die bei der Löschung zurückzuge-
ben ist.

§ 24 Versagung der Eintragung
(1) Die Eintragung in die Liste der Beratenden
Ingenieurinnen und Ingenieure ist zu versagen,
wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich er-
gibt, dass die antragstellende Person nicht die
für den jeweiligen Beruf erforderliche Zuverläs-
sigkeit besitzt.

(2) Die Eintragung ist auch während des von
dem Ehrenausschuss gemäß § 52 Absatz 1
Satz 2 festgesetzten Zeitraums zu versagen.

§ 25 Löschung der Eintragung
(1) Die Eintragung in die Liste der Beratenden
Ingenieurinnen und Ingenieure ist zu löschen,
wenn
1. die eingetragene Person dies beantragt,
2. die eingetragene Person verstorben ist,
3. die eingetragene Person ihre Hauptwoh-

nung oder ihre Niederlassung im Saarland
aufgibt,

4. in einem Ehrenverfahren rechtskräftig auf
Löschung der Eintragung erkannt worden
ist,

5. nach der Eintragung Tatsachen eintreten
oder bekannt werden, die im Eintragungs-
verfahren nach § 24 zu einer Versagung der
Eintragung führen müssten,
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6. sich nachträglich herausstellt, dass die Ein-

tragungsvoraussetzungen nicht vorlagen
und auch zum Zeitpunkt der Entscheidung
über die Löschung nicht vorliegen oder

7. die eingetragene Person nicht mehr eigen-
verantwortlich und unabhängig tätig ist.

(2) Die Eintragung kann gelöscht werden,
wenn keine ausreichende Berufshaftpflichtver-
sicherung (§ 47 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5)
mehr vorliegt.

§ 26 Liste der Stadtplanerinnen
und -planer

In die Liste der Stadtplanerinnen und Stadtpla-
ner wird eingetragen, wer
1. ein der Fachrichtung Stadtplanung entspre-

chendes Studium mit einer mindestens
vierjährigen Regelstudienzeit an einer deut-
schen Hochschule gemäß den in der An-
lage 1 enthaltenen Leitlinien zu den Ausbil-
dungsinhalten erfolgreich abgeschlossen
hat und

2. danach eine mindestens zweijährige prakti-
sche Tätigkeit in der Fachrichtung Stadt-
planung ausgeübt hat; dabei sind die für
die spätere Berufsausübung nach Maß-
gabe der Verordnung nach § 57 Nummer 2
erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen
wahrzunehmen.

§ 4 Absatz 1 Satz 5, Absatz 3 bis 9, § 5 und
§ 6 gelten entsprechend.

Abschnitt 2

Gesellschaften

§ 27 Gesellschaften
(1) Die Berufsbezeichnung nach § 20 Absatz 1
darf im Namen einer Partnerschaftsgesell-
schaft oder in der Firma einer Kapitalgesell-
schaft geführt werden, wenn die Gesellschaft
in ein besonderes Verzeichnis bei der Ingeni-
eurkammer (Gesellschaftsverzeichnis) oder in
ein entsprechendes Verzeichnis bei einer Inge-
nieurkammer eines anderen Landes eingetra-
gen oder nach § 28 hierzu berechtigt ist. Mit
der Eintragung wird die Gesellschaft nicht Mit-
glied der Ingenieurkammer. Abweichend von
Satz 1 darf die Berufsbezeichnung nach § 20
Absatz 1 im Falle des Absatzes 2 Nummer 2
Buchstabe b ohne Eintragung in das Gesell-
schaftsverzeichnis bei der Ingenieurkammer

geführt werden, wenn die Berufsbezeichnun-
gen nach § 1 Absatz 1 und der Zusatz nach
§ 1 Absatz 2 im Namen oder in der Firma der
Gesellschaft an vorderster Stelle stehen und
die Gesellschaft in das Gesellschaftsverzeich-
nis bei der Architektenkammer (§ 7) eingetra-
gen ist.

(2) Die Gesellschaft ist auf Antrag in das Ge-
sellschaftsverzeichnis einzutragen, wenn sie
ihren Sitz im Saarland hat, das Bestehen einer
ausreichenden Haftpflichtversicherung nach-
weist und der Gesellschaftsvertrag oder die
Satzung regelt, dass

1. a) im Falle von Nummer 2 Buchstabe a
Gegenstand des Unternehmens die
ausschließliche Wahrnehmung der Be-
rufsaufgaben nach § 22 ist, oder

b) im Falle von Nummer 2 Buchstabe b ein
wesentlicher Gegenstand des Unter-
nehmens die Wahrnehmung der Berufs-
aufgaben nach § 22 ist,

2. a) die Berufsangehörigen nach § 20 mehr
als die Hälfte des Kapitals und der
Stimmanteile innehaben und die weite-
ren Anteile von natürlichen Personen
gehalten werden, die aufgrund ihrer
Berufsausbildung zum Erreichen des
Unternehmenszwecks beitragen kön-
nen; die Berufszugehörigkeit der Gesell-
schafterinnen und Gesellschafter, die
mindestens ein Viertel des Kapitals und
der Stimmanteile an der Gesellschaft in-
nehaben, ist in geeigneter Weise kennt-
lich zu machen, oder

b) die Berufsangehörigen nach § 20 und
freie oder freischaffende Berufsan-
gehörige nach § 1 jeweils die Hälfte des
Kapitals und der Stimmanteile inneha-
ben,

3. a) im Falle von Nummer 2 Buchstabe a die
zur Geschäftsführung befugten Perso-
nen mehrheitlich Berufsangehörige nach
§ 20 sind und gewährleistet ist, dass die
Gesellschaft verantwortlich von Berufs-
angehörigen geführt wird, oder

b) im Falle von Nummer 2 Buchstabe b die
Gesellschaft gemeinschaftlich durch Be-
rufsangehörige nach § 20 und freie oder
freischaffende Berufsangehörige nach
§ 1 vertreten wird,

4. Kapitalanteile nicht für Rechnung Dritter ge-
halten und Stimmrechte nicht für Dritte oder
von Dritten ausgeübt werden dürfen,
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5. bei Aktiengesellschaften und Kommandit-

gesellschaften auf Aktien die Aktien auf
Namen lauten,

6. die Übertragung von Kapital- und Ge-
schäftsanteilen an die Zustimmung aller
Gesellschafterinnen und Gesellschafter ge-
bunden ist und

7. die für die Berufsangehörigen nach § 20
geltenden Berufspflichten von der Gesell-
schaft beachtet werden.

(3) § 7 Absatz 3 bis 6 gilt entsprechend.

§ 28 Auswärtige Gesellschaften
Gesellschaften, die in der Bundesrepublik
Deutschland nicht in einem Gesellschaftsver-
zeichnis eingetragen sind (auswärtige Gesell-
schaften), dürfen in ihrer Firma oder ihrem
Namen die in § 20 Absatz 1 genannte Berufs-
bezeichnung, Wortverbindungen damit oder
ähnliche Bezeichnungen sowie ihre fremd-
sprachlichen Übersetzungen führen, wenn
sie nach dem Recht ihres Herkunftsstaates
befugt sind, diese oder eine vergleichbare
Berufsbezeichnung in ihrer Firma oder ihrem
Namen zu führen. Die Gesellschaften haben
das erstmalige Erbringen von Leistungen
vorher der Ingenieurkammer anzuzeigen. Die
Ingenieurkammer untersagt diesen Gesell-
schaften das Führen der Berufsbezeichnung,
wenn sie auf Verlangen nicht nachweisen,
dass

1. sie oder ihre Gesellschafterinnen, Gesell-
schafter, gesetzliche Vertreterinnen und
Vertreter die betreffende Tätigkeit nach
dem Recht des Herkunftsstaates der Ge-
sellschaft rechtmäßig ausüben und

2. der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung
die Voraussetzungen gemäß § 27 Absatz 2
Nummer 1 bis 7 erfüllt und eine Berufshaft-
pflichtversicherung gemäß § 7 Absatz 3 be-
steht.

§ 21 Absatz 5 gilt entsprechend.

Abschnitt 3

Bauvorlageberechtigte,
Tragwerksplanerinnen und
-planer, Brandschutzplanerinnen
und -planer

§ 29 Liste der Bauvorlageberech-
tigten, Voraussetzungen
für die Eintragung in die
Liste nach § 66 Absatz 2
Nummer 2 der Landesbau-
ordnung

(1) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist
auf Antrag einzutragen, wer
1. einen berufsqualifizierenden Hochschulab-

schluss eines Studiums der Fachrichtung
Bauingenieurwesen gemäß den in der An-
lage 2 geregelten Leitlinien an einer deut-
schen Hochschule nachweist und

2. danach mindestens zwei Jahre auf dem
Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden
praktisch tätig gewesen ist.

Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforder-
lichen Unterlagen beizufügen. Das Verfahren
kann über eine einheitliche Stelle im Sinne des
Gesetzes über den Einheitlichen Ansprech-
partner für das Saarland abgewickelt werden.
Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren
über die einheitliche Stelle nach den §§ 71a
bis 71e des Saarländischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes vom 15. Dezember 1976
(Amtsbl. S. 1151), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 26. August 2020 (Amtsbl. I S. 1058),
in der jeweils geltenden Fassung, und die
Bestimmungen des § 42a des Saarländischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Ge-
nehmigungsfiktion mit der Maßgabe, dass die
Fristverlängerung nach § 42a Absatz 2 Satz 3
des Saarländischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes einen Monat nicht überschreiten darf.
§ 24 und § 25 mit Ausnahme des Absatzes 1
Nummer 3 und 7 gelten entsprechend.

(2) Auf Antrag ist in die Liste der Bauvorlage-
berechtigten einzutragen, wer über einen aus-
wärtigen Hochschulabschluss verfügt, der den
in Absatz 1 Nummer 1 genannten Anforderun-
gen gleichwertig ist, und die Anforderung des
Absatzes 1 Nummer 2 erfüllt.

(3) Eine antragstellende Person wird in die
Liste nach Absatz 1 auch eingetragen, wenn
1. sie in Bezug auf die Studienanforderungen

einen Ausbildungsnachweis nach Artikel 11
Richtlinie 2005/36/EG besitzt, soweit diese
in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem diesem durch Abkom-
men gleichgestellten Staat erforderlich sind,
um in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis
zur Aufnahme und Ausübung dieses Beru-
fes zu erhalten,
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2. der Ausbildungsnachweis den Anforderun-

gen nach Artikel 13 Absatz 2 Satz 2 der
Richtlinie 2005/36/EG genügt und

3. die berufspraktische Tätigkeit mit den An-
forderungen nach § 29 Absatz 1 Nummer 2
vergleichbar ist.

Satz 1 gilt auch für eine antragstellende Per-
son, die nachweist, dass sie

1. diesen Beruf ein Jahr lang vollzeitbeschäf-
tigt oder während einer entsprechenden
Gesamtdauer in Teilzeit während der vor-
hergehenden zehn Jahre in Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder einem gleich-
gestellten Staat ausgeübt hat, sofern der
Beruf im Niederlassungsmitgliedstaat nicht
reglementiert ist,

2. im Besitz eines Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweises ist, der den Anforderun-
gen nach Artikel 13 Absatz 2 Satz 2 der
Richtlinie 2005/36/EG genügt und

3. keine wesentlichen Unterschiede gemäß
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bestehen.

(4) Einer Eintragung nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 bedarf es nicht, wenn die antragstel-
lende Person aufgrund einer Regelung eines
anderen Landes bauvorlageberechtigt ist.

(5) § 17 des Berufsqualifikationsgesetzes Saar-
land vom 16. Oktober 2012 (Amtsbl. I S. 437),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Oktober
2021 (Amtsbl. I S. 2432), in der jeweils gelten-
den Fassung, ist entsprechend anzuwenden.

§ 29a Eintragungsverfahren
für Antragstellende nach
§ 29 Absatz 3

(1) Für die Form des Antrags auf Eintragung,
die einzureichenden Unterlagen sowie das
diesbezügliche Verfahren sind die §§ 12 und
13 des Berufsqualifikationsfeststellungsgeset-
zes Saarland entsprechend anzuwenden.

(2) Antragstellende haben Unterlagen nach Ar-
tikel 50 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG in
Verbindung mit deren Anhang VII Nummer 1
Buchstabe a und b Satz 1 sowie auf Anforde-
rung nach Anhang VII Nummer 1 Buchstabe b
Satz 2 dieser Richtlinie vorzulegen. Geben die
Antragstellenden an, hierzu nicht in der Lage
zu sein, wendet sich die Ingenieurkammer zur
Beschaffung der erforderlichen Unterlagen an
die Kontaktstelle, die zuständige Behörde
oder eine Ausbildungsstelle. Bei Ausbildungs-
nachweisen gemäß Artikel 50 Absatz 3 der

Richtlinie 2005/36/EG kann die Ingenieurkam-
mer bei berechtigten Zweifeln von der zustän-
digen Stelle des Ausstellungsstaates die Über-
prüfung der Kriterien gemäß Artikel 50 Absatz
3 Buchstabe a bis c der Richtlinie 2005/36/EG
verlangen. Waren die Antragstellenden bereits
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem gleichgestellten Staat
tätig, kann die Ingenieurkammer im Fall be-
rechtigter Zweifel von der im Herkunftsstaat
zuständigen Behörde eine Bestätigung der
Tatsache verlangen, dass die Ausübung die-
ses Berufes durch die Antragstellenden nicht
aufgrund schwerwiegenden standeswidrigen
Verhaltens oder einer Verurteilung wegen straf-
barer Handlungen untersagt worden ist. Im
Übrigen finden die Vorschriften des Artikels 50
Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG in Verbin-
dung mit deren Anhang VII Nummer 1 Buch-
stabe d, e, f und g Anwendung. Die auf Verlan-
gen übermittelten Unterlagen und Bescheini-
gungen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als
drei Monate sein. Der Informationsaustausch
erfolgt über das Binnenmarkt-Informationssy-
stem (IMI).

(3) Über die Eintragung in die Liste nach § 29
Absatz 1 ist eine Bescheinigung auszustellen.

Die Liste enthält folgende Angaben:

1. Zeitpunkt der Eintragung,

2. Familienname, Geburtsname und Vornamen,

3. Geburtsdatum, Geburtsort und Geschlecht,

4. akademische Grade und Titel und

5. ladungsfähige Adresse.

Die Liste enthält darüber hinaus Angaben über
die Staatsangehörigkeit der Antragstellenden
und den Staat, in dem sie ihre Berufsqualifika-
tion erworben haben. Wesentliche Änderungen
gegenüber der nach Satz 2 bescheinigten Si-
tuation haben die Antragstellenden der Ingeni-
eurkammer unverzüglich mitzuteilen. Die für die
Löschung aus Listen geltenden Regelungen der
Ingenieurkammer gelten auch für diese Liste.

(4) Kann eine Eintragung in die Liste nicht er-
folgen, weil die Antragstellenden die Voraus-
setzungen des § 29 Absatz 3 nicht erfüllen, ist
dies durch Bescheid im Sinne von § 10 des
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes
Saarland festzustellen.

§ 29b Ausgleichsmaßnahmen
(1) Antragstellende, die nicht in die Liste nach
§ 29 Absatz 2 und 3 eingetragen werden kön-
nen, weil sie aufgrund von wesentlichen Unter-
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schieden nicht über eine gleichwertige Berufs-
qualifikation verfügen, und die über einen Aus-
bildungsnachweis verfügen, der dem Berufs-
qualifikationsniveau nach Artikel 11 Buchsta-
ben b, c, d oder e der Richtlinie 2005/36/EG
entspricht, können einen höchstens dreijähri-
gen Anpassungslehrgang absolvieren oder
eine Eignungsprüfung ablegen. Beantragt eine
Inhaberin oder ein Inhaber einer Berufsqualifi-
kation gemäß Artikel 11 Buchstabe a die Aner-
kennung seiner Berufsqualifikationen und ist
die erforderliche Berufsqualifikation unter Arti-
kel 11 Buchstabe d eingestuft, so kann die
Ingenieurkammer sowohl einen Anpassungs-
lehrgang als auch eine Eignungsprüfung vor-
schreiben.

(2) Die Einzelheiten zur Durchführung von Aus-
gleichsmaßnahmen legt das Ministerium für
Inneres, Bauen und Sport durch Rechtsver-
ordnung nach § 57 Nummer 3 fest.

(3) Die Ingenieurkammer kann mit anderen zu-
ständigen Stellen innerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland landesübergreifende Verein-
barungen zur Durchführung von Ausgleichs-
maßnahmen schließen. Die Vereinbarung be-
darf der Genehmigung des Ministeriums für
Inneres, Bauen und Sport.

§ 29c Vorübergehende und
gelegentliche Dienst-
leistungserbringung von
bauvorlageberechtigten
Ingenieurinnen und Ingeni-
euren, Anzeigeverfahren

(1) Ein Dienstleister, der nach Maßgabe der
Absätze 2 und 3 zur vorübergehenden und
gelegentlichen Erstellung von Bauvorlagen be-
rechtigt ist, ist von der Ingenieurkammer in ein
entsprechendes Verzeichnis einzutragen.

(2) Ein Dienstleister nach Absatz 1 hat das
erstmalige Erbringen von Dienstleistungen
zuvor der Ingenieurkammer in Textform anzu-
zeigen. Einer Anzeige nach Satz 1 bedarf es
nicht, wenn der Dienstleister bereits aufgrund
einer Regelung eines anderen Landes zur
Dienstleistungserbringung berechtigt ist. Zu-
sammen mit der Anzeige sind folgende Unter-
lagen vorzulegen:

1. ein Identitätsnachweis,

2. eine Bescheinigung, dass er in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder
einem diesem durch Abkommen gleichge-
stellten Staat rechtmäßig zur Ausübung der

betreffenden Tätigkeit niedergelassen ist und
ihm die Ausübung dieser Tätigkeit zum Zeit-
punkt der Vorlage der Bescheinigung nicht,
auch nicht vorübergehend, untersagt ist,

3. ein Berufsqualifikationsnachweis,

4. in den in § 29 Absatz 3 Satz 2 genannten
Fällen ein Nachweis in beliebiger Form dar-
über, dass der Dienstleister die betreffende
Tätigkeit mindestens ein Jahr während der
vorhergehenden zehn Jahre ausgeübt hat,
sofern der Beruf im Niederlassungsmit-
gliedstaat nicht reglementiert ist,

5. ein Nachweis über eine ausreichende Be-
rufshaftpflichtversicherung (§ 47 Absatz 1
Satz 2 Nummer 5).

§§ 12 und 13 des Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetzes Saarland sind entsprechend
anzuwenden.

(3) Die Vorlage der Meldung nach Absatz 2 be-
rechtigt den Dienstleister zur Erstellung von
Bauvorlagen. Der Ingenieurkammer steht es
frei, die Unterlagen nach Absatz 2 Satz 3
nachzuprüfen. Die Erstellung von Bauvorlagen
ist dem Dienstleister zu untersagen, wenn der
Dienstleister nicht zur Ausübung desselben
Berufs rechtmäßig in einem Mitgliedstaat nie-
dergelassen ist, ihm die Ausübung dieser
Tätigkeit nach der Anzeige untersagt wird oder
die Voraussetzungen des § 29 Absatz 3 Satz 2
nicht erfüllt. In diesem Fall ist dem Dienstleister
die Möglichkeit einzuräumen, Kenntnisse,
Fähigkeiten und Kompetenzen durch einen
Anpassungslehrgang zu erwerben oder durch
eine Eignungsprüfung nachzuweisen. Ist der
Dienstleister zur Ausübung desselben Berufs
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat niedergelas-
sen oder erfüllt er die Voraussetzungen des
§ 29 Absatz 3 Satz 2, so darf ihm die Erstel-
lung von Bauvorlagen nicht aufgrund seiner
Berufsqualifikation beschränkt werden. Für die
Bestimmung desselben Berufs im Sinne die-
ses Absatzes gilt das gestufte System des
§ 66 der Landesbauordnung.

(4) Das Recht zur Führung der Berufsbezeich-
nung des Niederlassungsstaats nach Artikel 7
Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG bleibt un-
berührt. Die Berufsbezeichnung ist dann so zu
führen, dass keine Verwechslung mit einer in-
ländischen Berufsbezeichnung möglich ist.

(5) Auswärtige bauvorlageberechtigte Ingeni-
eurinnen und Ingenieure haben die Berufs-
pflichten zu beachten. Sie sind hierfür wie Mit-
glieder der Ingenieurkammer zu behandeln.
Die Ingenieurkammer stellt über die Eintragung
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in das Verzeichnis nach Absatz 1 Satz 1 eine
auf fünf Jahre befristete Bescheinigung aus,
die auf Antrag verlängert werden kann.

(6) § 17 des Berufsqualifikationsgesetzes Saar-
land ist entsprechend anzuwenden.

§ 30 Bauvorlageberechtigung
nach § 66 Absatz 3
Nummer 1 und Absatz 5
der Landesbauordnung

Dem Antrag zur Eintragung in das Verzeichnis
nach § 66 Absatz 5 der Landesbauordnung
sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterla-
gen beizufügen.

(2) Nach § 66 Absatz 3 Nummer 1 der Lan-
desbauordnung Bauvorlageberechtigte haben
die Berufspflichten zu beachten.

§ 31 Liste der Tragwerksplane-
rinnen und -planer

(1) In die Liste der Tragwerksplanerinnen und -
planer ist auf Antrag einzutragen, wer
1. einen berufsqualifizierenden Hochschulab-

schluss eines Studiums der Fachrichtung
Architektur gemäß den in der Anlage 1 ge-
regelten Leitlinien zu Ausbildungsinhalten,
Hochbau (Artikel 49 Absatz 1 der Richtlinie
2005/36/EG) oder Bauingenieurwesen
gemäß den in der Anlage 2 geregelten Leit-
linien zu Ausbildungsinhalten erworben hat
und

2. danach mindestens drei Jahre in der Trag-
werksplanung praktisch tätig gewesen ist.

(2) Wenn die antragstellende Person in einem
anderen Land in eine entsprechende Liste ein-
getragen ist oder war und die Löschung der
Eintragung nicht aus den Gründen des § 25
Absatz 1 Nummer 6 erfolgte, findet eine Prü-
fung der Anforderungen nach Absatz 1 nicht
statt, soweit für die Eintragung in dem anderen
Land mindestens die Anforderungen nach Ab-
satz 1 zu erfüllen waren.

(3) Dem Antrag sind die zur Beurteilung erfor-
derlichen Unterlagen beizufügen. Das Verfah-
ren kann über eine einheitliche Stelle im Sinne
des Gesetzes über den Einheitlichen An-
sprechpartner für das Saarland abgewickelt
werden. Es gelten die Bestimmungen zum
Verfahren über die einheitliche Stelle nach den
§§ 71a bis 71e des Saarländischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes und die Bestimmun-
gen des § 42a des Saarländischen Verwal-

tungsverfahrensgesetzes über die Genehmi-
gungsfiktion mit der Maßgabe, dass die Frist-
verlängerung nach § 42a Absatz 2 Satz 3 des
Saarländischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes einen Monat nicht überschreiten darf.

(4) §§ 24, 25 mit Ausnahme des Absatzes 1
Nummer 3 und 7 gelten entsprechend.

§ 32 Auswärtige Tragwerks-
planerinnen und -planer

(1) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem
nach dem Recht der Europäischen Union
gleichgestellten Staat zur Erstellung von
Standsicherheitsnachweisen niedergelassen
sind (auswärtige Tragwerksplanerinnen und
-planer), sind im Saarland ohne Eintragung in
die Liste nach § 31 zur Erstellung von Stand-
sicherheitsnachweisen berechtigt, wenn
1. sie eine vergleichbare Berechtigung besit-

zen und
2. a) sie für den Erwerb der Berechtigung

dem § 31 Absatz 1 Nummer 1 und 2
vergleichbare Anforderungen erfüllen
mussten oder

b) ihnen die Ingenieurkammer bescheinigt
hat, dass sie die Voraussetzungen des
§ 31 Absatz 1 Nummer 1 und 2 erfüllen,
oder eine andere deutsche Architekten-
oder Ingenieurkammer eine entspre-
chende Bescheinigung erteilt hat.

(2) Auswärtige Tragwerksplanerinnen und -
planer nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a
haben das erstmalige Tätigwerden als Trag-
werksplanerin oder -planer vorher der Ingeni-
eurkammer anzuzeigen und dabei
1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in

einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem nach dem Recht der
Europäischen Union gleichgestellten Staat
rechtmäßig zur Erstellung von Standsicher-
heitsnachweisen niedergelassen sind und
ihnen die Ausübung dieser Tätigkeit im Zeit-
punkt der Vorlage der Bescheinigung nicht,
auch nicht vorübergehend, untersagt ist,
und

2. einen Nachweis darüber, dass sie im Nie-
derlassungsstaat für die Berechtigung zur
Erstellung von Standsicherheitsnachweisen
mindestens die Voraussetzungen des § 31
Absatz 1 Nummer 1 und 2 erfüllen mus-
sten, vorzulegen.

Die Ingenieurkammer hat ihnen auf Antrag zu
bestätigen, dass die Anzeige erfolgt ist. Die
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Anzeige ist nicht erforderlich, wenn bereits in
einem anderen Land eine Anzeige erfolgt ist.
Das Anzeigeverfahren kann über eine einheitli-
che Stelle im Sinne des Gesetzes über den
Einheitlichen Ansprechpartner für das Saar-
land abgewickelt werden.

(3) Die Bescheinigung nach Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe b wird von der Ingenieurkammer
auf Antrag erteilt. § 31 Absatz 3 gilt entspre-
chend. Auswärtige Tragwerksplanerinnen und
Tragwerksplaner haben die Berufspflichten zu
beachten.

(4) Auswärtige Tragwerksplanerinnen und -
planer, die der Ingenieurkammer ihr Tätigwer-
den nach Absatz 2 angezeigt haben oder
denen die Ingenieurkammer die Bescheini-
gung nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b
erteilt hat, sind in einem entsprechenden Ver-
zeichnis (Verzeichnis der auswärtigen Trag-
werksplanerinnen und -planer) zu führen. Die
Ingenieurkammer kann das Tätigwerden als
Tragwerksplanerin oder -planer untersagen
und die Eintragung in dem Verzeichnis der
auswärtigen Tragwerksplanerinnen und -pla-
ner löschen, wenn die Voraussetzungen des
Absatzes 1 nicht erfüllt sind.

§ 33 Liste der Brandschutz-
planerinnen und -planer

(1) In die Liste der Brandschutzplanerinnen
und -planer ist auf Antrag einzutragen, wer

1. nach der Rechtsverordnung auf Grund des
§ 86 Absatz 3 der Landesbauordnung vom
18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
13. Juli 2016 (Amtsbl. I S. 714), in der
jeweils geltenden Fassung berechtigt ist,
Brandschutznachweise bauaufsichtlich zu
prüfen oder zu bescheinigen, oder

2. a) ein Studium in einem Studiengang mit
Schwerpunkt baulicher und technischer
Brandschutz an einer deutschen Hoch-
schule oder ein gleichwertiges Studium
an einer ausländischen Hochschule er-
folgreich abgeschlossen hat oder

b) die Ausbildung für mindestens den ge-
hobenen feuerwehrtechnischen Dienst
erfolgreich abgeschlossen hat

und danach mindestens zwei Jahre auf dem
Gebiet der brandschutztechnischen Planung
und Ausführung von Gebäuden oder deren
Prüfung praktisch tätig gewesen ist oder

3. einen berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss eines Studiums der Fachrichtung

Architektur gemäß den in der Anlage 1 ge-
regelten Leitlinien zu Ausbildungsinhalten,
Hochbau (Artikel 49 Absatz 1 der Richtlinie
2005/36/EG) oder Bauingenieurwesen
gemäß den in der Anlage 2 geregelten Leit-
linien zu Ausbildungsinhalten erworben hat
und danach mindestens zwei Jahre auf
dem Gebiet der brandschutztechnischen
Planung und Ausführung von Gebäuden
oder deren Prüfung praktisch tätig gewe-
sen ist und die erforderlichen Kenntnisse
des Brandschutzes nach Maßgabe der
Rechtsverordnung nach § 57 Nummer 1
nachgewiesen hat.

(2) Wenn die antragstellende Person in einem
anderen Land in eine entsprechende Liste ein-
getragen ist oder war und die Löschung der
Eintragung nicht aus den Gründen des § 25
Absatz 1 Nummer 6 erfolgte, findet eine Prü-
fung der Anforderungen nach Absatz 1 nicht
statt, soweit für die Eintragung in dem anderen
Land mindestens die Anforderungen nach Ab-
satz 1 zu erfüllen waren.

(3) Dem Antrag sind die zur Beurteilung erfor-
derlichen Unterlagen beizufügen. Das Verfah-
ren kann über eine einheitliche Stelle im Sinne
des Gesetzes über den Einheitlichen An-
sprechpartner für das Saarland abgewickelt
werden. Es gelten die Bestimmungen zum
Verfahren über die einheitliche Stelle nach den
§§ 71a bis 71e des Saarländischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes und die Bestimmun-
gen des § 42a des Saarländischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes über die Genehmi-
gungsfiktion mit der Maßgabe, dass die Frist-
verlängerung nach § 42a Absatz 2 Satz 3 des
Saarländischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes einen Monat nicht überschreiten darf.

(4) §§ 24, 25 mit Ausnahme des Absatzes 1
Nummer 3 und 7 gelten entsprechend.

§ 34 Auswärtige Brandschutz-
planerinnen und -planer

(1) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem
nach dem Recht der Europäischen Union
gleichgestellten Staat zur Erstellung von
Brandschutznachweisen niedergelassen sind
(auswärtige Brandschutzplanerinnen und -pla-
ner), sind im Saarland ohne Eintragung in die
Liste nach § 33 zur Erstellung von Brand-
schutznachweisen berechtigt, wenn

1. sie nach der Rechtsverordnung auf Grund
des § 86 Absatz 3 der Landesbauordnung
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berechtigt sind, Brandschutznachweise
bauaufsichtlich zu prüfen oder zu beschei-
nigen oder

2. sie eine der Berechtigung zur Erstellung von
Brandschutznachweisen vergleichbare Be-
rechtigung besitzen und
a) sie für den Erwerb der Berechtigung

dem § 33 Absatz 1 Nummer 2 oder 3
vergleichbare Anforderungen erfüllen
mussten oder

b) ihnen die Ingenieurkammer bescheinigt
hat, dass sie die Voraussetzungen des
§ 33 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 erfüllen,
oder eine andere deutsche Architekten-
oder Ingenieurkammer eine entspre-
chende Bescheinigung erteilt hat.

(2) Auswärtige Brandschutzplanerinnen und
-planer nach Absatz 1 Nummer 1 und Num-
mer 2 Buchstabe a haben das erstmalige
Tätigwerden als Brandschutzplanerin oder
-planer vorher der Ingenieurkammer anzuzei-
gen. Auswärtige Brandschutzplanerinnen und
-planer nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a
haben dabei
1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder einem nach dem Recht der Europä-
ischen Union gleichgestellten Staat recht-
mäßig zur Erstellung von Brandschutznach-
weisen niedergelassen sind und ihnen die
Ausübung dieser Tätigkeit im Zeitpunkt der
Vorlage der Bescheinigung nicht, auch
nicht vorübergehend, untersagt ist, und

2. einen Nachweis darüber, dass sie im
Niederlassungsstaat für die Berechtigung
zur Erstellung von Brandschutznachweisen
mindestens die Voraussetzungen des § 33
Absatz 1 Nummer 2 oder 3 erfüllen mussten,

vorzulegen. § 32 Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. Die Bescheinigung nach Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b wird von der Ingeni-
eurkammer auf Antrag erteilt. § 31 Absatz 3
gilt entsprechend. Auswärtige Brandschutz-
planerinnen und Brandschutzplaner haben die
Berufspflichten zu beachten.

(3) Auswärtige Brandschutzplanerinnen und
-planer, die der Ingenieurkammer ihr Tätig-
werden nach Absatz 2 angezeigt haben oder
denen die Ingenieurkammer die Bescheini-
gung nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b
erteilt hat, sind in einem entsprechenden Ver-
zeichnis (Verzeichnis der auswärtigen Brand-
schutzplanerinnen und -planer) zu führen. Die
Ingenieurkammer kann das Tätigwerden als

Brandschutzplanerin oder -planer untersagen
und die Eintragung in dem Verzeichnis der aus-
wärtigen Brandschutzplanerinnen und -planer
löschen, wenn die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 nicht erfüllt sind.

Abschnitt 4

Ingenieurkammer

§ 35 Ingenieurkammer des
Saarlandes

(1) Die Ingenieurkammer des Saarlandes ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit
Sitz in Saarbrücken. Sie führt ein Dienstsiegel.

(2) Gegen Entscheidungen der Ingenieurkam-
mer und ihrer Ausschüsse findet ein Vorver-
fahren nach den §§ 68 ff. der Verwaltungsge-
richtsordnung nicht statt.

§ 36 Mitgliedschaft
(1) Der Ingenieurkammer gehören als Pflicht-
mitglieder an
1. alle in die Liste der Beratenden Ingenieurin-

nen und Ingenieure eingetragenen Personen,
2. alle in die Liste der Bauvorlageberechtigten

eingetragenen Personen, die im Saarland bei
selbständiger Berufsausübung eine Nieder-
lassung, sonst ihre Hauptwohnung haben,

3. alle in die Liste der Tragwerkplanerinnen
und -planer eingetragenen Personen, die
im Saarland bei selbständiger Berufsaus-
übung eine Niederlassung, sonst ihre
Hauptwohnung haben und nicht Mitglieder
der Architektenkammer sind,

4. alle in die Liste der Brandschutzplanerinnen
und -planer nach § 33 eingetragenen Per-
sonen, die im Saarland bei selbständiger
Berufsausübung eine Niederlassung, sonst
ihre Hauptwohnung haben und nicht Mit-
glieder der Architektenkammer sind,

5. alle in die Liste der Stadtplanerinnen und
-planer eingetragenen Personen,

6. alle in das Verzeichnis der auswärtigen Trag-
werksplanerinnen und -planer, das Ver-
zeichnis der auswärtigen Brandschutzplane-
rinnen und -planer eingetragenen Personen,
die im Saarland eine Niederlassung haben,

7. alle in das Verzeichnis nach § 66 Absatz 5
der Landesbauordnung eingetragenen Per-
sonen, die im Saarland eine Niederlassung,
sonst ihre Hauptwohnung haben.
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(2) Auf ihren Antrag sind als freiwillige Mit-
glieder Personen aufzunehmen, die nach dem
Ingenieurgesetz zur Führung der Berufs-
bezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“
berechtigt sind und im Saarland einen Wohn-
sitz, eine Niederlassung oder ihre überwie-
gende Beschäftigung haben. Für die Versa-
gung der Aufnahme gilt § 24 entsprechend.

(3) Auf ihren Antrag sind als Juniormitglieder
Studierende einer technischen oder naturwis-
senschaftlichen Fachrichtung aufzunehmen,
die im Saarland ihre Hauptwohnung oder ihren
Studienort haben. Juniormitglieder sind nicht
wahlberechtigt und haben in der Mitgliederver-
sammlung weder Antrags- noch Stimmrecht.

(4) Mitglied ist, wer im Mitgliederverzeichnis
eingetragen ist.

(5) Die Mitgliedschaft endet mit der Löschung
der Eintragung im Mitgliederverzeichnis. Die
Eintragung im Mitgliederverzeichnis ist zu
löschen, wenn
1. die Voraussetzungen der Mitgliedschaft

nach Absatz 1, 2 oder 3 nicht mehr beste-
hen,

2. ein freiwilliges Mitglied oder ein Juniormit-
glied gegenüber der Kammer seinen Aus-
tritt erklärt hat,

3. ein freiwilliges Mitglied nach § 52 Absatz 1
Satz 1 Nummer 7 ausgeschlossen worden
ist.

Die Eintragung eines freiwilligen Mitglieds oder
eines Juniormitglieds kann gelöscht werden,
wenn das Mitglied mehr als einen Mitgliedsbei-
trag nicht oder nicht fristgerecht entrichtet hat.

(6) Über die Aufnahme freiwilliger Mitglieder
und Juniormitglieder und die Versagung der
Aufnahme nach Absatz 2 entscheidet der Vor-
stand der Kammer. Einzelheiten regelt die
Hauptsatzung.

§ 37 Aufgaben der
Ingenieurkammer

(1) Aufgaben der Ingenieurkammer sind
1. die Ingenieurtätigkeit zum Schutz und im

Interesse der Allgemeinheit, insbesondere
des wissenschaftlich-technischen Fort-
schritts sowie der Umwelt und der Baukul-
tur zu fördern,

2. die beruflichen Belange der Gesamtheit
der Mitglieder zu vertreten,

3. die Liste der Beratenden Ingenieurinnen
und Ingenieure, das Auswärtigenverzeich-

nis nach § 21 Absatz 3 Satz 1, das Gesell-
schaftsverzeichnis nach § 27 Absatz 1
Satz 1, die Liste der Bauvorlageberechtig-
ten, das Verzeichnis nach § 66 Absatz 5
der Landesbauordnung, das Verzeichnis
nach § 29c Absatz 1, die Liste der Trag-
werksplanerinnen und -planer, das Ver-
zeichnis der auswärtigen Tragwerksplane-
rinnen und -planer, die Liste der Brand-
schutzplanerinnen und -planer, das Ver-
zeichnis der auswärtigen Brandschutzpla-
nerinnen und -planer, die Liste der Stadt-
planerinnen und -planer und das Mitglie-
derverzeichnis zu führen sowie die für die
Berufsausübung notwendigen Bescheini-
gungen zu erteilen,

4. die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung zu fördern,

5. die Behörden und Gerichte durch Vor-
schläge und Stellungnahmen oder in son-
stiger Weise zu unterstützen,

6. auf die Beilegung von Streitigkeiten, die
sich aus der Berufsausübung zwischen
Mitgliedern oder zwischen diesen und
Dritten ergeben, hinzuwirken,

7. die Berufsangehörigen in Fragen der
Berufsausübung zu beraten,

8. die Einhaltung der Obliegenheiten nach
§ 46 und der Berufspflichten nach § 47 zu
überwachen,

9. die Ausloberinnen und Auslober bei der
Durchführung von Wettbewerben zu un-
terstützen,

10. die Zusammenarbeit mit der Architekten-
kammer des Saarlandes, den Ingenieur-
kammern anderer Bundesländer und den
Berufsverbänden zu pflegen und zu för-
dern.

(2) § 10 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 38 Organe der Ingenieurkammer
(1) Die Organe der Ingenieurkammer sind
1. die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstand.

(2) § 12 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 39 Mitgliederversammlung
Der Mitgliederversammlung der Ingenieurkam-
mer gehören alle Mitglieder der Ingenieurkam-
mer an. § 13 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 7
und Absatz 2 bis 8 gelten entsprechend.
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§ 40 Vorstand
(1) Der Vorstand der Ingenieurkammer wird
von der Mitgliederversammlung für die Dauer
von fünf Jahren gewählt. Er besteht aus der
Präsidentin oder dem Präsidenten und der
Vizepräsidentin (Stellvertreterin) oder dem
Vizepräsidenten (Stellvertreter) sowie einer in
der Hauptsatzung zu bestimmenden Zahl
weiterer Vorstandsmitglieder. Mindestens die
Hälfte der Vorstandsmitglieder sowie die Prä-
sidentin oder der Präsident müssen Pflichtmit-
glieder sein, von denen wiederum mindestens
die Hälfte in die Liste der Beratenden Ingenieu-
rinnen und Ingenieure eingetragen sein muss.

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Kam-
mer. Er kann eine Geschäftsführerin oder
einen Geschäftsführer bestellen, die für die
Geschäfte der laufenden Verwaltung zustän-
dig sind.

(3) § 14 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.

§ 41 Satzungen
Die Ingenieurkammer kann zur Regelung ihrer
Angelegenheiten Satzungen erlassen. § 15 Ab-
satz 1 Satz 2, Absatz 2 bis 4 gilt entspre-
chend. Die Hauptsatzung kann die Zusam-
menfassung von Fachrichtungen zu Fach-
gruppen vorsehen.

§ 42 Finanzwesen der
Ingenieurkammer

Für das Finanzwesen der Ingenieurkammer gilt
§ 16 entsprechend.

§ 43 Listenführung, Daten-
schutz, Auskünfte,
Verschwiegenheit

(1) Die Ingenieurkammer führt
1. das Mitgliederverzeichnis und die Liste der

Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure
getrennt nach Fachrichtungen alphabe-
tisch,

2. das Auswärtigenverzeichnis und die Liste der
Stadtplanerinnen und -planer alphabetisch,

3. die Liste der Bauvorlageberechtigten ge-
trennt nach Mitgliedern der Ingenieurkam-
mer und Nichtmitgliedern alphabetisch,

4. die Liste der Tragwerksplanerinnen und -pla-
ner getrennt nach Mitgliedern der Ingenieur-
kammer, Mitgliedern der Architektenkam-
mer und Nichtmitgliedern alphabetisch,

5. die Liste der Brandschutzplanerinnen und
-planer getrennt nach Mitgliedern der Inge-
nieurkammer und Nichtmitgliedern alpha-
betisch,

6. das Verzeichnis der auswärtigen Tragwerks-
planerinnen und -planer und das Verzeichnis
der auswärtigen Brandschutzplanerinnen
und -planer jeweils getrennt nach Perso-
nen, die der Ingenieurkammer das erstma-
lige Tätigwerden nach § 32 Absatz 2 oder
§ 34 Absatz 2 angezeigt haben und nach
Personen, denen die Ingenieurkammer die
Bescheinigung nach § 32 Absatz 1 Num-
mer 2 Buchstabe b oder § 34 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b erteilt hat, alpha-
betisch,

7. das Verzeichnis nach § 66 Absatz 5 der
Landesbauordnung getrennt nach Mitglie-
dern der Ingenieurkammer und Nichtmit-
gliedern alphabetisch,

8. das Verzeichnis nach § 29c Absatz 1 alpha-
betisch.

(2) Die Ingenieurkammer darf personenbezo-
gene Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz oder
anderen Gesetzen oder nach Vorschriften auf
Grund dieses Gesetzes oder anderer Gesetze
erforderlich ist. Zu diesem Zweck dürfen über
1. Mitglieder der Ingenieurkammer,
2. Vorstände, Geschäftsführerinnen, Geschäfts-

führer, Abwicklerinnen, Abwickler, Liquida-
torinnen und Liquidatoren von Gesellschaf-
ten nach § 27 ,

3. Sachverständige (§ 37 Absatz 2, § 10 Ab-
satz 3 Nummer 1),

4. Personen, die einen Eintragungsantrag ge-
stellt haben,

5. Personen, die die Erbringung einer Dienst-
leistung angezeigt haben,

6. Personen, die unbefugt die geschützte Be-
rufsbezeichnung nach § 20 führen,

insbesondere folgende Daten verarbeitet wer-
den:

a) Mitgliedsnummer,

b) Familienname, Geburtsname, Vornamen,
Geschlecht und akademische Grade,

c) Geburtsdatum und Geburtsort,

d) Anschriften der Hauptwohnung, der Nieder-
lassung, des Dienst- oder Beschäftigungs-
ortes, weitere Kontaktdaten,

e) Fachrichtung und Tätigkeitsart wie frei oder
freischaffend, selbstständig, gewerblich,
angestellt, beamtet,
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f) Berufsausbildung und bisherige praktische

Tätigkeit,

g) Tätigkeit als Sachverständige oder Sach-
verständiger,

h) Staatsangehörigkeit und Herkunftsstaat,

i) Berechtigung und, soweit erforderlich, die
Dauer der Ausübung der Tätigkeit im jewei-
ligen Herkunftsstaat,

j) Verletzung von Obliegenheiten und Berufs-
pflichten, Maßnahmen in einem Ehrenver-
fahren,

k) Versagungs- und Löschungsgründe,

l) Eintragungen und Dienstleistungsanzeigen
bei anderen Architekten- und Ingenieur-
kammern,

m) personenbezogene Daten im Zusammen-
hang mit den Richtlinien 2005/36/EG und
2006/123/EG .

Die in Satz 2 Buchstabe b, d und e genannten
Daten sowie die für die Eintragung nach den
§§ 21, 23, 26, 29 bis 34 jeweils maßgebliche
Angabe zu Absatz 2 Satz 2 Buchstabe h sind
in die jeweilige Liste oder das jeweilige
Verzeichnis einzutragen. Mit Einwilligung der
betroffenen Person dürfen weitere Daten, ins-
besondere Interessens- und Tätigkeitsschwer-
punkte, verarbeitet und in die jeweilige Liste
oder das jeweilige Verzeichnis aufgenommen
werden.

(3) Jeder hat bei Darlegung eines berechtigten
Interesses das Recht auf Auskunft aus den
von der Ingenieurkammer geführten Listen
und Verzeichnissen. Die in den Listen und
Verzeichnissen enthaltenen Angaben dürfen
von der Ingenieurkammer veröffentlicht oder
an andere zum Zwecke der Veröffentlichung
übermittelt werden, sofern die Betroffenen
nicht widersprechen. Die Betroffenen sind
über die beabsichtigte Veröffentlichung sowie
über deren Zweck und Inhalt zu unterrichten.
Veröffentlichungen in elektronischer Form sind
nur mit Einwilligung der Betroffenen zulässig.

(4) Die Ingenieurkammer ist berechtigt, nach
Maßgabe des Saarländischen Datenschutzge-
setzes Daten an Behörden in Deutschland und
in anderen Staaten zu übermitteln. Auf Anfrage
der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union oder eines nach
dem Recht der Europäischen Union gleichge-
stellten Staates ist die Ingenieurkammer nach
Maßgabe des Rechtes der Europäischen
Union zur Datenübermittlung verpflichtet. Mit
Einwilligung der oder des Betroffenen dürfen

Daten auch an Dritte übermittelt werden. In
Fällen des § 115 des Versicherungsvertrags-
gesetzes ist die Ingenieurkammer verpflichtet,
Dritten Auskünfte über die bestehende Berufs-
haftpflichtversicherung zu erteilen.

(5) Mit der Löschung aus den von der Ingeni-
eurkammer geführten Listen und Verzeichnis-
sen sind sogleich sämtliche bei der Ingenieur-
kammer über die betroffene Person gespei-
cherten Daten zu sperren. Angaben über Maß-
nahmen in einem Ehrenverfahren sind in jedem
Fall nach fünf Jahren ab deren Verhängung zu
sperren. Die gesperrten Daten dürfen nur noch
verarbeitet werden, wenn dies zur Behebung
einer bestehenden Beweisnot, aus sonstigen
im überwiegenden Interesse der Ingenieurkam-
mer oder im rechtlichen Interesse einer oder
eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich
ist oder die betroffene Person eingewilligt hat.

(6) Bei der Ingenieurkammer gespeicherte
Daten sind zu löschen, wenn sie zur recht-
mäßigen Erfüllung der von der Ingenieurkam-
mer wahrzunehmenden Aufgaben nicht mehr
erforderlich sind und durch die Löschung
schutzwürdige Belange der betroffenen Per-
son nicht beeinträchtigt werden. Im Fall einer
derartigen Beeinträchtigung sind die entspre-
chenden Daten nach Absatz 5 zu sperren.
Rügen nach § 48 und Verweise nach § 52
Absatz 1 und 2 werden nach Ablauf von zwei
Jahren gelöscht, wenn die betroffene Person
sich innerhalb dieses Zeitraums keiner weite-
ren Berufspflichtverletzung schuldig gemacht
hat. Fünf Jahre nach der Löschung nach § 25,
§ 26 Satz 2 und § 6 oder § 27 Absatz 3 und
§ 7 Absatz 5 sind sämtliche bei der Ingenieur-
kammer gespeicherten Daten der betroffenen
Person zu löschen, sofern diese nicht die wei-
tere Speicherung beantragt. Die Ingenieur-
kammer ist verpflichtet, die betroffene Person
auf diese Möglichkeit hinzuweisen.

(7) Hinsichtlich der Pflicht zur Verschwiegen-
heit gilt § 17 Absatz 7 entsprechend.

Abschnitt 5

Eintragungsausschuss,
Schlichtungsausschuss

§ 44 Eintragungsausschuss
(1) Die Ingenieurkammer bildet einen Eintra-
gungsausschuss. Der Eintragungsausschuss
entscheidet
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1. über die Eintragung in die in § 37 Absatz 1

Nummer 3 genannten Listen und das Ver-
zeichnis nach § 66 Absatz 5 der Landes-
bauordnung, einschließlich der Auferlegung
von Ausgleichsmaßnahmen nach § 23 Ab-
satz 3, § 26 Satz 2, § 4 Absatz 4, § 29b,
das Auswärtigenverzeichnis und das Ge-
sellschaftsverzeichnis; für die Eintragung in
das Auswärtigenverzeichnis gilt dies nur,
wenn Zweifel an dem Vorliegen der Voraus-
setzungen nach § 21 Absatz 2 oder 3 be-
stehen,

2. über die Erteilung der Bescheinigungen nach
§ 32 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b und
§ 34 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b,

3. über die Untersagung nach § 29c Absatz 3
Satz 3,

4. über die Untersagung nach § 21 Absatz 5,
§ 28 Satz 3, § 32 Absatz 4 Satz 2 oder § 34
Absatz 3 Satz 2, wenn Zweifel an dem Vor-
liegen der Voraussetzungen nach § 21 Ab-
satz 5, § 28 Satz 3, § 32 Absatz 4 Satz 2
oder § 34 Absatz 3 Satz 2 bestehen,

6. über die Löschung einer Eintragung in den
Fällen des § 25 Absatz 1 Nummer 5 bis 7
und Absatz 2 sowie des § 27 Absatz 3 und
des § 7 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 und 4.

(2) Der Eintragungsausschuss besteht aus der
oder dem Vorsitzenden, deren oder dessen
Vertreterin oder Vertreter und der erforderlichen
Zahl von Beisitzenden. Die oder der Vorsit-
zende und ihre oder seine Vertreterin oder ihr
oder sein Vertreter müssen die Befähigung zum
Richteramt haben oder die Voraussetzungen
des § 110 Satz 1 des Deutschen Richterge-
setzes erfüllen. Die Beisitzenden müssen Mit-
glieder der Ingenieurkammer sein. Die Mitglie-
der des Eintragungsausschusses dürfen weder
dem Vorstand der Ingenieurkammer noch
einem Berufsgericht der Ingenieurkammer an-
gehören, noch Bedienstete der Ingenieurkam-
mer oder Angehörige der Aufsichtsbehörde, die
mit der Aufsicht über die Ingenieurkammer be-
fasst sind, sein. Die Mitglieder des Eintragungs-
ausschusses sind ehrenamtlich tätig.

(3) Die Mitglieder des Eintragungsausschusses
werden für die Dauer von fünf Jahren vom Vor-
stand der Ingenieurkammer bestellt.

(4) Über Eintragungen in die Liste der Beraten-
den Ingenieurinnen und Ingenieure, in das Aus-
wärtigenverzeichnis und in das Gesellschafts-
verzeichnis und über deren Löschung sowie
über Untersagungen nach § 21 Absatz 5 oder
§ 28 Satz 3 entscheidet der Eintragungsaus-

schuss in der Besetzung mit der oder dem
Vorsitzenden und zwei Beisitzenden, die in die
Liste der Beratenden Ingenieurinnen und Inge-
nieure eingetragen sein müssen. Eine Bei-
sitzende oder ein Beisitzender muss der Fach-
richtung der die Eintragung in die Liste der Be-
ratenden Ingenieurinnen und Ingenieure bean-
tragenden Person angehören.

(5) Über
1. Eintragungen in die Liste der Stadtplanerin-

nen und -planer und deren Löschung,
2. Eintragungen in die Liste der Bauvorlagebe-

rechtigten und deren Löschung,
3. Eintragungen in das Verzeichnis nach § 66

Absatz 5 der Landesbauordnung und
deren Löschung,

4. Eintragungen in die Liste der Tragwerkspla-
nerinnen und -planer und deren Löschung,
die Erteilung von Bescheinigungen nach §
32 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b und
Untersagungen nach § 32 Absatz 4 Satz 2,

5. Eintragungen in die Liste der Brandschutz-
planerinnen und -planer und deren Lö-
schung, die Erteilung von Bescheinigungen
nach § 34 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe
b und Untersagungen nach § 34 Absatz 3
Satz 2

entscheidet der Eintragungsausschuss in der
Besetzung mit der oder dem Vorsitzenden und
zwei Beisitzenden, die außer in den Fällen der
Nummer 3 in die jeweilige Liste eingetragen
sein müssen.

(6) Die oder der Vorsitzende bestimmt vor Be-
ginn eines jeden Geschäftsjahres für dessen
Dauer die Reihenfolge, in der die Beisitzenden
zu den Sitzungen zugezogen werden, unter
Berücksichtigung ihrer Fachrichtung.

(7) § 18 Absatz 7 bis 9 gilt entsprechend.

§ 45 Schlichtungsausschuss
Die Ingenieurkammer bildet einen Schlich-
tungsausschuss. § 19 gilt entsprechend.

Obliegenheiten,
Berufspflichten, Ahndung von
Berufspflichtverletzungen

§ 46 Obliegenheiten

TEIL 3
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(1) Den Mitgliedern obliegt es, der jeweiligen
Kammer
1. unverzüglich Änderungen in Bezug auf die

Angaben nach § 17 Absatz 2 Satz 2 Buch-
stabe a bis i oder § 43 Absatz 2 Satz 2
Buchstabe a bis i mitzuteilen,

2. unverzüglich Angaben im Zusammenhang
mit der Pflichtteilnahme oder der freiwilligen
Teilnahme an einer satzungsgemäßen Ver-
sorgungseinrichtung und im Zusammen-
hang mit einer Befreiung davon zu machen,

3. unverzüglich Änderungen der satzungs-
gemäßen Voraussetzungen zur Beitrags-
bemessung und Beitragsfestsetzung mitzu-
teilen,

4. zu Beginn eines jeden Kalenderjahres und
im Übrigen auf Anfrage Auskunft über den
Bestand, die Höhe und einen Ausschluss
von Wagnissen einer nach diesem Gesetz
geforderten Berufshaftpflichtversicherung,
über die Gründe ihres Nichtbestehens und
über die Erfüllung von Obliegenheiten ge-
genüber dem Versicherungsunternehmen
zu geben.

(2) Den in ein Gesellschaftsverzeichnis einge-
tragenen Gesellschaften obliegt es, der jewei-
ligen Kammer unverzüglich Änderungen der
Eintragung im Handelsregister oder Partner-
schaftsregister anzuzeigen. Im Übrigen gilt
Absatz 1 Nummer 1 und 4 entsprechend.

(3) Bei einer schweren oder wiederholten
schuldhaften Verletzung einer Obliegenheit
kann ein Zwangsgeld im Einzelfall bis zu 5 000
Euro, bei Gesellschaften bis zu 10 000 Euro
festgesetzt werden. Das Zwangsgeld fließt der
jeweiligen Kammer zu.

§ 47 Berufspflichten
(1) Die Kammermitglieder, ausgenommen die
Juniormitglieder, und die in einem Gesell-
schaftsverzeichnis nach diesem Gesetz einge-
tragenen Gesellschaften sind verpflichtet,
ihren Beruf gewissenhaft und unter Beachtung
des Rechts auszuüben, dem ihnen im Zusam-
menhang mit dem Beruf entgegengebrachten
Vertrauen zu entsprechen und alles zu unter-
lassen, was dem Ansehen des Berufsstandes
schaden könnte. Sie sind insbesondere ver-
pflichtet,
1. bei der Ausübung des Berufs darauf zu

achten, dass die für die Berufsausübung
geltenden Rechtsvorschriften und techni-
schen Regeln beachtet werden,

2. die berechtigten Interessen der Auftrag-
geberschaft und deren Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse zu wahren,

3. sich beruflich fortzubilden und die berufli-
che Fortbildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu fördern,

4. als „frei“ oder „freischaffend“ eingetragene
Berufsangehörige nach § 1, als Berufsan-
gehörige nach § 20 oder als Gesellschaften
ihre Unabhängigkeit und Eigenverantwort-
lichkeit zu wahren,

5. als Berufsangehörige die eigenverantwort-
liche Berufsausübung ausreichend gegen
Haftpflichtgefahren zu versichern. Die Min-
destdeckungssumme beträgt je Versiche-
rungsfall 200 000 Euro für Sach- und Ver-
mögensschäden und 1 Million Euro für Per-
sonenschäden, die mindestens zweimal im

Versicherungsjahr zur Verfügung stehen
muss. Haftungsausschlüsse sind den Auf-
traggeberinnen und Auftraggebern unver-
züglich zu offenbaren. Das Bestehen eines
ausreichenden Versicherungsschutzes
kann auch durch die Bescheinigung eines
in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem nach dem
Recht der Europäischen Union gleichge-
stellten Staat niedergelassenen Versiche-
rungsunternehmens nachgewiesen werden,
wenn aus ihr hervorgeht, dass die Versi-
cherung in Bezug auf Deckungsbedingun-
gen und -umfang gleichwertig ist,

6. anpreisende Werbung zu unterlassen,

7. sich an Wettbewerben nur zu beteiligen,
wenn durch die Verfahrensbedingungen
ein lauterer Leistungsvergleich sicherge-
stellt ist und in ausgewogener Weise den
Belangen von Ausloberinnen und Aus-
lobern sowie Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern Rechnung getragen wird,

8. in Ausübung des Berufs keine Vorteile von
Dritten, die nicht Auftraggeberschaft sind,
zu fordern oder anzunehmen,

9. die Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure vom 10. Juli 2013 (BGBl. I
S. 2276) in der jeweils geltenden Fassung
zu beachten,

10. das geistige Eigentum anderer zu achten
und als Kammermitglieder Entwürfe und
Bauvorlagen nur selbst zu erstellen oder
anzuerkennen, wenn sie unter ihrer Lei-
tung gefertigt wurden,
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11. sich gegenüber Berufsangehörigen, ande-

ren Gesellschaften, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie in der Zusammenarbeit
mit Angehörigen anderer Berufe kollegial
zu verhalten.

(2) Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhal-
ten ist eine Berufspflichtverletzung, wenn es
nach den Umständen des Einzelfalls in beson-
derem Maß geeignet ist, Achtung und Ver-
trauen in einer für die Ausübung der Berufs-
tätigkeit oder für das Ansehen des Berufsstan-
des bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen.
Der Aufsicht der Kammern, dem Rügerecht
des Vorstands (§ 48) und dem Ehrenverfahren
(§ 50) unterliegen nicht politische, wissen-
schaftliche und künstlerische oder religiöse
Ansichten und Handlungen, die amtliche
Tätigkeit der Mitglieder, die im öffentlichen
Dienst stehen, sowie die berufliche Tätigkeit
von Mitgliedern oder Gesellschaften, soweit
sie als Beliehene öffentliche Aufgaben wahr-
nehmen.

(3) Für auswärtige Dienstleistende, die eine
Berufsbezeichnung mit oder ohne Zusatz
nach diesem Gesetz führen, und für auswär-
tige Gesellschaften, die in ihrer Firma oder
ihrem Namen eine Berufsbezeichnung mit
oder ohne Zusatz nach diesem Gesetz führen,
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Die Kammern können Richtlinien zu den
Berufspflichten herausgeben.

§ 48 Rügerecht des Vorstands
(1) Der Vorstand der Architektenkammer kann
das Verhalten von Mitgliedern der Architekten-
kammer, auswärtigen Dienstleistenden im
Sinne von § 2, Gesellschaften, die in das
Gesellschaftsverzeichnis nach § 7 Absatz 1
Satz 1 eingetragen sind, und auswärtigen Ge-
sellschaften nach § 8, durch das diese ihre
Berufspflichten verletzt haben, rügen, wenn
die Schuld gering ist und ein Antrag auf Einlei-
tung eines Ehrenverfahrens nicht erforderlich
erscheint. Der Vorstand der Ingenieurkammer
kann unter den Voraussetzungen des Satzes 1
das Verhalten von Mitgliedern der Ingenieur-
kammer, auswärtigen Dienstleistenden im
Sinne von § 21, Gesellschaften, die in das
Gesellschaftsverzeichnis nach § 27 Absatz 1
Satz 1 eingetragen sind, und auswärtigen Ge-
sellschaften nach § 28 sowie von Personen
rügen, die in die Liste der bauvorlageberech-
tigten Ingenieurinnen und Ingenieure, in die
Liste der Tragwerksplanerinnen und -planer
oder in die Liste der Brandschutzplanerinnen

und -planer eingetragen und nicht Mitglied
einer deutschen Architekten- oder Ingenieur-
kammer sind.

(2) Das Rügerecht erlischt, sobald das Ehren-
verfahren gegen die betroffene Person oder
Gesellschaft eingeleitet ist. § 52 Absatz 3 gilt
entsprechend.

(3) Bevor die Rüge erteilt wird, ist die betrof-
fene Person oder Gesellschaft zu hören.

(4) Der Bescheid, durch den das Verhalten
gerügt wird, ist zu begründen. Er ist der betrof-
fenen Person oder Gesellschaft mit Rechtsbe-
helfsbelehrung zuzustellen. Eine Zweitschrift
des Bescheids ist der Aufsichtsbehörde zu
übersenden.

(5) Gegen den Bescheid kann die betroffene
Person oder Gesellschaft innerhalb eines Mo-
nats nach der Zustellung bei dem Vorstand
Einspruch erheben. Über den Einspruch ent-
scheidet der Vorstand. Absatz 4 ist entspre-
chend anzuwenden. Wird der Einspruch zu-
rückgewiesen, so kann binnen eines Monats
nach der Zustellung beim Ehrenausschuss die
Einleitung eines Ehrenverfahrens beantragt
werden.

(6) Die Erteilung einer Rüge steht der Einleitung
des Ehrenverfahrens wegen desselben Verhal-
tens nicht entgegen. Jedoch kann der Vor-
stand die Einleitung des Ehrenverfahrens nur
noch beantragen, wenn nach Erteilung der
Rüge neue Tatsachen oder Beweismittel be-
kannt geworden sind, die die Berufspflichtver-
letzung als durch eine Rüge nicht genügend
geahndet erscheinen lassen. Der Antrag kann
nur innerhalb eines Jahres nach Erteilung der
Rüge gestellt werden. Die Rüge wird mit
Rechtskraft der Entscheidung des Ehrenaus-
schusses gegenstandlos. Hält der Ehrenaus-
schuss die Durchführung eines Ehrenverfah-
rens nur wegen Geringfügigkeit der erhobenen
Beschuldigung nicht für erforderlich oder stellt
er wegen der Geringfügigkeit der Berufs-
pflichtverletzung das Verfahren ein, so hat er in
seinem Beschluss die Rüge aufrecht zu erhal-
ten, wenn die Nachprüfung ergibt, dass sie zu
Recht erteilt wurde.

§ 49 Ehrenausschuss
(1) Die Architektenkammer des Saarlandes
und die Ingenieurkammer des Saarlandes bil-
den jeweils einen Ehrenausschuss. Der Ehren-
ausschuss besteht aus der oder dem Vor-
sitzenden, deren oder dessen Vertreterin oder
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Vertreter und der erforderlichen Zahl von Bei-
sitzenden. Die oder der Vorsitzende und deren
oder dessen Vertreterin oder Vertreter müssen
die Befähigung zum Richteramt haben. Die
Beisitzenden müssen Mitglieder der jeweiligen
Kammer sein. Die Mitglieder des Ehrenaus-
schusses dürfen weder dem Vorstand, dem
Eintragungsausschuss oder dem Schlich-
tungsausschuss der jeweiligen Kammer an-
gehören noch Bedienstete der jeweiligen
Kammer oder Angehörige der Aufsichts-
behörde, die mit der Aufsicht über die jeweilige
Kammer befasst sind, sein.

(2) Die Mitglieder des Ehrenausschusses der
Architektenkammer werden von der Mitglie-
derversammlung für die Dauer von vier Jahren
gewählt; die Mitglieder des Ehrenausschusses
der Ingenieurkammer werden von der Mitglie-
derversammlung für die Dauer von fünf Jahren
gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig.

(3) Der Ehrenausschuss entscheidet in der Be-
setzung mit der oder dem Vorsitzenden und
zwei Beisitzenden. Mindestens eine Beisit-
zende oder ein Beisitzender muss in der Liste
eingetragen sein, in die auch die oder der
Betroffene eingetragen ist. Die oder der Vor-
sitzende bestimmt vor Beginn eines jeden Ge-
schäftsjahres für dessen Dauer die Reihen-
folge, in der die Beisitzenden zu den Sitzungen
herangezogen werden.

(4) In gerichtlichen Verfahren, die Entscheidun-
gen des Ehrenausschusses betreffen, wird die
Kammer durch die oder den Vorsitzenden des
Ehrenausschusses vertreten.

§ 50 Ehrenverfahren
(1) Die schuldhafte Verletzung von Berufs-
pflichten wird in einem förmlichen Ehrenver-
fahren vor dem Ehrenausschuss geahndet.

(2) Den Antrag auf Einleitung eines Ehrenver-
fahrens kann stellen:
1. die betroffene Person oder Gesellschaft

gegen sich selbst,
2. der Vorstand der jeweiligen Kammer,
3. die Aufsichtsbehörde.

§ 51 Verhältnis zum
Strafverfahren und zum
Disziplinarverfahren

(1) Ist gegen die betroffene Person wegen
desselben Sachverhalts die öffentliche Klage
im strafgerichtlichen Verfahren erhoben, so

kann ein Ehrenverfahren zwar eröffnet werden,
es muss jedoch bis zur Beendigung des straf-
gerichtlichen Verfahrens ausgesetzt werden.
Ebenso muss ein bereits eingeleitetes Ehren-
verfahren ausgesetzt werden, wenn während
seines Laufes die öffentliche Klage erhoben
wird. Das Ehrenverfahren kann fortgesetzt
werden, wenn im strafgerichtlichen Verfahren
aus Gründen nicht verhandelt wird, die in der
betroffenen Person liegen. Die tatsächlichen
Feststellungen des Urteils im strafgerichtlichen
Verfahren sind für das Ehrenverfahren bin-
dend.

(2) Ist die betroffene Person im strafgerichtli-
chen Verfahren rechtskräftig freigesprochen
worden, so kann wegen des Sachverhalts, der
Gegenstand der strafgerichtlichen Untersu-
chung war, ein Ehrenverfahren nur eingeleitet
oder fortgesetzt werden, wenn dieser Sach-
verhalt, ohne den Tatbestand eines Strafge-
setzes zu erfüllen, eine Verletzung der Berufs-
pflichten darstellt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 finden
entsprechende Anwendung, wenn gegen die
beschuldigte Person ein Disziplinarverfahren
eingeleitet ist.

§ 52 Maßnahmen
im Ehrenverfahren

(1) Im Ehrenverfahren kann erkannt werden auf
1. Verweis,
2. Geldbuße bis 30 000 Euro,
3. Verlust der Fähigkeit, Ämter in der jeweili-

gen Kammer zu bekleiden,
4. die Aberkennung des Wahlrechts und der

Wählbarkeit zu den Organen der jeweiligen
Kammer, ihren Ausschüssen und Einrichtun-
gen für eine Dauer von bis zu fünf Jahren,

5. Löschung der Eintragung aus der jeweiligen
Liste,

6. Löschung der Eintragung aus dem jeweili-
gen Auswärtigenverzeichnis und Verbot, im
Saarland die Berufsbezeichnung nach § 1
Absatz 1 oder § 20 Absatz 1 zu führen oder
nach § 2 Absatz 2, § 66 Absatz 3 Nummer 1
der Landesbauordnung oder § 29c als
Bauvorlageberechtigte oder Bauvorlagebe-
rechtigter tätig zu werden,

7. Ausschluss eines freiwilligen Mitglieds aus
der Ingenieurkammer.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 5 bis 7 be-
stimmt der Ehrenausschuss einen Zeitraum
von mindestens drei und von höchstens sie-
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ben Jahren, innerhalb dessen eine erneute
Eintragung oder Aufnahme zu versagen ist.
Auf eine Maßnahme nach den Nummern 1, 3
oder 4 kann neben einer Maßnahme nach
Nummer 2 erkannt werden. Eine Maßnahme
nach Nummer 4 schließt die Folgen einer Maß-
nahme nach Nummer 3 in sich ein.

(2) Gegenüber Gesellschaften kann der Ehren-
ausschuss erkennen auf
1. Verweis,
2. Geldbuße bis 60 000 Euro,
3. Löschung der Eintragung aus dem jeweili-

gen Gesellschaftsverzeichnis,
4. Verbot gegenüber einer auswärtigen Ge-

sellschaft, die Berufsbezeichnung nach § 2
Absatz 1 oder § 21 Absatz 1 zu führen.

(3) Sind seit einer Berufspflichtverletzung
mehr als fünf Jahre verstrichen, so sind Maß-
nahmen im Ehrenverfahren nicht mehr zuläs-
sig. Verstößt die Tat auch gegen ein Straf-
gesetz, so endet die Frist nicht vor der
Verjährung der Strafverfolgung. Ist vor Ablauf
der Frist ein Ehrenverfahren oder wegen des-
selben Sachverhalts ein Strafverfahren oder
ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden,
so ist die Frist für die Dauer des Verfahrens
gehemmt. Für den Beginn, das Ruhen und
die Unterbrechung der Verjährung gelten die
§§ 78a bis 78c des Strafgesetzbuchs ent-
sprechend.

(4) Hat ein Gericht oder eine Behörde wegen
desselben Verhaltens bereits eine Strafe,
Geldbuße, Disziplinarmaßnahme oder ein Ord-
nungsmittel verhängt, so ist von einer Maß-
nahme nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder
2 oder Absatz 2 Nummer 1 oder 2 abzusehen,
es sei denn, dass diese Maßnahme zusätzlich
erforderlich ist, um zur Erfüllung der Berufs-
pflichten anzuhalten und das Ansehen des Be-
rufsstandes zu wahren.

(5) Geldbußen fließen der jeweiligen Kammer zu.

Europäischer Berufsausweis,
Vorwarnmechanismus

§ 53 Europäischer Berufsausweis
(1) Der Europäische Berufsausweis ist eine
elektronische Bescheinigung entweder zum
Nachweis, dass die oder der Berufsan-
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gehörige sämtliche notwendigen Vorausset-
zungen für die vorübergehende und gelegent-
liche Erbringung von Dienstleistungen in einem
Aufnahmemitgliedstaat erfüllt oder zum Nach-
weis der Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen für die Niederlassung in einem Aufnahme-
mitgliedstaat.

(2) Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln
4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG und den
dazu erlassenen Durchführungsrechtsakten.

(3) Der Europäische Berufsausweis stellt die
Meldung nach § 2 Absatz 3 oder 4 oder § 21
Absatz 1 dar. Für die Zwecke der Niederlas-
sung begründet die Ausstellung eines Europäi-
schen Berufsausweises kein automatisches
Recht zur Führung der in § 1 Absatz 1 und § 20
Absatz 1 genannten Berufsbezeichnungen.

§ 54 Vorwarnmechanismus
(1) Die Kammern sind im Rahmen ihres
Geschäftsbereichs zuständige Stellen für ein-
und ausgehende Meldungen im Sinne des
Artikels 56a Absatz 3 der Richtlinie
2005/36/EG; dies gilt nicht, soweit durch Ge-
setz oder aufgrund eines Gesetzes abwei-
chende Zuständigkeiten bestehen. Sie unter-
richten unter Berücksichtigung von nach Arti-
kel 56a Absatz 8 der Richtlinie 2005/36/EG
erlassenen Durchführungsrechtsakten die zu-
ständigen Behörden der übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Union und der
nach dem Recht der Europäischen Union
gleichgestellten Staaten, die an das Binnen-
markt-Informationssystem (IMI) angeschlos-
sen sind, spätestens drei Tage nach Vorlie-
gen einer vollziehbaren Gerichtsentscheidung
mittels einer Warnung über das
Binnenmarktinformationssystem von der
Identität von Berufsangehörigen, die die An-
erkennung einer Berufsqualifikation nach § 2,
§ 4, § 21 oder § 23 beantragt haben und bei
denen später gerichtlich festgestellt wurde,
dass sie dabei gefälschte Berufsqualifika-
tionsnachweise verwendet haben.

(2) Das Verfahren richtet sich nach Artikel 56a
der Richtlinie 2005/36/EG und den dazu erlas-
senen Durchführungsrechtsakten. Die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten für die
Zwecke des Informationsaustauschs erfolgt im
Einklang mit den Richtlinien 95/46/EG und
2002/58/EG.

(3) Gleichzeitig mit der Übermittlung einer War-
nung hat die jeweilige Kammer die hiervon be-
troffene Person darüber zu unterrichten,
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1. dass eine Warnung erfolgt und welchen

Inhalt sie hat,
2. welchen Rechtsbehelf sie gegen die Ent-

scheidung über die Warnung einlegen
kann,

3. dass sie die Berichtigung der Warnung ver-
langen kann und

4. dass ihr im Falle einer zu Unrecht oder un-
richtig übermittelten Warnung ein Scha-
densersatzanspruch zustehen kann.

(4) Wird gegen eine Warnung ein Rechtsbehelf
eingelegt, ist über das IMI ein entsprechender
Hinweis aufzunehmen. Werden die in Absatz 1
genannten Gerichtsentscheidungen geändert,
sind die Warnungen binnen drei Tagen nach
Rechtskraft der Änderung zu löschen. Absatz
1 Satz 1 findet auf die Sätze 1 und 2 entspre-
chende Anwendung.

(5) Die zuständigen Stellen der Länder sind
von Meldungen nach Absatz 1 und Absatz 3
zu unterrichten.

Aufsicht, Ordnungswidrigkeiten

§ 55 Aufsichtsbehörde
(1) Die Aufsicht über die Architektenkammer
des Saarlandes und die Ingenieurkammer des
Saarlandes führt das Ministerium für Inneres,
Bauen und Sport. § 129 Absatz 1 und 2 und die
§§ 130 und 131 des Kommunalselbstverwal-
tungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 17. Juni 2015 (Amtsbl. I S. 376), in der je-
weils geltenden Fassung gelten entsprechend.

(2) Die Aufsichtsbehörde ist zu den Sitzungen
der Mitgliederversammlung sowie auf Verlan-
gen auch zu den Sitzungen des Vorstands der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer
einzuladen. Der Vertreterin oder dem Vertreter
der Aufsichtsbehörde ist in der Sitzung auf
Verlangen das Wort zu erteilen. Die Aufsichts-
behörde kann verlangen, dass eine Mitglieder-
versammlung oder eine Sitzung des Vorstands
unverzüglich einberufen wird.

§ 56 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt eine
der in den §§ 1, 7 Absatz 1, §§ 20 und 27 Ab-
satz 1 genannten Berufsbezeichnungen oder
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die nach § 2 Absatz 6 oder § 21 Absatz 5 un-
tersagte Berufsbezeichnung führt oder führen
lässt oder eine Wortverbindung oder ähnliche
Bezeichnung im Sinne des § 1 Absatz 3 oder
des § 20 Absatz 2 verwendet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 10 000 Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne
des § 36 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I
S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 13. Mai 2015 (BGBl. I S. 706),
in der jeweils geltenden Fassung ist

1. die Architektenkammer des Saarlandes für
das unbefugte Führen der Berufsbezeich-
nungen nach § 1 Absatz 1 und 2 sowie § 7
Absatz 1, die unbefugte Verwendung von
Wortverbindungen nach § 1 Absatz 3 und
das Führen der nach § 2 Absatz 4 unter-
sagten Berufsbezeichnung,

2. die Ingenieurkammer des Saarlandes für
das unbefugte Führen der Berufsbezeich-
nungen nach § 20 Absatz 1 und § 27 Ab-
satz 1, die unbefugte Verwendung von
Wortverbindungen nach § 20 Absatz 2 und
das Führen der nach § 21 Absatz 5 unter-
sagten Berufsbezeichnung.

(4) Die festgesetzten Geldbußen und Verwar-
nungsgelder fließen in die Kasse der jeweiligen
Kammer. Sie hat die notwendigen Auslagen
zu tragen, die nach § 105 Absatz 2 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten zu erstatten
sind. Die Vollstreckung der Bußgeldentschei-
dung bestimmt sich unbeachtet der besonde-
ren Vorschriften des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten nach § 16 Absatz 4.

Ausführungs-, Übergangs- und
Schlussvorschriften

§ 57 Ausführungsvorschriften
Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
wird ermächtigt, nach Anhörung der betroffe-
nen Kammer durch Rechtsverordnung Vor-
schriften über
1. die Verfahren vor den Eintragungsaus-

schüssen sowie die für die Eintragung in die
Listen und Verzeichnisse nach diesem Ge-

TEIL 6
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setz vorzulegenden oder anzuerkennenden
Unterlagen,

2. die Inhalte der praktischen Tätigkeit nach
§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 26
Satz 1 Nummer 2 einschließlich erforder-
licher Fortbildungsmaßnahmen, deren Be-
wertung sowie die Organisation, Anerken-
nung und Überwachung von im Ausland
erbrachten Teilen des Berufspraktikums,

3. die Anordnung, Durchführung und Bewer-
tung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 4
Absatz 4 und 5, § 23 Absatz 3 und 4, § 26
Satz 2 und § 29b,

4. von der Architektenkammer oder der Inge-
nieurkammer zur zweckentsprechenden
Durchführung dieses Gesetzes oder nach
dem Recht der Europäischen Union wahr-
zunehmende weitere Aufgaben,

5. den Inhalt und das Verfahren zur Ausstellung
Europäischer Berufsausweise einschließlich
der Erstellung von und des Umgangs mit
IMI-Dateien im Sinne des Artikels 4 a Ab-
satz 5 der Richtlinie 2005/36/EG ,

6. die Bestimmungen der Durchführungs-
rechtsakte ergänzende Regelungen zur
Umsetzung des Artikels 56 a der Richtlinie
2013/55/EU ,

7. Regelungen zum gemeinsamen Ausbil-
dungsrahmen sowie zu gemeinsamen Aus-
bildungsprüfungen nach den Artikeln 49a
und 49b der Richtlinie 2005/36/EG

zu erlassen.

§ 58 Einschränkung
von Grundrechten

Nach Maßgabe dieses Gesetzes wird das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung
(Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1
Absatz 1 des Grundgesetzes; Artikel 2 Satz 2
der Verfassung des Saarlandes) eingeschränkt.

§ 59 Anwendbarkeit des Berufs-
qualifikationsfeststellungs-
gesetzes

Die §§ 14 und 17 des Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetzes Saarland vom 16. Oktober
2012 (Amtsbl. I S. 437), geändert durch das
Gesetz vom 11. November 2015 (Amtsbl. I
S. 878), in der jeweils geltenden Fassung sind
entsprechend anzuwenden. Im Übrigen fin-
det das Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setz Saarland nur Anwendung, wenn dies in
diesem Gesetz ausdrücklich angeordnet wird.

§ 60 Übergangsvorschriften
(1) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende
Eintragungen in die Listen und Verzeichnisse
nach diesem Gesetz behalten ihre Gültigkeit. Die
Regelungen über die Löschung aus den Listen
und Verzeichnissen bleiben unberührt.

(2) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes laufende
Verfahren vor den Eintragungsausschüssen sind
nach den Vorschriften des Saarländischen Ar-
chitekten- und Ingenieurkammergesetzes vom
18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822, 865), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.
Juli 2015 (Amtsbl. I S. 632), abzuschließen.

(3) Solange keine Mitglieder des Eintragungs-
ausschusses der Ingenieurkammer bestellt
sind, die in die Liste der Brandschutzplanerin-
nen und -planer eingetragen sind, trifft der Ein-
tragungsausschuss die Entscheidungen nach
§ 44 Absatz 5 Nummer 4 in der Besetzung
nach § 44 Absatz 5 Nummer 2.

(4) Auf Personen, die ihr Studium vor dem 1. Ja-
nuar 2018 abgeschlossen oder begonnen
haben, finden statt
1. der in § 4 Absatz 1 definierten Anforderun-

gen an die vierjährige Studiendauer in den
Fachrichtungen Innenarchitektur und Land-
schaftsarchitektur,

2. der in den Anlagen zu diesem Gesetz defi-
nierten Ausbildungsanforderungen die Re-
gelungen des Saarländischen Architekten-
und Ingenieurkammergesetzes vom 18. Fe-
bruar 2004 (Amtsbl. S. 822, 865), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
15. Juli 2015 (Amtsbl. I S. 632), Anwendung.
Auf Personen, die ihre praktische Tätigkeit
vor dem 1. Januar 2019 abgeschlossen
oder begonnen haben, finden statt der in § 4
Absatz 1 und § 26 Absatz 1 definierten An-
forderungen an die praktische Tätigkeit die
Regelungen des Saarländischen Architek-
ten- und Ingenieurkammergesetzes vom 18.
Februar 2004 (Amtsbl. S. 822, 865), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
15. Juli 2015 (Amtsbl. I S. 632), Anwendung.

(5) Für die Dauer der Amtszeit des vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes gewählten Vorstands der
Architektenkammer gilt § 14 Absatz 1 Satz 1
des Saarländischen Architekten- und Ingeni-
eurkammergesetz vom 18. Februar 2004
(Amtsblatt S. 822, 865), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli
2015 (Amtsbl. I S. 632), fort.

(6) Die Kammern wählen innerhalb eines Jahres
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes jeweils einen
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Ehrenausschuss. Bis zur Wahl des Ehrenaus-
schusses finden die Regelungen zu den berufs-
gerichtlichen Verfahren nach dem Saarländi-
schen Architekten- und Ingenieurkammergesetz
vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822, 865),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 15. Juli 2015 (Amtsbl. I S. 632), weiterhin
Anwendung. Zum Zeitpunkt der Wahl des Eh-
renausschusses bereits eingeleitete berufs-
gerichtliche Verfahren werden nach den Vor-
schriften des in Satz 2 genannten Gesetzes ab-
geschlossen. Die Vorschriften des § 5 Absatz 2,
§ 6 Absatz 1 Nummer 4, § 7 Absatz 5 Satz 1
Nummer 5, § 17 Absatz 2 Satz 2 Buchstabe j,
Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 3, § 24 Ab-
satz 2, § 25 Absatz 1 Nummer 4 und § 43 Ab-
satz 2 Satz 2 Buchstabe j, Absatz 5 Satz 2 und
Absatz 6 Satz 3 finden auch Anwendung bei
den entsprechenden Entscheidungen und Maß-
nahmen in berufsgerichtlichen Verfahren.

(7) Bei Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung
der Landesbauordnung und des Saarländi-
schen Architekten- und Ingenieurkammergeset-
zes vom 12. Dezember 2023 (Amtsbl. I 2024 S.
212) bestehende Eintragungen in das Verzeich-
nis der auswärtigen Bauvorlageberechtigten
und darauf beruhende Pflichtmitgliedschaften in
der Ingenieurkammer behalten ihre Gültigkeit.
Die Regelungen über die Löschung bleiben un-
berührt.

(8) Bei Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung
der Landesbauordnung und des Saarländi-
schen Architekten- und Ingenieurkammergeset-
zes vom 12. Dezember 2023 (Amtsbl. I 2024 S.
212) laufende Verfahren vor den Eintragungs-
ausschüssen sind nach den Vorschriften des
Saarländischen Architekten- und Ingenieurkam-
mergesetzes vom 13. Juli 2016 (Amtsbl. I S.
714), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 16. Februar 2022 (Amtsbl. I S. 456),
abzuschließen.

(9) Die in der Anlage 2 bestimmten Ausbildungs-
anforderungen finden keine Anwendung auf
Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Gesetzes zur Änderung der Landesbauord-
nung und des Saarländischen Architekten- und
Ingenieurkammergesetzes vom 12. Dezember
2023 (Amtsbl. I 2024 S. 212) ihr Studium bereits
begonnen haben. Für diese Personen gelten die
Ausbildungsanforderungen in der bis zum In-
krafttreten des Gesetzes zur Änderung der Lan-
desbauordnung und des Saarländischen Archi-
tekten- und Ingenieurkammergesetzes vom 12.
Dezember 2023 (Amtsbl. I 2024 S. 212) gelten-
den Fassung.

Anlage 1
(zu § 4 Absatz 1, § 26 Satz 1, § 31 Absatz 1,
§ 33 Absatz 1)

Leitlinien zu Ausbildungsinhalten

A. Allgemeines
Im Studium müssen die theoretischen und
praktischen Aspekte der Fachrichtung ge-
messen an den jeweiligen Berufsaufgaben
nach § 3 sowie den erforderlichen beruf-
lichen Fähigkeiten und möglichen Tätigkei-
ten ausreichend zur Geltung kommen.

B. Fachrichtungen

I. Fachrichtung Architektur:
Im Rahmen eines hauptsächlich auf
Architektur ausgerichteten Studiums von
mindestens 240 Leistungspunkten (Cre-
dit Points) nach dem European Credit
Transfer and Accumulation System
(ECTS) müssen Studieninhalte entspre-
chend Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe a
bis k der Richtlinie 2005/36/EG erwor-
ben werden, die insbesondere Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Kompetenzen in
folgenden Bereichen vermitteln:

1. Methoden und Techniken:

a) Entwerfen und Gebäudelehre,

b) Darstellung und Gestaltung,

c) Städtebau, Orts- und Regional-
planung,

d) allgemeinwissenschaftliche Grund-
lagen des Bauens, der Architektur-
theorie und der Baugeschichte,

e) Baukonstruktion,

f) Tragwerksplanung,

g) Baustoffe, Bauphysik, Gebäude-
technik,

h) Baubetrieb und Planungsmanage-
ment,

i) Planungs-, Bau-, Vertrags- und
Haftungsrecht, Normen und Richt-
linien.

2. Berufliche Tätigkeiten:

a) Beratung,

b) Objektplanung,

c) Planungsdurchführung,

d) Objektunterhaltung,

e) Projektentwicklung und -steuerung,

f) Moderation, Gutachten,
Wettbewerbe.
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II. Fachrichtung Innenarchitektur

Im Rahmen eines hauptsächlich auf In-
nenarchitektur ausgerichteten Studiums
von mindestens 240 Leistungspunkten
(Credit Points) nach dem European Cre-
dit Transfer and Accumulation System
(ECTS) müssen Studieninhalte erworben
werden, die insbesondere Kenntnisse,
Fähigkeiten und Kompetenzen in folgen-
den Bereichen vermitteln:
1. Methoden und Techniken:

a) Entwerfen,
b) Darstellung und Gestaltung,
c) allgemeinwissenschaftliche Grund-

lagen des Bauens, der Architektur-
theorie und der Baugeschichte,

d) Bau- und Ausbaukonstruktion,
e) Baustoffe, Bauphysik, Gebäude-

technik,
f) Baubetrieb und Planungsmanage-

ment,
g) Planungs-, Bau-, Vertrags- und

Haftungsrecht, Normen und Richt-
linien.

2. Berufliche Tätigkeiten:
a) Beratung,
b) Objektplanung,
c) Planungsdurchführung,
d) Objektunterhaltung,
e) Projektentwicklung und -steuerung,
f) Moderation, Gutachten, Wettbe-

werbe.

III. Fachrichtung Landschaftsarchitektur
Im Rahmen eines hauptsächlich auf
Landschaftsarchitektur ausgerichteten
Studiums von mindestens 240 Leis-
tungspunkten (Credit Points) nach dem
European Credit Transfer and Accumula-
tion System (ECTS) müssen Studien-
inhalte erworben werden, die insbeson-
dere Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen in folgenden Bereichen vermitteln:

1. Methoden und Techniken:
a) Planung und Entwerfen,
b) Darstellung und Gestaltung,
c) Landschafts- und Regional-

planung, Städtebau,
d) allgemeinwissenschaftliche

Grundlagen der Gartenbaukunst,
Gartendenkmalpflege, Soziologie
und Architekturtheorie,

e) Ingenieurwissenschaften und
Technik,

f) Landschaftsbau, Baukonstruktion
im Freiraum,

g) Naturwissenschaften,
h) Baubetrieb und Planungsmanage-

ment,
i) Planungs-, Bau-, Vertrags- und

Haftungsrecht, Normen und Richt-
linien.

2. Berufliche Tätigkeiten:
a) Beratung,
b) formelle und informelle Planung,
c) Machbarkeitsstudien,
d) Freiraumplanungen einschließlich

der Überwachung der Ausführung
und Pflege,

e) Landschaftsplanung, Naturschutz,
Kompensation,

f) Gartendenkmalpflege,
g) Projektsteuerung,
h) Moderation, Gutachten, Wettbe-

werbe.

IV. Fachrichtung Stadtplanung
Im Rahmen eines hauptsächlich auf
Stadtplanung ausgerichteten Studiums
von mindestens 240 Leistungspunkten
(Credit Points) nach dem European Cre-
dit Transfer and Accumulation System
(ECTS) müssen Studieninhalte erworben
werden, die insbesondere Kenntnisse,
Fähigkeiten und Kompetenzen in folgen-
den Bereichen vermitteln:

1. Methoden und Techniken:
a) stadtplanerische Projektarbeit und

städtebauliches Entwerfen,
b) Städtebau, Stadtgestaltung, Ge-

bäudelehre und Siedlungswesen,
c) Theorie und Geschichte der kom-

munalen und regionalen Bau- und
Stadtentwicklung,

d) technische Grundlagen,
e) ökologische Grundlagen,
f) sozialwissenschaftliche und

ökonomische Grundlagen,
g) rechtliche Grundlagen, Instru-

mente und Verfahren,
h) Methoden und Techniken der

Darstellung,
i) Prozessgestaltung und Manage-

ment.
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3. Studienfächer, die spezifische Kenntnisse

des konstruktiven Ingenieurbaus vermitteln:
insbesondere Baustatik, Massivbau (Beton-,
Stahlbeton- und Mauerwerksbau), Stahl-
und Metallbau, Holzbau, Verbundbau,
Glasbau und Kunststoffe, Brückenbau,

4. Studienfächer, die vertiefte Kenntnisse in
bauingenieurspezifischen Spezialbereichen
vermitteln: insbesondere Wasserwirtschaft,
Wasserbau, Siedlungswasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft und Altlasten, Verkehrspla-
nung, öffentliche Verkehrssysteme und Ver-
kehrswege (Straße, Schiene) Straßenwe-
sen,

5. Studienfächer, die vertiefte Kenntnisse des
Baumanagements vermitteln: insbesondere
Bauprojektmanagement, Bauprozessma-
nagement und Baubetriebswirtschaft, Bau-
planungsmanagement,

6. Studieninhalte, die weitere allgemeine Grund-
lagen vermitteln: insbesondere Baurecht
(Planungsrecht, Ordnungsrecht, Zivilrecht
(Verträge, Haftung)), Bauen im Bestand,
Ökologie, Fremdsprachen (Fachwortschatz)
und technische Gebäudeausrüstung.

Der Anteil der Studienfächer in den Nummern
1 bis 4 muss dabei mindestens 110 ECTS-
Punkte betragen.

2. Berufliche Tätigkeiten:
a) Beratung,
b) formelle und informelle

(kommunale) Planung,
c) Management,
d) Stadtforschung,
e) Projektsteuerung,
f) Moderation, Gutachten,

Wettbewerbe.

Anlage 2
(zu § 29 Absatz 1, § 31 Absatz 1, § 33 Absatz 1)

Leitlinien zu Ausbildungsinhalten

Allgemeines

Die theoretischen und praktischen Inhalte des
Studiums müssen auf die umfassenden Beruf-
saufgaben sowie auf die beruflichen Fähigkei-
ten und Tätigkeiten von Bauingenieurinnen
und Bauingenieuren ausgerichtet sein. Die
Tätigkeit von Bauingenieurinnen und Bauinge-
nieuren umfasst im Wesentlichen die Planung,
den Entwurf, die Konstruktion, die Aus-
führung, die Instandhaltung, den Betrieb und
den Rückbau von Gebäuden und baulichen
Anlagen jeder Art, insbesondere in den Berei-
chen des Hoch-, Verkehrs-, Tief- und Wasser-
baus.

Inhaltliche Anforderungen an das Studium des
Bauingenieurwesens

Im Rahmen eines hauptsächlich auf das
Bauingenieurwesen ausgerichteten Studien-
gangs mit der Bezeichnung „Bauingenieurwe-
sen“ oder entsprechenden Studiengängen mit
mindestens drei Studienjahren (entspricht 180
ECTS-Leistungspunkten) müssen mindestens
135 ECTS-Leistungspunkte in Studienfächern
erworben werden, die dem Bauwesen zuge-
ordnet werden können. Hierzu gehören:

1. Studienfächer, die ein fundiertes Grund-
lagenwissen im thematisch-naturwissen-
schaftlichen Bereich vermitteln: insbeson-
dere Höhere Mathematik, Technische Me-
chanik, Bauphysik, Bauchemie und Bau-
stoffkunde sowie Technisches Darstellen,

2. Studienfächer, die allgemeine fachspezifi-
sche Grundlagen des Bauingenieurwesens
vermitteln: insbesondere Baukonstruktion/
Objektplanung Gebäude, Tragwerkslehre-
planung, Bauinformatik/ Geoinformatik, Di-
gitales Bauen, numerische Modellierung,
Geotechnik, Bodenmechanik und Geodä-
sie,
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Auf Grund des § 57 Nummer 1 bis 3 des Saar-
ländischen Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes vom 13. Juli 2016 (Amtsbl. I S. 714),
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13.
Juni 2018 (Amtsbl. I S. 632), verordnet das Mini-
sterium für Inneres, Bauen und Sport nach An-
hörung der Architektenkammer des Saarlandes
und der Ingenieurkammer des Saarlandes:

Praktische Tätigkeit der
Absolventinnen und Absolventen
vor Eintragung in die Architekten-
liste oder die Liste der Stadt-
planerinnen und Stadtplaner

§ 1 Inhalt und Umfang
der praktischen Tätigkeit

(1) Die praktische Tätigkeit dient dem Erwerb
von Erfahrungen sowie der Vertiefung theoreti-
scher und praktischer Kenntnisse, Fähigkeiten
und Kompetenzen in den Berufsaufgaben der
betreffenden Fachrichtung nach § 3 des Saar-
ländischen Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes. Die Absolventinnen und Absolventen
sollen befähigt werden, ihren Beruf eigenverant-
wortlich auszuüben. Die praktische Tätigkeit hat
auf den während des Studiums in der betreffen-
den Fachrichtung erworbenen Kenntnissen,
Fähigkeiten und Kompetenzen aufzubauen.
(2) Die praktische Tätigkeit muss in den we-
sentlichen Berufsaufgaben in ausgewogener
Weise abgeleistet worden sein. Dies bedeutet,
unter besonderer Beachtung der sicherheits-
technischen Aspekte und rechtlichen Rah-
menbedingungen des Vorhabens,
1. in der Fachrichtung Architektur die Ausübung

a) der gestaltenden Planung von Gebäu-
den (insbesondere Vorentwurf, Entwurf),

b) der technischen Planung von Gebäuden
(insbesondere Ausführungsplanung),

TEIL 1

c) der wirtschaftlichen Planung von Ge-
bäuden (insbesondere Vorbereitung und
Mitwirkung bei der Vergabe sowie Ko-
stenplanung) und

d) der Koordinierung und Überwachung
der Planung und Ausführung von Ge-
bäuden (insbesondere Bauüberwachung),

2. in der Fachrichtung Innenarchitektur die
Ausübung
a) der gestaltenden Planung von Innenräu-

men und der damit verbundenen bauli-
chen Änderung von Gebäuden (insbe-
sondere Vorentwurf, Entwurf),

b) der technischen Planung von Innenräu-
men und der damit verbundenen bauli-
chen Änderung von Gebäuden (insbe-
sondere Ausführungsplanung),

c) der wirtschaftlichen Planung von Innen-
räumen und der damit verbundenen
baulichen Änderung von Gebäuden (ins-
besondere Vorbereitung und Mitwirkung
bei der Vergabe sowie Kostenplanung)
und

d) der Koordinierung und Überwachung
der Planung und Ausführung von Innen-
räumen und der damit verbundenen
baulichen Änderung von Gebäuden (ins-
besondere Bauüberwachung),

3. in der Fachrichtung Landschaftsarchitektur
die Ausübung
a) der gestaltenden Planung von Freian-

lagen und Gärten (insbesondere Vorent-
wurf, Entwurf),

b) der technischen Planung von Freianla-
gen und Gärten (insbesondere Aus-
führungsplanung),

c) der wirtschaftlichen Planung von Freian-
lagen und Gärten (insbesondere Vorbe-
reitung und Mitwirkung bei der Vergabe
sowie Kostenplanung),

d) der Koordinierung und Überwachung
der Planung und Ausführung von Freian-

Verordnung zur Durchführung des
Saarländischen Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes (DVSAIG)
vom 7. April 2020
zuletzt geändert durch die Verordnung vom 28. Februar 2024
(Amtsbl. I S. 220).
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lagen und Gärten (insbesondere Bauü-
berwachung) und

e) der gestaltenden und umweltgerechten
Landschaftsplanung (beispielsweise Land-
schaftspläne, Grünordnungspläne, Land-
schaftsrahmenpläne, landschaftspflege-
rische Begleitpläne, Pflege- und Ent-
wicklungspläne, Umweltverträglichkeits-
studien),

4. in der Fachrichtung Stadtplanung die Aus-
übung der gestaltenden, technischen, wirt-
schaftlichen, umweltgerechten und sozialen
a) rahmensetzenden Planung und Konzep-

tion in der Raumordnung und Stadtpla-
nung (beispielsweise Leitbilder, Entwick-
lungskonzepte, Masterpläne, Rahmen-
pläne),

b) städtebaulichen Entwurfsplanung,
c) Raumordnungs- und Bauleitplanung (bei-

spielsweise Landesentwicklungspläne,
Regionalpläne, Flächennutzungspläne,
Bebauungspläne) und

d) Koordination, Lenkung und Betreuung
(beispielsweise Moderation von Planungs-
prozessen, Bürgerbeteiligung, Öffentlich-
keitsarbeit, Einbeziehung zu beteiligen-
der Institutionen und Fachplaner).

(3) Die praktische Tätigkeit muss mindestens
zwei Jahre lang in Vollzeit, oder in Teilzeit ent-
sprechend länger, ausgeübt werden. Sie be-
ginnt mit der tatsächlichen Aufnahme, in Fällen
des § 2 jedoch erst mit dem Zugang der voll-
ständigen Anzeige. Wurde die praktische
Tätigkeit bereits bei einer Architektenkammer
eines anderen Bundeslandes angezeigt und
begonnen, sind diese Zeiten anzurechnen.
Wurde die praktische Tätigkeit in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem nach dem Recht der Europäischen
Union gleichgestellten Staat begonnen, sind
diese Zeiten anzurechnen, soweit sie mit dem
Anforderungsprofil gemäß den Absätzen 1
und 2 vergleichbar sind. In einem Drittland ab-
solvierte Berufspraktika werden berücksich-
tigt. Über die Zeiten der praktischen Tätigkeit
hat die Absolventin oder der Absolvent eine
Bescheinigung vorzulegen.

§ 2 Berufspraktikum
(1) Die Aufsicht über das Berufspraktikum in
der Fachrichtung Architektur kann durch eine
Architektin oder einen Architekten (aufsicht-
führende Person) oder die Architektenkammer
erfolgen.

(2) Findet das Berufspraktikum unter Aufsicht
einer aufsichtführenden Person statt, ist der
Beginn der Tätigkeit der aufsichtführenden
Person schriftlich oder elektronisch anzuzei-
gen; der Beginn der Tätigkeit soll außerdem
der Architektenkammer vor der Aufnahme
schriftlich oder elektronisch angezeigt werden.
Soll das Berufspraktikum unter Aufsicht der
Architektenkammer erfolgen, ist der Beginn
vor der Aufnahme schriftlich oder elektronisch
anzuzeigen.

(3) Die Anzeige hat folgende Angaben zu ent-
halten:
1. Familien-, Vor- und Geburtsnamen, Ge-

schlecht, akademische Grade,
2. Anschrift der Wohnung,
3. Anschrift der beruflichen Niederlassung oder

des Dienst- oder Beschäftigungsortes,
4. Datum und Ort der Geburt,
5. Angabe, ob und gegebenenfalls wo bereits

Teile des Berufspraktikums außerhalb des
Saarlandes absolviert wurden,

6. Eintragungen in Listen und Verzeichnisse
bei einer Architektenkammer eines anderen
Bundeslandes,

7. Studienabschlüsse in der betreffenden Fach-
richtung,

8. Art und Umfang der Tätigkeit und
9. gegebenenfalls Vor- und Familienname so-

wie Anschrift der aufsichtführenden Person.
Der Anzeige sind die erforderlichen Unterlagen
beizufügen. Änderungen der Angaben nach
Satz 1 hat die Absolventin oder der Absolvent
unverzüglich der Architektenkammer anzuzeigen.

(4) Die Architektenkammer bestätigt der Ab-
solventin oder dem Absolventen den Beginn
des Berufspraktikums. Sie unterrichtet die
Absolventin oder den Absolventen und gege-
benenfalls die aufsichtführende Person über
die erforderlichen Inhalte des Berufsprakti-
kums und steht der Absolventin oder dem Ab-
solventen und der aufsichtführenden Person
während der Durchführung des Berufsprakti-
kums beratend zur Seite.

(5) Die Aufsicht erfolgt durch stichprobenartige
Kontrollen über die Tätigkeit und Leistungen
der Absolventin oder des Absolventen in allen
in § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 genannten
Bereichen.
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§ 3 Fortbildung
(1) Während der praktischen Tätigkeit nach § 4
Absatz 1 und § 26 Satz 1 des Saarländischen
Architekten- und Ingenieurkammergesetzes
müssen die Absolventinnen und Absolventen
Fortbildungsmaßnahmen nach Maßgabe der
Absätze 2 bis 4 im Umfang von mindestens 64
Unterrichtsstunden wahrnehmen. Eine Unter-
richtsstunde beträgt mindestens 45 Minuten.
(2) Absolventinnen und Absolventen der Fach-
richtung Architektur, Innenarchitektur und Land-
schaftsarchitektur müssen Fortbildungsmaß-
nahmen auf den Gebieten
1. der Kostenplanung und der Wirtschaftlich-

keit des Planens und Bauens,
2. der Ausschreibung, Vergabe und Abrech-

nung, Koordination und Überwachung und
3. des öffentlichen und privaten Baurechts

und des öffentlichen Baunebenrechts
wahrnehmen.
(3) Absolventinnen und Absolventen der Fach-
richtung Stadtplanung müssen Fortbildungs-
maßnahmen auf den Gebieten
1. der kommunalen Infrastrukturplanung,
2. des Planungs- und Projektmanagements,
3. der Organisation und Kommunikation und
4. des Planungsrechts, Umweltrechts, Bauord-

nungsrechts und Vertragsrechts
wahrnehmen.
(4) Die Fortbildungsmaßnahmen müssen in
den Fachrichtungen Architektur, Innenarchi-
tektur und Landschaftsarchitektur von einer
Architektenkammer oder deren Fortbildungs-
einrichtungen durchgeführt oder zuvor von der
Architektenkammer des Saarlandes anerkannt
werden. In der Fachrichtung Stadtplanung
müssen die Fortbildungsmaßnahmen von
einer Architekten- oder Ingenieurkammer oder
deren Fortbildungseinrichtungen durchgeführt
oder zuvor von der Architektenkammer des
Saarlandes oder der Ingenieurkammer des
Saarlandes anerkannt werden.

Allgemeine Vorschriften
für den Eintragungsausschuss
bei der Architektenkammer des
Saarlandes und den Eintragungs-
ausschuss bei der Ingenieur-
kammer des Saarlandes

§ 4 Geschäftsverteilung
Die oder der Vorsitzende des Eintragungsaus-
schusses bestimmt vor Beginn eines jeden
Geschäftsjahres für dessen Dauer, in welcher
Weise, Zusammensetzung und Reihenfolge
die Mitglieder des Ausschusses in den einzel-
nen Sitzungen mitwirken. Die Bestimmung
kann während des Geschäftsjahres nur geän-
dert werden, wenn zwingende Gründe es er-
fordern.

§ 5 Verfahren
(1) Reichen die vorgelegten Unterlagen zur
Entscheidung nicht aus, so kann der Eintra-
gungsausschuss verlangen, dass sie ergänzt,
insbesondere, dass weitere Nachweise vorge-
legt werden. Der Eintragungsausschuss kann
auch Zeuginnen, Zeugen oder Sachverstän-
dige beiziehen und das persönliche Erschei-
nen der betroffenen Person anordnen.

(2) Ein Verfahren zur Löschung ist auf Antrag
der jeweils zuständigen Kammer oder der Auf-
sichtsbehörde einzuleiten.

(3) Der Eintragungsausschuss entscheidet mit
Stimmenmehrheit. Stimmenthaltungen sind
nicht zulässig.

(4) Über die Verhandlung und Beratung ist eine
Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist
von der oder dem Vorsitzenden zu unterzeich-
nen. Abfassung und Unterzeichnung der Nie-
derschrift können auch in elektronischer Form
erfolgen.

(5) Die Entscheidungen des Eintragungsaus-
schusses sind der antragstellenden oder der
eingetragenen Person bekannt zu geben.
Wenn sie die antragstellende oder die einge-
tragene Person belasten, sind sie mit einer
Rechtsmittelbelehrung zu versehen.

TEIL 2
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Eintragungsausschuss
bei der Architektenkammer
des Saarlandes

Abschnitt 1

Eintragungsantrag

§ 6 Eintragungsantrag
(1) Der Antrag auf Eintragung in die Architek-
tenliste muss mindestens Angaben enthalten
über den Namen, die Zeit und den Ort der Ge-
burt, die Staatsangehörigkeit, die Hauptwoh-
nung, den Ort einer Niederlassung oder der
überwiegenden Beschäftigung, die Fachrich-
tung und die Tätigkeitsart der antragstellenden
Person sowie über die Zahl und die Art der
beigefügten Unterlagen. Für Anträge und
Unterlagen in einer fremden Sprache gilt § 23
des Saarländischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes vom 15. Dezember 1976 (Amtsbl.
S. 1151), zuletzt geändert Artikel 1 des Geset-
zes vom 26. August 2020 (Amtsbl. I S. 1058).

(2) Dem Eintragungsantrag sind beizufügen:
1. ein amtliches Führungszeugnis, das nicht

älter als drei Monate sein soll; wird bei einer
oder einem Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder
eines nach dem Recht der Europäischen
Union gleichgestellten Staates im Her-
kunftsstaat kein Führungszeugnis ausge-
stellt, kann es durch sonstige Zuverlässig-
keitsnachweise oder durch eine eidesstattli-
che Erklärung oder in den Staaten, in denen
es eine eidesstattliche Erklärung nicht gibt,
durch eine feierliche Erklärung ersetzt wer-
den, die die betreffende Person vor einer
zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbe-
hörde oder gegebenenfalls vor einer Nota-
rin oder einem Notar oder einer entspre-
chend bevollmächtigten Berufsorganisation
des Herkunftsstaates, die eine diese eides-
stattlichen oder feierlichen Erklärungen be-
stätigende Bescheinigung ausstellt, abge-
geben hat,

2. eine Erklärung, dass keine Tatsachen vorlie-
gen, die der Eintragung nach § 5 des Saar-
ländischen Architekten- und Ingenieurkam-
mergesetzes entgegenstehen,

3. Nachweise der Berufsqualifikation (Absatz 3).

TEIL 3 (3) Zum Nachweis der Berufsqualifikation sind
vorzulegen:
1. im Fall des § 4 Absatz 1 des Saarländi-

schen Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes
a) das Abschlusszeugnis einer deutschen

Hochschule,
b) Bescheinigungen von Personen oder

Stellen, bei denen die antragstellende
Person beschäftigt oder von denen sie
beauftragt war, und eigene Arbeiten, aus
denen sich ergibt, dass die antragstel-
lende Person in der jeweiligen Fachrich-
tung über einen Zeitraum von minde-
stens zwei Jahren praktische Erfahrun-
gen gemäß § 1 erworben hat,

c) in der Fachrichtung Architektur zusätzlich
aa) Bestätigungen der berufsangehöri-

gen Personen, bei denen oder bei
deren Gesellschaften die antragstel-
lende Person beschäftigt war, dass
sie die Wahrnehmung der Berufsauf-
gaben durch die antragstellende
Person unterstützt, überwacht und
im erforderlichen Umfang korrigiert
haben,

bb) bei selbstständiger Tätigkeit Bestäti-
gungen im Sinne des Doppelbuch-
staben aa der Architektenkammer
des Saarlandes oder einer anderen
deutschen Architektenkammer,

cc) bei in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder einem
nach dem Recht der Europäischen
Union gleichgestellten Staat absol-
vierten Berufspraktika Bestätigun-
gen über diese,

2. in den Fällen des § 4 Absatz 2 und 4 des
Saarländischen Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes die in Anhang VII Num-
mer 1 Buchstaben b und d der Richtlinie
2005/36/EG aufgeführten Unterlagen und
Bescheinigungen. Den Ausbildungsnach-
weisen ist eine Bescheinigung der zuständi-
gen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats
beizufügen, aus der hervorgeht, dass diese
Nachweise den in der Richtlinie verlangten
Nachweisen entsprechen. Die in Anhang VII
Nummer 1 Buchstabe d genannten Be-
scheinigungen dürfen nicht älter als drei
Monate sein.

(4) Ist oder war die antragstellende Person in
der entsprechenden Liste einer anderen deut-
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schen Architektenkammer eingetragen und
weist sie die Eintragung durch eine Bescheini-
gung der anderen Kammer nach, ist die Vor-
lage von Unterlagen nach Absatz 3 Nummer 1
nicht erforderlich. Im Fall der Löschung der
Eintragung ist eine Bescheinigung über die
Gründe der Löschung vorzulegen.

Abschnitt 2

Ausgleichsmaßnahmen

§ 7 Begriffsbestimmungen
(1) „Berufsqualifikationen“ sind die Qualifikatio-
nen, die durch einen Ausbildungsnachweis,
einen Befähigungsnachweis nach Artikel 11
Buchstabe a Ziffer i der Richtlinie 2005/36/EG
und/oder Berufserfahrung nachgewiesen wer-
den.

(2) „Ausbildungsnachweise“ sind Diplome,
Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungs-
nachweise, die von einer Behörde eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder
einem nach dem Recht der Europäischen
Union gleichgestellten Staat, die entsprechend
dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
benannt wurde, für den Abschluss einer über-
wiegend in der Gemeinschaft/Union absol-
vierten Berufsausbildung ausgestellt werden,
sowie diesen nach Artikel 3 Absatz 3 der
Richtlinie 2005/36/EG gleichgestellte Ausbil-
dungsnachweise aus Drittstaaten.

(3) „Ausgleichsmaßnahmen“ sind ein höch-
stens dreijähriger Anpassungslehrgang oder
eine Eignungsprüfung, um wesentliche Unter-
schiede in den Ausbildungsinhalten des Studi-
ums und/oder der praktischen Tätigkeit in der
betreffenden Fachrichtung auszugleichen.

(4) „Anpassungslehrgang“ ist die Ausübung
des Berufs in der beantragten Fachrichtung in
den jeweiligen Berufsaufgaben nach § 3 des
Saarländischen Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes, die unter der Verantwortung
einer qualifizierten berufsangehörigen Person
erfolgt und gegebenenfalls mit einer Zusatz-
ausbildung einhergeht. Der Lehrgang ist Ge-
genstand einer Bewertung.

(5) „Eignungsprüfung“ ist eine die beruflichen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen
der antragstellenden Person betreffende Prü-
fung, mit der die Fähigkeit, den angestrebten
Beruf auszuüben, beurteilt werden soll.

(6) „Lebenslanges Lernen“ umfasst jegliche
Aktivitäten der allgemeinen Bildung, berufli-
chen Bildung, nicht formalen Bildung und des
informellen Lernens während des gesamten
Lebens, aus denen sich eine Verbesserung
von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompeten-
zen ergibt und zu denen auch Berufsethik
gehören kann.
(7) Ein „wesentlicher Unterschied/wesentliches
Defizit“ besteht
1. wenn die bisherige Ausbildung der antrag-

stellenden Person sich hinsichtlich der be-
ruflichen Tätigkeit auf Fächer bezieht, die
sich wesentlich von denen unterscheiden,
die durch die Ausbildung nach § 4 Absatz 1
Satz 1 des Saarländischen Architekten-
und Ingenieurkammergesetzes abgedeckt
werden, oder

2. wenn der von der antragstellenden Person
im Saarland angestrebte Beruf eine oder
mehrere berufliche Tätigkeiten nach § 3 des
Saarländischen Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes umfasst, die im Herkunfts-
mitgliedstaat der antragstellenden Person
nicht Bestandteil des entsprechenden re-
glementierten Berufs sind, und wenn sich
die nach § 4 Absatz 1 Satz 1 des Saarländi-
schen Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes geforderte Ausbildung auf Fächer
bezieht, die sich wesentlich von denen un-
terscheiden, die von dem Befähigungs-
oder Ausbildungsnachweis der antragstel-
lenden Person abgedeckt werden.

(8) „Fächer“ umfassen sämtliche Kenntnisse,
Fähigkeiten und Kompetenzen, die eine we-
sentliche Voraussetzung für die Ausübung des
Berufs sind.

§ 8 Verfahren
(1) Zur Durchführung der Defizitprüfung hat die
antragstellende Person folgende Unterlagen
und Bescheinigungen vorzulegen:
1. Kopien der Befähigungsnachweise oder

der Ausbildungsnachweise, die zur Auf-
nahme des entsprechenden Berufs berech-
tigen, und

2. gegebenenfalls eine Bescheinigung über
die von der antragstellenden Person erwor-
bene Berufserfahrung.

(2) Der Eintragungsausschuss kann die an-
tragstellende Person auffordern, Informationen
zu ihrer Ausbildung vorzulegen, soweit dies er-
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forderlich ist, um festzustellen, ob diese mögli-
cherweise gegenüber der geforderten Ausbil-
dung ein wesentliches Defizit aufweist. Ist die
antragstellende Person nicht in der Lage,
diese Informationen vorzulegen, so kann sich
der Eintragungsausschuss an die Kontakt-
stelle, die zuständige Behörde oder an eine
andere einschlägige Stelle des Herkunftsmit-
gliedstaates wenden.
(3) Im Übrigen gelten die Verfahrensbestim-
mungen des Saarländischen Architekten- und
Ingenieurkammergesetzes.

§ 9 Bewertung der
Berufsqualifikationen

Der Eintragungsausschuss stellt zunächst fest,
welchem Niveau nach Artikel 11 der Richtlinie
2005/36/EG die vorgelegte Berufsqualifikation
der antragstellenden Person entspricht (Aus-
gangsniveau). Dabei soll der Eintragungsaus-
schuss auch prüfen, ob die vorgelegte Berufs-
qualifikation der im Eintragungsantrag ange-
strebten Fachrichtung nahekommt. Sofern eine
andere Fachrichtung der Berufsqualifikation
näher kommt als die im Antrag angestrebte, soll
der Eintragungsausschuss die antragstellende
Person hierüber informieren und ihr Gelegen-
heit zur Änderung des Antrags einräumen.

§ 10 Defizitprüfung, Anordnung
von Ausgleichsmaßnahmen

(1) Der Eintragungsausschuss prüft, ob sich
die vorgelegte Berufsqualifikation der antrag-
stellenden Person von den Eintragungsvoraus-
setzungen in Bezug auf die Studienanforderun-
gen und die praktische Tätigkeit nach § 4 Ab-
satz 1 Satz 1 des Saarländischen Architekten-
und Ingenieurkammergesetzes wesentlich un-
terscheidet (Defizitprüfung).
(2) Der Vergleich der bisherigen Ausbildung
der antragstellenden Person findet hinsichtlich
der Studienanforderungen statt mit den in der
Anlage zu § 4 des Saarländischen Architekten-
und Ingenieurkammergesetzes geregelten Leit-
linien zu Ausbildungsinhalten.
(3) Liegt ein wesentliches Defizit vor, prüft
der Eintragungsausschuss, ob dieses durch
Kenntnisse, Fähigkeiten oder Kompetenzen,
die die antragstellende Person durch Berufser-
fahrung oder lebenslanges Lernen erlangt hat,
ganz oder teilweise ausgeglichen wurde. Be-
rufsqualifikationen aus Berufserfahrung oder
lebenslangem Lernen werden für den Aus-

gleich eines wesentlichen Defizits nur dann an-
erkannt, wenn sie hierfür von einer einschlägi-
gen Stelle formell als gültig anerkannt wurden.
(4) Verbleibt nach der Prüfung gemäß Absatz 3
noch ein wesentliches Defizit, ist der antrag-
stellenden Person durch Beschluss eine Aus-
gleichsmaßnahme aufzuerlegen. Der Be-
schluss ist hinreichend zu begründen und der
antragstellenden Person bekannt zu geben.
Insbesondere sind mitzuteilen:
1. das Niveau der in § 4 Absatz 1 Satz 1 des

Saarländischen Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes verlangten Berufsqua-
lifikation und das Niveau der von der an-
tragstellenden Person vorgelegten Berufs-
qualifikation gemäß der Klassifizierung in
Artikel 11 der Richtlinie 2005/36/EG,

2. die wesentlichen Unterschiede und die
Gründe, aus denen diese Unterschiede
nicht nach Absatz 3 ausgeglichen werden
können,

3. Möglichkeiten, Art und Umfang der Aus-
gleichsmaßnahmen,

4. gegebenenfalls die Möglichkeit des Wahl-
rechts nach § 4 Absatz 4 Satz 4 des Saar-
ländischen Architekten- und Ingenieurkam-
mergesetzes und

5. gegebenenfalls die Frist zur Ausübung des
Wahlrechts.

§ 11 Eignungsprüfung
(1) Der Eintragungsausschuss gibt der antrag-
stellenden Person Gelegenheit, innerhalb von
sechs Monaten nach Unanfechtbarkeit der
Entscheidung zur Auferlegung einer Eignungs-
prüfung, diese abzulegen. Steht der antrag-
stellenden Person ein Wahlrecht zwischen ver-
schiedenen Ausgleichsmaßnahmen zu, ist ihr
die Gelegenheit, eine Eignungsprüfung abzu-
legen, innerhalb von sechs Monaten nach
Zugang ihrer Entscheidung, eine solche absol-
vieren zu wollen, zu gewähren.
(2) Zur Durchführung der Prüfung hat der Ein-
tragungsausschuss ein Verzeichnis der Sach-
gebiete zu erstellen, die gemäß der Defizitprü-
fung nach § 10 nicht abgedeckt werden. Die
Eignungsprüfung darf sich nur auf Sachge-
biete innerhalb des Verzeichnisses erstrecken.
Kenntnisse in diesen Sachgebieten müssen
zudem eine wesentliche Voraussetzung für die
Ausübung des Berufs im Saarland sein. Die
Prüfung kann sich auch auf die Kenntnis der
berufsständischen Regeln im Saarland, die
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sich auf die betreffenden Tätigkeiten beziehen,
erstrecken.
(3) Bei der Eignungsprüfung muss dem Um-
stand Rechnung getragen werden, dass die
antragstellende Person in ihrem Herkunftsmit-
gliedstaat oder dem Mitgliedstaat, aus dem sie
kommt, über eine berufliche Qualifikation ver-
fügt.
(4) Die Eignungsprüfung erfolgt in deutscher
Sprache. Sie kann mündlich und/oder schrift-
lich erfolgen. Mindestens eine prüfende Per-
son muss der Fachrichtung angehören, für die
die Eintragung beantragt wurde. Das Ergebnis
der Prüfung ist schriftlich oder elektronisch
niederzulegen.

§ 12 Anpassungslehrgang
(1) Die antragstellende Person hat einen An-
passungslehrgang im Rahmen des Beschlus-
ses nach § 10 Absatz 4 in eigener Verantwor-
tung durchzuführen.

(2) Der Beginn des Anpassungslehrgangs und
die qualifizierte berufsangehörige Person sind
dem Eintragungsausschuss unverzüglich an-
zuzeigen.

(3) Die qualifizierte berufsangehörige Person
hat der antragstellenden Person am Ende der
Lehrgangszeit ein Zeugnis auszustellen, das
mindestens die folgenden Angaben enthält:
1. Name, Vorname, Geburtsname der antrag-

stellenden Person,
2. Beginn und Ende des Anpassungslehr-

gangs,
3. durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit

der antragstellenden Person,
4. Unterbrechungen des Lehrgangs (z. B. Krank-

heit, Freistellung) für die Dauer von jeweils
mehr als 5 Arbeitstagen, ausgenommen
branchenüblicher Erholungsurlaub,

5. Tätigkeiten, die die antragstellende Person
während des Lehrgangs absolviert hat,
sowie Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen, die vermittelt wurden. Der Schwer-
punkt der Tätigkeiten muss dazu geeignet
sein, die wesentlichen Defizite auszuglei-
chen. Dem Zeugnis ist eine projektbezo-
gene Liste beizufügen und

6. Nachweise oder Bescheinigungen über den
Besuch betrieblicher oder außerbetrieb-
licher Fortbildungsveranstaltungen.

(4) Der Anpassungslehrgang kann im Rahmen
eines Praktikums, eines Anstellungsverhältnis-
ses oder einer freien Mitarbeiterschaft absol-
viert werden.
(5) Der Eintragungsausschuss kann im Rah-
men des Anpassungslehrgangs eine Zusatz-
ausbildung anordnen. Diese kann aus thema-
tisch vorgegebenen Fortbildungsveranstaltun-
gen, einem Lehrgang, einer akademischen
Teilausbildung oder ähnlichen Maßnahmen be-
stehen. Das erfolgreiche Absolvieren der Zu-
satzausbildung ist durch geeignete Bescheini-
gungen zu belegen.

§ 13 Bewertung der
Ausgleichsmaßnahmen

Der Eintragungsausschuss bewertet im Rah-
men der Entscheidung über die Eintragung
abschließend, ob die antragstellende Person
durch die Ausgleichsmaßnahme die wesent-
lichen Defizite ausgeglichen hat. Konnten
diese nicht oder nicht vollständig ausgeglichen
werden, hat der Eintragungsausschuss dieses
zu begründen.

Abschnitt 3

Auswärtige Dienstleistende,
Eintragung in das
Gesellschaftsverzeichnis,
Bescheinigungen

§ 14 Auswärtige Dienstleistende
(1) Die Anzeige für das erstmalige Erbringen
von Leistungen durch auswärtige Dienstlei-
stende im Sinne des § 2 Absatz 3 des Saarlän-
dischen Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes muss mindestens Angaben enthal-
ten über den Namen, den Ort einer Niederlas-
sung, den Ort der Hauptwohnung und die
Staatsangehörigkeit der anzeigenden Person.
(2) Der Anzeige sind zudem beizufügen:
1. ein Nachweis über den Abschluss einer Be-

rufshaftpflichtversicherung; der Nachweis
kann auch durch die Bescheinigung eines
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union niedergelassenen Versiche-
rungsunternehmens nachgewiesen wer-
den, wenn aus ihr hervorgeht, dass die Ver-
sicherung in Bezug auf Deckungsbedin-
gungen und -umfang gleichwertig ist,
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2. eine Bescheinigung darüber, dass der
Dienstleister in einem Mitgliedstaat recht-
mäßig zur Ausübung der betreffenden
Tätigkeiten niedergelassen ist und dass ihm
die Ausübung dieser Tätigkeiten zum Zeit-
punkt der Vorlage der Bescheinigung nicht,
auch nicht vorübergehend, untersagt ist
und

3. Nachweise der Berufsqualifikation gemäß
§ 4 Absatz 1 bis 3 des Saarländischen Ar-
chitekten- und Ingenieurkammergesetzes.

§ 15 Eintragung in das
Gesellschaftsverzeichnis

Dem Antrag auf Eintragung in das Gesell-
schaftsverzeichnis sind beizufügen:
1. der vollständige Gesellschaftsvertrag in

amtlich beglaubigter Abschrift,
2. eine Liste der Gesellschafterinnen und Ge-

sellschafter,
3. eine Liste der Geschäftsführerinnen und

Geschäftsführer,
4. ein Nachweis über das Bestehen der Be-

rufshaftpflichtversicherung.

§ 16 Bescheinigungen
(1) Dem Antrag auf Ausstellung einer Beschei-
nigung nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 des
Saarländischen Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes sind beizufügen:
1. eine Bescheinigung der Fachhochschule

oder Gesamthochschule, dass die Studien-
dauer der antragstellenden Person auf dem
Gebiet der Architektur weniger als vier
Jahre, mindestens jedoch drei Jahre betra-
gen hat,

2. zum Nachweis einer vierjährigen Berufs-
erfahrung auf dem Gebiet der Architektur
eigene Arbeiten, die eine überzeugende
Anwendung der in Artikel 46 der Richtlinie
2005/36/EG genannten Kenntnisse dar-
stellen.

(2) Dem Antrag auf Ausstellung einer Beschei-
nigung nach § 18 Absatz 2 Nummer 2 des
Saarländischen Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes sind beizufügen:
1. das Prüfungszeugnis, das vor dem 1. Janu-

ar 1973 in einem Studiengang für Architek-
tur von einer deutschen Ingenieur- oder
Werkkunstschule ausgestellt wurde,

2. Pläne, die die antragstellende Person wäh-
rend mindestens sechsjähriger tatsächlich
ausgeübter Tätigkeit unter der Berufs-
bezeichnung „Architektin“ oder „Architekt“
erstellt und ausgeführt hat (Artikel 49 Ab-
satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG in Verbin-
dung mit deren Anhang VI).

Eintragungsausschuss
bei der Ingenieurkammer des
Saarlandes

§ 17 Eintragung in die Liste der
Beratenden Ingenieurinnen
und Ingenieure (§ 23 SAIG)

(1) Der Antrag auf Eintragung in die Liste der
Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure
muss mindestens Angaben enthalten über
den Namen, die Zeit und den Ort der Geburt,
die Staatsangehörigkeit, die Hauptwohnung,
den Ort einer Niederlassung, die Fachrichtung
der antragstellenden Person sowie über die
Zahl und die Art der beigefügten Unterlagen.
§ 6 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(2) Dem Eintragungsantrag sind beizufügen:
1. ein amtliches Führungszeugnis, das nicht

älter als drei Monate sein soll; wird bei einer
oder einem Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder
eines nach dem Recht der Europäischen
Union gleichgestellten Staates im Herkunfts-
staat kein Führungszeugnis ausgestellt,
kann es durch sonstige Zuverlässigkeits-
nachweise oder durch eine eidesstattliche
Erklärung oder in den Staaten, in denen es
eine eidesstattliche Erklärung nicht gibt,
durch eine feierliche Erklärung ersetzt wer-
den, die vor einer zuständigen Justiz- oder
Verwaltungsbehörde oder gegebenenfalls
vor einer Notarin oder einem Notar oder
einer entsprechend bevollmächtigten Be-
rufsorganisation des Herkunftsstaates, die
eine diese aus eidesstattlichen oder feierli-
chen Erklärungen bestätigende Bescheini-
gung ausstellt, abgegeben worden ist,

2. eine Erklärung, dass keine der in § 24 des
Saarländischen Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes genannten Gründe vor-
liegen, die der Eintragung entgegenstehen
können,
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3. Nachweise der Berufsqualifikation (Ab-
satz 3).

4. Nachweise über eine eigenverantwortliche
und unabhängige Berufsausübung und

5. ein Nachweis über den Abschluss einer Be-
rufshaftpflichtversicherung; der Nachweis
kann auch durch die Bescheinigung eines
in einem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union niedergelassenen Versiche-
rungsunternehmens nachgewiesen werden,
wenn aus ihr hervorgeht, dass die Versiche-
rung in Bezug auf Deckungsbedingungen
und -umfang gleichwertig ist.

(3) Zum Nachweis der Berufsqualifikation sind
vorzulegen:
1. im Fall des § 23 Absatz 1 des Saarländi-

schen Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes
a) zum Nachweis der Berechtigung zur

Führung der Berufsbezeichnung „Ingeni-
eurin“ oder „Ingenieur“
aa) das Zeugnis über die erfolgreiche Ab-

schlussprüfung an einer der in § 1
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und
b des Ingenieurgesetzes vom 17. De-
zember 2009 (Amtsbl. I S. 1826),
zuletzt geändert durch das Gesetz
vom 30. November 2016 (Amtsbl. I
S.1149), in der jeweils geltenden
Fassung genannten Einrichtungen
oder

bb) die Verleihungsurkunde in den Fällen
des § 1 Absatz 1 Nummer 2 des In-
genieurgesetzes oder

cc) der Genehmigungsbescheid in den
Fällen des § 2 Absatz 1 und 5 des In-
genieurgesetzes oder

dd) die Urkunde über den an einer aus-
ländischen Hochschule erworbenen
akademischen Grad des Ingenieurs
in den Fällen des § 2 Absatz 6 des
Ingenieurgesetzes,

b) Bescheinigungen von Personen oder
Stellen, bei denen die antragstellende
Person beschäftigt oder von denen sie
beauftragt war, und eigene Arbeiten, aus
denen hervorgeht, dass die antragstel-
lende Person mindestens drei Jahre als
Ingenieurin oder Ingenieur praktisch
tätig war,

2. im Fall des § 23 Absatz 2 des Saarländi-
schen Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes die in Anhang VII Nummer 1 Buch-

stabe b, d und f der Richtlinie 2005/36/EG
aufgeführten Unterlagen und Bescheinigun-
gen. Den Ausbildungsnachweisen ist eine
Bescheinigung der zuständigen Behörde
des Herkunftsmitgliedstaats beizufügen,
aus der hervorgeht, dass diese Nachweise
den in der Richtlinie verlangten Nachweisen
entsprechen. Die in Anhang VII Nummer 1
Buchstabe d und f genannten Bescheini-
gungen dürfen nicht älter als drei Monate
sein.

§ 18 Eintragung in die Liste der
Bauvorlageberechtigten
(§ 29 Absatz 1 SAIG)

(1) Für den Antrag nach § 29 Absatz 1 des
Saarländischen Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes gilt § 17 Absatz 1 entspre-
chend.
(2) Dem Eintragungsantrag sind beizufügen:
1. die in § 17 Absatz 2 Nummer 1 und 2 ge-

nannten Unterlagen,
2. das Zeugnis über die erfolgreiche Ab-

schlussprüfung in einem Hochschulstudi-
engang der Fachrichtung Hochbau (Arti-
kel 49 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG)
oder Bauingenieurwesen,

3. Bescheinigungen von Personen oder Stel-
len, bei denen die antragstellende Person
beschäftigt oder von denen sie beauftragt
war, und eigene Arbeiten, aus denen her-
vorgeht, dass die antragstellende Person in
der Entwurfsplanung von Gebäuden über
einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren
nach Abschluss des Studiums praktisch
tätig war.

(3) Ist oder war die antragstellende Person in
der entsprechenden Liste einer anderen deut-
schen Ingenieurkammer eingetragen und weist
sie die Eintragung durch eine Bescheinigung
der anderen Kammer nach, ist die Vorlage von
Unterlagen nach Absatz 2 Nummer 2 und 3
nicht erforderlich, soweit für die Eintragung
dieselben Voraussetzungen zu erfüllen waren
wie nach § 29 Absatz 1 des Saarländischen
Architekten- und Ingenieurkammergesetzes.
Im Fall der Löschung der Eintragung ist eine
Bescheinigung über die Gründe der Löschung
vorzulegen.
(4) Ist oder war die antragstellende Person in
der entsprechenden Liste einer anderen deut-
schen Ingenieurkammer ein- getragen und
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weist sie die Eintragung durch eine Bescheini-
gung der anderen Kammer nach, ist die Vor-
lage von Unter- lagen nach Absatz 3 Nummer
1 nicht erforderlich. Im Fall der Löschung der
Eintragung ist eine Bescheinigung über die
Gründe der Löschung vorzulegen.
(5) Teil 3 Abschnitt 2 gilt entsprechend.

§ 18a Ausgleichsmaßnahmen bei
auswärtigen Bauvorlage-
berechtigten (§ 29b SAIG)

(1) Für Ausgleichsmaßnahmen nach § 29b des
Saarländischen Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes gilt Teil 3 Abschnitt 2 ent-
sprechend.

§ 18b Eintragung in das
Verzeichnis nach § 66
Absatz 5 der Landesbau-
ordnung (§ 30 SAIG)

(1) Der Antrag auf Eintragung in das Verzeich-
nis nach § 66 Absatz 5 der Landesbauord-
nung muss mindestens Angaben enthalten
über den Namen, die Zeit und den Ort der Ge-
burt, die Staatsangehörigkeit, die Hauptwoh-
nung, den Ort einer Niederlassung sowie über
die Zahl und die Art der beigefügten Unterla-
gen. § 6 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(2) Dem Eintragungsantrag sind beizufügen:
1. ein Nachweis über einen berufsqualifizie-

renden Hochschulabschluss eines Studi-
ums der Fachrichtung Bauingenieurwesen
gemäß den in der Anlage 2 des Saarländi-
schen Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes geregelten Leitlinien an einer
deutschen Hochschule oder ein Nachweis
über einen gleichwertigen auswärtigen
Hochschulabschluss,

2. ein Nachweis über den Abschluss einer Be-
rufshaftpflichtversicherung; der Nachweis
kann auch durch die Bescheinigung eines
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union niedergelassenen Versiche-
rungsunternehmens nachgewiesen wer-
den, wenn aus ihr hervorgeht, dass die Ver-
sicherung in Bezug auf Deckungsbedin-
gungen und -umfang gleichwertig ist.

§ 19 Eintragung in die Liste
der Tragwerksplanerinnen
und -planer (§ 31 SAIG)

(1) Für den Antrag gilt § 17 Absatz 1 entspre-
chend.
(2) Dem Eintragungsantrag sind beizufügen:
1. die in § 17 Absatz 2 Nummer 1 und 2 ge-

nannten Unterlagen,
2. das Zeugnis über die erfolgreiche Ab-

schlussprüfung in einem Hochschulstu-
diengang der Fachrichtung Architektur,
Hochbau (Artikel 49 Absatz 1 der Richtlinie
2005/36/EG) oder Bauingenieurwesen,

3. Bescheinigungen von Personen oder Stel-
len, bei denen die antragstellende Person
beschäftigt oder von denen sie beauftragt
war, und eigene Arbeiten, aus denen her-
vorgeht, dass die antragstellende Person in
der Tragwerksplanung von Gebäuden über
einen Zeitraum von mindestens drei Jahren
nach Abschluss des Studiums praktisch
tätig war.

(3) § 18 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 20 Eintragung in die Liste
der Brandschutzplanerinnen
und -planer (§ 33 SAIG)

(1) Für den Antrag gilt § 17 Absatz 1 entspre-
chend.
(2) Dem Eintragungsantrag sind die in § 17 Ab-
satz 2 Nummer 1 und 2 genannten Unterlagen
und folgende Unterlagen beizufügen:
1. in den Fällen des § 33 Absatz 1 Nummer 1

des Saarländischen Architekten- und Inge-
nieurkammergesetzes die Bescheinigung
der obersten Bauaufsichtsbehörde, dass
die antragstellende Person berechtigt ist, im
Saarland Brandschutznachweise bauauf-
sichtlich zu prüfen oder zu bescheinigen,

2. in den Fällen des § 33 Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe a des Saarländischen Architek-
ten- und Ingenieurkammergesetzes
a) das Zeugnis über die erfolgreiche Ab-

schlussprüfung in einem Hochschulstu-
diengang mit Schwerpunkt baulicher
und technischer Brandschutz und

b) Bescheinigungen von Personen oder
Stellen, bei denen die antragstellende
Person beschäftigt oder von denen sie
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beauftragt war und eigene Arbeiten, aus
denen hervorgeht, dass die antragstel-
lende Person auf dem Gebiet der brand-
schutztechnischen Planung und Aus-
führung von Gebäuden oder deren Prü-
fung über einen Zeitraum von minde-
stens zwei Jahren nach Abschluss des
Studiums praktisch tätig war,

3. in den Fällen des § 33 Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe b des Saarländischen Architek-
ten- und Ingenieurkammergesetzes
a) den Nachweis über den erfolgreichen

Abschluss einer Ausbildung für minde-
stens den gehobenen feuerwehrtechni-
schen Dienst und

b) die in Nummer 2 Buchstabe b genann-
ten Unterlagen,

4. in den Fällen des § 33 Absatz 1 Nummer 3
des Saarländischen Architekten- und Inge-
nieurkammergesetzes
a) das Zeugnis über die erfolgreiche Ab-

schlussprüfung in einem Hochschulstu-
diengang der Fachrichtung Architektur,
Hochbau (Artikel 49 Absatz 1 der Richtli-
nie 2005/36/EG) oder Bauingenieurwe-
sen,

b) die in Nummer 2 Buchstabe b genann-
ten Bescheinigungen und

c) eine Bescheinigung über die erfolgreiche
Teilnahme an einer Fort- oder Weiterbil-
dungsmaßnahme auf den Gebieten des
baulichen und technischen Brand-
schutzes, die mindestens drei Tage um-
fasst und mit einer Prüfung abschließt.

(3) § 18 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 21 Eintragung in die Liste
der Stadtplanerinnen
und -planer (§ 26 SAIG)

(1) Für den Antrag gilt § 17 Absatz 1 entspre-
chend.

(2) Dem Antrag sind die in § 6 Absatz 3 Num-
mer 1 und 2 und in § 17 Absatz 2 Nummer 1
und 2 genannten Unterlagen beizufügen.

(3) Ist oder war die antragstellende Person in
der entsprechenden Liste eines anderen Lan-
des eingetragen und weist sie die Eintragung
durch eine Bescheinigung der listenführenden
Kammer nach, ist die Vorlage von Unterlagen
nach § 6 Absatz 3 Nummer 1 in der Regel

nicht erforderlich, soweit für die Eintragung
dieselben Voraussetzungen zu erfüllen waren
wie nach § 26 Absatz 1 des Saarländischen
Architekten- und Ingenieurkammergesetzes.
Im Fall der Löschung der Eintragung ist eine
Bescheinigung über die Gründe der Löschung
vorzulegen.

(4) Teil 3 Abschnitt 2 gilt entsprechend.

§ 22 Auswärtige Dienstleistende
(§ 21 SAIG)

(1) Die Anzeige für das erstmalige Erbringen
von Leistungen durch auswärtige Dienstlei-
stende im Sinne des § 21 Absatz 2 des Saar-
ländischen Architekten- und Ingenieurkam-
mergesetzes muss mindestens Angaben
enthalten über den Namen, den Ort einer
Niederlassung, den Ort der Hauptwohnung
und die Staatsangehörigkeit der anzeigen-
den Person.

(2) Der Anzeige sind zudem beizufügen:
1. ein Nachweis über den Abschluss einer Be-

rufshaftpflichtversicherung; der Nachweis
kann auch durch die Bescheinigung eines
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union niedergelassenen Versiche-
rungsunternehmens nachgewiesen wer-
den, wenn aus ihr hervorgeht, dass die Ver-
sicherung in Bezug auf Deckungsbedin-
gungen und -umfang gleichwertig ist,

2. eine Bescheinigung darüber, dass der
Dienstleister in einem Mitgliedstaat recht-
mäßig zur Ausübung der betreffenden
Tätigkeiten niedergelassen ist und dass ihm
die Ausübung dieser Tätigkeiten zum Zeit-
punkt der Vorlage der Bescheinigung nicht,
auch nicht vorübergehend, untersagt ist
und

3. Nachweise der Berufsqualifikation gemäß
§ 23 Absatz 1 und 2 des Saarländischen Ar-
chitekten- und Ingenieur- kammergesetzes.

§ 23 (weggefallen)

§ 24 Auswärtige Tragwerks-
planerinnen und -planer
(§ 32 SAIG)

(1) Die Anzeige für das erstmalige Tätigwerden
als auswärtige Tragwerksplanerin oder aus-
wärtiger Tragwerksplaner nach § 32 Absatz 2
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des Saarländischen Architekten- und Ingeni-
eurkammergesetzes muss mindestens Anga-
ben enthalten über den Namen, die Zeit und
den Ort der Geburt sowie den Ort, an dem die
anzeigende Person zur Erstellung von Standsi-
cherheitsnachweisen niedergelassen ist. Der
Anzeige ist neben den in § 32 Absatz 2 Satz 1
des Saarländischen Architekten- und Ingeni-
eurkammergesetzes genannten Unterlagen
eine Erklärung beizufügen, dass die anzei-
gende Person nicht in einem deutschen Ver-
zeichnis auswärtiger Tragwerksplanerinnen
und -planer eingetragen ist.

(2) Für den Antrag auf Erteilung der Bescheini-
gung nach § 32 Absatz 1 Nummer 2 und Ab-
satz 3 des Saarländischen Architekten- und
Ingenieurkammergesetzes gilt § 19 Absatz 1
entsprechend. Dem Antrag ist neben den in §
19 Absatz 2 Nummer 2 und 3 genannten Un-
terlagen eine Erklärung beizufügen, dass der
anzeigenden Person von keiner anderen deut-
schen Ingenieurkammer eine entsprechende
Bescheinigung erteilt worden ist.

§ 25 Auswärtige Brandschutz-
planerinnen und -planer
(§ 34 SAIG)

(1) Die Anzeige für das erstmalige Tätigwerden
als auswärtige Brandschutzplanerin oder aus-
wärtiger Brandschutzplaner nach § 34 Absatz
2 des Saarländischen Architekten- und Ingeni-
eurkammergesetzes muss mindestens Anga-
ben enthalten über den Namen, die Zeit und
den Ort der Geburt sowie den Ort, an dem die
anzeigende Person zur Erstellung von Brand-
schutznachweisen niedergelassen ist. Der An-
zeige ist neben den in § 34 Absatz 2 Satz 2
des Saarländischen Architekten- und Ingeni-
eurkammergesetzes genannten Unterlagen
eine Erklärung beizufügen, dass die anzei-
gende Person nicht in einem deutschen Ver-
zeichnis auswärtiger Brandschutzplanerinnen
und -planer eingetragen ist.

(2) Für den Antrag auf Erteilung der Bescheini-
gung nach § 34 Absatz 1 Nummer 2 und Ab-
satz 3 des Saarländischen Architekten- und
Ingenieurkammergesetzes gilt § 20 Absatz 1
entsprechend. Dem Antrag ist neben den in §
20 Absatz 2 Nummer 2 bis 4 genannten Unter-
lagen eine Erklärung abzugeben, dass der an-
zeigenden Person von keiner anderen deut-
schen Architekten- oder Ingenieurkammer
eine entsprechende Bescheinigung erteilt wor-
den ist.

§ 26 Eintragung in das
Gesellschaftsverzeichnis

Für die Eintragung in das Gesellschaftsver-
zeichnis gilt § 15 entsprechend.

Übergangsregelung,
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 27 Übergangsregelung
Für Absolventinnen und Absolventen der
Fachrichtungen Architektur, Innenarchitektur,
Landschaftsarchitektur und Stadtplanung,
welche die praktische Tätigkeit ab dem 1. Ja-
nuar 2019 und vor dem Inkrafttreten dieser
Verordnung begonnen haben, verringert sich
der Umfang der gemäß § 3 Absatz 1 zu erbrin-
genden Unterrichtsstunden wie folgt:
1. Absolventinnen und Absolventen, welche

die praktische Tätigkeit in dem Zeitraum
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. März 2019
begonnen haben, haben 16 Unterrichts-
stunden zu erbringen,

2. Absolventinnen und Absolventen, welche
die praktische Tätigkeit in dem Zeitraum
vom 1. April 2019 bis zum 30. Juni 2019
begonnen haben, haben 24 Unterrichts-
stunden zu erbringen,

3. Absolventinnen und Absolventen, welche
die praktische Tätigkeit in dem Zeitraum
vom 1. Juli 2019 bis zum 30. September
2019 begonnen haben, haben 32 Unter-
richtsstunden zu erbringen,

4. Absolventinnen und Absolventen, welche
die praktische Tätigkeit in dem Zeitraum
vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. Dezem-
ber 2019 begonnen haben, haben 40 Un-
terrichtsstunden zu erbringen,

5. Absolventinnen und Absolventen, welche
die praktische Tätigkeit in dem Zeitraum
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. März 2020
begonnen haben, haben 48 Unterrichts-
stunden zu erbringen und

6. Absolventinnen und Absolventen, welche
die praktische Tätigkeit in dem Zeitraum
vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2020
begonnen haben, haben 56 Unterrichts-
stunden zu erbringen.
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§ 28 Inkrafttreten,

Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2020 in
Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Verordnung
zur Durchführung des Saarländischen Archi-
tekten- und Ingenieurkammergesetzes vom
18. August 2004 (Amtsbl. S. 1857), zuletzt
geändert durch die Verordnung vom 12. No-
vember 2015 (Amtsbl. I S. 888), außer Kraft.
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Präambel
In Wettbewerben auf den Gebieten der Raum-
planung, des Städtebaues und des Bauwe-
sens können beispielgebende Entwürfe für
Gebäude und technische Anlagen sowie die
Gestaltung der Städte und Landschaften ent-
wickelt werden. Sie fordern dazu heraus, die
eigene schöpferische Kraft im direkten Ver-
gleich mit anderen zu messen. Sie sind des-
halb hervorragend geeignet, wirtschaftliche
und innovative Lösungen schwieriger wie all-
täglicher Planungsaufgaben zu finden. Sie för-
dern die interdisziplinäre Zusammenarbeit und
das allgemeine Qualitätsbewusstsein.

Wettbewerbe bieten infolge der Anonymität
der Teilnehmer eine vorzügliche Möglichkeit
für eine nachvollziehbare, nur an sachlichen
Kriterien orientierte Vergabe von Planungsauf-
trägen. Sie geben jedem Teilnehmer ohne An-
sehen der Person die gleiche Chance, durch
eigene Leistung zu überzeugen.

In den Beratungen eines unabhängigen Preis-
gerichts können in einem konzentrierten und
transparenten Verfahren die besten Entwurfs-
konzepte und die geeigneten Partner als
Grundlage für die weiteren Entscheidungen
des Auslobers gefunden werden.

Der große ideelle und materielle Aufwand der
Teilnehmer bei Wettbewerben bedingt nicht
nur eine sorgfältige Vorbereitung und Abwick-
lung, sondern angesichts der Fülle von Anre-
gungen auch eine angemessene Gegenlei-
stung des Auslobers.

Insbesondere bei Realisierungswettbewerben
liegt ein wesentlicher Teil dieser Gegenleistung
in der Erklärung des Auslobers, daß er beab-
sichtigt, Verfasser von durch das Preisgericht
ausgezeichneten Arbeiten mit der weiteren
Bearbeitung zu beauftragen.

Die folgenden Grundsätze und Richtlinien für
Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumpla-
nung, des Städtebaues und des Bauwesens
der Architektenkammer des Saarlandes (GRW

- Saar) sollen die Grundlage für eine faire, part-
nerschaftliche Zusammenarbeit aller am Wett-
bewerb Beteiligten bilden und die Entwicklung
der Baukultur im Saarland unter Verfolgung
sozialer, ökonomischer, ökologischer und
technologischer Ziele fördern.

1. Begriff des Wettbewerbs
Wettbewerbe nach diesen Grundsätzen und
Richtlinien (GRW) sind Auslobungen im Sinne
von § 661 BGB, die in der Konkurrenz geisti-
ger Leistungen erbrachte Lösungen für die
Aufgabe auf den Gebieten der Raumplanung,
des Städtebaues und des Bauwesens zum
Ziele haben und

– sich an einen bestimmten Teilnehmerkreis
richten

– allen Teilnehmern gleiche Bedingungen auf-
erlegen

– eine Frist für die Teilnahme festlegen

– Preise für die besten Arbeiten aussetzen
und

– die Beurteilung der eingereichten Arbeiten
sowie die Zuerkennung der Preise durch
ein unabhängiges Preisgericht vorsehen

2. Wettbewerbsarten
2.1. Gegenstand des Wettbewerbs

Wettbewerbe können sich insbesondere er-
strecken auf Entwürfe für:

a) Regionalplanung

b) Städtebauliche Planung

c) Landschaftsplanung

d) Freianlagenplanung

e) Bauwerksplanung

f) Innenraumplanung einschließlich
Ausstattung

g) Elementplanung

Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe
auf den Gebieten der Raumplanung,
des Städtebaues und des Bauwesens
Vom 1. Januar 2013. Zuletzt geändert 20. November 2015
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Innerhalb eines Wettbewerbs können fach-
übergreifende Aufgaben gestellt oder eine ver-
tiefte Bearbeitung einzelner Aufgaben durch
Angehörige einer oder mehrerer Fachrichtun-
gen verlangt werden (interdisziplinärer Wettbe-
werb).

2.2. Wettbewerbsziel, Wettbewerbsstu-
fen und Verfahrensform

2.2.1. Wettbewerbsziel

Nach dem Ziel des Wettbewerbs werden Ideen-
wettbewerbe und Realisierungswettbewerbe
unterschieden.

2.2.1.1. Ideenwettbewerbe

Wettbewerbe, die eine Vielfalt von Ideen für die
Lösung der Aufgabe anstreben. Sie können
auch der Ermittlung von Teilnehmern für einen
weiteren Wettbewerb mit beschränkter Teil-
nehmerzahl dienen.

2.2.1.2. Realisierungswettbewerbe

Wettbewerbe, die bei fest umrissenem Pro-
gramm und konkreten Leistungsanforderun-
gen die planerischen Voraussetzungen für die
Realisierung eines konkreten Projekts schaffen
sollen.

2.2.2. Wettbewerbsstufen

2.2.2.1. Einstufige Wettbewerbe

Hierbei soll die Lösung der gestellten Aufgabe
innerhalb einer einzigen Wettbewerbsstufe er-
reicht werden.

2.2.2.2. Mehrstufige Wettbewerbe

Mehrstufige Wettbewerbe sind eine Aufeinan-
derfolge von mindestens 2 der unter Ziff. 2.2.1.
genannten Wettbewerbe zur schrittweisen Lö-
sung der gestellten Aufgabe, die folgende
Merkmale erfüllen:

– Vorliegen eines mindestens vorläufigen
Programms für alle Stufen von Anfang an

– Keine Erweiterung des Kreises der Wettbe-
werbsteilnehmer und Beschränkung auf die
Verfasser geeigneter Lösungen (i. d. R.
Preise und Ankäufe)

– Keine personelle Veränderung des Preisge-
richts; weitere Sachverständige können hin-
zugezogen werden

– Vertiefung und Weiterentwicklung der aus-
gewählten Lösungsvorschläge ggf. unter Hin-
zuziehung von weiteren Fachleuten durch
die Verfasser

2.2.2.3. Zweiphasige Wettbewerbe

Zur Reduzierung des Gesamtaufwandes kann
ein einstufiger offener Wettbewerb auch in zwei
Bearbeitungsphasen mit folgenden Maßgaben
durchgeführt werden:

Die Teilnahme an der ersten Bearbeitungs-
phase steht allen teilnahmeberechtigten Per-
sonen offen;

– die erste Bearbeitungsphase wird auf grund-
sätzliche Lösungsansätze, z. B. durch ent-
sprechende Festlegungen über Plangröße
und Maßstab, beschränkt; Darstellungsin-
halt und -form sind in der Auslobung be-
kannt zu machen

– die Beurteilung der Lösungsansätze und
die Auswahl der Teilnehmer für die zweite
Bearbeitungsphase erfolgen durch das
Preisgericht

– die Zahl der Teilnehmer an der zweiten Be-
arbeitungsphase soll der Bedeutung der
Wettbewerbsaufgabe angemessen sein
und in der Regel die Zahl 25 nicht unter-
schreiten

– die Anonymität der Teilnehmer ist bis zum
Abschluß des gesamten Verfahrens aufrecht
zu erhalten

2.2.3. Verfahrensform

2.2.3.1. Anonyme Verfahren (Regelverfahren)

Wettbewerbe, die folgende Merkmale erfüllen:

– Anonymität der abgegebenen Wettbewerbs-
leistungen

– Beschränkung des Meinungsaustausches
zwischen Auslober, Preisrichtern, Sachver-
ständigen, Vorprüfern und Wettbewerbs-
teilnehmern auf Erörterung im Kolloquium
oder Rückfragenbeantwortung

– Unveränderbarkeit des Programms nach der
Rückfragenbeantwortung

2.2.3.2. Kooperative Verfahren für den
Städtebau, landschaftsplanerische
Aufgaben und Entwicklungs-
projekte im Hochbaubestand.

Wettbewerbe in dafür geeigneten Fällen, die in
der Regel folgende Merkmale erfüllen:
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– Meinungsaustausch zwischen Auslober,

Preisgericht, Sachverständigen, Vorprüfern
und Wettbewerbsteilnehmern

– Begrenzte Teilnehmerzahl

– Veränderbarkeit der Programmvorgaben
durch den Auslober im Benehmen mit den
Wettbewerbsteilnehmern während eines
Teiles der Bearbeitungszeit

– Offenlegung und Erörterung von Zwischen-
ergebnissen

– Auskunftspflicht und Pflicht der Teilnehmer
zur Lieferung von Nachträgen und Ergän-
zungen während der Vorprüfung

– Persönliche Erläuterung der Wettbewerbs-
arbeiten durch die Teilnehmer beim Preis-
gericht

2.2.3.3. Vereinfachtes Verfahren

Wettbewerbe, in denen eine Aufgabe nur
grundsätzlich geklärt, Planungsgrundlagen er-
mittelt oder Lösungsansätze für die weitere
Bearbeitung entwickelt werden sollen, und die
deshalb keine große Bearbeitungstiefe erfor-
dern, können zur Verringerung des Verwal-
tungsaufwandes und zur Verkürzung der Ver-
fahrensdauer in einem vereinfachten Verfahren
durchgeführt werden.

Im vereinfachten Verfahren werden

– die Aufgabenstellung auf wenige, wesentli-
che Merkmale begrenzt

– die Wettbewerbsleistungen auf einfache,
skizzenhafte Darstellungen in kleinem Maß-
stab, auf Schemazeichnungen und Mas-
sendarstellungen beschränkt und

– das Preisgericht mit nicht mehr als fünf
Preisrichtern besetzt

2.3. Zulassungsbereich

2.3.1. Wettbewerbe können mit inter-
nationalem, nationalem, regionalem
oder lokalem Zulassungsbereich
offen oder beschränkt ausgelobt
werden.

2.3.2. Öffentliche Auftraggeber

Auftraggeber nach § 98 Nr. 1-3 und 5 GWB
haben bei der Durchführung von Wettbewerben
bzw. Planungswettbewerben die jeweils ein-
schlägigen Bestimmungen der VOF zu beach-
ten – § 5 Vergabeverordnung vom 9.1.2001
(BGBl. 2001 S. 110 ff.) –.

Vor allem ist das europarechtliche Diskriminie-
rungsverbot zu beachten.

Alle Teilnehmer sind gleich zu behandeln.

Niemand darf von der Teilnahme an einem
Wettbewerb nur deshalb ausgeschlossen wer-
den, weil sein Wohn- oder Geschäftssitz in
einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen
Union, im Gebiet einer anderen Vertragspartei
des Abkommens über den europäischen Wirt-
schaftsraum oder in einem sonstigen Dritt-
Staat gelegen ist, sofern dieser ebenfalls Mit-
glied des WTO-Dienstleistungsübereinkom-
mens (GATS) ist, und die Bundesrepublik
Deutschland für die in Frage stehenden
Dienstleistungen Marktzugangs- und Inländer-
behandlungsverpflichtung übernommen hat.
Das gleiche gilt für Staaten, die mit der euro-
päischen Union bilaterale Abkommen über
den gegenseitigen Marktzugang im Dienstlei-
stungsverkehr vereinbart haben.

Die Zugangsbedingungen eines Wettbewerbes
sollen so festgelegt werden, daß auch kleinere
Büroorganisationen sowie Berufsanfänger teil-
nehmen können.

2.4. Auslobungsart

2.4.1. Offene Auslobung

Die Zahl der Teilnehmer aus dem jeweils fest-
gelegten Zulassungsbereich ist unbegrenzt.
Die Teilnahme steht jedem offen, der die
fachlichen und persönlichen Anforderungen
erfüllt.

Der Auslober kann zusätzliche, für die Aufgabe
besonders geeignete außerhalb des Zulas-
sungsbereiches ansässige Teilnehmer zum
Wettbewerb auffordern, wenn der Grundsatz
der Gleichbehandlung aller Teilnehmer gewahrt
bleibt. Ihre Namen sind in der Auslobung be-
kanntzugeben.

2.4.2. Beschränkte Auslobung

Der Auslober fordert bestimmte Personen
oder Personengruppen namentlich zur Teilnah-
me am Wettbewerb auf. Ihre Namen sind in
der Auslobung bekanntzugeben.

Die Teilnehmerzahl darf bei Einladungswettbe-
werben nicht unter 3 liegen und soll 7 nicht
überschreiten.

Die Teilnahme ist bei beschränkten Auslobun-
gen bis zum in der Auslobung genannten Zeit-
punkt verbindlich zu erklären.
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Eingeladene Teilnehmer, die sich in Form einer
nicht ständigen Arbeitsgemeinschaft oder mit
freien Mitarbeitern an solchen Wettbewerben
beteiligen wollen, haben dies dem Auslober
bei ihrer Zusage zur Teilnahme mitzuteilen und
dessen Zustimmung hierzu einzuholen.

2.4.3. Begrenzt offene Wettbewerbe

Wettbewerbe, bei denen zur Verringerung des
Wettbewerbsaufwandes die Teilnehmer aus
dem Kreis der Bewerber anhand leicht an-
wendbarer, formaler Kriterien, z.B. Teilnahme
am Kolloquium, und, sofern notwendig, durch
Los bestimmt werden, werden als begrenzt
offene Wettbewerbe ausgelobt.

Nach Möglichkeit soll die Teilnehmerzahl 50
nicht unterschreiten.

Die Losziehung erfolgt unter Aufsicht einer
vom Auslober unabhängigen Stelle oder eines
Notars.

3. Wettbewerbsbeteiligte
3.1. Auslober

Der Auslober ist für alle Wettbewerbsbeteiligten
der allein zuständige Partner. Mehrere Auslober
ernennen einen federführenden Auslober und
bevollmächtigen ihn, für sie zu handeln. In der
Bekanntmachung und in den Auslobungsunter-
lagen sind Name und Anschrift zu benennen.

3.2. Wettbewerbsteilnehmer

3.2.1. Rechtsform und Vertretungsbefugnisse

Teilnehmer können natürliche Personen oder
solche juristische Personen, zu deren satz-
ungsgemäßem Geschäftszweck ausschließ-
lich der Wettbewerbsaufgabe entsprechende
Planungsleistungen gehören, sowie Arbeitsge-
meinschaften solcher Personen sein.

Juristische Personen sowie Arbeitsgemein-
schaften haben einen teilnahmeberechtigten
bevollmächtigten Vertreter zu benennen, der
für die Wettbewerbsleistung verantwortlich ist.

3.2.2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb ist, wer
die in der Auslobung genannten fachlichen An-
forderungen nach der Art des Wettbewerbs-
gegenstands sowie die sonstigen Zulassungs-
voraussetzungen erfüllt und am Tage der Aus-
lobung im Zulassungsbereich ansässig ist
oder gemäß Ziff. 2.4.2. zur Teilnahme am
Wettbewerb aufgefordert wird.

Die fachlichen Anforderungen sind bei Wettbe-
werben, an denen Architekten, Landschaftsar-
chitekten, Innenarchitekten teilnahmeberechtigt
sind, erfüllt, wenn der Teilnehmer zur Führung
der jeweiligen Berufsbezeichnung berechtigt
ist; in der Auslobung können zusätzliche Anfor-
derungen gestellt werden. In geeigneten Fällen
können auch Absolventen oder Studenten von
Hochschulen zugelassen werden.

Bei Arbeitsgemeinschaften muss jedes Mit-
glied benannt und teilnahmeberechtigt sein.
Dies gilt auch für die Beteiligung freier Mitar-
beiter. Bei juristischen Personen müssen
außer dem nach Ziff. 3.2.1 zu benennenden
Vertreter auch der oder die Verfasser der
Wettbewerbsarbeit die Anforderungen erfül-
len, die an natürliche Personen als Teilnehmer
gestellt werden.

3.2.3. Teilnahmehindernisse

Ausgeschlossen von der Teilnahme am Wett-
bewerb sind Personen, die unmittelbar an der
Ausarbeitung der Wettbewerbsaufgabe betei-
ligt waren, die in Ziff. 3.3 genannten Personen
sowie deren Ehegatten, Verwandte und Ver-
schwägerte ersten und zweiten Grades, stän-
dige Partner und ständige Projektpartner, Vor-
gesetzte und Mitarbeiter.

Ständige Mitarbeiter von Teilnehmern und sol-
che, die bis zum Tage der Bekanntmachung
der Ausschreibung bei diesen beschäftigt wa-
ren, sind von der selbstständigen Teilnahme
am Wettbewerb ausgeschlossen.

Ausgeschlossen von der Teilnahme an einem
Wettbewerb sind Personen, die ein über die Pla-
nungsleistungen hinausgehendes geschäftliches
Interesse an dem Wettbewerbsgegenstand
haben, wenn dadurch die Konkurrenz um die
Leistungen zur Realisierung des Wettbewerbs-
gegenstandes eingeschränkt werden kann.

Teilnehmer, die mit einem ausführenden Un-
ternehmen wirtschaftlich verbunden sind, kön-
nen durch eine Verpflichtung dieses Unterneh-
mens, sich nicht um Bauleistungen für das
Wettbewerbsprojekt zu bemühen, den Aus-
schluss vermeiden.

3.3. Preisgericht und Vorprüfer

3.3.1. Preisgericht

Das Preisgericht hat die Aufgabe, die Wettbe-
werbsarbeiten zu beurteilen.

Es handelt unabhängig, ist an die Auslobung
gebunden und für die ordnungsgemäße Durch-
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führung des Prüfungs-und Beurteilungsverfah-
rens verantwortlich. Ein Eingreifen des Aus-
lobers, der Teilnehmer oder anderer Stellen in
das Beurteilungsverfahren ist nicht statthaft.

Das Preisgericht besteht aus Fach- und Sach-
preisrichtern. Die Zahl der Preisrichter muß un-
gerade sein. Um die Arbeitsfähigkeit des
Preisgerichts zu gewährleisten, soll die Zahl
der Preisrichter – je nach Umfang der Wettbe-
werbsaufgabe – in der Regel 7-11 Personen
betragen.

Aus dem Kreis der Preisrichter kann ein Kon-
taktpreisrichter benannt werden, der die stän-
dige Verbindung zum Auslober herstellt.

Das Preisgericht muß sich in der Mehrzahl aus
Fachpreisrichtern des Gegenstandsbereichs
gemäß Ziff. 2.1. zusammensetzen. Hiervon sol-
len die Hälfte, jedoch mindestens zwei,
freischaffende Fachleute sein.

Am Verfahren der Bewertung wirken mit:
Die Preisrichter
als stimmberechtigtes Beurteilungsgremium.
Die Vorprüfer und deren Hilfskräfte
zur Entscheidungsvorbereitung.
Die Sachverständigen, soweit erforderlich,
als Entscheidungshilfe.

Diese Personen werden vom Auslober bestellt.

Für die Fach- und Sachpreisrichter sind eine
ausreichende Zahl von Vertretern zu benennen
und ebenfalls namentlich aufzuführen. Die Vor-
prüfer und Sachverständigen können ohne
ausdrückliche Nennung von Vertretern vom
Auslober ersetzt oder auch ergänzt werden
unter Angabe der Gründe im Protokoll.

Alle im Preisgericht mitwirkende Personen
dürfen die dem Wettbewerb zugrunde liegen-
de Aufgabe später nicht weiter bearbeiten.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Per-
sonen, die in einem ständigen Dienst-, Ar-
beits-oder Vertragsverhältnis mit der auslo-
benden Stelle stehen und bei der Durch-
führung mitwirken.

Eine projektbegleitende Beratung durch im
Preisgericht mitwirkende Personen während
der weiteren Bearbeitung ist zulässig.

3.3.2. Preisrichter

Der Preisrichter übt seine Aufgabe persönlich
und unabhängig aus.

Fachpreisrichter sollen besonders qualifizierte
Fachleute des Wettbewerbsgegenstandes sein.
Sachpreisrichter sollen mit den örtlichen und

inhaltlichen Bedingungen der Wettbewerbs-
aufgabe besonders vertraute Persönlichkeiten
sein.

Die Fachpreisrichter müssen während der ge-
samten Preisgerichtssitzung anwesend sein.

Bei Ausfall eines Fachpreisrichters tritt einer
der vorher bestimmten stellvertretenden Fach-
preisrichter endgültig an seine Stelle und erhält
Stimmrecht.

Sachpreisrichter können vorübergehend von
ihren Stellvertretern ersetzt werden.

Für diese Fälle muß mindestens je ein stellver-
tretender Fach- und Sachpreisrichter anwe-
send sein.

Die Preisrichter sollen sich an der Vorbereitung
der Auslobung, an Preisgerichtsvorbespre-
chungen und Kolloquien beteiligen.

3.3.3. Vorprüfer

Als Vorprüfer sollen in der Regel Personen be-
stellt werden, die bei der Vorbereitung der
Auslobung besondere Kenntnisse erworben
haben.

Einer der Vorprüfer soll die Qualifikation eines
Fachpreisrichters haben. Zahl und Qualifika-
tion der Vorprüfer sollen dem gewählten Beur-
teilungsverfahren angemessen sein. Hilfskräfte
sind zugelassen.

Die Vorprüfer beraten das Preisgericht auch
als Sachwalter der Verfasser. Sie sollen am
gesamten Verfahren teilnehmen.

3.3.4. Sachverständige

Sachverständige sollen anerkannte Fachleute
ihres Fachgebietes sein. Sie sollen den Aus-
lober bei der Vorbereitung des Wettbewerbs
sowie die Vorprüfung und das Preisgericht be-
raten.

3.4. Wettbewerbsausschuss

Der bei der Architektenkammer des Saarlan-
des gebildete Wettbewerbsausschuss wirkt
beratend bei der Vorbereitung der Auslobung
von Wettbewerben mit, insbesondere bei der
Beratung über die Wettbewerbsart, den Zulas-
sungsbereich, die geforderten Leistungen, Fra-
gen der Teilnahmevoraussetzungen, die Wett-
bewerbskosten sowie die Zusammensetzung
des Preisgerichts und die Termine.

Im Rahmen des Beratungsverfahrens bestätigt
der Wettbewerbsausschuss, daß der Wettbe-
werb nach den GRW-Saar ausgelobt worden ist.
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Von den GRW darf nur aus sachlich gerecht-
fertigten Gründen im Einverständnis mit dem
Wettbewerbsausschuss abgewichen werden.
Dem Wettbewerbsausschuss sind die Auslo-
bungsunterlagen, die Rückfragenprotokolle
und das Protokoll über die Preisgerichtssit-
zung zur Verfügung zu stellen.

Wenn ein Teilnehmer einen Verstoß gegen das
in der Auslobung festgelegte Verfahren oder
das Preisgerichtsverfahren rügt, hat er sich in-
nerhalb 8 Tagen nach Zugang des Protokolls
über die Preisgerichtssitzung an den Auslober
und den Wettbewerbsausschuss zu wenden.
Diese treffen ihre Entscheidung gemeinsam.

Ein etwaiges Nachprüfungsrecht aufgrund öf-
fentlich-rechtlicher Vergabebestimmungen wird
durch das vorstehende Rügerecht nicht tan-
giert.

4. Wettbewerbsverfahren

4.1. Auslobung

4.1.1. Vorbereitung

Die Auslobung ist sorgfältig vorzubereiten.
Anlaß, Sinn und Zweck des Wettbewerbs sind
in der Auslobung ausführlich darzulegen. Die
Preisrichter, stellvertretende Preisrichter, Vor-
prüfer und ggf. Sachverständige sollen vor der
endgültigen Abfassung der Auslobung in einer
Vorbesprechung gehört werden.

4.1.2. Inhalt der Auslobung

Die Auslobung hat folgende Angaben zu ent-
halten:

1. die Bezeichnung des Auslobers und seiner
Vertretung,

2. die Art des Wettbewerbs,

3. die Wettbewerbsaufgabe,

4. den Zulassungsbereich,

5. die Teilnahmevoraussetzungen,

6. die Namen der ggf. zusätzlich eingeladenen
Teilnehmer und bei beschränkter Auslo-
bung die aufgeforderten Teilnehmer,

7. die Namen der Preisrichter, stellvertreten-
den Preisrichter, Vorprüfer und ggf. Sach-
verständigen unter Angabe des Geschäfts-
sitzes,

8. die Schutzgebühr und die Frist, bis zu
deren Ablauf die unbeschädigten Wettbe-
werbsunterlagen zur Erstattung der Schutz-
gebühr zurückgegeben sein müssen,

9. die Bearbeitungszeit, die Art der Kenn-
zeichnung der Wettbewerbsarbeit und den
Abgabeort,

10. die Termine für Rückfragen, Antworten
und Kolloquien,

11. die geforderten Wettbewerbsleistungen,

12. die Wettbewerbsunterlagen,

13. die Beurteilungskriterien (gem. Ziff. 4.1.6),

14. die Anzahl und Höhe der Preise, Ankäufe,
ggf. das 11 Bearbeitungshonorar (6.),

15. den Hinweis, daß die Auslobung nach den
Grundsätzen und Richtlinien für Wettbe-
werbe erfolgt,

16. den Umfang und die Form einer weiteren
Bearbeitung.

4.1.3. Wettbewerbsaufgabe

Die Wettbewerbsaufgabe ist in der Auslobung
umfassend und eindeutig zu beschreiben. Sie
soll alle Anforderungen klar herausheben, die
von den Wettbewerbsteilnehmern erfüllt wer-
den sollen. Dabei ist zwischen verbindlichen
Vorgaben und Anregungen zu unterscheiden.
Bindungen, die den planerischen Spielraum
der Teilnehmer unnötig einschränken, sind zu
vermeiden.

4.1.4. Gebühren für die Wettbewerbsunter-
lagen (Schutzgebühr)

Die Wettbewerbsunterlagen werden bei offe-
nen und bei begrenzt offenen Wettbewerben
gegen Zahlung einer Schutzgebühr, die der
Auslober festsetzt, abgegeben. Die Schutzge-
bühr wird den Wettbewerbsteilnehmern er-
stattet, die eine den Anforderungen entspre-
chende Wettbewerbsarbeit eingereicht oder
die Wettbewerbsunterlagen innerhalb der hier-
für vom Auslober festgesetzten Frist unbe-
schädigt zurückgegeben haben.

4.1.5. Wettbewerbsleistungen

Jeder Wettbewerbsteilnehmer darf nur eine
Arbeit einreichen, sofern in der Auslobung
nicht ausdrücklich Varianten zugelassen sind.

Die mit der Wettbewerbsaufgabe verlangten
Leistungen sollen auf das für deren Lösung
unerläßliche Maß beschränkt werden.

Die Angaben über die Wettbewerbsleistungen
sollen sich erstrecken auf:

1. Umfang der zeichnerischen Darstellung,
Maßstab der Pläne, Orientierung des Blatt-
randes zur Himmelsrichtung,
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2. Darstellungstechnik für die Pläne (Lichtpau-

sen und deren Farben, etwaige farbige Dar-
stellungen, Verwendung von Originalen,
Blattgrößen, Verkleinerungen usw.),

3. Angaben in den Plänen (Raumbezeichnun-
gen, Geländeverlauf, Höhenangaben, Maße),

4. bindende Verwendung von Originalunterla-
gen des Auslobers (z. B. Lagepläne),

5. Darstellungstechnik geforderter Modelle
(auf gelieferter Platte), Material, Farbe,

6. Berechnungen und Berechnungsskizzen, evtl.
unter Verwendung beigefügter Vordrucke,

7. Erläuterungsberichte (Gliederung, Umfang,
Erläuterungsskizze).

4.1.6. Beurteilungskriterien

Die Beurteilungskriterien und deren Bedeu-
tung für die Lösung der Wettbewerbsaufgabe
sind auf der Grundlage der in der Bekanntma-
chung genannten Kriterien in der Auslobung
so zu beschreiben, dass das Preisgericht die
Wettbewerbsarbeiten sachgerecht bewerten
kann.

Die Beurteilungskriterien sollen vor Versen-
dung der Auslobungsunterlagen mit den Preis-
richtern beraten werden.

4.1.7. Bekanntmachung

Bei offener Auslobung ist auf den Wettbewerb
in geeigneter Form hinzuweisen.

Der Hinweis soll enthalten:

1. Name und Anschrift des Auslobers und sei-
ner Vertretung,

2. die Art des Wettbewerbes und der Auslo-
bung,

3. die Wettbewerbsaufgabe,

4. den Zulassungsbereich und die Teilnahme-
berechtigung,

5. die Namen der Preisrichter, stellvertreten-
den Preisrichter, Vorprüfer und ggf. Sach-
verständigen,

6. die Bearbeitungszeit und den Abgabeort,

7. die Anzahl und Höhe der Preise und An-
käufe,

8. die Bezeichnung der Wettbewerbsunterla-
gen sowie die Angaben, bis zu welchem Ter-
min und unter welchen Bedingungen (z. B.
Schutzgebühr) sie bezogen werden können.

Öffentliche Auftraggeber – Ziff. 2.3.2. – halten
die Bestimmungen der VOF ein.

4.2. Erklärung der Wettbewerbsteilnehmer

Bei Einreichung der Wettbewerbsarbeiten ha-
ben die Wettbewerbsteilnehmer in der nach
Ziff. 4.3.1 vorgeschriebenen Form ihre An-
schrift sowie die von Mitarbeitern und von
ihnen hinzugezogenen Sachverständigen an-
zugeben; juristische Personen, Partnerschaf-
ten und Arbeitsgemeinschaften haben außer-
dem den bevollmächtigten Vertreter und die
Verfasser der Wettbewerbsarbeit zu benen-
nen. Die Angaben sind vom Teilnehmer zu un-
terzeichnen, von teilnehmenden Arbeitsge-
meinschaften und Partnerschaften zumindest
durch den bevollmächtigten Vertreter.

Durch die Unterschrift versichern die Wettbe-
werbsteilnehmer, dass sie die geistigen Urheber
der Wettbewerbsarbeit bzw. zur Einreichung
der Wettbewerbsarbeit berechtigt sind, und
dass sie zum Zwecke der weiteren Bearbei-
tung der demWettbewerb zugrundeliegenden
Aufgabe das Recht zur Nutzung und
Änderung der Wettbewerbsarbeit sowie zur
Einräumung zweckentsprechender, die Ände-
rungsbefugnis einschließender Nutzungs-
rechte an den Auslober besitzen.

Durch die Unterschrift versichern die Wettbe-
werbsteilnehmer außerdem, dass sie gemäß
den Wettbewerbsbedingungen teilnahmebe-
rechtigt sind, mit einer Beauftragung zur weite-
ren Bearbeitung auf der Grundlage der Auslo-
bung einverstanden und zur Durchführung des
Auftrags auch berechtigt und in der Lage sind.

4.3. Formale Behandlung

4.3.1. Kennzeichnung der Arbeiten

Die Wettbewerbsarbeiten sind vom Teilneh-
mer gemäß der in der Auslobung bekanntge-
gebenen Form zu kennzeichnen.

Bei anonymen Verfahren sind die eingereich-
ten Arbeiten in allen Teilen nur durch eine
Kennzahl zu bezeichnen. Die Kennzahl muß
aus sechs verschiedenen arabischen Ziffern
bestehen und auf jedem Blatt und jedem
Schriftstück in der rechten oberen Ecke sowie
auf den Modellen angebracht sein; sie soll ins-
gesamt nicht höher als 1 cm und nicht länger
als 6 cm sein. Die Erklärung nach Ziff. 4.2. ist
in einem mit der Kennzahl versehenen, ver-
schlossenen und undurchsichtigen Umschlag
einzureichen.

4.3.2. Einlieferung

Sofern in der Auslobung nichts anderes be-
stimmt ist, sind die Wettbewerbsarbeiten mit
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einem Verzeichnis der eingereichten Unterla-
gen bis zum angegebenen Termin bei der in
der Auslobung genannten Anschrift auf Ko-
sten des Wettbewerbsteilnehmers abzuliefern.

Als Zeitpunkt der Ablieferung gilt im Falle der
Einlieferung bei Post oder Bahn der Tages-
stempel unabhängig von der Uhrzeit, bei Ab-
lieferung bei anderen Transportunternehmen
oder beim Auslober der auf der Empfangsbe-
stätigung vermerkte Zeitpunkt. Rechtzeitig bei
Post oder Bahn oder anderen geeigneten Be-
förderungsmitteln eingelieferte Wettbewerbs-
arbeiten, die später als 14 Tage nach dem Ein-
lieferungstermin eintreffen, werden zur Beur-
teilung zunächst nicht zugelassen.

Die endgültige Entscheidung darüber trifft das
Preisgericht.

Bei Zusendung durch Post, Bahn oder andere
Transportunternehmen ist als Absender die
Anschrift des Auslobers zu verwenden.

4.3.3. Verwaltungstechnische Bearbeitung

Die Prüfung der Erfüllung der formalen Anfor-
derungen durch die Vorprüfer erstreckt sich
auf die Kontrolle der fristgemäßen Abgabe der
Arbeiten, die Aufbewahrung der Briefum-
schläge mit Namen der Teilnehmer und bei
anonymen Verfahren die Überklebung der-
Kennzahlen durch Tarnzahlen sowie die Öff-
nung und das Aufhängen der Wettbewerbsar-
beiten.

Zur Wahrung der Anonymität sowie Geheim-
haltung der Ergebnisse der Vorprüfung sind
alle am Verfahren Beteiligte zu verpflichten.

4.4. Bearbeitungsablauf

4.4.1. Rückfragen

Rückfragen der Wettbewerbsteilnehmer zu der
Auslobung, mit denen auch Änderungen der
Wettbewerbsaufgabe angeregt werden kön-
nen, müssen vor Ablauf des ersten Drittels der
Bearbeitungszeit schriftlich gestellt werden.
Fragen und Antworten werden vom Auslober –
erforderlichenfalls unter Hinzuziehung von
Preisrichtern – zusammengestellt und allen
Wettbewerbsteilnehmern sowie allen Preis-
richtern und Vorprüfern zugesandt. Die Ant-
worten gelten als Bestandteil der Auslobung.
Der Auslober soll die Antworten vor Ablauf der
ersten Hälfte der Bearbeitungszeit erteilen.
Wird diese Zeit überschritten, muß der Abga-
betermin angemessen verlängert werden.
Nach erfolgter Rückfragenbeantwortung ist
der Auslober nicht mehr befugt, weitere Anfra-

gen zu beantworten. Bei kooperativen Verfah-
ren können die Bearbeitungsabläufe anders
festgelegt werden.

4.4.2. Kolloquium

Bei schwierigen Planungsaufgaben soll der
Auslober ein Kolloquium mit den Wettbewerbs-
teilnehmern und Mitgliedern des Preisgerichts
abhalten, um Gelegenheit zu zusätzlicher In-
formation über die Auslobung und zur Erörte-
rung der Aufgabenstellung zu geben.

Bei beschränkten Wettbewerben kann auch
ein Kolloquium mit Interessenten vor Ablauf
der Frist zur Teilnahmemeldung abgehalten
werden.

Die Teilnahme an einem Kolloquium kann In-
teressenten oder Wettbewerbsteilnehmern als
Teilnahmevoraussetzung auferlegt werden.

Kolloquien sollen in der Regel während der er-
sten Hälfte der Bearbeitungszeit stattfinden.
Die vom Auslober im Benehmen mit dem
Preisgericht gefertigten Ergebnisprotokolle
über Teilnehmerkolloquien werden Bestandteil
der Auslobung und werden den Wettbewerbs-
teilnehmern sowie den Preisrichtern und Vor-
prüfern zugesandt.

Kann das Protokoll eines Kolloquiums mit der
vollständigen Beantwortung aller Rückfragen
erst nach Ablauf der ersten Hälfte der Bearbei-
tungszeit versandt werden, muss die Bearbei-
tungszeit entsprechend verlängert werden.

Bei kooperativen Verfahren können die Bear-
beitungsabläufe anders festgelegt werden.

4.5. Prüfung und Beurteilung

4.5.1. Grundsatz

Alle eingereichten Arbeiten sind nach densel-
ben Gesichtspunkten zu prüfen und zu beur-
teilen.

4.5.2. Beurteilung

Das Beurteilungsverfahren ist vor Auslobung
des Wettbewerbs bei der Preisrichtervorbe-
sprechung zu beraten und festzulegen. Als
Hilfsmittel für die Entscheidung ist in der Regel
ein Bewertungsrahmen unter Berücksichti-
gung der Beurteilungskriterien gem. Ziff. 4.1.6.
aufzustellen. Dieser dient der Prüfung durch
die Vorprüfer und der Beurteilung durch das
Preisgericht. Dem Preisgericht ist jedoch das
Recht vorbehalten, Veränderungen des Be-
wertungsrahmens in der Preisgerichtssitzung
vorzunehmen. Diese dürfen jedoch den Be-
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wertungsrahmen nicht entscheidend verän-
dern und müssen im Preisgerichtsprotokoll
begründet werden.

4.5.3. Beurteilung in Phasen

Bei großen Teilnehmerzahlen können die Vor-
prüfung und die Preisgerichtssitzung in zwei
Phasen durchgeführt worden. In der ersten
Phase werden die Arbeiten in einem verein-
fachten Verfahren vorgeprüft und danach vom
Preisgericht bewertet. Die verbleibenden Ar-
beiten werden anschließend einer vertieften
Vorprüfung unterzogen und danach erneut
vom Preisgericht bewertet.

4.6. Vorprüfung

Art und Umfang der Vorprüfung können in der
Preisrichtervorbesprechung festgelegt werden.

Die Vorprüfung erstreckt sich auf die formale
Erfüllung der Wettbewerbsforderungen und
auf die Nachprüfung der in der Wettbewerbs-
aufgabe geforderten Werte. Die Vorprüfer sind
verpflichtet, dem Preisgericht bei der Preisge-
richtssitzung die charakteristischen Merkmale
der Entwürfe aufzuzeigen und auf Gesichts-
punkte aufmerksam zu machen, die es nach
ihrer Auffassung übersehen hat.

Darüber hinaus können der Vorprüfung zur Er-
leichterung der Entscheidungsfindung durch
das Preisgericht vom Auslober im Einverneh-
men mit dem Preisgericht vorbewertende Ar-
beiten übertragen werden.

Der Zugang zu den Wettbewerbsarbeiten ist
bis zum Zusammentritt des Preisgerichts nur
den am Vorprüfverfahren Beteiligten und ihren
Hilfskräften gestattet. Bei kooperativen Verfah-
ren sind besondere Regelungen vorzusehen.

Die Vorprüfung sondert alle Darstellungen aus,
die über die in der Ausschreibung geforderten
Leistungen hinausgehen. Diese Darstellungen
werden abgedeckt oder abseitig aufgehängt.
Ggf. ist vom Preisgericht über die Zulassung
dieser Darstellungen oder deren endgültige
Entfernung nochmals zu befinden.

Die als Verstoß gegen die Bindungen der Aus-
lobung von der Beurteilung ausgeschiedenen
Darstellungen oder Arbeiten werden vom
Preisgericht nach Abschluß des Verfahrens,
aber vor dem Öffnen der Verfasserumschläge,
überprüft und ggf. beurteilt.

Minderleistungen im Darstellungsumfang sind
ebenso festzustellen und dem Preisgericht zur
Kenntnis zu geben.

Die zeitlich verspätet eingegangenen Arbeiten
sind besonders zu kennzeichnen, das Preisge-
richt hat über ihre Zulassung zu entscheiden.

Für die fachliche Prüfung haben die Vorprüfer
im Einvernehmen mit dem Preisgericht Prüfli-
sten anzulegen, in die die Ergebnisse der Vor-
prüfung einzutragen sind. Bei Verfahren mit
vorgegebenen Beurteilungskriterien sind diese
und ggf. der vom Preisgericht verabschiedete
Bewertungsrahmen zugrunde zu legen. Die
Vorprüfer fertigen über das Ergebnis der Vor-
prüfung eine Niederschrift und übergeben sie
dem Preisgericht. Bei großen Teilnehmerzah-
len kann im Einvernehmen mit dem Preisge-
richt die Vorprüfung in 2 Phasen vorgenom-
men werden (Ziff. 4.5.3.).

Der Ablauf der Vorprüfung richtet sich nach
Anlage I.

4.7. Beurteilung durch das Preisgericht

4.7.1. Grundsätze

Das Preisgericht hat die Aufgabe, die einge-
reichten und als wettbewerbsfähig befunde-
nen Entwürfe zu beurteilen und diejenigen
auszuwählen, welche die Forderungen der
Auslobung am besten erfüllen.

Die Entscheidungen des Preisgerichts sind
endgültig; sie unterliegen nicht der gerichtli-
chen Nachprüfung.

Nicht wettbewerbsfähig sind Arbeiten, die

– den Bedingungen der Auslobung nicht ent-
sprechen

– die inhaltlichen Forderungen der Auslobung
nicht erfüllen

– in wesentlichen Teilen dem geforderten Leis-
tungsumfang nicht entsprechen

– nicht termingemäß eingegangen sind (Ziff.
4.3.2.)

Von der Beurteilung ausgeschlossen sind
auch nach Art und Umfang nicht geforderte
Teilleistungen.

Arbeiten, die zweifelsfrei einen absichtlichen
Verstoß gegen die Anonymität erkennen lassen,
werden ausgeschlossen. Bei der Beurteilung ist
allein von den in der Auslobung gestellten Be-
dingungen und Forderungen auszugehen. Die
Arbeiten sind so zu beurteilen, wie sie vorliegen,
und nicht, wie sie leicht zu verbessern wären.

Den Arbeiten mit den besten Gesamtlösungen
sind Preise zuzuerkennen. Weitere besonders
qualifizierte Arbeiten, die außer den preisge-
krönten Arbeiten dem Auslober Anregungen
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für die Verwirklichung seiner Bauaufgabe lie-
fern, oder Arbeiten, die hervorragende Teillö-
sungen beinhalten, sind zum Ankauf zu emp-
fehlen und die in die engste Wahl gekomme-
nen zu bezeichnen.

4.7.2. Ablauf des Preisgerichtsverfahrens

Das Preisgerichtsverfahren ist in der Regel
nicht öffentlich. In der Auslobung kann jedoch
auch eine öffentliche Durchführung oder die
Zulassung eines besonderen Personenkreises
vorgesehen werden.

Es muß gewährleistet sein, dass die Objekti-
vität des Preisgerichts gewahrt bleibt und der
einzelne Preisrichter in seiner persönlichen
Entscheidung nicht beeinflußt wird.

Der Ablauf des Preisgerichtsverfahrens richtet
sich nach Anlage II.

4.7.3. Beurteilung der Arbeiten

Das Beurteilungsverfahren soll so durchge-
führt werden, daß für die engere Wahl Wettbe-
werbsarbeiten in einer Anzahl verbleiben, die
etwa der eineinhalbfachen Zahl der Preise und
Ankäufe entspricht. Für diese Arbeiten ist eine
Rangfolge zu bilden.

Sie sind schriftlich zu beurteilen.

Müssen ausgezeichnete Arbeiten nachträglich
ausgeschieden werden, so rücken die nach-
folgenden Arbeiten entsprechend ihrer Rang-
folge nach.

4.7.4. Verteilung der Preise

Die ausgelobte Preis- und Ankaufssumme ist
auszuschöpfen.

Wenn die Zahl der zur Beurteilung zugelasse-
nen Arbeiten geringer ist als die Zahl der aus-
gelobten Preise und Ankäufe, entfallen die
nicht zuerkannten Preise und Ankäufe.

Ein 1. Preis soll erteilt werden.

Das Preisgericht kann einstimmig auch eine
andere Verteilung der Preise und Ankäufe be-
schließen oder Preisgruppen bilden.

Bei der Bildung von Preisgruppen wird keine
Rangfolge festgelegt. Ein Nachrücken anderer
Arbeiten erfolgt nicht.

Arbeiten, die besonders bemerkenswerte An-
regungen geben, aber gegen die im Pro-
gramm gestellten Forderungen verstoßen und
deshalb aus dem Wettbewerb ausgeschieden
sind, können nach Feststellung der Rangfolge,
jedoch vor Zuerkennung der Preise und An-

käufe, in einem Sonderrundgang durch ein-
stimmigen Beschluß des Preisgerichts zur Be-
urteilung zugelassen und mit einem Sonderan-
kauf bedacht werden.

4.7.5. Empfehlungen des Preisgerichts

Das Preisgericht hat seine Erkenntnisse aus der
Prüfung der Wettbewerbsarbeiten für die
zweckmäßige weitere Entwicklung und Bear-
beitung der Aufgabe in Form von Empfehlun-
gen an den Auslober schriftlich niederzulegen.
Das Preisgericht stellt das Vorliegen von für die
weitere Bearbeitung geeigneten Lösungen fest.
Das Preisgericht soll sich auch über Änderun-
gen bzw. Erweiterungen der Aufgabenstellung
und andere Folgerungen, die aus dem Wettbe-
werb für den Auslober zu ziehen sind, äußern.

Alle Empfehlungen müssen bei anonymen Ver-
fahren vor Aufhebung der Anonymität erfolgen.

4.8. Bekanntgabe des Ergebnisses

Der Auslober hat das Ergebnis des Wettbewer-
bes unter dem Vorbehalt der Prüfungder Teil-
nahmeberechtigung den Teilnehmern durch
Übersendung des Protokolls über die Preisge-
richtssitzung unverzüglich mitzuteilen.

Er hat alle wettbewerbsfähigen Arbeiten spätes-
tens einen Monat nach der Preisverleihung min-
destens eine Woche öffentlich auszustellen.

Die Arbeiten sind mit den Namen der Teil-
nehmer, ihrer Mitarbeiter und den Preisen
(Ankaufsempfehlungen) zu kennzeichnen. Das
Protokoll über die Preisgerichtssitzung ist aus-
zulegen.

4.9. Haftung für die eingegangenen
Arbeiten und Rücksendung

4.9.1. Haftung

Für Beschädigung oder Verlust von Wettbe-
werbsarbeiten haftet der Auslober auf Kosten-
ersatz für die Ausbesserung oder auf Wieder-
beschaffung der beschädigten bzw. verlorenen
Unterlagen, wenn er diejenige Sorgfalt außer
acht gelassen hat, die er in eigenen Angele-
genheiten anzuwenden pflegt.

4.9.2. Rücksendung

Wettbewerbsarbeiten, die nicht nach Ziff. 5.2.1.
in das Eigentum des Auslobers übergegangen
sind, werden, sofern sie nicht binnen 2 Wo-
chen nach Schluß der Ausstellung abgeholt
worden sind, an die Wettbewerbsteilnehmer
kostenfrei zurückgesandt.
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5. Weitere Bearbeitung und
Urheberrecht

5.1. Weitere Bearbeitung

5.1.1. Bei Realisierungswettbewerben hat der
Auslober einem oder mehreren Preisträgern,
bei Einladungswettbewerben in der Regel dem
1. Preisträger, unter Würdigung der Empfeh-
lungen des Preisgericht die für die Umsetzung
des Wettbewerbsentwurfs notwendigen wei-
teren Planungsleistungen zu übertragen,

– sofern kein wichtiger Grund einer Beauftra-
gung entgegensteht, insbesondere

– soweit und sobald die dem Wettbewerb zu-
grundeliegende Aufgabe realisiert werden
soll

– soweit mindestens einer der teilnahmebe-
rechtigten Wettbewerbsteilnehmer, dessen
Arbeit mit einem Preis ausgezeichnet
wurde, nach Auffassung des Auslobers
eine einwandfreie Ausführung der zu über-
tragenden Leistungen gewährleistet

Bei beschränkten Auslobungen ist in der Regel
der Teilnehmer, dessen Arbeit mit dem ersten
Preis ausgezeichnet wurde, zu beauftragen.

Es dürfen nur Leistungen im Sinne der Ho-
norarordnung für Architekten und Ingenieure
(HOAI) oder Planungsleistungen anderer Art
übertragen werden.

Bei Realisierungswettbewerben sind für die
weitere Bearbeitung mindestens die Leistungen
gemäß Honorarordnung für Architekten und In-
genieure (HOAI) §§ 34 Abs. 3 Nummer 1 bis 5,
39 Abs. 3 Nummer 1 bis 5 HOAI zu übertragen.

Wenn ausnahmsweise die vollständige Aus-
führungsplanung für die Vergabe von Bau-
leistungen nicht erforderlich ist, ist durch
angemessene weitere Beauftragung des Preis-
trägers sicherzustellen, daß die Qualität des
Wettbewerbsentwurfes realisiert wird (z. B. Re-
geldetails, Planfreigabe, Leistungsbeschrei-
bung, Angebotswertung, Qualitätskontrolle).

Abweichend von Absatz 1 kann der Auslober
auch den Verfasser einer mit einem Sonder-
preis bedachten Wettbewerbsarbeit mit der
weiteren Bearbeitung beauftragen, wenn das
Preisgericht dies einstimmig empfohlen hat.

Der Verfasser einer angekauften Arbeit kann
mit der weiteren Bearbeitung in Arbeitsge-
meinschaft mit einem Preisträger beauftragt
werden, jedoch nur mit einer im Sinne von Ziff.
4.7.4. und Ziff. 4.7.5. empfohlenen Teillösung.

5.1.2. Vergütung der weiteren Bearbeitung

Im Falle einer weiteren Bearbeitung werden
durch den Wettbewerb bereits erbrachte Lei-
stungen bis zur Höhe des zuerkannten Preises
nicht erneut vergütet, wenn der Wettbewerbs-
entwurf in seinen wesentlichen Teilen unverän-
dert der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt
wird.

5.2. Eigentum und Urheberrecht

5.2.1. Eigentum

Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen
ausgezeichneten und der angekauften Arbei-
ten werden Eigentum des Auslobers

5.2.2. Nutzung der Arbeiten bei der weiteren
Beauftragung

Der Auslober hat das Recht, die Wettbe-
werbsarbeit des Teilnehmers, dem die weite-
ren planerischen Leistungen übertragen wer-
den, für den vorgesehenen Zweck zu nutzen.

5.2.3. Nutzung der Arbeiten ohne weitere
Beauftragung

Sollen Wettbewerbsarbeiten oder Teile davon
verwendet werden, ohne dass die Verfasser
mit der weiteren Bearbeitung beauftragt wer-
den, so kann der Auslober diese Arbeiten nut-
zen oder ändern, wenn er den Verfassern
unter Anrechnung der ihnen ggf. zuerkannten
Preise eine der genutzten Leistung oder Teillei-
stung entsprechende Vergütung gewährt.

Bei wesentlichen Änderungen ist der Verfasser
zu hören.

5.2.4. Erstveröffentlichung

Der Auslober ist zur ersten Veröffentlichung
der Wettbewerbsarbeiten unter Namensan-
gabe der Verfasser und ihrer Mitarbeiter bin-
nen eines berechtigt.

6. Preise und Ankäufe

6.1. Grundsatz

Für Wettbewerbe sind Preise und Ankäufe
auszuloben. Die Höhe der Preis- und An-
kaufsumme ergibt sich aus der als Anlage III
angehängten Tabelle.

6.2. Berechnungsgrundlage (Basishonorar)

Die Höhe der Preise und Ankäufe ist abhängig
von dem geforderten Leistungsumfang.
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Berechnungsgrundlage ist das Basishonorar.
Das Basishonorar ist das Honorar, das nach
der entsprechenden Honorarordnung üblicher-
weise für die geforderten Leistungen gezahlt
wird. Eine Erhöhung des Honorars wegen An-
fertigung als Einzelleistung bleibt unberück-
sichtigt.

Das Basishonorar soll bei Ideenwettbewerben
um einen angemessenen Zuschlag als Einzel-
leistung gemäß § 19 HOAI erhöht werden.

Soweit auf der Grundlage der Honorarordnung
keine Vergütung ermittelt werden kann, legt
der Auslober in Abhängigkeit von der Bedeu-
tung und Schwierigkeit der Wettbewerbsauf-
gabe sowie der Art und des Umfangs der ge-
forderten Leistung im Rahmen üblicher Ver-
gütung ein Basishonorar fest. Anhand des Ba-
sishonorars wird im Rahmen der Tabelle die
Wettbewerbssumme ermittelt.

Bei vereinfachten Verfahren kann in Abhängig-
keit von der geforderten Leistung bei der Er-
mittlung des Basishonorars bzw. der üblichen
Vergütung ein Abschlag bis zu einem Drittel
vorgenommen werden.

6.3. Aufteilung der Preis- und
Ankaufsumme

Die Preis- und Ankaufsumme ist mit Ausnah-
me von beschränkten Auslobungen bei allen
Wettbewerbsarten im Verhältnis 4:1 in Preis-
und Ankaufsgruppen aufzuteilen. Sonder-
ankäufe sind der Ankaufsumme zu entneh-
men. Die Aufteilung der Ankaufsumme liegt
dann im Ermessen des Preisgerichts.

6.4. Staffelung der Preise und Ankäufe

Es wird empfohlen, die Preise und Ankäufe
wie folgt zu staffeln:

1. Preis 2. Preis 3. Preis
% (v.H .) % (v.H .) % (v.H .)

40 25 15
33 22 15
25 20 15

4. Preis 5. Preis Ankäufe
% (v.H .) % (v.H .) % (v.H .)

– – 20
10 – 20
12 8 20

Anstelle der Staffelung der Preise und Ankäufe
in einer Rangfolge ist die Aufteilung der Preis-
und Ankaufsumme in Gruppen gleichen Ran-
ges möglich.

6.5. Bearbeitungshonorar

Bei beschränkter Auslobung gem. Ziff. 2.4.2.
soll jedem Teilnehmer ein angemessenes Be-
arbeitungshonorar zugesagt werden; Ankäufe
sollen nicht ausgelobt werden.

Das Bearbeitungshonorar ist aus der Wettbe-
werbssumme zu entnehmen. In der Regel sol-
len 50 v. H. der Wettbewerbssumme für Preise
verbleiben. Nehmen an einem Einladungswett-
bewerb mehr als 7 Personen teil, ist die Wett-
bewerbssumme um den Betrag des dadurch
zusätzlich zu vergütenden Bearbeitungsho-
norars zu erhöhen.

6.6. Mehrstufige Wettbewerbe

Bei mehrstufigen Wettbewerben ist für die erste
Stufe entsprechend Ziff. 6.3. bzw. Ziff. 6.4. zu
verfahren. In den weiteren Stufen ist ein neues
Basishonorar für die Preise, Ankäufe und Be-
arbeitungshonorare entsprechend den Anfor-
derungen und der Teilnehmerzahl festzulegen,
wobei der Berechnung des Basishonorars die
Leistungen der schon erbrachten Stufen nicht
erneut zugrundegelegt werden.

7. Aufwandsentschädigung für
Preisrichter und Vergütung
der Sachverständigen und
Vorprüfer

7.1. Preisrichter

Preisrichter erhalten für ihre Tätigkeit bei der
Preisrichtervorbesprechung, beim Kolloquium
und im Preisgericht eine nach Tagessätzen
bemessene Aufwandsentschädigung.

Die Ermittlung der Tagessätze hat sich an den
Stundensätzen der geltenden Honorarordnun-
gen unter Berücksichtigung der Schwierigkeit
der Wettbewerbsaufgabe zu orientieren.

Eine Pauschalierung des Tagessatzes kann vor-
genommen werden. Bei der Berechnung des
Tagessatzes sind auch die Aufwendungen für
die persönliche Vorbereitung, Reisezeiten und
für die Stellungnahmen zum Wettbewerbspro-
gramm und zu Teilnehmerrückfragen zu be-
rücksichtigen.

Inwieweit Personen, die zum Auslober in
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen
oder ihre Preisrichterfunktion auf Veranlassung
ihrer Behörde ausüben, und inwieweit Man-
datsträger aller Ebenen eine Vergütung bezie-
hen, regelt sich nach den hierfür geltenden
Vorschriften und allgemeinen Regeln.
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7.2. Stellvertretende Preisrichter

Stellvertretende Preisrichter erhalten für eine vom
Auslober veranlaßte Tätigkeit bis zum Zusam-
mentritt des Preisgerichts eine Aufwandsent-
schädigung nach dem vorstehenden Tages-
satz. Das gleiche gilt für stellvertretende Preis-
richter, die als Preisrichter eingesetzt werden.

7.3. Sachverständige

Sachverständige sollen nach den beim Aus-
lober üblichen Stundensätzen der ihrer Tätig-
keit entsprechenden Honorarordnung vergütet
werden. Honorare für Sachverständige kön-
nen pauschaliert werden. Ziff. 7.1. Abs. 3 gilt
entsprechend.

7.4. Vorprüfer

Vorprüfer sollen für vorbereitende Tätigkeiten,
die Prüftätigkeit und die Teilnahme am Preis-
gericht nach den üblichen Stundensätzen der
ihrer Tätigkeit entsprechenden Honorarord-
nung vergütet werden. Honorare für Vorprüfer
können pauschaliert werden. Ziffer 7.1. Abs. 3
gilt entsprechend.

7.5 . Auslagenerstattung

Fahrtkosten, Übernachtungs- und Tagegelder
werden nach den für den Auslober geltenden
Bestimmungen erstattet.

Regelablauf der Vorprüfung

a) Kontrolle der fristgemäßen Abgabe der
Wettbewerbsarbeiten

b) Anlegung einer Sammelliste mit Angabe der
laufenden Zählnummer, der Uhrzeit der Ab-
gabe, der Kennzahl des Entwurfes und
einer willkürlich ausgewählten Tarnzahl, die
nicht die Eingangsfolge der Arbeiten erken-
nen läßt und mit der allein im Preisgerichts-
verfahren die Arbeiten gekennzeichnet wer-
den dürfen und Aufbewahrung zusammen
mit den Briefumschlägen mit Namen der
Teilnehmer

c) bei anonymen Verfahren:Überklebung der
Kennzahlen durch Tarnzahlen

d) Anlegung von Prüflisten

e) Öffnung der Wettbewerbsarbeiten

f) Prüfung auf:

Erfüllung der formalen Wettbewerbsforde-
rungen

ANLAGE I

Erfüllung des Programms baurechtliche
(planungsrechtliche) Bestimmungen, Übe-
reinstimmung der Pläne untereinander und
mit dem Modell

g) Prüfung aller geforderten Berechnungen
(Rauminhalt, Flächen, Nutzungswerte, Ko-
stenangabe usw.)

h) Kennzeichnung nicht prüfbarer Arbeiten

i) Aufhängung der Wettbewerbsarbeiten

j) Fertigung der Niederschrift über das Ergeb-
nis der Vorprüfung

k) Vervielfältigung der ausgefüllten Prüflisten
für alle Preisrichter

Regelablauf der Preisgerichtssitzung

a) Feststellung der Vollzähligkeit des Preisge-
richts durch den Auslober

b) Wahl des Vorsitzenden aus dem Kreis der
Fachpreisrichter

c) Prüfung der Anwesenheitsberechtigung
weiterer nicht zum Preisgericht gehörender
Personen, einschließlich eventueller Zulas-
sung von Hilfskräften sowie Bestimmung
eines Protokollführers

d) Soweit vom Verfahren gem. Ziffer 2.2.2. her
erforderlich Abgabe einer Versicherung
durch alle Anwesenden, daß sie keinen
Meinungsaustausch mit Wettbewerbsteil-
nehmern über die Wettbewerbsaufgabe
und deren Lösung geführt haben und
während der Dauer des Preisgerichts
führen werden und bis zum Abgabetermin
keine Kenntnis von Wettbewerbsarbeiten
erhalten haben und die vertrauliche Be-
handlung der Beratung gewährleisten wer-
den. Aufforderung zurUnterlassung von
Äußerungen über vermutete Verfasser.

e) Hinweis auf die persönliche Verantwortlich-
keit der Preisrichter gegenüber Auslober,
Teilnehmer und Öffentlichkeit bei unbeding-
ter Objektivität der Beurteilung

f) Besprechung der Wettbewerbsaufgabe an-
hand der Auslobung und der Protokolle über
Rückfragenbeantwortung und Kolloquien

g) Erläuterungen des Wettbewerbsverfahrens -
vor allem auch Einführung in vorgegebene
Bewertungsrahmen oder deren Einarbeitung

h) Verwaltungstechnischer Bericht des Aus-
lobers

ANLAGE I I
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i) Feststellung der für die weitere Beurteilung

zuzulassenden Arbeiten unter Berücksichti-
gung der

– Einliefertermine

– nicht gewahrten Anonymität

– Verstöße gegen die Auslobung und das
Programm

– Mehr- oder Minderleistungen

– Nichtprüfbarkeit der Arbeiten mit schriftli-
cher Begründung im Protokoll

j) Fachlicher Bericht der Vorprüfung und ggf.
der Sachverständigen

k) Erläuterung der Arbeiten durch die Verfas-
ser bei kooperativen Verfahren

l) Ausführliche, wertfreie Erläuterung aller Ar-
beiten in einem Informationsrundgang

m)Besichtigung des Baugeländes oder des
Planungsbereiches und schriftliche Fest-
stellung evtl. gewonnener zusätzlicher Er-
kenntnisse

n) Wertende Rundgänge je nach Zahl der Ar-
beiten mit schriftlicher Festlegung der aus-
zuscheidenden Arbeiten mit jeweiliger Beur-
teilung nach Art des Verfahrens unter Heran-
ziehung der Erläuterungsberichte der Ver-
fasser und der Stellungnahme der Sachver-
ständigen. Ggf. kann das Prüfverfahren in 2
Phasen durchgeführt werden. (Ziff. 4.5.3.)

Beschlüsse der Ausscheidung von Arbeiten
im 1. Rundgang werden einstimmig ge-
fasst, für die weiteren Rundgänge können
die Beschlüsse zur Ausscheidung und wei-
tere Festlegungen mit einfacher Mehrheit
getroffen werden

o) Bestimmung der in der engeren Wahl ver-
bleibenden Arbeiten, der ausgesetzten
Preise mit schriftlicher Beurteilung nach der
Art des Verfahrens

p) Festlegung der Rangfolge, ggf. der
nachrückenden Arbeiten

q) Festlegung der Preise entsprechend der
Rangfolge

r) Festlegung der Ankäufe und evtl. Sonder-
ankäufe

s) Empfehlungen für die Weiterbearbeitung

t) Weitere Empfehlungen für vom Auslober zu
beachtende Fragen, Ergänzungen und dgl.

u) Verlesung des schriftlichen Protokolls

v) Öffnung der Umschläge mit den Verfasse-
rerklärungen und Feststellung der Verfasser

w) Entlastung der Vorprüfer

x) Unterschreiben des Protokolls

y) Abschluss der Preisgerichtssitzung und Be-
kanntgabe von Ort und Zeit der öffentlichen
Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten
durch den Auslober.

Berechnungstabelle (in Euro)

ANLAGE I I I

Basishonorar Wettbewerbsumme

Zwischenwerte sind durch Interpolation zu er-
mitteln.

Bei einem Basishonorar von weniger als 5.000
€ und mehr als 150.000 € ist die Preis- und
Ankaufsumme unter Berücksichtigung der ge-
forderten Leistungen frei zu vereinbaren.

5.000 20.000

10.000 33.000

15.000 41.000

20.000 49.000

30.000 59.000

40.000 66.000

50.000 72.000

60.000 77.000

70.000 82.000

80.000 90.000

90.000 97.000

100.000 105.000

110.000 110.000

120.000 120.000

130.000 130.000

140.000 140.000

150.000 150.000
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I NHALTSÜBERS ICHT

Landesbauordnung (LBO)
(Art. 1 des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004 *1 2 3

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsbl. 2024 I S. 212).

Allgemeine Vorschriften
§ 11 Anwendungsbereich

§ 12 Begriffe

§ 13 Allgemeine Anforderungen

§ 14 Gestalterische Anforderungen

Das Grundstück und seine
Bebauung
§ 15 Bebauung der Grundstücke

§ 16 Zugänge und Zufahrten auf den Grund-
stücken

§ 17 Abstandsflächen, Abstände

§ 18 Erleichterungen von
den Anforderungen des § 7

§ 19 Veränderung von Grundstücksgrenzen

TEIL 1

TEIL 2

§ 10 Nicht überbaute Flächen
der bebauten Grundstücke,
Kleinkinderspielplätze

§ 11 Baustelle
§ 12 Anlagen der Außenwerbung und

Warenautomaten

Bauliche Anlagen
Abschnitt 1
Allgemeine Anforderungen
an die Bauausführung
§ 13 Standsicherheit

§ 14 Schutz gegen schädliche Einwirkungen

§ 15 Brandschutz

§ 16 Wärme-, Schall- und
Erschütterungsschutz

§ 17 Verkehrssicherheit

§ 17a Bauarten

TEIL 3

* Amtsbl. S. 822. – Geändert durch Art. 2 Abs. 6 des Gesetzes Nr. 1554 vom 19. Mai 2004 (Amtsbl. S. 1498), Art. 10 Abs. 4 des Gesetzes Nr. 1632
vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393), Art. 4 des Gesetzes Nr. 1639 vom 21. November 2007 (Amtsbl. 2008 S. 278), Art. 1 des Gesetzes Nr.
1715 vom 16. Juni 2010 (Amtsbl. I S. 1312), Art. 1 des Gesetzes Nr. 1788 vom 11. Dezember 2012 (Amtsbl. I S. 1554) Art. 1 des Gesetzes Nr. 1864
vom 15. Juli 2015 (Amtsbl. I S. 632), Art. 2 des Gesetzes Nr. 1898 vom 13. Juli 2016 (Amtsbl. I S. 714, 2017 I S. 280), Art. 5 Abs. 3 des Gesetzes Nr.
1946 vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. I S. 358), Art. 3 des Geset- zes Nr.1947 vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. I S. 632), Art. 4 des Gesetzes Nr. 1958 vom
13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324), Art. 5 des Gesetzes Nr. 1966 vom 19. Juni 2019 (Amtsbl. I S. 639) und Art. 1 des Gesetzes Nr. 1984 vom 4. De-
zember 2019 (Amtsbl. I 2020 S. 211, 760), Art. 1 des Gesetzes Nr. 2059 vom 16. Februar 2022 (Amtsbl. I S. 456), Art. 1 des Gesetzes Nr. 2076 vom
16. März 2022 (Amtsbl. I S. 648) und Art. 1 des Gesetzes Nr. 2102 vom 17. Mai 2023 (Amtsbl. I S. 762) und Art. 1 des Gesetzes Nr. 2119 vom 12.
Dezember 2023 (Amtsbl. 2024 I S. 212). Das Gesetz vom 19. Juni 2019 (Amtsbl. I S. 639) enthält folgenden Artikel 3: „Artikel 3 Evaluierung (1) Die
Landesregierung berichtet dem Landtag des Saarlandes bis zum 1. Januar 2025 über die §§ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12a, 16 und 17 des Saarländischen Be-
hindertengleichstellungsgesetzes. Alle obersten Landesbehörden im Sinne des § 1 Absatz 1 des Landesorgani- sationsgesetzes erstellen über die von
ihnen genutzten Gebäude, die im Eigentum des Landes einschließlich der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts stehen, bis 30. Juni 2023 Berichte über den Stand der Barrierefrei- heit dieser Bestandsgebäude nach § 8 des Saarländischen Behinder-
tengleichstellungsgesetzes. Die obersten Landesbehörden erstellen bis zum 30. Juni 2023 Berichte über den Stand der Informationsangebote und
Verwaltungsabläufe nach § 12 Saarländisches Behin- dertengleichstellungsgesetz. (2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag des Saarlandes bis
zum 1. Januar 2023 über § 50 Absatz 1 der Landesbauordnung.“ Das Gesetz vom 11. Dezember 2012 enthält folgenden Artikel 3: „Die den kommu-
nalen Gebietskörperschaften auf Grund dieses Gesetzes entstehenden Kosten werden vom Saarland im jeweils folgenden Haushaltsjahr im nachge-
wiesenen Umfang erstattet. Kosten (Gebühren und Auslagen), die von Dritten erhoben werden können, werden auf den Erstattungsanspruch nach
Satz 1 angerechnet.“ Das Gesetz vom 15. Juli 2015 enthält folgenden Artikel 5: „Die den kommunalen Gebietskörperschaften auf Grund der Übertra-
gung von Aufgaben durch Artikel 1 dieses Gesetzes entstehen- den Kosten werden vom Saarland im jeweils folgenden Haushaltsjahr im nachgewie-
senen Umfang erstattet. Kosten (Gebühren und Auslagen), die von Dritten erhoben werden können, werden auf den Erstattungsanspruch nach Satz
1 angerechnet.“

1 Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informa- tionsverfahren auf
dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts
der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Repu-
blik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründen-
den Verträge – Anhang II: Liste nach Artikel 20 der Beitritts- akte – 1. Freier Warenverkehr – H. Horizontale und verfahrensbezogene Maßnahmen vom
16. April 2003 (ABl. EG Nr. L 236 S. 68), sind beachtet worden. – Amtliche Fußnote 1.

2 Dieses Gesetz dient auch der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezem- ber 2006 über
Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36). – Amtliche Fußnote 2.

3 Gem. Art. 5 des Gesetzes tritt die Landesbauordnung am 1. Juni 2004 in Kraft.



134

LBO

Abschnitt 2
Bauprodukte
§ 17b Allgemeine Anforderungen für die

Verwendung von Bauprodukten

§ 17c Anforderungen für die Verwendung von
CE-gekennzeichneten Bauprodukten

§ 18 Verwendbarkeitsnachweise

§ 19 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

§ 20 Allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis

§ 21 Nachweis der Verwendbarkeit von
Bauprodukten im Einzelfall

§ 22 Übereinstimmungsbestätigung

§ 23 Übereinstimmungserklärung des
herstellenden Unternehmens

§ 24 Zertifizierung

§ 25 Prüf-, Zertifizierungs- und
Überwachungsstellen

§ 26 Besondere Sachkunde- und Sorgfalt-
sanforderungen

Abschnitt 3
Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen;
Wände, Decken, Dächer
§ 27 Allgemeine Anforderungen an das

Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen

§ 28 Tragende Wände, Außenwände, Pfeiler
und Stützen

§ 29 Trennwände

§ 30 Brandwände

§ 31 Decken

§ 32 Dächer

Abschnitt 4
Rettungswege, Öffnungen,
Umwehrungen
§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg

§ 34 Treppen

§ 35 Notwendige Treppenräume und
Ausgänge

§ 36 Notwendige Flure, offene Gänge

§ 37 Fenster, Türen, sonstige Öffnungen

§ 38 Umwehrungen

Abschnitt 5
Technische Gebäudeausrüstung
§ 39 Aufzüge

§ 40 Leitungs-, Lüftungsanlagen,
Installationsschächte und -kanäle

§ 41 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen
zur Wärmeerzeugung, Brennstoff-
versorgung

§ 42 Wasserversorgungs- und Abwasseran-
lagen, Anlagen für Niederschlagswasser

§ 43 Aufbewahrung fester Abfallstoffe

§ 44 Blitzschutzanlagen

Abschnitt 6
Nutzungsbedingte Anforderungen
§ 45 Aufenthaltsräume

§ 46 Wohnungen

§ 47 Stellplätze und Garagen, Abstellplätze
für Fahrräder

Abschnitt 7
Besondere bauliche Anlagen
§ 48 (weggefallen)

§ 49 (weggefallen)

§ 50 Barrierefreies Bauen

§ 51 Sonderbauten

Die am Bau Beteiligten
§ 52 Grundsatz

§ 53 Bauherrin, Bauherr

§ 54 Entwurfsverfasserin, Entwurfsverfasser,
Fachplanerinnen, Fachplaner

§ 55 Unternehmen

§ 56 Bauleiterin, Bauleiter

Bauaufsichtsbehörden,
Verfahren

Abschnitt 1

Bauaufsichtsbehörden

TEIL 5

TEIL 4
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§ 57 Aufgaben und Befugnisse der

Bauaufsichtsbehörden

§ 58 Aufbau der Bauaufsichtsbehörden

§ 59 Sachliche Zuständigkeit

Abschnitt 2
Genehmigungspflicht,
Genehmigungsfreiheit
§ 60 Grundsatz

§ 61 Verfahrensfreie Vorhaben, Beseitigung
von Anlagen

§ 62 Vorhaben des Bundes und der Länder

§ 63 Genehmigungsfreistellung

Abschnitt 3
Genehmigungsverfahren
§ 64 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

§ 65 Baugenehmigungsverfahren

§ 66 Bauvorlageberechtigung

§ 67 Bautechnische Nachweise

§ 68 Abweichungen

§ 69 Bauantrag und Bauvorlagen

§ 70 Behandlung des Bauantrags

§ 71 Beteiligung der Nachbarschaft
und der Öffentlichkeit

§ 72 Ersetzung des gemeindlichen
Einvernehmens

§ 73 Baugenehmigung, Baubeginn

§ 74 Geltungsdauer der Genehmigung

§ 75 Teilbaugenehmigung

§ 76 Vorbescheid

§ 77 Fliegende Bauten

Abschnitt 4
Bauüberwachung
§ 78 Bauüberwachung

§ 79 Bauzustandsbesichtigung, Aufnahme der
Nutzung

Abschnitt 5
Bauaufsichtliche Maßnahmen
§ 80 Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter

Bauprodukte

§ 81 Einstellung von Arbeiten

§ 82 Beseitigung von Anlagen,
Nutzungsuntersagung

§ 82a Beseitigung verfallender baulicher
Anlagen

Abschnitt 6
Baulasten, Datenschutz
§ 83 Baulasten

§ 84 Erhebung, Verarbeitung und Übermitt-
lung personenbezogener Daten

Marktüberwachung harmonisier-
ter Bauprodukte nach der
EU-Bauproduktenverordnung
§ 84a Aufbau der Marktüberwachungsbehörden

§ 84b Aufgaben und Befugnisse der
Marktüberwachungsbehörden

§ 84c Zuständigkeit der
Marktüberwachungsbehörden

Rechtsvorschriften,
Ordnungswidrigkeiten,
Übergangsvorschriften,
Außerkrafttreten
§ 85 Örtliche Bauvorschriften

§ 86 Verordnungsermächtigungen

§ 86a Technische Baubestimmungen

§ 87 Ordnungswidrigkeiten

§ 88 Fortgeltung bestehender Vorschriften,
Übergangsvorschriften

§ 89 Außerkrafttreten

TEIL 7

TEIL 6
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Landesbauordnung
(LBO)

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen und
für Bauprodukte. Es gilt auch für Grundstücke
sowie für andere Anlagen und Einrichtungen,
an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften
auf Grund dieses Gesetzes Anforderungen ge-
stellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs ein-
schließlich Zubehör, Nebenanlagen und Ne-
benbetriebe, mit Ausnahme von Gebäuden,

2. Anlagen, soweit sie der Bergaufsicht unter-
liegen, mit Ausnahme von oberirdischen
Gebäuden,

3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung
oder Entsorgung, der Telekommunikation,
dem Rundfunk oder dem Fernsehen dienen,
und ihre Nebenanlagen, mit Ausnahme von
Masten, Unterstützungen und Gebäuden,

4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von
Stoffen dienen, und ihre Nebenanlagen, mit
Ausnahme von Unterstützungen und Ge-
bäuden,

5. Kräne und Krananlagen mit Ausnahme ihrer
ortsfesten Bahnen und Unterstützungen,

6. Messestände in Messe- und Ausstellungs-
gebäuden,

7. Regale und Regalanlagen in Gebäuden, so-
weit sie nicht Teil der Gebäudekonstruktion
sind oder keine Erschließungsfunktion haben.

§ 2 Begriffe
(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden
verbundene, aus Bauprodukten hergestellte
Anlagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden
besteht auch, wenn die Anlage durch eigene
Schwere auf dem Boden ruht oder nach ihrem
Verwendungszweck dazu bestimmt ist, über-
wiegend ortsfest benutzt zu werden. Als bauli-
che Anlagen gelten auch

1. Aufschüttungen und Abgrabungen,
2. Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze,

TEIL 1

3. Sport- und Spielflächen,

4. Camping-, Wochenend- und Zeltplätze,

5. Freizeit- und Vergnügungsparks,

6. Stellplätze für Kraftfahrzeuge und
Abstellplätze für Fahrräder,

7. Gerüste,

8. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung
von Bauzuständen,

9. Regale im Freien und Regale, die Teil der
Gebäudekonstruktion sind oder Erschlie-
ßungsfunktion haben.

Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige
Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1
Abs. 1 Satz 2.

(2) Gebäude sind selbstständig benutzbare,
überdeckte bauliche Anlagen, die von Men-
schen betreten werden können und geeignet
oder bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen.

(3) Es gehören an:

1. der Gebäudeklasse 1:
a) freistehende Gebäude mit einer Höhe bis

zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungs-
einheiten von insgesamt nicht mehr als
400 m² und

b) freistehende land- oder forstwirtschaft-
lich genutzte Gebäude,

2. der Gebäudeklasse 2:
Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und
nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von
insgesamt nicht mehr als 400 m²,

3. der Gebäudeklasse 3:
sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m,

4. der Gebäudeklasse 4:
Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr
als 400 m²,

5. der Gebäudeklasse 5:
sonstige Gebäude einschließlich unterirdi-
scher Gebäude.

Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der
Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Ge-
schosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich
ist, über der Geländeoberfläche im Mittel. Die
Flächen der Nutzungseinheiten im Sinne die-
ses Gesetzes sind die Brutto-Grundflächen;
bei der Berechnung der Brutto-Grundflächen
nach Satz 1 bleiben Flächen in Untergeschos-
sen außer Betracht. Gebäude werden nicht
der Gebäudeklasse 2 wegen angebauter Ne-
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bengebäude zugeordnet, wenn es sich um Ne-
bengebäude der in § 61 Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe a oder b genannten Art und Größe
handelt.

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Räume
besonderer Art oder Nutzung, die einen der
nachfolgenden Tatbestände erfüllen:

01. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe
nach Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22 m),

02. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr
als 30 m über der Geländeoberfläche,

03. Gebäude, deren Geschoss mit der größ-
ten Ausdehnung mehr als 1.600 m²
Grundfläche hat, ausgenommen Wohnge-
bäude und Garagen,

04. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und
Ladenstraßen eine Grundfläche von insge-
samt mehr als 800 m² haben,

05. Gebäude mit Räumen, die einer Büro- und
Verwaltungsnutzung dienen und einzeln
eine Grundfläche von mehr als 400 m²
haben,

06. Gebäude mit Räumen, die einzeln für die
Nutzung durch mehr als 100 Personen
bestimmt sind,

07. Versammlungsstätten

a) mit Versammlungsräumen, die insge-
samt mehr als 200 Besucherinnen und
Besucher fassen, wenn diese Ver-
sammlungsräume gemeinsame Ret-
tungswege haben,

b) im Freien mit Szenenflächen sowie
Freisportanlagen jeweils mit Tribünen,
die keine Fliegenden Bauten sind und
insgesamt mehr als 1 000 Besucherin-
nen und Besucher fassen,

08. Schank- und Speisegaststätten mit mehr
als 40 Gastplätzen in Gebäuden oder
mehr als 1000 Gastplätzen im Freien, Be-
herbergungsstätten mit mehr als 12 Bet-
ten sowie Spielhallen und Wettbüros mit
jeweils mehr als 150 m² Grundfläche,

09. Gebäude mit mindestens einer Nutzungs-
einheit zum Zwecke der Pflege oder Be-
treuung von Personen mit Pflegebedürftig-
keit oder Behinderungen, deren Selbstret-
tungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn

a) mindestens eine Nutzungseinheit für mehr
als sechs Personen bestimmt ist,

b) mindestens eine Nutzungseinheit für Per-
sonen mit Intensivpflegebedarf bestimmt
ist oder

c) mindestens zwei Nutzungseinheiten einen
gemeinsamen Rettungsweg haben und
insgesamt für mehr als zwölf Personen
bestimmt sind,

10. Krankenhäuser,

11. Wohnheime,

12. Tageseinrichtungen für Menschen mit Be-
hinderungen, alte Menschen und Kinder,
ausgenommen Tageseinrichtungen ein-
schließlich Tagespflege für nicht mehr als
zehn Kinder, sowie sonstige Einrichtungen
zur Unterbringung von Personen, ausge-
nommen wohnartige Einrichtungen für
nicht mehr als zehn Personen,

13. Schulen, Hochschulen und ähnliche Ein-
richtungen,

14. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anla-
gen für den Maßregelvollzug,

15. Camping- und Wochenendplätze,

16. Freizeit- und Vergnügungsparks,

17. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch
Umgang oder Lagerung von Stoffen mit
Explosions- oder erhöhter Brandgefahr
verbunden ist,

18. Regallager mit einer Oberkante Lagergut-
höhe von mehr als 7,50 m,

19. Fliegende Bauten4 soweit sie einer Aus-
führungsgenehmigung bedürfen,

20. Anlagen und Räume, die in den Nummern
1 bis 19 nicht aufgeführt sind, deren Art
oder Nutzung mit vergleichbaren Gefahren
verbunden sind.

(5) Vollgeschosse sind Geschosse, deren De-
ckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über
die Geländeoberfläche hinausragt und die eine
lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein
Geschoss im Dachraum und ein gegenüber
mindestens einer Außenwand des Gebäudes
zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffel-
geschoss) ist ein Vollgeschoss, wenn es diese
Höhe über mindestens drei Viertel der Grund-
fläche des darunter liegenden Geschosses
hat. Garagengeschosse sind Vollgeschosse,
wenn sie im Mittel mehr als 2 m über die Ge-
ländeoberfläche hinausragen.

(6) Geschosse sind oberirdische Geschosse,
wenn ihre Deckenoberkante im Mittel mehr als
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1,40 m über die Geländeoberfläche hinaus-
ragt, im Übrigen sind sie Untergeschosse.
Hohlräume zwischen der obersten Decke und
der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume
nicht möglich sind, sind keine Geschosse.

(7) Geländeoberfläche ist die sich aus den
Festsetzungen einer städtebaulichen Satzung
ergebende oder von der Bauaufsichtsbehörde
festgelegte, im Übrigen die natürliche Gelän-
deoberfläche auf dem Baugrundstück.

(8) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht
nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen
bestimmt oder geeignet sind.

(9) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen
von Kraftfahrzeugen außerhalb der öffentli-
chen Verkehrsflächen auf Grundstücken die-
nen. Garagen sind ganz oder teilweise um-
schlossene Räume zum Abstellen von Kraft-
fahrzeugen und überdachte Stellplätze. Aus-
stellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerplätze
und -räume für Kraftfahrzeuge sind keine Stell-
plätze oder Garagen.

(10) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden
ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtungen,
die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung
Wärme zu erzeugen.

(11) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit
sie für Menschen mit Behinderungen, alte
Menschen und Personen mit Kleinkindern in
der allgemein üblichen Weise, ohne besondere
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde
Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind.

(12) Öffentlich-rechtliche Sicherung ist die Si-
cherstellung eines Tuns, Duldens oder Unter-
lassens durch Eintragung einer Baulast, Fest-
setzung in einer städtebaulichen Satzung
oder durch sonstige öffentlich-rechtliche Vor-
schriften.

(13) Bauprodukte sind

1. Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen
sowie Bausätze gemäß Art. 2 Nr. 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9.
März 2011 zur Festlegung harmonisierter Be-
dingungen für die Vermarktung von Baupro-
dukten und zur Aufhebung der Richtlinie
89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 vom
4.4.2011, S. 5, ABl. L 103 vom 12.4.2013, S.
10, ABl. L 92 vom 8.4.2015, S. 118), zuletzt
geändert durch die Delegierte Verordnung
(EU) Nr. 574/2014 der Kommission vom 21.

Februar 2014 (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S.
41), in der jeweils geltenden Fassung, die
hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche
Anlagen eingebaut zu werden,

2. aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen sowie
Bausätzen gemäß Art. 2 Nr. 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011 vorgefertigte Anla-
gen, die hergestellt werden, um mit dem
Erdboden verbunden zu werden,

und deren Verwendung sich auf die Anforde-
rungen nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 auswir-
ken kann.

(14) Bauart ist das Zusammenfügen von Bau-
produkten zu baulichen Anlagen oder Teilen
von baulichen Anlagen.

§ 3 Allgemeine Anforderungen
(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten,
zu ändern und instand zu halten, dass sie

1. die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
insbesondere Leben, Gesundheit und die
natürlichen Lebensgrundlagen, nicht ge-
fährden; dabei sind die Grundanforderun-
gen an Bauwerke gemäß Anhang I der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu be-
rücksichtigen,

2. keine unzumutbaren Belästigungen verur-
sachen,

3. ihrem Zweck entsprechend ohne Missstände
zu benutzen sind,

4. die besonderen Belange der Familien und
der Personen mit Kindern, der Menschen
mit Behinderungen und der alten Men-
schen berücksichtigen.

(2) Für die Beseitigung von Anlagen und für die
Änderung ihrer Nutzung gilt Absatz 1 entspre-
chend.

§ 4 Gestalterische
Anforderungen

Bauliche Anlagen müssen nach Form, Maß-
stab, Verhältnis der Baumassen und Bauteile
zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet
sein, dass sie nicht verunstaltet wirken. Sie
sind mit ihrer Umgebung so in Einklang zu
bringen, dass sie das vorhandene Straßen-,
Orts- oder Landschaftsbild nicht verunstal-
ten.



139

LBO

Das Grundstück und seine
Bebauung

§ 5 Bebauung der Grundstücke
(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden,
wenn das Grundstück für die Zufahrt und den
Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten
in ausreichender Breite an eine befahrbare öf-
fentliche Verkehrsfläche angrenzt oder eine be-
fahrbare öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt
in ausreichender Breite zu einer befahrbaren
öffentlichen Verkehrsfläche hat.

(2) Die Errichtung eines Gebäudes auf meh-
reren Grundstücken ist nur zulässig, wenn öf-
fentlich-rechtlich gesichert ist, dass keine Ver-
hältnisse eintreten können, die den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes oder den auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwi-
derlaufen. Dies gilt bei bestehenden Gebäu-
den nicht für eine Außenwand- oder Dach-
dämmung, die über die Bauteilanforderungen
des Gesetzes zur Einsparung von Energie und
zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme-
und Kälteerzeugung in Gebäuden vom 8. Au-
gust 2020 (BGBl. I S. 1728), zuletzt geändert
durch Artikel 18a des Gesetzes vom 20. Juli
2022 (BGBl. I S. 1237), in der jeweils geltenden
Fassung für bestehende Gebäude nicht hi-
nausgeht. Satz 2 gilt entsprechend für die mit
der Wärmedämmung zusammenhängenden
notwendigen Änderungen von Bauteilen.

(3) Auf die natürliche Umwelt ist Rücksicht zu
nehmen. Der Bestand an standortgerechten
einheimischen Bäumen und Gehölzen ist zu
erhalten, soweit er nicht erhebliche Beein-
trächtigungen für die Benutzerinnen und Be-
nutzer der baulichen Anlage oder für die Nach-
barschaft bewirkt oder eine Gefahr für die bau-
liche Anlage selbst darstellt.

(4) Grundstücke, die mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind, dürfen nur bebaut wer-
den, wenn von ihnen für die vorgesehene Nut-
zung keine Gefahren für die Umwelt, insbe-
sondere die Gesundheit, ausgehen.

(5) Bei der Errichtung oder Änderung baulicher
Anlagen hat die Bauaufsichtsbehörde, soweit
erforderlich, die Geländeoberfläche und die
Höhenlage der baulichen Anlage festzulegen;
die Gemeinde ist zu hören. Die Bauaufsichts-
behörde kann verlangen oder untersagen,

TEIL 2 dass die Oberfläche des Grundstücks verän-
dert wird, um

1. eine Störung des Straßen-, Orts- oder
Landschaftsbildes zu vermeiden oder zu
beseitigen,

2. eine Angleichung an die Höhe der Ver-
kehrsfläche oder an die Oberfläche des
Nachbargrundstücks zu erreichen,

3. Gefahren oder Beeinträchtigungen zu ver-
meiden.

§ 6 Zugänge und Zufahrten auf
den Grundstücken

(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbe-
sondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu-
oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu
schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu
schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser
Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr
führt. Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante
der Brüstung von zum Anleitern bestimmten
Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über der
Geländeoberfläche liegt, ist in den Fällen des
Satzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchgangs
eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. Ist für die
Personenrettung der Einsatz von Hubrettungs-
fahrzeugen erforderlich, so sind die dafür erfor-
derlichen Aufstell- und Bewegungsflächen vor-
zusehen. Bei Gebäuden, die ganz oder mit Tei-
len mehr als 50 m von einer öffentlichen Ver-
kehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder
Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter
den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen
und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie
aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erfor-
derlich sind.

(2) Zu- oder Durchfahrten, Aufstellflächen und
Bewegungsflächen müssen für Feuerwehrfahr-
zeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein;
sie sind als solche zu kennzeichnen und stän-
dig freizuhalten; die Kennzeichnung von Zufahr-
ten muss von der öffentlichen Verkehrsfläche
aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf den
Flächen nach Satz 1 nicht abgestellt werden.

§ 7 Abstandsflächen, Abstände
(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden oder
vor den Abschnitten von Außenwänden von
Gebäuden sind Flächen von oberirdischen Ge-
bäuden sowie von Anlagen nach Absatz 7 frei-
zuhalten (Abstandsflächen). Eine Abstandsflä-
che ist nicht erforderlich vor Außenwänden,
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die an Grundstücksgrenzen errichtet werden,
wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften

1. das Gebäude ohne Grenzabstand gebaut
werden muss oder

2. das Gebäude ohne Grenzabstand gebaut
werden darf und öffentlich-rechtlich gesi-
chert ist, dass auf dem Nachbargrundstück
ebenfalls ohne Grenzabstand gebaut wird.

Muss nach planungsrechtlichen Vorschriften
mit Grenzabstand gebaut werden, ist aber auf
dem Nachbargrundstück innerhalb der über-
baubaren Grundstücksfläche ein Gebäude
ohne Grenzabstand bereits vorhanden, so kann
gestattet oder verlangt werden, dass ebenfalls
ohne Grenzabstand gebaut wird. Muss nach
planungsrechtlichen Vorschriften ohne Grenz-
abstand gebaut werden, ist aber auf dem
Nachbargrundstück innerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche ein Gebäude mit
Grenzabstand vorhanden, so kann gestattet
oder verlangt werden, dass eine Abstands-
fläche eingehalten wird.

(2) Die Abstandsflächen sowie die Abstände
nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und § 32 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 müssen auf dem Grundstück
selbst liegen. Sie dürfen auch auf öffentlichen
Verkehrsflächen, öffentlichen Grünflächen und
öffentlichen Wasserflächen liegen, jedoch nur
bis zu deren Mitte.

(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht
überdecken; dies gilt nicht für

1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr
als 75° zueinander stehen,

2. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die
in der Abstandsfläche zulässig sind oder
gestattet werden,

3. Außenwände zu einem fremder Sicht ent-
zogenen Gartenhof bei Wohngebäuden mit
nicht mehr als zwei Wohnungen.

(4) Die Tiefe der Abstandsflächen bemisst sich
nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur
Wand gemessen. Als Wandhöhe gilt das Maß
von der Geländeoberfläche bis zum Schnitt-
punkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum
oberen Abschluss der Wand. Bei Wänden, die
an Giebelflächen grenzen, gilt als oberer Ab-
schluss der Wand die Verbindungslinie der
Schnittpunkte nach Satz 2. Bei geneigtem obe-
rem Wandabschluss und bei geneigter Gelän-
deoberfläche ist die im Mittel gemessene
Wandhöhe maßgebend. Bei Gebäuden mit ge-
staffelten Wänden ist die Wandhöhe für den je-
weiligen Wandabschnitt entsprechend zu er-

mitteln. Zur Wandhöhe werden hinzugerechnet:

1. voll die Höhe von

a) Dächern und Dachteilen mit einer Dach-
neigung von mehr als 70°,

b) Giebelflächen, wenn die Summe der
Dachneigungen mindestens 140° beträgt,

2. zu einem Drittel die Höhe von

a) Dächern und Dachteilen mit einer Dach-
neigung von mehr als 45° bis 70°,

b) Dächern mit Dachgauben oder anderen
Dachaufbauten, wenn diese zusammen
mehr als halb so breit wie die darunter
liegende Gebäudewand sind,

c) Giebelflächen, wenn die Summe der
Dachneigungen weniger als 140° be-
trägt.

Das sich ergebende Maß ist H.

(5) Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt 0,4 H.
Vor den Außenwänden von Wohngebäuden
der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als
drei oberirdischen Geschossen genügt als Tiefe
der Abstandsfläche 3 m. In Gewerbe- und
Industriegebieten genügt eine Tiefe der Ab-
standsfläche von 0,2 H. In Kerngebieten sowie
in Sondergebieten, die nicht der Erholung die-
nen, kann eine geringere Tiefe als 0,4 H gestat-
tet werden, wenn die Nutzung des Sonderge-
biets dies rechtfertigt. In allen Fällen der Sätze
1, 3 und 4 muss die Tiefe der Abstandsfläche
mindestens 3 m betragen. Werden von einer
städtebaulichen Satzung oder einer Satzung
nach § 85 Abs. 1 Nr. 5 Außenwände zugelas-
sen oder vorgeschrieben, vor denen Ab-
standsflächen größerer oder geringerer Tiefe
als nach den Sätzen 1 bis 5 liegen müssten,
finden die Sätze 1 bis 5 keine Anwendung, es
sei denn, die Satzung ordnet die Geltung die-
ser Vorschriften an.

(6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen
bleiben außer Betracht:
1. vor die Außenwand nicht mehr als 0,50 m

vortretende Bauteile wie Gesimse und
Dachüberstände einschließlich der Dach-
rinne,

2. Vorbauten, wenn sie

a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der
Breite der jeweiligen Außenwand in An-
spruch nehmen,

b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außen-
wand vortreten und

c) mindestens 2 m, bei Hauseingangstrep-
pen, Hauseingangsüberdachungen und



141

LBO
Behindertenaufzügen mindestens 1,50 m
von den Grundstücksgrenzen entfernt
bleiben,

3. Abgrabungen vor Außenwänden zur not-
wendigen Belichtung von Aufenthaltsräu-
men im Untergeschoss sowie für Eingänge
und Einfahrten zum Untergeschoss, wenn
a) sie sich insgesamt nicht über mehr als ein

Viertel der Breite der jeweiligen Außen-
wand erstrecken und

b) ihre Außenkante mindestens 1,50 m von
den Grundstücksgrenzen entfernt bleibt,

4. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze
die Seitenwände von Vorbauten und Dach-
aufbauten, auch wenn sie nicht an der
Grundstücksgrenze errichtet werden.

(7) Gegenüber oberirdischen Gebäuden und
Grundstücksgrenzen gelten die Absätze 1 bis 6
entsprechend für Anlagen, die keine Gebäude
sind,

1. soweit sie höher als 2 m über der Gelände-
oberfläche sind und von ihnen Wirkungen
wie von Gebäuden ausgehen oder

2. soweit sie höher als 1 m über der Gelände-
oberfläche sind und dazu geeignet sind,
von Menschen betreten zu werden.

(8) Für Windenergieanlagen gelten die Ab-
sätze 4 bis 7 nicht. Die Abstandsfläche von
Windkraftanlagen ist ein Kreis um den geo-
metrischen Mittelpunkt des Mastes. Die Tiefe
der Abstandsfläche beträgt im Außenbereich
oder in Sondergebieten für Windenergie
0,25 H und im Übrigen 0,4 H. Dabei ist H die
größte Höhe, die sich bei Anlagen mit Hori-
zontalachse aus der Höhe der Rotorachse
über dem Mastmittelpunkt zuzüglich des Ro-
torradius und bei Anlagen mit Vertikalachse
aus der Gesamtlänge von Mast und Rotor-
achse errechnet. In allen Fällen muss die
Tiefe der Abstandsfläche bei Anlagen mit
Horizontalachse mindestens dem Abstand
der senkrecht stehenden Rotorblattspitze
vom Mastmittelpunkt auf Nabenhöhe und bei
Anlagen mit Vertikalachse mindestens dem
größtmöglichen horizontalen Abstand des
äußeren Randes des Rotors vom Mastmittel-
punkt, jeweils zuzüglich 3 m, entsprechen.
Bei der Ermittlung von H nach Satz 4 und der
Abstände nach Satz 5 ist auf die Bauteile der
Windenergieanlagen im ruhenden Betriebs-
zustand abzustellen.

(9) Für Antennen einschließlich Masten im
Außenbereich beträgt die Tiefe der Abstands-
fläche 0,2 H.

§ 8 Erleichterungen von den
Anforderungen des § 7

(1) In Gewerbe- und Industriegebieten genügt
bei Wänden ohne Öffnungen eine Tiefe der
Abstandsfläche

1. von 1,50 m, wenn die Wände mindestens
feuerhemmend sind und einschließlich ihrer
Bekleidung aus nicht brennbaren Baustof-
fen bestehen,

2. von 2,50 m, wenn die Wände mindestens
feuerhemmend sind oder einschließlich
ihrer Bekleidung aus nicht brennbaren Bau-
stoffen bestehen.

Dies gilt nicht für Abstandsflächen gegenüber
Grundstücksgrenzen.

(2) In Abstandsflächen sowie ohne eigene Ab-
standsfläche oder mit einer geringeren Tiefe
der Abstandsfläche sind zulässig:

1. Behindertenrampen,

2. nachträgliche Außenwandbekleidungen zur
Schall- oder Wärmedämmung; nachträgli-
che Anbringung von Solaranlagen an Dach-
und Außenwandflächen,

3. Rollmarkisen zur zeitweisen Beschattung,

4. Garagen einschließlich Abstellraum, Gebäude
zum Abstellen von Fahrrädern, Nebenge-
bäude und Nebenanlagen zum Abstellen
und zum Lagern sowie Gewächshäuser bis
zu 12 m Gesamtlänge je Grundstücks-
grenze; der Brutto-Rauminhalt der einzelnen
Nebengebäude, Nebenanlagen und Ge-
wächshäuser darf jeweils 30 m3 nicht über-
schreiten; Garagen, Gebäude zum Abstellen
von Fahrrädern und Nebengebäude dürfen
zusätzlich zu Abstell- oder Lagerzwecken
ganz oder teilweise unterkellert sein; Stoffe
mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr
dürfen nicht gelagert werden,

5. Nebenanlagen für die öffentliche Versor-
gung bis zu 6 m Länge,

6. gebäudeunabhängige Solaranlagen bis zu
3 m Höhe und 12 m Gesamtlänge je Grund-
stücksgrenze; Solaranlagen, Parabolanten-
nen und sonstige Antennenanlagen an und
bis zu einer Höhe von 1,50 m auf den Anla-
gen nach den Nummern 4 und 5,

7. Wärmepumpen einschließlich ihrer Funda-
mente und Einhausungen mit einer Höhe
bis zu 2 m über der Geländeoberfläche und
einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze
von 3 m,
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8. Einfriedungen, Sichtschutzwände und Stütz-

mauern in Gewerbe- und Industriegebieten,

9. zur Grundstücksgrenze geneigte Aufschüt-
tungen; das Neigungsverhältnis darf 1 zu 1,5
zur Geländeoberfläche nicht überschreiten.

Werden Anlagen nach Satz 1 Nr. 4, 5, 6 und 8
nicht unmittelbar an der Grundstücksgrenze
errichtet, müssen sie eine Abstandsfläche von
mindestens 1 m Tiefe einhalten; § 7 Abs. 6 Nr.
1 findet Anwendung. Die Länge der die Ab-
standsflächentiefe gegenüber den Grund-
stücksgrenzen nach § 7 nicht einhaltenden
Bebauung nach Satz 1 Nr. 4 und 6 darf auf
einem Grundstück insgesamt 15 m nicht über-
schreiten. Die Anlagen nach Satz 1 Nr. 4 und 5
dürfen eine grenzseitige mittlere Wandhöhe
von 3 m über der Geländeoberfläche nicht
überschreiten; § 7 Abs. 4 Satz 2 bis 5 findet
Anwendung. Diese Höhe übersteigende Dä-
cher und Solaranlagen dürfen zur Grund-
stücksgrenze nicht mehr als 45o geneigt sein;
dies gilt nicht für Solaranlagen, die von der
Grundstücksgrenze mindestens 2 m entfernt
bleiben. Die Firsthöhe darf nicht mehr als 4 m
betragen. Dachgauben und ähnliche Dachauf-
bauten sind unzulässig.

(3) Geringere Tiefen der Abstandsflächen sind
zulässig bei der nachträglichen Anhebung des
Daches bestehender Gebäude, wenn die Bau-
maßnahme der Verbesserung des Wärme-
schutzes dient; die Anhebung darf 0,50 m
nicht überschreiten.

(4) Für die Außenwände zulässigerweise errich-
teter Gebäude, die die nach diesem Gesetz er-
forderlichen Abstandsflächen gegenüber Grund-
stücksgrenzen nicht einhalten, gilt § 7 Abs. 1
bis 5 nicht für diese Außenwände bei

1. Änderungen innerhalb des Gebäudes,

2. der Schaffung von Wohnraum durch Aus-
bau oder Nutzungsänderung ohne wesent-
liche Veränderung der Außenwände und
des Daches des Gebäudes; Dachgauben
und ähnliche Dachaufbauten, Fenster und
sonstige Öffnungen sind unbeschadet der
§§ 30 und 32 (Brandwände und Dächer) so
anzuordnen, dass von ihnen keine unzu-
mutbaren Belästigungen oder Störungen
für die Nachbarschaft ausgehen können,

3. sonstige Nutzungsänderungen, wenn der
Abstand des Gebäudes zu den Nachbar-
grenzen mindestens 2,50 m beträgt,

4. sonstige Änderungen, wenn der Abstand des
Gebäudes zu den Nachbargrenzen mindes-

tens 2,50 m beträgt, ohne Veränderung von
Länge und Höhe der diesen Nachbargren-
zen zugekehrten Wände und Dachflächen
und ohne Einrichtung neuer Öffnungen oder
Vergrößerung bestehender Öffnungen in
diesen Wänden und Dachflächen.

Darüber hinausgehende Änderungen und Nut-
zungsänderungen können unter Würdigung
nachbarlicher Belange und der Belange des
Brandschutzes gestattet werden. Die Sätze 1
und 2 gelten nicht für Gebäude nach Absatz 2.

(5) Abstände und Abstandsflächen dürfen sich
ganz oder teilweise auf Nachbargrundstücke
erstrecken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert
ist, dass sie nicht überbaut werden, oder wenn
sie aus tatsächlichen Gründen nicht überbaut
werden können. Sie müssen zusätzlich zu den
für die Bebauung der Nachbargrundstücke
vorgeschriebenen Abständen und Abstands-
flächen von der Bebauung freigehalten wer-
den. Vorschriften, nach denen eine Überbau-
ung zulässig ist, bleiben unberührt. Die Sätze 1
und 3 gelten auch bei nachträglichen Grenzän-
derungen und Grundstücksteilungen.

§ 9 Veränderung von
Grundstücksgrenzen

(1) Durch die Teilung eines Grundstücks, das
bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist,
dürfen keine Verhältnisse geschaffen werden,
die den Vorschriften dieses Gesetzes oder
aufgrund dieses Gesetzes widersprechen.

(2) Soll bei einer Teilung nach Absatz 1 von
Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund
dieses Gesetzes abgewichen werden, ist § 68
entsprechend anzuwenden.

(3) Entstehen durch die Veränderung von
Grundstücksgrenzen Verhältnisse, die dem öf-
fentlichen Baurecht widersprechen, kann die
Bauaufsichtsbehörde verlangen, dass ein bau-
rechtmäßiger Zustand hergestellt wird. § 57
Abs. 3 und § 82 gelten entsprechend.

§ 10 Nicht überbaute Flächen
der bebauten Grundstücke,
Kleinkinderspielplätze

(1) Die nicht überbauten Flächen der bebauten
Grundstücke sind

1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder
herzustellen und
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2. zu begrünen oder mit einheimischen, stand-

ortgerechten Bäumen und Gehölzen zu be-
pflanzen

und so zu unterhalten, soweit sie nicht für eine
andere zulässige Verwendung benötigt werden.
Satz 1 findet keine Anwendung, soweit städte-
bauliche Satzungen Festsetzungen zu den
nicht überbauten Flächen treffen. Flächen, die
für eine andere zulässige Verwendung benö-
tigt werden, dürfen wasserundurchlässig nur
befestigt werden, soweit dies zur Abwehr von
Gefahren für das Grundwasser erforderlich ist.
Wasserrechtliche Vorschriften bleiben unbe-
rührt.

(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr
als drei Wohnungen ist ein ausreichend großer
Spielplatz für Kleinkinder anzulegen und zu un-
terhalten. Der Spielplatz ist auf dem Bau-
grundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in unmittelbarer Nähe des Baugrund-
stücks anzulegen, dessen Benutzung zu die-
sem Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist.
Der Spielplatz muss barrierefrei erreichbar
sein; § 50 Absatz 5 gilt entsprechend. Der
Spielplatz ist so anzulegen und zu unterhalten,
dass für die Kinder Gefahren oder unzumut-
bare Belästigungen nicht entstehen; insbeson-
dere darf der Spielplatz nicht mit giftigen oder
stachel- oder dornenbewehrten Pflanzen be-
grünt werden. Satz 1 gilt nicht, wenn

1. in unmittelbarer Nähe eine Gemeinschafts-
anlage oder ein sonstiger für Kleinkinder
nutzbarer Spielplatz geschaffen wird oder
vorhanden ist, und öffentlich-rechtlich gesi-
chert ist, dass der Spielplatz für die Woh-
nungen dauernd zur Verfügung steht, oder

2. ein Spielplatz für Kleinkinder wegen der Art
oder Lage der Wohnungen nicht erforder-
lich ist.

Bei bestehenden Gebäuden nach Satz 1 kann
die Herstellung von Spielplätzen für Kleinkin-
der verlangt werden, wenn dies die Gesund-
heit und der Schutz der Kinder erfordern.

§ 11 Baustelle
(1) Baustellen sind so einzurichten, dass die
baulichen Anlagen ordnungsgemäß errichtet,
geändert oder abgebrochen werden können
und Gefahren oder vermeidbare Belästigun-
gen nicht entstehen.

(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Per-
sonen gefährdet werden können, ist die Ge-

fahrenzone abzugrenzen und mit Warnzeichen
zu versehen, soweit erforderlich ein Bauzaun
zu errichten und dieser mit Schutzvorrichtun-
gen gegen herabfallende Gegenstände zu ver-
sehen und zu beleuchten.

(3) Öffentliche Verkehrsflächen, Versorgungs-,
Abwasser- und Meldeanlagen sowie Gewäs-
sermessstellen, Vermessungszeichen, Abmar-
kungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer
der Bauausführung zu schützen und, soweit
erforderlich, unter den notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen zugänglich zu halten.

(4) An der Baustelle nicht verfahrensfreier
Bauvorhaben ist ein dauerhaftes und von
der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtba-
res Schild anzubringen, das die Bezeichnung
des Vorhabens, das Genehmigungsdatum,
die Bauschein-Nummer und die Genehmi-
gungsbehörde sowie Namen und Anschriften
der Bauherrin oder des Bauherrn, der Ent-
wurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers
und der Bauleiterin oder des Bauleiters ent-
halten muss. In den Fällen der §§ 63 und 64
Abs. 3 Satz 5 findet Satz 1 für die Bezeich-
nung des Vorhabens, die zuständige
Bauaufsichtsbehörde sowie hinsichtlich der
Namen und Anschriften der Bauherrin oder
des Bauherrn, der Entwurfsverfasserin oder
des Entwurfsverfassers und der Bauleiterin
oder des Bauleiters entsprechende Anwen-
dung.

(5) Erhaltenswerte Bäume und Gehölze müs-
sen während der Bauausführung geschützt
werden.

§ 12 Anlagen der Außenwerbung
und Warenautomaten

(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanla-
gen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der
Ankündigung oder Anpreisung oder als Hin-
weis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom
öffentlichen Verkehrs- oder Grünraum aus
sichtbar sind. Hierzu zählen insbesondere
Schilder, Beschriftungen und Bemalungen,
Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für Zet-
tel- oder Bogenanschläge oder Lichtwerbung
bestimmte Säulen, Tafeln und Flächen.

(2) Für Werbeanlagen gelten die an bauliche
Anlagen zu stellenden Anforderungen. Die
störende Häufung von Werbeanlagen ist un-
zulässig.
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(3) Außerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile sind Werbeanlagen unzulässig.
Ausgenommen sind, soweit in anderen Vor-
schriften nichts anderes bestimmt ist,

1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung,

2. Sammelhinweisschilder vor Ortsdurchfahr-
ten, die Namen und Art gewerblicher Be-
triebe kennzeichnen,

3. einzelne Schilder oder Zeichen an Ver-
kehrsstraßen und Wegabzweigungen, die
auf abseits liegende Betriebe oder Stätten
hinweisen,

4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, Sport-
anlagen und Versammlungsstätten, soweit
sie nicht in die freie Landschaft wirken,

5. Werbeanlagen auf Ausstellungsgeländen
und Messegeländen.

(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten,
reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohnge-
bieten und besonderen Wohngebieten sind
Werbeanlagen nur zulässig an der Stätte der
Leistung sowie Anlagen für amtliche Mitteilun-
gen und Unterrichtung der Bevölkerung über
kirchliche, kulturelle, politische, sportliche und
ähnliche Veranstaltungen; die jeweils freie
Fläche dieser Anlagen darf auch für andere
Werbung verwendet werden. In reinen Wohn-
gebieten darf an der Stätte der Leistung nur
mit Hinweisschildern geworben werden. An
Gebäuden, die nach ihrer Zweckbestimmung
auf Verkehrsflächen öffentlicher Straßen er-
richtet werden, können auch untergeordnete
andere Werbeanlagen zugelassen werden, so-
weit sie das Ortsbild nicht beeinträchtigen.

(5) Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 und 2 Nr. 4
und 5 gelten für Warenautomaten entspre-
chend.

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht
anzuwenden auf

1. Anschläge und Lichtwerbung an dafür ge-
nehmigten Säulen, Tafeln und Flächen,

2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriften-
verkaufsstellen,

3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern
und Schaukästen,

4. Wahlwerbung für die Dauer eines Wahl-
kampfes.

Bauliche Anlagen

Abschnitt 1

Allgemeine Anforderungen an die
Bauausführung

§ 13 Standsicherheit
(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und
in ihren einzelnen Teilen sowie für sich allein
standsicher sein. Die Standsicherheit anderer
baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit des
Baugrunds der Nachbargrundstücke dürfen
nicht gefährdet werden. Die Standsicherheit
muss auch während der Errichtung, bei der Än-
derung und der Beseitigung gewährleistet sein.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für
mehrere bauliche Anlagen ist zulässig, wenn
öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass die ge-
meinsamen Bauteile bei der Beseitigung einer
der baulichen Anlagen erhalten bleiben.

§ 14 Schutz gegen schädliche
Einwirkungen

Bauliche Anlagen müssen so beschaffen sein,
dass durch Wasser, Feuchtigkeit, Einflüsse der
Witterung, pflanzliche oder tierische Schäd-
linge oder durch andere chemische, physikali-
sche oder biologische Einflüsse Gefahren oder
unzumutbare Belästigungen oder Nachteile
nicht entstehen. Baugrundstücke müssen für
bauliche Anlagen entsprechend geeignet sein.

§ 15 Brandschutz
Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu er-
richten, zu ändern und instand zu halten, dass
der Entstehung eines Brandes und der Aus-
breitung von Feuer und Rauch (Brandausbrei-
tung) vorgebeugt wird und bei einem Brand
die Rettung von Menschen und Tieren sowie
wirksame Löscharbeiten möglich sind.

§ 16 Wärme-, Schall- und
Erschütterungsschutz

(1) Gebäude sind so anzuordnen und zu gestal-
ten, dass sie eine sparsame Energieverwen-
dung ermöglichen. Gebäude müssen einen
ihrer Nutzung und den klimatischen Verhältnis-
sen entsprechenden Wärmeschutz haben.

TEIL 3
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(2) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung ent-
sprechenden Schallschutz haben, der auch den
Besonderheiten ihrer Lage, insbesondere zu
Verkehrswegen, Rechnung trägt. Geräusche,
die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen
Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen,
sind so zu dämmen, dass Gefahren oder unzu-
mutbare Belästigungen nicht entstehen.

(3) Erschütterungen oder Schwingungen, die
von ortsfesten Einrichtungen in baulichen An-
lagen oder auf Baugrundstücken ausgehen,
sind so zu dämmen, dass Gefahren oder un-
zumutbare Belästigungen nicht entstehen.

§ 17 Verkehrssicherheit
(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr die-
nenden Flächen von bebauten Grundstücken
müssen verkehrssicher sein.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des öffent-
lichen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen
oder ihre Nutzung nicht gefährdet werden.

§ 17a Bauarten
(1) Bauarten dürfen nur angewendet werden,
wenn bei ihrer Anwendung die baulichen Anla-
gen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung
während einer dem Zweck entsprechenden
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Geset-
zes erfüllen und für ihren Anwendungszweck
tauglich sind.

(2) Bauarten, die von Technischen Baubestim-
mungen nach § 86a Abs. 2 Nr. 2 oder Nr. 3
Buchstabe a wesentlich abweichen oder für
die es allgemein anerkannte Regeln der Tech-
nik nicht gibt, dürfen bei der Errichtung, Ände-
rung und Instandhaltung baulicher Anlagen
nur angewendet werden, wenn für sie

1. eine allgemeine Bauartgenehmigung durch
das Deutsche Institut für Bautechnik oder

2. eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung
durch die oberste Bauaufsichtsbehörde er-
teilt worden ist. § 19 Abs. 2 bis 7 gilt ent-
sprechend.

(3) Anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmi-
gung genügt ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis für Bauarten, wenn die Bauart nach
allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt
werden kann. In der Verwaltungsvorschrift nach
§ 86a werden diese Bauarten mit der Angabe
der maßgebenden technischen Regeln bekannt
gemacht. § 20 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1
Nr. 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste
Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall oder für
genau begrenzte Fälle allgemein festlegen, dass
eine Bauartgenehmigung nicht erforderlich ist.

(5) Bauarten bedürfen einer Bestätigung ihrer
Übereinstimmung mit den Technischen Bau-
bestimmungen nach § 86a Abs. 2, den allge-
meinen Bauartgenehmigungen, den allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Bau-
arten oder den vorhabenbezogenen Bauartge-
nehmigungen; als Übereinstimmung gilt auch
eine Abweichung, die nicht wesentlich ist. § 22
Abs. 2 gilt für die Anwenderin oder den An-
wender der Bauart entsprechend.

(6) Bei Bauarten, deren Anwendung in außer-
gewöhnlichem Maß von der Sachkunde und
Erfahrung der damit betrauten Personen oder
von einer Ausstattung mit besonderen Vor-
richtungen abhängt, kann in der Bauartgeneh-
migung oder durch Rechtsverordnung der
obersten Bauaufsichtsbehörde vorgeschrie-
ben werden, dass die Anwenderin oder der
Anwender über solche Fachkräfte und Vor-
richtungen verfügt und den Nachweis hierüber
gegenüber einer Prüfstelle nach § 25 Satz 1
Nr. 6 zu erbringen hat. In der Rechtsverord-
nung können Mindestanforderungen an die
Ausbildung, die durch Prüfung nachzuwei-
sende Befähigung und die Ausbildungsstätten
einschließlich der Anerkennungsvoraussetzun-
gen gestellt werden.

(7) Für Bauarten, die einer außergewöhnlichen
Sorgfalt bei Ausführung oder Instandhaltung
bedürfen, kann in der Bauartgenehmigung oder
durch Rechtsverordnung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde die Überwachung dieser Tätig-
keiten durch eine Überwachungsstelle nach
§ 25 Satz 1 Nr. 5 vorgeschrieben werden.

Abschnitt 2

Bauprodukte

§ 17b Allgemeine Anforderungen
für die Verwendung von
Bauprodukten

(1) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden,
wenn bei ihrer Verwendung die baulichen An-
lagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung
während einer dem Zweck entsprechenden
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Geset-
zes erfüllen und gebrauchstauglich sind.
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(2) Bauprodukte, die in Vorschriften anderer
Vertragsstaaten des Abkommens vom 2. Mai
1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum
genannten technischen Anforderungen entspre-
chen, dürfen verwendet werden, wenn das ge-
forderte Schutzniveau gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1
gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.

§ 17c Anforderungen für die
Verwendung von
CE-gekennzeichneten
Bauprodukten

Ein Bauprodukt, das die CE-Kennzeichnung
trägt, darf verwendet werden, wenn die erklär-
ten Leistungen den in diesem Gesetz oder auf-
grund dieses Gesetzes festgelegten Anforde-
rungen für diese Verwendung entsprechen.
Die §§ 18 bis 26 Abs. 1 gelten nicht für Bau-
produkte, die die CE-Kennzeichnung aufgrund
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen.

§ 18 Verwendbarkeitsnachweise
(1) Ein Verwendbarkeitsnachweis (§§ 19 bis
21) ist für ein Bauprodukt erforderlich, wenn

1. es keine Technische Baubestimmung und
keine allgemein anerkannte Regel der Tech-
nik gibt,

2. das Bauprodukt von einer Technischen Bau-
bestimmung (§ 86a Abs. 2 Nr. 3) wesentlich
abweicht oder

3. eine Verordnung nach § 86 Abs. 6 es vor-
sieht.

(2) Ein Verwendbarkeitsnachweis ist nicht er-
forderlich für ein Bauprodukt,

1. das von einer allgemein anerkannten Regel
der Technik abweicht oder

2. das für die Erfüllung der Anforderungen
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeu-
tung hat.

(3) Die Technischen Baubestimmungen nach
§ 86a enthalten eine nicht abschließende Liste
von Bauprodukten, die keines Verwendbar-
keitsnachweises nach Absatz 1 bedürfen.

§ 19 Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt
unter den Voraussetzungen des § 18 Abs. 1
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für

Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im
Sinne des § 17b Abs. 1 nachgewiesen ist.

(2) Die zur Begründung des Antrags erforder-
lichen Unterlagen sind beizufügen. Soweit er-
forderlich sind Probestücke vom Antragsteller
zur Verfügung zu stellen oder durch Sachver-
ständige, die das Deutsche Institut für Bau-
technik6 bestimmen kann, zu entnehmen oder
Probeausführungen unter Aufsicht der Sach-
verständigen herzustellen. § 70 Abs. 1 Satz 2
gilt entsprechend.

(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik6 kann
für die Durchführung der Prüfung die sachver-
ständige Stelle und für Probeausführungen die
Ausführungsstelle und Ausführungszeit vor-
schreiben.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
wird widerruflich und für eine bestimmte Frist
erteilt, die in der Regel fünf Jahre beträgt. Die
Zulassung kann mit Nebenbestimmungen er-
teilt werden. Sie kann auf in Textform gestell-
ten Antrag in der Regel um fünf Jahre verlän-
gert werden; § 74 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte
Dritter erteilt.

(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik6

macht die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen nach Gegenstand und wesentlichem
Inhalt öffentlich bekannt.

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
anderer Länder gelten auch im Saarland.

§ 20 Allgemeines bauaufsicht-
liches Prüfzeugnis

(1) Bauprodukte, die nach allgemein aner-
kannten Prüfverfahren beurteilt werden, be-
dürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nur eines allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnisses. Dies wird mit
der Angabe der maßgebenden technischen
Regeln in den Technischen Baubestimmun-
gen nach § 86a bekannt gemacht.

(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeug-
nis wird von einer Prüfstelle nach § 25 Satz 1
Nr. 1 für Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt,
wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des
§ 17b Abs. 1 nachgewiesen ist. § 19 Abs. 2
und 4 bis 7 gilt entsprechend. Die Anerken-
nungsbehörde für Stellen nach § 25 Satz 1
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§ 23 Übereinstimmungs-
erklärung des herstellenden
Unternehmens

(1) Das herstellende Unternehmen darf eine
Übereinstimmungserklärung nur abgeben, wenn
es durch werkseigene Produktionskontrolle si-
chergestellt hat, dass das von ihm hergestellte
Bauprodukt den maßgebenden technischen
Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall
entspricht.

(2) In den Technischen Baubestimmungen nach
§ 86a, in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnissen oder in den Zustimmun-
gen im Einzelfall kann eine Prüfung der Bau-
produkte durch eine Prüfstelle vor Abgabe der
Übereinstimmungserklärung vorgeschrieben
werden, wenn dies zur Sicherung einer ord-
nungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. In
diesen Fällen hat die Prüfstelle das Baupro-
dukt daraufhin zu überprüfen, ob es den maß-
gebenden technischen Regeln, der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder
der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

(3) In den Technischen Baubestimmungen nach
§ 86a, in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen oder in den Zustimmungen im
Einzelfall kann eine Zertifizierung vor Abgabe
der Übereinstimmungserklärung vorgeschrie-
ben werden, wenn dies zum Nachweis einer
ordnungsgemäßen Herstellung eines Baupro-
duktes erforderlich ist. Die oberste Bauauf-
sichtsbehörde kann im Einzelfall die Verwen-
dung von Bauprodukten ohne Zertifizierung
gestatten, wenn nachgewiesen ist, dass diese
Bauprodukte den technischen Regeln, Zulas-
sungen, Prüfzeugnissen oder Zustimmungen
nach Absatz 1 entsprechen.

(4) Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt
werden, bedürfen nur einer Übereinstim-
mungserklärung nach Absatz 1, sofern nichts
anderes bestimmt ist.

§ 24 Zertifizierung
(1) Dem herstellenden Unternehmen ist ein
Übereinstimmungszertifikat von einer Zertifizie-
rungsstelle nach § 25 zu erteilen, wenn das
Bauprodukt4 SVwVfG vgl. BS-Nr. 2010-5.

Nr. 1 und § 86 Abs. 4 Nr. 1 kann allgemeine
bauaufsichtliche Prüfzeugnisse zurücknehmen
oder widerrufen; die §§ 48 und 49 des Saar-
ländischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
15. Dezember 1976 (Amtsbl. S. 1151), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 26. August 2020
(Amtsbl. I S. 1058), in der jeweils geltenden
Fassung4 finden Anwendung.

§ 21 Nachweis der Verwend-
barkeit von Bauprodukten
im Einzelfall

Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichts-
behörde dürfen unter den Voraussetzungen
des § 18 Abs. 1 im Einzelfall Bauprodukte ver-
wendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im
Sinne des § 17b Abs. 1 nachgewiesen ist.
Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1
nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bau-
aufsichtsbehörde im Einzelfall erklären, dass
ihre Zustimmung nicht erforderlich ist.

§ 22 Übereinstimmungs-
bestätigung

(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung
ihrer Übereinstimmung mit den Technischen
Baubestimmungen nach § 86a Abs. 2, den all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen
oder den Zustimmungen im Einzelfall; als
Übereinstimmung gilt auch eine Abweichung,
die nicht wesentlich ist.

(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung er-
folgt durch Übereinstimmungserklärung des
herstellenden Unternehmens (§ 23).

(3) Die Übereinstimmungserklärung hat das
herstellende Unternehmen durch Kennzeich-
nung der Bauprodukte mit dem Übereinstim-
mungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf
den Verwendungszweck abzugeben.

(4) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf
einem Beipackzettel oder auf seiner Verpa-
ckung oder, wenn dies Schwierigkeiten berei-
tet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage
zum Lieferschein anzubringen.

(5) Ü-Zeichen aus anderen Ländern und aus
anderen Staaten gelten auch im Saarland.
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1. den Technischen Baubestimmungen nach
§ 86a Abs. 2, der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung, dem allge- meinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustim-
mung im Einzelfall entspricht und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle so-
wie einer Fremdüberwachung nach Maß-
gabe des Absatzes 2 unterliegt.

(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwa-
chungsstellen nach § 25 durchzuführen. Die
Fremdüberwachung hat regelmäßig zu über-
prüfen, ob das Bauprodukt den Technischen
Baubestimmungen nach § 86a Abs. 2, der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder
der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§ 25 Prüf-, Zertifizierungs-,
Überwachungsstellen

Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann eine
natürliche oder juristische Person als
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bau-

aufsichtlicher Prüfzeugnisse (§ 20 Abs. 2),
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Baupro-

dukten vor Bestätigung der Übereinstim-
mung (§ 23 Abs. 2),

3. Zertifizierungsstelle (§ 24 Abs. 1),
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwa-

chung (§ 24 Abs. 2),
5. Überwachungsstelle für die Überwachung

nach § 17a Abs. 7 und § 26 Abs. 2 oder
6. Prüfstelle für die Überprüfung nach § 17a

Abs. 6 und § 26 Abs. 1
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäf-
tigten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis,
persönlichen Zuverlässigkeit, ihrer Unparteilich-
keit und ihren Leistungen die Gewähr dafür bie-
ten, dass diese Aufgaben den öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften entsprechend wahrgenom-
men werden, und wenn sie über die erforderli-
chen Vorrichtungen verfügen. Satz 1 ist ent-
sprechend auf Behörden anzuwenden, wenn
sie ausreichend mit geeigneten Fachkräften be-
setzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen
ausgestattet sind. Die Anerkennung von Prüf-,
Zertifizierungs- und Überwachungsstellen an-
derer Länder gilt auch im Saarland.

§ 26 Besondere Sachkunde- und
Sorgfaltsanforderungen

(1) Bei Bauprodukten, deren Herstellung in
außergewöhnlichem Maß von der Sachkunde

und Erfahrung der damit betrauten Personen
oder von einer Ausstattung mit besonderen
Vorrichtungen abhängt, kann in der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zu-
stimmung im Einzelfall oder durch Rechtsver-
ordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde
vorgeschrieben werden, dass das herstellende
Unternehmen über solche Fachkräfte und Vor-
richtungen verfügt und den Nachweis hierüber
gegenüber einer Prüfstelle nach § 25 Satz 1
Nr. 6 zu erbringen hat. In der Rechtsverord-
nung können Mindestanforderungen an die
Ausbildung, die durch Prüfung nachzuwei-
sende Befähigung und die Ausbildungsstätten
einschließlich der Anerkennungsvoraussetzun-
gen gestellt werden.
(2) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonde-
ren Eigenschaften oder ihres besonderen Ver-
wendungszwecks einer außergewöhnlichen
Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhaltung
oder Reinigung bedürfen, kann in der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der
Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechts-
verordnung der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde die Überwachung dieser Tätigkeiten
durch eine Überwachungsstelle nach § 25
Satz 1 Nr. 5 vorgeschrieben werden, soweit
diese Tätigkeiten nicht bereits durch die Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 erfasst sind.

Abschnitt 3

Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen; Wände, Decken,
Dächer

§ 27 Allgemeine Anforderungen
an das Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen

(1) Baustoffe werden nach den Anforderungen
an das Brandverhalten unterschieden in

1. nichtbrennbare,

2. schwerentflammbare,

3. normalentflammbare.

Baustoffe, die nicht mindestens normalent-
flammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe),
dürfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht
für Baustoffe, wenn sie in Verbindung mit an-
deren Baustoffen nicht leichtentflammbar sind.

(2) Bauteile werden nach den Anforderungen
an ihre Feuerwiderstandsfähigkeit unterschie-
den in
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1. feuerbeständige,
2. hochfeuerhemmende,
3. feuerhemmende;

die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei
tragenden und aussteifenden Bauteilen auf
deren Standsicherheit im Brandfall, bei raumab-
schließenden Bauteilen auf deren Widerstand
gegen die Brandausbreitung. Bauteile werden
zusätzlich nach den Anforderungen an das
Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende
Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen und die bei raumabschließenden
Bauteilen zusätzlich eine in Bauteilebene
durchgehende Schicht aus nichtbrennba-
ren Baustoffen haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende
Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen
und die allseitig eine brandschutztechnisch
wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustof-
fen haben,

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften
aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes be-
stimmt ist, müssen

1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen,
mindestens den Anforderungen des Satzes 2
Nr. 2,

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müs-
sen, mindestens den Anforderungen des
Satzes 2 Nr. 3

entsprechen.

Abweichend von Abs. 2 Satz 3 sind andere Bau-
teile, die feuerbeständig oder hochfeuerhem-
mend sein müssen, aus brennbaren Baustoffen
zulässig, sofern sie den Technischen Baube-
stimmungen nach § 86a entsprechen. Satz 4 gilt
nicht für Wände nach § 30 Abs. 3 Satz 1 und
Wände nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1.

§ 28 Tragende Wände, Außen-
wände, Pfeiler und Stützen

(1) Tragende und aussteifende Wände, Pfeiler
und Stützen müssen im Brandfall ausreichend
lang standsicher sein. Sie müssen
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-

beständig,
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hoch-

feuerhemmend,

3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3
feuerhemmend sein.

Satz 2 gilt

1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn da-
rüber noch Aufenthaltsräume möglich sind;
§ 29 Abs. 4 bleibt unberührt,

2. nicht für Balkone, ausgenommen offene
Gänge, die als notwendige Flure dienen.

(2) Im Untergeschoss müssen tragende und
aussteifende Wände, Pfeiler und Stützen

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5
feuerbeständig,

2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2
feuerhemmend sein.

(3) Außenwände und Außenwandteile wie
Brüstungen und Schürzen sind so auszubil-
den, dass eine Brandausbreitung auf und in
diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt
ist.

(4) Nichttragende Außenwände und nichttra-
gende Teile tragender Außenwände müssen
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie
sind aus brennbaren Baustoffen zulässig,
wenn sie als raumabschließende Bauteile feu-
erhemmend sind. Satz 1 gilt nicht für

1. Türen und Fenster,

2. Fugendichtungen und

3. brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren
geschlossenen Profilen der Außenwand-
konstruktionen.

(5) Oberflächen von Außenwänden sowie Au-
ßenwandbekleidungen müssen einschließlich
der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen
schwerentflammbar sein; Unterkonstruktio-
nen aus normalentflammbaren Baustoffen
sind zulässig, wenn die Anforderungen nach
Absatz 3 erfüllt sind. Balkonbekleidungen, die
über die erforderliche Umwehrungshöhe hi-
naus hochgeführt werden, und mehr als zwei
Geschosse überbrückende Solaranlagen an
Außenwänden müssen schwerentflammbar
sein. Baustoffe, die schwerentflammbar sein
müssen, in Bauteilen nach Satz 1 Halbsatz 1
und Satz 2 dürfen nicht brennend abfallen
oder abtropfen.

(6) Bei Außenwandkonstruktionen mit ge-
schossübergreifenden Hohl- oder Lufträumen
wie hinterlüfteten Außenwandbekleidungen
sind gegen die Brandausbreitung besondere
Vorkehrungen zu treffen. Satz 1 gilt für Dop-
pelfassaden entsprechend.
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(7) Die Absätze 4, 5 und 6 Satz 1 gelten nicht für
Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3; Absatz 6
Satz 2 gilt nicht für Gebäude der Gebäude-
klasse 1 und 2. Abweichend von Absatz 5 sind
hinterlüftete Außenwandbekleidungen, die den
Technischen Baubestimmungen nach § 86a
entsprechen, mit Ausnahme der Dämmstoffe,
aus normalentflammbaren Baustoffen zulässig.

§ 29 Trennwände
(1) Trennwände nach Absatz 2 müssen als
raumabschließende Bauteile von Räumen
oder Nutzungseinheiten innerhalb von Ge-
schossen ausreichend lang widerstandsfähig
gegen die Brandausbreitung sein.

(2) Trennwände sind erforderlich

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwi-
schen Nutzungseinheiten und anders ge-
nutzten Räumen, ausgenommen notwendi-
gen Fluren,

2. zum Abschluss von Räumen mit Explosi-
ons- oder erhöhter Brandgefahr,

3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders
genutzten Räumen im Untergeschoss.

(3) Trennwände nach Absatz 2 Nrn. 1 und 3
müssen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tra-
genden und aussteifenden Bauteile des Ge-
schosses haben, jedoch mindestens feuer-
hemmend sein. Trennwände nach Absatz 2
Nr. 2 müssen feuerbeständig sein.

(4) Die Trennwände nach Absatz 2 sind bis
zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die
Dachhaut zu führen; werden in Dachräumen
Trennwände nur bis zur Rohdecke geführt, ist
diese Decke als raumabschließendes Bauteil
einschließlich der sie tragenden und ausstei-
fenden Bauteile feuerhemmend herzustellen.

(5) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 2
sind nur zulässig, wenn sie auf die für die Nut-
zung erforderliche Zahl und Größe beschränkt
sind; sie müssen feuerhemmende, dicht- und
selbstschließende Abschlüsse haben.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Wohn-
gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.

§ 30 Brandwände
(1) Brandwände müssen als raumabschlie-
ßende Bauteile zum Abschluss von Gebäuden
(Gebäudeabschlusswand) oder zur Untertei-
lung von Gebäuden in Brandabschnitte (innere
Brandwand) ausreichend lang die Brandaus-

breitung auf andere Gebäude oder Brand-
abschnitte verhindern.

(2) Brandwände sind erforderlich

1. als Gebäudeabschlusswand, wenn diese
Abschlusswände an der Grundstücksgrenze
oder mit einem Abstand von weniger als
2,50 m gegenüber der Grundstücksgrenze
errichtet werden, es sei denn, dass ein Ab-
stand von mindestens 5 m zu bestehenden
oder nach den baurechtlichen Vorschriften
zulässigen künftigen Gebäuden öffentlich-
rechtlich gesichert ist,

2. als innere Brandwand zur Unterteilung aus-
gedehnter Gebäude in Abständen von nicht
mehr als 40 m,

3. als innere Brandwand zur Unterteilung
landwirtschaftlich genutzter Gebäude in
Brandabschnitte von nicht mehr als 10.000
m³ Brutto-Rauminhalt,

4. als Gebäudeabschlusswand zwischen
Wohngebäuden und angebauten landwirt-
schaftlich genutzten Gebäuden sowie als
innere Brandwand zwischen dem Wohnteil
und dem landwirtschaftlich genutzten Teil
eines Gebäudes.

Satz 1 gilt nicht für Nebengebäude ohne Auf-
enthaltsräume, Toiletten und Feuerungsanla-
gen mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m³
und offene Garagen bis zu 100 m² Nutzfläche
einschließlich der Verkehrsflächen.

(3) Brandwände müssen auch unter zusätzli-
cher mechanischer Beanspruchung feuerbe-
ständig sein und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen. Anstelle von Brandwänden
sind in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3
zulässig

1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände,
die auch unter zusätzlicher mechanischer
Beanspruchung hochfeuerhemmend sind,

2. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3
hochfeuerhemmende Wände,

3. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3
Gebäudeabschlusswände, die jeweils von
innen nach außen die Feuerwiderstandsfä-
higkeit der tragenden und aussteifenden
Teile des Gebäudes, mindestens jedoch
feuerhemmende Bauteile, und von außen
nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit
feuerbeständiger Bauteile haben.

In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 4 sind an-
stelle von Brandwänden feuerbeständige
Wände zulässig, wenn der Brutto-Rauminhalt
des landwirtschaftlich genutzten Gebäudes
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oder Gebäudeteils nicht größer als 2 000 m3

ist.

(4) Brandwände müssen bis zur Bedachung
durchgehen und in allen Geschossen überei-
nander angeordnet sein. Abweichend davon
dürfen anstelle innerer Brandwände Wände
geschossweise versetzt angeordnet werden,
wenn

1. die Wände im Übrigen Absatz 3 Satz 1 ent-
sprechen,

2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit
diesen Wänden stehen, feuerbeständig und
aus nichtbrennbaren Baustoffen sind und
keine Öffnungen haben,

3. die Bauteile, die diese Wände und Decken
unterstützen, feuerbeständig und aus nicht-
brennbaren Baustoffen sind,

4. die Außenwände in der Breite des Versat-
zes in dem Geschoss oberhalb oder unter-
halb des Versatzes feuerbeständig sind und

5. Öffnungen in den Außenwänden im Bereich
des Versatzes so angeordnet oder andere
Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine
Brandausbreitung in andere Brandabschnitte
nicht zu befürchten ist.

(5) Brandwände sind 0,30 m über die Beda-
chung zu führen oder in Höhe der Dachhaut
mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden
feuerbeständigen Platte aus nichtbrennbaren
Baustoffen abzuschließen; darüber dürfen
brennbare Teile des Daches nicht hinwegge-
führt werden. Bei Gebäuden der Gebäude-
klassen 1 bis 3 sind Brandwände mindestens
bis unter die Dachhaut zu führen. Verblei-
bende Hohlräume sind vollständig mit nicht-
brennbaren Baustoffen auszufüllen.

(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die
über Eck zusammenstoßen, durch eine Brand-
wand getrennt werden, so muss der Abstand
dieser Wand von der inneren Ecke mindes-
tens 5 m betragen; dies gilt nicht, wenn der
Winkel der inneren Ecke mehr als 120º be-
trägt oder mindestens eine Außenwand auf 5
m Länge als öffnungslose feuerbeständige
Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei
Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 4 als
öffnungslose hochfeuerhemmende Wand
ausgebildet ist.

(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen
über Brandwände nicht hinweggeführt wer-
den. Bei Außenwandkonstruktionen, die eine
seitliche Brandausbreitung begünstigen kön-

nen, wie hinterlüfteten Außenwandbekleidun-
gen oder Doppelfassaden, sind gegen die
Brandausbreitung im Bereich der Brandwände
besondere Vorkehrungen zu treffen. Außen-
wandbekleidungen von Gebäudeabschluss-
wänden müssen einschließlich der Dämm-
stoffe und Unterkonstruktionen nichtbrennbar
sein. Bauteile dürfen in Brandwände nur so-
weit eingreifen, dass deren Feuerwiderstands-
fähigkeit nicht beeinträchtigt wird; für Leitun-
gen, Leitungsschlitze und Abgasanlagen gilt
dies entsprechend.

(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig.
Sie sind in inneren Brandwänden nur zulässig,
wenn sie nach Zahl und Größe auf das für die
Nutzung erforderliche Maß beschränkt sind;
die Öffnungen müssen feuerbeständige, dicht-
und selbstschließende Abschlüsse haben.

(9) In inneren Brandwänden sind feuerbestän-
dige Verglasungen nur zulässig, wenn sie nach
Zahl und Größe auf das für die Nutzung erfor-
derliche Maß beschränkt sind.

(10) Absatz 2 Nr.1 gilt nicht für seitliche Wände
von Vorbauten im Sinne des § 7 Abs. 6 Nr. 2,
die nicht mehr als 1,50 m vor der Flucht der
vorderen oder hinteren Außenwand des Nach-
bargebäudes vortreten, wenn sie von dem
Nachbargebäude oder der Grundstücks-
grenze einen Abstand einhalten, der ihrer eige-
nen Ausladung entspricht, mindestens jedoch
1 m beträgt.

(11) Die Absätze 4 bis 10 gelten sinngemäß
auch für Wände, die nach Absatz 3 anstelle
von Brandwänden zulässig sind.

§ 31 Decken
(1) Decken müssen als tragende und raumab-
schließende Bauteile zwischen Geschossen
im Brandfall ausreichend lang standsicher und
widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung
sein. Sie müssen

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-
beständig,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hoch-
feuerhemmend,

3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3
feuerhemmend sein.

Satz 2 gilt

1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn da-
rüber Aufenthaltsräume möglich sind; § 29
Abs. 4 bleibt unberührt,
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2. nicht für Balkone, ausgenommen offene

Gänge, die als notwendige Flure dienen.

(2) Im Untergeschoss müssen Decken
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5

feuerbeständig,
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2

feuerhemmend sein.
Decken müssen feuerbeständig sein
1. unter und über Räumen mit Explosions-

oder erhöhter Brandgefahr, ausgenommen
in Wohn gebäuden der Gebäudeklassen 1
und 2,

2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten
Teil und dem Wohnteil eines Gebäudes.

(3) Der Anschluss der Decken an die Außen-
wand ist so herzustellen, dass er den Anforde-
rungen aus Absatz 1 Satz 1 genügt.

(4) Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwi-
derstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, sind nur
zulässig, wenn sie nach Zahl und Größe auf
das für die Nutzung erforderliche Maß be-
schränkt sind und Abschlüsse mit der Feuer-
widerstandsfähigkeit der Decke haben.
Satz 1 gilt nicht
1. in den Gebäudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit

nicht mehr als insgesamt 400 m2 in nicht
mehr als zwei Geschossen.

§ 32 Dächer
(1) Bedachungen müssen gegen eine Brand-
beanspruchung von außen durch Flugfeuer
und strahlende Wärme ausreichend lang wi-
derstandsfähig sein (harte Bedachung).
(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach
Absatz 1 nicht erfüllen, sind zulässig bei Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die
Gebäude
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze

von mindestens 12 m,
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück

mit harter Bedachung einen Abstand von
mindestens 15 m,

3. von Gebäuden auf demselben Grundstück
mit Bedachungen, die die Anforderungen
nach Absatz 1 nicht erfüllen, einen Abstand
von mindestens 24 m,

4. von Gebäuden auf demselben Grundstück
ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstät-
ten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-Raumin-
halt einen Abstand von mindestens 5 m

einhalten. Soweit Gebäude nach Satz 1 Ab-
stand halten müssen, genügt bei Wohngebäu-
den der Gebäudeklassen 1 und 2 in den Fällen
1. der Nummer 1 ein Abstand von mindestens

6 m,
2. der Nummer 2 ein Abstand von mindestens

9 m,
3. der Nummer 3 ein Abstand von mindestens

12 m.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne

Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³
Brutto-Rauminhalt,

2. lichtdurchlässige Bedachungen aus nicht
brennbaren Baustoffen; brennbare Fugen-
dichtungen und brennbare Dämmstoffe in
nichtbrennbaren Profilen sind zulässig,

3. Dachflächenfenster, Oberlichte und Licht-
kuppeln von Wohngebäuden,

4. Eingangsüberdachungen und Vordächer
aus nichtbrennbaren Baustoffen,

5. Eingangsüberdachungen aus brennbaren
Baustoffen, wenn die Eingänge nur zu
Wohnungen führen.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind

1. lichtdurchlässige Teilflächen aus brennba-
ren Baustoffen in Bedachungen nach Ab-
satz 1 und

2. begrünte Bedachungen

zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer
Brandbeanspruchung von außen durch Flug-
feuer und strahlende Wärme nicht zu befürch-
ten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen
werden.

(5) Dachüberstände, Dachgesimse und Dachauf-
bauten, lichtdurchlässige Bedachungen, Dach-
flächenfenster, Lichtkuppeln, Oberlichte und So-
laranlagen sind so anzuordnen und herzustellen,
dass Feuer nicht auf andere Gebäudeteile und
Nachbargrundstücke übertragen werden kann.
2Von Brandwänden und von Wänden, die an-
stelle von Brandwänden zulässig sind, müssen
folgende Abstände eingehalten werden:

1. ohne Abstand

a) Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkup-
peln und Öffnungen in der Bedachung,
wenn die Wände nach Halbsatz 1 min-
destens 30 cm über die Bedachung ge-
führt sind,

b) Solaranlagen, Dachgauben und ähnliche
Dachaufbauten aus brennbaren Baustof-
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fen, wenn sie durch die Wände nach
Halbsatz 1 gegen Brandübertragung ge-
schützt sind.

2. mindestens 0,50 m

Solaranlagen, die mit maximal 30 cm Höhe
über der Dachhaut installiert oder im Dach
integriert sind, wenn sie nicht unter Nr. 1
Buchstabe b fallen.

3. mindestens 1,25 m

a) Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkup-
peln und Öffnungen in der Bedachung,
die nicht unter Nr. 1 Buchstabe a fallen,

b) Dachgauben und ähnliche Dachaufbau-
ten, wenn sie nicht unter Nr. 1 Buchstabe
b fallen,

c) Solaranlagen, die nicht unter Nr. 1 Buch-
stabe b oder Nr. 2 fallen.

(6) Dächer von traufseitig aneinander gebau-
ten Gebäuden müssen als raumabschlie-
ßende Bauteile für eine Brandbeanspruchung
von innen nach außen einschließlich der sie
tragenden und aussteifenden Bauteile feuer-
hemmend sein. Öffnungen in diesen Dach-
flächen müssen waagerecht gemessen min-
destens 2 m von der Brandwand oder der
Wand, die anstelle der Brandwand zulässig
ist, entfernt sein.

(7) Dächer von Anbauten, die an Außenwände
mit Öffnungen oder ohne Feuerwiderstands-
dauer anschließen, müssen innerhalb eines Ab-
stands von 5 m von diesen Wänden als raum-
abschließende Bauteile für eine Brandbean-
spruchung von innen nach außen einschließlich
der sie tragenden und aussteifenden Bauteile
die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des
Gebäudeteils haben, an das sie angebaut wer-
den. Dies gilt nicht für Anbauten an Wohnge-
bäude der Gebäudeklassen 1 bis 3.

(8) Für die vom Dach aus vorzunehmenden Ar-
beiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen
anzubringen.

Abschnitt 4

Rettungswege, Öffnungen,
Umwehrungen

§ 33 Erster und zweiter
Rettungsweg

(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem
Aufenthaltsraum, wie Wohnungen, Praxen,

selbstständige Betriebsstätten, müssen in
jedem Geschoss mindestens zwei voneinan-
der unabhängige Rettungswege ins Freie vor-
handen sein; beide Rettungswege dürfen je-
doch innerhalb eines Geschosses über den-
selben notwendigen Flur führen.

(2) Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die
nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste Ret-
tungsweg über eine notwendige Treppe führen.
Der zweite Rettungsweg kann eine weitere not-
wendige Treppe oder eine mit Rettungsgeräten
der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungs-
einheit sein. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht
erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher
erreichbaren Treppenraum möglich ist, in den
Feuer und Rauch nicht eindringen können (Si-
cherheitstreppenraum).

(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über
Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei
denen die Oberkante der Brüstung von zum
Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen
mehr als 8 m über der Geländeoberfläche
liegt, dürfen nur errichtet werden, wenn die
Feuerwehr über die erforderlichen Rettungs-
geräte, wie Hubrettungsfahrzeuge, verfügt. Bei
Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg
über Rettungsgeräte der Feuerwehr nur zuläs-
sig, wenn keine Bedenken wegen der Perso-
nenrettung bestehen.

§ 34 Treppen
(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Ge-
schoss und der benutzbare Dachraum eines
Gebäudes müssen über mindestens eine
Treppe zugänglich sein (notwendige Treppe).
Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit
flacher Neigung zulässig.

(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen
sind als notwendige Treppen unzulässig. In
den Gebäudeklassen 1 und 2 sind einschieb-
bare Treppen und Leitern als Zugang zu einem
Dachraum ohne Aufenthaltsräume zulässig.

(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu
allen angeschlossenen Geschossen zu führen;
sie müssen mit den Treppen zum Dachraum
unmittelbar verbunden sein. Dies gilt nicht für
Treppen

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,

2. nach § 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2.

(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen
müssen
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1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-

hemmend und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus
nichtbrennbaren Baustoffen,

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 aus
nichtbrennbaren Baustoffen oder feuerhem-
mend sein. Tragende Teile von Außentrep-
pen nach § 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 für Ge-
bäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(5) Die nutzbare Breite der Treppenläufe und
Treppenabsätze notwendiger Treppen muss
für den größten zu erwartenden Verkehr aus-
reichen.

(6) Treppen müssen einen festen und griffsi-
cheren Handlauf haben. Für Treppen sind
Handläufe auf beiden Seiten und Zwischen-
handläufe vorzusehen, soweit die Verkehrssi-
cherheit dies erfordert.

(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter
einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe
aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein
ausreichender Treppenabsatz anzuordnen.

§ 35 Notwendige Treppenräume
und Ausgänge

(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicher-
stellung der Rettungswege aus den Geschos-
sen ins Freie in einem eigenen, durchgehenden
Treppenraum liegen (notwendiger Treppen-
raum). Notwendige Treppenräume müssen so
angeordnet und ausgebildet sein, dass die Be-
nutzung der notwendigen Treppen im Brand-
fall ausreichend lang möglich ist. Notwendige
Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zu-
lässig

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,

2. für die Verbindung von höchstens zwei Ge-
schossen innerhalb derselben Nutzungs-
einheit mit einer Größe von nicht mehr als
insgesamt 200 m², wenn in jedem Ge-
schoss ein anderer Rettungsweg erreicht
werden kann,

3. als Außentreppen, wenn ihre Benutzung
ausreichend sicher ist und im Brandfall
nicht gefährdet werden kann.

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraums
sowie eines Untergeschosses muss mindes-
tens ein Ausgang in einen notwendigen Trep-
penraum oder ins Freie in höchstens 35 m

Entfernung erreichbar sein. Übereinanderlie-
gende Untergeschosse müssen jeweils min-
destens zwei Ausgänge zu notwendigen Trep-
penräumen oder ins Freie haben. Sind meh-
rere notwendige Treppenräume erforderlich,
müssen sie so verteilt sein, dass sie möglichst
entgegengesetzt liegen und dass die Ret-
tungswege möglichst kurz sind.

(3) Jeder notwendige Treppenraum muss
einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben.
Sofern der Ausgang eines notwendigen Trep-
penraums nicht unmittelbar ins Freie führt,
muss der Raum zwischen dem notwendigen
Treppenraum und dem Ausgang ins Freie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehö-
rigen Treppenläufe,

2. Wände haben, die die Anforderungen an
die Wände des Treppenraumes erfüllen,

3. rauchdichte und selbstschließende Ab-
schlüsse zu notwendigen Fluren haben und

4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, aus-
genommen zu notwendigen Fluren, sein.

(4) Die Wände notwendiger Treppenräume
müssen als raumabschließende Bauteile

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die
Bauart von Brandwänden haben,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch
unter zusätzlicher mechanischer Beanspru-
chung hochfeuerhemmend und

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuer-
hemmend

sein. Dies ist nicht erforderlich für Außen-
wände von Treppenräumen, die aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen und durch
andere an diese Außenwände anschließende
Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet wer-
den können. Der obere Abschluss notwendi-
ger Treppenräume muss als raumabschlie-
ßendes Bauteil die Feuerwiderstandsfähigkeit
der Decken des Gebäudes haben; dies gilt
nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist
und die Treppenraumwände bis unter die
Dachhaut reichen.

(5) In notwendigen Treppenräumen und in Räu-
men nach Absatz 3 Satz 2 müssen

1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unter-
decken und Einbauten aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen,

2. Wände und Decken aus brennbaren Bau-
stoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen in ausreichender Dicke haben,
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3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutz-

profile, aus mindestens schwerentflamm-
baren Baustoffen bestehen.

(6) In notwendigen Treppenräumen müssen Öff-
nungen

1. zu Untergeschossen, zu nicht ausgebauten
Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager-
und ähnlichen Räumen, zu Nutzungseinhei-
ten, die sich über mehr als ein Geschoss
erstrecken sowie zu sonstigen Räumen und
Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr
als 200 m2, ausgenommen Wohnungen,
mindestens feuerhemmende, rauchdichte
und selbstschließende Abschlüsse,

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und
selbstschließende Abschlüsse,

3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinhei-
ten mindestens dicht- und selbstschließende
Abschlüsse

haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzab-
schlüsse dürfen lichtdurchlässige Seitenteile
und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss
insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.

(7) Notwendige Treppenräume müssen zu be-
leuchten sein. Notwendige Treppenräume
ohne Fenster müssen in Gebäuden mit einer
Höhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13
m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(8) Notwendige Treppenräume müssen belüf-
tet und zur Unterstützung wirksamer Lösch-
arbeiten entraucht werden können. Sie müs-
sen

1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittel-
bar ins Freie führende Fenster mit einem
freien Querschnitt von mindestens 0,50 m²
haben, die geöffnet werden können, oder

2. an der obersten Stelle eine Öffnung zur
Rauchableitung haben.

In den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 ist in Gebäu-
den der Gebäudeklasse 5 an der obersten
Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung erfor-
derlich; in den Fällen des Satzes 2 Nr. 2 sind in
Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5, so-
weit dies zur Erfüllung der Anforderungen
nach Satz 1 erforderlich ist, besondere Vor-
kehrungen zu treffen. Öffnungen zur Rauchab-
leitung nach den Sätzen 2 und 3 müssen in
jedem Treppenraum einen freien Querschnitt
von mindestens 1 m² und Vorrichtungen zum
Öffnen ihrer Abschlüsse haben, die vom Erd-
geschoss sowie vom obersten Treppenabsatz
aus bedient werden können.

§ 36 Notwendige Flure,
offene Gänge

(1) Flure, über die Rettungswege aus Aufent-
haltsräumen oder aus Nutzungseinheiten mit
Aufenthaltsräumen zu notwendigen Treppen-
räumen oder zu Ausgängen ins Freie führen
(notwendige Flure), müssen so angeordnet und
ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brand-
fall ausreichend lang möglich ist. Notwendige
Flure sind nicht erforderlich

1. in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1
und 2,

2. in sonstigen Gebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 und 2, ausgenommen in Unterge-
schossen,

3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht
mehr als 200 m² und innerhalb von Woh-
nungen,

4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer
Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen, mit
nicht mehr als 400 m²; das gilt auch für Teile
von größeren Nutzungseinheiten, wenn
diese Teile nicht größer als 400 m² sind und
Trennwände nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 haben
und jeder Teil unabhängig von anderen
Teilen Rettungswege nach § 33 Abs. 1 hat.

(2) Notwendige Flure müssen so breit sein, dass
sie für den größten zu erwartenden Verkehr
ausreichen. In den Fluren ist eine Folge von
weniger als drei Stufen unzulässig.

(3) Notwendige Flure sind durch nicht ab-
schließbare, rauchdichte und selbstschlie-
ßende Abschlüsse in Rauchabschnitte zu
unterteilen. Die Rauchabschnitte sollen nicht
länger als 30 m sein. Die Abschlüsse sind bis
an die Rohdecke zu führen; sie dürfen bis an
die Unterdecke der Flure geführt werden, wenn
die Unterdecke feuerhemmend ist. Notwen-
dige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu
einem Sicherheitstreppenraum führen, dürfen
nicht länger als 15 m sein. Die Sätze 1 bis 4
gelten nicht für offene Gänge nach Absatz 5.

(4) Die Wände notwendiger Flure müssen als
raumabschließende Bauteile feuerhemmend,
in Untergeschossen, deren tragende und aus-
steifende Bauteile feuerbeständig sein müs-
sen, feuerbeständig sein. Die Wände sind bis
an die Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis an
die Unterdecke der Flure geführt werden,
wenn die Unterdecke feuerhemmend und ein
demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer Raum-
abschluss sichergestellt ist. Türen in diesen
Wänden müssen dicht schließen; Öffnungen
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zu Lagerbereichen im Untergeschoss müssen
feuerhemmende, dicht- und selbstschließende
Abschlüsse haben.

(5) Für Wände und Umwehrungen von not-
wendigen Fluren mit nur einer Fluchtrichtung,
die als offene Gänge vor den Außenwänden
angeordnet sind, gilt Absatz 4 entsprechend.
Fenster in diesen Außenwänden sind ab einer
Brüstungshöhe von 0,90 m zulässig.

(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen
Gängen nach Absatz 5 müssen

1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen,

2. Wände und Decken aus brennbaren Bau-
stoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen in ausreichender Dicke haben.

§ 37 Fenster, Türen,
sonstige Öffnungen

(1) Können die Fensterflächen nicht gefahrlos
vom Erdboden, vom Innern des Gebäudes
oder von Loggien und Balkonen aus gereinigt
werden, so sind Vorrichtungen, wie Aufzüge,
Halterungen oder Stangen anzubringen, die
eine Reinigung von außen ermöglichen.

(2) Glastüren und andere Glasflächen, die bis
zum Fußboden allgemein zugänglicher Ver-
kehrsflächen herabreichen, sind so zu kenn-
zeichnen, dass sie leicht erkannt werden kön-
nen. Weitere Schutzmaßnahmen sind für grö-
ßere Glasflächen vorzusehen, wenn dies die
Verkehrssicherheit erfordert.

(3) Eingangstüren von Wohnungen, die über
Aufzüge erreichbar sein müssen, müssen eine
lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m
haben.

(4) Jedes Untergeschoss muss mindestens eine
Öffnung ins Freie haben, um eine Rauchab-
leitung zu ermöglichen. Gemeinsame Licht-
schächte für übereinander liegende Unterge-
schosse sind unzulässig.

(5) Fenster, die als Rettungswege nach § 33
Abs. 2 Satz 2 dienen, müssen im Lichten min-
destens 0,90 x 1,20 m groß und nicht höher
als 1,20 m über der Fußbodenoberkante an-
geordnet sein. Liegen diese Fenster in Dach-
schrägen oder Dachaufbauten, so darf ihre
Unterkante oder ein davor liegender Austritt
von der Traufkante horizontal gemessen nicht
mehr als 1 m entfernt sein.

§ 38 Umwehrungen
(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu
umwehren oder mit Brüstungen zu versehen:
1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen

bestimmt sind und unmittelbar an mehr als
1 m tiefer liegende Flächen angrenzen; dies
gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck
der Flächen widerspricht,

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabde-
ckungen in Flächen, die im Allgemeinen
zum Begehen bestimmt sind, wenn sie
weniger als 0,50 m aus diesen Flächen he-
rausragen,

3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur
zeitweiligen Aufenthalt von Menschen be-
stimmt sind,

4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in
Dächern oder Dachteilen nach Nummer 3,
wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,

5. nicht begehbare Glasflächen in Decken
sowie in Dächern oder Dachteilen nach
Nummer 3,

6. die freien Seiten von Treppenläufen,
Treppenabsätzen und Treppenöffnungen
(Treppenaugen),

7. Lichtschächte von Untergeschossen und
Betriebsschächte, die an Verkehrsflächen
liegen, wenn sie nicht verkehrssicher abge-
deckt sind.

(2) In Verkehrsflächen liegende Lichtschächte
von Untergeschossen und Betriebsschächte
sind in Höhe der Verkehrsfläche verkehrssicher
abzudecken. An und in Verkehrsflächen liegen-
de Abdeckungen müssen gegen unbefugtes
Abheben gesichert sein. Fenster, die unmittel-
bar an Treppen liegen und deren Brüstung
unter der notwendigen Umwehrungshöhe lie-
gen, sind zu sichern.

(3) Fensterbrüstungen über Flächen mit einer
Absturzhöhe bis zu 12 m müssen mindestens
0,80 m, über Flächen mit mehr als 12 m Ab-
sturzhöhe mindestens 0,90 m hoch sein. Ge-
ringere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn
durch andere Vorrichtungen, wie Geländer, die
nach Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthö-
hen eingehalten werden.

(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen
folgende Mindesthöhen haben:
1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnungen

in begehbaren Decken und Dächern sowie
Umwehrungen von Flächen mit einer Ab-
sturzhöhe von 1 m bis zu 12 m 0,90 m,

2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als
12 m Absturzhöhe 1,10 m.
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(5) In, an und auf Gebäuden, bei denen in der
Regel mit der Anwesenheit von Kindern ge-
rechnet werden muss, dürfen Öffnungen in
Umwehrungen, Brüstungen und Geländern
mindestens in einer Richtung nicht breiter als
12 cm sein. Ein seitlicher Zwischenraum zwi-
schen dem Geländer oder der Brüstung und
der zu sichernden Fläche darf nicht größer als
4 cm sein. Die Umwehrungen, Brüstungen
und Geländer sind so auszubilden, dass Kin-
dern das Überklettern nicht erleichtert wird.

Abschnitt 5

Technische Gebäudeausrüstung

§ 39 Aufzüge
(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen
eigene Fahrschächte haben, um eine Brand-
ausbreitung in andere Geschosse ausreichend
lang zu verhindern. In einem Fahrschacht dür-
fen bis zu drei Aufzüge liegen. Aufzüge ohne
eigene Fahrschächte sind zulässig
1. innerhalb eines notwendigen Treppenraums,

ausgenommen in Hochhäusern,
2. innerhalb von Räumen, die Geschosse

überbrücken,
3. zur Verbindung von Geschossen, die offen

miteinander in Verbindung stehen dürfen,
4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2;
die Aufzüge müssen sicher umkleidet sein.

(2) Die Fahrschachtwände müssen als raum-
abschließende Bauteile
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-

beständig und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hoch-
feuerhemmend,

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuer-
hemmend

sein; Fahrschachtwände aus brennbaren Bau-
stoffen müssen schachtseitig eine Bekleidung
aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausrei-
chender Dicke haben. Fahrschachttüren und
andere Öffnungen in Fahrschachtwänden mit
erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit sind
so herzustellen, dass die Anforderungen nach
Absatz 1 Satz 1 nicht beeinträchtigt werden.

(3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und
eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem
freien Querschnitt von mindestens 2,5 vom
Hundert der Fahrschachtgrundfläche, mindes-
tens jedoch 0,10 m² haben. Diese Öffnung
darf einen Abschluss haben, der im Brandfall

selbsttätig öffnet und von mindestens einer
geeigneten Stelle aus bedient werden kann.
Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen muss
so gewählt werden, dass der Rauchaustritt
durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird.

(4) Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Absatz 3
Satz 2 von mehr als 13 m müssen Aufzüge in
ausreichender Zahl haben; die Aufzüge müssen
mit Sprachmodulen ausgerüstet sein. Satz 1
gilt nicht beim nachträglichen Ausbau und der
Nutzungsänderung des obersten Geschosses
oder bei der Aufstockung um bis zu zwei Ge-
schosse. Von den Aufzügen nach Satz 1 muss
mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Roll-
stühle, Krankentragen und Lasten aufnehmen
können und Haltestellen in allen Geschossen
haben. Dieser Aufzug muss von der öffentli-
chen Verkehrsfläche und von allen Nutzungs-
einheiten in dem Gebäude aus stufenlos er-
reichbar sein. Haltestellen im obersten Ge-
schoss und in den Untergeschossen können
entfallen, wenn sie nur unter besonderen
Schwierigkeiten hergestellt werden können.
Satz 5 gilt nicht für Haltestellen in Unterge-
schossen, wenn der Aufzug von der öffentli-
chen Verkehrsfläche aus nur im Unterge-
schoss stufenlos erreichbar ist.

(5) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage
müssen eine nutzbare Grundfläche von min-
destens 1,10 m x 2,10 m, zur Aufnahme eines
Rollstuhles von mindestens 1,10 m x 1,40 m
haben; Türen müssen eine lichte Durchgangs-
breite von mindestens 0,90 m haben. In einem
Aufzug für Rollstühle und Krankentragen darf
der für Rollstühle nicht erforderliche Teil der
Fahrkorbgrundfläche durch eine verschließ-
bare Tür abgesperrt werden. Vor den Auf-
zügen muss eine ausreichende Bewegungs-
fläche vorhanden sein.

§ 40 Leitungs-, Lüftungsanlagen,
Installationsschächte
und -kanäle

(1) Leitungen dürfen durch raumabschließende
Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit
vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt werden,
wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang
nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hier-
gegen getroffen sind; dies gilt nicht

1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit

einer Größe von nicht mehr als insgesamt
400 m² in nicht mehr als zwei Geschossen.
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(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räumen
nach § 35 Abs. 3 Satz 2 und in notwendigen
Fluren sind Leitungsanlagen nur zulässig,
wenn eine Nutzung als Rettungsweg im
Brandfall ausreichend lang möglich ist.
(3) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und
brandsicher sein; sie dürfen den ordnungs-
gemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht
beeinträchtigen.
(4) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidun-
gen und Dämmstoffe müssen aus nicht brenn-
baren Baustoffen bestehen; brennbare Bau-
stoffe sind zulässig, wenn ein Beitrag der
Lüftungsleitung zur Brandentstehung oder
Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist.
Lüftungsleitungen dürfen raumabschließende
Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähig-
keit vorgeschrieben ist, nur überbrücken, wenn
eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht
zu befürchten ist oder wenn Vorkehrungen
hiergegen getroffen sind.
(5) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass
sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume
übertragen.
(6) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasan-
lagen eingeführt werden; die gemeinsame
Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung
und zur Ableitung der Abgase von Feuerstät-
ten ist zulässig, wenn keine Bedenken wegen
der Betriebssicherheit und des Brandschutzes
bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu führen.
Nicht zur Lüftungsanlage gehörende Einrich-
tungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig.
(7) Für raumlufttechnische Anlagen und Warm-
luftheizungen gelten die Absätze 3 bis 6 ent-
sprechend.
(8) Für Installationsschächte und Installations-
kanäle gelten die Absätze 1 und 4 Satz 1 sowie
Absatz 5 entsprechend.
(9) Die Absätze 4, 5, 7 und 8 gelten nicht
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit

einer Größe von insgesamt nicht mehr als
400 m² in nicht mehr als zwei Geschossen.

§ 41 Feuerungsanlagen,
sonstige Anlagen zur
Wärmeerzeugung,
Brennstoffversorgung

(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungs-
anlagen) müssen betriebssicher und brand-
sicher sein.

(2) Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufge-
stellt werden, wenn nach der Art der Feuerstätte
und nach Lage, Größe, baulicher Beschaffen-
heit und Nutzung der Räume Gefahren nicht
entstehen.

(3) Abgase von Feuerstätten sind durch Ab-
gasleitungen, Schornsteine und Verbindungs-
stücke (Abgasanlagen) so abzuführen, dass
keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigun-
gen entstehen. Abgasanlagen sind in solcher
Zahl und Lage und so herzustellen, dass die
Feuerstätten des Gebäudes ordnungsgemäß
angeschlossen werden können. Sie müssen
leicht gereinigt werden können.

(4) Behälter und Rohrleitungen für brennbare
Gase und Flüssigkeiten müssen betriebssicher
und brandsicher sein. Diese Behälter sowie feste
Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu lagern,
dass keine Gefahren oder unzumutbaren Be-
lästigungen entstehen.

(5) Für die Aufstellung von ortsfesten Verbren-
nungsmotoren, Blockheizkraftwerken, Brenn-
stoffzellen und Verdichtern sowie die Ableitung
ihrer Verbrennungsgase gelten die Absätze 1
bis 3 entsprechend.

(6) Feuerstätten dürfen erst in Betrieb genom-
men werden, wenn die bevollmächtigte Be-
zirksschornsteinfegerin oder der bevollmäch-
tigte Bezirksschornsteinfeger die Tauglichkeit
und die sichere Benutzbarkeit der Abgasan-
lagen bescheinigt hat. Verbrennungsmotoren,
Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen und
Verdichter dürfen erst in Betrieb genommen
werden, wenn die bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfegerin oder der bevollmächtigte
Bezirksschornsteinfeger die Tauglichkeit und
sichere Benutzbarkeit der Anlagen zur Ablei-
tung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat.
Die Sätze 1 und 2 gelten auch bei Änderungen
vorhandener Feuerstätten, Verbrennungsmo-
toren, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen,
Verdichter sowie der dazu gehörigen Abgas-
anlagen oder Anlagen zur Ableitung von Ver-
brennungsgasen.

§ 42 Wasserversorgungs- und
Abwasseranlagen, Anlagen
für Niederschlagswasser

(1) Wasserversorgungsanlagen und Anlagen für
die Ableitung und Behandlung des Schmutz-
wassers und des Niederschlagswassers müs-
sen betriebssicher, dicht, sicher und leicht er-
reichbar und so angeordnet und beschaffen
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sein, dass Gefahren oder erhebliche Nachteile
oder Belästigungen, insbesondere durch Gerü-
che und Geräusche, nicht entstehen.

(2) Wasserversorgungsanlagen sind so anzu-
ordnen und instand zu halten, dass sie unnöti-
gen Trinkwasserverbrauch vermeiden. Für jede
Wohnung und jede sonstige Nutzungseinheit
müssen Einrichtungen zur Messung des Kalt-
wasserverbrauchs vorhanden sein; dies gilt
auch für Wohnungen und sonstige Nutzungs-
einheiten in bestehenden Gebäuden, wenn die
Wasserinstallation erneuert oder wesentlich
geändert wird.

(3) Kleinkläranlagen, Gruben und sonstige Be-
hälter für Abwasser müssen ausreichend groß
und wasserdicht sein. Sie müssen eine dichte
und sichere Abdeckung sowie Reinigungs-
und Entleerungsöffnungen haben. Diese Öff-
nungen dürfen nur vom Freien aus zugänglich
sein. Die Anlagen sind so zu entlüften, dass
keine Gesundheitsschäden oder unzumutba-
ren Belästigungen entstehen. Die Zuleitungen
zu Kleinkläranlagen, Gruben und sonstigen
Behältern für Abwasser müssen geschlossen,
dicht und, soweit erforderlich, zum Reinigen
eingerichtet sein.

(4) Das Zuleiten von Abwasser in Kleinkläran-
lagen, abflusslose Gruben und sonstige Behäl-
ter ist nur zulässig, wenn oder solange das
Abwasser nicht in eine öffentliche Kanalisation
eingeleitet werden kann. Niederschlagswasser
darf nicht in Kleinkläranlagen und nicht in
dieselbe Grube und denselben sonstigen
Behälter wie das übrige Abwasser geleitet
werden. Bei landwirtschaftlichen Betrieben
können Toiletten mit Wasserspülung an aus-
reichend dimensionierte Gülle- und Jauche-
gruben angeschlossen werden, wenn keine
gesundheitlichen und wasserwirtschaftlichen
Bedenken bestehen.

§ 43 Aufbewahrung fester
Abfallstoffe

(1) Feste Abfallstoffe dürfen innerhalb von Ge-
bäuden vorübergehend aufbewahrt werden, in
Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 jedoch
nur, wenn die dafür bestimmten Räume

1. Trennwände und Decken als raumabschlie-
ßende Bauteile mit der Feuerwiderstands-
fähigkeit der tragenden Wände und

2. Öffnungen vom Gebäudeinnern zum Auf-
stellraum mit feuerhemmenden, dicht- und
selbstschließenden Abschlüssen haben,

3. unmittelbar vom Freien entleert werden
können und

4. eine ständig wirksame Lüftung haben.

(2) Abfallschächte in Gebäuden sind nicht zu-
lässig.

§ 44 Blitzschutzanlagen
Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart
oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu
schweren Folgen führen kann, sind mit dauernd
wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.

Abschnitt 6

Nutzungsbedingte Anforderungen

§ 45 Aufenthaltsräume
(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte Höhe
von mindestens 2,40 m haben. Aufenthalts-
räume im Dachraum müssen eine lichte Raum-
höhe von mindestens 2,30 m über mindestens
der Hälfte ihrer Netto-Raumfläche haben;
Raumteile mit einer lichten Raumhöhe bis zu
1,50 m bleiben außer Betracht. Die Sätze 1
und 2 gelten nicht für Aufenthaltsräume in
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2.

(2) Aufenthaltsräume müssen ausreichend be-
lüftet und mit Tageslicht belichtet werden kön-
nen. Sie müssen Fenster mit einem Rohbau-
maß der Fensteröffnungen von mindestens
einem Achtel der Netto-Raumfläche des Rau-
mes einschließlich der Netto-Raumfläche ver-
glaster Vorbauten und Loggien haben.

(3) Aufenthaltsräume, deren Benutzung eine
Belichtung mit Tageslicht verbietet, sowie Ver-
kaufsräume, Schank- und Speisegaststätten,
ärztliche Behandlungsräume, Sporträume,
Spielräume, Werkräume und ähnliche Räume,
ausgenommen Spielräume und Werkräume
für Kinder, sind ohne Fenster zulässig.

§ 46 Wohnungen
(1) Jede Wohnung muss eine Küche oder
Kochnische haben. Fensterlose Küchen oder
Kochnischen sind zulässig, wenn sie für sich
lüftbar sind.

(2) Jede Wohnung muss ein Bad mit Bade-
wanne oder Dusche und eine Toilette haben.
Fensterlose Bäder und Toilettenräume sind
nur zulässig, wenn eine wirksame Lüftung ge-
währleistet ist.
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(3) Für Gebäude mit mehr als zwei Wohnun-
gen sind leicht erreichbare und barrierefrei zu-
gängliche Abstellräume für Kinderwagen,
Fahrräder, Kinderspielgeräte und Mobilitäts-
hilfsmittel sowie für jede Wohnung ein ausrei-
chend großer Abstellraum herzustellen.

(4) In Wohnungen müssen Schlafräume und
Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungs-
wege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils
mindestens einen Rauchwarnmelder haben.
Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut
oder angebracht und betrieben werden, dass
Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet
wird. Die Eigentümerinnen und Eigentümer
vorhandener Wohnungen sind verpflichtet,
jede Wohnung bis zum 31. Dezember 2016
entsprechend auszustatten. Die Sicherstellung
der Betriebsbereitschaft obliegt den unmittel-
baren Besitzerinnen und Besitzern, es sei
denn, die Eigentümerin oder der Eigentümer
übernimmt diese Verpflichtung selbst.

§ 47 Stellplätze und Garagen,
Abstellplätze für Fahrräder

(1) Bei der Errichtung baulicher und anderer
Anlagen, bei denen ein Zu- und Abgangsver-
kehr zu erwarten ist, müssen Stellplätze oder
Garagen in ausreichender Zahl, Größe und in
geeigneter Beschaffenheit (notwendige Stell-
plätze und Garagen) hergestellt werden. Ihre
Zahl und Größe richtet sich nach Art und Zahl
der vorhandenen und unter Berücksichtigung
der örtlichen Verkehrsverhältnisse und des öf-
fentlichen Personennahverkehrs zu erwarten-
den Kraftfahrzeuge der ständigen Benutzerin-
nen und Benutzer sowie der Besucherinnen
und Besucher der Anlagen. Bei Änderungen
von Anlagen nach Satz 1 oder bei Änderun-
gen ihrer Nutzung ist nur der durch die Ände-
rung verursachte Mehrbedarf an Stellplätzen
und Garagen zu decken. Die Stellplatzpflicht
entfällt bei Wohngebäuden mit bis zu zwei
Wohnungen.

(2) Die notwendigen Stellplätze und Garagen
sind auf dem Baugrundstück oder in zumutba-
rer Entfernung davon auf einem geeigneten
Grundstück herzustellen, dessen Benutzung
für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert
ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann, wenn
Gründe des Verkehrs dies erfordern, im Einzel-
fall bestimmen, ob die Stellplätze auf dem Bau-
grundstück oder auf einem anderen Grund-
stück herzustellen sind.

(3) Ist die Herstellung nach Absatz 2 nicht oder
nur unter großen Schwierigkeiten möglich oder
ist sie auf Grund einer Satzung nach § 85 Abs. 1
Nr. 8 untersagt oder eingeschränkt, so kann
die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit
der Gemeinde gestatten, dass die Stellplatz-
pflicht durch Zahlung eines Geldbetrags abge-
löst wird, sofern eine Ablösesatzung (§ 85
Abs. 1 Nr. 9) besteht. Der Geldbetrag darf 80
vom Hundert der durchschnittlichen Herstel-
lungskosten der Parkeinrichtungen einschließ-
lich des Grunderwerbs im Gemeindegebiet
oder in bestimmten Teilen des Gemeindege-
biets nicht überschreiten. Der Geldbetrag ist
zu verwenden für

1. die Herstellung zusätzlicher oder die Instand-
haltung oder die Modernisierung bestehen-
der Parkeinrichtungen oder die Herstellung
von Ladestationen für Elektromobilität,

2. sonstige Maßnahmen zur Entlastung der
Straßen von ruhendem Verkehr einschließ-
lich investiver Maßnahmen des öffentlichen
Personennahverkehrs und des Fahrradver-
kehrs.

(4) Für die Herstellung von Abstellplätzen für
Fahrräder gilt Absatz 1 Satz 1 bis 3 sinnge-
mäß. Fahrradabstellplätze sind auf dem Bau-
grundstück herzustellen. Die Pflicht zur Her-
stellung von Fahrradabstellplätzen entfällt bei
Wohnungen, soweit die Herstellung von
Fahrradabstellplätzen für Besucherinnen und
Besucher auf dem Baugrundstück nicht
oder nur unter großen Schwierigkeiten mög-
lich ist.

(5) Stellplätze und Garagen müssen so ange-
ordnet und ausgeführt werden, dass ihre Be-
nutzung die Gesundheit nicht schädigt sowie
das Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die
Erholung in der Umgebung durch Lärm, Ab-
gase und Gerüche nicht über das zumutbare
Maß hinaus stört. Sie müssen unter Berück-
sichtigung eines angemessenen Stauraums
auf möglichst kurzem Weg von den öffentli-
chen Verkehrsflächen aus verkehrssicher zu
erreichen sein. Stellplätze für uneinge-
schränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Woh-
nungen müssen barrierefrei sein. Es kann
verlangt werden, dass anstelle von Stellplät-
zen Garagen hergestellt werden.

(6) Garagen und ihre Nebenanlagen müssen
zu lüften sein. Abfließende Treib- und
Schmierstoffe müssen unschädlich beseitigt
werden können.
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(7) Stellplatzflächen sollen durch Anpflanzun-
gen gärtnerisch gestaltet werden. Flächen mit
mehr als acht Stellplätzen sind mit standortge-
rechten Bäumen und Gehölzen zu bepflanzen.
Eine Abschirmung von Stellplätzen und Gara-
gen durch Schutzwände sowie durch Bäume
und Sträucher kann im Einzelfall verlangt
werden.

(8) Notwendige Stellplätze, Garagen und Fahr-
radabstellplätze dürfen nicht zweckentfremdet
benutzt werden.

(9) Wird in einem Gebäude, das vor dem 1. Ja-
nuar 1995 fertiggestellt war, eine Wohnung
geteilt oder Wohnraum durch Änderung der
Nutzung, durch Aufstocken oder durch Aus-
bau des Dachraums geschaffen, so brauchen
notwendige Stellplätze nicht hergestellt zu
werden, soweit dies auf dem Grundstück nicht
oder nur unter großen Schwierigkeiten mög-
lich ist.

Abschnitt 7

Besondere bauliche Anlagen

§ 48 (aufgehoben)

§ 49 (aufgehoben)

§ 50 Barrierefreies Bauen
(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen
müssen die Wohnungen eines Geschosses
barrierefrei erreichbar sein; diese Verpflichtung
kann auch durch barrierefrei erreichbare Woh-
nungen in mehreren Geschossen erfüllt wer-
den. In Gebäuden, die errichtet werden und
die gemäß § 39 Absatz 4 Satz 1 einen Aufzug
haben müssen, müssen die Aufenthaltsräume
barrierefrei erreichbar sein. In den Wohnungen
nach den Sätzen 1 und 2 müssen die Aufent-
haltsräume, eine Toilette, ein Bad sowie die
Küche oder die Kochnische und, soweit vor-
handen, der Freisitz barrierefrei, aber nicht un-
eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein.
Von den Wohnungen nach Satz 2 müssen in
Gebäuden mit mehr als 6 Wohnungen eine
Wohnung und in Gebäuden mit mehr als 12
Wohnungen zwei Wohnungen uneinge-
schränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein. Die
Sätze 1 und 3 gelten nicht, wenn durch nach-
träglichen Ausbau des Dachgeschosses, durch

Nutzungsänderung des obersten Geschos-
ses, durch Aufstockung um bis zu zwei Ge-
schosse oder durch Teilung von Wohnungen
zusätzliche Wohnungen entstehen.

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich
sind, müssen in den dem allgemeinen Besu-
cher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen
barrierefrei sein. Dies gilt insbesondere für

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungs-
und Erziehungswesens,

2. Sport- und Freizeitstätten,

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,

4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,

5. Verkaufsstätten, Schank- und Speisegast-
stätten,

6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen,

7. Beherbergungsstätten,

8. Serviceautomaten, insbesondere zur Bar-
geldbeschaffung.

Für die der zweckentsprechenden Nutzung
dienenden Räume und Anlagen genügt es,
wenn sie in dem erforderlichen Umfang barrie-
refrei sind. Toilettenräume und notwendige
Stellplätze für Besucherinnen, Besucher, Be-
nutzerinnen und Benutzer müssen in der erfor-
derlichen Anzahl barrierefrei sein.

(3) Für bauliche Anlagen, die überwiegend oder
ausschließlich von Menschen mit Behinderun-
gen oder aufgrund von Alter oder Krankheit be-
einträchtigten Menschen genutzt werden oder
die ihrer Betreuung dienen, wie

1. Tagesstätten, Schulen, Werkstätten und
Heime für behinderte Menschen,

2. Altenheime, Altenwohnheime und Alten-
pflegeheime,

gelten die Anforderungen des Absatzes 2 Satz 1
für die gesamte Anlage oder Einrichtung.

(4) Sollen rechtmäßig bestehende bauliche An-
lagen, andere Anlagen oder Einrichtungen
nach den Absätzen 2 und 3 wesentlich geän-
dert werden, so soll die Bauaufsichtsbehörde
verlangen, dass auch die von der Änderung
nicht unmittelbar berührten Teile mit den An-
forderungen der Absätze 2 und 3 in Einklang
gebracht werden, wenn dies für die Bauherrin
oder den Bauherrn keine unzumutbaren Mehr-
kosten verursacht.

(5) Von den Absätzen 1 bis 3 können Abwei-
chungen zugelassen werden, soweit die An-
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forderungen wegen schwieriger Geländever-
hältnisse, wegen des Einbaus eines sonst
nicht erforderlichen Aufzugs, wegen ungüns-
tiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick
auf die Sicherheit der Menschen mit Behinde-
rung und der alten Menschen nur mit einem
unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt
werden können. § 68 Abs. 2 gilt entspre-
chend.

§ 51 Sonderbauten
An Sonderbauten können im Einzelfall zur Ver-
wirklichung der allgemeinen Anforderungen
nach § 3 besondere Anforderungen gestellt
werden. Erleichterungen können gestattet wer-
den, soweit es der Einhaltung von Vorschriften
wegen der besonderen Art oder Nutzung bau-
licher Anlagen oder Räume oder wegen
besonderer Anforderungen nach Satz 1 nicht
bedarf. Die besonderen Anforderungen und
die Erleichterungen können sich insbesondere
erstrecken auf

1. die Anordnung der baulichen Anlagen auf
dem Grundstück,

2. die Abstände von Grundstücksgrenzen,
von anderen baulichen Anlagen auf dem
Grundstück und von öffentlichen Verkehrs-
flächen sowie auf die Größe der freizuhal-
tenden Flächen des Baugrundstücks,

3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrsflä-
chen und nach angrenzenden Grundstücken,

04. die Anlage der Zu- und Abfahrten,

05. die Anlage von Grünstreifen, Baumpflan-
zungen und anderen Pflanzungen, die Be-
grünung oder Beseitigung von Halden und
Gruben, das Sammeln, Versickern und
Verwenden von Niederschlags- oder
Brauchwasser,

06. die Bauart und Anordnung aller für die
Stand- und Verkehrssicherheit, den Brand-,
Wärme-, Schall- oder Gesundheitsschutz
wesentlichen Bauteile und die Verwen-
dung von Baustoffen,

07. Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -
vorkehrungen,

08. die Löschwasserrückhaltung,

09. die Anordnung und Herstellung von Aufzü-
gen, Treppen, Treppenräumen, Fluren, Aus-
gängen und sonstigen Rettungswegen,

10. die Beleuchtung und Energieversorgung,

11. die Lüftung und Rauchableitung,

12. die Feuerungsanlagen und Heizräume,

13. die Wasserversorgung,

14. die Aufbewahrung und Entsorgung von
Abwasser und von festen Abfallstoffen,

15. die Stellplätze und Garagen,

16. die barrierefreie Nutzbarkeit,

17. die zulässige Zahl der Benutzerinnen und
Benutzer, Anordnung und Zahl der zulässi-
gen Sitz- und Stehplätze bei Versammlungs-
stätten, Tribünen und Fliegenden Bauten,

18. die Zahl der Toiletten für Besucherinnen
und Besucher,

19. Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bau-
vorlagen, insbesondere eines Brand-
schutzkonzeptes,

20. weitere zu erbringende Bescheinigungen,

21. die Bestellung und Qualifikation der Bau-
leiterin oder des Bauleiters und der Fach-
bauleiterinnen und Fachbauleiter,

22. den Betrieb und die Benutzung, einschließ-
lich der Bestellung und der Qualifikation
einer oder eines Brandschutzbeauftragten,

23. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen
und die Bescheinigungen, die hierüber zu
erbringen sind,

24. Kommunikationseinrichtungen für die Ge-
fahrenabwehr.

Die am Bau Beteiligten

§ 52 Grundsatz
Bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsände-
rung und der Beseitigung von Anlagen sind die
Bauherrin oder der Bauherr und im Rahmen
ihres Aufgabenbereichs die anderen am Bau
Beteiligten dafür verantwortlich, dass die öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften und die Anord-
nungen der Bauaufsichtsbehörde eingehalten
werden.

TEIL 4
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§ 53 Bauherrin, Bauherr
(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vor-
bereitung, Überwachung und Ausführung
eines nicht verfahrensfreien Vorhabens eine
Entwurfsverfasserin oder einen Entwurfsver-
fasser, Unternehmen und eine Bauleiterin oder
einen Bauleiter zu beauftragen, soweit sie oder
er nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtun-
gen nach diesem Gesetz geeignet ist, und sie
der Bauaufsichtsbehörde zu benennen. Der
Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen ferner
die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten erforderlichen Anträge, Anzeigen und
Nachweise. Die Bauherrin oder der Bauherr
hat die zur Erfüllung der Anforderungen dieses
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erfor-
derlichen Nachweise und Unterlagen zu den
verwendeten Bauprodukten und den ange-
wandten Bauarten bereitzuhalten. Werden Bau-
produkte verwendet, die die CE-Kennzeichnung
nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen,
ist die Leistungserklärung bereitzuhalten. Satz 1
gilt nicht bei Nutzungsänderungen ohne bauli-
che Änderungen.

(2) Bei Bauarbeiten, die in Selbst- oder Nach-
barschaftshilfe für eigenen Bedarf der Bauher-
rin oder des Bauherrn ausgeführt werden, ist
die Beauftragung von Unternehmen nicht er-
forderlich, wenn genügend Fachkräfte mit der
nötigen Sachkunde, Erfahrung und Zuverläs-
sigkeit mitwirken. Dies gilt nicht bei der Besei-
tigung von Anlagen.

(3) Sind die von der Bauherrin oder vom Bau-
herrn Beauftragten für ihre Aufgabe nach
Sachkunde und Erfahrung nicht geeignet, so
kann die Bauaufsichtsbehörde vor und wäh-
rend der Bauausführung verlangen, dass sie
durch geeignete Personen ersetzt oder geeig-
nete Sachverständige herangezogen werden.
Die Bauaufsichtsbehörde kann die Bauarbei-
ten einstellen, bis geeignete Personen oder
Sachverständige beauftragt sind.

(4) Wechselt die Bauherrin oder der Bauherr,
so hat die neue Bauherrin oder der neue Bau-
herr dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüg-
lich in Textform mitzuteilen.

(5) Sind mehrere Bauherrinnen oder Bauher-
ren an einem Bauvorhaben beteiligt, so ist ge-
genüber der Bauaufsichtsbehörde eine Vertre-
terin oder ein Vertreter zu bestellen, die oder
der für die Erfüllung der der Bauherrin oder
dem Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen

Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu
sorgen hat.

§ 54 Entwurfsverfasserin,
Entwurfsverfasser,
Fachplanerinnen,
Fachplaner

(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfs-
verfasser muss nach Sachkunde und Erfah-
rung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvor-
habens geeignet sein. Sie oder er ist für die
Vollständigkeit und Brauchbarkeit ihres oder
seines Entwurfs verantwortlich. Sie oder er hat
dafür zu sorgen, dass die für die Ausführung
notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelbe-
rechnungen und Anweisungen den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(2) Hat die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten
nicht die erforderliche Sachkunde und Erfah-
rung, so hat sie oder er dafür zu sorgen, dass
geeignete Fachplanerinnen oder Fachplaner
herangezogen werden. Diese sind für die von
ihnen gefertigten Unterlagen verantwortlich.
Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen
aller Fachplanungen bleibt die Entwurfsver-
fasserin oder der Entwurfsverfasser verant-
wortlich.

§ 55 Unternehmen
(1) Jedes Unternehmen ist für die den öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften entsprechende Aus-
führung der von ihm übernommenen Arbeiten
und insoweit für die ordnungsgemäße Einrich-
tung und den sicheren Betrieb der Baustelle
verantwortlich. Es hat die zur Erfüllung der An-
forderungen dieses Gesetzes oder aufgrund
dieses Gesetzes erforderlichen Nachweise
und Unterlagen zu den verwendeten Baupro-
dukten und den angewandten Bauarten zu er-
bringen und auf der Baustelle bereitzuhalten.
Bei Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung
nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tra-
gen, ist die Leistungserklärung bereitzuhalten.
Hat ein Unternehmen für einzelne übernom-
mene Arbeiten nicht die erforderliche Sach-
kunde und Erfahrung, so hat es dafür zu sor-
gen, dass geeignete Fachunternehmen oder
Fachleute herangezogen werden; diese sind
für ihre Arbeiten verantwortlich.
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(2) Jedes Unternehmen hat auf Verlangen der
Bauaufsichtsbehörde für Bauarbeiten, bei
denen die Sicherheit der baulichen Anlagen in
außergewöhnlichem Maß von der besonderen
Sachkenntnis und Erfahrung oder von einer
Ausstattung des Unternehmens mit besonde-
ren Vorrichtungen abhängt, nachzuweisen,
dass es für diese Bauarbeiten geeignet ist und
über die erforderlichen Vorrichtungen verfügt.
Satz 1 gilt entsprechend für die Fachunterneh-
men und Fachleute.

§ 56 Bauleiterin, Bauleiter
(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat darü-
ber zu wachen, dass die Baumaßnahme ent-
sprechend den öffentlich-rechtlichen Anforde-
rungen durchgeführt wird und die dafür erfor-
derlichen Weisungen zu erteilen. Sie oder er
hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den siche-
ren bautechnischen Betrieb der Baustelle, ins-
besondere auf das gefahrlose Ineinandergrei-
fen der Arbeiten der Unternehmen zu achten.
Die Verantwortlichkeit der Unternehmen bleibt
unberührt. Verstöße, denen nicht abgeholfen
wird, hat sie oder er unverzüglich der Bauauf-
sichtsbehörde mitzuteilen.

(2) Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss
über die für ihre oder seine Aufgabe erforder-
liche Sachkunde und Erfahrung verfügen. Ver-
fügt die Bauleiterin oder der Bauleiter auf ein-
zelnen Teilgebieten nicht über die erforderliche
Sachkunde und Erfahrung, so hat sie oder er
dafür zu sorgen, dass geeignete Fachbauleite-
rinnen oder Fachbauleiter herangezogen wer-
den. Diese treten insoweit an die Stelle der
Bauleiterin oder des Bauleiters. Die Bauleiterin
oder der Bauleiter hat die Tätigkeit der Fach-
bauleiterinnen und Fachbauleiter und ihre oder
seine Tätigkeit aufeinander abzustimmen.

Bauaufsichtsbehörden, Verfahren

Abschnitt 1

Bauaufsichtsbehörden

§ 57 Aufgaben und Befugnisse
der Bauaufsichtsbehörden

(1) Die Bauaufsicht ist Aufgabe des Staates.

TEIL 5

(2) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der
Errichtung, der Änderung, der Nutzungsände-
rung, der Beseitigung sowie der Instandhal-
tung von Anlagen darüber zu wachen, dass
die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die
auf Grund dieser Vorschriften erlassenen An-
ordnungen eingehalten werden. Sie haben in
Wahrnehmung dieser Aufgaben die nach pflicht-
gemäßem Ermessen erforderlichen Maßnah-
men zu treffen.

(3) Bei bestandsgeschützten baulichen Anla-
gen können Anforderungen gestellt werden,
wenn dies zur Abwehr von erheblichen Gefah-
ren für Leben und Gesundheit oder von unzu-
mutbaren Belästigungen erforderlich ist.

(4) Sollen rechtmäßig bestehende bauliche An-
lagen, andere Anlagen oder Einrichtungen we-
sentlich geändert werden, so kann gefordert
werden, dass auch die von der Änderung nicht
unmittelbar berührten Teile mit diesem Gesetz
oder den auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Vorschriften in Einklang gebracht werden,
wenn dies für die Bauherrin oder den Bauherrn
keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht.

(5) Bei bestandsgeschützten Sonderbauten,

1. mit deren Nutzung eine besondere Brand-
oder Explosionsgefahr verbunden ist,

2. durch die im Falle eines Brandes, einer Ex-
plosion oder eines sonstigen gefahrbrin-
genden Ereignisses eine größere Anzahl
von Menschen oder erhebliche Sachwerte
gefährdet werden können oder

3. bei denen zur Gewährleistung der Sicher-
heit oder Ordnung der Besucherinnen und
Besucher eine regelmäßige oder ständige
Anwesenheit der Polizei erforderlich ist,

kann verlangt werden, dass Anlagen nach
§ 51 Satz 3 Nr. 24 eingebaut, unterhalten und
an den jeweiligen Stand der von Feuerwehr
und Polizei verwendeten Kommunikations-
technik angepasst werden, wenn dies keine
unzumutbaren Kosten verursacht.

(6) Bauaufsichtliche Genehmigungen und sons-
tige Maßnahmen gelten auch für und gegen
die Rechtsnachfolgenden.

(7) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes be-
auftragten Personen sind berechtigt, in Aus-
übung ihres Amtes Grundstücke und bauliche
Anlagen einschließlich der Wohnungen zu be-
treten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit
der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes)
wird insoweit eingeschränkt.
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§ 58 Aufbau der Bauaufsichts-
behörden

(1) Oberste Bauaufsichtsbehörde ist das Mi-
nisterium für Inneres, Bauen und Sport. Die
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden
werden von den Landkreisen und dem Regio-
nalverband Saarbrücken als Auftragsangele-
genheiten wahrgenommen, soweit in diesem
Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes nichts
anderes bestimmt ist. Die oberste Bauauf-
sichtsbehörde führt die Fachaufsicht über die
unteren Bauaufsichtsbehörden nach Satz 2
und Absatz 2.

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde überträgt
einer Gemeinde auf Antrag durch Rechts-
verordnung ganz oder teilweise die Aufgaben
der unteren Bauaufsichtsbehörde, wenn die
Gemeinde mehr als 30.000 Einwohnerinnen
und Einwohner hat und ihre Leistungsfähigkeit
nachweist.5

(3) Den Bauaufsichtsbehörden müssen Beam-
tinnen oder Beamte mit der Befähigung zum
Richteramt oder zum höheren Verwaltungs-
dienst oder Beamtinnen oder Beamte des
höheren technischen Verwaltungsdienstes der
Fachrichtung Hochbau oder Städtebau sowie
Beamtinnen oder Beamte des gehobenen
technischen Verwaltungsdienstes der Fach-
richtung Hochbau oder der Fachrichtung Bau-
ingenieurwesen, Fachgebiet Städtebau und
Bauordnungswesen, angehören. Die Leitung
oder Verantwortung für die technische Bear-
beitung der Bauaufsichtsgeschäfte ist Be-
diensteten zu übertragen, die mindestens die
Befähigung zum gehobenen technischen Ver-
waltungsdienst nach Satz 1 und die erforder-
lichen Kenntnisse der Bautechnik, der Bauge-
staltung und des öffentlichen Baurechts
haben. Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann
Ausnahmen zulassen.

§ 59 Sachliche Zuständigkeit
(1) Sachlich zuständig ist die untere Bau-
aufsichtsbehörde, soweit nichts anderes be-
stimmt ist.

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann be-
stimmen, dass die Erteilung der Baugenehmi-
gung und die Zulassung von Abweichungen
für die Errichtung oder wesentliche Änderung
bestimmter Sonderbauten ihrer Zustimmung
bedarf.

Abschnitt 2

Genehmigungspflicht,
Genehmigungsfreiheit

§ 60 Grundsatz
(1) Die Errichtung, die Änderung und Nutzungs-
änderung von Anlagen bedürfen der Bauge-
nehmigung, soweit in den §§ 61 bis 63 und 77
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Genehmigungsfreiheit nach Absatz 1,
den §§ 61 bis 63 und 77 sowie die Beschrän-
kung der bauaufsichtlichen Prüfung nach den
§§ 64, 65 und 67 Abs. 4 entbinden nicht von
der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforde-
rungen, die durch öffentlich-rechtliche Vor-
schriften an Anlagen gestellt werden und las-
sen die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse
unberührt. Die Genehmigungsfreiheit nach
Absatz 1, den §§ 61 bis 63 und 77 entbindet
auch nicht von der Verpflichtung, die nach an-
deren öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfor-
derlichen Anzeigen zu erstatten und Gestat-
tungen einzuholen, insbesondere die Geneh-
migungen nach den Vorschriften des Saarlän-
dischen Denkmalschutzgesetzes vom 19. Mai
2004 (Amtsbl. S. 1498), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juni 2009
(Amtsbl. S. 1374), in der jeweils geltenden
Fassung.6

(3) Auf Verlangen der Bauherrin oder des
Bauherrn wird für verfahrensfreie Vorhaben
nach § 61 und für genehmigungsfrei gestellte
Vorhaben nach § 63 ein Genehmigungsver-
fahren nach § 64 und für Vorhaben nach
§ 64 ein Genehmigungsverfahren nach § 65
durchgeführt.

(4) Schließt eine nach anderen Vorschriften er-
forderliche Gestattung die Baugenehmigung
ein, kann die für die Erteilung dieser Gestat-
tung zuständige Behörde in entsprechender
Anwendung dieses Gesetzes und auf Grund
dieses Gesetzes erlassener Vorschriften Prüf-
ingenieurinnen, Prüfingenieure, Prüfämter und
Prüfstellen heranziehen oder die Vorlage von
Bescheinigungen von Prüfsachverständigen
verlangen.

5 Vgl. BS-Nr. 2130-1-5.
6 SDschG vgl. BS-Nr. 224-5.
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§ 61 Verfahrensfreie Vorhaben,
Beseitigung von Anlagen

(1) Verfahrensfrei sind:

1. folgende Gebäude:

a) eingeschossige Gebäude bis zu 10 m²
Brutto-Grundfläche, außer im Außenbe-
reich,

b) eingeschossige Garagen einschließlich
eingebautem Abstellraum und einge-
schossige Gebäude zum Abstellen von
Fahrrädern, jeweils mit einer mittleren
Wandhöhe bis zu 3 m über der Gelände-
oberfläche und bis zu 36 m² Bruttogrund-
fläche, außer im Außenbereich; § 7 Abs. 4
Satz 2 bis 5 findet Anwendung,

c) Gebäude ohne Feuerstätten bis zu 100 m²
Brutto-Grundfläche und mit einer trauf-
seitigen Wandhöhe bis zu 5 m, die
einem land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1
oder 2 und des § 201 des Baugesetz-
buchs in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 20. November
2014 (BGBl. I S. 1748), in der jeweils
geltenden Fassung dienen und nur zur
Unterbringung von Sachen oder zum
vorübergehenden Schutz von Tieren
bestimmt sind,

d) Gewächshäuser bis 100 m² Brutto-
Grundfläche und 5 m Firsthöhe, die
einem landwirtschaftlichen Betrieb im
Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 und
des § 201 des Baugesetzbuchs dienen,

e) Gartenlauben in genehmigten Kleingar-
tenanlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 des
Bundeskleingartengesetzes (BKleingG)
vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210),
zuletzt geändert durch Artikel 14 des
Gesetzes vom 13. September 2001
(BGBl. I S. 2376), in der jeweils gelten-
den Fassung und in Dauerkleingärten im
Sinne des § 1 Abs. 3 des Bundesklein-
gartengesetzes,

f) Fahrgastunterstände, die dem öffentli-
chen Personenverkehr oder der Schüler-
beförderung dienen,

g) Schutzhütten für Wanderer und Grillhüt-
ten, die jedermann zugänglich sind und
keine Aufenthaltsräume haben,

h) Terrassenüberdachungen mit einer Fläche
bis zu 36 m² und einer Tiefe bis zu 3 m,

i) Kioske, Verkaufswagen und Toiletten auf
öffentlichen Verkehrsflächen,

2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüs-
tung, ausgenommen freistehende Abgas-
anlagen mit einer Höhe von mehr als 10 m,

3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien:

a) Solaranlagen in, an und auf Dach- oder
Außenwandflächen sowie die damit ver-
bundene Änderung der Nutzung oder
der äußeren Gestalt des Gebäudes,

b) gebäudeunabhängige Solaranlagen mit
einer Höhe bis zu 3 m und einer Ge-
samtlänge bis zu 12 m,

c) gebäudeunabhängige Windkraftanlagen
und Windkraftanlagen auf Dächern, je-
weils bis zu 10 m Höhe gemessen von
der Geländeoberfläche bis zum höchs-
ten Punkt der vom Rotor bestrichenen
Fläche, sowie die damit verbundene Än-
derung der Nutzung oder der äußeren
Gestalt des Gebäudes,

4. folgende Versorgungsanlagen:

a) Brunnen,

b) Anlagen, die der Telekommunikation,
der öffentlichen Versorgung mit Elektrizi-
tät, Gas, Öl oder Wärme dienen, bis zu
50 m³ Brutto-Rauminhalt,

5. folgende Masten, Antennen und ähnliche
Anlagen:

a) Masten bis 10 m Höhe,

b) Masten und Unterstützungen für Freilei-
tungen, Straßenbeleuchtungsanlagen,
Fahnen und Seilbahnen, die der Lasten-
beförderung dienen,

c) unbeschadet der Nummer 4 Buchstabe b
Antennen einschließlich der Masten mit
einer Höhe bis zu 15 m, auf Gebäuden
gemessen ab dem Schnittpunkt der An-
lage mit der Dachhaut, und Parabolanten-
nen mit einem Durchmesser bis zu 1,20
m sowie zugehörige Versorgungseinhei-
ten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10
m3; bei einer Höhe von mehr als 10 m ist
das Vorhaben nur verfahrensfrei, wenn
vor der Bauausführung von einer oder
einem Prüfsachverständigen aufgrund
des § 86 Abs. 3 ein Standsicherheits-
nachweis erstellt und die Standsicherheit
der Bauherrin oder dem Bauherrn be-
scheinigt wurde,
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d) die bauliche Änderung, die Nutzungs-

änderung und die Änderung der äußeren
Gestalt bestehender baulicher Anlagen
durch die Errichtung, An- oder Einbrin-
gung von Antennen und Parabolanten-
nen nach Buchstabe c einschließlich der
zugehörigen Versorgungseinheiten bis
zu 10 m³ Netto-Rauminhalt in bestehen-
den baulichen Anlagen und bis zu 10 m³
Brutto-Rauminhalt an oder auf beste-
henden baulichen Anlagen,

e) ortsveränderliche Antennenträger, die
für längstens 24 Monate aufgestellt
werden, einschließlich der zugehörigen
Versorgungseinheiten sowie der An-
bringung und Veränderung von Anten-
nen,

f) Sirenen und deren Masten,

g) Blitzschutzanlagen,

h) Signalhochbauten der Landesvermes-
sung,

6. folgende Behälter und Wasserbecken:

a) ortsfeste Behälter für verflüssigte Gase
mit einem Fassungsvermögen von weni-
ger als 3 Tonnen, für nicht verflüssigte
Gase bis zu 6 m³ Brutto-Rauminhalt,

b) ortsfeste Behälter für brennbare oder
wassergefährdende Flüssigkeiten bis zu
10 m³ Brutto-Rauminhalt,

c) ortsfeste Behälter sonstiger Art bis zu 50 m³
Brutto-Rauminhalt und bis zu 3 m Höhe,

d) landwirtschaftliche Dünge- und Futter-
mittelsilos, Fahrsilos, Kompost- und
ähnliche Anlagen,

e) Wasserbecken bis zu 100 m³ Beckenin-
halt,

7. folgende Einfriedungen, Sichtschutzwände
und Stützmauern:

a) Einfriedungen und Sichtschutzwände je-
weils bis zu 2 m Höhe, außer im Außen-
bereich,

b) offene Einfriedungen und Weidezäune
für landwirtschaftlich oder forstwirt-
schaftlich genutzte Grundstücke im
Außenbereich,

c) Stützmauern bis zu 2 m Höhe,

8. folgende Anlagen in Gärten und zur Freizeit-
gestaltung:
a) Anlagen, die der zweckentsprechenden

Einrichtung von Gärten dienen, wie

Bänke, Sitzgruppen oder Pergolen, aus-
genommen Gebäude und Einfriedungen,

b) Schwimmbecken mit einem Beckenin-
halt bis zu 100 m³ einschließlich dazuge-
höriger luftgetragener Überdachungen,
außer im Außenbereich,

c) Anlagen, die der zweckentsprechenden
Einrichtung von Spiel- und Sportflächen,
Reit- und Wanderwegen, Trimm- und
Lehrpfaden dienen, ausgenommen Ge-
bäude und Tribünen,

d) Sprungschanzen, Sprungtürme und
Rutschbahnen jeweils bis zu 10 m Höhe,

e) Landungsstege,

f) Wohnwagen, Wohnmobile, Zelte und
bauliche Anlagen, die keine Gebäude
sind, auf genehmigten Camping-, Zelt-
und Wochenendplätzen,

9. folgende Werbeanlagen, Warenautomaten,
ähnliche Anlagen und Hinweisschilder und
-zeichen, jeweils bis zu 10 m Anlagenhöhe,
sowie, soweit sie in, auf oder an einer beste-
henden baulichen Anlage errichtet werden,
die damit verbundene Änderung der Nut-
zung oder der äußeren Gestalt der Anlage:

a) Werbeanlagen mit einer Ansichtsfläche
bis zu 1 m²,

b) Anlagen, die der Ankündigung oder An-
preisung dienen und nicht vom öffent-
lichen Verkehrs- oder Grünraum aus
sichtbar sind,

c) Werbeanlagen für zeitlich begrenzte Ver-
anstaltungen,

d) für höchstens 2 Monate an der Stätte
der Leistung angebrachte oder aufge-
stellte Werbeanlagen,

e) Waren- und Leistungsautomaten sowie
Packstationen von Post- und Paket-
dienstleistern,

f) Zeichen, die auf abseits oder versteckt
gelegene Stätten hinweisen, außer im
Außenbereich,

g) Schilder, die Inhaber und Art gewerb-
licher oder landwirtschaftlicher Betriebe
kennzeichnen oder auf einen Beruf hin-
weisen (Hinweisschilder) an der Stätte
der Leistung, vor Ortsdurchfahrten,
wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer
einzigen Tafel zusammengefasst sind,
und an Stellen, an denen sie nicht vom
öffentlichen Verkehrs- oder Grünraum
aus sichtbar sind,
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h) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan

festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und
vergleichbaren Sondergebieten an der
Stätte der Leistung, an und auf Flugplät-
zen, Sportanlagen, auf abgegrenzten
Versammlungsstätten, Ausstellungs- und
Messegeländen, soweit sie nicht in die
freie Landschaft wirken,

i) Servicesäulen und Hinweistafeln für Mo-
bilitätsdienstleistungen,

10. folgende sonstige vorübergehend aufge-
stellte oder benutzbare Anlagen:

a) Gerüste,

b) Baustelleneinrichtungen einschließlich der
Lagerhallen, Schutzhallen und Unter-
künfte,

c) Toilettenwagen,

d) Behelfsbauten, die der Landesverteidi-
gung, dem Katastrophenschutz oder der
Unfallhilfe dienen,

e) bauliche Anlagen, die zu Straßenfesten,
Volksfesten und Märkten errichtet werden
und die keine Fliegenden Bauten sind,

f) bauliche Anlagen, die für höchstens drei
Monate auf genehmigtem Messe- und
Ausstellungsgelände errichtet werden,
ausgenommen Fliegende Bauten,

g) vorübergehend aufgestellte bauliche Anla-
gen, die dem Verkauf landwirtschaftlicher
oder erwerbsgärtnerischer Produkte
durch die Erzeugerin oder den Erzeuger
dienen, ausgenommen Gebäude,

11. folgende tragende und nicht tragende
Bauteile:

a) nicht tragende und nicht aussteifende
Bauteile in baulichen Anlagen,

b) die Änderung tragender oder aussteifen-
der Bauteile innerhalb von Wohngebäu-
den der Gebäudeklassen 1 und 2,

c) Fenster und Türen sowie die dafür be-
stimmten Öffnungen,

d) Außenwandbekleidungen einschließlich
Maßnahmen der Wärmedämmung, aus-
genommen bei Hochhäusern, sowie
Verblendungen, Anstrich und Verputz
baulicher Anlagen,

e) Dächer von Gebäuden, ausgenommen
Hochhäuser, einschließlich der Dachkon-
struktion ohne Änderung des bisherigen
statischen Systems und der Dachhöhe,

f) einzelne Aufenthaltsräume im Dachraum
von Wohngebäuden, wenn dadurch die
Gebäudeklasse 3 nicht überschritten
und die äußere Gestaltung des Gebäu-
des nicht verändert wird; der Einbau in
der Dachfläche liegender Fenster gilt
nicht als Veränderung der äußeren Ge-
staltung des Gebäudes,

auch vor Fertigstellung der baulichen Anlage,

12. folgende Plätze, private Verkehrsanlagen,
Aufschüttungen und Abgrabungen:

a) Abstellplätze für Fahrräder,

b) unbefestigte Lager- und Abstellplätze,
die einem Betrieb im Sinne des § 35
Abs. 1 Nr. 1 und 2 und des § 201 des
Baugesetzbuchs dienen,

c) sonstige Lager- und Abstellplätze sowie
Ausstellungsplätze, jeweils bis zu 300 m²
Fläche, in durch Bebauungsplan fest-
gesetzten Gewerbe-, Industrie- und ver-
gleichbaren Sondergebieten,

d) unbeschadet der Buchstaben b und c
Stellplätze und Abstellplätze für Anhän-
ger mit bis zu 36 m² Gesamtfläche,

e) Kleinkinderspielplätze im Sinne von § 10
Abs. 2 Satz 1,

f) private Verkehrsanlagen einschließlich
Brücken und Durchlässe mit einer lichten
Weite bis zu jeweils 5 m sowie Untertun-
nelungen mit einem Durchmesser bis zu
3 m,

g) Wirtschaftswege der Land- und Forst-
wirtschaft,

h) Aufschüttungen und Abgrabungen bis zu
2 m Höhe oder Tiefe, wenn ihre Grundflä-
che nicht größer als 36 m², im Außenbe-
reich nicht größer als 300 m² ist,

i) Ausgrabungen des Landesdenkmal-
amtes,

j) Aufschüttungen und Abgrabungen, die der
landwirtschaftlichen oder erwerbsgärtne-
rischen Bodenverbesserung dienen,

13. folgende sonstige Anlagen und Teile von
Anlagen:

a) Regale bis zu einer Höhe von 7,50 m
Oberkante Lagergut,

b) Anlagen, die der Erlaubnis nach § 18 der
Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Fe-
bruar 2015 (BGBl. I S. 49) in der jeweils
geltenden Fassung bedürfen,
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c) Fahrradabstellanlagen,

d) Fahrzeugwaagen,

e) Kranbahnen und ihre Unterstützungen
für Kräne bis zu 1 t Traglast,

f) Denkmale, Skulpturen und Feldkreuze
jeweils bis zu 4 m Höhe sowie Grab-
denkmale auf Friedhöfen,

g) Treppenaufzüge in Wohngebäuden,

h) Ladestationen für Elektromobilität und
die damit verbundene Änderung der
Nutzung,

14. andere vergleichbare unbedeutende An-
lagen, die in den vorstehenden Nummern
nicht erfasst sind, wie Hauseingangsüber-
dachungen, Markisen, Fensterläden, Roll-
läden, Terrassen, Maschinenfundamente,
Teppichstangen, Jägerstände, Wildfütte-
rungen, Bienenfreistände und Tauben-
häuser.

(2) Über Absatz 1 hinaus sind verfahrensfrei:

1. Gebäude ohne Feuerstätten mit einer trauf-
seitigen Wandhöhe bis zu 5 m, die einem
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im
Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 und des
§ 201 des Baugesetzbuchs dienen und nur
zur Unterbringung von Sachen oder zum
vorübergehenden Schutz von Tieren be-
stimmt sind,

2. Gewächshäuser bis 5 m Firsthöhe, die
einem landwirtschaftlichen Betrieb im Sinne
des § 35 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 und des § 201
des Baugesetzbuchs dienen,

wenn die Bauherrin oder der Bauherr der Ge-
meinde das beabsichtigte Vorhaben durch Ein-
reichen der erforderlichen Unterlagen zur Kennt-
nis gegeben hat und die Gemeinde nicht inner-
halb einer Frist von zwei Wochen eine vorläufige
Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Bau-
gesetzbuchs beantragt. Teilt die Gemeinde der
Bauherrin oder dem Bauherrn vor Ablauf der
Frist mit, dass sie eine vorläufige Untersagung
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs
nicht beantragen wird, darf mit der Ausführung
des Vorhabens bereits vor Ablauf der Frist nach
Satz 1 begonnen werden.

(3) Verfahrensfrei ist die Änderung der Nutzung
von Anlagen, wenn

1. für die neue Nutzung keine anderen öffent-
lich-rechtlichen Anforderungen, die im Bau-

genehmigungsverfahren nach § 65 zu prü-
fen sind, als für die bisherige Nutzung in
Betracht kommen,

2. Räume eines Wohngebäudes mit nicht
mehr als zwei Wohnungen in Aufenthalts-
räume, die zu diesen Wohnungen gehören,
umgenutzt werden,

3. Räume in vorhandenen Wohngebäuden
und Wohnungen in Räume für Bäder und
Toiletten umgenutzt werden,

4. die Errichtung oder Änderung der Anlagen
nach Absatz 1 verfahrensfrei wäre.

(4) Verfahrensfrei ist die Beseitigung von

1. Anlagen nach Absatz 1,

2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 und 3,

3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude
sind, mit einer Höhe bis zu 10 m.

Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseitigung
von Anlagen mindestens einen Monat zuvor
der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Bei
nicht freistehenden Gebäuden muss die
Standsicherheit des Gebäudes oder der
Gebäude, an die das zu beseitigende Ge-
bäude angebaut ist, durch eine Tragwerk-
splanerin oder einen Tragwerksplaner im
Sinne des § 67 Abs. 2 Satz 1 oder 2 beurteilt
und im erforderlichen Umfang nachgewiesen
werden; die Beseitigung ist, soweit notwen-
dig, durch eine Tragwerksplanerin oder einen
Tragwerksplaner im Sinne des § 67 Abs. 2
Satz 1 oder 2 zu überwachen. Satz 3 gilt
nicht, soweit an verfahrensfreie Gebäude an-
gebaut ist. § 73 Abs. 6 Nr. 3 und Abs. 8 gilt
entsprechend.

(5) Instandhaltungsarbeiten sind verfahrensfrei.

§ 62 Vorhaben des Bundes
und der Länder

(1) Nicht verfahrensfreie Vorhaben des Bundes
und der Länder sowie ihrer rechtsfähigen
Anstalten, Körperschaften und Stiftungen be-
dürfen keiner Genehmigungsfreistellung oder
Baugenehmigung sowie Bauüberwachung
und Bauzustandsbesichtigung (§§ 63 bis 65,
78, 79), wenn
1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und der

Bauüberwachung einer Baudienststelle des
Bundes oder eines Landes übertragen ist
und
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2. die Baudienststelle mindestens mit einer

Beamtin oder einem Beamten des höheren
technischen Verwaltungsdienstes der Fach-
richtung Hochbau oder einer oder einem
technischen Angestellten, die oder der die
Voraussetzungen für die Einstellung in den
Vorbereitungsdienst der Laufbahn des hö-
heren Dienstes der Fachrichtung Hochbau
erfüllt und über eine Berufserfahrung von
mindestens drei Jahren in ihrer oder seiner
Fachrichtung verfügt, besetzt ist.

Solche Vorhaben bedürfen der Zustimmung
der obersten Bauaufsichtsbehörde (Zustim-
mungsverfahren). Die Zustimmung der obers-
ten Bauaufsichtsbehörde entfällt, wenn die
Gemeinde nicht widerspricht und die Nach-
barschaft dem Vorhaben zustimmt. Keiner
Genehmigungsfreistellung, Baugenehmigung
oder Zustimmung sowie Bauüberwachung
und Bauzustandsbesichtigung bedürfen unter
den Voraussetzungen des Satzes 1 Baumaß-
nahmen in oder an bestehenden Gebäuden,
soweit sie nicht zu einer Erweiterung des Bau-
volumens oder zu einer der Genehmigungs-
pflicht unterliegenden Nutzungsänderung
führen. Die Sätze 3 und 4 gelten nicht für Vor-
haben, für die nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I
S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des
Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S.
4147), in der jeweils geltenden Fassung oder
dem Saarländischen Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung vom 30. Oktober 2002
(Amtsbl. S. 2494), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 13. Februar 2019
(Amtsbl. I S. 324), in der jeweils geltenden Fas-
sung7, eine Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung oder einer Vorprü-
fung besteht und für Vorhaben, für die nach §
71 Abs. 3 Satz 2 eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung durchzuführen ist.

(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der
obersten Bauaufsichtsbehörde einzureichen.
Die oberste Bauaufsichtsbehörde prüft die
Zulässigkeit des Vorhabens entsprechend
§ 64 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1. Sie führt eine nach
den Vorschriften über die Umweltverträglich-
keitsprüfung erforderliche Öffentlichkeitsbe-
teiligung und bei Vorhaben nach § 71 Abs. 3
Satz 2 die Öffentlichkeitsbeteiligung nach
§ 71 Abs. 3 bis 6 durch. Sie entscheidet über
Abweichungen von den nach Satz 2 zu prü-
fenden sowie von anderen Vorschriften, so-
weit sie nachbarschützend sind und die

Nachbarschaft nicht zugestimmt hat; darüber
hinaus bedarf die Zulässigkeit von Ausnah-
men, Befreiungen und Abweichungen keiner
bauaufsichtlichen Entscheidung. Die Ge-
meinde ist vor Erteilung der Zustimmung zu
hören; § 36 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 des
Baugesetzbuches gilt entsprechend. § 68
Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1, § 69 Abs. 2 und die
§§ 70 bis 75 finden Anwendung.

(3) Die Baudienststelle trägt unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 1 die Verant-
wortung dafür, dass die Errichtung, die Ände-
rung, die Nutzungsänderung und die Beseiti-
gung baulicher Anlagen den öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften entsprechen; die Verantwor-
tung für die Unterhaltung baulicher Anlagen
trägt die Baudienststelle nur, wenn und so-
lange sie die oder der für die Anlage Verant-
wortliche ausschließlich ihr überträgt. Die
Verantwortung der öffentlichen Bauherrschaft
(§ 53) sowie der Unternehmen (§ 55) und die
Befugnisse der unteren Bauaufsichtsbehörden
bleiben unberührt.

(4) Nicht verfahrensfreie Vorhaben des Bundes,
die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwe-
cken der Bundespolizei oder dem zivilen Bevöl-
kerungsschutz dienen, sind abweichend von
den Absätzen 1 bis 3 der obersten Bauauf-
sichtsbehörde vor Baubeginn in geeigneter
Weise zur Kenntnis zu bringen; dies gilt nicht,
wenn die Gemeinde nicht widerspricht. Darüber
hinaus wirken die Bauaufsichtsbehörden nicht
mit. Besteht für ein Vorhaben nach Satz 1 eine
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder einer Vorprüfung, bedarf
es der Zustimmung der obersten Bauaufsichts-
behörde. Auf Fliegende Bauten, die der Landes-
verteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundes-
polizei oder dem zivilen Bevölkerungsschutz die-
nen, finden Satz 1 und § 77 Abs. 2 bis 10 keine
Anwendung; sie bedürfen auch keiner Genehmi-
gungsfreistellung oder Baugenehmigung.

§ 63 Genehmigungsfreistellung
(1) Keiner Baugenehmigung bedürfen über die
§§ 61, 62 und 77 hinaus

1. Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3,

2. sonstige Anlagen, die keine Gebäude sind,

3. Nebengebäude und Nebenanlagen zu Vor-
haben nach den Nummern 1 und 2,

7 SUVPG vgl. BS-Nr. 2128-19.
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wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 vor-
liegen. Satz 1 gilt nicht für

1. Werbeanlagen,

2. Sonderbauten,

3. Vorhaben, für die eine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
oder einer Vorprüfung besteht,

4. Vorhaben innerhalb eines Achtungsabstands
von 2 200 m, bei Biogasanlagen von 200 m,
um einen Betriebsbereich im Sinne des § 3
Abs. 5a des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771), in der jeweils
geltenden Fassung, durch die
a) eine oder mehrere dem Wohnen dienen-

de Nutzungseinheiten geschaffen oder
um einen oder mehrere dem Wohnen die-
nende Aufenthaltsräume erweitert werden
oder

b) eine oder mehrere öffentlich zugängliche
bauliche Anlagen geschaffen oder ein
oder mehrere dem allgemeinen Besu-
cherverkehr dienende Teile einer öffent-
lich zugänglichen baulichen Anlage er-
weitert werden,

es sei denn, die Bauherrin oder der Bauherr
weist durch ein Gutachten eines oder einer
nach § 29b des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes bekannt gegebenen Sachver-
ständigen oder durch eine Bestätigung der
Immissionsschutzbehörde nach, dass sich
das Vorhaben außerhalb des angemesse-
nen Sicherheitsabstands im Sinne des § 3
Abs. 5c des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes befindet.

(2) Vorhaben nach Absatz 1 sind baugenehmi-
gungsfrei gestellt, wenn

1. sie im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans im Sinne des § 30 Abs. 1 oder der
§§ 12 und 30 Abs. 2 des Baugesetzbuchs
liegen und den Festsetzungen dieses Be-
bauungsplans nicht widersprechen,

2. die Erschließung im Sinne des Baugesetz-
buchs gesichert ist,

3. eine Abweichung nach § 68 von Vorschrif-
ten dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes nicht erforderlich ist und

4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach
Absatz 3 Satz 2 erklärt, dass das verein-
fachte Baugenehmigungsverfahren durch-

geführt werden soll, oder bei der Bauauf-
sichtsbehörde eine vorläufige Untersagung
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetz-
buchs beantragt.

(3) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die er-
forderlichen Unterlagen bei der Gemeinde
einzureichen; die Gemeinde leitet, soweit sie
nicht selbst Bauaufsichtsbehörde ist, die Un-
terlagen unverzüglich an die Bauaufsichtsbe-
hörde weiter. Mit dem Vorhaben darf einen
Monat nach Eingang der erforderlichen Un-
terlagen bei der Gemeinde begonnen wer-
den. Teilt die Gemeinde der Bauherrin oder
dem Bauherrn vor Ablauf der Frist mit, dass
kein Baugenehmigungsverfahren durchge-
führt werden soll und sie eine vorläufige Un-
tersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Bau-
gesetzbuchs nicht beantragen wird, darf be-
reits vor Ablauf der Frist nach Satz 2 mit der
Ausführung des Vorhabens begonnen wer-
den; von der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat
die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu
unterrichten. Beantragt die Gemeinde inner-
halb der Frist nach Satz 2 eine vorläufige Un-
tersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Bau-
gesetzbuchs, sind der Bauherrin oder dem
Bauherrn die eingereichten Unterlagen zu-
rückzugeben. Will die Bauherrin oder der
Bauherr mit der Ausführung des Vorhabens
mehr als drei Jahre, nachdem die Bauausfüh-
rung nach Satz 2 oder 3 zulässig geworden
ist, beginnen, ist das Verfahren nach den Sät-
zen 1 bis 4 zu wiederholen.

(4) Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz
2 Nr. 4 kann insbesondere deshalb erfolgen,
weil die Gemeinde eine Überprüfung der
sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 2
oder des Bauvorhabens aus anderen Grün-
den für erforderlich hält. Darauf, dass die
Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit
keinen Gebrauch macht, besteht kein
Rechtsanspruch. Erklärt die Gemeinde, dass
das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren
durchgeführt werden soll, hat sie dem Bau-
herrn die vorgelegten Unterlagen zurückzuge-
ben. Hat der Bauherr bei der Einreichung der
Unterlagen bestimmt, dass diese im Fall der
Erklärung nach Absatz 2 Nummer 4 als Bau-
antrag zu behandeln sind, leitet die Gemeinde
die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung
an die Bauaufsichtsbehörde weiter.

(5) § 67 bleibt unberührt. § 69 Abs. 2 Satz 1
sowie § 73 Abs. 6 Nr. 2, Abs. 7 und 8 sind
entsprechend anzuwenden.
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Abschnitt 3

Genehmigungsverfahren

§ 64 Vereinfachtes Baugeneh-
migungsverfahren

(1) Für Vorhaben nach § 63 Abs. 1 Satz 1, bei
denen die Voraussetzungen nach § 63 Abs. 2
nicht vorliegen, wird ein vereinfachtes Bau-
genehmigungsverfahren durchgeführt. Satz 1
gilt nicht für Vorhaben nach § 63 Abs. 1 Satz 2
Nr. 2 und 3.
(2) Im vereinfachten Baugenehmigungsverfah-
ren werden geprüft:
1. die Zulässigkeit des Vorhabens nach den

Vorschriften des Baugesetzbuchs und den
sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten außerhalb des Bauordnungsrechts,
ausgenommen die Anforderungen nach
der Arbeitsstättenverordnung vom 12. Au-
gust 2004 (BGBl. I S. 2179), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 der Verordnung vom
19. Juli 2010 (BGBl. I S. 96), in der jeweils
geltenden Fassung und die Anforderungen
nach dem Gesetz zur Einsparung von Ener-
gie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien
zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäu-
den vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728),
in der jeweils geltenden Fassung, und dem
Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrier-
ten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die
Elektromobilität vom 18. März 2021 (BGBl I.
S. 354), in der jeweils geltenden Fassung,

2. die Übereinstimmung des Vorhabens mit
den Vorschriften über die Abstandsflächen
(§§ 7, 8) und das barrierefreie Bauen (§ 50)
sowie den Örtlichen Bauvorschriften (§ 85),

3. bei Werbeanlagen abweichend von Num-
mer 2 die Übereinstimmung des Vorhabens
mit den Vorschriften der §§ 4, 7, 8, 12, 14
und 17 Abs. 2 sowie mit den Örtlichen Bau-
vorschriften (§ 85),

4. beantragte Abweichungen.
§ 67 bleibt unberührt.

(3) Über den Bauantrag ist innerhalb von drei
Monaten nach Eingang des vollständigen An-
trags zu entscheiden; die Bauaufsichtsbe-
hörde kann diese Frist aus wichtigem Grund
um bis zu einem Monat verlängern. Ein wichti-
ger Grund liegt insbesondere vor, wenn eine
Ausnahme, Befreiung oder Abweichung be-
antragt ist oder die Erteilung der Baugeneh-
migung der Entscheidung einer anderen Be-
hörde oder Stelle bedarf oder eine Öffentlich-

keitsbeteiligung nach § 71 Abs. 3 erforderlich
ist. Wenn zur Beurteilung eines Vorhabens
durch eine beteiligte Behörde oder Stelle noch
zusätzliche Unterlagen oder Angaben erfor-
derlich sind, wird die Frist bis zum Eingang
der nachgeforderten Unterlagen oder Anga-
ben unterbrochen. Die Frist wird im Übrigen
auch durch einen nachgereichten Antrag auf
Erteilung einer Ausnahme, Befreiung oder Ab-
weichung unterbrochen. Die Genehmigung
gilt als erteilt, wenn über den Bauantrag nicht
innerhalb der Frist entschieden worden ist.
Auf Verlangen der Bauherrin oder des Bau-
herrn hat die Bauaufsichtsbehörde die Ge-
nehmigung nach Satz 5 schriftlich zu bestäti-
gen. Die Sätze 1 bis 6 gelten nicht, wenn die
Frist für die Entscheidung einer anderen Be-
hörde oder Stelle nach bundesrechtlichen
Vorschriften mehr als zwei Monate beträgt
oder über zwei Monate hinaus verlängert wer-
den darf.

§ 65 Baugenehmigungsverfahren
Bei baugenehmigungsbedürftigen Anlagen,
die nicht unter § 64 fallen, werden geprüft:

1. die Zulässigkeit des Vorhabens nach den
Vorschriften des Baugesetzbuchs, nach den
Vorschriften des Bauordnungsrechts, ausge-
nommen die Anforderungen an den Wärme-,
Schall- und Erschütterungsschutz, und nach
den sonstigen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften, ausgenommen die Anforderungen
nach dem Gesetz zur Einsparung von Ener-
gie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien
zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäu-
den und dem Gesetz zum Aufbau einer ge-
bäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfra-
struktur für die Elektromobilität.

2. beantragte Abweichungen.

§ 67 bleibt unberührt.

§ 66 Bauvorlageberechtigung
(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie
Errichtung und Änderung von Gebäuden müs-
sen von einer bauvorlageberechtigten Ent-
wurfsverfasserin oder einem bauvorlagebe-
rechtigten Entwurfsverfasser selbst oder unter
ihrer oder seiner Leitung erstellt sein. Dies gilt
nicht für

1. Bauvorlagen, die üblicherweise von Fach-
kräften mit anderer Ausbildung als nach
Absatz 2 verfasst werden, und
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2. geringfügige oder technisch einfache Bau-

vorhaben.

(2) Bauvorlageberechtigt ist,

1. wer auf Grund des Saarländischen Archi-
tekten- und Ingenieurkammergesetzes vom
13. Juli 2016 (Amtsbl. I S. 714), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
12. Dezember 2023 (Amtsbl. I 2024 S.
212), in der jeweils geltenden Fassung8, die
Berufsbezeichnung „Architektin“ oder „Ar-
chitekt“ führen darf oder

2. wer in die Liste der Bauvorlageberechtigten
nach § 29 des Saarländischen Architekten-
und Ingenieurkammergesetzes eingetragen
ist oder, ohne eine solche Listeneintragung,
gemäß § 29c des Saarländischen Architek-
ten- und Ingenieurkammergesetzes bau-
vorlageberechtigt ist.

(3) Bauvorlageberechtigt sind ferner

1. Berufsangehörige, welche über die in § 29
des Saarländischen Architekten- und Inge-
nieurkammergesetzes genannten inländi-
schen oder auswärtigen Hochschulab-
schlüsse verfügen, für die in Absatz 1 Satz 2
genannten Vorhaben und

a) freistehende oder nur einseitig ange-
baute oder anbaubare Wohngebäude
der Gebäudeklassen 1 bis 3,

b) eingeschossige gewerblich genutzte Ge-
bäude, die keine Sonderbauten sind,

c) land- und forstwirtschaftliche Gebäude,
die keine Sonderbauten sind,

d) Behelfsgebäude und untergeordnete
Gebäude, sowie

e) Garagen bis 100 m2 Nutzfläche ein-
schließlich der Verkehrsflächen,

2. Berufsangehörige, welche

a) auf Grund des Saarländischen Architek-
ten- und Ingenieurkammergesetzes die
Berufsbezeichnung „Innenarchitektin“
oder „Innenarchitekt“ führen dürfen oder
in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem nach dem
Recht der Europäischen Union gleichge-
stellten Staat zur Ausübung des Berufs
der Innenarchitektin oder des Innenar-
chitekten rechtmäßig niedergelassen
sind, nach Maßgabe des § 2 Absatz 2
des Saarländischen Architekten- und In-
genieurkammergesetzes für die mit der
Berufsaufgabe der Innenarchitektinnen
und Innenarchitekten verbundenen bau-
lichen Änderungen von Gebäuden,

b) in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem nach dem
Recht der Europäischen Union gleichge-
stellten Staat zur Ausübung des Berufs
der Architektin oder des Architekten
rechtmäßig niedergelassen sind, nach
Maßgabe des § 2 Absatz 2 des Saarlän-
dischen Architekten- und Ingenieurkam-
mergesetzes,

3. Berufsangehörige, welche

a) die Befähigung zum höheren oder geho-
benen technischen Verwaltungsdienst der
Fachrichtung Hochbau oder der Fach-
richtung Bauingenieurwesen, Fachge-
biet Städtebau und Bauordnungswesen,
besitzen,

b) einen berufsqualifizierenden Hochschul-
abschluss eines Studiums der Fachrich-
tung Bauingenieurwesen gemäß den in
Anlage 2 des Saarländischen Architek-
ten- und Ingenieurkammergesetzes ge-
regelten Leitlinien oder der Fachrichtung
Architektur nachweisen können und da-
nach mindestens zwei Jahre auf dem
Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäu-
den praktisch tätig gewesen sind,

c) ein Studium der Fachrichtung Innenarchi-
tektur erfolgreich abgeschlossen haben
und mindestens zwei Jahre in dieser
Fachrichtung praktisch tätig waren,

für ihre dienstliche Tätigkeit bei einer juristi-
schen Person des Öffentlichen Rechts; Ab-
solventinnen und Absolventen der Fach-
richtung Innenarchitektur sind nur bauvorla-
geberechtigt für die mit der Berufsaufgabe
der Innenarchitektinnen und Innenarchitek-
ten verbundenen baulichen Änderungen
von Gebäuden.

(4) Bauvorlageberechtigt für die in Absatz 1
Satz 2 genannten Vorhaben und

1. Baumaßnahmen in oder an Wohngebäu-
den der Gebäudeklasse 1, soweit sie nicht
zu einer Erweiterung des Brutto-Raumin-
halts um mehr als 100 m3 führen,

2. die Errichtung oder Änderung von

a) landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden
und gewerblich genutzten Gebäuden bis
zu 120 m2 Geschossfläche, die keine
Sonderbauten sind,

b) Behelfsgebäuden und untergeordneten
Gebäuden sowie

8 SAIG vgl. BS-Nr. 700-4.
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c) Garagen bis 100 m2 Nutzfläche ein-

schließlich der Verkehrsflächen

sind auch die Angehörigen der Fachrichtun-
gen Architektur, Hochbau und Bauingenieur-
wesen, die aufgrund des § 1 oder des § 2 des
Gesetzes zum Schutze der Berufsbezeich-
nung Ingenieur diese Berufsbezeichnung füh-
ren dürfen, die Meisterinnen und Meister des
Maurer-, Betonbauer-, Stahlbetonbauer- oder
Zimmererhandwerks und die staatlich geprüf-
ten Technikerinnen und Techniker der Fach-
richtung Bautechnik. Personen, die in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder einem nach dem Recht der Europäischen
Union gleichgestellten Staat niedergelassen
sind und die Anforderungen nach Satz 1 nicht
erfüllen, sind für Vorhaben nach Satz 1 Num-
mer 1 und 2 bauvorlageberechtigt, wenn sie in
dem Staat ihrer Niederlassung eine vergleich-
bare Berechtigung besitzen.

(5) Die Bauvorlageberechtigten nach Absatz 3
Nummer 1 sind in ein von der Ingenieurkam-
mer zu führendes Verzeichnis einzutragen.

§ 67 Bautechnische Nachweise
(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die
Standsicherheit, den Brand-, Schall- und Er-
schütterungsschutz sowie die Einhaltung der
Anforderungen der Teile 2 und 3 des Geset-
zes zur Einsparung von Energie und zur Nut-
zung erneuerbarer Energien zur Wärme- und
Kälteerzeugung in Gebäuden ist nach näherer
Maßgabe der Rechtsverordnung aufgrund des
§ 86 Abs. 2 durch hierzu berechtigte Personen
nachzuweisen (bautechnische Nachweise);
dies gilt nicht für verfahrensfreie Bauvorhaben,
einschließlich der Beseitigung von Anlagen, so-
weit nicht in diesem Gesetz oder in der Rechts-
verordnung aufgrund des § 86 Abs. 2 anderes
bestimmt ist. Die Bauvorlageberechtigung
nach § 66 Absatz 2, Absatz 3 Nummer 2
Buchstabe b und Nummer 3 Buchstabe a und
b schließt die Berechtigung zur Erstellung der
bautechnischen Nachweise ein, soweit nicht
nachfolgend Abweichendes bestimmt ist. 3Die
Bauvorlageberechtigung nach § 66 Abs. 4
schließt die Berechtigung zur Erstellung der
bautechnischen Nachweise für die in § 66 Abs.
4 Satz 1 genannten Vorhaben mit Ausnahme
des Standsicherheitsnachweises ein.

(2) Bei

1. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 und

2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Ge-
bäude sind,

muss der Standsicherheitsnachweis, bei ande-
ren Bauvorhaben darf der Standsicherheits-
nachweis von einer Person selbst oder unter
ihrer Leitung erstellt sein, die in die Liste der
Tragwerksplanerinnen und -planer nach § 31
des Saarländischen Architekten- und Inge-
nieurkammergesetzes oder in die entspre-
chende Liste eines anderen Landes eingetra-
gen ist. Der Standsicherheitsnachweis darf
nach Maßgabe von § 32 des Saarländischen
Architekten- und Ingenieurkammergesetzes
auch von einer Person selbst oder unter ihrer
Leitung erstellt sein, die in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem nach dem Recht der Europäischen
Union gleichgestellten Staat zur Erstellung von
Standsicherheitsnachweisen niedergelassen
ist. Bei Vorhaben im Einwirkungsbereich un-
tertägigen Bergbaus ist eine Stellungnahme
des bergbauberechtigten Unternehmens über
die Erforderlichkeit vorbeugender Sicherungs-
maßnahmen einzuholen. Die Sicherungsmaß-
nahmen sind im Standsicherheitsnachweis zu
berücksichtigen. Tragwerksplanerinnen und
Tragwerksplaner nach den Sätzen 1 und 2
dürfen auch Nachweise über den Schall- und
Erschütterungsschutz sowie die Einhaltung
der Anforderungen der Teile 2 und 3 des Ge-
setzes zur Einsparung von Energie und zur
Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme-
und Kälteerzeugung in Gebäuden erstellen
oder anerkennen.

(3) Der Brandschutznachweis darf auch von
einer Person selbst oder unter ihrer Leitung
erstellt sein, die in die Liste der Brandschutz-
planerinnen und -planer nach § 33 des Saar-
ländischen Architekten- und Ingenieurkam-
mergesetzes oder in die entsprechende Liste
eines anderen Landes eingetragen ist oder
nach Maßgabe des § 34 des Saarländischen
Architekten- und Ingenieurkammergesetzes in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder in einem nach dem Recht der Eu-
ropäischen Union gleichgestellten Staat zur
Erstellung von Brandschutznachweisen nie-
dergelassen ist. Hat die nachweisberechtigte
Person für einzelne Fragen des Brandschutz-
nachweises nicht die erforderliche Sachkunde
und Erfahrung, findet § 54 Abs. 2 entspre-
chende Anwendung.

(4) Der Standsicherheitsnachweis muss bau-
aufsichtlich geprüft oder durch eine Prüfsach-
verständige oder einen Prüfsachverständigen
im Sinne der Rechtsverordnung aufgrund des
§ 86 Abs. 3 bescheinigt sein bei
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1. Sonderbauten und Gebäuden der Gebäu-

deklassen 4 und 5,

2. folgenden baulichen Anlagen, wenn dies
nach Maßgabe eines in der Rechtsverord-
nung aufgrund des § 86 Abs. 2 geregelten
Kriterienkatalogs erforderlich ist:

a) Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3,
ausgenommen Wohngebäude der Ge-
bäudeklassen 1 und 2 und ihre Neben-
gebäude,

b) Behälter, Brücken, Stützmauern und Tri-
bünen,

c) sonstige bauliche Anlagen, die keine
Gebäude sind, mit einer Höhe von mehr
als 10 m.

Der Brandschutznachweis muss bauaufsicht-
lich geprüft oder durch eine Prüfsachver-
ständige oder einen Prüfsachverständigen im
Sinne der Rechtsverordnung aufgrund des
§ 86 Abs. 3 bescheinigt sein bei

1. Vorhaben, für die das Baugenehmigungs-
verfahren nach § 65 durchgeführt wird,

2. Garagen mit mehr als 100 m² Nutzfläche
einschließlich der Verkehrsflächen, aus-
genommen oberirdische, eingeschossige
Garagen bis zu 1 000 m² Nutzfläche ein-
schließlich der Verkehrsflächen.

(5) Bei der Änderung von Gebäuden darf der
Nachweis der Einhaltung der Anforderungen
des Teils 3 des Gesetzes zur Einsparung von
Energie und zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Ge-
bäuden auch von einer Person erstellt sein, die
nach dem Gesetz zur Einsparung von Energie
und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden zur
Ausstellung des Energieausweises berechtigt
ist.

(6) Außer in den Fällen des Absatzes 4 müssen
bautechnische Nachweise weder geprüft noch
bescheinigt werden; § 68 bleibt unberührt.
Einer bauaufsichtlichen Prüfung oder Beschei-
nigung einer oder eines Prüfsachverständigen
bedarf es ferner nicht, soweit für das Bauvor-
haben Standsicherheitsnachweise vorliegen,
die von einem Prüfamt für Standsicherheit all-
gemein geprüft sind (Typenprüfung). Typen-
prüfungen anderer Länder gelten auch im
Saarland.

(7) § 66 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 68 Abweichungen
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichun-
gen von bauaufsichtlichen Anforderungen die-
ses Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes
erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter
Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen
Anforderung und unter Würdigung der öffent-
lich-rechtlich geschützten nachbarlichen Be-
lange mit den öffentlichen Belangen, insbeson-
dere den Anforderungen des § 3 Abs. 1 verein-
bar sind. § 86a Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Zulassung von
1. Abweichungen nach Absatz 1,
2. Ausnahmen und Befreiungen von den Fest-

setzungen eines Bebauungsplanes oder
einer sonstigen städtebaulichen Satzung
nach § 31 des Baugesetzbuchs,

3. Ausnahmen und Befreiungen von Regelun-
gen der Baunutzungsverordnung über die
zulässige Art der baulichen Nutzung nach
§ 34 Abs. 2 Halbsatz 2 des Baugesetzbuchs,

4. Abweichungen, die eine Ermessensent-
scheidung nach der Baunutzungsverord-
nung in der jeweils anzuwendenden Fas-
sung verlangen,

ist gesondert in Textform zu beantragen; der
Antrag ist zu begründen. Für Anlagen, die kei-
ner Genehmigung bedürfen, sowie für Abwei-
chungen von Vorschriften, die im Genehmi-
gungsverfahren nicht geprüft werden, gilt Satz
1 entsprechend; § 73 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Zulassungen von Abweichungen nach Ab-
satz 2 gelten drei Jahre; § 74 Absatz 2 gilt ent-
sprechend.

§ 69 Bauantrag und Bauvorlagen
(1) Der Bauantrag ist bei der unteren Bauauf-
sichtsbehörde einzureichen.

(2) Dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung
des Bauvorhabens und die Bearbeitung des
Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bau-
vorlagen), einschließlich der bautechnischen
Nachweise, beizufügen, auch soweit Anforde-
rungen in den Verfahren nach den §§ 64 und
65 nicht geprüft werden. Es kann zugelassen
werden, dass einzelne Bauvorlagen nachge-
reicht werden. Auf Antrag kann die Baugeneh-
migung auch unter der Bedingung erteilt wer-
den, dass bautechnische Nachweise nachge-
reicht werden und mit der Bauausführung erst
soweit erforderlich nach erfolgter bauaufsicht-
licher Prüfung der nachgereichten Nachweise
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oder nach Vorlage von Bescheinigungen von
Prüfsachverständigen gemäß § 67 Abs. 4 be-
gonnen werden darf.

(3) § 25 Absatz 2 Satz 1 des Saarländischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unbe-
rührt.

§ 70 Behandlung des Bauantrags
(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat den Bauan-
trag binnen sechs Arbeitstagen nach Eingang
auf seine Vollständigkeit zu überprüfen (Vor-
prüfung). Der Bauantrag ist zurückzuweisen,
wenn die Bauvorlagen so unvollständig oder
fehlerhaft sind, dass sie nicht bearbeitet wer-
den können. Zur Beseitigung geringfügiger
Mängel soll die Bauaufsichtsbehörde eine Frist
setzen. Werden die Mängel innerhalb der Frist
nicht behoben, gilt der Antrag als zurückge-
nommen. Die Bearbeitungsfähigkeit des Bau-
antrags ist der Bauherrin oder dem Bauherrn
unverzüglich unter Angabe der voraussicht-
lichen Verfahrensdauer mitzuteilen.

(2) Ist die Erteilung der Baugenehmigung von
der Gestattung oder dem Einvernehmen einer
anderen Behörde abhängig oder muss über
das Vorhaben im Benehmen mit einer anderen
Behörde entschieden werden, so holt die Bau-
aufsichtsbehörde die Entscheidung der ande-
ren Behörde ein. Die Bauaufsichtsbehörde
holt die Stellungnahme sonstiger Behörden
und Stellen ein, deren Aufgabenbereich durch
das Vorhaben berührt wird. Entscheidungen
und Stellungnahmen nach den Sätzen 1 und 2
sollen gleichzeitig eingeholt werden. Eine ge-
meinsame Besprechung der zu beteiligenden
Stellen (Antragskonferenz) soll einberufen wer-
den, wenn dies der beschleunigten Abwick-
lung des Vorhabens dienlich ist.

(3) Eine auf Grund landesrechtlicher Vorschrif-
ten nach Absatz 2 Satz 1 erforderliche Ent-
scheidung gilt als erteilt, wenn sie nicht inner-
halb von zwei Monaten nach Eingang des Er-
suchens unter Angabe der Gründe versagt
wird. Stellungnahmen nach Absatz 2 Satz 2
können unberücksichtigt bleiben, wenn sie
nicht innerhalb eines Monats nach Anforde-
rung bei der Bauaufsichtsbehörde eingehen.
Wenn zur Beurteilung des Vorhabens durch
eine beteiligte Behörde oder Stelle noch zu-
sätzliche Unterlagen oder Angaben erforder-
lich sind, wird die Frist nach Satz 1 oder 2 bis
zum Eingang der nachgeforderten Unterlagen
oder Angaben bei der beteiligten Behörde
oder Stelle unterbrochen. Die Bauaufsichtsbe-
hörde teilt die Entscheidung der anderen Be-

hörde zusammen mit ihrer Entscheidung der
Bauherrin oder dem Bauherrn mit.

§ 71 Beteiligung der Nachbar-
schaft und der Öffentlichkeit

(1) Vor der Zulassung von Abweichungen nach
§ 68 und vor der Erteilung von Befreiungen
nach § 31 Abs. 2 des Baugesetzbuchs, die
öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche
Belange berühren können, soll die nach § 68
für die Zulassung zuständige Stelle die betrof-
fenen Eigentümerinnen und Eigentümer sowie
Erbbauberechtigten benachbarter Grund-
stücke (Nachbarschaft) von dem Vorhaben
benachrichtigen. Entsprechend kann verfah-
ren werden, wenn nicht ausgeschlossen wer-
den kann, dass durch die Baugenehmigung
öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche
Belange beeinträchtigt werden. Die Bauherrin
oder der Bauherr hat der zuständigen Stelle
auf Verlangen die betroffene Nachbarschaft
namhaft zu machen und Unterlagen zu ihrer
Beteiligung zur Verfügung zu stellen. Einwen-
dungen sind innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Benachrichtigung bei der zuständi-
gen Stelle in Textform oder zur Niederschrift
vorzubringen; hierauf ist in der Benachrichti-
gung hinzuweisen. Die benachrichtigte Nach-
barschaft wird mit allen öffentlich-rechtlichen
Einwendungen ausgeschlossen, die im Rah-
men der Beteiligung nicht fristgemäß geltend
gemacht worden sind. Auf diese Rechtsfolge
ist in der Benachrichtigung hinzuweisen.

(2) Die Benachrichtigung nach Absatz 1 Satz 1
entfällt, wenn die Nachbarschaft der Abwei-
chung oder Befreiung zugestimmt hat; die
Bauherrin oder der Bauherr hat die Zustim-
mung nachzuweisen. Wird den Einwendungen
der Nachbarschaft nicht entsprochen, ist ihr
eine Ausfertigung der Baugenehmigung oder
der Entscheidung über die Zulassung der Ab-
weichung oder Befreiung zuzustellen.

(3) Bei baulichen Anlagen, die aufgrund ihrer
Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet
sind, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
zu gefährden, zu benachteiligen oder zu beläs-
tigen, kann die Bauaufsichtsbehörde auf An-
trag der Bauherrin oder des Bauherrn das Bau-
vorhaben nach den für sie geltenden Bekannt-
machungsvorschriften und außerdem entwe-
der im Internet oder in örtlichen Tageszeitun-
gen, die im Bereich des Standorts der Anlage
verbreitet sind, öffentlich bekannt machen.
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Ein Bauvorhaben innerhalb eines Achtungs-
abstands eines Betriebsbereichs nach § 63
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4,

1. durch das dem Wohnen dienende Nut-
zungseinheiten mit einer Größe von insge-
samt mehr als 5.000 m2 Bruttogrundfläche
neu geschaffen werden oder bestehende
dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten
um mehr als 5.000 m2 Bruttogrundfläche
erweitert werden,

2. durch das die gleichzeitige Nutzung einer
oder mehrerer öffentlich zugänglicher bau-
licher Anlagen durch mehr als 100 zusätz-
liche Besucherinnen und Besucher ermög-
licht wird oder

3. nach dessen Durchführung ein Sonderbau
nach § 2 Abs. 4 Nr. 9, 10, 12, 13, 15 oder
16 besteht,

ist nach Eingang des vollständigen Antrags
nach Satz 1 bekannt zu machen, es sei denn,
die Bauherrin oder der Bauherr weist durch ein
Gutachten eines oder einer nach § 29b des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes bekannt
gegebenen Sachverständigen oder durch eine
Bestätigung der Immissionsschutzbehörde
nach, dass sich das Vorhaben außerhalb des
angemessenen Sicherheitsabstands im Sinne
des § 3 Abs. 5c des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes befindet. Satz 2 gilt nicht,
wenn die Bauaufsichtsbehörde zu dem Ergeb-
nis kommt, dass dem Gebot, den an-
gemessenen Sicherheitsabstand zu wahren,
bereits in einem Bebauungsplan Rechnung
getragen ist oder wenn durch eine Änderung
eines Sonderbaus, der ein Sonderbau nach
Satz 2 Nr. 3 ist, eine Erhöhung der Anzahl der
Benutzerinnen und Benutzer oder Besucherin-
nen und Besucher nicht eintritt. Verfährt die
Bauaufsichtsbehörde nach Satz 1 oder 2, fin-
det Absatz 1 keine Anwendung.

(4) In der Bekanntmachung nach Absatz 3
Satz 1 und 2 ist über Folgendes zu informie-
ren:

1. über den Gegenstand des Vorhabens,

2. über die für die Genehmigung zuständige
Behörde, bei der der Antrag nebst Unter-
lagen zur Einsicht ausgelegt wird sowie
wo und wann Einsicht genommen werden
kann,

3. darüber, dass Personen, deren Belange be-
rührt sind, und Vereinigungen, welche die An-
forderungen von § 3 Abs. 1 oder § 2 Abs. 2
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in der

Fassung der Bekanntmachung vom 23. Au-
gust 2017 (BGBl. I S. 3290), in der jeweils
geltenden Fassung erfüllen (betroffene Öf-
fentlichkeit), Einwendungen bei einer in der
Bekanntmachung bezeichneten Stelle bis
zu zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist erheben können; dabei ist darauf
hinzuweisen, dass mit Ablauf der Frist alle
öffentlich-rechtlichen Einwendungen ausge-
schlossen sind und der Ausschluss von um-
weltbezogenen Einwendungen nur für das
Genehmigungsverfahren gilt,

4. dass die Zustellung der Entscheidung über
die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden kann.

Bei der Bekanntmachung nach Absatz 3
Satz 2 ist zusätzlich über Folgendes zu infor-
mieren:

1. gegebenenfalls die Feststellung einer Pflicht
zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung für das Vorhaben nach § 5 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung sowie erforderlichenfalls die Durch-
führung einer grenzüberschreitenden Betei-
ligung nach den §§ 55 und 56 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung,

2. die Art möglicher Entscheidungen oder, so-
weit vorhanden, den Entscheidungsentwurf
und

3. gegebenenfalls weitere Einzelheiten des
Verfahrens zur Unterrichtung der Öffentlich-
keit und Anhörung der betroffenen Öffent-
lichkeit.

(5) Nach der Bekanntmachung sind der Antrag
und die Bauvorlagen sowie die entschei-
dungserheblichen Berichte und Empfehlun-
gen, die der Bauaufsichtsbehörde im Zeit-
punkt der Bekanntmachung vorliegen, einen
Monat zur Einsicht auszulegen. Bauvorlagen,
die Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse ent-
halten, sind nicht auszulegen; für sie gilt § 10
Abs. 2 des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes entsprechend. Bis zwei Wochen nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist kann die Öffentlichkeit
gegenüber der zuständigen Behörde in Text-
form Einwendungen erheben; mit Ablauf die-
ser Frist sind alle öffentlich-rechtlichen Ein-
wendungen ausgeschlossen. Satz 3 Halbsatz
2 gilt für umweltbezogene Einwendungen nur
für das Genehmigungsverfahren. Weitere In-
formationen, die für die Entscheidung über die
Genehmigung von Bedeutung sein können
und die der Bauaufsichtsbehörde erst nach
der Bekanntmachung vorliegen, sind der Öf-
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fentlichkeit nach den Bestimmungen über den
Zugang zu Umweltinformationen zugänglich
zu machen.

(6) Bei mehr als 20 Personen, denen die Bau-
genehmigung oder die Entscheidung über die
Zulassung der Abweichung oder Befreiung
nach Absatz 2 Satz 2 zuzustellen ist, kann die
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung
ersetzt werden; wurde eine Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach Absatz 4 durchgeführt, ist der
Genehmigungsbescheid öffentlich bekannt zu
machen. Die öffentliche Bekanntmachung
wird dadurch bewirkt, dass der verfügende
Teil des Bescheids und die Rechtsbehelfsbe-
lehrung in entsprechender Anwendung des
Absatzes 3 Satz 1 bekannt gemacht werden;
auf Auflagen ist hinzuweisen. Eine Ausfer-
tigung des gesamten Genehmigungsbe-
scheids ist vom Tage nach der Bekannt-
machung an zwei Wochen zur Einsicht auszu-
legen. Ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach
Absatz 3 Satz 2 erfolgt, sind in die Begrün-
dung die wesentlichen tatsächlichen und
rechtlichen Gründe, die die Behörde zu ihrer
Entscheidung bewogen haben, die Behand-
lung der Einwendungen sowie Angaben über
das Verfahren zur Beteiligung der Öffentlich-
keit aufzunehmen; § 73 Abs. 2 bleibt unbe-
rührt. In der öffentlichen Bekanntmachung ist
anzugeben, wo und wann der Bescheid und
seine Begründung eingesehen und nach Satz
7 angefordert werden können. Mit dem Ende
der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch
Dritten gegenüber, die keine Einwendungen
erhoben haben, als zugestellt; darauf ist in
der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der
öffentlichen Bekanntmachung können der
Bescheid und seine Begründung bis zum Ab-
lauf der Widerspruchsfrist von den Personen,
die Einwendungen erhoben haben, in Text-
form angefordert werden.

§ 72 Ersetzung des gemeindlichen
Einvernehmens

(1) Hat eine Gemeinde ihr nach § 14 Abs. 2
Satz 2, § 22 Abs. 5 Satz 1, § 36 Abs. 1
Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches erforder-
liches Einvernehmen rechtswidrig versagt,
kann das fehlende Einvernehmen nach Maß-
gabe der Absätze 2 bis 4 im bauaufsichtlichen
Verfahren oder im Widerspruchsverfahren er-
setzt werden.

(2) Die §§ 130 bis 133 und 137 Abs. 1 des
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.
Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Oktober
2003 (Amtsbl. S. 2874),9 in der jeweils gelten-
den Fassung finden keine Anwendung.

(3) Das Einvernehmen der Gemeinde wird
durch die Genehmigung oder den Wider-
spruchsbescheid ersetzt. Die Genehmigung
oder der Widerspruchsbescheid ist insoweit
zu begründen. Die Gemeinde ist vor Erlass der
Genehmigung oder des Widerspruchsbe-
scheids anzuhören. Dabei ist ihr Gelegenheit
zu geben, binnen angemessener Frist erneut
über das gemeindliche Einvernehmen zu ent-
scheiden.

(4) Entfällt die aufschiebende Wirkung von Wi-
derspruch und Anfechtungsklage gegen die
Genehmigung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
oder 4 der Verwaltungsgerichtsordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. März
1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch
Artikel 1 und 6 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2001 (BGBl. I S. 3987), in der jeweils
geltenden Fassung haben Widerspruch und
Anfechtungsklage auch insoweit keine auf-
schiebende Wirkung, als die Genehmigung
das Einvernehmen der Gemeinde ersetzt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden entsprechende
Anwendung, wenn über die Zulässigkeit eines
Vorhabens nach § 14 Abs. 2 Satz 2, § 22
Abs. 5 Satz 1 sowie § 36 Abs. 1 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs in einem anderen Ver-
fahren entschieden wird. Die zuständige Be-
hörde holt vor ihrer Entscheidung die Stellung-
nahme der unteren Bauaufsichtsbehörde ein.

§ 73 Baugenehmigung,
Baubeginn

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn
dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen
Vorschriften entgegenstehen, die im bauauf-
sichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen
sind; die Bauaufsichtsbehörde darf den Bau-
antrag auch ablehnen, wenn das Vorhaben
gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften ver-
stößt, die im bauaufsichtlichen Genehmi-
gungsverfahren nicht zu prüfen sind. Die durch
eine Umweltverträglichkeitsprüfung ermittel-
ten, beschriebenen und bewerteten Umwelt-
auswirkungen sind nach Maßgabe der hierfür
geltenden Vorschriften zu berücksichtigen.

9 Jetzige Fassung des KSVG vgl. BS-Nr. 2020-1.
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(2) Die Baugenehmigung bedarf der Schrift-
form (Bauschein). Sie und ihre Nebenbestim-
mungen müssen nur insoweit begründet wer-
den, als nach § 71 Abs. 1 oder 5 fristgerecht
erhobenen Einwendungen nicht entsprochen
wird; § 71 Abs. 6 dieses Gesetzes und § 39
Abs. 2 Nr. 2 des Saarländischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes bleiben unberührt. Der
Baugenehmigung sind die mit einem Geneh-
migungsvermerk versehenen Bauvorlagen bei-
zufügen.

(3) Bauliche Anlagen, die nur auf beschränkte
Zeit errichtet werden können oder sollen, kön-
nen widerruflich oder befristet genehmigt wer-
den. Die Genehmigung soll nur erteilt werden,
wenn gesichert ist, dass die Anlage nach
Widerruf oder nach Fristablauf beseitigt wird.
Nach Widerruf oder nach Fristablauf ist die
Anlage ohne Entschädigung zu beseitigen; ein
ordnungsgemäßer Zustand ist herzustellen.

(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet
privater Rechte Dritter erteilt.

(5) Die Gemeinde ist, wenn sie nicht Bauauf-
sichtsbehörde ist, von der Erteilung, Verlänge-
rung, Ablehnung, Rücknahme und dem Wider-
ruf einer Baugenehmigung sowie dem Ablauf
der Frist nach § 64 Abs. 3 Satz 5 zu unterrich-
ten. Wird die Baugenehmigung erteilt, so ist der
Gemeinde die Entscheidung der Bauaufsichts-
behörde durch eine Übermittlung des Be-
scheids, einschließlich der mit einem Genehmi-
gungsvermerk versehenen Bauvorlagen, zur
Kenntnis zu geben; im Fall des § 64 Abs. 3 Satz
5 sind nur die Bauvorlagen zu übersenden.

(6) Mit der Bauausführung oder mit der Aus-
führung des jeweiligen Bauabschnitts darf erst
begonnen werden, wenn

1. die Baugenehmigung der Bauherrin oder
dem Bauherrn zugegangen ist oder durch
Fristablauf nach § 64 Abs. 3 Satz 5 als er-
teilt gilt,

2. die bautechnischen Nachweise soweit
erforderlich bauaufsichtlich geprüft oder
gemäß § 67 Abs. 4 bescheinigt sind und

3. der Bauaufsichtsbehörde die Baubeginns-
anzeige nach Absatz 8 vorliegt.

(7) Vor Baubeginn müssen Grundrissfläche
und Höhenlage der baulichen Anlage auf dem
Grundstück festgelegt sein (Einweisung). Die
oder der Einweisende hat die Einweisung zu
bescheinigen.

(8) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den
Ausführungsbeginn und die Wiederaufnahme

der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung
von mehr als drei Monaten mindestens eine
Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde in
Textform mitzuteilen (Baubeginnsanzeige). Die
Baugenehmigung, ausgenommen im Fall des
§ 64 Abs. 3 Satz 5, die Bauvorlagen, ein-
schließlich der bautechnischen Nachweise,
und die Bescheinigung über die Einweisung
müssen an der Baustelle von Baubeginn an
bereitgehalten werden.

§ 74 Geltungsdauer der
Genehmigung

(1) Die Baugenehmigung und die Teilbauge-
nehmigung erlöschen, wenn innerhalb von drei
Jahren nach ihrer Bekanntgabe mit der Aus-
führung des Bauvorhabens nicht begonnen
oder die Bauausführung ein Jahr unterbrochen
worden ist. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs
hemmt den Lauf der Frist bis zur Unanfecht-
barkeit der Baugenehmigung.

(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf in Text-
form gestellten Antrag jeweils bis zu einem
Jahr verlängert werden. Sie kann auch rück-
wirkend verlängert werden, wenn der Antrag
vor Fristablauf bei der Bauaufsichtsbehörde
eingegangen ist.

§ 75 Teilbaugenehmigung
(1) Ist das Gesamtvorhaben grundsätzlich ge-
nehmigungsfähig, kann vorab für die Bau-
grube und für einzelne Bauteile oder Bauab-
schnitte auf in Textform gestellten Antrag eine
Teilbaugenehmigung erteilt werden.

(2) Die §§ 66 bis 74 gelten entsprechend.

(3) In der Baugenehmigung können, ungeach-
tet der Teilbaugenehmigung, für die bereits
begonnenen oder ausgeführten Teile des Bau-
vorhabens zusätzliche Anforderungen gestellt
werden, wenn sich bei der weiteren Prüfung
der Bauvorlagen ergibt, dass diese Anforde-
rungen wegen der öffentlichen Sicherheit oder
Ordnung erforderlich sind.

§ 76 Vorbescheid
Auf in Textform gestellten Antrag der Bauherrin
oder des Bauherrn ist zu einzelnen Fragen ihres
oder seines Bauvorhabens ein Vorbescheid zu
erteilen. Der Vorbescheid gilt drei Jahre. Die
Frist kann auf in Textform gestellten Antrag je-
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weils bis zu einem Jahr verlängert werden. Für
Fragen zu Vorhaben nach den §§ 61 und 63 gilt
§ 64 Abs. 2 entsprechend; für Fragen zu Vor-
haben nach den §§ 64 und 65 gilt § 65 ent-
sprechend; daneben gelten die §§ 67 bis 72
und § 74 Abs. 2 Satz 2 entsprechend.

§ 77 Fliegende Bauten
(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen,
die geeignet und bestimmt sind, an verschie-
denen Orten wiederholt und befristet aufge-
stellt und wieder zerlegt zu werden. Baustel-
leneinrichtungen und Baugerüste gelten nicht
als Fliegende Bauten.

(2) Fliegende Bauten bedürfen keiner Bauge-
nehmigung. Fliegende Bauten bedürfen, bevor
sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch ge-
nommen werden, einer Ausführungsgenehmi-
gung. Dies gilt nicht für folgende Fliegende
Bauten:

1. Fliegende Bauten bis 5 m Höhe, die nicht
dazu bestimmt sind, von Besucherinnen
und Besuchern betreten zu werden,

2. Fliegende Bauten bis 5 m Höhe, die für Kin-
der betrieben werden und eine Geschwin-
digkeit von höchstens 1 m/s haben,

3. Bühnen, die Fliegende Bauten sind, ein-
schließlich Überdachungen und sonstiger
Aufbauten bis 5 m Höhe mit einer Grundflä-
che bis 100 m² und einer Fußbodenhöhe
bis 1,50 m,

4. erdgeschossige Zelte und betretbare Ver-
kaufsstände, die Fliegende Bauten sind, je-
weils mit einer Grundfläche bis zu 75 m²,

5. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des
betretbaren Bereichs von bis zu 5 m oder
mit überdachten Bereichen, bei denen die
Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3
m oder, sofern ein Absinken der Überda-
chung konstruktiv verhindert wird, nicht
mehr als 10 m beträgt.

(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der
Bauaufsichtsbehörde erteilt, in deren Bereich
die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre
oder seine Hauptwohnung oder ihre oder
seine gewerbliche Niederlassung hat. Hat die
Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder
seine Hauptwohnung oder ihre oder seine ge-
werbliche Niederlassung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland, so ist die Bauauf-
sichtsbehörde zuständig, in deren Bereich der

Fliegende Bau erstmals aufgestellt und in Ge-
brauch genommen werden soll. Die oberste
Bauaufsichtsbehörde kann bestimmen, dass
Ausführungsgenehmigungen für Fliegende
Bauten nur durch bestimmte Bauaufsichtsbe-
hörden erteilt werden dürfen.

(4) Die Genehmigung wird für eine bestimmte
Frist erteilt, die höchstens fünf Jahre betragen
soll; sie kann auf schriftlichen Antrag von der
für die Erteilung der Ausführungsgenehmigung
zuständigen Behörde jeweils bis zu fünf Jah-
ren verlängert werden; § 74 Abs. 2 Satz 2 gilt
entsprechend. Die Genehmigungen werden in
ein Prüfbuch eingetragen, dem eine Ausferti-
gung der mit einem Genehmigungsvermerk zu
versehenden Bauvorlagen beizufügen ist. Aus-
führungsgenehmigungen anderer Länder gel-
ten auch im Saarland.

(5) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausfüh-
rungsgenehmigung hat den Wechsel ihrer
oder seiner Hauptwohnung oder ihrer oder
seiner gewerblichen Niederlassung oder die
Übertragung eines Fliegenden Baues an Dritte
der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen, die die
Ausführungsgenehmigung erteilt hat. Die Be-
hörde hat die Änderung in das Prüfbuch ein-
zutragen und sie, wenn mit den Änderungen
ein Wechsel der Zuständigkeit verbunden ist,
der nunmehr zuständigen Behörde mitzutei-
len.

(6) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz
2 einer Ausführungsgenehmigung bedürfen,
dürfen unbeschadet anderer Vorschriften nur
in Gebrauch genommen werden, wenn ihre
Aufstellung der Bauaufsichtsbehörde des Auf-
stellungsortes unter Vorlage des Prüfbuchs
rechtzeitig, mindestens sechs Werktage vor
Inbetriebnahme, angezeigt ist. Die Bauauf-
sichtsbehörde kann die Inbetriebnahme die-
ser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchs-
abnahme abhängig machen. Das Ergebnis
der Abnahme ist in das Prüfbuch einzutragen.
In der Ausführungsgenehmigung kann be-
stimmt werden, dass Anzeigen nach Satz 1
nicht erforderlich sind, wenn eine Gefährdung
im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 nicht zu erwar-
ten ist.

(7) Die für die Erteilung der Gebrauchsab-
nahme zuständige Bauaufsichtsbehörde kann
Auflagen machen oder die Aufstellung oder den
Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, so-
weit dies nach den örtlichen Verhältnissen oder
zur Abwehr von Gefahren oder nach sonstigen
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öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlich
ist, insbesondere weil die Betriebssicherheit
oder Standsicherheit nicht oder nicht mehr ge-
währleistet ist oder weil von der Ausführungs-
genehmigung abgewichen wird.

(8) Wird die Aufstellung oder der Gebrauch un-
tersagt, so ist dies in das Prüfbuch einzutra-
gen. Die ausstellende Behörde ist zu benach-
richtigen, das Prüfbuch ist einzuziehen und
der ausstellenden Behörde zuzuleiten, wenn
die Herstellung ordnungsgemäßer Zustände
innerhalb angemessener Frist nicht zu erwar-
ten ist.

(9) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuche-
rinnen und Besuchern betreten und längere
Zeit an einem Aufstellungsort betrieben wer-
den, kann die für die Gebrauchsabnahme zu-
ständige Bauaufsichtsbehörde aus Gründen
der Sicherheit Nachabnahmen durchführen.
Das Ergebnis der Nachabnahme ist in das
Prüfbuch einzutragen.

(10) Die §§ 69 und 78 Abs. 1 und 5 gelten ent-
sprechend.

Abschnitt 4

Bauüberwachung

§ 78 Bauüberwachung
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhal-
tung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften
und Anforderungen sowie die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Pflichten der am Bau Be-
teiligten überprüfen.

(2) Die Bauaufsichtsbehörde oder nach Maß-
gabe der Rechtsverordnung nach § 86 Abs. 3
die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur oder
die oder der Prüfsachverständige überwachen
die Bauausführung bei baulichen Anlagen

1. nach § 67 Abs. 4 Satz 1 hinsichtlich des
von ihr oder ihm geprüften oder bescheinig-
ten Standsicherheitsnachweises,

2. nach § 67 Abs. 4 Satz 2 hinsichtlich des
von ihr oder ihm geprüften oder bescheinig-
ten Brandschutznachweises.

Soweit der Standsicherheitsnachweis nicht
nach § 67 Abs. 4 Satz 1 bauaufsichtlich ge-
prüft oder bescheinigt wird, hat die Bauherrin
oder der Bauherr eine Tragwerksplanerin oder
einen Tragwerksplaner im Sinne des § 67 Abs.
2 Satz 1 mit der Überwachung der Bauausfüh-

rung zu beauftragen und der Bauaufsichts-
behörde zu benennen. Die zur Überwachung
der Bauausführung verpflichteten Prüfsachver-
ständigen haben die Übereinstimmung der
Bauausführung mit den von ihnen bescheinig-
ten bautechnischen Nachweisen zu bescheini-
gen; die Tragwerksplanerin oder der Trag-
werksplaner nach Satz 2 hat die Übereinstim-
mung der Bauausführung mit dem Standsi-
cherheitsnachweis zu bestätigen; die Beschei-
nigungen und die Bestätigung sind der Bau-
aufsichtsbehörde vorzulegen. Wird die Bau-
ausführung nach Satz 3 bescheinigt oder be-
stätigt, findet insoweit eine bauaufsichtliche
Überwachung nicht statt.

(3) Die Bauaufsichtsbehörde, die oder der von
ihr Beauftragte, die oder der Prüfsachverstän-
dige sowie die Tragwerksplanerin oder der
Tragwerksplaner können verlangen, dass ihr
oder ihm Beginn und Beendigung bestimmter
Bauarbeiten angezeigt werden. Die Bauarbei-
ten dürfen erst fortgesetzt werden, wenn die
Bauaufsichtsbehörde, die oder der von ihr Be-
auftragte, die oder der Prüfsachverständige
oder die Tragwerksplanerin oder der Trag-
werksplaner zugestimmt hat.

(4) Im Rahmen der Bauüberwachung können
auf Kosten der Bauherrin oder des Bauherrn
Proben von Baustoffen und Bauteilen, soweit
erforderlich auch aus fertigen Bauteilen, ent-
nommen und geprüft werden.

(5) Im Rahmen der Bauüberwachung ist jeder-
zeit Einblick in die Genehmigungen, Zulassun-
gen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklä-
rungen, Übereinstimmungszertifikate, Zeug-
nisse und Aufzeichnungen über die Prüfung
von Bauprodukten, in die CE-Kennzeichnun-
gen und Leistungserklärungen nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011, in die Bautagebü-
cher und andere vorgeschriebene Aufzeich-
nungen zu gewähren.

(6) Die Bauaufsichtsbehörde oder die Prüfin-
genieurin oder der Prüfingenieur oder die oder
der Prüfsachverständige soll, soweit sie oder
er im Rahmen der Bauüberwachung Erkennt-
nisse über systematische Verstöße gegen die
Verordnung (EU) 305/2011 erlangt, diese der
für die Marktüberwachung zuständigen Stelle
(§ 84c) mitteilen.

(7) Die Bauaufsichtsbehörde kann einen Nach-
weis darüber verlangen, dass die Ausführung
der baulichen Anlage entsprechend der Einwei-
sung erfolgt ist. Als Nachweis kann die gemäß
§ 15 des Saarländischen Vermessungs- und
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Katastergesetzes10 durchzuführende Gebäude-
einmessung verwendet werden.

§ 79 Bauzustandsbesichtigung,
Aufnahme der Nutzung

(1) Die Fertigstellung des Rohbaus und die ab-
schließende Fertigstellung nicht verfahrensfreier
baulicher Anlagen sind der Bauaufsichtsbe-
hörde von der Bauherrin oder vom Bauherrn je-
weils zwei Wochen vorher anzuzeigen, um der
Bau- aufsichtsbehörde eine Besichtigung des
Bauzustands zu ermöglichen. Der Rohbau ist
fertiggestellt, wenn die tragenden Teile, Abgas-
anlagen, Brandwände, notwendigen Treppen
und die Dachkonstruktion vollendet sind. Zur
Besichtigung des Rohbaus sind die Bauteile,
die für die Standsicherheit und, soweit möglich,
die Bauteile, die für die Feuersicherheit, den
Wärme- und den Schallschutz sowie für die Ab-
wasserbeseitigung wesentlich sind, derart offen
zu halten, dass Maße und Ausführungsart ge-
prüft werden können. Die abschließende Fertig-
stellung umfasst auch die Fertigstellung der
Wasserversorgungs- und Abwasserbeseiti-
gungsanlagen. Die Bauherrin oder der Bauherr
hat für die Besichtigungen und die damit ver-
bundenen möglichen Prüfungen die erforderli-
chen Arbeitskräfte und Geräte bereitzustellen.

(2) Der Anzeige der Fertigstellung des Roh-
baus ist eine Bescheinigung der bevollmäch-
tigten Bezirksschornsteinfegerin oder des be-
vollmächtigten Bezirksschornsteinfegers über
die Tauglichkeit der Abgasanlagen und der
für Räume mit Feuerstätten erforderlichen Lüf-
tungsschächte beizufügen. Der Anzeige der
abschließenden Fertigstellung ist eine Be-
scheinigung der bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfegerin oder des bevollmächtigten
Bezirksschornsteinfegers nach § 41 Abs. 6
beizufügen. Sind der Bauaufsichtsbehörde
im Genehmigungsverfahren Bescheinigungen
von Prüfsachverständigen vorgelegt worden,
sind der Anzeige der abschließenden Fertig-
stellung Erklärungen dieser Prüfsachverständi-
gen beizufügen, wonach sie sich nach Maß-
gabe der Rechtsverordnung aufgrund des § 86
Abs. 3 davon überzeugt haben, dass die bau-
lichen Anlagen entsprechend den Bescheini-
gungen ausgeführt worden sind.

(3) Ob und in welchem Umfang eine Besichti-
gung nach Absatz 1 durchgeführt wird, bleibt
dem Ermessen der Bauaufsichtsbehörde
überlassen. Soweit Bescheinigungen und
Erklärungen nach Absatz 2 Satz 3 vorliegen,

findet eine Bauzustandsbesichtigung nicht
statt. Über das Ergebnis der Besichtigung ist
auf Verlangen der Bauherrin oder des Bau-
herrn eine Bescheinigung auszustellen.

(4) Mit dem Innenausbau darf erst einen Tag
nach dem in der Anzeige nach Absatz 1 ge-
nannten Zeitpunkt der Fertigstellung des Roh-
baus begonnen werden, soweit die Bauauf-
sichtsbehörde nicht einem früheren Beginn
des Innenausbaus zugestimmt hat.

(5) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen,
dass die Anlagen erst benutzt werden, wenn
sie von ihr, einer oder einem von ihr Beauftrag-
ten oder einer oder einem Prüfsachverständi-
gen geprüft worden sind.

(6) Eine bauliche Anlage darf erst benutzt wer-
den, wenn sie selbst, Zufahrtswege, Wasser-
versorgungs- und Abwasserbeseitigungsan-
lagen sowie Gemeinschaftsanlagen ordnungs-
gemäß fertiggestellt und sicher benutzbar sind,
frühestens jedoch eine Woche nach dem in der
Anzeige nach Absatz 1 genannten Zeitpunkt
der Fertigstellung. Die Bauaufsichtsbehörde
soll gestatten, dass die bauliche Anlage ganz
oder teilweise schon früher benutzt wird, wenn
wegen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Bedenken nicht bestehen und die Bescheini-
gung der bevollmächtigten Bezirksschornstein-
fegerin oder des bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfegers nach § 41 Abs. 6 vorliegt.

Abschnitt 5

Bauaufsichtliche Maßnahmen

§ 80 Verbot unrechtmäßig
gekennzeichneter
Bauprodukte

Sind Bauprodukte entgegen § 22 mit dem
Ü-Zeichen gekennzeichnet, kann die Bauauf-
sichtsbehörde ihre Verwendung untersagen
und die Kennzeichnung entwerten oder besei-
tigen lassen.

§ 81 Einstellung von Arbeiten
(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften errichtet, geän-
dert oder beseitigt, kann die Bauaufsichtsbe-
hörde die Einstellung der Arbeiten anordnen.

10 SVermKatG vgl. BS-Nr. 219-2.
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Dies gilt insbesondere, wenn

1. die Ausführung eines genehmigungsbedürf-
tigen oder nach § 63 freigestellten Vorha-
bens ohne Baugenehmigung oder Einrei-
chung der erforderlichen Unterlagen nach
§ 63 Abs. 2 oder entgegen den Vorschriften
des § 73 Abs. 6 und 7 begonnen wurde,

2. bei der Ausführung eines Vorhabens von
der erteilten Genehmigung abgewichen
wird, obwohl es dazu einer Genehmigung
bedurft hätte,

3. bei der Ausführung eines nach § 63 freige-
stellten Vorhabens von den eingereichten
Bauvorlagen abgewichen wird, es sei denn
die Abweichung ist nach § 61 verfahrensfrei,

4. Bauprodukte verwendet werden, die entge-
gen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
keine CE-Kennzeichnung oder entgegen
§ 22 kein Ü-Zeichen tragen,

5. Bauprodukte verwendet werden, die unbe-
rechtigt mit der CE-Kennzeichnung oder
dem Ü-Zeichen (§ 22 Abs. 3) gekennzeich-
net sind.

(2) Werden unzulässige Arbeiten trotz einer
schriftlich oder mündlich verfügten Einstellung
fortgesetzt, so kann die Bauaufsichtsbehörde
die Baustelle, die Anlage oder einzelne Teile
derselben versiegeln oder die an der Baustelle
vorhandenen Bauprodukte, Geräte, Maschi-
nen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahr-
sam bringen. Satz 1 gilt auch, wenn nach Er-
lass eines unanfechtbaren oder eines für sofort
vollziehbar erklärten Benutzungsverbots die
verbotene Nutzung fortgesetzt wird.

§ 82 Beseitigung von Anlagen,
Nutzungsuntersagung

(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder ge-
ändert, kann die Bauaufsichtsbehörde ihre
teilweise oder vollständige Beseitigung anord-
nen, wenn nicht auf andere Weise rechtmä-
ßige Zustände hergestellt werden können.

(2) Werden die in Absatz 1 genannten Anlagen
im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften genutzt, so kann diese Nutzung un-
tersagt werden.

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen,
dass Bauvorlagen eingereicht werden oder ein
Bauantrag gestellt wird.

Abschnitt 6

Baulasten, Datenschutz

§ 83 Baulasten
(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauauf-
sichtsbehörde können Grundstückseigentü-
merinnen und Grundstückseigentümer öffent-
lich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre
Grundstücke betreffenden Tun, Dulden oder
Unterlassen übernehmen, die sich nicht
schon aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften
ergeben (Baulasten). Baulasten werden unbe-
schadet der Rechte Dritter mit der Eintragung
in das Baulastenverzeichnis wirksam und wir-
ken auch gegenüber den Rechtsnachfolgen-
den.

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der
Schriftform. Die Unterschrift muss öffentlich be-
glaubigt oder von einer Vermessungsstelle im
Sinne des § 2 Abs. 3 des Saarländischen Ver-
messungs- und Katastergesetzes beglaubigt
sein, wenn sie nicht vor der Bauaufsichtsbe-
hörde geleistet oder vor ihr anerkannt wird; dies
gilt nicht für Träger öffentlicher Verwaltung.

(3) Die Baulast erlischt durch in Textform zu er-
klärenden Verzicht der Bauaufsichtsbehörde.
Der Verzicht ist zu erklären, wenn ein öffent-
lich-rechtliches Interesse an der Baulast nicht
mehr besteht. Vor dem Verzicht sollen die
oder der Verpflichtete und die durch die Bau-
last Begünstigten angehört werden. Der Ver-
zicht wird mit der Löschung der Baulast im
Baulastenverzeichnis wirksam.

(4) Die Baulasten sind in ein Verzeichnis (Bau-
lastenverzeichnis) einzutragen, das von der
Bauaufsichtsbehörde geführt wird. In das
Baulastenverzeichnis sind auch einzutragen

1. andere baurechtliche Verpflichtungen der
Grundstückseigentümerin oder des Grund-
stückseigentümers zu einem ihr oder sein
Grundstück betreffenden Tun, Dulden oder
Unterlassen, Auflagen, Bedingungen, Be-
fristungen und Widerrufsvorbehalte, soweit
ein öffentliches Interesse an der Eintragung
besteht,

2. andere öffentlich-rechtliche Verpflichtungen
der Grundstückseigentümerin oder des
Grundstückseigentümers zu einem ihr oder
sein Grundstück betreffenden Tun, Dulden
oder Unterlassen, soweit eine Rechtsvor-
schrift die Eintragung verlangt.
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(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann
in das Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen
und sich einen Auszug erstellen lassen.

§ 84 Erhebung, Verarbeitung
und Übermittlung
personenbezogener Daten

(1) Die Bauaufsichtsbehörden sind befugt, zur
Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben
die erforderlichen personenbezogenen Daten
von den am Bau Beteiligten, Grund-
stückseigentümerinnen und -eigentümern, der
Nachbarschaft, baustoffproduzierenden Un-
ternehmen sowie den sonstigen am Verfahren
zu Beteiligenden zu erheben. Darüber hinaus
ist eine Erhebung personenbezogener Daten
nur mit Einwilligung der betroffenen Person zu-
lässig.

(2) Die Bauaufsichtsbehörden sind berechtigt,
die nach Absatz 1 rechtmäßig erhobenen per-
sonenbezogenen Daten zur Wahrnehmung
ihrer gesetzlichen Aufgaben zu verarbeiten.
Darüber hinaus ist eine Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten nur mit Einwilligung der
betroffenen Person zulässig.

(3) Die Übermittlung personenbezogener Da-
ten an andere Behörden und Private ist unter
folgenden Voraussetzungen zulässig:

1. Personenbezogene Daten der antragstel-
lenden Person dürfen an andere in Verfah-
ren nach diesem Gesetz zu beteiligende
Behörden nur weitergegeben werden,
wenn sie für deren Entscheidung erforder-
lich sind. Bei der Weiterleitung des Antrags
sind nur die Unterlagen beizufügen, die die
anderen Behörden für ihre Entscheidung
benötigen. Die Behörden dürfen die über-
mittelten Daten nur zu dem Zweck verar-
beiten, zu dem sie übermittelt worden
sind.

2. Im Verfahren nicht beteiligten Behörden, die
zur Erfüllung der ihnen gesetzlich zugewie-
senen Aufgaben Kenntnis von erteilten Ge-
nehmigungen und Zustimmungen nach die-
sem Gesetz haben müssen, sind die
erforderlichen personenbezogenen Daten
mitzuteilen.

3. Personenbezogene Daten der am Bau Be-
teiligten dürfen an die oberste Bauauf-
sichtsbehörde, die Architektenkammer des
Saarlandes oder die Ingenieurkammer wei-
tergeleitet werden, soweit sie für Entschei-

dungen nach § 66 Abs. 4, § 67 Abs. 6, § 88
Abs. 4 Satz 3 oder § 88 Abs. 6 Satz 5 oder
für Entscheidungen nach § 48 und § 50
Abs. 2 des Saarländischen Architekten-
und Ingenieurkammergesetzes erforderlich
sind.

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften des
Saarländischen Datenschutzgesetzes (SDSG)
vom 24. März 1993 (Amtsbl. S. 286), zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 27. Februar
2002 (Amtsbl. S. 498), in der jeweils geltenden
Fassung.

(5) Nach Maßgabe dieses Gesetzes wird das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung
(Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1
Absatz 1 des Grundgesetzes ; Artikel 2 Satz 2
der Verfassung des Saarlandes) einge-
schränkt.

Marktüberwachung harmoni-
sierter Bauprodukte nach der
EU-Bauproduktenverordnung

§ 84a Aufbau der Marktüber-
wachungsbehörden

Marktüberwachungsbehörden sind
1. die oberste Bauaufsichtsbehörde (Markt-

überwachungsbehörde),

2. das Deutsche Institut für Bautechnik (ge-
meinsame Marktüberwachungsbehörde).

§ 84b Aufgaben und Befugnisse
der Marktüberwachungs-
behörden

(1) Die Marktüberwachungsbehörden nehmen
die Aufgaben nach

1. der Verordnung (EU) Nr. 2019/1020 des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 20. Juni 2019 über Marktüberwa-
chung und die Konformität von Produkten
sowie zur Änderung der Richtlinie
2004/42/EG und der Verordnungen (EG)
Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl.
L 169 vom 25.6.2019, S. 1), in der jeweils
geltenden Fassung,

2. dem Gesetz zur Marktüberwachung und
zur Sicherstellung der Konformität von Pro-

TEIL 6



185

LBO
dukten vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1723),
in der jeweils geltenden Fassung,

3. der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, in der
jeweils geltenden Fassung, und

4. dem Gesetz zur Durchführung der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung
harmonisierter Bedingungen für die Ver-
marktung von Bauprodukten und zur Um-
setzung und Durchführung anderer Rechts-
akte der Europäischen Union in Bezug auf
Bauprodukte vom 5. Dezember 2012
(BGBl. I S. 2449, 2450), zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Juli
2021 (BGBl. I S. 3146), in der jeweils gel-
tenden Fassung,

wahr.

(2) Den Marktüberwachungsbehörden stehen
die sich aus den Vorschriften nach Absatz 1
ergebenden Befugnisse zu.

§ 84 c Zuständigkeit der Markt-
überwachungsbehörden

(1) Zuständig ist die Marktüberwachungsbe-
hörde, soweit nachfolgend nichts Abweichen-
des bestimmt ist.

(2) Die gemeinsame Marktüberwachungsbe-
hörde ist zuständig für die einheitliche Prüfung
und Bewertung von Bauprodukten in techni-
scher Hinsicht. Sie ist außerdem in den Fällen,
in denen Bauprodukte nach den Anforderun-
gen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 die in
Bezug auf die wesentlichen Merkmale erklärte
Leistung nicht erbringen oder eine Gefahr im
Sinne des Artikels 58 der EU-Bauprodukten-
verordnung darstellen, dafür zuständig, die
den Marktüberwachungsbehörden zustehen-
den Maßnahmen nach der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, dem Marktüberwachungsge-
setz und der Verordnung (EU) Nr. 2019/1020
zu ergreifen.

(3) Besteht für die Marktüberwachungsbehör-
de Grund zu der Annahme, dass Maßnahmen
oder Anordnungen nach Absatz 2 in Betracht
kommen, gibt sie die Sachbehandlung für das
Produkt an die gemeinsame Marktüber-
wachungsbehörde ab. Die Zuständigkeit der
gemeinsamen Marktüberwachungsbehörde
beginnt mit dem Eingang der Abgabe. Soweit
nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt
ist, umfasst sie alle Aufgaben und Befugnisse
nach § 84b; sie schließt die Zuständigkeit der
Marktüberwachungsbehörde auch dann aus,
wenn sie durch die Abgabe der Sachbehand-

lung für das Produkt durch eine Marktüberwa-
chungsbehörde eines anderen Landes be-
gründet worden ist. Die Befugnis der Markt-
überwachungsbehörde, bei Gefahr im Verzug
vorläufige Maßnahmen und Anordnungen zu
treffen, bleibt unberührt.

Die Aufhebung eines Verwaltungsakts der
Marktüberwachungsbehörde, der nicht nach
§ 44 des Saarländischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes8 nichtig ist, kann nicht alleine
deshalb beansprucht werden, weil die Voraus-
setzungen des Satzes 1 nicht vorgelegen
haben oder die Marktüberwachungsbehörde
die Sachbehandlung nicht an die gemeinsame
Marktüberwachungsbehörde abgegeben hat,
obwohl die Voraussetzungen des Satzes 1
vorgelegen haben; im Übrigen bleiben die
§§ 45 und 46 des Saarländischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes8 unberührt.

(4) Maßnahmen und Anordnungen der gemein-
samen Marktüberwachungsbehörde gelten
auch im Saarland.

(5) Der Vollzug der Maßnahmen und Anordnun-
gen der gemeinsamen Marktüberwachungs-
behörde einschließlich der Anordnung von
Maßnahmen des Verwaltungszwangs obliegt
der Marktüberwachungsbehörde.

Rechtsvorschriften,
Ordnungswidrigkeiten,
Übergangsvorschriften,
Außerkrafttreten

§ 85 Örtliche Bauvorschriften
(1) Die Gemeinden können durch Satzung Ört-
liche Bauvorschriften erlassen über

1. besondere Anforderungen an die äußere
Gestaltung baulicher Anlagen sowie von
Werbeanlagen und Warenautomaten zur
Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern;
dabei können sich die Vorschriften auch auf
deren Art, Größe und Anbringungsort er-
strecken,

2. das Verbot von Werbeanlagen und Waren-
automaten aus ortsgestalterischen Gründen,

3. die Gestaltung, Begrünung und Bepflanzung
der Gemeinschaftsanlagen, der Lagerplätze,
der Stellplätze und der Abstellplätze für

TEIL 7



186

LBO
Fahrräder, der Standplätze für Abfall- und
Wertstoffbehälter, der unbebauten Flächen
der bebauten Grundstücke, die Begrü-
nung baulicher Anlagen, der Spielplätze
sowie der Camping-, Zelt- und Wochen-
endplätze; dabei kann bestimmt werden,
dass Vorgärten nicht als Stellplätze, als
Abstell- oder als Lagerplätze oder als
Arbeitsflächen hergerichtet oder benutzt
werden dürfen,

04. die Verpflichtung zur Herstellung, das Ver-
bot der Herstellung sowie über Art, Höhe
und Gestaltung von Einfriedungen,

05. von § 7 abweichende Maße der Abstands-
flächentiefe, wenn besondere städtebauli-
che Gründe dies erfordern oder zur Wah-
rung der bauhistorischen Bedeutung oder
der sonstigen erhaltenswerten Eigenart
eines Ortsteils; dabei sind eine ausrei-
chende Belichtung sowie der Brandschutz
zu gewährleisten.

06. die Pflicht zur Anlage und Unterhaltung
von Kleinkinderspielplätzen für bestehen-
de Gebäude mit mehr als drei Wohnungen
im Gemeindegebiet oder in Teilen davon,
wenn dies die Gesundheit oder der Schutz
der Kinder erfordert,

07. die Herstellungspflicht von Stellplätzen oder
Garagen sowie von Abstellplätzen für
Fahrräder für bestehende bauliche An-
lagen in genau abgegrenzten Teilen des
Gemeindegebiets, wenn die Bedürfnisse
des ruhenden oder fließenden Verkehrs
oder die Beseitigung städtebaulicher
Missstände dies erfordern,

08. das Verbot oder die Einschränkung der
Herstellung von Stellplätzen und Garagen,
wenn und soweit Gründe des Verkehrs,
Festsetzungen einer städtebaulichen Sat-
zung oder sonstige städtebauliche Gründe
dies erfordern und die Belange des ruhen-
den Verkehrs angemessen berücksichtigt
werden,

09. die Höhe des Geldbetrags im Sinne von
§ 47 Abs. 3,

10. die Unzulässigkeit von mehr als einer
Empfangsanlage für Rundfunk- und Fern-
sehprogramme auf Gebäuden, soweit der
Anschluss an eine Gemeinschaftsem-
pfangsanlage möglich ist.

(2) Durch Örtliche Bauvorschriften kann ferner
bestimmt werden, dass im Gemeindegebiet
oder in Teilen davon Anlagen zum Sammeln,

Verwenden, Versickern oder Verrieseln von
Niederschlagswasser oder zum Verwenden
von Grauwasser vorgeschrieben werden, um
die Abwasseranlagen zu entlasten, Über-
schwemmungsgefahren zu vermeiden oder
den Wasserhaushalt zu schonen, soweit was-
serwirtschaftliche oder gesundheitliche Be-
lange nicht entgegenstehen.

(3) Anforderungen nach Absatz 1 können in
der Örtlichen Bauvorschrift auch in Form
zeichnerischer Darstellungen gestellt werden.
Diese können durch öffentliche Auslegung be-
kannt gemacht werden; hierauf sowie auf Ort
und Zeit der Auslegung ist in der Örtlichen
Bauvorschrift hinzuweisen.

(4) Örtliche Bauvorschriften können auch durch
Bebauungsplan oder, soweit das Baugesetz-
buch dies vorsieht, durch sonstige städtebau-
liche Satzungen erlassen werden. In diesem
Fall sind die Vorschriften des Ersten und Drit-
ten Abschnitts des Ersten Teils des Ersten Ka-
pitels, des Ersten Abschnitts des Zweiten Teils
des Ersten Kapitels, die §§ 13, 13a, 30, 31,
33, 36 und 214 bis 215a11 des Baugesetz-
buchs entsprechend anzuwenden, soweit das
Baugesetzbuch kein abweichendes Verfahren
regelt.

§ 86 Verordnungsermächtigungen
(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Abs. 1 Nr. 1,
§ 17a Abs. 1 und § 17b Abs. 1 bezeichneten
Anforderungen wird die oberste Bauaufsichts-
behörde ermächtigt, durch Rechtsverordnung
Vorschriften zu erlassen über

1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anfor-
derungen in den §§ 4 bis 17, 27 bis 46,

2. Anforderungen an Feuerungsanlagen (§ 41),

3. Anforderungen an Stellplätze und Garagen
(§ 2 Abs. 9),

4. besondere Anforderungen oder Erleichte-
rungen, die sich aus der besonderen Art
oder Nutzung der baulichen Anlagen für Er-
richtung, Änderung, Unterhaltung, Betrieb
oder Benutzung ergeben (§§ 50 und 51),
sowie über die Anwendung solcher Anfor-
derungen auf bestehende bauliche Anlagen
dieser Art,

11 § 215a aufgehoben durch Art. 1 Nr. 69 des Gesetzes vom
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1354).
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5. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen

von Anlagen, die zur Verhütung erheblicher
Gefahren oder Nachteile ständig ordnungs-
gemäß unterhalten werden müssen, und
die Erstreckung dieser Nachprüfungspflicht
auf bestehende Anlagen,

6. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim
Betrieb technisch schwieriger baulicher An-
lagen und Einrichtungen, wie Bühnenbe-
triebe und technisch schwierige Fliegende
Bauten, einschließlich des Nachweises der
Befähigung.

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschrif-
ten zu erlassen über

1. Form, Umfang, Inhalt und Zahl der erforder-
lichen Unterlagen einschließlich der Vorlagen
bei der Anzeige der beabsichtigten Beseiti-
gung von Anlagen nach § 61 Abs. 4 Satz 2
und bei der Genehmigungsfreistellung nach
§ 63,

2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nach-
weise, Bescheinigungen, Bestätigungen,
Erklärungen und Anordnungen, einschließ-
lich deren Formerfordernissen auch bei ver-
fahrensfreien Vorhaben,

3. soweit erforderlich, das Verfahren im Einzel-
nen.

Sie kann dabei

1. die Art der Übermittlung,

2. für verschiedene Arten von Bauvorhaben
unterschiedliche Anforderungen und Ver-
fahren,

3. den Gebrauch der von der obersten Bau-
aufsichtsbehörde veröffentlichten Formu-
lare vorschreiben.

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschrif-
ten zu erlassen über

1. Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure, Prüfäm-
ter und Prüfstellen, denen bauaufsichtliche
Prüfaufgaben einschließlich der Bauüber-
wachung und der Bauzustandsbesichti-
gung übertragen werden, sowie

2. Prüfsachverständige, die im Auftrag der
Bauherrin oder des Bauherrn oder des
sonstigen nach Bauordnungsrecht Verant-
wortlichen die Einhaltung bauordnungs-
rechtlicher Anforderungen prüfen und be-
scheinigen.

Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 regeln,
soweit erforderlich,

1. die Fachbereiche und Fachrichtungen, in
denen Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure,
Prüfämter, Prüfstellen und Prüfsachver-
ständige tätig werden,

2. die Anforderungen an die Prüfingenieurin-
nen, Prüfingenieure, Prüfämter, Prüfstellen
und Prüfsachverständigen, insbesondere in
Bezug auf

a) Ausbildung,

b) Fachkenntnis,

c) Berufserfahrung in zeitlicher und sachli-
cher Hinsicht,

d) die Verpflichtung zu laufender Fort- und
Weiterbildung,

e) durch Prüfungen nachzuweisende Befä-
higungen,

f) den Nachweis der persönlichen Zuver-
lässigkeit,

g) die Mitgliedschaft in einer berufsständi-
schen Kammer,

3. das Anerkennungsverfahren, wobei die
Befugnis zur Anerkennung auf Dritte über-
tragen werden kann, sowie die Vorausset-
zungen für die Anerkennung, ihren Wider-
ruf, ihre Rücknahme und ihr Erlöschen
sowie für Prüfungen die Bestellung und Zu-
sammensetzung der Prüfungsorgane und
das Prüfungsverfahren,

4. die Überwachung der Prüfingenieurinnen,
Prüfingenieure, Prüfämter, Prüfstellen und
Prüfsachverständigen,

5. die Festsetzung einer Altersgrenze,

6. das Erfordernis einer ausreichenden Haft-
pflichtversicherung,

7. die Vergütung der Prüfingenieurinnen, Prüf-
ingenieure, Prüfämter, Prüfstellen und Prüf-
sachverständigen, die Verpflichtung der
Abrechnung über eine Abrechnungsstelle
sowie über die Bestimmung der hierfür zu-
ständigen Stelle,

8. die Aufgabenerledigung.

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Befug-
nisse auf andere als in diesen Vorschriften auf-
geführte Behörden zu übertragen für:

1. die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs-
und Überwachungsstellen (§ 25),
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2. die Ausführungsgenehmigung für Fliegende

Bauten (§ 77).

Die Befugnisse können auch auf eine Behörde
eines anderen Landes übertragen werden, die
der Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbe-
hörde untersteht oder an deren Willensbildung
die oberste Bauaufsichtsbehörde mitwirkt.

(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann
durch Rechtsverordnung

1. das Ü-Zeichen festlegen und zu diesem
Zeichen zusätzliche Angaben verlangen,

2. das Anerkennungsverfahren nach § 25,
die Voraussetzungen für die Anerken-
nung, ihren Widerruf und ihr Erlöschen re-
geln, insbesondere auch Altersgrenzen
festlegen, sowie eine ausreichende Haft-
pflichtversicherung fordern,

3. die Fachaufsicht über die natürlichen oder
juristischen Personen und Behörden nach
§ 25 regeln und

4. Gebühren und Auslagenersatz für die Tätig-
keit der natürlichen oder juristischen Perso-
nen nach § 25 regeln.

(6) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann
durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass
für bestimmte Bauprodukte und Bauarten,
auch soweit sie Anforderungen nach anderen
Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich die-
ser Anforderungen § 17a Abs. 2 und die §§ 18
bis 26 ganz oder teilweise anwendbar sind,
wenn die anderen Rechtsvorschriften dies ver-
langen oder zulassen.

(7) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu
bestimmen, dass die Anforderungen der
Rechtsverordnungen nach § 31 des Geset-
zes über überwachungsbedürftige Anlagen
vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 3162), in
der jeweils geltenden Fassung und nach § 49
Absatz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes
vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), zu-
letzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes
vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202), in
der jeweils geltenden Fassung entsprechend
für Anlagen gelten, die weder gewerblichen
noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in
deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitneh-
merinnen oder Arbeitnehmer beschäftigt wer-
den. Sie kann auch die Verfahrens-, Ord-
nungswidrigkeits-, Zuständigkeits- und Ge-
bührenregelungen dieser Verordnungen für
anwendbar erklären oder selbst das Verfah-

ren bestimmen sowie Zuständigkeiten und
Gebühren regeln. Dabei kann sie auch vor-
schreiben, dass danach zu erteilende Erlaub-
nisse die Baugenehmigung einschließlich der
zugehörigen Abweichungen einschließen und
dass § 27 Abs. 5 Nr. 4 des Gesetzes über
überwachungsbedürftige Anlagen, in der je-
weils geltenden Fassung, insoweit Anwen-
dung findet.

§ 86a Technische
Baubestimmungen

(1) Die Anforderungen nach § 3 können durch
Technische Baubestimmungen konkretisiert
werden. Die Technischen Baubestimmungen
sind zu beachten. Von den in den Technischen
Baubestimmungen enthaltenen Planungs-, Be-
messungs- und Ausführungsregelungen kann
abgewichen werden, wenn mit einer anderen
Lösung die Anforderungen in gleichem Maße
erfüllt werden und in der Technischen Baube-
stimmung eine Abweichung nicht ausge-
schlossen ist; § 17a Abs. 2, § 18 Abs. 1 und
§ 68 Abs. 1 bleiben unberührt.

(2) Die Konkretisierungen können durch Be-
zugnahmen auf technische Regeln und deren
Fundstellen oder auf andere Weise erfolgen,
insbesondere in Bezug auf:
1. bestimmte bauliche Anlagen oder ihre Teile,
2. die Planung, Bemessung und Ausführung

baulicher Anlagen und ihrer Teile,
3. die Leistung von Bauprodukten in bestimm-

ten baulichen Anlagen oder ihren Teilen,
insbesondere
a) Planung, Bemessung und Ausführung

baulicher Anlagen bei Einbau eines Bau-
produkts,

b) Merkmale von Bauprodukten, die sich
für einen Verwendungszweck auf die
Erfüllung der Anforderungen nach § 3
Abs. 1 Nr. 1 auswirken,

c) Verfahren für die Feststellung der Leis-
tung eines Bauproduktes im Hinblick auf
Merkmale, die sich für einen Verwen-
dungszweck auf die Erfüllung der Anforde-
rungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 auswirken,

d) zulässige oder unzulässige besondere
Verwendungszwecke,

e) die Festlegung von Klassen und Stufen
in Bezug auf bestimmte Verwendungs-
zwecke,
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f) die für einen bestimmten Verwendungs-
zweck anzugebende oder erforderliche
und anzugebende Leistung in Bezug auf
ein Merkmal, das sich für einen Verwen-
dungszweck auf die Erfüllung der Anfor-
derungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 auswirkt,
soweit vorgesehen in Klassen und Stufen,

4. die Bauarten und die Bauprodukte, die nur
eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prü-
fungszeugnisses nach § 17a Abs. 3 oder
nach § 20 Abs. 1 bedürfen,

5. Voraussetzungen zur Abgabe der Überein-
stimmungserklärung für ein Bauprodukt
nach § 23,

6. die Art, den Inhalt und die Form technischer
Dokumentation.

(3) Die Technischen Baubestimmungen sollen
nach den Grundanforderungen gemäß An-
hang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ge-
gliedert sein.

(4) Die Technischen Baubestimmungen enthal-
ten die in § 18 Abs. 3 genannte Liste.

(5) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht
nach Anhörung der beteiligten Kreise im Ein-
vernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde zur Durchführung dieses Gesetzes und
der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen die Technischen Baube-
stimmungen nach Absatz 1 als Verwaltungs-
vorschrift bekannt. Die nach Satz 1 bekannt
gemachte Verwaltungsvorschrift gilt als Ver-
waltungsvorschrift des Saarlandes, soweit die
oberste Bauaufsichtsbehörde keine abwei-
chende Verwaltungsvorschrift im Amtsblatt
des Saarlandes bekannt macht. Die Fundstelle
der Bekanntmachung der Verwaltungsvor-
schrift nach Satz 1 wird im Amtsblatt des
Saarlandes bekannt gemacht.

§ 87 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. einer nach § 86 erlassenen Rechtsverord-
nung oder einer nach § 85 erlassenen Ört-
lichen Bauvorschrift zuwiderhandelt, sofern
die Rechtsverordnung oder die Satzung für
einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist,

02. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung
der Bauaufsichtsbehörde zuwiderhandelt,
die aufgrund dieses Gesetzes oder auf-

grund einer nach diesem Gesetz zulässi-
gen Rechtsverordnung oder Satzung er-
lassen worden ist, sofern die Anordnung
auf die Bußgeldvorschrift verweist,

03. die Rettungswege entgegen § 6 Abs. 2
nicht kennzeichnet oder nicht freihält,

04. Bauprodukte entgegen § 22 Abs. 3 ohne
das Ü-Zeichen verwendet,

05. Bauarten entgegen § 17a ohne Bauartge-
nehmigung anwendet,,

06. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kenn-
zeichnet, ohne dass dafür die Vorausset-
zungen nach § 22 Abs. 3 vorliegen,

07. ohne die erforderliche Genehmigung (§ 60
Abs. 1), Teilbaugenehmigung (§ 75), Ab-
weichung (§ 68) oder Ausnahme oder Be-
freiung nach § 31 des Baugesetzbuchs
oder abweichend davon Anlagen errichtet,
ändert, benutzt oder entgegen § 61 Abs. 4
Satz 2 bis 4 beseitigt,

08. Fliegende Bauten ohne Ausführungsge-
nehmigung (§ 77 Abs. 2) oder ohne recht-
zeitige Anzeige und Abnahme (§ 77 Abs.
6) in Gebrauch nimmt,

09. entgegen § 63 Abs. 3 Satz 2 bis 4 mit der
Ausführung eines Bauvorhabens beginnt,
entgegen § 73 Abs. 6 und 7 Bauarbeiten
beginnt, entgegen § 61 Abs. 4 Satz 5 mit
der Beseitigung einer Anlage beginnt, ent-
gegen § 78 Abs. 3 Beginn und Beendi-
gung bestimmter Bauarbeiten nicht an-
zeigt oder Bauarbeiten fortführt, entgegen
§ 79 Abs. 4 mit dem Innenausbau beginnt
oder entgegen § 79 Abs. 6 Satz 1 bauli-
che Anlagen nutzt,

10. die nach § 73 Abs. 8 vorgeschriebene
Anzeige nicht oder nicht fristgerecht er-
stattet,

11. als Bauherrin oder Bauherr § 11 Abs. 4
und § 53 Abs. 1 Satz 1 und 2, als Ent-
wurfsverfasserin oder Entwurfsverfas- ser
§ 54 Abs. 1 Satz 3, als Unternehmen § 55
Abs. 1 Satz 1, 2 und 4, als Bauleiterin oder
Bauleiter § 56 Abs. 1 Satz 1 oder als
deren Vertreterin oder Vertreter diesen
Vorschriften zuwiderhandelt..

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider
besseres Wissen

1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige
Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen
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nach diesem Gesetz vorgesehenen Verwal-
tungsakt zu erwirken oder zu verhindern,

2. als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur un-
richtige Prüfberichte erstellt oder als Prüf-
sachverständige oder Prüfsachverständiger
unrichtige Bescheinigungen über die Ein-
haltung bauordnungsrechtlicher Anforde-
rungen ausstellt,

3. unrichtige Angaben im Kriterienkatalog
nach § 67 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 macht,

4. unrichtige Bescheinigungen oder Bestäti-
gungen nach § 78 Abs. 2 Satz 3 ausstellt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 250.000 Euro geahndet werden.

(4) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1
Nr. 4 bis 6 begangen worden, so können Ge-
genstände, auf die sich die Ordnungswidrig-
keit bezieht, eingezogen werden. § 23 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Feb-
ruar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2003 (BGBl. I S. 2838), in der jeweils gel-
tenden Fassung ist anzuwenden.

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist die untere Bauaufsichtsbehörde.

§ 88 Fortgeltung
bestehender Vorschriften,
Übergangsvorschriften

(1) Vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung
der Landesbauordnung, des Saarländischen
Architekten- und Ingenieurkammergesetzes,
des Saarländischen Nachbarrechtsgesetzes
und anderer Rechtsvorschriften vom 15. Juli
2015 (Amtsbl. I S. 632) eingeleitete Verfahren
sind nach den bisherigen Verfahrensvorschrif-
ten weiter zu führen. Vorhaben, die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens des in Satz 1 genann-
ten Gesetzes nach § 63 in der bisher geltenden
Fassung baugenehmigungsfrei gestellt waren
und die Voraussetzungen für den Baubeginn
erfüllten, bleiben bis zum Ablauf von drei Jah-
ren, nachdem die Bauausführung nach § 63
Abs. 3 in der bisher geltenden Fassung zuläs-
sig geworden ist, baugenehmigungsfrei ge-
stellt; § 60 Abs. 3 findet Anwendung.

(2) Sind Verfahren vor dem In-Kraft-Treten des
in Absatz 1 genannten Gesetzes eingeleitet

worden, kann von der Bauherrin oder dem
Bauherrn die Entscheidung nach dem zur Zeit
der Antragstellung geltenden materiellen
Recht verlangt werden. Wird nach der Verkün-
dung, jedoch vor dem In-Kraft-Treten des in
Absatz 1 genannten Gesetzes über einen An-
trag entschieden, kann die Bauherrin oder der
Bauherr verlangen, dass der Entscheidung die
materiellen Vorschriften des in Absatz 1 ge-
nannten Gesetzes zugrunde gelegt werden.

(3) Abweichend von § 67 Abs. 3 ist die Eintra-
gung in die Liste der Brandschutzplanerinnen
und -planer nach § 29b des Saarländischen
Architekten- und Ingenieurkammergesetzes
für Personen, die nach der Rechtsverordnung
auf Grund des § 86 Abs. 3 berechtigt sind,
Brandschutznachweise bauaufsichtlich zu
prüfen oder zu bescheinigen, bis zum 31. De-
zember 2015 nicht erforderlich.

(4) Nicht bauvorlageberechtigte Personen, die
bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes in
Ausübung einer hauptberuflichen Tätigkeit re-
gelmäßig Bauvorlagen für Gebäude nach § 70
Abs. 1 Satz 2 der Bauordnung für das Saar-
land vom 27. März 1996 (Amtsbl. S. 477), ge-
fertigt haben und dies innerhalb einer Aus-
schlussfrist von einem Jahr nach In-Kraft-Tre-
ten dieses Gesetzes gegenüber der obersten
Bauaufsichtsbehörde nachweisen, können
Bauvorlagen für Gebäude dieser Art, ausge-
nommen nach § 63 baugenehmigungsfrei ge-
stellte Gebäude, auch weiterhin unterschrei-
ben. Über den erbrachten Nachweis erteilt die
oberste Bauaufsichtsbehörde eine Bescheini-
gung. § 66 Abs. 4 gilt entsprechend.

(5) Wer auf Grund einer Berufsausbildung in
der Fachrichtung Bauingenieurwesen nach
dem Gesetz über die Führung der Berufs-
bezeichnung „Beratender Ingenieur“ und die
Errichtung einer Kammer der Beratenden In-
genieure des Saarlandes (BerIngG) vom 31.
Januar 1975 (Amtsbl. S. 362), zuletzt geän-
dert durch Artikel 10 Abs. 20 des Gesetzes
vom 7. November 2001 (Amtsbl. S. 2158),
zur Führung der Berufsbezeichnung „Beraten-
der Ingenieur“ berechtigt war und diese
Berufsbezeichnung auch nach dem Saarlän-
dischen Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetz führen darf, ist bauvorlageberechtigt
für die Errichtung und Änderung von Inge-
nieurbauten, insbesondere Silobauten, Kühl-
häuser, Parkhäuser, Tribünenbauten in Sport-
anlagen, Bauten für den Straßen-, Schienen-,
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Schifffahrts- und Luftverkehr, Bauten der öf-
fentlichen Ver- und Entsorgung und der Ener-
gieversorgung sowie Fabrikations- und Lager-
hallen.

(6) Wer während der letzten zehn Jahre vor
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes in Ausübung
seiner hauptberuflichen Tätigkeit regelmäßig
bautechnische Nachweise erstellt hat und die
erforderliche Berufsausbildung für die Eintra-
gung in die Architektenliste, die Liste der bau-
vorlageberechtigten Ingenieurinnen und Inge-
nieure oder die Liste der Tragwerksplanerin-
nen und -planer nach dem Saarländischen Ar-
chitekten- und Ingenieurkammergesetz nicht
nachweisen kann, bleibt im Rahmen des § 67
nachweisberechtigt, soweit sie oder er eine
ausreichende Befähigung anhand eigener
Arbeiten innerhalb einer Ausschlussfrist von
einem Jahr nach In-Kraft-Treten dieses Geset-
zes gegenüber der obersten Bauaufsichts-
behörde nachweist. Wer bautechnische Nach-
weise nur für bestimmte Gebäudeklassen er-
stellt hat, bleibt nur für diese Gebäudeklassen
nachweisberechtigt. Über den erbrachten
Nachweis erteilt die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde eine Bescheinigung. Die Bescheinigung
berechtigt auch zur Bauüberwachung nach
§ 78 Abs. 2 Satz 3. § 66 Abs. 4 gilt entspre-
chend.

(7) Festsetzungen über die äußere Gestaltung
baulicher Anlagen in einem Bebauungsplan,
der vor In-Kraft-Treten der Bauordnung für
das Saarland (LBO) vom 10. November 1988
(Amtsbl. S. 1373) oder des Baugesetzbuches
aufgestellt wurde, gelten als Örtliche Bauvor-
schriften im Sinne des § 85 Abs. 4. Eines ge-
trennten Satzungsbeschlusses für die Ört-
lichen Bauvorschriften bedarf es dazu nicht.

(8) Festsetzungen über die Pflicht zur Anlage
und Unterhaltung von Kleinkinderspielplätzen
für bestehende Gebäude mit mehr als drei
Wohnungen in einer Satzung nach § 6 Abs. 2
des Gesetzes über Spielplätze vom 6. Novem-
ber 1974 (Amtsbl. S. 1008)12 gelten als Ört-
liche Bauvorschriften im Sinne des § 85 fort.

(9) Auf Verfahren, die vor Inkrafttreten des Arti-
kels 5 des Gesetzes zur Änderung des Saar-
ländischen Behindertengleichstellungsgeset-
zes und weiterer gesetzlicher Vorschriften vom
19. Juni 2019 (Amtsbl. I S. 639) eingeleitet
wurden, ist § 50 Absatz 1 der Landesbauord-
nung vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822),
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13.

Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324)13 anzuwen-
den.

(10) Die Verwendung des Ü-Zeichens auf Bau-
produkten, die die CE-Kennzeichnung auf
Grund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tra-
gen, ist mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur
Änderung der Landesbauordnung und ande-
rer Rechtsvorschriften vom 4. Dezember 2019
(Amtsbl. I 2020 S. 211) nicht mehr zulässig.
Sind bereits in Verkehr gebrachte Baupro-
dukte, die die CE-Kennzeichnung auf Grund
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, mit
dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, verliert das
Ü-Zeichen mit dem Inkrafttreten des in Satz 1
genannten Gesetzes seine Gültigkeit.

(11) Bis zum Inkrafttreten des in Absatz 10
Satz 1 genannten Gesetzes für Bauarten er-
teilte allgemeine bauaufsichtliche Zulassun-
gen oder Zustimmungen im Einzelfall gelten
als Bauartgenehmigung nach § 17a Abs. 2
fort.

(12) Bestehende Anerkennungen als Prüf-,
Überwachungs- und Zertifizierungsstellen blei-
ben in dem bis zum Inkrafttreten des in Ab-
satz 10 Satz 1 genannten Gesetzes geregelten
Umfang wirksam. Vor dem Inkrafttreten des in
Absatz 10 Satz 1 genannten Gesetzes ge-
stellte Anträge gelten als Anträge nach diesem
Gesetz.

(13) Vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Ände-
rung der Landesbauordnung und weiterer
Rechtsvorschriften vom 16. Februar 2022
(Amtsbl. I S. 456), eingeleitete Verfahren sind
nach den bisherigen Verfahrensvorschriften
weiterzuführen.

12 Vgl. BS-Nr. 2160-1.
13 SBGG vgl. BS-Nr. 2170-15.
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Gebäudeklassen (GK) GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5
Bauteil-/Baustoffanforderungen

1 Tragende und aussteifen-
de Wände, Pfeiler und
Stützen
(§ 28) (1)

1.1 in Geschossen, ausgenom-
men Untergeschosse und
Geschosse im Dachraum

Keine F 30 - B F 30 - B F 60 - AB
oder

F 60 - BA

F 90 – AB

1.2 in Untergeschossen F 30 – B F 30 - B F 90 - AB F 90 - AB F 90 – AB

1.3 Geschossen im Dachraum (2)

1.3.1 wenn darüber Aufenthalts-
räume möglich sind

Keine F 30 - B F 30 - B F 60 - AB
oder

F 60 - BA

F 90 - AB

1.3.2 wenn darüber keine Aufent-
haltsräume möglich sind

Keine Keine Keine Keine Keine

2 Außenwände (§ 28)
2.1 Nichttragende Außenwände

und nichttragende Teile
tragender Außenwände

Keine Keine Keine A (3)

oder
W 30 - B (3)

A (3)

oder
W 30 - B (3)

2.2 Oberflächen von Außen-
wänden sowie Außenwand-
bekleidungen einschließlich

Keine Keine Keine B 1 (4), (4a) B 1 (4), (4a)

Dämmstoffe und Unterkon-
struktionen

2.3 Balkonbekleidungen, die
über die erforderliche Um-
wehrungshöhe hinaus hoch-
geführt werden

Keine Keine Keine B 1 (4a) B 1 (4a)

2.4 Solaranlagen an Außen-
wänden, die mehr als zwei
Geschosse überbrücken

Keine Keine Keine B1 (4a) B1( 4a)

3 Trennwände, Öffnungen
in Trennwänden (§ 29)

3.1 Trennwände (5) F 30 – B (6) F 30 - B (6) F 30 - B F 60 - AB
oder

F 60 - BA

F 90 - A B

3.2 in Untergeschossen F 30 - B (6) F 30 - B (6) F 90 - AB F 90 - AB F 90 - AB
3.3 Im Dach, wenn darüber

keine Aufenthaltsräume
möglich sind

F 30 - B (6) F 30 – B (6) F 30 - B F 30 - B F 30 - B

3.4 Feuerschutzabschlüsse von
Öffnungen in Trennwänden

T 30 (6) T 30 (6) T 30 T 30 T 30

3.5 Trennwände zum Abschluss
von Räumen mit Explosi-
ons- oder erhöhter Brandge-
fahr

F 90 - AB (6) F 90 – AB (6) F 90 - AB F 90 - AB F 90 - AB

4 Brandwände (§ 30)
4.1 Brandwände F 90 - A + M F 90 - A + M F 90 - A + M F 90 - A + M F 90 - A + M
4.2 Zulässige Wände an Stelle

von inneren Brandwänden
Entfällt F 60 - AB

oder
F 60 - BA

F 60 - AB
oder

F 60 - BA

F 60 - AB + M
oder

F 60 - BA + M

F 90 - A + M

4.3 Zulässige Wände an Stelle
von Brandwänden als Ge-
bäudeabschlusswand

Erläuterung in
den Fußnoten

(7), (8)

Erläuterung in
den Fußnoten

(7), (8)

Erläuterung in
den Fußnoten

(7), (8)

F 60 - AB +
M (7)

oder
F 60 - BA + M

(7)

F 90 - A + M
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4.4 Oberflächen und Außen-
wandbekleidungen von
Brandwänden als Gebäude-
abschlusswand

A 1 A 1 A 1 A 1 A 1

4.5 Abschlüsse von Öffnungen
in inneren Brandwänden

Entfällt T 90 T 90 T 90 T 90

4.6 Verglasungen in inneren
Brandwänden

Entfällt F 90 F 90 F 90 F 90

5 Decken (§ 31) (1)

5.1 Decken, ausgenommen in
Untergeschossen und Ge-
schossen im Dachraum

Keine F 30 - B F 30 - B F 60 - AB
oder

F 60 - BA

F 90 - AB

5.2 in Untergeschossen F 30 - B F 30 - B F 90 -AB F 90 - AB F 90 - AB
5.3 Geschossen im Dachraum
5.3.1 Wenn darüber Aufenthalts-

räume möglich sind (5)
Keine F 30 - B F 30 - B F 60 - AB

oder
F 60 - BA

F 90 - AB

5.3.2 Wenn darüber keine Auf-
enthaltsräume möglich sind
(ausgenommen §29 Abs.3)
(6)

Keine Keine Keine Keine Keine

5.4 Decken zwischen landwirt-
schaftlicher Nutzung und
Wohnnutzung

F 90 - AB F 90 - AB F 90 - AB F 90 - AB F 90 - AB

5.5 Decken unter und über F 90 - AB (6) F 90 – AB (6) F 90 - AB F 90 - AB F 90 - AB
Räumen mit Explosions-
oder erhöhter Brandgefahr

6 Notwendige Treppen
(§ 34)

6.1 tragende Teile Keine Keine A (9)

oder
F 30 – B (9)

A (9) F 30 – A (9)

6.2 Tragende Teile von Außen-
treppen nach § 35 Abs.1,
Satz 3, Nr.3

Keine Keine A A A

7 Notwendige Treppenräu-
me (§ 35), Räume nach § 35
Abs.3

7.1 Wände Keine Keine F 30 - B
(10), (11)

F 60 AB + M
(10)

oder
F 60 - BA +
M (10), (11)

F 90 - A + M
(10)

7.2 Oberer Abschluss Keine Keine F 30 - B
(11), (12)

F 60 - AB (12)

oder
F 60 – BA

(11), (12)

F 90 – AB (12)

7.3 Bekleidungen, Putze,
Dämmstoffe, Unterdecken
und Einbauten

Keine Keine A A A

7.4 Bodenbeläge, ausgenom-
men Gleitschutzprofile

Keine Keine B 1 B 1 B 1

7.5 Abschlüsse von Öffnun-
gen in Treppenraumwän-
den (13)

7.5.1 Zu Untergeschossen, nicht
ausgebauten Dachräumen,
Werkstätten, Läden, Lager-
räumen und ähnlichen

i

Keine Keine T 30 - RS T 30 - RS T 30 - RS
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Erläuterungen: Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden Bauteilen auf deren
Standsicherheit im Brandfall, bei trennenden Bauteilen auf deren Widerstand
gegen die Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung).

F 30 / W 30 / T 30 Feuerwiderstandsklasse des jeweiligen Bauteils nach seiner Feuerwiderstands-
dauer in Minuten (feuerhemmend)

F 60 Feuerwiderstandsklasse des jeweiligen Bauteils nach seiner Feuerwiderstands-
dauer in Minuten (hochfeuerhemmend)

F 90 / T 90 Feuerwiderstandsklasse des jeweiligen Bauteils nach seiner Feuerwiderstands-
dauer in Minuten (feuerbeständig)

A 1 Nichtbrennbare Baustoffe

A 2 Nichtbrennbare Baustoffe mit brennbaren Bestandteilen

A Nichtbrennbare Baustoffe (A1) oder nichtbrennbare Baustoffe mit brennbaren
Bestandteilen (A2)

AB Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen und die bei raumabschließenden Bauteilen zusätzlich eine in
Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben

Räumen, zu Nutzungsein-
heiten, die sich über mehr
als ein Geschoss erstrecken,
zu sonstigen Räumen und
Nutzungseinheiten mit einer
Fläche von mehr als 200
m², ausgenommen Woh-
nungen

7.5.2 Zu notwendigen Fluren Keine Keine RS RS RS
7.5.3 Zu sonstigen Räumen und

sonstigen Nutzungseinhei-
ten

Keine Keine Mindestens
dicht- und
selbstschlie-

ßend

Mindestens
dicht- und
selbstschlie-

ßend

Mindestens
dicht- und
selbstschlie-

ßend
8 Notwendige Flure (§ 36)

und offene Gänge nach
§ 36 Abs.5

8.1 Wände, Umwehrungen von
offenen Gängen

Keine Keine F 30 - B F 30 - B F 30 - B

8.2 Wände in Untergeschossen F 30 - B (6) F 30 – B (6) F 90 - AB F 90 - AB F 90 - AB
8.3 Feuerschutzabschlüsse von

Öffnungen in Wänden not-
wendiger Flure zu Lagerbe-
reichen im Untergeschoss

T 30 (6) T 30 (6) T 30 T 30 T 30

8.4 Bekleidungen (11), Putze,
Unterdecken und Dämm-
stoffe

A (14) A (14) A A A

9 Aufzüge (§ 39)
9.1 Fahrschachtwände, Wände

von Maschinenräumen (15)
Keine Keine F 30 – B (16) F 60 - AB

oder
F 60 - BA

F 90 - A

9.2 Türen in Wänden von Ma-
schinenräumen

Keine Keine T 30 T 30 T 30
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BA Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen

bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung
aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe
aus nichtbrennbaren Baustoffen haben

B Brennbare Baustoffe

B 1 Schwerentflammbare Baustoffe

M Widerstandsfähig gegen zusätzliche mechanische Belastung

RS Rauchschutztür

T Feuerschutzabschluss

(1) Dies gilt nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als notwendige Flure dienen.

(2) Dächer an traufseitig aneinander gebauten Gebäuden nach § 32 Abs. 6.

(3) Dies gilt nicht für Türen und Fenster, Fugendichtungen und brennbare Dämmstoffe in
nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der Außenwandkonstruktion.

(4) Befestigungsteile der Unterkonstruktion und der Dämmstoffe können aus normalent-
flammbaren Baustoffen (B 2) bestehen, Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren
Baustoffen sind zulässig, wenn die Anforderungen nach § 28 Abs. 2 durch geeignete
Maßnahmen erfüllt sind.

(4a) Schwerentflammbare Baustoffe in Bauteilen dürfen nicht brennend abfallen oder abtropfen.

(5) § 29 Abs. 3 bleibt unberührt.

(6) Gilt nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.

(7) In den Fällen des § 30 Abs. 2 Nr. 4 sind Wände mit der Anforderung F 90 - AB zulässig,
wenn der umbaute Raum des landwirtschaftlich genutzten Gebäudes oder Gebäudeteils
nicht größer als 2.000 m3 ist.

(8) Wände mit Brandschutzbekleidung, die von innen nach außen die Feuerwiderstandsfä-
higkeit der tragenden und aussteifenden Teile des Gebäudes – mindestens jedoch feuer-
hemmend (F30-B) – und von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbe-
ständiger Bauteile haben.

(9) Dies gilt nicht innerhalb von Nutzungseinheiten.

(10) Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von notwendigen Treppenräumen, die aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch andere an diese Außenwände anschlie-
ßende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können.

(11) Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen müssen eine Bekleidung aus nichtbrenn-
baren Baustoffen in ausreichender Dicke haben.

(12) Dies gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist und die Treppenraumwände bis
unter die harte Bedachung reichen.

(13) Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen untergeordnete lichtdurchlässige Sei-
tenteile und Oberlichter haben, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.

(14) Dies gilt nur für Untergeschosse von Gebäuden, die nicht dem Wohnen dienen.

(15) Dies gilt nur für Wände, die an andere Räume oder Rettungswege angrenzen.

(16) Schachtseitig müssen Fahrschachtwände bzw. Wände von Triebwerksräumen – jeweils
aus brennbaren Baustoffen bestehend – eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen
in ausreichender Dicke haben.
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Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Hinweise Stand: 2024

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport

Bauordnung für das Saarland
Landesbauordnung des Saarlandes (LBO)

Sonderbauten, Feuerungsanlagen

Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
(Verkaufsstättenverordnung – VkVO)

Verordnung über den Bau und Betrieb von Hochhäusern
(Hochhausverordnung – HochhVO)

Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten
(Beherbergungsstättenverordnung – BeVO)

Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungstätten
(Versammlungsstättenverordnung – VStättVo)

Dritte Verordnung zur Landesbauordnung (Garagenverordnung – GarVO)

Erlass betreffend Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen
an Altenheime, Altenwohnheime und Pflegeheime (auch Kurzzeitpflege) und
Wohnheime für Behinderte (HeimR)

Feuerungsverordnung (FeuVO)

Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO)

Verordnung über Camping-, Wochenendplätze und Wochenendhäuser

Richtlinie über den Bau und Betrieb von Krankenhäusern
– Krankenhausbaurichtlinie (KhBauR) –

Erlass zur Änderung der Richtlinie über den Bau und Betrieb von
Krankenhäusern (KhBauR) vom 17. Juli 2008 – Inkrafttreten am 1. Oktober 2008 –

Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen
(Schulbau-Richtlinie – SchulbauR) vom 19. Dezember 2011

Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten vom 12. März 2020

Musterrichtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau – Stand Mai 2019

Hinweise für bauordnungsrechtliche Anforderungen an Tageseinrichtungen
für Kinder – Fassung April 2013

Verfahren und Prüfung

Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten (FlBauR) vom 12. März 2020

Verwaltungsvorschriften über Ausführungsgenehmigungen für
Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FlBauVwV)
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Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO) vom 15.06.2011

Verordnung über den Erlass eines Besonderen Gebührenverzeichnisses
für die Bauaufsichtsbehörden des Saarlandes sowie für Amtshandlungen der
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerinnen und –feger nach der
Landesbauordnung vom 3. September 2015

Zuständigkeitsverordnung zur Landesbauordnung (ZustV-LBO)

Gesetz über Zuständigkeiten nach dem Gesetz zur Einsparung von Energie und
zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden
GEGZustG

Verordnung über Zuständigkeiten nach der Betriebssicherheitsverordnung

Verordnung über Zuständigkeiten für die Durchführung der Verordnung über das
Inverkehrbringen von Heizkesseln und Geräten nach dem Bauproduktengesetz

Bauprodukte und Bauarten

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VVTB) Erlass des Ministeriums
für Inneres, Bauen und Sport zur Änderung der Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (MVV TB) vom 12. März 2020

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) – Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (MVV TB) Ausgabe 2021/1vom 17. Januar 2022
(mit Druckfehlerberichtigung vom 4. März 2022)

Hersteller- und Anwenderverordnung (HAVO) vom 22. Juni 2015

Verordnung zur Feststellung der wasserrrechtlichen Eignung von Bauprodukten
und Bauarten durch Nachweise nach der Landesbauordnung des Saarlandes
(WasBauVO)

Verordnung über das Übereinstimmungszeichen
(Übereinstimmungszeichenverordnung – ÜZVO)

Verordnung über die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder
Zertifizierungsstelle nach der Landesbauordnung (PÜZAVO)

Formulare in den Verfahren nach Landesbauordnung

Antrag auf Baugenehmigung nach § 65 LBO, Antrag auf Baugenehmigung im
vereinfachten Verfahren nach § 64 LBO, Genehmigungsfreistellung nach § 63 LBO,
Einreichung/Kenntnisgabe von verfahrensfreien Vorhaben nach § 61 LBO

Beschreibung des Baugrundstückes

Nachweis der baulichen Nutzung nach der Baunutzungsverordnung

Beschreibung der baulichen Anlage

Beschreibung der Baumaßnahmen geringen Umfanges, Werbeanlagen und
Warenautomaten

Beschreibung der Feuerungsanlage

Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
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Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Antrag auf Abweichung, Ausnahme, Befreiung nach § 68 Abs. 2 LBO

Erklärung der Tragwerksplanerin/ des Tragwerksplaners nach § 67 Abs. 4 LBO und
§ 8 Abs. 2 BauVorlVO

Erklärung der Nachbarschaft nach § 71 LBO

Erklärung der Entwurfsverfasserin/ des Entwurfsverfassers zum barrierefreien
Bauen in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen nach § 50 Abs. 1 LBO

Baubeginnanzeige nach § 73 LBO Abs. 8 LBO, Benennung der Verantwortlichen
nach § 53 Abs. 1 und § 78 Abs. 2 LBO

Antrag auf Erteilung einer Teilbaugenehmigung nach § 75 LBO

Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides nach § 76 LBO

Anzeige der Rohbaufertigstellung nach § 79 Abs. 1 LBO

Anzeige der abschließenden Fertigstellung nach § 79 Abs. 1 LBO

Anzeige einer beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach § 61 Abs. 4 LBO

Behördenwegweiser

BDS-Behördenwegweiser - Oberste Bauaufsichtsbehörde

Archiv
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Bauvorlagen
§ 1 Allgemeines
(1) Bauvorlagen sind die einzureichenden Un-
terlagen, die für die Beurteilung des Bauvorha-
bens und die Bearbeitung des Bauantrags
(§ 69 Absatz 2 Satz 1 der Landesbauordnung,
für die Kenntnisgabe der verfahrensfreien Vor-
haben (§ 61 Absatz 2 der Landesbauordnung),
für die Anzeige der beabsichtigten Beseitigung
(§ 61 Absatz 4 Satz 2 der Landesbauordnung)
oder für die Genehmigungsfreistellung (§ 63
Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 der Landesbau-
ordnung) erforderlich sind.

(2) In den Verfahren nach den §§ 63 bis 65 der
Landesbauordnung sind als Bauvorlagen ein-
zureichen:
1. die Vervielfältigung der Flurkarte (§ 2),
2. der Lageplan (§ 3),
3. die Bauzeichnungen (§ 4),
4. die Bau- und Nutzungsbeschreibung (§ 5),
5. der Nachweis der baulichen Nutzung (§ 6),
6. die Darstellung der Grundstücksentwässe-

rung (§ 7),
7. die bautechnischen Nachweise (§§ 8 - 11)

und gegebenenfalls dazugehörige Beschei-
nigungen,

8. bei Vorhaben im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplans, einer anderen städtebauli-
chen Satzung nach dem Baugesetzbuch in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in der je-
weils geltenden Fassung oder einer Örtli-
chen Bauvorschrift ein Auszug aus dieser
Satzung, aus dem sich die für das Vorha-
ben geltenden Festsetzungen ergeben.

(3) Bei verfahrensfreien Vorhaben nach § 61
Absatz 2 der Landesbauordnung sind von der
Bauherrin oder dem Bauherrn als erforderliche

ABSCHNITT I

Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
Vom 15. Juni 2011 (Amtsbl. 2011, S. 254) zuletzt geändert durch
Artikel 5 der Verordnung vom 25. Januar 2024 (Amtsbl. I S. 68, 77)

Bauvorlagen
§ 11 Allgemeines
§ 11a Einreichen von Anträgen, Anzeigen

und Bauvorlagen
§ 12 Vervielfältigung der Flurkarte
§ 13 Lageplan
§ 14 Bauzeichnungen
§ 15 Bau- und Nutzungsbeschreibung
§ 16 Nachweis der baulichen Nutzung
§ 17 Darstellung der Grundstücks-

entwässerung
§ 18 Standsicherheitsnachweis
§ 19 Nachweise für Schall-, Erschütterungs-

und Wärmeschutz sowie Energieeins-
parung

§ 10 Brandschutznachweis für Gebäude
der Gebäudeklassen 4 und 5

§ 11 Brandschutznachweis für Sonder-
bauten und Garagen

Bauvorlagen in besonderen Fällen
§ 12 Bauvorlagen bei der beabsichtigten

Beseitigung von Anlagen
§ 13 Bauvorlagen für den Vorbescheid und

für die Zulassung von Abweichungen,
Ausnahmen und Befreiungen

§ 14 Bauvorlagen für die Ausführungs-
genehmigung Fliegender Bauten

§ 15 Bauvorlagen für Werbeanlagen und
Warenautomaten

§ 16 Bauvorlagen für Veranstaltungen

Übergangs- und
Schlussvorschriften
§ 17 Übergangsvorschriften
§ 18 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

ABSCHNITT I

ABSCHNITT II

ABSCHNITT III

Aufgrund des § 86 Absatz 2 Nummer 1 und 2 der Landesbauordnung vom 18. Februar
2004 (Amtsbl. S. 822), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juni 2010
(Amtsbl. I S. 1312),1 verordnet das Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr:

INHALTSÜBERSICHT
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Ordner „Antrag“, dem Ordner gemäß § 1 Ab-
satz 2 oder 3, dem Ordner „Sonstige öffent-
lich-rechtliche Vorschriften“ (§ 64 Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 der Landesbauordnung
oder § 65 Satz 1 Nummer 1 der Landesbau-
ordnung) sowie dem Ordner „sonstige Unter-
lagen“ ohne weitere Unterordner herzustellen.
Die einzelnen Dateien sowie der Datenträger
dürfen keine Sicherheitseinstellungen und kei-
nen Schreibschutz enthalten.

(5) Die Bauaufsichtsbehörde kann im Beneh-
men mit den Gemeindeverwaltungen andere
Dateistrukturen, Bezeichnungen der Dateien,
Strukturierungen der Antragsunterlagen und
Dateigrößen zur Übermittlung der Daten zulas-
sen oder verlangen.

(6) Die Bauaufsichtsbehörde kann bis zum 31.
Dezember 2025 ergänzend Papierexemplare
der Bauvorlagen nachfordern, wenn dies für
die Beurteilung des Bauvorhabens im Einzelfall
erforderlich ist. Papierexemplare müssen dem
Format DIN A4 entsprechen oder auf diese
Größe gefaltet sein.

(7) Abweichend von Absatz 1 soll die Bauauf-
sichtsbehörde oder die Gemeinde die Einrei-
chung des Antrages oder der Anzeige mit den
zugehörigen Bauvorlagen in Papierform zulas-
sen oder verlangen, wenn die Einreichung in
elektronischer Form für den Bauherrn oder die
Bauaufsichtsbehörde oder die Gemeinde unzu-
mutbar ist. Bei Einreichung in Papierform sind
die Bauvorlagen, ausgenommen die bautechni-
schen Nachweise, dreifach, ist die Gemeinde
zugleich Bauaufsichtsbehörde, zweifach einzu-
reichen. Abweichend von Satz 2 sind die Bau-
vorlagen nach § 61 Absatz 2 Satz 1 und Ab-
satz 4 Satz 2 einfach sowie § 63 Absatz 3
Satz 1 Halbsatz 1 der Landesbauordnung
zweifach, ist die Gemeinde zugleich Bauauf-
sichtsbehörde, einfach einzureichen. Die Ab-
sätze 2, 6 Satz 2 und 8 gelten entsprechend.

(8) Weitere Bauvorlagen und Angaben oder ein
Modell können verlangt werden, wenn dies für
die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich
ist. Auf Bauvorlagen und Angaben kann ver-
zichtet werden, soweit diese zur Beurteilung
des Bauvorhabens nicht erforderlich sind.

(9) Weitergehende Anforderungen für Bauvor-
lagen in sonstigen Rechtsvorschriften bleiben
unberührt.

§ 2 Vervielfältigung der Flurkarte
Die Vervielfältigung der Flurkarte muss vom Lan-
desamt für Vermessung, Geoinformation und

Unterlagen eine Lageplanskizze mit Angabe
des Baugrundstücks (Anschrift, Gemarkung,
Flurstück) und der Lage des Bauvorhabens
auf dem Grundstück und eine Beschreibung
des Vorhabens einzureichen.

(4) Die Bauzeichnungen, Baubeschreibungen,
Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
sowie sonstige Zeichnungen und Beschreibun-
gen, die den bautechnischen Nachweisen zu-
grunde liegen, müssen miteinander überein-
stimmen und gleiche Positionsangaben haben.

(5) Im Lageplan und in jeder Bauzeichnung
muss neben der numerischen Angabe des
Maßstabes zur Kalibrierung auch eine grafi-
sche Maßstabsleiste enthalten sein, sofern
nicht vorhandene Maßketten eine Kalibrierung
ermöglichen. Diese ist mit den tatsächlichen
Distanzen zu beschriften.

(6) Die Bauvorlagen müssen eine Angabe über
die Entwurfsverfasserin oder den Entwurfsver-
fasser, die oder der die Bauvorlagen erstellt oder
anerkannt hat, enthalten. Bauvorlagen nach §
61 Absatz 2 und 4 müssen eine Angabe über die
Bauherrin oder den Bauherrn enthalten.

§ 1a Einreichen von Anträgen,
Anzeigen und Bauvorlagen

(1) Der Antrag oder die Anzeige mit den zu-
gehörigen Bauvorlagen sind elektronisch in
Textform bei der zuständigen Gemeinde oder
Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Die Bau-
aufsichtsbehörde kann im Benehmen mit den
Gemeindeverwaltungen Vorgaben zur elektro-
nischen Einreichung machen.

(2) Anträge, Anzeigen, Bauvorlagen und Be-
scheinigungen sind nach den von der ober-
sten Bauaufsichtsbehörde öffentlich bekannt
gemachten Formularen einzureichen.

(3) Jeder Antrag, jede Anzeige und jede Bau-
vorlage muss als eine eigene Einzeldatei er-
stellt und abgespeichert und in einem archi-
vfähigen Portable Document Format (PDF/A
nach ISO 19005-1) übermittelt werden. Datei-
anlagen innerhalb der PDF-Dateien sind un-
zulässig. Die gewählten Dateinamen müssen
je einzelne Datei die Angaben zum Dateiinhalt
und das Erstellungsdatum im Format Jahr,
Monat, Tag (jjjjmmtt) enthalten. Die Bauauf-
sichtsbehörde kann im Benehmen mit den
Gemeindeverwaltungen die Dateigrößen aus
technischen Gründen beschränken.

(4) Sind Datenträger einzureichen, sind sie mit
Bezeichnung des Bauvorhabens und dem



201

BauVorlVO
Landentwicklung (LVGL) erstellt und neuesten
Datums sein. Sie muss die Grundstücke in
einem Umkreis von 50 m um das Baugrund-
stück enthalten. In der Regel ist sie im Maß-
stab der Flurkarte zu fertigen. Der Maßstab
darf jedoch nicht kleiner als 1 : 1250, in den ehe-
mals pfälzischen Gebietsteilen nicht kleiner als
1 : 2500 sein. Sie muss die Eigentümerinnen
und Eigentümer des Baugrundstücks, seine
Fläche und – soweit vorhanden und im Flurkar-
tenmaßstab darstellbar – die Spannmaße ent-
lang den Grundstücksgrenzen, bei Beantragung
von Abweichungen oder Befreiungen auch die
Eigentümerinnen und Eigentümer der benach-
barten Grundstücke enthalten.

§ 3 Lageplan
(1) Der Lageplan ist im Maßstab nicht kleiner als
1 : 500 auf der Grundlage der Flurkarte und
einer örtlichen Aufnahme des tatsächlichen Be-
standes aufzustellen. Die Bauaufsichtsbehörde
kann einen größeren Maßstab fordern.

(2) Bei einem unübersichtlichen Verlauf der
Grenzen des Baugrundstücks muss der Lage-
plan von einer Vermessungsstelle im Sinne
des § 2 Absatz 3 des Saarländischen Vermes-
sungs- und Katastergesetzes vom 16. Okto-
ber 1997 (Amtsbl. S. 1130), zuletzt geändert
durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom
20. August 2008 (Amtsbl. S. 1760), in der je-
weils geltenden Fassung angefertigt werden
(amtlicher Lageplan).

Können die nach Absatz 3 Nummer 3 erfor-
derlichen Spannmaße aufgrund des Vermes-
sungszahlenwerks nicht einwandfrei angege-
ben werden, hat die Bauherrin oder der Bau-
herr bei einer Vermessungsstelle im Sinne des
§ 2 Absatz 3 des Saarländischen Vermes-
sungs- und Katastergesetzes eine Grenzfest-
stellung zu beantragen.

(3) Der Lageplan muss, soweit die Angaben
nicht bereits aus der Vervielfältigung der Flur-
karte ersichtlich sind, enthalten:
1. seinen Maßstab und die Lage des Bau-

grundstücks zur Nordrichtung,
2. die Bezeichnung des Baugrundstücks und

der benachbarten Grundstücke nach Grund-
buch, Liegenschaftskataster und, soweit vor-
handen, Straße und Hausnummer unter An-
gabe der Eigentümerinnen und Eigentümer,

3. die katastermäßigen Grenzen, die Spann-
maße entlang der Grundstücksgrenzen und
den Flächeninhalt des Baugrundstücks,

4. die Höhenlage der Eckpunkte des Grund-
stücks und die Höhenlagen des Baufeldes
über einem angegebenen Bezugspunkt oder
über Normalnull, bezogen auf die vorhan-
dene und die geplante Geländeoberfläche,

5. die Breite und die Höhenlage angrenzender
öffentlicher Verkehrsflächen unter Angabe
der Straßenklasse,

6. die vorhandenen baulichen Anlagen auf
dem Baugrundstück und auf den benach-
barten Grundstücken mit Angabe ihrer
Nutzung, Geschosszahl, Dachform und
Dachneigung sowie der Bauart der
Außenwände und der Bedachung,

7. Kulturdenkmäler im Sinne des Saarländi-
schen Denkmalschutzgesetzes vom 19.
Mai 2004 (Amtsbl. S. 1498), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.
Juni 2009 (Amtsbl. S. 1374), in der jeweils
geltenden Fassung, und geschützte Teile
von Natur und Landschaft im Sinne von
Kapi-tel 4 Abschnitt 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung
auf dem Baugrundstück und den benach-
barten Grundstücken,

8. die Festsetzungen des Bebauungsplanes,
einer anderen städtebaulichen Satzung
nach dem Baugesetzbuch oder der Örtli-
chen Bauvorschrift über die Art und das
Maß der baulichen Nutzung mit den Bauli-
nien, Baugrenzen oder Bebauungstiefen
und die Festsetzungen für Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen,

19. die geplanten baulichen Anlagen unter An-
gabe der Außenmaße, der Dachform und
der Dachneigung, der Höhenlage des Erd-
geschossfußbodens zur Verkehrsfläche,
der Grenzabstände, der Tiefe und Breite
der Abstandsflächen und der Abstände zu
anderen baulichen Anlagen auf dem Bau-
grundstück und auf den benachbarten
Grundstücken,

10. die Abstände der geplanten baulichen An-
lagen zu öffentlichen Verkehrs- und Grün-
flächen, zu Gleisanlagen, zu Wasserflä-
chen, Wäldern, Mooren und Heiden sowie
zur Bundesaußengrenze,

11. die Aufteilung der nicht überbauten Flächen
nach § 10 der Landesbauordnung unter An-
gabe der Lage, Anzahl und Größe der Stell-
plätze für Kraftfahrzeuge, der Abstellplätze
für Fahrräder, der Zufahrten sowie der Auf-
stell- und Bewegungsflächen für die Feuer-
wehr und der Kleinkinderspielplätze; die Art



202

BauVorlVO
der Befestigung der Flächen sowie die Art
der Bepflanzung bei mehr als acht Stellplät-
zen für Kraftfahrzeuge sind anzugeben,

12. die Grünflächen und die Flächen, die gärt-
nerisch angelegt oder mit Bäumen und
Sträuchern bepflanzt werden, die vorhande-
nen Bäume und Sträucher unter Kennzeich-
nung der wegen des Bauvorhabens zu be-
seitigenden Bäume und Sträucher; die vor-
handenen und geplanten Bäume und Sträu-
cher sind nach ihrer Art zu bezeichnen; für
die vorhandenen Bäume sind auch ihre
Größe und ihr Stammumfang in 1 m Höhe
über der Geländeoberfläche anzugeben,

13. die technischen Anlagen zur Gewinnung
von Heiz- und Kühlenergie, elektrischer En-
ergie und zur Brauchwassererwärmung auf
dem Grundstück und auf der Dachfläche,

14. die Flächen auf dem Baugrundstück, die von
Baulasten betroffen sind, sowie Flächen
auf den benachbarten Grundstücken, die
von Baulasten zugunsten des Baugrund-
stücks betroffen sind,

15. die Brunnen, Abfallgruben, Dungstätten,
Jauche-, Gülle- und Gärfutterbehälter so-
wie deren Abstände zu baulichen Anlagen
und Grundstücksgrenzen,

16. ortsfeste Behälter und andere Anlagen im
Freien zum Lagern von Gas, Öl, brennba-
ren Flüssigkeiten oder wassergefährden-
den Stoffen,

17. Hochspannungsleitungen und unterirdische
Leitungen für die Telekommunikation, für
die Versorgung mit Elektrizität, Gas,
Wärme und Wasser und für die Abwasse-
rentsorgung sowie deren Abstände zu
baulichen Anlagen,

18. Hydranten und andere Wasserentnahme-
stellen für Feuerlöschzwecke.

(4) Die Angaben über Abstandsflächen nach Ab-
satz 3 Nummer 9 sind in einem besonderen
Blatt aufzunehmen und rechnerisch zu erläutern.

(5) Der Inhalt des Lageplanes nach Absatz 3
Nummer 11 und 12 ist auf einem besonderen
Blatt (Freiflächengestaltungsplan) darzustellen.
In den Freiflächengestaltungsplan sind auch
die Angaben nach Absatz 3 Nummer 13 bis
17 aufzunehmen, sofern für diese Angaben
zur Wahrung der Übersichtlichkeit des Freiflä-
chengestaltungsplanes nicht besondere Blät-
ter erforderlich sind.

(6) Für die Darstellung im Lageplan sind die
Zeichen und Farben der Nummer 1 der Anlage
zu dieser Verordnung zu verwenden; im Übri-

gen ist die Planzeichenverordnung 1990 vom
18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58) in der
jeweils geltenden Fassung entsprechend an-
zuwenden. Die sonstigen Darstellungen sind,
soweit erforderlich, durch Beschriftung zu
kennzeichnen.

(7) Für die Änderung baulicher Anlagen, bei der
die Außenwände und Dächer sowie die Nut-
zung nicht verändert werden, ist ein Lageplan
nicht erforderlich.

§ 4 Bauzeichnungen
(1) Für die Bauzeichnungen ist der Maßstab
1 : 100 zu verwenden. Die Bauaufsichtsbe-
hörde kann einen anderen Maßstab verlangen
oder zulassen, wenn ein solcher zur Darstel-
lung der erforderlichen Eintragungen notwen-
dig oder ausreichend ist.

(2) In den Bauzeichnungen sind mindestens
darzustellen:

1. die Gründung der geplanten baulichen An-
lagen und, soweit erforderlich, die Grün-
dungen benachbarter baulicher Anlagen,

2. die Grundrisse aller Geschosse und des
Dachraumes mit Angabe der vorgesehe-
nen Nutzung der Räume und mit Einzeich-
nung
a) der Treppen und der zu ihnen oder ins

Freie führenden Rettungswege,
b) der Aufschlagrichtung der Türen sowie

deren Art und Anordnung an und in Ret-
tungswegen,

c) der Abgasanlagen und Leitungen zur
Abführung von Verbrennungsgasen,

d) der Räume für die Aufstellung von Feu-
erstätten, Verbrennungsmotoren und
Blockheizkraftwerken unter Angabe der
Nennleistung sowie Angaben zur Brenn-
stofflagerung mit vorgesehener Art und
Menge des Brennstoffes,

e) der ortsfesten Behälter für Gas, Öl, was-
sergefährdende oder brennbare Flüssig-
keiten und feste Brennstoffe,

f) der Installationsschächte, -kanäle und
Lüftungsleitungen, soweit sie raumab-
schließende Bauteile durchdringen, und
der Räume für die Aufstellung von Lüf-
tungsanlagen,

g) der Aufzugsschächte, Aufzüge und deren
nutzbare Grundflächen für Fahrkörbe,

h) der für die Erfüllung der Barrierefreiheit
maßgeblichen Angaben,
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3. die Schnitte mit Angabe oder Einzeichnung

a) der Fußbodenoberkante des Erdgeschos-
ses zur öffentlichen Verkehrsfläche,

b) der Deckenkonstruktion, der Geschoss-
höhen und lichten Raumhöhen,

c) der Dachkonstruktion und des Dachauf-
baus,

d) der Dachneigungen und Dachhöhen,
e) des Maßes H (§ 7 Absatz 4 der Landes-

bauordnung), soweit dieses nicht in den
Ansichten angegeben ist,

f) der Treppen und Rampen mit ihrem
Steigungsverhältnis,

g) des Anschnitts der vorhandenen und der
geplanten Geländeoberfläche mit den
Höhenangaben, bezogen auf die Fuß-
bodenoberkante des Erdgeschosses,

4. die Ansichten der geplanten baulichen An-
lagen mit
a) der Angabe der Höhe der Fußboden-

oberkante des höchst gelegenen Ge-
schosses, in dem ein Aufenthaltsraum
möglich ist, über der Geländeoberfläche
im Mittel,

b) der Einzeichnung des Anschlusses an
Nachbargebäude,

c) die Höhen der Firste über der vorhande-
nen und der geplanten Geländeoberflä-
che, die Dachneigungen sowie das Maß
H je Außenwand in dem zur Bestimmung
der Abstandsflächen erforderlichen Um-
fang, bezogen auf die vorhandene und
die geplante Geländeoberfläche,

d) der Darstellung des vorhandenen und
des geplanten Geländeverlaufs und des
Straßenlängsgefälles mit den Höhenan-
gaben, bezogen auf die Höhenlage des
Erdgeschossfußbodens und mit der Dar-
stellung des Anschlusses an das Nach-
bargelände,

e) den technischen Anlagen zur Gewin-
nung von Heiz- und Kühlenergie, elektri-
scher Energie und zur Brauchwasserer-
wärmung an und auf der Gebäudehülle
und auf dem Grundstück,

5. die Art und Lage der Feuermelde- und Feuer-
löscheinrichtungen.

(3) In den Bauzeichnungen sind anzugeben:
1. der Maßstab und die Maße,
2. die Rohbaumaße der Fensteröffnungen in

Aufenthaltsräumen,
3. die Lage des Raumes für die Hauptan-

schlüsse der Versorgungsleitungen,

4. die wesentlichen Bauprodukte und Bauarten,

5. das Brandverhalten und die Feuerwider-
standsdauer der Bauteile, soweit aus
Gründen des Brandschutzes diese Anfor-
derungen gestellt werden,

6. bei Änderung baulicher Anlagen die zu be-
seitigenden und die neuen Bauteile.

(4) Für die Darstellung in den Bauzeichnungen
sind die Zeichen und Farben der Nummer 1
der Anlage zu dieser Verordnung zu verwen-
den; im Übrigen ist die Planzeichenverordnung
1990 entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht,
wenn in den Bauzeichnungen nur neu ge-
plante Bauteile dargestellt werden.

(5) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen,
dass einzelne Bauzeichnungen oder Teile hier-
von durch besondere Zeichnungen, Zeichen
und weitere Farben erläutert werden.

§ 5 Bau- und Nutzungs-
beschreibung

(1) Die Bau- und Nutzungsbeschreibung glie-
dert sich in folgende Teile:

1. Beschreibung der Beschaffenheit und Lage
des Baugrundstückes,

2. Beschreibung der baulichen Anlage, insbe-
sondere ihrer Nutzung und Konstruktion
sowie das barrierefreie Bauen soweit erfor-
derlich,

3. Beschreibung der Feuerungsanlage und
der Lagerung der Brennstoffe,

4. Betriebsbeschreibung bei Vorhaben nach
den Absätzen 2 bis 4,

5. Bauzahlenberechnung.

Bei Vorhaben geringen Umfangs kann auf die
Aufgliederung der Beschreibung verzichtet
werden.

(2) Für gewerbliche Anlagen und Räume, die
einer immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gung oder einer Erlaubnis nach den Rechts-
verordnungen nach § 14 des Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes vom 6. Januar 2004
(BGBl. I S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 3
Absatz 33 des Gesetzes vom 7. Juli 2005
(BGBl. I S. 1970), in der jeweils geltenden Fas-
sung nicht bedürfen, muss die Betriebsbe-
schreibung Angaben enthalten über:

1. die Art der gewerblichen Tätigkeit unter An-
gabe von Art und Ausmaß der entstehen-
den Einwirkungen auf die Beschäftigten,
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die Nachbarschaft und die Allgemeinheit
durch Erschütterungen, Geräusche, Strah-
len, Wärme, Gas, Staub, Dämpfe, Rauch,
Ruß und Gerüche sowie die vorgesehenen
Einrichtungen und Maßnahmen zur Verhin-
derung oder Beschränkung der Emissio-
nen nach dem Stand der Technik,

2. die Art und Menge der zu verwendenden
Stoffe einschließlich der Brennstoffe, der
herzustellenden Erzeugnisse und der anfal-
lenden Abfälle sowie die Art und Menge
ihrer Lagerung und bei Abfällen die vorge-
sehene Art der Beseitigung,

3. die technische Ausstattung unter Angabe
der Zahl, der Bauart, des Typs, der Leis-
tung und der Ausrüstung der vorgesehe-
nen Maschinen und Apparate sowie der
vorgesehenen Aufstellungsorte; der verfah-
renstechnische Zusammenhang ist sche-
matisch darzustellen,

4. die Anzahl der Beschäftigten getrennt nach
Geschlechtern,

5. die Höchstzahl der in jedem Raum be-
schäftigten Personen,

6. die Lage, Größe und Beschaffenheit der für
die Beschäftigten vorgesehenen besonde-
ren Einrichtungen wie Waschräume, Toilet-
tenräume, Umkleideräume und Pausen-
räume.

(3) Für Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Um-
schlagen oder zum Herstellen, Behandeln und
Verwenden wassergefährdender Stoffe muss
die Betriebsbeschreibung Angaben enthalten
über:

1. den Lagerort und die Lagerungsart sowie
den Standort der Anlage,

2. die Art, maximale Größe und Anzahl der
Gebinde je Stoff und die Gesamtmenge,
die maximale Menge des in der Anlage be-
findlichen Stoffes, die Lieferintervalle der
Stoffe,

3. die Einstufung der Stoffe und, soweit erfor-
derlich, ihre Gefahrenklasse nach der Be-
triebssicherheitsverordnung vom 3. Februar
2015 (BGBl. I S. 49), zuletzt geändert durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Juli 2021
(BGBl. I S. 3146), in der jeweils geltenden
Fassung und nach der Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen und über Fachbetriebe des Saar-
landes vom 1. Juni 2005 (Amtsbl. S. 830),
zuletzt geändert durch die Verordnung vom

10. Dezember 2009 (Amtsbl. I 2010 S. 2), in
der jeweils geltenden Fassung; das Sicher-
heitsdatenblatt ist beizufügen,

4. die Lagerbehälter und Arbeitsbehälter sowie
ihre Zulassungen,

5. die Abfüll- und Umschlageinrichtungen,

6. die Sicherheitseinrichtungen und Schutz-
vorkehrungen,

7. die Rohrleitungen,

8. die Rückhaltemöglichkeiten von verunrei-
nigtem Löschwasser.

(4) Für landwirtschaftliche Betriebe muss die
Betriebsbeschreibung Angaben enthalten über:
1. die Größe der Betriebsflächen, deren Nut-

zungsarten und Eigentumsverhältnisse,
2. die Art und den Umfang der Viehhaltung,
3. die Art, die Lagerung und den Verbleib der

tierischen Abgänge,
4. die Art, die Menge und die Lagerung der

Stoffe, die feuer-, explosions-, gesundheits-
gefährlich oder wassergefährdend sind,

5. die Art, die Menge und die Beseitigung der
Abfälle,

6. die Anzahl der Arbeitskräfte, ihre fachliche
Eignung sowie Art und Umfang ihrer Tätig-
keiten,

7. die Kosten und den Nutzen.

(5) Bei Vorhaben auf altlastenverdächtigen Flä-
chen sind Art und Umfang der Verunreinigung
zu erläutern.

(6) Die Bauzahlenberechnung muss eine prüf-
fähige Aufstellung der zu erwartenden Bau-
kosten, aufgegliedert nach Rohbau- und Her-
stellungskosten, der Ermittlung des Bruttorau-
minhaltes und der Nutzfläche nach DIN 277
sowie der erforderlichen Stellplätze und Ab-
stellplätze für Fahrräder (§ 47 der Landesbau-
ordnung) enthalten. Bei Baumaßnahmen ge-
ringen Umfangs kann die Bauaufsichtsbe-
hörde auf Angaben nach Satz 1 verzichten.

§ 6 Nachweis der baulichen
Nutzung

Als Nachweis der baulichen Nutzung ist eine
prüffähige Berechnung aufzustellen über:
1. die vorhandene und die anrechenbare

Grundstücksfläche,
2. die vorhandene, die geplante und die zu-

lässige Grundfläche,
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3. die vorhandene, die geplante und die zu-

lässige Geschossfläche,
4. soweit erforderlich, die vorhandene, die ge-

plante und die zulässige Baumasse,
5. soweit erforderlich, die vorhandene, die ge-

plante und die zulässige Zahl der Vollge-
schosse.

§ 7 Darstellung der
Grundstücksentwässerung

(1) Die Anlagen zur Beseitigung von Schmutz-
wasser und Niederschlagswasser (Grund-
stücksentwässerung) sind in einem Entwässe-
rungsplan mindestens im Maßstab 1 : 500 und
in Entwässerungszeichnungen im Maßstab
1 : 100 darzustellen und, soweit erforderlich,
hydraulisch zu berechnen sowie durch eine
Beschreibung zu erläutern.

(2) In dem Entwässerungsplan sind darzustellen:

1. das Grundstück mit Angaben nach § 3 Ab-
satz 3 Nummer 1, 3, 4, 5, 6, 9 und 11, so-
weit dies für die Beurteilung der Grund-
stücksentwässerung erforderlich ist,

2. die Führung der vorhandenen, der geplan-
ten und der zu beseitigenden Leitungen mit
Wasserablaufstellen, Schächten und Ab-
scheidern,

3. die Lage der vorhandenen und geplanten
Brunnen,

4. die Lage der vorhandenen und geplanten
Kleinkläranlagen, Gruben und Sickeranla-
gen mit Angabe des täglichen Abwasser-
anfalls,

5. bei Anschluss an eine Sammelkanalisation
die Sohlenhöhe an der Anschlussstelle, so-
weit möglich über Normal-Null und die Ab-
messungen der Kanalisation.

(3) In die Entwässerungszeichnungen sind in
schematischer Darstellung einzutragen:

1. die Grund-, Fall- und Anschlussleitungen mit
Angabe der Querschnitte und des Gefälles,
die Höhe der Grundleitungen im Verhältnis
zur Straße und zur Einleitung in eine Sam-
melkanalisation oder in die eigene Abwas-
seranlage,

2. die Lüftung der Leitungen, die Reinigungsöff-
nungen, Schächte, Abscheider, Abwasser-
hebeanlagen und Rückstauvorrichtungen,

3. die Wasserablaufstellen unter Angabe ihrer
Art,

4. die Höhenlagen der tiefsten zu entwäs-
sernden Stelle und der nicht überbauten
Grundstücksfläche,

5. die vorgesehenen Werkstoffe oder Bau-
stoffe.

(4) Die Eintragungen nach den Absätzen 2 und
3 sind unter Angabe der Werkstoffe oder Bau-
stoffe vorzunehmen und nach Nummer 2 der
Anlage zu dieser Verordnung darzustellen.

(5) Kleinkläranlagen, Gruben, Sickeranlagen und
Abscheider sind durch besondere Bauzeich-
nungen und Betriebsbeschreibungen darzu-
stellen.

§ 8 Standsicherheitsnachweis
(1) Zum Nachweis der Standsicherheit ein-
schließlich der Feuerwiderstandsfähigkeit sind
eine Darstellung des gesamten statischen
Systems, Berechnungen und Konstruktions-
zeichnungen sowie die notwendigen Beschrei-
bungen und Verwendbarkeitsnachweise erfor-
derlich. Die statischen Berechnungen müssen
die Standsicherheit der baulichen Anlagen und
ihrer Teile nachweisen. Die Beschaffenheit des
Baugrunds und seine Tragfähigkeit sind anzu-
geben.

(2) Eine Pflicht zur Bescheinigung der Standsi-
cherheit baulicher Anlagen durch Prüfberech-
tigte oder Prüfsachverständige liegt vor, wenn
eines der folgenden Kriterien zutrifft (Kriterien-
katalog):

1. Die Baugrundverhältnisse sind nicht eindeu-
tig und erlauben keine übliche Flachgrün-
dung entsprechend DIN 1054 oder die
Gründung erfolgt auf setzungsempfindli-
chem Baugrund (i.d.R. stark bindige Böden).

2. Bei erddruckbelasteten Bauwerken beträgt
die Höhendifferenz zwischen Gründungs-
sohle und Erdoberfläche über 4 m oder
Wasserdruck muss rechnerisch berück-
sichtigt werden.

3. Angrenzende bauliche Anlagen oder öffent-
liche Verkehrsflächen werden beeinträch-
tigt. Nachzuweisende Unterfangungen oder
Baugrubensicherungen sind erforderlich.

4. Tragende und aussteifende Bauteile gehen
nicht bis zu den Fundamenten unversetzt
durch. Ein rechnerischer Nachweis der Ge-
bäudeaussteifung, auch für Teilbereiche,
ist erforderlich.
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5. Die Geschossdecken sind nicht linienför-

mig gelagert oder können nicht für gleich-
mäßig verteilte Lasten (kN/m²) und Linien-
lasten aus nichttragenden Wänden
(kN/m²) bemessen werden. Geschos-
sdecken ohne ausreichende Quervertei-
lung erhalten planmäßig Einzellasten.

16. Die Bauteile der baulichen Anlage oder die
bauliche Anlage selbst können nicht mit
einfachen Verfahren der Baustatik berech-
net oder konstruktiv festgelegt werden oder
räumliche Tragstrukturen müssen rechne-
risch nachgewiesen werden. Besondere
Stabilitäts-, Verformungs- und Schwin-
gungsuntersuchungen sind erforderlich.

17. Es sind außergewöhnliche Beanspruchun-
gen, wie etwa dynamische Einwirkungen,
vorhanden. Beanspruchungen aus Erdbe-
ben müssen rechnerisch verfolgt werden.

18. Es werden besondere Bauarten wie Spann-
betonbau, Verbundbau, Leimholzbau oder
geschweißte Aluminiumkonstruktionen, an-
gewendet.

19. Es handelt sich um eine sonstige bauliche
Anlage, die kein Gebäude ist, mit einer
Höhe von mehr als 10 m (§ 67 Absatz 4
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c der Lan-
desbauordnung).

10. Die Höhe der Behälter misst im Lichten
mehr als 3,00 m, der Durchmesser mehr
als 5,00 m. Die Oberfläche der Erdan-
schüttung liegt nicht rundum auf gleicher
Höhe oder die Verkehrslast auf dem
Deckel kann nicht allein mit einer Flächen-
last von 5,00 kN/m² rechnerisch berück-
sichtigt werden. Das Füllgut besteht aus
wassergefährdenden Stoffen wie etwa
Jauche.

11. Bei Brücken beträgt die Spannweite mehr
als 3,00 m, die Höhe der Überbauober-
seite liegt mehr als 2,00 m über dem Ge-
lände oder die Nutzung kann nicht allein
mit einer Flächenlast von 5,00 KN/m²
rechnerisch berücksichtigt werden.

12. Bei Stützwänden liegt ein Geländever-
sprung größer als 2,00 m vor oder beider-
seits der Wand – in einem Abstand gleich
dem Geländeversprung – verläuft die
Geländeoberfläche nicht horizontal.

13. Die Stehebene von Tribünen ist nicht hori-
zontal oder liegt an einer Stelle mehr als
1,00 m über der Aufstandsfläche.

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann gestatten,
dass die Standsicherheit auf andere Weise als
durch statische Berechnungen nachgewiesen
wird.

§ 9 Nachweise für Schall-,
Erschütterungs- und
Wärmeschutz sowie
Energieeinsparung

Die Berechnungen müssen den nach bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften geforderten
Schall-, Erschütterungs- und Wärmeschutz
sowie die Einhaltung der Anforderungen für zu
errichtende Gebäude nach Teil 2 oder für be-
stehende Gebäude nach Teil 3 des Gesetzes
zur Einsparung von Energie und zur Nutzung
erneuerbarer Energien zur Wärme- und Käl-
teerzeugung in Gebäuden vom 8. August 2020
(BGBl. I S. 1728), zuletzt geändert durch Artikel
18a des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I
S. 1237), in der jeweils geltenden Fassung
nachweisen. Für die in Satz 1 geforderten
Nachweise sind, soweit erforderlich, Einzel-
nachweise durch Zeichnung, Beschreibung,
Prüfzeugnisse oder Gutachten vorzulegen.

§ 10 Brandschutznachweis
für Gebäude der
Gebäudeklassen 4 und 5

(1) Der Brandschutznachweis ist eine zielorien-
tierte Gesamtbewertung des baulichen, anla-
gentechnischen, organisatorischen und ab-
wehrenden Brandschutzes von baulichen An-
lagen.

(2) Wird bei Gebäuden der Gebäudeklassen 4
und 5, ausgenommen Sonderbauten, den ma-
teriellen Anforderungen der Landesbauord-
nung oder Vorschriften aufgrund der Landes-
bauordnung hinsichtlich des Brandschutzes
nicht entsprochen und erfordern diese Abwei-
chungen eine Zulassung gemäß § 68 Absatz 1
der Landesbauordnung durch die untere Bau-
aufsichtsbehörde, ist ein Brandschutznach-
weis mit den für die Beurteilung erforderlichen
Angaben nach § 11 Absatz 1 vorzulegen.

§ 11 Brandschutznachweis für
Sonderbauten und Garagen

(1) Für die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von Sonderbauten nach § 2
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Absatz 4 der Landesbauordnung ist den Bau-
vorlagen ein Brandschutznachweis beizufü-
gen, der folgende Angaben enthalten muss:

1. Objektbeschreibung einschließlich brand-
schutzrelevanter Einzelheiten der Nutzung,
insbesondere auch Angaben zu erhöhten
Brandgefahren, Brandlasten, Gefahrstoffen
und Risikoanalysen,

2. erforderliche Abstände aus Gründen des
Brandschutzes innerhalb und außerhalb
des Gebäudes,

3. Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und
Bewegungsflächen für die Feuerwehr,

4. Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile (Feu-
erwiderstandsklasse) und Angaben zum
Brandverhalten der Baustoffe (Baustoff-
klasse) entsprechend den Benennungen
nach § 27 der Landesbauordnung oder ent-
sprechend den Klassifizierungen nach dem
Anhang 4 der Verwaltungsvorschrift nach
§ 86a Absatz 5 der Landesbauordnung,

5. verwendete Rechenverfahren zur Ermittlung
von Brandschutzklassen nach Methoden des
Brandschutzingenieurwesens (anerkannte
Nachweisverfahren und die zu Grunde ge-
legten Parameter, insbesondere Brands-
zenarien, sind detailliert zu beschreiben
und darzustellen),

6. System der äußeren und der inneren Ab-
schottungen in Brandabschnitte oder Brand-
bekämpfungsabschnitte sowie System der
Rauchabschnitte mit Angaben über deren
Lage und Anordnung und Angaben zum
Verschluss von Öffnungen in abschotten-
den Bauteilen,

7. Nutzungseinheiten und deren Brand- und
Rauchabschnitte,

8. Lage, Anordnung, Bemessung (gegebenen-
falls rechnerischer Nachweis) und Kenn-
zeichnung der Rettungswege auf dem Bau-
grundstück und in Gebäuden, insbesondere
mit Angaben zu notwendigen Treppenräu-
men, Ausgängen, notwendigen Fluren, mit
Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichba-
ren Stellen einschließlich der Fenster, die als
Rettungswege nach § 33 Absatz 2 Satz 2
der Landesbauordnung dienen, unter An-
gabe der lichten Maße und Brüstungshöhen,
zur Sicherheitsbeleuchtung und -kennzeich-
nung, zu automatischen Schiebetüren und
zu elektrischen Verriegelungen von Türen,

9. Lage und Anordnung von technischen An-
lagen und Einrichtungen zum Brandschutz,

wie Branderkennung und Brandmeldung
und Alarmierung,

10. Lage, Anordnung und Bemessung der
Anlagen und Einrichtungen zur Raucha-
bleitung und Rauchfreihaltung mit Eintra-
gung der Querschnitte oder Luftwechsel-
raten (gegebenenfalls rechnerischer Nach-
weis), wie Rauch- und Wärmeabzugsanla-
gen oder Druckbelüftungsanlagen zur
Rauchfreihaltung von Rettungswegen,

11. Lage, Anordnung und gegebenenfalls Be-
messung von Anlagen, Einrichtungen und
Geräten zur Brandbekämpfung (wie Feuer-
löschanlagen, Steigleitungen, Wandhydran-
ten, Schlauchanschlussleitungen, Feuer-
löschgeräte) mit Angaben zu Schutzberei-
chen und zur Lagerung von Sonderlösch-
mitteln (gegebenenfalls rechnerischer Nach-
weis),

12. Lage und Anordnung haustechnischer
Anlagen, insbesondere der Installations-
schächte und -kanäle sowie der Leitungs-
anlagen (gegebenenfalls mit Angaben zum
Brandverhalten im Bereich von Rettungs-
wegen),

13. Lage und Anordnung der Lüftungsanlagen
mit Angaben zur brandschutztechnischen
Ausbildung (gegebenenfalls rechnerischer
Nachweis),

14. Sicherheitsstromversorgung mit Angaben
zur Bemessung und zur Lage und brand-
schutztechnischen Ausbildung des Aufstell-
raumes der Sicherheitsstromversorgungs-
anlagen (Batterien, Stromerzeugungsaggre-
gate) und Angaben zum Funktionserhalt
der elektrischen Leitungsanlagen,

15. Blitzschutzanlage,

16. Nachweis der erforderlichen Löschwasser-
menge, Löschwasserversorgung (gegeben-
enfalls rechnerischer Nachweis) sowie zu
Einrichtungen zur Löschwasserentnahme,

17. Hydrantenpläne mit Darstellung der
Schutzbereiche,

18. Bemessung, Lage und Anordnung der
Löschwasser-Rückhalteanlagen (gegebe-
nenfalls rechnerischer Nachweis),

19. höchstzulässige Zahl der Nutzerinnen und
Nutzer der baulichen Anlage,

20. Aufzugsanlagen und Angaben zu Evaku-
ierungsschaltungen und zu Feuerwehrauf-
zügen,
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21. betriebliche und organisatorische Maß-

nahmen zur Brandverhütung und Brand-
bekämpfung sowie zur Rettung von Per-
sonen und Tieren (wie Feuerwehrpläne,
Werksfeuerwehr, Betriebsfeuerwehr, Haus-
feuerwehr, Brandschutzordnung, Benen-
nung der oder des Brandschutzbeauftrag-
ten, Maßnahmen zur Räumung, Räu-
mungssignale),

22. Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen
und Einrichtungen nach der Verordnung
über Prüfungen von technischen Anlagen
und Einrichtungen nach der Landesbau-
ordnung (Technische Prüfverordnung)
vom 26. Januar 2011 (Amtsbl. S. 48)
durch Prüfsachverständige nach der Ver-
ordnung über die Prüfberechtigten und
Prüfsachverständigen nach der Landes-
bauordnung (Prüfberechtigten- und Prüf-
sachverständigenverordnung) vom 26. Ja-
nuar 2011 (Amtsbl. S. 30), in der jeweils
geltenden Fassung,

23. Angaben darüber, welchen materiellen
Anforderungen der Landesbauordnung
oder Vorschriften aufgrund der Landes-
bauordnung nicht entsprochen wird und
welche ausgleichenden Maßnahmen,
einschließlich Risikobetrachtung, stattdes-
sen vorgesehen werden (nicht für erfor-
derlich gehaltene, ausgleichende Maßnah-
men sind zu begründen und gegebenen-
falls nachzuweisen).

(2) Der Brandschutznachweis für Garagen nach
§ 67 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 der Landes-
bauordnung muss die für die Beurteilung erfor-
derlichen Angaben nach Absatz 1 enthalten.

(3) Zum Brandschutznachweis sind zusätzlich
zeichnerische Unterlagen mit Darstellung not-
wendiger Brandschutzvorkehrungen nach Ab-
satz 1 vorzulegen.

Bauvorlagen in
besonderen Fällen

§ 12 Bauvorlagen bei der
beabsichtigten Beseitigung
von Anlagen

(1) Der Anzeige einer beabsichtigten Beseiti-
gung baulicher Anlagen nach § 61 Absatz 4
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Satz 2 der Landesbauordnung sind Lichtbil-
der und eine Lageplanskizze beizufügen, die
außer den Grundstücksgrenzen Angaben
nach § 3 Absatz 3 Nummer 2, 5, 6 und 7 ent-
halten muss, soweit dies für die Beurteilung
der beabsichtigten Beseitigung baulicher
Anlagen erforderlich ist. Eine Beschreibung
der wesentlichen Konstruktionsmerkmale der
baulichen Anlage und des vorgesehenen Vor-
gangs der Beseitigung sowie gegebenenfalls
ein Rückbau- und Entsorgungskonzept sind
beizufügen; der Rauminhalt ist anzugeben.
Die für die beabsichtigte Beseitigung vor-
gesehenen Geräte und die vorgesehenen
Sicherheitsmaßnahmen sowie Name und
Anschrift des Abbruchunternehmens sind an-
zugeben.

(2) § 1 Absätze 4 bis 6 und § 1a gelten ent-
sprechend.

§ 13 Bauvorlagen für den Vorbe-
scheid und für die Zulassung
von Abweichungen,
Ausnahmen und Befreiungen

(1) Dem Antrag auf Erteilung eines Vorbeschei-
des nach § 76 der Landesbauordnung und
dem Antrag auf Zulassung von Abweichungen
nach § 68 Absatz 1 der Landesbauordnung,
von Ausnahmen und Befreiungen von den
Festsetzungen eines Bebauungsplans oder
einer sonstigen städtebaulichen Satzung nach
§ 31 des Baugesetzbuchs oder von Regelun-
gen der Baunutzungsverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. Januar
1990 (BGBl. I. S. 132), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993
(BGBl. I. S. 466), in der jeweils geltenden Fas-
sung über die zulässige Art der baulichen Nut-
zung nach § 34 Absatz 2 Halbsatz 2 des Bau-
gesetzbuchs sind beizufügen:

1. eine allgemeine Beschreibung des geplan-
ten Vorhabens,

2. die genaue Benennung der mit dem Vorbe-
scheid zu entscheidenden Fragen oder der
beantragten Abweichung, Ausnahme oder
Befreiung unter Angabe der Gründe,

3. die Bauvorlagen nach § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 8, soweit sie zur Beurteilung der
mit dem Vorbescheid zu entscheidenden
Fragen oder für die Entscheidung über die
beantragte Abweichung, Ausnahme oder
Befreiung erforderlich sind.
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(2) § 1 Absätze 4 bis 6 und § 1a gelten ent-
sprechend.

§ 14 Bauvorlagen für die
Ausführungsgenehmigung
Fliegender Bauten

(1) Dem Antrag auf Erteilung der Ausführungs-
genehmigung zur erstmaligen Aufstellung Flie-
gender Bauten nach § 77 der Landesbauord-
nung sind die in § 1 Absatz 2 Nummer 3, 4, 6
und 7 genannten erforderlichen Bauvorlagen
beizufügen. Die Bauvorlagen mit Ausnahme
der Bauzeichnungen müssen auf dauerhaftem
Papier oder gleichwertigem Material lichtbe-
ständig und wischfest hergestellt sein und
dem Format DIN A4 entsprechen oder auf
diese Größe nach DIN 824 gefaltet und ge-
trennt nach Ausfertigungen eingeheftet sein.
Die Bauzeichnungen müssen den Anforderun-
gen des Satzes 2 entsprechen und darüber
hinaus aus Papier auf Gewebeunterlage her-
gestellt sein. Die Baubeschreibung muss aus-
reichende Angaben über die Konstruktion,
den Aufbau und den Betrieb der Fliegenden
Bauten enthalten.

(2) Die Bauvorlagen sind in zweifacher Ausfer-
tigung bei der nach § 77 Absatz 3 der Landes-
bauordnung zuständigen oder der nach § 77
Absatz 4 der Landesbauordnung von der
obersten Bauaufsichtsbehörde bestimmten
Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Wenn es
die Beteiligung anderer Behörden und Stellen
erfordert, kann die Bauaufsichtsbehörde in
den Genehmigungsverfahren weitere Ausferti-
gungen der Bauvorlagen verlangen.

(3) § 1 Absatz 4 und § 1a Absätze 2, 8 und 9
gelten entsprechend.

§ 15 Bauvorlagen für
Werbeanlagen und
Warenautomaten

(1) Dem Antrag auf Erteilung einer Genehmi-
gung für die Errichtung, Aufstellung, Anbrin-
gung oder Änderung von Werbeanlagen sind
als Bauvorlagen beizufügen:
1. die Bauzeichnungen,
2. die Baubeschreibung,
3. soweit erforderlich, die Vervielfältigung der

Flurkarte sowie der Lageplan und der
Nachweis der Standsicherheit,

4. ein Auszug der Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes, einer anderen städtebaulichen
Satzung nach dem Baugesetzbuch oder
der Örtlichen Bauvorschrift,

5. die Angabe der Herstellungskosten.

(2) Der Lageplan, für den ein Maßstab nicht
kleiner als 1 : 500 zu verwenden ist, muss ent-
halten:

1. die Bezeichnung des Grundstücks nach
Straße und Hausnummer oder Grundbuch
und Liegenschaftskataster,

2. die katastermäßigen Grenzen des Grund-
stücks,

3. festgesetzte Baulinien oder Baugrenzen,

4. die bauliche Anlage, an der die Werbean-
lage angebracht werden soll,

5. den Aufstellungs- oder Anbringungsort der
geplanten Werbeanlage,

6. die Abstände und die Höhenlage der ge-
planten Werbeanlage zu öffentlichen Ver-
kehrs- und Grünflächen unter Angabe der
Straßenklasse.

(3) Die Bauzeichnungen müssen enthalten:

1. die Ausführung der geplanten Werbeanlage
im Maßstab nicht kleiner als 1 : 50,

2. die farbgetreue Wiedergabe aller sichtbaren
Teile der geplanten Werbeanlage mit Ein-
tragung der Nummer und Hilfsbezeichnung
aus dem RAL-Farbregister,

3. die Darstellung der geplanten Werbeanlagen
in Verbindung mit der baulichen Anlage,
vor der oder in deren Nähe sie aufgestellt
oder an der sie angebracht werden soll, im
Maßstab 1 : 100,

4. die Darstellung der bereits vorhandenen
Werbeanlagen einschließlich derjenigen auf
den Nachbargrundstücken.

Es kann gestattet werden, dass die Darstel-
lung nach den Nummern 3 und 4 durch foto-
grafische Wiedergabe erfolgt.

(4) In der Baubeschreibung sind, soweit dies
zur Beurteilung erforderlich ist und die notwen-
digen Angaben nicht in den Lageplan und die
Bauzeichnungen aufgenommen werden kön-
nen, anzugeben:

1. der Anbringungsort,

2. die Art und Größe der geplanten Anlage,

3. die Werkstoffe und Farben der geplanten
Anlage,
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4. die Art des Baugebiets,

5. benachbarte Signalanlagen und Verkehrs-
zeichen.

(5) § 1 Absätze 4 bis 6 und § 1a gelten ent-
sprechend.

(6) Für Warenautomaten gelten die Absätze 1
bis 5 sinngemäß.

§ 16 Bauvorlagen
für Veranstaltungen

Dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung
von Veranstaltungen in Versammlungsstätten
nach § 2 Absatz 4 Nummer 7 der Landesbau-
ordnung sind folgende für die Beurteilung er-
forderlichen Bauvorlagen beizufügen:

1. allgemeine Beschreibung des geplanten
Vorhabens mit folgenden Angaben:

a) erwartete Besucheranzahl, Veranstal-
tungsdauer, Einlasszeiten, Anzahl der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

b) Licht- und Lärmemissionen (Musik, Dar-
bietungen, Außenbeleuchtung),

c) Verwendung von pyrotechnischen Ge-
genständen und offenem Feuer sowie
Laseranlagen,

d) Cateringkonzept,

e) Anzahl der Toiletten,

f) Ablaufplanung der Veranstaltung und
vorgesehene behördliche Abnahmeter-
mine,

g) Arbeitsgalerien für Licht-, Ton-, Bild-
und Regieanlagen,

2. Vervielfältigung der Flurkarte,

3. vermaßter Lageplan bei Veranstaltungen im
Freien im Maßstab 1 : 200 mit Darstellung der:

a) Bühnen, Bestuhlung, Tribünen, Verkaufs-
stände, Toiletten, Zelte und Container,

b) Abschrankungen und Schutzvorrichtun-
gen mit Darstellung der Zelte des VIP-
Bereiches,

c) Rettungswegführung auf dem Veranstal-
tungsgelände einschließlich des Nach-
weises der Rettungswegbreiten und An-
gaben zur Sicherheitsbeleuchtung,

d) Flächen für die Feuerwehr und den Sa-
nitäts- und Rettungsdienst,

e) sonstige zutreffende Angaben nach § 3
Absatz 3 ,

4. Bauzeichnungen:

a) bei Veranstaltungen im Freien im dafür
geeigneten Maßstab: Grundrisse, Ansich-
ten, Schnitte geplanter baulicher Anlagen,

b) bei Veranstaltungen in Gebäuden: Grund-
risse im Maßstab 1 : 100 mit Darstellung
der Rettungswegführung einschließlich

des Nachweises der Rettungswegbreiten,
Bestuhlungspläne,

15. Prüfbuch mit Ausführungsgenehmigung
für Fliegende Bauten und Gastspielprüf-
buch,

16. Stellplatznachweis,

17. Sicherheitskonzept und Angaben zum Ord-
nungsdienst,

18. Nachweis der ausreichenden Brandsi-
cherheitswache und des Sanitäts- und
Rettungsdienstes,

19. Benennung der oder des Verantwortlichen
für Veranstaltungstechnik,

10. Brandschutznachweis.

Übergangs- und
Schlussvorschriften

§ 17 Übergangsvorschriften
Für die vor dem Inkrafttreten dieser Verord-
nung eingeleiteten Verfahren können Bauvor-
lagen, die der Bauvorlagenverordnung vom
17. Mai 2004 (Amtsbl. S. 1162) entsprechen,
auch nach dem Inkrafttreten dieser Verord-
nung eingereicht werden.

§ 18 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig mit dem Inkraft-
treten dieser Verordnung tritt die Bauvorlagen-
verordnung vom 17. Mai 2004 (Amtsbl. S. 1162)
außer Kraft.

ABSCHNITT III
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Anlage Zur Bauvorlagenverordnung
Zeichen und Farben für Bauvorlagen

1. Lageplan /Bauzeichnungen

Zeichen

1.1. Grenzen des Baugrundstücks

1.2. Begrenzung von Abstandsflächen

1.3. Flächen, die von Baulasten betroffen sind

1.4. vorhandene bauliche Anlangen oder Bauteile Farbe: grau

1.5. geplante bauliche Anlangen oder Bauteile Farbe: rot

1.6. zu beseitigende bauliche Anlangen oder Bauteile Farbe: gelb

Violett

Orange

Braun

Farbe



212

BauVorlVO

2. Grundstücksentwässerung

2.1 geplante Anlagen Schmutzwasserleitung

Regenwasserleitung

Mischwasserleitung

2.2 vorhandene Anlagen Schmutzwasserleitung

Regenwasserleitung

Mischwasserleitung

2.3 zu beseitigende Anlagen Schmutzwasserleitung

Regenwasserleitung

Mischwasserleitung
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Allgemeine Vorschriften
§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Zufahrten, Durchfahrten,

Bewegungsflächen und Eingänge
für die Feuerwehr

Bauteile und Baustoffe
§ 3 Tragende und aussteifende Bauteile,

raumabschließende Bauteile
§ 4 Öffnungen in raumabschließenden

Bauteilen
§ 5 Außenwände
§ 6 Dächer
§ 7 Bodenbeläge, Bekleidungen, Putze,

Einbauten
§ 8 Estriche, Dämmschichten,

Sperrschichten, Dehnungsfugen

Rettungswege, Räume
mit erhöhter Brandgefahr
§ 9 Führung und Bemessung von

Rettungswegen
§ 10 Notwendige Treppenräume,

Sicherheitstreppenräume
§ 11 Notwendige Flure
§ 12 Türen in Rettungswegen

§ 13 Räume mit erhöhter Brandgefahr

ABSCHNITT 1

ABSCHNITT 2

ABSCHNITT 3

Technische Gebäudeausrüstung
§ 14 Feuerwehraufzüge, Fahrschächte von

Feuerwehraufzügen und deren Vorräume
§ 15 Druckbelüftungsanlagen
§ 16 Feuerlöschanlagen
§ 17 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,

Brandmelder- und Alarmzentrale,
Brandfallsteuerung der Aufzüge

§ 18 Sicherheitsbeleuchtung
§ 19 Sicherheitsstromversorgungsanlagen,

Blitzschutzanlagen, Gebäudefunkanlagen
§ 20 Rauchableitung
§ 21 Aufzüge
§ 22 Leitungen, Installationsschächte

und -kanäle, Abfallschächte
§ 23 Lüftungsanlagen
§ 24 Feuerstätten, Brennstofflagerung
§ 25 Erleichterungen für Hochhäuser mit nicht

mehr als 60 m Höhe in Zellenbauweise

Betriebs- und Schlussvorschriften
§ 26 Freihaltung der Rettungswege und

Flächen für die Feuerwehr
§ 27 Brandschutzordnung, Feuerwehrpläne,

Flucht- und Rettungswegepläne
§ 28 Verantwortliche Personen
§ 29 Übergangsvorschriften für die

Anwendung der Betriebsvorschriften
auf bestehende Hochhäuser

§ 30 Ordnungswidrigkeiten
§ 31 Inkrafttreten

ABSCHNITT 5

ABSCHNITT 4

Verordnung
über den Bau und Betrieb von Hochhäusern
(Hochhausverordnung – HochhVO)
Vom 26. Januar 2011
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. März 2022 (Amtsbl. I S. 648).

1) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen
und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die
Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 vom 21. Juli
1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/96/EG
vom 20. November 2006 (ABl. L 363 vom 20. Dezember
2006, S. 81) geändert worden ist, sind beachtet worden.

Inhaltsübersicht

Aufgrund des § 86 Absatz 1 Nummer 4 der Landes-
bauordnung vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. S.
822), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 16. Juni 2010 (Amtsbl. I S. 1312),1) verordnet
das Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr:
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2) LBO vgl. BS-Nr. 2130-1.

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für
den Bau und Betrieb von Hochhäusern nach
§ 2 Abs. 4 der Landesbauordnung mit einer
Höhe von mehr als 22 m. Höhe ist das Maß der
Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Ge-
schosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich
ist, über der Geländeoberfläche im Mittel. Diese
Verordnung gilt nicht für Windenergieanlagen.

§ 2 Zufahrten, Durchfahrten,
Bewegungsflächen und
Eingänge für die Feuerwehr

(1) Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge der
Feuerwehr sind ausreichende Zu- oder Durch-
fahrten und Bewegungsflächen erforderlich.
Zu- und Durchfahrten und Bewegungsflächen
müssen gekennzeichnet sein.

(2) Für die Feuerwehr bestimmte Eingänge,
Zugänge zu notwendigen Treppenräumen und
Feuerwehraufzügen sowie Einspeiseeinrich-
tungen für Löschwasser, müssen unmittelbar
erreichbar sein.

(3) Die Anzeige- und Bedieneinrichtungen für
die Feuerwehr müssen sich innerhalb des Ge-
bäudes in unmittelbarer Nähe der für die Feu-
erwehr bestimmten Eingänge befinden.

Bauteile und Baustoffe

§ 3 Tragende und aussteifende
Bauteile, raumabschließende
Bauteile

(1) Tragende und aussteifende Bauteile müssen
feuerbeständig sein und aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Die Feuerwiderstands-
fähigkeit tragender und aussteifender Bauteile
von Gebäuden mit mehr als 60 m Höhe muss
120 Minuten betragen.

(2) Raumabschließende Bauteile müssen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie sind
bis an andere raumabschließende Bauteile
mindestens gleicher Feuerwiderstandsfähig-

ABSCHNITT 1

ABSCHNITT 2

keit, bis an die Außenwand oder bis unter die
Dachhaut zu führen. Die Anschlüsse an an-
dere raumabschließende Bauteile müssen den
Anforderungen an raumabschließende Bau-
teile genügen. Die Anschlüsse an Außenwand
und Dachhaut müssen dicht sein und aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(3) Raumabschließend mit der Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden Bauteile müs-
sen sein
1. Geschossdecken,
2. Wände von notwendigen Treppenräumen

und deren Vorräumen,
3. Wände der Fahrschächte von Feuerwehr-

aufzügen und deren Vorräumen.

Die Wände notwendiger Treppenräume und
die Wände der Fahrschächte von Feuerwehr-
aufzügen und deren Vorräumen müssen als
raumabschließende Bauteile der Bauart von
Brandwänden entsprechen. Dies ist nicht er-
forderlich für Außenwände von Treppenräu-
men, die aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen und durch andere an diese Außen-
wände anschließende Gebäudeteile im Brand-
fall nicht gefährdet werden können.

(4) Raumabschließend feuerbeständig müssen
sein
1. Brandwände,
2. Wände von Installationsschächten,
3. Wände von Fahrschächten und deren

Vorräumen,
4. Trennwände von Räumen mit erhöhter

Brandgefahr,
5. Trennwände zwischen Aufenthaltsräumen

und anders genutzten Räumen im Unter-
geschoss,

6. Wände und Brüstungen offener Gänge.

Brandwände müssen auch unter zusätzlicher
mechanischer Beanspruchung feuerbeständig
sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen.

(5) Raumabschließend feuerhemmend müssen
sein
1. Trennwände zwischen Nutzungseinheiten,
2. Trennwände zwischen Nutzungseinheiten

und anders genutzten Räumen,
3. Wände notwendiger Flure,
4. durchgehende Systemböden,
5. durchgehende Unterdecken.
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Systemböden oder Unterdecken dürfen unter
oder über Wänden nach Satz 1 Nummer 1 bis
3 durchgehen. Durchgehende Systemböden
oder Unterdecken müssen mit den Wänden
nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 auf die für die
Wand erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit
geprüft sein. Die Prüfung bezieht sich auf die
raumabschließende Wirkung.

§ 4 Öffnungen in raum-
abschließenden Bauteilen

(1) Abschlüsse von Öffnungen in raumabschlie-
ßenden Bauteilen müssen rauchdicht und
selbstschließend sein und der Feuerwider-
standsfähigkeit dieser Bauteile entsprechen.
Feuerhemmende, rauchdichte und selbst-
schließende Abschlüsse genügen für Öffnun-
gen in Wänden zwischen
1. notwendigen Treppenräumen und

Vorräumen oder notwendigen Fluren,
2. Vorräumen und notwendigen Fluren,
3. notwendigen Fluren und Nutzungseinheiten,
4. offenen Gängen und Nutzungseinheiten,
5. Installationsschächten für Elektroleitungen

und anderen Räumen.
Rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse
genügen für Öffnungen in den Wänden zwischen
1. außenliegenden Sicherheitstreppenräumen

und offenen Gängen,
2. innenliegenden Sicherheitstreppenräumen

und Vorräumen,
3. offenen Gängen und notwendigen Fluren.

In Fahrschächten genügen Fahrschachttüren,
die den Anforderungen des § § 39 Absatz 2
Satz 2 der Landesbauordnung2) entsprechen.

(2) Revisionsöffnungen in Systemböden müs-
sen so angeordnet sein, dass eine Brandbe-
kämpfung möglich ist und Brandmelder leicht
zugänglich sind. In durchgehenden System-
böden sind andere Öffnungen nur zulässig,
wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche
Zahl und Größe beschränkt sind.

(3) Für die Abschlüsse von Öffnungen in durch-
gehenden Systemböden genügen dichtschlie-
ßende Verschlüsse aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen. Für Abschlüsse von Installationsöffnun-
gen in Systemböden mit einer Größe von nicht
mehr als 0,1 m² genügen Verschlüsse aus
schwerentflammbaren Baustoffen.

(4) Für durchgehende Unterdecken gilt Absatz 2
entsprechend.

§ 5 Außenwände
Nichttragende Außenwände und nichttragende
Teile tragender Außenwände müssen in allen
ihren Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen. Dies gilt nicht für

1. Fensterprofile,

2. Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlos-
senen Profilen,

3. Dichtstoffe zur Abdichtung der Fugen zwi-
schen Verglasungen und Traggerippen,

4. Kleinteile ohne tragende Funktion, die nicht
zur Brandausbreitung beitragen.

Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Außenwand-
bekleidungen, Balkonbekleidungen und Um-
wehrungen.

§ 6 Dächer
Die Bauteile der Dächer müssen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. Die Dach-
haut darf aus brennbaren Baustoffen beste-
hen, wenn sie mit einer mindestens 5 cm
dicken Schicht aus mineralischen Baustoffen
oder Bauprodukten dauerhaft bedeckt ist. § 5
Satz 2 gilt entsprechend.

§ 7 Bodenbeläge, Bekleidungen,
Putze, Einbauten

Bodenbeläge, Bekleidungen, Putze und Ein-
bauten müssen nichtbrennbar sein in

1. notwendigen Treppenräumen,

2. Vorräumen von notwendigen Treppen-
räumen,

3. Vorräumen von Feuerwehraufzugs-
schächten,

4. Räumen zwischen dem notwendigen
Treppenraum und dem Ausgang ins Freie.

Bodenbeläge in notwendigen Fluren müssen
schwerentflammbar sein.

§ 8 Estriche, Dämmschichten,
Sperrschichten,
Dehnungsfugen

(1) Estriche, Dämmschichten und Sperrschich-
ten müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen. Sperrschichten aus brennbaren Bau-2) LBO vgl. BS-Nr. 2130-1.
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stoffen sind zulässig, wenn sie durch
nichtbrennbare Baustoffe oder Bauprodukte
gegen Entflammen geschützt sind.

(2) Dehnungsfugen dürfen mit Ausnahme der
Abdeckung nur mit nichtbrennbaren Baustof-
fen ausgefüllt sein.

Rettungswege, Räume mit
erhöhter Brandgefahr

§ 9 Führung und Bemessung
von Rettungswegen

(1) Für Nutzungseinheiten und für Geschosse
ohne Aufenthaltsräume müssen in jedem Ge-
schoss mindestens zwei voneinander unab-
hängige bauliche Rettungswege ins Freie vor-
handen sein, die zu öffentlichen Verkehrs-
flächen führen. Beide Rettungswege dürfen
innerhalb des Geschosses über denselben
notwendigen Flur führen. Die Rettungswege
aus den oberirdischen Geschossen und den
Untergeschossen sind getrennt ins Freie zu
führen.

(2) Die lichte Breite eines jeden Teils von Ret-
tungswegen muss mindestens 1,20 m betra-
gen. Die lichte Breite der Türen aus Nutzungs-
einheiten auf notwendige Flure muss minde-
stens 0,90 m betragen.

(3) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes
sowie eines Untergeschosses muss mindestens
ein Ausgang in einen notwendigen Treppen-
raum, einen Vorraum eines Sicherheitstreppen-
raumes oder ins Freie in höchstens 35 m Ent-
fernung erreichbar sein.

(4) Rettungswege müssen durch Sicherheits-
zeichen dauerhaft und gut sichtbar gekenn-
zeichnet sein.

§ 10 Notwendige Treppenräume,
Sicherheitstreppenräume

(1) In Hochhäusern mit nicht mehr als 60 m
Höhe genügt an Stelle von zwei notwendigen
Treppenräumen ein Sicherheitstreppenraum.

(2) In Hochhäusern mit mehr als 60 m Höhe
müssen alle notwendigen Treppenräume als
Sicherheitstreppenräume ausgebildet sein.

ABSCHNITT 3

(3) Innenliegende notwendige Treppenräume
von oberirdischen Geschossen und notwendige
Treppenräume von Untergeschossen mit Auf-
enthaltsräumen müssen als Sicherheitstrep-
penraum ausgebildet sein.

(4) Notwendige Treppenräume von Unterge-
schossen dürfen mit den Treppenräumen ober-
irdischer Geschosse nicht in Verbindung stehen.
Innenliegende Sicherheitstreppenräume dürfen
durchgehend sein.

(5) Sofern der Ausgang eines notwendigen
Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie
führt, muss der Raum zwischen dem notwendi-
gen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie

1. ohne Öffnungen zu anderen Räumen sein,

2. Wände haben, die die Anforderungen an
die Wände des Treppenraumes erfüllen.

(6) Öffnungen in den Wänden notwendiger
Treppenräume, die keine Sicherheitstreppen-
räume sind, sind zulässig

1. zu notwendigen Fluren,

2. ins Freie,

3. zu Räumen nach Absatz 5.

(7) Vor den Türen außenliegender Sicherheit-
streppenräume müssen offene Gänge im frei-
en Luftstrom so angeordnet sein, dass Rauch
ungehindert ins Freie abziehen kann. Öffnungen
in den Wänden der Sicherheitstreppenräume
sind zulässig

1. zu offenen Gängen,

2. ins Freie.

Zur Belichtung der Sicherheitstreppenräume
sind nur feste Verglasungen zulässig. Der Ab-
stand von der Tür zum Sicherheitstreppen-
raum zu anderen Türen muss mindestens 3 m
betragen.

(8) Vor den Türen innenliegender Sicherheit-
streppenräume müssen Vorräume angeordnet
sein, in die Feuer und Rauch nicht eindringen
kann. Öffnungen in den Wänden dieser
Vorräume sind zulässig

1. zum Sicherheitstreppenraum,

2. zu notwendigen Fluren.

Der Abstand von der Tür zum Sicherheitstrep-
penraum zu anderen Türen muss mindestens
3 m betragen.

(9) Vor den Türen notwendiger Treppenräume
der Untergeschosse müssen Vorräume ange-
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ordnet sein. Vor den Vorräumen müssen not-
wendige Flure angeordnet sein. Öffnungen in
den Wänden dieser Vorräume sind zulässig

1. zum notwendigen Treppenraum,

2. zu notwendigen Fluren.

Der Abstand von der Tür zum notwendigen
Treppenraum zu anderen Türen muss mindes-
tens 3 m betragen.

§ 11 Notwendige Flure
(1) Ausgänge von Nutzungseinheiten müssen
auf notwendige Flure oder ins Freie führen.

(2) Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrich-
tung dürfen nicht länger als 15 m sein. Sie müs-
sen zum Vorraum eines Sicherheitstreppen-
raums, zu einem notwendigen Flur mit zwei
Fluchtrichtungen oder zu einem offenen Gang
führen. Die Flure nach Satz 1 sind durch nicht-
abschließbare, rauchdichte und selbstschlie-
ßende Abschlüsse von anderen notwendigen
Fluren abzutrennen.

(3) Innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht
mehr als 400 m² Grundfläche, deren Nutzung
hinsichtlich der Brandgefahren mit einer Büro-
oder Verwaltungsnutzung vergleichbar ist,
sind notwendige Flure nicht erforderlich.

(4) In Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder
Verwaltungsnutzung dienen oder hinsichtlich
der Brandgefahren mit einer Büro- oder Ver-
waltungsnutzung vergleichbar sind, müssen
Räume mit mehr als 400 m² Grundfläche

1. gekennzeichnete Gänge mit einer Breite
von mindestens 1,20 m haben, die auf
möglichst geradem Weg zu entgegenge-
setzt liegenden Ausgängen zu notwendigen
Fluren führen und

2. Sichtverbindungen innerhalb der Räume zum
nächstliegenden Ausgang haben, die nicht
durch Raumteiler oder Einrichtungen beein-
trächtigt werden.

(5) In notwendigen Fluren sind Empfangsberei-
che unzulässig. Sie sind zulässig, wenn

1. die Rettungswegbreite nicht eingeschränkt
wird,

2. der Ausbreitung von Rauch in den
notwendigen Flur vorgebeugt wird

und

3. der notwendige Flur zwei Fluchtrichtungen
hat.

§ 12 Türen in Rettungswegen
(1) Türen von Vorräumen, notwendigen Treppen-
räumen, Sicherheitstreppenräumen und von
Ausgängen ins Freie müssen in Fluchtrichtung
aufschlagen. Die Türen der Rettungswege
müssen jederzeit von innen leicht und in voller
Breite geöffnet werden können.

(2) Schiebetüren sind im Zuge von Rettungswe-
gen unzulässig. Dies gilt nicht für automatische
Schiebetüren, die die Rettungswege nicht be-
einträchtigen. Pendeltüren in Rettungswegen
müssen Vorrichtungen haben, die ein Durch-
pendeln der Türen verhindern.

(3) Türen, die selbstschließend sein müssen,
dürfen offengehalten werden, wenn sie Einrich-
tungen haben, die bei Raucheinwirkung ein
selbsttätiges Schließen der Türen bewirken;
sie müssen auch von Hand geschlossen wer-
den können.

(4) Mechanische Vorrichtungen zur Verein-
zelung oder Zählung von Besuchern, wie
Drehtüren oder -kreuze, sind in Rettungs-
wegen unzulässig. Dies gilt nicht für mechani-
sche Vorrichtungen, die im Gefahrenfall von
innen leicht und in voller Breite geöffnet wer-
den können.

§ 13 Räume mit erhöhter
Brandgefahr

Die Grundfläche von Räumen mit erhöhter
Brandgefahr darf nicht mehr als 400 m² betra-
gen.

Technische Gebäudeausrüstung

§ 14 Feuerwehraufzüge,
Fahrschächte von Feuer-
wehraufzügen und deren
Vorräume

(1) Hochhäuser müssen Feuerwehraufzüge mit
Haltestellen in jedem Geschoss haben. Sie
müssen

1. so angeordnet sein, dass ein Feuerwehrauf-
zug von jeder Stelle eines Geschosses in
höchstens 50 m Entfernung erreichbar ist; die
Entfernung wird in der Lauflinie gemessen,

ABSCHNITT 4
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2. eigene Fahrschächte haben, in die Feuer

und Rauch nicht eindringen können,
3. vor jeder Fahrschachttür einen Vorraum ha-

ben, in den Feuer und Rauch nicht eindringen
können; der Vorraum muss in unmittelbarer
Nähe zu einem notwendigen Treppenraum
angeordnet sein,

4. in allen Geschossen ausreichend gekenn-
zeichnet sein,

5. Fahrkörbe haben, die zur Aufnahme einer
Krankentrage geeignet sind,

6. eine Bedieneinrichtung für den Notbetrieb
haben; bei maschinenraumlosen Feuerwehr-
aufzügen muss sich diese im Vorraum der
Zugangsebene für die Feuerwehr befinden.

(2) Fahrschächte von Feuerwehraufzügen
müssen
1. Fahrschacht- und Fahrkorbtüren mit einer

fest verglasten Sichtöffnung mit einer Flä-
che von mindestens 600 cm² haben,

2. ortsfeste Leitern im Fahrschacht haben, die
so angebracht sind, dass ein Übersteigen
vom Fahrkorb zur Leiter und von der Leiter
zu den Fahrschachttüren möglich ist. Die
Fahrschachttüren müssen ohne Hilfsmittel
vom Schacht aus geöffnet werden können.

(3) Vorräume der Fahrschächte von Feuer-
wehraufzügen müssen

1. mindestens eine Grundfläche von 6 m²
Grundfläche haben und zur Aufnahme einer
Krankentrage geeignet sein; der Abstand
zwischen der Fahrschachttür und der Tür
zum notwendigen Flur muss mindestens
3 m betragen,

2. Geschosskennzeichnungen haben, die so
angebracht sind, dass sie durch die Sicht-
öffnung der Fahrschacht- und Fahrkorbtür
erkennbar sind.

Öffnungen in den Wänden der Vorräume sind
zulässig für Türen zu notwendigen Fluren, zu
Fahrschächten und ins Freie.

(4) Feuerwehraufzüge und andere Aufzüge
dürfen gemeinsame Vorräume haben, wenn
diese die Anforderungen an Vorräume von
Feuerwehraufzugsschächten erfüllen.

§ 15 Druckbelüftungsanlagen
(1) Der Eintritt von Rauch in innenliegende Si-
cherheitstreppenräume und deren Vorräume
sowie in Feuerwehraufzugsschächte und de-

ren Vorräume muss jeweils durch Anlagen zur
Erzeugung von Überdruck verhindert werden.
Ist nur ein innenliegender Sicherheitstreppen-
raum vorhanden, müssen bei Ausfall der für
die Aufrechterhaltung des Überdrucks erfor-
derlichen Geräte betriebsbereite Ersatzgeräte
deren Funktion übernehmen.

(2) Druckbelüftungsanlagen müssen so be-
messen und beschaffen sein, dass die Luft
auch bei geöffneten Türen zu dem vom Brand
betroffenen Geschoss auch unter ungünstigen
klimatischen Bedingungen entgegen der
Fluchtrichtung strömt. Die Abströmungsge-
schwindigkeit der Luft durch die geöffnete Tür
des Sicherheitstreppenraums zum Vorraum
und von der Tür des Vorraums zum notwendi-
gen Flur muss mindestens 2,0 m/s betragen.
Die Abströmungsgeschwindigkeit der Luft
durch die geöffnete Tür des Vorraumes eines
Feuerwehraufzugs zum notwendigen Flur muss
mindestens 0,75 m/s betragen.

(3) Druckbelüftungsanlagen müssen durch die
Brandmeldeanlage automatisch ausgelöst wer-
den. Sie müssen den erforderlichen Überdruck
umgehend nach Auslösung aufbauen.

(4) Die maximale Türöffnungskraft an den Türen
der innenliegenden Sicherheitstreppenräume und
deren Vorräumen sowie an den Türen der Vor-
räume der Feuerwehraufzugsschächte darf, ge-
messen am Türgriff, höchstens 100 N betragen.

§ 16 Feuerlöschanlagen
(1) Hochhäuser müssen automatische Feuer-
löschanlagen haben, die die Brandausbreitung
in den Geschossen und den Brandüberschlag
von Geschoss zu Geschoss ausreichend lang
verhindern.

(2) Automatische Feuerlöschanlagen müssen
zwei Steigleitungen in getrennten Schächten
haben, damit bei Ausfall einer Steigleitung die
Löschwasserversorgung über eine zweite Steig-
leitung in einem anderen Schacht gesichert ist.
In Hochhäusern mit nicht mehr als 60 m Höhe
genügt es, wenn die Verteilleitungen unmittel-
bar übereinander liegender Geschosse nicht
an die gleiche Steigleitung angeschlossen
sind.

(3) Bei Ausfall der automatischen Feuerlösch-
anlage in einer Geschossebene darf die Wirk-
samkeit der Feuerlöschanlage in anderen Ge-
schossen nicht beeinträchtigt werden.
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(4) Hochhäuser müssen in jedem Geschoss
nasse Steigleitungen mit Wandhydranten für
die Feuerwehr haben

1. in den Vorräumen der Feuerwehraufzüge,

2. in den Vorräumen der notwendigen
Treppenräume,

3. bei notwendigen Treppenräumen ohne
Vorräume an geeigneter Stelle.

(5) Bei gleichzeitiger Löschwasserentnahme
von 200 l/min an drei Entnahmestellen darf der
Fließdruck an diesen Entnahmestellen nicht we-
niger als 0,45 MPa und nicht mehr als 0,80 MPa
betragen.

§ 17 Brandmelde- und Alarmie-
rungsanlagen, Brandmelder-
und Alarmzentrale, Brand-
fallsteuerung der Aufzüge

(1) Hochhäuser müssen Brandmeldeanlagen
mit automatischen Brandmeldern haben, die
alle

1. Räume,

2. Installationsschächte und -kanäle,

3. Hohlräume von Systemböden,

4. Hohlräume von Unterdecken

vollständig überwachen. In Wohnungen genügen
Rauchwarnmelder mit Netzstromversorgung.

(2) Brandmelder müssen bei Auftreten von
Rauch automatisch eine akustische und opti-
sche Alarmierung im betroffenen Geschoss
auslösen. Automatische Brandmeldeanlagen
müssen durch technische Maßnahmen gegen
Falschalarme gesichert sein. Brandmeldungen
müssen von der Brandmelderzentrale unmit-
telbar und automatisch zur Leitstelle der Feu-
erwehr weitergeleitet werden.

(3) Hochhäuser müssen Alarmierungs- und
Lautsprecheranlagen haben, mit denen im
Gefahrenfall Personen alarmiert und Anwei-
sungen erteilt werden können. Die Vorräume
der Feuerwehraufzüge müssen eine Gegen-
sprechanlage mit Verbindung zur Brandmel-
der- und Alarmzentrale haben.

(4) In einem für die Feuerwehr leicht zugäng-
lichen Raum müssen zentrale Anzeige- und
Bedieneinrichtungen für Rauchabzugs-, Brand-
melde-, Alarmierungs- und Lautsprecheran-
lagen und eine zentrale Anzeigevorrichtung für
Feuerlöschanlagen vorhanden sein.

(5) Aufzüge müssen mit einer Brandfallsteue-
rung ausgestattet sein, die durch die automati-
sche Brandmeldeanlage ausgelöst wird. Die
Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass
die Aufzüge ein Geschoss mit Ausgang ins
Freie oder das diesem nächstgelegene, nicht
von der Brandmeldung betroffene Geschoss
unmittelbar anfahren und dort mit geöffneten
Türen außer Betrieb gehen.

§ 18 Sicherheitsbeleuchtung
(1) In Hochhäusern muss eine Sicherheitsbe-
leuchtung vorhanden sein, die bei Ausfall der
allgemeinen Beleuchtung selbsttätig in Betrieb
geht.

(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhan-
den sein

1. in Rettungswegen,

2. in Vorräumen von Aufzügen,

3. für Sicherheitszeichen von Rettungswegen.

§ 19 Sicherheitsstromversorg-
ungsanlagen, Blitzschutzan-
lagen, Gebäudefunkanlagen

(1) Hochhäuser müssen Sicherheitsstrom-
versorgungsanlagen haben, die bei Ausfall der
allgemeinen Stromversorgung den Betrieb der
sicherheitstechnischen Gebäudeausrüstung
übernimmt, insbesondere der

1. Sicherheitsbeleuchtung,

2. automatischen Feuerlöschanlagen und
Druckerhöhungsanlagen für die Lösch-
wasserversorgung,

3. Rauchabzugsanlagen,

4. Druckbelüftungsanlagen,

5. Brandmeldeanlagen,

6. Alarmierungsanlagen,

7. Aufzüge,

8. Gebäudefunkanlagen für die Feuerwehr.

(2) Hochhäuser müssen Blitzschutzanlagen
haben, die auch die sicherheitstechnische Ge-
bäudeausrüstung schützen (äußerer und inne-
rer Blitzschutz).

(3) Wird die Funkkommunikation der Einsatz-
kräfte der Feuerwehr innerhalb des Hochhauses
durch die bauliche Anlage gestört, so ist das
Hochhaus mit technischen Anlagen zur Unter-
stützung des Funkverkehrs auszustatten.
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§ 20 Rauchableitung
Jedes Geschoss muss entraucht werden kön-
nen.

§ 21 Aufzüge
(1) Jedes Geschoss muss von mindestens
zwei Aufzügen angefahren werden.

(2) Vor den Fahrschachttüren der Aufzüge
müssen Vorräume angeordnet sein.

(3) In den Vorräumen ist auf das Verbot der
Benutzung der Aufzüge im Brandfall und auf
die nächste notwendige Treppe hinzuweisen.
Die Vorräume sind mit Geschossnummer zu
kennzeichnen.

§ 22 Leitungen, Installations-
schächte und -kanäle,
Abfallschächte

(1) Leitungen, die durch mehrere Geschosse
führen, müssen in Installationsschächten an-
geordnet werden. Elektroleitungen müssen in
eigenen Installationsschächten geführt wer-
den; dies gilt nicht für die Leitungen, die zum
Betrieb eines Installationsschachtes erforder-
lich sind. Brennstoffleitungen müssen in eige-
nen Installationsschächten und -kanälen ge-
führt werden. Satz 1 gilt nicht für wasser-
führende Leitungen aus nichtbrennbaren
Baustoffen.

(2) Installationsschächte müssen entraucht wer-
den können. Installationsschächte und -kanäle
für Brennstoffleitungen müssen so durchlüftet
werden, dass keine gefährlichen Gas-Luft-
Gemische entstehen können. Installations-
schächte und -kanäle müssen Revisionsöff-
nungen haben, die so angeordnet sind, dass
eine Brandbekämpfung möglich ist und Brand-
melder leicht zugänglich sind.

(3) Installationsschächte für Elektroleitungen
müssen in Höhe der Geschossdecken feuer-
hemmend abgeschottet sein.

(4) Abfallschächte sind unzulässig.

§ 23 Lüftungsanlagen
Lüftungsanlagen dürfen den ordnungsgemäßen
Betrieb von Druckbelüftungsanlagen nicht be-

einträchtigen. Lüftungsanlagen müssen so
angeordnet oder ausgebildet sein, dass auch
kalter Rauch nicht in notwendige Treppen-
räume, andere Geschosse und Brandab-
schnitte übertragen wird.

§ 24 Feuerstätten,
Brennstofflagerung

(1) Feuerstätten sind als zentrale Anlagen aus-
zuführen. Einzelfeuerstätten in Nutzungsein-
heiten sind unzulässig.

(2) Feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe
dürfen nicht in Geschossen über dem Erdge-
schoss gelagert werden. Dies gilt nicht für den
Tagesvorrat von Brennstoffen für den Betrieb
der Sicherheitsstromversorgungsanlagen.

§ 25 Erleichterungen für
Hochhäuser mit nicht
mehr als 60 m Höhe in
Zellenbauweise

Für Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe
und mit Nutzungseinheiten mit nicht mehr als
200 m² Grundfläche über dem ersten Oberge-
schoss sind automatische Feuerlösch-, Brand-
melde- und Alarmierungsanlagen nicht erfor-
derlich, wenn

1. die Nutzungseinheiten untereinander, zu
anders genutzten Räumen und zu notwen-
digen Fluren feuerbeständige Trennwände
haben, die von Rohdecke zu Rohdecke
gehen,

2. der Brandüberschlag von Geschoss zu
Geschoss durch eine mindestens 1 m hohe
feuerbeständige Brüstung oder 1 m aus-
kragende feuerbeständige Deckenplatte
behindert wird,

3. die automatische Auslösung der Druck-
belüftungsanlagen und der Brandfallsteue-
rung der Aufzüge sichergestellt ist und

4. die Früherkennung eines Brandes in den
Nutzungseinheiten durch Rauchwarnmel-
der mit Netzstromversorgung erfolgt.

Satz 1 gilt auch für Nutzungseinheiten mit
mehr als 200 m² Grundfläche, wenn sie durch
raumabschließende feuerbeständige Wände,
die von Rohdecke zu Rohdecke gehen, in
Teile von nicht mehr als 200 m² Grundfläche
unterteilt werden.
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richtungen vertraute brandschutzbeauftragte
Person zu bestellen und der für den Brand-
schutz zuständigen Dienststelle zu benennen.
Die brandschutzbeauftragte Person hat die
Aufgabe, die Einhaltung des genehmigten
Brandschutznachweises und der sich daraus
ergebenden Anforderungen an den betrieb-
lichen Brandschutz zu überwachen und dem
Eigentümer festgestellte Mängel zu melden.

(3) Der Eigentümer kann die Verpflichtungen
nach Absatz 1 und 2 durch schriftliche Verein-
barung auf Betreiber übertragen, wenn dieser
oder dessen brandschutzbeauftragte Person
mit dem Hochhaus und dessen Einrichtungen
vertraut ist. Die Verantwortung des Eigen-
tümers bleibt unberührt.

§ 29 Übergangsvorschriften
für die Anwendung der
Betriebsvorschriften auf
bestehende Hochhäuser

Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Verordnung bestehenden Hochhäuser sind
die Anforderungen der §§ 26, 27 und 28 inner-
halb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser
Verordnung umzusetzen.

§ 30 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig nach § 87 Absatz 1 Nummer
1 der Landesbauordnung 2) handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3

Türen in Rettungswegen verschließt oder
ohne Feststelleinrichtung feststellt,

2. entgegen § 18 Absatz 1 die Sicherheitsbe-
leuchtung nicht ständig in Betrieb hält,

3. entgegen § 26 Absatz 1 die Zufahrten, Flä-
chen für Einsatzfahrzeuge und Rettungs-
wege nach Absatz 2 nicht freihält,

4. entgegen § 26 Absatz 3 in Vorräumen und
notwendigen Treppenräumen Gegen-
stände abstellt,

5. entgegen § 28 Absatz 2 Satz 1 keine
brandschutzbeauftragte Person bestellt.

§ 31 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

Betriebs- und Schlussvorschriften

§ 26 Freihaltung der Rettungs-
wege und Flächen für die
Feuerwehr

(1) Zufahrten, Bewegungsflächen sowie Ein-
gänge für die Feuerwehr müssen ständig frei
gehalten werden. Darauf ist dauerhaft und gut
sichtbar hinzuweisen.

(2) Die Rettungswege müssen ständig frei ge-
halten werden.

(3) In Vorräumen und notwendigen Treppen-
räumen dürfen keine Gegenstände abgestellt
werden.

§ 27 Brandschutzordnung,
Feuerwehrpläne, Flucht-
und Rettungswegepläne

(1) Im Einvernehmen mit der für den Brand-
schutz zuständigen Dienststelle ist eine Brand-
schutzordnung aufzustellen und durch Aus-
hang bekannt zu machen. In der Brandschutz-
ordnung sind insbesondere festzulegen

1. die Aufgaben der brandschutzbeauftragten
Person,

2. die Maßnahmen im Fall eines Brandes,

3. die Regelungen über das Verhalten bei
einem Brand,

4. die Maßnahmen, die zur Rettung von Per-
sonen mit Behinderungen erforderlich sind.

(2) Im Einvernehmen mit der für den Brand-
schutz zuständigen Dienststelle sind Feuer-
wehrpläne anzufertigen und der örtlichen Feu-
erwehr zur Verfügung zu stellen.

(3) In jedem Geschoss muss der Flucht- und
Rettungswegeplan des jeweiligen Geschosses
an allgemein zugänglicher Stelle gut sichtbar
ausgehängt werden.

§ 28 Verantwortliche Personen
(1) Der Eigentümer eines Hochhauses ist für
die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften verantwortlich.

(2) Der Eigentümer hat eine geeignete und mit
dem Hochhaus und dessen technischen Ein-

ABSCHNITT 5
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§ 1 Anwendungsbereich
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für
jede Verkaufsstätte, deren Verkaufsräume und
Ladenstraßen einschließlich ihrer Bauteile eine
Fläche von insgesamt mehr als 2000 m2 haben.

§ 2 Begriffe
(1) Verkaufsstätten sind Gebäude oder
Gebäudeteile, die

1. ganz oder teilweise dem Verkauf von Waren
dienen,

2. mindestens einen Verkaufsraum haben und

3. keine Messebauten sind.

Zu einer Verkaufsstätte gehören alle Räume, die
unmittelbar oder mittelbar, insbesondere durch
Aufzüge oder Ladenstraßen, miteinander in Ver-
bindung stehen; als Verbindung gilt nicht die
Verbindung durch Treppenräume notwendiger
Treppen sowie durch Leitungen, Schächte und
Kanäle haustechnischer Anlagen.

(2) Erdgeschossige Verkaufsstätten sind Ge-
bäude mit nicht mehr als einem Geschoss,
dessen Fußboden an keiner Stelle mehr als 1 m
unter der Geländeoberfläche liegt; dabei bleiben
Treppenraumerweiterungen sowie Geschosse
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m2 entstehen. Öffnungen in den Trennwänden
müssen mindestens feuerhemmende und
selbstschließende Abschlüsse haben.

§ 6 Brandabschnitte
(1) Verkaufsstätten sind durch Brandwände in
Brandabschnitte zu unterteilen. Die Fläche der
Brandabschnitte darf je Geschoss betragen in

1. erdgeschossigen Verkaufsstätten mit Sprink-
leranlagen nicht mehr als 10.000 m2,

2. sonstigen Verkaufsstätten mit Sprinkleran-
lagen nicht mehr als 5.000 m2,

3. erdgeschossigen Verkaufsstätten ohne
Sprinkleranlagen mit nicht mehr als 3.000 m2,

4. sonstigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleran-
lagen nicht mehr als 1.500 m2, wenn sich die
Verkaufsstätten über nicht mehr als drei Ge-
schosse erstrecken und die Gesamtfläche
aller Geschosse innerhalb eines Brandab-
schnitts nicht mehr als 3.000 m2 beträgt.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Verkaufs-
stätten mit Sprinkleranlagen auch durch Laden-
straßen in Brandabschnitte unterteilt werden,
wenn

1. die Ladenstraßen mindestens 10 m breit sind
(vgl. Anhang Abb. 1),

2. die Ladenstraßen Rauchabzugsanlagen
haben,

3. das Tragwerk der Dächer der Ladenstraßen
aus nicht brennbaren Baustoffen besteht und

4. die Bedachung der Ladenstraßen aus nicht
brennbaren Baustoffen oder, soweit sie licht-
durchlässig ist, aus mindestens schwer
entflammbaren Baustoffen besteht; sie darf
im Brandfall nicht brennend abtropfen.

(3) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen brau-
chen Brandwände abweichend von Absatz 1
im Kreuzungsbereich mit Ladenstraßen nicht
hergestellt werden, wenn

1. die Ladenstraßen eine Breite von mindes-
tens 10 m über eine Länge von mindestens
10 m beiderseits der Brandwände haben
(vgl. Anhang Abb. 2 und 3) und

2. die Anforderungen nach Absatz 2 Nr. 2 und
3 in diesem Bereich erfüllt sind.

(4) Öffnungen in den Brandwänden nach Ab-
satz 1 sind zulässig, wenn sie selbstschließen-
de und feuerbeständige Abschlüsse haben. Die
Abschlüsse müssen Feststellanlagen haben,
die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges
Schließen bewirken.

außer Betracht, die ausschließlich der Unter-
bringung haustechnischer Anlagen und Feue-
rungsanlagen dienen.

(3) Verkaufsräume sind Räume, in denen Wa-
ren zum Verkauf oder sonstige Leistungen an-
geboten werden oder die dem Kundenverkehr
dienen, ausgenommen Treppenräume notwen-
diger Treppen, Treppenraumerweiterungen so-
wie Garagen. Ladenstraßen gelten nicht als
Verkaufsräume.

(4) Ladenstraßen sind überdachte oder über-
deckte Flächen, an denen Verkaufsräume lie-
gen und die dem Kundenverkehr dienen.

(5) Treppenraumerweiterungen sind Räume,
die Treppenräume mit Ausgängen ins Freie
verbinden.

§ 3 Tragende Wände, Pfeiler
und Stützen

Tragende Wände, Pfeiler und Stützen müssen
feuerbeständig, bei erdgeschossigen Verkaufs-
stätten ohne Sprinkleranlagen mindestens feuer-
hemmend sein. Dies gilt nicht für erdgeschos-
sige Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen.

§ 4 Außenwände
Außenwände müssen bestehen aus

1. nichtbrennbaren Baustoffen, soweit sie nicht
feuerbeständig sind, bei Verkaufsstätten
ohne Sprinkleranlagen,

2. mindestens schwerenflammbaren Baustof-
fen, soweit sie nicht feuerbeständig sind,
bei Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen,

3. mindestens schwerentflammbaren Baustof-
fen, soweit sie nicht feuerhemmend sind, bei
erdgeschossigen Verkaufsstätten.

§ 5 Trennwände
(1) Trennwände zwischen einer Verkaufsstätte
und Räumen, die nicht zur Verkaufsstätte ge-
hören, müssen feuerbeständig sein und dürfen
keine Öffnungen haben.

(2) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen
sind Lagerräume mit einer Fläche von jeweils
mehr als 100 m2 sowie Werkräume mit erhöh-
ter Brandgefahr, wie Schreinereien, Maler- oder
Dekorationswerkstätten, von anderen Räu-
men durch feuerbeständige Wände zu tren-
nen. Diese Werk- und Lagerräume müssen
durch feuerbeständige Trennwände so unterteilt
werden, dass Abschnitte von nicht mehr als 500
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(5) Brandwände sind mindestens 30 cm über
Dach zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit
einer beiderseits 50 cm auskragenden feuerbe-
ständigen Platte aus nicht brennbaren Baustof-
fen abzuschließen; darüber dürfen brennbare
Teile des Daches nicht hinweggeführt werden.

(6) § 30 Abs. 2 Nr. 1 der Landesbauordnung
bleibt unberührt.

§ 7 Decken
(1) Decken müssen feuerbeständig sein und
aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen. Sie
brauchen nur

1. feuerhemmend zu sein und aus nicht
brennbaren Baustoffen zu bestehen in erd-
geschossigen Verkaufsstätten ohne Sprink-
leranlagen,

2. aus nicht brennbaren Baustoffen zu beste-
hen in erdgeschossigen Verkaufsstätten mit
Sprinkleranlagen.

Für die Beurteilung der Feuerwiderstandsdauer
bleiben abgehängte Unterdecken außer Betracht.

(2) Unterdecken einschließlich ihrer Aufhän-
gungen müssen in Verkaufsräumen, Treppen-
räumen, Treppenraumerweiterungen, notwen-
digen Fluren und in Ladenstraßen aus nicht
brennbaren Baustoffen bestehen. In Verkaufs-
räumen mit Sprinkleranlagen dürfen Unter-
decken aus brennbaren Baustoffen bestehen,
wenn auch der Deckenhohlraum durch die
Sprinkleranlagen geschützt ist.

(3) In Decken sind Öffnungen unzulässig. Dies
gilt nicht für Öffnungen zwischen den Verkaufs-
räumen, zwischen Verkaufsräumen und Laden-
straßen sowie zwischen Ladenstraßen

1. in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen,

2. in Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen,
soweit die Öffnungen für nicht notwendige
Treppen erforderlich sind.

§ 8 Dächer
(1) Das Tragwerk von Dächern, die den oberen
Abschluss von Räumen der Verkaufsstätten bil-
den oder die von diesen Räumen nicht durch
feuerbeständige Bauteile getrennt sind, muss

1. aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen
in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen, aus-
genommen in erdgeschossigen Verkaufs-
stätten,

2. mindestens feuerhemmend sein in erdge-
schossigen Verkaufsstätten ohne Sprinkler-
anlagen,

3. feuerbeständig sein in sonstigen Verkaufs-
stätten ohne Sprinkleranlagen.

(2) Bedachungen müssen

1. gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
widerstandsfähig sein und

2. bei Dächern, die den oberen Abschluss von
Räumen der Verkaufsstätten bilden oder
die von diesen Räumen nicht durch feuer-
beständige Bauteile getrennt sind, aus nicht
brennbaren Baustoffen bestehen, mit Aus-
nahme der Dachhaut und der Dampfsperre.

(3) Lichtdurchlässige Bedachungen über Ver-
kaufsräumen und Ladenstraßen dürfen abwei-
chend von Absatz 2 Nr. 1

1. schwer entflammbar sein bei Verkaufsstät-
ten mit Sprinkleranlagen,

2. nicht brennbar sein bei Verkaufsstätten
ohne Sprinkleranlagen.

Sie dürfen im Brandfall nicht brennend abtropfen.

§ 9 Verkleidungen, Dämmstoffe
(1) Außenwandverkleidungen einschließlich der
Dämmstoffe und Unterkonstruktionen müssen
bestehen aus

1. mindestens schwer entflammbaren Baustof-
fen bei Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen
und bei erdgeschossigen Verkaufsstätten,

2. nicht brennbaren Baustoffen bei sonstigen
Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen.

(2) Deckenverkleidungen einschließlich der
Dämmstoffe und Unterkonstruktionen müssen
aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.

(3) Wandverkleidungen einschließlich der
Dämmstoffe und Unterkonstruktionen müssen
in Treppenräumen, Treppenraumerweiterun-
gen, notwendigen Fluren und in Ladenstraßen
aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.

§ 10 Rettungswege
in Verkaufsstätten

(1) Für jeden Verkaufsraum, Aufenthaltsraum
und für jede Ladenstraße müssen in demsel-
ben Geschoss mindestens zwei voneinander
unabhängige Rettungswege zu Ausgängen ins
Freie oder zu Treppenräumen notwendiger
Treppen vorhanden sein. An Stelle eines die-
ser Rettungswege darf ein Rettungsweg über
Außentreppen ohne Treppenräume, Rettungs-
balkone, Terrassen und begehbare Dächer auf
das Grundstück führen, wenn hinsichtlich des
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Brandschutzes keine Bedenken bestehen;
dieser Rettungsweg gilt als Ausgang ins Freie.

(2) Von jeder Stelle

1. eines Verkaufsraumes in höchstens 25 m
Entfernung,

2. eines sonstigen Raumes oder einer Laden-
straße in höchstens 35 m Entfernung

muss mindestens ein Ausgang ins Freie oder
ein Treppenraum notwendiger Treppen erreich-
bar sein (erster Rettungsweg). Die Entfernung
wird in der Luftlinie jedoch nicht durch Bauteile
gemessen. Die Länge der Lauflinie darf in Ver-
kaufsräumen 35 m nicht überschreiten.

(3) Der erste Rettungsweg darf, soweit er über
eine Ladenstraße führt, auf der Ladenstraße
eine zusätzliche Länge von höchstens 35 m
haben, wenn die Ladenstraße Rauchabzugs-
anlagen hat und der nach Absatz 1 erforder-
liche zweite Rettungsweg für Verkaufsräume
mit einer Fläche von mehr als 100 m2 nicht
über diese Ladenstraße führt.

(4) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen oder
in erdgeschossigen Verkaufsstätten darf der
Rettungsweg nach Absatz 2 und 3 innerhalb
von Brandabschnitten eine zusätzliche Länge
von höchstens 35 m haben, soweit er über
einen notwendigen Flur für Kundinnen und
Kunden mit einem unmittelbaren Ausgang ins
Freie oder in einen Treppenraum notwendiger
Treppen führt.

(5) Von jeder Stelle eines Verkaufsraumes muss
ein Hauptgang oder eine Ladenstraße in höch-
stens 10 m Entfernung, gemessen in der Luft-
linie, jedoch nicht durch Bauteile, erreichbar sein.

(6) In Rettungswegen ist nur eine Folge von
mindestens drei Stufen zulässig. Die Stufen
müssen eine Stufenbeleuchtung haben.

(7) An Kreuzungen der Ladenstraßen und der
Hauptgänge sowie an Türen im Zuge von
Rettungswegen ist deutlich und dauerhaft auf
die Ausgänge durch Sicherheitszeichen hinzu-
weisen. Die Sicherheitszeichen müssen be-
leuchtet sein.

§ 11 Treppen
(1) Notwendige Treppen müssen feuerbestän-
dig sein, aus nicht brennbaren Baustoffen be-
stehen und an den Unterseiten geschlossen
sein. Dies gilt nicht für notwendige Treppen
nach § 10 Abs. 1 Satz 2, wenn keine Beden-
ken wegen des Brandschutzes bestehen.

(2) Notwendige Treppen für Kundinnen und
Kunden müssen mindestens 2 m breit sein
und dürfen eine Breite von 2,50 m nicht über-
schreiten. Für notwendige Treppen für Kund-
innen und Kunden genügt eine Breite von
mindestens 1,25 m, wenn die Treppen für Ver-
kaufsräume bestimmt sind, deren Fläche ins-
gesamt nicht mehr als 500 m2 beträgt.

(3) Notwendige Treppen mit gewendelten Läufen
sind in Verkaufsräumen unzulässig. Dies gilt
nicht für Verkaufsräume, die

1. eine Fläche von nicht mehr als 100 m2 ha-
ben oder

2. eine Fläche von mehr als 100 m2, aber nicht
mehr als 500 m2 haben, wenn diese Trep-
pen im Zuge nur eines der zwei erforder-
lichen Rettungswege liegen.

Diese Treppen brauchen nicht in Treppenräu-
men zu liegen und die Anforderungen nach
Absatz 1 Satz 1 nicht zu erfüllen.

(4) Treppen für Kundinnen und Kunden müs-
sen auf beiden Seiten Handläufe ohne freie
Enden haben. Die Handläufe müssen fest und
griffsicher sein und sind über Treppenabsätze
fortzuführen.

§ 12 Treppenräume, Treppen-
raumerweiterungen

(1) Innen liegende Treppenräume notwendiger
Treppen sind in Verkaufsstätten zulässig.

(2) Die Wände von Treppenräumen notwendi-
ger Treppen müssen in der Bauart von Brand-
wänden hergestellt sein. Bodenbeläge müs-
sen in Treppenräumen notwendiger Treppen
aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.

(3) Treppenraumerweiterungen müssen

1. die Anforderungen an notwendige Trep-
penräume erfüllen,

2. feuerbeständige Decken aus nicht brenn-
baren Baustoffen haben und

3. mindestens so breit sein wie die notwendi-
gen Treppen, mit denen sie in Verbindung
stehen.

Sie dürfen nicht länger als 35 m sein und keine
Öffnungen zu anderen Räumen haben.

§ 13 Ladenstraßen, Flure,
Hauptgänge

(1) Ladenstraßen müssen mindestens 5 m breit
sein.
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(2) Wände und Decken notwendiger Flure für
Kundinnen und Kunden müssen

1. feuerbeständig sein und aus nicht brennba-
ren Baustoffen bestehen in Verkaufsstätten
ohne Sprinkleranlagen,

2. mindestens feuerhemmend sein und in den
wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren
Baustoffen bestehen in Verkaufsstätten mit
Sprinkleranlagen.

Bodenbeläge in notwendigen Fluren für Kund-
innen und Kunden müssen mindestens schwer
entflammbar sein.

(3) Notwendige Flure für Kundinnen und Kun-
den müssen mindestens 2 m breit sein. Für not-
wendige Flure für Kundinnen und Kunden
genügt eine Breite von 1,40 m, wenn die Flure
für Verkaufsräume bestimmt sind, deren Fläche
insgesamt nicht mehr als 500 m2 beträgt.

(4) Hauptgänge müssen mindestens 2 m breit
sein. Sie müssen auf möglichst kurzem Wege
zu Ausgängen ins Freie, zu Treppenräumen
notwendiger Treppen, zu notwendigen Fluren
für Kundinnen und Kunden oder zu Laden-
straßen führen. Verkaufsstände an Hauptgän-
gen müssen unverrückbar sein.

(5) Ladenstraßen, notwendige Flure für Kund-
innen und Kunden und Hauptgänge dürfen
innerhalb der nach den Absätzen 1, 3 und 4
erforderlichen Breiten nicht durch Einbauten
oder Einrichtungen eingeengt sein.

(6) Die Anforderungen an sonstige notwendige
Flure nach § 36 der Landesbauordnung bleibt
unberührt.

§ 14 Ausgänge
(1) Jeder Verkaufsraum, Aufenthaltsraum und
jede Ladenstraße müssen mindestens zwei
Ausgänge haben, die ins Freie oder zu Trep-
penräumen notwendiger Treppen führen. Für
Verkaufs- und Aufenthaltsräume, die eine Flä-
che von nicht mehr als 100 m2 haben, genügt
ein Ausgang.

(2) Ausgänge aus Verkaufsräumen müssen min-
destens 2 m breit sein; für Ausgänge aus Ver-
kaufsräumen, die eine Fläche von nicht mehr
als 500 m2 haben, genügt eine Breite von 1 m.
Ein Ausgang, der in einen Flur führt, darf nicht
breiter sein als der Flur.

(3) Die Ausgänge aus einem Geschoss einer
Verkaufsstätte ins Freie oder in Treppenräume
notwendiger Treppen müssen eine Breite von
mindestens 30 cm je 100 m2 der Flächen der

Verkaufsräume haben; dabei bleiben die Flä-
chen von Ladenstraßen außer Betracht. Aus-
gänge aus Geschossen einer Verkaufsstätte
müssen mindestens 2 m breit sein. Ein Aus-
gang, der in einen Treppenraum führt, darf
nicht breiter sein als die notwendige Treppe.

(4) Ausgänge aus Treppenräumen notwendi-
ger Treppen ins Freie oder in Treppenraumer-
weiterungen müssen mindestens so breit sein
wie die notwendigen Treppen.

§ 15 Türen in Rettungswegen
(1) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen
müssen Türen von Treppenräumen notwendiger
Treppen und von notwendigen Fluren für Kun-
dinnen und Kunden mindestens feuerhem-
mend, rauchdicht und selbstschließend sein,
ausgenommen Türen, die ins Freie führen.

(2) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen
müssen Türen von Treppenräumen notwendi-
ger Treppen und von notwendigen Fluren für
Kundinnen und Kunden rauchdicht und selbst-
schließend sein, ausgenommen Türen, die ins
Freie führen.

(3) Türen nach den Absätzen 1 und 2 sowie
Türen, die ins Freie führen, dürfen nur in
Fluchtrichtung aufschlagen und keine Schwel-
len haben. Sie müssen während der Betriebs-
zeit von innen mit einem einzigen Griff leicht
und in voller Breite zu öffnen sein. Elektrische
Verriegelungen von Türen in Rettungswegen
sind nur zulässig, wenn die Türen im Gefah-
renfall jederzeit geöffnet werden können.

(4) Türen, die selbstschließend sein müssen,
dürfen offen gehalten werden, wenn sie Fest-
stellanlagen haben, die bei Raucheinwirkung
ein selbsttätiges Schließen der Türen bewir-
ken; sie müssen auch von Hand geschlossen
werden können.

(5) Dreh- und Schiebetüren sind in Rettungs-
wegen unzulässig; dies gilt nicht für automa-
tische Dreh- und Schiebetüren, die die Ret-
tungswege im Brandfall nicht beeinträchtigen.
Pendeltüren müssen in Rettungswegen
Schließvorrichtungen haben, die ein Durch-
pendeln der Türen verhindern.

(6) Rollläden, Scherengitter oder ähnliche Ab-
schlüsse von Tür- und Toröffnungen oder
Durchfahrten im Zuge von Rettungswegen
müssen so beschaffen sein, dass sie von Un-
befugten nicht geschlossen werden können.
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§ 16 Rauchabführung
(1) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen
müssen Verkaufsräume ohne notwendige Fens-
ter nach § 42 Abs. 2 der Landesbauordnung
sowie Ladenstraßen Rauchabzugsanlagen
haben.

(2) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen müs-
sen Lüftungsanlagen in Verkaufsräumen und
Ladenstraßen im Brandfall so betrieben werden
können, dass sie nur entlüften, soweit es die
Zweckbestimmung der Absperrvorrichtungen
gegen Brandübertragung zulässt.

(3) Rauchabzugsanlagen müssen von Hand und
automatisch durch Rauchmelder ausgelöst
werden können und sind an den Bedienungs-
stellen mit der Aufschrift „Rauchabzug“ zu ver-
sehen. An den Bedienungseinrichtungen muss
erkennbar sein, ob die Rauchabzugsanlage
betätigt wurde.

(4) Innen liegende Treppenräume notwendiger
Treppen müssen Rauchabzugsanlagen haben.
Sonstige Treppenräume notwendiger Treppen,
die durch mehr als zwei Geschosse führen,
müssen an ihrer obersten Stelle eine Rauchab-
zugsvorrichtung mit einem freien Querschnitt von
mindestens 5 vom Hundert der Grundfläche der
Treppenräume, jedoch nicht weniger als 1 m2

haben. Die Rauchabzugsvorrichtungen müssen
von jedem Geschoss aus zu öffnen sein.

§ 17 Beheizung
Feuerstätten dürfen in Verkaufsräumen, Laden-
straßen, Lager- und Werkräumen zur Behei-
zung nicht aufgestellt werden.

§ 18 Sicherheitsbeleuchtung
Verkaufsstätten müssen eine Sicherheitsbe-
leuchtung haben. Sie muss vorhanden sein

1. in Verkaufsräumen,

2. in Treppenräumen, Treppenraumerweiterun-
gen und Ladenstraßen sowie in notwendi-
gen Fluren für Kundinnen und Kunden,

3. in Arbeits- und Pausenräumen,

4. in Toilettenräumen mit einer Fläche von mehr
als 50 m2,

5. in elektrischen Betriebsräumen und Räumen
für haustechnische Anlagen,

6. für Hinweisschilder auf Ausgänge und für
Stufenbeleuchtung.

§ 19 Blitzschutzanlagen
Gebäude mit Verkaufsstätten müssen Blitz-
schutzanlagen haben.

§ 20 Feuerlöscheinrichtungen,
Brandmeldeanlagen und
Alarmierungseinrichtungen

(1) Verkaufsstätten müssen Sprinkleranlagen
haben. Dies gilt nicht für

1. erdgeschossige Verkaufsstätten nach § 6
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3,

2. sonstige Verkaufsstätten nach § 6 Abs. 1
Satz 2 Nr. 4.

Geschosse einer Verkaufsstätte nach Satz 2
Nr. 2 müssen Sprinkleranlagen haben, wenn sie
mit ihrem Fußboden im Mittel mehr als 3 m
unter der Geländeoberfläche liegen und Ver-
kaufsräume mit einer Fläche von mehr als
500 m2 haben.

(2) In Verkaufsstätten müssen vorhanden sein:

1. geeignete Feuerlöscher und geeignete
Wandhydranten in ausreichender Zahl, gut
sichtbar und leicht zugänglich,

2. Brandmeldeanlagen mit nicht automatischen
Brandmeldern zur unmittelbaren Alarmierung
der dafür zuständigen Stelle und

3. Alarmierungseinrichtungen, durch die alle
Betriebsangehörigen alarmiert und Anwei-
sungen an sie und an die Kundinnen und
Kunden gegeben werden können.

§ 21 Sicherheitsstrom-
versorgungsanlagen

Verkaufsstätten müssen eine Sicherheitsstrom-
versorgungsanlage haben, die bei Ausfall der
allgemeinen Stromversorgung den Betrieb der
sicherheitstechnischen Anlagen und Einrich-
tungen übernimmt, insbesondere der

1. Sicherheitsbeleuchtung,

2. Beleuchtung der Stufen und Hinweise auf
Ausgänge,

3. Sprinkleranlagen,

4. Rauchabzugsanlagen,

5. Schließeinrichtungen für Feuerschutzab-
schlüsse (z.B. Rolltore),

6. Brandmeldeanlagen und

7. Alarmierungseinrichtungen.
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§ 22 Lage der Verkaufsräume
Verkaufsräume, ausgenommen Gaststätten,
dürfen mit ihrem Fußboden nicht mehr als 22
m über der Geländeoberfläche liegen. Ver-
kaufsräume dürfen mit ihrem Fußboden im
Mittel nicht mehr als 5 m unter der Gelände-
oberfläche liegen.

§ 23 Räume für Abfälle und
Wertstoffe

Verkaufsstätten müssen für Abfälle und Wert-
stoffe besondere Räume haben, die mindes-
tens den Abfall und die Wertstoffe von zwei
Tagen aufnehmen können. Die Räume müssen
feuerbeständige Wände und Decken sowie
mindestens feuerhemmende und selbstschlie-
ßende Türen haben.

§ 24 Gefahrenverhütung
(1) Das Rauchen und das Verwenden von offe-
nem Feuer ist in Verkaufsräumen und Laden-
straßen verboten. Dies gilt nicht für Bereiche,
in denen Getränke oder Speisen verabreicht
oder Besprechungen abgehalten werden. Auf
das Verbot ist dauerhaft und leicht erkennbar
hinzuweisen.

(2) In Treppenräumen notwendiger Treppen, in
Treppenraumerweiterungen und in notwendigen
Fluren dürfen keine Dekorationen vorhanden
sein. In diesen Räumen sowie auf Laden-
straßen und Hauptgängen innerhalb der nach
§ 13 Abs. 1 und 4 erforderlichen Breiten dürfen
keine Gegenstände abgestellt sein.

§ 25 Rettungswege auf dem
Grundstück,
Flächen für die Feuerwehr

(1) Kundinnen und Kunden und Betriebsange-
hörige müssen aus der Verkaufsstätte unmittel-
bar oder über Flächen auf dem Grundstück auf
öffentliche Verkehrsflächen gelangen können.

(2) Die erforderlichen Zu- und Durchfahrten so-
wie Aufstell- und Bewegungsflächen für die
Feuerwehr müssen vorhanden sein.

(3) Die als Rettungswege dienenden Flächen
auf dem Grundstück sowie die Flächen für die
Feuerwehr nach Absatz 2 müssen ständig frei-
gehalten werden. Hierauf ist dauerhaft und
leicht erkennbar hinzuweisen.

§ 26 Verantwortliche Personen
(1) Während der Betriebszeit einer Verkaufs-
stätte muss die Betreiberin oder der Betreiber
oder eine von ihr oder ihm bestimmte Vertrete-
rin oder ein von ihr oder ihm bestimmter Ver-
treter ständig anwesend sein.

(2) Die Betreiberin oder der Betreiber einer
Verkaufsstätte hat

1. eine Brandschutzbeauftragte oder einen
Brandschutzbeauftragten und

2. für Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume eine
Fläche von insgesamt mehr als 15.000 m2

haben, Selbsthilfekräfte für den Brandschutz

zu bestellen. Die Namen dieser Personen und
jeder Wechsel sind der für den Brandschutz
zuständigen Dienststelle auf Verlangen mitzu-
teilen. Die Betreiberin oder der Betreiber hat
für die Ausbildung dieser Personen im Einver-
nehmen mit der für den Brandschutz zustän-
digen Dienststelle zu sorgen.

(3) Die Brandschutzbeauftragte oder der Brand-
schutzbeauftragte hat für die Einhaltung des
§ 10 Abs. 2 Satz 3, des § 13 Abs. 5, der
§§ 24, 25 Abs. 3, des § 26 Abs. 5 und des
§ 27 zu sorgen.

(4) Die erforderliche Anzahl der Selbsthilfe-
kräfte für den Brandschutz ist von der Bauauf-
sichtsbehörde im Einvernehmen mit der für
den Brandschutz zuständigen Dienststelle fest-
zulegen.

(5) Selbsthilfekräfte für den Brandschutz müs-
sen in erforderlicher Anzahl während der Be-
triebszeit der Verkaufsstätte anwesend sein.

§ 27 Brandschutzordnung
(1) Die Betreiberin oder der Betreiber einer Ver-
kaufsstätte hat im Einvernehmen mit der für
den Brandschutz zuständigen Dienststelle eine
Brandschutzordnung aufzustellen. In der Brand-
schutzordnung sind insbesondere die Aufgaben
der oder des Brandschutzbeauftragten und der
Selbsthilfekräfte für den Brandschutz sowie die
Maßnahmen festzulegen, die zur Rettung Behin-
derter, insbesondere Rollstuhlbenutzerinnen
und -benutzer, erforderlich sind.

(2) Die Betriebsangehörigen sind bei Beginn
des Arbeitsverhältnisses und danach minde-
stens einmal jährlich zu belehren über

1. die Lage und die Bedienung der Feuerlösch-
geräte, Brandmelde- und Feuerlöschein-
richtungen und
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2. die Brandschutzordnung, insbesondere über

das Verhalten bei einem Brand oder bei
einer Panik.

(3) Im Einvernehmen mit der für den Brandschutz
zuständigen Dienststelle sind Feuerwehrpläne
anzufertigen und der örtlichen Feuerwehr zur
Verfügung zu stellen.

§ 28 Stellplätze für Menschen
mit Behinderungen

Mindestens 3 vom Hundert der notwendigen
Stellplätze, mindestens jedoch ein Stellplatz,
müssen für Menschen mit Behinderungen vor-
gesehen sein. Auf diese Stellplätze ist dauer-
haft und leicht erkennbar hinzuweisen.

§ 29 Zusätzliche Bauvorlagen
Die Bauvorlagen müssen zusätzliche Angaben
enthalten über

1. eine Berechnung der Flächen der Verkaufs-
räume und der Brandabschnitte,

2. eine Berechnung der erforderlichen Breiten
der Ausgänge aus den Geschossen ins
Freie oder in Treppenräume notwendiger
Treppen,

3. die Sprinkleranlagen, die sonstigen Feuer-
löscheinrichtungen und die Feuerlöschge-
räte,

4. die Brandmeldeanlagen,

5. die Alarmierungseinrichtungen,

6. die Sicherheitsbeleuchtung und die Sicher-
heitsstromversorgung,

7. die Rauchabzugsvorrichtungen und Rauch-
abzugsanlagen,

8. die Rettungswege auf dem Grundstück
und die Flächen für die Feuerwehr.

§ 30 Prüfungen
(1) Folgende Anlagen müssen vor der ersten
Inbetriebnahme der Verkaufsstätte, unverzüg-
lich nach einer wesentlichen Änderung sowie
jeweils mindestens alle 3 Jahre durch eine
nach Bauordnungsrecht anerkannte sachver-
ständige Person auf ihre Wirksamkeit und Be-
triebssicherheit geprüft werden:

1. Sprinkleranlagen,

2. Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugs-
vorrichtungen (§ 16),

3. Sicherheitsbeleuchtung (§ 18),
4. Brandmeldeanlagen (§ 20) und
5. Sicherheitsstromversorgungsanlagen (§ 21).

Prüfberichte sind mindestens fünf Jahre aufzu-
bewahren und der Bauaufsichtsbehörde auf
Verlangen vorzulegen.

(2) Für die Prüfungen sind die nötigen Vorrich-
tungen und fachlich geeignete Arbeitskräfte
bereitzustellen und die erforderlichen Unterla-
gen bereitzuhalten.

§ 31 Weitergehende
Anforderungen

An Lagerräume, deren lichte Höhe mehr als 9 m
beträgt, können aus Gründen des Brand-
schutzes weitergehende Anforderungen ge-
stellt werden.

§ 32 Übergangsvorschriften
Auf die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der
Verordnung bestehenden Verkaufsstätten sind
§ 13 Abs. 4 und 5 und die §§ 24 bis 27 sowie
§ 30 anzuwenden.

§ 33 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 der
Landesbauordnung handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. die Länge der Lauflinie der Rettungswege
nach § 10 Abs. 2 Satz 3 vergrößert,

2. Rettungswege entgegen § 13 Abs. 5 ein-
engt oder einengen lässt,

3. Türen im Zuge von Rettungswegen entge-
gen § 15 Abs. 3 während der Betriebszeit
abschließt oder abschließen lässt,

4. in Treppenräumen notwendiger Treppen, in
Treppenraumerweiterungen oder in notwen-
digen Fluren entgegen § 24 Abs. 2 Dekora-
tionen anbringt oder anbringen lässt oder
Gegenstände abstellt oder abstellen lässt,

5. auf Ladenstraßen oder Hauptgängen ent-
gegen § 24 Abs. 2 Gegenstände abstellt
oder abstellen lässt,

6. Rettungswege auf dem Grundstück oder
Flächen für die Feuerwehr entgegen § 25
Abs. 3 nicht freihält oder freihalten lässt,
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17. als Betreiberin oder Betreiber oder die

Person, die sie oder ihn vertritt, entgegen
§ 26 Abs. 1 während der Betriebszeit
nicht ständig anwesend ist,

18. als Betreiberin oder Betreiber entgegen § 26
Abs. 2 die Brandschutzbeauftragte oder
den Brandschutzbeauftragten und die
Selbsthilfekräfte für den Brandschutz in der
erforderlichen Anzahl nicht bestellt,

19. als Betreiberin oder Betreiber entgegen § 26
Abs. 5 nicht sicherstellt, dass die Selbst-
hilfekräfte für den Brandschutz in der er-
forderlichen Anzahl während der Betriebs-
zeit anwesend sind,

10. die vorgeschriebenen Prüfungen entgegen
§ 30 Abs. 1 nicht durchführen lässt.

§ 34 In-Kraft-Treten
Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf
die Verkündung folgenden Monats in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Zehnte Verordnung zur
Landesbauordnung (Geschäftshausverordnung
– GeVO –) vom 5. September 1977 (Amtsbl.
S. 910) außer Kraft.
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ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

§ 1 Anwendungsbereich,
Anzahl der Besucherinnen
und Besucher

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten
für den Bau und Betrieb von

1. Versammlungsstätten mit Versammlungs-
räumen, die einzeln mehr als 200 Besuche-
rinnen oder Besucher fassen. Sie gelten
auch für Versammlungsstätten mit mehre-
ren Versammlungsräumen, die insgesamt
mehr als 200 Besucherinnen oder Besucher
fassen, wenn diese Versammlungsräume
gemeinsame Rettungswege haben,

2. Versammlungsstätten im Freien mit Szenen-
flächen und Tribünen, die keine fliegenden
Bauten sind und insgesamt mehr als 1 000
Besucherinnen oder Besucher fassen,

3. Sportstadien und Freisportanlagen mit Tri-
bünen, die keine fliegenden Bauten sind,
und die jeweils insgesamt mehr als 5 000
Besucherinnen oder Besucher fassen.

(2) Soweit sich aus den Bauvorlagen nichts
anderes ergibt, ist die Anzahl der Besucherin-
nen und Besucher im Sinne dieser Verordnung
wie folgt zu ermitteln:

1. für Sitzplätze an Tischen:
ein Besucher je m² Grundfläche des Ver-
sammlungsraumes,

2. für Sitzplätze in Reihen:
zwei Besucher je m² Grundfläche des Ver-
sammlungsraumes,

3. für Stehplätze auf Stufenreihen:
zwei Besucher je laufendem Meter Stufen-
reihe,

4. bei Ausstellungsräumen:
ein Besucher je m² Grundfläche des Ver-
sammlungsraumes;

für sonstige Stehplätze sind mindestens zwei
Besucher je m² Grundfläche anzusetzen.

Für Besucherinnen und Besucher nicht zu-
gängliche Flächen werden in die Berechnung
nicht einbezogen. Für Versammlungsstätten
im Freien, für Freisportanlagen und für Sport-
stadien gelten Satz 1 Nummer 1 bis 3, Halb-
satz 2 und Satz 2 entsprechend.

TEIL I (3) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten
nicht für
1. Räume, die dem Gottesdienst gewidmet sind,
2. Unterrichtsräume in allgemein- und berufs-

bildenden Schulen,
3. Ausstellungsräume in Museen,
4. Fliegende Bauten.

(4) Soweit in dieser Verordnung nichts Abwei-
chendes geregelt ist, sind auf tragende und
aussteifende sowie auf raumabschließende
Bauteile die Anforderungen der Landesbau-
ordnung an diese Bauteile in Gebäuden der
Gebäudeklasse 5 anzuwenden. Die Erleich-
terungen des § 30 Absatz 3, § 31 Absatz 4
Satz 2 Nummer 1 und 2, § 36 Absatz 1 Satz 2
Nummer 2, § 39 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4,
§ 40 Absatz 1 Nummer 1 und 3 sowie des Ab-
satz 9 Nummer 1 und 3 der Landesbauord-
nung 2 sind nicht anzuwenden.

§ 2 Begriffe
(1) Versammlungsstätten sind bauliche Anla-
gen oder Teile baulicher Anlagen, die für die
gleichzeitige Anwesenheit vieler Menschen bei
Veranstaltungen, insbesondere erzieherischer,
wirtschaftlicher, geselliger, kultureller, künstle-
rischer, politischer, sportlicher oder unterhal-
tender Art, bestimmt sind, sowie Schank- und
Speisewirtschaften.

(2) Erdgeschossige Versammlungsstätten sind
Gebäude mit nur einem Geschoss ohne
Ränge oder Emporen, dessen Fußboden an
keiner Stelle mehr als 1 m unter der Gelände-
oberfläche liegt; dabei bleiben Geschosse
außer Betracht, die ausschließlich der Unter-
bringung technischer Anlagen und Einrichtun-
gen dienen.

(3) Versammlungsräume sind Räume für Ver-
anstaltungen oder für den Verzehr von Spei-
sen und Getränken. Hierzu gehören auch
Aulen und Foyers, Vortrags- und Hörsäle
sowie Studios.

(4) Szenenflächen sind Flächen für künstleri-
sche und andere Darbietungen; für Darbietun-
gen bestimmte Flächen unter 20 m2 gelten
nicht als Szenenflächen.

(5) In Versammlungsstätten mit einem Büh-
nenhaus ist
1. das Zuschauerhaus der Gebäudeteil, der

die Versammlungsräume und die mit ihnen
in baulichem Zusammenhang stehenden
Räume umfasst,
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2. das Bühnenhaus der Gebäudeteil, der die

Bühnen und die mit ihnen in baulichem Zu-
sammenhang stehenden Räume umfasst,

3. die Bühnenöffnung die Öffnung in der
Trennwand zwischen der Hauptbühne und
dem Versammlungsraum,

4. die Bühne der hinter der Bühnenöffnung lie-
gende Raum mit Szenenflächen; zur Bühne
zählen die Hauptbühne sowie die Hinter-
und Seitenbühnen einschließlich der jeweils
zugehörigen Ober- und Unterbühnen,

5. eine Großbühne eine Bühne

a) mit einer Szenenfläche hinter der Büh-
nenöffnung von mehr als 200 m²,

b) mit einer Oberbühne mit einer lichten
Höhe von mehr als 2,5 m über der Büh-
nenöffnung oder

c) mit einer Unterbühne,

6. die Unterbühne der begehbare Teil des
Bühnenraumes unter dem Bühnenboden,
der zur Unterbringung einer Untermaschine-
rie geeignet ist,

7. die Oberbühne der Teil des Bühnenraumes
über der Bühnenöffnung, der zur Unterbrin-
gung einer Obermaschinerie geeignet ist.

(6) Mehrzweckhallen sind überdachte Ver-
sammlungsstätten für verschiedene Veranstal-
tungsarten.

(7) Studios sind Produktionsstätten für Film,
Fernsehen und Hörfunk und mit Besucherplät-
zen.

(8) Foyers sind Empfangs- und Pausenräume
für Besucherinnen und Besucher.

(9) Ausstattungen sind Bestandteile von Büh-
nen- oder Szenenbildern. Hierzu gehören ins-
besondere Wand-, Fußboden- und Decken-
elemente, Bildwände, Treppen und sonstige
Bühnenbildteile.

(10) Requisiten sind bewegliche Einrichtungs-
gegenstände von Bühnen- oder Szenenbil-
dern. Hierzu gehören insbesondere Möbel,
Leuchten, Bilder und Geschirr.

(11) Ausschmückungen sind vorübergehend
eingebrachte Dekorationsgegenstände. Zu den
Ausschmückungen gehören insbesondere Dra-
pierungen, Girlanden, Fahnen und künstlicher
Pflanzenschmuck.

(12) Sportstadien sind Versammlungsstätten
mit Tribünen für Besucherinnen und Besucher
und mit nicht überdachten Sportflächen.

(13) Tribünen sind bauliche Anlagen mit anstei-
genden Steh- oder Sitzplatzreihen (Stufen-
reihen) für Besucherinnen und Besucher.

(14) Innenbereich ist die von Tribünen umge-
bene Fläche für Darbietungen.

ALLGEMEINE
BAUVORSCHRIFTEN

Abschnitt 1
Bauteile und Baustoffe

§ 3 Bauteile
(1) Tragende und aussteifende Bauteile, wie
Wände, Pfeiler, Stützen und Decken, müssen
feuerbeständig, in erdgeschossigen Versamm-
lungsstätten feuerhemmend sein. Satz 1 gilt
nicht für erdgeschossige Versammlungsstät-
ten mit automatischen Feuerlöschanlagen.

(2) Außenwände mehrgeschossiger Versamm-
lungsstätten müssen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.

(3) Trennwände sind erforderlich zum Ab-
schluss von Versammlungsräumen und Büh-
nen. Diese Trennwände müssen feuerbestän-
dig, in erdgeschossigen Versammlungsstätten
mindestens feuerhemmend sein. In der Trenn-
wand zwischen der Bühne und dem Ver-
sammlungsraum ist eine Bühnenöffnung
zulässig.

(4) Werkstätten, Magazine und Lagerräume
sowie Räume unter Tribünen und Podien müs-
sen feuerbeständige Trennwände und Decken
haben.

(5) Der Fußboden von Szenenflächen muss fu-
gendicht sein. Betriebsbedingte Öffnungen
sind zulässig. Die Unterkonstruktion, mit Aus-
nahme der Lagerhölzer, muss aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen. Räume unter dem
Fußboden, die nicht zu einer Unterbühne
gehören, müssen feuerbeständige Wände und
Decken haben.

(6) Die Unterkonstruktion der Fußböden von
Tribünen und Podien, die veränderbare Ein-

TEIL II
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bauten in Versammlungsräumen sind, muss
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen;
dies gilt nicht für Podien mit insgesamt nicht
mehr als 20 m² Fläche.

(7) Veränderbare Einbauten sind so auszubil-
den, dass sie in ihrer Standsicherheit nicht
durch dynamische Schwingungen gefährdet
werden können.

§ 4 Dächer
(1) Tragwerke von Dächern, die den oberen
Abschluss von Räumen der Versammlungs-
stätte bilden oder die von diesen Räumen
nicht durch feuerbeständige Bauteile getrennt
sind, müssen feuerhemmend sein. Tragwerke
von Dächern über Tribünen und Szenen-
flächen im Freien müssen mindestens feuer-
hemmend sein oder aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Satz 1 gilt nicht für Ver-
sammlungsstätten mit automatischen Feuer-
löschanlagen.

(2) Bedachungen, ausgenommen Dachhaut
und Dampfsperre, müssen bei Dächern, die
den oberen Abschluss von Räumen der Ver-
sammlungsstätte bilden oder die von diesen
Räumen nicht durch feuerbeständige Bauteile
getrennt sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen
hergestellt werden. Dies gilt nicht für Beda-
chungen über Versammlungsräumen mit nicht
mehr als 1.000 m² Grundfläche.

(3) Lichtdurchlässige Bedachungen über Ver-
sammlungsräumen müssen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen. Bei Versamm-
lungsräumen mit automatischen Feuer-
löschanlagen genügen schwerentflammbare
Baustoffe, die nicht brennend abtropfen
können.

§ 5 Dämmstoffe, Unterdecken,
Bekleidungen und
Bodenbeläge

(1) Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.

(2) Bekleidungen an Wänden in Versamm-
lungsräumen müssen aus mindestens schwe-
rentflammbaren Baustoffen bestehen. In Ver-
sammlungsräumen mit nicht mehr als 1.000
m² Grundfläche genügen geschlossene, nicht
hinterlüftete Holzbekleidungen.

(3) Unterdecken und Bekleidungen an Decken
in Versammlungsräumen müssen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. In Versamm-
lungsräumen mit nicht mehr als 1.000 m²
Grundfläche genügen Bekleidungen aus min-
destens schwerentflammbaren Baustoffen
oder geschlossene, nicht hinterlüftete Holzbe-
kleidungen.

(4) In Foyers, durch die Rettungswege aus an-
deren Versammlungsräumen führen, in not-
wendigen Treppenräumen, Räumen zwischen
notwendigen Treppenräumen und Ausgängen
ins Freie sowie notwendigen Fluren müssen
Unterdecken und Bekleidungen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen.

(5) Unterdecken und Bekleidungen, die minde-
stens schwerentflammbar sein müssen, dürfen
nicht brennend abtropfen.

(6) Unterkonstruktionen, Halterungen und Be-
festigungen von Unterdecken und Bekleidun-
gen nach den Absätzen 2 bis 4 müssen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt
nicht für Versammlungsräume mit nicht mehr
als 100 m² Grundfläche. In den Hohlräumen hin-
ter Unterdecken und Bekleidungen aus brenn-
baren Baustoffen dürfen Kabel und Leitungen
nur in Installationsschächten oder Installati-
onskanälen aus nichtbrennbaren Baustoffen
verlegt werden.

(7) In notwendigen Treppenräumen, Räumen
zwischen notwendigen Treppenräumen und
Ausgängen ins Freie müssen Bodenbeläge
nichtbrennbar sein. In notwendigen Fluren
sowie in Foyers, durch die Rettungswege aus
anderen Versammlungsräumen führen, müs-
sen Bodenbeläge mindestens schwerent-
flammbar sein.

Abschnitt 2
Rettungswege

§ 6 Führung der Rettungswege
(1) Rettungswege müssen ins Freie zu öffent-
lichen Verkehrsflächen führen. Zu den Ret-
tungswegen von Versammlungsstätten ge-
hören insbesondere die frei zu haltenden
Gänge und Stufengänge, die Ausgänge aus
Versammlungsräumen, die notwendigen Flure
und notwendigen Treppen, die Ausgänge
ins Freie, die als Rettungsweg dienenden
Balkone, Dachterrassen und Außentreppen
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sowie die Rettungswege im Freien auf dem
Grundstück.

(2) Versammlungsstätten müssen in jedem
Geschoss mit Aufenthaltsräumen mindestens
zwei voneinander unabhängige bauliche Ret-
tungswege haben; dies gilt für Tribünen ent-
sprechend. Die Führung beider Rettungswege
innerhalb eines Geschosses durch einen ge-
meinsamen notwendigen Flur ist zulässig. Ret-
tungswege dürfen über Balkone, Dachterras-
sen und Außentreppen auf das Grundstück
führen, wenn sie im Brandfall sicher begehbar
sind.

(3) Rettungswege dürfen über Gänge und
Treppen durch Foyers oder Hallen zu Ausgän-
gen ins Freie geführt werden, soweit minde-
stens ein weiterer von dem Foyer oder der
Halle unabhängiger baulicher Rettungsweg
vorhanden ist. Foyers oder Hallen dürfen nicht
als Raum zwischen notwendigen Treppen-
räumen und Ausgängen ins Freie im Sinn des
§ 35 Absatz 3 Satz 2 der Landesbauordnung
dienen.

(4) Versammlungsstätten müssen für Ge-
schosse mit jeweils mehr als 800 Besucher-
plätzen nur diesen Geschossen zugeordnete
Rettungswege haben.

(5) Versammlungsräume und sonstige Aufent-
haltsräume, die für mehr als 100 Besucherin-
nen oder Besucher bestimmt sind oder mehr
als 100 m² Grundfläche haben, müssen je-
weils mindestens zwei möglichst weit ausein-
ander und entgegengesetzt liegende Aus-
gänge ins Freie oder zu Rettungswegen
haben. Die nach § 7 Absatz 4 Satz 1 ermittelte
Breite ist möglichst gleichmäßig auf die Aus-
gänge zu verteilen; die Mindestbreiten nach
§ 7 Absatz 4 Satz 3 und 4 bleiben unberührt.

(6) Ausgänge und sonstige Rettungswege
müssen durch Sicherheitszeichen dauerhaft
und gut sichbar gekennzeichnet sein.

§ 7 Bemessung der
Rettungswege

(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz
bis zum nächsten Ausgang aus dem Ver-
sammlungsraum darf nicht länger als 30 m
sein. Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m
zusätzlicher lichter Höhe über der für Besu-
cherinnen und Besucher zugänglichen Ebene
für diesen Bereich eine Verlängerung der Ent-

fernung um 5 m zulässig. Die Entfernung von
60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht
überschritten werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten
für Tribünen außerhalb von Versammlungsräu-
men sinngemäß.

(2) Die Entfernung von jeder Stelle einer Bühne
bis zum nächsten Ausgang darf nicht länger
als 30 m sein. Gänge zwischen den Wänden
der Bühne und dem Rundhorizont oder den
Dekorationen müssen eine lichte Breite von
1,20 m haben; in Großbühnen müssen diese
Gänge vorhanden sein.

(3) Die Entfernung von jeder Stelle eines not-
wendigen Flures oder eines Foyers bis zum
Ausgang ins Freie oder zu einem notwendigen
Treppenraum darf nicht länger als 30 m sein.

(4) Die Breite der Rettungswege ist nach der
größtmöglichen Personenzahl zu bemessen.
Dabei muss die lichte Breite eines jeden Teils
von Rettungswegen für die darauf angewiese-
nen Personen mindestens betragen bei

1. Versammlungsstätten im Freien sowie
Sportstadien und Freisportanlagen

1,20 m je 600 Personen,

2. anderen Versammlungsstätten
1,20 m je 200 Personen;

Zwischenwerte sind zulässig. Die lichte Min-
destbreite eines jeden Teils von Rettungswe-
gen muss 1,20 m betragen. Bei Rettungswe-
gen von Versammlungsräumen mit nicht mehr
als 200 Besucherplätzen und bei Rettungswe-
gen im Bühnenhaus genügt eine lichte Breite
von 0,90 m. Für Rettungswege von Arbeitsga-
lerien genügt eine Breite von 0,80 m.

(5) Ausstellungshallen müssen durch Gänge
so unterteilt sein, dass die Tiefe der zur Auf-
stellung von Ausstellungsständen bestimmten
Grundflächen (Ausstellungsflächen) nicht mehr
als 30 m beträgt. Die Entfernung von jeder
Stelle auf einer Ausstellungsfläche bis zu
einem Gang darf nicht mehr als 20 m betra-
gen; sie wird auf die nach Absatz 1 bemes-
sene Entfernung nicht angerechnet. Die
Gänge müssen auf möglichst geradem Weg
zu entgegengesetzt liegenden Ausgängen
führen. Die lichte Breite der Gänge und der zu-
gehörigen Ausgänge muss mindestens 3 m
betragen.

(6) Die Entfernungen werden. in der Lauflinie
gemessen.
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§ 8 Treppen
(1) Die Führung der jeweils anderen Geschos-
sen zugeordneten notwendigen Treppen in
einem gemeinsamen notwendigen Treppen-
raum (Schachteltreppen) ist zulässig.

(2) Notwendige Treppen müssen feuerbestän-
dig sein. Für notwendige Treppen in notwendi-
gen Treppenräumen oder als Außentreppen
genügen nichtbrennbare Baustoffe. Für not-
wendige Treppen von Tribünen und Podien als
veränderbare Einbauten genügen Bauteile aus
nichtbrennbaren Baustoffen und Stufen aus
Holz. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für notwen-
dige Treppen von Ausstellungsständen.

(3) Die lichte Breite notwendiger Treppen darf
nicht mehr als 2,40 m betragen.

(4) Notwendige Treppen und dem allgemeinen
Besucherverkehr dienende Treppen müssen
auf beiden Seiten feste und griffsichere Hand-
läufe ohne freie Enden haben. Die Handläufe
sind über Treppenabsätze fortzuführen.

(5) Notwendige Treppen und dem allgemeinen
Besucherverkehr dienende Treppen müssen
geschlossene Trittstufen haben; dies gilt nicht
für Außentreppen.

(6) Wendeltreppen sind als notwendige Trep-
pen für Besucherinnn und Besucher unzuläs-
sig.

§ 9 Türen und Tore
(1) Türen und Tore in raumabschließenden In-
nenwänden, die feuerbeständig sein müssen,
sowie in inneren Brandwänden müssen min-
destens feuerhemmend, rauchdicht und selbst-
schließend sein.

(2) Türen und Tore in raumabschließenden In-
nenwänden, die feuerhemmend sein müssen,
müssen mindestens rauchdicht und selbst-
schließend sein.

(3) Türen in Rettungswegen müssen in Flucht-
richtung aufschlagen und dürfen keine Schwel-
len haben. Während des Aufenthaltes von Per-
sonen in der Versammlungsstätte müssen die
Türen der jeweiligen Rettungswege jederzeit
von innen leicht und in voller Breite geöffnet
werden können.

(4) Schiebetüren sind im Zuge von Rettungs-
wegen unzulässig; dies gilt nicht für autom-
atische Schiebetüren, die die Rettungswege

nicht beeinträchtigen. Pendeltüren müssen in
Rettungswegen Vorrichtungen haben, die ein
Durchpendeln der Türen verhindern.

(5) Türen, die selbstschließend sein müssen,
dürfen offen gehalten werden, wenn sie Ein-
richtungen haben, die bei Raucheinwirkung
ein selbsttätiges Schließen der Türen bewir-
ken; sie müssen auch von Hand geschlossen
werden können.

(6) Mechanische Vorrichtungen zur Vereinze-
lung oder Zählung von Besucherinnen und Be-
suchern, wie Drehtüren oder -kreuze, sind in
Rettungswegen unzulässig; dies gilt nicht für
mechanische Vorrichtungen, die im Gefahren-
fall von innen leicht und in voller Breite geöffnet
werden können.

Abschnitt 3
Besucherplätze und Einrichtungen
für Besucherinnen und Besucher

§ 10 Bestuhlung, Gänge
und Stufengänge

(1) In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen
unverrückbar befestigt sein; werden nur vorü-
bergehend Stühle aufgestellt, so sind sie in
den einzelnen Reihen fest miteinander zu ver-
binden. Satz 1 gilt nicht für Gaststätten und
Kantinen sowie für abgegrenzte Bereiche von
Versammlungsräumen mit nicht mehr als 20
Sitzplätzen und ohne Stufen, wie Logen.

(2) Die Sitzplatzbereiche der Tribünen von Ver-
sammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besu-
cherplätzen müssen unverrückbar befestigte
Einzelsitze haben.

(3) Sitzplätze müssen mindestens 0,50 m breit
sein. Zwischen den Sitzplatzreihen muss eine
lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,40 m
vorhanden sein.

(4) Sitzplätze müssen in Blöcken von höch-
stens 30 Sitzplatzreihen angeordnet sein. Hin-
ter und zwischen den Blöcken müssen Gänge
mit einer Mindestbreite von 1,20 m vorhanden
sein. Die Gänge müssen auf möglichst kurzem
Weg zum Ausgang führen.

(5) Seitlich eines Ganges dürfen höchstens
zehn Sitzplätze, bei Versammlungsstätten im
Freien, bei Sportstadien und Freisportanlagen
höchstens 20 Sitzplätze angeordnet sein. Zwi-
schen zwei Seitengängen dürfen 20 Sitz-
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plätze, bei Versammlungsstätten im Freien, bei
Sportstadien und Freisportanlagen höchstens
40 Sitzplätze angeordnet sein. In Versamm-
lungsräumen dürfen zwischen zwei Seitengän-
gen höchstens 50 Sitzplätze angeordnet sein,
wenn auf jeder Seite des Versammlungsrau-
mes für jeweils vier Sitzreihen eine Tür mit
einer lichten Breite von 1,20 m angeordnet ist.

(6) Von jedem Tischplatz darf der Weg zu
einem Gang nicht länger als 10 m sein. Der
Abstand von Tisch zu Tisch soll 1,50 m nicht
unterschreiten.

(7) In Versammlungsräumen mit Reihenbe-
stuhlung müssen

1. von bis zu 5 000 vorhandenen Besucher-
plätzen mindestens 1,0 v. H. und

2. von darüber hinaus vorhandenen Besucher-
plätzen mindestens 0,5 v. H.,

mindestens jedoch zwei Plätze als Flächen für
Rollstuhlbenutzerinnen oder Rollstuhlbenutzer
frei gehalten werden.

Die Plätze und die Wege zu ihnen sind durch
Hinweisschilder gut sichtbar zu kennzeichnen.
Für Versammlungsstätten im Freien, Freisport-
anlagen und Sportstadien gelten Satz 1 und 2
entsprechend. Den Plätzen für Rollstuhlbenut-
zerinnen und -benutzer sind Besucherplätze
für Begleitpersonen zuzuordnen.

(8) Stufen in Gängen (Stufengänge) müssen
eine Steigung von mindestens 0,10 m und
höchstens 0,19 m und einen Auftritt von min-
destens 0,26 m haben. Der Fußboden des
Durchganges zwischen Sitzplatzreihen und
der Fußboden von Stehplatzreihen muss mit
dem anschließenden Auftritt des Stufengan-
ges auf einer Höhe liegen. Stufengänge in
Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000 Besu-
cherplätzen, in Sportstadien und Freisportan-
lagen müssen sich durch farbliche Kennzeich-
nung von den umgeben. en Flächen deutlich
abheben.

§ 11 Abschrankungen und
Schutzvorrichtungen

(1) Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen
bestimmt sind und unmittelbar an tiefer lie-
gende Flächen angrenzen, sind mit Abschran-
kungen zu umwehren, soweit sie nicht durch
Stufengänge oder Rampen mit der tiefer lie-
genden Fläche verbunden sind. Satz 1 ist nicht
anzuwenden

1. für die den Besucherinnen und Besuchern
zugewandten Seiten von Bühnen und Sze-
nenflächen,

2. vor Stufenreihen, wenn die Stufenreihe nicht
mehr als 0,50 m über dem Fußboden der
davor liegenden Stufenreihe oder des Ver-
sammlungsraumes liegt, oder

3. vor Stufenreihen, wenn die Rückenlehnen
der Sitzplätze der davorliegenden Stufen-
reihe den Fußboden der hinteren Stufen-
reihe um mindestens 0,65 m überragen.

(2) Abschrankungen, wie Umwehrungen, Ge-
länder, Wellenbrecher, Zäune, Absperrgitter
oder Glaswände, müssen mindestens 1,10 m
hoch sein. Umwehrungen und Geländer von
Flächen, auf denen mit der Anwesenheit von
Kleinkindern zu rechnen ist, sind so zu gestal-
ten, dass ein Überklettern erschwert wird; der
Abstand von Umwehrungs- und Geländer-
teilen darf in einer Richtung nicht mehr als
0,12 m betragen.

(3) Vor Sitzplatzreihen genügen Umwehrungen
von 0,90 m Höhe; bei mindestens 0,20 m
Brüstungsbreite der Umwehrung genügen
0,80 m; bei mindestens 0,50 m Brüstungs-
breite genügen 0,70 m. Liegt die Stufenreihe
nicht mehr als 1 m über dem Fußboden der
davorliegenden Stufenreihe oder des Ver-
sammlungsraumes, genügen vor Sitzplatzrei-
hen 0,65 m.

(4) Abschrankungen in den für Besucherinnen
und Besucher zugänglichen Bereichen müs-
sen so bemessen sein, dass sie dem Druck
einer Personengruppe standhalten.

(5) Die Fußböden und Stufen von Tribünen,
Podien, Bühnen oder Szenenflächen dürfen
keine Öffnungen haben, durch die Personen
abstürzen können.

(6) Spielfelder, Manegen, Fahrbahnen für den
Rennsport und Reitbahnen müssen durch Ab-
schrankungen, Netze oder andere Vorrichtun-
gen so gesichert sein, dass Besucherinnen
und Besucher durch die Darbietung oder den
Betrieb des Spielfeldes, der Manege oder der
Bahn nicht gefährdet werden. Für Darbietun-
gen und für den Betrieb technischer Einrich-
tungen im Luftraum über den Besucherplätzen
gilt Satz 1 entsprechend.

(7) Werden Besucherplätze im Innenbereich
von Fahrbahnen angeordnet, so muss der In-
nenbereich ohne Betreten der Fahrbahnen er-
reicht werden können.
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§ 12 Toilettenräume
(1) Versammlungsstätten müssen getrennte
Toilettenräume für Damen und Herren haben.
Toiletten sollen in jedem Geschoss mit Besu-
cherplätzen angeordnet werden. Es sollen min-
destens vorhanden sein für:

Besucher- Damen Herren Urinal
plätze Toiletten Toiletten becken

bis 100 3 1 2

über 100
je weitere 100

1,2 0,4 0,8

über 1 000
je weitere 100

0,9 0,3 0,6

über 20 000
je weitere 100

0,6 0,2 0,4

Die ermittelten Zahlen sind auf ganze Zahlen
aufzurunden. Soweit die Aufteilung der Toilet-
tenräume nach Satz 2 nach der Art der Veran-
staltung nicht zweckmäßig ist, kann für die
Dauer der Veranstaltung eine andere Auf-
teilung erfolgen, wenn die Toilettenräume ent-
sprechend gekennzeichnet werden. Auf dem
Gelände der Versammlungsstätte oder in der
Nähe vorhandene Toiletten können angerech-
net werden, wenn sie für die Besucherinnen
und Besucher der Versammlungsstätte zu-
gänglich sind.

(2) Mindestens eine je 12 der nach Absatz 1
erforderlichen Toiletten muss barrierefrei sein.
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Jeder Toilettenraum muss einen Vorraum
mit Waschbecken haben.

§ 13 Barrierefreie Stellplätze
Die Zahl der notwendigen barrierefreien Stell-
plätze muss bei Versammlungsräumen

1. mit bis zu 5 000 vorhandenen Besucher-
plätzen mindestens 0,5 v. H. und

2. mit darüber hinaus vorhandenen Besucher-
plätzen mindestens 0,25 v. H.,

mindestens jedoch einem barrierefreien Stell-
platz entsprechen. Auf diese Stellplätze ist
dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen.
Für Versammlungsstätten im Freien, Freisport-
anlagen und Sportstadien gelten Satz 1 und 2
entsprechend.

Abschnitt 4
Technische Anlagen und
Einrichtungen, besondere Räume

§ 14 Sicherheitsstrom-
versorgungsanlagen,
elektrische Anlagen und
Blitzschutzanlagen

(1) Versammlungsstätten müssen eine Sicher-
heitsstromversorgungsanlage haben, die bei
Ausfall der Stromversorgung den Betrieb der
sicherheitstechnischen Anlagen und Einrich-
tungen übernimmt, insbesondere der

1. Sicherheitsbeleuchtung,

2. automatischen Feuerlöschanlagen und
Druckerhöhungsanlagen für die
Löschwasserversorgung,

3. Rauchabzugsanlagen,

4. Brandmeldeanlagen,

5. Alarmierungsanlagen.

(2) In Versammlungsstätten für verschiedene
Veranstaltungsarten, wie Mehrzweckhallen,
Theater und Studios, sind für die vorüberge-
hende Verlegung beweglicher Kabel und Lei-
tungen bauliche Vorkehrungen, wie Installati-
onsschächte und -kanäle oder Abschottun-
gen, zu treffen, die die Ausbreitung von Feuer
und Rauch verhindern und die sichere Begeh-
barkeit, insbesondere der Rettungswege, ge-
währleisten.

(3) Elektrische Schaltanlagen dürfen für Besu-
cherinnen und Besucher nicht zugänglich sein.

(4) Versammlungsstätten müssen Blitzschutz-
anlagen haben, die auch die sicherheitstech-
nischen Einrichtungen sch. tzen (äußerer und
innerer Blitzschutz).

§ 15 Sicherheitsbeleuchtung
(1) In Versammlungsstätten muss eine Sicher-
heitsbeleuchtung vorhanden sein, die so be-
schaffen ist, dass Arbeitsvorgänge auf Bühnen
und Szenenflächen sicher abgeschlossen wer-
den können und sich Besucherinnen und Be-
sucher, Mitwirkende und Betriebsangehörige
auch bei vollständigem Versagen der allgemei-
nen Beleuchtung bis zu öffentlichen Verkehrs-
flächen hin gut zurechtfinden können.
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(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhan-
den sein
1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen

zwischen notwendigen Treppenräumen und
Ausgängen ins Freie und in notwendigen
Fluren,

2. in Versammlungsräumen sowie in allen übri-
gen Räumen für Besucherinnen und Besu-
cher (z. B. Foyers, Garderoben, Toiletten),

3. für Bühnen und Szenenflächen,
4. in den Räumen für Mitwirkende und Be-

schäftigte mit mehr als 20 m² Grundfläche,
ausgenommen Büroräume,

5. in elektrischen Betriebsräumen, in Räumen
für haustechnische Anlagen sowie in
Scheinwerfer- und Bildwerferräumen,

6. in Versammlungsstätten im Freien, in Sport-
stadien und Freisportanlagen, die während
der Dunkelheit benutzt werden,

7. für Sicherheitszeichen von Ausgängen und
Rettungswegen,

8. für Stufenbeleuchtungen.

(3) In betriebsmäßig verdunkelten Versamm-
lungsräumen, auf Bühnen und Szenenflächen
muss eine Sicherheitsbeleuchtung in Bereit-
schaftsschaltung vorhanden sein. Die Aus-
gänge, Gänge und Stufen im Versammlungs-
raum müssen auch bei Verdunklung unabhän-
gig von der übrigen Sicherheitsbeleuchtung
erkennbar sein. Bei Gängen in Versammlungs-
räumen mit auswechselbarer Bestuhlung
sowie bei Sportstadien und Freisportanlagen
mit Sicherheitsbeleuchtung ist eine Stufenbe-
leuchtung nicht erforderlich.

§ 16 Rauchableitung
(1) Versammlungsräume und sonstige Aufent-
haltsräume mit jeweils mehr als 50 m² Grund-
fläche sowie Magazine, Lagerräume und Sze-
nenflächen mit jeweils mehr als 200 m² Grund-
fläche, Bühnen und notwendige Treppen-
räume müssen zur Unterstützung der Brand-
bekämpfung entraucht werden können.

(2) Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbe-
sondere erfüllt bei
1. Versammlungsräumen und sonstigen Auf-

enthaltsräumen bis 200 m2 Grundfläche,
wenn diese Räume Fenster nach § 45 Ab-
satz 2 der Landesbauordnung haben,

2. Versammlungsräumen, sonstigen Aufent-
haltsräumen, Magazinen und Lagerräumen

mit nicht mehr als 1.000 m² Grundfläche,
wenn diese Räume entweder an der ober-
sten Stelle Öffnungen zur Rauchableitung
mit einem freien Querschnitt von insgesamt
1 v. H. der Grundfläche oder im oberen Drit-
tel der Außenwände angeordnete Öffnun-
gen, Türen oder Fenster mit einem freien
Querschnitt von insgesamt 2 v. H. der
Grundfläche haben und Zuluftflächen in ins-
gesamt gleicher Größe, jedoch mit nicht
mehr als 12 m² freiem Querschnitt, vorhan-
den sind, die im unteren Raumdrittel ange-
ordnet werden sollen,

3. Versammlungsräumen, sonstigen Aufent-
haltsräumen, Magazinen und Lagerräumen
mit mehr als 1.000 m² Grundfläche, wenn
diese Räume Rauchabzugsanlagen haben,
bei denen je höchstens 400 m² der Grund-
fläche mindestens ein Rauchabzugsgerät
mit mindestens 1,5 m² aerodynamisch wirk-
samer Fläche im oberen Raumdrittel ange-
ordnet wird, je höchstens 1.600 m² Grund-
fläche mindestens eine Auslösegruppe für
die Rauchabzugsgeräte gebildet wird und
Zuluftflächen im unteren Raumdrittel von
insgesamt mindestens 12 m² freiem Quer-
schnitt vorhanden sind,

4. Bühnen gemäß § 2 Absatz 5 sowie Szenen-
flächen, wenn an der obersten Stelle des
Bühnenraumes oder des Raumes oberhalb
der Szenenfläche Öffnungen zur Rauch-
ableitung mit einem freien Querschnitt
von insgesamt mindestens 5 v. H., bei den
Szenenflächen von insgesamt mindestens
3 v. H. ihrer Grundfläche angeordnet wer-
den. Zuluftflächen müssen in insgesamt
gleicher Größe im unteren Raumdrittel der
Bühnen oder der Räume mit Szenenflächen
vorhanden sein; bei Bühnenräumen mit
Schutzvorhang müssen die Zuluftflächen so
angeordnet sein, dass sie auch bei ge-
schlossenem Schutzvorhang im Bühnenbe-
reich wirksam sind.

(3) Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbe-
sondere auch erfüllt, wenn in den Fällen des
Absatzes 2 Nummern 1 bis 3 maschinelle
Rauchabzugsanlagen vorhanden sind, bei
denen je höchstens 400 m² der Grundfläche
der Räume mindestens ein Rauchabzugsgerät
oder eine Absaugstelle mit einem Luftvolu-
menstrom von 10.000 m3/h im oberen Raum-
drittel angeordnet wird. Bei Räumen mit mehr
als 1.600 m² Grundfläche genügt
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1. zu dem Luftvolumenstrom von 40.000 m³/h

für die Grundfläche von 1.600 m² ein zu-
sätzlicher Luftvolumenstrom von 5.000 m³/h
je angefangene weitere 400 m² Grund-
fläche; der sich ergebende Gesamtvolu-
menstrom je Raum ist gleichmäßig auf die
nach Satz 1 anzuordnenden Absaugstellen
oder Rauchabzugsgeräte zu verteilen, oder

2. ein Luftvolumenstrom von mindestens
40.000 m³/h je Raum, wenn sichergestellt
ist, dass dieser Luftvolumenstrom im Be-
reich der Brandstelle auf einer Grundflä-
che von höchstens 1.600 m² von den nach
Satz 1 anzuordnenden Absaugstellen oder
Rauchabzugsgeräten gleichmäßig gefördert
werden kann.

Die Zuluftflächen müssen im unteren Raum-
drittel in solcher Größe und so angeordnet
werden, dass eine maximale Strömungsge-
schwindigkeit von 3 m/s nicht überschritten
wird. Anstelle der Öffnungen zur Rauchablei-
tung nach Absatz 2 Nummer 4 können ma-
schinelle Rauchabzugsanlagen verwendet wer-
den, wenn sie bezüglich des Schutzziels nach
Absatz 1 ausreichend bemessen sind.

(4) Die Anforderung des Absatzes 1 ist auch er-
füllt bei Versammlungsräumen, sonstigen Auf-
enthaltsräumen, Magazinen und Lagerräumen
nach Absatz 2 Nummern 1 bis 3 mit Sprinkler-
anlagen, wenn in diesen Räumen vorhandene
Lüftungsanlagen automatisch bei Auslösen der
Brandmeldeanlage, soweit diese nach § 20
Absatz 1 erforderlich ist, im Übrigen bei Aus-
lösen der Sprinkleranlage so betrieben werden,
dass sie nur entlüften und die ermittelten Luft-
volumenströme nach Absatz 3 Satz 1 und 2
Nummer 1 einschließlich Zuluft erreicht wer-
den, soweit es die Zweckbestimmung der Ab-
sperrvorrichtungen gegen Brandübertragung
zulässt; in Leitungen zum Zweck der Entlüf-
tung dürfen Absperrvorrichtungen nur thermi-
sche Auslöser haben.

(5) Die Anforderung des Absatzes 1 ist erfüllt
bei

1. notwendigen Treppenräumen mit Fenstern
gemäß § 35 Absatz 8 Satz 2 Nummer 1 der
Landesbauordnung, wenn diese Treppen-
räume an der obersten Stelle eine Öffnung
zur Rauchableitung mit einem freien Quer-
schnitt von mindestens 1,0 m² haben,

2. notwendigen Treppenräumen gemäß § 35
Absatz 8 Satz 2 Nummer 2 der Landesbau-

ordnung, wenn diese Treppenräume Rauch-
abzugsgeräte mit insgesamt mindestens
1,0 m² aerodynamisch wirksamer Fläche
haben, die im oder unmittelbar unter dem
oberen Treppenraumabschluss angeordnet
werden.

(6) Anstelle von Öffnungen zur Rauchableitung
nach Absatz 2 Nummern 2 und 4 und Absatz 5
Nummer 1 sowie Rauchabzugsgeräten nach
Absatz 5 Nummer 2 ist die Rauchableitung
über Schächte mit strömungstechnisch äqui-
valenten Querschnitten zulässig, wenn die
Wände der Schächte raumabschließend und
so feuerwiderstandsfähig wie die durchdrun-
genen Bauteile, mindestens jedoch feuerhem-
mend sowie aus nichtbrennbaren Baustoffen
sind.

(7) Türen oder Fenster nach Absatz 2 Num-
mer 2, mit Abschlüssen versehene Öffnungen
zur Rauchableitung nach Absatz 2 Nummern
2 und 4 und Absatz 5 Nummer 1 und Rauch-
abzugsgeräte nach Absatz 5 Nummer 2 müs-
sen Vorrichtungen zum Öffnen haben, die von
jederzeit zugänglichen Stellen aus leicht von
Hand bedient werden können; sie können
auch an einer jederzeit zugänglichen Stelle zu-
sammengeführt werden. In notwendigen Trep-
penräumen müssen die Vorrichtungen von
jedem Geschoss aus bedient werden können.
Geschlossene Öffnungen, die als Zuluftflächen
dienen, müssen leicht geöffnet werden kön-
nen.

(8) Rauchabzugsanlagen müssen automatisch
auslösen und von Hand von einer jederzeit zu-
gänglichen Stelle ausgelöst werden können.

(9) Manuelle Bedienungs- und Auslösestellen
nach den Absätzen 7 und 8 sind mit einem
Hinweisschild mit der Bezeichnung „RAUCH-
ABZUG“ und der Angabe des jeweiligen
Raumes zu versehen. An den Stellen muss die
Betriebsstellung der jeweiligen Anlage sowie
der Fenster, Türen, Abschlüsse und Rauchab-
zugsgeräte erkennbar sein.

(10) Maschinelle Rauchabzugsanlagen sind für
eine Betriebszeit von 30 Minuten bei einer
Rauchgastemperatur von 600° C auszulegen.
Die Auslegung kann mit einer Rauchgastem-
peratur von 300° C erfolgen, wenn der Luftvo-
lumenstrom des Raumes mindestens 40.000
m³/h beträgt. Die Zuluftzuführung muss durch
automatische Ansteuerung und spätestens
gleichzeitig mit Inbetriebnahme der Anlage er-
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folgen. Maschinelle Lüftungsanlagen können
als maschinelle Rauchabzugsanlagen betrie-
ben werden, wenn sie die an diese gestellten
Anforderungen erfüllen.

(11) Die Abschlüsse der Öffnungen zur Rauch-
ableitung von Bühnen mit Schutzvorhang
müssen bei einem Überdruck von 350 Pa
selbsttätig öffnen; eine automatische Auslö-
sung durch geeignete Temperaturmelder ist
zulässig.

§ 17 Heizungs- und
Lüftungsanlagen

(1) Heizungsanlagen in Versammlungsstätten
müssen dauerhaft fest eingebaut sein. Sie
müssen so angeordnet sein, dass ausrei-
chende Abstände zu Personen, brennbaren
Bauprodukten und brennbarem Material ein-
gehalten werden und keine Beeinträchtigun-
gen durch Abgase entstehen.

(2) Versammlungsräume und sonstige Aufent-
haltsräume mit mehr als 200 m² Grundfläche
müssen Lüftungsanlagen haben.

§ 18 Stände und Arbeitsgalerien
für Licht-, Ton-, Bild- und
Regieanlagen

(1) Stände und Arbeitsgalerien für den Betrieb
von Licht-, Ton-, Bild- und Regieanlagen, wie
Schnürböden, Beleuchtungstürme oder Ar-
beitsbrücken, müssen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Der Abstand zwischen
Arbeitsgalerien und Raumdecken muss min-
destens 2 m betragen.

(2) Von Arbeitsgalerien müssen mindestens
zwei Rettungswege erreichbar sein. Jede Ar-
beitsgalerie einer Hauptbühne muss auf bei-
den Seiten der Hauptbühne einen Ausgang zu
Rettungswegen außerhalb des Bühnenraumes
haben.

(3) Öffnungen in Arbeitsgalerien müssen so
gesichert sein, dass Personen oder Gegen-
stände nicht herabfallen können.

§ 19 Feuerlöscheinrichtungen
und -anlagen

(1) Versammlungsräume, Bühnen, Foyers,
Werkstätten, Magazine, Lagerräume und not-
wendige Flure sind mit geeigneten Feuer-

löschern in ausreichender Zahl auszustatten.
Die Feuerlöscher sind gut sichtbar und leicht
zugänglich anzubringen.

(2) In Versammlungsstätten mit Versamm-
lungsräumen von insgesamt mehr als 1.000 m²
Grundfläche müssen Wandhydranten für die
Feuerwehr (Typ F) in ausreichender Zahl gut
sichtbar und leicht zugänglich an geeigneten
Stellen angebracht sein. Im Einvernehmen mit
der für den Brandschutz zuständigen Dienst-
stelle kann auf Wandhydranten verzichtet oder
können anstelle von Wandhydranten trockene
Löschwasserleitungen zugelassen werden.

(3) Versammlungsstätten mit Versammlungs-
räumen von insgesamt mehr als 3.600 m²
Grundfläche müssen eine automatische
Feuerlöschanlage haben; dies gilt nicht für
Versammlungsstätten, deren Versammlungs-
räume jeweils nicht mehr als 400 m² Grund-
fläche haben.

(4) Versammlungsräume, bei denen eine Fuß-
bodenebene höher als 22 m über der Gelän-
deoberfläche liegt, sind nur in Gebäuden mit
automatischer Feuerlöschanlage zulässig.

(5) Versammlungsräume in Kellergeschossen
müssen eine automatische Feuerlöschanlage
haben. Dies gilt nicht für Versammlungsräume
mit nicht mehr als 200 m², deren Fußboden an
keiner Stelle mehr als 5 m unter der Gelände-
oberfläche liegt.

(6) In Versammlungsräumen müssen offene
Küchen oder ähnliche Einrichtungen mit einer
Grundfläche von mehr als 30 m2 eine dafür ge-
eignete automatische Feuerlöschanlage haben.

(7) Die Wirkung automatischer Feuerlöschan-
lagen darf durch überdeckte oder mehrge-
schossige Ausstellungs- oder Dienstleistungs-
stände nicht beeinträchtigt werden.

(8) Automatische Feuerlöschanlagen müssen
an eine Brandmelderzentrale angeschlossen
sein.

§ 20 Brandmelde- und
Alarmierungsanlagen,
Brandmelder- und Alarm-
zentrale, Brandfallsteue-
rung der Aufzüge

(1) Versammlungsstätten mit Versammlungs-
räumen von insgesamt mehr als 1.000 m²
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Grundfläche müssen Brandmeldeanlagen mit
automatischen und nicht automatischen
Brandmeldern haben.

(2) Versammlungsstätten mit Versammlungs-
räumen von insgesamt mehr als 1.000 m²
Grundfläche müssen Alarmierungs- und Laut-
sprecheranlagen haben, mit denen im Gefah-
renfall Besucherinnen und Besucher, Mitwir-
kende und Betriebsangehörige alarmiert und
Anweisungen erteilt werden können.

(3) Versammlungsstätten mit Foyers oder Hal-
len, durch die Rettungswege aus anderen Ver-
sammlungsräumen führen, müssen Brandmel-
deanlagen nach Absatz 1 und Alarmierungs-
und Lautsprecheranlagen nach Absatz 2
haben.

(4) In Versammlungsstätten mit Versamm-
lungsräumen von insgesamt mehr als 1.000
m² Grundfläche müssen zusätzlich zu den ört-
lichen Bedienungsvorrichtungen zentrale Be-
dienungsvorrichtungen für Rauchabzugs-,
Feuerlösch-, Brandmelde-, Alarmierungs- und
Lautsprecheranlagen in einem für die Feuer-
wehr leicht zugänglichen Raum (Brandmelder-
und Alarmzentrale) zusammengefasst werden.

(5) In Versammlungsstätten mit Versamm-
lungsräumen von insgesamt mehr als 1.000
m² Grundfläche müssen die Aufzüge mit einer
Brandfallsteuerung ausgestattet sein, die
durch die automatische Brandmeldeanlage
ausgelöst wird. Die Brandfallsteuerung muss
sicherstellen, dass die Aufzüge ein Geschoss
mit Ausgang ins Freie oder das diesem
nächstgelegene, nicht von der Brandmeldung
betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und
dort mit geöffneten Türen außer Betrieb
gehen.

(6) Automatische Brandmeldeanlagen müssen
durch technische Maßnahmen gegen Falscha-
larme gesichert sein. Brandmeldungen müs-
sen von der Brandmelderzentrale unmittelbar
und automatisch zur Leitstelle der Feuerwehr
weitergeleitet werden.

§ 21 Werkstätten, Magazine und
Lagerräume

(1) Für feuergefährliche Arbeiten, wie Schweiß-
, Löt- oder Klebearbeiten, müssen dafür ge-
eignete Werkstätten vorhanden sein.

(2) Für das Aufbewahren von Dekorationen,
Requisiten und anderem brennbaren Material

müssen eigene Lagerräume (Magazine) vor-
handen sein.

(3) Für die Sammlung von Abfällen und Wert-
stoffen müssen dafür geeignete Behälter im
Freien oder besondere Lagerräume vorhanden
sein.

(4) Werkstätten, Magazine und Lagerräume
dürfen mit notwendigen Treppenräumen nicht
in unmittelbarer Verbindung stehen.

BESONDERE
BAUVORSCHRIFTEN

Abschnitt 1
Großbühnen

§ 22 Bühnenhaus
(1) In Versammlungsstätten mit Großbühnen
sind alle für den Bühnenbetrieb notwendigen
Räume und Einrichtungen in einem eigenen,
von dem Zuschauerhaus getrennten Bühnen-
haus unterzubringen.

(2) Die Trennwand zwischen Bühnen- und
Zuschauerhaus muss feuerbeständig und in
der Bauart einer Brandwand hergestellt sein.
Türen in d. eser Trennwand müssen feuerbe-
ständig und selbstschließend sein.

§ 23 Schutzvorhang
(1) Die Bühnenöffnung von Großbühnen muss
gegen den Versammlungsraum durch einen
Vorhang aus nichtbrennbarem Material dicht
geschlossen werden können (Schutzvorhang).
Der Schutzvorhang muss durch sein Eigenge-
wicht schließen können. Die Schließzeit darf
30 Sekunden nicht überschreiten. Der Schutz-
vorhang muss einem Druck von 450 Pa nach
beiden Richtungen standhalten. Eine höch-
stens 1 m breite, zur Hauptbühne sich öff-
nende, selbsttätig schließende Tür im Schutz-
vorhang ist zulässig.

(2) Der Schutzvorhang muss so angeordnet
sein, dass er im geschlossenen Zustand an
allen Seiten an feuerbeständige Bauteile
anschließt. Der Bühnenboden darf unter dem
Schutzvorhang durchgeführt werden. Das un-
tere Profil dieses Schutzvorhangs muss aus-

TEIL III
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reichend steif sein oder mit Stahldornen in ent-
sprechende stahlbewehrte Aussparungen im
Bühnenboden eingreifen.

(3) Die Vorrichtung zum Schließen des Schutz-
vorhangs muss mindestens an zwei Stellen
von Hand ausgelöst werden können. Beim
Schließen muss auf der Bühne ein Warnsignal
zu hören sein.

§ 24 Feuerlösch- und
Brandmeldeanlagen

(1) Großbühnen müssen eine automatische
Sprühwasserlöschanlage haben, die auch den
Schutzvorhang beaufschlagt.

(2) Die Sprühwasserlöschanlage muss zusätz-
lich mindestens von zwei Stellen aus von Hand
in Betrieb gesetzt werden können.

(3) In Großbühnen müssen neben den Aus-
gängen zu den Rettungswegen in Höhe der
Arbeitsgalerien und des Schnürbodens Wand-
hydranten für die Feuerwehr (Typ F) vorhanden
sein.

(4) Großbühnen und Räume mit besonderen
Brandgefahren müssen eine Brandmeldean-
lage mit automatischen und nichtautomati-
schen Brandmeldern haben.

(5) Die Auslösung eines Alarmes muss optisch
und akustisch am Platz der Brandsicherheits-
wache erkennbar sein.

§ 25 Platz für die
Brandsicherheitswache

(1) Auf jeder Seite der Bühnenöffnung muss für
die Brandsicherheitswache ein besonderer
Platz mit einer Grundfläche von mindestens
1 m mal 1 m und einer Höhe von mindestens
2,20 m vorhanden sein. Die Brandsicherheits-
wache muss die Fläche, die bespielt wird,
überblicken und betreten können.

(2) Am Platz der Brandsicherheitswache müs-
sen die Vorrichtung zum Schließen des
Schutzvorhangs und die Auslösevorrichtungen
der Rauchabzugs- und Sprühwasserlöschan-
lagen der Bühne sowie ein nicht automa-
tischer Brandmelder leicht erreichbar ange-
bracht und durch Hinweisschilder gekenn-
zeichnet sein. Die Auslösevorrichtungen müs-
sen beleuchtet sein. Diese Beleuchtung muss
an die Sicherheitsstromversorgung ange-

schlossen sein. Die Vorrichtungen sind gegen
unbeabsichtigtes Auslösen zu sichern.

Abschnitt 2
Versammlungsstätten mit mehr
als 5.000 Besucherplätzen

§ 26 Räume für Lautsprecher-
zentrale, Polizei,
Feuerwehr, Sanitäts- und
Rettungsdienst

(1) Mehrzweckhallen und Sportstadien müssen
einen Raum für eine Lautsprecherzentrale
haben, von dem aus die Besucherbereiche
und der Innenbereich überblickt und Polizei,
Feuerwehr und Rettungsdienste benachrich-
tigt werden können. Die Lautsprecheranlage
muss eine Vorrangschaltung für die Einsatz-
leitung der Polizei haben.

(2) In Mehrzweckhallen und Sportstadien sind
ausreichend große Räume für die Polizei und
die Feuerwehr anzuordnen. Der Raum für die
Einsatzleitung der Polizei muss eine räumliche
Verbindung mit der Lautsprecherzentrale
haben und mit Anschlüssen für eine Videoan-
lage zur Überwachung der Besucherbereiche
ausgestattet sein.

(3) Wird die Funkkommunikation der Einsatz-
kräfte von Polizei und Feuerwehr innerhalb
der Versammlungsstätte durch die bauliche
Anlage gestört, ist die Versammlungsstätte mit
technischen Anlagen zur Unterstützung des
Funkverkehrs auszustatten.

(4) In Mehrzweckhallen und Sportstadien
muss mindestens ein ausreichend großer
Raum für den Sanitäts- und Rettungsdienst
vorhanden sein.

§ 27 Abschrankung und
Blockbildung in Sportstadien
mit mehr als 10 000
Besucherplätzen

(1) Die Besucherplätze müssen vom Innen-
bereich durch mindestens 2,20 m hohe
Abschrankungen abgetrennt sein. In diesen
Abschrankungen sind den Stufengängen zu-
geordnete, mindestens 1,80 m breite Tore an-
zuordnen, die sich im Gefahrenfall leicht zum
Innenbereich hin öffnen lassen. Die Tore dür-
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fen nur vom Innenbereich oder von zentralen
Stellen aus zu öffnen sein und müssen in
geöffnetem Zustand durch selbsteinrastende
Feststeller gesichert werden. Der Übergang in
den Innenbereich muss niveaugleich sein.

(2) Stehplätze müssen in Blöcken für höch-
stens 2 500 Besucherinnen oder Besucher
angeordnet werden, die durch mindestens
2,20 m hohe Abschrankungen mit eigenen Zu-
gängen abgetrennt sind.

(3) Die Anforderungen nach Absatz 1 oder 2
gelten nicht, soweit in dem mit den für öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung zuständigen
Behörden, insbesondere der Polizei, der Feu-
erwehr und den Rettungsdiensten, abge-
stimmten Sicherheitskonzept nachgewiesen
wird, dass abweichende Abschrankungen
oder Blockbildungen unbedenklich sind.

§ 28 Wellenbrecher
Werden mehr als fünf Stufen von Stehplatzrei-
hen hintereinander angeordnet, so ist vor der
vordersten Stufe eine durchgehende Schranke
von 1,10 m Höhe anzuordnen. Nach jeweils
fünf weiteren Stufen sind Schranken gleicher
Höhe (Wellenbrecher) anzubringen, die einzeln
mindestens 3 m und höchstens 5,50 m lang
sind. Die seitlichen Abstände zwischen den
Wellenbrechern dürfen nicht mehr als 5 m be-
tragen. Die Abstände sind nach höchstens
fünf Stehplatzreihen durch versetzt angeord-
nete Wellenbrecher zu überdecken, die auf
beiden Seiten mindestens 0,25 m länger sein
müssen als die seitlichen Abstände zwischen
den Wellenbrechern. Die Wellenbrecher sind
im Bereich der Stufenvorderkante anzuord-
nen.

§ 29 Abschrankung von Steh-
plätzen vor Szenenflächen

(1) Werden vor Szenenflächen Stehplätze für
Besucherinnen und Besucher angeordnet, so
sind die Besucherplätze von der Szenenfläche
durch eine Abschrankung so abzutrennen,
dass zwischen der Szenenfläche und der Ab-
schrankung ein Gang von mindestens 2 m
Breite für den Ordnungsdienst und Rettungs-
kräfte vorhanden ist.

(2) Werden vor Szenenflächen mehr als 5 000
Stehplätze für Besucherinnen oder Besucher
angeordnet, so sind durch mindestens zwei

weitere Abschrankungen vor der Szenenfläche
nur von den Seiten zugängliche Stehplatzbe-
reiche zu bilden. Die Abschrankungen müssen
voneinander an den Seiten einen Abstand von
jeweils mindestens 5 m und über die Breite der
Szenenfläche einen Abstand von mindestens
10 m haben.

§ 30 Einfriedungen und
Eingänge

(1) Stadionanlagen müssen eine mindestens
2,20 m hohe Einfriedung haben, die das Über-
klettern erschwert.

(2) Vor den Eingängen sind Geländer so anzu-
ordnen, dass Besucherinnen und Besucher
nur einzeln und hintereinander Einlass finden.
Es sind Einrichtungen für Zugangskontrollen
sowie für die Durchsuchung von Personen
und Sachen vorzusehen. Für die Einsatzkräfte
von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten
sind von den Besuchereingängen getrennte
Eingänge anzuordnen.

(3) Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge müs-
sen besondere Zufahrten, Aufstell- und Bewe-
gungsflächen vorhanden sein. Von den Zu-
fahrten und Aufstellflächen aus müssen die
Eingänge der Versammlungsstätten unmittel-
bar erreichbar sein. Für Einsatz- und Ret-
tungsfahrzeuge muss eine Zufahrt zum Innen-
bereich vorhanden sein. Die Zufahrten, Auf-
stell- und Bewegungsflächen müssen gekenn-
zeichnet sein.

BETRIEBSVORSCHRIFTEN

Abschnitt 1
Rettungswege, Besucherplätze

§ 31 Rettungswege, Flächen für
die Feuerwehr

(1) Rettungswege auf dem Grundstück sowie
Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für
Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und
Rettungsdiensten müssen ständig frei gehal-
ten werden. Darauf ist dauerhaft und gut sicht-
bar hinzuweisen.

TEIL IV
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(2) Rettungswege in der Versammlungsstätte
müssen ständig frei gehalten werden.

(3) Während des Betriebes müssen alle Türen
von Rettungswegen unverschlossen sein.

§ 32 Besucherplätze
nach dem Bestuhlungs-
und Rettungswegeplan

(1) Die Zahl der im Bestuhlungs- und Ret-
tungswegeplan genehmigten Besucherplätze
darf nicht überschritten und die genehmigte
Anordnung der Besucherplätze darf nicht
geändert werden.

(2) Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nut-
zung genehmigten Planes ist in der Nähe des
Haupteinganges eines jeden Versammlungs-
raumes gut sichtbar anzubringen.

(3) Ist nach der Art der Veranstaltung die Ab-
schrankung der Stehflächen vor Szenen-
flächen erforderlich, sind Abschrankungen
nach § 29 auch in Versammlungsstätten mit
nicht mehr als 5 000 Stehplätzen einzurichten.

Abschnitt 2

Brandverhütung

§ 33 Vorhänge, Sitze,
Ausstattungen, Requisiten
und Ausschmückungen

(1) Vorhänge von Bühnen und Szenenflächen
müssen aus mindestens schwerentflammba-
rem Material bestehen.

(2) Sitze von Versammlungsstätten mit mehr
als 5 000 Besucherplätzen müssen aus min-
destens schwerentflammbarem Material be-
stehen. Die Unterkonstruktion muss aus nicht-
brennbarem Material bestehen.

(3) Ausstattungen müssen aus mindestens
schwerentflammbarem Material bestehen. Bei
Bühnen oder Szenenflächen mit automati-
schen Feuerlöschanlagen genügen Ausstat-
tungen aus normalentflammbarem Material.

(4) Requisiten müssen aus mindestens norma-
lentflammbarem Material bestehen.

(5) Ausschmückungen müssen aus minde-
stens schwerentflammbarem Material beste-
hen. Ausschmückungen in notwendigen Flu-
ren und notwendigen Treppenräumen müssen
aus nichtbrennbarem Material bestehen.

(6) Ausschmückungen müssen unmittelbar an
Wänden, Decken oder Ausstattungen ange-
bracht werden. Frei im Raum hängende Aus-
schmückungen sind zulässig, wenn sie einen
Abstand von mindestens 2,50 m zum Fußbo-
den haben. Ausschmückungen aus natür-
lichem Pflanzenschmuck dürfen sich nur so-
lange sie frisch sind in den Räumen befinden.

(7) Der Raum unter dem Schutzvorhang ist
von Ausstattungen, Requisiten oder Aus-
schmückungen so frei zu halten, dass die
Funktion des Schutzvorhangs nicht beein-
trächtigt wird.

(8) Brennbares Material muss von Zündquel-
len, wie Scheinwerfern oder Heizstrahlern, so
weit entfernt sein, dass das Material durch
diese nicht entzündet werden kann.

§ 34 Aufbewahrung von
Ausstattungen, Requisiten,
Ausschmückungen und
brennbarem Material

(1) Ausstattungen, Requisiten und Aus-
schmückungen dürfen nur außerhalb der Büh-
nen und der Szenenflächen aufbewahrt wer-
den; dies gilt nicht für den Tagesbedarf.

(2) Auf den Bühnenerweiterungen dürfen Sze-
nenaufbauten der laufenden Spielzeit bereitge-
stellt werden, wenn die Bühnenerweiterungen
durch dicht schließende Abschlüsse aus nicht-
brennbaren Baustoffen gegen die Hauptbühne
abgetrennt sind.

(3) An den Zügen von Bühnen oder Szenen-
flächen dürfen nur Ausstattungsteile für einen
Tagesbedarf hängen.

(4) Pyrotechnische Gegenstände, brennbare
Flüssigkeiten und anderes brennbares Mate-
rial, insbesondere Packmaterial, dürfen nur in
den dafür vorgesehenen Magazinen aufbe-
wahrt werden.

§ 35 Rauchen, Verwendung von
offenem Feuer und pyro-
technischen Gegenständen

(1) Auf Bühnen und Szenenflächen, in Werk-
stätten und Magazinen ist das Rauchen ver-
boten. Das Rauchverbot gilt nicht für Darstel-
lerinnen, Darsteller und Mitwirkende auf Büh-
nen- und Szenenflächen während der Proben
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und Veranstaltungen, soweit das Rauchen in
der Art der Veranstaltungen begründet ist.

(2) In Versammlungsräumen, auf Bühnen- und
Szenenflächen und in Sportstadien ist das
Verwenden von offenem Feuer, brennbaren
Flüssigkeiten und Gasen, pyrotechnischen
Gegenständen und anderen explosionsgefähr-
lichen Stoffen verboten. § 17 Absatz 1 bleibt
unberührt. Das Verwendungsverbot gilt nicht,
soweit das Verwenden von offenem Feuer,
brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sowie
pyrotechnischen Gegenständen in der Art der
Veranstaltung begründet ist und der Veran-
stalter die erforderlichen Brandschutzmaßnah-
men im Einzelfall mit der Feuerwehr abge-
stimmt hat. Bei Verwendung von pyrotechni-
schen Gegenständen ist das Sprengstoff-
recht, insbesondere das Sprengstoffgesetz in
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.
September 2002 (BGBl. I S. 3518), zuletzt
geändert durch Artikel 232 der Verordnung
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), und die
Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz in
der Fassung der Bekanntmachung vom 31.
Januar 1991 (BGBl. I S. 169), zuletzt geändert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. De-
zember 2020 (BAnz AT 21.12.2020 V1), in
ihrer jeweils geltenden Fassung zu beachten
und einzuhalten.

(3) Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen
Lichtquellen als Tischdekoration sowie die
Verwendung von offenem Feuer in dafür vor-
gesehenen Kücheneinrichtungen zur Zuberei-
tung von Speisen ist zulässig.

(4) Auf die Verbote der Absätze 1 und 2 ist
dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen.

Abschnitt 3
Betrieb technischer Einrichtungen

§ 36 Bedienung und Wartung
der technischen
Einrichtungen

(1) Der Schutzvorhang muss täglich vor der er-
sten Vorstellung oder Probe durch Aufziehen
und Herablassen auf seine Betriebsbereit-
schaft geprüft werden. Der Schutzvorhang ist
nach jeder Vorstellung herabzulassen und zu
allen arbeitsfreien Zeiten geschlossen zu hal-
ten.

(2) Die Automatik der Sprühwasserlöschan-
lage kann während der Dauer der Anwesen-
heit der Verantwortlichen für Veranstaltungs-
technik abgeschaltet werden.

(3) Die automatische Brandmeldeanlage kann
abgeschaltet werden, soweit dies in der Art
der Veranstaltung begründet ist und der Ver-
anstalter die erforderlichen Brandschutzmaß-
nahmen im Einzelfall mit der Feuerwehr abge-
stimmt hat.

(4) Während des Aufenthaltes von Personen in
Räumen, für die eine Sicherheitsbeleuchtung
vorgeschrieben ist, muss diese in Betrieb sein,
soweit die Räume nicht ausreichend durch Ta-
geslicht erhellt sind.

§ 37 Laseranlagen
Auf den Betrieb von Laseranlagen in den für
Besucherinnen und Besucher zugänglichen
Bereichen sind die arbeitsschutzrechtlichen
Vorschriften entsprechend anzuwenden.

Abschnitt 4
Verantwortliche Personen,
besondere Betriebsvorschriften

§ 38 Pflichten der Betreiberinnen
oder Betreiber, -Veranstal-
terinnen oder Veranstalter
und Beauftragten

(1) Die Betreiberin oder der Betreiber ist für die
Sicherheit der Veranstaltung und die Einhal-
tung der Vorschriften verantwortlich.

(2) Während des Betriebes von Versamm-
lungsstätten muss die Betreiberin oder der Be-
treiber oder eine von ihr oder ihm beauftragte
Veranstaltungsleiterin oder ein von ihr oder
ihm beauftragter Veranstaltungsleiter ständig
anwesend sein.

(3) Die Betreiberin oder der Betreiber muss die
Zusammenarbeit von Ordnungsdienst, Brand-
sicherheitswache und Sanitätswache mit der
Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungs-
dienst gewährleisten.

(4) Die Betreiberin oder der Betreiber ist zur
Einstellung des Betriebes verpflichtet, wenn für
die Sicherheit der Versammlungsstätte not-
wendige Anlagen, Einrichtungen oder Vorrich-
tungen nicht betriebsfähig sind oder wenn Be-
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triebsvorschriften nicht eingehalten werden
können.

(5) Die Betreiberin oder der Betreiber kann die
Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4
durch schriftliche Vereinbarung auf die Veran-
stalterin oder den Veranstalter übertragen,
wenn diese oder dieser oder deren oder des-
sen beauftragte Veranstaltungsleiterin oder
deren oder dessen beauftragter Veranstal-
tungsleiter mit der Versammlungsstätte und
deren Einrichtungen vertraut ist. Die Verant-
wortung der Betreiberin oder des Betreibers
bleibt unberührt.

§ 39 Verantwortliche für
Veranstaltungstechnik

(1) Verantwortliche für Veranstaltungstechnik
sind

1. die Geprüften Meisterinnen und Meister für
Veranstaltungstechnik,

2. technische Fachkräfte mit bestandenem
fachrichtungsspezifischen Teil der Prüfung
nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung
mit den §§ 5, 6 oder 7 der Verordnung über
die Prüfung zum anerkannten Abschluss
„Geprüfter Meister für Veranstaltungstech-
nik/Geprüfte Meisterin für Veranstaltungs-
technik“ in den Fachrichtungen Bühne/Stu-
dio, Beleuchtung, Halle vom 26. Januar
1997 (BGBl. S. 118), zuletzt geändert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 5. November
2018 (BGBl. I S. 1841), aufgehoben durch §
27 der Verordnung über die Prüfung zum
anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüf-
ter Meister für Veranstaltungstechnik oder
Geprüfte Meisterin für Veranstaltungstech-
nik vom 25. Oktober 2019 (BGBl. I S. 1567),
in der jeweiligen Fachrichtung,

3. Hochschulabsolventinnen und -absolventen
mit berufsqualifizierendem Hochschulab-
schluss der Fachrichtungen Theater- oder
Veranstaltungstechnik mit mindestens
einem Jahr Berufserfahrung im technischen
Betrieb von Bühnen, Studios oder Mehr-
zweckhallen, denen eine deutsche Prüf-
stelle ein Befähigungszeugnis nach Anlage
1 ausgestellt hat,

4. technische Bühnen- und Studiofachkräfte,
die das Befähigungszeugnis nach den bis
zum Inkrafttreten dieser Verordnung gelten-
den Vorschriften oder andere gleichgestellte

amtliche Nachweise über die Eignung zur
Leitung eines technischen Bühnenbetriebes
erworben haben oder die Tätigkeit als tech-
nische Bühnen- oder Studiofachkraft ohne
Befähigungszeugnis ausüben durften und in
den letzten drei Jahren ausgeübt haben.

Auf Antrag können sich auch die Personen
nach Satz 1 Nummer 1, 2 oder 4 ein Befähi-
gungszeugnis nach Anlage 1 von einer deut-
schen Prüfstelle ausstellen lassen, das im
Saarland anerkannt wird. Die in einem anderen
Land der Bundesrepublik Deutschland ausge-
stellten Befähigungszeugnisse werden aner-
kannt.

(2) Gleichwertige Ausbildungen, die in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder einem Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum er-
worben und durch einen Ausbildungsnach-
weis belegt werden, sind entsprechend den
europäischen Richtlinien zur Anerkennung von
Berufsqualifikationen den in Absatz 1 genann-
ten Ausbildungen gleichgestellt.

§ 40 Aufgaben und Pflichten
der Verantwortlichen
für Veranstaltungstechnik,
technische Probe

(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltungs-
technik müssen mit den veranstaltungstechni-
schen und sonstigen technischen Einrichtun-
gen der Versammlungsstätte vertraut sein und
deren Sicherheit und Funktionsfähigkeit, ins-
besondere hinsichtlich des Brandschutzes,
während des Betriebs gewährleisten.

(2) Auf- oder Abbau veranstaltungstechnischer
Einrichtungen von Großbühnen oder Szenen-
flächen mit mehr als 200 m² Grundfläche oder
in Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000 Besu-
cherplätzen, wesentliche Instandhaltungsar-
beiten an diesen Einrichtungen und technische
Proben müssen von einer oder einem Verant-
wortlichen für Veranstaltungstechnik geleitet
und beaufsichtigt werden.

(3) Bei Generalproben, Veranstaltungen, Sen-
dungen oder Aufzeichnungen von Veranstal-
tungen auf Großbühnen oder Szenenflächen
mit mehr als 200 m² Grundfläche oder in
Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000 Besu-
cherplätzen müssen, in Abhängigkeit der ver-
anstaltungstechnischen Einrichtungen und
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von Art und Ablauf der Veranstaltung, minde-
stens zwei Verantwortliche für Veranstaltungs-
technik anwesend sein.

(4) Bei Szenenflächen mit mehr als 50 m² und
nicht mehr als 200 m² Grundfläche oder in
Mehrzweckhallen mit nicht mehr als 5 000 Be-
sucherplätzen müssen die Aufgaben nach den
Absätzen 1 bis 3 zumindest von einer Fach-
kraft für Veranstaltungstechnik mit mindestens
drei Jahren Berufserfahrung wahrgenommen
werden. Die Aufgaben können auch von erfah-
renen Bühnenhandwerkerinnen oder Bühnen-
handwerkern oder Beleuchterinnen oder Be-
leuchtern wahrgenommen werden, die diese
Aufgaben nach den bis zum Inkrafttreten die-
ser Verordnung geltenden Vorschriften wahr-
nehmen durften und in den letzten drei Jahren
ausgeübt haben.

(5) Die Anwesenheit nach Absatz 3 ist nicht er-
forderlich, wenn

1. die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der
veranstaltungstechnischen sowie der son-
stigen technischen Einrichtungen der Ver-
sammlungsstätte von der oder dem Verant-
wortlichen für Veranstaltungstechnik über-
prüft wurden,

2. diese Einrichtungen während der Veranstal-
tung nicht bewegt oder sonst verändert
werden,

3. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine
Gefahren ausgehen können und

4. die Aufsicht durch eine Fachkraft für Veran-
staltungstechnik geführt wird, die mit den
technischen Einrichtungen vertraut ist.

Im Fall des Absatzes 4 können die Aufgaben
nach den Absätzen 1 bis 3 von einer aufsichts-
führenden Person wahrgenommen werden,
wenn

1. von Auf- und Abbau sowie dem Betrieb der
veranstaltungstechnischen Einrichtungen
keine Gefahren ausgehen können,

2. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine
Gefahren ausgehen können und

3. die Aufsicht führende Person mit den tech-
nischen Einrichtungen vertraut ist.

(6) Bei Großbühnen sowie bei Szenenflächen
mit mehr als 200 m² Grundfläche und bei
Gastspielveranstaltungen mit eigenem Sze-
nenaufbau in Versammlungsräumen muss vor
der ersten Veranstaltung eine nicht öffentliche

technische Probe mit vollem Szenenaufbau
und voller Beleuchtung stattfinden. Diese
technische Probe ist der Bauaufsichtsbehörde
mindestens 24 Stunden vorher anzuzeigen.
Beabsichtigte wesentliche Änderungen des
Szenenaufbaues nach der technischen Probe
sind der zuständigen Bauaufsichtsbehörde
rechtzeitig anzuzeigen. Die Bauaufsichts-
behörde kann auf die technische Probe ver-
zichten, wenn dies nach der Art der Veranstal-
tung oder nach dem Umfang des Szenenauf-
baues unbedenklich ist.

§ 41 Brandsicherheitswache,
Sanitäts- und Rettungs-
dienst

(1) Bei Veranstaltungen mit erhöhten Brandge-
fahren hat die Betreiberin oder der Betreiber
eine Brandsicherheitswache einzurichten.

(2) Bei jeder Veranstaltung auf Großbühnen
sowie Szenenflächen mit mehr als 200 m²
Grundfläche muss eine Brandsicherheitswa-
che der Feuerwehr anwesend sein. Den An-
weisungen der Brandsicherheitswache ist zu
folgen. Eine Brandsicherheitswache der Feu-
erwehr ist nicht erforderlich, wenn die für den
Brandschutz zuständige Dienststelle der Be-
treiberin oder dem Betreiber bestätigt, dass
sie oder er über eine ausreichende Zahl aus-
gebildeter Kräfte verfügt, die die Aufgaben der
Brandsicherheitswache übernehmen.

(3) Veranstaltungen mit voraussichtlich mehr
als 5 000 Besucherinnen oder Besuchern sind
der für den Sanitäts- und Rettungsdienst zu-
ständigen Behörde rechtzeitig anzuzeigen.

§ 42 Brandschutzordnung,
Räumungskonzept,
Feuerwehrpläne

(1) Die Betreiberin oder der Betreiber oder eine
von ihr oder ihm Beauftragte oder ein von ihr
oder ihm Beauftragter hat im Einvernehmen
mit der für den Brandschutz zuständigen
Dienststelle eine Brandschutzordnung und ge-
gebenenfalls ein Räumungskonzept aufzustel-
len. Darin sind

1. die Erforderlichkeit und die Aufgaben einer
oder eines Brandschutzbeauftragten und
der Kräfte für den Brandschutz sowie
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2. die Maßnahmen, die im Gefahrenfall für eine

schnelle und geordnete Räumung der ge-
samten Versammlungsstätte oder einzelner
Bereiche unter besonderer Berücksichti-
gung von Menschen mit Behinderungen er-
forderlich sind,

festzulegen. Die Maßnahmen nach Satz 2
Nummer 2 sind bei Versammlungsstätten, die
für mehr als 1 000 Besucherinnen oder Be-
sucher bestimmt sind, gesondert in einem
Räumungskonzept darzustellen, sofern diese
Maßnahmen nicht bereits Bestandteil des Si-
cherheitskonzepts nach § 43 sind.

(2) Das Betriebspersonal ist bei Beginn des
Arbeitsverhältnisses und danach mindestens
einmal jährlich zu unterweisen über

1. die Lage und die Bedienung der Feuer-
löscheinrichtungen und -anlagen, Rauchab-
zugsanlagen, Brandmelde- und Alarmie-
rungsanlagen und der Brandmelder- und
Alarmzentrale,

2. die Brandschutzordnung, insbesondere
über das Verhalten bei einem Brand oder
bei einer sonstigen Gefahrenlage, gegebe-
nenfalls in Verbindung mit dem Räumungs-
konzept, und

3. die Betriebsvorschriften.

Der für den Brandschutz zuständigen Dienst-
stelle ist Gelegenheit zu geben, an der Unter-
weisung teilzunehmen. Über die Unterweisung
ist eine Niederschrift zu fertigen, die der Bau-
aufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen ist.

(3) Im Einvernehmen mit der für den Brand-
schutz zuständigen Dienststelle sind Feuer-
wehrpläne anzufertigen und der örtlichen Feu-
erwehr zur Verfügung zu stellen.

§ 43 Sicherheitskonzept,
Ordnungsdienst

(1) Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat
die Betreiberin oder der Betreiber ein Sicher-
heitskonzept aufzustellen und einen Ordnungs-
dienst einzurichten.

(2) Für Versammlungsstätten mit mehr als
5 000 Besucherplätzen hat die Betreiberin
oder der Betreiber im Einvernehmen mit den
für Sicherheit oder Ordnung zuständigen
Behörden, insbesondere der Polizei, der Feu-
erwehr und den Rettungsdiensten ein Sicher-
heitskonzept aufzustellen. Im Sicherheitskon-

zept sind die Mindestzahl der Kräfte des Ord-
nungsdienstes, gestaffelt nach Besucherzah-
len und Gefährdungsgraden, sowie die be-
trieblichen Sicherheitsmaßnahmen und die all-
gemeinen und besonderen Sicherheitsdurch-
sagen festzulegen.

(3) Der nach dem Sicherheitskonzept erforder-
liche Ordnungsdienst muss unter der Leitung
einer oder eines von der Betreiberin oder von
dem Betreiber oder der Veranstalterin oder
dem Veranstalter bestellten Ordnungsdienst-
leiterin oder Ordnungsdienstleiters stehen.

(4) Die Ordnungsdienstleiterin oder der Ord-
nungsdienstleiter und die Ordnungsdienstkräfte
sind für die betrieblichen Sicherheitsmaßnah-
men verantwortlich. Sie sind insbesondere für
die Kontrolle an den Ein- und Ausgängen und
den Zugängen zu den Besucherblöcken, die
Beachtung der maximal zulässigen Besucher-
zahl und der Anordnung der Besucherplätze,
die Beachtung der Verbote des § 35, die Si-
cherheitsdurchsagen sowie für die geordnete
Evakuierung im Gefahrenfall verantwortlich.

ZUSÄTZLICHE BAUVORLAGEN

§ 44 Zusätzliche Bauvorlagen,
Bestuhlungs-
und -Rettungswegeplan

(1) Mit den Bauvorlagen ist ein Brandschutz-
konzept vorzulegen, in dem insbesondere die
maximal zulässige Zahl der Besucherinnen
und Besucher, die Anordnung und Bemes-
sung der Rettungswege und die zur Erfüllung
der brandschutztechnischen Anforderungen
erforderlichen baulichen, technischen und be-
trieblichen Maßnahmen dargestellt sind. Ist
eine höhere Anzahl von Besucherinnen und
Besuchern je m² Grundfläche des Versamm-
lungsraumes als nach § 1 Absatz 2 Satz 1 vor-
gesehen, sind die schnelle und sichere Er-
reichbarkeit der Ausgänge ins Freie und die
Möglichkeit zur Durchführung wirksamer
Lösch- und Rettungsmaßnahmen gesondert
darzustellen.

(2) Für die nach dieser Verordnung erforderli-
chen technischen Einrichtungen sind beson-
dere Pläne, Beschreibungen und Nachweise
vorzulegen.

TEIL V
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(3) Mit den bautechnischen Nachweisen sind
Standsicherheitsnachweise für dynamische
Belastungen vorzulegen.

(4) Der Verlauf der Rettungswege im Freien,
die Zufahrten und die Aufstell- und Bewe-
gungsflächen für die Einsatz- und Rettungs-
fahrzeuge sind in einem besonderen Außenan-
lagenplan darzustellen.

(5) Die Anordnung der Sitz- und Stehplätze,
einschließlich der Plätze für Rollstuhlbenutze-
rinnen und Rollstuhlbenutzer, der Bühnen-,
Szenen- oder Spielflächen sowie der Verlauf
der Rettungswege sind in einem Bestuhlungs-
und Rettungswegeplan im Maßstab von min-
destens 1 : 200 darzustellen. Sind verschie-
dene Anordnungen vorgesehen, so ist für jede
ein besonderer Plan vorzulegen.

§ 45 Gastspielprüfbuch
(1) Für den eigenen, gleichbleibenden Szenen-
aufbau von wiederkehrenden Gastspielveran-
staltungen kann auf schriftlichen Antrag ein
Gastspielprüfbuch erteilt werden.

(2) Das Gastspielprüfbuch muss dem Muster
der Anlage 2 entsprechen. Die Veranstalterin
oder der Veranstalter ist durch das Gastspiel-
prüfbuch von der Verpflichtung entbunden, an
jedem Gastspielort die Sicherheit des Szenen-
aufbaues und der dazu gehörenden techni-
schen Einrichtungen erneut nachzuweisen.

(3) Das Gastspielprüfbuch wird von der unte-
ren Bauaufsichtsbehörde erteilt, in deren Be-
zirk die erste Veranstaltung oder die erste
nicht öffentliche technische Probe mit vollem
Szenenaufbau und voller Beleuchtung stattfin-
det. Die Geltungsdauer ist auf die Dauer der
Tournee zu befristen und kann auf schriftlichen
Antrag verlängert werden. Vor der Erteilung ist
eine technische Probe durchzuführen. Die in
einem anderen Land der Bundesrepublik
Deutschland ausgestellten Gastspielprüfbücher
werden anerkannt.

(4) Das Gastspielprüfbuch ist der für den Gast-
spielort zuständigen unteren Bauaufsichts-
behörde rechtzeitig vor der ersten Veranstal-
tung am Gastspielort vorzulegen. Werden für
die Gastspielveranstaltung Fliegende Bauten
genutzt, ist das Gastspielprüfbuch mit der An-
zeige der Aufstellung der Fliegenden Bauten
vorzulegen. Die Befugnisse nach § 57 der
Landesbauordnung bleiben unberührt.

BESTEHENDE
VERSAMMLUNGSSTÄTTEN

§ 46 Anwendung der
Vorschriften auf bestehende
Versammlungsstätten

(1) Auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung bestehenden Versamm-
lungsstätten ist der betrieblich/organisatori-
sche Brandschutz innerhalb von zwei Jahren
an § 42 Absatz 1 und 2 entsprechend anzu-
passen.

(2) Die zuständige untere Bauaufsichtsbe-
hörde hat Versammlungsstätten in Zeitabstän-
den von höchstens drei Jahren zu prüfen.
Dabei ist auch die Einhaltung der Betriebsvor-
schriften zu überwachen und festzustellen, ob
die vorgeschriebenen wiederkehrenden Prü-
fungen fristgerecht durchgeführt und etwaige
Mängel beseitigt worden sind. Den Ordnungs-
behörden, der Gewerbeaufsicht und der für
den Brandschutz zuständigen Dienststelle ist
Gelegenheit zur Teilnahme an den Prüfungen
zu geben.

SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 47 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig nach § 87 Absatz 1 Nummer 1
der Landesbauordnung handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig

11. entgegen § 31 Absatz 1 die Rettungswege
auf dem Grundstück, die Zufahrten, Auf-
stell- oder Bewegungsflächen nicht frei
hält,

12. entgegen § 31 Absatz 2 die Rettungswege
in der Versammlungsstätte nicht frei hält,

13. entgegen § 31 Absatz 3 Türen in Rettungs-
wegen verschließt oder feststellt,

14. entgegen § 32 Absatz 1 die Zahl der ge-
nehmigten Besucherplätze überschreitet
oder die genehmigte Anordnung der Be-
sucherplätze ändert,

15. entgegen § 32 Absatz 3 erforderliche Ab-
schrankungen nicht einrichtet,

TEIL VII

TEIL VI
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16. entgegen § 33 Absatz 1 bis 5 andere als

die dort genannten Materialien verwendet
oder entgegen § 33 Absatz 6 bis 8 an-
bringt,

17. entgegen § 34 Absatz 1 bis 3 Ausstattun-
gen auf der Bühne aufbewahrt oder nicht
von der Bühne entfernt,

18. entgegen § 34 Absatz 4 pyrotechnische
Gegenstände, brennbare Flüssigkeiten
oder anderes brennbares Material außer-
halb der dafür vorgesehenen Magazine
aufbewahrt,

19. entgegen § 35 Absatz 1 und 2 raucht oder
offenes Feuer, brennbare Flüssigkeiten oder
Gase, explosionsgefährliche Stoffe oder py-
rotechnische Gegenstände verwendet,

10. entgegen § 36 Absatz 4 die Sicherheitsbe-
leuchtung nicht in Betrieb nimmt,

11. entgegen § 37 Laseranlagen in Betrieb
nimmt,

12. als Betreiberin oder Betreiber, Veranstalte-
rin oder Veranstalter oder beauftragte Ver-
anstaltungsleiterin oder beauftragter Veran-
staltungsleiter entgegen § 38 Absatz 2
während des Betriebes nicht anwesend ist,

13. als Betreiberin oder Betreiber, Veranstalte-
rin oder Veranstalter oder beauftragte Ver-
anstaltungsleiterin oder beauftragter Ver-
anstaltungsleiter entgegen § 38 Absatz 4
den Betrieb der Versammlungsstätte nicht
einstellt,

14. entgegen § 40 Absatz 2 bis 5 in Verbin-
dung mit § 38 Absatz 1 als Betreiberin
oder Betreiber, Veranstalterin oder Veran-
stalter oder beauftragte Veranstaltungslei-
terin oder beauftragter Veranstaltungsleiter
den Betrieb von Bühnen oder Szenen-
flächen zulässt, ohne dass die erforderli-
chen Verantwortlichen oder Fachkräfte für
Veranstaltungstechnik, die erfahrenen Büh-
nenhandwerkerinnen, Bühnenhandwerker,
Beleuchterinnen oder Beleuchter oder die
aufsichtsführenden Personen anwesend
sind,

15. entgegen § 40 Absatz 2 bis 5 als Verant-
wortliche oder Verantwortlicher oder Fach-
kraft für Veranstaltungstechnik, als erfah-
rene Bühnenhandwerkerin oder erfahrener
Bühnenhandwerker, Beleuchterin oder
Beleuchter oder als aufsichtführende Per-
son die Versammlungsstätte während des
Betriebes verlässt,

16. als Betreiberin oder Betreiber entgegen
§ 41 Absatz 1 und 2 nicht für die Durch-
führung der Brandsicherheitswache sorgt
oder entgegen § 41 Absatz 3 die Veran-
staltung nicht anzeigt,

17. als Betreiberin oder Betreiber oder Veran-
stalterin oder Veranstalter die nach § 42
Absatz 2 vorgeschriebenen Unterweisun-
gen unterlässt,

18. als Betreiberin oder Betreiber oder Veran-
stalterin oder Veranstalter entgegen § 43
Absatz 1 bis 3 keinen Ordnungsdienst
oder keine Ordnungsdienstleiterin oder
keinen Ordnungsdienstleiter bestellt,

19. als Ordnungsdienstleiterin oder Ordnungs-
dienstleiter oder Ordnungsdienstkraft ent-
gegen § 43 Absatz 3 oder 4 seinen Aufga-
ben nicht nachkommt,

20. als Betreiberin oder Betreiber entgegen
§ 42 Absatz 1 oder § 46 Absatz 1 ein Räu-
mungskonzept nicht aufstellt.

§ 48 Übergangsvorschrift
Auf bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung
eingeleitete Verfahren ist die Verordnung über
den Bau und Betrieb von Versammlungsstät-
ten vom 25. August 2008 (Amtsbl. S. 1489),
zuletzt geändert durch die Verordnung vom
13. Oktober 2020 (Amtsbl. I S. 1042), anzu-
wenden. Auf Verlangen der antragstellenden
Person sind die Vorschriften dieser Verord-
nung anzuwenden.

§ 49 Inkrafttreten,
Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verord-
nung über den Bau und Betrieb von Ver-
sammlungsstätten vom 25. August 2008
(Amtsbl. S. 1489), zuletzt geändert durch die
Verordnung vom 13. Oktober 2020 (Amtsbl. I
S. 1042), außer Kraft.

Vom Abdruck der Anlagen 1 und 2 zur VStättVO
wurde abgesehen.
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Allgemeine Vorschriften
§ 1 Anwendungsbereich
Die §§ 3 bis 56 dieses Gesetzes gelten nur,
soweit öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht
entgegenstehen oder die Beteiligten nichts an-
deres vereinbaren.

ERSTER ABSCHNITT

§ 2 Nachbar und Nutzungs-
berechtigter

(1) Nachbar im Sinne dieses Gesetzes ist der
Eigentümer eines Grundstücks, im Fall der Be-
lastung des Grundstücks mit einem Erbbau-
recht der Erbbauberechtigte.
(2) Rechte und Pflichten eines Nutzungsbe-
rechtigten nach diesem Gesetz entstehen nur
für denjenigen Nutzungsberechtigten, dessen
Besitzstand berührt wird.

Nachbarwand
§ 3 Grundsatz
(1) Nachbarwand ist die auf der Grenze zweier
Grundstücke errichtete Wand, die den auf diesen
Grundstücken errichteten oder zu errichtenden
Gebäuden als Abschlusswand oder zur Unter-
stützung oder Aussteifung dient oder dienen soll.
(2) Eine Nachbarwand darf nur errichtet wer-
den, wenn der Nachbar einwilligt.
(3) Für die mit Einwilligung oder Genehmigung
des Nachbarn errichtete Nachbarwand gelten
die Vorschriften der §§ 4 bis 14.

§ 4 Beschaffenheit und Standort
der Nachbarwand

(1) Die Nachbarwand ist in derjenigen Bauart
und Bemessung, insbesondere in der Dicke
und mit der Gründungstiefe auszuführen, dass
sie den Zwecken beider Nachbarn genügt.
Der zuerst Bauende braucht die Wand nur für
einen Anbau herzurichten, der an die Bauart
und Bemessung der Wand keine höheren An-
forderungen stellt als sein eigenes Gebäude.
(2) Erfordert keines der beiden Gebäude eine
größere Dicke der Wand als das andere, so
darf die Nachbarwand höchstens mit der
Hälfte ihrer notwendigen Dicke auf dem Nach-
bargrundstück errichtet werden. Erfordert das
auf einem der Grundstücke geplante Gebäude
eine dickere Wand, so ist die Wand mit einem
entsprechend größeren Teil ihrer Dicke auf
diesem Grundstück zu errichten.
(3) Soweit die Nachbarwand den Vorschriften
des Absatzes 2 entspricht, hat der Nachbar
keinen Anspruch auf Zahlung einer Vergütung
(§ 912 BGB) oder auf Abkauf von Boden
(§ 915 BGB). Wird die Nachbarwand beseitigt,
bevor angebaut ist, so kann der Nachbar für
die Zeit ihres Bestehens eine Vergütung nach
§ 912 BGB beanspruchen.

ZWEITER ABSCHNITT
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§ 5 Tiefere Gründung
(1) Soll eine Nachbarwand errichtet werden,
so kann der Nachbar von ihrem Erbauer bis
zur Einreichung des Bauantrags verlangen,
dass dieser die Gründung so tief legt, wie es
erforderlich ist, um bei Errichtung eines bau-
rechtlich zulässigen Gebäudes auf dem Nach-
bargrundstück die Nachbarwand zu benutzen.
Er hat ihm in diesem Fall die entstandenen
Mehrkosten zu erstatten. Auf Verlangen ist
binnen zwei Wochen Vorschuss in Höhe der
voraussichtlichen Mehrkosten zu leisten. Der
Anspruch auf tiefere Gründung erlischt, wenn
der Vorschuss nicht fristgerecht geleistet wird.

(2) Soweit die tiefere Gründung zum Vorteil
des zunächst zur Bebauung vorgesehenen
Grundstücks ausgenutzt wird, beschränkt sich
die Erstattungspflicht des Nachbarn auf die
Hälfte der entstandenen Mehrkosten. Darüber
hinaus bereits erbrachte Leistungen können
zurückgefordert werden.

§ 6 Anbau an die Nachbarwand
(1) Der Nachbar ist berechtigt, an die Nach-
barwand anzubauen. Anbau ist die Mitbenut-
zung der Wand als Abschlusswand oder zur
Unterstützung oder Aussteifung eines auf dem
Nachbargrundstück errichteten Gebäudes.

(2) Ein Unterfangen der Nachbarwand ist nur
entsprechend der Vorschrift des § 18 zulässig.

§ 7 Anzeige des Anbaues
(1) Die Einzelheiten des beabsichtigten An-
baues sind mindestens drei Monate vor Be-
ginn der Bauarbeiten dem Eigentümer und
dem Nutzungsberechtigten des zuerst bebau-
ten Grundstücks anzuzeigen. Mit den Arbeiten
darf erst nach Fristablauf begonnen werden.

(2) Etwaige Einwendungen gegen den Anbau
sind unverzüglich zu erheben.

(3) Ist jemand, dem Anzeige nach Absatz 1 zu
machen ist, unbekannten Aufenthalts oder bei
einem Aufenthalt im Ausland nicht alsbald er-
reichbar und hat er keinen Vertreter bestellt, so
genügt statt der Anzeige an diesen Betroffenen
die Anzeige an den unmittelbaren Besitzer.

§ 8 Vergütung
(1) Der anbauende Nachbar hat dem Eigentü-
mer des zuerst bebauten Grundstücks den
halben Wert der Nachbarwand zu vergüten,
soweit ihre Fläche zum Anbau genutzt wird.

(2) Die Vergütung ermäßigt sich, wenn die be-
sondere Bauart oder Bemessung der Wand
nicht oder nur für das zuerst errichtete Gebäude
erforderlich ist. Sie erhöht sich, wenn die beson-
dere Bauart oder Bemessung der Wand nur für
das später errichtete Gebäude erforderlich ist.
(3) Nimmt die Nachbarwand auf dem Grund-
stück des anbauenden Nachbarn eine größere
Bodenfläche in Anspruch, als in § 4 Abs. 2 vor-
gesehen, so kann dieser die Vergütung um den
Wert des zusätzlich überbauten Bodens kürzen,
wenn er nicht die in § 912 Abs. 2 oder in § 915
BGB bestimmten Rechte ausübt. Nimmt die
Nachbarwand auf dem Grundstück des anbau-
enden Nachbarn eine geringere Bodenfläche in
Anspruch, als in § 4 Abs. 2 vorgesehen, so er-
höht sich die Vergütung um den Wert des Bo-
dens, den die Wand andernfalls auf dem Nach-
bargrundstück zusätzlich benötigen würde.
(4) Die Vergütung wird zwei Wochen nach der
Erstattung der Anzeige der Fertigstellung des
Rohbaus nach § 79 der Landesbauordnung
(LBO) vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822)
in der jeweils geltenden Fassung fällig; sie steht
demjenigen zu, der zu dieser Zeit Eigentümer
ist. Bei der Wertberechnung ist von den zu die-
sem Zeitpunkt üblichen Baukosten auszuge-
hen und das Alter sowie der bauliche Zustand
der Nachbarwand zu berücksichtigen. Auf Ver-
langen ist Sicherheit in Höhe der voraussicht-
lich zu gewährenden Vergütung zu leisten; in
einem solchen Fall darf der Anbau erst nach
Leistung der Sicherheit begonnen oder fortge-
setzt werden. Die Sicherheit kann in einer
Bankbürgschaft bestehen.

§ 9 Unterhaltung der
Nachbarwand

(1) Bis zum Anbau fallen die Unterhaltungskos-
ten der Nachbarwand dem Eigentümer des
zuerst bebauten Grundstücks allein zur Last.

(2) Nach dem Anbau sind die Unterhaltungs-
kosten für den gemeinsam genutzten Teil der
Nachbarwand von beiden Nachbarn entspre-
chend dem Verhältnis ihrer Beteiligung gemäß
§ 8 Abs. 1 und 2 zu tragen.

(3) Wird eines der beiden Gebäude abgebrochen
und nicht neu errichtet, hat der Eigentümer des
Grundstücks, auf dem das abgebrochene Ge-
bäude stand, die durch den Abbruch entstande-
nen Schäden zu beseitigen und die Außenfläche
des bisher gemeinsam genutzten Teils der Wand
auf seine Kosten in einen für eine Außenwand
geeigneten Zustand zu versetzen. Die Kosten
der künftigen Unterhaltung fallen dem anderen
Grundstückseigentümer allein zur Last.



256

Saarländisches Nachbarrechtsgesetz

§ 10 Nichtbenutzung der Nach-
barwand für ein später
errichtetes Gebäude

(1) Wird das später errichtete Gebäude nicht
an die Nachbarwand angebaut, obwohl das
möglich wäre, so hat der anbauberechtigte
Nachbar für die durch die Errichtung der
Nachbarwand entstandenen Mehraufwendun-
gen gegenüber den Kosten einer Grenzwand
Ersatz zu leisten. Dabei ist in angemessener
Weise zu berücksichtigen, dass das Nachbar-
grundstück durch die Nachbarwand teilweise
weiter genutzt wird.
(2) Hat die Nachbarwand von dem Grundstück
des zuerst Bauenden weniger Bodenfläche
benötigt als eine Grenzwand (§ 15), so er-
mäßigt sich der Ersatz um den Wert der einge-
sparten Bodenfläche.
(3) Höchstens ist der Betrag zu erstatten, der
im Fall des Anbaues zu zahlen wäre.
(4) Im Übrigen ist § 8 Abs. 4 Satz 1 entspre-
chend anzuwenden.
(5) Der anbauberechtigte Nachbar ist verpflichtet,
die Dachfläche seines Gebäudes auf seine Kos-
ten dicht an die Nachbarwand anzuschließen.

§ 11 Beseitigung der Nachbar-
wand vor dem Anbau

(1) Der Eigentümer des zuerst bebauten Grund-
stücks darf die Nachbarwand nur mit Einwilli-
gung des Nachbarn beseitigen. Die Absicht,
die Nachbarwand zu beseitigen, muss dem
Nachbarn schriftlich erklärt werden. Die Einwil-
ligung gilt als erteilt, wenn der Nachbar dieser
Erklärung nicht innerhalb von zwei Monaten
schriftlich widerspricht. Für die Erklärung gilt
§ 7 Abs. 3 entsprechend.
(2) Die Einwilligung gilt trotz Widerspruchs als
erteilt, wenn
a) der Nachbar nicht innerhalb von sechs Mo-

naten nach Empfang der Erklärung einen
Antrag auf Genehmigung eines Anbaues
bei der Bauaufsichtsbehörde einreicht oder

b) wenn die Ablehnung einer beantragten Bau-
genehmigung nicht mehr angefochten wer-
den kann oder

c) wenn von einer Baugenehmigung nicht
innerhalb eines Jahres nach Erteilung Ge-
brauch gemacht wird.

(3) Beseitigt der Erbauer der Nachbarwand die-
se ganz oder teilweise, ohne hierzu nach den
Absätzen 1 und 2 berechtigt zu sein, so kann
der anbauberechtigte Nachbar ohne Rück-

sicht auf Verschulden Ersatz für den ihm durch
die völlige oder teilweise Beseitigung der Anbau-
möglichkeit zugefügten Schaden verlangen. Der
Anspruch wird zwei Wochen nach der Erstat-
tung der Anzeige der abschließenden Fertig-
stellung nach § 79 der Landesbauordnung
(LBO) vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822)
in der jeweils geltenden Fassung fällig.

§ 12 Erhöhen der Nachbarwand
(1) Jeder Nachbar darf die Nachbarwand auf
seine Kosten nach den allgemein anerkannten
Regeln der Baukunst erhöhen, wenn dadurch
keine erhebliche Beeinträchtigung für den ande-
ren Nachbarn zu erwarten ist. Für den erhöhten
Teil der Nachbarwand gelten die §§ 4 bis 11
entsprechend.

(2) Der höher Bauende darf, soweit erforder-
lich, auf das Nachbardach einschließlich des
Dachtragwerks einwirken; er hat auf seine
Kosten das Nachbardach mit der erhöhten
Nachbarwand ordnungsgemäß zu verbinden.

§ 13 Verstärken der Nachbarwand
Jeder Grundstückseigentümer darf die Nach-
barwand auf seinem Grundstück auf seine Kos-
ten verstärken, soweit es nach den allgemein
anerkannten Regeln der Baukunst zulässig ist.
Die Absicht der Verstärkung ist mindestens
zwei Monate vor Beginn der Bauarbeiten an-
zuzeigen. Im Übrigen gilt § 7 entsprechend.

§ 14 Schadensersatz
(1) Schaden, der bei Ausübung eines Rechts
gemäß den §§ 12 und 13 dem Eigentümer
oder dem Nutzungsberechtigten entsteht, ist
ohne Rücksicht auf Verschulden zu ersetzen.

(2) Auf Verlangen ist in Höhe des voraussicht-
lichen Schadensbetrages Sicherheit zu leisten,
die auch in einer Bankbürgschaft bestehen
kann; in einem solchen Fall darf das Recht erst
nach Leistung der Sicherheit ausgeübt werden.

Grenzwand
§ 15 Errichten der Grenzwand
(1) Grenzwand ist die unmittelbar an der
Grenze zum Nachbargrundstück, jedoch aus-
schließlich auf dem Grundstück des Erbauers
errichtete Wand.
(2) Wer eine Grenzwand errichten will, hat dem
Nachbarn die Bauart, Bemessung und Grün-

DRITTER ABSCHNITT
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dung der beabsichtigten Wand anzuzeigen.
§ 7 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.
(3) Der Nachbar kann innerhalb eines Monats
nach Zugang der Anzeige eine solche Grün-
dung der Grenzwand verlangen, dass zusätz-
liche Baumaßnahmen vermieden werden,
wenn er später neben der Grenzwand ein Ge-
bäude errichtet oder erweitert. Mit den Arbei-
ten zur Errichtung der Grenzwand darf erst
nach Ablauf der Frist begonnen werden.
(4) Die nach Absatz 3 entstehenden Mehrkos-
ten sind zu erstatten. In Höhe der voraussicht-
lich erwachsenden Mehrkosten ist auf Verlan-
gen binnen zwei Wochen Vorschuss zu lei-
sten. Der Anspruch auf besondere Gründung
erlischt, wenn der Vorschuss nicht fristgerecht
geleistet wird.
(5) Soweit die besondere Gründung auch zum
Vorteil des zuerst errichteten Gebäudes aus-
genutzt wird, beschränkt sich die Erstattungs-
pflicht des Nachbarn auf den angemessenen
Kostenanteil. Darüber hinaus bereits erbrachte
Leistungen können zurückgefordert werden.
(6) Die Absätze 2 bis 5 gelten nicht, wenn Ga-
ragen oder andere eingeschossige Nebenge-
bäude ohne Aufenthaltsräume an der Grenze
errichtet werden sollen.

§ 16 Anbau an eine Grenzwand
(1) Der Nachbar darf eine Grenzwand durch
Anbau (§ 6 Abs. 1 Satz 2) nutzen, wenn der
Eigentümer einwilligt.
(2) Der anbauende Nachbar hat eine Vergütung
zu zahlen, soweit er sich nicht schon nach § 15
Abs. 4 an den Baukosten beteiligt hat. Auf diese
Vergütung ist § 8 Abs. 1, 2 und 4 entsprechend
anzuwenden. Die Vergütung erhöht sich um
den Wert des Bodens, den der Anbauende
gemäß § 4 Abs. 2 bei Errichtung einer Nachbar-
wand hätte zur Verfügung stellen müssen.
(3) Für die Unterhaltungskosten der Grenz-
wand gilt § 9 entsprechend.

§ 17 Anschluss bei zwei
Grenzwänden

(1) Wer eine Grenzwand neben einer schon
vorhandenen Grenzwand errichtet, ohne an-
zubauen, hat sie auf seine Kosten an das zu-
erst errichtete Gebäude dicht anzuschließen.
Er ist berechtigt, durch übergreifende Bauteile
einen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften
entsprechenden Anschluss an das beste-
hende Bauwerk herzustellen. Er hat den An-
schluss auf seine Kosten zu unterhalten.

(2) Die Einzelheiten des beabsichtigten Anschlus-
ses sind in der nach § 15 Abs. 2 vorgeschrie-
benen Anzeige dem Nachbarn mitzuteilen.

(3) Werden die Grenzwände gleichzeitig errichtet,
tragen die Nachbarn die Kosten des Anschlus-
ses und seiner Unterhaltung zu gleichen Teilen.

§ 18 Unterfangen einer
Grenzwand

(1) Muss der Nachbar zur Errichtung seines Ge-
bäudes seine Grenzwand tiefer als die zuerst
errichtete Grenzwand gründen, so darf er diese
unterfangen, wenn keine erhebliche Schädigung
des zuerst errichteten Gebäudes zu besorgen ist
und das Unterfangen nur mit unzumutbar hohen
Kosten vermieden werden könnte.

(2) Für die Verpflichtung zur Anzeige und zum
Schadensersatz gelten die §§ 7 und 14 ent-
sprechend.

§ 19 Einseitige Grenzwand
Darf nur auf einer Seite unmittelbar an eine ge-
meinsame Grenze gebaut werden, so hat der
Nachbar kleinere, nicht zum Betreten be-
stimmte Bauteile, die in den Luftraum seines
Grundstücks übergreifen, zu dulden, wenn sie
die Benutzung seines Grundstücks nicht oder
nur geringfügig beeinträchtigen.

§ 19a Wärmedämmung
(1) Der Eigentümer und die Nutzungsberechtig-
ten eines Grundstücks haben Bauteile, die auf
ihr Grundstück übergreifen, zu dulden, wenn
1. es sich bei den übergreifenden Bauteilen um

eine Wärmedämmung handelt, die über die
Bauteilanforderungen der Energieeinspar-
verordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S.
1519), zuletzt geändert durch Artikel 1 der
Verordnung vom 18. November 2013 (BGBl.
I S. 3951), in der jeweils geltenden Fassung
für bestehende Gebäude nicht hinausgeht,

2. eine vergleichbare Wärmedämmung auf an-
dere Weise mit vertretbarem Aufwand nicht
vorgenommen werden kann und

3. die übergreifenden Bauteile
a) an einer zulässigerweise errichteten ein-

seitigen Grenzwand auf dem Nachbar-
grundstück angebracht werden,

b) öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht
widersprechen und

c) die Benutzung des betroffenen Grund-
stücks nicht oder nur geringfügig beein-
trächtigen.
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Eine nur geringfügige Beeinträchtigung im Sinne
von Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c liegt insbe-
sondere dann nicht vor, wenn die Überbauung
die Grenze zum Nachbargrundstück in der Tiefe
um mehr als 0,25 m überschreitet. Die Dul-
dungspflicht nach Satz 1 erstreckt sich auch auf
die mit der Wärmedämmung zusammenhängen-
den notwendigen Änderungen von Bauteilen.

(2) Der Duldungsverpflichtete ist berechtigt, die
Beseitigung der Wärmedämmung zu verlan-
gen, wenn und soweit er selbst zulässigerweise
an die Grenzwand anbauen will.

(3) Der Begünstigte muss die übergreifenden
Bauteile in einem ordnungsgemäßen Zustand
erhalten.

(4) Für die Verpflichtung zur Anzeige und zum
Schadensersatz gilt § 25 entsprechend mit der
Maßgabe, dass die Frist zur Anzeige einen
Monat beträgt und die Anzeige Art und Umfang
der Baumaßnahme umfassen muss.

(5) Den Eigentümern und dinglichen Nutzungs-
berechtigten des überbauten Grundstücks ist
ein angemessener Ausgleich in Geld zu leisten.
Sofern nichts anderes vereinbart wird, gelten §
912 Abs. 2 und die §§ 913 und 914 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs entsprechend.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für
eine über die Grenze hinausreichende Wand,
die keine Nachbarwand im Sinne von § 3 Abs. 1
ist und zu deren Duldung der Eigentümer und
die Nutzungsberechtigten des Nachbargrund-
stücks verpflichtet sind.

§ 20 Über die Grenze
gebaute Wand

Die Bestimmungen über die Grenzwand gel-
ten auch für eine über die Grenze hinausrei-
chende Wand, wenn die Vorschriften über die
Nachbarwand nicht anwendbar sind. Stimmt
der Erbauer einer solchen Wand auf Wunsch
des Nachbarn einem Anbau zu, so gelten die
Vorschriften über die Nachbarwand.

Hochführen von Schornsteinen,
Lüftungsschächten und
Antennenanlagen
§ 21 Inhalt und Umfang
(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberech-
tigte eines Grundstücks müssen dulden, dass
der Nachbar an dem Gebäude Schornsteine,
Lüftungsschächte und Antennenanlagen sei-
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nes angrenzenden niedrigeren Gebäudes be-
festigt, wenn
1. die Höherführung der Schornsteine und Lüf-

tungsschächte zur Betriebsfähigkeit oder die
Erhöhung der Antennenanlagen für einen
einwandfreien Empfang von Sendungen er-
forderlich ist und

2. die Befestigung der höhergeführten Schorn-
steine, Lüftungsschächte und Antennenan-
lagen ohne Inanspruchnahme des Nachbar-
gebäudes nur mit erheblichen technischen
Nachteilen oder unverhältnismäßig hohen
Kosten möglich wäre und

3. das betroffene Grundstück nicht erheblich
beeinträchtigt wird.

(2) Der Eigentümer und der Nutzungsberech-
tigte des betroffenen Grundstücks müssen
ferner dulden:
1. dass die höhergeführten Schornsteine, Lüf-

tungsschächte und Antennenanlagen des
Nachbargrundstücks von ihrem Grundstück
aus unterhalten und gereinigt werden und

2. dass die hierfür notwendigen Einrichtungen
auf ihrem Grundstück angebracht werden,

wenn diese Maßnahmen anders nicht zweck-
mäßig und nur mit unverhältnismäßig hohen
Kosten getroffen werden können. Sie können
den Berechtigten darauf verweisen, an ihrem
Gebäude außen eine Steigleiter anzubringen
und zu benutzen, wenn dies den notwendigen
Zugang für die nach Satz 1 vorzunehmenden
Arbeiten ermöglicht.

(3) Absätze 1 und 2 gelten für Antennenanlagen
nicht, wenn dem Eigentümer und dem Nutzungs-
berechtigten des niedrigeren Gebäudes die Mit-
benutzung einer dazu geeigneten Antennen-
anlage des höheren Gebäudes gestattet wird.

§ 22 Anzeigepflicht und
Schadensersatz

(1) Für die Verpflichtung zur vorherigen Anzeige
der Rechtsausübung gilt § 7 entsprechend. Kei-
ner vorherigen Anzeige bedürfen jedoch die vor-
geschriebenen Tätigkeiten des Schornsteinfe-
gers, notwendige Besichtigungen der Anlage
durch den Berechtigten sowie kleinere Arbeiten,
die den Verpflichteten nicht beeinträchtigen.
(2) Für die Verpflichtung zum Schadensersatz
gilt § 14 entsprechend.

§ 23 Nutzungsentschädigung
(1) Für die Duldung der Rechtsausübung nach
§ 21 ist der Nachbar durch eine Geldrente zu
entschädigen. Die Rente ist jährlich im Voraus
zu entrichten.
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(2) Die Höhe der Rente ist nach Billigkeit zu be-
messen. Dabei sind die dem Berechtigten
durch die Ausübung des Rechts zugute kom-
menden Einsparungen und der Umfang der
Beeinträchtigung des Nachbarn angemessen
zu berücksichtigen.

Hammerschlags- und Leiterrecht
§ 24 Inhalt und Umfang
(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberech-
tigte eines Grundstücks müssen dulden, dass
ihr Grundstück einschließlich der Bauwerke
von dem Eigentümer oder dem Nutzungsbe-
rechtigten des Nachbargrundstücks zur Vor-
bereitung und Durchführung von Bau-, In-
standsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten auf
dem Nachbargrundstück vorübergehend be-
treten und benutzt wird, wenn und soweit
1. die Arbeiten anders nicht zweckmäßig oder

nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten
durchgeführt werden können,

2. die mit der Duldung verbundenen Nachteile
oder Belästigungen nicht außer Verhältnis
zu dem von dem Berechtigten erstrebten
Vorteil stehen,

3. das Vorhaben öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften nicht widerspricht.

(2) Das Recht zur Benutzung umfasst die Be-
fugnis, auf oder über dem Grundstück Gerüste
aufzustellen sowie die zu den Arbeiten erforder-
lichen Geräte und Baustoffe über das Grund-
stück zu bringen und dort niederzulegen.
(3) Das Recht ist so schonend wie möglich
auszuüben. Es darf nicht zur Unzeit geltend
gemacht werden.
(4) Absatz 1 findet auf den Eigentümer öffent-
licher Verkehrsflächen keine Anwendung.

§ 25 Anzeigepflicht und
Schadensersatz

(1) Die Absicht, das Nachbargrundstück zu be-
nutzen, ist mindestens zwei Wochen vor Beginn
der Benutzung dem Eigentümer und dem Nut-
zungsberechtigten dieses Grundstücks anzuzei-
gen. § 7 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.
(2) Für die Verpflichtung zum Schadensersatz
gilt § 14 entsprechend.
(3) Ist die Ausübung des Rechtes nach § 24
zur Abwendung einer gegenwärtigen erhebli-
chen Gefahr erforderlich, so entfällt die Ver-
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pflichtung zur Anzeige gemäß Absatz 1 und
zur Sicherheitsleistung nach § 14 Abs. 2.

§ 26 Nutzungsentschädigung
(1) Wer ein Grundstück länger als zwei Wo-
chen gemäß § 24 benutzt, hat für die ganze
Zeit der Benutzung eine Nutzungsentschädi-
gung zu zahlen. Diese ist so hoch wie die
ortsübliche Miete für einen dem benutzten
Grundstücksteil vergleichbaren gewerblichen
Lagerplatz. Die Entschädigung ist nach dem
Ablauf von je zwei Wochen fällig.
(2) Nutzungsentschädigung kann nicht verlangt
werden, soweit nach § 25 Abs. 2 Ersatz für ent-
gangene anderweitige Nutzung gefordert wird.

Duldung von Leitungen
§ 27 Duldungspflicht
(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberech-
tigte müssen dulden, dass durch ihr Grund-
stück Wasserversorgungs- oder Abwasserlei-
tungen zu einem Nachbargrundstück hin-
durchgeführt werden, wenn
1. der Anschluss an das Wasserversorgungs-

oder Entwässerungsnetz anders nicht
zweckmäßig oder nur mit erheblichen
Mehrkosten durchgeführt werden kann und

2. der zu erwartende Nutzen den Schaden des
Betroffenen erheblich übersteigt.

(2) Ist das betroffene Grundstück an das Wasser-
versorgungs- und Entwässerungsnetz bereits
angeschlossen und reichen die vorhandenen
Leitungen zur Versorgung oder Entwässerung
beider Grundstücke aus, so beschränkt sich
die Verpflichtung nach Absatz 1 auf das Dul-
den des Anschlusses. Im Fall des Anschlusses
ist zu den Herstellungskosten des Teils der
Leitungen, der nach dem Anschluss mitbe-
nutzt werden soll, ein angemessener Beitrag
und auf Verlangen Sicherheit in Höhe des vor-
aussichtlichen Beitrags zu leisten. In diesem
Fall dürfen die Arbeiten erst nach Leistung der
Sicherheit vorgenommen werden. Die Sicher-
heit kann in einer Bankbürgschaft bestehen.
(3) Bestehen technisch mehrere Möglichkeiten
der Durchführung, so ist die für das betroffene
Grundstück schonendste zu wählen.

§ 28 Unterhaltung von Leitungen
Der Berechtigte hat die nach § 27 verlegten
Leitungen oder Anschlussleitungen auf seine
Kosten zu unterhalten. Zu den Unterhaltungs-
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kosten der Teile der Leitungen, die von ihm
mitbenutzt werden, hat er einen angemesse-
nen Beitrag zu leisten.

§ 29 Anzeigepflicht und
Schadensersatz

(1) Für die Verpflichtungen des Berechtigten
zur Anzeige und zum Schadensersatz gilt § 25
Abs. 1 und 2 entsprechend.
(2) Der Duldungspflichtige hat dem Berechtigten
anzuzeigen, wenn er auf seinem Grundstück
Veränderungen vornehmen will, die wesentliche
Auswirkungen auf die Benutzung oder Unterhal-
tung der verlegten Leitungen haben könnten.

§ 30 Anschlussrecht des
Duldungspflichtigen

(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberech-
tigte eines Grundstücks, das nach § 27 in An-
spruch genommen wird, sind berechtigt, ihrer-
seits an die verlegten Leitungen anzuschließen,
wenn diese ausreichen, um die Wasserversor-
gung oder die Entwässerung beider Grund-
stücke sicherzustellen. § 27 Abs. 2 Satz 2 bis
4 und §§ 28 und 29 gelten entsprechend.

(2) Soll ein auf dem in Anspruch genommenen
Grundstück errichtetes oder noch zu erstellen-
des Gebäude an die Leitungen angeschlossen
werden, die der Eigentümer oder der Nutzungs-
berechtigte eines anderen Grundstücks nach
§ 27 durch das Grundstück hindurchführen will,
so können der Eigentümer und der Nutzungs-
berechtigte des betroffenen Grundstücks ver-
langen, dass die Leitungen so verlegt werden,
dass ihr Grundstück ebenfalls angeschlossen
werden kann. Die entstehenden Mehrkosten
sind zu erstatten. In Höhe der voraussichtlich
erwachsenden Mehrkosten ist auf Verlangen
binnen zwei Wochen Vorschuss zu leisten; der
Anspruch nach Satz 1 erlischt, wenn der Vor-
schuss nicht fristgerecht geleistet wird.

§ 31 Betretungsrecht
(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte
müssen dulden, dass ihr Grundstück zwecks
Verlegung, Änderung, Unterhaltung oder Be-
seitigung einer Wasserversorgungs- oder Ab-
wasserleitung auf einem anderen Grundstück
betreten wird, dass über das Grundstück die
zu den Arbeiten erforderlichen Gegenstände ge-
bracht werden und dass Erdaushub vorüber-
gehend dort gelagert wird, wenn
1. das Vorhaben anders nicht zweckmäßig

oder nur mit erheblichen Mehrkosten durch-
geführt werden kann und

2. die mit der Duldung verbundenen Nachteile
und Belästigungen nicht den von dem Be-
rechtigten erstrebten Vorteil erheblich über-
steigen.

(2) Die §§ 25 und 26 gelten entsprechend.

§ 32 Nachträgliche erhebliche
Beeinträchtigungen

(1) Führen die nach § 27 Abs. 1 verlegten Lei-
tungen oder die nach § 27 Abs. 2 hergestell-
ten Anschlussleitungen nachträglich zu einer
erheblichen Beeinträchtigung, so können der
Eigentümer und der Nutzungsberechtigte des
betroffenen Grundstücks von dem Berechtig-
ten verlangen, dass er seine Leitungen beseitigt
und die Beseitigung der Teile der Leitungen,
die gemeinschaftlich genutzt werden, duldet.
Dieses Recht entfällt, wenn der Berechtigte
die Beeinträchtigung so herabmindert, dass
sie nicht mehr erheblich ist.

(2) Schaden, der durch Maßnahmen nach Ab-
satz 1 auf dem betroffenen Grundstück entsteht,
ist ohne Rücksicht auf Verschulden zu ersetzen.

§ 33 Nutzungsentschädigung
(1) Für die Duldung der Rechtsausübung nach
§ 27 ist der Nachbar durch eine Geldrente zu
entschädigen. Die Rente ist jährlich im Voraus
zu entrichten.

(2) Die Höhe der Rente ist nach Billigkeit zu be-
messen. Dabei sind die dem Berechtigten
durch die Ausübung des Rechts zugute kom-
menden Einsparungen und der Umfang der
Beeinträchtigung des Nachbarn angemessen
zu berücksichtigen.

§ 34 Anschluss an Fernheizungen
Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten ent-
sprechend für den Anschluss eines Grund-
stücks an eine Fernheizung, sofern derjenige,
der sein Grundstück anschließen will, einem
Anschlusszwang unterliegt.

Fenster- und Lichtrecht
§ 35 Inhalt und Umfang
(1) In oder an der Außenwand eines Gebäudes,
die parallel oder in einem Winkel bis zu 75° zur
Grenze des Nachbargrundstücks verläuft, dürfen
Fenster, Türen oder zum Betreten bestimmte
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Bauteile wie Balkone und Terrassen nur mit
schriftlicher Zustimmung des Eigentümers des
Nachbargrundstücks angebracht werden, wenn
ein geringerer Abstand als 2,0 m von dem
grenznächsten Punkt der Einrichtung bis zur
Grenze eingehalten werden soll.

(2) Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn
keine oder nur geringfügige Beeinträchtigun-
gen zu erwarten sind.

(3) Von einem Fenster oder einem zum Betre-
ten bestimmten Bauteil, dem der Eigentümer des
Nachbargrundstücks schriftlich zugestimmt hat,
müssen er und seine Rechtsnachfolger mit
einem später errichteten Bauwerk mindestens
2,0 m Abstand einhalten, Dies gilt nicht, wenn
das später errichtete Bauwerk den Lichteinfall
nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt.

§ 36 Ausnahmen
Eine Zustimmung nach § 35 ist nicht erforderlich

1. soweit die Anbringung der Fenster, Türen
oder Bauteile (§ 35 Abs. 1) baurechtlich ge-
boten ist,

2. für Lichtöffnungen, die nicht geöffnet werden
können und entweder mit ihrer Unterkante
mindestens 1,80 m über dem Fußboden
des zu erhellenden Raumes liegen oder un-
durchsichtig sind,

3. für Lichtschächte und Öffnungen, die unter-
halb der angrenzenden Erdoberfläche liegen,

4. für Außenwände gegenüber Grenzen zu öf-
fentlichen Verkehrsflächen, Grünflächen und
Gewässern, wenn die Flächen oder Ge-
wässer mindestens 3 m breit sind.

§ 37 Ausschluss des
Beseitigungsanspruchs

Der Anspruch auf Beseitigung einer Einrich-
tung im Sinne des § 35, die einen geringeren
als den dort vorgeschriebenen Abstand ein-
hält, ist ausgeschlossen, wenn der Nachbar
nicht innerhalb von zwei Jahren nach dem An-
bringen Klage auf Beseitigung erhoben hat.

Wasserrechtliches Nachbarrecht
§ 38 Wild abfließendes Wasser
(1) Wild abfließendes Wasser ist oberirdisch
außerhalb eines Bettes abfließendes Quell-
oder Niederschlagswasser.

ACHTER ABSCHNITT

(2) Der Eigentümer eines Grundstücks und die
Nutzungsberechtigten dürfen nicht

1. den Abfluss wild abfließenden Wassers auf
andere Grundstücke verstärken,

2. den Zufluss wild abfließenden Wassers von
anderen Grundstücken auf ihr Grundstück
verhindern,

wenn dadurch die anderen Grundstücke er-
heblich beeinträchtigt werden.

(3) Der Eigentümer und die Nutzungsberech-
tigten dürfen den Abfluss wild abfließenden
Wassers von ihrem Grundstück auf andere
Grundstücke mindern oder unterbinden.

§ 39 Wiederherstellung des
früheren Zustandes

(1) Haben Naturereignisse Veränderungen der
in § 38 Abs. 2 genannten Art bewirkt, so dürfen
der Eigentümer des beeinträchtigten Grund-
stücks und die Nutzungsberechtigten den
früheren Zustand des Grundstücks, auf dem
die Veränderung eingetreten ist, auf ihre Kos-
ten wiederherstellen und zu diesem Zweck
das Grundstück betreten.

(2) Das Recht nach Absatz 1 kann nur bis zum
Ende des auf den Eintritt der Veränderung fol-
genden Kalenderjahres ausgeübt werden.
Während der Dauer eines Rechtsstreits über
die Pflicht zur Duldung der Wiederherstellung
ist der Lauf der Frist für die Prozessbeteiligten
gehemmt.

§ 40 Anzeigepflicht und
Schadensersatz

Für die Verpflichtungen des Berechtigten zur
Anzeige und zum Schadensersatz gilt § 25
entsprechend.

Dachtraufe
§ 41 Ableitung des

Niederschlagswassers
(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberech-
tigte eines Grundstücks müssen ihre baulichen
Anlagen so einrichten, dass Niederschlags-
wasser nicht auf das Nachbargrundstück
tropft, auf dieses abgeleitet wird oder übertritt.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf frei-
stehende Mauern entlang öffentlicher Straßen,
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Grünflächen und Gewässer, es sei denn, dass
die Zuführung des Wassers zu wesentlichen
Beeinträchtigungen führt oder dadurch Dritte
gefährdet werden.

§ 42 Anbringen von Sammel-
und Abflusseinrichtungen

(1) Wer aus besonderem Rechtsgrund ver-
pflichtet ist, Niederschlagswasser aufzuneh-
men, das von den baulichen Anlagen eines
Nachbargrundstücks tropft oder in anderer
Weise auf sein Grundstück gelangt, darf auf
seine Kosten besondere Sammel- und Abfluss-
einrichtungen auf dem Nachbargrundstück
anbringen, wenn damit keine erhebliche Be-
einträchtigung verbunden ist. Er hat diese Ein-
richtungen zu unterhalten.

(2) Für die Verpflichtung zur vorherigen An-
zeige und zum Schadensersatz gelten die §§
7 und 14 entsprechend.

Einfriedungen
§ 43 Einfriedungspflicht
(1) Innerhalb eines im Zusammenhang bebauten
Ortsteils ist der Eigentümer eines Grundstücks
auf Verlangen des Nachbarn verpflichtet, sein
Grundstück einzufrieden, wenn dies zum Schutz
des Nachbargrundstücks vor wesentlichen
Beeinträchtigungen erforderlich ist, die von
dem einzufriedenden Grundstück ausgehen.

(2) Soweit baurechtlich nichts anderes vorge-
schrieben ist oder gefordert wird, richtet sich die
Art der Einfriedung nach der Ortsübung. Lässt
sich eine ortsübliche Einfriedung nicht feststel-
len, so gilt ein 1,2 m hoher Zaun aus festem
Maschendraht als ortsüblich. Reicht die nach
Satz 1 oder 2 vorgeschriebene Art der Einfrie-
dung nicht aus, um dem Nachbargrundstück
angemessenen Schutz vor Beeinträchtigun-
gen zu bieten, so hat der zur Einfriedung Ver-
pflichtete die Einfriedung in dem erforderlichen
Maß zu verstärken oder zu erhöhen.

§ 44 Kosten der Einfriedung
(1) Wer zur Einfriedung seines Grundstücks ver-
pflichtet ist, hat die hierzu erforderlichen Ein-
richtungen auf seinem eigenen Grundstück
anzubringen und zu unterhalten.

(2) Sind zwei Nachbarn an einem Grenzab-
schnitt nach § 43 gegenseitig zur Einfriedung
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verpflichtet, so kann jeder von ihnen verlan-
gen, dass eine gemeinsame Einfriedung auf
die Grenze gesetzt wird. Die Nachbarn haben
die Kosten der Errichtung und der Unterhal-
tung der Einfriedung je zur Hälfte zu tragen. Als
Kosten sind die tatsächlichen Aufwendungen
einschließlich der Eigenleistungen zu berechnen,
in der Regel jedoch nicht mehr als die Kosten
einer ortsüblichen Einfriedung (§ 43 Abs. 2
Satz 1). Höhere Kosten sind nur zu berück-
sichtigen, wenn eine aufwendigere Art der Ein-
friedung erforderlich oder vorgeschrieben war;
war die besondere Einfriedungsart nur für
eines der Grundstücke erforderlich oder vor-
geschrieben, so hat der Eigentümer dieses
Grundstücks die Mehrkosten allein zu tragen.

(3) Entsteht nachträglich auch für den Eigentü-
mer des nicht eingefriedeten Grundstücks die
Einfriedungspflicht gemäß § 43 Abs. 1, so ist
er verpflichtet, an den Eigentümer des einge-
friedeten Grundstücks die Hälfte der Kosten
der Errichtung der Einfriedung unter angemes-
sener Berücksichtigung der bisherigen Abnut-
zung sowie der künftigen Unterhaltung zu zah-
len. Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

§ 45 Anzeigepflicht
(1) Die Absicht, eine Einfriedung zu errichten,
zu beseitigen, durch eine andere zu ersetzen
oder wesentlich zu verändern, ist dem Nach-
barn mindestens zwei Wochen vor Beginn der
Arbeiten anzuzeigen.

(2) Die Anzeigepflicht besteht auch dann, wenn
der Nachbar weder die Einfriedung verlangen
kann noch zu den Kosten beizutragen hat.

(3) Im Übrigen ist § 7 entsprechend anzuwenden.

§ 46 Grenzabstand von
Einfriedungen

(1) Einfriedungen müssen von der Grenze eines
landwirtschaftlich genutzten Grundstücks, das
außerhalb eines im Zusammenhang bebauten
Ortsteils liegt und nicht in einem Bebauungs-
plan als Bauland ausgewiesen ist, auf Verlan-
gen des Nachbarn 0,5 m zurückbleiben. Dies
gilt nicht gegenüber Grundstücken, für die
nach Lage, Beschaffenheit oder Größe eine
Bearbeitung mit Gespann oder Schlepper
nicht in Betracht kommt oder die in gleicher
Weise wie das einzufriedende Grundstück be-
wirtschaftet werden. Von der Grenze eines
Wirtschaftsweges müssen Einfriedungen 0,5 m
zurückbleiben.
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(2) Der Anspruch auf Beseitigung einer Einfrie-
dung, die einen geringeren Abstand als 0,5 m
einhält, ist ausgeschlossen, wenn der Nachbar
nicht innerhalb von zwei Jahren nach dem An-
bringen Klage auf Beseitigung erhoben hat.
Dies gilt nicht im Fall des Absatzes 1 Satz 3.

(3) Wird eine Einfriedung, die einen geringeren
Abstand als 0,5 m einhält, durch eine andere er-
setzt, so ist Absatz 1 anzuwenden. Dies gilt auch,
wenn die Einfriedung in einer der Erneuerung
gleichkommenden Weise ausgebessert wird.

Bodenerhöhungen
§ 47 Bodenerhöhungen
Wer den Boden seines Grundstücks über die
Oberfläche des Nachbargrundstücks erhöht,
muss einen solchen Abstand von der Grenze
einhalten oder solche Vorkehrungen treffen
und unterhalten, dass eine Schädigung des
Nachbargrundstücks insbesondere durch Ab-
sturz oder Pressung des Bodens ausge-
schlossen ist. Die Verpflichtung geht auf den
Rechtsnachfolger über.

Grenzabstände für Pflanzen
§ 48 Grenzabstände für Bäume,

Sträucher und einzelne
Rebstöcke

Eigentümer und Nutzungsberechtigte eines
Grundstücks haben mit Bäumen, Sträuchern
und einzelnen Rebstöcken von den Nachbar-
grundstücken – vorbehaltlich des § 50 – fol-
gende Abstände einzuhalten:

1. mit Bäumen (ausgenommen Obst-
bäume), und zwar

a) sehr stark wachsenden Bäumen
mit artgemäß ähnlicher Ausdeh-
nung wie Bergahorn (Acer Pseu-
doplatanus), Sommerlinde (Tilia
platyphyllos), Pappelarten (Popu-
lus), Platane (Platanus acerifolia),
Rosskastanie (Aesculus hippoca-
stanum), Stieleiche (Quercus robur),
ferner Douglasfichte (Pseudotsuga
taxifolia), Fichte (Picea abies),
österreichische Schwarzkiefer (Pi-
nus nigra austriaca), Atlaszeder
(Cedrus atlantica) 4 m,
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b) stark wachsenden Bäumen mit
artgemäß ähnlicher Ausdehnung
wie Hainbuche (Carpinus betulus),
Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
Weißbirke (Betula pendula), Zier-
kirsche (Prunus serrulata), Kiefer
(Pinus sylvestris), Lebensbaum
(Thuja occidentalis) 2 m,

c) allen übrigen Bäumen 1,5 m;

2. mit Obstbäumen, und zwar

a) Walnusssämlingen 4 m,

b) Kernobstbäumen, auf stark wach-
senden Unterlagen veredelt, sowie
Süßkirschenbäumen und veredel-

ten Walnussbäumen 2 m,

c) Kernobstbäumen, auf schwach
wachsenden Unterlagen veredelt,
sowie Steinobstbäumen ausge-
nommen Süßkirschenbäume 1,5 m;

3. mit Sträuchern (ausgenommen Bee-
renobststräuchern), und zwar

a) stark wachsenden Sträuchern mit
artgemäß ähnlicher Ausdehnung
wie Alpenrose (Rhododendron-
Hybriden), Haselnuss (Coryplus
avellana), Felsenmispel (Cotonea-
ster bullata), Flieder (Syringa vul-
garis), Goldglöckchen (Forsythia
intermedia), Wacholder (Juniperus

communis) 1 m,

b) allen übrigen Sträuchern 0,5 m;

4. mit Beerenobststräuchern, und zwar

a) Brombeersträuchern 1 m,

b) allen übrigen Beerenobststräuchern 0,5 m

5. mit einzelnen Rebstöcken 0,5 m;

6. mit Baumschulbeständen 1,0 m,
wobei die Gehölze mit Ausnahme
der Baumschulbestände von Sträu-
chern und Beerenobststräuchern die
Höhe von 2 m nicht überschreiten
dürfen, es sei denn, dass die Ab-
stände nach Nummern 1 oder 2
eingehalten werden;

7. mit Weihnachtsbaumpflanzungen 1,0 m,

wobei die Gehölze die Höhe von 2 m nicht
überschreiten dürfen, es sei denn, dass die
Abstände nach Nummer 1 eingehalten wer-
den.
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§ 49 Grenzabstände für Hecken
(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberech-
tigte eines Grundstücks haben mit Hecken ge-
genüber den Nachbargrundstücken – vorbe-
haltlich des § 50 – folgende Abstände einzu-
halten:

1. mit Hecken über 1,5 m Höhe 0,75 m,
2. mit Hecken bis zu 1,5 m Höhe 0,50 m,
3. mit Hecken bis zu 1,0 m Höhe 0,25 m.

(2) Hecken im Sinne des Absatzes 1 sind
Schnitt- und Formhecken, und zwar auch dann,
wenn sie im Einzelfall nicht geschnitten werden.

§ 50 Ausnahmen
(1) Die doppelten Abstände nach den §§ 48
und 49, in den Fällen des § 48 Nr. 1a und
Nr. 2a jedoch die eineinhalbfachen Abstände
mit Ausnahme der Abstände für die Pappel-
arten (Populus), sind einzuhalten gegenüber
Grundstücken, die

1. dem Weinbau dienen,

2. landwirtschaftlich, erwerbsgärtnerisch oder
kleingärtnerisch genutzt werden, sofern nicht
durch Bebauungsplan eine andere Nutzung
festgelegt ist oder durch Bebauungsplan
dieser Nutzung vorbehalten sind.

(2) Die §§ 48 und 49 gelten nicht für

1. Anpflanzungen, die hinter einer undurchsich-
tigen Einfriedung vorgenommen werden
und diese nicht überragen,

2. Anpflanzungen an den Grenzen zu öffent-
lichen Verkehrsflächen, zu öffentlichen Grün-
flächen und zu Gewässern,

3. Anpflanzungen zum Schutz von erosions-
oder rutschgefährdeten Böschungen oder
steilen Hängen,

4. Anpflanzungen gegenüber Grundstücken,
die außerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils liegen und nicht in einem
Bebauungsplan als Bauland ausgewiesen
sind, die geringwertiges Weideland (Hu-
tung) oder Heide sind oder die landwirt-
schaftlich oder gartenbaulich nicht genutzt
werden, nicht bebaut sind und auch nicht
als Hofraum dienen.

§ 51 Berechnung des Abstandes
Der Abstand wird von der Mitte des Baum-
stammes, des Strauches, der Hecke oder des

Rebstockes bis zur Grenzlinie gemessen, und
zwar an der Stelle, an der die Pflanze aus dem
Boden austritt.

§ 52 Grenzabstände im Weinbau
(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtig-
te eines dem Weinbau dienenden Grundstücks
haben bei der Anpflanzung von Rebstöcken
folgende Abstände von der Grundstücks-
grenze einzuhalten:

1. gegenüber den parallel zu den Rebzeilen
verlaufenden Grenzen die Hälfte des gering-
sten Zeilenabstands, gemessen zwischen
den Mittellinien der Rebzeilen, mindestens
aber 0,75 m bei Zeilenbreiten bis zu 2 m und
1,40 m bei Zeilenbreiten von über 2 m,

2. gegenüber den sonstigen Grenzen, gerech-
net vom äußersten Rebstock oder der
äußersten Verankerung der Erziehungsvor-
richtung an, mindestens 1 m.

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Anpflanzung von
Rebstöcken an Grundstücksgrenzen, die durch
Stützmauern gebildet werden, sowie in den in
§ 50 Abs. 2 genannten Fällen.

§ 53 Grenzabstände für Wald
(1) Wird ein Wald neu begründet oder verjüngt,
so sind gegenüber Nachbargrundstücken fol-
gende Abstände einzuhalten:

1. gegenüber dem Weinbau dienenden
Grundstücken 10 m,

2. gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen
und Wirtschaftswegen 3 m,

3. gegenüber sonstigen Grundstücken,
die nicht mit Wald bepflanzt sind, bei
Neubegründung 6 m,

und bei Verjüngung 4 m,

4. gegenüber Grundstücken, die mit
Wald bepflanzt sind 2 m.

(2) Absatz 1 gilt nicht gegenüber Grundstücken
im Sinne von § 50 Abs. 2 Nr. 3 und 4 .

(3) Der nach Absatz 1 freizuhaltende Streifen
kann mit Laubgehölzen bepflanzt werden,
deren natürlicher Wuchs bei einem Grenzab-
stand bis zu 3 m die Höhe von 6 m und bei
einem Grenzabstand bis zu 1 m die Höhe von
2 m nicht überschreitet.
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§ 54 Abstände von Spaliervor-
richtungen und Pergolen

(1) Mit Spaliervorrichtungen und Pergolen, die
eine flächenmäßige Ausdehnung der Pflanzen
bezwecken, und die nicht höher als 2 m sind,
ist ein Abstand von 0,50 m, und, wenn sie
höher als 2 m sind, ein um das Maß der Mehr-
höhe größerer Abstand von der Grenze einzu-
halten.

(2) Absatz 1 gilt nicht in den in § 50 Abs. 2 ge-
nannten Fällen.

§ 55 Ausschluss des
Beseitigungsanspruchs

(1) Der Anspruch auf Beseitigung von Anpflan-
zungen, Spaliervorrichtungen und Pergolen,
die geringere als die in den §§ 48 bis 54 vorge-
schriebenen Abstände einhalten, ist ausge-
schlossen, wenn der Nachbar nicht innerhalb
von fünf Jahren nach dem Anpflanzen oder
der Herstellung Klage auf Beseitigung erhoben
hat. Dies gilt nicht für Anpflanzungen an der
Grenze eines Wirtschaftsweges.

(2) Werden für die in Absatz 1 genannten An-
pflanzungen Ersatzpflanzungen vorgenom-
men, so gelten die §§ 48 bis 54 .

§ 56 Nachträgliche
Grenzänderungen

Die Rechtmäßigkeit des Abstands einer An-
pflanzung wird durch nachträgliche Grenzän-
derungen nicht berührt; § 55 Abs. 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.

Verjährung

§ 57 Verjährung
(1) Ansprüche auf Schadensersatz nach die-
sem Gesetz verjähren in drei Jahren von dem
Zeitpunkt an, in welchem der Verletzte von
dem Schaden und der Person des Ersatzpf-
lichtigen Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf
diese Kenntnis in dreißig Jahren von der Vor-
nahme der Handlung an.

(2) Andere, auf Zahlung von Geld gerichtete
Ansprüche nach diesem Gesetz verjähren in
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vier Jahren. Die §§ 198 bis 225 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs sind anzuwenden. Die
Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jah-
res, in welchem der Anspruch entsteht.

(3) Im Übrigen unterliegen die Ansprüche nach
diesem Gesetz nicht der Verjährung.

Schlussbestimmungen

§ 58 Übergangsvorschriften
(1) Vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes errich-
tete Wände sind Nachbarwände im Sinne die-
ses Gesetzes, wenn die Wände

1. den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 ent-
sprechen und der Nachbar ihrer Errichtung
zugestimmt hat oder

2. gemäß Artikel 653 bis 662 Code civil oder
gemäß den §§ 29 und 30 des Baugesetzes
vom 19. Juli 1955 (Amtsbl. S. 1159) errich-
tet worden sind.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Einrich-
tungen im Sinne des § 35, von Einfriedungen
und Pflanzen, die bei In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes vorhanden sind und deren Grenzab-
stände den Vorschriften dieses Gesetzes nicht
entsprechen, ist ausgeschlossen, wenn sie
dem bisherigen Recht entsprechen oder wenn
der Nachbar nicht innerhalb von zwei Jahren
nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes Klage
auf Beseitigung erhoben hat.

(3) Der Umfang von Rechten, die bei In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes auf Grund des bisheri-
gen Rechts bestehen, richtet sich nach den
Vorschriften dieses Gesetzes.

(4) Ansprüche auf Zahlung von Geld auf Grund
der Vorschriften dieses Gesetzes bestehen
nur, wenn das den Anspruch begründende Er-
eignis nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
eingetreten ist; andernfalls behält es bei dem
bisherigen Recht sein Bewenden.

§§ 59 und 60
(aufgehoben)

§ 61 In-Kraft-Treten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1974 in Kraft.

VIERZEHNTER ABSCHNITT
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Allgemeine Vorschriften

§ 1 Ziele und Grundsätze
(1) Natur und Landschaft sind neben ihrem Ei-
genwert insbesondere als Lebens- und Wirt-
schaftsgrundlage des Menschen sowie in Ver-
antwortung für künftige Generationen im be-
siedelten und unbesiedelten Bereich zu schüt-
zen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit er-
forderlich wieder herzustellen. Als wesentlicher
Teil der Daseinsvorsorge soll der Naturschutz
1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des

Naturhaushalts,
2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige

Nutzbarkeit der Naturgüter,
3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ih-

rer Lebensstätten und Lebensräume sowie
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Kul-

turlandschaft, unter anderem als Erho-
lungswert für die Menschen,

nachhaltig sichern.

(2) Der Naturschutz ist nach den Grundsätzen
des § 2 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 21. Dezember 2004 (BGBl. I 2005
S. 186, 195), in der jeweils geltenden Fassung
zu verwirklichen. Weitere Grundsätze sind:
1. Lebensgemeinschaften und Arten, für die

das Saarland eine besondere biogeografi-
sche Verantwortung trägt, sind zu erhalten.
Zum Schutz und zur Entwicklung einer vom
Menschen wenig beeinflussten Artenvielfalt
sind naturnahe Laubmischwälder, insbe-
sondere im öffentlichen Wald, zu schützen
und wieder aufzubauen. Flächen mit unge-
störter natürlicher Entwicklung sind zu schaf-
fen.

2. Unbebaute oder unzerschnittene Land-
schaftsteile sind als Voraussetzung für die
natürliche Leistungs- und Funktionsfähigkeit
des Naturhaushalts sowie für die Erholung
in der Natur und Landschaft zu erhalten,
insbesondere unverlärmte Landschaftsteile
sind als Orte der Ruhe besonders zu schüt-
zen.

3. Die historisch gewachsenen Kulturlandschaf-
ten und ihre Landschaftsbestandteile sind
als identitätsstiftende Elemente für das Hei-
matempfinden und als Erwerbs- und Le-
bensraum für Menschen zu erhalten und zu
entwickeln. Die traditionelle Sorten- und Ras-

ABSCHNITT 1



268

SNG
senvielfalt landwirtschaftlicher Pflanzen- und
Nutztierarten ist beispielhaft zu erhalten und
zu fördern.

4. Naturschutz ist grundlegender Bestandteil
der Heimatpflege. Die Gemeinden tragen
besondere Verantwortung für die Heimat-
pflege auf örtlicher Ebene. Sie haben die
Belange des Natur- und Umweltschutzes
zu wahren. Dies soll auch durch die Förde-
rung ehrenamtlicher Tätigkeiten und einer
aktiven Bürgerbeteiligung geschehen.

5. Der Naturschutz ist als gemeinsame Auf-
gabe im Bewusstsein der Menschen, ins-
besondere im Hinblick auf den Eigenwert
der Natur, zu fördern. Dies geschieht durch
frühzeitigen Informationsaustausch, durch
Öffnung von Natur und Landschaft als
Lernort für einen nachhaltigen Umgang mit
den Naturgütern sowie durch sonstige
Maßnahmen der Umweltbildung und -erzie-
hung.

6. Bestandteile der unbelebten Natur (Geo-
tope), die wichtige Zeugnisse der Erdge-
schichte sind und Einblick in die Entwick-
lung der Landschaft und des Klimas geben,
sind zu erhalten.

§ 2 Allgemeine Verpflichtung
zum Schutz der Natur

(1) Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des
Naturschutzes beitragen und sich so verhal-
ten, dass Natur und Landschaft nicht mehr als
nach den Umständen unvermeidbar beein-
trächtigt werden.

(2) Alle Behörden haben im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit die Verwirklichung der Ziele und
Grundsätze des Naturschutzes zu unterstüt-
zen. Bei öffentlichen Planungen und Maßnah-
men, die Auswirkungen auf Belange des Na-
turschutzes haben können, sind die Belange
des Naturschutzes angemessen zu berück-
sichtigen. Die zuständigen Naturschutzbehör-
den sind bereits bei der Vorbereitung von Pla-
nungen und Maßnahmen anzuhören, soweit
nicht nach diesem Gesetz oder sonstigen
Rechtsvorschriften eine andere Form der Be-
teiligung vorgeschrieben ist.

(3) Den juristischen Personen des öffentlichen
Rechts obliegt es im besonderen Maße, in
ihrem Eigentum stehende Grundflächen ge-
mäß den Zielen und Grundsätzen des Natur-
schutzes einschließlich der Landnutzung nach
guter fachlicher Praxis gemäß § 8 zu pflegen
und zu bewirtschaften.

§ 3 Umweltbildung
(1) Durch Umweltbildung und -erziehung sol-
len vor allem Kenntnisse über die Natur, die
Kulturlandschaft, die Naturgüter und die öko-
logischen Zusammenhänge vermittelt sowie
auf zukunftsfähige, insbesondere nachhaltige
und naturverträgliche Verhaltensweisen hinge-
wirkt werden. Sie obliegt dem Land, den Ge-
meindeverbänden, den Gemeinden und den
Trägern von Bildungseinrichtungen im Rah-
men ihrer Zuständigkeiten.

(2) Die Umweltbildung und -erziehung sind im
schulischen und außerschulischen Bereich zu
fördern. Der Vermittlung von Kenntnissen über
den nachhaltigen Umgang mit der Natur und
den Naturgütern kommt in der Aus- und Fort-
bildung der in Bildung und Erziehung Tätigen
eine besondere Bedeutung zu.

(3) Als eine zentrale Einrichtung für die schuli-
sche Umweltbildung und -erziehung kann das
Land das Ökologische Schullandheim in Gers-
heim im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel
fördern. Die Förderung soll es dem Ökologi-
schen Schullandheim Gersheim insbesondere
ermöglichen
1. Kenntnisse über eine nachhaltige Konsum-

und Lebensweise zu vermitteln,
2. im Rahmen der Lehrerfortbildung neue Lehr-

konzepte und -methoden im Bereich der
Umweltbildung und -erziehung zu erproben
und zu vermitteln,

3. in Zusammenarbeit mit den Landnutzenden,
dem Handwerk und Sozialeinrichtungen die
durch Umweltbildung vermittelten Kennt-
nisse in der Praxis anzuwenden sowie

4. durch seine Ausrichtung als Einrichtung in-
terkulturellen Lernens zur europäischen In-
tegration beizutragen.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht
nicht.

§ 4 Umweltbeobachtung
(1) Zweck der naturschutzfachlichen Umwelt-
beobachtung ist, den Zustand des Naturhaus-
halts, seine Veränderungen und deren Folgen
für den Naturhaushalt sowie die Wirkungen
von Umweltschutzmaßnahmen auf den Zu-
stand des Naturhaushalts zu ermitteln und zu
bewerten.

(2) Die Durchführung der Umweltbeobachtung
und die Dokumentation deren Ergebnisse ob-
liegen der Naturschutzbehörde. Alle Behörden
sind verpflichtet, diesem die im Rahmen ihrer
gesetzlichen Zuständigkeiten gewonnenen, für
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die Umweltbeobachtung erforderlichen Daten
kostenlos zur Verfügung zu stellen.

§ 5 Aufgaben und Inhalte der
Landschaftsplanung

(1) Die Erfordernisse und Maßnahmen des Na-
turschutzes werden im Landschaftsprogramm
und in Landschaftsplänen dargestellt und be-
gründet. § 13 Abs. 1 und § 14 des Bundesna-
turschutzgesetzes sind entsprechend anzu-
wenden.

(2) In der Landschaftsplanung sind auch dar-
zustellen
1. der Biotopverbund gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2

einschließlich der regional erforderlichen
Mindestdichte von Verbindungselementen
und geeigneter Maßnahmen, falls die Min-
destdichte unterschritten ist, sowie

2. unzerschnittene Räume gemäß § 6 .

§ 6 Schutz unzerschnittener
Räume

(1) Unzerschnittene Räume sind Landschafts-
teile mit einer Mindestfläche von 15 Quadratki-
lometern, die nicht durch klassifizierte Straßen,
Gemeindestraßen, Schienenwege, Bundeswas-
serstraßen, Stauseen mit einer Fläche von
mehr als 30 Hektar, Ortslagen, Kraftwerks-
und Umspannanlagen oder den Flughafen
Ensheim zerschnitten werden.

(2) Unzerschnittene Räume sind unabhängig
von ihrem ökologischen Zustand grundsätzlich
vor weiterer Zerschneidung zu bewahren. Der
Wert der Unzerschnittenheit eines Land-
schaftsteiles ist bei Planungen und sonstigen
Maßnahmen besonders zu berücksichtigen.

(3) Alle zuständigen Stellen haben darauf hin-
zuwirken, unzerschnittene Räume durch den
Rückbau nicht notwendiger Landschaft zer-
schneidender Anlagen wieder herzustellen. §§
27 bis 30 bleiben unberührt.

(4) Unvermeidbare Zerschneidungen von un-
zerschnittenen Räumen sind nur aus überwie-
genden Gründen des Gemeinwohls oder auf
Grund von Verkehrswegeausbaugesetzen
zulässig. Sie sind in ihrer Zerschneidungswir-
kung durch geeignete Querungshilfen zu mini-
mieren. §§ 27 bis 30 bleiben unberührt.

(5) Alle zuständigen Stellen haben darauf hin-
zuwirken, die ökologische Durchgängigkeit des
saarländischen Fließgewässernetzes in seiner

Gesamtheit wieder herzustellen. Maßnahmen,
die die Durchgängigkeit erheblich einschrän-
ken, sind nur aus überwiegenden Gründen
des Gemeinwohls zulässig. Sie sind in ihrer
Trenn- und Sperrwirkung durch geeignete
Maßnahmen zu minimieren. §§ 27 bis 30 blei-
ben unberührt.

§ 7 Begriffe
(1) Die Begriffsbestimmungen des § 10 Abs. 1
bis 5 des Bundesnaturschutzgesetzes sind an-
zuwenden.

(2) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet

1. Naturschutz
Naturschutz und Landschaftspflege im Sin-
ne des Bundesnaturschutzgesetzes,

2. Biotopverbund
ein Netz verbundener Biotope, das
a) der nachhaltigen Sicherung von heimi-

schen Tier- und Pflanzenarten und deren
Populationen einschließlich ihrer Le-
bensräume und Lebensgemeinschaften
sowie der Bewahrung, Wiederherstel-
lung und Entwicklung ökologisch funkti-
onsfähiger ökologischer Wechselbezie-
hungen dient,

b) aus folgenden Kern- und Verbindungs-
flächen sowie Verbindungselementen be-
steht, wenn diese zur Erreichung der
Ziele des Buchstabens a geeignet sind,
aa) gesetzlich geschützten Biotopen ge-

mäß § 22,
bb) der Biosphäre Bliesgau gemäß § 10,

Naturschutzgebieten gemäß § 16,
Nationalparke gemäß § 17, Gebie-
ten des europäischen Netzes Natura
2000 gemäß § 24 oder Teilen dieser
Gebiete sowie

cc) weiteren Flächen und Elementen,
einschließlich Teilen von Landschafts-
schutzgebieten gemäß § 18 und Na-
turparken gemäß § 19,

3. Landwirtschaft
die Bodenbewirtschaftung und die mit der
Bodennutzung verbundene Tierhaltung so-
wie die gartenbauliche Erzeugung, mit Aus-
nahme der forstlichen Bewirtschaftung un-
abhängig davon, ob eine Erwerbsabsicht
besteht,

4. Landnutzung
die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd und
die Fischerei, unabhängig davon, ob eine
Erwerbsabsicht besteht,
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5. Landnutzende

die Personen, die Land im Sinne der Num-
mer 4 nutzen,

6. freie Landschaft
Flächen außerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile mit Ausnahme von Ge-
bäuden, Hofräumen und eingefriedeten
Hausgärten.

Nachhaltige Nutzung von Natur
und Landschaft

UNTERABSCHNITT 1
Naturschutz durch Landnutzung
§ 8 Gute fachliche Praxis bei der

Landnutzung
(1) Der natur- und landschaftsverträglichen
Landnutzung kommt für die Erhaltung und
Entwicklung der Kultur- und Erholungsland-
schaft eine besondere Bedeutung zu. Bei
Maßnahmen des Naturschutzes ist dies zu
berücksichtigen.

(2) Die Landwirtschaft hat neben den sonsti-
gen öffentlich rechtlichen Vorschriften die An-
forderungen gemäß § 5 Abs. 4 des Bundesna-
turschutzgesetzes zu beachten.

(3) Die gute fachliche Praxis in der Forstwirt-
schaft regelt das Landeswaldgesetz. § 5 Abs.
5 des Bundesnaturschutzgesetzes ist zu be-
achten.

(4) Fischerei und Jagd sind als vorwiegend
nicht dem Haupterwerb dienende Landnutzun-
gen den Zielen des Naturschutzes und den
rechtsverbindlich festgesetzten Schutz-
zwecken im Besonderen verpflichtet. Ihre gute
fachliche Praxis ergibt sich aus dem Fischerei-
und Jagdrecht.

§ 9 Zusammenarbeit mit den
Landnutzenden

(1) Die Naturschutzbehörde berät die Landnut-
zenden im Rahmen ihrer Zuständigkeit über
die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes
sowie über bestehende Fördermöglichkeiten.
Die Beratung soll die Landnutzenden befähi-

ABSCHNITT 2

gen, Maßnahmen des Naturschutzes eigen-
verantwortlich zu verwirklichen.

(2) Die Naturschutzbehörde soll die Ziele und
Grundsätze des Naturschutzes vorrangig
durch die Zusammenarbeit mit den Landnut-
zenden, insbesondere durch den Abschluss
vertraglicher Vereinbarungen (Vertragsnatur-
schutz) verwirklichen. Die sonstigen Befug-
nisse der Naturschutzbehörde nach diesem
Gesetz bleiben hiervon unberührt.

§ 10 Biosphäre Bliesgau
(1) Die Landesregierung setzt im südöstlichen
Saarland durch Rechtsverordnung ein Bios-
phärenreservat gemäß § 25 Abs. 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes mit dem Namen
„Biosphäre Bliesgau“ fest. In der Rechtsver-
ordnung sind die Außengrenzen und die Bin-
nenzonierung der Biosphäre Bliesgau gemäß
Absatz 3 festzusetzen und in Karten darzustel-
len. Für ihren Erlass findet § 20 Abs. 3 sinn-
gemäß Anwendung. Vor ihrem Erlass sind die
von der Rechtsverordnung betroffenen Ge-
meinden und Gemeindeverbände anzuhören.
Bei Änderungen der Rechtsverordnung ist
überdies ein nach Absatz 5 gebildeter Zweck-
verband anzuhören.

(2) Die Biosphäre Bliesgau dient insbesondere

1. dem Schutz, der Pflege und der Entwick-
lung der charakteristischen Landschaft,

2. der Entwicklung ökologischer, wirtschaftli-
cher und sozialer Nachhaltigkeit unter Be-
rücksichtigung des gesellschaftlichen Wer-
tewandels und der demographischen Ent-
wicklung,

3. als Modell der auf aktive Bürgerbeteiligung
gestützten Regionalentwicklung und

4. der Umweltbildung, der ökologischen Um-
weltbeobachtung und -forschung.

(3) Die Biosphäre Bliesgau ist in Kern-, Pflege-
und Entwicklungszonen zu gliedern.

Die Zonen haben folgende Funktionen:

1. In den Kernzonen soll eine ungestörte Wal-
dentwicklung mit der ihr entsprechenden
Artenvielfalt angestrebt werden.

2. In den Pflegezonen sollen Formen der bis-
herigen Landnutzung ausgeübt und ent-
wickelt werden, die die wertgebenden und
charakteristischen Merkmale der Land-
schaft erhalten und entwickeln.
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3. In den Entwicklungszonen soll auf der

Grundlage einer aktiven Bürgerbeteiligung
eine nachhaltige Regionalentwicklung be-
trieben werden.

(4) Gemäß § 20 sind Kernzonen als Natur-
schutzgebiete gemäß § 16 und Pflegezonen
überwiegend als Landschaftsschutzgebiete
gemäß § 18 zu schützen. Die Unterschutzstel-
lung kann unterbleiben, soweit nach anderen
Rechtsvorschriften ein gleichwertiger Schutz
gewährleistet wird.

(5) Das Saarland und kommunale Gebietskör-
perschaften können einen Zweckverband zur
Verwaltung der Biosphäre Bliesgau bilden. Der
Zweckverband soll seitens des Saarlandes
vorrangig vor anderen Organisationsformen
gebildet werden. Die Zuständigkeiten der
staatlichen Naturschutzbehörden bleiben un-
berührt. Soweit sich aus diesem Gesetz nichts
Anderes ergibt, gelten die Vorschriften des
Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 723), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober
2003, entsprechend. Die Befugnisse der Auf-
sichtsbehörden nach § 22 des Gesetzes über
die kommunale Gemeinschaftsarbeit werden
gegenüber dem Verband vom Ministerium für
Umwelt wahrgenommen.

UNTERABSCHNITT 2
Erholung in der freien Landschaft

§ 11 Erholung in der freien
Landschaft

(1) Zum Schutz ihres Erholungswertes sind die
Landschaften des Saarlandes in ihrem typi-
schen Charakter nachhaltig zu sichern oder
zu entwickeln. Die Zugänglichkeit der für die
Erholung besonders geeigneten Landschafts-
teile ist grundsätzlich zu gewährleisten. Touri-
stische Einrichtungen haben sich in den Land-
schaftscharakter einzufügen. Benutzungsar-
ten, die ein hohes Besucheraufkommen mit
sich bringen oder zu sonstigen erheblichen
Beeinträchtigungen führen können, sind in
empfindlichen Landschaftsteilen auszusch-
ließen.

(2) Das Betreten der freien Landschaft zum
Zweck der Erholung ist jedem auf eigene Ge-
fahr gestattet. Zusätzliche Verkehrssicherungs-
pflichten werden hierdurch nicht begründet.

Zu dem Betreten gehören auch das Spielen
und ähnliche Betätigungen sowie das Fahren
mit Krankenfahrstühlen, das Radfahren und
das Reiten auf Wegen. Das Betretensrecht
umfasst nicht das Fahren mit bespannten oder
motorisierten Fahrzeugen, mit Ausnahme von
motorisierten Krankenfahrstühlen und huftier-
bespannten Fahrzeugen, sowie das Zelten,
Feuermachen oder die Durchführung anzeige-
pflichtiger Veranstaltungen gemäß § 12 .
Landwirtschaftliche Flächen einschließlich
Sonderkulturen dürfen während der Nutzzeit
nur auf vorhandenen Wegen betreten werden.
Als Nutzzeit gilt die Zeit zwischen Bestellung
und Ernte, bei Grünland die Zeit zwischen dem
1. April und dem 15. Oktober.

(3) Wer die freie Landschaft betritt, ist verpflich-
tet, mit Natur und Landschaft pfleglich umzu-
gehen. Bewegliche Sachen, insbesondere Ab-
fälle, dürfen in der freien Landschaft außerhalb
der dafür vorgesehenen Einrichtungen nicht
zurückgelassen oder entsorgt werden.

(4) Das Betreten der freien Landschaft kann
aus wichtigen Gründen von der Gemeinde
vorübergehend durch Allgemeinverfügung
oder auf Dauer durch Satzung gemäß § 39
Abs. 4 eingeschränkt oder untersagt werden.
Wichtige Gründe sind insbesondere der
Schutz der Natur oder der Erholungssuchen-
den, die Vermeidung erheblicher Schäden
oder die Wahrung schutzwürdiger Interessen
privater Nutzungsberechtigter.

(5) Vorschriften des öffentlichen Rechts, die
die Betretungsbefugnis in weiterem Umfang
gestatten oder einschränken, bleiben un-
berührt. Das Betreten von Naturschutzgebie-
ten und anderen geschützten Flächen richtet
sich nach den jeweiligen Schutzverordnungen
und Anordnungen. Im Übrigen gelten für das
Betreten des Waldes die Vorschriften des Lan-
deswaldgesetzes, für den Umfang des was-
serrechtlichen Gemeingebrauchs die Vor-
schriften des Saarländischen Wassergesetzes
sowie für die Nutzung öffentlicher Straßen die
Regelungen des Straßen- und Straßenver-
kehrsrechts.

(6) Bund, Land, Gemeinden, Gemeindever-
bände und sonstige Gebietskörperschaften
stellen in ihrem Eigentum oder Besitz ste-
hende Grundstücke, die sich nach ihrer Be-
schaffenheit für die Erholung der Bevölkerung
eignen, in angemessenem Umfang für die Er-
holung bereit, es sei denn, dass dies mit der
öffentlichen Zweckbindung der Grundstücke
unvereinbar ist.
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§ 12 Veranstaltungen in der
freien Landschaft

(1) Veranstaltungen in der freien Landschaft,
bei denen nach Art und Größe mit mehr als
geringfügigen Störungen des Naturhaushalts
zu rechnen ist, sind der Naturschutzbehörde
mindestens zwei Monate vor ihrer Durchfüh-
rung anzuzeigen. Anzeigepflichtig sind insbe-
sondere Veranstaltungen, bei denen mehr als
100 Personen, erhebliche Lärmbelästigungen
oder Sachschäden zu erwarten sind. Die Na-
turschutzbehörde kann bis zu einem Monat
nach Eingang der Anzeige die Veranstaltung
untersagen oder mit Auflagen versehen.

(2) Die jagd- und fischereiliche Landnutzung ist
keine Veranstaltung im Sinne des Absatzes 1.

(3) Veranstaltern, die regelmäßig bestimmte Ver-
anstaltungen an dem gleichen Ort durchführen,
kann auf Antrag eine Dauergenehmigung erteilt
werden. Sie soll entzogen werden, wenn erheb-
liche Beeinträchtigungen der Natur durch die
Veranstaltung verursacht werden oder sonstige
Gründe des Naturschutzes dies erfordern.

UNTERABSCHNITT 3
Naturschutz und Eigentum

§ 13 Vorkaufsrecht
(1) Den Gemeinden stehen in ihrem Gebiet
Vorkaufsrechte beim Kauf von Grundstücken
zu,

1. auf denen oberirdische Gewässer liegen, die
an oberirdische Gewässer angrenzen oder
sich in deren unmittelbarer Nähe befinden,

2. auf denen sich gesetzlich geschützte Bio-
tope gemäß § 22, Naturdenkmäler oder ge-
schützte Landschaftsbestandteile gemäß §
39 Abs. 1 Satz 1 befinden,

3. die in Naturschutzgebieten gemäß § 16
oder Gebieten von gemeinschaftlicher Be-
deutung oder Europäischen Vogelschutz-
gebieten gemäß § 24 liegen.

(2) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt wer-
den, wenn dies gegenwärtig oder zukünftig die
Belange des Naturschutzes oder das Bedürf-
nis der Allgemeinheit nach Erholung in der
freien Landschaft rechtfertigen. Das Vorkaufs-
recht ist ausgeschlossen, wenn der Eigentü-
mer oder die Eigentümerin das Grundstück an
seine Ehepartnerin oder ihren Ehepartner oder
seinen Lebenspartner oder ihre Lebenspartne-

rin oder an eine Person veräußert, die mit ihm
oder ihr in gerader Linie verwandt oder ver-
schwägert oder in der Seitenlinie bis zum drit-
ten Grad verwandt ist.

(3) Auf die Ausübung des Vorkaufsrechts sind
§ 28 des Baugesetzbuchs in der Fassung der
-Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2414) mit Ausnahme des Absatzes
2 Satz 3 und 4 sowie § 1098 Abs. 2 , §§ 1099
bis 1102 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzu-
wenden. Das Vorkaufsrecht geht unbeschadet
bundesrechtlicher Regelungen allen anderen
Vorkaufsrechten im Rang vor und bedarf nicht
der Eintragung im Grundbuch. Das Vorkaufs-
recht kann innerhalb der Frist des § 28 Abs. 2
Satz 1 des Baugesetzbuchs auf das Land, die
Landkreise oder den Regionalverband Saar-
brücken übertragen und von diesen ausgeübt
werden. Das Vorkaufsrecht kann auch zugun-
sten und mit Zustimmung einer juristischen
Person des Privatrechts ausgeübt werden, die
sich nach ihrer Satzung überwiegend dem Na-
turschutz im Saarland widmet und die Gewähr
für eine sachgerechte Förderung der Ziele des
Naturschutzes bietet. Der Anspruch auf Eigen-
tumsübertragung steht in diesem Fall der Be-
günstigten zu. Für die Verpflichtung aus dem
Kaufvertrag haftet die Körperschaft, der das
Vorkaufsrecht zusteht, neben der Begünstig-
ten als Gesamtschuldnerin.

§ 14 Entschädigung
(1) Beschränkungen der Eigentümerbefugnisse
durch dieses Gesetz oder durch Maßnahmen
aufgrund dieses Gesetzes sind zu entschädi-
gen, sofern sie nicht aufgrund der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums entschädigungslos zu
dulden sind (Art. 14 Abs. 2 Grundgesetz).

(2) Kann durch eine Rechtsverordnung oder
eine sonstige Maßnahme aufgrund dieses Ge-
setzes eine bisher ausgeübte rechtmäßige Nut-
zung nicht fortgesetzt werden und wird hier-
durch die wirtschaftliche Nutzbarkeit eines
Grundstücks in einer die Sozialbindung über-
schreitenden Weise beeinträchtigt, so ist dem
Eigentümer oder der Eigentümerin oder dem
oder der sonstigen Nutzungsberechtigten eine
angemessene Entschädigung zu leisten. Das
Gleiche gilt, wenn die Maßnahme in sonstiger
Weise enteignend wirkt. Der Anspruch auf Ent-
schädigung besteht nur dann, wenn die Beein-
trächtigung nicht durch Erteilung einer Ausnah-
megenehmigung oder Befreiung vermieden
werden kann. Für die Bemessung der Entschä-
digung sind die §§ 93 bis 103 des Baugesetz-
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buchs entsprechend anzuwenden. Über den
Anspruch auf Entschädigung ist zusammen mit
der Entscheidung über eine Ausnahmegeneh-
migung oder Befreiung zu entscheiden.

(3) Führt eine entschädigungspflichtige Maß-
nahme dazu, dass das Grundstück nicht mehr
wirtschaftlich zumutbar genutzt werden kann,
so kann der Eigentümer oder die Eigentümerin
statt der Entschädigung gemäß Absatz 2 die
Übernahme des Grundstücks verlangen.
Kommt eine Einigung über die Übernahme
des Grundstücks nicht zustande, kann der
Eigentümer das Enteignungsverfahren bei der
Enteignungsbehörde beantragen. Das Enteig-
nungsverfahren wird entsprechend den §§ 93
bis 103 und 106 bis 122 des Baugesetzbu-
ches durchgeführt.

(4) Zuständig für die Festsetzung der Entschä-
digung gemäß Absatz 2 und die Übernahme-
verhandlungen gemäß Absatz 3 Satz 1 ist die
oberste Naturschutzbehörde, wenn eine Lan-
desbehörde, oder die Gemeinde, wenn diese
die entschädigungspflichtige Maßnahme an-
geordnet hat. Zuständig für das Enteignungs-
verfahren gemäß Absatz 3 Satz 2 und 3 ist die
Enteignungsbehörde.

Naturschutz als staatliche
Aufgabe

Unterabschnitt 1
Überörtliche Landschaftsplanung

§ 15 Landschaftsprogramm
(1) Die überörtlichen Erfordernisse und Maß-
nahmen zur Verwirklichung der Ziele des Na-
turschutzes sind für das gesamte Land in
einem Landschaftsprogramm darzustellen.
Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten.
Ihre Grundsätze und sonstigen Erfordernisse
sind zu berücksichtigen.

(2) Das Landschaftsprogramm wird von der
obersten Naturschutzbehörde nach Anhörung
der betroffenen obersten Landesbehörden, Ge-
meinden und Gemeindeverbände, des Rates
für Nachhaltigkeit, des Landesbeirats für Land-
schaft sowie der betroffenen Träger öffentli-
cher Belange aufgestellt und fortgeschrieben.
Für das Landschaftsprogramm ist eine stra-
tegische Umweltprüfung durchzuführen. Die
Durchführung der Prüfung richtet sich nach
dem Saarländischen Gesetz über die Umwelt-

ABSCHNITT 3

verträglichkeitsprüfung vom 30. Oktober 2002
(Amtsbl. S. 2494), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Februar 2019
(Amtsbl. I S. 324), in der jeweils geltenden Fas-
sung. Das Landschaftsprogramm muss die
Anforderungen der § 40 des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung inhaltlich
erfüllen; ein separater Umweltbericht ist nicht
erforderlich.

(3) Bei Erstellung und Fortschreibung des
Landschaftsprogramms ist im Amtsblatt des
Saarlandes bekannt zu machen, wo das
Landschaftsprogramm eingesehen werden
kann.

(4) Das Landschaftsprogramm ist ein Fach-
plan. Seine raumbedeutsamen Erfordernisse
und Maßnahmen werden nach Maßgabe des
Saarländischen Landesplanungsgesetzes vom
12. Juni 2002 (Amtsbl. S. 1506) in der jeweils
geltenden Fassung in den Landesentwick-
lungsplan übernommen.

UNTERABSCHNITT 2
Flächenschutz

§ 16 Naturschutzgebiete
(1) Naturschutzgebiete sind durch Rechtsver-
ordnung bestimmte Gebiete, in denen ein be-
sonderer Schutz von Natur und Landschaft
1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederher-

stellung von Biotopen oder Lebensgemein-
schaften bestimmter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten,

2. aus wissenschaftlichen, erd- und naturge-
schichtlichen oder landeskundlichen Grün-
den oder

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigen-
art oder hervorragenden Schönheit erfor-
derlich ist.

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung, Veränderung des Natur-
schutzgebiets oder seiner Bestandteile oder
zu einer nachhaltigen Störung führen können,
sind nach Maßgabe näherer Regelung durch
die Rechtsverordnung nach Absatz 1 verboten.
Soweit es der Schutzzweck zulässt, sollen Na-
turschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich
gemacht werden.

§ 17 Nationalparke
(1) Nationalparke sind durch Rechtsverord-
nung festgesetzte einheitlich zu schützende
Gebiete, die
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1. großräumig und von besonderer Eigenart

sind,

2. in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets
die Voraussetzungen eines Naturschutzge-
biets erfüllen und

3. sich in einem überwiegenden Teil ihres Ge-
biets in einem vom Menschen nicht oder
wenig beeinflussten Zustand befinden oder
geeignet sind, sich in einen Zustand zu ent-
wickeln oder in einen Zustand entwickelt zu
werden, der einen möglichst ungestörten
Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürli-
chen Dynamik gewährleistet.

(2) Nationalparke haben zum Ziel, im überwie-
genden Teil ihres Gebiets den möglichst unge-
störten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer
natürlichen Dynamik zu gewährleisten. Soweit
es der Schutzzweck erlaubt, sollen National-
parke auch der wissenschaftlichen Umweltbe-
obachtung, der naturkundlichen Bildung und
dem Naturerlebnis der Bevölkerung dienen.

§ 18 Landschaftsschutzgebiete
(1) Landschaftsschutzgebiete sind durch Rechts-
verordnung bestimmte Landschaftsräume oder
Teile von diesen, in denen ein besonderer
Schutz von Natur und Landschaft

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederher-
stellung der Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts oder der Regene-
rations- und nachhaltigen Nutzungsfähig-
keit der Naturgüter,

2. wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit
des Landschaftsbildes, der besonderen
kulturhistorischen Bedeutung der Land-
schaft oder

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die
naturbezogene und naturverträgliche Erho-
lung

erforderlich ist.

(2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind
unter besonderer Beachtung des § 8 Abs. 1
und nach Maßgabe näherer Regelung durch
die Rechtsverordnung nach Absatz 1 alle
Handlungen verboten, die den Charakter des
Gebiets verändern oder dem besonderen
Schutzzweck zuwiderlaufen.

§ 19 Naturparke
(1) Naturparke sind durch Rechtsverordnung
festgesetzte einheitlich zu entwickelnde und
zu pflegende Gebiete, die

1. großräumig sind,
2. überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder

Naturschutzgebiete sind,
3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraus-

setzungen für die Erholung besonders eig-
nen und in denen ein nachhaltiger Touris-
mus angestrebt wird,

4. nach den Erfordernissen der Raumordnung
für die Erholung vorgesehen sind,

5. der Erhaltung, Entwicklung oder Wieder-
herstellung einer durch vielfältige Nutzung
geprägten Landschaft und ihrer Arten- und
Biotopvielfalt dienen und in denen zu die-
sem Zweck eine dauerhaft umweltgerechte
Landnutzung angestrebt wird,

6. besonders dazu geeignet sind, eine nach-
haltige Regionalentwicklung zu fördern.

(2) Naturparke sollen entsprechend ihren in
Absatz 1 beschriebenen Zwecken unter Be-
achtung der Ziele und Grundsätze des Natur-
schutzes geplant, gegliedert, erschlossen und
weiterentwickelt werden.

§ 20 Erklärung zum Schutzgebiet
(1) Die oberste Naturschutzbehörde wird er-
mächtigt, Rechtsverordnungen gemäß den §§
16 bis 19 zu erlassen.

(2) In Rechtsverordnungen gemäß Absatz 1
sind
1. die Grenzen der Schutzgebiete zu be-

schreiben und in Karten darzustellen,
2. der Schutzgegenstand und der Schutz-

zweck zu bezeichnen,
3. die Rechtsgrundlagen für die erforderlichen

Schutz-, Pflege- oder Entwicklungsmaß-
nahmen zu schaffen sowie

4. die zur Erreichung des Zwecks notwendi-
gen Gebote und Verbote zu bestimmen.

Die Schutzgebiete können in Zonen mit einem
dem jeweiligen Schutzzweck entsprechenden
abgestuften Schutz gegliedert werden; hierbei
kann auch die für den Schutz notwendige Um-
gebung einbezogen werden.

(3) Vor Erlass einer Rechtsverordnung gemäß
Absatz 1 sind die Träger öffentlicher Belange zu
beteiligen. Der Entwurf der Rechtsverordnung
ist in den Gemeinden, in deren Gebiet sich das
Vorhaben auswirkt, einen Monat öffentlich aus-
zulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind
mindestens eine Woche vorher öffentlich be-
kannt zu machen; dabei ist darauf hinzuweisen,
dass jeder, dessen Belange durch das Vorha-
ben berührt werden, während der Auslegungs-
frist bei der Gemeinde Anregungen oder Ein-
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wendungen schriftlich, elektronisch oder zur
Niederschrift vorbringen kann. Die oberste Na-
turschutzbehörde prüft die fristgerecht vorge-
brachten Anregungen und Einwendungen und
teilt den Betroffenen das Ergebnis mit.

(4) Ab Bekanntmachung der Auslegung ge-
mäß Absatz 3 Satz 3 Halbsatz 1 sind bis zum
In-Kraft-Treten der Rechtsverordnung, aber
längstens für ein Jahr, alle Veränderungen in
dem geplanten Schutzgebiet verboten, die
dem beabsichtigten Schutzzweck zuwiderlau-
fen. Die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung
ausgeübte Landnutzung bleibt unberührt. In
der Bekanntmachung ist auf das Verände-
rungsverbot hinzuweisen.

§ 21 Einstweilige Sicherstellung
(1) Teile von Natur und Landschaft, deren Un-
terschutzstellung gemäß §§ 16 und 18 beab-
sichtigt ist, können durch die oberste Natur-
schutzbehörde bis zur Bekanntmachung
gemäß § 20 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 für ein
Jahr einstweilig sichergestellt werden, wenn
zu befürchten ist, dass anderenfalls der Zweck
der Unterschutzstellung nicht erreicht wird. Die
Sicherstellung kann um ein Jahr verlängert
werden, wenn besondere Gründe vorliegen.

(2) Die einstweilige Sicherstellung erfolgt durch
Rechtsverordnung oder bei Einzelgrund-
stücken durch Verwaltungsakt. Die einstwei-
lige Sicherstellung muss Bestimmungen ent-
halten über
1. den räumlichen Geltungsbereich,
2. die während der Sicherstellung unzulässi-

gen Veränderungen und sonstigen Hand-
lungen,

3. die Dauer der Sicherstellung sowie
4. einen Hinweis auf die Möglichkeit der Ver-

längerung.

§ 22 Gesetzlich geschützte
Biotope

(1) Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder
sonstigen erheblichen Beeinträchtigung folgen-
der Biotope führen können, sind unzulässig:

1. Moore, Sümpfe (Kalkflachmoor-Streuwie-
sen, Großseggenriede, Braunseggensümpfe,
Kleinseggenriede, Pfeifengraswiesen, Wald-
simsenfluren, mesotrophe Mädesüß-Hoch-
staudenfluren), Röhrichte, seggen- und bin-
senreiche Nasswiesen, Quellbereiche, natür-
liche oder naturnahe Bereiche fließender
und stehender Gewässer einschließlich ihrer

Ufer sowie der dazugehörigen uferbeglei-
tenden natürlichen oder naturnahen Vege-
tation und Verlandungsbereiche sowie ihrer
regelmäßig überschwemmten Bereiche
und Binnenlandsalzstellen,

2. offene natürliche Block-, Schutt- und Geröll-
halden, offene Felsbildungen, Besenheide-
fluren, Borstgrasrasen, Trocken- und Halb-
trockenrasen, Wälder und Gebüsche tro-
ckenwarmer Standorte, Binnendünen, na-
türliche und naturnahe Höhlen und Dolinen,

3. Bruch-, Sumpf- und Auwälder sowie
Schlucht-, Blockhalden- und Hangschutt-
wälder,

4. Kryptogamen- und Farnfluren auf primär of-
fenen Felsbildungen, Felsheiden-, Felskopf-
und Felsspaltengesellschaften auf sekundär
entstandenen Aufschlüssen,

5. artenreiches Grünland mesophiler Stand-
orte, die dem FFH-Lebensraumtyp 6510
gemäß Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG
des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung
der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L
206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch
die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom
20.12.2006, S. 368) geändert worden ist,
angehören, wenn sie entweder

a) dem Erhaltungsgrad A zugeordnet wer-
den können oder

b) dem Erhaltungsgrad B mit sechs oder
mehr lebensraumtypischen B-Arten zu-
geordnet werden können.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist es zulässig,
1. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen mit

Zustimmung der obersten Naturschutz-
behörde durchzuführen, soweit sie aus
Gründen des Naturschutzes erfolgen,

2. die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung
von Flächen, deren Nutzung aufgrund ver-
traglicher Vereinbarung oder der Teilnahme
an einem öffentlichen Programm einge-
schränkt oder unterbrochen war und auf
denen während der Laufzeit der Vereinba-
rung oder des Programms ein Biotop ent-
standen ist, innerhalb von fünf Jahren nach
Ablauf der Nutzungsbeschränkung wieder
aufzunehmen.

(3) Die oberste Naturschutzbehörde kann im
Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die Beein-
trächtigungen der Biotope ausgeglichen wer-
den können oder die Maßnahme aus überwie-
genden Gründen des Gemeinwohls notwen-
dig ist. Die Verursacherin oder der Verursacher
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der Maßnahme ist zu Ausgleichs- oder Ersatz-
maßnahmen zu verpflichten. §§ 27 bis 30 gel-
ten entsprechend.

(4) Werden Maßnahmen, die geschützte Bio-
tope beeinträchtigen, widerrechtlich begonnen
oder durchgeführt, kann die oberste Natur-
schutzbehörde die sofortige Einstellung an-
ordnen. Die Wiederherstellung des ursprüngli-
chen Zustands soll verlangt werden, wenn die
Voraussetzungen für die Erteilung einer Aus-
nahmegenehmigung nicht vorliegen. Soweit
eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-
stands nicht oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand möglich ist, soll die oberste Natur-
schutzbehörde Maßnahmen entsprechend Ab-
satz 3 anordnen.

§ 23 Kennzeichnung und
Naturschutzregister

(1) Naturschutzgebiete, Nationalparke und
Naturparke sind vor Ort zu kennzeichnen.

(2) Die Bezeichnungen „Naturpark“, „Bios-
phäre Bliesgau“, „Naturschutzgebiet“, „Land-
schaftsschutzgebiet“ dürfen nur für die Bios-
phäre Bliesgau gemäß § 10 sowie die auf-
grund der §§ 16 bis 19 geschützten Teile von
Natur und Landschaft verwendet werden.

(3) Die Naturschutzbehörde führt ein Natur-
schutzregister, in das alle im Saarland ge-
schützten oder einstweilig sichergestellten Teile
von Natur und Landschaft sowie die Bios-
phäre Bliesgau aufzunehmen sind.

§ 24 Europäisches Netz
NATURA 2000

(1) Zur Wahrung und Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustands der natürlichen
Lebensraumtypen und Arten wird ein kohären-
tes Netz aus Gebieten von gemeinschaftlicher
Bedeutung und Europäischen Vogelschutzge-
bieten errichtet (NATURA 2000). Die Landes-
regierung wählt gemäß § 33 Abs. 1 Bundes-
naturschutzgesetz die Gebiete, die geeignet
sind, als Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung bestimmt zu werden, und die eu-
ropäischen Vogelschutzgebiete aus.

(2) Veränderungen oder Störungen, die die
nach Absatz 1 ausgewählten Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung oder Europäische
Vogelschutzgebiete in den für ihre Erhaltungs-
ziele maßgeblichen Bestandteilen erheblich
beeinträchtigen können, sind verboten.

(3) Die oberste Naturschutzbehörde weist die
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und

die Europäischen Vogelschutzgebiete entspre-
chend den jeweiligen Erhaltungszielen durch
Rechtsverordnung als Schutzgebiete (NATURA
2000-Schutzgebiete) aus. Die Rechtsverord-
nung hat darzustellen, ob prioritäre Biotope
oder prioritäre Arten zu schützen sind. Sie ist
entsprechend § 20 Abs. 2 bis 4 zu erlassen.

(4) Die Unterschutzstellung gemäß Absatz 3
kann unterbleiben, soweit nach anderen Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften, durch die Verfü-
gungsbefugnis eines öffentlichen oder gem-
einnützigen Trägers oder durch vertragliche
Vereinbarungen ein gleichwertiger Schutz ge-
währleistet ist.

§ 25 Verträglichkeit von Projekten
(1) Projekte gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 11 des
Bundesnaturschutzgesetzes sind vor ihrer Zu-
lassung oder Durchführung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen eines nach
Absatz 1 ausgewählten Gebietes, eines Gebie-
tes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder
eines Europäischen Vogelschutzgebiets zu
überprüfen. Bei ausgewiesenen Schutzgebie-
ten ergeben sich die Maßstäbe für die Verträg-
lichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu
erlassenen Vorschriften. Ergibt die Prüfung der
Verträglichkeit, dass das Projekt einzeln oder
im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder
Projekten zu erheblichen Beeinträchtigungen
der für die Erhaltungsziele oder den Schutz-
zweck maßgeblichen Bestandteile führen kann,
ist es unzulässig.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 3 darf ein
Projekt nur zugelassen oder durchgeführt wer-
den, soweit es
1. aus zwingenden Gründen des überwiegen-

den -öffentlichen Interesses, einschließlich
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art,
notwendig ist und

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Pro-
jekt -verfolgten Zweck an anderer Stelle
ohne oder mit geringeren Beeinträchtigun-
gen zu erreichen, nicht gegeben sind.

(3) Befinden sich in dem vom Projekt betroffe-
nen Gebiet prioritäre Biotope oder prioritäre
Arten, sind zwingende Gründe des überwie-
genden öffentlichen Interesses nur solche im
Zusammenhang mit dem Gesundheitsschutz,
der öffentlichen Sicherheit, der Landesverteidi-
gung und des Schutzes der Zivilbevölkerung
oder den maßgeblich günstigen Auswirkungen
auf die Umwelt. Sonstige Gründe im Sinne des
Absatzes 2 Nr. 1 können nur berücksichtigt
werden, wenn die gemäß Absatz 5 zuständige
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Behörde zuvor über das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit eine Stellungnahme der Kommission ein-
geholt hat.

(4) Soll ein Projekt gemäß Absatz 2, auch in
Verbindung mit Absatz 3, zugelassen oder
durchgeführt werden, sind die Projektträger zu
den notwendigen Maßnahmen zur Sicherung
des Zusammenhangs des europäischen
Schutzgebietssystems NATURA 2000 zu ver-
pflichten. Die gemäß Absatz 5 zuständige
Behörde unterrichtet die Kommission über die
oberste Naturschutzbehörde sowie das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit über die getroffenen Maß-
nahmen.
(5) Die Verträglichkeitsprüfung ist unselbst-
ständiger Teil des Verfahrens, in dem über die
Zulassung des Projekts entschieden wird. Die
Zuständigkeitsregelung des § 29 Abs. 1 ist
entsprechend anzuwenden. Der Träger des
Projekts hat die entscheidungserheblichen
Unterlagen vorzulegen. Die für die Zulassung
eines Projekts zuständige Behörde hat der
obersten Naturschutzbehörde die Zulassung
eines Projekts gemäß Absatz 2 zuzuleiten.

(6) Handelt es sich bei Projekten um Eingriffe in
Natur und Landschaft, bleiben die §§ 27 bis
30 unberührt.

§ 26 Verträglichkeit von Plänen
§ 25 ist entsprechend anzuwenden bei

1. Linienbestimmungen, Plänen und Satzun-
gen gemäß § 35 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2
des Bundesnaturschutzgesetzes,

2. dem Landesentwicklungsplan gemäß § 2
des Saarländischen Landesplanungsgeset-
zes mit Ausnahme des § 25 Abs. 1 Satz 1,

3. sowie sonstigen Plänen.

UNTERABSCHNITT 3
Eingriffe in Natur und Landschaft

§ 27 Eingriffe in Natur und
Landschaft

(1) Eingriffe in Natur und Landschaft sind Verän-
derungen der Gestalt oder Nutzung von Grund-
flächen oder des mit der belebten Bodenschicht
in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels,
die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts oder das Landschaftsbild er-
heblich beeinträchtigen können

(2) Als Eingriffe gelten insbesondere:
1. Erkundung, Abbau oder Gewinnung von

Bodenschätzen und anderen Bodenbe-
standteilen im Tagebau,

2. selbstständige Abgrabungen oder Aufschüt-
tungen im Außenbereich mit einer Grund-
fläche von mehr als 300 Quadratmetern,

3. die Errichtung, Erweiterung oder wesentli-
che Änderung von Vorhaben, die einem
Planfeststellungsverfahren unterliegen, auch
wenn in den sie regelnden Rechtsvorschrif-
ten im Einzelfall von der Durchführung eines
solchen abgesehen werden kann,

4. im Außenbereich die Errichtung, Erweiterung
oder wesentliche Änderung von Straßen,
Wegen, Plätzen, Bahnanlagen, Flugplätzen
oder sonstigen Verkehrsflächen, Sport- und
Freizeitanlagen, Gebäuden, nicht land- oder
forstwirtschaftlichen Einfriedungen oder sons-
tigen baulichen Anlagen im Sinne der Lan-
desbauordnung,

15. der Bau, das Verlegen oder wesentliche
Änderungen von Produkt- sowie Ver- oder
Entsorgungsleitungen, Sende- und Leitungs-
masten sowie Windkraftanlagen im Außen-
bereich,

16. der Ausbau von Gewässern,
17. das Roden und die Umwandlung von Wald

sowie die Erstaufforstung von gesetzlich
geschützten Biotopen und von Talauen,

18. die dauerhafte Beseitigung von Hecken,
Gehölz- und Streuobstbeständen in der
freien Landschaft,

19. Vorhaben und Maßnahmen in gesetzlich
geschützten Biotopen gemäß § 22 Abs. 1,

10. die Umwandlung von Dauergrünland in na-
türlichen Überschwemmungsgebieten und
auf erosionsgefährdeten Flächen,

11. das Errichten von Anlegestellen für Was-
serfahrzeuge und anderer schwimmender
Anlagen,

12. Maßnahmen, die zu einer Veränderung
des mit der belebten Bodenschicht in Ver-
bindung stehenden Grundwasserspiegels
führen, welche die Lebensbedingungen
für Tiere oder Pflanzen erheblich beein-
trächtigen können,

13. das Auf- oder Abstellen von Wohnmobilen
und Wohnwagen im Außenbereich.

(3) Keine Eingriffe sind:
1. die der guten fachlichen Praxis gemäß § 8

entsprechende Landnutzung gemäß § 7
Abs. 2 Nr. 4,
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2. der guten fachlichen Praxis gemäß § 8 ent-

sprechende Einfriedungen, die der Land-
oder Forstwirtschaft dienen,

3. die Wiederaufnahme einer Landnutzung ge-
mäß § 7 Abs. 2 Nr. 4, die aufgrund einer ver-
traglichen Vereinbarung oder aufgrund der
Teilnahme an öffentlichen Programmen ein-
geschränkt oder unterbrochen war, wenn sie
innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf der
Bewirtschaftungsbeschränkungen wieder
aufgenommen wird.

§ 28 Verursacherpflichten,
Unzulässigkeit von Eingriffen

(1) Die Verursacherin oder der Verursacher
eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Be-
einträchtigungen von Natur und Landschaft zu
unterlassen (Vermeidungsgebot) und unver-
meidbare Beeinträchtigungen durch Maßnah-
men des Naturschutzes vorrangig auszuglei-
chen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger
Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen).

(2) Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung,
wenn und sobald die beeinträchtigten Funktio-
nen des Naturhaushalts wiederhergestellt sind
und das Landschaftsbild landschaftsgerecht
wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. In son-
stiger Weise kompensiert ist eine Beeinträchti-
gung, wenn und sobald die beeinträchtigten
Funktionen des Naturhaushalts in gleichwerti-
ger Weise ersetzt sind und das Landschafts-
bild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Bei
der Festsetzung von Art und Umfang der Maß-
nahmen sind das Landschaftsprogramm ge-
mäß § 15 und die Landschaftspläne gemäß
§ 37 zu berücksichtigen.

(3) Der Eingriff darf nicht zugelassen oder
durchgeführt werden, wenn die Beeinträchti-
gungen nicht zu vermeiden oder nicht in ange-
messener Frist auszugleichen oder zu kom-
pensieren sind, und die Belange des Natur-
schutzes bei der Abwägung aller Anforderun-
gen an Natur und Landschaft anderen Belan-
gen im Rang vorgehen. Werden als Folge ei-
nes Eingriffs Biotope zerstört, die für dort wild
wachsende Pflanzen oder wild lebende Tiere
der streng geschützten Arten nicht ersetzbar
sind, ist der Eingriff nur zulässig, wenn er aus
zwingenden Gründen des überwiegenden öf-
fentlichen Interesses gerechtfertigt ist.

(4) Bei Eingriffen ist der Grenzabstand zu
Waldrändern, zu Naturschutzgebieten sowie
zu gesetzlich geschützten Biotopen gemäß

§ 22 so weit zu halten, dass erhebliche Beein-
trächtigungen der dort vorkommenden Le-
bensgemeinschaften mit ihren typischen Tier-
und Pflanzenarten vermieden werden.

§ 29 Zulassung von Eingriffen
(1) Bedarf ein Eingriff nach anderen Rechtsvor-
schriften einer behördlichen Zulassung (Bewil-
ligung, Erlaubnis, Genehmigung, Zustimmung,
Planfeststellung, Befreiung, Anzeige oder son-
stigen Entscheidung), so hat die hierfür zu-
ständige Behörde zugleich die zur Durchfüh-
rung des § 28 erforderlichen Entscheidungen
im Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde
zu treffen. Alle übrigen Eingriffe bedürfen der
Genehmigung der zuständigen Naturschutz-
behörde, die auch die gemäß § 28 erforderli-
chen Entscheidungen trifft. In Verfahren einer
obersten Landesbehörde und in bergrechtli-
chen Verfahren ergeht die Entscheidung im
Einvernehmen mit der obersten Naturschutz-
behörde.

(2) Bei Eingriffen in Natur und Landschaft
durch eine Behörde, denen keine Entschei-
dung gemäß Absatz 1 vorausgeht, sind die
§§ 27, 28, 29 Abs. 3 bis 10 anzuwenden. Das
Benehmen ist bei einem Eingriff durch eine
oberste Landesbehörde mit der obersten Na-
turschutzbehörde und im Übrigen mit der Na-
turschutzbehörde herzustellen.

(3) Handelt es sich bei dem Eingriff um ein Vor-
haben, das gemäß § 3 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 5. September 2001
(BGBl. I S. 2350), zuletzt geändert durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (BGBl. I
S. 1224, 1227), in der jeweils geltenden Fas-
sung oder gemäß § 3 Abs. 1 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung im
Saarland vom 30. Oktober 2002 (Amtsbl.
S. 2494), zuletzt geändert durch Gesetz vom
19. Mai 2004 (Amtsbl. S. 1498), in der jeweils
geltenden Fassung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung unterliegt, so muss das Verfah-
ren, in dem Entscheidungen gemäß § 28 ge-
troffen werden, den Anforderungen dieser Ge-
setze entsprechen.

(4) Der Antrag auf Genehmigung gemäß Absatz
1 Satz 2 ist schriftlich oder elektronisch bei der
zuständigen Naturschutzbehörde einzureichen.
Dem Antrag sind alle für die Beurteilung des
Vorhabens und die Bearbeitung des Antrags
erforderlichen Unterlagen beizufügen. Fehlende
Unterlagen sollen innerhalb von zwei Wochen
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nach Eingang des Antrags angefordert werden.
Der Antragstellerin oder dem Antragsteller ist
die Bearbeitungsfähigkeit des Antrags unver-
züglich schriftlich oder elektronisch bekannt zu
geben. Über den Antrag ist innerhalb von drei
Monaten nach Eingang des vollständigen An-
trags zu entscheiden. Die Genehmigung gilt als
erteilt, wenn über den Antrag nicht innerhalb
der Frist entschieden worden ist.
(5) Bei einem Eingriff in Natur und Landschaft,
der aufgrund eines nach öffentlichem Recht
vorgesehenen Fachplans vorgenommen wer-
den soll, hat der Planungsträger im Einverneh-
men mit der Naturschutzbehörde in Text und
Karte oder in einem landschaftspflegerischen
Begleitplan, der Bestandteil des Fachplans ist,
alle Angaben zu machen, die zur Beurteilung
des Eingriffs erforderlich sind. Erforderlich sind
insbesondere:
1. die Darstellung und Bewertung der ökologi-

schen und landschaftsbildlichen Gegeben-
heiten vor Beginn des Eingriffs unter beson-
derer Berücksichtigung der Ziele und
Grundsätze nach § 1,

2. die Prüfung der Vermeidbarkeit des Eingriffs,
3. die Darstellung von Art, Umfang und zeitli-

chem Ablauf des Eingriffs,
4. die Darstellung der Beeinträchtigung des

Naturhaushalts und des Landschaftsbildes,
5. die Darstellung von Art, Umfang und zeitli-

chem Ablauf der erforderlichen Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen.

Bei anderen Eingriffen kann die zuständige
Behörde einen landschaftspflegerischen Be-
gleitplan verlangen, soweit es wegen des Um-
fangs oder der Schwere des Eingriffs erforder-
lich ist.

(6) Die Genehmigung gemäß Absatz 1 Satz 2
ist schriftlich oder elektronisch zu erteilen. Sie
kann mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den und enthält die Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen sowie die erforderlichen Maßnah-
men zu deren langfristiger Sicherstellung. So-
weit ein Eingriff in zeitlich und räumlich ge-
trennten oder trennbaren Abschnitten durch-
geführt wird, sollen Regelungen zur zeitlichen
und räumlichen Abfolge der Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen für die Teilabschnitte (Zug-
um-Zug-Auflagen) getroffen werden.

(7) Zur Gewährleistung der Durchführung der
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kann eine
Sicherheitsleistung verlangt werden; §§ 232
und 234 bis 240 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs finden Anwendung. Anstelle der Sicher-

heitsleistung kann die Zulassung gemäß Ab-
satz 1 von der vorherigen Durchführung land-
schaftspflegerischer Maßnahmen abhängig
gemacht werden.

(8) Soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts
anderes bestimmt ist, erlischt die behördliche
Zulassung oder Genehmigung eines Eingriffs,
wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Be-
kanntgabe mit der Ausführung wesentlicher
Eingriffsmaßnahmen nicht begonnen oder die
Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen
ist. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs hemmt
den Lauf der Frist bis zur Unanfechtbarkeit der
Zulassung oder Genehmigung. Jede Frist kann
auf schriftlichen oder elektronischen Antrag
von der zuständigen Behörde, im Fall des Ab-
satzes 1 Satz 1 im Einvernehmen mit der Na-
turschutzbehörde, jeweils bis zu einem Jahr,
längstens jedoch drei Jahre, verlängert wer-
den. Die Frist kann rückwirkend verlängert
werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei
der zuständigen Behörde eingegangen ist.

(9) Wird ein Eingriff ohne die erforderliche Zu-
lassung gemäß Absatz 1 Satz 1 oder die erfor-
derliche Genehmigung gemäß Absatz 1 Satz 2
vorgenommen oder erlischt eine Zulassung
oder Genehmigung gemäß Absatz 8, so kann
die zuständige Behörde die Fortsetzung des
Eingriffs untersagen, die Wiederherstellung des
früheren Zustands anordnen sowie unter den
Voraussetzungen des § 28 Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen festsetzen, soweit nicht der
frühere Zustand wiederhergestellt werden kann.
Ist zur Wiederherstellung die Beseitigung bau-
licher Anlagen erforderlich, so soll die Natur-
schutzbehörde die Beseitigung anordnen. Die
zuständige Behörde hat die gleichen Befug-
nisse wie die Bauaufsichtsbehörden.

(10) Die Beendigung eines Eingriffs sowie der
Abschluss von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men sind der zuständigen Behörde anzuzeigen.

§ 30 Ökokonto
(1) Wer ohne rechtliche Verpflichtung Maßnah-
men im Saarland durchführt, die die Funktio-
nen und Werte des Naturhaushalts wesentlich
und dauerhaft verbessern, kann diese in ein
landesweites Register (Ökokonto) eintragen las-
sen. Die in das Register eingetragenen Maß-
nahmen (Ökokontomaßnahmen) können als
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen gemäß
§ 28 Abs. 1 in Anspruch genommen werden.

(2) Maßnahmen, die zur Eintragung in das
Ökokonto vorgesehen sind, haben die Darstel-
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lungen des Landschaftsprogramms zu beach-
ten sowie die Interessen der Landwirtschaft an
einer ausreichenden Flächenausstattung und
einer betrieblich günstigen Agrarstruktur zu be-
rücksichtigen.

(3) Die Maßnahmen sind mit Planungsunterla-
gen der Naturschutzbehörde zur Genehmi-
gung vorzulegen. Die Genehmigung kann mit
Nebenbestimmungen versehen werden. Dem
Antrag sind alle für die Beurteilung des Vorha-
bens und die Bearbeitung des Antrags erfor-
derlichen Unterlagen beizufügen. Aus den Un-
terlagen haben sich insbesondere die Bewer-
tung des Ausgangs- und des geplanten Zu-
stands der Fläche, auf der die Maßnahme
durchgeführt werden soll, und die Zuverlässig-
keit des Antragstellers für eine dauerhafte Be-
treuung der Maßnahme zu ergeben. Fehlende
Unterlagen sollen innerhalb von zwei Wochen
nach Eingang des Antrags angefordert wer-
den. Der Antragstellerin oder dem Antragstel-
ler ist die Bearbeitungsfähigkeit des Antrags
unverzüglich schriftlich oder elektronisch be-
kannt zu geben. Über den Antrag ist innerhalb
von drei Monaten nach Eingang des vollstän-
digen Antrags zu entscheiden. Die Genehmi-
gung gilt als erteilt, wenn über den Antrag
nicht innerhalb der Frist entschieden worden
ist. Vor der Entscheidung sind die Gemeinden,
in deren Gemeindegebiet die Fläche liegt, die
Landwirtschaftskammer für das Saarland
sowie die anerkannten Naturschutzvereine zu
hören. Maßnahmen, die aus öffentlichen För-
dermitteln finanziert werden, können nur mit
ihrem nicht geförderten Anteil in das Ökokonto
eingetragen werden. Die Naturschutzbehörde
trägt ordnungsgemäß durchgeführte Maßnah-
men in das Ökokonto ein.

(4) Bei Inanspruchnahme der Ökokontomaß-
nahme für einen Eingriff hat die Antragstellerin
oder der Antragsteller erneut den Zustand der
Fläche zu erfassen und zu bewerten und das
Planungsziel zu bewerten. Die Differenz zwi-
schen dem Zustand der Fläche zum Zeitpunkt
der Genehmigung der Maßnahme und dem
zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme progno-
stizierten Planzustand kann als Ausgleichs-
oder Ersatzmaßnahme in Anspruch genom-
men werden. Auf die erneute Bewertung kann
im Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde
verzichtet werden. Die Prüfung und die Ent-
scheidung erfolgt durch die Naturschutz-
behörde.

(5) Über die Inanspruchnahme einer Ökokon-
tomaßnahme als Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahme ist in dem Verfahren nach § 29 zu ent-
scheiden.

(6) Die Daten zu Ökokontomaßnahmen und
-flächen und zu den Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen gemäß § 28 Abs. 1 werden von
der Naturschutzbehörde in ein Register aufge-
nommen (Kompensationsregister). Die Daten
zu festgesetzten Ausgleichs- oder Ersatzmaß-
nahmen sind der Naturschutzbehörde von der
jeweiligen Zulassungsbehörde zuzuleiten.

UNTERABSCHNITT 4
Erhaltung der Tier- und
Pflanzenwelt

§ 31 Arten- und Biotopschutz
(1) Aufgabe des Arten- und Biotopschutzes ist
der Schutz, die Pflege und die Entwicklung der
Bestände heimischer Pflanzen- und Tierarten
gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 5 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, ihrer Entwicklungsformen, ihrer
Biotope und Lebensgemeinschaften in ihrer
historisch gewachsenen Vielfalt sowie die Ge-
währleistung ihrer sonstigen Lebensbedingun-
gen. Dies schließt die Ansiedlung verdrängter
oder in ihrem Bestand bedrohter Tier- und
Pflanzenarten an geeigneten Lebensstätten in-
nerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes
sowie die Wiederherstellung von Biotopen ein.

(2) Zur Vorbereitung, Durchführung und Über-
wachung von Maßnahmen, die dem Schutz
und der Pflege der im Saarland wild lebenden
Tier- und Pflanzenarten dienen,

1. erfasst die Naturschutzbehörde die vor-
kommenden wild lebenden Tier- und Pflan-
zenarten sowie ihre wesentlichen Lebens-
räume und Lebensgemeinschaften,

2. ermittelt und bewertet die Naturschutz-
behörde die wesentlichen Ursachen für die
Verdrängung oder Gefährdung der ver-
drängten oder in ihrem Bestand gefährde-
ten Arten und Lebensgemeinschaften, ins-
besondere der Arten, für die das Saarland
eine besondere Verantwortung im Hinblick
auf die Erhaltung der biologischen Vielfalt
trägt (Rote Listen),

3. erarbeitet die oberste Naturschutzbehörde
Programme, Richtlinien und Vorschläge zur
Durchführung von Schutz-, Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen, zur Ansiedlung ver-
drängter Arten und zur Überwachung der
Bestandsentwicklung gefährdeter Arten.
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§ 32 Schutz wild lebender Tiere
und Pflanzen

(1) Soweit sich nicht aus § 42 Abs. 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes ein weitergehender
Schutz ergibt, ist es verboten ohne vernünfti-
gen Grund
1. wild wachsende Pflanzen zu entnehmen

oder zu nutzen oder ihre Bestände nieder-
zuschlagen oder auf sonstige Weise zu ver-
wüsten,

2. wild lebende Tiere zu beunruhigen, zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder

3. Biotope wild lebender Tier- und Pflanzenar-
ten zu beeinträchtigen oder zu zerstören.

Zulässig bleibt das Sammeln und die Nutzung
von wild wachsenden Pflanzen der nicht be-
sonders geschützten Arten, wenn dadurch der
Bestand am Ort der Entnahme nicht gefährdet
wird, sowie die Bekämpfung invasiver Arten.
Invasive Arten sind gebietsfremde Pflanzen-
und Tierarten, die sich im Saarland ausbreiten
und den vorhandenen Naturhaushalt in sei-
nem Wirkungsgefüge insgesamt oder einzelne
Biotope und Arten in ihrem Bestand gefähr-
den.

(2) Es ist verboten, Tiere oder Pflanzen ge-
bietsfremder Arten in der freien Natur anzusie-
deln. Das Ansiedeln von Tieren nicht gebiets-
fremder Arten bedarf der Genehmigung der
obersten Naturschutzbehörde. Von dem Ver-
bot gemäß Satz 1 und dem Genehmigungser-
fordernis gemäß Satz 2 ausgenommen sind

1. der Anbau von Pflanzen in der Land- und
Forstwirtschaft, soweit er den land- und
forstwirtschaftlichen Fachgesetzen und der
guten fachlichen Praxis entspricht,

2. zum Zweck des biologischen Pflanzen-
schutzes das Ansiedeln von Tieren

a) nicht gebietsfremder Arten,

b) gebietsfremder Arten, sofern das Einset-
zen einer pflanzenschutzrechtlichen Ge-
nehmigung bedarf, bei der die Belange
des Artenschutzes berücksichtigt werden,

3. das Ansiedeln von dem Jagd- oder Fische-
reirecht unterliegenden Tieren nicht ge-
bietsfremder Arten.

Die oberste Naturschutzbehörde kann weitere
Ausnahmen zulassen, wenn die Gefahr einer
Verfälschung der heimischen Tier- und Pflan-
zenwelt auszuschließen ist.

(3) In der Zeit vom 1. März bis 15. September
ist es verboten, in der freien Landschaft

1. Feldraine, Feuchtgebiete, Brach- oder Öd-
land zu zerstören, auf sonstige Weise zu
schädigen oder zu beseitigen,

2. Bäume, Hecken und sonstige Gehölze zu
fällen, zu roden, ab- oder zurückzuschnei-
den oder auf sonstige Weise zu beseitigen;
dies gilt nicht für den Schnitt von Obst-
gehölzen, Beerensträuchern sowie Gehöl-
zen im Gartenbau,

3. Horste und Bruthöhlen sowie deren Stan-
dorte zu beseitigen, zu zerstören, zu be-
schädigen oder zu besteigen.

(4) Absatz 3 gilt nicht für planfestgestellte oder
plangenehmigte Maßnahmen. Von den Verbo-
ten des Absatzes 3 sind ferner ausgenommen
die Waldbewirtschaftung nach den Regeln der
guten fachlichen Praxis sowie behördlich ange-
ordnete oder zugelassene Maßnahmen, die im
öffentlichen Interesse nicht zu anderer Zeit oder
auf andere Weise mit dem gleichen Ergebnis
durchgeführt werden können und Maßnahmen,
die im Einzelfall nach Art und Umfang die Ziele
des Artenschutzes nicht beeinträchtigen.

(5) Das flächige Abbrennen von Wiesen, Feld-
rainen, Hecken, Gehölzen, Röhrichten, Schilf-
beständen, Stoppelfeldern, Brach- oder Ödland
ist ganzjährig verboten. Ausnahmen können aus
Gründen des Arten- und Biotopschutzes von
der Naturschutzbehörde zugelassen werden.

§ 33 Besondere
Schutzvorschriften

(1) Die oberste Naturschutzbehörde kann
durch Rechtsverordnung

1. für Lebens- und Zufluchtsstätten der beson-
ders geschützten oder im Saarland gefähr-
deten Arten besondere Schutzmaßnahmen
sowie die Durchführung bestimmter Pflege-
und Entwicklungsmaßnahmen anordnen,

2. bestimmte Handlungen untersagen, durch
welche die Bestände besonders geschütz-
ter Pflanzen und Tiere erheblich beeinträch-
tigt werden können.

Der räumliche Geltungsbereich der Rechtsver-
ordnung ist von der obersten Naturschutz-
behörde örtlich kenntlich zu machen.

(2) Die Naturschutzbehörde kann Einzelanord-
nungen in sinngemäßer Anwendung des Ab-
satzes 1 treffen, wenn diese für den Schutz
einer bestimmten Lebens- oder Zufluchts-
stätte oder eines Bestandes ausreichen.
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§ 34 Zoos
(1) Die Errichtung, der Betrieb oder die we-
sentliche Änderung eines Zoos bedürfen der
Genehmigung der obersten Naturschutzbe-
hörde. Die Genehmigung darf unbeschadet
tierschutz- und tierseuchenrechtlicher Vorschrif-
ten nur erteilt werden, wenn die Einhaltung der
Betreiberpflichten gemäß Artikel 3 der Richtli-
nie 1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999
über die Haltung von Wildtieren in Zoos (ABl.
EG Nr. L 94 S. 24) gesichert ist. Sie kann mit
Nebenbestimmungen versehen werden und
nachträglich geändert werden, um die Anfor-
derungen an die Haltung von Tieren in Zoos
dem Stand von Wissenschaft und Praxis an-
zupassen. Die Genehmigung wird durch eine
nach anderen Vorschriften erforderliche be-
hördliche Gestattung ersetzt; die behördliche
Gestattung ergeht im Einvernehmen mit der
obersten Naturschutzbehörde und darf nur er-
teilt werden, wenn die in Absatz 1 genannten
Voraussetzungen vorliegen.

(2) Die Einhaltung der Betreiberpflichten ge-
mäß Absatz 1 Satz 2 wird von der obersten
Naturschutzbehörde durch Kontrollen über-
wacht. Liegt eine Zulassung nicht vor oder
werden die Betreiberpflichten nicht eingehal-
ten, so trifft die Zulassungsbehörde die not-
wendigen Anordnungen, um die Einhaltung
der Betreiberpflichten innerhalb einer Frist von
höchstens zwei Jahren sicherzustellen. Sie
kann den Zoo während dieser Frist ganz oder
teilweise für die Öffentlichkeit schließen.

(3) Kommt der Betreiber den Anordnungen
nicht fristgerecht nach, so widerruft oder än-
dert die Zulassungsbehörde die Genehmigung
und ordnet die vollständige oder teilweise
Schließung des Zoos an. Im Fall einer vollstän-
digen oder teilweisen Schließung eines Zoos
sind die erforderlichen Maßnahmen anzuord-
nen, um die betroffenen Tiere auf Kosten des
Betreibers anderweitig art- und tiergerecht un-
terzubringen oder mit ihnen in Übereinstim-
mung mit den tierschutzrechtlichen Bestim-
mungen in sonstiger Weise zu verfahren.

(4) Der Nachweis der Einhaltung der Betreiber-
pflichten gemäß Absatz 1 Satz 2 kann auch

1. im Rahmen eines freiwilligen Verfahrens zur
Zertifizierung von Zoos durch den Verband
deutscher Zoodirektoren erbracht werden,
sofern dieser ein Verfahren beschließt und
dieses von der obersten Naturschutzbe-
hörde genehmigt wird oder

2. durch eine gemäß der Verordnung (EG) Nr.
761/2001 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 19. März 2001 über die
freiwillige Beteiligung von Organisationen
an einem Gemeinschaftssystem für das
Umweltmanagement und die Betriebsprü-
fung (EMAS) (ABl. EG Nr. L 114 S. 1) aktu-
elle Eintragung in das europäische Organi-
sationsregister erbracht werden, sofern die
fachlichen und rechtlichen Voraussetzun-
gen gemäß der Richtlinie 1999/22/EG ge-
genüber der obersten Naturschutzbehörde
nachgewiesen wurden.

§ 35 Sonstige Tiergehege
(1) Tiergehege sind eingefriedete Grundflächen,
auf denen Tiere sonst wild lebender Arten dau-
ernd oder zeitweilig im Freien gehalten wer-
den. Als Tiergehege gelten auch ortsfeste An-
lagen zur Haltung von Greifvögeln. Die Errich-
tung, der Betrieb oder die wesentliche Ände-
rung von Tiergehegen sind der obersten Na-
turschutzbehörde mindestens drei Monate
vorher anzuzeigen. Der Anzeige sind die zur
Beurteilung der Anforderungen gemäß Satz 5
Nr. 1 bis 3 erforderlichen Unterlagen beizufü-
gen. Die oberste Naturschutzbehörde kann in-
nerhalb von zwei Monaten nach Eingang der
Anzeige Anordnungen treffen, um sicherzu-
stellen, dass

1. weder der Naturhaushalt noch das Land-
schaftsbild erheblich beeinträchtigt, das Be-
treten von Wald und freier Landschaft nicht
in unangemessener Weise eingeschränkt
oder der Zugang zu Gewässern oder bedeut-
samen Landschaftsteilen nicht beschränkt
wird,

2. die verhaltensgerechte und artgemäße Un-
terbringung sowie die fachkundige und zu-
verlässige Betreuung der Tiere gewährlei-
stet ist,

3. durch die Tierhaltung die öffentliche Sicher-
heit nicht gefährdet wird, insbesondere das
Tiergehege ausreichend gegen das Entwei-
chen von Tieren gesichert ist.

Sie kann die Errichtung, die Erweiterung oder
den Betrieb untersagen, wenn die Einhaltung
der Anforderungen nach Satz 5 Nr. 1 bis 3 nicht
auf andere Weise sichergestellt werden kann.
Die Beseitigung eines Tiergeheges kann ange-
ordnet werden, wenn nicht anderweitig recht-
mäßige Zustände geschaffen werden können.

(2) Ist nach anderen Vorschriften eine Gestat-
tung für die Einrichtung, die Erweiterung oder
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den Betrieb des Tiergeheges erforderlich, trifft
die für die anderweitige Gestattung zuständige
Behörde die Entscheidungen gemäß Absatz 1
Satz 5 bis 7 im Einvernehmen mit der oberste
Naturschutzbehörde.

Naturschutz als örtliche Aufgabe

§ 36 Siedlungsnaturschutz
(1) Zur Heimatpflege und zur Förderung des
Wohls ihrer Bürgerinnen und Bürger haben die
Gemeinden die Belange des Naturschutzes
als Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft
nach Maßgabe dieses Gesetzes wahrzuneh-
men.

(2) Die Gemeinden haben zur Erhaltung oder
Schaffung eines nachhaltigen leistungsfähigen
Naturhaushalts und zur Gestaltung und Pflege
des Landschaftsbilds im Rahmen ihrer gesetz-
lichen Zuständigkeiten darauf hinzuwirken,
dass ein den landschaftlichen und standörtli-
chen Gegebenheiten und den Nutzungsfor-
men gemäßer Flächenanteil des Gemeindege-
biets aus Wald, Grünflächen, Gewässern und
Feuchtgebieten besteht. Grünflächen und Grün-
bestände sind insbesondere in Siedlungsbe-
reichen in dem erforderlichen Umfang und der
gebotenen Zuordnung zu Wohn- und Gewer-
beflächen zu schaffen, zu gestalten und zu er-
halten (Siedlungsnaturschutz).

(3) Siedlungsnaturschutz sollen die Gemein-
den auch durch Beratung der Bürgerinnen
und Bürger und durch Zusammenarbeit mit
diesen verwirklichen.

§ 37 Landschaftspläne,
Grünordnungspläne

(1) Die örtlichen Erfordernisse und Maßnah-
men des Naturschutzes werden auf der Grund-
lage des Landschaftsprogramms in Land-
schaftsplänen dargestellt. Die Landschaftsplä-
ne werden von den Trägern der Flächennut-
zungsplanung als Beitrag für die Flächennut-
zungspläne erstellt und unter Abwägung mit
den anderen raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen als Darstellungen in die Flächen-
nutzungspläne aufgenommen. Soweit in den
Bauleitplänen von den Inhalten und Zielsetzun-
gen der Landschaftspläne abgewichen wird,
ist dies zu begründen. Von der Erstellung
eines Landschaftsplans kann in Teilen von Ge-

ABSCHNITT 4

meinden abgesehen werden, wenn die vor-
herrschende Nutzung den Zielen und
Grundsätzen des Naturschutzes entspricht
und dies planungsrechtlich gesichert ist.

(2) Die Einzelerfordernisse und -maßnahmen
zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes
auf der Ebene des Bebauungsplans können
von der Gemeinde in Grünordnungsplänen
festgelegt werden. Diese sollen insbesondere
Festlegungen über Zustand, Funktion, Ausstat-
tung und Entwicklung der Frei- und Grün-
flächen enthalten. Für das Verfahren gelten die
für den Bebauungsplan vorgesehenen Vor-
schriften des Baugesetzbuches entsprechend.

§ 38 Örtliche Naturschutz-
beauftragte

(1) Die Gemeinden berufen fachlich geeignete
Personen auf Gemeindeebene als ehrenamtli-
che Naturschutzbeauftragte. Für jeden Ge-
meindebezirk kann ein Naturschutzbeauftrag-
ter oder eine Naturschutzbeauftragte berufen
werden. Die Naturschutzbeauftragten sind Eh-
renbeamte gemäß § 6 Abs. 2 des Saarländi-
schen Beamtengesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. Dezember 1996
(Amtsbl. 1997 S. 301), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23. Juni 2004 (Amtsbl. S. 1782).
Bedienstete der vorschlagenden Gemeinde
können nicht berufen werden. Die Amtszeit
beträgt fünf Jahre. Die Berufung erfolgt wider-
ruflich. Ein Widerruf ist nur aus wichtigem
Grund zulässig. Die Berufung ist bei anhalten-
der Untätigkeit des örtlichen Naturschutzbe-
auftragten zu widerrufen.

(2) Die örtlichen Naturschutzbeauftragten be-
raten und unterstützen die Gemeinde fachlich
weisungsfrei in allen Angelegenheiten des Na-
turschutzes. Sie sind bei Planungen und Maß-
nahmen, die den Naturschutz betreffen, insbe-
sondere bei der Aufstellung und Änderung von
Bauleitplänen im Bereich der Gemeinde an-
zuhören. Sie nehmen ferner die Aufgaben ge-
mäß § 46 Abs. 2 wahr und haben die Befug-
nisse gemäß § 46 Abs. 4 Satz 1 bis 3 .

(3) Die örtlichen Naturschutzbeauftragten un-
terstehen der Aufsicht der Gemeinden. Sie
müssen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit ein
Dienstabzeichen tragen und einen Ausweis
über ihre Bestellung mit sich führen, der auf
Verlangen vorzu-zeigen ist. Die oberste Natur-
schutzbehörde kann Ausgestaltung und Um-
fang des Dienstverhältnisses der ehrenamtli-
chen Hilfskräfte durch Rechtsverordnung re-
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geln. Sie kann ferner Vorschriften über die Eig-
nung, die Aus- und Fortbildung sowie den
Dienstausweis und die Dienstabzeichen erlas-
sen. Die Gemeinden ersetzen den örtlichen
Naturschutzbeauftragten die Kosten, die Ihnen
durch ihre Tätigkeit entstehen. Der Kostenan-
satz kann pauschalisiert werden. Die oberste
Naturschutzbehörde regelt die Höhe des Ko-
stenersatzes durch Rechtsverordnung und er-
stattet den Gemeinden die für die Tätigkeit der
örtlichen Naturschutzbeauftragten ausbezahl-
ten Kosten.

§ 39 Geschützte
Landschaftsbestandteile
und Naturdenkmale

(1) Die Gemeinden können durch Satzung

1. Landschaftsbestandteile gemäß § 29 Abs. 1
des Bundesnaturschutzgesetzes oder Na-
turdenkmale gemäß § 28 Abs. 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes ausweisen oder ent-
sprechend § 21 einstweilig sicherstellen;

2. Regelungen zur Leinenpflicht von Hunden
treffen und

3. das Betreten der freien Landschaft gemäß
§ 11 Abs. 4 aus wichtigen Gründen dauer-
haft einschränken.

§ 20 Abs. 2 bis 4 und § 21 mit Ausnahme von
§ 20 Abs. 3 Satz 3 sind sinngemäß anzuwen-
den.

(2) Die geschützten Landschaftsbestandteile
und Naturdenkmale sind vor Ort zu kennzeich-
nen. Die Bezeichnungen „geschützter Land-
schaftsbestandteil“ und „Naturdenkmal“ dür-
fen nur für die durch Satzung gemäß Absatz 1
Nr. 1 geschützten Teile von Natur und Land-
schaft verwendet werden.

(3) Die Beseitigung von geschützten Land-
schaftsbestandteilen und Naturdenkmälern so-
wie alle Handlungen, die zu deren Zerstörung,
Beschädigung oder Veränderung führen kön-
nen, sind nach Maßgabe näherer Regelung
durch die Rechtsverordnung gemäß Absatz 1
verboten. Ausnahmen von diesem Verbot sind
für geschützte Landschaftsbestandteile nur
zulässig, wenn sie aus zwingenden Gründen
der Verkehrssicherheit durchgeführt werden
und keine anderen Maßnahmen zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit erfolgreich durchgeführt
werden konnten. Die Gemeinden können für
den Fall der Bestandsminderung geschützter

Landschaftsbestandteile die Pflicht zu ange-
messenen und zumutbaren Ersatzleistungen
festlegen.

Naturschutz als ehrenamtliche
Aufgabe

UNTERABSCHNITT 1
Mitwirkung von Vereinen

§ 40 Beteiligung anerkannter
Naturschutzvereine

(1) Den gemäß § 41 anerkannten Vereinen ist
in den Fällen des § 60 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis
7 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie bei
der Aufstellung von Bauleitplänen Gelegenheit
zur Stellungnahme sowie zur Einsicht in die
einschlägigen Sachverständigengutachten zu
geben.

(2) § 28 Abs. 2 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 3 und §
29 Abs. 2 des Saarländischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes vom 15. Dezember 1976
(Amtsbl. S. 1151), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 8. Oktober 2003 (Amtsbl. S. 2874),
in der jeweils geltenden Fassung sind entspre-
chend anzuwenden. Eine in anderen Rechts-
vorschriften vorgeschriebene inhaltsgleiche
oder weitergehende Form der Mitwirkung
bleibt unberührt.

(3) In den Fällen, in denen Auswirkungen auf
Natur und Landschaft nicht oder nur in gering-
fügigem Umfang oder Ausmaß zu erwarten
sind, kann von einer Mitwirkung abgesehen
werden.

§ 41 Anerkennung von
Naturschutzvereinen

(1) Die oberste Naturschutzbehörde erteilt auf
Antrag einem im Saarland eingetragenen Ver-
ein die Anerkennung, wenn er
1. nach seiner Satzung ideell und vorwiegend

die Ziele des Naturschutzes fördert,
2. einen Tätigkeitsbereich hat, der das ge-

samte Land umfasst,
3. im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens

drei Jahre besteht und in diesem Zeitraum
im Sinne der Nummer 1 tätig war,

ABSCHNITT 5
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4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabe-

nerfüllung bietet; dabei sind Art und Um-
fang seiner bisherigen Tätigkeit, der Mitglie-
derkreis sowie die Leistungsfähigkeit des
Vereins zu berücksichtigen,

5. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke
gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschafts-
teuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I
S. 4144), zuletzt geändert durch Artikel 4
des Gesetzes vom 15. Dezember 2004
(BGBl. I S. 3416, 3427), in der jeweils gel-
tenden Fassung von der Körperschafts-
teuer befreit ist,

6. jedem, der die Ziele des Vereins unterstützt,
den Eintritt als Mitglied mit vollem Stimm-
recht ermöglicht; bei Vereinen, deren Mit-
glieder ausschließlich juristische Personen
sind, kann von dieser Voraussetzung abge-
sehen werden, wenn die Mehrzahl der juri-
stischen Personen die Voraussetzung er-
füllt.

(2) In der Anerkennung ist der satzungsmäßige
Aufgabenbereich, für den die Anerkennung
gilt, zu bezeichnen.

UNTERABSCHNITT 2

Beiräte für Landschaft und für
Nachhaltigkeit

§ 42 Landesbeirat
für Landschaft

(1) Zur Beratung der Landesregierung in Fra-
gen des Naturschutzes, der Jagd und Fische-
rei und des Tierschutzes wird zu Beginn jeder
Wahlperiode des Landtags ein unabhängiger
Landesbeirat für Landschaft gebildet. Seine
Amtszeit endet mit dem Zusammentritt des
nachfolgenden Landesbeirats für Landschaft.

(2) Mitglieder des Landesbeirats für Land-
schaft sind

1. der oder die Landesbeauftragte für Natur-
schutz kraft Amtes,

2. der oder die Vorsitzende des Rates für
Nachhaltigkeit gemäß § 44 kraft Amtes
sowie

3. je ein Vertreter oder eine Vertreterin
a) aus dem Kreis der gemäß § 41 aner-

kannten Naturschutzvereine,
b) des Landkreistages,
c) des Saarländischen Städte- und Gemein-

detages,

d) der Landwirtschaftskammer für das Saar-
land,

e) der Vereinigung der Jäger des Saarlan-
des,

f) des Fischereiverbandes Saar e.V.,

g) des Bauernverbandes Saar e.V.,

h) des Verbandes der Landwirte im Neben-
beruf Saar e.V.,

i) des Saarländischen Privatwaldbesitzer-
verbandes e.V.,

j) der Tierschutzstiftung Saar,

k) der Naturlandstiftung Saar,

l) des Landessportverbandes für das Saarl-
and,

m) der Tourismus Zentrale Saarland GmbH
sowie

n) der Landesarbeitsgemeinschaft der Jagd-
genossenschaften und Eigenjagdbesit-
zer im Saarland.

(3) Die Mitglieder des Landesbeirats für Land-
schaft gemäß Absatz 2 Nr. 3 werden auf Vor-
schlag der vertretenen Körperschaften von der
obersten Naturschutzbehörde berufen.

(4) Die Geschäftsführung des Landesbeirats
für Landschaft wird von der obersten Natur-
schutzbehörde wahrgenommen. Der Landes-
beirat für Landschaft gibt sich eine Geschäfts-
ordnung, die mindestens folgende Inhalte re-
gelt:

1. die Einberufung zu Sitzungen,

2. die Wahl des oder der Vorsitzenden und
dessen oder deren Stellvertreterin oder
Stellvertreter sowie

3. die Beschlussfassung.

(5) Der Landesbeirat für Landschaft kann zu
Fragen des Natur- oder Tierschutzes oder der
Landnutzungspolitik gegenüber der Landesre-
gierung Stellung nehmen und Empfehlungen
abgeben. Die Landesregierung leitet die Stel-
lungnahme oder Empfehlung auf Wunsch des
Landesbeirats dem Landtag zu.

(6) Die Mitglieder des Landesbeirats für Land-
schaft üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.
Mitglieder gemäß Absatz 2 Nr. 1 und 2, die
vorzeitig aus ihren Ämtern ausscheiden, oder
Mitglieder gemäß Absatz 2 Nr. 3, deren Zu-
gehörigkeit zu den von ihnen vertretenen Kör-
perschaften vorzeitig endet, scheiden aus. Für
den Rest der Amtszeit wird ein neues Mitglied
berufen.
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§ 43 Beiräte für Landschaft
(1) Zur Beratung in Fragen zu Schutz und Nut-
zung der Landschaft sowie zu Landnutzungen
gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 kann in jedem Land-
kreis, im Stadtverband Saarbrücken sowie in
der Regionalverband Saarbrücken ein Beirat
für Landschaft gebildet werden.

(2) Näheres über die Berufung der Mitglieder
und die Aufgaben des Beirats regeln die Land-
kreise, der Regionalverband Saarbrücken und
die Landeshauptstadt Saarbrücken durch Sat-
zung.

(3) Die Tätigkeit der Mitglieder der Beiräte für
Landschaft ist ehrenamtlich. Ihnen wird eine
Entschädigung für die Teilnahme an den Sit-
zungen gewährt. Das Nähere regelt die beru-
fende Gebietskörperschaft.

§ 44 Rat für Nachhaltigkeit
(1) Zur Beratung der Landesregierung in Fra-
gen einer Politik der Nachhaltigkeit wird zu Be-
ginn jeder Wahlperiode des Landtags ein un-
abhängiger Rat für Nachhaltigkeit gebildet. Er
berät die Landesregierung insbesondere in
Fragen der Landesentwicklung und -planung.
Seine Amtszeit endet mit dem Zusammentritt
des nachfolgenden Rates für Nachhaltigkeit.

(2) Mitglieder des Rates für Nachhaltigkeit sind

1. der oder die Vorsitzende des Landesbeirats
für Landschaft gemäß § 42 kraft Amtes,

2. je ein Vertreter oder eine Vertreterin
a) des Städte- und Gemeindetages,
b) des Landkreistages,
c) der Industrie- und Handelskammer des

Saarlandes,
d) der Handwerkskammer des Saarlandes,
e) der Arbeitskammer des Saarlandes,
g) der Landwirtschaftskammer,
h) der Universität des Saarlandes,
i) der evangelischen Kirche,
j) der römisch-katholischen Kirche,
k) ein Mitglied auf Vorschlag des Bundes

für Umwelt und Naturschutz, Landesver-
band Saarland,

l) ein Mitglied auf Vorschlag des Natur-
schutzbundes Deutschland, Landesver-
band Saarland sowie

3. bis zu fünf weitere anerkannte Persönlich-
keiten mit luxemburgischer oder französi-

scher Staatsangehörigkeit, die sich um die
interregionale Zusammenarbeit im Saar-
Lor-Lux-Raum verdient gemacht haben.

(3) Die Mitglieder gemäß Absatz 2 Nr. 2 wer-
den von den vertretenen Körperschaften und
die Mitglieder gemäß Absatz 2 Nr. 3 von der
obersten Naturschutzbehörde vorgeschlagen.
Die oberste Naturschutzbehörde beruft die
Mitglieder des Rates für Nachhaltigkeit gemäß
Absatz 2 Nr. 2 und 3.

(4) Die Geschäftsführung des Rates für Nach-
haltigkeit nimmt die oberste Naturschutz-
behörde wahr. Der Rat für Nachhaltigkeit gibt
sich eine Geschäftsordnung, die mindestens
folgende Inhalte regelt:
1. die Einberufung zu Sitzungen,
2. die Wahl des oder der Vorsitzenden und

dessen oder deren Stellvertreterin oder
Stellvertreter und

3. die Beschlussfassung.

(5) Die Mitglieder des Rates für Landschaft
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Mitglie-
der, deren Zugehörigkeit zu den von ihnen ver-
tretenen Körperschaften vorzeitig endet,
scheiden aus. Für den Rest der Amtszeit wird
ein neues Mitglied berufen.

UNTERABSCHNITT 3
Landschaftsbeauftragte

§ 45 Landesbeauftragte oder
Landesbeauftragter für
Naturschutz

(1) Nach Anhörung des Landesbeirats für Land-
schaft beruft die oberste Naturschutzbehörde
eine naturschutzfachlich anerkannte Persön-
lichkeit zur oder zum Landesbeauftragten für
Naturschutz. Dieser oder diese berät die Lan-
desregierung in allen Fragen des Natur-
schutzes. Die Berufung erfolgt widerruflich auf
fünf Jahre.

(2) Das Land ersetzt dem oder der Landesbe-
auftragten für Naturschutz die Kosten, die ihm
oder ihr durch die Tätigkeit entstehen. Der Ko-
stenersatz kann pauschaliert werden.

§ 46 Saarländische Naturwacht
(1) Zur Unterstützung der Naturschutzbehör-
den kann die oberste Naturschutzbehörde ge-
eignete Personen ehren- oder hauptamtlich für
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den Naturschutz im Außendienst einsetzen
(Saarländische Naturwacht).

(2) Die in der Naturwacht Tätigen sollen

1. durch fachliche Information und Aufklärung
auf ein besseres Verständnis von Natur und
Landschaft bei den Bürgerinnen und Bür-
gern hinwirken,

2. Fehlentwicklungen in der Siedlungs- und
Kulturlandschaft und ihrer Nutzung den sie
berufenden Stellen rechtzeitig aufzeigen,

3. Zuwiderhandlungen gegen die bußgeldbe-
wehrten Vorschriften dieses Gesetzes oder
einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnung oder Satzung feststellen
und bei deren Verfolgung mitwirken.

(3) Die in der Naturwacht Tätigen können ins-
besondere mit folgenden Aufgaben betraut
werden:

1. Unterstützung bei der Aufstellung von Pfle-
geplänen für Naturschutzgebiete sowie der
Organisation und Überwachung der Natur-
schutzgebietspflege,

2. Durchführung von Besucherführungen in der
Biosphäre Bliesgau, dem Naturpark Saar-
Hunsrück und in Naturschutzgebieten,

3. Überwachung von Naturschutzgebieten vor
Ort,

4. Öffentlichkeitsarbeit für den Naturschutz,

5. ökopädagogische Unterstützung von Schu-
len und Bildungseinrichtungen sowie

6. Bau von Informations-, Erholungs- und
Schutzeinrichtungen.

(4) Die in der Naturwacht Tätigen sind berech-
tigt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach die-
sem Gesetz erforderlichen Auskünfte einzuho-
len. Sie dürfen Grundstücke betreten und Un-
tersuchungen vornehmen, soweit dies zur Er-
füllung ihrer Aufgaben notwendig ist. Ihnen
stehen darüber hinaus zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben gemäß Absatz 2 Nr. 3 folgende den Po-
lizeiverwaltungsbehörden zustehenden Befug-
nisse nach dem Saarländischen Polizeigesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.
März 2001 (Amtsbl. S. 1074), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. Mai 2004 (Amtsbl. S.
1326), in der jeweils geltenden Fassung zu:

1. Identitätsfeststellung gemäß § 9 Abs. 2
Satz 2 Nr. 1 bis 3 des Saarländischen Poli-
zeigesetzes,

2. Platzverweis gemäß § 12 Abs. 1 des Saar-
ländischen Polizeigesetzes .

Die in der Naturwacht hauptamtlich Tätigen
können ferner bei geringfügigen Verstößen ge-
gen Vorschriften diese Gesetzes oder einer
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnung oder Satzung gemäß § 56 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten Verwar-
nungen erteilen und ein Verwarnungsgeld er-
heben.

(5) Die in der Naturwacht Tätigen unterstehen
der Aufsicht der obersten Naturschutzbehörde.
Sie müssen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit ein
Dienstabzeichen tragen und einen Ausweis über
ihre Bestellung mit sich führen, der auf Verlan-
gen vorzuzeigen ist. Die oberste Naturschutzbe-
hörde kann Ausgestaltung und Umfang des
Dienstverhältnisses der ehrenamtlichen Hilfs-
kräfte durch Rechtsverordnung regeln. Sie kann
ferner Vorschriften über die Eignung, die Aus-
und Fortbildung sowie den Dienstausweis und
die Dienstabzeichen erlassen.

(6) Die ehrenamtlich Tätigen sind als Ehrenbe-
amte gemäß § 6 Abs. 2 des Saarländischen
Beamtengesetzes zu berufen. Sie haben An-
spruch auf Ersatz der Kosten, die ihnen durch
ihre Tätigkeit entstehen. Der Kostenersatz
kann pauschaliert werden. Die oberste Natur-
schutzbehörde regelt die Höhe des Kostener-
satzes durch Rechtsverordnung.

(7) Die oberste Naturschutzbehörde kann die
Einrichtung und Organisation der Saarländi-
schen Naturwacht durch Rechtsverordnung
auf Dritte übertragen.

Zuständigkeits- und Schluss-
vorschriften

§ 47 Naturschutzbehörden
(1) Der Vollzug des Bundesnaturschutzgeset-
zes, dieses Gesetzes und der aufgrund dieser
Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften obliegt
den Naturschutzbehörden.

(2) Naturschutzbehörden sind
1. das Ministerium für Umwelt als oberste

Naturschutzbehörde. Die oberste Natur-
schutzbehörde nimmt die ihr durch dieses
Gesetz zugewiesenen Aufgaben wahr. Sie
ist zuständige Behörde für die Erteilung von
Befreiungen gemäß § 62 Abs. 2 des Bun-
desnaturschutzgesetzes und bei der Betei-

ABSCHNITT 6
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ligung der Naturschutzbehörden in Zulas-
sungsverfahren nach anderen Fachgeset-
zen, wenn die Zulassungsbehörde eine
oberste Landesbehörde ist,

2. die unteren Bauaufsichtsbehörden nach § 58
der Landesbauordnung als untere Natur-
schutzbehörde im vereinfachten Bauge-
nehmigungsverfahren nach § 64 der Lan-
desbauordnung und im Baugenehmi-
gungsverfahren nach § 65 der Landesbau-
ordnung, ausgenommen Genehmigungs-
verfahren für Vorhaben, die nach § 35 des
Baugesetzbuches in der jeweils geltenden
Fassung zu beurteilen sind,

3. das Landesamt für Umwelt- und Arbeits-
schutz als untere Naturschutzbehörde und
technische Fachbehörde (Absatz 3). Soweit
nichts anderes bestimmt ist, ist das Lan-
desamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu-
ständige Naturschutzbehörde.

(3) Das Landesamt für Umwelt- und Arbeits-
schutz hat als technische Fachbehörde neben
den Aufgaben, die ihm durch dieses Gesetz
übertragen sind, die Aufgabe
1. die Naturschutzbehörden fachlich zu bera-

ten und zu unterstützen,
2. bei der Durchführung von Schutz-, Pflege-

und Entwicklungsmaßnahmen mitzuwirken
und diese in Naturschutzgebieten sicherzu-
stellen,

3. Biotope gemäß § 22 sowie Arten und deren
Lebensräume zu erfassen und zu bewer-
ten, Untersuchungen ökologisch bedeutsa-
mer Flächen durchzuführen, Schutz- und
Entwicklungskonzepte auf Grund von Be-
standserfassungen wild lebender Tiere und
wild wachsender Pflanzen zu erarbeiten
und fortzuschreiben,

4. bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit über
die Aufgaben des Naturschutzes mitzu-
wirken und mit den für die Umweltbildung
zuständigen Einrichtungen zusammenzuar-
beiten.

(4) Die oberste Naturschutzbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Zuständig-
keiten abweichend von diesem Gesetz zu
übertragen.

(5) Die Naturschutzbehörden sind berechtigt,
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem
Gesetz erforderlichen Auskünfte einzuholen.
Sie und die von ihnen beauftragten Sachver-
ständigen dürfen Grundstücke mit Ausnahme
von Wohnungen betreten und Untersuchun-
gen vornehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben notwendig ist. Alle öffentlichen Stel-

len haben sie insoweit zu unterstützen. Ei-
gentümer und Nutzungsberechtigte sind ver-
pflichtet, Maßnahmen nach diesem Gesetz
und aufgrund dieses Gesetzes zu dulden. Vor
dem Betreten eingefriedeter Grundstücke
oder Grundstücksteile sind die Eigentümer
rechtzeitig zu informieren.

§ 48 Beauftragung Dritter
Die Naturschutzbehörden können Dritte mit
der Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz
obliegenden Aufgaben beauftragen. Ihre Ver-
antwortlichkeit für die Erfüllung der Aufgaben
bleibt hiervon unberührt. Die beauftragten Drit-
ten müssen

1. auf dem Gebiet des Naturschutzes gemäß
§ 1 tätig sein,

2. aufgrund der fachlichen und personellen
Voraussetzungen die Gewähr für die sach-
und fachkundige Durchführung der Aufga-
ben bieten und über die erforderliche Zu-
verlässigkeit verfügen,

3. gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abga-
benordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S.
3866, 2003 I S. 61), zuletzt geändert durch
Artikel 13 des Gesetzes vom 22. März 2005
(BGBl. I S. 837, 853) in der jeweils gelten-
den Fassung verfolgen.

§ 49 Finanzielle Förderung
(1) Gemeinnützige Körperschaften und natürli-
che Personen, die Aufgaben im Naturschutz
wahrnehmen, können Zuwendungen nach Maß-
gabe der im Haushaltsplan bereitgestellten
Mittel erhalten. Ein Rechtsanspruch auf Förde-
rung besteht nicht.

(2) Das Land kann im Rahmen der im Haus-
haltsplan bereitgestellten Mittel den Eigentum-
serwerb naturschutzfachlich bedeutsamer Flä-
chen für ausschließliche Zwecke des Natur-
schutzes durch Körperschaften fördern, die

1. gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abga-
benordnung verfolgen und

2. nach ihrer Satzung, ihrem Stiftungsgeschäft
oder sonstigen Verfassung das Ziel verfol-
gen, die in ihrem Eigentum stehenden Flä-
chen in Übereinstimmung mit den Grund-
sätzen des Naturschutzes zu pflegen.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht
nicht.
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§ 50 Befreiungen
(1) Von den Verboten und Geboten dieses Ge-
setzes und der aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen und Satzungen
kann auf Antrag Befreiung gewährt werden,
wenn

1. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall
a) zu einer nicht beabsichtigten Härte füh-

ren würde und die Abweichung mit den
Belangen des Naturschutzes zu verein-
baren ist oder

b) zu einer nicht gewollten Beeinträchti-
gung von Natur und Landschaft führen
würde oder

2. überwiegende Gründe des Wohls der Allge-
meinheit die Befreiung erfordern.

(2) Die Befreiung wird
1. im Falle von Befreiungen von Verboten und

Geboten einer Satzung gemäß § 39 Abs. 4
von der Gemeinde, die die Satzung erlas-
sen hat,

2. im Übrigen von der obersten Naturschutz-
behörde

erteilt.

§ 51 Grundrechtseinschränkung
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Arti-
kel 16 der Saarländischen Verfassung) wird
durch dieses Gesetz eingeschränkt.

§ 52 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

11. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 4 landwirt-
schaftliche Flächen oder entgegen einer voll-
ziehbaren Anordnung gemäß § 11 Abs. 4
die freie Landschaft unbefugt betritt,

12. entgegen § 11 Abs. 3 Abfälle in der freien
Landschaft zurücklässt oder entsorgt,

13. entgegen § 12 Abs. 1 Veranstaltungen in
der freien Landschaft nicht rechtzeitig an-
zeigt,

14. den Vorschriften einer aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnung oder
einer aufgrund des § 39 Abs. 4 erlassenen
Satzung zuwiderhandelt, soweit sie für
einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist,

15. Handlungen vornimmt, die durch eine
Rechtsverordnung oder eine vollziehbare
Anordnung gemäß § 21 Abs. 2 oder § 33
untersagt sind,

16. entgegen § 22 Abs. 1 ohne Ausnahmege-
nehmigung Maßnahmen durchführt, die
zu einer Zerstörung oder sonstigen erheb-
lichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der nach dieser Vorschrift geschützten
Biotope führen können,

17. Kennzeichnungen gemäß § 23 Abs. 1 be-
schädigt oder entfernt oder die in § 23
Abs. 2 aufgeführten Bezeichnungen für
nicht nach diesem Gesetz geschützte Ge-
biete und Gegenstände verwendet,

18. entgegen § 24 Abs. 2 Veränderungen oder
Störungen vornimmt, die zu einer erhebli-
chen Beeinträchtigung von den in dieser
Vorschrift genannten Gebieten in den für
ihre Erhaltungsziele maßgeblichen Be-
standteilen führen können,

19. entgegen § 28 Abs. 3 unzulässige Eingriffe
oder entgegen § 29 Abs. 1 ungenehmigte
Eingriffe durchführt,

10. ohne vernünftigen Grund Handlungen ge-
mäß § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 vornimmt
oder entgegen § 32 Abs. 2 Tiere oder Pflan-
zen gebietsfremder Arten ansiedelt,

11. die in § 32 Abs. 3 in der Zeit vom 1. März
bis 15. September oder die in § 32 Abs. 5
Satz 1 ganzjährig verbotenen Handlungen
durchführt,

12. entgegen § 34 Abs. 1 einen Zoo ohne die
erforderliche Genehmigung errichtet, be-
treibt oder wesentlich ändert oder einer voll-
ziehbaren Anordnung gemäß § 34 Abs. 2
Satz 2 oder Abs. 3 Satz 2 zuwiderhandelt,

13. entgegen § 35 Abs. 1 ohne oder ohne
rechtzeitige Anzeige ein Tiergehege errich-
tet, betreibt oder wesentlich ändert oder
einer vollziehbaren Anordnung gemäß §
35 Abs. 1 Satz 4 bis 6 zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu zehntausend Euro und in den
Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 8 bei beson-
ders schwerwiegenden oder folgereichen Ver-
stößen bis zu fünfzigtausend Euro geahndet
werden.

(3) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach diesem Ge-
setz begangen worden, so können Gegen-
stände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit
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bezieht und die zu ihrer Begehung oder Vor-
bereitung gebraucht wurden oder bestimmt
gewesen sind, eingezogen werden. § 23 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzu-
wenden.

(4) Zuständige Verwaltungsbehörden im Sinne
des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist die Naturschutzbehörde.

§ 53 Übergangsvorschriften
(1) Vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes einge-
leitete Verfahren sind nach den bisherigen Vor-
schriften weiter zu führen.

(2) Die auf Grund der bisher geltenden natur-
schutzrechtlichen Vorschriften erlassenen Ver-
ordnungen und Verwaltungsakte bleiben bis
zu ihrer ausdrücklichen Aufhebung oder bis
zum Ablauf ihrer Geltungsdauer in Kraft. Für

die Aufhebung sind die Zuständigkeitsvor-
schriften des § 47 entsprechend anzuwenden.

(3) Verweisungen in den in der Anlage zu Arti-
kel 1 aufgeführten Naturschutzverordnungen
auf die Vorschriften des Reichsnaturschutzge-
setzes oder des bisherigen Saarländischen
Naturschutzgesetzes gelten als Verweisungen
auf die entsprechenden Vorschriften dieses
Gesetzes.

(4) Die nach dem 1. Juni 2006 gemäß § 38
Abs. 1 von den unteren Naturschutzbehörden
berufenen örtlichen Naturschutzbeauftragten
bleiben bis zum Ablauf ihrer Amtszeit oder
dem Widerruf ihrer Berufung im Amt.

§ 54 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkün-
dung in Kraft.
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18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822), zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 13. Juli
2016 (Amtsbl. I S.714; 2017 I S. 280), in
der jeweils geltenden Fassung, oder Teilen
baulicher Anlagen bestehen (Einzeldenk-
mäler) oder

2. Kulturdenkmäler bestehend aus Mehr-
heiten baulicher Anlagen, die als Gruppe
räumlich und geschichtlich zusammenhän-
gen, da sie
a) auf der Grundlage einer Gesamtkonzep-

tion entstanden sind (Gesamtanlagen),
b) eine historisch oder städtebaulichgestal-

terisch gewachsene Einheit darstellen
(Ensembles) oder

c) historisch oder städtebaulich zusam-
menhängende Siedlungsstrukturen oder
Erscheinungsbilder darstellen (Denkmal-
bereich) unabhängig davon, ob die da-
zugehörigen einzelnen baulichen Anteile
oder Teile von ihnen für sich Einzeldenk-
mäler sind ; darunter
– Ortskerne, Quartiere und Siedlungen,
– Straßen-, Platz- und Ortsbilder sowie

Ortsgrundrisse, oder
– Grün-, Frei- und Wasserflächen, Wirt-

schaftsflächen und -anlagen,
oder

3. Garten-, Park- und Friedhofsanlagen, so-
weit es sich um Kulturdenkmäler handelt,
die nicht unter Absatz 5 fallen.

Zu einem Baudenkmal gehören auch sein Zu-
behör, seine Ausstattung sowie seine Grün-,
Frei- und Wasserflächen, soweit sie mit dem
Baudenkmal eine Einheit von Denkmalwert bil-
den.

(3) Gegenstand des Denkmalschutzes ist auch
die Umgebung eines Baudenkmals oder eines
oberirdisch sichtbaren ortsfesten Bodendenk-
mals, soweit sie für dessen Bestand, Erschei-
nungsbild oder städtebauliche Wirkung erheb-
lich ist, sowie die zu einem Kulturdenkmal
nach Absatz 1 Satz 4 gehörenden, bei der
Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) an-
gemeldeten Pufferzonen, die das unmittelbare
Umfeld des Kulturdenkmals, wesentliche
Sichtachsen und andere Gebiete oder Merk-
male umfassen, die für seine angemessene
Erhaltung erforderlich sind.

(4) Bodendenkmäler sind Kulturdenkmäler,
sowie aus den in Absatz 1 Satz 1 genannten
Gründen erhaltenswerte Überreste oder Spu-
ren menschlichen, tierischen und pflanzlichen

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Aufgaben des
Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege

(1) Kulturdenkmäler sind als Zeugnisse
menschlicher Geschichte und örtlicher Eigen-
art zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen
und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen
der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren
zugänglich gemacht werden.

(2) Bei öffentlichen Planungen und öffentlichen
Baumaßnahmen sind die Belange des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege recht-
zeitig und so einzubeziehen, dass die Kultur-
denkmäler erhalten werden und ihre Umge-
bung angemessen gestaltet wird, soweit nicht
andere öffentliche Belange überwiegen.

(3) Den juristischen Personen des öffentlichen
Rechts obliegt in besonderem Maße, die ihnen
gehörenden Kulturdenkmäler zu pflegen.

(4) Das Land trägt zu den Kosten der Erhal-
tung und Instandsetzung von Kulturdenk-
mälern nach Maßgabe der im Haushaltsplan
bereitgestellten Mittel bei.

§ 2 Begriffsbestimmungen;
Geltungsbereich

(1) Kulturdenkmäler sind Sachen, Teile oder
Mehrheiten von Sachen aus zurückliegenden
und abgeschlossenen Epochen, an deren
Erhalt aus geschichtlichen Gründen, insbeson-
dere künstlerischen, wissenschaftlichen oder
städtebaulichen Gründen, ein öffentliches In-
teresse besteht. Diese können von Menschen
geschaffen oder natürlich entstanden sein.
Kulturdenkmäler im Sinne dieses Gesetzes
sind bewegliche Kulturdenkmäler, Baudenk-
mäler und Bodendenkmäler. Kulturdenkmäler
im Sinne dieses Gesetzes sind auch Baudenk-
mäler und Bodendenkmäler, die als „Kultur-
erbe“ in die „Liste des Erbes der Welt“ nach
Artikel 11 Absatz 2 Satz 1 des Übereinkom-
mens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes
der Welt vom 16. November 1972 (BGBl.
1977 II S. 213, 215) eingetragen sind.

(2) Baudenkmäler sind

1. Kulturdenkmäler, die aus baulichen Anla-
gen im Sinne der Landesbauordnung vom
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Lebens, die sich im Erdboden oder auf dem
Grund eines Gewässers befinden oder befun-
den haben.

(5) Bewegliche Kulturdenkmäler sind alle nicht
ortsfesten Kulturdenkmäler.

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf
Archive, soweit sie unter das Saarländische
Archivgesetz vom 23. September 1992
(Amtsbl. S. 1094) zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 13. Oktober 2015 (Amtsbl. I
S. 790), in der jeweils geltenden Fassung
fallen, keine Anwendung.

Schutzbestimmungen

§ 3 Schutz von
Kulturdenkmälern;
Verordnungsermächtigungen

(1) Baudenkmäler, Bodendenkmäler, Kultur-
denkmäler nach § 2 Absatz 1 Satz 4 sowie die
in § 2 Absatz 4 genannten erhaltenswerten
Überreste und Spuren menschlichen, tieri-
schen und pflanzlichen Lebens, sind unmittel-
bar durch dieses Gesetz geschützt.

(2) Bewegliche Kulturdenkmäler im Sinne des
§ 2 Absatz 5 werden durch Verwaltungsakt
unter Schutz gestellt, wenn sie nicht im Eigen-
tum einer Einrichtung in öffentlich-rechtlicher
Trägerschaft stehen.

(3) Die Oberste Denkmalbehörde wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung im Benehmen
mit der betreffenden Gemeinde Denkmalbe-
reiche unter Schutz zu stellen. In der Rechts-
verordnung sind

1. ihr Geltungsbereich zu beschreiben und in
einer Karte darzustellen, die Bestandteil der
Rechtsverordnung ist und

2. der Schutzgegenstand näher zu beschreiben.

Die Rechtsverordnung kann Vorschriften über
die Gestaltung baulicher Anlagen und anderer
Anlagen und Einrichtungen einschließlich der
zu verwendenden Materialien und der anzu-
wendenden Techniken und über die Bepflan-
zung nicht bebauter Flächen enthalten. Auf
Veranlassung der Obersten Denkmalbehörde
ist der Entwurf der Rechtsverordnung für die
Dauer eines Monats in der Gemeinde öffent-
lich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung
sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich
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mit dem Hinweis darauf bekannt zu machen,
dass Anregungen während der Auslegungs-
frist bei der Gemeinde oder bei der Obersten
Denkmalbehörde vorgebracht werden können.
Das Land erstattet der Gemeinde die durch
die Beteiligung der Öffentlichkeit nachweislich
entstandenen Kosten. Die Oberste Denkmal-
behörde prüft die fristgerecht vorgebrachten
Anregungen und teilt das Ergebnis den Betrof-
fenen mit, soweit den Anregungen nicht ent-
sprochen wird.

(4) Die Oberste Denkmalbehörde wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung im Benehmen
mit der betreffenden Gemeinde abgegrenzte
Gebiete befristet oder unbefristet zu Gra-
bungsschutzgebieten zu erklären, wenn be-
gründeter Anlass zur Annahme besteht, dass
sie Bodendenkmäler bergen. Den betroffenen
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern
ist der Erlass der Rechtsverordnung schriftlich
oder elektronisch mitzuteilen.

§ 4 Denkmalliste
(1) Beim Landesdenkmalamt wird eine Denk-
malliste geführt, in die die Kulturdenkmäler ge-
trennt nach beweglichen Kulturdenkmälern,
Baudenkmälern, Bodendenkmälern und Denk-
malbereichen nachrichtlich eingetragen werden.
Die Denkmalliste enthält auch eine Aufstellung
der Grabungsschutzgebiete.

(2) Die Eintragung von Baudenkmälern und
ortsfesten Bodendenkmälern und deren Lö-
schung erfolgt nach Anhörung des Landes-
denkmalrates und der betroffenen Gemeinde.
Die Eintragung ist, sofern nicht die gesamte
Sache Denkmalwert hat, hinsichtlich der vom
Denkmalschutz erfassten Teile räumlich und
gegenständlich abzugrenzen. Die Eigentüme-
rinnen und Eigentümer sind vor der Eintragung
unter Darlegung der fachlichen Gründe an-
zuhören und von der Eintragung sowie deren
Löschung zu unterrichten. Anhörung und
Unterrichtung dürfen nur unterbleiben, wenn
ihre Durchführung unzumutbar ist, insbeson-
dere wenn die Eigentümerin oder der Eigen-
tümer nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand festgestellt werden kann.

(3) Die Denkmalliste und ihre Fortschreibungen
sind hinsichtlich der Baudenkmäler, Denkmal-
bereiche und Grabungsschutzgebiete im
Amtsblatt des Saarlandes bekannt zu machen
und in geeigneter Weise elektronisch bereit zu
stellen. Die Fortschreibungen sind spätestens
ein halbes Jahr nach deren Eintragung be-
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kannt zu machen und in geeigneter Weise
elektronisch bereit zu stellen. Die Gemeinden
halten für ihren Zuständigkeitsbereich eine
Teildenkmalliste der Baudenkmäler, Denkmal-
bereiche und Grabungsschutzgebiete zur Ein-
sicht bereit.

Erhalt und Nutzung;
Genehmigungspflicht

§ 5 Erhalt und Nutzung
von Baudenkmälern

(1) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die
sonstigen Nutzungsberechtigten haben die
Baudenkmäler zu erhalten, instand zu setzen,
sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung
zu schützen, soweit dies wirtschaftlich zumut-
bar ist. Für die wirtschaftliche Zumutbarkeit ist
auch zu berücksichtigen, inwieweit Zuwen-
dungen aus öffentlichen Mitteln oder steuer-
liche Vorteile in Anspruch genommen werden
können. Eigentümerinnen und Eigentümer
sowie sonstige Nutzungsberechtigte können
sich nicht auf Belastungen durch erhöhte
Erhaltungskosten berufen, die dadurch ver-
ursacht worden sind, dass Erhaltungsmaß-
nahmen diesem Gesetz oder sonstigem
öffentlichen Recht zuwider unterblieben sind.
Die wirtschaftliche Unzumutbarkeit ist von der
oder dem Verpflichteten glaubhaft zu machen.
Sollte eine Erhaltungsmaßnahme nicht mög-
lich sein, so ist eine Belassung zu prüfen.

(2) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie
die sonstigen Nutzungsberechtigten sollen die
Baudenkmäler möglichst entsprechend ihrer
ursprünglichen Zweckbestimmung oder in
einer anderen Weise nutzen, die die Erhaltung
der Substanz auf Dauer gewährleistet. Nut-
zungsänderungen sind dem Landesdenkmal-
amt anzuzeigen.

§ 6 Veränderung von Baudenk-
mälern, Kulturdenkmälern
nach § 2 Absatz 1 Satz 4
und Denkmalbereichen

(1) Baudenkmäler und Kulturdenkmäler nach
§ 2 Absatz 1 Satz 4 dürfen, unabhängig von
den Regelungen der Landesbauordnung nur
mit Genehmigung
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1. zerstört oder beseitigt,

2. an einen anderen Ort verbracht,

3. in ihrem Bestand verändert,

4. in ihrem Erscheinungsbild verändert,

5. mit An- oder Aufbauten, Aufschriften oder
Werbeeinrichtungen versehen

werden.

(2) Der Genehmigung bedarf auch, wer in der
Umgebung eines Baudenkmals Anlagen, die
das Erscheinungsbild des Baudenkmals nicht
nur vorübergehend beeinträchtigen, errichten,
anbringen, ändern oder beseitigen will. Der
Genehmigung bedürfen auch Veränderungen

1. in einer Pufferzone nach § 2 Absatz 3,

2. in der Umgebung eines Baudenkmals,

wenn die Veränderungen die angemessene
Erhaltung des Kulturdenkmals nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 4 oder den Bestand, das Erschei-
nungsbild oder die städtebauliche Wirkung
des Baudenkmals nicht nur vorübergehend
beeinträchtigen können.

(3) Veränderungen des Erscheinungsbildes
von Denkmalbereichen bedürfen der Geneh-
migung.

§ 7 Veränderung von beweg-
lichen Kulturdenkmälern

Wer ein unter Schutz gestelltes bewegliches
Kulturdenkmal zerstören, beseitigen, verän-
dern oder an einen anderen Ort verbringen
will, bedarf der Genehmigung. Instandset-
zungsarbeiten sind genehmigungsfrei.

§ 8 Ausgrabung und Verände-
rung von Bodendenkmälern

(1) Wer nach Bodendenkmälern graben, Bo-
dendenkmäler aus einem Gewässer bergen
oder mit technischen Hilfsmitteln zielgerichtet
nach Bodendenkmälern suchen will, bedarf
hierzu der Genehmigung.

(2) Der Genehmigung bedarf auch, wer zu
einem anderen Zweck Erdarbeiten vornehmen
will, obwohl sie oder er weiß oder annehmen
muss, dass sich dort Bodendenkmäler befin-
den.

(3) Bei Bodendenkmälern, die ganz oder zum
Teil über der Erdoberfläche erkennbar sind,
bedürfen Maßnahmen im Sinne von § 6 Ab-
satz 1 und 2 der Genehmigung.
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§ 9 Grabungsschutzgebiet
In Grabungsschutzgebieten bedürfen sämt-
liche Arbeiten, bei denen Bodendenkmäler zu-
tage gefördert oder gefährdet werden können,
der Genehmigung. Die land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung bleibt im bisherigen Aus-
maß und der bisherigen Art und Weise erlaubt.

Verfahrensvorschriften

§ 10 Genehmigungsverfahren
(1) Die Genehmigung zur Veränderung von
Baudenkmälern und Denkmalbereichen ist
schriftlich oder elektronisch beim Landes-
denkmalamt zu beantragen. Dem Antrag sind
alle für die Beurteilung der Maßnahme und die
Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unter-
lagen, insbesondere Pläne, Fotografien, Doku-
mentationen, Kosten- und Wirtschaftlichkeits-
berechnungen, beizufügen. Das Landesdenk-
malamt kann, soweit dies im Einzelfall erfor-
derlich ist, vorbereitende Untersuchungen und
Gutachten, ausgenommen solche über den
Denkmalwert, verlangen. Fehlende Unterlagen,
Untersuchungen und Gutachten sollen inner-
halb von sechs Arbeitstagen nach Eingang
des Antrags angefordert werden. Der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller ist die Bearbei-
tungsfähigkeit des Antrags mitzuteilen.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
Gründe des Denkmalschutzes nicht entgegen-
stehen oder andere öffentliche oder private In-
teressen überwiegen, denen nicht auf sonstige
Weise Rechnung getragen werden kann.

(3) Die Genehmigung kann unter Bedingun-
gen, Auflagen, dem Vorbehalt des Widerrufs
oder befristet erteilt werden. Insbesondere
kann bestimmt werden, dass die Arbeiten nur
nach einem vom Landesdenkmalamt geneh-
migten Plan und unter ihrer Aufsicht oder der
Aufsicht einer oder eines von ihr benannten
Sachverständigen ausgeführt werden und zu
dokumentieren sind.

(4) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie
nicht innerhalb von zwei Monaten nach Ein-
gang des vollständigen Antrags versagt wird.
Diese Frist kann um bis zu einem Monat ver-
längert werden, wenn zur Erteilung der Geneh-
migung die Entscheidung einer anderen
Behörde erforderlich ist.
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(5) Erfordert eine Maßnahme nach § 6 Absatz
1 bis 3 eine Baugenehmigung, eine die Bau-
genehmigung einschließende oder ersetzende
behördliche Entscheidung oder eine bauauf-
sichtliche Zustimmung gemäß § 21 der Lan-
desbauordnung, so schließt diese die Geneh-
migung nach § 6 Absatz 1 bis 3 ein. Absatz 3
gilt entsprechend. Die Entscheidung erfolgt im
Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt,
wenn in der Denkmalliste eingetragene Bau-
denkmäler, ihre Umgebung oder Denkmal-
bereiche betroffen sind. Dem Landesdenk-
malamt obliegt die Überwachung des in ihren
Aufgabenbereich fallenden Teils der Entschei-
dung nach Satz 1 nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes.

(6) Für die Genehmigung zur Veränderung von
beweglichen Kulturdenkmälern nach § 7 gelten
die Absätze 1 bis 4 entsprechend. Für die Ge-
nehmigung zur Ausgrabung von Bodendenk-
mälern nach § 8 Absatz 1 oder bei Arbeiten
in Grabungsschutzgebieten nach § 9 sowie
für die Genehmigung zur Veränderung von
Bodendenkmälern oder Erdarbeiten nach § 8
Absatz 2 und 3 gelten die Absätze 1 bis 5 ent-
sprechend.

§ 11 Nutzungsbeschränkung
Die wirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks
oder eines Grundstückteils kann beschränkt
werden, wenn sich dort Bodendenkmäler von
geschichtlicher Bedeutung befinden. Die in
Satz 1 genannte öffentliche Last ist auf Ersu-
chen des Landesdenkmalamtes im Grund-
buch und im Baulastenverzeichnis nach § 83
der Landesbauordnung einzutragen.

§ 12 Duldungspflicht
Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die
sonstigen Nutzungsberechtigten haben die
Anbringung von Hinweisschildern durch das
Landesdenkmalamt zu dulden. Die Hinweis-
schilder können inhaltlich sowohl Kennzeich-
nung als auch Erklärung des Kulturdenkmals
sein.

§ 13 Veränderungs- und
Veräußerungsanzeige

(1) Die Veräußerung eines Baudenkmals, eines
beweglichen Kulturdenkmals oder eines Bo-
dendenkmals ist von der Veräußerin oder dem
Veräußerer unter Angabe der Erwerberin oder
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des Erwerbers innerhalb eines Monats nach
Eigentumsübergang dem Landesdenkmalamt
anzuzeigen. Im Erbfall sind die Erbinnen oder
Erben oder die Testamentsvollstreckerin oder
der Testamentsvollstrecker zur Anzeige des
Eigentumswechsels verpflichtet.

(2) Die Absicht der Veräußerungen von Bau-
denkmälern, die im Eigentum von Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts stehen, sind rechtzeitig dem
Landesdenkmalamt anzuzeigen. Das Landes-
denkmalamt kann verlangen, dass eine be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit (§ 1090
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) eingetragen
wird.

§ 14 Einsichtsrecht
Eigentümerinnen und Eigentümern ist auf
Verlangen Einsicht in die bei den Denkmal-
behörden über ihr Baudenkmal vorhandenen
Unterlagen zu gewähren.

§ 15 Vorkaufsrecht
(1) Den Gemeinden steht beim Kauf von
Grundstücken, auf oder in denen sich Bau-
denkmäler oder Bodendenkmäler befinden, die
in die Denkmalliste eingetragen sind, ein Vor-
kaufsrecht zu. Es darf nur ausgeübt werden,
wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfer-
tigt, insbesondere wenn dadurch die dauernde
Erhaltung des Kulturdenkmals ermöglicht wer-
den soll. Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlos-
sen, wenn die Eigentümerin oder der Eigen-
tümer das Grundstück an ihren Ehegatten oder
seine Ehegattin oder eine Person, mit der sie
oder er in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft lebt, verkauft. Gleiches gilt für einen
Verkauf an Personen, die mit der Eigentümerin
oder dem Eigentümer in gerader Linie ver-
wandt oder verschwägert oder in der Seiten-
linie bis zum dritten Grad verwandt ist.

(2) Das Vorkaufsrecht kann zu Gunsten einer
anderen juristischen Person des öffentlichen
Rechts ausgeübt werden, wenn dies der dau-
erhaften Erhaltung des Kulturdenkmals dient.
Die Ausübung des Vorkaufsrechts zu Gunsten
einer juristischen Person des Privatrechts ist
zulässig, wenn die dauernde Erhaltung des
Kulturdenkmals zu den satzungsgemäßen
Aufgaben der juristischen Person gehört und
bei Berücksichtigung aller Umstände gesichert
erscheint. Die Ausübung des Vorkaufsrechts
zugunsten einer oder eines anderen setzt
deren oder dessen Zustimmung voraus.

(3) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zweier
Monate nach Mitteilung des Kaufvertrags aus-
geübt werden. Veräußerin oder Veräußerer
und Erwerberin oder Erwerber haben der
Gemeinde den Inhalt des geschlossenen Ver-
trags unverzüglich nach dessen Abschluss
mitzuteilen. Die §§ 463 bis 467, § 469 Absatz
1, die §§ 471, 1098 Absatz 1 Satz 2 und die
§§ 1099 bis 1102 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs sind anzuwenden.

(4) Das Vorkaufsrecht geht unbeschadet bun-
desrechtlicher Vorschriften allen anderen Vor-
kaufsrechten im Rang vor und bedarf nicht
der Eintragung im Grundbuch. Bei einem
Eigentumserwerb auf Grund der Ausübung
des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsgeschäft-
liche Vorkaufsrechte.

(5) Dem Land steht beim Kauf von unter
Schutz gestellten beweglichen Kulturdenk-
mälern ein Vorkaufsrecht zu. Es darf nur aus-
geübt werden, wenn das Wohl der Allgemein-
heit dies rechtfertigt, insbesondere wenn die
Kulturdenkmäler der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht oder in ihrer Gesamtheit erhalten
werden sollen. Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 und
Absatz 3 Satz 1 gelten entsprechend; die
§§ 463 bis 467, § 469 Absatz 1 und § 471 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs sind anzuwenden.

Funde

§ 16 Funde
(1) Wer Sachen oder Teile von Sachen findet,
bei denen vermutet werden kann, dass an
ihrer Erhaltung oder Untersuchung ein öffent-
liches Interesse besteht, hat dies unverzüglich
dem Landesdenkmalamt anzuzeigen. Anzeige-
pflichtig sind auch die Leiterin oder der Leiter
der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben,
sowie die Grundstückseigentümerin oder der
Grundstückseigentümer und die sonstigen
Nutzungsberechtigten. Die Kenntnis von der
Anzeige einer oder eines Pflichtigen befreit die
Übrigen. Die Anzeige kann auch gegenüber
den Denkmalbeauftragten erfolgen. Diese haben
die Anzeige unverzüglich an das Landesdenk-
malamt weiterzuleiten.

(2) Der Fund und die Fundstelle sind bis zum
Ablauf von sechs Arbeitstagen nach Eingang
der Anzeige beim Landesdenkmalamt unver-
ändert zu lassen und vor Gefahren zu schüt-
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zen, wenn nicht das Landesdenkmalamt vor-
her die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die
Fortsetzung der Arbeiten ist zu gestatten,
wenn ihre Unterbrechung unzumutbare Kos-
ten verursachen würde und das Landesdenk-
malamt hierfür keinen Ersatz leisten will.

(3) Das Landesdenkmalamt und die von ihm
Beauftragten sind berechtigt, bewegliche
Funde zu bergen und zur wissenschaftlichen
Bearbeitung vorübergehend in Besitz zu neh-
men.

(4) Besteht ein besonderes öffentliches Inter-
esse an einer Grabung, so können Grund-
stückseigentümerinnen und -eigentümer so-
wie sonstige Nutzungsberechtigte verpflichtet
werden, die Grabung zuzulassen.

(5) Die Träger größerer öffentlicher oder pri-
vater Bau- oder Erschließungsvorhaben oder
Vorhaben zum Abbau von Rohstoffen oder
Bodenschätzen haben als Veranlasser im
Rahmen des Zumutbaren die Kosten für Gra-
bungen, die konservatorische Behandlung
und die Dokumentation der Funde und Be-
funde zu übernehmen.

§ 17 Ablieferung
(1) Wenn zu befürchten ist, dass sich der Zu-
stand eines Fundes verschlechtert, die Gefahr
des Abhandenkommens besteht oder er der
Öffentlichkeit oder der wissenschaftlichen For-
schung verloren geht, kann das Land die Ab-
lieferung eines Fundes gegen angemessene
Entschädigung verlangen. Macht das Land
von diesem Recht keinen Gebrauch, geht es
auf den Landkreis oder den Regionalverband
Saarbrücken, dann auf die Gemeinde über.
Mit der Ablieferung erlangt die berechtigte
Körperschaft das Eigentum an dem Fund.

(2) Der Ablieferungsanspruch ist ausgeschlos-
sen, wenn ein Ablieferungsangebot der
Eigentümerin oder des Eigentümers nicht
innerhalb von drei Monaten angenommen
worden ist.

(3) Über die Voraussetzungen einer Abliefe-
rung entscheidet auf Antrag einer oder eines
Beteiligten das Landesdenkmalamt.

(4) Die Entschädigung bemisst sich nach dem
Verkehrswert des Fundes zum Zeitpunkt der
Ablieferung; im Fall der wissenschaftlichen Be-
arbeitung des Fundes durch das Landesdenk-
malamt ist der Zeitpunkt der Inbesitznahme
maßgebend, wenn der Fund nicht vor dem

Ablieferungsverlangen zurückgegeben worden
ist. Mit Einverständnis des Ablieferungspflichti-
gen kann die Entschädigung in anderer Weise
als durch Geld geleistet werden. Einigen sich
die oder der Ablieferungspflichtige und die be-
rechtigte Körperschaft nicht über die Höhe der
Entschädigung, setzt das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr als Ent-
eignungsbehörde die Entschädigung fest.

§ 18 Schatzregal
Funde, die herrenlos sind oder die so lange
verborgen waren, dass ihre Eigentümerin
oder ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist,
werden mit der Entdeckung Eigentum des
Landes, wenn sie bei staatlichen Nachfor-
schungen, in Grabungsschutzgebieten oder
bei nicht genehmigten Grabungen entdeckt
worden sind oder wenn sie einen wissen-
schaftlichen Wert haben.

Enteignung und Entschädigung

§ 19 Enteignung
(1) Kann eine Gefahr für den Bestand oder die
Beschaffenheit oder das Erscheinungsbild
eines in die Denkmalliste eingetragenen Kul-
turdenkmals auf andere Weise nicht nachhal-
tig abgewehrt werden, so ist die Enteignung
zu Gunsten des Landes oder einer anderen
juristischen Person des öffentlichen oder pri-
vaten Rechts zulässig.

(2) Die Enteignung wird vom Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr als
Enteignungsbehörde durchgeführt.

(3) Für die Enteignung von unbeweglichen Sa-
chen oder damit verbundenen Rechten finden
die §§ 93 bis 103 und 106 bis 122 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 2017 (BGBl. I
S. 3634) in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechende Anwendung. Für das Verfahren
zur Enteignung beweglicher Sachen oder
damit verbundener Rechte gelten § 107 Ab-
satz 1 Satz 1 bis 3, § 108 Absatz 1 und 3, die
§§ 110 und 111, § 112 Absatz 1 und 3 sowie
§ 113 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Nummer 1
bis 4 Buchstabe c) und 5 bis 7 des Baugesetz-
buchs sinngemäß; für die Entschädigung gilt
§ 17 Absatz 4 entsprechend.

ABSCHNITT 6
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§ 20 Enteignende Maßnahmen
(1) Kann auf Grund einer auf diesem Gesetz
beruhenden Maßnahme die bisher rechtmäßig
ausgeübte Nutzung einer Sache nicht mehr
fortgesetzt werden und wird hierdurch die
wirtschaftliche Nutzbarkeit insgesamt erheb-
lich beschränkt, so hat das Land eine ange-
messene Entschädigung zu leisten. Das Glei-
che gilt, wenn die Maßnahme in sonstiger
Weise enteignend wirkt.

(2) Bei unbeweglichen Sachen finden die
§§ 93 bis 103 des Baugesetzbuchs entspre-
chende Anwendung. Bei beweglichen Sachen
gilt § 17 Absatz 4 entsprechend. Zuständig
für die Festsetzung der Entschädigung ist das
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und
Verkehr als Enteignungsbehörde. Die Anord-
nung der Maßnahme und die Festsetzung der
Entschädigung haben gleichzeitig zu erfolgen.

(3) Würde eine entschädigungspflichtige Maß-
nahme dazu führen, dass die Eigentümerin
oder der Eigentümer das Eigentum nicht mehr
wirtschaftlich zumutbar nutzen kann, so kann
sie oder er statt der Entschädigung nach Ab-
satz 1 vom Land die Übernahme des Eigen-
tums gegen angemessene Entschädigung
verlangen. Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entspre-
chend.

Denkmalbehörden

§ 21 Denkmalbehörden
(1) Oberste Denkmalbehörde ist das für Denk-
malschutz und Denkmalpflege zuständige
Ministerium für Bildung und Kultur.

(2) Das Landesdenkmalamt ist eine dem Mi-
nisterium nachgeordnete Behörde im Sinne
des § 7 des Landesorganisationsgesetzes in
der Fassung vom 27. März 1997 (Amtsbl.
S. 410), zuletzt geändert durch das Gesetz
vom 16. Mai 2018 (Amtsbl. I S. 254), in der je-
weils geltenden Fassung.

(3) Bei beweglichen Kulturdenkmälern, die
national wertvolle oder landes- oder orts-
geschichtlich bedeutsame Archive darstellen
oder wesentliche Teile derselben sind, ist das
Landesarchiv die alleinige zuständige Denk-
malbehörde.
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§ 22 Zuständigkeit der
Denkmalbehörden

(1) Die Oberste Denkmalbehörde nimmt die ihr
durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben
wahr.

(2) Das Landesdenkmalamt ist als Fach- und
Vollzugsbehörde für Fragen des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege zuständig. In
den Fällen des § 25 Absatz 3 Satz 2 dieses
Gesetzes entscheidet das Landesdenkmalamt
nach Anhörung des Landesdenkmalrates.

(3) Das Landesdenkmalamt entscheidet bei
Erhaltungs- und Umnutzungsmaßnahmen an
überregional bedeutenden Baudenkmälern
und Abbruchanträgen in Abstimmung mit der
Obersten Denkmalbehörde. Kommt eine Eini-
gung nicht zustande, entscheidet die Oberste
Denkmalbehörde nach erneuter Anhörung des
Landesdenkmalrates.

§ 23 Aufgabenwahrnehmung
durch die Denkmalbehörden

(1) Der Vollzug dieses Gesetzes sowie der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen obliegt den Denkmalbehörden.

(2) Die Denkmalbehörden haben diejenigen
Maßnahmen zu treffen, die ihnen nach pflicht-
gemäßem Ermessen erforderlich erscheinen,
um Kulturdenkmäler zu schützen, zu erhalten
und Gefahren von ihnen abzuwenden. Sie
können insbesondere anordnen, dass bei
widerrechtlicher Beeinträchtigung oder Beschä-
digung eines Kulturdenkmals der vorherige
Zustand wiederherzustellen oder das Kultur-
denkmal auf eine andere vorgeschriebene
Weise zu behandeln ist.

(3) Die Denkmalbehörden können zur Erfüllung
ihrer Aufgaben Sachverständige oder sachver-
ständige Stellen heranziehen.

(4) Bedienstete und Beauftragte der Denkmal-
behörden sind berechtigt, Grundstücke und
nach vorheriger Benachrichtigung Gebäude
zu betreten, Untersuchungen vorzunehmen
und Fotografien anzufertigen, soweit dies
zur Durchführung dieses Gesetzes, insbeson-
dere zur Inventarisation, erforderlich ist. Das
Betreten von Wohnungen ist nur bei Tag
zulässig. Das Betreten von Betriebs- und
Geschäftsräumen ist nur während der übli-
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chen Betriebs- und Geschäftszeiten zulässig.
Das Betreten von Wohnungen und Betriebs-
und Geschäftsräumen ist gegen den Willen
der Eigentümerin, des Eigentümers oder son-
stiger Nutzungsberechtigter nur bei Gefahr
in Verzug oder aufgrund einer richterlichen
Anordnung zulässig.

(5) Den Bediensteten oder Beauftragten der
Denkmalbehörden sind zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nach diesem Gesetz die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen.

(6) Gegen Entscheidungen der Denkmalbehör-
den findet ein Vorverfahren nach den §§ 68 ff.
der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. März 1991
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 8. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546),
in der jeweils geltenden Fassung statt.

§ 24 Beteiligung der Kommunen
(1) Die Kommunen werden durch die Oberste
Denkmalbehörde regelmäßig über die Ent-
wicklungen des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege informiert.

(2) Die Kommunen können gegenüber den
Denkmalbehörden Stellungnahmen zu den in
ihrem Gebiet befindlichen Denkmälern abgeben.

(3) Die Denkmalbehörden informieren und be-
raten im Rahmen ihrer Aufgabenwahrneh-
mung im Einzelfall die betroffenen Kommunen.
Die Kommunen erhalten Gelegenheit, sich
hierzu zu äußern.

§ 25 Landesdenkmalrat;
Verordnungsermächtigung

(1) Der Landesdenkmalrat berät die Oberste
Denkmalbehörde und das Landesdenkmal-
amt. Er beobachtet den Denkmalschutz und
die Denkmalpflege im Saarland und fördert
deren Entwicklung durch Stellungnahmen, An-
regungen und Empfehlungen.

(2) Im ersten Jahr einer jeden Legislaturperiode
erstattet er der Landesregierung einen Bericht
über die Situation des Denkmalschutzes und
der Denkmalpflege im Saarland. Dieser Bericht
wird von der Obersten Denkmalbehörde veröf-
fentlicht.

(3) Der Landesdenkmalrat wird über die Ent-
wicklung des Denkmalschutzes und der Denk-

malpflege im Saarland durch die Oberste
Denkmalbehörde regelmäßig informiert. Vor
der Eintragung von Baudenkmälern und unbe-
weglichen Bodendenkmälern in die Denkmal-
liste (§ 4), der Bescheidung eines Antrags
auf Zerstörung oder Beseitigung und vor der
Löschung eines Eintrags, vor der Unterschutz-
stellung beweglicher Kulturdenkmäler nach
§ 3 Absatz 2 sowie dem Erlass von Rechts-
verordnungen nach diesem Gesetz ist der
Landesdenkmalrat anzuhören.

(4) Die Oberste Denkmalbehörde wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über
die Anzahl der Mitglieder, die Zusammenset-
zung, die Amtszeit und die Geschäftsführung
des Landesdenkmalrates sowie über eine Ent-
schädigung der Mitglieder des Landesdenk-
malrates zu regeln.

§ 26 Denkmalbeauftragte
(1) Die Oberste Denkmalbehörde kann zur
Unterstützung und Beratung der Denkmal-
behörden Personen, die Kenntnisse und Er-
fahrungen in Denkmalschutz und Denkmal-
pflege besitzen, für die Dauer von fünf Jahren
widerruflich zu Denkmalbeauftragten bestellen.
Wiederbestellung ist zulässig. Die Bestellung
soll für einzelne Fachgebiete und für be-
stimmte örtliche Bereiche erfolgen.

(2) Zu den Aufgaben der Denkmalbeauftragten
gehören insbesondere

1. die Beobachtung von Vorgängen, die die
Belange von Denkmalschutz und Denkmal-
pflege berühren können – wie Veränderun-
gen an baulichen Anlagen, die Beseitigung
baulicher Anlagen und Erdbewegungen –
und die Unterrichtung der Denkmalbehör-
den darüber,

2. die Annahme und Weiterleitung von Fund-
anzeigen (§ 16 Absatz 1),

3. die Unterstützung des Landesdenkmalam-
tes bei der Erfassung der Kulturdenkmäler.

(3) Die Denkmalbeauftragten sind ehrenamt-
lich tätig. Sie unterstehen den Weisungen der
Denkmalbehörden. Sie sind Beauftragte im
Sinne des § 23 Absatz 4 und 5 dieses Geset-
zes.

(4) Das Land ersetzt den Denkmalbeauftragten
die Kosten, die ihnen durch ihre Tätigkeit ent-
stehen. Der Kostenersatz kann pauschaliert
werden.
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Übergangs- und
Schlussvorschriften

§ 27 Örtliche Erhalt- und
Gestaltungsvorschriften

Die Gemeinden können durch Satzung zur
Verwirklichung der mit diesem Gesetz verfolg-
ten Ziele Vorschriften über den Erhalt und die
Gestaltung baulicher Anlagen und anderer
Anlagen und Einrichtungen einschließlich der
zu verwendenden Materialien und der anzu-
wendenden Techniken sowie über die Be-
pflanzung nicht bebauter Flächen erlassen.
Örtliche Erhalt- und Gestaltungsvorschriften
sind in Abstimmung mit dem Landesdenkmal-
amt zu erlassen.

§ 28 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. Maßnahmen, die nach § 6 Absatz 1 bis 3,
§§ 7 bis 9 der Genehmigung bedürfen,
ohne Genehmigung oder abweichend von
ihr durchführt oder durchführen lässt,

2. vollziehbare Auflagen oder Bedingungen
nach § 10 Absatz 3 nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt,

3. die Beschränkung der wirtschaftlichen Nut-
zung eines Grundstücks (§ 11) nicht oder
nicht vollständig einhält,

4. eine gemäß § 13 Absatz 1 und § 16 Absatz 1
erforderliche Anzeige nicht oder nicht recht-
zeitig erstattet,

5. gefundene Gegenstände und die Fundstelle
nicht gemäß § 16 Absatz 2 unverändert lässt,

6. eine nach § 23 Absatz 5 geforderte Aus-
kunft nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig
oder nicht vollständig erteilt,

7. einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnung oder einer Örtlichen Ge-
staltungsvorschrift zuwiderhandelt, sofern
die Rechtsverordnung oder die Satzung für
einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider
besseren Wissens unrichtige Angaben macht
oder unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt,
um einen Verwaltungsakt nach Maßgabe die-
ses Gesetzes zu erwirken oder zu verhindern.
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(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu 250.000 Euro geahndet wer-
den. Wird ohne Genehmigung nach § 6 Ab-
satz 1 sowie §§ 7 bis 9 ein Kulturdenkmal vor-
sätzlich zerstört, kann eine Geldbuße bis zu
500.000 Euro festgesetzt werden. Reste eines
Kulturdenkmals, das durch eine ordnungswid-
rige Handlung zerstört worden ist, können ein-
gezogen werden. § 23 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I
S. 602), zuletzt geändert durch das Gesetz
vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3295), in der
jeweils geltenden Fassung ist anzuwenden.
Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt
in fünf Jahren. Verwaltungsbehörde im Sinne
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten ist die Oberste
Denkmalbehörde.

§ 29 Grundrechtseinschränkung
Die Grundrechte der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Arti-
kel 16 der Saarländischen Verfassung), der
freien Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 2
Absatz 1 des Grundgesetzes, Artikel 2 der
Saarländischen Verfassung) und des Eigen-
tums (Artikel 14 des Grundgesetzes, Artikel 18
der Saarländischen Verfassung) werden durch
dieses Gesetz eingeschränkt.

§ 30 Kirchliche Kulturdenkmäler
(1) Bei Entscheidungen über Kulturdenkmäler,
die der Religionsausübung dienen, sind die
von den Kirchen und Religionsgemeinschaften
festgestellten religiösen Belange zu beachten.
Erkennt das Landesdenkmalamt die geltend
gemachten religiösen Belange nicht an, ent-
scheidet die zuständige kirchliche Ober-
behörde oder die entsprechende Stelle der
betroffenen Religionsgemeinschaft im Beneh-
men mit der Obersten Denkmalbehörde.

(2) Für klösterliche Verbände gilt Absatz 1 ent-
sprechend.

§ 31 Schutz im Katastrophenfall
Die Oberste Denkmalbehörde wird ermächtigt,
die für den Schutz von Kulturdenkmälern bei
bewaffneten Konflikten und bei Katastrophen-
fällen notwendigen Bestimmungen durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem
für Katastrophenschutz und zivile Verteidigung
zuständigen Ministerium zu treffen.
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§ 32 Übergangsvorschriften
(1) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes im Landesdenkmalamt tätigen Be-
amtinnen, Beamten und Tarifbeschäftigten
einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung
dort Beschäftigten werden dem Landesdenk-
malamt als nachgeordnete Behörde angeglie-
dert.

(2) Die Amtszeit der nach § 6 des bisherigen
Saarländischen Denkmalschutzgesetzes beru-
fenen Mitglieder des Landesdenkmalrats wird
ohne Unterbrechung fortgeführt. Der Landes-
denkmalrat tritt bis zur nächsten turnusmäßi-
gen Wahl an die Stelle eines Landesdenkmal-
rates nach § 25 dieses Gesetzes, soweit nicht
mindestens 2/3 der Mitglieder des Landes-
denkmalrates sich gegen einen Übergang die-
ser Form aussprechen. Im Falle der Amts-
niederlegung bleibt der bisherige Landesdenk-
malrat bis zur Aufnahme der Geschäfte des
neu berufenen Landesdenkmalrates bestehen
und nimmt die gesetzlichen Aufgaben wahr.
Eine Neuwahl muss in diesem Fall spätesten
einen Monat nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes erfolgen, der neue Landesdenkmalrat min-

destens zwei Monate nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes erstmals zusammentreten.

(3) Die Denkmalliste nach § 6 des bisherigen
Saarländischen Denkmalschutzgesetzes wird
als Denkmalliste nach § 4 dieses Gesetzes
weitergeführt. Die bereits erfolgten Eintragun-
gen bleiben unverändert bestehen.

(4) Die zum Inkrafttreten dieses Gesetzes
berufenen Denkmalbeauftragten bleiben als
solche auch weiterhin berufen und nehmen die
ihnen gesetzlich erteilten Aufgaben bis zur
nächsten turnusmäßigen Berufung wahr.

§ 33 Inkrafttreten,
Außerkrafttreten

(1) § 25 Absatz 4 tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. August
2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Saarländi-
sche Denkmalschutzgesetz vom 19. Mai 2004
(Amtsbl. S. 1498) zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 13. Oktober 2015 (Amtsbl. I
S. 790) außer Kraft.
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§ 127 Erhebung des Erschließungsbeitrags
§ 128 Umfang des Erschließungsaufwands
§ 129 Beitragsfähiger Erschließungsaufwand
§ 130 Art der Ermittlung des beitragsfähigen

Erschließungsaufwands
§ 131 Maßstäbe für die Verteilung des

Erschließungsaufwands
§ 132 Regelung durch Satzung
§ 133 Gegenstand und Entstehung der

Beitragspflicht
§ 134 Beitragspflichtiger
§ 135 Fälligkeit und Zahlung des Beitrags

SIEBTER TEIL –
Maßnahmen
für den Naturschutz

§ 135 a Pflichten des Vorhabenträgers;
Durchführung durch die Gemeinde;
Kostenerstattung

§ 135b Verteilungsmaßstäbe
für die Abrechnung

§ 135c Satzungsrecht

Besonderes Städtebaurecht
ERSTER TEIL –

Städtebauliche
Sanierungsmaßnahmen

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften
§ 136 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
§ 137 Beteiligung und Mitwirkung der

Betroffenen
§ 138 Auskunftspflicht
§ 139 Beteiligung und Mitwirkung

öffentlicher Aufgabenträger

Zweiter Abschnitt
Vorbereitung und Durchführung
§ 140 Vorbereitung
§ 141 Vorbereitende Untersuchungen
§ 142 Sanierungssatzung
§ 143 Bekanntmachung der Sanierungs-

satzung, Sanierungsvermerk
§ 144 Genehmigungspflichtige Vorhaben und

Rechtsvorgänge
§ 145 Genehmigung
§ 146 Durchführung

ZWEITES KAPITEL
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§ 147 Ordnungsmaßnahmen
§ 148 Baumaßnahmen
§ 149 Kosten- und Finanzierungsübersicht
§ 150 Ersatz für Änderungen von

Einrichtungen, die der öffentlichen
Versorgung dienen

§ 151 Abgaben- und Auslagenbefreiung

Dritter Abschnitt
Besondere sanierungsrechtliche
Vorschriften
§ 152 Anwendungsbereich
§ 153 Bemessung von Ausgleichs- und

Entschädigungsleistungen, Kaufpreise,
Umlegung

§ 154 Ausgleichsbetrag des Eigentümers
§ 155 Anrechung auf den

Ausgleichsbetrag, Absehen
§ 156 Überleitungsvorschriften zur

förmlichen Festlegung
§ 156a Kosten und Finanzierung der

Sanierungsmaßnahme

Vierter Abschnitt

Sanierungsträger und andere
Beauftragte
§ 157 Erfüllung von Aufgaben für die

Gemeinde
§ 158 Voraussetzungen für die

Beauftragung als Sanierungsträger
§ 159 Erfüllung der Aufgaben als

Sanierungsträger
§ 160 Treuhandvermögen
§ 161 Sicherung des Treuhandvermögens

Fünfter Abschnitt

Abschluss der Sanierung
§ 162 Aufhebung der Sanierungssatzung
§ 163 Fortfall von Rechtswirkungen für

einzelne Grundstücke
§ 164 Anspruch auf Rückübertragung

Sechster Abschnitt
Städtebauförderung
§ 164a Einsatz von Städtebauförderungsmitteln
§ 164b Verwaltungsvereinbarung

ZWEITER TEIL –
Städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen
§ 165 Städtebauliche Entwicklungs-

maßnahmen

§ 166 Zuständigkeit und Aufgaben
§ 167 Erfüllung von Aufgaben für die

Gemeinde; Entwicklungsträger
§ 168 Übernahmeverlangen
§ 169 Besondere Vorschriften für den

städtebaulichen Entwicklungsbereich
§ 170 Sonderregelung für Anpassungs-

gebiete
§ 171 Kosten und Finanzierung der

Entwicklungsmaßnahme

DRITTER TEIL – Stadtumbau
§ 171a Stadtumbaumaßnahmen
§ 171b Stadtumbaugebiet, städtebauliches

Entwicklungskonzept
§ 171c Stadtumbauvertrag
§ 171d Sicherung von Durchführungs-

maßnahmen

VIERTER TEIL – Soziale Stadt
§ 171e Maßnahmen der Sozialen Stadt

FÜNFTER TEIL – Private Initiativen
§ 171 f Private Initiativen zur

Stadtentwicklung, Landesrecht

SECHSTER TEIL –
Erhaltungssatzung
und städtebauliche Gebote

Erster Abschnitt

Erhaltungssatzung
§ 172 Erhaltung baulicher Anlagen und

der Eigenart von Gebieten
(Erhaltungssatzung)

§ 173 Genehmigung, Übernahmeanspruch
§ 174 Ausnahmen

Zweiter Abschnitt
Städtebauliche Gebote
§ 175 Allgemeines
§ 176 Baugebot
§ 176a Städtebauliches Entwicklungskonzept

zur Stärkung der Innenentwicklung
§ 177 Modernisierungs- und Instand-

setzungsgebot
§ 178 Pflanzgebot
§ 179 Rückbau- und Entsiegelungsgebot

SIEBTER TEIL –
Sozialplan und Härteausgleich

§ 180 Sozialplan
§ 181 Härteausgleich
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ACHTER TEIL –

Miet- und Pachtverhältnisse
§ 182 Aufhebung von Miet- oder Pacht-

verhältnissen
§ 183 Aufhebung von Miet- oder Pacht-

verhältnissen über unbebaute
Grundstücke

§ 184 Aufhebung anderer Vertrags-
verhältnisse

§ 185 Entschädigung bei Aufhebung von
Miet- oder Pachtverhältnissen

§ 186 Verlängerung von Miet- oder
Pachtverhältnissen

NEUNTER TEIL –
Städtebauliche Maßnahmen
im Zusammenhang mit
Maßnahmen zur Verbesserung
der Agrarstruktur

§ 187 Abstimmung von Maßnahmen;
Bauleitplanung und Maßnahmen zur
Verbesserung der Agrarstruktur

§ 188 Bauleitplanung und Flurbereinigung
§ 189 Ersatzlandbeschaffung
§ 190 Flurbereinigung aus Anlass einer städ-

tebaulichen Maßnahme
§ 191 Vorschriften über den Verkehr mit

land- und forstwirtschaftlichen Grund-
stücken

Sonstige Vorschriften
ERSTER TEIL – Wertermittlung
§ 192 Gutachterausschuss
§ 193 Aufgaben des Gutachterausschusses
§ 194 Verkehrswert
§ 195 Kaufpreissammlung
§ 196 Bodenrichtwerte
§ 197 Befugnisse des Gutachterausschusses
§ 198 Oberer Gutachterausschuss
§ 199 Ermächtigungen

ZWEITER TEIL –
Allgemeine Vorschriften;
Zuständigkeiten; Verwaltungs-
verfahren; Planerhaltung

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften
§ 200 Grundstücke; Rechte an Grund-

stücken; Baulandkataster
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§ 200a Ersatzmaßnahmen
§ 201 Begriff der Landwirtschaft
§ 201a Verordnungsermächtigung zur

Bestimmung von Gebieten mit einem
angespannten Wohnungsmarkt

§ 202 Schutz des Mutterbodens

Zweiter Abschnitt

Zuständigkeiten
§ 203 Abweichende Zuständigkeitsregelung
§ 204 Gemeinsamer Flächennutzungsplan,

Bauleitplanung bei Bildung von
Planungsverbänden und bei Gebiets-
oder Bestandsänderung

§ 205 Planungsverbände
§ 206 Örtliche und sachliche Zuständigkeit

Dritter Abschnitt

Verwaltungsverfahren
§ 207 Von Amts wegen bestellter Vertreter
§ 208 Anordnungen zur Erforschung des

Sachverhalts
§ 209 Vorarbeiten auf Grundstücken
§ 210 Wiedereinsetzung
§ 211 Belehrung über Rechtsbehelfe
§ 212 Vorverfahren
§ 212a Entfall der aufschiebenden Wirkung
§ 213 Ordnungswidrigkeiten

Vierter Abschnitt

Planerhaltung
§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von

Vorschriften über die Aufstellung des
Flächennutzungsplans und der
Satzungen; ergänzendes Verfahren

§ 215 Frist für die Geltendmachung der
Verletzung von Vorschriften

§ 215a Beendigung von Bebauungsplan-
verfahren und ergänzendes Verfahren
für Bebauungspläne nach § 13b in der
bis zum Ablauf des 22. Juni 2021 oder
bis zum Ablauf des 31. Dezember
2023 geltenden Fassung

§ 216 Aufgaben im Genehmigungsverfahren

DRITTER TEIL –
Verfahren vor den Kammern
(Senaten) für Baulandsachen

§ 217 Antrag auf gerichtliche Entscheidung
§ 218 Wiedereinsetzung in den vorigen

Stand
§ 219 Örtliche Zuständigkeit der

Landgerichte
§ 220 Zusammensetzung der Kammern für

Baulandsachen
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§ 221 Allgemeine Verfahrensvorschriften
§ 222 Beteiligte
§ 223 Anfechtung von Ermessens-

entscheidungen
§ 224 Entfall der aufschiebenden

Wirkung bei Antrag auf gerichtliche
Entscheidung

§ 225 Vorzeitige Ausführungsanordnung
§ 226 Urteil
§ 227 Säumnis eines Beteiligten
§ 228 Kosten des Verfahrens
§ 229 Berufung, Beschwerde
§ 230 Revision
§ 231 Einigung
§ 232 Weitere Zuständigkeit der Kammern

(Senate) für Baulandsachen

Überleitungs-
und Schlussvorschriften

ERSTER TEIL

Überleitungsvorschriften
§ 233 Allgemeine Überleitungsvorschriften
§ 234 Überleitungsvorschriften für das

Vorkaufsrecht
§ 235 Überleitungsvorschriften für

städtebauliche Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

§ 236 Überleitungsvorschriften für das
Baugebot und die Erhaltung baulicher
Anlagen

§ 237 (weggefallen)
§ 238 Überleitungsvorschrift für

Entschädigungen
§ 239 Überleitungsvorschrift für die

Grenzregelung
§ 240 (weggefallen)
§ 241 (weggefallen)
§ 242 Überleitungsvorschriften für die

Erschließung
§ 243 Überleitungsvorschriften für das Maß-

nahmengesetz zum Baugesetzbuch
und das Bundesnaturschutzgesetz

§ 244 Überleitungsvorschriften für das
Europarechtsanpassungsgesetz Bau

§ 245 Überleitungsvorschriften für den
Stadtumbau, die Soziale Stadt und
die Förderung städtebaulicher
Maßnahmen

§ 245a Überleitungsvorschriften und
Vorschriften im Zusammenhang
mit dem Gesetz zur Stärkung der
Innenentwicklung in den Städten
und Gemeinden und weiteren
Fortentwicklung des Städtebaurechts
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§ 245b Überleitungsvorschriften für
Vorhaben im Außenbereich

§ 245c Überleitungsvorschrift aus Anlass
des Gesetzes zur Umsetzung der
Richtlinie 2014/52/EU im Städtebau-
recht und zur Stärkung des neuen
Zusammenlebens in der Stadt

§ 245d Überleitungsvorschrift aus Anlass
des Gesetzes zur Mobilisierung von
Bauland

§ 245e Überleitungsvorschriften aus Anlass
des Gesetzes zur Erhöhung und
Beschleunigung des Ausbaus von
Windenergieanlagen an Land

§ 245f Überleitungsvorschrift aus Anlass des
Gesetzes zur Stärkung der Digitalisie-
rung im Bauleitplanverfahren und
zur Änderung weiterer Vorschriften;
Evaluierung

ZWEITER TEIL

Schlussvorschriften
§ 246 Sonderregelungen für einzelne Länder;

Sonderregelungen für Flüchtlings-
unterkünfte

§ 246a Überschwemmungsgebiete, über-
schwemmungsgefährdete Gebiete

§ 246b Sonderregelungen für Anlagen für
gesundheitliche Zwecke im Zuge der
COVID-19-Pandemie

§ 246c Abweichungen vom Baugesetzbuch für
den Wiederaufbau im Katastrophenfall;
Verordnungsermächtigung

§ 246d Sonderregelungen für Biogasanlagen
§ 247 Sonderregelungen für Berlin als Haupt-

stadt der Bundesrepublik Deutschland
§ 248 Sonderregelung zur sparsamen und

effizienten Nutzung von Energie
§ 249 Sonderregelungen für Windenergie-

anlagen an Land
§ 249a Sonderregelung für Vorhaben zur

Herstellung oder Speicherung von
Wasserstoff aus erneuerbaren Energien

§ 249b Verordnungsermächtigungen zum
Ausbau der erneuerbaren Energien
in Abbaubereichen des Braunkohle-
tagebaus

§ 250 Bildung von Wohnungseigentum
in Gebieten mit angespannten
Wohnungsmärkten

Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und den
§§ 2a und 4c)

Anlage 2 (zu § 13a Absatz 1 Satz 2
Nummer 2)
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Allgemeines Städtebaurecht

ERSTER TEIL

Bauleitplanung

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grund-
sätze der Bauleitplanung

(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bau-
liche und sonstige Nutzung der Grundstücke
in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Ge-
setzbuchs vorzubereiten und zu leiten.

(2) Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan
(vorbereitender Bauleitplan) und der Bebau-
ungsplan (verbindlicher Bauleitplan).

(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne auf-
zustellen, sobald und soweit es für die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung erforder-
lich ist; die Aufstellung kann insbesondere bei
der Ausweisung von Flächen für den Woh-
nungsbau in Betracht kommen. Auf die Auf-
stellung von Bauleitplänen und städtebauli-
chen Satzungen besteht kein Anspruch; ein
Anspruch kann auch nicht durch Vertrag be-
gründet werden.

(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der
Raumordnung anzupassen.

(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige
städtebauliche Entwicklung, die die sozialen,
wirtschaftlichen und umweltschützenden An-
forderungen auch in Verantwortung gegenüber
künftigen Generationen miteinander in Einklang
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit
dienende sozialgerechte Bodennutzung unter
Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der
Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu
schützen und zu entwickeln sowie den Klima-
schutz und die Klimaanpassung, insbesondere
auch in der Stadtentwicklung, zu fördern und
zur Erfüllung der Klimaschutzziele des Bundes-
Klimaschutzgesetzes die Wärme- und Energie-
versorgung von Gebäuden treibhausgasneu-
tral zu gestalten sowie die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-

ERSTES KAPITEL kulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu
soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig
durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfol-
gen.

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind
insbesondere zu berücksichtigen:

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Si-
cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,

2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, ins-
besondere auch von Familien mit mehreren
Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial
stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentums-
bildung weiter Kreise der Bevölkerung und
die Anforderungen kostensparenden Bau-
ens sowie die Bevölkerungsentwicklung,

3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der
Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse
der Familien, der jungen, alten und behin-
derten Menschen, unterschiedliche Aus-
wirkungen auf Frauen und Männer sowie
die Belange des Bildungswesens und von
Sport, Freizeit und Erholung,

4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung,
Anpassung und der Umbau vorhandener
Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwick-
lung zentraler Versorgungsbereiche,

5. die Belange der Baukultur, des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege, die erhal-
tenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze
von geschichtlicher, künstlerischer oder
städtebaulicher Bedeutung und die Gestal-
tung des Orts- und Landschaftsbildes,

6. die von den Kirchen und Religionsgesell-
schaften des öffentlichen Rechts festge-
stellten Erfordernisse für Gottesdienst und
Seelsorge,

7. die Belange des Umweltschutzes, einsch-
ließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen,

Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen so-
wie die Landschaft und die biologische
Vielfalt,

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck
der Natura 2000-Gebiete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes,

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den
Menschen und seine Gesundheit sowie
die Bevölkerung insgesamt,
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d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kul-

turgüter und sonstige Sachgüter,
e) die Vermeidung von Emissionen sowie

der sachgerechte Umgang mit Abfällen
und Abwässern,

f) die Nutzung erneuerbarer Energien,
insbesondere auch im Zusammenhang
mit der Wärmeversorgung von Gebäu-
den, sowie die sparsame und effiziente
Nutzung von Energie,

g) die Darstellungen von Landschaftsplä-
nen und sonstigen Plänen, insbeson-
dere des Wasser-, des Abfall- und des
Immissionsschutzrechts, sowie die Dar-
stellungen in Wärmeplänen und die Ent-
scheidungen über die Ausweisung als
Gebiet zum Neu- oder Ausbau von
Wärmenetzen oder als Wasserstoff-
netzausbaugebiet gemäß § 26 des
Wärmeplanungsgesetzes vom 20. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394),

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luft-
qualität in Gebieten, in denen die durch
Rechtsverordnung zur Erfüllung von
Rechtsakten der Europäischen Union
festgelegten Immissionsgrenzwerte
nicht überschritten werden,

i) die Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes nach den Buchstaben a bis d,

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die
Auswirkungen, die aufgrund der Anfäl-
ligkeit der nach dem Bebauungsplan
zulässigen Vorhaben für schwere Un-
fälle oder Katastrophen zu erwarten
sind, auf die Belange nach den Buch-
staben a bis d und i,

18. die Belange
a) der Wirtschaft, auch ihrer mittelständi-

schen Struktur im Interesse einer ver-
brauchernahen Versorgung der Bevöl-
kerung,

b) der Land- und Forstwirtschaft,
c) der Erhaltung, Sicherung und Schaf-

fung von Arbeitsplätzen,
d) des Post- und Telekommunikationswe-

sens, insbesondere des Mobilfunkaus-
baus,

e) der Versorgung, insbesondere mit En-
ergie und Wasser, einschließlich der
Versorgungssicherheit,

f) der Sicherung von Rohstoffvorkommen,
19. die Belange des Personen- und Güterver-

kehrs und der Mobilität der Bevölkerung,

auch im Hinblick auf die Entwicklungen
beim Betrieb von Kraftfahrzeugen, etwa
der Elektromobilität, einschließlich des öf-
fentlichen Personennahverkehrs und des
nicht motorisierten Verkehrs, unter beson-
derer Berücksichtigung einer auf Vermei-
dung und Verringerung von Verkehr aus-
gerichteten städtebaulichen Entwicklung,

10. die Belange der Verteidigung und des Zi-
vilschutzes sowie der zivilen Anschlus-
snutzung von Militärliegenschaften,

11. die Ergebnisse eines von der Gemeinde be-
schlossenen städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes oder einer von ihr beschlossenen
sonstigen städtebaulichen Planung,

12. die Belange des Küsten- oder Hochwas-
serschutzes und der Hochwasservor-
sorge, insbesondere die Vermeidung und
Verringerung von Hochwasserschäden,

13. die Belange von Flüchtlingen oder Asylbe-
gehrenden und ihrer Unterbringung,

14. die ausreichende Versorgung mit Grün-
und Freiflächen.

(7) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die
öffentlichen und privaten Belange gegeneinan-
der und untereinander gerecht abzuwägen.

(8) Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über
die Aufstellung von Bauleitplänen gelten auch
für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung.

§ 1a Ergänzende Vorschriften
zum Umweltschutz

(1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind
die nachfolgenden Vorschriften zum Umwelt-
schutz anzuwenden.

(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und
schonend umgegangen werden; dabei sind zur
Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde
insbesondere durch Wiedernutzbarmachung
von Flächen, Nachverdichtung und andere
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen
sowie Bodenversiegelungen auf das notwen-
dige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als
Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen
sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt
werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1
und 2 sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7
zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit der Um-
wandlung landwirtschaftlich oder als Wald ge-
nutzter Flächen soll begründet werden; dabei
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sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der
Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu
denen insbesondere Brachflächen, Gebäude-
leerstand, Baulücken und andere Nachverdich-
tungsmöglichkeiten zählen können.

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraus-
sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in sei-
nen in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a
bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung
nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in
der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berück-
sichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeig-
nete Darstellungen und Festsetzungen nach
den §§ 5 und 9 als Flächen oder Maßnahmen
zum Ausgleich. Soweit dies mit einer nachhal-
tigen städtebaulichen Entwicklung und den
Zielen der Raumordnung sowie des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege vereinbar
ist, können die Darstellungen und Festsetzun-
gen auch an anderer Stelle als am Ort des Ein-
griffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen und
Festsetzungen können auch vertragliche Ver-
einbarungen nach § 11 oder sonstige geeig-
nete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der
Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen
werden. § 15 Absatz 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes gilt entsprechend. Ein Aus-
gleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe
bereits vor der planerischen Entscheidung er-
folgt sind oder zulässig waren.

(4) Soweit ein Gebiet im Sinne des § 1 Absatz 6
Nummer 7 Buchstabe b in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maßgeb-
lichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt
werden kann, sind die Vorschriften des Bunde-
snaturschutzgesetzes über die Zulässigkeit
und Durchführung von derartigen Eingriffen
einschließlich der Einholung der Stellungnahme
der Europäischen Kommission anzuwenden.

(5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klima-
wandel entgegenwirken, als auch durch sol-
che, die der Anpassung an den Klimawandel
dienen, Rechnung getragen werden. Der
Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung
nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen.

§ 2 Aufstellung der Bauleitpläne
(1) Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde
in eigener Verantwortung aufzustellen. Der
Beschluss, einen Bauleitplan aufzustellen, ist
ortsüblich bekannt zu machen.

(2) Die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden
sind aufeinander abzustimmen. Dabei können
sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele
der Raumordnung zugewiesenen Funktionen
sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen
Versorgungsbereiche berufen.

(3) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind
die Belange, die für die Abwägung von Bedeu-
tung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln
und zu bewerten.

(4) Für die Belange des Umweltschutzes nach
§ 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a wird eine
Umweltprüfung durchgeführt, in der die vor-
aussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt werden und in einem Umweltbe-
richt beschrieben und bewertet werden; die
Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwen-
den. Die Gemeinde legt dazu für jeden Bauleit-
plan fest, in welchem Umfang und Detaillie-
rungsgrad die Ermittlung der Belange für die
Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung
bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem
Wissensstand und allgemein anerkannten
Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillie-
rungsgrad des Bauleitplans angemessener-
weise verlangt werden kann. Das Ergebnis der
Umweltprüfung ist in der Abwägung zu
berücksichtigen. Wird eine Umweltprüfung für
das Plangebiet oder für Teile davon in einem
Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder Be-
bauungsplanverfahren durchgeführt, soll die
Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend
oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplan-
verfahren auf zusätzliche oder andere erhebli-
che Umweltauswirkungen beschränkt werden.
Liegen Landschaftspläne oder sonstige Pläne
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe g vor,
sind deren Bestandsaufnahmen und Bewer-
tungen in der Umweltprüfung heranzuziehen.

§ 2a Begründung zum Bauleit-
planentwurf, Umweltbericht

Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren
dem Entwurf des Bauleitplans eine Begrün-
dung beizufügen. In ihr sind entsprechend
dem Stand des Verfahrens

1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswir-
kungen des Bauleitplans und

2. in dem Umweltbericht nach der Anlage 1
zu diesem Gesetzbuch die auf Grund der
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 ermittelten
und bewerteten Belange des Umweltschutzes

darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen
gesonderten Teil der Begründung.
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§ 3 Beteiligung der Öffentlichkeit
(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung, sich wesentlich unterscheidende
Lösungen, die für die Neugestaltung oder Ent-
wicklung eines Gebiets in Betracht kommen,
und die voraussichtlichen Auswirkungen der
Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung zu ge-
ben. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil
der Öffentlichkeit im Sinne des Satzes 1. Von
der Unterrichtung und Erörterung kann abge-
sehen werden, wenn
1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufge-

hoben wird und sich dies auf das Plange-
biet und die Nachbargebiete nicht oder nur
unwesentlich auswirkt oder

2. die Unterrichtung und Erörterung bereits
zuvor auf anderer Grundlage erfolgt sind.

An die Unterrichtung und Erörterung schließt
sich das Verfahren nach Absatz 2 auch an,
wenn die Erörterung zu einer Änderung der
Planung führt.

(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der
Begründung und den nach Einschätzung der
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen für die
Dauer eines Monats, mindestens jedoch für
die Dauer von 30 Tagen, oder bei Vorliegen ei-
nes wichtigen Grundes für die Dauer einer an-
gemessenen längeren Frist im Internet zu ver-
öffentlichen. Zusätzlich zur Veröffentlichung im
Internet nach Satz 1 sind eine oder mehrere
andere leicht zu erreichende Zugangsmöglich-
keiten, etwa durch öffentlich zugängliche Le-
segeräte oder durch eine öffentliche Ausle-
gung der in Satz 1 genannten Unterlagen, zur
Verfügung zu stellen. Die nach § 4 Absatz 2
Beteiligten sollen von der Veröffentlichung im
Internet auf elektronischem Weg benachrich-
tigt werden. Die Internetseite oder Interneta-
dresse, unter der die in Satz 1 genannten Un-
terlagen eingesehen werden können, die
Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie Anga-
ben dazu, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar sind, sind vor Beginn
der Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt
zu machen; in der Bekanntmachung ist darauf
hinzuweisen,

1. dass Stellungnahmen während der Dauer
der Veröffentlichungsfrist abgegeben wer-
den können,

2. dass Stellungnahmen elektronisch übermit-
telt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf

anderem Weg abgegeben werden können,

3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellun-
gnahmen bei der Beschlussfassung über
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben
können und

4. welche anderen leicht zu erreichenden Zu-
gangsmöglichkeiten nach Satz 2 bestehen.

Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätzlich
in das Internet einzustellen; die nach Satz 1 zu
veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt
der Bekanntmachung sind über ein zentrales
Internetportal des Landes zugänglich zu ma-
chen. Die fristgemäß abgegebenen Stellun-
gnahmen sind zu prüfen; das Ergebnis ist mit-
zuteilen. Haben mehr als 50 Personen Stellun-
gnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt
abgegeben, kann die Mitteilung dadurch er-
setzt werden, dass diesen Personen die Ein-
sicht in das Ergebnis ermöglicht wird; die
Stelle, bei der das Ergebnis der Prüfung
während der Dienststunden eingesehen wer-
den kann, ist ortsüblich und über das Internet
bekannt zu machen. Bei der Vorlage der Bau-
leitpläne nach § 6 oder § 10 Absatz 2 sind die
nicht berücksichtigten Stellungnahmen mit ei-
ner Stellungnahme der Gemeinde beizufügen.

(3) Bei Flächennutzungsplänen ist ergänzend
zu dem Hinweis nach Absatz 2 Satz 4 zweiter
Halbsatz darauf hinzuweisen, dass eine Verei-
nigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß
§ 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffent-
lichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend
gemacht hat, aber hätte geltend machen kön-
nen.

§ 4 Beteiligung der Behörden
(1) Die Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange, deren Aufgabenbereich durch
die Planung berührt werden kann, sind ent-
sprechend § 3 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 zu
unterrichten und zur Äußerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Ab-
satz 4 aufzufordern. Hieran schließt sich das
Verfahren nach Absatz 2 auch an, wenn die
Äußerung zu einer Änderung der Planung führt.

(2) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange, deren Aufgabenbereich durch die
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Planung berührt werden kann, zum Planent-
wurf und zur Begründung ein. Die Bereitstel-
lung der Unterlagen sowie die Mitteilung hierü-
ber sollen elektronisch erfolgen. Die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange ha-
ben ihre Stellungnahmen innerhalb eines Mo-
nats abzugeben, wobei jedoch die Frist zur Ab-
gabe von Stellungnahmen 30 Tage nicht unter-
schreiten darf; die Gemeinde soll diese Frist bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes angemes-
sen verlängern. Die Stellungnahmen sollen
elektronisch übermittelt werden. In den Stellun-
gnahmen sollen sich die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange auf ihren Auf-
gabenbereich beschränken; sie haben auch
Aufschluss über von ihnen beabsichtigte oder
bereits eingeleitete Planungen und sonstige
Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung
zu geben, die für die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung des Gebiets bedeutsam
sein können. Verfügen sie über Informationen,
die für die Ermittlung und Bewertung des Ab-
wägungsmaterials zweckdienlich sind, haben
sie diese Informationen der Gemeinde zur Ver-
fügung zu stellen.

(3) Nach Abschluss des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bauleitplans unterrichten die
Behörden die Gemeinde, sofern nach den
ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durch-
führung des Bauleitplans erhebliche, insbe-
sondere unvorhergesehene nachteilige Aus-
wirkungen auf die Umwelt hat.

§ 4a Gemeinsame Vorschriften
zur Beteiligung

(1) Die Vorschriften über die Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung dienen insbesondere
der vollständigen Ermittlung und zutreffenden
Bewertung der von der Planung berührten Be-
lange und der Information der Öffentlichkeit.

(2) Die Unterrichtung nach § 3 Abs. 1 kann
gleichzeitig mit der Unterrichtung nach § 4
Abs. 1, die Veröffentlichung im Internet nach
§ 3 Abs. 2 kann gleichzeitig mit der Einholung
der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 durchge-
führt werden.

(3) Wird der Entwurf des Bauleitplans nach
dem Verfahren nach § 3 Absatz 2 oder § 4 Ab-
satz 2 geändert oder ergänzt, ist er erneut
nach § 3 Absatz 2 im Internet zu veröffentli-
chen und sind die Stellungnahmen erneut ein-
zuholen, es sei denn, die Änderung oder Er-
gänzung führt offensichtlich nicht zu einer erst-
maligen oder stärkeren Berührung von Belan-

gen. Ist der Entwurf des Bauleitplans erneut zu
veröffentlichen, ist in Bezug auf die Änderung
oder Ergänzung und ihre möglichen Auswir-
kungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben; hierauf ist in der erneuten Bekanntma-
chung nach § 3 Absatz 2 Satz 4 hinzuweisen.
Die Dauer der Veröffentlichungsfrist im Internet
und der Frist zur Stellungnahme soll angemes-
sen verkürzt werden. Werden durch die Ände-
rung oder Ergänzung des Entwurfs des Bau-
leitplans die Grundzüge der Planung nicht
berührt, soll die Einholung der Stellungnahmen
auf die von der Änderung oder Ergänzung be-
troffene Öffentlichkeit sowie die berührten
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange beschränkt werden, es sei denn,
diese Beschränkung führt nach Einschätzung
der Gemeinde zu einer längeren Verfahrens-
dauer.

(4) Bei Bauleitplänen, die erhebliche Auswir-
kungen auf Nachbarstaaten haben können,
sind die Gemeinden und Behörden des Nach-
barstaates nach den Grundsätzen der Gegen-
seitigkeit und Gleichwertigkeit zu unterrichten.
Abweichend von Satz 1 ist bei Bauleitplänen,
die erhebliche Umweltauswirkungen auf einen
anderen Staat haben können, dieser nach den
Vorschriften des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zu beteiligen; für die
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behör-
den des anderen Staates, einschließlich der
Rechtsfolgen nicht rechtzeitig abgegebener
Stellungnahmen, sind abweichend von den
Vorschriften des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung die Vorschriften dieses
Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Ist
bei Bauleitplänen eine grenzüberschreitende
Beteiligung nach Satz 2 erforderlich, ist hierauf
bei der Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2
Satz 4 hinzuweisen.

(5) Stellungnahmen, die im Verfahren der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht
rechtzeitig abgegeben worden sind, können
bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Be-
deutung ist. Satz 1 gilt für in der Öffentlich-
keitsbeteiligung abgegebene Stellungnahmen
nur, wenn darauf in der Bekanntmachung
nach § 3 Absatz 2 Satz 4 zur Öffentlichkeits-
beteiligung hingewiesen worden ist.

(6) Die Digitalisierung des Bauleitplanverfah-
rens richtet sich im Übrigen nach den Be-
schlüssen des IT-Planungsrats zur Festset-
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zung von IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicher-
heitsstandards sowie den Vorgaben des On-
line-Zugangsgesetzes, soweit die Beschlüsse
und die Vorgaben für die Gemeinden verbind-
lich sind.

§ 4b Einschaltung eines Dritten
Die Gemeinde kann insbesondere zur Be-
schleunigung des Bauleitplanverfahrens die
Vorbereitung und Durchführung von Verfah-
rensschritten nach den §§ 2a bis 4a einem
Dritten übertragen. Sie kann einem Dritten
auch die Durchführung einer Mediation oder
eines anderen Verfahrens der außergericht-
lichen Konfliktbeilegung übertragen.

§ 4c Überwachung
Die Gemeinden überwachen die erheblichen
Umweltauswirkungen, die auf Grund der
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um
insbesondere unvorhergesehene nachteilige
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in
der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur
Abhilfe zu ergreifen; Gegenstand der Über-
wachung ist auch die Durchführung von
Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a
Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach
§ 1a Absatz 3 Satz 4. Sie nutzen dabei die
im Umweltbericht nach Nummer 3 Buch-
stabe b der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch
angegebenen Überwachungsmaßnahmen
und die Informationen der Behörden nach § 4
Absatz 3.

Zweiter Abschnitt

Vorbereitender Bauleitplan
(Flächennutzungsplan)

§ 5 Inhalt des
Flächennutzungsplans

(1) Im Flächennutzungsplan ist für das ganze
Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtig-
ten städtebaulichen Entwicklung ergebende
Art der Bodennutzung nach den voraussehba-
ren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grund-
zügen darzustellen. Aus dem Flächennut-
zungsplan können Flächen und sonstige Dar-
stellungen ausgenommen werden, wenn da-
durch die nach Satz 1 darzustellenden Grund-
züge nicht berührt werden und die Gemeinde
beabsichtigt, die Darstellung zu einem späte-
ren Zeitpunkt vorzunehmen; in der Begrün-

dung sind die Gründe hierfür darzulegen.

(2) Im Flächennutzungsplan können insbeson-
dere dargestellt werden:

1. die für die Bebauung vorgesehenen Flächen
nach der allgemeinen Art ihrer baulichen
Nutzung (Bauflächen), nach der besonde-
ren Art ihrer baulichen Nutzung (Bauge-
biete) sowie nach dem allgemeinen Maß
der baulichen Nutzung; Bauflächen, für die
eine zentrale Abwasserbeseitigung nicht
vorgesehen ist, sind zu kennzeichnen;

2. die Ausstattung des Gemeindegebiets

a) mit Anlagen und Einrichtungen zur Ver-
sorgung mit Gütern und Dienstleistungen
des öffentlichen und privaten Bereichs,
insbesondere mit der Allgemeinheit dien-
enden baulichen Anlagen und Einrichtun-
gen des Gemeinbedarfs, wie mit Schulen
und Kirchen sowie mit sonstigen kirch-
lichen, sozialen, gesundheitlichen und
kulturellen Zwecken dienenden Gebäu-
den und Einrichtungen, sowie mit
Flächen für Sport- und Spielanlagen,

b) mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen
Maßnahmen, die dem Klimawandel ent-
gegenwirken, insbesondere zur dezentra-
len und zentralen Erzeugung, Verteilung,
Nutzung oder Speicherung von Strom,
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren En-
ergien oder Kraft-Wärme-Kopplung,

c) mit Anlagen, Einrichtungen und sonsti-
gen Maßnahmen, die der Anpassung an
den Klimawandel dienen,

d) mit zentralen Versorgungsbereichen;

3. die Flächen für den überörtlichen Verkehr
und für die örtlichen Hauptverkehrszüge;

4. die Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung,
für Ablagerungen sowie für Hauptversor-
gungs- und Hauptabwasserleitungen;

5. die Grünflächen, wie Parkanlagen, Naturer-
fahrungsräume, Dauerkleingärten, Sport-,
Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe;

5a. die Flächen zur Gewährleistung eines na-
türlichen Klimaschutzes;

6. die Flächen für Nutzungsbeschränkungen
oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes;

7. die Wasserflächen, Häfen und die für die
Wasserwirtschaft vorgesehenen Flächen
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sowie die Flächen, die im Interesse des
Hochwasserschutzes und der Regelung
des Wasserabflusses freizuhalten sind;

8. die Flächen für Aufschüttungen, Abgra-
bungen oder für die Gewinnung von Stei-
nen, Erden und anderen Bodenschätzen;

9. a) die Flächen für die Landwirtschaft und

b) Wald;

10. die Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft.

(2a) Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a
Abs. 3 im Geltungsbereich des Flächennut-
zungsplans können den Flächen, auf denen
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten
sind, ganz oder teilweise zugeordnet werden.

(2b) Für die Zwecke des § 35 Absatz 3 Satz 3
oder des § 249 Absatz 2 können sachliche Teil-
flächennutzungspläne aufgestellt werden; sie
können auch für Teile des Gemeindegebiets
aufgestellt werden.

(3) Im Flächennutzungsplan sollen gekenn-
zeichnet werden:
1. Flächen, bei deren Bebauung besondere

bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-
wirkungen oder bei denen besondere bauli-
che Sicherungsmaßnahmen gegen Natur-
gewalten erforderlich sind;

2. Flächen, unter denen der Bergbau umgeht
oder die für den Abbau von Mineralien be-
stimmt sind;

3. für bauliche Nutzungen vorgesehene Flä-
chen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind.

(4) Planungen und sonstige Nutzungsregelun-
gen, die nach anderen gesetzlichen Vorschrif-
ten festgesetzt sind, sowie nach Landesrecht
denkmalgeschützte Mehrheiten von baulichen
Anlagen sollen nachrichtlich übernommen
werden. Sind derartige Festsetzungen in Aus-
sicht genommen, sollen sie im Flächennut-
zungsplan vermerkt werden.

(4a) Festgesetzte Überschwemmungsgebiete
im Sinne des § 76 Absatz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes, Risikogebiete außerhalb von
Überschwemmungsgebieten im Sinne des
§ 78b Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes
sowie Hochwasserentstehungsgebiete im
Sinne des § 78d Absatz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes sollen nachrichtlich übernom-
men werden. Noch nicht festgesetzte Über-

schwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Ab-
satz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie
als Risikogebiete im Sinne des § 73 Absatz 1
Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes be-
stimmte Gebiete sollen im Flächennutzungs-
plan vermerkt werden.

(5) Dem Flächennutzungsplan ist eine Begrün-
dung mit den Angaben nach § 2a beizufügen.

§ 6 Genehmigung des
Flächennutzungsplans

(1) Der Flächennutzungsplan bedarf der Ge-
nehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden,
wenn der Flächennutzungsplan nicht ord-
nungsgemäß zustande gekommen ist oder
diesem Gesetzbuch, den auf Grund dieses
Gesetzbuchs erlassenen oder sonstigen
Rechtsvorschriften widerspricht.

(3) Können Versagungsgründe nicht ausge-
räumt werden, kann die höhere Verwaltungs-
behörde räumliche oder sachliche Teile des
Flächennutzungsplans von der Genehmigung
ausnehmen.

(4) Über die Genehmigung ist binnen eines
Monats zu entscheiden; die höhere Verwal-
tungsbehörde kann räumliche und sachliche
Teile des Flächennutzungsplans vorweg ge-
nehmigen. Aus wichtigen Gründen kann die
Frist auf Antrag der Genehmigungsbehörde
von der zuständigen übergeordneten Behörde
verlängert werden, in der Regel jedoch nur bis
zu drei Monaten. Die Gemeinde ist von der
Fristverlängerung in Kenntnis zu setzen. Die
Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht in-
nerhalb der Frist unter Angabe von Gründen
abgelehnt wird.

(5) Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüb-
lich bekannt zu machen. Mit der Bekanntma-
chung wird der Flächennutzungsplan wirksam.
Jedermann kann den Flächennutzungsplan,
die Begründung und die zusammenfassende
Erklärung nach § 6a Absatz 1 einsehen und
über deren Inhalt Auskunft verlangen.

(6) Mit dem Beschluss über eine Änderung
oder Ergänzung des Flächennutzungsplans
kann die Gemeinde auch bestimmen, dass
der Flächennutzungsplan in der Fassung, die
er durch die Änderung oder Ergänzung erfah-
ren hat, neu bekannt zu machen ist.
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§ 6a Zusammenfassende
Erklärung zum Flächen-
nutzungsplan;
Einstellen in das Internet

(1) Dem wirksamen Flächennutzungsplan ist
eine zusammenfassende Erklärung beizufügen
über die Art und Weise, wie die Umweltbe-
lange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung in dem Flächennut-
zungsplan berücksichtigt wurden, und über
die Gründe, aus denen der Plan nach Abwä-
gung mit den geprüften, in Betracht kommen-
den anderweitigen Planungsmöglichkeiten ge-
wählt wurde.

(2) Der wirksame Flächennutzungsplan mit der
Begründung und der zusammenfassenden Er-
klärung soll ergänzend auch in das Internet
eingestellt und über ein zentrales Internetportal
des Landes zugänglich gemacht werden.

§ 7 Anpassung an den
Flächennutzungsplan

Öffentliche Planungsträger, die nach § 4 oder
§ 13 beteiligt worden sind, haben ihre Planun-
gen dem Flächennutzungsplan insoweit anzu-
passen, als sie diesem Plan nicht widerspro-
chen haben. Der Widerspruch ist bis zum Be-
schluss der Gemeinde einzulegen. Macht eine
Veränderung der Sachlage eine abweichende
Planung erforderlich, haben sie sich unver-
züglich mit der Gemeinde ins Benehmen zu
setzen. Kann ein Einvernehmen zwischen der
Gemeinde und dem öffentlichen Planungsträ-
ger nicht erreicht werden, kann der öffentliche
Planungsträger nachträglich widersprechen.
Der Widerspruch ist nur zulässig, wenn die für
die abweichende Planung geltend gemachten
Belange die sich aus dem Flächennutzungs-
plan ergebenden städtebaulichen Belange
nicht nur unwesentlich überwiegen. Im Falle
einer abweichenden Planung ist § 37 Absatz
3 auf die durch die Änderung oder Ergänzung
des Flächennutzungsplans oder eines Bebau-
ungsplans, der aus dem Flächennutzungsplan
entwickelt worden ist und geändert, ergänzt
oder aufgehoben werden musste, entstehen-
den Aufwendungen und Kosten entspre-
chend anzuwenden; § 38 Satz 3 bleibt un-
berührt.

Dritter Abschnitt

Verbindlicher Bauleitplan
(Bebauungsplan)

§ 8 Zweck des Bebauungsplans
(1) Der Bebauungsplan enthält die rechtsver-
bindlichen Festsetzungen für die städtebauli-
che Ordnung. Er bildet die Grundlage für wei-
tere, zum Vollzug dieses Gesetzbuchs erfor-
derliche Maßnahmen.

(2) Bebauungspläne sind aus dem Flächennut-
zungsplan zu entwickeln. Ein Flächennut-
zungsplan ist nicht erforderlich, wenn der Be-
bauungsplan ausreicht, um die städtebauliche
Entwicklung zu ordnen.

(3) Mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung
oder Aufhebung eines Bebauungsplans kann
gleichzeitig auch der Flächennutzungsplan
aufgestellt, geändert oder ergänzt werden
(Parallelverfahren). Der Bebauungsplan kann
vor dem Flächennutzungsplan bekannt ge-
macht werden, wenn nach dem Stand der
Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der
Bebauungsplan aus den künftigen Darstellun-
gen des Flächennutzungsplans entwickelt
sein wird.

(4) Ein Bebauungsplan kann aufgestellt, geän-
dert, ergänzt oder aufgehoben werden, bevor
der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn
dringende Gründe es erfordern und wenn der
Bebauungsplan der beabsichtigten städtebau-
lichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht
entgegenstehen wird (vorzeitiger Bebauungs-
plan). Gilt bei Gebiets- oder Bestandsänderun-
gen von Gemeinden oder anderen Verände-
rungen der Zuständigkeit für die Aufstellung
von Flächennutzungsplänen ein Flächennut-
zungsplan fort, kann ein vorzeitiger Bebau-
ungsplan auch aufgestellt werden, bevor der
Flächennutzungsplan ergänzt oder geändert
ist.

§ 9 Inhalt des Bebauungsplans
(1) Im Bebauungsplan können aus städtebauli-
chen Gründen festgesetzt werden:

1. die Art und das Maß der baulichen Nut-
zung;

2. die Bauweise, die überbaubaren und die
nicht überbaubaren Grundstücksflächen
sowie die Stellung der baulichen Anlagen;
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2a. vom Bauordnungsrecht abweichende

Maße der Tiefe der Abstandsflächen;
3. für die Größe, Breite und Tiefe der Bau-

grundstücke Mindestmaße und aus Grün-
den des sparsamen und schonenden Um-
gangs mit Grund und Boden für Wohn-
baugrundstücke auch Höchstmaße;

4. die Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund
anderer Vorschriften für die Nutzung von
Grundstücken erforderlich sind, wie Spiel-,
Freizeit- und Erholungsflächen sowie die
Flächen für Stellplätze und Garagen mit
ihren Einfahrten;

5. die Flächen für den Gemeinbedarf sowie
für Sport- und Spielanlagen;

6. die höchstzulässige Zahl der Wohnungen
in Wohngebäuden;

7. die Flächen, auf denen ganz oder teilweise
nur Wohngebäude, die mit Mitteln der so-
zialen Wohnraumförderung gefördert wer-
den könnten, errichtet werden dürfen;

8. einzelne Flächen, auf denen ganz oder
teilweise nur Wohngebäude errichtet wer-
den dürfen, die für Personengruppen mit
besonderem Wohnbedarf bestimmt sind;

9. der besondere Nutzungszweck von
Flächen;

10. die Flächen, die von der Bebauung freizu-
halten sind, und ihre Nutzung;

11. die Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung, wie Fuß-
gängerbereiche, Flächen für das Parken
von Fahrzeugen, Flächen für Ladeinfra-
struktur elektrisch betriebener Fahrzeuge,
Flächen für das Abstellen von Fahrrädern
sowie den Anschluss anderer Flächen an
die Verkehrsflächen; die Flächen können
auch als öffentliche oder private Flächen
festgesetzt werden;

12. die Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung, wie Fuß-
gängerbereiche, Flächen für das Parken
von Fahrzeugen, Flächen für Ladeinfra-
struktur elektrisch betriebener Fahrzeuge,
Flächen für das Abstellen von Fahrrädern
sowie den Anschluss anderer Flächen an
die Verkehrsflächen; die Flächen können
auch als öffentliche oder private Flächen
festgesetzt werden;

13. die Führung von oberirdischen oder unterir-
dischen Versorgungsanlagen und -leitungen;

14. die Flächen für die Abfall- und Abwasser-
beseitigung, einschließlich der Rückhal-
tung und Versickerung von Niederschlags-
wasser, sowie für Ablagerungen;

15. die öffentlichen und privaten Grünflächen,
wie Parkanlagen, Naturerfahrungsräume,
Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und
Badeplätze, Friedhöfe;

15a. die Flächen zur Gewährleistung eines
natürlichen Klimaschutzes;

16. a) die Wasserflächen und die Flächen für
die Wasserwirtschaft,

b) die Flächen für Hochwasserschutzanla-
gen, für die Regelung des Wasserabflus-
ses, einschließlich des Niederschlags-
wassers aus Starkregenereignissen,

c) Gebiete, in denen bei der Errichtung
baulicher Anlagen bestimmte bauliche
oder technische Maßnahmen getroffen
werden müssen, die der Vermeidung
oder Verringerung von Hochwasser-
schäden einschließlich Schäden durch
Starkregen dienen, sowie die Art dieser
Maßnahmen,

d) die Flächen, die auf einem Baugrund-
stück für die natürliche Versickerung
von Wasser aus Niederschlägen freige-
halten werden müssen, um insbeson-
dere Hochwasserschäden, einschließ-
lich Schäden durch Starkregen, vorzu-
beugen;

17. die Flächen für Aufschüttungen, Abgra-
bungen oder für die Gewinnung von Stei-
nen, Erden und anderen Bodenschätzen;

18. a) die Flächen für die Landwirtschaft und
b) Wald;

19. die Flächen für die Errichtung von Anlagen
für die Kleintierhaltung wie Ausstellungs-
und Zuchtanlagen, Zwinger, Koppeln und
dergleichen;

20. die Flächen oder Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft;

21. die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu-
gunsten der Allgemeinheit, eines Er-
schließungsträgers oder eines beschränkten
Personenkreises zu belastenden Flächen;

22. die Flächen für Gemeinschaftsanlagen
für bestimmte räumliche Bereiche wie Kin-
derspielplätze, Freizeiteinrichtungen, Stell-
plätze und Garagen;

23. Gebiete, in denen

a) zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes bestimmte Luft
verunreinigende Stoffe nicht oder nur
beschränkt verwendet werden dürfen,
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b) bei der Errichtung von Gebäuden oder

bestimmten sonstigen baulichen Anla-
gen bestimmte bauliche und sonstige
technische Maßnahmen für die Erzeu-
gung, Nutzung oder Speicherung von
Strom, Wärme oder Kälte aus erneuer-
baren Energien oder Kraft-Wärme-
Kopplung getroffen werden müssen,

c) bei der Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von nach Art, Maß
oder Nutzungsintensität zu bestimmen-
den Gebäuden oder sonstigen bauli-
chen Anlagen in der Nachbarschaft von
Betriebsbereichen nach § 3 Absatz 5a
des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes bestimmte bauliche und sonstige
technische Maßnahmen, die der Ver-
meidung oder Minderung der Folgen
von Störfällen dienen, getroffen werden
müssen;

24. die von der Bebauung freizuhaltenden
Schutzflächen und ihre Nutzung, die
Flächen für besondere Anlagen und Vor-
kehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Ge-
fahren im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes sowie die zum Schutz vor
solchen Einwirkungen oder zur Vermei-
dung oder Minderung solcher Einwirkun-
gen zu treffenden baulichen und sonstigen
technischen Vorkehrungen, einschließlich
von Maßnahmen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche, wobei die Vorgaben des Immissi-
onsschutzrechts unberührt bleiben;

25. für einzelne Flächen oder für ein Bebau-
ungsplangebiet oder Teile davon sowie für
Teile baulicher Anlagen mit Ausnahme der
für landwirtschaftliche Nutzungen oder
Wald festgesetzten Flächen

a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen,

b) Bindungen für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen sowie
von Gewässern;

26. die Flächen für Aufschüttungen, Abgra-
bungen und Stützmauern, soweit sie zur
Herstellung des Straßenkörpers erforder-
lich sind.

(1a) Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich
im Sinne des § 1a Absatz 3 können auf den
Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur
und Landschaft zu erwarten sind, oder an an-

derer Stelle sowohl im sonstigen Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans als auch in einem
anderen Bebauungsplan festgesetzt werden.
Die Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich
an anderer Stelle können den Grundstücken,
auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz
oder teilweise zugeordnet werden; dies gilt
auch für Maßnahmen auf von der Gemeinde
bereitgestellten Flächen.

(2) Im Bebauungsplan kann in besonderen Fäl-
len festgesetzt werden, dass bestimmte der in
ihm festgesetzten baulichen und sonstigen
Nutzungen und Anlagen nur

1. für einen bestimmten Zeitraum zulässig
oder

2. bis zum Eintritt bestimmter Umstände
zulässig oder unzulässig

sind. Die Folgenutzung soll festgesetzt werden.

(2a) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile
(§ 34) kann zur Erhaltung oder Entwicklung
zentraler Versorgungsbereiche, auch im Inter-
esse einer verbrauchernahen Versorgung der
Bevölkerung und der Innenentwicklung der
Gemeinden, in einem Bebauungsplan festge-
setzt werden, dass nur bestimmte Arten der
nach § 34 Abs. 1 und 2 zulässigen baulichen
Nutzungen zulässig oder nicht zulässig sind
oder nur ausnahmsweise zugelassen werden
können; die Festsetzungen können für Teile
des räumlichen Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans unterschiedlich getroffen werden.
Dabei ist insbesondere ein hierauf bezogenes
städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne
des § 1 Abs. 6 Nr. 11 zu berücksichtigen, das
Aussagen über die zu erhaltenden oder zu ent-
wickelnden zentralen Versorgungsbereiche der
Gemeinde oder eines Gemeindeteils enthält. In
den zu erhaltenden oder zu entwickelnden
zentralen Versorgungsbereichen sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für Vorha-
ben, die diesen Versorgungsbereichen dienen,
nach § 30 oder § 34 vorhanden oder durch
einen Bebauungsplan, dessen Aufstellung
förmlich eingeleitet ist, vorgesehen sein.

(2b) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile
(§ 34) kann in einem Bebauungsplan, auch
für Teile des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans, festgesetzt werden,
dass Vergnügungsstätten oder bestimmte Ar-
ten von Vergnügungsstätten zulässig oder
nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise
zugelassen werden können, um

1. eine Beeinträchtigung von Wohnnutzungen
oder anderen schutzbedürftigen Anlagen
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wie Kirchen, Schulen und Kindertagesstät-
ten oder

2. eine Beeinträchtigung der sich aus der vor-
handenen Nutzung ergebenden städtebau-
lichen Funktion des Gebiets, insbesondere
durch eine städtebaulich nachteilige Häu-
fung von Vergnügungsstätten,

zu verhindern.

(2c) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile
nach § 34 und für Gebiete nach § 30 in der
Nachbarschaft von Betriebsbereichen nach
§ 3 Absatz 5a des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes kann zur Vermeidung oder
Verringerung der Folgen von Störfällen für
bestimmte Nutzungen, Arten von Nutzungen
oder für nach Art, Maß oder Nutzungsinten-
sität zu bestimmende Gebäude oder son-
stige bauliche Anlagen in einem Bebauungs-
plan festgesetzt werden, dass diese zulässig,
nicht zulässig oder nur ausnahmsweise
zulässig sind; die Festsetzungen können für
Teile des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans unterschiedlich getroffen
werden.

(2d) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile
(§ 34) können in einem Bebauungsplan zur
Wohnraumversorgung eine oder mehrere der
folgenden Festsetzungen getroffen werden:

1. Flächen, auf denen Wohngebäude errichtet
werden dürfen;

2. Flächen, auf denen nur Gebäude errichtet
werden dürfen, bei denen einzelne oder alle
Wohnungen die baulichen Voraussetzun-
gen für eine Förderung mit Mitteln der so-
zialen Wohnraumförderung erfüllen, oder

3. Flächen, auf denen nur Gebäude errichtet
werden dürfen, bei denen sich ein Vorha-
benträger hinsichtlich einzelner oder aller
Wohnungen dazu verpflichtet, die zum Zeit-
punkt der Verpflichtung geltenden Förder-
bedingungen der sozialen Wohnraumförde-
rung, insbesondere die Miet- und Bele-
gungsbindung, einzuhalten und die Einhal-
tung dieser Verpflichtung in geeigneter Weise
sichergestellt wird.

Ergänzend können eine oder mehrere der fol-
genden Festsetzungen getroffen werden:

1. das Maß der baulichen Nutzung;

2. die Bauweise, die überbaubaren und die
nicht überbaubaren Grundstücksflächen
sowie die Stellung der baulichen Anlagen;

3. vom Bauordnungsrecht abweichende Maße
der Tiefe der Abstandsflächen;

4. Mindestmaße für die Größe, Breite und
Tiefe der Baugrundstücke;

5. Höchstmaße für die Größe, Breite und Tiefe
der Wohnbaugrundstücke, aus Gründen
des sparsamen und schonenden Umgangs
mit Grund und Boden.

Die Festsetzungen nach den Sätzen 1 und 2
können für Teile des räumlichen Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans getroffen werden.
Die Festsetzungen nach den Sätzen 1 bis 3
können für Teile des räumlichen Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans oder für Ge-
schosse, Ebenen oder sonstige Teile baulicher
Anlagen unterschiedlich getroffen werden.
Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplans nach diesem Absatz kann nur bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2024 förmlich
eingeleitet werden. Der Satzungsbeschluss
nach § 10 Absatz 1 ist bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2026 zu fassen.

(3) Bei Festsetzungen nach Absatz 1 kann
auch die Höhenlage festgesetzt werden. Fest-
setzungen nach Absatz 1 für übereinanderlie-
gende Geschosse und Ebenen und sonstige
Teile baulicher Anlagen können gesondert
getroffen werden; dies gilt auch, soweit Ge-
schosse, Ebenen und sonstige Teile baulicher
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche vor-
gesehen sind.

(4) Die Länder können durch Rechtsvorschrif-
ten bestimmen, dass auf Landesrecht beru-
hende Regelungen in den Bebauungsplan als
Festsetzungen aufgenommen werden können
und inwieweit auf diese Festsetzungen die
Vorschriften dieses Gesetzbuchs Anwendung
finden.

(5) Im Bebauungsplan sollen gekennzeichnet
werden:
1. Flächen, bei deren Bebauung besondere

bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-
wirkungen oder bei denen besondere bauli-
che Sicherungsmaßnahmen gegen Natur-
gewalten erforderlich sind;

2. Flächen, unter denen der Bergbau umgeht
oder die für den Abbau von Mineralien be-
stimmt sind;

3. Flächen, deren Böden erheblich mit um-
weltgefährdenden Stoffen belastet sind.

(6) Nach anderen gesetzlichen Vorschriften
getroffene Festsetzungen, gemeindliche Re-
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gelungen zum Anschluss- und Benutzungs-
zwang sowie Denkmäler nach Landesrecht
sollen in den Bebauungsplan nachrichtlich
übernommen werden, soweit sie zu seinem
Verständnis oder für die städtebauliche Beur-
teilung von Baugesuchen notwendig oder
zweckmäßig sind.

(6a) Festgesetzte Überschwemmungsgebiete
im Sinne des § 76 Absatz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes, Risikogebiete außerhalb von
Überschwemmungsgebieten im Sinne des
§ 78b Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes
sowie Hochwasserentstehungsgebiete im
Sinne des § 78d Absatz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes sollen nachrichtlich übernom-
men werden. Noch nicht festgesetzte Über-
schwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Ab-
satz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie
als Risikogebiete im Sinne des § 73 Absatz 1
Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes be-
stimmte Gebiete sollen im Bebauungsplan
vermerkt werden.

(7) Der Bebauungsplan setzt die Grenzen sei-
nes räumlichen Geltungsbereichs fest.

(8) Dem Bebauungsplan ist eine Begründung
mit den Angaben nach § 2a beizufügen.

§ 9a Verordnungsermächtigung
(1) Das Bundesministerium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen wird ermächtigt,
mit Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen
über

1. Darstellungen und Festsetzungen in den
Bauleitplänen über

a) die Art der baulichen Nutzung,

b) das Maß der baulichen Nutzung und
seine Berechnung,

c) die Bauweise sowie die überbaubaren
und die nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen;

2. die in den Baugebieten zulässigen bauli-
chen und sonstigen Anlagen;

3. die Zulässigkeit der Festsetzung nach Maß-
gabe des § 9 Absatz 3 über verschiedenar-
tige Baugebiete oder verschiedenartige in
den Baugebieten zulässige bauliche und
sonstige Anlagen;

4. die Ausarbeitung der Bauleitpläne einschließ-
lich der dazugehörigen Unterlagen sowie

über die Darstellung des Planinhalts, insbe-
sondere über die dabei zu verwendenden
Planzeichen und ihre Bedeutung.

(2) Das Bundesministerium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen wird ermächtigt,
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz mit Zustimmung des
Bundesrates durch Rechtsverordnung Vorga-
ben zu erlassen zur Berücksichtigung von ar-
tenschutzrechtlichen Belangen im Rahmen
der Umweltprüfung bei der Aufstellung von
Bauleitplänen. Sofern dabei auch Fragen der
Windenergie an Land berührt sind, sind die
Vorgaben auch im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz zu erlassen.

§ 10 Beschluss, Genehmigung
und Inkrafttreten des
Bebauungsplans

(1) Die Gemeinde beschließt den Bebauungs-
plan als Satzung.

(2) Bebauungspläne nach § 8 Absatz 2 Satz 2,
Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 bedürfen der
Genehmigung der höheren Verwaltungs-
behörde. § 6 Absatz 2 und 4 ist entsprechend
anzuwenden.

(3) Die Erteilung der Genehmigung oder, so-
weit eine Genehmigung nicht erforderlich ist,
der Beschluss des Bebauungsplans durch die
Gemeinde ist ortsüblich bekannt zu machen.
Der Bebauungsplan ist mit der Begründung
und der zusammenfassenden Erklärung nach
§ 10a Absatz 1 zu jedermanns Einsicht bereit-
zuhalten; über den Inhalt ist auf Verlangen Aus-
kunft zu geben. In der Bekanntmachung ist
darauf hinzuweisen, wo der Bebauungsplan
eingesehen werden kann. Mit der Bekanntma-
chung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Die Be-
kanntmachung tritt an die Stelle der sonst für
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung.

§ 10a Zusammenfassende
Erklärung zum
Bebauungsplan;
Einstellen in das Internet

(1) Dem in Kraft getretenen Bebauungsplan ist
eine zusammenfassende Erklärung beizufügen
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan
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berücksichtigt wurden, und über die Gründe,
aus denen der Plan nach Abwägung mit den
geprüften, in Betracht kommenden anderweiti-
gen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

(2) Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit
der Begründung und der zusammenfassenden
Erklärung soll ergänzend auch in das Internet
eingestellt und über ein zentrales Internetportal
des Landes zugänglich gemacht werden.

Vierter Abschnitt

Zusammenarbeit mit Privaten;
vereinfachtes Verfahren

§ 11 Städtebaulicher Vertrag
(1) Die Gemeinde kann städtebauliche Ver-
träge schließen. Gegenstände eines städte-
baulichen Vertrags können insbesondere
sein:

1. die Vorbereitung oder Durchführung städ-
tebaulicher Maßnahmen durch den Ver-
tragspartner auf eigene Kosten; dazu
gehören auch die Neuordnung der Grund-
stücksverhältnisse, die Bodensanierung
und sonstige vorbereitende Maßnahmen,
die Erschließung durch nach Bundes- oder
nach Landesrecht beitragsfähige sowie
nicht beitragsfähige Erschließungsanlagen,
die Ausarbeitung der städtebaulichen Pla-
nungen sowie erforderlichenfalls des Um-
weltberichts; die Verantwortung der Ge-
meinde für das gesetzlich vorgesehene
Planaufstellungsverfahren bleibt unberührt;

2. die Förderung und Sicherung der mit der
Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbeson-
dere die Grundstücksnutzung, auch hin-
sichtlich einer Befristung oder einer Bedin-
gung, die Durchführung des Ausgleichs im
Sinne des § 1a Absatz 3, die Berücksichti-
gung baukultureller Belange, die Deckung
des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen
mit besonderen Wohnraumversorgungs-
problemen sowie der Erwerb angemes-
senen Wohnraums durch einkommens-
schwächere und weniger begüterte Perso-
nen der örtlichen Bevölkerung;

3. die Übernahme von Kosten oder sonstigen
Aufwendungen, die der Gemeinde für städ-
tebauliche Maßnahmen entstehen oder
entstanden sind und die Voraussetzung
oder Folge des geplanten Vorhabens sind;
dazu gehört auch die Bereitstellung von
Grundstücken;

4. entsprechend den mit den städtebaulichen
Planungen und Maßnahmen verfolgten
Zielen und Zwecken die Errichtung und
Nutzung von Anlagen und Einrichtungen
zur dezentralen und zentralen Erzeugung,
Verteilung, Nutzung oder Speicherung von
Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren
Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung;

5. entsprechend den mit den städtebaulichen
Planungen und Maßnahmen verfolgten Zie-
len und Zwecken die Anforderungen an die
energetische Qualität von Gebäuden.

Die Gemeinde kann städtebauliche Verträge
auch mit einer juristischen Person absch-
ließen, an der sie beteiligt ist.

(2) Die vereinbarten Leistungen müssen den
gesamten Umständen nach angemessen sein.
Die Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu
erbringenden Leistung ist unzulässig, wenn er
auch ohne sie einen Anspruch auf die Gegen-
leistung hätte. Trägt oder übernimmt der Ver-
tragspartner Kosten oder sonstige Aufwendun-
gen, ist unbeschadet des Satzes 1 eine Eigen-
beteiligung der Gemeinde nicht erforderlich.

(3) Ein städtebaulicher Vertrag bedarf der
Schriftform, soweit nicht durch Rechtsvor-
schriften eine andere Form vorgeschrieben ist.

(4) Die Zulässigkeit anderer städtebaulicher
Verträge bleibt unberührt.

§ 12 Vorhaben- und
Erschließungsplan

(1) Die Gemeinde kann durch einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit
von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorha-
benträger auf der Grundlage eines mit der Ge-
meinde abgestimmten Plans zur Durchführung
der Vorhaben und der Erschließungsmaßnah-
men (Vorhaben- und Erschließungsplan) bereit
und in der Lage ist und sich zur Durchführung
innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tra-
gung der Planungs- und Erschließungskosten
ganz oder teilweise vor dem Beschluss nach
§ 10 Absatz 1 verpflichtet (Durchführungsver-
trag). Die Begründung des Planentwurfs hat
die nach § 2a erforderlichen Angaben zu ent-
halten. Für die grenzüberschreitende Beteili-
gung ist eine Übersetzung der Angaben vorzu-
legen, soweit dies nach den Vorschriften des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung notwendig ist. Für den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan nach Satz 1 gelten ergän-
zend die Absätze 2 bis 6.
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(2) Die Gemeinde hat auf Antrag des Vorha-
benträgers über die Einleitung des Bebau-
ungsplanverfahrens nach pflichtgemäßem Er-
messen zu entscheiden. Auf Antrag des Vor-
habenträgers oder sofern die Gemeinde es
nach Einleitung des Bebauungsplanverfahrens
für erforderlich hält, informiert die Gemeinde
diesen über den voraussichtlich erforderlichen
Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung
nach § 2 Absatz 4 unter Beteiligung der
Behörden nach § 4 Absatz 1.

(3) Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans. Im Bereich des Vorhaben- und
Erschließungsplans ist die Gemeinde bei der
Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben
nicht an die Festsetzungen nach § 9 und nach
der auf Grund von § 9a erlassenen Verord-
nung gebunden; die §§ 14 bis 18, 22 bis 28,
39 bis 79, 127 bis 135c sind nicht anzuwen-
den. Soweit der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan auch im Bereich des Vorhaben- und
Erschließungsplans Festsetzungen nach § 9
für öffentliche Zwecke trifft, kann gemäß § 85
Absatz 1 Nummer 1 enteignet werden.

(3a) Wird in einem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan für den Bereich des Vorhaben- und
Erschließungsplans durch Festsetzung eines
Baugebiets auf Grund der Baunutzungsverord-
nung oder auf sonstige Weise eine bauliche
oder sonstige Nutzung allgemein festgesetzt,
ist unter entsprechender Anwendung des § 9
Absatz 2 festzusetzen, dass im Rahmen der
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben
zulässig sind, zu deren Durchführung sich der
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag ver-
pflichtet. Änderungen des Durchführungsver-
trags oder der Abschluss eines neuen Durch-
führungsvertrags sind zulässig.

(4) Einzelne Flächen außerhalb des Bereichs
des Vorhaben- und Erschließungsplans kön-
nen in den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan einbezogen werden.

(5) Ein Wechsel des Vorhabenträgers bedarf
der Zustimmung der Gemeinde. Die Zustim-
mung darf nur dann verweigert werden, wenn
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
die Durchführung des Vorhaben- und Er-
schließungsplans innerhalb der Frist nach Ab-
satz 1 gefährdet ist.

(6) Wird der Vorhaben- und Erschließungsplan
nicht innerhalb der Frist nach Absatz 1 durch-
geführt, soll die Gemeinde den Bebauungs-
plan aufheben. Aus der Aufhebung können
Ansprüche des Vorhabenträgers gegen die

Gemeinde nicht geltend gemacht werden. Bei
der Aufhebung kann das vereinfachte Verfah-
ren nach § 13 angewendet werden.

(7) Soll in bisherigen Erholungssondergebieten
nach § 10 der Baunutzungsverordnung auch
Wohnnutzung zugelassen werden, kann die
Gemeinde nach Maßgabe der Absätze 1 bis 6
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan
aufstellen, der insbesondere die Zulässigkeit
von baulichen Anlagen zu Wohnzwecken in
diesen Gebieten regelt.

§ 13 Vereinfachtes Verfahren
(1) Werden durch die Änderung oder Ergänzung
eines Bauleitplans die Grundzüge der Planung
nicht berührt oder wird durch die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans in einem Gebiet nach § 34
der sich aus der vorhandenen Eigenart der
näheren Umgebung ergebende Zulässigkeits-
maßstab nicht wesentlich verändert oder enthält
er lediglich Festsetzungen nach § 9 Absatz 2a
oder Absatz 2b, kann die Gemeinde das verein-
fachte Verfahren anwenden, wenn

1. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer
Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht unterliegen,
nicht vorbereitet oder begründet wird,

2. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung
der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b
genannten Schutzgüter bestehen und

3. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass
bei der Planung Pflichten zur Vermeidung
oder Begrenzung der Auswirkungen von
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu be-
achten sind.

(2) Im vereinfachten Verfahren kann

1. von der frühzeitigen Unterrichtung und
Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Ab-
satz 1 abgesehen werden,

2. der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit
zur Stellungnahme innerhalb angemessener
Frist gegeben oder wahlweise die Veröffent-
lichung im Internet nach § 3 Abs. 2 durchge-
führt werden,

3. den berührten Behörden und sonstigen
Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist
gegeben oder wahlweise die Beteiligung
nach § 4 Absatz 2 durchgeführt werden.
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Wird nach Satz 1 Nr. 2 die betroffene Öffent-
lichkeit beteiligt, gilt die Hinweispflicht des § 3
Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz entspre-
chend.

(3) Im vereinfachten Verfahren wird von der
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem
Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe
nach § 3 Absatz 2 Satz 4, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind,
sowie von der zusammenfassenden Erklärung
nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 abge-
sehen; § 4c ist nicht anzuwenden. Bei der Be-
teiligung nach Absatz 2 Nr. 2 ist darauf hinzu-
weisen, dass von einer Umweltprüfung abge-
sehen wird.

§ 13a Bebauungspläne
der Innenentwicklung

(1) Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbar-
machung von Flächen, die Nachverdichtung
oder andere Maßnahmen der Innenentwick-
lung (Bebauungsplan der Innenentwicklung)
kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt
werden. Der Bebauungsplan darf im be-
schleunigten Verfahren nur aufgestellt werden,
wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im
Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsver-
ordnung oder eine Größe der Grundfläche
festgesetzt wird von insgesamt
1. weniger als 20 000 Quadratmetern, wobei

die Grundflächen mehrerer Bebauungs-
pläne, die in einem engen sachlichen, räum-
lichen und zeitlichen Zusammenhang auf-
gestellt werden, mitzurechnen sind, oder

2. 20 000 Quadratmetern bis weniger als
70 000 Quadratmetern, wenn auf Grund
einer überschlägigen Prüfung unter Berück-
sichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes
genannten Kriterien die Einschätzung er-
langt wird, dass der Bebauungsplan vor-
aussichtlich keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen hat, die nach § 2 Absatz 4 Satz 4
in der Abwägung zu berücksichtigen wären
(Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange,
deren Aufgabenbereiche durch die Planung
berührt werden können, sind an der Vor-
prüfung des Einzelfalls zu beteiligen.

Wird in einem Bebauungsplan weder eine
zulässige Grundfläche noch eine Größe der
Grundfläche festgesetzt, ist bei Anwendung
des Satzes 2 die Fläche maßgeblich, die bei
Durchführung des Bebauungsplans voraus-
sichtlich versiegelt wird. Das beschleunigte

Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den
Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben
begründet wird, die einer Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht unterlie-
gen. Das beschleunigte Verfahren ist auch
ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine
Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Num-
mer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter
oder dafür bestehen, dass bei der Planung
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung
der Auswirkungen von schweren Unfällen
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zu beachten sind.

(2) Im beschleunigten Verfahren
1. gelten die Vorschriften des vereinfachten

Verfahrens nach § 13 Absatz 2 und 3 Satz 1
entsprechend;

2. kann ein Bebauungsplan, der von Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans abweicht,
auch aufgestellt werden, bevor der Flächen-
nutzungsplan geändert oder ergänzt ist;
die geordnete städtebauliche Entwicklung
des Gemeindegebiets darf nicht beein-
trächtigt werden; der Flächennutzungsplan
ist im Wege der Berichtigung anzupassen;

3. soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhal-
tung, Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen, zur Versorgung der Bevölkerung
mit Wohnraum oder zur Verwirklichung von
Infrastrukturvorhaben in der Abwägung in
angemessener Weise Rechnung getragen
werden;

4. gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2
Nummer 1 Eingriffe, die auf Grund der Auf-
stellung des Bebauungsplans zu erwarten
sind, als im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 6
vor der planerischen Entscheidung erfolgt
oder zulässig.

(3) Bei Aufstellung eines Bebauungsplans im
beschleunigten Verfahren ist ortsüblich be-
kannt zu machen,
1. dass der Bebauungsplan im beschleunig-

ten Verfahren ohne Durchführung einer
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 aufge-
stellt werden soll, in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 2 Nummer 2 einschließlich der
hierfür wesentlichen Gründe, und

2. wo sich die Öffentlichkeit über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke sowie die wesent-
lichen Auswirkungen der Planung unterrich-
ten kann und dass sich die Öffentlichkeit
innerhalb einer bestimmten Frist zur Pla-
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nung äußern kann, sofern keine frühzeitige
Unterrichtung und Erörterung im Sinne des
§ 3 Absatz 1 stattfindet.

Die Bekanntmachung nach Satz 1 kann mit
der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 2
Absatz 1 Satz 2 verbunden werden. In den
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 er-
folgt die Bekanntmachung nach Satz 1 nach
Abschluss der Vorprüfung des Einzelfalls.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für
die Änderung, Ergänzung und Aufhebung ei-
nes Bebauungsplans.

ZWEITER TEIL

Sicherung der Bauleitplanung

Erster Abschnitt

Veränderungssperre und Zurück-
stellung von Baugesuchen

§ 14 Veränderungssperre
(1) Ist ein Beschluss über die Aufstellung eines
Bebauungsplans gefasst, kann die Gemeinde
zur Sicherung der Planung für den künftigen
Planbereich eine Veränderungssperre mit dem
Inhalt beschließen, dass
1. Vorhaben im Sinne des § 29 nicht durchge-

führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt
werden dürfen;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veränderungen von Grundstücken und bau-
lichen Anlagen, deren Veränderungen nicht
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzei-
gepflichtig sind, nicht vorgenommen wer-
den dürfen.

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange
nicht entgegenstehen, kann von der Verände-
rungssperre eine Ausnahme zugelassen wer-
den. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft
die Baugenehmigungsbehörde im Einverneh-
men mit der Gemeinde.

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt
worden sind, Vorhaben, von denen die Ge-
meinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Aus-
führung vor dem Inkrafttreten der Verände-
rungssperre hätte begonnen werden dürfen,
sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher ausgeübten Nutzung wer-
den von der Veränderungssperre nicht berührt.

(4) Soweit für Vorhaben im förmlich festgeleg-
ten Sanierungsgebiet oder im städtebaulichen
Entwicklungsbereich eine Genehmigungs-
pflicht nach § 144 Absatz 1 besteht, sind die
Vorschriften über die Veränderungssperre
nicht anzuwenden.

§ 15 Zurückstellung von
Baugesuchen

(1) Wird eine Veränderungssperre nach § 14
nicht beschlossen, obwohl die Voraussetzun-
gen gegeben sind, oder ist eine beschlossene
Veränderungssperre noch nicht in Kraft getre-
ten, hat die Baugenehmigungsbehörde auf
Antrag der Gemeinde die Entscheidung über
die Zulässigkeit von Vorhaben im Einzelfall
für einen Zeitraum bis zu zwölf Monaten aus-
zusetzen, wenn zu befürchten ist, dass die
Durchführung der Planung durch das Vor-
haben unmöglich gemacht oder wesentlich
erschwert werden würde. Wird kein Bauge-
nehmigungsverfahren durchgeführt, wird auf
Antrag der Gemeinde anstelle der Aussetzung
der Entscheidung über die Zulässigkeit eine
vorläufige Untersagung innerhalb einer durch
Landesrecht festgesetzten Frist ausgespro-
chen. Die vorläufige Untersagung steht der
Zurückstellung nach Satz 1 gleich.

(2) Soweit für Vorhaben im förmlich festgeleg-
ten Sanierungsgebiet oder im städtebaulichen
Entwicklungsbereich eine Genehmigungspflicht
nach § 144 Absatz 1 besteht, sind die Vor-
schriften über die Zurückstellung von Bauge-
suchen nicht anzuwenden; mit der förmlichen
Festlegung des Sanierungsgebiets oder des
städtebaulichen Entwicklungsbereichs wird
ein Bescheid über die Zurückstellung des Bau-
gesuchs nach Absatz 1 unwirksam.

(3) Auf Antrag der Gemeinde hat die Bauge-
nehmigungsbehörde die Entscheidung über
die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 2 bis 6 für einen Zeitraum bis
zu längstens einem Jahr nach Zustellung der
Zurückstellung des Baugesuchs auszusetzen,
wenn die Gemeinde beschlossen hat, einen
Flächennutzungsplan aufzustellen, zu ändern
oder zu ergänzen, mit dem die Rechtswirkun-
gen des § 35 Absatz 3 Satz 3 erreicht werden
sollen, und zu befürchten ist, dass die Durch-
führung der Planung durch das Vorhaben un-
möglich gemacht oder wesentlich erschwert
werden würde. Auf diesen Zeitraum ist die Zeit
zwischen dem Eingang des Baugesuchs bei
der zuständigen Behörde bis zur Zustellung
der Zurückstellung des Baugesuchs nicht an-
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zurechnen, soweit der Zeitraum für die Bear-
beitung des Baugesuchs erforderlich ist. Der
Antrag der Gemeinde nach Satz 1 ist nur
innerhalb von sechs Monaten, nachdem die
Gemeinde in einem Verwaltungsverfahren von
dem Bauvorhaben förmlich Kenntnis erhalten
hat, zulässig. Wenn besondere Umstände es
erfordern, kann die Baugenehmigungsbe-
hörde auf Antrag der Gemeinde die Entschei-
dung nach Satz 1 um höchstens ein weiteres
Jahr aussetzen.

§ 16 Beschluss über die
Veränderungssperre

(1) Die Veränderungssperre wird von der Ge-
meinde als Satzung beschlossen.

(2) Die Gemeinde hat die Veränderungssperre
ortsüblich bekannt zu machen. Sie kann auch
ortsüblich bekannt machen, dass eine Verände-
rungssperre beschlossen worden ist; § 10 Absatz
3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.

§ 17 Geltungsdauer der
Veränderungssperre

(1) Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von
zwei Jahren außer Kraft. Auf die Zweijahresfrist
ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 ab-
gelaufene Zeitraum anzurechnen. Die Ge-
meinde kann die Frist um ein Jahr verlängern.

(2) Wenn besondere Umstände es erfordern,
kann die Gemeinde die Frist bis zu einem wei-
teren Jahr nochmals verlängern.

(3) Die Gemeinde kann eine außer Kraft getre-
tene Veränderungssperre ganz oder teilweise
erneut beschließen, wenn die Voraussetzun-
gen für ihren Erlass fortbestehen.

(4) Die Veränderungssperre ist vor Fristablauf
ganz oder teilweise außer Kraft zu setzen, so-
bald die Voraussetzungen für ihren Erlass
weggefallen sind.

(5) Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall
außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitpla-
nung rechtsverbindlich abgeschlossen ist.

(6) Mit der förmlichen Festlegung des Sanie-
rungsgebiets oder des städtebaulichen Ent-
wicklungsbereichs tritt eine bestehende Ver-
änderungssperre nach § 14 außer Kraft. Dies
gilt nicht, wenn in der Sanierungssatzung die
Genehmigungspflicht nach § 144 Absatz 1
ausgeschlossen ist.

§ 18 Entschädigung bei
Veränderungssperre

(1) Dauert die Veränderungssperre länger als
vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns
oder der ersten Zurückstellung eines Bau-
gesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den
Betroffenen für dadurch entstandene Vermö-
gensnachteile eine angemessene Entschädi-
gung in Geld zu leisten. Die Vorschriften über
die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des
Fünften Teils sowie § 121 gelten entspre-
chend; dabei ist der Grundstückswert zu-
grunde zu legen, der nach den Vorschriften
des Zweiten Abschnitts des Dritten Teils zu
entschädigen wäre.

(2) Zur Entschädigung ist die Gemeinde ver-
pflichtet. Der Entschädigungsberechtigte kann
Entschädigung verlangen, wenn die in Absatz 1
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Kommt eine Eini-
gung über die Entschädigung nicht zustande,
entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde.
Für den Bescheid über die Festsetzung der Ent-
schädigung gilt § 122 entsprechend.

(3) Auf das Erlöschen des Entschädigungsan-
spruchs findet § 44 Absatz 4 mit der Maßgabe
Anwendung, dass bei einer Veränderungs-
sperre, die die Sicherung einer Festsetzung
nach § 40 Absatz 1 oder § 41 Absatz 1 zum
Gegenstand hat, die Erlöschensfrist frühe-
stens ab Rechtsverbindlichkeit des Bebau-
ungsplans beginnt. In der Bekanntmachung
nach § 16 Absatz 2 ist auf die Vorschriften des
Absatzes 2 Satz 2 und 3 hinzuweisen.

Zweiter Abschnitt

Teilung von Grundstücken;
Gebiete mit Fremdenverkehrs-
funktionen

§ 19 Teilung von Grundstücken
(1) Die Teilung eines Grundstücks ist die dem
Grundbuchamt gegenüber abgegebene oder
sonst wie erkennbar gemachte Erklärung des Ei-
gentümers, dass ein Grundstücksteil grund-
buchmäßig abgeschrieben und als selbständiges
Grundstück oder als ein Grundstück zusammen
mit anderen Grundstücken oder mit Teilen ande-
rer Grundstücke eingetragen werden soll.



328

BauGB
(2) Durch die Teilung eines Grundstücks im
Geltungsbereich eines Bebauungsplans dürfen
keine Verhältnisse entstehen, die den Festset-
zungen des Bebauungsplans widersprechen.

§ 20 (weggefallen)

§ 21 (weggefallen)

§ 22 Sicherung von Gebieten mit
Fremdenverkehrsfunktionen

(1) Die Gemeinden, die oder deren Teile über-
wiegend durch den Fremdenverkehr geprägt
sind, können in einem Bebauungsplan oder
durch eine sonstige Satzung bestimmen, dass
zur Sicherung der Zweckbestimmung von
Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen
Folgendes der Genehmigung unterliegt:

1. die Begründung oder Teilung von Woh-
nungseigentum oder Teileigentum nach § 1
des Wohnungseigentumsgesetzes,

2. die Begründung der in den §§ 30 und 31
des Wohnungseigentumsgesetzes bezeich-
neten Rechte,

3. die Begründung von Bruchteilseigentum
nach § 1008 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs an Grundstücken mit Wohngebäu-
den oder Beherbergungsbetrieben, wenn
zugleich nach § 1010 Absatz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs im Grundbuch als
Belastung eingetragen werden soll, dass
Räume einem oder mehreren Miteigen-
tümern zur ausschließlichen Benutzung
zugewiesen sind und die Aufhebung der
Gemeinschaft ausgeschlossen ist,

4. bei bestehendem Bruchteilseigentum nach
§ 1008 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an
Grundstücken mit Wohngebäuden oder Be-
herbergungsbetrieben eine im Grundbuch
als Belastung einzutragende Regelung nach
§ 1010 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, wonach Räume einem oder mehre-
ren Miteigentümern zur ausschließlichen
Benutzung zugewiesen sind und die Aufhe-
bung der Gemeinschaft ausgeschlossen
ist,

5. die Nutzung von Räumen in Wohngebäu-
den oder Beherbergungsbetrieben als Ne-
benwohnung, wenn die Räume insgesamt
an mehr als der Hälfte der Tage eines Jah-
res unbewohnt sind.

Voraussetzung für die Bestimmung ist, dass
durch die Begründung oder Teilung der

Rechte, durch die Regelung nach § 1010 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs oder durch die
Nutzung als Nebenwohnung die vorhandene
oder vorgesehene Zweckbestimmung des
Gebiets für den Fremdenverkehr und dadurch
die geordnete städtebauliche Entwicklung be-
einträchtigt werden kann. Die Zweckbestim-
mung eines Gebiets für den Fremdenverkehr
ist insbesondere anzunehmen bei Kurgebie-
ten, Gebieten für die Fremdenbeherbergung,
Wochenend- und Ferienhausgebieten, die im
Bebauungsplan festgesetzt sind, und bei im
Zusammenhang bebauten Ortsteilen, deren
Eigenart solchen Gebieten entspricht, sowie
bei sonstigen Gebieten mit Fremdenverkehrs-
funktionen, die durch Beherbergungsbetriebe
und Wohngebäude mit Fremdenbeherber-
gung geprägt sind.

(2) Die Gemeinde hat die Satzung ortsüblich
bekannt zu machen. Sie kann die Bekanntma-
chung auch in entsprechender Anwendung
des § 10 Absatz 3 Satz 2 bis 5 vornehmen. Für
Bestimmungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bis 4 teilt die Gemeinde dem Grund-
buchamt den Beschluss über die Satzung,
das Datum ihres Inkrafttretens sowie die ge-
naue Bezeichnung der betroffenen Grund-
stücke vor ihrer Bekanntmachung rechtzeitig
mit. Von der genauen Bezeichnung der betrof-
fenen Grundstücke kann in den Fällen des
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 abgese-
hen werden, wenn die gesamte Gemarkung
betroffen ist und die Gemeinde dies dem
Grundbuchamt mitteilt.

(3) (weggefallen)

(4) Die Genehmigung darf nur versagt werden,
wenn durch die Begründung oder Teilung der
Rechte, durch die Regelung nach § 1010
des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder durch die
Nutzung als Nebenwohnung die Zweckbe-
stimmung des Gebiets für den Fremdenver-
kehr und dadurch die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung beeinträchtigt wird. Die Ge-
nehmigung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
bis 4 ist zu erteilen, wenn sie erforderlich ist,
damit Ansprüche Dritter erfüllt werden können,
zu deren Sicherung vor dem Wirksamwerden
des Genehmigungsvorbehalts eine Vormer-
kung im Grundbuch eingetragen oder der An-
trag auf Eintragung einer Vormerkung beim
Grundbuchamt eingegangen ist; die Genehmi-
gung kann auch von dem Dritten beantragt
werden. Die Genehmigung kann erteilt werden,
um wirtschaftliche Nachteile zu vermeiden, die
für den Eigentümer eine besondere Härte be-
deuten.
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(5) Über die Genehmigung entscheidet die
Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen
mit der Gemeinde. Über die Genehmigung ist
innerhalb eines Monats nach Eingang des
Antrags bei der Baugenehmigungsbehörde zu
entscheiden. Kann die Prüfung des Antrags in
dieser Zeit nicht abgeschlossen werden, ist
die Frist vor ihrem Ablauf in einem dem An-
tragsteller mitzuteilenden Zwischenbescheid
um den Zeitraum zu verlängern, der notwen-
dig ist, um die Prüfung abschließen zu können;
höchstens jedoch um drei Monate. Die Ge-
nehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht inner-
halb der Frist versagt wird. Darüber hat die
Baugenehmigungsbehörde auf Antrag eines
Beteiligten ein Zeugnis auszustellen. Das Ein-
vernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht binnen
zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens
der Genehmigungsbehörde verweigert wird;
dem Ersuchen gegenüber der Gemeinde steht
die Einreichung des Antrags bei der Gemeinde
gleich, wenn sie nach Landesrecht vorge-
schrieben ist.

(6) Bei einem Grundstück, das im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach Absatz 1 liegt, darf
das Grundbuchamt die von Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 bis 4 erfassten Eintragungen in das
Grundbuch nur vornehmen, wenn der Geneh-
migungsbescheid oder ein Zeugnis gemäß
Absatz 5 Satz 5 vorgelegt wird oder wenn die
Freistellungserklärung der Gemeinde gemäß
Absatz 8 beim Grundbuchamt eingegangen
ist. Ist dennoch eine Eintragung in das Grund-
buch vorgenommen worden, kann die Bauge-
nehmigungsbehörde, falls die Genehmigung
erforderlich war, das Grundbuchamt um die
Eintragung eines Widerspruchs ersuchen; § 53
Absatz 1 der Grundbuchordnung bleibt un-
berührt. Der Widerspruch ist zu löschen, wenn
die Baugenehmigungsbehörde darum ersucht
oder die Genehmigung erteilt ist.

(7) Wird die Genehmigung versagt, kann der
Eigentümer von der Gemeinde unter den Vor-
aussetzungen des § 40 Absatz 2 die Über-
nahme des Grundstücks verlangen. § 43 Ab-
satz 1, 4 und 5 sowie § 44 Absatz 3 und 4 sind
entsprechend anzuwenden.

(8) Die Gemeinde hat den Genehmigungsvor-
behalt aufzuheben oder im Einzelfall einzelne
Grundstücke durch Erklärung gegenüber dem
Eigentümer vom Genehmigungsvorbehalt frei-
zustellen, wenn die Voraussetzungen für den
Genehmigungsvorbehalt entfallen sind. Die
Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die Aufhe-
bung des Genehmigungsvorbehalts sowie die
genaue Bezeichnung der hiervon betroffenen

Grundstücke unverzüglich mit. Von der ge-
nauen Bezeichnung kann abgesehen werden,
wenn die gesamte Gemarkung betroffen ist
und die Gemeinde dies dem Grundbuchamt
mitteilt. Sobald die Mitteilung über die Aufhe-
bung des Genehmigungsvorbehalts beim
Grundbuchamt eingegangen ist, ist Absatz 6
Satz 1 nicht mehr anzuwenden.

(9) In der sonstigen Satzung nach Absatz 1
kann neben der Bestimmung des Genehmi-
gungsvorbehalts die höchstzulässige Zahl der
Wohnungen in Wohngebäuden nach Maß-
gabe des § 9 Absatz 1 Nummer 6 festgesetzt
werden. Vor der Festsetzung nach Satz 1 ist
der betroffenen Öffentlichkeit und den berühr-
ten Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme
innerhalb angemessener Frist zu geben.

(10) Der sonstigen Satzung nach Absatz 1 ist
eine Begründung beizufügen. In der Begrün-
dung zum Bebauungsplan (§ 9 Abs. 8) oder zur
sonstigen Satzung ist darzulegen, dass die in
Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Voraussetzun-
gen für die Festlegung des Gebiets vorliegen.

§ 23 (weggefallen)

Dritter Abschnitt

Gesetzliche Vorkaufsrechte der
Gemeinde

§ 24 Allgemeines Vorkaufsrecht
(1) Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu
beim Kauf von Grundstücken
1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans,

soweit es sich um Flächen handelt, für die
nach dem Bebauungsplan eine Nutzung
für öffentliche Zwecke oder für Flächen
oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne
des § 1a Absatz 3 festgesetzt ist,

2. in einem Umlegungsgebiet,
3. in einem förmlich festgelegten Sanierungs-

gebiet und städtebaulichen Entwicklungs-
bereich,

4. im Geltungsbereich einer Satzung zur Siche-
rung von Durchführungsmaßnahmen des
Stadtumbaus und einer Erhaltungssatzung,

5. im Geltungsbereich eines Flächennut-
zungsplans, soweit es sich um unbebaute
Flächen im Außenbereich handelt, für die
nach dem Flächennutzungsplan eine Nut-
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zung als Wohnbaufläche oder Wohngebiet
dargestellt ist,

6. in Gebieten, die nach den §§ 30, 33 oder 34
Absatz 2 vorwiegend mit Wohngebäuden
bebaut werden können, soweit die Grund-
stücke unbebaut sind, wobei ein Grund-
stück auch dann als unbebaut gilt, wenn es
lediglich mit einer Einfriedung oder zu er-
kennbar vorläufigen Zwecken bebaut ist,

7. in Gebieten, die zum Zweck des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes von Bebau-
ung freizuhalten sind, insbesondere in
Überschwemmungsgebieten, sowie

8. in Gebieten nach den §§ 30, 33 oder 34,
wenn
a) in diesen ein städtebaulicher Missstand

im Sinne des § 136 Absatz 2 Satz 2 in
Verbindung mit Absatz 3 vorliegt oder

b) die baulichen Anlagen einen Missstand
im Sinne des § 177 Absatz 2 aufweisen

und die Grundstücke dadurch erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf das soziale
oder städtebauliche Umfeld aufweisen, ins-
besondere durch ihren baulichen Zustand
oder ihre der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung widersprechende Nutzung.

Im Falle der Nummer 1 kann das Vorkaufs-
recht bereits nach Beginn der Veröffentli-
chungsfrist nach § 3 Absatz 2 Satz 1 ausgeübt
werden, wenn die Gemeinde einen Beschluss
gefasst hat, einen Bebauungsplan aufzustel-
len, zu ändern oder zu ergänzen. Im Falle der
Nummer 5 kann das Vorkaufsrecht bereits
ausgeübt werden, wenn die Gemeinde einen
Beschluss gefasst und ortsüblich bekannt ge-
macht hat, einen Flächennutzungsplan aufzu-
stellen, zu ändern oder zu ergänzen und wenn
nach dem Stand der Planungsarbeiten anzu-
nehmen ist, dass der künftige Flächennut-
zungsplan eine solche Nutzung darstellen
wird.

(2) Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde
nicht zu beim Kauf von Rechten nach dem
Wohnungseigentumsgesetz und von Erbbau-
rechten.

(3) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt wer-
den, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies
rechtfertigt. Dem Wohl der Allgemeinheit kann
insbesondere die Deckung eines Wohnbe-
darfs in der Gemeinde dienen. Bei der Ausü-
bung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde
den Verwendungszweck des Grundstücks an-
zugeben.

§ 25 Besonderes Vorkaufsrecht
(1) Die Gemeinde kann

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
durch Satzung ihr Vorkaufsrecht an unbe-
bauten Grundstücken begründen;

2. in Gebieten, in denen sie städtebauliche
Maßnahmen in Betracht zieht, zur Siche-
rung einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung durch Satzung Flächen bezeich-
nen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an den
Grundstücken zusteht;

3. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
an brachliegenden Grundstücken oder für
im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34)
an unbebauten oder brachliegenden
Grundstücken durch Satzung ihr Vorkaufs-
recht begründen, wenn
a) diese vorwiegend mit Wohngebäuden

bebaut werden können und
b) es sich um ein nach § 201a bestimmtes

Gebiet mit einem angespannten Woh-
nungsmarkt handelt.

Ein Grundstück gilt auch dann als unbebaut,
wenn es lediglich mit einer Einfriedung oder zu
erkennbar vorläufigen Zwecken bebaut ist. Das
Vorkaufsrecht nach Satz 1 Nummer 3 erlischt
mit dem Ende der Geltungsdauer der Rechts-
verordnung nach § 201a. Auf die Satzung ist §
16 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.

(2) § 24 Abs. 2 und 3 Satz 1 und 2 ist anzuwen-
den. Der Verwendungszweck des Grundstücks
ist anzugeben, soweit das bereits zum Zeit-
punkt der Ausübung des Vorkaufsrechts mög-
lich ist.

§ 26 Ausschluss des
Vorkaufsrechts

Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist ausge-
schlossen, wenn
1. der Eigentümer das Grundstück an seinen

Ehegatten oder an eine Person verkauft, die
mit ihm in gerader Linie verwandt oder ver-
schwägert oder in der Seitenlinie bis zum
dritten Grad verwandt ist,

2. das Grundstück
a) von einem öffentlichen Bedarfsträger für

Zwecke der Landesverteidigung, der Bun-
despolizei, der Zollverwaltung, der Polizei
oder des Zivilschutzes oder

b) von Kirchen und Religionsgesellschaften
des öffentlichen Rechts für Zwecke des
Gottesdienstes oder der Seelsorge
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gekauft wird,

3. auf dem Grundstück Vorhaben errichtet
werden sollen, für die ein in § 38 genanntes
Verfahren eingeleitet oder durchgeführt
worden ist, oder

4. das Grundstück entsprechend den Fest-
setzungen des Bebauungsplans oder den
Zielen und Zwecken der städtebaulichen
Maßnahme bebaut ist und genutzt wird und
eine auf ihm errichtete bauliche Anlage
keine Missstände oder Mängel im Sinne
des § 177 Absatz 2 und 3 Satz 1 aufweist.

§ 27 Abwendung des
Vorkaufsrechts

(1) Der Käufer kann die Ausübung des Vor-
kaufsrechts abwenden, wenn die Verwendung
des Grundstücks nach den baurechtlichen
Vorschriften oder den Zielen und Zwecken der
städtebaulichen Maßnahme bestimmt oder
mit ausreichender Sicherheit bestimmbar ist,
der Käufer in der Lage ist, das Grundstück
binnen angemessener Frist dementsprechend
zu nutzen, und er sich vor Ablauf der Frist
nach § 28 Absatz 2 Satz 1 hierzu verpflichtet.
Weist eine auf dem Grundstück befindliche
bauliche Anlage Missstände oder Mängel im
Sinne des § 177 Absatz 2 und 3 Satz 1 auf,
kann der Käufer die Ausübung des Vorkaufs-
rechts abwenden, wenn er diese Missstände
oder Mängel binnen angemessener Frist be-
seitigen kann und er sich vor Ablauf der Frist
nach § 28 Absatz 2 Satz 1 zur Beseitigung
verpflichtet. Die Gemeinde hat die Frist nach
§ 28 Absatz 2 Satz 1 auf Antrag des Käufers
um zwei Monate zu verlängern, wenn der Käu-
fer vor Ablauf dieser Frist glaubhaft macht,
dass er in der Lage ist, die in Satz 1 oder 2 ge-
nannten Voraussetzungen zu erfüllen.

(2) Ein Abwendungsrecht besteht nicht
1. in den Fällen des § 24 Absatz 1 Satz 1

Nummer 1 und
2. in einem Umlegungsgebiet, wenn das Grund-

stück für Zwecke der Umlegung (§ 45)
benötigt wird.

§ 27a Ausübung des Vorkaufs-
rechts zugunsten Dritter

(1) Die Gemeinde kann
1. ihr Vorkaufsrecht zugunsten eines Dritten

ausüben, wenn der Dritte zu der mit der
Ausübung des Vorkaufsrechts bezweckten

Verwendung des Grundstücks innerhalb
angemessener Frist in der Lage ist und sich
hierzu verpflichtet, oder

2. das ihr nach § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
zustehende Vorkaufsrecht zugunsten eines
öffentlichen Bedarfs- oder Erschließungs-
trägers sowie das ihr nach § 24 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 zustehende Vorkaufs-
recht zugunsten eines Sanierungs- oder
Entwicklungsträgers ausüben, wenn der
Träger einverstanden ist.

In den Fällen der Nummer 1 hat die Gemeinde
bei der Ausübung des Vorkaufsrechts zugun-
sten eines Dritten die Frist, in der das Grund-
stück für den vorgesehenen Zweck zu ver-
wenden ist, zu bezeichnen.

(2) Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts
kommt der Kaufvertrag zwischen dem Begün-
stigten und dem Verkäufer zustande. Die Ge-
meinde haftet für die Verpflichtung aus dem
Kaufvertrag neben dem Begünstigten als Ge-
samtschuldnerin.

(3) Für den von dem Begünstigten zu zahlen-
den Betrag und das Verfahren gilt § 28 Absatz
2 bis 4 entsprechend. Kommt der Begünstigte
seiner Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 nicht nach, soll die Gemeinde in
entsprechender Anwendung des § 102 die
Übertragung des Grundstücks zu ihren Gun-
sten oder zugunsten eines Übernahmewilligen
verlangen, der zur Verwirklichung des Verwen-
dungszwecks innerhalb angemessener Frist in
der Lage ist und sich hierzu verpflichtet. Für
die Entschädigung und das Verfahren gelten
die Vorschriften des Fünften Teils über die
Rückenteignung entsprechend. Die Haftung
der Gemeinde nach § 28 Absatz 3 Satz 7
bleibt unberührt.

§ 28 Verfahren und
Entschädigung

(1) Der Verkäufer hat der Gemeinde den Inhalt
des Kaufvertrags unverzüglich mitzuteilen; die
Mitteilung des Verkäufers wird durch die Mit-
teilung des Käufers ersetzt. Das Grundbuch-
amt darf bei Kaufverträgen den Käufer als Ei-
gentümer in das Grundbuch nur eintragen,
wenn ihm die Nichtausübung oder das Nicht-
bestehen des Vorkaufsrechts nachgewiesen
ist. Besteht ein Vorkaufsrecht nicht oder wird
es nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf An-
trag eines Beteiligten darüber unverzüglich ein
Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis gilt als Ver-
zicht auf die Ausübung des Vorkaufsrechts.
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(2) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen drei
Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrags
durch Verwaltungsakt gegenüber dem Ver-
käufer ausgeübt werden. Die §§ 463, 464
Abs. 2, §§ 465 bis 468 und 471 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs sind anzuwenden. Nach
Mitteilung des Kaufvertrags ist auf Ersuchen
der Gemeinde zur Sicherung ihres Anspruchs
auf Übereignung des Grundstücks eine Vor-
merkung in das Grundbuch einzutragen; die
Gemeinde trägt die Kosten der Eintragung
der Vormerkung und ihrer Löschung. Das
Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar. Bei einem
Eigentumserwerb auf Grund der Ausübung
des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsge-
schäftliche Vorkaufsrechte. Wird die Ge-
meinde nach Ausübung des Vorkaufsrechts
im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen,
kann sie das Grundbuchamt ersuchen, eine
zur Sicherung des Übereignungsanspruchs
des Käufers im Grundbuch eingetragene Vor-
merkung zu löschen; sie darf das Ersuchen
nur stellen, wenn die Ausübung des Vor-
kaufsrechts für den Käufer unanfechtbar ist.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann die
Gemeinde den zu zahlenden Betrag nach
dem Verkehrswert des Grundstücks (§ 194)
im Zeitpunkt des Kaufes bestimmen, wenn
der vereinbarte Kaufpreis den Verkehrswert
überschreitet. In diesem Falle ist der Verkäu-
fer berechtigt, bis zum Ablauf eines Monats
nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakts
über die Ausübung des Vorkaufsrechts vom
Vertrag zurückzutreten. Auf das Rücktritts-
recht sind die §§ 346 bis 349 und 351 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend an-
zuwenden. Tritt der Verkäufer vom Vertrag
zurück, trägt die Gemeinde die Kosten des
Vertrags auf der Grundlage des Verkehrs-
werts. Tritt der Verkäufer vom Vertrag nicht
zurück, erlischt nach Ablauf der Rücktrittsfrist
nach Satz 2 die Pflicht des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag, der Gemeinde das Eigen-
tum an dem Grundstück zu übertragen. In
diesem Falle geht das Eigentum an dem
Grundstück auf die Gemeinde über, wenn auf
Ersuchen der Gemeinde der Übergang des
Eigentums in das Grundbuch eingetragen ist.
Führt die Gemeinde das Grundstück nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist dem mit
der Ausübung des Vorkaufsrechts verfolgten
Zweck zu, hat sie dem Verkäufer einen Be-
trag in Höhe des Unterschieds zwischen dem
vereinbarten Kaufpreis und dem Verkehrs-
wert zu zahlen. § 44 Abs. 3 Satz 2 und 3,

§ 43 Abs. 2 Satz 1 sowie die §§ 121 und 122
sind entsprechend anzuwenden.

(4) In den Fällen des § 24 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 bestimmt die Gemeinde den zu
zahlenden Betrag nach den Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Fünften Teils, wenn
der Erwerb des Grundstücks für die Durch-
führung des Bebauungsplans erforderlich ist
und es nach dem festgesetzten Verwen-
dungszweck enteignet werden könnte. Mit
der Unanfechtbarkeit des Bescheids über die
Ausübung des Vorkaufsrechts erlischt die
Pflicht des Verkäufers aus dem Kaufvertrag,
der Gemeinde das Eigentum an dem Grund-
stück zu übertragen. In diesem Falle geht das
Eigentum an dem Grundstück auf die Ge-
meinde über, wenn auf Ersuchen der Ge-
meinde der Übergang des Eigentums in das
Grundbuch eingetragen ist.

(5) Die Gemeinde kann für das Gemeinde-
gebiet oder für sämtliche Grundstücke einer
Gemarkung auf die Ausübung der ihr nach
diesem Abschnitt zustehenden Rechte ver-
zichten. Sie kann den Verzicht jederzeit für
zukünftig abzuschließende Kaufverträge wi-
derrufen. Der Verzicht und sein Widerruf sind
ortsüblich bekannt zu machen. Die Gemeinde
teilt dem Grundbuchamt den Wortlaut ihrer
Erklärung mit. Hat die Gemeinde auf die Aus-
übung ihrer Rechte verzichtet, bedarf es ei-
nes Zeugnisses nach Absatz 1 Satz 3 nicht,
soweit nicht ein Widerruf erklärt ist.

(6) Hat die Gemeinde das Vorkaufsrecht aus-
geübt und sind einem Dritten dadurch Ver-
mögensnachteile entstanden, hat sie dafür
Entschädigung zu leisten, soweit dem Dritten
ein vertragliches Recht zum Erwerb des
Grundstücks zustand, bevor ein gesetzliches
Vorkaufsrecht der Gemeinde auf Grund die-
ses Gesetzbuchs oder solcher landesrechtli-
cher Vorschriften, die durch § 186 des Bun-
desbaugesetzes aufgehoben worden sind,
begründet worden ist. Die Vorschriften über
die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des
Fünften Teils sind entsprechend anzuwen-
den. Kommt eine Einigung über die Entschä-
digung nicht zustande, entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde.
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DRITTER TEIL

Regelung der baulichen
und sonstigen Nutzung;
Entschädigung

Erster Abschnitt

Zulässigkeit von Vorhaben

§ 29 Begriff des Vorhabens;
Geltung von
Rechtsvorschriften

(1) Für Vorhaben, die die Errichtung, Änderung
oder Nutzungsänderung von baulichen Anla-
gen zum Inhalt haben, und für Aufschüttungen
und Abgrabungen größeren Umfangs sowie
für Ausschachtungen, Ablagerungen einsch-
ließlich Lagerstätten gelten die §§ 30 bis 37.

(2) Die Vorschriften des Bauordnungsrechts
und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften
bleiben unberührt.

§ 30 Zulässigkeit von Vorhaben
im Geltungsbereich eines
Bebauungsplans

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans,
der allein oder gemeinsam mit sonstigen bau-
rechtlichen Vorschriften mindestens Festset-
zungen über die Art und das Maß der bauli-
chen Nutzung, die überbaubaren Grund-
stücksflächen und die örtlichen Verkehrs-
flächen enthält, ist ein Vorhaben zulässig,
wenn es diesen Festsetzungen nicht wider-
spricht und die Erschließung gesichert ist.

(2) Im Geltungsbereich eines vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans nach § 12 ist ein Vor-
haben zulässig, wenn es dem Bebauungsplan
nicht widerspricht und die Erschließung gesi-
chert ist.

(3) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans,
der die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht
erfüllt (einfacher Bebauungsplan), richtet sich
die Zulässigkeit von Vorhaben im Übrigen
nach § 34 oder § 35.

§ 31 Ausnahmen und Befreiungen
(1) Von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans können solche Ausnahmen zugelassen
werden, die in dem Bebauungsplan nach Art
und Umfang ausdrücklich vorgesehen sind.

(2) Von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans kann befreit werden, wenn die Grund-
züge der Planung nicht berührt werden und

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit, ein-
schließlich der Wohnbedürfnisse der Bevöl-
kerung, des Bedarfs zur Unterbringung von
Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und des
Bedarfs an einem zügigen Ausbau der er-
neuerbaren Energien, die Befreiung erfordern
oder

2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist
oder

3. die Durchführung des Bebauungsplans zu
einer offenbar nicht beabsichtigten Härte
führen würde

und wenn die Abweichung auch unter Würdi-
gung nachbarlicher Interessen mit den öffentli-
chen Belangen vereinbar ist.

(3) In einem Gebiet mit einem angespannten
Wohnungsmarkt, das nach § 201a bestimmt
ist, kann mit Zustimmung der Gemeinde im
Einzelfall von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans zugunsten des Wohnungsbaus be-
freit werden, wenn die Befreiung auch unter
Würdigung nachbarlicher Interessen mit den
öffentlichen Belangen vereinbar ist. Von Satz 1
kann nur bis zum Ende der Geltungsdauer der
Rechtsverordnung nach § 201a Gebrauch ge-
macht werden. Die Befristung in Satz 2 bezieht
sich nicht auf die Geltungsdauer einer Geneh-
migung, sondern auf den Zeitraum, bis zu des-
sen Ende im bauaufsichtlichen Verfahren von
der Vorschrift Gebrauch gemacht werden
kann. Für die Zustimmung der Gemeinde nach
Satz 1 gilt § 36 Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

§ 32 Nutzungsbeschränkungen
auf künftigen Gemein-
bedarfs-, Verkehrs-, Versor-
gungs- und Grünflächen

Sind überbaute Flächen in dem Bebauungs-
plan als Baugrundstücke für den Gemeinbe-
darf oder als Verkehrs-, Versorgungs- oder
Grünflächen festgesetzt, dürfen auf ihnen Vor-
haben, die eine wertsteigernde Änderung bau-
licher Anlagen zur Folge haben, nur zugelas-
sen und für sie Befreiungen von den Festset-
zungen des Bebauungsplans nur erteilt wer-
den, wenn der Bedarfs- oder Erschließungs-
träger zustimmt oder der Eigentümer für sich
und seine Rechtsnachfolger auf Ersatz der
Werterhöhung für den Fall schriftlich verzich-
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tet, dass der Bebauungsplan durchgeführt
wird. Dies gilt auch für die dem Bebauungs-
plan nicht widersprechenden Teile einer bauli-
chen Anlage, wenn sie für sich allein nicht wirt-
schaftlich verwertbar sind oder wenn bei der
Enteignung die Übernahme der restlichen
überbauten Flächen verlangt werden kann.

§ 33 Zulässigkeit von Vorhaben
während der Planaufstellung

(1) In Gebieten, für die ein Beschluss über die
Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst ist,
ist ein Vorhaben zulässig, wenn
1. die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und § 4a Absatz
2 bis 4 durchgeführt worden ist,

2. anzunehmen ist, dass das Vorhaben den
künftigen Festsetzungen des Bebauungs-
plans nicht entgegensteht,

3. der Antragsteller diese Festsetzungen für
sich und seine Rechtsnachfolger schriftlich
anerkennt und

4. die Erschließung gesichert ist.

(2) In Fällen des § 4a Absatz 3 Satz 1 kann vor
der erneuten Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung ein Vorhaben zugelassen werden,
wenn sich die vorgenommene Änderung oder
Ergänzung des Bebauungsplanentwurfs nicht
auf das Vorhaben auswirkt und die in Absatz 1
Nummer 2 bis 4 bezeichneten Voraussetzun-
gen erfüllt sind.

(3) Wird ein Verfahren nach § 13 oder § 13a
durchgeführt, kann ein Vorhaben vor Durch-
führung der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung zugelassen werden, wenn die in
Absatz 1 Nummer 2 bis 4 bezeichneten Vor-
aussetzungen erfüllt sind. Der betroffenen Öf-
fentlichkeit und den berührten Behörden und
sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist vor
Erteilung der Genehmigung Gelegenheit zur
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist
zu geben, soweit sie dazu nicht bereits zuvor
Gelegenheit hatten.

§ 34 Zulässigkeit von Vorhaben
innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile

(1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es
sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung,
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die

überbaut werden soll, in die Eigenart der nähe-
ren Umgebung einfügt und die Erschließung
gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen ge-
wahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beein-
trächtigt werden.

(2) Entspricht die Eigenart der näheren Umge-
bung einem der Baugebiete, die in der auf
Grund des § 9a erlassenen Verordnung be-
zeichnet sind, beurteilt sich die Zulässigkeit
des Vorhabens nach seiner Art allein danach,
ob es nach der Verordnung in dem Baugebiet
allgemein zulässig wäre; auf die nach der Ver-
ordnung ausnahmsweise zulässigen Vorhaben
ist § 31 Absatz 1, im Übrigen ist § 31 Absatz 2
entsprechend anzuwenden.

(3) Von Vorhaben nach Absatz 1 oder 2 dürfen
keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in
anderen Gemeinden zu erwarten sein.

(3a) Vom Erfordernis des Einfügens in die
Eigenart der näheren Umgebung nach Ab-
satz 1 Satz 1 kann im Einzelfall abgewichen
werden, wenn die Abweichung

1. einem der nachfolgend genannten Vorha-
ben dient:
a) der Erweiterung, Änderung, Nutzungsän-

derung oder Erneuerung eines zuläs-
sigerweise errichteten Gewerbe- oder
Handwerksbetriebs,

b) der Erweiterung, Änderung oder Erneue-
rung eines zulässigerweise errichteten,
Wohnzwecken dienenden Gebäudes oder

c) der Nutzungsänderung einer zulässiger-
weise errichteten baulichen Anlage zu
Wohnzwecken, einschließlich einer erfor-
derlichen Änderung oder Erneuerung,

2. städtebaulich vertretbar ist und

3. auch unter Würdigung nachbarlicher Inter-
essen mit den öffentlichen Belangen verein-
bar ist.

Satz 1 findet keine Anwendung auf Einzelhan-
delsbetriebe, die die verbrauchernahe Versor-
gung der Bevölkerung beeinträchtigen oder
schädliche Auswirkungen auf zentrale Versor-
gungsbereiche in der Gemeinde oder in ande-
ren Gemeinden haben können. In den Fällen
des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe b und c
kann darüber hinaus vom Erfordernis des Ein-
fügens im Einzelfall im Sinne des Satzes 1 in
mehreren vergleichbaren Fällen abgewichen
werden, wenn die übrigen Voraussetzungen
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des Satzes 1 vorliegen und die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans nicht erforderlich ist.

(4) Die Gemeinde kann durch Satzung

1. die Grenzen für im Zusammenhang be-
baute Ortsteile festlegen,

2. bebaute Bereiche im Außenbereich als im
Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegen,
wenn die Flächen im Flächennutzungsplan
als Baufläche dargestellt sind,

3. einzelne Außenbereichsflächen in die im
Zusammenhang bebauten Ortsteile einbe-
ziehen, wenn die einbezogenen Flächen
durch die bauliche Nutzung des angrenzen-
den Bereichs entsprechend geprägt sind.

Die Satzungen können miteinander verbunden
werden.

(5) Voraussetzung für die Aufstellung von Sat-
zungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3
ist, dass

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen
Entwicklung vereinbar sind,

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht unterliegen,
nicht begründet wird und

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buch-
stabe b genannten Schutzgüter oder dafür
bestehen, dass bei der Planung Pflichten
zur Vermeidung oder Begrenzung der Aus-
wirkungen von schweren Unfällen nach § 50
Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes zu beachten sind.

In den Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 können einzelne Festsetzungen
nach § 9 Absatz 1 und 3 Satz 1 sowie Absatz
4 getroffen werden. § 9 Absatz 6 und § 31
sind entsprechend anzuwenden. Auf die Sat-
zung nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 sind er-
gänzend § 1a Absatz 2 und 3 und § 9 Absatz
1a entsprechend anzuwenden; ihr ist eine
Begründung mit den Angaben entsprechend
§ 2a Satz 2 Nummer 1 beizufügen.

(6) Bei der Aufstellung der Satzungen nach
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 sind die Vor-
schriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 13 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend
anzuwenden. Auf die Satzungen nach Absatz
4 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ist § 10 Absatz 3 ent-
sprechend anzuwenden.

§ 35 Bauen im Außenbereich
(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zu-
lässig, wenn öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen, die ausreichende Erschließung
gesichert ist und wenn es
1. einem land- oder forstwirtschaftlichen Be-

trieb dient und nur einen untergeordneten
Teil der Betriebsfläche einnimmt,

2. einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeu-
gung dient,

3. der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität,
Gas, Telekommunikationsdienstleistungen,
Wärme und Wasser, der Abwasserwirtschaft
oder einem ortsgebundenen gewerblichen
Betrieb dient,

4. wegen seiner besonderen Anforderungen
an die Umgebung, wegen seiner nachteili-
gen Wirkung auf die Umgebung oder we-
gen seiner besonderen Zweckbestimmung
nur im Außenbereich ausgeführt werden
soll, es sei denn, es handelt sich um die Er-
richtung, Änderung oder Erweiterung einer
baulichen Anlage zur Tierhaltung, die dem
Anwendungsbereich der Nummer 1 nicht
unterfällt und die einer Pflicht zur Durch-
führung einer standortbezogenen oder all-
gemeinen Vorprüfung oder einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung un-
terliegt, wobei bei kumulierenden Vorhaben
für die Annahme eines engen Zusammen-
hangs diejenigen Tierhaltungsanlagen zu
berücksichtigen sind, die auf demselben
Betriebs- oder Baugelände liegen und mit
gemeinsamen betrieblichen oder baulichen
Einrichtungen verbunden sind,

5. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung
der Windenergie nach Maßgabe des § 249
oder der Erforschung, Entwicklung oder
Nutzung der Wasserenergie dient,,

6. der energetischen Nutzung von Biomasse
im Rahmen eines Betriebs nach Nummer 1
oder 2 oder eines Betriebs nach Nummer
4, der Tierhaltung betreibt, sowie dem An-
schluss solcher Anlagen an das öffentliche
Versorgungsnetz dient, unter folgenden
Voraussetzungen:
a) das Vorhaben steht in einem räumlich-

funktionalen Zusammenhang mit dem
Betrieb,

b) die Biomasse stammt überwiegend aus
dem Betrieb oder überwiegend aus die-
sem und aus nahe gelegenen Betrieben
nach den Nummern 1, 2 oder 4, soweit
letzterer Tierhaltung betreibt,
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c) es wird je Hofstelle oder Betriebsstandort

nur eine Anlage betrieben und
d) die Kapazität einer Anlage zur Erzeugung

von Biogas überschreitet nicht 2,3 Millio-
nen Normkubikmeter Biogas pro Jahr,
die Feuerungswärmeleistung anderer An-
lagen überschreitet nicht 2,0 Megawatt,

7. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung
der Kernenergie zu friedlichen Zwecken
oder der Entsorgung radioaktiver Abfälle
dient, mit Ausnahme der Neuerrichtung von
Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen
zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizi-
tät,

8. der Nutzung solarer Strahlungsenergie dient

a) in, an und auf Dach- und Außenwand-
flächen von zulässigerweise genutzten
Gebäuden, wenn die Anlage dem Ge-
bäude baulich untergeordnet ist, oder

b) auf einer Fläche längs von

aa) Autobahnen oder

bb) Schienenwegen des übergeordneten
Netzes im Sinne des § 2b des Allge-
meinen Eisenbahngesetzes mit min-
destens zwei Hauptgleisen.

und in einer Entfernung zu diesen von bis
zu 200 Metern, gemessen vom äußeren
Rand der Fahrbahn, oder

9. der Nutzung solarer Strahlungsenergie
durch besondere Solaranlagen im Sinne
des § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buch-
stabe a, b oder c des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes dient, unter folgenden Vor-
aussetzungen:

a) das Vorhaben steht in einem räumlich-
funktionalen Zusammenhang mit einem
Betrieb nach Nummer 1 oder 2,

b) die Grundfläche der besonderen Solar-
anlage überschreitet nicht 25.000 Qua-
dratmeter und

c) es wird je Hofstelle oder Betriebsstandort
nur eine Anlage betrieben.

(2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zu-
gelassen werden, wenn ihre Ausführung oder
Benutzung öffentliche Belange nicht beein-
trächtigt und die Erschließung gesichert ist.

(3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange
liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben
1. den Darstellungen des Flächennutzungs-

plans widerspricht,
2. den Darstellungen eines Landschaftsplans

oder sonstigen Plans, insbesondere des

Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutz-
rechts, widerspricht,

3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorru-
fen kann oder ihnen ausgesetzt wird,

4. unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen
oder andere Verkehrseinrichtungen, für
Anlagen der Versorgung oder Entsorgung,
für die Sicherheit oder Gesundheit oder für
sonstige Aufgaben erfordert,

5. Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, des Bodenschutzes, des
Denkmalschutzes oder die natürliche Eigen-
art der Landschaft und ihren Erholungswert
beeinträchtigt oder das Orts- und Land-
schaftsbild verunstaltet,

6. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar-
struktur beeinträchtigt, die Wasserwirt-
schaft oder den Hochwasserschutz ge-
fährdet,

7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweite-
rung einer Splittersiedlung befürchten lässt
oder

8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und
Radaranlagen stört.

Raumbedeutsame Vorhaben dürfen den Zie-
len der Raumordnung nicht widersprechen;
öffentliche Belange stehen raumbedeutsamen
Vorhaben nach Absatz 1 nicht entgegen, so-
weit die Belange bei der Darstellung dieser
Vorhaben als Ziele der Raumordnung abge-
wogen worden sind. Öffentliche Belange ste-
hen einem Vorhaben nach Absatz 1 Nummer
2 bis 6 in der Regel auch dann entgegen, so-
weit hierfür durch Darstellungen im Flächen-
nutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung
eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist.

(4) Den nachfolgend bezeichneten sonstigen
Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 kann nicht
entgegengehalten werden, dass sie Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans oder eines
Landschaftsplans widersprechen, die natürli-
che Eigenart der Landschaft beeinträchtigen
oder die Entstehung, Verfestigung oder Erwei-
terung einer Splittersiedlung befürchten lassen,
soweit sie im Übrigen außenbereichsverträg-
lich im Sinne des Absatzes 3 sind:
1. die Änderung der bisherigen Nutzung eines

Gebäudes, das unter den Voraussetzungen
des Absatzes 1 Nummer 1 errichtet wurde,
unter folgenden Voraussetzungen:
a) das Vorhaben dient einer zweckmäßigen

Verwendung erhaltenswerter Bausubstanz,
b) die äußere Gestalt des Gebäudes bleibt

im Wesentlichen gewahrt,
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c) die Aufgabe der bisherigen Nutzung liegt

nicht länger als sieben Jahre zurück,
d) das Gebäude ist vor mehr als sieben

Jahren zulässigerweise errichtet worden,
e) das Gebäude steht im räumlich-funktio-

nalen Zusammenhang mit der Hofstelle
des land- oder forstwirtschaftlichen Be-
triebs,

f) im Falle der Änderung zu Wohnzwecken
entstehen neben den bisher nach Ab-
satz 1 Nr. 1 zulässigen Wohnungen
höchstens fünf Wohnungen je Hofstelle
und

g) es wird eine Verpflichtung übernommen,
keine Neubebauung als Ersatz für die
aufgegebene Nutzung vorzunehmen, es
sei denn, die Neubebauung wird im Inter-
esse der Entwicklung des Betriebs im
Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 erfor-
derlich,

2. die Neuerrichtung eines gleichartigen
Wohngebäudes an gleicher Stelle unter fol-
genden Voraussetzungen:
a) das vorhandene Gebäude ist zulässiger-

weise errichtet worden,
b) das vorhandene Gebäude weist Miss-

stände oder Mängel auf,
c) das vorhandene Gebäude wurde oder

wird seit längerer Zeit vom Eigentümer
selbst genutzt und

d) Tatsachen rechtfertigen die Annahme,
dass das neu errichtete Gebäude für den
Eigenbedarf des bisherigen Eigentümers
oder seiner Familie genutzt wird; hat der
Eigentümer das vorhandene Gebäude im
Wege der Erbfolge von einem Vorei-
gentümer erworben, der es seit längerer
Zeit selbst genutzt hat, reicht es aus,
wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass das neu errichtete Gebäude
für den Eigenbedarf des Eigentümers
oder seiner Familie genutzt wird,

3. die alsbaldige Neuerrichtung eines zulässi-
gerweise errichteten, durch Brand, Naturer-
eignisse oder andere außergewöhnliche
Ereignisse zerstörten, gleichartigen Gebäu-
des an gleicher Stelle,

4. die Änderung oder Nutzungsänderung von
erhaltenswerten, das Bild der Kulturland-
schaft prägenden Gebäuden, auch wenn
sie aufgegeben sind, wenn das Vorhaben
einer zweckmäßigen Verwendung der Ge-
bäude und der Erhaltung des Gestaltwerts
dient,

5. die Erweiterung eines Wohngebäudes auf
bis zu höchstens zwei Wohnungen unter
folgenden Voraussetzungen:

a) das Gebäude ist zulässigerweise errich-
tet worden,

b) die Erweiterung ist im Verhältnis zum vor-
handenen Gebäude und unter Berück-
sichtigung der Wohnbedürfnisse ange-
messen und

c) bei der Errichtung einer weiteren Woh-
nung rechtfertigen Tatsachen die Annah-
me, dass das Gebäude vom bisherigen
Eigentümer oder seiner Familie selbst ge-
nutzt wird,

6. die bauliche Erweiterung eines zulässiger-
weise errichteten gewerblichen Betriebs,
wenn die Erweiterung im Verhältnis zum
vorhandenen Gebäude und Betrieb ange-
messen ist.

In begründeten Einzelfällen gilt die Rechtsfolge
des Satzes 1 auch für die Neuerrichtung eines
Gebäudes im Sinne des Absatzes 1 Nummer
1, dem eine andere Nutzung zugewiesen wer-
den soll, wenn das ursprüngliche Gebäude
vom äußeren Erscheinungsbild auch zur Wah-
rung der Kulturlandschaft erhaltenswert ist,
keine stärkere Belastung des Außenbereichs
zu erwarten ist als in Fällen des Satzes 1 und
die Neuerrichtung auch mit nachbarlichen In-
teressen vereinbar ist; Satz 1 Nummer 1
Buchstabe b bis g gilt entsprechend. In den
Fällen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 sowie
des Satzes 2 sind geringfügige Erweiterungen
des neuen Gebäudes gegenüber dem besei-
tigten oder zerstörten Gebäude sowie gering-
fügige Abweichungen vom bisherigen Stan-
dort des Gebäudes zulässig.

(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 zulässigen
Vorhaben sind in einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß
begrenzenden und den Außenbereich scho-
nenden Weise auszuführen. Für Vorhaben nach
Absatz 1 Nummer 2 bis 6, 8 Buchstabe b und
Nummer 9 ist als weitere Zulässigkeitsvoraus-
setzung eine Verpflichtungserklärung abzuge-
ben, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe
der zulässigen Nutzung zurückzubauen und
Bodenversiegelungen zu beseitigen; bei einer
nach Absatz 1 Nummer 2 bis 6, 8 Buchstabe b
und Nummer 9 zulässigen Nutzungsänderung
ist die Rückbauverpflichtung zu übernehmen,
bei einer nach Absatz 1 Nr. 1 oder Absatz 2
zulässigen Nutzungsänderung entfällt sie. Die
Baugenehmigungsbehörde soll durch nach
Landesrecht vorgesehene Baulast oder in an-
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derer Weise die Einhaltung der Verpflichtung
nach Satz 2 sowie nach Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe g sicherstellen. Im Übrigen
soll sie in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 si-
cherstellen, dass die bauliche oder sonstige
Anlage nach Durchführung des Vorhabens nur
in der vorgesehenen Art genutzt wird.

(6) Die Gemeinde kann für bebaute Bereiche
im Außenbereich, die nicht überwiegend land-
wirtschaftlich geprägt sind und in denen eine
Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhan-
den ist, durch Satzung bestimmen, dass
Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne
des Absatzes 2 nicht entgegengehalten wer-
den kann, dass sie einer Darstellung im Flä-
chennutzungsplan über Flächen für die Land-
wirtschaft oder Wald widersprechen oder die
Entstehung oder Verfestigung einer Splitter-
siedlung befürchten lassen. Die Satzung kann
auch auf Vorhaben erstreckt werden, die klei-
neren Handwerks- und Gewerbebetrieben
dienen. In der Satzung können nähere Bestim-
mungen über die Zulässigkeit getroffen wer-
den. Voraussetzung für die Aufstellung der
Satzung ist, dass
1. sie mit einer geordneten städtebaulichen

Entwicklung vereinbar ist,
2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer

Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht unterliegen,
nicht begründet wird und

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buch-
stabe b genannten Schutzgüter oder dafür
bestehen, dass bei der Planung Pflichten
zur Vermeidung oder Begrenzung der Aus-
wirkungen von schweren Unfällen nach
§ 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes zu beachten sind.

Bei Aufstellung der Satzung sind die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
und 3 sowie Satz 2 entsprechend anzuwen-
den. § 10 Absatz 3 ist entsprechend anzu-
wenden. Von der Satzung bleibt die Anwen-
dung des Absatzes 4 unberührt.

§ 36 Beteiligung der Gemeinde
und der höheren
Verwaltungsbehörde

(1) Über die Zulässigkeit von Vorhaben nach
den §§ 31, 33 bis 35 wird im bauaufsichtlichen

Verfahren von der Baugenehmigungsbehörde
im Einvernehmen mit der Gemeinde entschie-
den. Das Einvernehmen der Gemeinde ist auch
erforderlich, wenn in einem anderen Verfahren
über die Zulässigkeit nach den in Satz 1 be-
zeichneten Vorschriften entschieden wird; dies
gilt nicht für Vorhaben der in § 29 Absatz 1 be-
zeichneten Art, die der Bergaufsicht unterliegen.
Richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach
§ 30 Absatz 1, stellen die Länder sicher, dass
die Gemeinde rechtzeitig vor Ausführung des
Vorhabens über Maßnahmen zur Sicherung der
Bauleitplanung nach den §§ 14 und 15 ent-
scheiden kann. In den Fällen des § 35 Absatz 2
und 4 kann die Landesregierung durch Rechts-
verordnung allgemein oder für bestimmte Fälle
festlegen, dass die Zustimmung der höheren
Verwaltungsbehörde erforderlich ist.

(2) Das Einvernehmen der Gemeinde und die
Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde
dürfen nur aus den sich aus den §§ 31, 33, 34
und 35 ergebenden Gründen versagt werden.
Das Einvernehmen der Gemeinde und die Zu-
stimmung der höheren Verwaltungsbehörde
gelten als erteilt, wenn sie nicht binnen zwei
Monaten nach Eingang des Ersuchens der Ge-
nehmigungsbehörde verweigert werden; dem
Ersuchen gegenüber der Gemeinde steht die
Einreichung des Antrags bei der Gemeinde
gleich, wenn sie nach Landesrecht vorge-
schrieben ist. Die nach Landesrecht zustän-
dige Behörde kann ein rechtswidrig versagtes
Einvernehmen der Gemeinde ersetzen.

§ 37 Bauliche Maßnahmen des
Bundes und der Länder

(1) Macht die besondere öffentliche Zweckbe-
stimmung für bauliche Anlagen des Bundes
oder eines Landes erforderlich, von den Vor-
schriften dieses Gesetzbuchs oder den auf
Grund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vor-
schriften abzuweichen oder ist das Einverneh-
men mit der Gemeinde nach § 14 oder § 36
nicht erreicht worden, entscheidet die höhere
Verwaltungsbehörde.

(2) Handelt es sich dabei um Vorhaben, die der
Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der
Bundespolizei oder dem zivilen Bevölkerungs-
schutz dienen, ist nur die Zustimmung der
höheren Verwaltungsbehörde erforderlich. Vor
Erteilung der Zustimmung hat diese die Ge-
meinde zu hören. Versagt die höhere Verwal-
tungsbehörde ihre Zustimmung oder wider-
spricht die Gemeinde dem beabsichtigten Bau-
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vorhaben, entscheidet das zuständige Bundes-
ministerium im Einvernehmen mit den beteilig-
ten Bundesministerien und im Benehmen mit
der zuständigen Obersten Landesbehörde.

(3) Entstehen der Gemeinde infolge der Durch-
führung von Maßnahmen nach den Absätzen 1
und 2 Aufwendungen für Entschädigungen
nach diesem Gesetzbuch, sind sie ihr vom
Träger der Maßnahmen zu ersetzen. Muss in-
folge dieser Maßnahmen ein Bebauungsplan
aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgeho-
ben werden, sind ihr auch die dadurch ent-
standenen Kosten zu ersetzen.

(4) Sollen bauliche Anlagen auf Grundstücken
errichtet werden, die nach dem Landbeschaf-
fungsgesetz beschafft werden, sind in dem Ver-
fahren nach § 1 Absatz 2 des Landbeschaf-
fungsgesetzes alle von der Gemeinde oder der
höheren Verwaltungsbehörde nach den Absät-
zen 1 und 2 zulässigen Einwendungen abschlie-
ßend zu erörtern. Eines Verfahrens nach Ab-
satz 2 bedarf es in diesem Falle nicht.

§ 38 Bauliche Maßnahmen von
überörtlicher Bedeutung
auf Grund von
Planfeststellungsverfahren;
öffentlich zugängliche
Abfallbeseitigungsanlagen

Auf Planfeststellungsverfahren und sonstige
Verfahren mit den Rechtswirkungen der Plan-
feststellung für Vorhaben von überörtlicher Be-
deutung sowie auf die auf Grund des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes für die Errichtung
und den Betrieb öffentlich zugänglicher Abfall-
beseitigungsanlagen geltenden Verfahren sind
die §§ 29 bis 37 nicht anzuwenden, wenn die
Gemeinde beteiligt wird; städtebauliche Be-
lange sind zu berücksichtigen. Eine Bindung
nach § 7 bleibt unberührt. § 37 Absatz 3 ist
anzuwenden.

Zweiter Abschnitt

Entschädigung

§ 39 Vertrauensschaden
Haben Eigentümer oder in Ausübung ihrer Nut-
zungsrechte sonstige Nutzungsberechtigte im
berechtigten Vertrauen auf den Bestand eines
rechtsverbindlichen Bebauungsplans Vorbe-

reitungen für die Verwirklichung von Nutzungs-
möglichkeiten getroffen, die sich aus dem
Bebauungsplan ergeben, können sie ange-
messene Entschädigung in Geld verlangen,
soweit die Aufwendungen durch die Ände-
rung, Ergänzung oder Aufhebung des Bebau-
ungsplans an Wert verlieren. Dies gilt auch für
Abgaben nach bundes- oder landesrechtli-
chen Vorschriften, die für die Erschließung des
Grundstücks erhoben wurden.

§ 40 Entschädigung in Geld
oder durch Übernahme

(1) Sind im Bebauungsplan

1. Flächen für den Gemeinbedarf sowie für
Sport- und Spielanlagen,

2. Flächen für Personengruppen mit beson-
derem Wohnbedarf,

3. Flächen mit besonderem Nutzungszweck,

4. von der Bebauung freizuhaltende Schutz-
flächen und Flächen für besondere Anla-
gen und Vorkehrungen zum Schutz vor
Einwirkungen,

5. Verkehrsflächen,

6. Versorgungsflächen,

7. Flächen für die Abfall- und Abwasserbe-
seitigung, einschließlich der Rückhaltung
und Versickerung von Niederschlagswas-
ser, sowie für Ablagerungen,

8. Grünflächen,

9. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen
oder für die Gewinnung von Steinen, Er-
den und anderen Bodenschätzen,

10. Flächen für Gemeinschaftsstellplätze und
Gemeinschaftsgaragen,

11. Flächen für Gemeinschaftsanlagen,

12. von der Bebauung freizuhaltende Flächen,

13. Wasserflächen, Flächen für die Wasserwirt-
schaft, Flächen für Hochwasserschutzan-
lagen und Flächen für die Regelung des
Wasserabflusses,

14. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft

festgesetzt, ist der Eigentümer nach Maßgabe
der folgenden Absätze zu entschädigen, so-
weit ihm Vermögensnachteile entstehen. Dies
gilt in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 in
Bezug auf Flächen für Sport- und Spielanlagen
sowie des Satzes 1 Nummer 4 und 10 bis 14
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nicht, soweit die Festsetzungen oder ihre
Durchführung den Interessen des Eigentümers
oder der Erfüllung einer ihm obliegenden
Rechtspflicht dienen.

(2) Der Eigentümer kann die Übernahme der
Flächen verlangen,

1. wenn und soweit es ihm mit Rücksicht auf
die Festsetzung oder Durchführung des
Bebauungsplans wirtschaftlich nicht mehr
zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten
oder es in der bisherigen oder einer ande-
ren zulässigen Art zu nutzen, oder

2. wenn Vorhaben nach § 32 nicht ausgeführt
werden dürfen und dadurch die bisherige
Nutzung einer baulichen Anlage aufgeho-
ben oder wesentlich herabgesetzt wird.

Der Eigentümer kann anstelle der Übernahme
die Begründung von Miteigentum oder eines
geeigneten Rechts verlangen, wenn die Ver-
wirklichung des Bebauungsplans nicht die
Entziehung des Eigentums erfordert.

(3) Dem Eigentümer ist eine angemessene Ent-
schädigung in Geld zu leisten, wenn und so-
weit Vorhaben nach § 32 nicht ausgeführt wer-
den dürfen und dadurch die bisherige Nutzung
seines Grundstücks wirtschaftlich erschwert
wird. Sind die Voraussetzungen des Übernah-
meanspruchs nach Absatz 2 gegeben, kann
nur dieser Anspruch geltend gemacht werden.
Der zur Entschädigung Verpflichtete kann den
Entschädigungsberechtigten auf den Übernah-
meanspruch verweisen, wenn das Grundstück
für den im Bebauungsplan festgesetzten
Zweck alsbald benötigt wird.

§ 41 Entschädigung bei Begrün-
dung von Geh-, Fahr- und
Leitungsrechten und bei
Bindungen für Bepflanzungen

(1) Sind im Bebauungsplan Flächen festgesetzt,
die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu be-
lasten sind, kann der Eigentümer unter den Vor-
aussetzungen des § 40 Absatz 2 verlangen,
dass an diesen Flächen einschließlich der für die
Leitungsführungen erforderlichen Schutzstreifen
das Recht zugunsten des in § 44 Absatz 1 und
2 Bezeichneten begründet wird. Dies gilt nicht
für die Verpflichtung zur Duldung solcher ört-
lichen Leitungen, die der Erschließung und
Versorgung des Grundstücks dienen. Weiter-
gehende Rechtsvorschriften, nach denen der
Eigentümer zur Duldung von Versorgungsleitun-
gen verpflichtet ist, bleiben unberührt.

(2) Sind im Bebauungsplan Bindungen für Be-
pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern, sonstigen Bepflanzungen und Ge-
wässern sowie das Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest-
gesetzt, ist dem Eigentümer eine angemessene
Entschädigung in Geld zu leisten, wenn und so-
weit infolge dieser Festsetzungen

1. besondere Aufwendungen notwendig sind,
die über das bei ordnungsgemäßer Bewirt-
schaftung erforderliche Maß hinausgehen,
oder

2. eine wesentliche Wertminderung des Grund-
stücks eintritt.

§ 42 Entschädigung bei
Änderung oder Aufhebung
einer zulässigen Nutzung

(1) Wird die zulässige Nutzung eines Grund-
stücks aufgehoben oder geändert und tritt da-
durch eine nicht nur unwesentliche Wertmin-
derung des Grundstücks ein, kann der Eigen-
tümer nach Maßgabe der folgenden Absätze
eine angemessene Entschädigung in Geld ver-
langen.

(2) Wird die zulässige Nutzung eines Grund-
stücks innerhalb einer Frist von sieben Jahren
ab Zulässigkeit aufgehoben oder geändert,
bemisst sich die Entschädigung nach dem
Unterschied zwischen dem Wert des Grund-
stücks auf Grund der zulässigen Nutzung und
seinem Wert, der sich infolge der Aufhebung
oder Änderung ergibt.

(3) Wird die zulässige Nutzung eines Grund-
stücks nach Ablauf der in Absatz 2 bezeichne-
ten Frist aufgehoben oder geändert, kann der
Eigentümer nur eine Entschädigung für Ein-
griffe in die ausgeübte Nutzung verlangen, ins-
besondere wenn infolge der Aufhebung oder
Änderung der zulässigen Nutzung die Aus-
übung der verwirklichten Nutzung oder die
sonstigen Möglichkeiten der wirtschaftlichen
Verwertung des Grundstücks, die sich aus der
verwirklichten Nutzung ergeben, unmöglich
gemacht oder wesentlich erschwert werden.
Die Höhe der Entschädigung hinsichtlich der
Beeinträchtigung des Grundstückswerts be-
misst sich nach dem Unterschied zwischen
dem Wert des Grundstücks auf Grund der
ausgeübten Nutzung und seinem Wert, der
sich infolge der in Satz 1 bezeichneten Be-
schränkungen ergibt.
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(4) Entschädigungen für Eingriffe in ausgeübte
Nutzungen bleiben unberührt.

(5) Abweichend von Absatz 3 bemisst sich die
Entschädigung nach Absatz 2, wenn der
Eigentümer an der Verwirklichung eines der
zulässigen Nutzung entsprechenden Vorha-
bens vor Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten
Frist durch eine Veränderungssperre oder eine
befristete Zurückstellung seines Vorhabens
gehindert worden ist und er das Vorhaben in-
folge der Aufhebung oder Änderung der zuläs-
sigen Nutzung des Grundstücks nicht mehr
verwirklichen kann.

(6) Ist vor Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten
Frist eine Baugenehmigung oder über die bo-
denrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens ein
Vorbescheid nach Bauaufsichtsrecht erteilt
worden und kann der Eigentümer das Vorha-
ben infolge der Aufhebung oder Änderung der
zulässigen Nutzung des Grundstücks nach
Ablauf der Frist nicht mehr verwirklichen oder
ist die Verwirklichung dadurch für ihn wirt-
schaftlich unzumutbar geworden, kann der
Eigentümer in Höhe des Unterschieds zwi-
schen dem Wert des Grundstücks unter Zu-
grundelegung der nach der Genehmigung vor-
gesehenen Nutzung und dem Wert des
Grundstücks, der sich infolge der Aufhebung
oder Änderung der zulässigen Nutzung ergibt,
Entschädigung verlangen.

(7) Ist vor Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten
Frist ein Antrag auf Erteilung einer Baugeneh-
migung oder eines Vorbescheids nach Bau-
aufsichtsrecht, der die bodenrechtliche Zuläs-
sigkeit eines Vorhabens zum Gegenstand hat,
rechtswidrig abgelehnt worden und kann nach
dem Ergebnis eines Rechtsmittelverfahrens
die Genehmigung oder der Vorbescheid mit
dem beantragten Inhalt nicht erteilt werden,
weil die im Zeitpunkt der Antragstellung zuläs-
sige Nutzung aufgehoben oder geändert wor-
den ist, bemisst sich die Entschädigung nach
Absatz 6. Entsprechend findet Absatz 6 auch
Anwendung, wenn über einen den gesetzli-
chen Vorschriften entsprechenden und zu ge-
nehmigenden Bauantrag oder einen Vorbe-
scheid nach Bauaufsichtsrecht, der die bo-
denrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens
zum Gegenstand hat, innerhalb der in Absatz
2 bezeichneten Frist nicht entschieden wurde,
obwohl der Antrag so rechtzeitig gestellt
wurde, dass eine Genehmigung innerhalb der
Frist hätte erteilt werden können.

(8) In den Fällen der Absätze 5 bis 7 besteht
der Anspruch auf Entschädigung nicht, wenn
der Eigentümer nicht bereit oder nicht in der

Lage war, das beabsichtigte Vorhaben zu ver-
wirklichen. Der Eigentümer hat die Tatsachen
darzulegen, die seine Bereitschaft und Mög-
lichkeiten, das Vorhaben zu verwirklichen, auf-
zeigen.

(9) Wird die zulässige Nutzung eines Grund-
stücks aufgehoben, besteht auch der Über-
nahmeanspruch nach § 40 Absatz 2 Satz 1
Nummer 1.

(10) Die Gemeinde hat dem Eigentümer auf
Verlangen Auskunft zu erteilen, ob ein sich aus
Absatz 2 ergebender vermögensrechtlicher
Schutz der zulässigen Nutzung für sein Grund-
stück besteht und wann dieser durch Ablauf
der in Absatz 2 bezeichneten Frist endet.

§ 43 Entschädigung und
Verfahren

(1) Ist die Entschädigung durch Übernahme
des Grundstücks oder durch Begründung ei-
nes Rechts zu leisten und kommt eine Eini-
gung nicht zustande, kann der Eigentümer die
Entziehung des Eigentums oder die Begrün-
dung des Rechts verlangen. Der Eigentümer
kann den Antrag auf Entziehung des Eigen-
tums oder auf Begründung des Rechts bei der
Enteignungsbehörde stellen. Auf die Entzie-
hung des Eigentums oder die Begründung
des Rechts finden die Vorschriften des Fünften
Teils entsprechend Anwendung.

(2) Ist die Entschädigung in Geld zu leisten und
kommt eine Einigung über die Geldentschädi-
gung nicht zustande, entscheidet die höhere
Verwaltungsbehörde. Die Vorschriften über die
Entschädigung im Zweiten Abschnitt des
Fünften Teils sowie § 121 gelten entspre-
chend. Für Bescheide über die Festsetzung
der zu zahlenden Geldentschädigung gilt
§ 122 entsprechend.

(3) Liegen die Voraussetzungen der §§ 40 und
41 Absatz 1 vor, ist eine Entschädigung nur
nach diesen Vorschriften zu gewähren. In den
Fällen der §§ 40 und 41 sind solche Wertminde-
rungen nicht zu berücksichtigen, die bei Anwen-
dung des § 42 nicht zu entschädigen wären.

(4) Bodenwerte sind nicht zu entschädigen,
soweit sie darauf beruhen, dass

1. die zulässige Nutzung auf dem Grundstück
den allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die
Sicherheit der auf dem Grundstück oder im
umliegenden Gebiet wohnenden oder arbei-
tenden Menschen nicht entspricht oder
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2. in einem Gebiet städtebauliche Missstände

im Sinne des § 136 Absatz 2 und 3 beste-
hen und die Nutzung des Grundstücks zu
diesen Missständen wesentlich beiträgt.

(5) Nach Vorliegen der Entschädigungsvoraus-
setzungen bleiben Werterhöhungen unberück-
sichtigt, die eingetreten sind, nachdem der
Entschädigungsberechtigte in der Lage war,
den Antrag auf Festsetzung der Entschädi-
gung in Geld zu stellen, oder ein Angebot des
Entschädigungspflichtigen, die Entschädigung
in Geld in angemessener Höhe zu leisten, ab-
gelehnt hat. Hat der Entschädigungsberech-
tigte den Antrag auf Übernahme des Grund-
stücks oder Begründung eines geeigneten
Rechts gestellt und hat der Entschädigungs-
pflichtige daraufhin ein Angebot auf Über-
nahme des Grundstücks oder Begründung
des Rechts zu angemessenen Bedingungen
gemacht, gilt § 95 Absatz 2 Nummer 3 ent-
sprechend.

§ 44 Entschädigungspflichtige,
Fälligkeit und Erlöschen der
Entschädigungsansprüche

(1) Zur Entschädigung ist der Begünstigte ver-
pflichtet, wenn er mit der Festsetzung zu sei-
nen Gunsten einverstanden ist. Ist ein Begün-
stigter nicht bestimmt oder liegt sein Einver-
ständnis nicht vor, ist die Gemeinde zur Ent-
schädigung verpflichtet. Erfüllt der Begünstigte
seine Verpflichtung nicht, ist dem Eigentümer
gegenüber auch die Gemeinde verpflichtet;
der Begünstigte hat der Gemeinde Ersatz zu
leisten.

(2) Dient die Festsetzung der Beseitigung oder
Minderung von Auswirkungen, die von der
Nutzung eines Grundstücks ausgehen, ist der
Eigentümer zur Entschädigung verpflichtet,
wenn er mit der Festsetzung einverstanden
war. Ist der Eigentümer auf Grund anderer ge-
setzlicher Vorschriften verpflichtet, Auswirkun-
gen, die von der Nutzung seines Grundstücks
ausgehen, zu beseitigen oder zu mindern, ist
er auch ohne Einverständnis zur Entschädi-
gung verpflichtet, soweit er durch die Fest-
setzung Aufwendungen erspart. Erfüllt der
Eigentümer seine Verpflichtungen nicht, gilt
Absatz 1 Satz 3 entsprechend. Die Gemeinde
soll den Eigentümer anhören, bevor sie Fest-
setzungen trifft, die zu einer Entschädigung
nach Satz 1 oder 2 führen können.

(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Ent-
schädigung verlangen, wenn die in den §§ 39
bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei
dem Entschädigungspflichtigen beantragt.
Entschädigungsleistungen in Geld sind ab Fäl-
ligkeit mit 2 vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs jährlich zu verzinsen. Ist Entschädigung
durch Übernahme des Grundstücks zu leisten,
findet auf die Verzinsung § 99 Absatz 3 An-
wendung.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird.

(5) In der Bekanntmachung nach § 10 Absatz 3
ist auf die Vorschriften des Absatzes 3 Satz 1
und 2 sowie des Absatzes 4 hinzuweisen.

VIERTER TEIL

Bodenordnung

Erster Abschnitt

Umlegung

§ 45 Zweck und
Anwendungsbereich

Zur Erschließung oder Neugestaltung von
Gebieten können bebaute und unbebaute
Grundstücke durch Umlegung in der Weise
neu geordnet werden, dass nach Lage, Form
und Größe für die bauliche oder sonstige Nut-
zung zweckmäßig gestaltete Grundstücke
entstehen. Die Umlegung kann

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
im Sinne des § 30 oder

2. innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteils im Sinne des § 34, wenn sich
aus der Eigenart der näheren Umgebung
oder einem einfachen Bebauungsplan im
Sinne des § 30 Absatz 3 hinreichende Kri-
terien für die Neuordnung der Grundstücke
ergeben,

durchgeführt werden.
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§ 46 Zuständigkeit und
Voraussetzungen

(1) Die Umlegung ist von der Gemeinde (Umle-
gungsstelle) in eigener Verantwortung anzu-
ordnen und durchzuführen, wenn und sobald
sie zur Verwirklichung eines Bebauungsplans
oder aus Gründen einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung zur Verwirklichung der
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten
Ortsteils zulässigen Nutzung erforderlich ist.

(2) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung bestimmen,
1. dass von der Gemeinde Umlegungsaus-

schüsse mit selbständigen Entscheidungs-
befugnissen für die Durchführung der Um-
legung gebildet werden,

2. in welcher Weise die Umlegungsausschüsse
zusammenzusetzen und mit welchen Be-
fugnissen sie auszustatten sind,

3. dass der Umlegungsausschuss die Ent-
scheidung über Vorgänge nach § 51 von
geringer Bedeutung einer Stelle übertragen
kann, die seine Entscheidungen vorbereitet,

4. dass zur Entscheidung über einen Rechts-
behelf im Umlegungsverfahren Obere Um-
legungsausschüsse gebildet werden und
wie diese Ausschüsse zusammenzusetzen
sind,

5. dass die Flurbereinigungsbehörde oder eine
andere geeignete Behörde verpflichtet ist,
auf Antrag der Gemeinde (Umlegungsstelle)
die im Umlegungsverfahren zu treffenden
Entscheidungen vorzubereiten.

(3) Auf die Anordnung und Durchführung einer
Umlegung besteht kein Anspruch.

(4) Die Gemeinde kann ihre Befugnis zur
Durchführung der Umlegung auf die Flurberei-
nigungsbehörde oder eine andere geeignete
Behörde für das Gemeindegebiet oder Teile
des Gemeindegebiets übertragen. Die Einzel-
heiten der Übertragung einschließlich der
Mitwirkungsrechte der Gemeinde können in
einer Vereinbarung zwischen ihr und der die
Umlegung durchführenden Behörde geregelt
werden. Die Gemeinde kann die Vorbereitung
der im Umlegungsverfahren zu treffenden Ent-
scheidungen sowie die zur Durchführung der
Umlegung erforderlichen vermessungs- und
katastertechnischen Aufgaben öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieuren übertragen.

(5) Die Gemeinde kann dem Umlegungs-
ausschuss für einzelne Fälle oder bestimmte
Gebiete die Befugnis zur Ausübung eines ihr

nach § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zuste-
henden Vorkaufsrechts übertragen; die Ge-
meinde kann die Übertragung jederzeit wider-
rufen. Das Recht der Gemeinde, nach der
Übertragung ein Vorkaufsrecht zu anderen als
Umlegungszwecken auszuüben, bleibt un-
berührt. Ansprüche Dritter werden durch die
Sätze 1 und 2 nicht begründet.

§ 47 Umlegungsbeschluss
(1) Die Umlegung wird nach Anhörung der
Eigentümer durch einen Beschluss der Um-
legungsstelle eingeleitet. Im Umlegungsbe-
schluss ist das Umlegungsgebiet (§ 52) zu be-
zeichnen. Die im Umlegungsgebiet gelegenen
Grundstücke sind einzeln aufzuführen.

(2) Soll die Umlegung für den Geltungsbereich
eines Bebauungsplans eingeleitet werden,
kann das Umlegungsverfahren auch eingeleitet
werden, wenn der Bebauungsplan noch nicht
aufgestellt ist. In diesem Falle muss der Bebau-
ungsplan vor dem Beschluss über die Aufstel-
lung des Umlegungsplans (§ 66 Absatz 1) in
Kraft getreten sein.

§ 48 Beteiligte
(1) Im Umlegungsverfahren sind Beteiligte
1. die Eigentümer der im Umlegungsgebiet

gelegenen Grundstücke,
2. die Inhaber eines im Grundbuch eingetra-

genen oder durch Eintragung gesicherten
Rechts an einem im Umlegungsgebiet gele-
genen Grundstück oder an einem das
Grundstück belastenden Recht,

3. die Inhaber eines nicht im Grundbuch einge-
tragenen Rechts an dem Grundstück oder
an einem das Grundstück belastenden
Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf
Befriedigung aus dem Grundstück oder
eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb,
zum Besitz oder zur Nutzung des Grund-
stücks berechtigt oder den Verpflichteten in
der Benutzung des Grundstücks beschränkt,

4. die Gemeinde,
5. unter den Voraussetzungen des § 55 Ab-

satz 5 die Bedarfsträger und
6. die Erschließungsträger.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 3 bezeichneten
Personen werden zu dem Zeitpunkt Beteiligte,
in dem die Anmeldung ihres Rechts der Umle-
gungsstelle zugeht. Die Anmeldung kann bis
zur Beschlussfassung über den Umlegungs-
plan (§ 66 Absatz 1) erfolgen.
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(3) Bestehen Zweifel an einem angemeldeten
Recht, so hat die Umlegungsstelle dem An-
meldenden unverzüglich eine Frist zur Glaub-
haftmachung seines Rechts zu setzen. Nach
fruchtlosem Ablauf der Frist ist er bis zur
Glaubhaftmachung seines Rechts nicht mehr
zu beteiligen.

(4) Der im Grundbuch eingetragene Gläubiger
einer Hypothek, Grundschuld oder Renten-
schuld, für die ein Brief erteilt ist, sowie jeder
seiner Rechtsnachfolger hat auf Verlangen der
Umlegungsstelle eine Erklärung darüber abzu-
geben, ob ein anderer die Hypothek, Grund-
schuld oder Rentenschuld oder ein Recht
daran erworben hat; die Person des Erwer-
bers hat er dabei zu bezeichnen. § 208 Satz 2
bis 4 gilt entsprechend.

§ 49 Rechtsnachfolge
Wechselt die Person eines Beteiligten während
eines Umlegungsverfahrens, so tritt sein
Rechtsnachfolger in dieses Verfahren in dem
Zustand ein, in dem es sich im Zeitpunkt des
Übergangs des Rechts befindet.

§ 50 Bekanntmachung des
Umlegungsbeschlusses

(1) Der Umlegungsbeschluss ist in der Ge-
meinde ortsüblich bekannt zu machen.

(2) Die Bekanntmachung des Umlegungsbe-
schlusses hat die Aufforderung zu enthalten,
innerhalb eines Monats Rechte, die aus dem
Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur
Beteiligung am Umlegungsverfahren berechti-
gen, bei der Umlegungsstelle anzumelden.

(3) Werden Rechte erst nach Ablauf der in
Absatz 2 bezeichneten Frist angemeldet oder
nach Ablauf der in § 48 Absatz 3 gesetzten
Frist glaubhaft gemacht, so muss ein Berech-
tigter die bisherigen Verhandlungen und Fest-
setzungen gegen sich gelten lassen, wenn die
Umlegungsstelle dies bestimmt.

(4) Der Inhaber eines in Absatz 2 bezeichneten
Rechts muss die Wirkung eines vor der An-
meldung eingetretenen Fristablaufs ebenso
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte,
dem gegenüber die Frist durch Bekannt-
machung des Verwaltungsakts zuerst in Lauf
gesetzt worden ist.

(5) Auf die rechtlichen Wirkungen nach den
Absätzen 3 und 4 sowie nach § 51 ist in der
Bekanntmachung hinzuweisen.

§ 51 Verfügungs- und
Veränderungssperre

(1) Von der Bekanntmachung des Umle-
gungsbeschlusses bis zur Bekanntmachung
nach § 71 dürfen im Umlegungsgebiet nur
mit schriftlicher Genehmigung der Umle-
gungsstelle

1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen
über ein Grundstück und über Rechte an
einem Grundstück getroffen oder Vereinba-
rungen abgeschlossen werden, durch die
einem anderen ein Recht zum Erwerb, zur
Nutzung oder Bebauung eines Grund-
stücks oder Grundstücksteils eingeräumt
wird, oder Baulasten neu begründet, geän-
dert oder aufgehoben werden;

2. erhebliche Veränderungen der Erdober-
fläche oder wesentlich wertsteigernde son-
stige Veränderungen der Grundstücke vor-
genommen werden;

3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder
anzeigepflichtige, aber wertsteigernde bau-
liche Anlagen errichtet oder wertsteigernde
Änderungen solcher Anlagen vorgenom-
men werden;

4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzei-
gepflichtige bauliche Anlagen errichtet oder
geändert werden.

Einer Genehmigung nach Satz 1 bedarf es im
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet nur,
wenn und soweit eine Genehmigungspflicht
nach § 144 nicht besteht.

(2) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Ver-
änderungssperre baurechtlich genehmigt wor-
den sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde
nach Maßgabe des Bauordnungsrechts
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung
vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre
hätte begonnen werden dürfen, sowie Unter-
haltungsarbeiten und die Fortführung einer bis-
her ausgeübten Nutzung werden von der Ver-
änderungssperre nicht berührt.

(3) Die Genehmigung darf nur versagt werden,
wenn Grund zu der Annahme besteht, dass
das Vorhaben die Durchführung der Umle-
gung unmöglich machen oder wesentlich er-
schweren würde. § 22 Absatz 5 Satz 2 bis 5
ist entsprechend anzuwenden.

(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen und
außer bei Verfügungen über Grundstücke und
über Rechte an Grundstücken auch unter Be-
dingungen oder Befristungen erteilt werden.
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Wird die Genehmigung unter Auflagen, Bedin-
gungen oder Befristungen erteilt, ist die hier-
durch betroffene Vertragspartei berechtigt, bis
zum Ablauf eines Monats nach Unanfechtbar-
keit der Entscheidung vom Vertrag zurückzu-
treten. Auf das Rücktrittsrecht sind die §§ 346
bis 349 und 351 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entsprechend anzuwenden.

(5) Überträgt der Umlegungsausschuss auf
Grund einer Verordnung nach § 46 Absatz 2
Nummer 3 der dort bezeichneten Stelle Ent-
scheidungen über Vorgänge nach Absatz 1,
unterliegt diese Stelle seinen Weisungen; bei
Einlegung von Rechtsbehelfen tritt der Umle-
gungsausschuss an ihre Stelle. Der Umle-
gungsausschuss kann die Übertragung jeder-
zeit widerrufen.

§ 52 Umlegungsgebiet
(1) Das Umlegungsgebiet ist so zu begrenzen,
dass die Umlegung sich zweckmäßig durch-
führen lässt. Es kann aus räumlich getrennten
Flächen bestehen.

(2) Einzelne Grundstücke, die die Durchfüh-
rung der Umlegung erschweren, können von
der Umlegung ganz oder teilweise ausgenom-
men werden.

(3) Unwesentliche Änderungen des Umlegungs-
gebiets können bis zum Beschluss über die Auf-
stellung des Umlegungsplans (§ 66 Absatz 1)
von der Umlegungsstelle nach vorheriger An-
hörung der Eigentümer der betroffenen Grund-
stücke auch ohne ortsübliche Bekanntmachung
vorgenommen werden. Die Änderung wird mit
ihrer Bekanntgabe an die Eigentümer der be-
troffenen Grundstücke wirksam.

§ 53 Bestandskarte und
Bestandsverzeichnis

(1) Die Umlegungsstelle fertigt eine Karte und
ein Verzeichnis der Grundstücke des Umle-
gungsgebiets an (Bestandskarte und Bestands-
verzeichnis). Die Bestandskarte weist mindes-
tens die bisherige Lage und Form der Grund-
stücke des Umlegungsgebiets und die auf ihnen
befindlichen Gebäude aus und bezeichnet die
Eigentümer. In dem Bestandsverzeichnis sind
für jedes Grundstück mindestens aufzuführen

1. die im Grundbuch eingetragenen Eigen-
tümer,

2. die grundbuch- und katastermäßige Be-
zeichnung, die Größe und die im Liegen-

schaftskataster angegebene Nutzungsart
der Grundstücke unter Angabe von Straße
und Hausnummer sowie

3. die im Grundbuch in Abteilung II eingetra-
genen Lasten und Beschränkungen.

(2) Die Bestandskarte und die in Absatz 1 Satz 3
Nummer 1 und 2 bezeichneten Teile des Be-
standsverzeichnisses sind auf die Dauer eines
Monats in der Gemeinde öffentlich auszu-
legen. Ort und Dauer der Auslegung sind
mindestens eine Woche vor der Auslegung
ortsüblich bekannt zu machen.

(3) Betrifft die Umlegung nur wenige Grund-
stücke, so genügt anstelle der ortsüblichen
Bekanntmachung die Mitteilung an die Eigentü-
mer und die Inhaber sonstiger Rechte, soweit
sie aus dem Grundbuch ersichtlich sind oder
ihr Recht bei der Umlegungsstelle angemeldet
haben.

(4) In den in Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 be-
zeichneten Teil des Bestandsverzeichnisses ist
die Einsicht jedem gestattet, der ein berechtig-
tes Interesse darlegt.

§ 54 Benachrichtigungen und
Umlegungsvermerk

(1) Die Umlegungsstelle teilt dem Grund-
buchamt und der für die Führung des Lie-
genschaftskatasters zuständigen Stelle die
Einleitung (§ 47) des Umlegungsverfahrens
und die nachträglichen Änderungen des Um-
legungsgebiets (§ 52) mit. Das Grundbuch-
amt hat in die Grundbücher der umzulegen-
den Grundstücke einzutragen, dass das Um-
legungsverfahren eingeleitet ist (Umlegungs-
vermerk).

(2) Das Grundbuchamt und die für die
Führung des Liegenschaftskatasters zustän-
dige Stelle haben die Umlegungsstelle von al-
len Eintragungen zu benachrichtigen, die
nach dem Zeitpunkt der Einleitung des Umle-
gungsverfahrens im Grundbuch der betroffe-
nen Grundstücke und im Liegenschaftskata-
ster vorgenommen sind oder vorgenommen
werden. § 22 Absatz 6 ist entsprechend an-
zuwenden.

(3) Ist im Grundbuch die Anordnung der
Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung
eingetragen, so gibt die Umlegungsstelle dem
Vollstreckungsgericht von dem Umlegungsbe-
schluss Kenntnis, soweit dieser das Grund-
stück betrifft, das Gegenstand des Voll-
streckungsverfahrens ist.
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§ 55 Umlegungsmasse und
Verteilungsmasse

(1) Die im Umlegungsgebiet gelegenen Grund-
stücke werden nach ihrer Fläche rechnerisch
zu einer Masse vereinigt (Umlegungsmasse).

(2) Aus der Umlegungsmasse sind vorweg die
Flächen auszuscheiden und der Gemeinde
oder dem sonstigen Erschließungsträger zu-
zuteilen, die nach dem Bebauungsplan festge-
setzt sind oder aus Gründen der geordneten
städtebaulichen Entwicklung zur Verwirklichung
der nach § 34 zulässigen Nutzung erforderlich
sind als

1. örtliche Verkehrsflächen für Straßen, Wege
einschließlich Fuß- und Wohnwege und für
Plätze sowie für Sammelstraßen,

2. Flächen für Parkplätze, Grünanlagen ein-
schließlich Kinderspielplätze und Anlagen
zum Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes, soweit sie nicht schon
Bestandteil der in Nummer 1 genannten
Verkehrsanlagen sind, sowie für Regen-
klär- und Regenüberlaufbecken, wenn die
Flächen überwiegend den Bedürfnissen der
Bewohner des Umlegungsgebiets dienen
sollen.

Zu den vorweg auszuscheidenden Flächen
gehören auch die Flächen zum Ausgleich im
Sinne des § 1a Absatz 3 für die in Satz 1 ge-
nannten Anlagen. Grünflächen nach Satz 1
Nummer 2 können auch bauflächenbedingte
Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Ab-
satz 3 umfassen.

(3) Mit der Zuteilung ist die Gemeinde oder der
sonstige Erschließungsträger für von ihnen in
die Umlegungsmasse eingeworfene Flächen
nach Absatz 2 abgefunden.

(4) Die verbleibende Masse ist die Verteilungs-
masse.

(5) Sonstige Flächen, für die nach dem Bebau-
ungsplan eine Nutzung für öffentliche Zwecke
festgesetzt ist, können einschließlich der
Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Ab-
satz 3 ausgeschieden und dem Bedarfs- oder
Erschließungsträger zugeteilt werden, wenn
dieser geeignetes Ersatzland, das auch außer-
halb des Umlegungsgebiets liegen kann, in die
Verteilungsmasse einbringt. Die Umlegungs-
stelle soll von dieser Befugnis Gebrauch ma-
chen, wenn dies zur alsbaldigen Durchführung
des Bebauungsplans zweckmäßig ist.

§ 56 Verteilungsmaßstab
(1) Für die Errechnung der den beteiligten
Grundeigentümern an der Verteilungsmasse
zustehenden Anteile (Sollanspruch) ist entwe-
der von dem Verhältnis der Flächen oder dem
Verhältnis der Werte auszugehen, in dem die
früheren Grundstücke vor der Umlegung zu-
einander gestanden haben. Der Maßstab ist
von der Umlegungsstelle nach pflichtmäßigem
Ermessen unter gerechter Abwägung der In-
teressen der Beteiligten je nach Zweckmäßig-
keit einheitlich zu bestimmen.

(2) Sind alle Beteiligten einverstanden, so kann
die Verteilungsmasse auch nach einem ande-
ren Maßstab aufgeteilt werden.

§ 57 Verteilung nach Werten
Geht die Umlegungsstelle von dem Verhältnis
der Werte aus, so wird die Verteilungsmasse in
dem Verhältnis verteilt, in dem die zu berück-
sichtigenden Eigentümer an der Umlegung be-
teiligt sind. Jedem Eigentümer soll ein Grund-
stück mindestens mit dem Verkehrswert zuge-
teilt werden, den sein früheres Grundstück auch
unter Berücksichtigung der Pflicht zur Bereit-
stellung von Flächen zum Ausgleich im Sinne
des § 1a Absatz 3 im Zeitpunkt des Umle-
gungsbeschlusses hatte. Für die zuzuteilenden
Grundstücke ist der Verkehrswert, bezogen auf
den Zeitpunkt des Umlegungsbeschlusses, zu
ermitteln. Dabei sind Wertänderungen, die durch
die Umlegung bewirkt werden, zu berücksichti-
gen; sollen Grundstücke in Bezug auf Flächen
nach § 55 Absatz 2 erschließungsbeitrags-
pflichtig zugeteilt werden, bleiben Wertänderun-
gen insoweit unberücksichtigt. Unterschiede
zwischen den so ermittelten Verkehrswerten
sind in Geld auszugleichen.

§ 58 Verteilung nach Flächen
(1) Geht die Umlegungsstelle von dem Verhält-
nis der Flächen aus, hat sie von den eingewor-
fenen Grundstücken unter Anrechnung des
Flächenabzugs nach § 55 Absatz 2 einen
Flächenbeitrag in einem solchen Umfang ab-
zuziehen, dass die Vorteile ausgeglichen wer-
den, die durch die Umlegung erwachsen; da-
bei bleiben in den Fällen des § 57 Satz 4
Halbsatz 2 die Vorteile insoweit unberücksich-
tigt. Der Flächenbeitrag darf in Gebieten, die
erstmalig erschlossen werden, nur bis zu 30
vom Hundert, in anderen Gebieten nur bis zu
10 vom Hundert der eingeworfenen Fläche
betragen. Die Umlegungsstelle kann statt ei-
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nes Flächenbeitrags ganz oder teilweise einen
entsprechenden Geldbeitrag erheben. Soweit
der Umlegungsvorteil den Flächenbeitrag nach
Satz 1 übersteigt, ist der Vorteil in Geld auszu-
gleichen.

(2) Kann das neue Grundstück nicht in gleicher
oder gleichwertiger Lage zugeteilt werden, so
sind dadurch begründete Wertunterschiede in
Fläche oder Geld auszugleichen.

(3) Für die Bemessung von Geldbeiträgen und
Ausgleichsleistungen sind die Wertverhältnisse
im Zeitpunkt des Umlegungsbeschlusses
maßgebend.

§ 59 Zuteilung und Abfindung
(1) Aus der Verteilungsmasse sind den Eigen-
tümern dem Umlegungszweck entsprechend
nach Möglichkeit Grundstücke einschließlich
Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Ab-
satz 3 in gleicher oder gleichwertiger Lage wie
die eingeworfenen Grundstücke und entspre-
chend den nach den §§ 57 und 58 errechne-
ten Anteilen zuzuteilen.

(2) Soweit es unter Berücksichtigung der öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften nicht möglich
ist, die nach den §§ 57 und 58 errechneten
Anteile tatsächlich zuzuteilen, findet ein Aus-
gleich in Geld statt. Auf den Geldausgleich
sind die Vorschriften über die Entschädigung
im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils ent-
sprechend anzuwenden, soweit die Zuteilung
den Einwurfswert oder mehr als nur unwe-
sentlich den Sollanspruch unterschreitet. Der
Geldausgleich bemisst sich nach dem Ver-
kehrswert, bezogen auf den Zeitpunkt der Auf-
stellung des Umlegungsplans, soweit die Zu-
teilung den Sollanspruch mehr als nur unwe-
sentlich überschreitet und dadurch die baupla-
nungsrechtlich zulässige Nutzung ermöglicht.

(3) Beantragt ein Eigentümer, der im Umle-
gungsgebiet eigen genutzten Wohn- oder Ge-
schäftsraum aufgeben muss und im Umle-
gungsverfahren kein Grundstück erhält, dass
für ihn als Abfindung im Umlegungsverfahren
eines der in Absatz 4 Nummer 2 und 3 be-
zeichneten Rechte vorgesehen wird, so soll
dem entsprochen werden, sofern dies in der
Umlegung möglich ist.

(4) Mit Einverständnis der betroffenen Eigen-
tümer können als Abfindung

1. Geld oder

2. Grundeigentum außerhalb des Umlegungs-
gebiets oder

3. die Begründung von Miteigentum an einem
Grundstück, die Gewährung von grund-
stücksgleichen Rechten, Rechten nach dem
Wohnungseigentumsgesetz oder sonstigen
dinglichen Rechten innerhalb und außer-
halb des Umlegungsgebiets

vorgesehen werden.

(5) Sofern die Umlegung im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans durchgeführt wird, kön-
nen Eigentümer in Geld oder mit außerhalb des
Umlegungsgebiets gelegenen Grundstücken
abgefunden werden, wenn sie im Gebiet keine
bebauungsfähigen Grundstücke erhalten kön-
nen oder wenn dies sonst zur Erreichung der
Ziele und Zwecke des Bebauungsplans erfor-
derlich ist; wer die Abfindung mit Grundstücken
außerhalb des Gebiets ablehnt, kann mit Geld
abgefunden werden. Die Vorschriften über die
Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünf-
ten Teils sind entsprechend anzuwenden.

(6) Lehnt der Eigentümer eine Abfindung mit
den in Absatz 4 Nummer 2 und 3 bezeichne-
ten Rechten ab, obgleich durch eine solche
Abfindung für eine größere Anzahl von Betei-
ligten eine Abfindung in Geld vermieden wer-
den kann und die Abfindung in diesen Rechts-
formen mit dem Bebauungsplan vereinbar ist,
ist der Eigentümer in Geld abzufinden. Die
Vorschriften über die Entschädigung im Zwei-
ten Abschnitt des Fünften Teils sind entspre-
chend anzuwenden.

(7) Die Umlegungsstelle – der Umlegungsaus-
schuss auf Antrag der Gemeinde – kann bei
der Zuteilung von Grundstücken unter den
Voraussetzungen des § 176 ein Baugebot,
unter den Voraussetzungen des § 177 ein
Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot
und unter den Voraussetzungen des § 178 ein
Pflanzgebot anordnen.

(8) Sofern die Umlegung im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans durchgeführt wird, sind
im Umlegungsplan die Gebäude oder sonsti-
gen baulichen Anlagen zu bezeichnen, die dem
Bebauungsplan widersprechen und der Ver-
wirklichung der im Umlegungsplan in Aussicht
genommenen Neugestaltung (§ 66 Absatz 2)
entgegenstehen. Die Eigentümer und die son-
stigen Nutzungsberechtigten haben die Besei-
tigung der im Umlegungsplan bezeichneten
Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen zu
dulden, wenn die Gemeinde die Beseitigung
zum Vollzug des Umlegungsplans durchführt.

(9) Die Befugnis der Gemeinde, ein Baugebot,
ein Modernisierungs- oder Instandsetzungs-
gebot, ein Pflanzgebot oder ein Rückbau-
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oder Entsiegelungsgebot nach den §§ 176 bis
179 anzuordnen, bleibt unberührt.

§ 60 Abfindung und Ausgleich
für bauliche Anlagen,
Anpflanzungen und sonstige
Einrichtungen

Für bauliche Anlagen, Anpflanzungen und für
sonstige Einrichtungen ist nur eine Geldabfin-
dung zu gewähren und im Falle der Zuteilung
ein Ausgleich in Geld festzusetzen, soweit das
Grundstück wegen dieser Einrichtungen einen
über den Bodenwert hinausgehenden Ver-
kehrswert hat. Die Vorschriften über die Ent-
schädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften
Teils sind entsprechend anzuwenden.

§ 61 Aufhebung, Änderung und
Begründung von Rechten

(1) Grundstücksgleiche Rechte sowie andere
Rechte an einem im Umlegungsgebiet gelege-
nen Grundstück oder an einem das Grund-
stück belastenden Recht, ferner Ansprüche mit
dem Recht auf Befriedigung aus dem Grund-
stück oder persönliche Rechte, die zum Er-
werb, zum Besitz oder zur Nutzung eines im
Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücks be-
rechtigen oder den Verpflichteten in der Benut-
zung des Grundstücks beschränken, können
durch den Umlegungsplan aufgehoben, geän-
dert oder neu begründet werden. In Überein-
stimmung mit den Zielen des Bebauungsplans
oder zur Verwirklichung einer nach § 34 zuläs-
sigen Nutzung können zur zweckmäßigen und
wirtschaftlichen Ausnutzung der Grundstücke
Flächen für Zuwege, gemeinschaftliche Hofräu-
me, Kinderspielplätze, Freizeiteinrichtungen,
Stellplätze, Garagen, Flächen zum Ausgleich im
Sinne des § 1a Absatz 3 oder andere Gemein-
schaftsanlagen festgelegt und ihre Rechts-
verhältnisse geregelt werden. Im Landesrecht
vorgesehene öffentlich-rechtliche Verpflichtun-
gen zu einem das Grundstück betreffenden
Tun, Dulden oder Unterlassen (Baulast) können
im Einvernehmen mit der Baugenehmigungs-
behörde aufgehoben, geändert oder neu be-
gründet werden.

(2) Soweit durch die Aufhebung, Änderung oder
Begründung von Rechten oder Baulasten Ver-
mögensnachteile oder Vermögensvorteile ent-
stehen, findet ein Ausgleich in Geld statt. Für
den Fall, dass Vermögensnachteile entstehen,
sind die Vorschriften über die Entschädigung

im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils und
über den Härteausgleich nach § 181 entspre-
chend anzuwenden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die
nach § 55 Absatz 5 in die Verteilungsmasse
eingebrachten Grundstücke.

§ 62 Gemeinschaftliches
Eigentum; besondere
rechtliche Verhältnisse

(1) Wenn es dem Zweck der Umlegung dient
und die Eigentümer zustimmen, kann gemein-
schaftliches Eigentum an Grundstücken geteilt
werden.

(2) Wenn einem Eigentümer für mehrere ver-
schiedenen Rechtsverhältnissen unterliegende
alte Grundstücke oder Berechtigungen ein
neues Grundstück zugeteilt wird, so werden
entsprechend den verschiedenen Rechtsver-
hältnissen Bruchteile der Gesamtabfindung
bestimmt, die an die Stelle der einzelnen
Grundstücke oder Berechtigungen treten. In
diesen Fällen kann für jedes eingeworfene
Grundstück oder jede Berechtigung anstelle
des Bruchteils ein besonderes Grundstück zu-
geteilt werden.

(3) Wenn gemeinschaftliches Eigentum geteilt
wird (Absatz 1) oder einem Eigentümer für sein
Grundstück mehrere neue Grundstücke zuge-
teilt werden, so kann die Umlegungsstelle
Grundpfandrechte und Reallasten, mit denen
eingeworfene Grundstücke belastet sind, ent-
sprechend den im Umlegungsverfahren ermit-
telten Werten auf die zuzuteilenden Grund-
stücke verteilen.

§ 63 Übergang von Rechtsver-
hältnissen auf die Abfindung

(1) Die zugeteilten Grundstücke treten hinsicht-
lich der Rechte an den alten Grundstücken
und der diese Grundstücke betreffenden
Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben wer-
den, an die Stelle der alten Grundstücke. Die
örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die
auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf
die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen
neuen Grundstücke über.

(2) Erhält der Eigentümer, dem ein neues Grund-
stück zugeteilt wird, für das alte Grundstück
zum Ausgleich von Wertunterschieden einen
Geldausgleich oder nach § 59, § 60 oder § 61
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eine Geldabfindung, so sind dinglich Berech-
tigte, deren Rechte durch die Umlegung be-
einträchtigt werden, insoweit auf den Geldan-
spruch des Eigentümers angewiesen.

§ 64 Geldleistungen
(1) Die Gemeinde ist Gläubigerin und Schuld-
nerin der im Umlegungsplan festgesetzten Geld-
leistungen.

(2) Geldleistungen werden mit der Bekanntma-
chung nach § 71 fällig. Die Fälligkeit der Aus-
gleichsleistungen für Mehrwerte (§§ 57 bis 61)
kann bis zu längstens zehn Jahren hinaus-
geschoben werden; dabei kann vorgesehen
werden, dass die Bezahlung dieser Aus-
gleichsleistungen ganz oder teilweise in wie-
derkehrenden Leistungen erfolgt. In den Fällen
des Satzes 2 soll die Ausgleichsleistung ab
Fälligkeit und bei Anfechtung des Umlegungs-
plans lediglich wegen der Höhe einer Geldlei-
stung soll diese in Höhe des angefochtenen
Betrags ab Inkrafttreten des Umlegungsplans
dem Grund nach mit 2 vom Hundert über dem
Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich verzinst werden.

(3) Die Verpflichtungen des Eigentümers oder
des Erbbauberechtigten zu Geldleistungen
nach den §§ 57 bis 61 gelten als Beitrag und
ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück
oder dem Erbbaurecht.

(4) Wird zur Sicherung eines Kredits, der

1. der Errichtung von Neubauten, dem Wieder-
aufbau zerstörter Gebäude oder dem
Ausbau oder der Erweiterung bestehender
Gebäude oder

2. der Durchführung notwendiger außeror-
dentlicher Instandsetzungen an Gebäuden

auf dem belasteten Grundstück dient, ein
Grundpfandrecht bestellt, so kann für dieses
auf Antrag ein Befriedigungsvorrecht vor der
öffentlichen Last nach Absatz 3 oder einem
Teil derselben für den Fall der Zwangsvoll-
streckung in das Grundstück bewilligt werden,
wenn dadurch die Sicherheit der öffentlichen
Last nicht gefährdet wird und die Zins- und
Tilgungssätze für das Grundpfandrecht den
üblichen Jahresleistungen für erstrangige
Tilgungshypotheken entsprechen. Die Bewilli-
gung kann von der Erfüllung von Bedingungen
abhängig gemacht werden.

(5) Soweit die Kosten und Geldleistungen der
Umlegung von einem Bedarfs- oder Erschlie-
ßungsträger verursacht sind, sind sie von ihm
der Gemeinde zu erstatten.

(6) Die öffentlichen Lasten (Absatz 3) sind im
Grundbuch zu vermerken.

§ 65 Hinterlegung und Vertei-
lungsverfahren

Für die Hinterlegung von Geldleistungen und
für das Verteilungsverfahren gelten die Vor-
schriften der §§ 118 und 119 entsprechend.

§ 66 Aufstellung und Inhalt des
Umlegungsplans

(1) Der Umlegungsplan ist von der Umlegungs-
stelle nach Erörterung mit den Eigentümern
durch Beschluss aufzustellen. Er kann auch
für Teile des Umlegungsgebiets aufgestellt
werden (Teilumlegungsplan).

(2) Aus dem Umlegungsplan muss der in Aus-
sicht genommene Neuzustand mit allen tatsäch-
lichen und rechtlichen Änderungen hervorge-
hen, die die im Umlegungsgebiet gelegenen
Grundstücke erfahren. Der Umlegungsplan
muss nach Form und Inhalt zur Übernahme in
das Liegenschaftskataster geeignet sein.

(3) Der Umlegungsplan besteht aus der Umle-
gungskarte und dem Umlegungsverzeichnis.

§ 67 Umlegungskarte
Die Umlegungskarte stellt den künftigen Zu-
stand des Umlegungsgebiets dar. In die Karte
sind insbesondere die neuen Grundstücksgren-
zen und -bezeichnungen sowie die Flächen im
Sinne des § 55 Absatz 2 einzutragen.

§ 68 Umlegungsverzeichnis
(1) Das Umlegungsverzeichnis führt auf
1. die Grundstücke, einschließlich der außer-

halb des Umlegungsgebiets zugeteilten,
nach Lage, Größe und Nutzungsart unter
Gegenüberstellung des alten und neuen
Bestands mit Angabe ihrer Eigentümer;

2. die Rechte an einem Grundstück oder
einem das Grundstück belastenden Recht,
ferner Ansprüche mit dem Recht auf Befrie-
digung aus dem Grundstück oder persön-
liche Rechte, die zum Erwerb, zum Besitz
oder zur Nutzung eines Grundstücks be-
rechtigen oder den Verpflichteten in der
Benutzung des Grundstücks beschränken,
soweit sie aufgehoben, geändert oder neu
begründet werden;
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3. die Grundstückslasten nach Rang und

Betrag;

4. die Geldleistungen, deren Fälligkeit und
Zahlungsart sowie der Wert der Flächen
nach § 55 Absatz 2 bei einer insoweit er-
schließungsbeitragspflichtigen Zuteilung;

5. diejenigen, zu deren Gunsten oder Lasten
Geldleistungen festgesetzt sind;

6. die einzuziehenden und die zu verlegenden
Flächen im Sinne des § 55 Absatz 2 und die
Wasserläufe;

7. die Gebote nach § 59 Absatz 7 sowie

8. die Baulasten nach § 61 Absatz 1 Satz 3.

(2) Das Umlegungsverzeichnis kann für jedes
Grundstück gesondert aufgestellt werden.

§ 69 Bekanntmachung
des Umlegungsplans,
Einsichtnahme

(1) Die Umlegungsstelle hat den Beschluss über
die Aufstellung des Umlegungsplans (§ 66 Ab-
satz 1) in der Gemeinde ortsüblich bekannt zu
machen. In der Bekanntmachung ist darauf
hinzuweisen, dass der Umlegungsplan an
einer zu benennenden Stelle nach Absatz 2
eingesehen werden kann und auszugsweise
nach § 70 Absatz 1 Satz 1 zugestellt wird.

(2) Den Umlegungsplan kann jeder einsehen,
der ein berechtigtes Interesse darlegt.

§ 70 Zustellung des
Umlegungsplans

(1) Den Beteiligten ist ein ihre Rechte betreffen-
der Auszug aus dem Umlegungsplan zuzustel-
len. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Um-
legungsplan an einer zu benennenden Stelle
nach § 69 Absatz 2 eingesehen werden kann.

(2) Hält die Umlegungsstelle Änderungen des
Umlegungsplans für erforderlich, so können
die Bekanntmachung und die Zustellung des
geänderten Umlegungsplans auf die von der
Änderung Betroffenen beschränkt werden.

(3) Ist im Grundbuch die Anordnung der
Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung
eingetragen, so gibt die Umlegungsstelle dem
Vollstreckungsgericht von dem Umlegungs-
verzeichnis Kenntnis, soweit dieses das Grund-
stück, das Gegenstand des Vollstreckungs-
verfahrens ist, und die daran bestehenden
Rechte betrifft.

§ 71 Inkrafttreten
des Umlegungsplans

(1) Die Umlegungsstelle hat ortsüblich bekannt
zu machen, in welchem Zeitpunkt der Umle-
gungsplan unanfechtbar geworden ist. Dem
Eintritt der Unanfechtbarkeit des Umlegungs-
plans steht es gleich, wenn der Umlegungs-
plan lediglich wegen der Höhe einer Geldabfin-
dung anfechtbar ist.

(2) Vor Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans
kann die Umlegungsstelle räumliche und
sachliche Teile des Umlegungsplans durch
Bekanntmachung in Kraft setzen, wenn sich
die Entscheidung über eingelegte Rechtsbe-
helfe auf diese Teile des Umlegungsplans nicht
auswirken kann. Personen, die Rechtsbehelfe
eingelegt haben, sind von der Inkraftsetzung
zu unterrichten.

§ 72 Wirkungen
der Bekanntmachung

(1) Mit der Bekanntmachung nach § 71 wird
der bisherige Rechtszustand durch den in
dem Umlegungsplan vorgesehenen neuen
Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung
schließt die Einweisung der neuen Eigentümer
in den Besitz der zugeteilten Grundstücke ein.

(2) Die Gemeinde hat den Umlegungsplan zu
vollziehen, sobald seine Unanfechtbarkeit nach
§ 71 bekannt gemacht worden ist. Sie hat den
Beteiligten die neuen Besitz- und Nutzungs-
rechte, erforderlichenfalls mit den Mitteln des
Verwaltungszwangs, zu verschaffen.

§ 73 Änderung
des Umlegungsplans

Die Umlegungsstelle kann den Umlegungsplan
auch nach Eintritt der Unanfechtbarkeit än-
dern, wenn

1. der Bebauungsplan geändert wird,

2. eine rechtskräftige Entscheidung eines Ge-
richts die Änderung notwendig macht oder

3. die Beteiligten mit der Änderung einverstan-
den sind.

§ 74 Berichtigung
der öffentlichen Bücher

(1) Die Umlegungsstelle übersendet dem Grund-
buchamt und der für die Führung des Liegen-
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schaftskatasters zuständigen Stelle eine be-
glaubigte Abschrift der Bekanntmachung nach
§ 71 sowie eine beglaubigte Ausfertigung
des Umlegungsplans und ersucht diese, die
Rechtsänderungen in das Grundbuch und in
das Liegenschaftskataster einzutragen sowie
den Umlegungsvermerk im Grundbuch zu lö-
schen. Dies gilt auch für außerhalb des Umle-
gungsgebiets zugeteilte Grundstücke.

(2) Bis zur Berichtigung des Liegenschaftskata-
sters dienen die Umlegungskarte und das Um-
legungsverzeichnis als amtliches Verzeichnis
der Grundstücke im Sinne des § 2 Absatz 2
der Grundbuchordnung, wenn die für die
Führung des Liegenschaftskatasters zustän-
dige Stelle auf diesen Urkunden bescheinigt
hat, dass sie nach Form und Inhalt zur Über-
nahme in das Liegenschaftskataster geeignet
sind. Diese Bescheinigung ist nicht erforder-
lich, wenn die Flurbereinigungsbehörde die
Umlegungskarte und das Umlegungsverzeich-
nis gefertigt hat (§ 46 Absatz 2 Nummer 5 und
Absatz 4).

§ 75 Einsichtnahme
in den Umlegungsplan

Bis zur Berichtigung des Grundbuchs ist die
Einsicht in den Umlegungsplan jedem gestat-
tet, der ein berechtigtes Interesse darlegt.

§ 76 Vorwegnahme
der Entscheidung

Mit Einverständnis der betroffenen Rechtsin-
haber können die Eigentums- und Besitzver-
hältnisse für einzelne Grundstücke sowie an-
dere Rechte nach den §§ 55 bis 62 geregelt
werden, bevor der Umlegungsplan aufgestellt
ist. Die §§ 70 bis 75 gelten entsprechend.

§ 77 Vorzeitige Besitzeinweisung
(1) Sofern die Umlegung im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans durchgeführt wird,
kann die Umlegungsstelle nach dem Inkrafttre-
ten des Bebauungsplans, wenn das Wohl der
Allgemeinheit es erfordert,
1. vor Aufstellung des Umlegungsplans die

Gemeinde oder den sonstigen Bedarfs-
oder Erschließungsträger in den Besitz der
Grundstücke, die in dem Bebauungsplan
als Flächen im Sinne des § 9 Absatz 1

Nummer 21 oder des § 55 Absatz 2 und 5
festgesetzt sind, einweisen;

2. nach Aufstellung des Umlegungsplans und
Übertragung der Grenzen der neuen
Grundstücke in die Örtlichkeit auch son-
stige am Umlegungsverfahren Beteiligte in
den Besitz der nach dem Umlegungsplan
für sie vorgesehenen Grundstücke oder
Nutzungsrechte einweisen.

(2) Das Wohl der Allgemeinheit kann die vor-
zeitige Einweisung in den Besitz insbesondere
erfordern

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 zu-
gunsten der Gemeinde oder eines sonsti-
gen Bedarfs- oder Erschließungsträgers,
wenn Maßnahmen zur Verwirklichung des
Bebauungsplans bevorstehen und die Flä-
chen für die vorgesehenen Anlagen und
Einrichtungen der Erschließung oder Ver-
sorgung des Gebiets benötigt werden,

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 zu-
gunsten sonstiger Umlegungsbeteiligter,
wenn dringende städtebauliche Gründe für
die Verschaffung des Besitzes bestehen
und wenn diese Gründe die Interessen der
Betroffenen an der weiteren Ausübung des
Besitzes wesentlich überwiegen.

(3) Die §§ 116 und 122 gelten entsprechend.

§ 78 Verfahrens- und Sachkosten
Die Gemeinde trägt die Verfahrenskosten und
die nicht durch Beiträge nach § 64 Absatz 3
gedeckten Sachkosten.

§ 79 Abgaben- und
Auslagenbefreiung

(1) Geschäfte und Verhandlungen, die der
Durchführung oder Vermeidung der Umlegung
dienen, einschließlich der Berichtigung der
öffentlichen Bücher, sind frei von Gebühren
und ähnlichen nichtsteuerlichen Abgaben so-
wie von Auslagen; dies gilt nicht für die Kosten
eines Rechtsstreits. Unberührt bleiben Rege-
lungen nach landesrechtlichen Vorschriften.

(2) Die Abgabenfreiheit ist von der zuständigen
Behörde ohne Nachprüfung anzuerkennen,
wenn die Umlegungsstelle versichert, dass
ein Geschäft oder eine Verhandlung der
Durchführung oder Vermeidung der Umle-
gung dient.
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Zweiter Abschnitt

Vereinfachte Umlegung

§ 80 Zweck, Anwendungsbereich,
Zuständigkeiten

(1) Die Gemeinde kann eine Umlegung im Sinne
des § 45 als vereinfachte Umlegung durch-
führen, wenn die in § 46 Absatz 1 bezeichneten
Voraussetzungen vorliegen und wenn mit der
Umlegung lediglich

1. unmittelbar aneinander grenzende oder in
enger Nachbarschaft liegende Grundstücke
oder Teile von Grundstücken untereinander
getauscht oder

2. Grundstücke, insbesondere Splittergrund-
stücke oder Teile von Grundstücken, einsei-
tig zugeteilt

werden. Die auszutauschenden oder einseitig
zuzuteilenden Grundstücke oder Grundstücks-
teile dürfen nicht selbständig bebaubar sein.
Eine einseitige Zuteilung muss im öffentlichen
Interesse geboten sein.

(2) Auf die vereinfachte Umlegung sind die Vor-
schriften des Ersten Abschnitts nur anzuwen-
den, soweit die Vorschriften dieses Abschnitts
dies bestimmen. Einer Anordnung der verein-
fachten Umlegung durch die Gemeinde bedarf
es nicht.

(3) Die vereinfachte Umlegung ist so durchzu-
führen, dass jedem Eigentümer nach dem Ver-
hältnis des Werts seines früheren Grundstücks
zum Wert der übrigen Grundstücke möglichst
ein Grundstück in gleicher oder gleichwertiger
Lage zugeteilt wird. Eine durch die vereinfachte
Umlegung für den Grundstückseigentümer be-
wirkte Wertminderung darf nur unerheblich sein.
Mit Zustimmung der Eigentümer können von
den Sätzen 1 und 2 abweichende Regelungen
getroffen werden.

(4) Im Rahmen des Verfahrens der vereinfachten
Umlegung betroffene Dienstbarkeiten und Bau-
lasten nach Maßgabe des § 61 Absatz 1 Satz 3
können neu geordnet und zu diesem Zweck
auch neu begründet und aufgehoben werden.
Betroffene Grundpfandrechte können neu ge-
ordnet werden, wenn die Beteiligten dem vor-
gesehenen neuen Rechtszustand zustimmen.

(5) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnungen bestimmen, dass die nach
Maßgabe des § 46 Absatz 2 Nummer 1 und 2
gebildeten Umlegungsausschüsse auch verein-

fachte Umlegungsverfahren selbständig durch-
führen. Die Vorschriften des § 46 Absatz 4 zur
Übertragung der Umlegung auf die Flurbereini-
gungsbehörde oder eine andere geeignete
Behörde sind für vereinfachte Umlegungsver-
fahren entsprechend anzuwenden.

§ 81 Geldleistungen
(1) Vorteile, die durch die vereinfachte Umlegung
bewirkt werden, sind von den Eigentümern in
Geld auszugleichen. Die Vorschriften über die
Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünf-
ten Teils sind entsprechend anzuwenden.

(2) Gläubigerin und Schuldnerin der Geld-
leistungen ist die Gemeinde. Die Beteiligten
können mit Zustimmung der Gemeinde an-
dere Vereinbarungen treffen. Die Geldleistun-
gen werden mit der Bekanntmachung nach
§ 83 Absatz 1 fällig. § 64 Absatz 3, 4 und 6
über Beitrag und öffentliche Last ist entspre-
chend anzuwenden, wenn die Gemeinde
Gläubigerin der Geldleistungen ist.

(3) Dinglich Berechtigte, deren Rechte durch
die vereinfachte Umlegung beeinträchtigt wer-
den, sind insoweit auf den Geldanspruch des
Eigentümers angewiesen. Für die Hinterlegung
von Geldleistungen und für das Verteilungsver-
fahren gelten die Vorschriften der §§ 118 und
119 entsprechend.

§ 82 Beschluss über die
vereinfachte Umlegung

(1) Die Gemeinde setzt nach Erörterung mit den
Eigentümern durch Beschluss die neuen Gren-
zen sowie die Geldleistung fest und regelt in
ihm, soweit es erforderlich ist, die Neuordnung
und zu diesem Zweck auch die Neubegründung
und Aufhebung von Dienstbarkeiten, Grund-
pfandrechten und Baulasten. Beteiligten, deren
Rechte ohne Zustimmung durch den Beschluss
betroffen werden, ist vorher Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Der Beschluss muss
nach Form und Inhalt zur Übernahme in das Lie-
genschaftskataster geeignet sein.

(2) Allen Beteiligten ist ein ihre Rechte betref-
fender Auszug aus dem Beschluss zuzustel-
len. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der
Beschluss bei einer zu benennenden Stelle
eingesehen werden kann.
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§ 83 Bekanntmachung und
Rechtswirkungen der
vereinfachten Umlegung

(1) Die Gemeinde hat ortsüblich bekannt zu
machen, in welchem Zeitpunkt der Beschluss
über die vereinfachte Umlegung unanfechtbar
geworden ist. § 71 Absatz 2 über die vorzeitige
Inkraftsetzung ist entsprechend anzuwenden.

(2) Mit der Bekanntmachung wird der bis-
herige Rechtszustand durch den in dem
Beschluss über die vereinfachte Umlegung
vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt.
Die Bekanntmachung schließt die Einweisung
der neuen Eigentümer in den Besitz der zuge-
teilten Grundstücke oder Grundstücksteile ein.
§ 72 Absatz 2 über die Vollziehung ist entspre-
chend anzuwenden.

(3) Das Eigentum an ausgetauschten oder
einseitig zugeteilten Grundstücksteilen und
Grundstücken geht lastenfrei auf die neuen
Eigentümer über; Unschädlichkeitszeugnisse
sind nicht erforderlich. Sofern Grundstücks-
teile oder Grundstücke einem Grundstück zu-
geteilt werden, werden sie Bestandteil dieses
Grundstücks. Die dinglichen Rechte an die-
sem Grundstück erstrecken sich auf die zuge-
teilten Grundstücksteile und Grundstücke.
Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 3 gelten nur, so-
weit sich nicht aus einer Regelung nach § 80
Absatz 4 etwas anderes ergibt.

§ 84 Berichtigung
der öffentlichen Bücher

(1) Die Gemeinde übersendet dem Grund-
buchamt und der für die Führung des Liegen-
schaftskatasters zuständigen Stelle eine be-
glaubigte Abschrift des Beschlusses über die
vereinfachte Umlegung, teilt den Zeitpunkt
der Bekanntmachung nach § 83 Absatz 1 mit
und ersucht diese, die Rechtsänderungen in
das Grundbuch und in das Liegenschaftska-
taster einzutragen. § 74 Absatz 2 gilt entspre-
chend.

(2) Für die Kosten der vereinfachten Umlegung
gelten die §§ 78 und 79 entsprechend.

FÜNFTER TEIL

Enteignung

Erster Abschnitt

Zulässigkeit der Enteignung

§ 85 Enteignungszweck
(1) Nach diesem Gesetzbuch kann nur enteig-
net werden, um
1. entsprechend den Festsetzungen des Be-

bauungsplans ein Grundstück zu nutzen
oder eine solche Nutzung vorzubereiten,

2. unbebaute oder geringfügig bebaute Grund-
stücke, die nicht im Bereich eines Bebau-
ungsplans, aber innerhalb im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile liegen, insbesondere
zur Schließung von Baulücken, entspre-
chend den baurechtlichen Vorschriften zu
nutzen oder einer baulichen Nutzung zuzu-
führen,

3. Grundstücke für die Entschädigung in Land
zu beschaffen,

4. durch Enteignung entzogene Rechte durch
neue Rechte zu ersetzen,

5. Grundstücke einer baulichen Nutzung zuzu-
führen, wenn ein Eigentümer die Verpflich-
tung nach § 176 Absatz 1 oder 2 nicht erfüllt,

6. im Geltungsbereich einer Erhaltungssat-
zung eine bauliche Anlage aus den in § 172
Absatz 3 bis 5 bezeichneten Gründen zu
erhalten oder

7. im Geltungsbereich einer Satzung zur Si-
cherung von Durchführungsmaßnahmen
des Stadtumbaus eine bauliche Anlage aus
den in § 171d Absatz 3 bezeichneten Grün-
den zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) Unberührt bleiben
1. die Vorschriften über die Enteignung zu an-

deren als den in Absatz 1 genannten
Zwecken,

2. landesrechtliche Vorschriften über die Ent-
eignung zu den in Absatz 1 Nummer 6 ge-
nannten Zwecken.

§ 86 Gegenstand der Enteignung
(1) Durch Enteignung können

1. das Eigentum an Grundstücken entzogen
oder belastet werden;

2. andere Rechte an Grundstücken entzogen
oder belastet werden;
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3. Rechte entzogen werden, die zum Erwerb,

zum Besitz oder zur Nutzung von Grund-
stücken berechtigen oder die den Verpflich-
teten in der Benutzung von Grundstücken
beschränken; hierzu zählen auch Rück-
übertragungsansprüche nach dem Vermö-
gensgesetz;

4. soweit es in den Vorschriften dieses Teils
vorgesehen ist, Rechtsverhältnisse begrün-
det werden, die Rechte der in Nummer 3
bezeichneten Art gewähren.

(2) Auf das Zubehör eines Grundstücks sowie
auf Sachen, die nur zu einem vorübergehen-
den Zweck mit dem Grundstück verbunden
oder in ein Gebäude eingefügt sind, darf die
Enteignung nur nach Maßgabe des § 92 Ab-
satz 4 ausgedehnt werden.

(3) Die für die Entziehung oder Belastung des
Eigentums an Grundstücken geltenden Vor-
schriften sind auf die Entziehung, Belastung
oder Begründung der in Absatz 1 Nummer 2
bis 4 bezeichneten Rechte entsprechend an-
zuwenden.

§ 87 Voraussetzungen für die
Zulässigkeit der Enteignung

(1) Die Enteignung ist im einzelnen Fall nur
zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit sie
erfordert und der Enteignungszweck auf andere
zumutbare Weise nicht erreicht werden kann.

(2) Die Enteignung setzt voraus, dass der An-
tragsteller sich ernsthaft um den freihändigen
Erwerb des zu enteignenden Grundstücks zu
angemessenen Bedingungen, unter den Vor-
aussetzungen des § 100 Absatz 1 und 3 unter
Angebot geeigneten anderen Landes, vergeb-
lich bemüht hat. Der Antragsteller hat glaub-
haft zu machen, dass das Grundstück inner-
halb angemessener Frist zu dem vorgesehe-
nen Zweck verwendet wird.

(3) Die Enteignung eines Grundstücks zu dem
Zweck, es für die bauliche Nutzung vorzube-
reiten (§ 85 Absatz 1 Nummer 1) oder es der
baulichen Nutzung zuzuführen (§ 85 Absatz 1
Nummer 2), darf nur zugunsten der Gemeinde
oder eines öffentlichen Bedarfs- oder Er-
schließungsträgers erfolgen. In den Fällen des
§ 85 Absatz 1 Nummer 5 kann die Enteignung
eines Grundstücks zugunsten eines Bauwilli-
gen verlangt werden, der in der Lage ist, die
Baumaßnahmen innerhalb angemessener Frist
durchzuführen, und sich hierzu verpflichtet.
Soweit im förmlich festgelegten Sanierungsge-

biet die Enteignung zugunsten der Gemeinde
zulässig ist, kann sie auch zugunsten eines
Sanierungsträgers erfolgen.

(4) Die Zulässigkeit der Enteignung wird durch
die Vorschriften des Sechsten Teils des Zwei-
ten Kapitels nicht berührt.

§ 88 Enteignung aus zwingenden
städtebaulichen Gründen

Wird die Enteignung eines Grundstücks von
der Gemeinde zu den in § 85 Absatz 1 Num-
mer 1 und 2 bezeichneten Zwecken aus zwin-
genden städtebaulichen Gründen beantragt,
so genügt anstelle des § 87 Absatz 2 der
Nachweis, dass die Gemeinde sich ernsthaft
um den freihändigen Erwerb dieses Grund-
stücks zu angemessenen Bedingungen ver-
geblich bemüht hat. Satz 1 ist entsprechend
anzuwenden, wenn die Enteignung eines im
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gele-
genen Grundstücks zugunsten der Gemeinde
oder eines Sanierungsträgers beantragt wird.

§ 89 Veräußerungspflicht
(1) Die Gemeinde hat Grundstücke zu veräußern,

1. die sie durch Ausübung des Vorkaufsrechts
erlangt hat oder

2. die zu ihren Gunsten enteignet worden
sind, um sie für eine bauliche Nutzung vor-
zubereiten oder der baulichen Nutzung zu-
zuführen.

Dies gilt nicht für Grundstücke, die als Aus-
tauschland für beabsichtigte städtebauliche
Maßnahmen, zur Entschädigung in Land oder
für sonstige öffentliche Zwecke benötigt wer-
den. Die Veräußerungspflicht entfällt, wenn für
das Grundstück entsprechendes Ersatzland
hergegeben oder Miteigentum an einem Grund-
stück übertragen wurde oder wenn grund-
stücksgleiche Rechte, Rechte nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz oder sonstige dingli-
che Rechte an einem Grundstück begründet
oder gewährt wurden.

(2) Die Gemeinde soll ein Grundstück veräußern,
sobald der mit dem Erwerb verfolgte Zweck ver-
wirklicht werden kann oder entfallen ist.

(3) Die Gemeinde hat die Grundstücke unter
Berücksichtigung weiter Kreise der Bevölke-
rung an Personen zu veräußern, die sich ver-
pflichten, das Grundstück innerhalb angemes-
sener Frist entsprechend den baurechtlichen
Vorschriften oder den Zielen und Zwecken der
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städtebaulichen Maßnahme zu nutzen. Dabei
sind in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1 die früheren Käufer, in den Fällen des
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 die früheren
Eigentümer vorrangig zu berücksichtigen.

(4) Die Gemeinde kann ihrer Veräußerungs-
pflicht nachkommen, indem sie

1. das Eigentum an dem Grundstück über-
trägt,

2. grundstücksgleiche Rechte oder Rechte
nach dem Wohnungseigentumsgesetz oder

3. sonstige dingliche Rechte

begründet oder gewährt. Die Verschaffung eines
Anspruchs auf den Erwerb solcher Rechte
steht ihrer Begründung oder Gewährung oder
der Eigentumsübertragung gleich.

§ 90 Enteignung von
Grundstücken zur
Entschädigung in Land

(1) Die Enteignung von Grundstücken zur Ent-
schädigung in Land (Ersatzland) ist zulässig,
wenn
1. die Entschädigung eines Eigentümers nach

§ 100 in Land festzusetzen ist,

2. die Bereitstellung von Grundstücken, die im
Rahmen der beabsichtigten städtebauli-
chen Entwicklung als Ersatzland geeignet
sind, weder aus dem Grundbesitz des Ent-
eignungsbegünstigten noch aus dem Grund-
besitz des Bundes, des Landes, einer
Gemeinde (Gemeindeverband) oder einer
juristischen Person des Privatrechts, an der
der Bund, das Land oder eine Gemeinde
(Gemeindeverband) allein oder gemeinsam
überwiegend beteiligt sind, möglich und zu-
mutbar ist sowie

3. von dem Enteignungsbegünstigten geeig-
nete Grundstücke freihändig zu angemes-
senen Bedingungen, insbesondere, soweit
ihm dies möglich und zumutbar ist, unter
Angebot geeigneten anderen Landes aus
dem eigenen Vermögen oder aus dem
Besitzstand von juristischen Personen des
Privatrechts, an deren Kapital er überwie-
gend beteiligt ist, nicht erworben werden
können.

(2) Grundstücke unterliegen nicht der Enteig-
nung zur Entschädigung in Land, wenn und
soweit

1. der Eigentümer oder bei land- oder forst-
wirtschaftlich genutzten Grundstücken

auch der sonstige Nutzungsberechtigte auf
das zu enteignende Grundstück mit seiner
Berufs- oder Erwerbstätigkeit angewiesen
und ihm im Interesse der Erhaltung der
Wirtschaftlichkeit seines Betriebs die Ab-
gabe nicht zuzumuten ist oder

2. die Grundstücke oder ihre Erträge unmittel-
bar öffentlichen Zwecken oder der Wohl-
fahrtspflege, dem Unterricht, der Forschung,
der Kranken- und Gesundheitspflege, der
Erziehung, der Körperertüchtigung oder
den Aufgaben der Kirchen und anderer Re-
ligionsgesellschaften des öffentlichen Rechts
sowie deren Einrichtungen dienen oder zu
dienen bestimmt sind.

(3) Außerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reichs eines Bebauungsplans und außerhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
können Grundstücke zur Entschädigung in
Land nur enteignet werden, wenn sie land-
oder forstwirtschaftlich genutzt werden sollen.

(4) Die Enteignung zum Zweck der Entschädi-
gung eines Eigentümers, dessen Grundstück
zur Beschaffung von Ersatzland enteignet
wird, ist unzulässig.

§ 91 Ersatz für entzogene Rechte
Die Enteignung zu dem Zweck, durch Enteig-
nung entzogene Rechte durch neue Rechte zu
ersetzen, ist nur zulässig, soweit der Ersatz in
den Vorschriften des Zweiten Abschnitts vor-
gesehen ist. Für den Ersatz entzogener
Rechte durch neue Rechte im Wege der Ent-
eignung nach § 97 Absatz 2 Satz 3 gelten die
in § 90 Absatz 1 und 2 für die Enteignung zur
Entschädigung in Land getroffenen Vorschrif-
ten entsprechend.

§ 92 Umfang, Beschränkung
und Ausdehnung
der Enteignung

(1) Ein Grundstück darf nur in dem Umfang
enteignet werden, in dem dies zur Verwirkli-
chung des Enteignungszwecks erforderlich ist.
Reicht eine Belastung des Grundstücks mit
einem Recht zur Verwirklichung des Enteig-
nungszwecks aus, so ist die Enteignung hier-
auf zu beschränken.

(2) Soll ein Grundstück mit einem Erbbaurecht
belastet werden, kann der Eigentümer anstelle
der Belastung die Entziehung des Eigentums
verlangen. Soll ein Grundstück mit einem an-
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deren Recht belastet werden, kann der Eigen-
tümer die Entziehung des Eigentums verlangen,
wenn die Belastung mit dem dinglichen Recht
für ihn unbillig ist.

(3) Soll ein Grundstück oder ein räumlich oder
wirtschaftlich zusammenhängender Grundbe-
sitz nur zu einem Teil enteignet werden, kann
der Eigentümer die Ausdehnung der Enteig-
nung auf das Restgrundstück oder den Rest-
besitz insoweit verlangen, als das Restgrund-
stück oder der Restbesitz nicht mehr in ange-
messenem Umfang baulich oder wirtschaftlich
genutzt werden kann.

(4) Der Eigentümer kann verlangen, dass die
Enteignung auf die in § 86 Absatz 2 bezeich-
neten Gegenstände ausgedehnt wird, wenn
und soweit er sie infolge der Enteignung nicht
mehr wirtschaftlich nutzen oder in anderer
Weise angemessen verwerten kann.

(5) Ein Verlangen nach den Absätzen 2 bis 4 ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Ent-
eignungsbehörde bis zum Schluss der mündli-
chen Verhandlung geltend zu machen.

Zweiter Abschnitt

Entschädigung

§ 93 Entschädigungsgrundsätze
(1) Für die Enteignung ist Entschädigung zu
leisten.

(2) Die Entschädigung wird gewährt

1. für den durch die Enteignung eintretenden
Rechtsverlust,

2. für andere durch die Enteignung eintre-
tende Vermögensnachteile.

(3) Vermögensvorteile, die dem Entschädi-
gungsberechtigten (§ 94) infolge der Enteig-
nung entstehen, sind bei der Festsetzung der
Entschädigung zu berücksichtigen. Hat bei
der Entstehung eines Vermögensnachteils ein
Verschulden des Entschädigungsberechtigten
mitgewirkt, so gilt § 254 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs entsprechend.

(4) Für die Bemessung der Entschädigung ist
der Zustand des Grundstücks in dem Zeit-
punkt maßgebend, in dem die Enteignungs-
behörde über den Enteignungsantrag ent-
scheidet. In den Fällen der vorzeitigen Besit-
zeinweisung ist der Zustand in dem Zeitpunkt
maßgebend, in dem diese wirksam wird.

§ 94 Entschädigungsberechtigter
und Entschädigungs-
verpflichteter

(1) Entschädigung kann verlangen, wer in sei-
nem Recht durch die Enteignung beeinträch-
tigt wird und dadurch einen Vermögensnach-
teil erleidet.

(2) Zur Leistung der Entschädigung ist der Ent-
eignungsbegünstigte verpflichtet. Wird Ersatz-
land enteignet, so ist zur Entschädigung derje-
nige verpflichtet, der dieses Ersatzland für das
zu enteignende Grundstück beschaffen muss.

§ 95 Entschädigung für den
Rechtsverlust

(1) Die Entschädigung für den durch die Ent-
eignung eintretenden Rechtsverlust bemisst
sich nach dem Verkehrswert (§ 194) des zu
enteignenden Grundstücks oder sonstigen
Gegenstands der Enteignung. Maßgebend ist
der Verkehrswert in dem Zeitpunkt, in dem die
Enteignungsbehörde über den Enteignungs-
antrag entscheidet.

(2) Bei der Festsetzung der Entschädigung
bleiben unberücksichtigt

1. Wertsteigerungen eines Grundstücks, die in
der Aussicht auf eine Änderung der zuläs-
sigen Nutzung eingetreten sind, wenn die
Änderung nicht in absehbarer Zeit zu er-
warten ist;

2. Wertänderungen, die infolge der bevorste-
henden Enteignung eingetreten sind;

3. Werterhöhungen, die nach dem Zeitpunkt
eingetreten sind, in dem der Eigentümer zur
Vermeidung der Enteignung ein Kauf- oder
Tauschangebot des Antragstellers mit an-
gemessenen Bedingungen (§ 87 Absatz 2
Satz 1 und § 88) hätte annehmen können,
es sei denn, dass der Eigentümer Kapital
oder Arbeit für sie aufgewendet hat;

4. wertsteigernde Veränderungen, die während
einer Veränderungssperre ohne Genehmi-
gung der Baugenehmigungsbehörde vor-
genommen worden sind;

5. wertsteigernde Veränderungen, die nach
Einleitung des Enteignungsverfahrens ohne
behördliche Anordnung oder Zustimmung
der Enteignungsbehörde vorgenommen
worden sind;

6. Vereinbarungen, soweit sie von üblichen
Vereinbarungen auffällig abweichen und
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Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
sie getroffen worden sind, um eine höhere
Entschädigungsleistung zu erlangen;

7. Bodenwerte, die nicht zu berücksichtigen
wären, wenn der Eigentümer eine Entschä-
digung in den Fällen der §§ 40 bis 42 gel-
tend machen würde.

(3) Für bauliche Anlagen, deren Rückbau je-
derzeit auf Grund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften entschädigungslos gefordert werden
kann, ist eine Entschädigung nur zu ge-
währen, wenn es aus Gründen der Billigkeit
geboten ist. Kann der Rückbau entschädi-
gungslos erst nach Ablauf einer Frist gefordert
werden, so ist die Entschädigung nach dem
Verhältnis der restlichen zu der gesamten Frist
zu bemessen.

(4) Wird der Wert des Eigentums an dem
Grundstück durch Rechte Dritter gemindert,
die an dem Grundstück aufrechterhalten, an
einem anderen Grundstück neu begründet
oder gesondert entschädigt werden, so ist
dies bei der Festsetzung der Entschädigung
für den Rechtsverlust zu berücksichtigen.

§ 96 Entschädigung für andere
Vermögensnachteile

(1) Wegen anderer durch die Enteignung ein-
tretender Vermögensnachteile ist eine Ent-
schädigung nur zu gewähren, wenn und
soweit diese Vermögensnachteile nicht bei
der Bemessung der Entschädigung für den
Rechtsverlust berücksichtigt sind. Die Ent-
schädigung ist unter gerechter Abwägung der
Interessen der Allgemeinheit und der Beteilig-
ten festzusetzen, insbesondere für

1. den vorübergehenden oder dauernden Ver-
lust, den der bisherige Eigentümer in seiner
Berufstätigkeit, seiner Erwerbstätigkeit oder
in Erfüllung der ihm wesensgemäß oblie-
genden Aufgaben erleidet, jedoch nur bis
zu dem Betrag des Aufwands, der erforder-
lich ist, um ein anderes Grundstück in der
gleichen Weise wie das zu enteignende
Grundstück zu nutzen;

2. die Wertminderung, die durch die Enteig-
nung eines Grundstücksteils oder eines
Teils eines räumlich oder wirtschaftlich zu-
sammenhängenden Grundbesitzes bei dem
anderen Teil oder durch Enteignung des
Rechts an einem Grundstück bei einem an-
deren Grundstück entsteht, soweit die
Wertminderung nicht schon bei der Fest-

setzung der Entschädigung nach Nummer
1 berücksichtigt ist;

3. die notwendigen Aufwendungen für einen
durch die Enteignung erforderlich werden-
den Umzug.

(2) Im Falle des Absatzes 1 Nummer 2 ist § 95
Absatz 2 Nummer 3 anzuwenden.

§ 97 Behandlung der Rechte der
Nebenberechtigten

(1) Rechte an dem zu enteignenden Grund-
stück sowie persönliche Rechte, die zum
Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks
berechtigen oder den Verpflichteten in der
Benutzung des Grundstücks beschränken,
können aufrechterhalten werden, soweit dies
mit dem Enteignungszweck vereinbar ist.

(2) Als Ersatz für ein Recht an einem Grund-
stück, das nicht aufrechterhalten wird, kann
mit Zustimmung des Rechtsinhabers das Er-
satzland oder ein anderes Grundstück des
Enteignungsbegünstigten mit einem gleichen
Recht belastet werden. Als Ersatz für ein per-
sönliches Recht, das nicht aufrechterhalten
wird, kann mit Zustimmung des Rechtsinha-
bers ein Rechtsverhältnis begründet werden,
das ein Recht gleicher Art in Bezug auf das Er-
satzland oder auf ein anderes Grundstück des
Enteignungsbegünstigten gewährt. Als Ersatz
für dingliche oder persönliche Rechte eines
öffentlichen Verkehrsunternehmens oder eines
Trägers der öffentlichen Versorgung mit Elek-
trizität, Gas, Wärme oder Wasser, der auf
diese zur Erfüllung seiner wesensgemäßen
Aufgaben angewiesen ist, sind auf seinen An-
trag Rechte gleicher Art zu begründen; soweit
dazu Grundstücke des Enteignungsbegün-
stigten nicht geeignet sind, können zu diesem
Zweck auch andere Grundstücke in Anspruch
genommen werden. Anträge nach Satz 3
müssen vor Beginn der mündlichen Verhand-
lung schriftlich oder zur Niederschrift der Ent-
eignungsbehörde gestellt werden.

(3) Soweit Rechte nicht aufrechterhalten oder
nicht durch neue Rechte ersetzt werden, sind
bei der Enteignung eines Grundstücks geson-
dert zu entschädigen
1. Erbbauberechtigte, Altenteilsberechtigte so-

wie Inhaber von Dienstbarkeiten und Er-
werbsrechten an dem Grundstück,

2. Inhaber von persönlichen Rechten, die zum
Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks
berechtigen, wenn der Berechtigte im Be-
sitz des Grundstücks ist,
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3. Inhaber von persönlichen Rechten, die zum

Erwerb des Grundstücks berechtigen oder
den Verpflichteten in der Nutzung des
Grundstücks beschränken.

(4) Berechtigte, deren Rechte nicht aufrechter-
halten, nicht durch neue Rechte ersetzt und
nicht gesondert entschädigt werden, haben
bei der Enteignung eines Grundstücks An-
spruch auf Ersatz des Werts ihres Rechts aus
der Geldentschädigung für das Eigentum an
dem Grundstück, soweit sich ihr Recht auf
dieses erstreckt. Das gilt entsprechend für die
Geldentschädigungen, die für den durch die
Enteignung eintretenden Rechtsverlust in an-
deren Fällen oder nach § 96 Absatz 1 Satz 2
Nummer 2 festgesetzt werden.

§ 98 Schuldübergang
(1) Haftet bei einer Hypothek, die aufrechterhal-
ten oder durch ein neues Recht an einem ande-
ren Grundstück ersetzt wird, der von der Enteig-
nung Betroffene zugleich persönlich, so über-
nimmt der Enteignungsbegünstigte die Schuld in
Höhe der Hypothek. Die §§ 415 und 416 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend;
als Veräußerer im Sinne des § 416 ist der von
der Enteignung Betroffene anzusehen.

(2) Das Gleiche gilt, wenn bei einer Grund-
schuld oder Rentenschuld, die aufrechter-
halten oder durch ein neues Recht an einem
anderen Grundstück ersetzt wird, der von
der Enteignung Betroffene zugleich persönlich
haftet, sofern er spätestens in dem nach § 108
anzuberaumenden Termin die gegen ihn
bestehende Forderung unter Angabe ihres
Betrags und Grunds angemeldet und auf
Verlangen der Enteignungsbehörde oder eines
Beteiligten glaubhaft gemacht hat.

§ 99 Entschädigung in Geld
(1) Die Entschädigung ist in einem einmaligen
Betrag zu leisten, soweit dieses Gesetzbuch
nichts anderes bestimmt. Auf Antrag des Ei-
gentümers kann die Entschädigung in wieder-
kehrenden Leistungen festgesetzt werden, wenn
dies den übrigen Beteiligten zuzumuten ist.

(2) Für die Belastung eines Grundstücks mit
einem Erbbaurecht ist die Entschädigung in
einem Erbbauzins zu leisten.

(3) Einmalige Entschädigungsbeträge sind mit
2 vom Hundert über dem Basiszinssatz nach
§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich
von dem Zeitpunkt an zu verzinsen, in dem die

Enteignungsbehörde über den Enteignungs-
antrag entscheidet. Im Falle der vorzeitigen
Besitzeinweisung ist der Zeitpunkt maßge-
bend, in dem diese wirksam wird.

§ 100 Entschädigung in Land
(1) Die Entschädigung ist auf Antrag des Ei-
gentümers in geeignetem Ersatzland festzu-
setzen, wenn er zur Sicherung seiner Beruf-
stätigkeit, seiner Erwerbstätigkeit oder zur Er-
füllung der ihm wesensgemäß obliegenden
Aufgaben auf Ersatzland angewiesen ist und
1. der Enteignungsbegünstigte über als Er-

satzland geeignete Grundstücke verfügt,
auf die er nicht mit seiner Berufstätigkeit,
seiner Erwerbstätigkeit oder zur Erfüllung
der ihm wesensgemäß obliegenden Aufga-
ben angewiesen ist, oder

2. der Enteignungsbegünstigte geeignetes Er-
satzland nach pflichtmäßigem Ermessen
der Enteignungsbehörde freihändig zu an-
gemessenen Bedingungen beschaffen kann
oder

3. geeignetes Ersatzland durch Enteignung
nach § 90 beschafft werden kann.

(2) Wird die Entschädigung in Ersatzland fest-
gesetzt, sind auch der Verwendungszweck
des Ersatzlands und die Frist, in der das
Grundstück zu dem vorgesehenen Zweck zu
verwenden ist, zu bezeichnen. Die §§ 102 und
103 gelten entsprechend.

(3) Unter den Voraussetzungen der Nummern 1
bis 3 des Absatzes 1 ist die Entschädigung auf
Antrag des Eigentümers auch dann in geeigne-
tem Ersatzland festzusetzen, wenn ein Grund-
stück enteignet werden soll, das mit einem
Eigenheim oder einer Kleinsiedlung bebaut ist.
Dies gilt nicht, wenn nach öffentlich-rechtlichen
Vorschriften der Rückbau des Gebäudes jeder-
zeit entschädigungslos gefordert werden kann.

(4) Die Entschädigung kann auf Antrag des
Enteigneten oder Enteignungsbegünstigten
ganz oder teilweise in Ersatzland festgesetzt
werden, wenn diese Art der Entschädigung
nach pflichtmäßigem Ermessen der Enteig-
nungsbehörde unter gerechter Abwägung der
Interessen der Allgemeinheit und der Beteilig-
ten billig ist und bei dem Enteignungsbegün-
stigten die in Absatz 1 Nummer 1 oder 2 ge-
nannten Voraussetzungen vorliegen.

(5) Auf die Ermittlung des Werts des Ersatz-
lands ist § 95 entsprechend anzuwenden.
Hierbei kann eine Werterhöhung berücksich-
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tigt werden, die das übrige Grundvermögen
des von der Enteignung Betroffenen durch
den Erwerb des Ersatzlands über dessen
Wert nach Satz 1 hinaus erfährt. Hat das
Ersatzland einen geringeren Wert als das zu
enteignende Grundstück, so ist eine dem
Wertunterschied entsprechende zusätzliche
Geldentschädigung festzusetzen. Hat das
Ersatzland einen höheren Wert als das zu
enteignende Grundstück, so ist festzusetzen,
dass der Entschädigungsberechtigte an den
durch die Enteignung Begünstigten eine dem
Wertunterschied entsprechende Ausgleichs-
zahlung zu leisten hat. Die Ausgleichszahlung
wird mit dem nach § 117 Absatz 5 Satz 1 in
der Ausführungsanordnung festgesetzten
Tag fällig.

(6) Wird die Entschädigung in Land festgesetzt,
sollen dingliche oder persönliche Rechte, so-
weit sie nicht an dem zu enteignenden Grund-
stück aufrechterhalten werden, auf Antrag
des Rechtsinhabers ganz oder teilweise nach
Maßgabe des § 97 Absatz 2 ersetzt werden.
Soweit dies nicht möglich ist oder nicht aus-
reicht, sind die Inhaber der Rechte gesondert
in Geld zu entschädigen; dies gilt für die in
§ 97 Absatz 4 bezeichneten Berechtigungen
nur, soweit ihre Rechte nicht durch eine dem
Eigentümer nach Absatz 5 zu gewährende
zusätzliche Geldentschädigung gedeckt wer-
den.

(7) Anträge nach den Absätzen 1, 3, 4 und 6
sind schriftlich oder zur Niederschrift der Ent-
eignungsbehörde zu stellen, und zwar in den
Fällen der Absätze 1, 3 und 4 vor Beginn und
im Falle des Absatzes 6 bis zum Schluss der
mündlichen Verhandlung (§ 108).

(8) Sind Miteigentum, grundstücksgleiche
Rechte oder Rechte nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz ebenso zur Sicherung der
Berufs- oder Erwerbstätigkeit des Berechtig-
ten oder zur Erfüllung der ihm wesensgemäß
obliegenden Aufgaben geeignet, können dem
Eigentümer diese Rechte anstelle des Ersatz-
lands angeboten werden. Der Eigentümer ist
in Geld abzufinden, wenn er die ihm nach Satz
1 angebotene Entschädigung ablehnt. § 101
bleibt unberührt.

(9) Hat der Eigentümer nach Absatz 1 oder 3
einen Anspruch auf Ersatzland und beschafft
er sich mit Zustimmung des Enteignungsbe-
günstigten außerhalb des Enteignungsverfah-
rens Ersatzland oder die in Absatz 8 bezeich-
neten Rechte selbst, so hat er gegen den
Enteignungsbegünstigten einen Anspruch auf

Erstattung der erforderlichen Aufwendungen.
Der Enteignungsbegünstigte ist nur insoweit
zur Erstattung verpflichtet, als er selbst Auf-
wendungen erspart. Kommt eine Einigung
über die Erstattung nicht zustande, entschei-
det die Enteignungsbehörde; für den Bescheid
gilt § 122 entsprechend.

§ 101 Entschädigung durch
Gewährung anderer Rechte

(1) Der Eigentümer eines zu enteignenden
Grundstücks kann auf seinen Antrag, wenn dies
unter Abwägung der Belange der Beteiligten bil-
lig ist, ganz oder teilweise entschädigt werden

1. durch Bestellung oder Übertragung von
Miteigentum an einem Grundstück, grund-
stücksgleichen Rechten, Rechten nach
dem Wohnungseigentumsgesetz, sonsti-
gen dinglichen Rechten an dem zu ent-
eignenden Grundstück oder an einem
anderen Grundstück des Enteignungsbe-
günstigten oder

2. durch Übertragung von Eigentum an einem
bebauten Grundstück des Enteignungsbe-
günstigten oder

3. durch Übertragung von Eigentum an einem
Grundstück des Enteignungsbegünstigten,
das mit einem Eigenheim oder einer Klein-
siedlung bebaut werden soll.

Bei Wertunterschieden zwischen den Rechten
nach Satz 1 und dem zu enteignenden Grund-
stück gilt § 100 Absatz 5 entsprechend.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 muss bis zum
Schluss der mündlichen Verhandlung schrift-
lich oder zur Niederschrift der Enteignungs-
behörde gestellt werden.

§ 102 Rückenteignung
(1) Der enteignete frühere Eigentümer kann
verlangen, dass das enteignete Grundstück zu
seinen Gunsten wieder enteignet wird
(Rückenteignung), wenn und soweit

1. der durch die Enteignung Begünstigte oder
sein Rechtsnachfolger das Grundstück nicht
innerhalb der festgesetzten Fristen (§ 113
Absatz 2 Nummer 3 und § 114) zu dem
Enteignungszweck verwendet oder den
Enteignungszweck vor Ablauf der Frist auf-
gegeben hat oder

2. die Gemeinde ihre Verpflichtung zur Übe-
reignung nach § 89 nicht erfüllt hat.
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(2) Die Rückenteignung kann nicht verlangt
werden, wenn

1. der Enteignete selbst das Grundstück im
Wege der Enteignung nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzbuchs oder des Bauland-
beschaffungsgesetzes erworben hatte oder

2. ein Verfahren zur Enteignung des Grund-
stücks nach diesem Gesetzbuch zugunsten
eines anderen Bauwilligen eingeleitet wor-
den ist und der enteignete frühere Eigen-
tümer nicht glaubhaft macht, dass er das
Grundstück binnen angemessener Frist zu
dem vorgesehenen Zweck verwenden wird.

(3) Der Antrag auf Rückenteignung ist binnen
zwei Jahren seit Entstehung des Anspruchs
bei der zuständigen Enteignungsbehörde ein-
zureichen. § 206 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gilt entsprechend. Der Antrag ist nicht
mehr zulässig, wenn in den Fällen des Absat-
zes 1 mit der zweckgerechten Verwendung
begonnen oder die Veräußerung oder Aus-
gabe des Grundstücks in Erbbaurecht vor
Eingang des Antrags bei der Enteignungs-
behörde eingeleitet worden ist.

(4) Die Enteignungsbehörde kann die Rückent-
eignung ablehnen, wenn das Grundstück er-
heblich verändert oder ganz oder überwiegend
Entschädigung in Land gewährt worden ist.

(5) Der frühere Inhaber eines Rechts, das
durch Enteignung nach den Vorschriften die-
ses Gesetzbuchs aufgehoben ist, kann unter
den in Absatz 1 bezeichneten Voraussetzun-
gen verlangen, dass ein gleiches Recht an
dem früher belasteten Grundstück zu seinen
Gunsten durch Enteignung wieder begründet
wird. Die Vorschriften über die Rückenteig-
nung gelten entsprechend.

(6) Für das Verfahren gelten die §§ 104 bis 122
entsprechend.

§ 103 Entschädigung für die
Rückenteignung

Wird dem Antrag auf Rückenteignung stattge-
geben, so hat der Antragsteller dem von der
Rückenteignung Betroffenen Entschädigung
für den Rechtsverlust zu leisten. § 93 Absatz 2
Nummer 2 ist nicht anzuwenden. Ist dem
Antragsteller bei der ersten Enteignung eine
Entschädigung für andere Vermögensnach-
teile gewährt worden, so hat er diese Entschä-
digung insoweit zurückzugewähren, als die
Nachteile auf Grund der Rückenteignung ent-
fallen. Die dem Eigentümer zu gewährende

Entschädigung darf den bei der ersten Enteig-
nung zugrunde gelegten Verkehrswert des
Grundstücks nicht übersteigen, jedoch sind
Aufwendungen zu berücksichtigen, die zu
einer Werterhöhung des Grundstücks geführt
haben. Im Übrigen gelten die Vorschriften über
die Entschädigung im Zweiten Abschnitt ent-
sprechend.

Dritter Abschnitt

Enteignungsverfahren

§ 104 Enteignungsbehörde
(1) Die Enteignung wird von der höheren Ver-
waltungsbehörde durchgeführt (Enteignungs-
behörde).

(2) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass an den
Entscheidungen der Enteignungsbehörde
ehrenamtliche Beisitzer mitzuwirken haben.

§ 105 Enteignungsantrag
Der Enteignungsantrag ist bei der Gemeinde,
in deren Gemarkung das zu enteignende
Grundstück liegt, einzureichen. Die Gemeinde
legt ihn mit ihrer Stellungnahme binnen eines
Monats der Enteignungsbehörde vor.

§ 106 Beteiligte
(1) In dem Enteignungsverfahren sind Betei-
ligte

1. der Antragsteller,

2. der Eigentümer und diejenigen, für die ein
Recht an dem Grundstück oder an einem
das Grundstück belastenden Recht im
Grundbuch eingetragen oder durch Eintra-
gung gesichert ist,

3. Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetra-
genen Rechts an dem Grundstück oder an
einem das Grundstück belastenden Recht,
eines Anspruchs mit dem Recht auf Befrie-
digung aus dem Grundstück oder eines
persönlichen Rechts, das zum Erwerb, zum
Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks
berechtigt oder die Benutzung des Grund-
stücks beschränkt,

4. wenn Ersatzland bereitgestellt wird, der
Eigentümer und die Inhaber der in den
Nummern 2 und 3 genannten Rechte hin-
sichtlich des Ersatzlands,
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5. die Eigentümer der Grundstücke, die durch

eine Enteignung nach § 91 betroffen wer-
den, und

6. die Gemeinde.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 3 bezeichneten
Personen werden in dem Zeitpunkt Beteiligte,
in dem die Anmeldung ihres Rechts der Ent-
eignungsbehörde zugeht. Die Anmeldung
kann spätestens bis zum Schluss der mündli-
chen Verhandlung mit den Beteiligten erfolgen.

(3) Bestehen Zweifel an einem angemeldeten
Recht, so hat die Enteignungsbehörde dem
Anmeldenden unverzüglich eine Frist zur
Glaubhaftmachung seines Rechts zu setzen.
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist er bis zur
Glaubhaftmachung seines Rechts nicht mehr
zu beteiligen.

(4) Der im Grundbuch eingetragene Gläubiger
einer Hypothek, Grundschuld oder Renten-
schuld, für die ein Brief erteilt ist, sowie jeder
seiner Rechtsnachfolger hat auf Verlangen der
Enteignungsbehörde eine Erklärung darüber
abzugeben, ob ein anderer die Hypothek,
Grundschuld oder Rentenschuld oder ein
Recht daran erworben hat; die Person eines
Erwerbers hat er dabei zu bezeichnen. § 208
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 107 Vorbereitung der
mündlichen Verhandlung

(1) Das Enteignungsverfahren soll beschleu-
nigt durchgeführt werden. Die Enteignungs-
behörde soll schon vor der mündlichen Ver-
handlung alle Anordnungen treffen, die erfor-
derlich sind, um das Verfahren tunlichst in
einem Verhandlungstermin zu erledigen. Sie
hat dem Eigentümer, dem Antragsteller sowie
den Behörden, für deren Geschäftsbereich
die Enteignung von Bedeutung ist, Gelegen-
heit zur Äußerung zu geben. Bei der Ermitt-
lung des Sachverhalts hat die Enteignungs-
behörde ein Gutachten des Gutachteraus-
schusses (§ 192) einzuholen, wenn Eigentum
entzogen oder ein Erbbaurecht bestellt werden
soll.

(2) Die Enteignungsbehörde hat die Landwirt-
schaftsbehörde zu hören, wenn landwirt-
schaftlich genutzte Grundstücke, die außer-
halb des räumlichen Geltungsbereichs eines
Bebauungsplans liegen, zur Entschädigung in
Land enteignet werden sollen.

(3) Enteignungsverfahren können miteinander
verbunden werden. Sie sind zu verbinden,

wenn die Gemeinde es beantragt. Verbun-
dene Enteignungsverfahren können wieder
getrennt werden.

§ 108 Einleitung des Enteignungs-
verfahrens und Anberau-
mung des Termins zur
mündlichen Verhandlung;
Enteignungsvermerk

(1) Das Enteignungsverfahren wird durch An-
beraumung eines Termins zu einer mündlichen
Verhandlung mit den Beteiligten eingeleitet. Zu
der mündlichen Verhandlung sind der Antrag-
steller, der Eigentümer des betroffenen Grund-
stücks, die sonstigen aus dem Grundbuch
ersichtlichen Beteiligten und die Gemeinde zu
laden. Die Ladung ist zuzustellen. Die La-
dungsfrist beträgt einen Monat.

(2) Das Enteignungsverfahren zugunsten der
Gemeinde kann bereits eingeleitet werden,
wenn

1. der Entwurf des Bebauungsplans nach § 3
Absatz 2 im Internet veröffentlicht worden
ist,

2. die Veröffentlichungsfrist nach § 3 Absatz 2
Satz 1 abgelaufen ist und

3. mit den Beteiligten die Verhandlungen nach
§ 87 Absatz 2 geführt und die von ihnen ge-
gen den Entwurf des Bebauungsplans frist-
gemäß vorgebrachten Anregungen erörtert
worden sind. Die Gemeinde kann in dem-
selben Termin die Verhandlungen nach § 87
Absatz 2 führen und die Anregungen erör-
tern.

Das Verfahren ist so zu fördern, dass der Ent-
eignungsbeschluss ergehen kann, sobald der
Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden
ist. Eine Einigung nach § 110 oder § 111 kann
auch vor Rechtsverbindlichkeit des Bebau-
ungsplans erfolgen.

(3) Die Ladung muss enthalten

1. die Bezeichnung des Antragstellers und
des betroffenen Grundstücks,

2. den wesentlichen Inhalt des Enteignungs-
antrags mit dem Hinweis, dass der Antrag
mit den ihm beigefügten Unterlagen bei der
Enteignungsbehörde eingesehen werden
kann,

3. die Aufforderung, etwaige Einwendungen
gegen den Enteignungsantrag möglichst
vor der mündlichen Verhandlung bei der
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Enteignungsbehörde schriftlich einzurei-
chen oder zur Niederschrift zu erklären, und

4. den Hinweis, dass auch bei Nichterschei-
nen über den Enteignungsantrag und an-
dere im Verfahren zu erledigende Anträge
entschieden werden kann.

(4) Die Ladung von Personen, deren Beteili-
gung auf einem Antrag auf Entschädigung in
Land beruht, muss außer dem in Absatz 3 vor-
geschriebenen Inhalt auch die Bezeichnung
des Eigentümers, dessen Entschädigung in
Land beantragt ist, und des Grundstücks, für
das die Entschädigung in Land gewährt wer-
den soll, enthalten.

(5) Die Einleitung des Enteignungsverfahrens
ist unter Bezeichnung des betroffenen Grund-
stücks und des im Grundbuch als Eigentümer
Eingetragenen sowie des ersten Termins der
mündlichen Verhandlung mit den Beteiligten
ortsüblich bekannt zu machen. In der Be-
kanntmachung sind alle Beteiligten aufzufor-
dern, ihre Rechte spätestens in der münd-
lichen Verhandlung wahrzunehmen mit dem
Hinweis, dass auch bei Nichterscheinen über
den Enteignungsantrag und andere im Verfah-
ren zu erledigende Anträge entschieden werden
kann.

(6) Die Enteignungsbehörde teilt dem Grund-
buchamt die Einleitung des Enteignungsver-
fahrens mit. Sie ersucht das Grundbuchamt, in
das Grundbuch des betroffenen Grundstücks
einzutragen, dass das Enteignungsverfahren
eingeleitet ist (Enteignungsvermerk); ist das
Enteignungsverfahren beendigt, ersucht die
Enteignungsbehörde das Grundbuchamt, den
Enteignungsvermerk zu löschen. Das Grund-
buchamt hat die Enteignungsbehörde von allen
Eintragungen zu benachrichtigen, die nach dem
Zeitpunkt der Einleitung des Enteignungsver-
fahrens im Grundbuch des betroffenen Grund-
stücks vorgenommen sind und vorgenommen
werden.

(7) Ist im Grundbuch die Anordnung der
Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung
eingetragen, gibt die Enteignungsbehörde
dem Vollstreckungsgericht von der Einleitung
des Enteignungsverfahrens Kenntnis, soweit
dieses das Grundstück betrifft, das Gegen-
stand des Vollstreckungsverfahrens ist.

§ 109 Genehmigungspflicht
(1) Von der Bekanntmachung über die Einlei-
tung des Enteignungsverfahrens an bedürfen
die in § 51 bezeichneten Rechtsvorgänge,

Vorhaben und Teilungen der schriftlichen Ge-
nehmigung der Enteignungsbehörde.

(2) Die Enteignungsbehörde darf die Genehmi-
gung nur versagen, wenn Grund zu der An-
nahme besteht, dass der Rechtsvorgang, das
Vorhaben oder die Teilung die Verwirklichung
des Enteignungszwecks unmöglich machen
oder wesentlich erschweren würde.

(3) Sind Rechtsvorgänge oder Vorhaben nach
Absatz 1 vor der Bekanntmachung zu erwar-
ten, kann die Enteignungsbehörde anordnen,
dass die Genehmigungspflicht nach Absatz 1
bereits zu einem früheren Zeitpunkt eintritt. Die
Anordnung ist ortsüblich bekannt zu machen
und dem Grundbuchamt mitzuteilen.

(4) § 22 Absatz 5 Satz 2 bis 5, § 51 Absatz 2
und § 116 Absatz 6 sind entsprechend anzu-
wenden.

§ 110 Einigung
(1) Die Enteignungsbehörde hat auf eine Eini-
gung zwischen den Beteiligten hinzuwirken.

(2) Einigen sich die Beteiligten, so hat die Ent-
eignungsbehörde eine Niederschrift über die
Einigung aufzunehmen. Die Niederschrift muss
den Erfordernissen des § 113 Absatz 2 ent-
sprechen. Sie ist von den Beteiligten zu unter-
schreiben. Ein Bevollmächtigter des Eigen-
tümers bedarf einer öffentlich beglaubigten
Vollmacht.

(3) Die beurkundete Einigung steht einem nicht
mehr anfechtbaren Enteignungsbeschluss
gleich. § 113 Absatz 5 ist entsprechend anzu-
wenden.

§ 111 Teileinigung
Einigen sich die Beteiligten nur über den Über-
gang oder die Belastung des Eigentums an
dem zu enteignenden Grundstück, jedoch
nicht über die Höhe der Entschädigung, so ist
§ 110 Absatz 2 und 3 entsprechend anzuwen-
den. Die Enteignungsbehörde hat anzuord-
nen, dass dem Berechtigten eine Vorauszah-
lung in Höhe der zu erwartenden Entschädi-
gung zu leisten ist, soweit sich aus der Eini-
gung nichts anderes ergibt. Im Übrigen nimmt
das Enteignungsverfahren seinen Fortgang.

§ 112 Entscheidung der
Enteignungsbehörde

(1) Soweit eine Einigung nicht zustande
kommt, entscheidet die Enteignungsbehörde



363

BauGB
auf Grund der mündlichen Verhandlung durch
Beschluss über den Enteignungsantrag, die
übrigen gestellten Anträge sowie über die er-
hobenen Einwendungen.

(2) Auf Antrag eines Beteiligten hat die Enteig-
nungsbehörde vorab über den Übergang oder
die Belastung des Eigentums an dem zu enteig-
nenden Grundstück oder über sonstige durch
die Enteignung zu bewirkende Rechtsänderun-
gen zu entscheiden. In diesem Falle hat die
Enteignungsbehörde anzuordnen, dass dem
Berechtigten eine Vorauszahlung in Höhe der zu
erwartenden Entschädigung zu leisten ist.

(3) Gibt die Enteignungsbehörde dem Enteig-
nungsantrag statt, so entscheidet sie zugleich

1. darüber, welche Rechte der in § 97 bezeich-
neten Berechtigten an dem Gegenstand der
Enteignung aufrechterhalten bleiben,

2. darüber, mit welchen Rechten der Gegen-
stand der Enteignung, das Ersatzland oder
ein anderes Grundstück belastet werden,

3. darüber, welche Rechtsverhältnisse begrün-
det werden, die Rechte der in § 86 Absatz 1
Nummer 3 und 4 bezeichneten Art ge-
währen,

4. im Falle der Entschädigung in Ersatzland
über den Eigentumsübergang oder die
Enteignung des Ersatzlands.

§ 113 Enteignungsbeschluss
(1) Der Beschluss der Enteignungsbehörde ist
den Beteiligten zuzustellen. Der Beschluss ist
mit einer Belehrung über Zulässigkeit, Form
und Frist des Antrags auf gerichtliche Ent-
scheidung (§ 217) zu versehen.

(2) Gibt die Enteignungsbehörde dem Enteig-
nungsantrag statt, so muss der Beschluss
(Enteignungsbeschluss) bezeichnen
1. die von der Enteignung Betroffenen und

den Enteignungsbegünstigten;
2. die sonstigen Beteiligten;
3. den Enteignungszweck und die Frist, inner-

halb der das Grundstück zu dem vorgese-
henen Zweck zu verwenden ist;

4. den Gegenstand der Enteignung, und zwar
a) wenn das Eigentum an einem Grund-

stück Gegenstand der Enteignung ist,
das Grundstück nach Größe, grund-
buchmäßiger, katastermäßiger und sonst
üblicher Bezeichnung; im Falle der Ent-
eignung eines Grundstücksteils ist zu
seiner Bezeichnung auf Vermessungs-

schriften (Vermessungsrisse und -karten)
Bezug zu nehmen, die von einer zu Fort-
führungsvermessungen befugten Stelle
oder von einem öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieur gefertigt sind,

b) wenn ein anderes Recht an einem Grund-
stück Gegenstand einer selbständigen
Enteignung ist, dieses Recht nach Inhalt
und grundbuchmäßiger Bezeichnung,

c) wenn ein persönliches Recht, das zum
Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung
von Grundstücken berechtigt oder den
Verpflichteten in der Nutzung von Grund-
stücken beschränkt, Gegenstand einer
selbständigen Enteignung ist, dieses
Recht nach seinem Inhalt und dem
Grund seines Bestehens,

d) die in § 86 Absatz 2 bezeichneten Ge-
genstände, wenn die Enteignung auf
diese ausgedehnt wird;

5. bei der Belastung eines Grundstücks mit
einem Recht die Art, den Inhalt, soweit er
durch Vertrag bestimmt werden kann, so-
wie den Rang des Rechts, den Berechtig-
ten und das Grundstück;

6. bei der Begründung eines Rechts der in
Nummer 4 Buchstabe c bezeichneten Art
den Inhalt des Rechtsverhältnisses und die
daran Beteiligten;

7. die Eigentums- und sonstigen Rechtsver-
hältnisse vor und nach der Enteignung;

8. die Art und Höhe der Entschädigungen und
die Höhe der Ausgleichszahlungen nach
§ 100 Absatz 5 Satz 4 und § 101 Absatz 1
Satz 2 mit der Angabe, von wem und an
wen sie zu leisten sind; Geldentschädigun-
gen, aus denen andere von der Enteignung
Betroffene nach § 97 Absatz 4 zu entschä-
digen sind, müssen von den sonstigen Gel-
dentschädigungen getrennt ausgewiesen
werden;

9. bei der Entschädigung in Land das Grund-
stück in der in Nummer 4 Buchstabe a be-
zeichneten Weise.

(3) In den Fällen der §§ 111 und 112 Absatz 2
ist der Enteignungsbeschluss entsprechend
zu beschränken.

(4) Kann ein Grundstücksteil noch nicht ent-
sprechend Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a
bezeichnet werden, so kann der Enteignungs-
beschluss ihn auf Grund fester Merkmale in
der Natur oder durch Bezugnahme auf die
Eintragung in einen Lageplan bezeichnen.
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Wenn das Ergebnis der Vermessung vorliegt,
ist der Enteignungsbeschluss durch einen
Nachtragsbeschluss anzupassen.

(5) Ist im Grundbuch die Anordnung der
Zwangsversteigerung oder der Zwangsverwal-
tung eingetragen, gibt die Enteignungs-
behörde dem Vollstreckungsgericht von dem
Enteignungsbeschluss Kenntnis, wenn dem
Enteignungsantrag stattgegeben worden ist.

§ 114 Lauf der Verwendungsfrist
(1) Die Frist, innerhalb der der Enteignungs-
zweck nach § 113 Absatz 2 Nummer 3 zu ver-
wirklichen ist, beginnt mit dem Eintritt der
Rechtsänderung.

(2) Die Enteignungsbehörde kann diese Frist
vor ihrem Ablauf auf Antrag verlängern, wenn

1. der Enteignungsbegünstigte nachweist, dass
er den Enteignungszweck ohne Verschul-
den innerhalb der festgesetzten Frist nicht
erfüllen kann, oder

2. vor Ablauf der Frist eine Gesamtrechts-
nachfolge eintritt und der Rechtsnachfolger
nachweist, dass er den Enteignungszweck
innerhalb der festgesetzten Frist nicht erfül-
len kann.

Der enteignete frühere Eigentümer ist vor der
Entscheidung über die Verlängerung zu hören.

§ 115 Verfahren bei der
Entschädigung durch
Gewährung anderer Rechte

(1) Soll die Entschädigung des Eigentümers
eines zu enteignenden Grundstücks nach § 101
festgesetzt werden und ist die Bestellung,
Übertragung oder die Ermittlung des Werts ei-
nes der dort bezeichneten Rechte im Zeit-
punkt des Erlasses des Enteignungsbeschlus-
ses noch nicht möglich, kann die Enteig-
nungsbehörde, wenn es der Eigentümer unter
Bezeichnung eines Rechts beantragt, im Ent-
eignungsbeschluss neben der Festsetzung
der Entschädigung in Geld dem Enteignungs-
begünstigten aufgeben, binnen einer bestimm-
ten Frist dem von der Enteignung Betroffenen
ein Recht der bezeichneten Art zu angemes-
senen Bedingungen anzubieten.

(2) Bietet der Enteignungsbegünstigte binnen
der bestimmten Frist ein Recht der bezeichne-
ten Art nicht an oder einigt er sich mit dem von

der Enteignung Betroffenen nicht, so wird ihm
ein solches Recht auf Antrag zugunsten des
von der Enteignung Betroffenen durch Enteig-
nung entzogen. Die Enteignungsbehörde setzt
den Inhalt des Rechts fest, soweit dessen In-
halt durch Vereinbarung bestimmt werden
kann. Die Vorschriften dieses Teils über das
Verfahren und die Entschädigung sind ent-
sprechend anzuwenden.

(3) Der Antrag nach Absatz 2 kann nur inner-
halb von sechs Monaten nach Ablauf der be-
stimmten Frist gestellt werden.

§ 116 Vorzeitige
Besitzeinweisung

(1) Ist die sofortige Ausführung der beabsich-
tigten Maßnahme aus Gründen des Wohls
der Allgemeinheit dringend geboten, so kann
die Enteignungsbehörde den Antragsteller auf
Antrag durch Beschluss in den Besitz des
von dem Enteignungsverfahren betroffenen
Grundstücks einweisen. Die Besitzeinwei-
sung ist nur zulässig, wenn über sie in einer
mündlichen Verhandlung verhandelt worden
ist. Der Beschluss über die Besitzeinweisung
ist dem Antragsteller, dem Eigentümer und
dem unmittelbaren Besitzer zuzustellen. Die
Besitzeinweisung wird in dem von der Enteig-
nungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirk-
sam. Auf Antrag des unmittelbaren Besitzers
ist dieser Zeitpunkt auf mindestens zwei Wo-
chen nach Zustellung der Anordnung über
die vorzeitige Besitzeinweisung an ihn festzu-
setzen.

(2) Die Enteignungsbehörde kann die vorzei-
tige Besitzeinweisung von der Leistung einer
Sicherheit in Höhe der voraussichtlichen Ent-
schädigung und von der vorherigen Erfüllung
anderer Bedingungen abhängig machen. Auf
Antrag des Inhabers eines Rechts, das zum
Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks be-
rechtigt, ist die Einweisung von der Leistung
einer Sicherheit in Höhe der ihm voraussicht-
lich zu gewährenden Entschädigung abhängig
zu machen. Die Anordnung ist dem Antrag-
steller, dem Besitzer und dem Eigentümer zu-
zustellen.

(3) Durch die Besitzeinweisung wird dem Be-
sitzer der Besitz entzogen und der Eingewie-
sene Besitzer. Der Eingewiesene darf auf dem
Grundstück das von ihm im Enteignungsan-
trag bezeichnete Bauvorhaben ausführen und
die dafür erforderlichen Maßnahmen treffen.
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(4) Der Eingewiesene hat für die durch die
vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden Ver-
mögensnachteile Entschädigung zu leisten,
soweit die Nachteile nicht durch die Verzin-
sung der Geldentschädigung (§ 99 Absatz 3)
ausgeglichen werden. Art und Höhe der Ent-
schädigung werden durch die Enteignungs-
behörde spätestens in dem in § 113 bezeich-
neten Beschluss festgesetzt. Wird der Be-
schluss über Art und Höhe der Entschädigung
vorher erlassen, so ist er den in Absatz 2 Satz 3
bezeichneten Personen zuzustellen. Die Ent-
schädigung für die Besitzeinweisung ist ohne
Rücksicht darauf, ob ein Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung gestellt wird, zu dem in Ab-
satz 1 Satz 4 bezeichneten Zeitpunkt fällig.

(5) Auf Antrag einer der in Absatz 2 Satz 3 be-
zeichneten Personen hat die Enteignungs-
behörde den Zustand des Grundstücks vor der
Besitzeinweisung in einer Niederschrift feststel-
len zu lassen, soweit er für die Besitzeinwei-
sungs- oder die Enteignungsentschädigung
von Bedeutung ist. Den Beteiligten ist eine Ab-
schrift der Niederschrift zu übersenden.

(6) Wird der Enteignungsantrag abgewiesen,
so ist die vorzeitige Besitzeinweisung aufzuhe-
ben und der vorherige unmittelbare Besitzer
wieder in den Besitz einzuweisen. Der Einge-
wiesene hat für alle durch die vorzeitige Besit-
zeinweisung entstandenen besonderen Nach-
teile Entschädigung zu leisten. Absatz 4 Satz 2
gilt entsprechend.

§ 117 Ausführung des
Enteignungsbeschlusses

(1) Ist der Enteignungsbeschluss oder sind
die Entscheidungen nach § 112 Absatz 2
nicht mehr anfechtbar, so ordnet auf Antrag
eines Beteiligten die Enteignungsbehörde die
Ausführung des Enteignungsbeschlusses
oder der Vorabentscheidung an (Aus-
führungsanordnung), wenn der durch die Ent-
eignung Begünstigte die Geldentschädigung,
im Falle der Vorabentscheidung die nach §
112 Absatz 2 Satz 2 festgesetzte Vorauszah-
lung gezahlt oder in zulässiger Weise unter
Verzicht auf das Recht der Rücknahme hin-
terlegt hat. Auf Antrag des Entschädigungs-
berechtigten kann im Falle des § 112 Absatz
2 die Enteignungsbehörde die Ausführungs-
anordnung davon abhängig machen, dass
der durch die Enteignung Begünstigte im
Übrigen für einen angemessenen Betrag Si-
cherheit leistet.

(2) In den Fällen des § 111 ist auf Antrag eines
Beteiligten die Ausführungsanordnung zu
erlassen, wenn der durch die Enteignung
Begünstigte den zwischen den Beteiligten un-
streitigen Entschädigungsbetrag gezahlt oder
in zulässiger Weise unter Verzicht auf das
Recht der Rücknahme hinterlegt hat. Absatz 1
Satz 2 gilt entsprechend, soweit sich nicht aus
der Einigung etwas anderes ergibt.

(3) Im Falle des § 113 Absatz 4 ist auf Antrag
eines Beteiligten die Ausführungsanordnung
zu erlassen, wenn der durch die Enteignung
Begünstigte die im Enteignungsbeschluss in
Verbindung mit dem Nachtragsbeschluss fest-
gesetzte Geldentschädigung gezahlt oder zu-
lässigerweise unter Verzicht auf das Recht der
Rücknahme hinterlegt hat. Der Nachtragsbe-
schluss braucht nicht unanfechtbar zu sein.

(4) Die Ausführungsanordnung ist allen Betei-
ligten zuzustellen, deren Rechtsstellung durch
den Enteignungsbeschluss betroffen wird. Die
Ausführungsanordnung ist der Gemeinde
abschriftlich mitzuteilen, in deren Bezirk das
von der Enteignung betroffene Grundstück
liegt. § 113 Absatz 5 gilt entsprechend.

(5) Mit dem in der Ausführungsanordnung fest-
zusetzenden Tag wird der bisherige Rechts-
zustand durch den im Enteignungsbeschluss
geregelten neuen Rechtszustand ersetzt.
Gleichzeitig entstehen die nach § 113 Absatz 2
Nummer 6 begründeten Rechtsverhältnisse;
sie gelten von diesem Zeitpunkt an als zwi-
schen den an dem Rechtsverhältnis Beteilig-
ten vereinbart.

(6) Die Ausführungsanordnung schließt die
Einweisung in den Besitz des enteigneten
Grundstücks und des Ersatzlands zu dem
festgesetzten Tag ein.

(7) Die Enteignungsbehörde übersendet dem
Grundbuchamt eine beglaubigte Abschrift
des Enteignungsbeschlusses und der Aus-
führungsanordnung und ersucht es, die
Rechtsänderungen in das Grundbuch einzu-
tragen.

§ 118 Hinterlegung
(1) Geldentschädigungen, aus denen andere
Berechtigte nach § 97 Absatz 4 zu befriedigen
sind, sind unter Verzicht auf das Recht der
Rücknahme zu hinterlegen, soweit mehrere
Personen auf sie Anspruch haben und eine
Einigung über die Auszahlung nicht nachge-
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wiesen ist. Die Hinterlegung erfolgt bei dem
Amtsgericht, in dessen Bezirk das von der
Enteignung betroffene Grundstück liegt; § 2
des Zwangsversteigerungsgesetzes gilt ent-
sprechend.

(2) Andere Vorschriften, nach denen die Hin-
terlegung geboten oder statthaft ist, werden
hierdurch nicht berührt.

§ 119 Verteilungsverfahren
(1) Nach Eintritt des neuen Rechtszustands
kann jeder Beteiligte sein Recht an der hinter-
legten Summe gegen einen Mitbeteiligten, der
dieses Recht bestreitet, vor den ordentlichen
Gerichten geltend machen oder die Einleitung
eines gerichtlichen Verteilungsverfahrens be-
antragen.

(2) Für das Verteilungsverfahren ist das Amts-
gericht zuständig, in dessen Bezirk das von
der Enteignung betroffene Grundstück liegt; in
Zweifelsfällen gilt § 2 des Zwangsversteige-
rungsgesetzes entsprechend.

(3) Auf das Verteilungsverfahren sind die Vor-
schriften über die Verteilung des Erlöses im
Falle der Zwangsversteigerung mit folgenden
Abweichungen entsprechend anzuwenden:
1. Das Verteilungsverfahren ist durch Be-

schluss zu eröffnen;
2. die Zustellung des Eröffnungsbeschlusses

an den Antragsteller gilt als Beschlagnahme
im Sinne des § 13 des Zwangsversteige-
rungsgesetzes; ist das Grundstück schon
in einem Zwangsversteigerungs- oder
Zwangsverwaltungsverfahren beschlag-
nahmt, so hat es hierbei sein Bewenden;

3. das Verteilungsgericht hat bei Eröffnung
des Verfahrens von Amts wegen das
Grundbuchamt um die in § 19 Absatz 2 des
Zwangsversteigerungsgesetzes bezeichne-
ten Mitteilungen zu ersuchen; in die beglau-
bigte Abschrift des Grundbuchblatts sind
die zur Zeit der Zustellung des Ent-
eignungsbeschlusses an den Enteigneten
vorhandenen Eintragungen sowie die spä-
ter eingetragenen Veränderungen und Lö-
schungen aufzunehmen;

4. bei dem Verfahren sind die in § 97 Absatz 4
bezeichneten Entschädigungsberechtigten
nach Maßgabe des § 10 des Zwangsver-
steigerungsgesetzes zu berücksichtigen,
wegen der Ansprüche auf wiederkehrende
Nebenleistungen jedoch nur für die Zeit bis
zur Hinterlegung.

(4) Soweit auf Grund landesrechtlicher Vor-
schriften die Verteilung des Erlöses im Falle
einer Zwangsversteigerung nicht von dem
Vollstreckungsgericht, sondern von einer an-
deren Stelle wahrzunehmen ist, kann durch
Landesrecht bestimmt werden, dass diese an-
dere Stelle auch für das Verteilungsverfahren
nach den Absätzen 1 bis 3 zuständig ist. Wird
die Änderung einer Entscheidung dieser ande-
ren Stelle verlangt, so ist die Entscheidung des
Vollstreckungsgerichts nachzusuchen. Die Be-
schwerde findet gegen die Entscheidung des
Vollstreckungsgerichts statt.

§ 120 Aufhebung des
Enteignungsbeschlusses

(1) Ist die Ausführungsanordnung noch nicht
ergangen, so hat die Enteignungsbehörde den
Enteignungsbeschluss auf Antrag aufzuheben,
wenn der durch die Enteignung Begünstigte
die ihm durch den Enteignungsbeschluss auf-
erlegten Zahlungen nicht innerhalb eines Mo-
nats nach dem Zeitpunkt geleistet hat, in dem
der Beschluss unanfechtbar geworden ist. An-
tragsberechtigt ist jeder Beteiligte, dem eine
nicht gezahlte Entschädigung zusteht oder der
nach § 97 Absatz 4 aus ihr zu befriedigen ist.

(2) Vor der Aufhebung ist der durch die Enteig-
nung Begünstigte zu hören. Der Aufhebungs-
beschluss ist allen Beteiligten zuzustellen und
der Gemeinde und dem Grundbuchamt ab-
schriftlich mitzuteilen.

§ 121 Kosten
(1) Der Antragsteller hat die Kosten zu tragen,
wenn der Antrag auf Enteignung abgelehnt
oder zurückgenommen wird. Wird dem Antrag
auf Enteignung stattgegeben, so hat der Ent-
schädigungsverpflichtete die Kosten zu tra-
gen. Wird einem Antrag auf Rückenteignung
stattgegeben, so hat der von der Rückenteig-
nung Betroffene die Kosten zu tragen. Wird ein
Antrag eines sonstigen Beteiligten abgelehnt
oder zurückgenommen, sind diesem die durch
die Behandlung seines Antrags verursachten
Kosten aufzuerlegen, wenn sein Antrag offen-
sichtlich unbegründet war.

(2) Kosten sind die Kosten des Verfahrens und
die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwen-
dungen der Beteiligten. Die Gebühren und Aus-
lagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen
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Bevollmächtigten sind erstattungsfähig, wenn
die Zuziehung eines Bevollmächtigten notwen-
dig war. Aufwendungen für einen Bevollmächtig-
ten, für den Gebühren und Auslagen gesetzlich
nicht vorgesehen sind, können nur bis zur Höhe
der gesetzlichen Gebühren und Auslagen von
Rechtsbeiständen erstattet werden.

(3) Aufwendungen, die durch das Verschulden
eines Erstattungsberechtigten entstanden
sind, hat dieser selbst zu tragen; das Verschul-
den eines Vertreters ist dem Vertretenen zuzu-
rechnen.

(4) Die Kosten des Verfahrens richten sich
nach den landesrechtlichen Vorschriften. Die
Enteignungsbehörde setzt die Kosten im Ent-
eignungsbeschluss oder durch besonderen
Beschluss fest. Der Beschluss bestimmt
auch, ob die Zuziehung eines Rechtsanwalts
oder eines sonstigen Bevollmächtigten not-
wendig war.

§ 122 Vollstreckbarer Titel
(1) Die Zwangsvollstreckung nach den Vor-
schriften der Zivilprozessordnung über die
Vollstreckung von Urteilen in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten findet statt

1. aus der Niederschrift über eine Einigung
wegen der in ihr bezeichneten Leistungen;

2. aus nicht mehr anfechtbarem Enteignungs-
beschluss wegen der zu zahlenden Geldent-
schädigung oder einer Ausgleichszahlung;

3. aus einem Beschluss über die vorzeitige
Besitzeinweisung oder deren Aufhebung
wegen der darin festgesetzten Leistungen.

Die Zwangsvollstreckung wegen einer Aus-
gleichszahlung ist erst zulässig, wenn die Aus-
führungsanordnung wirksam und unanfecht-
bar geworden ist.

(2) Die vollstreckbare Ausfertigung wird von
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des
Amtsgerichts erteilt, in dessen Bezirk die Ent-
eignungsbehörde ihren Sitz hat und, wenn das
Verfahren bei einem Gericht anhängig ist, von
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
dieses Gerichts. In den Fällen der §§ 731, 767
bis 770, 785 und 786 der Zivilprozessordnung
tritt das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Ent-
eignungsbehörde ihren Sitz hat, an die Stelle
des Prozessgerichts.

SECHSTER TEIL

Erschließung

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 123 Erschließungslast
(1) Die Erschließung ist Aufgabe der Ge-
meinde, soweit sie nicht nach anderen gesetz-
lichen Vorschriften oder öffentlich-rechtlichen
Verpflichtungen einem anderen obliegt.

(2) Die Erschließungsanlagen sollen entspre-
chend den Erfordernissen der Bebauung und
des Verkehrs kostengünstig hergestellt wer-
den und spätestens bis zur Fertigstellung der
anzuschließenden baulichen Anlagen benutz-
bar sein.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Erschließung be-
steht nicht.

(4) Die Unterhaltung der Erschließungsanlagen
richtet sich nach landesrechtlichen Vorschriften.

§ 124 Erschließungspflicht
nach abgelehntem
Vertragsangebot

Hat die Gemeinde einen Bebauungsplan im
Sinne des § 30 Absatz 1 erlassen und lehnt sie
das zumutbare Angebot zum Abschluss eines
städtebaulichen Vertrags über die Erschlie-
ßung ab, ist sie verpflichtet, die Erschließung
selbst durchzuführen.

§ 125 Bindung an den
Bebauungsplan

(1) Die Herstellung der Erschließungsanlagen
im Sinne des § 127 Absatz 2 setzt einen Be-
bauungsplan voraus.

(2) Liegt ein Bebauungsplan nicht vor, so dür-
fen diese Anlagen nur hergestellt werden,
wenn sie den in § 1 Absatz 4 bis 7 bezeichne-
ten Anforderungen entsprechen.

(3) Die Rechtmäßigkeit der Herstellung von Er-
schließungsanlagen wird durch Abweichungen
von den Festsetzungen des Bebauungsplans
nicht berührt, wenn die Abweichungen mit den
Grundzügen der Planung vereinbar sind und
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1. die Erschließungsanlagen hinter den Fest-

setzungen zurückbleiben oder

2. die Erschließungsbeitragspflichtigen nicht
mehr als bei einer plangemäßen Herstellung
belastet werden und die Abweichungen die
Nutzung der betroffenen Grundstücke nicht
wesentlich beeinträchtigen.

§ 126 Pflichten des Eigentümers
(1) Der Eigentümer hat das Anbringen von

1. Haltevorrichtungen und Leitungen für Be-
leuchtungskörper der Straßenbeleuchtung
einschließlich der Beleuchtungskörper und
des Zubehörs sowie

2. Kennzeichen und Hinweisschildern für Er-
schließungsanlagen

auf seinem Grundstück zu dulden. Er ist vor-
her zu benachrichtigen.

(2) Der Erschließungsträger hat Schäden, die
dem Eigentümer durch das Anbringen oder
das Entfernen der in Absatz 1 bezeichneten
Gegenstände entstehen, zu beseitigen; er
kann stattdessen eine angemessene Entschä-
digung in Geld leisten. Kommt eine Einigung
über die Entschädigung nicht zustande, so
entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde;
vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu
hören.

(3) Der Eigentümer hat sein Grundstück mit
der von der Gemeinde festgesetzten Nummer
zu versehen. Im Übrigen gelten die landes-
rechtlichen Vorschriften.

Zweiter Abschnitt

Erschließungsbeitrag

§ 127 Erhebung des
Erschließungsbeitrags

(1) Die Gemeinden erheben zur Deckung ihres
anderweitig nicht gedeckten Aufwands für Er-
schließungsanlagen einen Erschließungsbeitrag
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften.

(2) Erschließungsanlagen im Sinne dieses Ab-
schnitts sind

1. die öffentlichen zum Anbau bestimmten
Straßen, Wege und Plätze;

2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsäch-
lichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht

befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der
Baugebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege);

3. Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete;
Sammelstraßen sind öffentliche Straßen,
Wege und Plätze, die selbst nicht zum
Anbau bestimmt, aber zur Erschließung der
Baugebiete notwendig sind;

4. Parkflächen und Grünanlagen mit Aus-
nahme von Kinderspielplätzen, soweit sie
Bestandteil der in den Nummern 1 bis 3
genannten Verkehrsanlagen oder nach
städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der
Baugebiete zu deren Erschließung notwen-
dig sind;

5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,
auch wenn sie nicht Bestandteil der Er-
schließungsanlagen sind.

(3) Der Erschließungsbeitrag kann für den
Grunderwerb, die Freilegung und für Teile der
Erschließungsanlagen selbständig erhoben
werden (Kostenspaltung).

(4) Das Recht, Abgaben für Anlagen zu erhe-
ben, die nicht Erschließungsanlagen im Sinne
dieses Abschnitts sind, bleibt unberührt. Dies
gilt insbesondere für Anlagen zur Ableitung
von Abwasser sowie zur Versorgung mit Elek-
trizität, Gas, Wärme und Wasser.

§ 128 Umfang des
Erschließungsaufwands

(1) Der Erschließungsaufwand nach § 127 um-
fasst die Kosten für

1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen
für die Erschließungsanlagen;

2. ihre erstmalige Herstellung einschließlich
der Einrichtungen für ihre Entwässerung
und ihre Beleuchtung;

3. die Übernahme von Anlagen als gemeindli-
che Erschließungsanlagen.

Der Erschließungsaufwand umfasst auch den
Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermö-
gen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der
Bereitstellung. Zu den Kosten für den Erwerb
der Flächen für Erschließungsanlagen gehört
im Falle einer erschließungsbeitragspflichtigen
Zuteilung im Sinne des § 57 Satz 4 und des
§ 58 Absatz 1 Satz 1 auch der Wert nach § 68
Absatz 1 Nummer 4.
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(2) Soweit die Gemeinden nach Landesrecht
berechtigt sind, Beiträge zu den Kosten für
Erweiterungen oder Verbesserungen von Er-
schließungsanlagen zu erheben, bleibt dieses
Recht unberührt. Die Länder können bestim-
men, dass die Kosten für die Beleuchtung der
Erschließungsanlagen in den Erschließungs-
aufwand nicht einzubeziehen sind.

(3) Der Erschließungsaufwand umfasst nicht
die Kosten für

1. Brücken, Tunnels und Unterführungen mit
den dazugehörigen Rampen;

2. die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von
Bundesstraßen sowie von Landstraßen I.
und II. Ordnung, soweit die Fahrbahnen
dieser Straßen keine größere Breite als ihre
anschließenden freien Strecken erfordern.

§ 129 Beitragsfähiger
Erschließungsaufwand

(1) Zur Deckung des anderweitig nicht ge-
deckten Erschließungsaufwands können
Beiträge nur insoweit erhoben werden, als die
Erschließungsanlagen erforderlich sind, um die
Bauflächen und die gewerblich zu nutzenden
Flächen entsprechend den baurechtlichen Vor-
schriften zu nutzen (beitragsfähiger Erschlie-
ßungsaufwand). Soweit Anlagen nach § 127
Absatz 2 von dem Eigentümer hergestellt sind
oder von ihm auf Grund baurechtlicher Vor-
schriften verlangt werden, dürfen Beiträge
nicht erhoben werden. Die Gemeinden tragen
mindestens 10 vom Hundert des beitragsfähi-
gen Erschließungsaufwands.

(2) Kosten, die ein Eigentümer oder sein
Rechtsvorgänger bereits für Erschließungs-
maßnahmen aufgewandt hat, dürfen bei der
Übernahme als gemeindliche Erschließungs-
anlagen nicht erneut erhoben werden.

§ 130 Art der Ermittlung
des beitragsfähigen
Erschließungsaufwands

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand
kann nach den tatsächlich entstandenen Kos-
ten oder nach Einheitssätzen ermittelt werden.
Die Einheitssätze sind nach den in der Ge-
meinde üblicherweise durchschnittlich aufzu-
wendenden Kosten vergleichbarer Erschlie-
ßungsanlagen festzusetzen.

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand
kann für die einzelne Erschließungsanlage

oder für bestimmte Abschnitte einer Erschlie-
ßungsanlage ermittelt werden. Abschnitte einer
Erschließungsanlage können nach örtlich er-
kennbaren Merkmalen oder nach rechtlichen
Gesichtspunkten (z. B. Grenzen von Bebau-
ungsplangebieten, Umlegungsgebieten, förm-
lich festgelegten Sanierungsgebieten) gebildet
werden. Für mehrere Anlagen, die für die
Erschließung der Grundstücke eine Einheit
bilden, kann der Erschließungsaufwand insge-
samt ermittelt werden.

§ 131 Maßstäbe für die
Verteilung des
Erschließungsaufwands

(1) Der ermittelte beitragsfähige Erschließungs-
aufwand für eine Erschließungsanlage ist auf
die durch die Anlage erschlossenen Grund-
stücke zu verteilen. Mehrfach erschlossene
Grundstücke sind bei gemeinsamer Aufwand-
sermittlung in einer Erschließungseinheit (§ 130
Absatz 2 Satz 3) bei der Verteilung des Er-
schließungsaufwands nur einmal zu berück-
sichtigen.

(2) Verteilungsmaßstäbe sind

1. die Art und das Maß der baulichen oder
sonstigen Nutzung;

2. die Grundstücksflächen;

3. die Grundstücksbreite an der Erschließungs-
anlage.

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander
verbunden werden.

(3) In Gebieten, die nach dem Inkrafttreten des
Bundesbaugesetzes erschlossen werden,
sind, wenn eine unterschiedliche bauliche oder
sonstige Nutzung zulässig ist, die Maßstäbe
nach Absatz 2 in der Weise anzuwenden, dass
der Verschiedenheit dieser Nutzung nach Art
und Maß entsprochen wird.

§ 132 Regelung durch Satzung
Die Gemeinden regeln durch Satzung

1. die Art und den Umfang der Erschließungs-
anlagen im Sinne des § 129,

2. die Art der Ermittlung und der Verteilung
des Aufwands sowie die Höhe des Ein-
heitssatzes,

3. die Kostenspaltung (§ 127 Absatz 3) und

4. die Merkmale der endgültigen Herstellung
einer Erschließungsanlage.
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§ 133 Gegenstand und
Entstehung der
Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grund-
stücke, für die eine bauliche oder gewerbliche
Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut
oder gewerblich genutzt werden dürfen. Er-
schlossene Grundstücke, für die eine bauliche
oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt
ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie
nach der Verkehrsauffassung Bauland sind
und nach der geordneten baulichen Entwick-
lung der Gemeinde zur Bebauung anstehen.
Die Gemeinde gibt bekannt, welche Grund-
stücke nach Satz 2 der Beitragspflicht unter-
liegen; die Bekanntmachung hat keine rechts-
begründende Wirkung.

(2) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgül-
tigen Herstellung der Erschließungsanlagen,
für Teilbeträge, sobald die Maßnahmen, deren
Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt wer-
den soll, abgeschlossen sind. Im Falle des
§ 128 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 entsteht die
Beitragspflicht mit der Übernahme durch die
Gemeinde.

(3) Für ein Grundstück, für das eine Beitrags-
pflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang
entstanden ist, können Vorausleistungen auf
den Erschließungsbeitrag bis zur Höhe des
voraussichtlichen endgültigen Erschließungs-
beitrags verlangt werden, wenn ein Bauvorha-
ben auf dem Grundstück genehmigt wird oder
wenn mit der Herstellung der Erschließungs-
anlagen begonnen worden ist und die endgül-
tige Herstellung der Erschließungsanlagen in-
nerhalb von vier Jahren zu erwarten ist. Die
Vorausleistung ist mit der endgültigen Bei-
tragsschuld zu verrechnen, auch wenn der
Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. Ist
die Beitragspflicht sechs Jahre nach Erlass
des Vorausleistungsbescheids noch nicht ent-
standen, kann die Vorausleistung zurückver-
langt werden, wenn die Erschließungsanlage
bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht benutzbar
ist. Der Rückzahlungsanspruch ist ab Erhe-
bung der Vorausleistung mit 2 vom Hundert
über dem Basiszinssatz nach § 247 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich zu verzin-
sen. Die Gemeinde kann Bestimmungen über
die Ablösung des Erschließungsbeitrags im
Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht
treffen.

§ 134 Beitragspflichtiger
(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeit-
punkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheids Eigentümer des Grundstücks ist. Ist
das Grundstück mit einem Erbbaurecht bela-
stet, so ist der Erbbauberechtigte anstelle des
Eigentümers beitragspflichtig. Ist das Grund-
stück mit einem dinglichen Nutzungsrecht
nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche belastet, so ist
der Inhaber dieses Rechts anstelle des Eigen-
tümers beitragspflichtig. Mehrere Beitrags-
pflichtige haften als Gesamtschuldner; bei
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzel-
nen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitrags-
pflichtig.

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem
Grundstück, im Falle des Absatzes 1 Satz 2
auf dem Erbbaurecht, im Falle des Absatzes 1
Satz 3 auf dem dinglichen Nutzungsrecht, im
Falle des Absatzes 1 Satz 4 auf dem Woh-
nungs- oder dem Teileigentum.

§ 135 Fälligkeit und Zahlung
des Beitrags

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheids fällig.

(2) Die Gemeinde kann zur Vermeidung unbilli-
ger Härten im Einzelfall, insbesondere soweit
dies zur Durchführung eines genehmigten
Bauvorhabens erforderlich ist, zulassen, dass
der Erschließungsbeitrag in Raten oder in
Form einer Rente gezahlt wird. Ist die Finanzie-
rung eines Bauvorhabens gesichert, so soll die
Zahlungsweise der Auszahlung der Finanzie-
rungsmittel angepasst, jedoch nicht über zwei
Jahre hinaus erstreckt werden.

(3) Lässt die Gemeinde nach Absatz 2 eine
Verrentung zu, so ist der Erschließungsbeitrag
durch Bescheid in eine Schuld umzuwandeln,
die in höchstens zehn Jahresleistungen zu
entrichten ist. In dem Bescheid sind Höhe und
Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresleistungen
zu bestimmen. Der jeweilige Restbetrag ist mit
höchstens 2 vom Hundert über dem Basis-
zinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs jährlich zu verzinsen. Die Jahresleistun-
gen stehen wiederkehrenden Leistungen im
Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 des
Zwangsversteigerungsgesetzes gleich.
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(4) Werden Grundstücke landwirtschaftlich
oder als Wald genutzt, ist der Beitrag so lange
zinslos zu stunden, wie das Grundstück zur
Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des landwirt-
schaftlichen Betriebs genutzt werden muss.
Satz 1 gilt auch für die Fälle der Nutzungs-
überlassung und Betriebsübergabe an Famili-
enangehörige im Sinne des § 15 der Abgabe-
nordnung. Der Beitrag ist auch zinslos zu stun-
den, solange Grundstücke als Kleingärten im
Sinne des Bundeskleingartengesetzes genutzt
werden.

(5) Im Einzelfall kann die Gemeinde auch von
der Erhebung des Erschließungsbeitrags ganz
oder teilweise absehen, wenn dies im öffentli-
chen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger
Härten geboten ist. Die Freistellung kann auch
für den Fall vorgesehen werden, dass die Bei-
tragspflicht noch nicht entstanden ist.

(6) Weitergehende landesrechtliche Billigkeits-
regelungen bleiben unberührt.

SIEBTER TEIL

Maßnahmen für den Naturschutz

§ 135a Pflichten des Vorhaben-
trägers; Durchführung
durch die Gemeinde;
Kostenerstattung

(1) Festgesetzte Maßnahmen zum Ausgleich
im Sinne des § 1a Absatz 3 sind vom Vorha-
benträger durchzuführen.

(2) Soweit Maßnahmen zum Ausgleich an an-
derer Stelle den Grundstücken nach § 9 Ab-
satz 1a zugeordnet sind, soll die Gemeinde
diese anstelle und auf Kosten der Vorhaben-
träger oder der Eigentümer der Grundstücke
durchführen und auch die hierfür erforder-
lichen Flächen bereitstellen, sofern dies nicht
auf andere Weise gesichert ist. Die Maßnah-
men zum Ausgleich können bereits vor den
Baumaßnahmen und der Zuordnung durchge-
führt werden.

(3) Die Kosten können geltend gemacht wer-
den, sobald die Grundstücke, auf denen Ein-
griffe zu erwarten sind, baulich oder gewerb-
lich genutzt werden dürfen. Die Gemeinde er-
hebt zur Deckung ihres Aufwands für Maßnah-
men zum Ausgleich einschließlich der Bereit-

stellung hierfür erforderlicher Flächen einen
Kostenerstattungsbetrag. Die Erstattungs-
pflicht entsteht mit der Herstellung der Maß-
nahmen zum Ausgleich durch die Gemeinde.
Der Betrag ruht als öffentliche Last auf dem
Grundstück.

(4) Die landesrechtlichen Vorschriften über kom-
munale Beiträge einschließlich der Billigkeits-
regelungen sind entsprechend anzuwenden.

§ 135b Verteilungsmaßstäbe für
die Abrechnung

Soweit die Gemeinde Maßnahmen zum Aus-
gleich nach § 135a Absatz 2 durchführt, sind
die Kosten auf die zugeordneten Grundstücke
zu verteilen. Verteilungsmaßstäbe sind

1. die überbaubare Grundstücksfläche,

2. die zulässige Grundfläche,

3. die zu erwartende Versiegelung oder

4. die Schwere der zu erwartenden Eingriffe.

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander
verbunden werden.

§ 135c Satzungsrecht
Die Gemeinde kann durch Satzung regeln

1. Grundsätze für die Ausgestaltung von Maß-
nahmen zum Ausgleich entsprechend den
Festsetzungen eines Bebauungsplans,

2. den Umfang der Kostenerstattung nach
§ 135a; dabei ist § 128 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 und 2 und Satz 2 entsprechend
anzuwenden,

3. die Art der Kostenermittlung und die Höhe
des Einheitssatzes entsprechend § 130,

4. die Verteilung der Kosten nach § 135b ein-
schließlich einer Pauschalierung der Schwere
der zu erwartenden Eingriffe nach Biotop-
und Nutzungstypen,

5. die Voraussetzungen für die Anforderung
von Vorauszahlungen,

6. die Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrags.
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Besonderes Städtebaurecht

ERSTER TEIL

Städtebauliche
Sanierungsmaßnahmen

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 136 Städtebauliche
Sanierungsmaßnahmen

(1) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in
Stadt und Land, deren einheitliche Vorberei-
tung und zügige Durchführung im öffentlichen
Interesse liegen, werden nach den Vorschrif-
ten dieses Teils vorbereitet und durchgeführt.

(2) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind
Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behe-
bung städtebaulicher Missstände wesentlich
verbessert oder umgestaltet wird. Städtebauli-
che Missstände liegen vor, wenn

1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebau-
ung oder nach seiner sonstigen Beschaf-
fenheit den allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
oder an die Sicherheit der in ihm wohnen-
den oder arbeitenden Menschen auch un-
ter Berücksichtigung der Belange des Kli-
maschutzes und der Klimaanpassung nicht
entspricht oder

2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben
erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach
seiner Lage und Funktion obliegen.

(3) Bei der Beurteilung, ob in einem städti-
schen oder ländlichen Gebiet städtebauliche
Missstände vorliegen, sind insbesondere zu
berücksichtigen

1. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die
Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden
und arbeitenden Menschen in Bezug auf
a) die Belichtung, Besonnung und Belüf-

tung der Wohnungen und Arbeitsstätten,
b) die bauliche Beschaffenheit von Gebäu-

den, Wohnungen und Arbeitsstätten,
c) die Zugänglichkeit der Grundstücke,
d) die Auswirkungen einer vorhandenen Mi-

schung von Wohn- und Arbeitsstätten,

ZWEITES KAPITEL e) die Nutzung von bebauten und unbebau-
ten Flächen nach Art, Maß und Zustand,

f) die Einwirkungen, die von Grundstücken,
Betrieben, Einrichtungen oder Verkehrs-
anlagen ausgehen, insbesondere durch
Lärm, Verunreinigungen und Erschütte-
rungen,

g) die vorhandene Erschließung,
h) die energetische Beschaffenheit, die Ge-

samtenergieeffizienz der vorhandenen
Bebauung und der Versorgungseinrich-
tungen des Gebiets unter Berücksichti-
gung der allgemeinen Anforderungen an
den Klimaschutz und die Klimaanpas-
sung;

2. die Funktionsfähigkeit des Gebiets in Bezug
auf
a) den fließenden und ruhenden Verkehr,
b) die wirtschaftliche Situation und Entwick-

lungsfähigkeit des Gebiets unter Berück-
sichtigung seiner Versorgungsfunktion im
Verflechtungsbereich,

c) die infrastrukturelle Erschließung des Ge-
biets, seine Ausstattung mit und die Ver-
netzung von Grün- und Freiflächen unter
Berücksichtigung der Belange des Kli-
maschutzes und der Klimaanpassung,
seine Ausstattung mit Spiel- und Sport-
plätzen und mit Anlagen des Gemeinbe-
darfs, insbesondere unter Berücksichti-
gung der sozialen und kulturellen Aufga-
ben dieses Gebiets im Verflechtungsbe-
reich.

(4) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sollen
dazu beitragen, dass

1. die bauliche Struktur in allen Teilen des
Bundesgebiets nach den allgemeinen An-
forderungen an den Klimaschutz und die
Klimaanpassung sowie nach den sozialen,
hygienischen, wirtschaftlichen und kulturel-
len Erfordernissen entwickelt wird,

2. die Verbesserung der Wirtschafts- und
Agrarstruktur unterstützt wird,

3. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen
des Umweltschutzes, den Anforderungen
an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen der Bevölkerung und der Bevölke-
rungsentwicklung entspricht oder

4. die vorhandenen Ortsteile erhalten, erneu-
ert und fortentwickelt werden, die Gestal-
tung des Orts- und Landschaftsbilds ver-
bessert und den Erfordernissen des Denk-
malschutzes Rechnung getragen wird.
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Die öffentlichen und privaten Belange sind ge-
geneinander und untereinander gerecht abzu-
wägen.

§ 137 Beteiligung und
Mitwirkung der Betroffenen

Die Sanierung soll mit den Eigentümern, Mie-
tern, Pächtern und sonstigen Betroffenen
möglichst frühzeitig erörtert werden. Die Be-
troffenen sollen zur Mitwirkung bei der Sanie-
rung und zur Durchführung der erforderlichen
baulichen Maßnahmen angeregt und hierbei
im Rahmen des Möglichen beraten werden.

§ 138 Auskunftspflicht
(1) Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige
zum Besitz oder zur Nutzung eines Grund-
stücks, Gebäudes oder Gebäudeteils Berech-
tigte sowie ihre Beauftragten sind verpflichtet,
der Gemeinde oder ihren Beauftragten Aus-
kunft über die Tatsachen zu erteilen, deren
Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbe-
dürftigkeit eines Gebiets oder zur Vorbereitung
oder Durchführung der Sanierung erforderlich
ist. An personenbezogenen Daten können ins-
besondere Angaben der Betroffenen über ihre
persönlichen Lebensumstände im wirtschaftli-
chen und sozialen Bereich, namentlich über
die Berufs-, Erwerbs- und Familienverhält-
nisse, das Lebensalter, die Wohnbedürfnisse,
die sozialen Verflechtungen sowie über die ört-
lichen Bindungen, erhoben werden.

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen personenbe-
zogenen Daten dürfen nur zu Zwecken der
Sanierung verwendet werden. Wurden die Da-
ten von einem Beauftragten der Gemeinde
erhoben, dürfen sie nur an die Gemeinde wei-
tergegeben werden; die Gemeinde darf die
Daten an andere Beauftragte im Sinne des
§ 157 sowie an die höhere Verwaltungs-
behörde weitergeben, soweit dies zu Zwecken
der Sanierung erforderlich ist. Nach Aufhe-
bung der förmlichen Festlegung des Sanie-
rungsgebiets sind die Daten zu löschen. So-
weit die erhobenen Daten für die Besteuerung
erforderlich sind, dürfen sie an die Finanz-
behörden weitergegeben werden.

(3) Die mit der Erhebung der Daten Beauftrag-
ten sind bei Aufnahme ihrer Tätigkeit nach
Maßgabe des Absatzes 2 zu verpflichten. Ihre
Pflichten bestehen nach Beendigung ihrer
Tätigkeit fort.

(4) Verweigert ein nach Absatz 1 Auskunfts-
pflichtiger die Auskunft, ist § 208 Satz 2 bis 4
über die Androhung und Festsetzung eines
Zwangsgelds entsprechend anzuwenden. Der
Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf sol-
che Fragen verweigern, deren Beantwortung
ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 1
Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung be-
zeichneten Angehörigen der Gefahr strafrecht-
licher Verfolgung oder eines Verfahrens nach
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aus-
setzen würde.

§ 139 Beteiligung und
Mitwirkung öffentlicher
Aufgabenträger

(1) Der Bund, einschließlich seiner Sonderver-
mögen, die Länder, die Gemeindeverbände und
die sonstigen Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts sollen im
Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die
Vorbereitung und Durchführung von städtebau-
lichen Sanierungsmaßnahmen unterstützen.

(2) § 4 Absatz 2 und § 4a Absatz 1 bis 3 und 5
sind bei der Vorbereitung und Durchführung
der Sanierung auf Behörden und sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange sinngemäß anzuwen-
den. Die Träger öffentlicher Belange haben die
Gemeinde auch über Änderungen ihrer Ab-
sichten zu unterrichten.

(3) Ist eine Änderung von Zielen und Zwecken
der Sanierung oder von Maßnahmen und
Planungen der Träger öffentlicher Belange, die
aufeinander abgestimmt wurden, beabsichtigt,
haben sich die Beteiligten unverzüglich mitein-
ander ins Benehmen zu setzen.

Zweiter Abschnitt

Vorbereitung und Durchführung

§ 140 Vorbereitung
Die Vorbereitung der Sanierung ist Aufgabe
der Gemeinde; sie umfasst
1. die vorbereitenden Untersuchungen,
2. die förmliche Festlegung des Sanierungs-

gebiets,
3. die Bestimmung der Ziele und Zwecke der

Sanierung,
4. die städtebauliche Planung; hierzu gehört

auch die Bauleitplanung oder eine Rah-
menplanung, soweit sie für die Sanierung
erforderlich ist,
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5. die Erörterung der beabsichtigten Sanie-

rung,

6. die Erarbeitung und Fortschreibung des
Sozialplans,

7. einzelne Ordnungs- und Baumaßnahmen,
die vor einer förmlichen Festlegung des Sa-
nierungsgebiets durchgeführt werden.

§ 141 Vorbereitende
Untersuchungen

(1) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Fest-
legung des Sanierungsgebiets die vorbereiten-
den Untersuchungen durchzuführen oder zu
veranlassen, die erforderlich sind, um Beurtei-
lungsunterlagen zu gewinnen über die Not-
wendigkeit der Sanierung, die sozialen, struk-
turellen und städtebaulichen Verhältnisse und
Zusammenhänge sowie die anzustrebenden
allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der
Sanierung im Allgemeinen. Die vorbereitenden
Untersuchungen sollen sich auch auf nachtei-
lige Auswirkungen erstrecken, die sich für die
von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar
Betroffenen in ihren persönlichen Lebensum-
ständen im wirtschaftlichen oder sozialen Be-
reich voraussichtlich ergeben werden.

(2) Von vorbereitenden Untersuchungen kann
abgesehen werden, wenn hinreichende Beur-
teilungsunterlagen bereits vorliegen.

(3) Die Gemeinde leitet die Vorbereitung der
Sanierung durch den Beschluss über den Be-
ginn der vorbereitenden Untersuchungen ein.
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu ma-
chen. Dabei ist auf die Auskunftspflicht nach
§ 138 hinzuweisen.

(4) Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des
Beschlusses über den Beginn der vorbereiten-
den Untersuchungen finden die §§ 137, 138
und 139 über die Beteiligung und Mitwirkung
der Betroffenen, die Auskunftspflicht und die
Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufga-
benträger Anwendung; ab diesem Zeitpunkt
ist § 15 auf die Durchführung eines Vorhabens
im Sinne des § 29 Absatz 1 und auf die Besei-
tigung einer baulichen Anlage entsprechend
anzuwenden. Mit der förmlichen Festlegung
des Sanierungsgebiets wird ein Bescheid über
die Zurückstellung des Baugesuchs sowie ein
Bescheid über die Zurückstellung der Beseiti-
gung einer baulichen Anlage nach Satz 1 zwei-
ter Halbsatz unwirksam.

§ 142 Sanierungssatzung
(1) Die Gemeinde kann ein Gebiet, in dem
eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme
durchgeführt werden soll, durch Beschluss
förmlich als Sanierungsgebiet festlegen (förm-
lich festgelegtes Sanierungsgebiet). Das Sa-
nierungsgebiet ist so zu begrenzen, dass sich
die Sanierung zweckmäßig durchführen lässt.
Einzelne Grundstücke, die von der Sanierung
nicht betroffen werden, können aus dem Ge-
biet ganz oder teilweise ausgenommen wer-
den.

(2) Ergibt sich aus den Zielen und Zwecken
der Sanierung, dass Flächen außerhalb des
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets

1. für Ersatzbauten oder Ersatzanlagen zur
räumlich zusammenhängenden Unterbrin-
gung von Bewohnern oder Betrieben aus
dem förmlich festgelegten Sanierungsge-
biet oder

2. für die durch die Sanierung bedingten Ge-
meinbedarfs- oder Folgeeinrichtungen

in Anspruch genommen werden müssen (Er-
satz- und Ergänzungsgebiete), kann die Ge-
meinde geeignete Gebiete für diesen Zweck
förmlich festlegen. Für die förmliche Fest-
legung und die sich aus ihr ergebenden Wir-
kungen sind die für förmlich festgelegte Sa-
nierungsgebiete geltenden Vorschriften anzu-
wenden.

(3) Die Gemeinde beschließt die förmliche
Festlegung des Sanierungsgebiets als Sat-
zung (Sanierungssatzung). In der Sanierungs-
satzung ist das Sanierungsgebiet zu bezeich-
nen. Bei dem Beschluss über die Sanierungs-
satzung ist zugleich durch Beschluss die Frist
festzulegen, in der die Sanierung durchge-
führt werden soll; die Frist soll 15 Jahre nicht
überschreiten. Kann die Sanierung nicht in-
nerhalb der Frist durchgeführt werden, kann
die Frist durch Beschluss verlängert werden.

(4) In der Sanierungssatzung ist die Anwen-
dung der Vorschriften des Dritten Abschnitts
auszuschließen, wenn sie für die Durch-
führung der Sanierung nicht erforderlich ist
und die Durchführung hierdurch voraussicht-
lich nicht erschwert wird (vereinfachtes Sanie-
rungsverfahren); in diesem Falle kann in der
Sanierungssatzung auch die Genehmigungs-
pflicht nach § 144 insgesamt, nach § 144 Ab-
satz 1 oder § 144 Absatz 2 ausgeschlossen
werden.
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§ 143 Bekanntmachung
der Sanierungssatzung,
Sanierungsvermerk

(1) Die Gemeinde hat die Sanierungssatzung
ortsüblich bekannt zu machen. Sie kann auch
ortsüblich bekannt machen, dass eine Sanie-
rungssatzung beschlossen worden ist; § 10 Ab-
satz 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwen-
den. In der Bekanntmachung nach den Sätzen 1
und 2 ist – außer im vereinfachten Sanierungs-
verfahren – auf die Vorschriften des Dritten Ab-
schnitts hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung
wird die Sanierungssatzung rechtsverbindlich.

(2) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die
rechtsverbindliche Sanierungssatzung mit und
hat hierbei die von der Sanierungssatzung be-
troffenen Grundstücke einzeln aufzuführen. Das
Grundbuchamt hat in die Grundbücher dieser
Grundstücke einzutragen, dass eine Sanierung
durchgeführt wird (Sanierungsvermerk). § 54
Absatz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.
Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn
in der Sanierungssatzung die Genehmigungs-
pflicht nach § 144 Absatz 2 ausgeschlossen ist.

§ 144 Genehmigungspflichtige
Vorhaben und
Rechtsvorgänge

(1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
bedürfen der schriftlichen Genehmigung der
Gemeinde

1. die in § 14 Absatz 1 bezeichneten Vorha-
ben und sonstigen Maßnahmen;

2. Vereinbarungen, durch die ein schuldrecht-
liches Vertragsverhältnis über den Ge-
brauch oder die Nutzung eines Grund-
stücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf
bestimmte Zeit von mehr als einem Jahr
eingegangen oder verlängert wird.

(2) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
bedürfen der schriftlichen Genehmigung der
Gemeinde

1. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines
Grundstücks und die Bestellung und Ver-
äußerung eines Erbbaurechts;

2. die Bestellung eines das Grundstück bela-
stenden Rechts; dies gilt nicht für die Be-
stellung eines Rechts, das mit der Durch-
führung von Baumaßnahmen im Sinne des
§ 148 Absatz 2 im Zusammenhang steht;

3. ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine
Verpflichtung zu einem der in Nummer 1
oder 2 genannten Rechtsgeschäfte begrün-
det wird; ist der schuldrechtliche Vertrag
genehmigt worden, gilt auch das in Aus-
führung dieses Vertrags vorgenommene
dingliche Rechtsgeschäft als genehmigt;

4. die Begründung, Änderung oder Aufhe-
bung einer Baulast;

5. die Teilung eines Grundstücks.

(3) Die Gemeinde kann für bestimmte Fälle die
Genehmigung für das förmlich festgelegte
Sanierungsgebiet oder Teile desselben allge-
mein erteilen; sie hat dies ortsüblich bekannt
zu machen.

(4) Keiner Genehmigung bedürfen

1. Vorhaben und Rechtsvorgänge, wenn die
Gemeinde oder der Sanierungsträger für
das Treuhandvermögen als Vertragsteil
oder Eigentümer beteiligt ist;

2. Rechtsvorgänge nach Absatz 2 Nummer 1
bis 3 zum Zwecke der Vorwegnahme der
gesetzlichen Erbfolge;

3. Vorhaben nach Absatz 1 Nummer 1, die
vor der förmlichen Festlegung des Sanie-
rungsgebiets baurechtlich genehmigt wor-
den sind, Vorhaben nach Absatz 1 Num-
mer 1, von denen die Gemeinde nach Maß-
gabe des Bauordnungsrechts Kenntnis
erlangt hat und mit deren Ausführung vor
dem Inkrafttreten der Veränderungssperre
hätte begonnen werden dürfen, sowie
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung
einer bisher ausgeübten Nutzung;

4. Rechtsvorgänge nach Absatz 1 Nummer 2
und Absatz 2, die Zwecken der Landesver-
teidigung dienen;

5. der rechtsgeschäftliche Erwerb eines in ein
Verfahren im Sinne des § 38 einbezogenen
Grundstücks durch den Bedarfsträger.

§ 145 Genehmigung
(1) Die Genehmigung wird durch die Ge-
meinde erteilt; § 22 Absatz 5 Satz 2 bis 5 ist
entsprechend anzuwenden. Ist eine baurecht-
liche Genehmigung oder an ihrer Stelle eine
baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird
die Genehmigung durch die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit der Ge-
meinde erteilt. Im Falle des Satzes 2 ist über



376

BauGB
die Genehmigung innerhalb von zwei Monaten
nach Eingang des Antrags bei der Bauge-
nehmigungsbehörde zu entscheiden; § 22
Absatz 5 Satz 3 bis 6 ist mit der Maßgabe
entsprechend anzuwenden, dass die Geneh-
migungsfrist höchstens um zwei Monate ver-
längert werden darf.

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden,
wenn Grund zur Annahme besteht, dass das
Vorhaben, der Rechtsvorgang einschließlich
der Teilung eines Grundstücks oder die damit
erkennbar bezweckte Nutzung die Durch-
führung der Sanierung unmöglich machen
oder wesentlich erschweren oder den Zielen
und Zwecken der Sanierung zuwiderlaufen
würde.

(3) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die
wesentliche Erschwerung dadurch beseitigt
wird, dass die Beteiligten für den Fall der
Durchführung der Sanierung für sich und ihre
Rechtsnachfolger

1. in den Fällen des § 144 Absatz 1 Nummer 1
auf Entschädigung für die durch das Vorha-
ben herbeigeführten Werterhöhungen sowie
für werterhöhende Änderungen, die auf
Grund der mit dem Vorhaben bezweckten
Nutzung vorgenommen werden, verzichten;

2. in den Fällen des § 144 Absatz 1 Nummer 2
oder Absatz 2 Nummer 2 oder 3 auf Ent-
schädigung für die Aufhebung des Rechts
sowie für werterhöhende Änderungen ver-
zichten, die auf Grund dieser Rechte vorge-
nommen werden.

(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen, in
den Fällen des § 144 Absatz 1 auch befristet
oder bedingt erteilt werden. § 51 Absatz 4 Satz
2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Die
Genehmigung kann auch vom Abschluss eines
städtebaulichen Vertrags abhängig gemacht
werden, wenn dadurch Versagungsgründe im
Sinne des Absatzes 2 ausgeräumt werden.

(5) Wird die Genehmigung versagt, kann der
Eigentümer von der Gemeinde die Über-
nahme des Grundstücks verlangen, wenn und
soweit es ihm mit Rücksicht auf die Durch-
führung der Sanierung wirtschaftlich nicht
mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu
behalten oder es in der bisherigen oder einer
anderen zulässigen Art zu nutzen. Liegen die
Flächen eines land- oder forstwirtschaftlichen
Betriebs sowohl innerhalb als auch außerhalb
des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets,
kann der Eigentümer von der Gemeinde die
Übernahme sämtlicher Grundstücke des Be-

triebs verlangen, wenn die Erfüllung des Über-
nahmeverlangens für die Gemeinde keine
unzumutbare Belastung bedeutet; die Ge-
meinde kann sich auf eine unzumutbare Bela-
stung nicht berufen, soweit die außerhalb des
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets gele-
genen Grundstücke nicht mehr in angemes-
senem Umfang baulich oder wirtschaftlich ge-
nutzt werden können. Kommt eine Einigung
über die Übernahme nicht zustande, kann der
Eigentümer die Entziehung des Eigentums an
dem Grundstück verlangen. Für die Entzie-
hung des Eigentums sind die Vorschriften des
Fünften Teils des Ersten Kapitels entspre-
chend anzuwenden. § 43 Absatz 1, 4 und 5
sowie § 44 Absatz 3 und 4 sind entsprechend
anzuwenden.

(6) § 22 Absatz 6 ist entsprechend anzuwen-
den. Ist eine Genehmigung allgemein erteilt
oder nicht erforderlich, hat die Gemeinde dar-
über auf Antrag eines Beteiligten ein Zeugnis
auszustellen.

§ 146 Durchführung
(1) Die Durchführung umfasst die Ordnungs-
maßnahmen und die Baumaßnahmen inner-
halb des förmlich festgelegten Sanierungsge-
biets, die nach den Zielen und Zwecken der
Sanierung erforderlich sind.

(2) Auf Grundstücken, die den in § 26 Nummer
2 bezeichneten Zwecken dienen, und auf den
in § 26 Nummer 3 bezeichneten Grund-
stücken dürfen im Rahmen städtebaulicher
Sanierungsmaßnahmen einzelne Ordnungs-
und Baumaßnahmen nur mit Zustimmung des
Bedarfsträgers durchgeführt werden. Der Be-
darfsträger soll seine Zustimmung erteilen,
wenn auch unter Berücksichtigung seiner Auf-
gaben ein überwiegendes öffentliches Inter-
esse an der Durchführung der Sanierungs-
maßnahmen besteht.

(3) Die Gemeinde kann die Durchführung der
Ordnungsmaßnahmen und die Errichtung
oder Änderung von Gemeinbedarfs- und Fol-
geeinrichtungen im Sinne des § 148 Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 auf Grund eines Vertrags
ganz oder teilweise dem Eigentümer überlas-
sen. Ist die zügige und zweckmäßige Durch-
führung der vertraglich übernommenen Maß-
nahmen nach Satz 1 durch einzelne Eigen-
tümer nicht gewährleistet, hat die Gemeinde
insoweit für die Durchführung der Maßnahmen
zu sorgen oder sie selbst zu übernehmen.
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§ 147 Ordnungsmaßnahmen
Die Durchführung der Ordnungsmaßnahmen
ist Aufgabe der Gemeinde; hierzu gehören

1. die Bodenordnung einschließlich des Er-
werbs von Grundstücken,

2. der Umzug von Bewohnern und Betrieben,

3. die Freilegung von Grundstücken,

4. die Herstellung und Änderung von Erschlie-
ßungsanlagen sowie

5. sonstige Maßnahmen, die notwendig sind,
damit die Baumaßnahmen durchgeführt
werden können.

Als Ordnungsmaßnahme gilt auch die Bereit-
stellung von Flächen und die Durchführung
von Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des
§ 1a Absatz 3, soweit sie gemäß § 9 Absatz 1a
an anderer Stelle den Grundstücken, auf
denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu
erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet
sind. Durch die Sanierung bedingte Erschlie-
ßungsanlagen einschließlich Ersatzanlagen
können außerhalb des förmlich festgelegten
Sanierungsgebiets liegen.

§ 148 Baumaßnahmen
(1) Die Durchführung von Baumaßnahmen bleibt
den Eigentümern überlassen, soweit die zügige
und zweckmäßige Durchführung durch sie ge-
währleistet ist; der Gemeinde obliegt jedoch

1. für die Errichtung und Änderung der Ge-
meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zu
sorgen und

2. die Durchführung sonstiger Baumaßnah-
men, soweit sie selbst Eigentümerin ist
oder nicht gewährleistet ist, dass diese vom
einzelnen Eigentümer zügig und zweck-
mäßig durchgeführt werden.

Ersatzbauten, Ersatzanlagen und durch die
Sanierung bedingte Gemeinbedarfs- und Fol-
geeinrichtungen können außerhalb des förm-
lich festgelegten Sanierungsgebiets liegen.

(2) Zu den Baumaßnahmen gehören

1. die Modernisierung und Instandsetzung,

2. die Neubebauung und die Ersatzbauten,

3. die Errichtung und Änderung von Gemein-
bedarfs- und Folgeeinrichtungen,

4. die Verlagerung oder Änderung von Betrie-
ben sowie

5. die Errichtung oder Erweiterung von Anla-
gen und Einrichtungen zur dezentralen und
zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung
oder Speicherung von Strom, Wärme oder
Kälte aus erneuerbaren Energien oder
Kraft-Wärme-Kopplung.

Als Baumaßnahmen gelten auch Maßnahmen
zum Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 3,
soweit sie auf den Grundstücken durchgeführt
werden, auf denen Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu erwarten sind.

§ 149 Kosten- und
Finanzierungsübersicht

(1) Die Gemeinde hat nach dem Stand der Pla-
nung eine Kosten- und Finanzierungsübersicht
aufzustellen. Die Übersicht ist mit den Kosten-
und Finanzierungsvorstellungen anderer Träger
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Sanierung berührt wird, abzustim-
men und der höheren Verwaltungsbehörde
vorzulegen.

(2) In der Kostenübersicht hat die Gemeinde
die Kosten der Gesamtmaßnahme darzu-
stellen, die ihr voraussichtlich entstehen. Die
Kosten anderer Träger öffentlicher Belange für
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanie-
rung sollen nachrichtlich angegeben werden.

(3) In der Finanzierungsübersicht hat die Ge-
meinde ihre Vorstellungen über die Deckung
der Kosten der Gesamtmaßnahme darzule-
gen. Finanzierungs- und Förderungsmittel auf
anderer gesetzlicher Grundlage sowie die
Finanzierungsvorstellungen anderer Träger
öffentlicher Belange sollen nachrichtlich ange-
geben werden.

(4) Die Kosten- und Finanzierungsübersicht
kann mit Zustimmung der nach Landesrecht
zuständigen Behörde auf den Zeitraum der
mehrjährigen Finanzplanung der Gemeinde
beschränkt werden. Das Erfordernis, die städ-
tebauliche Sanierungsmaßnahme innerhalb
eines absehbaren Zeitraums durchzuführen,
bleibt unberührt.

(5) Die Gemeinde und die höhere Verwaltungs-
behörde können von anderen Trägern öffen-
tlicher Belange Auskunft über deren eigene
Absichten im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet und ihre Kosten- und Finanzie-
rungsvorstellungen verlangen.

(6) Die höhere Verwaltungsbehörde kann von
der Gemeinde Ergänzungen oder Änderungen
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der Kosten- und Finanzierungsübersicht ver-
langen. Sie hat für ein wirtschaftlich sinnvolles
Zusammenwirken der Gemeinde und der an-
deren Träger öffentlicher Belange bei der
Durchführung ihrer Maßnahmen zu sorgen
und die Gemeinde bei der Beschaffung von
Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten
zu unterstützen.

§ 150 Ersatz für Änderungen
von Einrichtungen, die der
öffentlichen Versorgung
dienen

(1) Stehen in einem förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet Anlagen der öffentlichen
Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser,
Wärme, Telekommunikationsdienstleistungen
oder Anlagen der Abwasserwirtschaft infolge
der Durchführung der Sanierung nicht mehr
zur Verfügung und sind besondere Aufwen-
dungen erforderlich, die über das bei ord-
nungsgemäßer Wirtschaft erforderliche Maß
hinausgehen, zum Beispiel der Ersatz oder die
Verlegung dieser Anlagen, hat die Gemeinde
dem Träger der Aufgabe die ihm dadurch ent-
stehenden Kosten zu erstatten. Vorteile und
Nachteile, die dem Träger der Aufgabe im Zu-
sammenhang damit entstehen, sind auszu-
gleichen.

(2) Kommt eine Einigung über den Erstat-
tungsbetrag nicht zustande, entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde.

§ 151 Abgaben- und
Auslagenbefreiung

(1) Frei von Gebühren und ähnlichen nicht-
steuerlichen Abgaben sowie von Auslagen
sind Geschäfte und Verhandlungen

1. zur Vorbereitung oder Durchführung von
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen,

2. zur Durchführung von Erwerbsvorgängen,

3. zur Gründung oder Auflösung eines Unter-
nehmens, dessen Geschäftszweck aus-
schließlich darauf gerichtet ist, als Sanie-
rungsträger tätig zu werden.

(2) Die Abgabenbefreiung gilt nicht für die
Kosten eines Rechtsstreits. Unberührt bleiben
Regelungen nach landesrechtlichen Vorschrif-
ten.

(3) Erwerbsvorgänge im Sinne des Absatzes 1
Nummer 2 sind

1. der Erwerb eines Grundstücks durch eine
Gemeinde oder durch einen Rechtsträger
im Sinne der §§ 157 und 205 zur Vorbe-
reitung oder Durchführung von städte-
baulichen Sanierungsmaßnahmen. Hierzu
gehört auch der Erwerb eines Grundstücks
zur Verwendung als Austausch- oder Er-
satzland im Rahmen von städtebaulichen
Sanierungsmaßnahmen;

2. der Erwerb eines Grundstücks durch eine
Person, die zur Vorbereitung oder Durch-
führung von städtebaulichen Sanierungs-
maßnahmen oder zur Verwendung als Aus-
tausch- oder Ersatzland ein Grundstück
übereignet oder verloren hat. Die Abgaben-
befreiung wird nur gewährt

a) beim Erwerb eines Grundstücks im Sa-
nierungsgebiet, in dem das übereignete
oder verlorene Grundstück liegt, bis zum
Abschluss der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahme,

b) in anderen Fällen bis zum Ablauf von
zehn Jahren, gerechnet von dem Zeit-
punkt ab, in dem das Grundstück übe-
reignet oder verloren wurde;

3. der Erwerb eines im förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks,
soweit die Gegenleistung in der Hingabe
eines in demselben Sanierungsgebiet gele-
genen Grundstücks besteht;

4. der Erwerb eines Grundstücks, der durch
die Begründung, das Bestehen oder die
Auflösung eines Treuhandverhältnisses im
Sinne des § 160 oder des § 161 bedingt ist.

Dritter Abschnitt

Besondere sanierungsrechtliche
Vorschriften

§ 152 Anwendungsbereich
Die Vorschriften dieses Abschnitts sind im förm-
lich festgelegten Sanierungsgebiet anzuwen-
den, sofern die Sanierung nicht im vereinfachten
Sanierungsverfahren durchgeführt wird.
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§ 153 Bemessung von
Ausgleichs- und
Entschädigungsleistungen,
Kaufpreise, Umlegung

(1) Sind auf Grund von Maßnahmen, die der
Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung
im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet die-
nen, nach den Vorschriften dieses Gesetzbuchs
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistungen zu
gewähren, werden bei deren Bemessung Wer-
terhöhungen, die lediglich durch die Aussicht
auf die Sanierung, durch ihre Vorbereitung oder
ihre Durchführung eingetreten sind, nur insoweit
berücksichtigt, als der Betroffene diese Werter-
höhungen durch eigene Aufwendungen zulässi-
gerweise bewirkt hat. Änderungen in den allge-
meinen Wertverhältnissen auf dem Grund-
stücksmarkt sind zu berücksichtigen.

(2) Liegt bei der rechtsgeschäftlichen Veräuße-
rung eines Grundstücks sowie bei der Bestel-
lung oder Veräußerung eines Erbbaurechts
der vereinbarte Gegenwert für das Grundstück
oder das Recht über dem Wert, der sich in
Anwendung des Absatzes 1 ergibt, liegt auch
hierin eine wesentliche Erschwerung der Sa-
nierung im Sinne des § 145 Absatz 2. Dies gilt
nicht, wenn in den Fällen des § 154 Absatz 3
Satz 2 oder 3 die Verpflichtung zur Entrichtung
des Ausgleichsbetrags erloschen ist.

(3) Die Gemeinde oder der Sanierungsträger
darf beim Erwerb eines Grundstücks keinen
höheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in
entsprechender Anwendung des Absatzes 1 er-
gibt. In den Fällen des § 144 Absatz 4 Num-
mer 4 und 5 darf der Bedarfsträger keinen höhe-
ren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in entspre-
chender Anwendung des Absatzes 1 ergibt.

(4) Bei der Veräußerung nach den §§ 89 und
159 Absatz 3 ist das Grundstück zu dem Ver-
kehrswert zu veräußern, der sich durch die
rechtliche und tatsächliche Neuordnung des
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets er-
gibt. § 154 Absatz 5 ist dabei auf den Teil des
Kaufpreises entsprechend anzuwenden, der
der durch die Sanierung bedingten Werter-
höhung des Grundstücks entspricht.

(5) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
sind
1. Absatz 1 auf die Ermittlung von Werten

nach § 57 Satz 2 und im Falle der Geld-
abfindung nach § 59 Absatz 2 und 4 bis 6
sowie den §§ 60 und 61 Absatz 2 entspre-
chend anzuwenden;

2. Wertänderungen, die durch die rechtliche
und tatsächliche Neuordnung des förmlich
festgelegten Sanierungsgebiets eintreten,
bei der Ermittlung von Werten nach § 57
Satz 3 und 4 und im Falle des Geldaus-
gleichs nach § 59 Absatz 2 sowie den
§§ 60 und 61 Absatz 2 zu berücksichtigen;

3. § 58 nicht anzuwenden.

§ 154 Ausgleichsbetrag
des Eigentümers

(1) Der Eigentümer eines im förmlich festgeleg-
ten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks
hat zur Finanzierung der Sanierung an die Ge-
meinde einen Ausgleichsbetrag in Geld zu ent-
richten, der der durch die Sanierung bedingten
Erhöhung des Bodenwerts seines Grund-
stücks entspricht. Miteigentümer haften als
Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teilei-
gentum sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mit-
eigentumsanteil heranzuziehen. Werden im
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Er-
schließungsanlagen im Sinne des § 127 Ab-
satz 2 hergestellt, erweitert oder verbessert,
sind Vorschriften über die Erhebung von
Beiträgen für diese Maßnahmen auf Grund-
stücke im förmlich festgelegten Sanierungsge-
biet nicht anzuwenden. Satz 3 gilt entspre-
chend für die Anwendung der Vorschrift über
die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen
im Sinne des § 135a Absatz 3.

(2) Die durch die Sanierung bedingte Er-
höhung des Bodenwerts des Grundstücks
besteht aus dem Unterschied zwischen dem
Bodenwert, der sich für das Grundstück erge-
ben würde, wenn eine Sanierung weder beab-
sichtigt noch durchgeführt worden wäre (An-
fangswert), und dem Bodenwert, der sich für
das Grundstück durch die rechtliche und
tatsächliche Neuordnung des förmlich festge-
legten Sanierungsgebiets ergibt (Endwert).

(2a) Die Gemeinde kann durch Satzung be-
stimmen, dass der Ausgleichsbetrag abwei-
chend von Absatz 1 Satz 1 ausgehend von
dem Aufwand (ohne die Kosten seiner Finan-
zierung) für die Erweiterung oder Verbesse-
rung von Erschließungsanlagen im Sinne des
§ 127 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 (Verkehrsan-
lagen) in dem Sanierungsgebiet zu berechnen
ist; Voraussetzung für den Erlass der Satzung
sind Anhaltspunkte dafür, dass die sanie-
rungsbedingte Erhöhung der Bodenwerte der
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Grundstücke in dem Sanierungsgebiet nicht
wesentlich über der Hälfte dieses Aufwands
liegt. In der Satzung ist zu bestimmen, bis zu
welcher Höhe der Aufwand der Berechnung
zu Grunde zu legen ist; sie darf 50 vom Hun-
dert nicht übersteigen. Im Geltungsbereich der
Satzung berechnet sich der Ausgleichsbetrag
für das jeweilige Grundstück nach dem Ver-
hältnis seiner Fläche zur Gesamtfläche; als
Gesamtfläche ist die Fläche des Sanierungs-
gebiets ohne die Flächen für die Verkehrsanla-
gen zu Grunde zu legen. § 128 Absatz 1 und 3
ist entsprechend anzuwenden.

(3) Der Ausgleichsbetrag ist nach Abschluss
der Sanierung (§§ 162 und 163) zu entrichten.
Die Gemeinde kann die Ablösung im Ganzen
vor Abschluss der Sanierung zulassen; dabei
kann zur Deckung von Kosten der Sanie-
rungsmaßnahme auch ein höherer Betrag als
der Ausgleichsbetrag vereinbart werden. Die
Gemeinde soll auf Antrag des Ausgleichsbe-
tragspflichtigen den Ausgleichsbetrag vorzeitig
festsetzen, wenn der Ausgleichsbetragspflich-
tige an der Festsetzung vor Abschluss der
Sanierung ein berechtigtes Interesse hat und
der Ausgleichsbetrag mit hinreichender Si-
cherheit ermittelt werden kann.

(4) Die Gemeinde fordert den Ausgleichsbe-
trag durch Bescheid an; der Betrag wird einen
Monat nach der Bekanntgabe des Bescheids
fällig. Vor der Festsetzung des Ausgleichsbe-
trags ist dem Ausgleichsbetragspflichtigen
Gelegenheit zur Stellungnahme und Erörte-
rung der für die Wertermittlung seines Grund-
stücks maßgeblichen Verhältnisse sowie der
nach § 155 Absatz 1 anrechenbaren Beträge
innerhalb angemessener Frist zu geben. Der
Ausgleichsbetrag ruht nicht als öffentliche Last
auf dem Grundstück.

(5) Die Gemeinde hat den Ausgleichsbetrag
auf Antrag des Eigentümers in ein Tilgungs-
darlehen umzuwandeln, sofern diesem nicht
zugemutet werden kann, die Verpflichtung bei
Fälligkeit mit eigenen oder fremden Mitteln zu
erfüllen. Die Darlehensschuld ist mit höchstens
6 vom Hundert jährlich zu verzinsen und mit 5
vom Hundert zuzüglich der ersparten Zinsen
jährlich zu tilgen. Der Tilgungssatz kann im
Einzelfall bis auf 1 vom Hundert herabgesetzt
werden und das Darlehen niedrig verzinslich
oder zinsfrei gestellt werden, wenn dies im
öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung
unbilliger Härten oder zur Vermeidung einer
von dem Ausgleichsbetragspflichtigen nicht zu
vertretenden Unwirtschaftlichkeit der Grund-

stücksnutzung geboten ist. Die Gemeinde soll
den zur Finanzierung der Neubebauung, Mo-
dernisierung oder Instandsetzung erforder-
lichen Grundpfandrechten den Vorrang vor
einem zur Sicherung ihres Tilgungsdarlehens
bestellten Grundpfandrecht einräumen.

(6) Die Gemeinde kann von den Eigentümern
auf den nach den Absätzen 1 bis 4 zu entrich-
tenden Ausgleichsbetrag Vorauszahlungen
verlangen, sobald auf dem Grundstück eine
den Zielen und Zwecken der Sanierung ent-
sprechende Bebauung oder sonstige Nutzung
zulässig ist; die Absätze 1 bis 5 sind sinn-
gemäß anzuwenden.

§ 155 Anrechnung auf den
Ausgleichsbetrag, Absehen

(1) Auf den Ausgleichsbetrag sind anzurechnen

1. die durch die Sanierung entstandenen Vor-
teile oder Bodenwerterhöhungen des
Grundstücks, die bereits in einem anderen
Verfahren, insbesondere in einem Enteig-
nungsverfahren berücksichtigt worden
sind; für Umlegungsverfahren bleibt Absatz
2 unberührt,

2. die Bodenwerterhöhungen des Grund-
stücks, die der Eigentümer zulässigerweise
durch eigene Aufwendungen bewirkt hat;
soweit der Eigentümer gemäß § 146 Ab-
satz 3 Ordnungsmaßnahmen durchgeführt
oder Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtun-
gen im Sinne des § 148 Absatz 2 Satz 1
Nummer 3 errichtet oder geändert hat, sind
jedoch die ihm entstandenen Kosten anzu-
rechnen,

3. die Bodenwerterhöhungen des Grund-
stücks, die der Eigentümer beim Erwerb
des Grundstücks als Teil des Kaufpreises in
einem den Vorschriften der Nummern 1 und
2 sowie des § 154 entsprechenden Betrag
zulässigerweise bereits entrichtet hat.

(2) Ein Ausgleichsbetrag entfällt, wenn eine
Umlegung nach Maßgabe des § 153 Absatz 5
durchgeführt worden ist.

(3) Die Gemeinde kann für das förmlich festge-
legte Sanierungsgebiet oder für zu bezeichnende
Teile des Sanierungsgebiets von der Festsetzung
des Ausgleichsbetrags absehen, wenn
1. eine geringfügige Bodenwerterhöhung gut-

achtlich ermittelt worden ist und
2. der Verwaltungsaufwand für die Erhebung

des Ausgleichsbetrags in keinem Verhältnis
zu den möglichen Einnahmen steht.



381

BauGB
Die Entscheidung nach Satz 1 kann auch ge-
troffen werden, bevor die Sanierung abge-
schlossen ist.

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall von der Er-
hebung des Ausgleichsbetrags ganz oder
teilweise absehen, wenn dies im öffentlichen
Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Här-
ten geboten ist. Die Freistellung kann auch vor
Abschluss der Sanierung erfolgen.

(5) Im Übrigen sind die landesrechtlichen Vor-
schriften über kommunale Beiträge einschließ-
lich der Bestimmungen über die Stundung und
den Erlass entsprechend anzuwenden.

(6) Sind dem Eigentümer Kosten der Ord-
nungsmaßnahmen oder Kosten für die Errich-
tung oder Änderung von Gemeinbedarfs- und
Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3 entstanden, hat die
Gemeinde sie ihm zu erstatten, soweit sie über
den nach § 154 und Absatz 1 ermittelten Aus-
gleichsbetrag hinausgehen und die Erstattung
nicht vertraglich ausgeschlossen wurde.

§ 156 Überleitungsvorschriften
zur förmlichen Festlegung

(1) Beitragspflichten für Erschließungsanlagen
im Sinne des § 127 Absatz 2, die vor der förm-
lichen Festlegung entstanden sind, bleiben un-
berührt. Entsprechendes gilt für Kostenerstat-
tungsbeträge im Sinne des § 135a Absatz 3.

(2) Hat die Umlegungsstelle vor der förmlichen
Festlegung des Sanierungsgebiets in einem
Umlegungsverfahren, das sich auf Grund-
stücke im Gebiet bezieht, den Umlegungsplan
nach § 66 Absatz 1 aufgestellt oder ist eine
Vorwegentscheidung nach § 76 getroffen wor-
den, bleibt es dabei.

(3) Hat die Enteignungsbehörde vor der förmli-
chen Festlegung des Sanierungsgebiets den
Enteignungsbeschluss nach § 113 für ein in
dem Gebiet gelegenes Grundstück erlassen
oder ist eine Einigung nach § 110 beurkundet
worden, sind die Vorschriften des Ersten Kapi-
tels weiter anzuwenden.

§ 156a Kosten und Finanzierung
der Sanierungsmaßnahme

(1) Ergibt sich nach der Durchführung der
städtebaulichen Sanierungsmaßnahme und
der Übertragung eines Treuhandvermögens
des Sanierungsträgers auf die Gemeinde bei

ihr ein Überschuss der bei der Vorbereitung
und Durchführung der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahme erzielten Einnahmen über die
hierfür getätigten Ausgaben, so ist dieser
Überschuss auf die Eigentümer der im Sanie-
rungsgebiet gelegenen Grundstücke zu ver-
teilen. Maßgebend sind die Eigentumsverhält-
nisse bei der Bekanntmachung des Beschlus-
ses über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebiets. Ist nach diesem Zeitpunkt das
Eigentum gegen Entgelt übertragen worden,
so steht der auf das Grundstück entfallende
Anteil dem früheren Eigentümer und dem Ei-
gentümer, der zu einem Ausgleichsbetrag
nach § 154 herangezogen worden ist, je zur
Hälfte zu.

(2) Die auf die einzelnen Grundstücke entfallen-
den Anteile des Überschusses sind nach dem
Verhältnis der Anfangswerte der Grundstücke
im Sinne des § 154 Absatz 2 zu bestimmen.

(3) Die Gemeinde hat bei der Errechnung des
Überschusses Zuschüsse abzuziehen, die ihr
oder Eigentümern aus Mitteln eines anderen
öffentlichen Haushalts zur Deckung von Kos-
ten der Vorbereitung oder Durchführung der
Sanierungsmaßnahme gewährt worden sind.
Im Übrigen bestimmt sich das Verfahren zur
Verteilung des Überschusses nach landes-
rechtlichen Regelungen.

Vierter Abschnitt

Sanierungsträger und andere
Beauftragte

§ 157 Erfüllung von Aufgaben
für die Gemeinde

(1) Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung von
Aufgaben, die ihr bei der Vorbereitung oder
Durchführung der Sanierung obliegen, eines
geeigneten Beauftragten bedienen. Sie darf je-
doch die Aufgabe,

1. städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
durchzuführen, die der Gemeinde nach den
§§ 146 bis 148 obliegen,

2. Grundstücke oder Rechte an ihnen zur Vor-
bereitung oder Durchführung der Sanierung
im Auftrag der Gemeinde zu erwerben,

3. der Sanierung dienende Mittel zu bewirt-
schaften,

nur einem Unternehmen (Sanierungsträger)
übertragen, das die Voraussetzungen für die
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Übernahme der Aufgaben als Sanierungsträ-
ger nach § 158 erfüllt.

(2) Die Gemeinde soll die Ausarbeitung der
Bauleitpläne und die Aufgaben eines für eige-
ne Rechnung tätigen Sanierungsträgers nicht
demselben Unternehmen oder einem rechtlich
oder wirtschaftlich von ihm abhängigen Unter-
nehmen übertragen.

§ 158 Voraussetzungen
für die Beauftragung als
Sanierungsträger

Dem Unternehmen können die Aufgaben als
Sanierungsträger nur übertragen werden,
wenn
1. das Unternehmen nicht selbst als Bauun-

ternehmen tätig oder von einem Bauunter-
nehmen abhängig ist,

2. das Unternehmen nach seiner Geschäft-
stätigkeit und seinen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen geeignet und in der Lage ist, die
Aufgaben eines Sanierungsträgers ord-
nungsgemäß zu erfüllen,

3. das Unternehmen, sofern es nicht bereits
kraft Gesetzes einer jährlichen Prüfung
seiner Geschäftstätigkeit und seiner wirt-
schaftlichen Verhältnisse unterliegt, sich
einer derartigen Prüfung unterworfen hat
oder unterwirft,

4. die zur Vertretung berufenen Personen sowie
die leitenden Angestellten die erforderliche
geschäftliche Zuverlässigkeit besitzen.

§ 159 Erfüllung der Aufgaben als
Sanierungsträger

(1) Der Sanierungsträger erfüllt die ihm von der
Gemeinde übertragenen Aufgaben nach § 157
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder 2 im eigenen
Namen für Rechnung der Gemeinde als deren
Treuhänder oder im eigenen Namen für eigene
Rechnung. Die ihm von der Gemeinde über-
tragene Aufgabe nach § 157 Absatz 1 Satz 2
Nummer 3 erfüllt er im eigenen Namen für
Rechnung der Gemeinde als deren Treuhän-
der. Der Sanierungsträger hat der Gemeinde
auf Verlangen Auskunft zu erteilen.

(2) Die Gemeinde und der Sanierungsträger le-
gen mindestens die Aufgaben, die Rechtsstel-
lung, in der sie der Sanierungsträger zu erfül-
len hat, eine von der Gemeinde hierfür zu ent-
richtende angemessene Vergütung und die

Befugnis der Gemeinde zur Erteilung von Wei-
sungen durch schriftlichen Vertrag fest. Der
Vertrag bedarf nicht der Form des § 311b Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Er kann
von jeder Seite nur aus wichtigem Grund
gekündigt werden.

(3) Der Sanierungsträger ist verpflichtet, die
Grundstücke, die er nach Übertragung der
Aufgabe zur Vorbereitung oder Durchführung
der Sanierung erworben hat, nach Maßgabe
des § 89 Absatz 3 und 4 und unter Beachtung
der Weisungen der Gemeinde zu veräußern.
Er hat die Grundstücke, die er nicht veräußert
hat, der Gemeinde anzugeben und auf ihr Ver-
langen an Dritte oder an sie zu veräußern.

(4) Ist in dem von dem Erwerber an den Sanie-
rungsträger entrichteten Kaufpreis ein Betrag
enthalten, der nach den §§ 154 und 155 vom
Eigentümer zu tragen wäre, hat der Sanie-
rungsträger diesen Betrag an die Gemeinde
abzuführen oder mit ihr zu verrechnen. In den
Fällen des § 153 Absatz 4 Satz 2 hat der Sa-
nierungsträger Ansprüche aus dem Darlehen
auf Verlangen entweder an die Gemeinde ab-
zutreten und empfangene Zinsen und Tilgun-
gen an sie abzuführen oder sie mit ihr zu ver-
rechnen.

(5) Der Sanierungsträger hat für die Grund-
stücke, deren Eigentümer er bleibt, an die Ge-
meinde Ausgleichsbeträge nach Maßgabe der
§§ 154 und 155 zu entrichten.

(6) Kündigt die Gemeinde im Falle der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen des für eigene Rechnung tätigen Sa-
nierungsträgers den mit diesem geschlosse-
nen Vertrag, kann sie vom Insolvenzverwalter
verlangen, ihr die im förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke, die
der Sanierungsträger nach Übertragung der
Aufgaben zur Vorbereitung oder Durchführung
der Sanierung erworben hat, gegen Erstattung
der vom Sanierungsträger erbrachten Aufwen-
dungen zu übereignen. Der Insolvenzverwalter
ist verpflichtet, der Gemeinde ein Verzeichnis
dieser Grundstücke zu übergeben. Die Ge-
meinde kann ihren Anspruch nur binnen sechs
Monaten nach Übergabe des Grundstücks-
verzeichnisses geltend machen. Im Übrigen
haftet die Gemeinde den Gläubigern von Ver-
bindlichkeiten aus der Durchführung der Ord-
nungsmaßnahmen wie ein Bürge, soweit sie
aus dem Vermögen des Sanierungsträgers im
Insolvenzverfahren keine vollständige Befriedi-
gung erlangt haben.
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§ 160 Treuhandvermögen
(1) Ist dem Sanierungsträger eine Aufgabe als
Treuhänder der Gemeinde übertragen, erfüllt er
sie mit einem Treuhandvermögen in eigenem
Namen für Rechnung der Gemeinde. Der Sa-
nierungsträger erhält von der Gemeinde für
den Rechtsverkehr eine Bescheinigung über
die Übertragung der Aufgabe als Treuhänder.
Er soll bei Erfüllung der Aufgabe seinem Na-
men einen das Treuhandverhältnis kennzeich-
nenden Zusatz hinzufügen.

(2) Der als Treuhänder tätige Sanierungsträger
hat das in Erfüllung der Aufgabe gebildete
Treuhandvermögen getrennt von anderem
Vermögen zu verwalten.

(3) Zum Treuhandvermögen gehören die Mittel,
die die Gemeinde dem Sanierungsträger zur
Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung stellt. Zum
Treuhandvermögen gehört auch, was der Sa-
nierungsträger mit Mitteln des Treuhandvermö-
gens oder durch ein Rechtsgeschäft, das sich
auf das Treuhandvermögen bezieht, oder auf
Grund eines zum Treuhandvermögen gehören-
den Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung,
Beschädigung oder Entziehung eines zum
Treuhandvermögen gehörenden Gegenstands
erwirbt.

(4) Die Gemeinde gewährleistet die Erfüllung
der Verbindlichkeiten, für die der Sanierungs-
träger mit dem Treuhandvermögen haftet. Mit-
tel, die der Sanierungsträger darlehensweise
von einem Dritten erhält, gehören nur dann
zum Treuhandvermögen, wenn die Gemeinde
der Darlehensaufnahme schriftlich zugestimmt
hat. Das Gleiche gilt für eigene Mittel, die der
Sanierungsträger einbringt.

(5) Grundstücke im förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet, die der Sanierungsträger
vor oder nach Übertragung der Aufgabe mit
Mitteln, die nicht zum Treuhandvermögen
gehören, oder unter Hergabe von eigenem
Austauschland erworben hat, hat er auf Verlan-
gen der Gemeinde gegen Ersatz seiner Auf-
wendungen in das Treuhandvermögen zu
überführen. Dabei sind als Grundstückswerte
die Werte zu berücksichtigen, die sich in An-
wendung des § 153 Absatz 1 ergeben.

(6) Der als Treuhänder tätige Sanierungsträger
hat der Gemeinde nach Beendigung seiner
Tätigkeit Rechenschaft abzulegen. Er hat nach
Beendigung seiner Tätigkeit das Treuhand-
vermögen einschließlich der Grundstücke, die
er nicht veräußert hat, auf die Gemeinde zu
übertragen. Von der Übertragung an haftet die

Gemeinde anstelle des Sanierungsträgers für
die noch bestehenden Verbindlichkeiten, für
die dieser mit dem Treuhandvermögen gehaf-
tet hat.

(7) Der Sanierungsträger darf vor der Übertra-
gung nach Absatz 6 die Grundstücke des
Treuhandvermögens, die er unter Hergabe
von entsprechendem nicht zum Treuhandver-
mögen gehörendem eigenem Austauschland
oder mindestens zwei Jahre, bevor ihm die
Gemeinde einen mit der Sanierung zusam-
menhängenden Auftrag erteilt hat, erworben
und in das Treuhandvermögen überführt hat,
in sein eigenes Vermögen zurücküberführen.
Sind die von ihm in das Treuhandvermögen
überführten Grundstücke veräußert oder im
Rahmen der Ordnungsmaßnahmen zur Bil-
dung neuer Grundstücke verwendet oder sind
ihre Grenzen verändert worden, kann der Sa-
nierungsträger andere Grundstücke, die wert-
mäßig seinen in das Treuhandvermögen über-
führten Grundstücken entsprechen, in sein ei-
genes Vermögen zurücküberführen; er bedarf
hierzu der Genehmigung der Gemeinde. Er hat
dem Treuhandvermögen den Verkehrswert
der Grundstücke zu erstatten, der sich durch
die rechtliche und tatsächliche Neuordnung
des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets
ergibt.

§ 161 Sicherung
des Treuhandvermögens

(1) Der Sanierungsträger haftet Dritten mit dem
Treuhandvermögen nicht für Verbindlichkei-
ten, die sich nicht auf das Treuhandvermögen
beziehen.

(2) Wird in das Treuhandvermögen wegen einer
Verbindlichkeit, für die der Sanierungsträger
nicht mit dem Treuhandvermögen haftet, die
Zwangsvollstreckung betrieben, kann die Ge-
meinde auf Grund des Treuhandverhältnisses
gegen die Zwangsvollstreckung nach Maßgabe
des § 771 der Zivilprozessordnung Widerspruch,
der Sanierungsträger unter entsprechender An-
wendung des § 767 Absatz 1 der Zivilprozess-
ordnung Einwendungen geltend machen.

(3) Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen des Sanierungs-
trägers gehört das Treuhandvermögen nicht
zur Insolvenzmasse. Kündigt die Gemeinde
das Treuhandverhältnis, so hat der Insolvenz-
verwalter das Treuhandvermögen auf die Ge-
meinde zu übertragen und bis zur Übert-
ragung zu verwalten. Von der Übertragung an
haftet die Gemeinde anstelle des Sanierungs-
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trägers für die Verbindlichkeiten, für die dieser
mit dem Treuhandvermögen gehaftet hat. Die
mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ver-
bundenen Rechtsfolgen treten hinsichtlich der
Verbindlichkeiten nicht ein. § 418 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden.

Fünfter Abschnitt

Abschluss der Sanierung

§ 162 Aufhebung der
Sanierungssatzung

(1) Die Sanierungssatzung ist aufzuheben,
wenn
1. die Sanierung durchgeführt ist oder
2. die Sanierung sich als undurchführbar er-

weist oder
3. die Sanierungsabsicht aus anderen Grün-

den aufgegeben wird oder
4. die nach § 142 Absatz 3 Satz 3 oder 4 für

die Durchführung der Sanierung festgelegte
Frist abgelaufen ist.

Sind diese Voraussetzungen nur für einen Teil
des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets
gegeben, ist die Satzung für diesen Teil aufzu-
heben.

(2) Der Beschluss der Gemeinde, durch den
die förmliche Festlegung des Sanierungsge-
biets ganz oder teilweise aufgehoben wird, er-
geht als Satzung. Die Satzung ist ortsüblich
bekannt zu machen. Die Gemeinde kann auch
ortsüblich bekannt machen, dass eine Sat-
zung zur Aufhebung der förmlichen Fest-
legung des Sanierungsgebiets beschlossen
worden ist; § 10 Absatz 3 Satz 2 bis 5 ist ent-
sprechend anzuwenden. Mit der Bekanntma-
chung wird die Satzung rechtsverbindlich.

(3) Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt,
die Sanierungsvermerke zu löschen.

§ 163 Fortfall von Rechts-
wirkungen für
einzelne Grundstücke

(1) Die Gemeinde kann die Sanierung für ein
Grundstück als abgeschlossen erklären, wenn
entsprechend den Zielen und Zwecken der
Sanierung
1. das Grundstück bebaut ist oder in sonsti-

ger Weise genutzt wird oder

2. das Gebäude modernisiert oder instand ge-
setzt ist.

Auf Antrag des Eigentümers hat die Gemeinde
die Sanierung für das Grundstück als abge-
schlossen zu erklären.

(2) Die Gemeinde kann bereits vor dem in Ab-
satz 1 bezeichneten Zeitpunkt die Durch-
führung der Sanierung für einzelne Grund-
stücke durch Bescheid an die Eigentümer für
abgeschlossen erklären, wenn die den Zielen
und Zwecken der Sanierung entsprechende
Bebauung oder sonstige Nutzung oder die
Modernisierung oder Instandsetzung auch
ohne Gefährdung der Ziele und Zwecke der
Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt mög-
lich ist. Ein Rechtsanspruch auf Abgabe der
Erklärung besteht in diesem Falle nicht.

(3) Mit der Erklärung entfällt die Anwendung
der §§ 144, 145 und 153 für dieses Grund-
stück. Die Gemeinde ersucht das Grundbuch-
amt, den Sanierungsvermerk zu löschen.

§ 164 Anspruch
auf Rückübertragung

(1) Wird die Sanierungssatzung aus den in § 162
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder 3 bezeichne-
ten Gründen aufgehoben oder ist im Falle der
Aufhebung nach § 162 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 die Sanierung nicht durchgeführt worden,
hat der frühere Eigentümer eines Grundstücks
einen Anspruch gegenüber dem jeweiligen Ei-
gentümer auf Rückübertragung dieses Grund-
stücks, wenn es die Gemeinde oder der Sanie-
rungsträger von ihm nach der förmlichen Fest-
legung des Sanierungsgebiets zur Durch-
führung der Sanierung freihändig oder nach
den Vorschriften dieses Gesetzbuchs ohne
Hergabe von entsprechendem Austauschland,
Ersatzland oder Begründung von Rechten der
in § 101 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bezeichne-
ten Art erworben hatte.

(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn
1. das Grundstück als Baugrundstück für den

Gemeinbedarf oder als Verkehrs-, Versor-
gungs- oder Grünfläche in einem Bebau-
ungsplan festgesetzt ist oder für sonstige
öffentliche Zwecke benötigt wird oder

2. der frühere Eigentümer selbst das Grund-
stück im Wege der Enteignung erworben
hatte oder

3. der Eigentümer mit der zweckgerechten
Verwendung des Grundstücks begonnen
hat oder
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4. das Grundstück auf Grund des § 89 oder

des § 159 Absatz 3 an einen Dritten ver-
äußert wurde oder

5. die Grundstücksgrenzen erheblich verändert
worden sind.

(3) Die Rückübertragung kann nur binnen zwei
Jahren seit der Aufhebung der Sanierungssat-
zung verlangt werden.

(4) Der frühere Eigentümer hat als Kaufpreis
den Verkehrswert zu zahlen, den das Grund-
stück im Zeitpunkt der Rückübertragung hat.

(5) Ein Anspruch auf Rückenteignung nach
§ 102 bleibt unberührt. Die dem Eigentümer
zu gewährende Entschädigung nach § 103
bemisst sich nach dem Verkehrswert des
Grundstücks, der sich auf Grund des rechtli-
chen und tatsächlichen Zustands im Zeitpunkt
der Aufhebung der förmlichen Festlegung er-
gibt.

Sechster Abschnitt

Städtebauförderung

§ 164a Einsatz von Städte-
bauförderungsmitteln

(1) Zur Deckung der Kosten der einheitlichen
Vorbereitung und zügigen Durchführung der
städtebaulichen Sanierungsmaßnahme als Ein-
heit (Gesamtmaßnahme) werden Finanzie-
rungs- und Förderungsmittel (Städtebauförde-
rungsmittel) eingesetzt. Für Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Sanierung, deren
Finanzierung oder Förderung auf anderer ge-
setzlicher Grundlage beruht, sollen die in den
jeweiligen Haushaltsgesetzen zur Verfügung
gestellten Finanzierungs- oder Förderungs-
mittel so eingesetzt werden, dass die Maßnah-
men im Rahmen der Sanierung durchgeführt
werden können.

(2) Städtebauförderungsmittel können einge-
setzt werden für

1. die Vorbereitung von Sanierungsmaßnah-
men (§ 140),

2. die Durchführung von Ordnungsmaßnah-
men nach § 147 einschließlich Entschädi-
gungen, soweit durch sie kein bleibender
Gegenwert erlangt wird; zu den Kosten
der Ordnungsmaßnahmen gehören nicht
die persönlichen oder sachlichen Kosten
der Gemeindeverwaltung,

3. die Durchführung von Baumaßnahmen
nach § 148,

4. die Gewährung einer angemessenen Ver-
gütung von nach Maßgabe dieses Geset-
zes beauftragten Dritten,

5. die Verwirklichung des Sozialplans nach
§ 180 sowie die Gewährung eines Härte-
ausgleichs nach § 181.

(3) Städtebauförderungsmittel können für Mo-
dernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-
men im Sinne des § 177 eingesetzt werden.
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt dies
auch für entsprechende Maßnahmen, zu
deren Durchführung sich der Eigentümer ge-
genüber der Gemeinde vertraglich verpflichtet
hat, sowie für darüber hinausgehende Maß-
nahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und
funktionsgerechten Verwendung eines Ge-
bäudes dienen, das wegen seiner geschicht-
lichen, künstlerischen oder städtebaulichen
Bedeutung erhalten bleiben soll.

§ 164b Verwaltungsvereinbarung
(1) Der Bund kann zur Förderung städtebauli-
cher Sanierungsmaßnahmen nach Artikel
104b des Grundgesetzes den Ländern nach
Maßgabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes
Finanzhilfen für Investitionen der Gemeinden
und Gemeindeverbände nach einem in glei-
cher Weise geltenden, allgemeinen und sach-
gerechten Maßstab gewähren. Der Maßstab
und das Nähere für den Einsatz der Finanzhil-
fen werden durch Verwaltungsvereinbarung
zwischen Bund und Ländern festgelegt.

(2) Schwerpunkt für den Einsatz solcher Fi-
nanzhilfen sind

1. die Stärkung von Innenstädten und Ortsteil-
zentren in ihrer städtebaulichen Funktion
unter besonderer Berücksichtigung des
Wohnungsbaus sowie der Belange des
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege,

2. die Wiedernutzung von Flächen, insbeson-
dere der in Innenstädten brachliegenden
Industrie-, Konversions- oder Eisenbahn-
flächen, zur Errichtung von Wohn- und
Arbeitsstätten, Gemeinbedarfs- und Fol-
geeinrichtungen unter Berücksichtigung
ihrer funktional sinnvollen Zuordnung (Nut-
zungsmischung) sowie von umweltscho-
nenden, kosten- und flächensparenden
Bauweisen,

3. städtebauliche Maßnahmen zur Behebung
sozialer Missstände.
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Die öffentlichen und privaten Belange sind ge-
geneinander und untereinander gerecht abzu-
wägen.

(4) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Fest-
legung des städtebaulichen Entwicklungsbe-
reichs die vorbereitenden Untersuchungen
durchzuführen oder zu veranlassen, die erfor-
derlich sind, um Beurteilungsunterlagen über
die Festlegungsvoraussetzungen nach Absatz
3 zu gewinnen. Die §§ 137 bis 141 sind ent-
sprechend anzuwenden.

(5) Der städtebauliche Entwicklungsbereich
ist so zu begrenzen, dass sich die Entwick-
lung zweckmäßig durchführen lässt. Einzelne
Grundstücke, die von der Entwicklung nicht
betroffen werden, können aus dem Bereich
ganz oder teilweise ausgenommen werden.
Grundstücke, die den in § 26 Nummer 2 und
§ 35 Absatz 1 Nummer 7 bezeichneten
Zwecken dienen, die in § 26 Nummer 3 be-
zeichneten Grundstücke sowie Grundstücke,
für die nach § 1 Absatz 2 des Landbeschaf-
fungsgesetzes ein Anhörungsverfahren ein-
geleitet worden ist, und bundeseigene
Grundstücke, bei denen die Absicht, sie für
Zwecke der Landesverteidigung zu verwen-
den, der Gemeinde bekannt ist, dürfen nur
mit Zustimmung des Bedarfsträgers in den
städtebaulichen Entwicklungsbereich einbe-
zogen werden. Der Bedarfsträger soll seine
Zustimmung erteilen, wenn auch bei Berück-
sichtigung seiner Aufgaben ein überwiegen-
des öffentliches Interesse an der Durch-
führung der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme besteht.

(6) Die Gemeinde beschließt die förmliche
Festlegung des städtebaulichen Entwicklungs-
bereichs als Satzung (Entwicklungssatzung).
In der Entwicklungssatzung ist der städtebau-
liche Entwicklungsbereich zu bezeichnen.

(7) Der Entwicklungssatzung ist eine Begrün-
dung beizufügen. In der Begründung sind die
Gründe darzulegen, die die förmliche Festle-
gung des entwicklungsbedürftigen Bereichs
rechtfertigen.

(8) Der Beschluss der Entwicklungssatzung ist
ortsüblich bekannt zu machen. § 10 Absatz 3
Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. In
der Bekanntmachung nach Satz 1 ist auf die
Genehmigungspflicht nach den §§ 144, 145
und 153 Absatz 2 hinzuweisen. Mit der Be-
kanntmachung wird die Entwicklungssatzung
rechtsverbindlich.

ZWEITER TEIL

Städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen

§ 165 Städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahmen

(1) Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in
Stadt und Land, deren einheitliche Vorberei-
tung und zügige Durchführung im öffentlichen
Interesse liegen, werden nach den Vorschriften
dieses Teils vorbereitet und durchgeführt.

(2) Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-
men nach Absatz 1 sollen Ortsteile und andere
Teile des Gemeindegebiets entsprechend ihrer
besonderen Bedeutung für die städtebauliche
Entwicklung und Ordnung der Gemeinde oder
entsprechend der angestrebten Entwicklung
des Landesgebiets oder der Region erstmalig
entwickelt oder im Rahmen einer städtebauli-
chen Neuordnung einer neuen Entwicklung
zugeführt werden.

(3) Die Gemeinde kann einen Bereich, in dem
eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
durchgeführt werden soll, durch Beschluss
förmlich als städtebaulichen Entwicklungsbe-
reich festlegen, wenn

1. die Maßnahme den Zielen und Zwecken
nach Absatz 2 entspricht,

2. das Wohl der Allgemeinheit die Durch-
führung der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme erfordert, insbesondere zur
Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn-
und Arbeitsstätten, zur Errichtung von Ge-
meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen,

3. die mit der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme angestrebten Ziele und Zwecke
durch städtebauliche Verträge nicht erreicht
werden können oder Eigentümer der von
der Maßnahme betroffenen Grundstücke
unter entsprechender Berücksichtigung des
§ 166 Absatz 3 nicht bereit sind, ihre
Grundstücke an die Gemeinde oder den
von ihr beauftragten Entwicklungsträger zu
dem Wert zu veräußern, der sich in Anwen-
dung des § 169 Absatz 1 Nummer 6 und
Absatz 4 ergibt,

4. die zügige Durchführung der Maßnahme in-
nerhalb eines absehbaren Zeitraums ge-
währleistet ist.
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(9) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die
rechtsverbindliche Entwicklungssatzung mit.
Sie hat hierbei die von der Entwicklungssat-
zung betroffenen Grundstücke einzeln aufzu-
führen. Das Grundbuchamt hat in die Grund-
bücher dieser Grundstücke einzutragen, dass
eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
durchgeführt wird (Entwicklungsvermerk). § 54
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 ist entspre-
chend anzuwenden.

§ 166 Zuständigkeit und Aufgaben
(1) Die Entwicklungsmaßnahme wird von der
Gemeinde vorbereitet und durchgeführt, sofern
nicht nach Absatz 4 eine abweichende Rege-
lung getroffen wird. Die Gemeinde hat für den
städtebaulichen Entwicklungsbereich ohne Ver-
zug Bebauungspläne aufzustellen und, soweit
eine Aufgabe nicht nach sonstigen gesetzlichen
Vorschriften einem anderen obliegt, alle erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die
vorgesehene Entwicklung im städtebaulichen
Entwicklungsbereich zu verwirklichen.

(2) Die Gemeinde hat die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, dass ein funktionsfähiger
Bereich entsprechend der beabsichtigten
städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
entsteht, der nach seinem wirtschaftlichen Ge-
füge und der Zusammensetzung seiner Bevöl-
kerung den Zielen und Zwecken der städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme entspricht
und in dem eine ordnungsgemäße und zweck-
entsprechende Versorgung der Bevölkerung
mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt
ist.

(3) Die Gemeinde soll die Grundstücke im
städtebaulichen Entwicklungsbereich erwer-
ben. Dabei soll sie feststellen, ob und in wel-
cher Rechtsform die bisherigen Eigentümer
einen späteren Erwerb von Grundstücken
oder Rechten im Rahmen des § 169 Absatz 6
anstreben. Die Gemeinde soll von dem Erwerb
eines Grundstücks absehen, wenn

1. bei einem baulich genutzten Grundstück
die Art und das Maß der baulichen Nutzung
bei der Durchführung der Entwicklungs-
maßnahme nicht geändert werden sollen
oder

2. der Eigentümer eines Grundstücks, dessen
Verwendung nach den Zielen und Zwecken
der städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme bestimmt oder mit ausreichender
Sicherheit bestimmbar ist, in der Lage ist,

das Grundstück binnen angemessener Frist
dementsprechend zu nutzen, und er sich
hierzu verpflichtet.

Erwirbt die Gemeinde ein Grundstück nicht, ist
der Eigentümer verpflichtet, einen Ausgleichs-
betrag an die Gemeinde zu entrichten, der der
durch die Entwicklungsmaßnahme bedingten
Erhöhung des Bodenwerts seines Grund-
stücks entspricht.

(4) Die Vorbereitung und Durchführung der
Entwicklungsmaßnahme kann einem Planungs-
verband nach § 205 Absatz 4 übertragen wer-
den.

§ 167 Erfüllung von Aufgaben
für die Gemeinde;
Entwicklungsträger

(1) Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung von
Aufgaben, die ihr bei der Vorbereitung oder
Durchführung der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme obliegen, eines geeigneten
Beauftragten, insbesondere eines Entwick-
lungsträgers, bedienen. § 157 Absatz 1 Satz
2 und § 158 sind entsprechend anzuwen-
den.

(2) Der Entwicklungsträger erfüllt die ihm von
der Gemeinde übertragenen Aufgaben in eige-
nem Namen für Rechnung der Gemeinde als
deren Treuhänder. § 159 Absatz 1 Satz 3 und
Absatz 2 sowie die §§ 160 und 161 sind ent-
sprechend anzuwenden.

(3) Der Entwicklungsträger ist verpflichtet, die
Grundstücke des Treuhandvermögens nach
Maßgabe des § 169 Absatz 5 bis 8 zu ver-
äußern; er ist dabei an Weisungen der Ge-
meinde gebunden.

§ 168 Übernahmeverlangen
Der Eigentümer eines im städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich gelegenen Grundstücks
kann von der Gemeinde die Übernahme des
Grundstücks verlangen, wenn es ihm mit
Rücksicht auf die Erklärung zum städtebauli-
chen Entwicklungsbereich oder den Stand der
Entwicklungsmaßnahme wirtschaftlich nicht
mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu be-
halten oder in der bisherigen oder einer ande-
ren zulässigen Art zu nutzen. Die Vorschrift
des § 145 Absatz 5 Satz 2 bis 5 ist entspre-
chend anzuwenden.
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§ 169 Besondere Vorschriften
für den städtebaulichen
Entwicklungsbereich

(1) Im städtebaulichen Entwicklungsbereich
sind entsprechend anzuwenden

1. die §§ 137, 138 und 139 (Beteiligung und
Mitwirkung der Betroffenen; Auskunfts-
pflicht; Beteiligung und Mitwirkung öffent-
licher Aufgabenträger),

2. § 142 Absatz 2 (Ersatz- und Ergänzungs-
gebiete),

3. die §§ 144 und 145 (Genehmigungspflich-
tige Vorhaben und Rechtsvorgänge; Ge-
nehmigung),

4. die §§ 146 bis 148 (Durchführung; Ord-
nungsmaßnahmen; Baumaßnahmen),

5. die §§ 150 und 151 (Ersatz für Änderun-
gen von Einrichtungen, die der öffentlichen
Versorgung dienen; Abgaben- und Aus-
lagenbefreiung),

6. § 153 Absatz 1 bis 3 (Bemessung von
Ausgleichs- und Entschädigungsleistun-
gen; Kaufpreise),

7. die §§ 154 bis 156, ohne § 154 Absatz 2a
(Ausgleichsbetrag des Eigentümers; An-
rechnung auf den Ausgleichsbetrag, Ab-
sehen; Überleitungsvorschriften zur förmli-
chen Festlegung),

8. §§ 162 bis 164 (Abschluss der Maß-
nahme),

9. die §§ 164a und 164b (Einsatz von Städ-
tebauförderungsmitteln; Verwaltungsver-
einbarung),

10. § 191 (Vorschriften über den Verkehr mit
land- und forstwirtschaftlichen Grund-
stücken).

(2) Die Vorschriften des Vierten Teils des
Ersten Kapitels über die Bodenordnung sind
im städtebaulichen Entwicklungsbereich nicht
anzuwenden.

(3) Die Enteignung ist im städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich ohne Bebauungsplan zu-
gunsten der Gemeinde oder des Entwick-
lungsträgers zur Erfüllung ihrer Aufgaben
zulässig. Sie setzt voraus, dass der Antragstel-
ler sich ernsthaft um den freihändigen Erwerb
des Grundstücks zu angemessenen Bedin-
gungen bemüht hat. Die §§ 85, 87, 88 und 89
Absatz 1 bis 3 sind im städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich nicht anzuwenden.

(4) Auf land- oder forstwirtschaftlich genutzte
Grundstücke ist § 153 Absatz 1 mit der Maß-
gabe entsprechend anzuwenden, dass in den
Gebieten, in denen sich kein von dem inner-
landwirtschaftlichen Verkehrswert abweichen-
der Verkehrswert gebildet hat, der Wert maß-
gebend ist, der in vergleichbaren Fällen im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr auf dem all-
gemeinen Grundstücksmarkt dort zu erzielen
wäre, wo keine Entwicklungsmaßnahmen vor-
gesehen sind.

(5) Die Gemeinde ist verpflichtet, Grundstücke,
die sie zur Durchführung der Entwicklungs-
maßnahme freihändig oder nach den Vor-
schriften dieses Gesetzbuchs erworben hat,
nach Maßgabe der Absätze 6 bis 8 zu ver-
äußern mit Ausnahme der Flächen, die als
Baugrundstücke für den Gemeinbedarf oder
als Verkehrs-, Versorgungs- oder Grünflächen
in einem Bebauungsplan festgesetzt sind oder
für sonstige öffentliche Zwecke oder als Aus-
tauschland oder zur Entschädigung in Land
benötigt werden.

(6) Die Grundstücke sind nach ihrer Neuord-
nung und Erschließung unter Berücksichtigung
weiter Kreise der Bevölkerung und unter Beach-
tung der Ziele und Zwecke der Entwicklungs-
maßnahme an Bauwillige zu veräußern, die sich
verpflichten, dass sie die Grundstücke innerhalb
angemessener Frist entsprechend den Festset-
zungen des Bebauungsplans und den Erforder-
nissen der Entwicklungsmaßnahme bebauen
werden. Dabei sind zunächst die früheren
Eigentümer zu berücksichtigen. Auf die Ver-
äußerungspflicht ist § 89 Absatz 4 anzuwenden.
Zur land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung
festgesetzte Grundstücke sind Land- oder
Forstwirten anzubieten, die zur Durchführung
der Entwicklungsmaßnahme Grundstücke übe-
reignet haben oder abgeben mussten.

(7) Die Gemeinde hat bei der Veräußerung dafür
zu sorgen, dass die Bauwilligen die Bebauung
in wirtschaftlich sinnvoller Aufeinanderfolge der-
art durchführen, dass die Ziele und Zwecke der
städtebaulichen Entwicklung erreicht werden
und die Vorhaben sich in den Rahmen der
Gesamtmaßnahme einordnen. Sie hat weiter
sicherzustellen, dass die neu geschaffenen
baulichen Anlagen entsprechend den Zielen
und Zwecken der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme dauerhaft genutzt werden.

(8) Zur Finanzierung der Entwicklung ist das
Grundstück oder das Recht zu dem Verkehrs-
wert zu veräußern, der sich durch die recht-
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liche und tatsächliche Neuordnung des städte-
baulichen Entwicklungsbereichs ergibt. § 154
Absatz 5 ist auf den Teil des Kaufpreises ent-
sprechend anzuwenden, der der durch die
Entwicklung bedingten Werterhöhung des
Grundstücks entspricht.

§ 170 Sonderregelung
für Anpassungsgebiete

Ergeben sich aus den Zielen und Zwecken der
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme in
einem im Zusammenhang bebauten Gebiet
Maßnahmen zur Anpassung an die vorgese-
hene Entwicklung, kann die Gemeinde dieses
Gebiet in der Entwicklungssatzung förmlich
festlegen (Anpassungsgebiet). Das Anpas-
sungsgebiet ist in der Entwicklungssatzung zu
bezeichnen. Die förmliche Festlegung darf
erst erfolgen, wenn entsprechend § 141 vor-
bereitende Untersuchungen durchgeführt
worden sind. In dem Anpassungsgebiet sind
neben den für städtebauliche Entwicklungs-
maßnahmen geltenden Vorschriften mit Aus-
nahme des § 166 Absatz 3 und des § 169 Ab-
satz 2 bis 8 die Vorschriften über städtebauli-
che Sanierungsmaßnahmen entsprechend
anzuwenden, mit Ausnahme der §§ 136, 142
und 143.

§ 171 Kosten und Finanzierung
der Entwicklungs-
maßnahme

(1) Einnahmen, die bei der Vorbereitung und
Durchführung der Entwicklungsmaßnahme ent-
stehen, sind zur Finanzierung der Entwick-
lungsmaßnahme zu verwenden. Ergibt sich
nach der Durchführung der städtebaulichen
Entwicklungsmaßnahme und der Übertragung
eines Treuhandvermögens des Entwicklungs-
trägers auf die Gemeinde bei ihr ein Über-
schuss der bei der Vorbereitung und Durch-
führung der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme erzielten Einnahmen über die hier-
für getätigten Ausgaben, so ist dieser Über-
schuss in entsprechender Anwendung des
§ 156a zu verteilen.

(2) Die Gemeinde hat entsprechend § 149
nach dem Stand der Planung eine Kosten-
und Finanzierungsübersicht aufzustellen. Zu
berücksichtigen sind die Kosten, die nach den
Zielen und Zwecken der Entwicklung erforder-
lich sind.

DRITTER TEIL

Stadtumbau

§ 171a Stadtumbaumaßnahmen
(1) Stadtumbaumaßnahmen in Stadt- und
Ortsteilen, deren einheitliche und zügige
Durchführung im öffentlichen Interesse liegen,
können auch anstelle von oder ergänzend zu
sonstigen Maßnahmen nach diesem Gesetz-
buch nach den Vorschriften dieses Teils
durchgeführt werden.

(2) Stadtumbaumaßnahmen sind Maßnah-
men, durch die in von erheblichen städtebauli-
chen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten
Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger
städtebaulicher Strukturen vorgenommen
werden. Erhebliche städtebauliche Funktions-
verluste liegen insbesondere vor, wenn ein
dauerhaftes Überangebot an baulichen Anla-
gen für bestimmte Nutzungen, namentlich für
Wohnzwecke, besteht oder zu erwarten ist,
oder wenn die allgemeinen Anforderungen an
den Klimaschutz und die Klimaanpassung
nicht erfüllt werden.

(3) Stadtumbaumaßnahmen dienen dem Wohl
der Allgemeinheit. Sie sollen insbesondere
dazu beitragen, dass

1. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen
der Entwicklung von Bevölkerung und Wirt-
schaft sowie den allgemeinen Anforderun-
gen an den Klimaschutz und die Klimaan-
passung angepasst wird,

2. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie
die Umwelt verbessert werden,

3. innerstädtische Bereiche gestärkt werden,

4. nicht mehr bedarfsgerechte bauliche Anla-
gen einer neuen Nutzung zugeführt werden,

5. einer anderen Nutzung nicht zuführbare
bauliche Anlagen zurückgebaut werden,

6. brachliegende oder freigelegte Flächen einer
nachhaltigen, insbesondere dem Klima-
schutz und der Klimaanpassung dienenden
städtebaulichen Entwicklung oder einer mit
dieser verträglichen Zwischennutzung zu-
geführt werden,

7. innerstädtische Altbaubestände nachhaltig
erhalten werden.
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§ 171b Stadtumbaugebiet,
städtebauliches
Entwicklungskonzept

(1) Die Gemeinde legt das Gebiet, in dem
Stadtumbaumaßnahmen durchgeführt werden
sollen, durch Beschluss als Stadtumbaugebiet
fest. Es ist in seinem räumlichen Umfang so
festzulegen, dass sich die Maßnahmen
zweckmäßig durchführen lassen.

(2) Grundlage für den Beschluss nach Absatz
1 ist ein von der Gemeinde aufzustellendes
städtebauliches Entwicklungskonzept, in dem
die Ziele und Maßnahmen (§ 171a Absatz 3)
im Stadtumbaugebiet schriftlich darzustellen
sind. Die öffentlichen und privaten Belange
sind gegeneinander und untereinander ge-
recht abzuwägen.

(3) Die §§ 137 und 139 sind bei der Vorberei-
tung und Durchführung der Stadtumbaumaß-
nahmen entsprechend anzuwenden.

(4) Die §§ 164a und 164b sind im Stadtum-
baugebiet entsprechend anzuwenden.

§ 171c Stadtumbauvertrag
Die Gemeinde soll soweit erforderlich zur Um-
setzung ihres städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes die Möglichkeit nutzen, Stadtum-
baumaßnahmen auf der Grundlage von städte-
baulichen Verträgen im Sinne des § 11 insbe-
sondere mit den beteiligten Eigentümern
durchzuführen. Gegenstände der Verträge
können insbesondere auch sein

1. die Durchführung des Rückbaus oder der
Anpassung baulicher Anlagen innerhalb einer
bestimmten Frist und die Kostentragung
dafür;

2. der Verzicht auf die Ausübung von An-
sprüchen nach den §§ 39 bis 44;

3. der Ausgleich von Lasten zwischen den
beteiligten Eigentümern.

§ 171d Sicherung von Durch-
führungsmaßnahmen

(1) Die Gemeinde kann durch Satzung ein Ge-
biet bezeichnen, das ein festgelegtes Stadt-
umbaugebiet (§ 171b Absatz 1) oder Teile
davon umfasst und in dem zur Sicherung und
sozialverträglichen Durchführung von Stadt-
umbaumaßnahmen die in § 14 Absatz 1 be-
zeichneten Vorhaben und sonstigen Maß-

nahmen der Genehmigung bedürfen. Auf die
Satzung ist § 16 Absatz 2 entsprechend anzu-
wenden.

(2) Ist der Beschluss über die Aufstellung einer
Satzung nach Absatz 1 gefasst und ortsüblich
bekannt gemacht, ist § 15 Absatz 1 auf die
Durchführung der Vorhaben und Maßnahmen
im Sinne von Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 darf die Ge-
nehmigung nur versagt werden, um einen den
städtebaulichen und sozialen Belangen Rech-
nung tragenden Ablauf der Stadtumbaumaß-
nahmen auf der Grundlage des von der Ge-
meinde aufgestellten städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes (§ 171b Absatz 2) oder eines
Sozialplans (§ 180) zu sichern. Die Genehmi-
gung ist zu erteilen, wenn auch unter Berück-
sichtigung des Allgemeinwohls ein Absehen
von dem Vorhaben oder der Maßnahme wirt-
schaftlich nicht zumutbar ist.

(4) Die §§ 138, 173 und 174 sind im Gebiet
der Satzung nach Absatz 1 entsprechend an-
zuwenden.

VIERTER TEIL

Soziale Stadt

§ 171e Maßnahmen
der Sozialen Stadt

(1) Städtebauliche Maßnahmen der Sozialen
Stadt in Stadt- und Ortsteilen, deren einheitli-
che und zügige Durchführung im öffentlichen
Interesse liegen, können auch anstelle von
oder ergänzend zu sonstigen Maßnahmen
nach diesem Gesetzbuch nach den Vorschrif-
ten dieses Teils durchgeführt werden.

(2) Städtebauliche Maßnahmen der Sozialen
Stadt sind Maßnahmen zur Stabilisierung und
Aufwertung von durch soziale Missstände be-
nachteiligten Ortsteilen oder anderen Teilen
des Gemeindegebiets, in denen ein besonde-
rer Entwicklungsbedarf besteht. Soziale Miss-
stände liegen insbesondere vor, wenn ein Ge-
biet auf Grund der Zusammensetzung und
wirtschaftlichen Situation der darin lebenden
und arbeitenden Menschen erheblich benach-
teiligt ist. Ein besonderer Entwicklungsbedarf
liegt insbesondere vor, wenn es sich um be-
nachteiligte innerstädtische oder innenstadt-
nah gelegene Gebiete oder verdichtete Wohn-
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und Mischgebiete handelt, in denen es einer
aufeinander abgestimmten Bündelung von in-
vestiven und sonstigen Maßnahmen bedarf.

(3) Die Gemeinde legt das Gebiet, in dem die
Maßnahmen durchgeführt werden sollen,
durch Beschluss fest. Es ist in seinem räumli-
chen Umfang so festzulegen, dass sich die
Maßnahmen zweckmäßig durchführen lassen.

(4) Grundlage für den Beschluss nach Absatz
3 ist ein von der Gemeinde unter Beteiligung
der Betroffenen (§ 137) und der öffentlichen
Aufgabenträger (§ 139) aufzustellendes Ent-
wicklungskonzept, in dem die Ziele und Maß-
nahmen schriftlich darzustellen sind. Das Ent-
wicklungskonzept soll insbesondere Maßnah-
men enthalten, die der Verbesserung der Wohn-
und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung
und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstruk-
turen dienen.

(5) Bei der Erstellung des Entwicklungskonzep-
tes und bei seiner Umsetzung sollen die Betei-
ligten in geeigneter Form einbezogen und zur
Mitwirkung angeregt werden. Die Gemeinde
soll die Beteiligten im Rahmen des Möglichen
fortlaufend beraten und unterstützen. Dazu
kann im Zusammenwirken von Gemeinde und
Beteiligten eine Koordinierungsstelle eingerich-
tet werden. Soweit erforderlich, soll die Ge-
meinde zur Verwirklichung und zur Förderung
der mit dem Entwicklungskonzept verfolgten
Ziele sowie zur Übernahme von Kosten mit
den Eigentümern und sonstigen Maßnahmen-
trägern städtebauliche Verträge schließen.

(6) Die §§ 164a und 164b sind im Gebiet nach
Absatz 3 entsprechend anzuwenden. Dabei ist
§ 164a Absatz 1 Satz 2 über den Einsatz von
Finanzierungs- und Fördermitteln auf Grund
anderer gesetzlicher Grundlage insbesondere
auch auf sonstige Maßnahmen im Sinne des
Absatzes 2 Satz 3 anzuwenden.

FÜNFTER TEIL

Private Initiativen

§ 171f Private Initiativen
zur Stadtentwicklung,
Landesrecht

Nach Maßgabe des Landesrechts können un-
beschadet sonstiger Maßnahmen nach diesem
Gesetzbuch Gebiete festgelegt werden, in de-
nen in privater Verantwortung standortbezo-
gene Maßnahmen durchgeführt werden, die auf

der Grundlage eines mit den städtebaulichen
Zielen der Gemeinde abgestimmten Konzepts
der Stärkung oder Entwicklung von Bereichen
der Innenstädte, Stadtteilzentren, Wohnquar-
tiere und Gewerbezentren sowie von sonstigen
für die städtebauliche Entwicklung bedeutsa-
men Bereichen dienen. Zur Finanzierung der
Maßnahmen und gerechten Verteilung des da-
mit verbundenen Aufwands können durch Lan-
desrecht Regelungen getroffen werden.

SECHSTER TEIL

Erhaltungssatzung und städte-
bauliche Gebote

Erster Abschnitt

Erhaltungssatzung

§ 172 Erhaltung baulicher
Anlagen und der Eigenart
von Gebieten
(Erhaltungssatzung)

(1) Die Gemeinde kann in einem Bebauungs-
plan oder durch eine sonstige Satzung Ge-
biete bezeichnen, in denen
1. zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart

des Gebiets auf Grund seiner städtebauli-
chen Gestalt (Absatz 3),

2. zur Erhaltung der Zusammensetzung der
Wohnbevölkerung (Absatz 4) oder

3. bei städtebaulichen Umstrukturierungen
(Absatz 5)

der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungs-
änderung baulicher Anlagen der Genehmigung
bedürfen. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1
bedarf auch die Errichtung baulicher Anlagen
der Genehmigung. Auf die Satzung ist § 16 Ab-
satz 2 entsprechend anzuwenden. Die Landes-
regierungen werden ermächtigt, für die Grund-
stücke in Gebieten einer Satzung nach Satz 1
Nummer 2 durch Rechtsverordnung mit einer
Geltungsdauer von höchstens fünf Jahren zu
bestimmen, dass die Begründung von Woh-
nungseigentum oder Teileigentum (§ 1 des
Wohnungseigentumsgesetzes) an Gebäuden,
die ganz oder teilweise Wohnzwecken zu die-
nen bestimmt sind, nicht ohne Genehmigung
erfolgen darf. Ein solches Verbot gilt als Verbot
im Sinne des § 135 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. In den Fällen des Satzes 4 ist § 22 Ab-
satz 2 Satz 3 und 4, Absatz 6 und 8 entspre-
chend anzuwenden.
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(2) Ist der Beschluss über die Aufstellung einer
Erhaltungssatzung gefasst und ortsüblich be-
kannt gemacht, ist § 15 Absatz 1 auf die
Durchführung eines Vorhabens im Sinne des
Absatzes 1 entsprechend anzuwenden.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1 darf die Genehmigung nur versagt wer-
den, wenn die bauliche Anlage allein oder im
Zusammenhang mit anderen baulichen Anla-
gen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das
Landschaftsbild prägt oder sonst von städte-
baulicher, insbesondere geschichtlicher oder
künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmi-
gung zur Errichtung der baulichen Anlage darf
nur versagt werden, wenn die städtebauliche
Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte
bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 2 und Satz 4 darf die Genehmigung nur
versagt werden, wenn die Zusammensetzung
der Wohnbevölkerung aus besonderen städte-
baulichen Gründen erhalten werden soll. Sie ist
zu erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung
des Allgemeinwohls die Erhaltung der bauli-
chen Anlage oder ein Absehen von der Be-
gründung von Wohnungseigentum oder Teilei-
gentum wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist.
Die Genehmigung ist ferner zu erteilen, wenn

1. die Änderung einer baulichen Anlage der
Herstellung des zeitgemäßen Ausstat-
tungszustands einer durchschnittlichen
Wohnung unter Berücksichtigung der
bauordnungsrechtlichen Mindestanforde-
rungen dient,

1a. die Änderung einer baulichen Anlage der
Anpassung an die baulichen oder anla-
gentechnischen Mindestanforderungen des
Gebäudeenergiegesetzes oder der Ener-
gieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007
(BGBl. I S. 1519), die zuletzt durch Artikel
257 der Verordnung vom 19. Juni 2020
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist,
wenn diese nach § 111 Absatz 1 des Ge-
bäudeenergiegesetzes weiter anzuwen-
den ist, dient,

2. das Grundstück zu einem Nachlass gehört
und Wohnungseigentum oder Teileigentum
zugunsten von Miterben oder Vermächtnis-
nehmern begründet werden soll,

3. das Wohnungseigentum oder Teileigen-
tum zur eigenen Nutzung an Familienan-
gehörige des Eigentümers veräußert wer-
den soll,

4. ohne die Genehmigung Ansprüche Dritter
auf Übertragung von Wohnungseigentum

oder Teileigentum nicht erfüllt werden
können, zu deren Sicherung vor dem
Wirksamwerden des Genehmigungsvor-
behalts eine Vormerkung im Grundbuch
eingetragen ist,

5. das Gebäude im Zeitpunkt der Antragstel-
lung zur Begründung von Wohnungsei-
gentum oder Teileigentum nicht zu Wohn-
zwecken genutzt wird oder

6. sich der Eigentümer verpflichtet, innerhalb
von sieben Jahren ab der Begründung
von Wohnungseigentum Wohnungen nur
an die Mieter zu veräußern; eine Frist nach
§ 577a Absatz 2 Satz 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs verkürzt sich um fünf Jahre;
die Frist nach § 577a Absatz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs entfällt.

In den Fällen des Satzes 3 Nummer 6 kann in
der Genehmigung bestimmt werden, dass
auch die Veräußerung von Wohnungseigen-
tum an dem Gebäude während der Dauer der
Verpflichtung der Genehmigung der Gemeinde
bedarf. Diese Genehmigungspflicht kann auf
Ersuchen der Gemeinde in das Wohnungs-
grundbuch eingetragen werden; sie erlischt
nach Ablauf der Verpflichtung.

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 3 darf die Genehmigung nur versagt wer-
den, um einen den sozialen Belangen Rech-
nung tragenden Ablauf auf der Grundlage
eines Sozialplans (§ 180) zu sichern. Ist ein So-
zialplan nicht aufgestellt worden, hat ihn die
Gemeinde in entsprechender Anwendung des
§ 180 aufzustellen. Absatz 4 Satz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.

§ 173 Genehmigung,
Übernahmeanspruch

(1) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde
erteilt; § 22 Absatz 5 Satz 2 bis 5 ist entspre-
chend anzuwenden. Ist eine baurechtliche Ge-
nehmigung oder an ihrer Stelle eine baurecht-
liche Zustimmung erforderlich, wird die Geneh-
migung durch die Baugenehmigungsbehörde
im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt; im
Baugenehmigungs- oder Zustimmungsverfah-
ren wird über die in § 172 Absatz 3 bis 5 be-
zeichneten Belange entschieden.

(2) Wird in den Fällen des § 172 Absatz 3 die
Genehmigung versagt, kann der Eigentümer
von der Gemeinde unter den Voraussetzun-
gen des § 40 Absatz 2 die Übernahme des
Grundstücks verlangen. § 43 Absatz 1, 4 und
5 sowie § 44 Absatz 3 und 4 sind entspre-
chend anzuwenden.
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(3) Vor der Entscheidung über den Geneh-
migungsantrag hat die Gemeinde mit dem
Eigentümer oder sonstigen zur Unterhaltung
Verpflichteten die für die Entscheidung erhebli-
chen Tatsachen zu erörtern. In den Fällen des
§ 172 Absatz 4 und 5 hat sie auch Mieter,
Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte zu
hören. In den Fällen des § 172 Absatz 4 Satz 3
Nummer 6 hat sie die nach Satz 2 anzuhören-
den Personen über die Erteilung einer Geneh-
migung zu informieren.

(4) Die landesrechtlichen Vorschriften, insbe-
sondere über den Schutz und die Erhaltung
von Denkmälern, bleiben unberührt.

§ 174 Ausnahmen
(1) § 172 ist nicht auf Grundstücke anzuwen-
den, die den in § 26 Nummer 2 bezeichneten
Zwecken dienen, und auf die in § 26 Nummer 3
bezeichneten Grundstücke.

(2) Befindet sich ein Grundstück der in Absatz
1 bezeichneten Art im Geltungsbereich einer
Erhaltungssatzung, hat die Gemeinde den Be-
darfsträger hiervon zu unterrichten. Beabsich-
tigt der Bedarfsträger ein Vorhaben im Sinne
des § 172 Absatz 1, hat er dies der Gemeinde
anzuzeigen. Der Bedarfsträger soll auf Verlan-
gen der Gemeinde von dem Vorhaben abse-
hen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die
die Gemeinde berechtigen würden, die Geneh-
migung nach § 172 zu versagen, und wenn die
Erhaltung oder das Absehen von der Errich-
tung der baulichen Anlage dem Bedarfsträger
auch unter Berücksichtigung seiner Aufgaben
zuzumuten ist.

Zweiter Abschnitt

Städtebauliche Gebote

§ 175 Allgemeines
(1) Beabsichtigt die Gemeinde, ein Baugebot
(§ 176), ein Modernisierungs- oder Instandset-
zungsgebot (§ 177), ein Pflanzgebot (§ 178)
oder ein Rückbau- oder Entsiegelungsgebot
(§ 179) zu erlassen, soll sie die Maßnahme vor-
her mit den Betroffenen erörtern. Die Ge-
meinde soll die Eigentümer, Mieter, Pächter
und sonstigen Nutzungsberechtigten im Rah-
men ihrer Möglichkeiten beraten, wie die Maß-
nahme durchgeführt werden kann und welche
Finanzierungsmöglichkeiten aus öffentlichen
Kassen bestehen.

(2) Die Anordnung von Maßnahmen nach den
§§ 176 bis 179 setzt voraus, dass die alsbal-
dige Durchführung der Maßnahmen aus städ-
tebaulichen Gründen erforderlich ist; bei Anord-
nung eines Baugebots nach § 176 kann dabei
auch ein dringender Wohnbedarf der Bevöl-
kerung berücksichtigt werden. Dies ist unter
anderem insbesondere dann der Fall, wenn es
sich um ein nach § 201a bestimmtes Gebiet mit
einem angespannten Wohnungsmarkt handelt.

(3) Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsbe-
rechtigte haben die Durchführung der Maß-
nahmen nach den §§ 176 bis 179 zu dulden.

(4) Die §§ 176 bis 179 sind nicht auf Grund-
stücke anzuwenden, die den in § 26 Nummer 2
bezeichneten Zwecken dienen, und auf die in
§ 26 Nummer 3 bezeichneten Grundstücke.
Liegen für diese Grundstücke die Vorausset-
zungen für die Anordnung eines Gebots nach
den §§ 176 bis 179 vor, soll auf Verlangen der
Gemeinde der Bedarfsträger die entsprechen-
den Maßnahmen durchführen oder ihre Durch-
führung dulden, soweit dadurch nicht die Erfül-
lung seiner Aufgaben beeinträchtigt wird.

(5) Die landesrechtlichen Vorschriften, insbe-
sondere über den Schutz und die Erhaltung
von Denkmälern, bleiben unberührt.

§ 176 Baugebot
(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
kann die Gemeinde den Eigentümer durch Be-
scheid verpflichten, innerhalb einer zu bestim-
menden angemessenen Frist
1. sein Grundstück entsprechend den Festset-

zungen des Bebauungsplans zu bebauen,
2. ein vorhandenes Gebäude oder eine vor-

handene sonstige bauliche Anlage den
Festsetzungen des Bebauungsplans anzu-
passen oder

3. sein Grundstück mit einer oder mehreren
Wohneinheiten zu bebauen, wenn in dem
Bebauungsplan Wohnnutzungen zugelas-
sen sind und wenn es sich um ein nach
§ 201a bestimmtes Gebiet mit einem ange-
spannten Wohnungsmarkt handelt. Dabei
kann die Gemeinde auch ein den Festset-
zungen des Bebauungsplans entsprechen-
des Maß der Nutzung anordnen.

Die Wirksamkeit eines nach Satz 1 Nummer 3
erlassenen Baugebots wird durch das Ende
der Geltungsdauer der Rechtsverordnung
nach § 201a nicht berührt.

(2) Das Baugebot kann außerhalb der in Ab-
satz 1 bezeichneten Gebiete, aber innerhalb
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im Zusammenhang bebauter Ortsteile ange-
ordnet werden, um unbebaute oder gering-
fügig bebaute Grundstücke entsprechend den
baurechtlichen Vorschriften zu nutzen oder
einer baulichen Nutzung zuzuführen, insbe-
sondere zur Schließung von Baulücken.

(3) Die Gemeinde hat von dem Baugebot ab-
zusehen, wenn die Durchführung des Vorha-
bens aus wirtschaftlichen Gründen einem
Eigentümer nicht zuzumuten ist. Die Ge-
meinde hat weiter bis zum 23. Juni 2026 von
dem Baugebot abzusehen, wenn ein Eigentü-
mer im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3
glaubhaft macht, dass ihm die Durchführung
des Vorhabens aus Gründen des Erhalts der
Entscheidungsbefugnis über die Nutzung des
Grundstücks für seinen Ehegatten oder eine in
gerader Linie verwandte Person nicht zuzumu-
ten ist. Die Regelung ist zu evaluieren.

(4) Der Eigentümer kann von der Gemeinde
die Übernahme des Grundstücks verlangen,
wenn er glaubhaft macht, dass ihm die Durch-
führung des Vorhabens aus wirtschaftlichen
Gründen nicht zuzumuten ist. In diesem Fall
kann die Gemeinde das Grundstück zugun-
sten einer kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaft übernehmen, wenn diese innerhalb an-
gemessener Frist in der Lage ist, das Bauge-
bot zu erfüllen und sich hierzu verpflichtet.
§ 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4
sind entsprechend anzuwenden.

(5) Ist die Durchführung eines Baugebots nur
möglich, wenn zuvor eine bauliche Anlage
oder Teile davon beseitigt werden, ist der
Eigentümer mit dem Baugebot auch zur Be-
seitigung verpflichtet. § 179 Absatz 2 und 3
Satz 1, § 43 Absatz 2 und 5 sowie § 44 Ab-
satz 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

(6) Ist für ein Grundstück eine andere als bauli-
che Nutzung festgesetzt, sind die Absätze 1
und 3 bis 5 entsprechend anzuwenden.

(7) Mit dem Baugebot kann die Verpflichtung
verbunden werden, innerhalb einer zu bestim-
menden angemessenen Frist den für eine bau-
liche Nutzung des Grundstücks erforderlichen
Antrag auf Erteilung einer bauaufsichtlichen
Genehmigung zu stellen.

(8) Kommt der Eigentümer der Verpflichtung
nach Absatz 7 auch nach Vollstreckungsmaß-
nahmen auf Grund landesrechtlicher Vorschrif-
ten nicht nach, kann das Enteignungsverfahren
nach § 85 Absatz 1 Nummer 5 auch vor Ablauf
der Frist nach Absatz 1 eingeleitet werden.

(9) In dem Enteignungsverfahren ist davon
auszugehen, dass die Voraussetzungen des

Baugebots vorliegen; die Vorschriften über die
Zulässigkeit der Enteignung bleiben unberührt.
Bei der Bemessung der Entschädigung blei-
ben Werterhöhungen unberücksichtigt, die
nach Unanfechtbarkeit des Baugebots einge-
treten sind, es sei denn, dass der Eigentümer
die Werterhöhungen durch eigene Aufwen-
dungen zulässigerweise bewirkt hat.

§ 176a Städtebauliches
Entwicklungskonzept
zur Stärkung der
Innenentwicklung

(1) Die Gemeinde kann ein städtebauliches Ent-
wicklungskonzept beschließen, das Aussagen
zum räumlichen Geltungsbereich, zu Zielen und
zur Umsetzung von Maßnahmen enthält, die
der Stärkung der Innenentwicklung dienen.
(2) Das städtebauliche Entwicklungskonzept
nach Absatz 1 soll insbesondere der baulichen
Nutzbarmachung auch von im Gemeindege-
biet ohne Zusammenhang verteilt liegenden
unbebauten oder brachliegenden Grund-
stücken dienen.
(3) Die Gemeinde kann ein städtebauliches
Entwicklungskonzept nach Absatz 1 zum Be-
standteil der Begründung eines Bebauungs-
plans machen.

§ 177 Modernisierungs- und
Instandsetzungsgebot

(1) Weist eine bauliche Anlage nach ihrer inneren
oder äußeren Beschaffenheit Missstände oder
Mängel auf, deren Beseitigung oder Behebung
durch Modernisierung oder Instandsetzung
möglich ist, kann die Gemeinde die Beseitigung
der Missstände durch ein Modernisierungsgebot
und die Behebung der Mängel durch ein In-
standsetzungsgebot anordnen. Zur Beseitigung
der Missstände und zur Behebung der Mängel
ist der Eigentümer der baulichen Anlage ver-
pflichtet. In dem Bescheid, durch den die Mo-
dernisierung oder Instandsetzung angeordnet
wird, sind die zu beseitigenden Missstände oder
zu behebenden Mängel zu bezeichnen und eine
angemessene Frist für die Durchführung der er-
forderlichen Maßnahmen zu bestimmen.

(2) Missstände liegen insbesondere vor, wenn
die bauliche Anlage nicht den allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse entspricht.

(3) Mängel liegen insbesondere vor, wenn
durch Abnutzung, Alterung, Witterungsein-
flüsse oder Einwirkungen Dritter
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1. die bestimmungsgemäße Nutzung der bau-

lichen Anlage nicht nur unerheblich beein-
trächtigt wird,

2. die bauliche Anlage nach ihrer äußeren Be-
schaffenheit das Straßen- oder Ortsbild
nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder

3. die bauliche Anlage erneuerungsbedürftig
ist und wegen ihrer städtebaulichen, insbe-
sondere geschichtlichen oder künstleri-
schen Bedeutung erhalten bleiben soll.

Kann die Behebung der Mängel einer bauli-
chen Anlage nach landesrechtlichen Vorschrif-
ten auch aus Gründen des Schutzes und der
Erhaltung von Baudenkmälern verlangt wer-
den, darf das Instandsetzungsgebot nur mit
Zustimmung der zuständigen Landesbehörde
erlassen werden. In dem Bescheid über den
Erlass des Instandsetzungsgebots sind die
auch aus Gründen des Denkmalschutzes ge-
botenen Instandsetzungsmaßnahmen beson-
ders zu bezeichnen.

(4) Der Eigentümer hat die Kosten der von der
Gemeinde angeordneten Maßnahmen inso-
weit zu tragen, als er sie durch eigene oder
fremde Mittel decken und die sich daraus er-
gebenden Kapitalkosten sowie die zusätzlich
entstehenden Bewirtschaftungskosten aus Er-
trägen der baulichen Anlage aufbringen kann.
Sind dem Eigentümer Kosten entstanden, die
er nicht zu tragen hat, hat die Gemeinde sie
ihm zu erstatten, soweit nicht eine andere
Stelle einen Zuschuss zu ihrer Deckung ge-
währt. Dies gilt nicht, wenn der Eigentümer auf
Grund anderer Rechtsvorschriften verpflichtet
ist, die Kosten selbst zu tragen, oder wenn er
Instandsetzungen unterlassen hat und nicht
nachweisen kann, dass ihre Vornahme wirt-
schaftlich unvertretbar oder ihm nicht zuzumu-
ten war. Die Gemeinde kann mit dem Eigen-
tümer den Kostenerstattungsbetrag unter
Verzicht auf eine Berechnung im Einzelfall als
Pauschale in Höhe eines bestimmten Vom-
hundertsatzes der Modernisierungs- oder In-
standsetzungskosten vereinbaren.

(5) Der vom Eigentümer zu tragende Kosten-
anteil wird nach der Durchführung der Moder-
nisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen
unter Berücksichtigung der Erträge ermittelt,
die für die modernisierte oder instand gesetzte
bauliche Anlage bei ordentlicher Bewirtschaf-
tung nachhaltig erzielt werden können; dabei
sind die mit einem Bebauungsplan, einem
Sozialplan, einer städtebaulichen Sanierungs-
maßnahme oder einer sonstigen städtebauli-
chen Maßnahme verfolgten Ziele und Zwecke
zu berücksichtigen.

§ 178 Pflanzgebot
Die Gemeinde kann den Eigentümer durch
Bescheid verpflichten, sein Grundstück inner-
halb einer zu bestimmenden angemessenen
Frist entsprechend den nach § 9 Absatz 1
Nummer 25 getroffenen Festsetzungen des
Bebauungsplans zu bepflanzen.

§ 179 Rückbau- und
Entsiegelungsgebot

(1) Die Gemeinde kann den Eigentümer ver-
pflichten zu dulden, dass eine bauliche Anlage
ganz oder teilweise beseitigt wird, wenn sie

1. den Festsetzungen eines Bebauungsplans
nicht entspricht und ihnen nicht angepasst
werden kann oder

2. Missstände oder Mängel im Sinne des § 177
Absatz 2 und 3 Satz 1 aufweist, die auch
durch eine Modernisierung oder Instandset-
zung nicht behoben werden können.

Satz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für die
sonstige Wiedernutzbarmachung von dauer-
haft nicht mehr genutzten Flächen, bei denen
der durch Bebauung oder Versiegelung beein-
trächtigte Boden in seiner Leistungsfähigkeit
erhalten oder wiederhergestellt werden soll; die
sonstige Wiedernutzbarmachung steht der Be-
seitigung nach Satz 1 gleich. Diejenigen, für die
ein Recht an dem Grundstück oder an einem
das Grundstück belastenden Recht im Grund-
buch eingetragen oder durch Eintragung gesi-
chert ist, das nicht zur Nutzung berechtigt, sol-
len von dem Bescheid benachrichtigt werden,
wenn sie von der Beseitigung betroffen wer-
den. Unberührt bleibt das Recht des Eigentü-
mers, die Beseitigung selbst vorzunehmen.

(2) Der Bescheid darf bei Wohnraum nur voll-
zogen werden, wenn im Zeitpunkt der Beseiti-
gung angemessener Ersatzwohnraum für die
Bewohner unter zumutbaren Bedingungen zur
Verfügung steht. Strebt der Inhaber von Raum,
der überwiegend gewerblichen oder berufli-
chen Zwecken dient (Geschäftsraum), eine an-
derweitige Unterbringung an, soll der Be-
scheid nur vollzogen werden, wenn im Zeit-
punkt der Beseitigung anderer geeigneter Ge-
schäftsraum unter zumutbaren Bedingungen
zur Verfügung steht.

(3) Entstehen dem Eigentümer, Mieter, Pächter
oder sonstigen Nutzungsberechtigten durch
die Beseitigung Vermögensnachteile, hat die
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Gemeinde angemessene Entschädigung in
Geld zu leisten. Der Eigentümer kann anstelle
der Entschädigung nach Satz 1 von der Ge-
meinde die Übernahme des Grundstücks ver-
langen, wenn es ihm mit Rücksicht auf das
Rückbau- oder Entsiegelungsgebot wirtschaft-
lich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück
zu behalten. § 43 Absatz 1, 2, 4 und 5 sowie
§ 44 Absatz 3 und 4 sind entsprechend anzu-
wenden.

(4) Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2
sind die Beseitigungskosten vom Eigentümer
bis zur Höhe der ihm durch die Beseitigung
entstehenden Vermögensvorteile zu tragen.
Der Kostenerstattungsbetrag kann durch Be-
scheid geltend gemacht werden, sobald die
bauliche Anlage ganz oder teilweise beseitigt
ist. Der Betrag ruht als öffentliche Last auf dem
Grundstück.

SIEBTER TEIL

Sozialplan und Härteausgleich

§ 180 Sozialplan
(1) Wirken sich Bebauungspläne, städtebauli-
che Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen oder Stadtumbau-
maßnahmen voraussichtlich nachteilig auf die
persönlichen Lebensumstände der in dem Ge-
biet wohnenden oder arbeitenden Menschen
aus, soll die Gemeinde Vorstellungen ent-
wickeln und mit den Betroffenen erörtern, wie
nachteilige Auswirkungen möglichst vermie-
den oder gemildert werden können. Die Ge-
meinde hat den Betroffenen bei ihren eigenen
Bemühungen, nachteilige Auswirkungen zu
vermeiden oder zu mildern, zu helfen, insbe-
sondere beim Wohnungs- und Arbeits-
platzwechsel sowie beim Umzug von Betrie-
ben; soweit öffentliche Leistungen in Betracht
kommen können, soll die Gemeinde hierauf
hinweisen. Sind Betroffene nach ihren persön-
lichen Lebensumständen nicht in der Lage,
Empfehlungen und anderen Hinweisen der
Gemeinde zur Vermeidung von Nachteilen zu
folgen oder Hilfen zu nutzen oder sind aus
anderen Gründen weitere Maßnahmen der
Gemeinde erforderlich, hat die Gemeinde ge-
eignete Maßnahmen zu prüfen.

(2) Das Ergebnis der Erörterungen und Prüfun-
gen nach Absatz 1 sowie die voraussichtlich in
Betracht zu ziehenden Maßnahmen der Ge-

meinde und die Möglichkeiten ihrer Verwirkli-
chung sind schriftlich darzustellen (Sozialplan).

(3) Steht die Verwirklichung einer Durch-
führungsmaßnahme durch einen anderen als
die Gemeinde bevor, kann die Gemeinde ver-
langen, dass der andere im Einvernehmen mit
ihr die sich aus Absatz 1 ergebenden Aufgaben
übernimmt. Die Gemeinde kann diese Aufga-
ben ganz oder teilweise auch selbst überneh-
men und dem anderen die Kosten auferlegen.

§ 181 Härteausgleich
(1) Soweit es die Billigkeit erfordert, soll die
Gemeinde bei der Durchführung dieses
Gesetzbuchs zur Vermeidung oder zum Aus-
gleich wirtschaftlicher Nachteile – auch im so-
zialen Bereich – auf Antrag einen Härteaus-
gleich in Geld gewähren

1. einem Mieter oder Pächter, wenn das Miet-
oder Pachtverhältnis mit Rücksicht auf die
Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
aufgehoben oder enteignet worden ist;

2. einer gekündigten Vertragspartei, wenn die
Kündigung zur Durchführung städtebauli-
cher Maßnahmen erforderlich ist; dies gilt
entsprechend, wenn ein Miet- oder Pacht-
verhältnis vorzeitig durch Vereinbarung der
Beteiligten beendigt wird; die Gemeinde hat
zu bestätigen, dass die Beendigung des
Rechtsverhältnisses im Hinblick auf die als-
baldige Durchführung der städtebaulichen
Maßnahmen geboten ist;

3. einer Vertragspartei, wenn ohne Beendi-
gung des Rechtsverhältnisses die vermiete-
ten oder verpachteten Räume ganz oder
teilweise vorübergehend unbenutzbar sind
und die Gemeinde bestätigt hat, dass dies
durch die alsbaldige Durchführung städte-
baulicher Maßnahmen bedingt ist;

4. einem Mieter oder Pächter für die Umzugs-
kosten, die dadurch entstehen, dass er nach
der Räumung seiner Wohnung vorüberge-
hend anderweitig untergebracht worden ist
und später ein neues Miet- oder Pachtver-
hältnis in dem Gebiet begründet wird, sofern
dies im Sozialplan vorgesehen ist.

Voraussetzung ist, dass der Nachteil für den
Betroffenen in seinen persönlichen Lebensum-
ständen eine besondere Härte bedeutet, eine
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistung nicht
zu gewähren ist und auch ein Ausgleich durch
sonstige Maßnahmen nicht erfolgt.
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(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden auf
andere Vertragsverhältnisse, die zum Ge-
brauch oder zur Nutzung eines Grundstücks,
Gebäudes oder Gebäudeteils oder einer son-
stigen baulichen Einrichtung berechtigen.

(3) Ein Härteausgleich wird nicht gewährt, soweit
der Antragsteller es unterlassen hat und unter-
lässt, den wirtschaftlichen Nachteil durch zumut-
bare Maßnahmen, insbesondere unter Einsatz
eigener oder fremder Mittel abzuwenden.

ACHTER TEIL

Miet- und Pachtverhältnisse

§ 182 Aufhebung von Miet- oder
Pachtverhältnissen

(1) Erfordert die Verwirklichung der Ziele und
Zwecke der Sanierung im förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet, der Entwicklung im städte-
baulichen Entwicklungsbereich oder eine Maß-
nahme nach den §§ 176 bis 179 die Aufhe-
bung eines Miet- oder Pachtverhältnisses,
kann die Gemeinde das Rechtsverhältnis auf
Antrag des Eigentümers oder im Hinblick auf
ein städtebauliches Gebot mit einer Frist von
mindestens sechs Monaten, bei einem land-
oder forstwirtschaftlich genutzten Grundstück
nur zum Schluss eines Pachtjahres aufheben.

(2) Die Gemeinde darf ein Mietverhältnis über
Wohnraum nur aufheben, wenn im Zeitpunkt
der Beendigung des Mietverhältnisses ange-
messener Ersatzwohnraum für den Mieter und
die zu seinem Hausstand gehörenden Perso-
nen zu zumutbaren Bedingungen zur Verfü-
gung steht. Strebt der Mieter oder Pächter von
Geschäftsraum eine anderweitige Unterbrin-
gung an, soll die Gemeinde das Miet- oder
Pachtverhältnis nur aufheben, wenn im Zeit-
punkt der Beendigung des Rechtsverhältnis-
ses anderer geeigneter Geschäftsraum zu zu-
mutbaren Bedingungen zur Verfügung steht.

(3) Wird die Erwerbsgrundlage eines Mieters
oder Pächters von Geschäftsraum im förmlich
festgelegten Sanierungsgebiet oder in einem
städtebaulichen Entwicklungsbereich infolge
der Durchführung städtebaulicher Sanierungs-
maßnahmen oder städtebaulicher Entwick-
lungsmaßnahmen wesentlich beeinträchtigt
und ist ihm deshalb die Fortsetzung des Miet-
oder Pachtverhältnisses nicht mehr zuzumuten,
kann die Gemeinde auf Antrag des Mieters
oder Pächters das Rechtsverhältnis mit einer
Frist von mindestens sechs Monaten aufheben.

§ 183 Aufhebung von Miet- oder
Pachtverhältnissen über
unbebaute Grundstücke

(1) Ist nach den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans für ein unbebautes Grundstück eine
andere Nutzung vorgesehen und ist die alsbal-
dige Änderung der Nutzung beabsichtigt,
kann die Gemeinde auf Antrag des Eigen-
tümers Miet- oder Pachtverhältnisse aufhe-
ben, die sich auf das Grundstück beziehen
und der neuen Nutzung entgegenstehen.

(2) Auf die Aufhebung ist § 182 Absatz 1 ent-
sprechend anzuwenden.

§ 184 Aufhebung anderer Ver-
tragsverhältnisse

Die §§ 182 und 183 sind entsprechend auf
andere schuldrechtliche Vertragsverhältnisse
anzuwenden, die zum Gebrauch oder zur
Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder
Gebäudeteils oder einer sonstigen baulichen
Anlage berechtigen.

§ 185 Entschädigung bei
Aufhebung von Miet- oder
Pachtverhältnissen

(1) Ist ein Rechtsverhältnis auf Grund des § 182,
des § 183 oder des § 184 aufgehoben wor-
den, ist den Betroffenen insoweit eine ange-
messene Entschädigung in Geld zu leisten, als
ihnen durch die vorzeitige Beendigung des
Rechtsverhältnisses Vermögensnachteile ent-
stehen. Die Vorschriften des Zweiten Ab-
schnitts des Fünften Teils des Ersten Kapitels
sind entsprechend anzuwenden.

(2) Zur Entschädigung ist die Gemeinde ver-
pflichtet. Kommt eine Einigung über die Ent-
schädigung nicht zustande, entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde.

(3) Wird ein Pachtvertrag über kleingärtnerisch
genutztes Land nach § 182, § 183 oder § 184
aufgehoben, ist die Gemeinde außer zur Ent-
schädigung nach Absatz 1 auch zur Bereitstel-
lung oder Beschaffung von Ersatzland ver-
pflichtet. Bei der Entschädigung in Geld ist die
Bereitstellung oder Beschaffung des Ersatz-
lands angemessen zu berücksichtigen. Die
höhere Verwaltungsbehörde kann die Ge-
meinde von der Verpflichtung zur Bereitstel-
lung oder Beschaffung von Ersatzland be-



398

BauGB
freien, wenn die Gemeinde nachweist, dass
sie zur Erfüllung außerstande ist.

§ 186 Verlängerung von Miet-
oder Pachtverhältnissen

Die Gemeinde kann auf Antrag des Mieters
oder Pächters ein Miet- oder Pachtverhältnis
über Wohn- oder Geschäftsraum im förmlich
festgelegten Sanierungsgebiet, im städtebauli-
chen Entwicklungsbereich oder im Hinblick auf
Maßnahmen nach den §§ 176 bis 179 verlän-
gern, soweit dies zur Verwirklichung des Sozi-
alplans erforderlich ist.

NEUNTER TEIL

Städtebauliche Maßnahmen
im Zusammenhang mit
Maßnahmen zur Verbesserung
der Agrarstruktur

§ 187 Abstimmung von Maßnah-
men; Bauleitplanung und
Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur

(1) Bei der Vorbereitung und Durchführung
städtebaulicher Maßnahmen sind Maßnahmen
zur Verbesserung der Agrarstruktur, insbeson-
dere auch die Ergebnisse der Vorplanung
nach § 1 Absatz 2 des Gesetzes über die
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“, zu
berücksichtigen. Ist zu erwarten, dass Maß-
nahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur
zu Auswirkungen auf die bauliche Entwicklung
des Gemeindegebiets führen, hat die Ge-
meinde darüber zu befinden, ob Bauleitpläne
aufzustellen sind und ob sonstige städtebauli-
che Maßnahmen durchgeführt werden sollen.

(2) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen hat
die obere Flurbereinigungsbehörde zu prüfen,
ob im Zusammenhang damit eine Flurbereini-
gung oder andere Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur einzuleiten sind.

(3) Die Gemeinde hat die Flurbereinigungs-
behörde und, sofern die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur von anderen Stel-
len durchgeführt werden, diese bei den Vorar-
beiten zur Aufstellung der Bauleitpläne mög-
lichst frühzeitig zu beteiligen.

§ 188 Bauleitplanung
und Flurbereinigung

(1) Ist eine Flurbereinigung auf Grund des Flur-
bereinigungsgesetzes in einer Gemeinde nach
Mitteilung der Flurbereinigungsbehörde beab-
sichtigt oder ist sie bereits angeordnet, ist die
Gemeinde verpflichtet, rechtzeitig Bauleitpläne
aufzustellen, es sei denn, dass sich die Flurbe-
reinigung auf die bauliche Entwicklung des Ge-
meindegebiets voraussichtlich nicht auswirkt.

(2) Die Flurbereinigungsbehörde und die Ge-
meinde sind verpflichtet, ihre das Gemeinde-
gebiet betreffenden Absichten möglichst früh-
zeitig aufeinander abzustimmen. Die Planun-
gen sollen bis zum Abschluss der Flurbereini-
gung nur geändert werden, wenn zwischen
der Flurbereinigungsbehörde und der Ge-
meinde Übereinstimmung besteht oder wenn
zwingende Gründe die Änderung erfordern.

§ 189 Ersatzlandbeschaffung
(1) Wird bei einer städtebaulichen Maßnahme
ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb
ganz oder teilweise in Anspruch genommen,
soll die Gemeinde mit dem Eigentümer des
Betriebs auch klären, ob er einen anderen
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder
land- oder forstwirtschaftliches Ersatzland an-
strebt. Handelt es sich bei dem in Anspruch
genommenen Betrieb um eine Siedlerstelle im
Sinne des Reichssiedlungsgesetzes, ist die
zuständige Siedlungsbehörde des Landes zu
beteiligen.

(2) Die Gemeinde soll sich um die Beschaffung
oder Bereitstellung geeigneten Ersatzlands
bemühen und ihr gehörende Grundstücke als
Ersatzland zur Verfügung stellen, soweit sie
diese nicht für die ihr obliegenden Aufgaben
benötigt.

§ 190 Flurbereinigung aus
Anlass einer städte-
baulichen Maßnahme

(1) Werden für städtebauliche Maßnahmen
land- oder forstwirtschaftliche Grundstücke in
Anspruch genommen, kann auf Antrag der
Gemeinde mit Zustimmung der höheren Ver-
waltungsbehörde nach § 87 Absatz 1 des
Flurbereinigungsgesetzes ein Flurbereini-
gungsverfahren eingeleitet werden, wenn der
den Betroffenen entstehende Landverlust auf
einen größeren Kreis von Eigentümern verteilt
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oder Nachteile für die allgemeine Landeskul-
tur, die durch die städtebaulichen Maßnahmen
entstehen, vermieden werden sollen. Das Flur-
bereinigungsverfahren kann bereits angeord-
net werden, wenn ein Bebauungsplan noch
nicht rechtsverbindlich ist. In diesem Falle
muss der Bebauungsplan vor Bekanntgabe
des Flurbereinigungsplans (§ 59 Absatz 1 des
Flurbereinigungsgesetzes) in Kraft getreten
sein. Die Gemeinde ist Träger des Unterneh-
mens im Sinne des § 88 des Flurbereinigungs-
gesetzes.

(2) Die vorzeitige Ausführung des Flurbereini-
gungsplans nach § 63 des Flurbereinigungs-
gesetzes kann bereits angeordnet werden,
wenn der Flurbereinigungsplan bekannt gege-
ben ist.

(3) Die Zulässigkeit einer Enteignung nach den
Vorschriften dieses Gesetzbuchs bleibt auch
nach Einleitung des Flurbereinigungsverfah-
rens unberührt.

§ 191 Vorschriften über den
Verkehr mit land-
und forstwirtschaftlichen
Grundstücken

Im räumlichen Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans oder einer Sanierungssatzung sind
die Vorschriften über den Verkehr mit land-
und forstwirtschaftlichen Grundstücken nicht
anzuwenden, es sei denn, dass es sich um die
Veräußerung der Wirtschaftsstelle eines land-
oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder sol-
cher Grundstücke handelt, die im Bebauungs-
plan als Flächen für die Landwirtschaft oder
als Wald ausgewiesen sind.

Sonstige Vorschriften

ERSTER TEIL

Wertermittlung

§ 192 Gutachterausschuss
(1) Zur Ermittlung von Grundstückswerten und
für sonstige Wertermittlungen werden selbst-
ändige, unabhängige Gutachterausschüsse
gebildet.

DRITTES KAPITEL

(2) Die Gutachterausschüsse bestehen aus
einem Vorsitzenden und ehrenamtlichen wei-
teren Gutachtern.

(3) Der Vorsitzende und die weiteren Gutach-
ter sollen in der Ermittlung von Grundstücks-
werten oder sonstigen Wertermittlungen sach-
kundig und erfahren sein und dürfen nicht
hauptamtlich mit der Verwaltung der Grund-
stücke der Gebietskörperschaft, für deren
Bereich der Gutachterausschuss gebildet ist,
befasst sein. Zur Ermittlung der Bodenricht-
werte sowie der in § 193 Absatz 5 Satz 2 ge-
nannten sonstigen für die Wertermittlung erfor-
derlichen Daten ist ein Bediensteter der zu-
ständigen Finanzbehörde mit Erfahrung in der
steuerlichen Bewertung von Grundstücken als
Gutachter hinzuzuziehen.

(4) Die Gutachterausschüsse bedienen sich
einer Geschäftsstelle.

§ 193 Aufgaben des
Gutachterausschusses

(1) Der Gutachterausschuss erstattet Gutach-
ten über den Verkehrswert von bebauten und
unbebauten Grundstücken sowie Rechten an
Grundstücken, wenn

1. die für den Vollzug dieses Gesetzbuchs zu-
ständigen Behörden bei der Erfüllung der
Aufgaben nach diesem Gesetzbuch,

2. die für die Feststellung des Werts eines
Grundstücks oder der Entschädigung für
ein Grundstück oder ein Recht an einem
Grundstück auf Grund anderer gesetzlicher
Vorschriften zuständigen Behörden,

3. die Eigentümer, ihnen gleichstehende Be-
rechtigte, Inhaber anderer Rechte am
Grundstück und Pflichtteilsberechtigte, für
deren Pflichtteil der Wert des Grundstücks
von Bedeutung ist, oder

4. Gerichte und Justizbehörden

es beantragen. Unberührt bleiben Antragsbe-
rechtigungen nach anderen Rechtsvorschriften.

(2) Der Gutachterausschuss kann außer über
die Höhe der Entschädigung für den Rechts-
verlust auch Gutachten über die Höhe der Ent-
schädigung für andere Vermögensnachteile
erstatten.

(3) Die Gutachten haben keine bindende Wir-
kung, soweit nichts anderes bestimmt oder
vereinbart ist.



400

BauGB
(4) Eine Abschrift des Gutachtens ist dem
Eigentümer zu übersenden.

(5) Der Gutachterausschuss führt eine Kauf-
preissammlung, wertet sie aus und ermittelt
Bodenrichtwerte und sonstige zur Wertermitt-
lung erforderliche Daten. Zu den sonstigen für
die Wertermittlung erforderlichen Daten
gehören insbesondere

1. Kapitalisierungszinssätze, mit denen die Ver-
kehrswerte von Grundstücken im Durch-
schnitt marktüblich verzinst werden (Liegen-
schaftszinssätze), für die verschiedenen
Grundstücksarten, insbesondere Mietwohn-
grundstücke, Geschäftsgrundstücke und
gemischt genutzte Grundstücke,

2. Faktoren zur Anpassung der Sachwerte an
die jeweilige Lage auf dem Grundstücks-
markt (Sachwertfaktoren), insbesondere für
die Grundstücksarten Ein- und Zweifamili-
enhäuser,

3. Umrechnungskoeffizienten für das Wertver-
hältnis von sonst gleichartigen Grund-
stücken, z. B. bei unterschiedlichem Maß
der baulichen Nutzung und

4. Vergleichsfaktoren für bebaute Grund-
stücke, insbesondere bezogen auf eine
Raum- oder Flächeneinheit der baulichen
Anlage (Gebäudefaktor) oder auf den nach-
haltig erzielbaren jährlichen Ertrag (Ertrags-
faktor).

Die erforderlichen Daten im Sinne der Sätze 1
und 2 sind den zuständigen Finanzämtern für
Zwecke der steuerlichen Bewertung mitzuteilen.

§ 194 Verkehrswert
Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den
Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den
sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gege-
benheiten und tatsächlichen Eigenschaften,
der sonstigen Beschaffenheit und der Lage
des Grundstücks oder des sonstigen Gegen-
stands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse
zu erzielen wäre.

§ 195 Kaufpreissammlung
(1) Zur Führung der Kaufpreissammlung ist
jeder Vertrag, durch den sich jemand verpflich-
tet, Eigentum an einem Grundstück gegen Ent-
gelt, auch im Wege des Tausches, zu übertra-

gen oder ein Erbbaurecht erstmals oder erneut
zu bestellen, von der beurkundenden Stelle in
Abschrift dem Gutachterausschuss zu über-
senden. Dies gilt auch für das Angebot und die
Annahme eines Vertrags, wenn diese getrennt
beurkundet werden, sowie entsprechend für
die Einigung vor einer Enteignungsbehörde,
den Enteignungsbeschluss, den Beschluss
über die Vorwegnahme einer Entscheidung im
Umlegungsverfahren, den Beschluss über die
Aufstellung eines Umlegungsplans, den Be-
schluss über eine vereinfachte Umlegung und
für den Zuschlag in einem Zwangsversteige-
rungsverfahren.

(2) Die Kaufpreissammlung darf nur dem zu-
ständigen Finanzamt für Zwecke der Besteue-
rung übermittelt werden. Vorschriften, nach
denen Urkunden oder Akten den Gerichten
oder Staatsanwaltschaften vorzulegen sind,
bleiben unberührt.

(3) Auskünfte aus der Kaufpreissammlung sind
bei berechtigtem Interesse nach Maßgabe lan-
desrechtlicher Vorschriften zu erteilen (§ 199
Absatz 2 Nummer 4).

§ 196 Bodenrichtwerte
(1) Auf Grund der Kaufpreissammlung sind
flächendeckend durchschnittliche Lagewerte
für den Boden unter Berücksichtigung des un-
terschiedlichen Entwicklungszustands zu er-
mitteln (Bodenrichtwerte). In bebauten Gebie-
ten sind Bodenrichtwerte mit dem Wert zu er-
mitteln, der sich ergeben würde, wenn der Bo-
den unbebaut wäre. Es sind Richtwertzonen
zu bilden, die jeweils Gebiete umfassen, die
nach Art und Maß der Nutzung weitgehend
übereinstimmen. Die wertbeeinflussenden
Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks
sind darzustellen. Die Bodenrichtwerte sind je-
weils zu Beginn jedes zweiten Kalenderjahres
zu ermitteln, wenn nicht eine häufigere Ermitt-
lung bestimmt ist. Für Zwecke der steuerlichen
Bewertung des Grundbesitzes sind Boden-
richtwerte nach ergänzenden Vorgaben der Fi-
nanzverwaltung zum jeweiligen Hauptfeststel-
lungszeitpunkt oder sonstigen Feststellungs-
zeitpunkt zu ermitteln. Auf Antrag der für den
Vollzug dieses Gesetzbuchs zuständigen
Behörden sind Bodenrichtwerte für einzelne
Gebiete bezogen auf einen abweichenden
Zeitpunkt zu ermitteln.

(2) Hat sich in einem Gebiet die Qualität des
Bodens durch einen Bebauungsplan oder an-
dere Maßnahmen geändert, sind bei der näch-
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sten Fortschreibung der Bodenrichtwerte auf
der Grundlage der geänderten Qualität auch
Bodenrichtwerte bezogen auf die Wertverhält-
nisse zum Zeitpunkt der letzten Hauptfeststel-
lung oder dem letzten sonstigen Feststellungs-
zeitpunkt für steuerliche Zwecke zu ermitteln.
Die Ermittlung kann unterbleiben, wenn das
zuständige Finanzamt darauf verzichtet.

(3) Die Bodenrichtwerte sind zu veröffentlichen
und dem zuständigen Finanzamt mitzuteilen.
Jedermann kann von der Geschäftsstelle Aus-
kunft über die Bodenrichtwerte verlangen.

§ 197 Befugnisse des
Gutachterausschusses

(1) Der Gutachterausschuss kann mündliche
oder schriftliche Auskünfte von Sachverständi-
gen und von Personen einholen, die Angaben
über das Grundstück und, wenn das zur Er-
mittlung von Geldleistungen im Umlegungs-
verfahren, von Ausgleichsbeträgen und von
Enteignungsentschädigungen erforderlich ist,
über ein Grundstück, das zum Vergleich her-
angezogen werden soll, machen können. Er
kann verlangen, dass Eigentümer und son-
stige Inhaber von Rechten an einem Grund-
stück die zur Führung der Kaufpreissammlung
und zur Begutachtung notwendigen Unterla-
gen vorlegen. Der Eigentümer und der Besit-
zer des Grundstücks haben zu dulden, dass
Grundstücke zur Auswertung von Kaufpreisen
und zur Vorbereitung von Gutachten betreten
werden. Wohnungen dürfen nur mit Zustim-
mung der Wohnungsinhaber betreten werden.

(2) Alle Gerichte und Behörden haben dem
Gutachterausschuss Rechts- und Amtshilfe zu
leisten. Die Finanzbehörden erteilen dem Gut-
achterausschuss auf Ersuchen Auskünfte über
Grundstücke, soweit ihnen die Verhältnisse
der Grundstücke bekannt sind und dies zur
Ermittlung von Ausgleichsbeträgen und Ent-
eignungsentschädigungen sowie zur Ermitt-
lung von Verkehrswerten und der für die Wert-
ermittlung erforderlichen Daten einschließlich
der Bodenrichtwerte erforderlich ist. Die Aus-
kunftspflicht besteht nicht, soweit deren Erfül-
lung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
verbunden wäre.

§ 198 Oberer
Gutachterausschuss

(1) Für den Bereich einer oder mehrerer höhe-
rer Verwaltungsbehörden sind Obere Gutach-

terausschüsse oder Zentrale Geschäftsstellen
zu bilden, wenn in dem Bereich der höheren
Verwaltungsbehörde mehr als zwei Gutachter-
ausschüsse gebildet sind. Auf die Oberen Gut-
achterausschüsse sind die Vorschriften über
die Gutachterausschüsse entsprechend anzu-
wenden.

(2) Der Obere Gutachterausschuss oder die
Zentrale Geschäftsstelle haben insbesondere
die Aufgabe, überregionale Auswertungen und
Analysen des Grundstücksmarktgeschehens
zu erstellen, auch um zu einer bundesweiten
Grundstücksmarkttransparenz beizutragen. Ist
nach Absatz 1 kein Oberer Gutachteraus-
schuss oder keine Zentrale Geschäftsstelle zu
bilden, gilt Satz 1 für die Gutachterausschüsse
entsprechend.

(3) Der Obere Gutachterausschuss hat auf
Antrag eines Gerichts ein Obergutachten zu
erstatten, wenn schon das Gutachten eines
Gutachterausschusses vorliegt.

§ 199 Ermächtigungen
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-
verordnung Vorschriften über die Anwendung
gleicher Grundsätze bei der Ermittlung der Ver-
kehrswerte und bei der Ableitung der für die
Wertermittlung erforderlichen Daten einschließ-
lich der Bodenrichtwerte zu erlassen.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung

1. die Bildung und das Tätigwerden der Gut-
achterausschüsse und der Oberen Gutach-
terausschüsse sowie der Zentralen Ge-
schäftsstellen, soweit in diesem Gesetz-
buch nicht bereits geschehen, die Mitwir-
kung der Gutachter und deren Ausschluss
im Einzelfall,

2. die Aufgaben des Vorsitzenden,

3. die Einrichtung und die Aufgaben der Ge-
schäftsstelle,

4. die Führung und Auswertung der Kaufpreis-
sammlung, die Häufigkeit der Bodenricht-
wertermittlung sowie die Veröffentlichung
der Bodenrichtwerte und sonstiger Daten
der Wertermittlung und die Erteilung von
Auskünften aus der Kaufpreissammlung,

5. die Übermittlung von Daten der Flurbereini-
gungsbehörden zur Führung und Auswer-
tung der Kaufpreissammlung,
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6. die Übertragung weiterer Aufgaben auf den

Gutachterausschuss und den Oberen Gut-
achterausschuss und

7. die Entschädigung der Mitglieder des Gut-
achterausschusses und des Oberen Gut-
achterausschusses

zu regeln.

ZWEITER TEIL

Allgemeine Vorschriften; Zu-
ständigkeiten; Verwaltungsver-
fahren; Planerhaltung

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 200 Grundstücke;
Rechte an Grundstücken;
Baulandkataster

(1) Die für Grundstücke geltenden Vorschriften
dieses Gesetzbuchs sind entsprechend auch
auf Grundstücksteile anzuwenden.

(2) Die für das Eigentum an Grundstücken be-
stehenden Vorschriften sind, soweit dieses
Gesetzbuch nichts anderes vorschreibt, ent-
sprechend auch auf grundstücksgleiche
Rechte anzuwenden.

(3) Die Gemeinde kann sofort oder in absehba-
rer Zeit bebaubare Flächen in Karten oder Listen
auf der Grundlage eines Lageplans erfassen,
der Flur- und Flurstücksnummern, Straßenna-
men und Angaben zur Grundstücksgröße ent-
hält (Baulandkataster). Baulandkataster kön-
nen elektronisch geführt werden. Die Ge-
meinde kann die Flächen in Karten oder Listen
veröffentlichen, soweit der Grundstücksei-
gentümer nicht widersprochen hat. Diese Ver-
öffentlichung kann auch im Internet erfolgen.
Die Gemeinde hat ihre Absicht zur Veröffentli-
chung einen Monat vorher öffentlich bekannt
zu geben und dabei auf das Widerspruchs-
recht der Grundstückseigentümer hinzuwei-
sen.

§ 200a Ersatzmaßnahmen
Darstellungen für Flächen zum Ausgleich und
Festsetzungen für Flächen oder Maßnahmen

zum Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 3
umfassen auch Ersatzmaßnahmen. Ein unmit-
telbarer räumlicher Zusammenhang zwischen
Eingriff und Ausgleich ist nicht erforderlich, so-
weit dies mit einer geordneten städtebaulichen
Entwicklung und den Zielen der Raumordnung
sowie des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege vereinbar ist.

§ 201 Begriff der Landwirtschaft
Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzbuchs
ist insbesondere der Ackerbau, die Wiesen-
und Weidewirtschaft einschließlich Tierhal-
tung, soweit das Futter überwiegend auf den
zum landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden,
landwirtschaftlich genutzten Flächen erzeugt
werden kann, die gartenbauliche Erzeugung,
der Erwerbsobstbau, der Weinbau, die berufs-
mäßige Imkerei und die berufsmäßige Binnen-
fischerei.

§ 201a Verordnungsermächti-
gung zur Bestimmung
von Gebieten mit
einem angespannten
Wohnungsmarkt

Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung Gebiete mit einem
angespannten Wohnungsmarkt zu bestim-
men. Die Rechtsverordnung nach Satz 1 gilt
für die Anwendung der Regelungen in § 25
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, § 31 Absatz 3,
§ 175 Absatz 2 Satz 2 und § 176 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3. Ein Gebiet mit einem ange-
spannten Wohnungsmarkt liegt vor, wenn die
ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit
Mietwohnungen in einer Gemeinde oder ei-
nem Teil der Gemeinde zu angemessenen Be-
dingungen besonders gefährdet ist. Dies kann
insbesondere dann der Fall sein, wenn

1. die Mieten deutlich stärker steigen als im
bundesweiten Durchschnitt,

2. die durchschnittliche Mietbelastung der
Haushalte den bundesweiten Durchschnitt
deutlich übersteigt,

3. die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass
durch Neubautätigkeit insoweit erforderli-
cher Wohnraum geschaffen wird, oder

4. geringer Leerstand bei großer Nachfrage
besteht.
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Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 muss
spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2026
außer Kraft treten. Sie muss begründet wer-
den. Aus der Begründung muss sich ergeben,
auf Grund welcher Tatsachen ein Gebiet mit
einem angespannten Wohnungsmarkt im Ein-
zelfall vorliegt. Die betroffenen Gemeinden und
die auf Landesebene bestehenden kommuna-
len Spitzenverbände sollen vor dem Erlass der
Rechtsverordnung beteiligt werden.

§ 202 Schutz des Mutterbodens
Mutterboden, der bei der Errichtung und Än-
derung baulicher Anlagen sowie bei wesent-
lichen anderen Veränderungen der Erdober-
fläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zu-
stand zu erhalten und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schützen.

Zweiter Abschnitt

Zuständigkeiten

§ 203 Abweichende
Zuständigkeitsregelung

(1) Die Landesregierung oder die von ihr be-
stimmte Behörde kann im Einvernehmen mit
der Gemeinde durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass die nach diesem Gesetzbuch
der Gemeinde obliegenden Aufgaben auf eine
andere Gebietskörperschaft übertragen wer-
den oder auf einen Verband, an dessen Wil-
lensbildung die Gemeinde mitwirkt.

(2) Durch Landesgesetz können Aufgaben der
Gemeinden nach diesem Gesetzbuch auf Ver-
bandsgemeinden, Verwaltungsgemeinschaf-
ten oder vergleichbare gesetzliche Zusam-
menschlüsse von Gemeinden, denen nach
Landesrecht örtliche Selbstverwaltungsaufga-
ben der Gemeinde obliegen, übertragen wer-
den. In dem Landesgesetz ist zu regeln, wie
die Gemeinden an der Aufgabenerfüllung mit-
wirken.

(3) Die Landesregierung kann durch Rechtsver-
ordnung die nach diesem Gesetzbuch der höhe-
ren Verwaltungsbehörde zugewiesenen Aufga-
ben auf andere staatliche Behörden, Landkreise
oder kreisfreie Gemeinden übertragen.

(4) Unterliegen die Planungsbereiche gemein-
samer Flächennutzungspläne (§ 204) oder von
Flächennutzungsplänen und Satzungen eines
Planungsverbands (§ 205) der Zuständigkeit

verschiedener höherer Verwaltungsbehörden,
ist die Oberste Landesbehörde für die Ent-
scheidung im Genehmigungs- und Zustim-
mungsverfahren zuständig. Liegen die Gel-
tungsbereiche in verschiedenen Ländern, ent-
scheiden die Obersten Landesbehörden im
gegenseitigen Einvernehmen.

§ 204 Gemeinsamer
Flächennutzungsplan,
Bauleitplanung bei Bildung
von Planungsverbänden
und bei Gebiets- oder
Bestandsänderung

(1) Benachbarte Gemeinden sollen einen ge-
meinsamen Flächennutzungsplan aufstellen,
wenn ihre städtebauliche Entwicklung wesent-
lich durch gemeinsame Voraussetzungen und
Bedürfnisse bestimmt wird oder ein gemeinsa-
mer Flächennutzungsplan einen gerechten
Ausgleich der verschiedenen Belange ermög-
licht. Ein gemeinsamer Flächennutzungsplan
soll insbesondere aufgestellt werden, wenn die
Ziele der Raumordnung, die Umsetzung eines
Wärmeplans oder mehrerer Wärmepläne so-
wie Einrichtungen und Anlagen des öffentli-
chen Verkehrs, sonstige Erschließungsanla-
gen oder Gemeinbedarfs- oder sonstige Fol-
geeinrichtungen eine gemeinsame Planung er-
fordern. Der gemeinsame Flächennutzungs-
plan kann von den beteiligten Gemeinden nur
gemeinsam aufgehoben, geändert oder er-
gänzt werden; die Gemeinden können verein-
baren, dass sich die Bindung nur auf be-
stimmte räumliche oder sachliche Teilbereiche
erstreckt. Ist eine gemeinsame Planung nur für
räumliche oder sachliche Teilbereiche erfor-
derlich, genügt anstelle eines gemeinsamen
Flächennutzungsplans eine Vereinbarung der
beteiligten Gemeinden über bestimmte Dar-
stellungen in ihren Flächennutzungsplänen.
Sind die Voraussetzungen für eine gemein-
same Planung nach Satz 1 und 4 entfallen
oder ist ihr Zweck erreicht, können die beteilig-
ten Gemeinden den Flächennutzungsplan für
ihr Gemeindegebiet ändern oder ergänzen; vor
Einleitung des Bauleitplanverfahrens ist die Zu-
stimmung der höheren Verwaltungsbehörde
erforderlich.

(2) Werden Gemeinden in ihrem Gebiet oder
Bestand geändert oder geht die Zuständigkeit
zur Aufstellung von Flächennutzungsplänen
auf Verbände oder sonstige kommunale Kör-



404

BauGB
perschaften über, gelten unbeschadet abwei-
chender landesrechtlicher Regelungen beste-
hende Flächennutzungspläne fort. Dies gilt
auch für räumliche und sachliche Teile der
Flächennutzungspläne. Die Befugnis und die
Pflicht der Gemeinde, eines Verbands oder
einer sonstigen Körperschaft, fortgeltende
Flächennutzungspläne aufzuheben oder für
das neue Gemeindegebiet zu ergänzen oder
durch einen neuen Flächennutzungsplan zu
ersetzen, bleiben unberührt.

(3) Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Er-
gänzung oder Aufhebung von Bebauungsplä-
nen können nach einer Gebiets- oder Be-
standsänderung in ihrem jeweiligen Stand fort-
geführt werden. Satz 1 gilt entsprechend bei
Bildung von Planungsverbänden und für Zu-
sammenschlüsse nach § 205 Absatz 6. Die
höhere Verwaltungsbehörde kann verlangen,
dass bestimmte Verfahrensabschnitte wieder-
holt werden.

§ 205 Planungsverbände
(1) Gemeinden und sonstige öffentliche Pla-
nungsträger können sich zu einem Planungs-
verband zusammenschließen, um durch ge-
meinsame zusammengefasste Bauleitplanung
den Ausgleich der verschiedenen Belange zu
erreichen. Der Planungsverband tritt nach
Maßgabe seiner Satzung für die Bauleitpla-
nung und ihre Durchführung an die Stelle der
Gemeinden.

(2) Kommt ein Zusammenschluss nach Absatz
1 nicht zustande, können die Beteiligten auf
Antrag eines Planungsträgers zu einem Pla-
nungsverband zusammengeschlossen wer-
den, wenn dies zum Wohl der Allgemeinheit
dringend geboten ist. Ist der Zusammen-
schluss aus Gründen der Raumordnung ge-
boten, kann den Antrag auch die für die Lan-
desplanung nach Landesrecht zuständige
Stelle stellen. Über den Antrag entscheidet die
Landesregierung. Sind Planungsträger ver-
schiedener Länder beteiligt, erfolgt der Zu-
sammenschluss nach Vereinbarung zwischen
den beteiligten Landesregierungen. Sollen der
Bund oder eine bundesunmittelbare Körper-
schaft oder Anstalt an dem Planungsverband
beteiligt werden, erfolgt der Zusammen-
schluss nach Vereinbarung zwischen der Bun-
desregierung und der Landesregierung, sofern
die beteiligte Behörde des Bundes oder der
bundesunmittelbaren Körperschaft oder An-

stalt dem Zusammenschluss durch die Lan-
desregierung widerspricht.

(3) Kommt eine Einigung über die Satzung
oder über den Plan unter den Mitgliedern nicht
zustande, stellt die zuständige Landesbehörde
eine Satzung oder einen Plan auf und legt sie
dem Planungsverband zur Beschlussfassung
vor. Einigen sich die Mitglieder über diese Sat-
zung oder diesen Plan nicht, setzt die Landes-
regierung die Satzung oder den Plan fest. Ab-
satz 2 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.
Ist der Bund oder eine bundesunmittelbare
Körperschaft oder Anstalt an dem Planungs-
verband beteiligt, wird die Satzung oder der
Plan nach Vereinbarung zwischen der Bun-
desregierung und der Landesregierung festge-
setzt, sofern die beteiligte Behörde des Bun-
des oder der bundesunmittelbaren Körper-
schaft oder Anstalt der Festsetzung durch die
Landesregierung widerspricht.

(4) Dem Planungsverband können nach Maß-
gabe der Satzung die Aufgaben der Ge-
meinde, die ihr nach diesem Gesetzbuch ob-
liegen, übertragen werden.

(5) Der Planungsverband ist aufzulösen, wenn
die Voraussetzungen für den Zusammen-
schluss entfallen sind oder der Zweck der
gemeinsamen Planung erreicht ist. Kommt ein
übereinstimmender Beschluss über die Auf-
lösung nicht zustande, ist unter den in Satz 1
bezeichneten Voraussetzungen die Auflösung
auf Antrag eines Mitglieds anzuordnen; im
Übrigen ist Absatz 2 entsprechend anzuwen-
den. Nach Auflösung des Planungsverbands
gelten die von ihm aufgestellten Pläne als Bau-
leitpläne der einzelnen Gemeinden.

(6) Ein Zusammenschluss nach dem Zweck-
verbandsrecht oder durch besondere Landes-
gesetze wird durch diese Vorschriften nicht
ausgeschlossen.

(7) Wird die Befugnis zur Aufstellung von Bau-
leitplänen nach den Absätzen 1 bis 3 oder 6
übertragen, sind die Entwürfe der Bauleitpläne
mit Begründung vor der Beschlussfassung
hierüber oder der Festsetzung nach Absatz 3
Satz 2 oder 4 den Gemeinden, für deren Ge-
biet der Bauleitplan aufgestellt werden soll, zur
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist
zuzuleiten. Auf die Behandlung der von den
Gemeinden fristgemäß vorgebrachten Anre-
gungen ist § 3 Absatz 2 Satz 6 und 8 entspre-
chend anzuwenden.
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§ 206 Örtliche und sachliche
Zuständigkeit

(1) Örtlich zuständig ist die Behörde, in deren
Bereich das betroffene Grundstück liegt. Wer-
den Grundstücke betroffen, die örtlich oder
wirtschaftlich zusammenhängen und demsel-
ben Eigentümer gehören, und liegen diese
Grundstücke im Bereich mehrerer nach diesem
Gesetzbuch sachlich zuständiger Behörden, so
wird die örtlich zuständige Behörde durch die
nächsthöhere gemeinsame Behörde bestimmt.

(2) Ist eine höhere Verwaltungsbehörde nicht
vorhanden, so ist die Oberste Landesbehörde
zugleich höhere Verwaltungsbehörde.

Dritter Abschnitt

Verwaltungsverfahren

§ 207 Von Amts wegen
bestellter Vertreter

Ist ein Vertreter nicht vorhanden, so hat das
Betreuungsgericht, für einen minderjährigen
Beteiligten das Familiengericht auf Ersuchen
der zuständigen Behörde einen rechts- und
sachkundigen Vertreter zu bestellen

1. für einen Beteiligten, dessen Person unbe-
kannt, oder für eine Person, deren Beteili-
gung ungewiss ist,

2. für einen abwesenden Beteiligten, dessen
Aufenthalt unbekannt oder dessen Aufent-
halt zwar bekannt, der aber an der Besor-
gung seiner Vermögensangelegenheiten
verhindert ist,

3. für einen Beteiligten, dessen Aufenthalt sich
nicht innerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzbuchs befindet, wenn er der Auffor-
derung der zuständigen Behörde, einen
Vertreter zu bestellen, innerhalb der ihm ge-
setzten Frist nicht nachgekommen ist,

4. für Gesamthandseigentümer oder Eigen-
tümer nach Bruchteilen sowie für mehrere
Inhaber eines sonstigen Rechts an einem
Grundstück oder an einem das Grundstück
belastenden Recht, wenn sie der Aufforde-
rung der zuständigen Behörden, einen ge-
meinsamen Vertreter zu bestellen, innerhalb
der ihnen gesetzten Fristen nicht nachge-
kommen sind,

5. bei herrenlosen Grundstücken zur Wahrung
der aus dem Eigentum sich ergebenden
Rechte und Pflichten.

Für die Bestellung und für das Amt des Vertre-
ters gelten die Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs für die Pflegschaft entspre-
chend.

§ 208 Anordnungen zur Erfor-
schung des Sachverhalts

Die Behörden können zur Erforschung des
Sachverhalts auch anordnen, dass

1. Beteiligte persönlich erscheinen,

2. Urkunden und sonstige Unterlagen vorge-
legt werden, auf die sich ein Beteiligter be-
zogen hat,

3. Hypotheken-, Grundschuld- und Renten-
schuldgläubiger die in ihrem Besitz befindli-
chen Hypotheken-, Grundschuld- und Ren-
tenschuldbriefe vorlegen.

Für den Fall, dass ein Beteiligter der Anord-
nung nicht nachkommt, kann ein Zwangsgeld
bis zu fünfhundert Euro angedroht und festge-
setzt werden. Ist Beteiligter eine juristische
Person oder eine nichtrechtsfähige Personen-
vereinigung, so ist das Zwangsgeld dem nach
Gesetz oder Satzung Vertretungsberechtigten
anzudrohen und gegen ihn festzusetzen.
Androhung und Festsetzung können wieder-
holt werden.

§ 209 Vorarbeiten
auf Grundstücken

(1) Eigentümer und Besitzer haben zu dulden,
dass Beauftragte der zuständigen Behörden
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grund-
stücke betreten und Vermessungen, Boden-
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnli-
che Arbeiten ausführen. Die Absicht, solche
Arbeiten auszuführen, ist den Eigentümern
oder Besitzern vorher bekannt zu geben. Woh-
nungen dürfen nur mit Zustimmung der Woh-
nungsinhaber betreten werden.

(2) Entstehen durch eine nach Absatz 1 zuläs-
sige Maßnahme dem Eigentümer oder Besitzer
unmittelbare Vermögensnachteile, so ist dafür
von der Stelle, die den Auftrag erteilt hat, eine
angemessene Entschädigung in Geld zu lei-
sten; kommt eine Einigung über die Geldent-
schädigung nicht zustande, so entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde; vor der Entschei-
dung sind die Beteiligten zu hören. Hat eine
Enteignungsbehörde den Auftrag erteilt, so hat
der Antragsteller, in dessen Interesse die Ent-



406

BauGB
eignungsbehörde tätig geworden ist, dem Be-
troffenen die Entschädigung zu leisten; kommt
eine Einigung über die Geldentschädigung
nicht zustande, so setzt die Enteignungs-
behörde die Entschädigung fest; vor der Ent-
scheidung sind die Beteiligten zu hören.

§ 210 Wiedereinsetzung
(1) Wenn ein Beteiligter ohne Verschulden ver-
hindert war, eine gesetzliche oder auf Grund
dieses Gesetzbuchs bestimmte Frist für eine
Verfahrenshandlung einzuhalten, so ist ihm auf
Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
zu gewähren.

(2) Die nach § 32 Absatz 4 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes zuständige Behörde kann
nach Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
anstelle einer Entscheidung, die den durch
das bisherige Verfahren herbeigeführten
neuen Rechtszustand ändern würde, eine Ent-
schädigung festsetzen.

§ 211 Belehrung
über Rechtsbehelfe

Den nach diesem Gesetzbuch ergehenden
Verwaltungsakten ist eine Erklärung beizufü-
gen, durch die der Beteiligte über den Rechts-
behelf, der gegen den Verwaltungsakt gege-
ben ist, über die Stelle, bei der der Rechtsbe-
helf einzulegen ist, und über die Frist belehrt
wird.

§ 212 Vorverfahren
(1) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass ein nach
dem Vierten oder Fünften Teil des Ersten
Kapitels erlassener Verwaltungsakt durch
Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach
§ 217 erst angefochten werden kann, nach-
dem seine Rechtmäßigkeit und Zweckmäßig-
keit in einem Vorverfahren nachgeprüft wor-
den ist; das Vorverfahren ist in Anlehnung an
die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsord-
nung zu regeln.

(2) Ist ein Vorverfahren vorgesehen, hat der
Widerspruch gegen
1. den Umlegungsbeschluss nach § 47 Ab-

satz 1,
2. die Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit

des Umlegungsplans nach § 71 Absatz 1
sowie

3. die vorzeitige Besitzeinweisung nach § 77
oder § 116

keine aufschiebende Wirkung. § 80 Absatz 4
und 5 der Verwaltungsgerichtsordnung ist ent-
sprechend anzuwenden.

§ 212a Entfall der
aufschiebenden Wirkung

(1) Widerspruch und Anfechtungsklage eines
Dritten gegen die bauaufsichtliche Zulassung
eines Vorhabens haben keine aufschiebende
Wirkung.

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
die Geltendmachung des Kostenerstattungs-
betrags nach § 135a Absatz 3 sowie des Aus-
gleichsbetrags nach § 154 durch die Ge-
meinde haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 213 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. wider besseres Wissen unrichtige Angaben

macht oder unrichtige Pläne oder Unter-
lagen vorlegt, um einen begünstigenden
Verwaltungsakt zu erwirken oder einen be-
lastenden Verwaltungsakt zu verhindern;

2. Pfähle, Pflöcke oder sonstige Markierungen,
die Vorarbeiten dienen, wegnimmt, verän-
dert, unkenntlich macht oder unrichtig setzt;

3. einer in einem Bebauungsplan nach § 9 Ab-
satz 1 Nummer 25 Buchstabe b festgesetz-
ten Bindung für Bepflanzungen und für die
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie von Ge-
wässern dadurch zuwiderhandelt, dass
diese beseitigt, wesentlich beeinträchtigt
oder zerstört werden;

4. eine bauliche Anlage im Geltungsbereich
einer Erhaltungssatzung (§ 172 Absatz 1
Satz 1) oder einer Satzung über die Durch-
führung von Stadtumbaumaßnahmen (§ 171d
Absatz 1) ohne Genehmigung rückbaut
oder ändert.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig ohne Genehmigung nach § 22
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 einen dort genann-
ten Raum als Nebenwohnung nutzt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünf-
zigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1
Nummer 4 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtau-
send Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Num-
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mer 3 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend
Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu tausend Euro geahndet werden.

Vierter Abschnitt

Planerhaltung

§ 214 Beachtlichkeit der
Verletzung von Vorschriften
über die Aufstellung des
Flächennutzungsplans
und der Satzungen;
ergänzendes Verfahren

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die
Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans
und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch
nur beachtlich, wenn

1. entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung
berührten Belange, die der Gemeinde be-
kannt waren oder hätten bekannt sein müs-
sen, in wesentlichen Punkten nicht zutref-
fend ermittelt oder bewertet worden sind
und wenn der Mangel offensichtlich und auf
das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss
gewesen ist;

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4
Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 2,
nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und
3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2
Nummer 1, nach § 22 Absatz 9 Satz 2,
§ 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6
Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbe-
achtlich, wenn
a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne

Personen, Behörden oder sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange nicht beteiligt
worden sind, die entsprechenden Be-
lange jedoch unerheblich waren oder in
der Entscheidung berücksichtigt worden
sind,

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, gefehlt haben,

c) (weggefallen)
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes

nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die
Dauer einer angemessenen längeren Frist
im Internet veröffentlicht worden ist und
die Begründung für die Annahme des

Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes
nachvollziehbar ist,

e) bei Anwendung des § 3 Absatz 2 Satz 5
der Inhalt der Bekanntmachung zwar in
das Internet eingestellt wurde, aber die
Bekanntmachung und die nach § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 zu veröffentlichenden Un-
terlagen nicht über das zentrale Internet-
portal des Landes zugänglich gemacht
wurden,

f) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2
die Angabe darüber, dass von einer Um-
weltprüfung abgesehen wird, unterlassen
wurde oder

g) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4
oder des § 13, auch in Verbindung mit
§ 13a Absatz 2 Nummer 1, die Voraus-
setzungen für die Durchführung der Be-
teiligung nach diesen Vorschriften ver-
kannt worden sind;

3. die Vorschriften über die Begründung des
Flächennutzungsplans und der Satzungen
sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Ab-
satz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 und
Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Absatz 10
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich,
wenn die Begründung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung oder ihr Ent-
wurf unvollständig ist; abweichend von
Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschrif-
ten in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in
unwesentlichen Punkten unvollständig ist;

4. ein Beschluss der Gemeinde über den
Flächennutzungsplan oder die Satzung
nicht gefasst, eine Genehmigung nicht er-
teilt oder der mit der Bekanntmachung des
Flächennutzungsplans oder der Satzung
verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht wor-
den ist.

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3
die Begründung in wesentlichen Punkten un-
vollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlan-
gen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtig-
tes Interesse dargelegt wird.

(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne
ist auch unbeachtlich, wenn

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines
selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Absatz
2 Satz 2) oder an die in § 8 Absatz 4 be-
zeichneten dringenden Gründe für die Auf-
stellung eines vorzeitigen Bebauungsplans
nicht richtig beurteilt worden sind;
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2. § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Ent-

wickelns des Bebauungsplans aus dem
Flächennutzungsplan verletzt worden ist,
ohne dass hierbei die sich aus dem
Flächennutzungsplan ergebende geordnete
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt
worden ist;

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennut-
zungsplan entwickelt worden ist, dessen
Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften einsch-
ließlich des § 6 nach Bekanntmachung des
Bebauungsplans herausstellt;

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3
verstoßen worden ist, ohne dass die geord-
nete städtebauliche Entwicklung beein-
trächtigt worden ist.

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13a aufgestellt worden
sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2
Folgendes:

1. (weggefallen)

2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a
Absatz 3 ist für die Rechtswirksamkeit des
Bebauungsplans unbeachtlich.

3. Beruht die Feststellung, dass eine Umwelt-
prüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprü-
fung des Einzelfalls nach § 13a Absatz 1
Satz 2 Nummer 2, gilt die Vorprüfung als
ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie
entsprechend den Vorgaben von § 13a Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 durchgeführt wor-
den ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist;
dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne
Behörden oder sonstige Träger öffentlicher
Belange nicht beteiligt worden sind; an-
dernfalls besteht ein für die Rechtswirksam-
keit des Bebauungsplans beachtlicher
Mangel.

4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund
nach § 13a Absatz 1 Satz 4 nicht vorliegt,
gilt als zutreffend, wenn das Ergebnis nach-
vollziehbar ist und durch den Bebauungs-
plan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben
nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung be-
gründet wird; andernfalls besteht ein für die
Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans
beachtlicher Mangel.

(3) Für die Abwägung ist die Sach- und
Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung
über den Flächennutzungsplan oder die Sat-
zung maßgebend. Mängel, die Gegenstand

der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
sind, können nicht als Mängel der Abwägung
geltend gemacht werden; im Übrigen sind
Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich,
wenn sie offensichtlich und auf das Abwä-
gungsergebnis von Einfluss gewesen sind.

(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung
können durch ein ergänzendes Verfahren zur
Behebung von Fehlern auch rückwirkend in
Kraft gesetzt werden.

§ 215 Frist für die Geltend-
machung der Verletzung
von Vorschriften

(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplans
oder der Satzung schriftlich gegenüber der
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.

(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung ist auf die Vorausset-
zungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfol-
gen hinzuweisen.

§ 215a Beendigung von Bebau-
ungsplanverfahren und
ergänzendes Verfahren
für Bebauungspläne nach
§ 13b in der bis zum Ab-
lauf des 22. Juni 2021
oder bis zum
Ablauf des 31. Dezember
2023 geltenden Fassung

(1) Bebauungsplanverfahren nach § 13b in der
bis zum Ablauf des 22. Juni 2021 oder bis



409

BauGB
zum Ablauf des 31. Dezember 2023 geltenden
Fassung, die vor Ablauf des 31. Dezember
2022 förmlich eingeleitet wurden, können
nach Maßgabe des Absatzes 3 im beschleu-
nigten Verfahren in entsprechender Anwen-
dung des § 13a abgeschlossen werden, wenn
der Satzungsbeschluss nach § 10 Absatz 1
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 ge-
fasst wird.

(2) Sollen Bebauungspläne, die im Verfahren
nach § 13b in der bis zum Ablauf des 22. Juni
2021 oder bis zum Ablauf des 31. Dezember
2023 geltenden Fassung aufgestellt wurden,
durch ein ergänzendes Verfahren gemäß § 214
Absatz 4 in Kraft gesetzt werden, kann § 13a
nach Maßgabe des Absatzes 3 entsprechend
angewendet werden. Der Satzungsbeschluss
nach § 10 Absatz 1 ist bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2024 zu fassen.

(3) § 13a Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit
§ 13 Absatz 3 Satz 1 sowie § 13a Absatz 2
Nummer 4 können nur dann entsprechend an-
gewendet werden, wenn die Gemeinde auf
Grund einer Vorprüfung des Einzelfalls entspre-
chend § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 zu der
Einschätzung gelangt, dass der Bebauungs-
plan voraussichtlich keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen hat, die nach § 2 Absatz 4 Satz 4
in der Abwägung zu berücksichtigen wären
oder die als Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes oder der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts entsprechend
§ 1a Absatz 3 auszugleichen wären. Die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange, deren Aufgabenbereiche durch die
Planung berührt werden können, sind an der
Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen. Wird
das Verfahren nach Absatz 1 oder Absatz 2
nach Abschluss der Vorprüfung des Einzelfalls
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach
§ 2 Absatz 4 fortgesetzt, hat die Gemeinde
dies einschließlich der hierfür wesentlichen
Gründe ortsüblich bekanntzumachen.

(4) Auf Bebauungspläne, deren Aufstellung
nach Absatz 1 abgeschlossen worden ist oder
die im ergänzenden Verfahren nach Absatz 2
in Kraft gesetzt worden sind, sind die Bestim-
mungen der §§ 214 und 215 zur Planerhal-
tung entsprechend anzuwenden.

§ 216 Aufgaben im
Genehmigungsverfahren

Die Verpflichtung der für das Genehmigungs-
verfahren zuständigen Behörde, die Einhal-
tung der Vorschriften zu prüfen, deren Verlet-

zung sich nach den §§ 214 und 215 auf die
Rechtswirksamkeit eines Flächennutzungs-
plans oder einer Satzung nicht auswirkt, bleibt
unberührt.

DRITTER TEIL

Verfahren vor den Kammern
(Senaten) für Baulandsachen

§ 217 Antrag auf gerichtliche
Entscheidung

(1) Verwaltungsakte nach dem Vierten und
Fünften Teil des Ersten Kapitels sowie nach
den §§ 18, 28 Absatz 3, 4 und 6, den §§ 39
bis 44, 126 Absatz 2, § 150 Absatz 2, § 179
Absatz 4, den §§ 181, 209 Absatz 2 oder
§ 210 Absatz 2 können nur durch Antrag auf
gerichtliche Entscheidung angefochten wer-
den. Satz 1 ist auch anzuwenden auf andere
Verwaltungsakte auf Grund dieses Gesetz-
buchs, für die die Anwendung des Zweiten
Abschnitts des Fünften Teils des Ersten Kapi-
tels vorgeschrieben ist oder die in einem Ver-
fahren nach dem Vierten oder Fünften Teil des
Ersten Kapitels erlassen werden, sowie auf
Streitigkeiten über die Höhe der Geldentschä-
digung nach § 190 in Verbindung mit § 88
Nummer 7 und § 89 Absatz 2 des Flurbereini-
gungsgesetzes. Mit dem Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung kann auch die Verurteilung
zum Erlass eines Verwaltungsakts oder zu ei-
ner sonstigen Leistung sowie eine Feststellung
begehrt werden. Über den Antrag entscheidet
das Landgericht, Kammer für Baulandsachen.

(2) Der Antrag ist binnen eines Monats seit der
Zustellung des Verwaltungsakts bei der Stelle
einzureichen, die den Verwaltungsakt erlassen
hat. Ist die ortsübliche Bekanntmachung des
Verwaltungsakts vorgeschrieben, so ist der
Antrag binnen sechs Wochen seit der Be-
kanntmachung einzureichen. Hat ein Vorver-
fahren (§ 212) stattgefunden, so beginnt die in
Satz 1 bestimmte Frist mit der Zustellung des
Bescheids, der das Vorverfahren beendet hat.

(3) Der Antrag muss den Verwaltungsakt be-
zeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die
Erklärung, inwieweit der Verwaltungsakt ange-
fochten wird, und einen bestimmten Antrag
enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tat-
sachen und Beweismittel angeben, die zur
Rechtfertigung des Antrags dienen.
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(4) Die Stelle, die den Verwaltungsakt erlas-
sen hat, hat den Antrag mit ihren Akten un-
verzüglich dem zuständigen Landgericht vor-
zulegen. Ist das Verfahren vor der Stelle noch
nicht abgeschlossen, so sind statt der Akten
Abschriften der bedeutsamen Aktenstücke
vorzulegen.

§ 218 Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand

(1) War ein Beteiligter ohne Verschulden ver-
hindert, die Frist nach § 217 Absatz 2 einzu-
halten, so ist ihm auf Antrag vom Landgericht,
Kammer für Baulandsachen, Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand zu gewähren, wenn
er den Antrag auf gerichtliche Entscheidung
binnen zwei Wochen nach Beseitigung des
Hindernisses einreicht und die Tatsachen, die
die Wiedereinsetzung begründen, glaubhaft
macht. Gegen die Entscheidung über den An-
trag findet die sofortige Beschwerde an das
Oberlandesgericht, Senat für Baulandsachen,
statt. Nach Ablauf eines Jahres, vom Ende
der versäumten Frist an gerechnet, kann die
Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt wer-
den.

(2) Ist der angefochtene Verwaltungsakt ein
Enteignungsbeschluss und ist der bisherige
Rechtszustand bereits durch den neuen
Rechtszustand ersetzt (§ 117 Absatz 5), so
kann das Gericht im Falle der Wiedereinset-
zung den Enteignungsbeschluss nicht aufhe-
ben und hinsichtlich des Gegenstands der
Enteignung oder der Art der Entschädigung
nicht ändern.

§ 219 Örtliche Zuständigkeit der
Landgerichte

(1) Örtlich zuständig ist das Landgericht, in
dessen Bezirk die Stelle, die den Verwaltungs-
akt erlassen hat, ihren Sitz hat.

(2) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung die Verhandlung und Ent-
scheidung über Anträge auf gerichtliche Ent-
scheidung einem Landgericht für die Bezirke
mehrerer Landgerichte zuweisen, wenn die
Zusammenfassung für eine Förderung oder
schnellere Erledigung der Verfahren sachdien-
lich ist. Die Landesregierungen können diese
Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltun-
gen übertragen.

§ 220 Zusammensetzung
der Kammern für
Baulandsachen

(1) Bei den Landgerichten werden eine oder
mehrere Kammern für Baulandsachen gebil-
det. Die Kammer für Baulandsachen entschei-
det in der Besetzung mit zwei Richtern des
Landgerichts einschließlich des Vorsitzenden
sowie einem hauptamtlichen Richter eines
Verwaltungsgerichts. Die Vorschriften über
den Einzelrichter sind nicht anzuwenden.

(2) Die Richter der Verwaltungsgerichte und die
für den Fall ihrer Verhinderung erforderlichen
Vertreter werden von der für die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit zuständigen Obersten Landes-
behörde auf die Dauer von drei Jahren bestellt.

§ 221 Allgemeine
Verfahrensvorschriften

(1) In den Sachen, die auf Grund eines Antrags
auf gerichtliche Entscheidung bei den Gerich-
ten anhängig werden, sind die bei Klagen in
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten geltenden
Vorschriften entsprechend anzuwenden, so-
weit sich aus den §§ 217 bis 231 nichts an-
deres ergibt. § 227 Absatz 3 Satz 1 der Zivil-
prozessordnung ist nicht anzuwenden.

(2) Das Gericht kann auch von Amts wegen
die Aufnahme von Beweisen anordnen und
nach Anhörung der Beteiligten auch solche
Tatsachen berücksichtigen, die von ihnen
nicht vorgebracht worden sind.

(3) Sind gegen denselben Verwaltungsakt
mehrere Anträge auf gerichtliche Entschei-
dung gestellt, so wird über sie gleichzeitig ver-
handelt und entschieden.

(4) Die Vorschriften über die Vorauszahlung
der Gebühr für das Verfahren im Allgemeinen
nach § 12 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Ge-
richtskostengesetzes sind nicht anzuwenden.

§ 222 Beteiligte
(1) Wer an dem Verfahren, in dem der Verwal-
tungsakt erlassen worden ist, Beteiligter war,
ist auch in dem gerichtlichen Verfahren Betei-
ligter, wenn seine Rechte oder Pflichten durch
die Entscheidung des Gerichts betroffen wer-
den können. In dem gerichtlichen Verfahren ist
auch die Stelle Beteiligte, die den Verwal-
tungsakt erlassen hat.
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(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung
ist den übrigen in Absatz 1 Satz 1 bezeichne-
ten Beteiligten, soweit sie bekannt sind, zuzu-
stellen.

(3) Auf die Beteiligten sind die für die Parteien
geltenden Vorschriften der Zivilprozessord-
nung entsprechend anzuwenden. § 78 der
Zivilprozessordnung gilt in dem Verfahren vor
dem Landgericht und dem Oberlandesgericht
nur für Beteiligte, die Anträge in der Haupt-
sache stellen.

§ 223 Anfechtung von
Ermessensentscheidungen

Soweit die Stelle, die den Verwaltungsakt er-
lassen hat, ermächtigt ist, nach ihrem Ermes-
sen zu handeln, kann der Antrag nur darauf
gestützt werden, dass die Entscheidung
rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen
des Ermessens überschritten sind oder von
dem Ermessen in einer dem Zweck der
Ermächtigung nicht entsprechenden Weise
Gebrauch gemacht worden ist. Dies gilt nicht,
soweit in dem Verwaltungsakt über einen
Anspruch auf eine Geldleistung entschieden
worden ist.

§ 224 Entfall der aufschiebenden
Wirkung bei Antrag auf
gerichtliche Entscheidung

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen
1. den Umlegungsbeschluss nach § 47 Ab-

satz 1,
2. die Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit

des Umlegungsplans nach § 71 Absatz 1,
3. die vorzeitige Besitzeinweisung nach § 77

oder § 116 sowie
4. die Geltendmachung des Kostenerstat-

tungsbetrags nach § 179 Absatz 4

hat keine aufschiebende Wirkung. § 80 Absatz
5 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entspre-
chend anzuwenden.

§ 225 Vorzeitige
Ausführungsanordnung

Ist nur noch die Höhe einer Geldentschädi-
gung streitig, so kann das Gericht auf Antrag
des Enteignungsbegünstigten beschließen,
dass die Enteignungsbehörde die Ausführung
des Enteignungsbeschlusses anzuordnen hat.

In dem Beschluss kann bestimmt werden,
dass der Enteignungsbegünstigte für den im
Streit befindlichen Betrag Sicherheit zu leisten
hat. Die Ausführungsanordnung darf erst erge-
hen, wenn der Enteignungsbegünstigte die
festgesetzte Geldentschädigung gezahlt oder
zulässigerweise unter Verzicht auf das Recht
der Rücknahme hinterlegt hat.

§ 226 Urteil
(1) Über den Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung wird durch Urteil entschieden.

(2) Wird ein Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung, der einen Anspruch auf eine Geldlei-
stung betrifft, für begründet erachtet, so hat
das Gericht den Verwaltungsakt zu ändern.
Wird in anderen Fällen ein Antrag auf gericht-
liche Entscheidung für begründet erachtet, so
hat das Gericht den Verwaltungsakt aufzuhe-
ben und erforderlichenfalls auszusprechen,
dass die Stelle, die den Verwaltungsakt erlas-
sen hat, verpflichtet ist, in der Sache unter Be-
achtung der Rechtsauffassung des Gerichts
anderweit zu entscheiden.

(3) Einen Enteignungsbeschluss kann das Ge-
richt auch ändern, wenn der Antrag auf gericht-
liche Entscheidung nicht einen Anspruch auf
Geldleistung betrifft. Es darf in diesem Falle
über den Antrag des Beteiligten hinaus, der den
Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt
hat, den Enteignungsbeschluss auch ändern,
soweit ein anderer Beteiligter es beantragt hat;
dabei ist eine Änderung des Enteignungsbe-
schlusses zum Nachteil dessen, der den Antrag
auf gerichtliche Entscheidung gestellt hat, nicht
statthaft. Wird ein Enteignungsbeschluss geän-
dert, so ist § 113 Absatz 2 entsprechend anzu-
wenden. Wird ein Enteignungsbeschluss auf-
gehoben oder hinsichtlich des Gegenstands
der Enteignung geändert, so gibt das Gericht
im Falle des § 113 Absatz 5 dem Voll-
streckungsgericht von seinem Urteil Kenntnis.

(4) Ist von mehreren Anträgen nur der eine
oder ist nur ein Teil eines Antrags zur Endent-
scheidung reif, so soll das Gericht hierüber ein
Teilurteil nur erlassen, wenn es zur Beschleuni-
gung des Verfahrens notwendig erscheint.

§ 227 Säumnis eines Beteiligten
(1) Erscheint der Beteiligte, der den Antrag auf
gerichtliche Entscheidung gestellt hat, in einem
Termin zur mündlichen Verhandlung, so kann
auch dann mündlich verhandelt werden, wenn
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einer der anderen Beteiligten nicht erscheint.
Über einen Antrag, den ein nicht erschienener
Beteiligter in einer früheren mündlichen Ver-
handlung gestellt hat, kann nach Lage der
Akten entschieden werden.

(2) Erscheint der Beteiligte, der den Antrag
auf gerichtliche Entscheidung gestellt hat, in
einem Termin zur mündlichen Verhandlung
nicht, so kann jeder andere Beteiligte eine
Entscheidung nach Lage der Akten beantra-
gen.

(3) Die §§ 332 bis 335, 336 Absatz 2 und
§ 337 der Zivilprozessordnung gelten entspre-
chend. Im Übrigen sind die Vorschriften über
die Versäumnisurteile nicht anzuwenden.

§ 228 Kosten des Verfahrens
(1) Soweit der Beteiligte obsiegt, der den An-
trag auf gerichtliche Entscheidung gestellt
hat, gilt, wenn keiner der Beteiligten dazu im
Widerspruch stehende Anträge in der Haupt-
sache gestellt hat, bei Anwendung der Kos-
tenbestimmungen der Zivilprozessordnung die
Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen hat,
als unterliegende Partei.

(2) Über die Erstattung der Kosten eines Betei-
ligten, der zur Hauptsache keinen Antrag ge-
stellt hat, entscheidet das Gericht auf Antrag
des Beteiligten nach billigem Ermessen.

§ 229 Berufung, Beschwerde
(1) Über die Berufung und die Beschwerde
entscheidet das Oberlandesgericht, Senat für
Baulandsachen, in der Besetzung mit zwei
Richtern des Oberlandesgerichts einschließ-
lich des Vorsitzenden und einem hauptamtli-
chen Richter eines Oberverwaltungsgerichts.
§ 220 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gilt ent-
sprechend.

(2) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung die Verhandlung und Ent-
scheidung über die Berufungen und Be-
schwerden gegen die Entscheidungen der
Kammern für Baulandsachen einem Oberlan-
desgericht oder dem obersten Landesgericht
für die Bezirke mehrerer Oberlandesgerichte
zuweisen, wenn die Zusammenfassung für
eine Förderung oder schnellere Erledigung der
Verfahren sachdienlich ist. Die Landesregie-
rungen können diese Ermächtigung durch
Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwal-
tungen übertragen.

§ 230 Revision
Über die Revision entscheidet der Bundesge-
richtshof.

§ 231 Einigung
Einigen sich die Beteiligten während eines ge-
richtlichen Verfahrens, das eine Enteignung
betrifft, so gelten die §§ 110 und 111 entspre-
chend. Das Gericht tritt an die Stelle der Ent-
eignungsbehörde.

§ 232 Weitere Zuständigkeit
der Kammern (Senate)
für Baulandsachen

Die Länder können durch Gesetz den Kam-
mern und Senaten für Baulandsachen die Ver-
handlung und Entscheidung über Maßnahmen
der Enteignung und enteignungsgleiche Ein-
griffe, die die in § 86 genannten Gegenstände
betreffen und auf Landesrecht beruhen oder
nach Landesrecht vorgenommen werden, und
über Entschädigungsansprüche übertragen
sowie die Vorschriften dieses Teils für an-
wendbar erklären.

Überleitungs- und
Schlussvorschriften

ERSTER TEIL

Überleitungsvorschriften

§ 233 Allgemeine
Überleitungsvorschriften

(1) Verfahren nach diesem Gesetz, die vor
dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung
förmlich eingeleitet worden sind, werden nach
den bisher geltenden Rechtsvorschriften ab-
geschlossen, soweit nachfolgend nichts ande-
res bestimmt ist. Ist mit gesetzlich vorge-
schriebenen einzelnen Schritten des Verfah-
rens noch nicht begonnen worden, können
diese auch nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes durchgeführt werden.

(2) Die Vorschriften des Dritten Kapitels Zwei-
ter Teil Vierter Abschnitt zur Planerhaltung sind

VIERTES KAPITEL
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auch auf Flächennutzungspläne und Satzun-
gen entsprechend anzuwenden, die auf der
Grundlage bisheriger Fassungen dieses Ge-
setzes in Kraft getreten sind. Unbeschadet
des Satzes 1 sind auf der Grundlage bisheri-
ger Fassungen dieses Gesetzes unbeachtliche
oder durch Fristablauf unbeachtliche Fehler
bei der Aufstellung von Flächennutzungs-
plänen und Satzungen auch weiterhin für die
Rechtswirksamkeit dieser Flächennutzungs-
pläne und Satzungen unbeachtlich. Abwei-
chend von Satz 1 sind für vor dem Inkrafttre-
ten einer Gesetzesänderung in Kraft getretene
Flächennutzungspläne und Satzungen die vor
dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung gel-
tenden Vorschriften über die Geltendmachung
der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, von Mängeln der Abwägung und
von sonstigen Vorschriften einschließlich ihrer
Fristen weiterhin anzuwenden.

(3) Auf der Grundlage bisheriger Fassungen
dieses Gesetzes wirksame oder übergeleitete
Pläne, Satzungen und Entscheidungen gelten
fort.

§ 234 Überleitungsvorschriften
für das Vorkaufsrecht

(1) Für das Vorkaufsrecht sind die jeweils zur
Zeit des Verkaufsfalls geltenden städtebau-
rechtlichen Vorschriften anzuwenden.

(2) Satzungen, die auf Grund von § 25 des Bun-
desbaugesetzes erlassen worden sind, gelten
als Satzungen nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 weiter.

§ 235 Überleitungsvorschriften
für städtebauliche
Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen

(1) Auf städtebauliche Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen, für die vor dem Inkraft-
treten einer Gesetzesänderung nach den bis-
her geltenden Rechtsvorschriften der Beginn
der vorbereitenden Untersuchungen oder der
Voruntersuchungen beschlossen worden ist,
sind abweichend von § 233 Absatz 1 die Vor-
schriften dieses Gesetzes anzuwenden; abge-
schlossene Verfahrensschritte bleiben un-
berührt. Ist eine städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme jedoch vor dem 1. Juli 1987 förm-
lich festgelegt worden, sind die §§ 165 bis 171
in der bis zum 30. April 1993 geltenden Fas-

sung weiter anzuwenden; wird zur zweck-
mäßigen Durchführung entsprechend den Zie-
len und Zwecken einer solchen Entwicklungs-
maßnahme eine Änderung des Geltungsbe-
reichs der Entwicklungsmaßnahmeverord-
nung erforderlich, ist § 53 in Verbindung mit
§ 1 des Städtebauförderungsgesetzes weiter
anzuwenden.

(2) Ist eine städtebauliche Sanierungsmaß-
nahme vor dem 1. Januar 1998 förmlich fest-
gelegt worden und ist nach der Sanierungs-
satzung nur die Genehmigungspflicht nach
§ 144 Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember
1997 geltenden Fassung ausgeschlossen, be-
darf eine Teilung auch weiterhin der schriftli-
chen Genehmigung der Gemeinde. Die Ge-
meinde hat dem Grundbuchamt Sanierungs-
satzungen im Sinne des Satzes 1 in entspre-
chender Anwendung des ab dem 1. Januar
1998 geltenden § 143 Absatz 2 Satz 1 bis 3
unverzüglich nachträglich mitzuteilen.

(3) In dem Gebiet, in dem das Grundgesetz
schon vor dem 3. Oktober 1990 galt, ist § 141
Absatz 4 auf Beschlüsse über den Beginn der
vorbereitenden Untersuchungen, die vor dem
1. Mai 1993 bekannt gemacht worden sind,
nicht anzuwenden.

(4) Sanierungssatzungen, die vor dem 1. Ja-
nuar 2007 bekannt gemacht worden sind,
sind spätestens bis zum 31. Dezember 2021
mit den Rechtswirkungen des § 162 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 aufzuheben, es sei denn, es
ist entsprechend § 142 Absatz 3 Satz 3 oder 4
eine andere Frist für die Durchführung der Sa-
nierung festgelegt worden.

§ 236 Überleitungsvorschriften
für das Baugebot und
die Erhaltung baulicher
Anlagen

(1) § 176 Absatz 9 ist auf Enteignungsverfah-
ren nach § 85 Absatz 1 Nummer 5 anzuwen-
den, wenn der Eigentümer die Verpflichtung
aus einem Baugebot nicht erfüllt, das nach
dem 31. Mai 1990 angeordnet worden ist.

(2) § 172 Absatz 1 Satz 4 bis 6 gilt nicht für die
Bildung von Teil- und Wohnungseigentum,
dessen Eintragung vor dem 26. Juni 1997
beantragt worden ist. Dies gilt auch, wenn ein
Anspruch auf Bildung oder Übertragung von
Teil- und Wohnungseigentum vor dem 26.
Juni 1997 durch eine Vormerkung gesichert
wurde. § 172 in der ab dem 1. Januar 1998
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geltenden Fassung ist auch auf Satzungen,
die vor dem 1. Januar 1998 ortsüblich be-
kannt gemacht worden sind, anzuwenden.

§ 237 (weggefallen)

§ 238 Überleitungsvorschrift für
Entschädigungen

Wurde durch die Änderung des § 34 des Bun-
desbaugesetzes durch das Gesetz zur Ände-
rung des Bundesbaugesetzes vom 18. August
1976 die bis dahin zulässige Nutzung eines
Grundstücks aufgehoben oder wesentlich
geändert, ist eine Entschädigung in entspre-
chender Anwendung der §§ 42, 43 Absatz 1, 2,
4 und 5 und des § 44 Absatz 1 Satz 2, Absatz 3
und 4 zu gewähren; dies gilt nicht, soweit in
dem Zeitpunkt, in dem nach § 44 Absatz 3 bis 5
Entschädigung verlangt werden kann, eine ent-
sprechende Aufhebung oder Änderung der
zulässigen Nutzung auch nach § 34 des Bun-
desbaugesetzes in der bis zum 31. Dezember
1976 geltenden Fassung hätte eintreten kön-
nen, ohne dass die Aufhebung oder Änderung
nach § 44 des Bundesbaugesetzes in der bis
zum 31. Dezember 1976 geltenden Fassung zu
entschädigen gewesen wäre. Wird durch die
Änderung des § 34 durch das Europarechtsan-
passungsgesetz Bau vom 24. Juni 2004 die bis
dahin zulässige Nutzung eines Grundstücks
aufgehoben oder wesentlich geändert, ist Satz
1 entsprechend anzuwenden.

§ 239 Überleitungsvorschrift für
die Grenzregelung

Hat die Gemeinde den Beschluss über die
Grenzregelung (§ 82 in der vor dem 20. Juli
2004 geltenden Fassung) vor dem 20. Juli 2004
gefasst, sind die Vorschriften des Zweiten Ab-
schnitts des Vierten Teils des Ersten Kapitels
in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fas-
sung weiterhin anzuwenden.

§ 240 (weggefallen)

§ 241 (weggefallen)

§ 242 Überleitungsvorschriften
für die Erschließung

(1) Für vorhandene Erschließungsanlagen, für
die eine Beitragspflicht auf Grund der bis zum

29. Juni 1961 geltenden Vorschriften nicht
entstehen konnte, kann auch nach diesem
Gesetzbuch kein Beitrag erhoben werden.

(2) Soweit am 29. Juni 1961 zur Erfüllung von
Anliegerbeitragspflichten langfristige Verträge
oder sonstige Vereinbarungen, insbesondere
über das Ansammeln von Mitteln für den
Straßenbau in Straßenbaukassen oder auf
Sonderkonten bestanden, können die Länder
ihre Abwicklung durch Gesetz regeln.

(3) § 125 Absatz 3 ist auch auf Bebauungs-
pläne anzuwenden, die vor dem 1. Juli 1987 in
Kraft getreten sind.

(4) § 127 Absatz 2 Nummer 2 ist auch auf Ver-
kehrsanlagen anzuwenden, die vor dem 1. Juli
1987 endgültig hergestellt worden sind. Ist vor
dem 1. Juli 1987 eine Beitragspflicht nach Lan-
desrecht entstanden, so verbleibt es dabei.

(5) Ist für einen Kinderspielplatz eine Beitrags-
pflicht bereits auf Grund der vor dem 1. Juli
1987 geltenden Vorschriften (§ 127 Absatz 2
Nummer 3 und 4 des Bundesbaugesetzes)
entstanden, so verbleibt es dabei. Die Ge-
meinde soll von der Erhebung des Erschlie-
ßungsbeitrags ganz oder teilweise absehen,
wenn dies auf Grund der örtlichen Verhält-
nisse, insbesondere unter Berücksichtigung
des Nutzens des Kinderspielplatzes für die
Allgemeinheit, geboten ist. Satz 2 ist auch auf
vor dem 1. Juli 1987 entstandene Beiträge an-
zuwenden, wenn

1. der Beitrag noch nicht entrichtet ist oder

2. er entrichtet worden, aber der Beitragsbe-
scheid noch nicht unanfechtbar geworden
ist.

(6) § 128 Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn
der Umlegungsplan (§ 66 des Bundesbauge-
setzes) oder die Vorwegregelung (§ 76 des
Bundesbaugesetzes) vor dem 1. Juli 1987
ortsüblich bekannt gemacht worden ist (§ 71
des Bundesbaugesetzes).

(7) Ist vor dem 1. Juli 1987 über die Stundung
des Beitrags für landwirtschaftlich genutzte
Grundstücke (§ 135 Absatz 4 des Bundes-
baugesetzes) entschieden und ist die Ent-
scheidung noch nicht unanfechtbar gewor-
den, ist § 135 Absatz 4 dieses Gesetzbuchs
anzuwenden.

(8) § 124 Absatz 2 Satz 2 in der bis zum 21.
Juni 2013 geltenden Fassung ist auch auf Ko-
stenvereinbarungen in Erschließungsverträgen
anzuwenden, die vor dem 1. Mai 1993 ge-
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schlossen worden sind. Auf diese Verträge ist
§ 129 Absatz 1 Satz 3 weiterhin anzuwenden.

(9) Für Erschließungsanlagen oder Teile von
Erschließungsanlagen in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrags genannten Gebiet, die vor
dem Wirksamwerden des Beitritts bereits her-
gestellt worden sind, kann nach diesem Ge-
setz ein Erschließungsbeitrag nicht erhoben
werden. Bereits hergestellte Erschließungsan-
lagen oder Teile von Erschließungsanlagen
sind die einem technischen Ausbauprogramm
oder den örtlichen Ausbaugepflogenheiten
entsprechend fertiggestellten Erschließungs-
anlagen oder Teile von Erschließungsanlagen.
Leistungen, die Beitragspflichtige für die Her-
stellung von Erschließungsanlagen oder Teilen
von Erschließungsanlagen erbracht haben,
sind auf den Erschließungsbeitrag anzurech-
nen. Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, bei Bedarf Überleitungsregelungen durch
Rechtsverordnung zu treffen.

§ 243 Überleitungsvorschriften
für das Maßnahmenge-
setz zum Baugesetzbuch
und das Bundesnatur-
schutzgesetz

(1) § 233 ist auf Verfahren, Pläne, Satzungen
und Entscheidungen, die auf der Grundlage
des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch
eingeleitet, in Kraft getreten oder wirksam ge-
worden sind, entsprechend anzuwenden.

(2) Bei Bauleitplanverfahren, die vor dem 1. Ja-
nuar 1998 förmlich eingeleitet worden sind,
kann die Eingriffsregelung nach dem Bundes-
naturschutzgesetz in der bis zum 31. Dezem-
ber 1997 geltenden Fassung weiter angewen-
det werden.

§ 244 Überleitungsvorschriften
für das Europarechts-
anpassungsgesetz Bau

(1) Abweichend von § 233 Absatz 1 werden
Verfahren für Bauleitpläne und Satzungen
nach § 34 Absatz 4 Satz 1 und § 35 Absatz 6,
die nach dem 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet
worden sind oder die nach dem 20. Juli 2006
abgeschlossen werden, nach den Vorschriften
dieses Gesetzes zu Ende geführt.

(2) Abweichend von Absatz 1 finden auf Bebau-
ungsplanverfahren, die in der Zeit vom 14. März

1999 bis zum 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet
worden sind und die vor dem 20. Juli 2006 ab-
geschlossen werden, die Vorschriften des Bau-
gesetzbuchs in der vor dem 20. Juli 2004 gel-
tenden Fassung weiterhin Anwendung. Ist mit
gesetzlich vorgeschriebenen einzelnen Verfah-
rensschritten noch nicht begonnen worden,
können diese auch nach den Vorschriften die-
ses Gesetzes durchgeführt werden.

(3) § 4 Absatz 3 und § 4c gelten nur für Bau-
leitpläne, die nach Absatz 1 oder 2 nach den
Vorschriften dieses Gesetzes zu Ende geführt
werden.

(4) (weggefallen)

(5) Die Gemeinden können Satzungen, die auf
der Grundlage des § 19 in der vor dem 20. Juli
2004 geltenden Fassung erlassen worden sind,
durch Satzung aufheben. Die Gemeinde hat
diese Satzung ortsüblich bekannt zu machen;
sie kann die Bekanntmachung auch in ent-
sprechender Anwendung des § 10 Absatz 3
Satz 2 bis 5 vornehmen. Unbeschadet der
Sätze 1 und 2 sind Satzungen auf der Grund-
lage des § 19 in der vor dem 20. Juli 2004
geltenden Fassung nicht mehr anzuwenden.
Die Gemeinde hat auf die Nichtanwendbarkeit
dieser Satzungen bis zum 31. Dezember
2004 durch ortsübliche Bekanntmachung hin-
zuweisen. Die Gemeinde hat das Grundbuch-
amt um Löschung eines von ihr nach § 20 Ab-
satz 3 in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden
Fassung veranlassten Widerspruchs zu ersu-
chen.

(6) Für eine auf der Grundlage des § 22 in der
vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung
wirksam erlassene Satzung bleibt § 22 in der
vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung bis
zum 30. Juni 2005 weiterhin anwendbar. Auf
die Satzung ist § 22 in der geltenden Fassung
anzuwenden, wenn beim Grundbuchamt vor
Ablauf des 30. Juni 2005 eine den Anforde-
rungen des § 22 Absatz 2 Satz 3 und 4 ent-
sprechende Mitteilung der Gemeinde einge-
gangen ist. Ist die Mitteilung hinsichtlich der
Satzung nicht fristgerecht erfolgt, ist die Sat-
zung auf die von ihr erfassten Vorgänge nicht
mehr anzuwenden. Eine Aussetzung der
Zeugniserteilung nach § 22 Absatz 6 Satz 3 in
der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung
ist längstens bis zum 30. Juni 2005 wirksam.
Die Baugenehmigungsbehörde hat das Grund-
buchamt um Löschung eines von ihr nach
§ 20 Absatz 3 in der vor dem 20. Juli 2004
geltenden Fassung oder auf Grundlage von
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Satz 1 oder 4 in Verbindung mit § 20 Absatz 3
in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fas-
sung veranlassten Widerspruchs im Grund-
buch zu ersuchen, wenn die Satzung nicht
mehr anwendbar ist oder die Aussetzung der
Zeugniserteilung unwirksam wird.

(7) § 35 Absatz 5 Satz 2 gilt nicht für die Zuläs-
sigkeit eines Vorhabens, das die Nutzungsän-
derung einer baulichen Anlage zum Inhalt hat,
deren bisherige Nutzung vor dem 20. Juli 2004
zulässigerweise aufgenommen worden ist.

§ 245 Überleitungsvorschriften
für den Stadtumbau, die
Soziale Stadt und die
Förderung städtebaulicher
Maßnahmen

(1) Ein von einer Gemeinde bis zum 20. Juli
2004 im Hinblick auf die Verwaltungsvereinba-
rungen über die Gewährung von Finanzhilfen
des Bundes an die Länder nach Artikel 104a
Absatz 4 des Grundgesetzes in seiner bis zum
20. Juli 2004 geltenden Fassung zur Förde-
rung städtebaulicher Maßnahmen beschlosse-
nes Gebiet für Stadtumbaumaßnahmen sowie
ein hierfür aufgestelltes städtebauliches Ent-
wicklungskonzept der Gemeinde gilt als Stadt-
umbaugebiet und städtebauliches Entwick-
lungskonzept im Sinne des § 171b.

(2) Ein von der Gemeinde bis zum 20. Juli
2004 im Hinblick auf die Verwaltungsvereinba-
rungen über die Gewährung von Finanzhilfen
des Bundes an die Länder nach Artikel 104a
Absatz 4 des Grundgesetzes in seiner bis zum
20. Juli 2004 geltenden Fassung zur Förde-
rung städtebaulicher Maßnahmen beschlosse-
nes Gebiet für Maßnahmen der Sozialen Stadt
sowie ein hierfür aufgestelltes Konzept der
Gemeinde gilt als Gebiet und Entwicklungs-
konzept im Sinne des § 171e.

(3) Für die zur Förderung städtebaulicher
Maßnahmen bis zum 1. September 2006 ge-
schlossenen Verwaltungsvereinbarungen über
die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes
an die Länder nach Artikel 104a Absatz 4 des
Grundgesetzes in seiner bis zum 1. Septem-
ber 2006 geltenden Fassung ist § 164b in sei-
ner bis zum 12. September 2006 geltenden
Fassung bis zum 31. Dezember 2019 anzu-
wenden.

§ 245a Überleitungsvorschriften
und Vorschriften im
Zusammenhang mit dem
Gesetz zur Stärkung der
Innenentwicklung in den
Städten und Gemeinden
und weiteren
Fortentwicklung des
Städtebaurechts

(1) Die Regelungen zur Zulässigkeit von Anla-
gen zur Kinderbetreuung sowie von Anlagen
zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in § 3 Ab-
satz 2 Nummer 2 und § 14 Absatz 3 der
Baunutzungsverordnung in der ab dem
20. September 2013 geltenden Fassung gel-
ten vorbehaltlich des Satzes 2 und des Ab-
satzes 2 auch für Bebauungspläne, die auf
der Grundlage der Baunutzungsverordnung
in einer Fassung vor dem 20. September
2013 in Kraft getreten sind. Satz 1 gilt nicht in
Bezug auf Anlagen zur Kinderbetreuung,
wenn vor dem 20. September 2013 die aus-
nahmsweise Zulässigkeit dieser Anlagen
nach § 3 Absatz 3 Nummer 2 der Baunut-
zungsverordnung in der vom 27. Januar
1990 bis zum 20. September 2013 gelten-
den Fassung durch Festsetzungen nach § 1
Absatz 6 Nummer 1, Absatz 8 und 9 der
Baunutzungsverordnung ausgeschlossen
worden ist.

(2) Die sich aus § 3 Absatz 2 Nummer 2 und
§ 14 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung in
der ab dem 20. September 2013 geltenden
Fassung in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1
ergebende Zulässigkeit von Anlagen zur Kin-
derbetreuung sowie von Anlagen zur Nutzung
solarer Strahlungsenergie und von Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen kann durch Ände-
rung der Bebauungspläne nach Maßgabe der
Vorschriften der Baunutzungsverordnung ein-
geschränkt oder ausgeschlossen werden;
hierauf sind die Vorschriften dieses Gesetz-
buchs über die Aufstellung der Bauleitpläne,
einschließlich der §§ 14 bis 18, anzuwenden.
Das Verfahren für die Änderung von Bebau-
ungsplänen nach Satz 1 kann vor dem 20.
September 2013 eingeleitet werden.

(3) Darstellungen in Flächennutzungsplänen,
die vor dem 20. September 2013 in Bezug
auf bauliche Anlagen zur Tierhaltung im
Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 4 die
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Rechtswirkungen des § 35 Absatz 3 Satz 3
erzielt haben, haben diese Rechtswirkungen
auch in Bezug auf bauliche Anlagen zur Tier-
haltung im Sinne der ab dem 20. September
2013 geltenden Fassung des § 35 Absatz 1
Nummer 4. Wenn ein Fortgelten der Rechts-
wirkungen nach Satz 1 der ursprünglichen
planerischen Zielsetzung widerspricht, stellt
die Gemeinde dies in einem Beschluss
fest, der ortsüblich bekannt zu machen ist.
Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des
Beschlusses gelten die entsprechenden Dar-
stellungen als aufgehoben; der Flächennut-
zungsplan ist im Wege der Berichtigung an-
zupassen.

(4) Soweit für Zulassungsentscheidungen über
Anlagen zur Tierhaltung, die dem § 35 Absatz
1 Nummer 4 unterfallen, vor Ablauf des 4. Juli
2012 bei der zuständigen Behörde ein Antrag
eingegangen ist, ist § 35 Absatz 1 Nummer 4
in seiner bis zum 20. September 2013 gelten-
den Fassung anzuwenden.

(5) Soweit bei einer Zulassungsentscheidung
über Anlagen zur Tierhaltung auf Grund von
Absatz 4 § 35 Absatz 1 Nummer 4 in seiner
bis zum Ablauf des 20. September 2013 gel-
tenden Fassung anzuwenden war, ist die Än-
derung der danach errichteten baulichen An-
lage zur Tierhaltung ebenfalls unter den Vor-
aussetzungen des § 35 Absatz 1 Nummer 4 in
seiner bis zum Ablauf des 20. September
2013 geltenden Fassung zulässig, wenn

1. es sich ausschließlich um eine Änderung
zur Umsetzung eines Betriebs- und Um-
baukonzepts zur Umstellung der vorhan-
denen Haltungseinrichtungen auf Hal-
tungseinrichtungen zum Halten von Jungs-
auen und Sauen, das den Anforderungen
des § 30 Absatz 2 und 2a der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22. August
2006 (BGBl. I S. 2043), die zuletzt durch
Artikel 1a der Verordnung vom 29. Januar
2021 (BGBl. I S. 146) geändert worden ist,
jeweils in Verbindung mit § 24 Absatz 2 der
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, ge-
nügt, oder eines Betriebs- und Umbaukon-
zepts zur Umstellung der vorhandenen Ab-
ferkelbuchten auf Abferkelbuchten zum
Halten von Jungsauen und Sauen, das den
Anforderungen des § 24 Absatz 3 Satz 3
und Absatz 4 sowie § 30 Absatz 2b der
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ge-
nügt, handelt sowie

2. die Anzahl der Tierplätze nicht erhöht und
die Tierart im Sinne der Nummer 7.8 der
Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht geändert wird.

Satz 1 gilt auch für bauliche Anlagen zur Tier-
haltung im Außenbereich nach § 35, die dem
Anwendungsbereich des § 35 Absatz 1 Num-
mer 1 nicht oder nicht mehr unterfallen und
deren Zulassungsentscheidung vor dem 20.
September 2013 getroffen worden ist. Unbe-
schadet von Satz 1 und 2 bleibt die Möglich-
keit, ein Vorhaben nach § 35 zuzulassen.

(6) Soweit bei einer Zulassungsentscheidung
über Anlagen zur Tierhaltung auf Grund von
Absatz 4 § 35 Absatz 1 Nummer 4 in seiner
bis zum Ablauf des 20. September 2013 gel-
tenden Fassung anzuwenden war, ist die Än-
derung der danach errichteten baulichen An-
lage zur Tierhaltung ebenfalls unter den Vor-
aussetzungen des § 35 Absatz 1 Nummer 4 in
seiner bis zum Ablauf des 20. September
2013 geltenden Fassung zulässig, wenn

1. es sich ausschließlich um eine Änderung
handelt, durch die eine vorhandene bauli-
che Anlage zur Tierhaltung auf eine bauliche
Anlage zur Tierhaltung umgestellt wird, die
den Anforderungen an die Haltungsform Fri-
schluftstall, Auslauf/Weide oder Bio im
Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 des
Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes vom
17. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 220) in
der jeweils geltenden Fassung genügt,

2. die Tierart im Sinne der Nummern 7.1 bis
7.9 der Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung, die bis zur Än-
derung in der baulichen Anlage zur Tierhal-
tung gehalten wurde, nicht geändert wird,
es sei denn, mit der Änderung erfolgt zu-
gleich ein Wechsel in eine höhere Haltungs-
form im Sinne des § 4 Absatz 1 des Tierhal-
tungskennzeichnungsgesetzes und

3. durch die Änderung die Grundfläche und
die Höhe der baulichen Anlage zur Tierhal-
tung nur insoweit vergrößert wird, als dies
unter Beibehaltung der vor dem Umbau
zulässigen Höchsttierzahl zur Erfüllung der
Anforderungen an die Haltungsform Frisch-
luftstall, Auslauf/Weide oder Bio im Sinne
des § 4 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 des Tier-
haltungskennzeichnungsgesetzes erforder-
lich ist, wobei Flächen für einen Auslauf, der
den Anforderungen an die Haltungsform
Frischluftstall, Auslauf/Weide oder Bio im
Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 3 bis 5
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des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes
genügt, nicht in die Grundfläche einzurech-
nen sind.

Bei einer Änderung der Tierart im Sinne von
Satz 1 Nummer 2 bestimmt sich die zulässige
Höchsttierzahl im Sinne von Satz 1 Nummer 3
durch die Umrechnung über Großvieheinhei-
ten im Sinne des Anhangs A der technischen
Regel VDI 3894 Blatt 1 Ausgabe September
2011, die bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin,
zu beziehen ist. Satz 1 gilt auch für bauliche
Anlagen zur Tierhaltung im Außenbereich nach
§ 35, die dem Anwendungsbereich des § 35
Absatz 1 Nummer 1 nicht oder nicht mehr un-
terfallen und deren Zulassungsentscheidung
vor dem 20. September 2013 getroffen wor-
den ist. Satz 1 gilt entsprechend für den Rück-
bau einer vorhandenen baulichen Anlage zur
Tierhaltung und die Errichtung eines gleicharti-
gen Ersatzbaus, wenn

1. hierdurch keine stärkere Belastung des
Außenbereichs zu erwarten ist als im Fall
der Änderung, insbesondere wenn auch die
Bodenversiegelung durch die zurückzubau-
ende Anlage beseitigt wird,

2. der Standort des Ersatzbaus im räumlichen
Zusammenhang mit dem Standort der
zurückzubauenden Anlage steht und

3. die Errichtung des Ersatzbaus mit nachbar-
lichen Interessen vereinbar ist.

Für Änderungen an baulichen Anlagen zur Tier-
haltung, auf deren Zulassungsentscheidung
dieses Gesetz in seiner ab dem 20. September
2013 geltenden Fassung anzuwenden war, soll
eine Befreiung nach § 31 Absatz 2 erteilt wer-
den, wenn das Änderungsvorhaben die Vor-
aussetzung von Satz 1 erfüllt. Satz 4 gilt ent-
sprechend. Unbeschadet der Sätze 1 bis 5
bleibt die Möglichkeit, ein Vorhaben nach § 35
zuzulassen.

§ 245b Überleitungsvorschriften
für Vorhaben im
Außenbereich

(1) (weggefallen)

(2) Die Länder können bestimmen, dass die
Frist nach § 35 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1
Buchstabe c nicht anzuwenden ist.

§ 245c Überleitungsvorschrift
aus Anlass des Gesetzes
zur Umsetzung der
Richtlinie 2014/52/EU im
Städtebaurecht und zur
Stärkung des neuen
Zusammenlebens in der
Stadt

(1) Abweichend von § 233 Absatz 1 Satz 1
können Verfahren nach diesem Gesetz, die
förmlich vor dem 13. Mai 2017 eingeleitet wor-
den sind, nur dann nach den vor dem 13. Mai
2017 geltenden Rechtsvorschriften abge-
schlossen werden, wenn die Beteiligung der
Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder
nach sonstigen Vorschriften dieses Gesetzes
vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet worden ist.
§ 233 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) Bebauungspläne oder Satzungen mit Re-
gelungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer
3 und 4 finden keine Anwendung, wenn die
Regelung nach § 1010 Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs vor dem 13. Mai 2017 ge-
troffen worden ist. Bebauungspläne oder Sat-
zungen mit Regelungen nach § 22 Absatz 1
Satz 1 Nummer 5 finden keine Anwendung,
wenn die Nutzung als Nebenwohnung vor
dem 13. Mai 2017 aufgenommen worden ist.

(3) § 34 Absatz 2 findet auf Baugebiete nach
§ 6a der Baunutzungsverordnung keine An-
wendung.

§ 245d Überleitungsvorschrift
aus Anlass des Gesetzes
zur Mobilisierung von
Bauland

(1) § 34 Absatz 2 findet auf Baugebiete nach
§ 5a der Baunutzungsverordnung keine An-
wendung.

(2) Im Anwendungsbereich des § 34 Absatz 2
ist § 14 Absatz 1a der Baunutzungsverord-
nung nicht anzuwenden; für die der öffentli-
chen Versorgung mit Telekommunikations-
dienstleistungen dienenden Nebenanlagen gilt
dort § 14 Absatz 2 der Baunutzungsverord-
nung entsprechend.
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§ 245e Überleitungsvorschriften

aus Anlass des Gesetzes
zur Erhöhung und
Beschleunigung des
Ausbaus von Wind-
energieanlagen an Land

(1) Die Rechtswirkungen eines Raumordnungs-
oder Flächennutzungsplans gemäß § 35 Ab-
satz 3 Satz 3 in der bis zum 1. Februar 2023
geltenden Fassung für Vorhaben nach § 35
Absatz 1 Nummer 5, die der Erforschung, Ent-
wicklung oder Nutzung der Windenergie die-
nen, gelten vorbehaltlich des § 249 Absatz 5
Satz 2 fort, wenn der Plan bis zum 1. Februar
2024 wirksam geworden ist. Sie entfallen, so-
weit für den Geltungsbereich des Plans das Er-
reichen des Flächenbeitragswerts oder eines
daraus abgeleiteten Teilflächenziels gemäß § 5
Absatz 1 oder Absatz 2 des Windenergief-
lächenbedarfsgesetzes festgestellt wird, spä-
testens aber mit Ablauf des Stichtags für den
Flächenbeitragswert nach Spalte 1 der Anlage
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes. Der
Plan gilt im Übrigen fort, wenn nicht im Einzel-
fall die Grundzüge der Planung berührt wer-
den. Die Möglichkeit des Planungsträgers, den
Plan zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben,
bleibt unberührt. Werden in einem Flächennut-
zungsplan oder Raumordnungsplan zusätzli-
che Flächen für die Nutzung von Windenergie
ausgewiesen, kann die Abwägung auf die Be-
lange beschränkt werden, die durch die Aus-
weisung der zusätzlichen Flächen berührt wer-
den. Dabei kann von dem Planungskonzept,
das der Abwägung über bereits ausgewiesene
Flächen zu Grunde gelegt wurde, abgewichen
werden, sofern die Grundzüge der Planung er-
halten werden. Von der Wahrung der Grund-
züge der bisherigen Planung ist regelmäßig
auszugehen, wenn Flächen im Umfang von
nicht mehr als 25 Prozent der schon bislang
ausgewiesenen Flächen zusätzlich ausgewie-
sen werden. § 249 Absatz 6 bleibt unberührt.

(2) § 15 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden,
wenn die Gemeinde beschlossen hat, einen
Flächennutzungsplan aufzustellen, zu ändern
oder zu ergänzen, um den Flächenbeitrags-
wert im Sinne des § 3 Absatz 1 des Windener-
gieflächenbedarfsgesetzes oder ein daraus
abgeleitetes Teilflächenziel zu erreichen. Die
Entscheidung kann längstens bis zum Ablauf
des Stichtags für den Flächenbeitragswert
nach Spalte 1 der Anlage des Windenergief-
lächenbedarfsgesetzes ausgesetzt werden.

(3) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Rechts-
wirkungen gemäß § 35 Absatz 3 Satz 3 kön-
nen Vorhaben im Sinne des § 16b Absatz 1
und 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.
September 2021 (BGBl. I S. 4458) geändert
worden ist, nicht entgegengehalten werden,
es sei denn, die Grundzüge der Planung wer-
den berührt. Dies gilt nicht, wenn das Vorha-
ben in einem Natura 2000-Gebiet im Sinne
des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesna-
turschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908)
geändert worden ist, oder in einem Natur-
schutzgebiet im Sinne des § 23 des Bundes-
naturschutzgesetzes verwirklicht werden soll.

(4) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Rechts-
wirkungen können Vorhaben nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 5, die der Erforschung, Ent-
wicklung oder Nutzung der Windenergie die-
nen, nicht entgegengehalten werden, wenn für
den Standort des Vorhabens in einem Plan-
entwurf eine Ausweisung für Vorhaben nach
§ 35 Absatz 1 Nummer 5, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung der Windenergie
dienen, vorgesehen ist, für den Planentwurf
bereits eine Beteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4
Absatz 2 und § 4a Absatz 3 dieses Gesetzes
oder § 9 Absatz 2 und 3 des Raumordnungs-
gesetzes durchgeführt wurde und anzuneh-
men ist, dass das Vorhaben den künftigen
Ausweisungen entspricht. In Fällen des § 4a
Absatz 3 Satz 1 dieses Gesetzes oder des § 9
Absatz 3 Satz 1 des Raumordnungsgesetzes
kann ein Vorhaben unter den Voraussetzun-
gen des Satzes 1 vor Durchführung der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung zuge-
lassen werden, wenn sich die vorgenommene
Änderung oder Ergänzung des Planentwurfs
nicht auf das Vorhaben auswirkt.

(5) Plant eine Gemeinde, die nicht zuständige
Planungsträgerin nach § 249 Absatz 5 in Ver-
bindung mit § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes ist,
vor dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeit-
punkt ein Windenergiegebiet gemäß § 2 Num-
mer 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes
auszuweisen, das mit einem Ziel der Raumord-
nung nicht vereinbar ist, soll ihrem Antrag auf
Abweichung von diesem Ziel abweichend von
§ 6 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes
stattgegeben werden, wenn der Raumord-
nungsplan an der von der Gemeinde für Wind-
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energie geplanten Stelle kein Gebiet für mit der
Windenergie unvereinbare Nutzungen oder
Funktionen festlegt.

§ 245f Überleitungsvorschrift aus
Anlass des Gesetzes zur
Stärkung der Digitalisie-
rung im Bauleitplanver-
fahren und zur Änderung
weiterer Vorschriften;
Evaluierung

(1) Abweichend von § 233 Absatz 1 ist § 6 Ab-
satz 4 in der Fassung dieses Gesetzes anzu-
wenden, wenn der Genehmigungsantrag bei
der höheren Verwaltungsbehörde nach dem
7. Juli 2023 eingegangen ist.

(2) Das Bundesministerium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen evaluiert die Aus-
wirkungen der Änderungen der §§ 3, 4, 4a
und 200 zur Digitalisierung und die Änderung
des § 6 zur Fristverkürzung auf die Bauleit-
planverfahren bis zum 31. Dezember 2027.

ZWEITER TEIL

Schlussvorschriften

§ 246 Sonderregelungen für
einzelne Länder;
Sonderregelungen für
Flüchtlingsunterkünfte

(1) In den Ländern Berlin und Hamburg ent-
fallen die in § 6 Absatz 1, § 10 Absatz 2 und
§ 190 Absatz 1 vorgesehenen Genehmigun-
gen oder Zustimmungen; das Land Bremen
kann bestimmen, dass diese Genehmigungen
oder Zustimmungen entfallen.

(1a) Die Länder können bestimmen, dass
Bebauungspläne, die nicht der Genehmi-
gung bedürfen, und Satzungen nach § 34
Absatz 4 Satz 1, § 35 Absatz 6 und § 165
Absatz 6 vor ihrem Inkrafttreten der höheren
Verwaltungsbehörde anzuzeigen sind; dies
gilt nicht für Bebauungspläne nach § 13. Die
höhere Verwaltungsbehörde hat die Verlet-
zung von Rechtsvorschriften, die eine Versa-
gung der Genehmigung nach § 6 Absatz 2
rechtfertigen würde, innerhalb eines Monats
nach Eingang der Anzeige geltend zu ma-
chen. Der Bebauungsplan und die Satzun-

gen dürfen nur in Kraft gesetzt werden,
wenn die höhere Verwaltungsbehörde die
Verletzung von Rechtsvorschriften nicht in-
nerhalb der in Satz 2 bezeichneten Frist gel-
tend gemacht hat.

(2) Die Länder Berlin und Hamburg bestim-
men, welche Form der Rechtsetzung an die
Stelle der in diesem Gesetzbuch vorgesehe-
nen Satzungen tritt. Das Land Bremen kann
eine solche Bestimmung treffen. Die Länder
Berlin, Bremen und Hamburg können eine
von § 10 Absatz 3, § 16 Absatz 2, § 22 Ab-
satz 2, § 143 Absatz 1, § 162 Absatz 2 Satz 2
bis 4 und § 165 Absatz 8 abweichende Rege-
lung treffen.

(3) § 171f ist auch auf Rechtsvorschriften der
Länder anzuwenden, die vor dem 1. Januar
2007 in Kraft getreten sind.

(4) Die Senate der Länder Berlin, Bremen und
Hamburg werden ermächtigt, die Vorschriften
dieses Gesetzbuchs über die Zuständigkeit
von Behörden dem besonderen Verwaltungs-
aufbau ihrer Länder anzupassen.

(5) Das Land Hamburg gilt für die Anwendung
dieses Gesetzbuchs auch als Gemeinde.

(6) § 9 Absatz 2d gilt entsprechend für Pläne,
die gemäß § 173 Absatz 3 Satz 1 des Bundes-
baugesetzes in Verbindung mit § 233 Absatz 3
als Bebauungspläne fortgelten.

(7) Die Länder können bestimmen, dass § 34
Absatz 1 Satz 1 bis zum 31. Dezember 2004
nicht für Einkaufszentren, großflächige Einzel-
handelsbetriebe und sonstige großflächige
Handelsbetriebe im Sinne des § 11 Absatz 3
der Baunutzungsverordnung anzuwenden ist.
Wird durch eine Regelung nach Satz 1 die bis
dahin zulässige Nutzung eines Grundstücks
aufgehoben oder wesentlich geändert, ist
§ 238 entsprechend anzuwenden.

(8) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 gilt
§ 34 Absatz 3a Satz 1 entsprechend für die
Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter
baulicher Anlagen in bauliche Anlagen, die der
Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbe-
gehrenden dienen, und für deren Erweiterung,
Änderung oder Erneuerung.

(9) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 gilt
die Rechtsfolge des § 35 Absatz 4 Satz 1 für
Vorhaben entsprechend, die der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden
dienen, wenn das Vorhaben im unmittelbaren
räumlichen Zusammenhang mit nach § 30 Ab-



421

BauGB
satz 1 oder § 34 zu beurteilenden bebauten
Flächen innerhalb des Siedlungsbereichs erfol-
gen soll.

(10) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027
kann in Gewerbegebieten (§ 8 der Baunut-
zungsverordnung, auch in Verbindung mit
§ 34 Absatz 2) für Aufnahmeeinrichtungen,
Gemeinschaftsunterkünfte oder sonstige Un-
terkünfte für Flüchtlinge oder Asylbegehrende
von den Festsetzungen des Bebauungsplans
befreit werden, wenn an dem Standort Anla-
gen für soziale Zwecke als Ausnahme zugelas-
sen werden können oder allgemein zulässig
sind und die Abweichung auch unter Würdi-
gung nachbarlicher Interessen mit öffentlichen
Belangen vereinbar ist. § 36 gilt entsprechend.

(11) Soweit in den Baugebieten nach den §§ 2
bis 8 der Baunutzungsverordnung (auch in
Verbindung mit § 34 Absatz 2) Anlagen für so-
ziale Zwecke als Ausnahme zugelassen wer-
den können, gilt § 31 Absatz 1 mit der Maß-
gabe, dass Anlagen für soziale Zwecke, die
der Unterbringung und weiteren Versorgung
von Flüchtlingen und Asylbegehrenden die-
nen, dort bis zum Ablauf des 31. Dezember
2027 in der Regel zugelassen werden sollen.
Satz 1 gilt entsprechend für in übergeleiteten
Plänen festgesetzte Baugebiete, die den in
Satz 1 genannten Baugebieten vergleichbar
sind.

(12) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027
kann für die auf längstens drei Jahre zu befri-
stende

1. Errichtung mobiler Unterkünfte für Flücht-
linge oder Asylbegehrende,

2. Nutzungsänderung zulässigerweise errich-
teter baulicher Anlagen in Gewerbe- und In-
dustriegebieten sowie in Sondergebieten
nach den §§ 8 bis 11 der Baunutzungsver-
ordnung (auch in Verbindung mit § 34 Ab-
satz 2) in Aufnahmeeinrichtungen, Gemein-
schaftsunterkünfte oder sonstige Unter-
künfte für Flüchtlinge oder Asylbegehrende

von den Festsetzungen des Bebauungsplans
befreit werden, wenn die Befreiung auch unter
Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öf-
fentlichen Belangen vereinbar ist. Die in Satz 1
genannte Frist von drei Jahren kann bei Vorlie-
gen der dort genannten Befreiungsvorausset-
zungen um weitere drei Jahre verlängert wer-
den, längstens jedoch bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2030. Sofern die Frist bereits abge-
laufen ist, gilt Satz 1 auch für die auf drei
Jahre, längstens jedoch bis zum Ablauf des

31. Dezember 2030 zu befristende Fortset-
zung der zuvor ausgeübten Nutzung einer be-
stehenden baulichen Anlage entsprechend.
§ 36 gilt entsprechend.

(13) 1 Im Außenbereich (§ 35) gilt unbeschadet
des Absatzes 9 bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2027 die Rechtsfolge des § 35 Absatz 4
Satz 1 entsprechend für

1. die auf längstens drei Jahre zu befristende
Errichtung mobiler Unterkünfte für Flücht-
linge oder Asylbegehrende,

2. die Nutzungsänderung zulässigerweise
errichteter baulicher Anlagen, auch wenn
deren bisherige Nutzung aufgegeben
wurde, in Aufnahmeeinrichtungen, Gemein-
schaftsunterkünfte oder sonstige Unter-
künfte für Flüchtlinge oder Asylbegehrende,
einschließlich einer erforderlichen Erneue-
rung oder Erweiterung.

Die in Satz 1 Nummer 1 genannte Frist von
drei Jahren kann um weitere drei Jahre, läng-
stens jedoch bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2030 verlängert werden; für die Verlänge-
rung gilt die Rechtsfolge des § 35 Absatz 4
Satz 1 entsprechend. Sofern die Frist bereits
abgelaufen ist, gilt auch für die Entscheidung
über die auf drei Jahre, längstens jedoch bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2030 zu befri-
stende erneute Zulässigkeit einer bereits er-
richteten mobilen Unterkunft für Flüchtlinge
oder Asylbegehrende die Rechtsfolge des
§ 35 Absatz 4 Satz 1 entsprechend. Für Vor-
haben nach Satz 1 gilt § 35 Absatz 5 Satz 2
Halbsatz 1 und Satz 3 entsprechend. Wird
zum Zeitpunkt einer Nutzungsänderung nach
Satz 1 Nummer 2 eine Nutzung zulässiger-
weise ausgeübt, kann diese im Anschluss wie-
der aufgenommen werden; im Übrigen gelten
für eine nachfolgende Nutzungsänderung die
allgemeinen Regeln. Die Rückbauverpflichtung
nach Satz 4 entfällt, wenn eine nach Satz 5
zulässige Nutzung aufgenommen wird oder
wenn sich die Zulässigkeit der nachfolgenden
Nutzung aus § 30 Absatz 1, 2 oder § 33 er-
gibt. Die Sicherstellung der Rückbauverpflich-
tung nach Satz 4 in entsprechender Anwen-
dung des § 35 Absatz 5 Satz 3 ist nicht erfor-
derlich, wenn Vorhabenträger ein Land oder
eine Gemeinde ist.

(13a) Von den Absätzen 8 bis 13 darf nur Ge-
brauch gemacht werden, soweit dringend
benötigte Unterkünfte im Gebiet der Ge-
meinde, in der sie entstehen sollen, nicht oder
nicht rechtzeitig bereitgestellt werden kön-
nen.
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(14) Soweit auch bei Anwendung der Absätze
8 bis 13 dringend benötigte Unterkunftsmög-
lichkeiten im Gebiet der Gemeinde, in der sie
entstehen sollen, nicht oder nicht rechtzeitig
bereitgestellt werden können, kann bei Auf-
nahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunter-
künften oder sonstigen Unterkünften für
Flüchtlinge oder Asylbegehrende bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2027 von den Vor-
schriften dieses Gesetzbuchs oder den auf-
grund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vor-
schriften in erforderlichem Umfang abgewi-
chen werden. 2 Zuständig ist die höhere Ver-
waltungsbehörde. 3 Die Gemeinde ist an-
zuhören; diese Anhörung tritt auch an die
Stelle des in § 14 Absatz 2 Satz 2 vorgesehe-
nen Einvernehmens. 4 Satz 3 findet keine An-
wendung, wenn Vorhabenträger die Ge-
meinde oder in deren Auftrag ein Dritter ist. 5
Für Vorhaben nach Satz 1 gilt § 35 Absatz 5
Satz 2 erster Halbsatz und Satz 3 entspre-
chend. 6 Absatz 13 Satz 5 gilt entsprechend.
7 Die Rückbauverpflichtung nach Satz 5 ent-
fällt, wenn eine nach Satz 6 zulässige Nutzung
aufgenommen wird oder wenn sich die Zuläs-
sigkeit der nachfolgenden Nutzung aus § 30
Absatz 1, 2 oder § 33 ergibt. 8 Die Sicherstel-
lung der Rückbauverpflichtung nach Satz 5 in
entsprechender Anwendung des § 35 Absatz
5 Satz 3 ist nicht erforderlich, wenn Vorhaben-
träger ein Land oder eine Gemeinde ist. 9
Wenn Vorhabenträger ein Land oder in dessen
Auftrag ein Dritter ist, gilt § 37 Absatz 3 ent-
sprechend; im Übrigen findet § 37 bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2027 auf Vorhaben
nach Satz 1 keine Anwendung.

(15) In Verfahren zur Genehmigung von bauli-
chen Anlagen, die der Unterbringung von
Flüchtlingen oder Asylbegehrenden dienen,
gilt bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027
das Einvernehmen abweichend von § 36 Ab-
satz 2 Satz 2 (auch in Verbindung mit Absatz
10 Satz 2 und Absatz 12 Satz 2) als erteilt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats verwei-
gert wird.

(16) Bei Vorhaben nach den Absätzen 9 und
13 sowie bei Vorhaben nach Absatz 14 im
Außenbereich gilt § 18 Absatz 3 Satz 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes bis zum Ablauf
des 31. Dezember 2027 entsprechend.

(17) Die Befristung bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2027 in den Absätzen 8 bis 13 sowie
14 bis 16 bezieht sich nicht auf die Geltungs-
dauer einer Genehmigung, sondern auf den
Zeitraum, bis zu dessen Ende im bauaufsichtli-

chen Zulassungsverfahren von den Vorschrif-
ten Gebrauch gemacht werden kann

§ 246a Überschwemmungs-
gebiete, überschwem-
mungsgefährdete
Gebiete

Anlässlich der Neubekanntmachung eines
Flächennutzungsplans nach § 6 Absatz 6 sol-
len die in § 5 Absatz 4a bezeichneten Gebiete
nach Maßgabe dieser Bestimmung nachricht-
lich übernommen und vermerkt werden.

§ 246b Sonderregelungen für
Anlagen für gesundheit-
liche Zwecke im Zuge
der COVID-19-Pandemie

(1) Soweit Anlagen für gesundheitliche Zwecke
zur Versorgung von Personen, die sich mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert haben
oder möglicherweise infiziert haben oder die
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft
oder auf dieses getestet werden sollen, im Ge-
biet der Gemeinde, in der sie im Wege der Er-
richtung, Änderung oder Nutzungsänderung
von baulichen Anlagen entstehen sollen, nicht
oder nicht rechtzeitig bereitgestellt werden
können, kann bei der Zulassung dieser Vorha-
ben bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022
von den Vorschriften dieses Gesetzbuchs
oder den aufgrund dieses Gesetzbuchs erlas-
senen Vorschriften in erforderlichem Umfang,
erforderlichenfalls auch befristet, unter der
Voraussetzung abgewichen werden, dass
Vorhabenträger der Bund, ein Land, ein Land-
kreis oder eine Gemeinde oder ein im Auftrag
eines der Vorgenannten tätiger Dritter ist. Zu-
ständig ist die höhere Verwaltungsbehörde.
Die Gemeinde ist anzuhören; diese Anhörung
tritt auch an die Stelle des in § 14 Absatz 2
Satz 2 vorgesehenen Einvernehmens. Satz 3
findet keine Anwendung, wenn Vorhabenträ-
ger die Gemeinde oder in deren Auftrag ein
Dritter ist. Für Vorhaben nach Satz 1 gilt § 35
Absatz 5 Satz 2 erster Halbsatz und Satz 3
entsprechend. § 246 Absatz 13 Satz 5 gilt ent-
sprechend auch bei zwischenzeitlichen Nut-
zungsänderungen zu Anlagen für gesundheitli-
che Zwecke nach Satz 1. Die Rückbauver-
pflichtung nach Satz 5 entfällt, wenn eine nach
Satz 6 zulässige Nutzung aufgenommen wird
oder wenn sich die Zulässigkeit der nachfol-
genden Nutzung aus § 30 Absatz 1, 2 oder
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§ 33 ergibt. Die Sicherstellung der Rückbau-
verpflichtung nach Satz 5 in entsprechender
Anwendung des § 35 Absatz 5 Satz 3 ist nicht
erforderlich, wenn Vorhabenträger der Bund,
ein Land, ein Landkreis oder eine Gemeinde
ist. Wenn Vorhabenträger der Bund, ein Land,
ein Landkreis oder ein im Auftrag eines der
Vorgenannten tätiger Dritter ist, gilt § 37 Ab-
satz 3 entsprechend; im Übrigen findet § 37
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 auf
Vorhaben nach Satz 1 keine Anwendung.

(2) In Verfahren zur Genehmigung von bauli-
chen Anlagen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
gilt bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022
das Einvernehmen abweichend von § 36 Ab-
satz 2 Satz 2 als erteilt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats verweigert wird.

(3) Bei Vorhaben nach Absatz 1 im Außenbe-
reich gilt § 18 Absatz 3 Satz 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2022 entsprechend.

(4) Die Befristung in Absatz 1 Satz 1 bezieht
sich nicht auf die Geltungsdauer einer Geneh-
migung, sondern auf den Zeitraum, bis zu des-
sen Ende im bauaufsichtlichen Zulassungsver-
fahren von der Vorschrift Gebrauch gemacht
werden kann.

§ 246c Abweichungen vom
Baugesetzbuch für den
Wiederaufbau im
Katastrophenfall; Verord-
nungsermächtigung

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung Wiederaufbauge-
biete zu bestimmen. Ein Wiederaufbaugebiet
ist ein Gebiet, in dem ein Katastrophenfall zu
einer so erheblichen Schädigung oder unmit-
telbaren Gefährdung der Bausubstanz nicht
nur einzelner baulicher Anlagen geführt hat,
dass zum Zwecke der Katastrophenbewälti-
gung eine oder mehrere der in Absatz 2 aufge-
führten Abweichungen von den Vorschriften
dieses Gesetzbuchs oder von den auf Grund
dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften
erforderlich sind.

(2) In der Rechtsverordnung kann vorgesehen
werden, dass
1. zugunsten eines Vorhabens im Wiederauf-

baugebiet oder in einer benachbarten Ge-
meinde, das die Errichtung, Änderung oder
Nutzungsänderung einer dringend benötig-
ten baulichen Anlage oder Infrastrukturein-

richtung zum Inhalt hat, vorübergehend von
den §§ 29 bis 35 abgewichen werden
kann, wenn diese oder vergleichbare Anla-
gen oder Einrichtungen bei Anwendung der
genannten Vorschriften im Gebiet der Ge-
meinde, in der sie entstehen sollen, nicht
oder nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt
werden könnten; ergänzend sind die Vor-
aussetzungen des Absatzes 4 zu beachten;

2. durch die Katastrophe zerstörte oder be-
schädigte Gebäude oder Gebäudeteile im
Einvernehmen mit der für die jeweilige Kata-
strophenvorsorge zuständigen Behörde
a) an gleicher Stelle in angepasster Weise

oder,
b) wenn dies unter Würdigung nachbarli-

cher Interessen mit den öffentlichen Be-
langen vereinbar ist, geringfügig vom bis-
herigen Standort versetzt in gleicher oder
angepasster Weise

abweichend von den §§ 29 bis 35 wiederauf-
gebaut oder instand gesetzt werden können,
um so zukünftige Schädigungen durch Kata-
strophenfälle zu vermeiden oder zu mindern;
3. bei der Aufstellung, Änderung oder Ergän-

zung von Bauleitplänen zur Neuausweisung
oder Umplanung von Baugebieten in einer
Gemeinde mit einem Wiederaufbaugebiet
oder in einer benachbarten Gemeinde Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes
sowie der Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts im Sinne des § 1a
Absatz 3 als ausgeglichen gelten, wenn im
Wiederaufbaugebiet Flächen im Umfang
der neu ausgewiesenen zulässigen Grund-
fläche im Sinne des § 19 Absatz 2 der Bau-
nutzungsverordnung entsiegelt werden und
die Durchführung der Entsiegelung in ge-
eigneter Weise sichergestellt ist;

4. für Bebauungspläne im Sinne der Nummer 3
das beschleunigte Verfahren mit einer Vor-
prüfung des Einzelfalls nach § 13a Absatz 1
Satz 2 Nummer 2 genutzt werden kann,
wenn in dem Plan auch bei entsprechender
Anwendung des § 13a Absatz 1 Satz 3 eine
zulässige Grundfläche im Sinne des § 19
Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder
eine Größe der Grundfläche von weniger
als 70.000 Quadratmetern festgesetzt wird
und das beschleunigte Verfahren nicht
gemäß § 13a Absatz 1 Satz 4 und 5 ausge-
schlossen ist; die zusammenfassenden Er-
klärungen nach § 6a Absatz 1 und § 10a
Absatz 1 sind entgegen § 13 Absatz 3 je-
doch beizufügen; bei der Vorprüfung des
Einzelfalls ist zu berücksichtigen, inwieweit
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Umweltauswirkungen durch die Entsiege-
lung nach Nummer 3 ausgeglichen werden;

5. eine Ersatzzahlung entsprechend § 15 Ab-
satz 6 des Bundesnaturschutzgesetzes ge-
leistet werden kann, wenn ein Ausgleich
nach § 1a Absatz 3 wegen der Erforder-
nisse der Katastrophenbewältigung nicht
oder nicht rechtzeitig möglich ist; dies gilt
nur, soweit nicht von den Regelungen in
den Nummern 3 und 4 Gebrauch gemacht
wurde.

(3) Bei dem Erlass der Rechtsverordnung sind
relevante Umweltinformationen sowie Erkennt-
nisse und Maßnahmen zum Katastrophen-
schutz und zur Katastrophenvorsorge zu be-
rücksichtigen, soweit sie bei dem für die Erarbei-
tung der Verordnung zuständigen Landesres-
sort vorliegen. Öffentlich-rechtliche Vorgaben
außerhalb dieses Gesetzbuchs, insbesondere
die baulichen Schutzvorschriften für festge-
setzte Überschwemmungsgebiete in § 78 des
Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Vorschrif-
ten des Bauordnungsrechts der Länder, blei-
ben unberührt.

(4) Wird ein Vorhaben nach Absatz 2 Nummer 1
abweichend von den §§ 29 bis 35 zugelassen,
ist die Geltungsdauer der Genehmigung auf
höchstens fünf Jahre zu befristen. Die Geneh-
migung kann innerhalb der Geltungsdauer der
Rechtsverordnung für höchstens fünf Jahre
neu erteilt werden. § 35 Absatz 5 Satz 2 erster
Halbsatz und Satz 3 gilt entsprechend. Bei
Vorhaben im Außenbereich gilt § 18 Absatz 3
Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ent-
sprechend.

(5) Wird ein Vorhaben nach Absatz 2 Nummer 1
oder Nummer 2 abweichend von den §§ 29
bis 35 zugelassen, ist § 36 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass das Einvernehmen nur
dann aus den sich aus den §§ 31, 33 bis 35
ergebenden Gründen versagt werden kann,
wenn die städtebauliche Entwicklung des Ge-
meindegebiets beeinträchtigt würde. Abwei-
chend von § 36 Absatz 2 Satz 2 gilt das Ein-
vernehmen als erteilt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats verweigert wird.

(6) Eine Rechtsverordnung nach Absatz 1
kann nur innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
tritt des Katastrophenfalls erstmals in Kraft ge-
setzt werden. Ihre Geltungsdauer ist auf höch-
stens ein Jahr nach dem Kabinettsbeschluss
zu befristen; sie kann unter den Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 jeweils um höchstens ein
Jahr verlängert werden. Verfahren zur Aufstel-
lung von Bebauungsplänen nach Absatz 2
Nummer 3 bis 5 können nach Außerkrafttreten

der Verordnung unter Anwendung der Son-
derregelungen abgeschlossen werden, wenn
die Planunterlagen während der Geltungs-
dauer der Verordnung gemäß § 3 Absatz 2 im
Internet veröffentlicht wurden.

(7) In den ersten sechs Monaten nach Eintritt
des Katastrophenfalls kann die Baugenehmi-
gungsbehörde mit Zustimmung der höheren
Verwaltungsbehörde im Gebiet der von der Ka-
tastrophe betroffenen Gemeinde sowie in be-
nachbarten Gemeinden bei der Zulassung von
Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 Nummer 1
und unter den dort genannten weiteren Voraus-
setzungen von den §§ 29 bis 35 vorüberge-
hend abweichen, wenn eine Rechtsverordnung
nach den Absätzen 1 und 2 Nummer 1 nicht
ergangen ist. Die Absätze 4 und 5 sind ent-
sprechend anzuwenden.

§ 246d Sonderregelungen für
Biogasanlagen

(1) Vor dem 1. September 2022 errichtete Anla-
gen zur Erzeugung von Biogas im Sinne des §
35 Absatz 1 Nummer 6 sind bis zum Ablauf des
31. Dezember 2024 abweichend von § 35 Ab-
satz 1 Nummer 6 Buchstabe a, b und d auch
dann bauplanungsrechtlich zulässig, wenn die
Biogasproduktion erhöht wird und die Bio-
masse überwiegend aus dem Betrieb oder
überwiegend aus diesem und aus weniger als
50 Kilometer entfernten Betrieben nach § 35
Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 4 stammt, soweit
Letzterer Tierhaltung betreibt. Zu den in Satz 1
genannten Betrieben nach § 35 Absatz 1
Nummer 4 zählen auch solche, die dem An-
wendungsbereich des § 245a Absatz 5 Satz 1
oder 2 unterfallen.

(2) Von § 35 Absatz 1 Nummer 6 werden bis
zum 31. Dezember 2028 auch Vorhaben er-
fasst, die der energetischen Nutzung von Bio-
masse im Rahmen eines am 1. Januar 2024
bestehenden Tierhaltung betreibenden ge-
werblichen Betriebes dienen, der auf Grund-
lage der vor dem 20. September 2013 gelten-
den Fassung des § 35 Absatz 1 Nummer 4 zu-
gelassen worden ist.

(3) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2028 gilt
§ 35 Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe b mit der
Maßgabe, dass die Biomasse zusätzlich auch
aus zulässigerweise errichteten und am 1. Ja-
nuar 2024 bestehenden, weniger als 50 Kilo-
meter entfernten Betrieben aller Art stammen
kann, soweit es sich um Biomasse handelt,
die in diesen Betrieben als Reststoff anfällt.
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(4) Im Außenbereich ist unbeschadet des § 35
Absatz 1 bis zum Ablauf des 31. Dezember
2028 ein Vorhaben zulässig, das

1. der Aufbereitung von Biogas zu Biomethan
einschließlich des Anschlusses an das öf-
fentliche Versorgungsnetz dient, oder

2. als Blockheizkraftwerk der Erzeugung von
Strom einschließlich dessen Einspeisung in
das öffentliche Netz sowie der Erzeugung
von Wärme zur Einspeisung in ein beste-
hendes lokales Wärmenetz oder zur Wär-
meversorgung von zulässigerweise errich-
teten Gebäuden in räumlicher Nähe zum
Vorhaben dient,

wenn das Vorhaben in einem räumlich-funktio-
nalen Zusammenhang mit einer am 1. Januar
2024 bestehenden, zulässigerweise nach § 35
Absatz 1 Nummer 6 errichteten Anlage steht
und keine größere Grundfläche in Anspruch
nimmt als diese Anlage und wenn das verwen-
dete Biogas aus dieser Anlage oder aus nahe-
gelegenen Anlagen nach § 35 Absatz 1 Num-
mer 6 stammt.

(5) Die Befristung in den Absätzen 1 bis 4 be-
zieht sich nicht auf die Geltungsdauer einer
Genehmigung, sondern auf den Zeitraum, bis
zu dessen Ende bei der zuständigen Behörde
ein Antrag eingegangen ist. Die Änderung einer
Anlage, die nach einem der Absätze 1 bis 4 zu-
gelassen worden ist, ist nach dem 31. Dezem-
ber 2028 nach demselben Absatz zulässig,
wenn durch die Änderung die Grundfläche
oder Höhe der Anlage nicht oder nur insoweit
vergrößert wird, als dies zur Erfüllung rechtli-
cher Anforderungen an die Anlage erforderlich
ist.

§ 247 Sonderregelungen für
Berlin als Hauptstadt
der Bundesrepublik
Deutschland

(1) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen und
sonstigen Satzungen nach diesem Gesetz-
buch soll in der Abwägung den Belangen, die
sich aus der Entwicklung Berlins als Haupt-
stadt Deutschlands ergeben, und den Erfor-
dernissen der Verfassungsorgane des Bundes
für die Wahrnehmung ihrer Aufgabe beson-
ders Rechnung getragen werden.

(2) Die Belange und Erfordernisse nach Absatz 1
werden zwischen Bund und Berlin in einem
Gemeinsamen Ausschuss erörtert.

(3) Kommt es in dem Ausschuss zu keiner Übe-

reinstimmung, können die Verfassungsorgane
des Bundes ihre Erfordernisse eigenständig
feststellen; sie haben dabei eine geordnete
städtebauliche Entwicklung Berlins zu berück-
sichtigen. Die Bauleitpläne und sonstigen Sat-
zungen nach diesem Gesetzbuch sind so anzu-
passen, dass den festgestellten Erfordernissen
in geeigneter Weise Rechnung getragen wird.

(4) Haben die Verfassungsorgane des Bundes
Erfordernisse nach Absatz 3 Satz 1 festgestellt
und ist zu deren Verwirklichung die Aufstellung
eines Bauleitplans oder einer sonstigen Sat-
zung nach diesem Gesetzbuch geboten, soll
der Bauleitplan oder die Satzung aufgestellt
werden.

(5) (weggefallen)

(6) (weggefallen)

(7) Die Entwicklung der Parlaments- und
Regierungsbereiche in Berlin entspricht den
Zielen und Zwecken einer städtebaulichen
Entwicklungsmaßnahme nach § 165 Absatz 2.

(8) Ist im Rahmen von Genehmigungs-, Zu-
stimmungs- oder sonstigen Verfahren für Vor-
haben der Verfassungsorgane des Bundes Er-
messen auszuüben oder sind Abwägungen
oder Beurteilungen vorzunehmen, sind die von
den Verfassungsorganen des Bundes ent-
sprechend Absatz 3 festgestellten Erforder-
nisse mit dem ihnen nach dem Grundgesetz
zukommenden Gewicht zu berücksichtigen.
Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

§ 248 Sonderregelung zur
sparsamen und effizienten
Nutzung von Energie

In Gebieten mit Bebauungsplänen oder Sat-
zungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2
oder 3 sind bei Maßnahmen an bestehenden
Gebäuden zum Zwecke der Energieeins-
parung geringfügige Abweichungen von dem
festgesetzten Maß der baulichen Nutzung, der
Bauweise und der überbaubaren Grund-
stücksfläche zulässig, soweit dies mit nach-
barlichen Interessen und baukulturellen Belan-
gen vereinbar ist. Satz 1 gilt entsprechend für
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsener-
gie in, an und auf Dach- und Außenwand-
flächen. In den im Zusammenhang bebauten
Ortsteilen gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend für Abweichungen vom Erfordernis des
Einfügens in die Eigenart der näheren Umge-
bung (§ 34 Absatz 1 Satz 1).
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§ 249 Sonderregelungen für

Windenergieanlagen an
Land

(1) § 35 Absatz 3 Satz 3 ist auf Vorhaben nach
§ 35 Absatz 1 Nummer 5, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung der Windenergie
dienen, nicht anzuwenden.

(2) Außerhalb der Windenergiegebiete gemäß
§ 2 Nummer 1 des Windenergieflächenbedarfs-
gesetzes richtet sich die Zulässigkeit der in Ab-
satz 1 genannten Vorhaben in einem Land
nach § 35 Absatz 2, wenn das Erreichen eines
in der Anlage des Windenergieflächenbedarfs-
gesetzes bezeichneten Flächenbeitragswerts
des Landes gemäß § 5 Absatz 1 oder Absatz 2
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes fest-
gestellt wurde. Hat ein Land gemäß § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2 des Win-
denergieflächenbedarfsgesetzes regionale oder
kommunale Teilflächenziele bestimmt und wird
deren Erreichen gemäß § 5 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes
festgestellt, gilt die Rechtsfolge des Satzes 1
für das Gebiet der jeweiligen Region oder Ge-
meinde. Der Eintritt der Rechtsfolge der Sätze 1
und 2 ist gesetzliche Folge der Feststellung.

(3) Die Rechtsfolge des Absatzes 2 gilt bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2030 nicht für Vorha-
ben im Sinne des § 16b Absatz 1 und 2 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Septem-
ber 2021 (BGBl. I S. 4458) geändert worden ist,
es sei denn, das Vorhaben soll in einem Natura
2000-Gebiet im Sinne des § 7 Absatz 1 Num-
mer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August
2021 (BGBl. I S. 3908) geändert worden ist,
oder in einem Naturschutzgebiet im Sinne des
§ 23 des Bundesnaturschutzgesetzes verwirk-
licht werden.

(4) Die Feststellung des Erreichens eines
Flächenbeitragswerts oder Teilflächenziels
steht der Ausweisung zusätzlicher Flächen für
Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, die
der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung
der Windenergie dienen, nicht entgegen.

(5) Der nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1
oder Nummer 2 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes jeweils zuständige Planungsträ-
ger ist bei der Ausweisung von Windenergiege-

bieten gemäß § 2 Nummer 1 des Windenergief-
lächenbedarfsgesetzes an entgegenstehende
Ziele der Raumordnung oder entgegenste-
hende Darstellungen in Flächennutzungsplä-
nen nicht gebunden, soweit dies erforderlich
ist, um den Flächenbeitragswert im Sinne des
§ 3 Absatz 1 des Windenergieflächenbedarfs-
gesetzes oder ein daraus abgeleitetes Teil-
flächenziel zu erreichen. Wurden Windenergie-
gebiete unter Anwendung von Satz 1 ausge-
wiesen, entfallen innerhalb dieser Gebiete die
entsprechenden Bindungen auch im Zulas-
sungsverfahren.

(6) Die Ausweisung von Windenergiegebieten
gemäß § 2 Nummer 1 des Windenergieflächen-
bedarfsgesetzes erfolgt nach den für die jewei-
ligen Planungsebenen geltenden Vorschriften
für Gebietsausweisungen. Für die Rechtswirk-
samkeit des Plans ist es hingegen unbeacht-
lich, ob und welche sonstigen Flächen im Pla-
nungsraum für die Ausweisung von Windener-
giegebieten geeignet sind.

(7) Sobald und solange nach Ablauf des jewei-
ligen Stichtages gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes we-
der der Flächenbeitragswert nach Spalte 1
oder Spalte 2 der Anlage zum Windenergief-
lächenbedarfsgesetz noch ein daraus abgelei-
tetes Teilflächenziel nach § 3 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 oder Satz 2 des Windenergief-
lächenbedarfsgesetzes erreicht wird,

1. entfällt die Rechtsfolge des Absatzes 2 und

2. können Darstellungen in Flächennutzungs-
plänen, Ziele der Raumordnung sowie son-
stige Maßnahmen der Landesplanung einem
Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5,
das der Erforschung, Entwicklung oder
Nutzung der Windenergie dient, nicht ent-
gegengehalten werden.

Landesgesetze nach Absatz 9 Satz 1 und 4
sind nicht mehr anzuwenden, wenn gemäß
§ 5 Absatz 3 Satz 2 des Windenergieflächen-
bedarfsgesetzes festgestellt wurde, dass ein
Land den Nachweis gemäß § 3 Absatz 3 des
Windenergieflächenbedarfsgesetzes bis zum
Ablauf des 30. November 2024 nicht erbracht
hat oder wenn der Flächenbeitragswert nach
Spalte 1 oder Spalte 2 der Anlage zum Wind-
energieflächenbedarfsgesetz zum jeweiligen
Stichtag nicht erreicht wird.

(8) Nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 kann
auch festgesetzt werden, dass die im Bebau-
ungsplan festgesetzten Windenergieanlagen
nur zulässig sind, wenn sichergestellt ist, dass



427

BauGB
nach der Errichtung der im Bebauungsplan fest-
gesetzten Windenergieanlagen andere im Be-
bauungsplan bezeichnete Windenergieanlagen
innerhalb einer im Bebauungsplan zu bestim-
menden angemessenen Frist zurückgebaut
werden. Die Standorte der zurückzubauenden
Windenergieanlagen können auch außerhalb
des Bebauungsplangebiets oder außerhalb des
Gemeindegebiets liegen. Darstellungen im
Flächennutzungsplan können mit Bestimmun-
gen entsprechend den Sätzen 1 und 2 mit Wir-
kung für die Zulässigkeit der Windenergieanla-
gen nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 verbunden
sein.

(9) Die Länder können durch Landesgesetze
bestimmen, dass § 35 Absatz 1 Nummer 5 auf
Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Windenergie dienen, nur
Anwendung findet, wenn sie bestimmte Min-
destabstände zu den im Landesgesetz be-
zeichneten zulässigen baulichen Nutzungen zu
Wohnzwecken einhalten. Ein Mindestabstand
nach Satz 1 darf höchstens 1.000 Meter von
der Mitte des Mastfußes der Windenergiean-
lage bis zur nächstgelegenen im Landesge-
setz bezeichneten baulichen Nutzung zu
Wohnzwecken betragen. Die weiteren Einzel-
heiten, insbesondere zur Abstandsfestlegung,
sind in den Landesgesetzen nach Satz 1 zu
regeln. Auf der Grundlage dieses Absatzes in
der bis zum 14. August 2020 oder bis zum
1. Februar 2023 geltenden Fassung erlassene
Landesgesetze gelten fort; sie können geän-
dert werden, sofern die wesentlichen Ele-
mente der in dem fortgeltenden Landesgesetz
enthaltenen Regelung beibehalten werden. In
den Landesgesetzen nach den Sätzen 1 und 4
ist zu regeln, dass die Mindestabstände nicht
auf Flächen in Windenergiegebieten gemäß
§ 2 Nummer 1 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes anzuwenden sind. Für Landes-
gesetze nach Satz 4 ist dies bis zum Ablauf
des 31. Mai 2023 zu regeln.

(10) Der öffentliche Belang einer optisch be-
drängenden Wirkung steht einem Vorhaben
nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, das der Erfor-
schung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
energie dient, in der Regel nicht entgegen,
wenn der Abstand von der Mitte des Mast-
fußes der Windenergieanlage bis zu einer
zulässigen baulichen Nutzung zu Wohn-
zwecken mindestens der zweifachen Höhe
der Windenergieanlage entspricht. Höhe im
Sinne des Satzes 1 ist die Nabenhöhe zuzüg-
lich Radius des Rotors.

§ 249a Sonderregelung für
Vorhaben zur Herstellung
oder Speicherung von
Wasserstoff aus erneuer-
baren Energien

(1) Ein Vorhaben, das der Herstellung oder
Speicherung von Wasserstoff dient und in ei-
nem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit
einer Anlage zur Erforschung, Entwicklung oder
Nutzung der Windenergie nach § 35 Absatz 1
Nummer 5 steht, gilt unter den in Absatz 4 ge-
nannten weiteren Voraussetzungen ebenfalls
als Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5.

(2) Ein Vorhaben, das der Herstellung oder
Speicherung von Wasserstoff dient und in ei-
nem räumlich-funktionalen Zusammenhang
mit einer Anlage zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie nach § 35 Absatz 1 Nummer 8
Buchstabe b oder Nummer 9 steht, gilt unter
den in Absatz 4 genannten weiteren Voraus-
setzungen ebenfalls als Vorhaben nach § 35
Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b oder Num-
mer 9.

(3) Ein Vorhaben, das der Herstellung oder
Speicherung von Wasserstoff dient, ist unter
den in den Absätzen 4 und 5 genannten weite-
ren Voraussetzungen im Außenbereich auch
dann zulässig, wenn es im unmittelbar an eine
vorhandene Anlage zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie anschließenden Außenbereich
verwirklicht werden soll und der dieser Anlage
zugrunde liegende Bebauungsplan vor dem
1. Januar 2023 öffentlich ausgelegt worden ist.

(4) Ein Vorhaben ist nach den Absätzen 1 bis 3
nur zulässig, wenn
1. durch technische Vorkehrungen sicherge-

stellt ist, dass der Wasserstoff ausschließlich
aus dem Strom der in Absatz 1, 2 oder 3 ge-
nannten Anlage oder ergänzend dazu aus
dem Strom sonstiger Anlagen zur Nutzung
erneuerbarer Energien erzeugt wird,

2. die Größe der Grundfläche der zum Vorha-
ben gehörenden baulichen Anlagen 100
Quadratmeter und der Höhenunterschied
zwischen der Geländeoberfläche im Mittel
und dem höchsten Punkt der baulichen An-
lagen 3,5 Meter nicht überschreitet,

3. die in Absatz 1, 2 oder 3 genannte Anlage
oder die sonstigen Anlagen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien nach Nummer 1 nicht
bereits mit einem anderen Vorhaben zur
Herstellung oder Speicherung von Wasser-
stoff verbunden sind und
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4. die Kapazität des Wasserstoffspeichers, so-

fern das Vorhaben einen solchen umfasst,
die in der Spalte 4 zu der Zeile 2.44 der
Stoffliste in Anhang I der Störfall-Verord-
nung genannte Mengenschwelle für Was-
serstoff nicht erreicht.

(5) 1 Ein Vorhaben ist nach Absatz 3 nur zuläs-
sig, wenn ergänzend zu den in Absatz 4 ge-
nannten Voraussetzungen
1. dem Vorhaben öffentliche Belange im Sinne

des § 35 Absatz 3 nicht entgegenstehen
und das Vorhaben den Zielen der Raumord-
nung entsprechend § 35 Absatz 3 Satz 2
nicht widerspricht,

2. die ausreichende Erschließung des Vorha-
bens gesichert ist und

3. die Voraussetzungen des § 35 Absatz 5
Satz 2 erster Halbsatz und Satz 3 gegeben
sind.

§ 36 ist entsprechend anzuwenden.

§ 249b Verordnungsermächtig-
ungen zum Ausbau der
erneuerbaren Energien
in Abbaubereichen des
Braunkohletagebaus

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass
für die Entscheidung über die Zulässigkeit ei-
nes Vorhabens nach § 35 Absatz 1 Nummer 5,
das der Erforschung, Entwicklung oder Nut-
zung der Windenergie dient, innerhalb des Ab-
baubereichs eines Braunkohlen- oder Sanie-
rungsplans folgende Maßgaben gelten, die
Zulässigkeitsvoraussetzungen im Übrigen aber
unberührt bleiben:

1. Darstellungen in Flächennutzungsplänen und
Ziele der Raumordnung stehen dem ge-
nannten Vorhaben nicht entgegen; die Re-
kultivierungsziele nach dem Braunkohlen-
oder Sanierungsplan sind aber angemes-
sen zu berücksichtigen und

2. das Vorhaben soll die bergbaulichen Tätig-
keiten nicht erheblich beeinträchtigen.

Der Geltungsbereich der Rechtsverordnung
kann auf bestimmte Teile eines Abbaubereichs
beschränkt werden. Die Rechtsfolge des § 249
Absatz 2 Satz 1 und 2 tritt im Geltungsbereich
der Rechtsverordnung nicht ein.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass

ein Vorhaben zur Nutzung solarer Strahlungs-
energie innerhalb des Abbaubereichs eines
Braunkohlen- oder Sanierungsplans dann
zulässig ist, wenn
1. öffentliche Belange dem Vorhaben nicht ent-

gegenstehen, wobei jedoch Darstellungen
in Flächennutzungsplänen und Ziele der
Raumordnung dem Vorhaben nicht entge-
genstehen, die Rekultivierungsziele nach
dem Braunkohlen- oder Sanierungsplan
aber angemessen zu berücksichtigen sind,

2. die ausreichende Erschließung des Vorha-
bens gesichert ist,

3. das Vorhaben die bergbaulichen Tätigkei-
ten nicht erheblich beeinträchtigt und

4. die Voraussetzungen des § 35 Absatz 5
Satz 2 erster Halbsatz und Satz 3 gegeben
sind.

Der Geltungsbereich der Rechtsverordnung
kann auf bestimmte Teile eines Abbaubereichs
beschränkt werden. 3 Im Geltungsbereich der
Rechtsverordnung ist § 36 bei der Entschei-
dung über die Zulässigkeit eines Vorhabens
nach Satz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 250 Bildung von Wohnungs-
eigentum in Gebieten
mit angespannten
Wohnungsmärkten

(1) Sofern Gebiete mit angespannten Woh-
nungsmärkten im Sinne von § 201a Satz 3
und 4 vorliegen und diese Gebiete nach Satz 3
bestimmt sind, bedarf bei Wohngebäuden, die
bereits am Tag des Inkrafttretens der Rechts-
verordnung nach Satz 3 bestanden, die Be-
gründung oder Teilung von Wohnungseigen-
tum oder Teileigentum nach § 1 des Woh-
nungseigentumsgesetzes der Genehmigung.
Das Genehmigungserfordernis nach Satz 1 gilt
nicht, wenn sich in dem Wohngebäude nicht
mehr als fünf Wohnungen befinden. Die Lan-
desregierungen werden ermächtigt, die Ge-
biete nach Satz 1 durch Rechtsverordnung zu
bestimmen, die spätestens mit Ablauf des 31.
Dezember 2025 außer Kraft treten muss. Sie
muss begründet werden. Aus der Begründung
muss sich ergeben, auf Grund welcher Tatsa-
chen ein Gebiet mit einem angespannten
Wohnungsmarkt im Einzelfall vorliegt. In der
Rechtsverordnung nach Satz 3 kann eine von
Satz 2 abweichende Anzahl an Wohnungen
bestimmt werden; diese Anzahl kann zwi-
schen drei und 15 liegen.
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(2) Zuständig für die Genehmigung ist die von
der Landesregierung bestimmte Stelle. § 173
Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) 1 Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn

1. das Grundstück zu einem Nachlass gehört
und Wohnungseigentum oder Teileigentum
zugunsten von Miterben oder Vermächtnis-
nehmern begründet werden soll,

2. das Wohnungseigentum oder Teileigentum
zur eigenen Nutzung an Familienan-
gehörige des Eigentümers veräußert wer-
den soll,

3. das Wohnungseigentum oder Teileigentum
zur eigenen Nutzung an mindestens zwei
Drittel der Mieter veräußert werden soll,

4. auch unter Berücksichtigung des Allge-
meinwohls ein Absehen von der Begrün-
dung von Wohnungseigentum oder Teilei-
gentum nicht mehr zumutbar ist oder

5. ohne die Genehmigung Ansprüche Dritter
auf Übertragung von Wohnungseigentum
oder Teileigentum nicht erfüllt werden kön-
nen, zu deren Sicherung vor dem Wirksam-
werden des Genehmigungsvorbehalts eine
Vormerkung im Grundbuch eingetragen ist.

In der Genehmigung kann bestimmt werden,
dass auch die Veräußerung von Wohnungsei-
gentum oder Teileigentum der Genehmigung
entsprechend Satz 1 Nummer 1 bis 3 bedarf.
Diese Genehmigungspflicht ist in das Woh-
nungs- oder Teileigentumsgrundbuch einzu-
tragen; die Eintragung erfolgt auf Ersuchen
der nach Absatz 2 Satz 1 zuständigen Stelle.
Die Genehmigungspflicht erlischt mit Außer-
krafttreten der Verordnung nach Absatz 1
Satz 3.

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 darf eine Ge-
nehmigung nur versagt werden, wenn dies für
die ausreichende Versorgung der Bevölkerung
mit Mietwohnraum erforderlich ist. Unter der
Voraussetzung von Satz 1 kann die Genehmi-
gung mit einer Auflage erteilt werden.

(5) Bei einem Grundstück, das im Geltungsbe-
reich einer Rechtsverordnung nach Absatz 1
Satz 3 liegt, darf das Grundbuchamt die Ein-
tragungen in das Grundbuch nur vornehmen,
wenn ihm die Genehmigung oder das Nicht-
bestehen der Genehmigungspflicht nachge-
wiesen ist. Mit der Eintragung gilt die Geneh-
migung als erteilt.

(6) Der Genehmigung nach Absatz 1 Satz 1
bedarf ferner

1. die Begründung der in den §§ 30 und 31
des Wohnungseigentumsgesetzes bezeich-
neten Rechte,

2. die Begründung von Bruchteilseigentum nach
§ 1008 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an
Grundstücken mit Wohngebäuden, wenn
zugleich nach § 1010 Absatz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs im Grundbuch als Bela-
stung eingetragen werden soll, dass Räume
einem oder mehreren Miteigentümern zur
ausschließlichen Benutzung zugewiesen
sind und die Aufhebung der Gemeinschaft
ausgeschlossen ist, sowie

3. bei bestehendem Bruchteilseigentum nach
§ 1008 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an
Grundstücken mit Wohngebäuden eine im
Grundbuch als Belastung einzutragende
Regelung nach § 1010 Absatz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, wonach Räume ei-
nem oder mehreren Miteigentümern zur
ausschließlichen Benutzung zugewiesen
sind und die Aufhebung der Gemeinschaft
ausgeschlossen ist.

Die Bestimmungen der Absätze 2 bis 5 gelten
sinngemäß.

(7) Diese Vorschrift geht im räumlichen Anwen-
dungsbereich von Rechtsverordnungen nach
Absatz 1 Satz 3 den Rechtsverordnungen nach
§ 172 Absatz 1 Satz 4 vor. Satz 1 findet keine
Anwendung, wenn nach Absatz 1 Satz 2 und 6
keine Genehmigungspflicht besteht.

Anlage 1
(zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c)

Der Umweltbericht nach § 2 Absatz 4 und § 2a
Satz 2 Nummer 2 hat folgende Bestandteile:

1. Eine Einleitung mit folgenden Angaben:

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wich-
tigsten Ziele des Bauleitplans, einschließ-
lich einer Beschreibung der Festsetzungen
des Plans mit Angaben über Standorte,
Art und Umfang sowie Bedarf an Grund
und Boden der geplanten Vorhaben;

b) Darstellung der in einschlägigen Fachge-
setzen und Fachplänen festgelegten
Ziele des Umweltschutzes, die für den
Bauleitplan von Bedeutung sind, und der
Art, wie diese Ziele und die Umwelt-
belange bei der Aufstellung des Bau-
leitplans berücksichtigt wurden;

2. eine Beschreibung und Bewertung der er-
heblichen Umweltauswirkungen, die in der
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Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Satz 1
ermittelt wurden; hierzu gehören folgende
Angaben:

a) eine Bestandsaufnahme der einschlägi-
gen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands (Basisszenario), einschließlich der
Umweltmerkmale der Gebiete, die vor-
aussichtlich erheblich beeinflusst werden,
und eine Übersicht über die voraussichtli-
che Entwicklung des Umweltzustands bei
Nichtdurchführung der Planung, soweit
diese Entwicklung gegenüber dem Basis-
szenario mit zumutbarem Aufwand auf
der Grundlage der verfügbaren Umwelt-
informationen und wissenschaftlichen Er-
kenntnisse abgeschätzt werden kann;

b) eine Prognose über die Entwicklung des
Umweltzustands bei Durchführung der
Planung; hierzu sind, soweit möglich,
insbesondere die möglichen erheblichen
Auswirkungen während der Bau- und
Betriebsphase der geplanten Vorhaben
auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Num-
mer 7 Buchstabe a bis i zu beschreiben,
unter anderem infolge
aa) des Baus und des Vorhandenseins

der geplanten Vorhaben, soweit rele-
vant einschließlich Abrissarbeiten,

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen,
insbesondere Fläche, Boden, Was-
ser, Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt, wobei soweit möglich die
nachhaltige Verfügbarkeit dieser
Ressourcen zu berücksichtigen ist,

cc) der Art und Menge an Emissionen
von Schadstoffen, Lärm, Erschütte-
rungen, Licht, Wärme und Strahlung
sowie der Verursachung von Belästi-
gungen,

dd) der Art und Menge der erzeugten
Abfälle und ihrer Beseitigung und
Verwertung,

ee) der Risiken für die menschliche Ge-
sundheit, das kulturelle Erbe oder die
Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle
oder Katastrophen),

ff) der Kumulierung mit den Auswirkun-
gen von Vorhaben benachbarter
Plangebiete unter Berücksichtigung
etwaiger bestehender Umweltpro-
bleme in Bezug auf möglicherweise
betroffene Gebiete mit spezieller
Umweltrelevanz oder auf die Nut-
zung von natürlichen Ressourcen,

gg) der Auswirkungen der geplanten
Vorhaben auf das Klima (zum Bei-
spiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit
der geplanten Vorhaben gegenüber
den Folgen des Klimawandels,

hh) der eingesetzten Techniken und
Stoffe;

die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll
sich auf die direkten und die etwaigen in-
direkten, sekundären, kumulativen, gren-
züberschreitenden, kurzfristigen, mittel-
fristigen und langfristigen, ständigen und
vorübergehenden sowie positiven und
negativen Auswirkungen der geplanten
Vorhaben erstrecken; die Beschreibung
nach Halbsatz 2 soll zudem den auf
Ebene der Europäischen Union oder auf
Bundes-, Landes- oder kommunaler
Ebene festgelegten Umweltschutzzielen
Rechnung tragen;

c) eine Beschreibung der geplanten Maß-
nahmen, mit denen festgestellte erhebli-
che nachteilige Umweltauswirkungen
vermieden, verhindert, verringert oder
soweit möglich ausgeglichen werden
sollen, sowie gegebenenfalls geplante
Überwachungsmaßnahmen. In dieser
Beschreibung ist zu erläutern, inwieweit
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf
die Umwelt vermieden, verhindert, verrin-
gert oder ausgeglichen werden, wobei
sowohl die Bauphase als auch die Be-
triebsphase abzudecken ist;

d) in Betracht kommende anderweitige Pla-
nungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und
der räumliche Geltungsbereich des Bau-
leitplans zu berücksichtigen sind, und die
Angabe der wesentlichen Gründe für die
getroffene Wahl;

e) eine Beschreibung der erheblichen nach-
teiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6
Nummer 7 Buchstabe j; zur Vermeidung
von Mehrfachprüfungen können die
vorhandenen Ergebnisse anderer recht-
lich vorgeschriebener Prüfungen genutzt
werden; soweit angemessen, sollte die-
se Beschreibung Maßnahmen zur Verhin-
derung oder Verminderung der erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen solcher
Ereignisse auf die Umwelt sowie Einzel-
heiten in Bezug auf die Bereitschafts- und
vorgesehenen Bekämpfungsmaßnahmen
für derartige Krisenfälle erfassen;
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3. zusätzliche Angaben:

a) eine Beschreibung der wichtigsten Merk-
male der verwendeten technischen Ver-
fahren bei der Umweltprüfung sowie Hin-
weise auf Schwierigkeiten, die bei der
Zusammenstellung der Angaben aufge-
treten sind, zum Beispiel technische
Lücken oder fehlende Kenntnisse,

b) eine Beschreibung der geplanten Maß-
nahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Auswirkungen der Durchführung
des Bauleitplans auf die Umwelt,

c) eine allgemein verständliche Zusammen-
fassung der erforderlichen Angaben
nach dieser Anlage,

d) eine Referenzliste der Quellen, die für die
im Bericht enthaltenen Beschreibungen
und Bewertungen herangezogen wurden.

Anlage 2
(zu § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2)

Nachstehende Kriterien sind anzuwenden, so-
weit auf Anlage 2 Bezug genommen wird.

1. Merkmale des Bebauungsplans, insbe-
sondere in Bezug auf

1.1 das Ausmaß, in dem der Bebauungs-
plan einen Rahmen im Sinne des § 35
Absatz 3 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung setzt;

1.2 das Ausmaß, in dem der Bebauungs-
plan andere Pläne und Programme be-
einflusst;

1.3 die Bedeutung des Bebauungsplans für
die Einbeziehung umweltbezogener,
einschließlich gesundheitsbezogener Er-
wägungen, insbesondere im Hinblick
auf die Förderung der nachhaltigen Ent-
wicklung;

1.4 die für den Bebauungsplan relevanten
umweltbezogenen, einschließlich gesund-
heitsbezogener Probleme;

1.5 die Bedeutung des Bebauungsplans für
die Durchführung nationaler und euro-
päischer Umweltvorschriften.

2. Merkmale der möglichen Auswirkungen
und der voraussichtlich betroffenen Ge-
biete, insbesondere in Bezug auf

2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit
und Umkehrbarkeit der Auswirkungen;

2.2 den kumulativen und grenzüberschrei-
tenden Charakter der Auswirkungen;

2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließ-
lich der menschlichen Gesundheit (zum
Beispiel bei Unfällen);

2.4 den Umfang und die räumliche Ausdeh-
nung der Auswirkungen;

2.5 die Bedeutung und die Sensibilität des
voraussichtlich betroffenen Gebiets auf
Grund der besonderen natürlichen
Merkmale, des kulturellen Erbes, der
Intensität der Bodennutzung des Ge-
biets jeweils unter Berücksichtigung der
Überschreitung von Umweltqualitäts-
normen und Grenzwerten;

2.6 folgende Gebiete:

2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1
Nummer 8 des Bundesnaturschutzge-
setzes,

2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des
Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht
bereits von Nummer 2.6.1 erfasst,

2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des Bundes-
naturschutzgesetzes, soweit nicht be-
reits von Nummer 2.6.1 erfasst,

2.6.4 Biosphärenreservate und Landschafts-
schutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26
des Bundesnaturschutzgesetzes,

2.6.5 gesetzlich geschützte Biotope gemäß
§ 30 des Bundesnaturschutzgesetzes,

2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 des
Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellen-
schutzgebiete gemäß § 53 Absatz 4
des Wasserhaushaltsgesetzes sowie
Überschwemmungsgebiete gemäß § 76
des Wasserhaushaltsgesetzes,

2.6.7 Gebiete, in denen die in Rechtsakten
der Europäischen Union festgelegten
Umweltqualitätsnormen bereits über-
schritten sind,

2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte,
insbesondere Zentrale Orte im Sinne
des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des
Raumordnungsgesetzes,

2.6.9 in amtlichen Listen oder Karten ver-
zeichnete Denkmäler, Denkmalensem-
bles, Bodendenkmäler oder Gebiete,
die von der durch die Länder bestimm-
ten Denkmalschutzbehörde als archäo-
logisch bedeutende Landschaften ein-
gestuft worden sind.
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Art der baulichen Nutzung

§ 1 Allgemeine Vorschriften für
Bauflächen und Baugebiete

(1) Im Flächennutzungsplan können die für die
Bebauung vorgesehenen Flächen nach der all-
gemeinen Art ihrer baulichen Nutzung (Bau-
flächen) dargestellt werden als
1. Wohnbauflächen (W)
2. gemischte Bauflächen (M)
3. gewerbliche Bauflächen (G)
4. Sonderbauflächen (S).

(2) Die für die Bebauung vorgesehenen Flä-
chen können nach der besonderen Art ihrer
baulichen Nutzung (Baugebiete) dargestellt
werden als
01. Kleinsiedlungsgebiete (WS)
02. reine Wohngebiete (WR)
03. allgemeine Wohngebiete (WA)
04. besondere Wohngebiete (WB)
05. Dorfgebiete (MD)
06. dörfliche Wohngebiete (MDW)
07. Mischgebiete (MI)
08. urbane Gebiete (MU)
09. Kerngebiete (MK)
10. Gewerbegebiete (GE)
11. Industriegebiete (GI)
12. Sondergebiete (SO).

(3) Im Bebauungsplan können die in Absatz 2
bezeichneten Baugebiete festgesetzt werden.
Durch die Festsetzung werden die Vorschrif-
ten der §§ 2 bis 14 Bestandteil des Bebau-
ungsplans, soweit nicht auf Grund der Ab-
sätze 4 bis 10 etwas anderes bestimmt wird.
Bei Festsetzung von Sondergebieten finden
die Vorschriften über besondere Festsetzun-
gen nach den Absätzen 4 bis 10 keine Anwen-
dung; besondere Festsetzungen über die Art
der Nutzung können nach den §§ 10 und 11
getroffen werden.

(4) Für die in den §§ 4 bis 9 bezeichneten Bau-
gebiete können im Bebauungsplan für das
jeweilige Baugebiet Festsetzungen getroffen
werden, die das Baugebiet

1. nach der Art der zulässigen Nutzung,

2. nach der Art der Betriebe und Anlagen und
deren besonderen Bedürfnissen und Eigen-
schaften

ERSTER ABSCHNITT gliedern. Die Festsetzungen nach Satz 1 kön-
nen auch für mehrere Gewerbegebiete einer
Gemeinde im Verhältnis zueinander getroffen
werden; dies gilt auch für Industriegebiete. Ab-
satz 5 bleibt unberührt.

(5) Im Bebauungsplan kann festgesetzt wer-
den, dass bestimmte Arten von Nutzungen,
die nach den §§ 2 bis 9 sowie 13 und 13a all-
gemein zulässig sind, nicht zulässig sind oder
nur ausnahmsweise zugelassen werden kön-
nen, sofern die allgemeine Zweckbestimmung
des Baugebiets gewahrt bleibt.

(6) Im Bebauungsplan kann festgesetzt wer-
den, dass alle oder einzelne Ausnahmen, die
in den Baugebieten nach den §§ 2 bis 9 vor-
gesehen sind,
1. nicht Bestandteil des Bebauungsplans wer-

den oder
2. in dem Baugebiet allgemein zulässig sind,

sofern die allgemeine Zweckbestimmung
des Baugebiets gewahrt bleibt.

(7) In Bebauungsplänen für Baugebiete nach
den §§ 4 bis 9 kann, wenn besondere städte-
bauliche Gründe dies rechtfertigen (§ 9 Absatz 3
des Baugesetzbuchs), festgesetzt werden, dass
in bestimmten Geschossen, Ebenen oder sons-
tigen Teilen baulicher Anlagen
1. nur einzelne oder mehrere der in dem Bau-

gebiet allgemein zulässigen Nutzungen
zulässig sind,

2. einzelne oder mehrere der in dem Bauge-
biet allgemein zulässigen Nutzungen un-
zulässig sind oder als Ausnahme zugelas-
sen werden können oder

3. alle oder einzelne Ausnahmen, die in den
Baugebieten nach den §§ 4 bis 9 vorgese-
hen sind, nicht zulässig oder, sofern die
allgemeine Zweckbestimmung des Bauge-
biets gewahrt bleibt, allgemein zulässig sind.

(8) Die Festsetzungen nach den Absätzen 4
bis 7 können sich auch auf Teile des Bauge-
biets beschränken.

(9) Wenn besondere städtebauliche Gründe
dies rechtfertigen, kann im Bebauungsplan bei
Anwendung der Absätze 5 bis 8 festgesetzt
werden, dass nur bestimmte Arten der in den
Baugebieten allgemein oder ausnahmsweise
zulässigen baulichen oder sonstigen Anlagen
zulässig oder nicht zulässig sind oder nur aus-
nahmsweise zugelassen werden können.

(10) Wären bei Festsetzung eines Baugebiets
nach den §§ 2 bis 9 in überwiegend bebauten
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Gebieten bestimmte vorhandene bauliche und
sonstige Anlagen unzulässig, kann im Bebau-
ungsplan festgesetzt werden, dass Erwei-
terungen, Änderungen, Nutzungsänderungen
und Erneuerungen dieser Anlagen allgemein
zulässig sind oder ausnahmsweise zugelassen
werden können. Im Bebauungsplan können
nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit
getroffen werden. Die allgemeine Zweckbe-
stimmung des Baugebiets muss in seinen
übrigen Teilen gewahrt bleiben. Die Sätze 1
bis 3 gelten auch für die Änderung und Ergän-
zung von Bebauungsplänen.

§ 2 Kleinsiedlungsgebiete
(1) Kleinsiedlungsgebiete dienen vorwiegend
der Unterbringung von Kleinsiedlungen ein-
schließlich Wohngebäuden mit entsprechen-
den Nutzgärten und landwirtschaftlichen Ne-
benerwerbsstellen.

(2) Zulässig sind
1. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäu-

de mit entsprechenden Nutzgärten, land-
wirtschaftliche Nebenerwerbsstellen und
Gartenbaubetriebe,

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden
Läden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht störenden Handwerksbetriebe.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. sonstige Wohngebäude mit nicht mehr als

zwei Wohnungen,
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,

gesundheitliche und sportliche Zwecke,
3. Tankstellen,
4. nicht störende Gewerbebetriebe.

§ 3 Reine Wohngebiete
(1) Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürf-

nissen der Bewohner des Gebiets dienen.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Läden und nicht störende Handwerksbe-

triebe, die zur Deckung des täglichen Be-
darfs für die Bewohner des Gebiets dienen,
sowie kleine Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes,

2. sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie
den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets

dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(4) Zu den nach Absatz 2 sowie den §§ 2, 4 bis
7 zulässigen Wohngebäuden gehören auch sol-
che, die ganz oder teilweise der Betreuung
und Pflege ihrer Bewohner dienen.

§ 4 Allgemeine Wohngebiete
(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwie-
gend dem Wohnen.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden

Läden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen,
4. Gartenbaubetriebe,
5. Tankstellen.

§ 4a Gebiete zur Erhaltung
und Entwicklung der
Wohnnutzung
(besondere Wohngebiete)

(1) Besondere Wohngebiete sind überwiegend
bebaute Gebiete, die aufgrund ausgeübter
Wohnnutzung und vorhandener sonstiger in
Absatz 2 genannter Anlagen eine besondere
Eigenart aufweisen und in denen unter Be-
rücksichtigung dieser Eigenart die Wohnnut-
zung erhalten und fortentwickelt werden soll.
Besondere Wohngebiete dienen vorwiegend
dem Wohnen; sie dienen auch der Unterbrin-
gung von Gewerbebetrieben und sonstigen
Anlagen im Sinne der Absätze 2 und 3, soweit
diese Betriebe und Anlagen nach der beson-
deren Eigenart des Gebiets mit der Wohnnut-
zung vereinbar sind.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Läden, Betriebe des Beherbergungsgewer-

bes, Schank- und Speisewirtschaften,
3. sonstige Gewerbebetriebe,
4. Geschäfts- und Bürogebäude,
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5. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,

gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Anlagen für zentrale Einrichtungen der Ver-

waltung,
2. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen

ihrer Zweckbestimmung oder ihres Um-
fangs nur in Kerngebieten allgemein zuläs-
sig sind,

3. Tankstellen.

(4) Für besondere Wohngebiete oder Teile sol-
cher Gebiete kann, wenn besondere städtebau-
liche Gründe dies rechtfertigen (§ 9 Absatz 3 des
Baugesetzbuchs), festgesetzt werden, dass

1. oberhalb eines im Bebauungsplan be-
stimmten Geschosses nur Wohnungen
zulässig sind oder

2. in Gebäuden ein im Bebauungsplan be-
stimmter Anteil der zulässigen Geschos-
sfläche oder eine bestimmte Größe der Ge-
schossfläche für Wohnungen zu verwenden
ist.

§ 5 Dorfgebiete
(1) Dorfgebiete dienen der Unterbringung der
Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe, dem Wohnen und der Unter-
bringung von nicht wesentlich störenden
Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der
Bewohner des Gebiets dienenden Hand-
werksbetrieben. Auf die Belange der land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich
ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig
Rücksicht zu nehmen.

(2) Zulässig sind

1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe und die dazugehörigen
Wohnungen und Wohngebäude,

2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohnge-
bäude mit entsprechenden Nutzgärten und
landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen,

3. sonstige Wohngebäude,

4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und
Sammlung land- und forstwirtschaftlicher
Erzeugnisse,

5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes,

6. sonstige Gewerbebetriebe,

7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke,

8. Gartenbaubetriebe,

9. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstät-
ten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 zu-
gelassen werden.

§ 5a Dörfliche Wohngebiete
(1) Dörfliche Wohngebiete dienen dem Woh-
nen sowie der Unterbringung von land- und
forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und
nicht wesentlich störenden Gewerbebetrie-
ben. Die Nutzungsmischung muss nicht
gleichgewichtig sein.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaft-

licher Nebenerwerbsbetriebe und die dazu-
gehörigen Wohnungen und Wohngebäude,

3. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäu-
de mit entsprechenden Nutzgärten,

4. nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen
für die Tierhaltung,

5. die der Versorgung des Gebiets dienenden
Läden sowie Schank- und Speisewirtschaf-
ten,

6. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
7. sonstige Gewerbebetriebe,
8. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für

kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe und die dazugehörigen Woh-
nungen und Wohngebäude,

2. Gartenbaubetriebe,

3. Tankstellen.

§ 6 Mischgebiete
(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der
Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das
Wohnen nicht wesentlich stören.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
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3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Spei-

sewirtschaften sowie Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe,

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchli-
che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke,

6. Gartenbaubetriebe,

7. Tankstellen,

8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Ab-
satz 3 Nummer 2 in den Teilen des Gebiets,
die überwiegend durch gewerbliche Nut-
zungen geprägt sind.

(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstät-
ten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2
außerhalb der in Absatz 2 Nummer 8 bezeich-
neten Teile des Gebiets zugelassen werden.

§ 6a Urbane Gebiete
(1) Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie
der Unterbringung von Gewerbebetrieben und
sozialen, kulturellen und anderen Einrichtun-
gen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich
stören. Die Nutzungsmischung muss nicht
gleichgewichtig sein.

(2) Zulässig sind

1. Wohngebäude,

2. Geschäfts- und Bürogebäude,

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe,

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchli-
che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen

ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs
nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind,

2. Tankstellen.

(4) Für urbane Gebiete oder Teile solcher Gebiete
kann festgesetzt werden, dass in Gebäuden

1. im Erdgeschoss an der Straßenseite eine
Wohnnutzung nicht oder nur ausnahms-
weise zulässig ist,

2. oberhalb eines im Bebauungsplan be-
stimmten Geschosses nur Wohnungen
zulässig sind,

3. ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil
der zulässigen Geschossfläche oder eine
im Bebauungsplan bestimmte Größe der
Geschossfläche für Wohnungen zu verwen-
den ist, oder

4. ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil
der zulässigen Geschossfläche oder eine
im Bebauungsplan bestimmte Größe der
Geschossfläche für gewerbliche Nutzungen
zu verwenden ist.

§ 7 Kerngebiete
(1) Kerngebiete dienen vorwiegend der Unter-
bringung von Handelsbetrieben sowie der
zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der
Verwaltung und der Kultur.

(2) Zulässig sind

1. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Spei-
sewirtschaften, Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes und Vergnügungsstätten,

3. sonstige nicht wesentlich störende Gewer-
bebetriebe,

4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke,

5. Tankstellen im Zusammenhang mit Park-
häusern und Großgaragen,

6. Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber
und Betriebsleiter,

7. sonstige Wohnungen nach Maßgabe von
Festsetzungen des Bebauungsplans.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Tankstellen, die nicht unter Absatz 2 Num-

mer 5 fallen,
2. Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 Num-

mer 6 und 7 fallen.

(4) Für Teile eines Kerngebiets kann, wenn be-
sondere städtebauliche Gründe dies rechtferti-
gen (§ 9 Absatz 3 des Baugesetzbuchs), fest-
gesetzt werden, dass

1. oberhalb eines im Bebauungsplan be-
stimmten Geschosses nur Wohnungen
zulässig sind oder

2. in Gebäuden ein im Bebauungsplan be-
stimmter Anteil der zulässigen Geschos-
sfläche oder eine bestimmte Größe der Ge-
schossfläche für Wohnungen zu verwenden
ist.
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Dies gilt auch, wenn durch solche Festsetzun-
gen dieser Teil des Kerngebiets nicht vorwie-
gend der Unterbringung von Handelsbetrieben
sowie der zentralen Einrichtungen der Wirt-
schaft, der Verwaltung und der Kultur dient.

§ 8 Gewerbegebiete
(1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der
Unterbringung von nicht erheblich belästigen-
den Gewerbebetrieben.

(2) Zulässig sind

1. Gewerbebetriebe aller Art einschließlich An-
lagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme
aus solarer Strahlungsenergie oder Winden-
ergie, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffent-
liche Betriebe,

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsge-
bäude,

3. Tankstellen,
4. Anlagen für sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb
zugeordnet und ihm gegenüber in Grund-
fläche und Baumasse untergeordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale
und gesundheitliche Zwecke,

3. Vergnügungsstätten.

§ 9 Industriegebiete
(1) Industriegebiete dienen ausschließlich der
Unterbringung von Gewerbebetrieben, und
zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in an-
deren Baugebieten unzulässig sind.

(2) Zulässig sind

1. Gewerbebetriebe aller Art einschließlich An-
lagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme
aus solarer Strahlungsenergie oder Winden-
ergie, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffent-
liche Betriebe,

2. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb
zugeordnet und ihm gegenüber in Grund-
fläche und Baumasse untergeordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

§ 10 Sondergebiete,
die der Erholung dienen

(1) Als Sondergebiete, die der Erholung die-
nen, kommen insbesondere in Betracht
Wochenendhausgebiete,
Ferienhausgebiete,
Campingplatzgebiete.

(2) Für Sondergebiete, die der Erholung die-
nen, sind die Zweckbestimmung und die Art
der Nutzung darzustellen und festzusetzen. Im
Bebauungsplan kann festgesetzt werden,
dass bestimmte, der Eigenart des Gebiets ent-
sprechende Anlagen und Einrichtungen zur
Versorgung des Gebiets und für sportliche
Zwecke allgemein zulässig sind oder aus-
nahmsweise zugelassen werden können.

(3) In Wochenendhausgebieten sind Wochen-
endhäuser als Einzelhäuser zulässig. Im Be-
bauungsplan kann festgesetzt werden, dass
Wochenendhäuser nur als Hausgruppen
zulässig sind oder ausnahmsweise als Haus-
gruppen zugelassen werden können. Die
zulässige Grundfläche der Wochenendhäuser
ist im Bebauungsplan, begrenzt nach der be-
sonderen Eigenart des Gebiets, unter Berück-
sichtigung der landschaftlichen Gegebenhei-
ten festzusetzen.

(4) In Ferienhausgebieten sind Ferienhäuser
zulässig, die aufgrund ihrer Lage, Größe, Aus-
stattung, Erschließung und Versorgung für den
Erholungsaufenthalt geeignet und dazu be-
stimmt sind, überwiegend und auf Dauer
einem wechselnden Personenkreis zur Erho-
lung zu dienen. Im Bebauungsplan kann die
Grundfläche der Ferienhäuser, begrenzt nach
der besonderen Eigenart des Gebiets, unter
Berücksichtigung der landschaftlichen Gege-
benheiten festgesetzt werden.

(5) In Campingplatzgebieten sind Camping-
plätze und Zeltplätze zulässig.

§ 11 Sonstige Sondergebiete
(1) Als sonstige Sondergebiete sind solche
Gebiete darzustellen und festzusetzen, die
sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis
10 wesentlich unterscheiden.
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(2) Für sonstige Sondergebiete sind die
Zweckbestimmung und die Art der Nutzung
darzustellen und festzusetzen. Als sonstige
Sondergebiete kommen insbesondere in Be-
tracht
Gebiete für den Fremdenverkehr, wie Kur-
gebiete und Gebiete für die Fremdenbeherber-
gung, auch mit einer Mischung von Fremden-
beherbergung oder Ferienwohnen einerseits
sowie Dauerwohnen andererseits,
Ladengebiete,

Gebiete für Einkaufszentren und großflächige
Handelsbetriebe,

Gebiete für Messen, Ausstellungen und Kon-
gresse,

Hochschulgebiete,

Klinikgebiete,

Hafengebiete,

Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Ent-
wicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien,
wie Windenergie und solare Strahlungsener-
gie, dienen.

(3) 1. Einkaufszentren,
2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die

sich nach Art, Lage oder Umfang auf die
Verwirklichung der Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung oder auf die
städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung nicht nur unwesentlich auswirken
können,

3. sonstige großflächige Handelsbetriebe,
die im Hinblick auf den Verkauf an letzte
Verbraucher und auf die Auswirkungen
den in Nummer 2 bezeichneten Einzel-
handelsbetrieben vergleichbar sind,

sind außer in Kerngebieten nur in für sie
festgesetzten Sondergebieten zulässig. Aus-
wirkungen im Sinne des Satzes 1 Nummer 2
und 3 sind insbesondere schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des § 3 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes sowie Auswirkun-
gen auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf
den Verkehr, auf die Versorgung der Bevölke-
rung im Einzugsbereich der in Satz 1 bezeich-
neten Betriebe, auf die Entwicklung zentraler
Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in
anderen Gemeinden, auf das Orts- und Land-
schaftsbild und auf den Naturhaushalt. Aus-
wirkungen im Sinne des Satzes 2 sind bei
Betrieben nach Satz 1 Nummer 2 und 3 in der
Regel anzunehmen, wenn die Geschossfläche

1 200 m2 überschreitet. Die Regel des Satzes 3
gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass Auswirkungen bereits bei weniger als
1 200 m2 Geschossfläche vorliegen oder bei
mehr als 1 200 m2 Geschossfläche nicht vor-
liegen; dabei sind in Bezug auf die in Satz 2
bezeichneten Auswirkungen insbesondere die
Gliederung und Größe der Gemeinde und ihrer
Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen
Versorgung der Bevölkerung und das Waren-
angebot des Betriebs zu berücksichtigen.

§ 12 Stellplätze und Garagen
(1) Stellplätze und Garagen sind in allen Bau-
gebieten zulässig, soweit sich aus den Absät-
zen 2 bis 6 nichts anderes ergibt.

(2) In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohnge-
bieten und allgemeinen Wohngebieten sowie
Sondergebieten, die der Erholung dienen, sind
Stellplätze und Garagen nur für den durch die
zugelassene Nutzung verursachten Bedarf
zulässig.

(3) Unzulässig sind

1. Stellplätze und Garagen für Lastkraftwagen
und Kraftomnibusse sowie für Anhänger die-
ser Kraftfahrzeuge in reinen Wohngebieten,

2. Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge
mit einem Eigengewicht über 3,5 Tonnen
sowie für Anhänger dieser Kraftfahrzeuge in
Kleinsiedlungsgebieten und allgemeinen
Wohngebieten.

(4) Im Bebauungsplan kann, wenn besondere
städtebauliche Gründe dies rechtfertigen (§ 9
Absatz 3 des Baugesetzbuchs), festgesetzt
werden, dass in bestimmten Geschossen nur
Stellplätze oder Garagen und zugehörige Ne-
beneinrichtungen (Garagengeschosse) zuläs-
sig sind. Eine Festsetzung nach Satz 1 kann
auch für Geschosse unterhalb der Gelände-
oberfläche getroffen werden. Bei Festsetzun-
gen nach den Sätzen 1 und 2 sind Stellplätze
und Garagen auf dem Grundstück nur in den
festgesetzten Geschossen zulässig, soweit
der Bebauungsplan nichts anderes bestimmt.

(5) Im Bebauungsplan kann, wenn besondere
städtebauliche Gründe dies rechtfertigen (§ 9
Absatz 3 des Baugesetzbuchs), festgesetzt
werden, dass in Teilen von Geschossen nur
Stellplätze und Garagen zulässig sind. Absatz 4
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
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(6) Im Bebauungsplan kann festgesetzt wer-
den, dass in Baugebieten oder bestimmten
Teilen von Baugebieten Stellplätze und Gara-
gen unzulässig oder nur in beschränktem Um-
fang zulässig sind, soweit landesrechtliche
Vorschriften nicht entgegenstehen.

(7) Die landesrechtlichen Vorschriften über die
Ablösung der Verpflichtung zur Herstellung
von Stellplätzen und Garagen sowie die Ver-
pflichtung zur Herstellung von Stellplätzen und
Garagen außerhalb der im Bebauungsplan
festgesetzten Bereiche bleiben bei Festset-
zungen nach den Absätzen 4 bis 6 unberührt.

§ 13 Gebäude und Räume
für freie Berufe

Für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger
und solcher Gewerbetreibender, die ihren
Beruf in ähnlicher Art ausüben, sind in den
Baugebieten nach den §§ 2 bis 4 Räume, in
den Baugebieten nach den §§ 4a bis 9 auch
Gebäude zulässig.

§ 13a Ferienwohnungen
Räume oder Gebäude, die einem ständig
wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt
vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung
gestellt werden und die zur Begründung einer
eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt
sind (Ferienwohnungen), gehören unbescha-
det des § 10 in der Regel zu den nicht stören-
den Gewerbebetrieben nach § 2 Absatz 3
Nummer 4 und § 4 Absatz 3 Nummer 2 oder
zu den Gewerbebetrieben nach § 4a Absatz 2
Nummer 3, § 5 Absatz 2 Nummer 6, § 5a Ab-
satz 2 Nummer 7, § 6 Absatz 2 Nummer 4,
§ 6a Absatz 2 Nummer 4 und § 7 Absatz 2
Nummer 3. Abweichend von Satz 1 können
Räume nach Satz 1 in den übrigen Fällen ins-
besondere bei einer baulich untergeordneten
Bedeutung gegenüber der in dem Gebäude
vorherrschenden Hauptnutzung zu den Betrie-
ben des Beherbergungsgewerbes nach § 4
Absatz 3 Nummer 1, § 4a Absatz 2 Nummer
2, § 5 Absatz 2 Nummer 5, § 5a Absatz 2
Nummer 6, § 6 Absatz 2 Nummer 3, § 6a Ab-
satz 2 Nummer 3 und § 7 Absatz 2 Nummer 2
oder zu den kleinen Betrieben des Beherber-
gungsgewerbes nach § 3 Absatz 3 Nummer 1
gehören.

§ 14 Nebenanlagen; Anlagen zur
Nutzung solarer Strah-
lungsenergie und Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen

(1) Außer den in den §§ 2 bis 13 genannten
Anlagen sind auch untergeordnete Nebenan-
lagen und Einrichtungen zulässig, die dem
Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelege-
nen Grundstücke oder des Baugebiets selbst
dienen und die seiner Eigenart nicht wider-
sprechen. Soweit nicht bereits in den Bauge-
bieten nach dieser Verordnung Einrichtungen
und Anlagen für die Tierhaltung, einschließlich
der Kleintiererhaltungszucht, zulässig sind,
gehören zu den untergeordneten Nebenanla-
gen und Einrichtungen im Sinne des Satzes 1
auch solche für die Kleintierhaltung. Zu den
untergeordneten Nebenanlagen und Einrich-
tungen im Sinne des Satzes 1 gehören auch
Anlagen zur Erzeugung von Strom oder
Wärme aus erneuerbaren Energien. Im Bebau-
ungsplan kann die Zulässigkeit der Nebenan-
lagen und Einrichtungen eingeschränkt oder
ausgeschlossen werden.

(1a) In den Baugebieten nach den §§ 2 bis 11
sind Nebenanlagen, die der öffentlichen Versor-
gung mit Telekommunikationsdienstleistungen
dienen, zulässig; Absatz 1 Satz 4 gilt entspre-
chend.

(2) Die der Versorgung der Baugebiete mit
Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur
Ableitung von Abwasser dienenden Neben-
anlagen können in den Baugebieten als Aus-
nahme zugelassen werden, auch soweit für sie
im Bebauungsplan keine besonderen Flächen
festgesetzt sind. Dies gilt auch für fernmelde-
technische Nebenanlagen sowie für Anlagen für
erneuerbare Energien, soweit nicht Absatz 1
Satz 1 oder Absatz 1a Anwendung findet.

(3) Soweit baulich untergeordnete Anlagen zur
Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an oder
auf Dach- und Außenwandflächen oder Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen innerhalb von Ge-
bäuden nicht bereits nach den §§ 2 bis 13
zulässig sind, gelten sie auch dann als Anla-
gen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn die
erzeugte Energie vollständig oder überwie-
gend in das öffentliche Netz eingespeist wird.
In Gewerbe-, Industrie- und sonstigen Son-
dergebieten gilt Satz 1 auch für sonstige bau-
lich untergeordnete Anlagen zur Nutzung sola-
rer Strahlungsenergie.
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(4) In einem Gebiet nach § 11 Absatz 2 für An-
lagen, die der Nutzung solarer Strahlungsener-
gie dienen, sind Anlagen zur Herstellung oder
Speicherung von Wasserstoff zulässig, wenn
die Voraussetzungen entsprechend § 249a
Absatz 4 gegeben sind. In Gewerbe- und In-
dustriegebieten gilt Satz 1 entsprechend, wenn
dort eine Anlage, die der Nutzung solarer
Strahlungsenergie dient und die keine Neben-
anlage im Sinne dieser Vorschrift ist, tatsäch-
lich vorhanden ist. Absatz 1 Satz 4 gilt entspre-
chend.

§ 15 Allgemeine Voraus-
setzungen für die
Zulässigkeit baulicher
und sonstiger Anlagen

(1) Die in den §§ 2 bis 14 aufgeführten bauli-
chen und sonstigen Anlagen sind im Einzelfall
unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, Um-
fang oder Zweckbestimmung der Eigenart des
Baugebiets widersprechen. Sie sind auch un-
zulässig, wenn von ihnen Belästigungen oder
Störungen ausgehen können, die nach der
Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst
oder in dessen Umgebung unzumutbar sind,
oder wenn sie solchen Belästigungen oder
Störungen ausgesetzt werden.

(2) Die Anwendung des Absatzes 1 hat nach
den städtebaulichen Zielen und Grundsätzen
des § 1 Absatz 5 des Baugesetzbuchs zu er-
folgen.

(3) Die Zulässigkeit der Anlagen in den Bauge-
bieten ist nicht allein nach den verfahrensrechtli-
chen Einordnungen des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes und der auf seiner Grundlage
erlassenen Verordnungen zu beurteilen.

Maß der baulichen Nutzung

§ 16 Bestimmung des Maßes
der baulichen Nutzung

(1) Wird im Flächennutzungsplan das allgemeine
Maß der baulichen Nutzung dargestellt, genügt
die Angabe der Geschossflächenzahl, der Bau-
massenzahl oder der Höhe baulicher Anlagen.

ZWEITER ABSCHNITT

(2) Im Bebauungsplan kann das Maß der bau-
lichen Nutzung bestimmt werden durch Fest-
setzung

1. der Grundflächenzahl oder der Größe der
Grundflächen der baulichen Anlagen,

2. der Geschossflächenzahl oder der Größe
der Geschossfläche, der Baumassenzahl
oder der Baumasse,

3. der Zahl der Vollgeschosse,

4. der Höhe baulicher Anlagen.

(3) Bei Festsetzung des Maßes der baulichen
Nutzung im Bebauungsplan ist festzusetzen

1. stets die Grundflächenzahl oder die Größe
der Grundflächen der baulichen Anlagen,

2. die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe
baulicher Anlagen, wenn ohne ihre Festset-
zung öffentliche Belange, insbesondere das
Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt
werden können.

(4) Bei Festsetzung des Höchstmaßes für die
Geschossflächenzahl oder die Größe der Ge-
schossfläche, für die Zahl der Vollgeschosse
und die Höhe baulicher Anlagen im Bebau-
ungsplan kann zugleich ein Mindestmaß fest-
gesetzt werden. Die Zahl der Vollgeschosse
und die Höhe baulicher Anlagen können auch
als zwingend festgesetzt werden.

(5) Im Bebauungsplan kann das Maß der bau-
lichen Nutzung für Teile des Baugebiets, für
einzelne Grundstücke oder Grundstücksteile
und für Teile baulicher Anlagen unterschiedlich
festgesetzt werden; die Festsetzungen kön-
nen oberhalb und unterhalb der Geländeober-
fläche getroffen werden.

(6) Im Bebauungsplan können nach Art und
Umfang bestimmte Ausnahmen von dem fest-
gesetzten Maß der baulichen Nutzung vorge-
sehen werden.

§ 17 Orientierungswerte für die
Bestimmung des Maßes
der baulichen Nutzung

Bei der Bestimmung des Maßes der bauli-
chen Nutzung nach § 16 bestehen, auch
wenn eine Geschossflächenzahl oder eine
Baumassenzahl nicht dargestellt oder festge-
setzt wird, folgende Orientierungswerte für
Obergrenzen:
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In Wochenendhausgebieten und Ferienhausge-
bieten dürfen die Orientierungswerte für Ober-
grenzen nach Satz 1 nicht überschritten werden.

§ 18 Höhe baulicher Anlagen
(1) Bei Festsetzung der Höhe baulicher Anla-
gen sind die erforderlichen Bezugspunkte zu
bestimmen.

(2) Ist die Höhe baulicher Anlagen als zwingend
festgesetzt (§ 16 Absatz 4 Satz 2), können ge-
ringfügige Abweichungen zugelassen werden.

§ 19 Grundflächenzahl,
zulässige Grundfläche

(1) Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Qua-
dratmeter Grundfläche je Quadratmeter
Grundstücksfläche im Sinne des Absatzes 3
zulässig sind.

(2) Zulässige Grundfläche ist der nach Absatz 1
errechnete Anteil des Baugrundstücks, der
von baulichen Anlagen überdeckt werden darf.

(3) Für die Ermittlung der zulässigen Grundflä-
che ist die Fläche des Baugrundstücks maßge-
bend, die im Bauland und hinter der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungsli-
nie liegt. Ist eine Straßenbegrenzungslinie nicht
festgesetzt, so ist die Fläche des Baugrund-

stücks maßgebend, die hinter der tatsächli-
chen Straßengrenze liegt oder die im Bebau-
ungsplan als maßgebend für die Ermittlung der
zulässigen Grundfläche festgesetzt ist.

(4) Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die
Grundflächen von
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück
lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf
durch die Grundflächen der in Satz 1 bezeich-
neten Anlagen bis zu 50 vom Hundert über-
schritten werden, höchstens jedoch bis zu
einer Grundflächenzahl von 0,8; weitere Über-
schreitungen in geringfügigem Ausmaß kön-
nen zugelassen werden. Im Bebauungsplan
können von Satz 2 abweichende Bestimmun-
gen getroffen werden. Soweit der Bebauungs-
plan nichts anderes festsetzt, kann im Einzel-
fall von der Einhaltung der sich aus Satz 2 er-
gebenden Grenzen abgesehen werden
1. bei Überschreitungen mit geringfügigen

Auswirkungen auf die natürlichen Funktio-
nen des Bodens oder

2. wenn die Einhaltung der Grenzen zu einer
wesentlichen Erschwerung der zweckent-
sprechenden Grundstücksnutzung führen
würde.

1 2 3 4

Baugebiet Grund-
flächenzahl
(GRZ)

Geschoß-
flächenzahl
(GFZ)

Bau-
massenzahl
(BMZ)

in Kleinsiedlungsgebieten (WS) 0,2 0,4 –

in reinen Wohngebieten (WR)
allgemeinen Wohngebieten (WA)
Ferienhausgebieten 0,4 1,2 –

in besonderen Wohngebieten (WB) 0,6 1,6 –

in Dorfgebieten (MD), Mischgebieten (MI) –
dörflichen Wohngebieten (MDW) 0,6 1,2 –

in urbanen Gebieten (MU) 0,8 3,0 –

in Kerngebieten (MK) 1,0 3,0 –

in Gewerbegebieten (GE), Industrie-
gebieten (GI), sonstigen Sondergebieten 0,8 2,4 10,0

in Wochenendhausgebieten 0,2 0,2 –
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(5) Soweit der Bebauungsplan nichts anderes
festsetzt, darf die zulässige Grundfläche in Ge-
werbe-, Industrie- und sonstigen Sondergebie-
ten durch die Grundflächen von Anlagen zur Er-
zeugung von Strom und Wärme aus solarer
Strahlungsenergie und Windenergie überschrit-
ten werden.

§ 20 Vollgeschosse, Geschoss-
flächenzahl, Geschossfläche

(1) Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach
landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse
sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

(2) Die Geschossflächenzahl gibt an, wieviel
Quadratmeter Geschossfläche je Quadrat-
meter Grundstücksfläche im Sinne des § 19
Absatz 3 zulässig sind.

(3) Die Geschossfläche ist nach den Außen-
maßen der Gebäude in allen Vollgeschossen
zu ermitteln. Im Bebauungsplan kann festge-
setzt werden, dass die Flächen von Aufent-
haltsräumen in anderen Geschossen einsch-
ließlich der zu ihnen gehörenden Treppen-
räume und einschließlich ihrer Umfassungs-
wände ganz oder teilweise mitzurechnen oder
ausnahmsweise nicht mitzurechnen sind.

(4) Bei der Ermittlung der Geschossfläche blei-
ben Nebenanlagen im Sinne des § 14, Bal-
kone, Loggien, Terrassen sowie bauliche Anla-
gen, soweit sie nach Landesrecht in den Ab-
standsflächen (seitlicher Grenzabstand und
sonstige Abstandsflächen) zulässig sind oder
zugelassen werden können, unberücksichtigt.

§ 21 Baumassenzahl, Baumasse
(1) Die Baumassenzahl gibt an, wieviel Kubik-
meter Baumasse je Quadratmeter Grund-
stücksfläche im Sinne des § 19 Absatz 3
zulässig sind.

(2) Die Baumasse ist nach den Außenmaßen
der Gebäude vom Fußboden des untersten
Vollgeschosses bis zur Decke des obersten
Vollgeschosses zu ermitteln. Die Baumassen
von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen
einschließlich der zu ihnen gehörenden Trep-
penräume und einschließlich ihrer Umfassungs-
wände und Decken sind mitzurechnen. Bei
baulichen Anlagen, bei denen eine Berechnung
der Baumasse nach Satz 1 nicht möglich ist, ist
die tatsächliche Baumasse zu ermitteln.

(3) Bauliche Anlagen und Gebäudeteile im
Sinne des § 20 Absatz 4 bleiben bei der Er-
mittlung der Baumasse unberücksichtigt.

(4) Ist im Bebauungsplan die Höhe baulicher
Anlagen oder die Baumassenzahl nicht festge-
setzt, darf bei Gebäuden, die Geschosse von
mehr als 3,50 m Höhe haben, eine Baumas-
senzahl, die das Dreieinhalbfache der zulässi-
gen Geschossflächenzahl beträgt, nicht über-
schritten werden.

§ 21a Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen

(1) Garagengeschosse oder ihre Baumasse
sind in sonst anders genutzten Gebäuden auf
die Zahl der zulässigen Vollgeschosse oder auf
die zulässige Baumasse nicht anzurechnen,
wenn der Bebauungsplan dies festsetzt oder
als Ausnahme vorsieht.

(2) Der Grundstücksfläche im Sinne des § 19
Absatz 3 sind Flächenanteile an außerhalb
des Baugrundstücks festgesetzten Gemein-
schaftsanlagen im Sinne des § 9 Absatz 1
Nummer 22 des Baugesetzbuchs hinzuzu-
rechnen, wenn der Bebauungsplan dies fest-
setzt oder als Ausnahme vorsieht.

(3) Soweit § 19 Absatz 4 nicht entgegensteht,
ist eine Überschreitung der zulässigen Grund-
fläche durch überdachte Stellplätze und Gara-
gen bis zu 0,1 der Fläche des Baugrundstücks
zulässig; eine weitergehende Überschreitung
kann ausnahmsweise zugelassen werden
1. in Kerngebieten, Gewerbegebieten und In-

dustriegebieten,
2. in anderen Baugebieten, soweit solche An-

lagen nach § 9 Absatz 1 Nummer 4 des
Baugesetzbuchs im Bebauungsplan fest-
gesetzt sind.

(4) Bei der Ermittlung der Geschossfläche oder
der Baumasse bleiben unberücksichtigt die
Flächen oder Baumassen von
1. Garagengeschossen, die nach Absatz 1

nicht angerechnet werden,
2. Stellplätzen und Garagen, deren Grundflächen

die zulässige Grundfläche unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 3 überschreiten,

3. Stellplätzen und Garagen in Vollgeschos-
sen, wenn der Bebauungsplan dies fest-
setzt oder als Ausnahme vorsieht.

(5) Die zulässige Geschossfläche oder die
zulässige Baumasse ist um die Flächen oder
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Baumassen notwendiger Garagen, die unter
der Geländeoberfläche hergestellt werden, in-
soweit zu erhöhen, als der Bebauungsplan
dies festsetzt oder als Ausnahme vorsieht.

Bauweise, überbaubare
Grundstücksfläche

§ 22 Bauweise
(1) Im Bebauungsplan kann die Bauweise als
offene oder geschlossene Bauweise festge-
setzt werden.

(2) In der offenen Bauweise werden die Ge-
bäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzel-
häuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen er-
richtet. Die Länge der in Satz 1 bezeichneten
Hausformen darf höchstens 50 m betragen.
Im Bebauungsplan können Flächen festge-
setzt werden, auf denen nur Einzelhäuser, nur
Doppelhäuser, nur Hausgruppen oder nur
zwei dieser Hausformen zulässig sind.

(3) In der geschlossenen Bauweise werden die
Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errich-
tet, es sei denn, dass die vorhandene Bebau-
ung eine Abweichung erfordert.

(4) Im Bebauungsplan kann eine von Absatz 1
abweichende Bauweise festgesetzt werden.
Dabei kann auch festgesetzt werden, inwie-
weit an die vorderen, rückwärtigen und seitli-
chen Grundstücksgrenzen herangebaut wer-
den darf oder muss.

§ 23 Überbaubare
Grundstücksfläche

(1) Die überbaubaren Grundstücksflächen kön-
nen durch die Festsetzung von Baulinien, Bau-
grenzen oder Bebauungstiefen bestimmt werden.
§ 16 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Ist eine Baulinie festgesetzt, so muss auf die-
ser Linie gebaut werden. Ein Vor- oder Zurück-
treten von Gebäudeteilen in geringfügigem Aus-
maß kann zugelassen werden. Im Bebauungs-
plan können weitere nach Art und Umfang be-
stimmte Ausnahmen vorgesehen werden.

(3) Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen
Gebäude und Gebäudeteile diese nicht über-
schreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen wer-
den. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

DRITTER ABSCHNITT

(4) Ist eine Bebauungstiefe festgesetzt, so gilt
Absatz 3 entsprechend. Die Bebauungstiefe
ist von der tatsächlichen Straßengrenze ab zu
ermitteln, sofern im Bebauungsplan nichts an-
deres festgesetzt ist.

(5) Wenn im Bebauungsplan nichts anderes
festgesetzt ist, können auf den nicht überbau-
baren Grundstücksflächen Nebenanlagen im
Sinne des § 14 zugelassen werden. Das Glei-
che gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig
sind oder zugelassen werden können.

§ 24 (weggefallen)

Überleitungs- und
Schlußvorschriften

§ 25 Fortführung
eingeleiteter Verfahren*

Für Bauleitpläne, deren Aufstellung oder Än-
derung bereits eingeleitet ist, sind die dieser
Verordnung entsprechenden bisherigen Vor-
schriften weiterhin anzuwenden, wenn die
Pläne bei dem Inkrafttreten dieser Verordnung
bereits ausgelegt sind.

* Diese Vorschrift betrifft die Fortführung einge-
leiteter Verfahren bei Inkrafttreten der Baunut-
zungsverordnung (1. August 1962) in der ur-
sprünglichen Fassung vom 26. Juni 1962
(BGBl. I S. 429). Für die Fortführung eingelei-
teter Verfahren bei Inkrafttreten der Ände-
rungsverordnung (1. Januar 1969) bestimmt
Artikel 2 der Verordnung zur Änderung der
Baunutzungsverordnung vom 26. November
1968 (BGBl. I S. 1233): „Für Bauleitpläne,
deren Aufstellung oder Änderung bereits ein-
geleitet ist, gilt die Verordnung in der bisheri-
gen Fassung, wenn die Pläne bei Inkrafttreten
dieser Verordnung bereits nach § 2 Absatz 6
des Bundesbaugesetzes ausgelegt sind.“

§ 25a Überleitungsvorschriften
aus Anlaß der zweiten
Änderungsverordnung

(1) Für Bauleitpläne, deren Aufstellung oder
Änderung bereits eingeleitet ist, gilt diese Ver-

FÜNFTER ABSCHNITT

VIERTER ABSCHNITT
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ordnung in ihrer bis zum Inkrafttreten der
Zweiten Verordnung zur Änderung dieser Ver-
ordnung vom 15. September 1977 (BGBl. I
S. 1757) gültigen Fassung, wenn die Pläne bei
Inkrafttreten der zweiten Änderungsverord-
nung nach § 2a Absatz 6 des Bundesbau-
gesetzes oder § 2 Absatz 6 des Bundesbau-
gesetzes in der bis zum 1. Januar 1977 gel-
tenden Fassung ausgelegt sind.

(2) Von der Geltung der Vorschriften der zwei-
ten Änderungsverordnung über gesonderte
Festsetzungen für übereinanderliegende Ge-
schosse und Ebenen sowie sonstige Teile
baulicher Anlagen sind solche Bebauungs-
pläne ausgenommen, auf die § 9 Absatz 3 des
Bundesbaugesetzes in der ab 1. Januar 1977
geltenden Fassung nach Maßgabe des Arti-
kels 3 § 1 Absatz 3 des Gesetzes zur Ände-
rung des Bundesbaugesetzes vom 18. August
1976 (BGBl. I S. 2221) keine Anwendung
findet. Auf diese Bebauungspläne finden die
Vorschriften dieser Verordnung über geson-
derte Festsetzungen für übereinanderliegende
Geschosse und Ebenen und sonstige Teile
baulicher Anlagen in der bis zum Inkrafttreten
der zweiten Änderungsverordnung gültigen
Fassung weiterhin Anwendung.

§ 25b Überleitungsvorschrift
aus Anlass der dritten
Änderungsverordnung

(1) Ist der Entwurf eines Bebauungsplans vor
dem Inkrafttreten der dritten Änderungsverord-
nung nach § 2a Absatz 6 des Bundesbaugeset-
zes öffentlich ausgelegt worden, ist auf ihn § 11
Absatz 3 Satz 3 in der bis zum Inkrafttreten der
dritten Änderungsverordnung geltenden Fas-
sung anzuwenden. Das Recht der Gemeinde,
das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
plans erneut einzuleiten, bleibt unberührt.

(2) Auf Bebauungspläne, auf die § 11 Absatz 3
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
September 1977 Anwendung findet, ist § 11
Absatz 3 Satz 4 entsprechend anzuwenden.

§ 25c Überleitungsvorschrift
aus Anlass der vierten
Änderungsverordnung

Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem
27. Januar 1990 nach § 3 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs öffentlich ausgelegt worden,

ist auf ihn diese Verordnung in der bis zum 26.
Januar 1990 geltenden Fassung anzuwenden.
Das Recht der Gemeinde, das Verfahren zur
Aufstellung des Bauleitplans erneut einzulei-
ten, bleibt unberührt.

§ 25d Überleitungsvorschrift aus
Anlass des Gesetzes zur
Stärkung der Innenent-
wicklung in den Städten
und Gemeinden und
weiteren Fortentwicklung
des Städtebaurechts

Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem
20. September 2013 nach § 3 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs öffentlich ausgelegt worden,
ist auf ihn diese Verordnung in der bis zum
20. September 2013 geltenden Fassung an-
zuwenden. Das Recht der Gemeinde, das Ver-
fahren zur Aufstellung des Bauleitplans erneut
einzuleiten, bleibt unberührt.

§ 25e Überleitungsvorschrift aus
Anlass des Gesetzes zur
Mobilisierung von Bauland

Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem
23. Juni 2021 nach § 3 Absatz 2 des Bauge-
setzbuchs oder nach dem Planungssicher-
stellungsgesetz öffentlich ausgelegt worden,
ist auf ihn diese Verordnung in der bis zum
23. Juni 2021 geltenden Fassung anzuwen-
den. Das Recht der Gemeinde, das Verfah-
ren zur Aufstellung des Bauleitplans erneut
einzuleiten, bleibt unberührt.

§ 25f Überleitungsvorschrift aus
Anlass des Gesetzes zur
sofortigen Verbesserung
der Rahmenbedingungen
für die erneuerbaren Ener-
gien im Städtebaurecht

Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem
1. Januar 2023 nach § 3 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs öffentlich ausgelegt oder nach
§ 3 Absatz 1 des Planungssicherstellungsge-
setzes im Internet veröffentlicht worden, ist
auf ihn diese Verordnung in der bis zum
1. Januar 2023 geltenden Fassung anzu-
wenden. Das Recht der Gemeinde, das Ver-
fahren zur Aufstellung des Bauleitplans er-
neut einzuleiten, bleibt unberührt.
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§ 25g Überleitungsvorschrift aus

Anlass des Gesetzes zur
Stärkung der Digitalisie-
rung im Bauleitplanver-
fahren und zur Änderung
weiterer Vorschriften

Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem
7. Juli 2023 nach § 3 Absatz 2 des Bauge-
setzbuchs in der vor dem 7. Juli 2023 gelten-
den Fassung öffentlich ausgelegt oder nach
§ 3 Absatz 1 des Planungssicherstellungsge-
setzes im Internet veröffentlicht worden, so
ist auf ihn diese Verordnung in der bis zum
7. Juli 2023 geltenden Fassung anzuwen-
den. Das Recht der Gemeinde, das Verfah-
ren zur Aufstellung des Bauleitplans erneut
einzuleiten, bleibt unberührt.

§ 26 (Berlin-Klausel)

§ 26a Überleitungsregelungen
aus Anlass der
Herstellung der Einheit
Deutschlands

Soweit in dieser Verordnung auf Vorschriften
verwiesen wird, die in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet keine An-
wendung finden, sind die entsprechenden Vor-
schriften der Deutschen Demokratischen Repu-
blik anzuwenden. Bestehen solche Vorschriften
nicht oder würde ihre Anwendung dem Sinn der
Verweisung widersprechen, gelten die Vor-
schriften, auf die verwiesen wird, entsprechend.

§ 27 (Inkrafttreten)
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Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung – BaustellV –)
vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283) zuletzt geändert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBl. 2023 I Nr. 1)

Auf Grund des § 19 des Arbeitsschutzgeset-
zes vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) ver-
ordnet die Bundesregierung:

§ 1 Ziele, Begriffe
(1) Diese Verordnung dient der wesentlichen
Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten auf Baustellen.

(2) Die Verordnung gilt nicht für Tätigkeiten
und Einrichtungen im Sinne des § 2 des Bun-
desberggesetzes.

(3) Baustelle im Sinne dieser Verordnung ist
der Ort, an dem ein Bauvorhaben ausgeführt
wird. Ein Bauvorhaben ist das Vorhaben, eine
oder mehrere bauliche Anlagen zu errichten,
zu ändern oder abzubrechen.

§ 2 Planung der Ausführung
des Bauvorhabens

(1) Bei der Planung der Ausführung eines Bau-
vorhabens, insbesondere bei der Einteilung der
Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander
durchgeführt werden und bei der Bemessung
der Ausführungszeiten für diese Arbeiten, sind
die allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Ar-
beitsschutzgesetzes zu berücksichtigen.

(2) Für jede Baustelle, bei der
1. die voraussichtliche Dauer der Arbeiten

mehr als 30 Arbeitstage beträgt und auf der
mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig
werden, oder

2. der Umfang der Arbeiten voraussichtlich
500 Personentage überschreitet,

hat der nach § 4 Verantwortliche der zuständi-
gen Behörde spätestens zwei Wochen vor
Einrichtung der Baustelle eine Vorankündi-
gung zu übermitteln, die mindestens die Anga-
ben nach Anhang I enthält. 2 Die Vorankündi-
gung hat der nach § 4 Verantwortliche sicht-
bar auf der Baustelle auszuhängen und bei er-
heblichen Änderungen anzupassen.

(3) Ist für eine Baustelle, auf der Beschäftigte
mehrerer Arbeitgeber tätig werden, eine Voran-
kündigung zu übermitteln, oder werden auf
einer Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer
Arbeitgeber tätig werden, besonders gefährli-
che Arbeiten nach Anhang II ausgeführt, so hat
der nach § 4 Verantwortliche dafür zu sorgen,
daß vor Einrichtung der Baustelle ein Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird.
Der Plan muß die für die betreffende Baustelle
anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen
erkennen lassen und besondere Maßnahmen
für die besonders gefährlichen Arbeiten nach
Anhang II enthalten. Erforderlichenfalls sind bei
Erstellung des Planes betriebliche Tätigkeiten
auf dem Gelände zu berücksichtigen.

(4) Ist für eine Baustelle, auf der jeder Beschäf-
tigte für denselben Arbeitgeber tätig wird, eine
Vorankündigung zu übermitteln, oder werden
auf einer Baustelle, auf der jeder Beschäftigte
für denselben Arbeitgeber tätig wird, beson-
ders gefährliche Arbeiten nach Anhang II aus-
geführt, so hat der nach § 4 Verantwortliche
dafür zu sorgen, dass dieser Arbeitgeber vor
Einrichtung der Baustelle über diejenigen Um-
stände auf dem Gelände unterrichtet wird, die
in einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan im Sinne von Absatz 3 Satz 2 und 3 einzu-
beziehen wären.

§ 3 Koordinierung
(1) Für Baustellen, auf denen Beschäftigte meh-
rerer Arbeitgeber tätig werden, hat der nach § 4
Verantwortliche einen oder mehrere geeignete
Koordinatoren zu bestellen. Der Bauherr oder
der von ihm nach § 4 beauftragte Dritte kann
die Aufgaben des Koordinators selbst wahr-
nehmen.

(1a) Der Bauherr oder der von ihm beauftragte
Dritte wird durch die Beauftragung geeigneter
Koordinatoren nicht von seiner Verantwortung
entbunden.
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(2) Während der Planung der Ausführung des
Bauvorhabens hat der Koordinator

1. die in § 2 Abs. 1 vorgesehenen Maßnahmen
zu koordinieren,

2. den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan auszuarbeiten oder ausarbeiten zu las-
sen und

3. eine Unterlage mit den erforderlichen, bei
möglichen späteren Arbeiten an der bau-
lichen Anlage zu berücksichtigenden Anga-
ben zur Sicherheit und Gesundheitsschutz
zusammenzustellen.

(3) Während der Ausführung des Bauvorha-
bens hat der Koordinator

1. die Anwendung der allgemeinen Grund-
sätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes
zu koordinieren,

2. darauf zu achten, daß die Arbeitgeber und
die Unternehmer ohne Beschäftigte ihre
Pflichten nach dieser Verordnung erfüllen,

3. den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan bei Änderungen in der Ausführung des
Bauvorhabens, die sich auf die weitere Ko-
ordination auswirken, anzupassen oder an-
passen zu lassen,

4. die Zusammenarbeit der Arbeitgeber zu or-
ganisieren und

5. die Überwachung der ordnungsgemäßen
Anwendung der Arbeitsverfahren durch die
Arbeitgeber zu koordinieren.

§ 4 Beauftragung
Die Maßnahmen nach § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1
hat der Bauherr zu treffen, es sei denn, er be-
auftragt einen Dritten, diese Maßnahmen in ei-
gener Verantwortung zu treffen.

§ 5 Pflichten der Arbeitgeber
(1) Die Arbeitgeber haben bei der Ausführung
der Arbeiten die erforderlichen Maßnahmen des
Arbeitsschutzes insbesondere in bezug auf die
1. Instandhaltung der Arbeitsmittel,
2. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsor-

gung der Arbeitsstoffe und Abfälle, insbe-
sondere der Gefahrstoffe,

3. Anpassung der Ausführungszeiten für die
Arbeiten unter Berücksichtigung der Gege-
benheiten auf der Baustelle,

4. Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern
und Unternehmern ohne Beschäftigte,

5. Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten
auf der Baustelle und anderen betrieblichen
Tätigkeiten auf dem Gelände, auf dem oder
in dessen Nähe die erstgenannten Arbeiten
ausgeführt werden,

6. Ausführung besonders gefährlicher Arbeiten
nach Anhang II auf der Baustelle

zu treffen sowie die Unterrichtung nach § 2
Absatz 4, die Hinweise des Koordinators und
den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
zu berücksichtigen.

(2) Die Arbeitgeber haben die Beschäftigten in
verständlicher Form und Sprache über die
sie betreffenden Schutzmaßnahmen zu infor-
mieren.

(3) Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber für
die Erfüllung ihrer Arbeitsschutzpflichten wird
durch die Maßnahmen nach den §§ 2 und 3
nicht berührt.

§ 6 Pflichten sonstiger Personen
Zur Gewährleistung von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten haben
auch die auf einer Baustelle tätigen Unterneh-
mer ohne Beschäftigte die bei den Arbeiten
anzuwendenden Arbeitsschutzvorschriften ein-
zuhalten. Sie haben die Hinweise des Koordi-
nators sowie den Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan zu berücksichtigen. Die Sätze
1 und 2 gelten auch für Arbeitgeber, die selbst
auf der Baustelle tätig sind.

§ 6a Beratung durch den
Ausschuss für Arbeitsstätten

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les wird in allen Fragen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten auf
Baustellen durch den Ausschuss nach § 7 der
Arbeitsstättenverordnung beraten. § 7 Absatz
3 Satz 1 und Absatz 4 der Arbeitsstättenver-
ordnung gilt entsprechend.

§ 7 Ordnungswidrigkeiten und
Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1
Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 der zuständi-

gen Behörde eine Vorankündigung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig übermittelt, oder
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2. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 nicht dafür

sorgt, daß vor Einrichtung der Baustelle ein
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
erstellt wird.

(2) Wer durch eine im Absatz 1 bezeichnete
vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit
eines Beschäftigten gefährdet, ist nach § 26
Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes strafbar.

§ 8 Inkrafttreten und
Übergangsvorschrift

(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tage des
auf die Verkündung folgenden Kalendermo-
nats in Kraft.

(2) Für Bauvorhaben, mit deren Ausführung
bereits vor dem 1. April 2023 begonnen wor-
den ist, bleiben die bisherigen Vorschriften
maßgebend.

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998,
1285
1. Ort der Baustelle,
2. Name und Anschrift des Bauherrn,
3. Art des Bauvorhabens,
4. Name und Anschrift des anstelle des

Bauherrn verantwortlichen Dritten,
5. Name und Anschrift des Koordinators,
6. voraussichtlicher Beginn und

voraussichtliche Dauer der Arbeiten,
7. voraussichtliche Höchstzahl der

Beschäftigten auf der Baustelle,
8. Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer

ohne Beschäftigte, die voraussichtlich auf
der Baustelle tätig werden,

9. Angabe der bereits ausgewählten Arbeitge-
ber und Unternehmer ohne Beschäftigte.

Besonders gefährliche Arbeiten im Sinne des
§ 2 Abs. 3 sind:

01. Arbeiten, bei denen die Beschäftigten der
Gefahr des Versinkens, des Verschüttet-
werdens in Baugruben oder in Gräben mit
einer Tiefe von mehr als 5 m oder des
Absturzes aus einer Höhe von mehr als
7 m ausgesetzt sind,

ANHANG I

ANHANG II

02. Arbeiten, bei denen Beschäftigte ausge-
setzt sind gegenüber

a) biologischen Arbeitsstoffen der Risiko-
gruppen 3 oder 4 im Sinne des § 3 Ab-
satz 1 der Biostoffverordnung,

b) gefährlichen Stoffen und Gemischen im
Sinne des § 3 Absatz 1 in Verbindung
mit Absatz 2

aa) Nummer 1 Buchstabe a,

bb) Nummer 1 Buchstabe f oder Num-
mer 2 Buchstabe a (jeweils Katego-
rie 1 oder 2) oder

cc) Nummer 2 Buchstabe e, f oder g
(jeweils Kategorie 1A oder 1B)

der Gefahrstoffverordnung,

03. Arbeiten mit ionisierenden Strahlungen,
die die Festlegung von Kontroll- oder
Überwachungsbereichen im Sinne des
Strahlenschutzgesetzes und der auf des-
sen Grundlage erlassenen Rechtsverord-
nungen erfordern,

04. Arbeiten in einem geringeren Abstand als
5 m von Hochspannungsleitungen,

05. Arbeiten, bei denen die unmittelbare Ge-
fahr des Ertrinkens besteht,

06. Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten und
Tunnelbau,

07. Arbeiten mit Tauchgeräten,

08. Arbeiten in Druckluft,

09. Arbeiten, bei denen Sprengstoff oder
Sprengschnüre eingesetzt werden,

10. Aufbau oder Abbau von Massivbauele-
menten, wenn dazu aufgrund deren
Masse kraftbetriebene Arbeitsmittel zum
Heben von Lasten oder kraftbetriebene
Arbeitsmittel zum anderweitigen Verset-
zen von Lasten eingesetzt werden.
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I NHALTSÜBERS ICHT

Verordnung über Arbeitsstätten
(Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV) *)
vom 12. August 2004 (BGBl. I. S. 2179)
zuletzt geändert durch Art. 10 G v. 27.3.2024 I Nr. 109

§ 1 Ziel, Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Gefährdungsbeurteilung
§ 3a Einrichten und Betreiben von Arbeits-

stätten
§ 4 Besondere Anforderungen an das

Betreiben von Arbeitsstätten
§ 5 Nichtraucherschutz
§ 6 Unterweisung der Beschäftigten
§ 7 Ausschuss für Arbeitsstätten
§ 8 Übergangsvorschriften
§ 9 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

Anhang Anforderungen und Maßnahmen für
Arbeitsstätten nach § 3 Absatz 1

1 Allgemeine Anforderungen
1.1 Anforderungen an Konstruktion und

Festigkeit von Gebäuden
1.2 Abmessungen von Räumen, Luftraum
1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

kennzeichnung
1.4 Energieverteilungsanlagen
1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer
1.6 Fenster, Oberlichter
1.7 Türen, Tore
1.8 Verkehrswege
1.9 Fahrtreppen, Fahrsteige
1.10 Laderampen
1.11 Steigleitern, Steigeisengänge

2 Maßnahmen zum Schutz vor
besonderen Gefahren

2.1 Schutz vor Absturz und herabfallenden
Gegenständen, Betreten von Gefahren-
bereichen

2.2 Maßnahmen gegen Brände
2.3 Fluchtwege und Notausgänge

3 Arbeitsbedingungen
3.1 Bewegungsfläche
3.2 Anordnung der Arbeitsplätze
3.3 Ausstattung
3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung
3.5 Raumtemperatur
3.6 Lüftung
3.7 Lärm

4 Sanitär-, Pausen- und Bereitschafts-
räume, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume
und Unterkünfte

4.1 Sanitärräume
4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume
4.3 Erste-Hilfe-Räume
4.4 Unterkünfte

5 Ergänzende Anforderungen
und Maßnahmen für besondere
Arbeitsstätten und Arbeitsplätze

5.1 Arbeitsplätze in nicht allseits
umschlossenen Arbeitsstätten und
Arbeitsplätze im Freien

5.2 Baustellen

6 Maßnahmen zur Gestaltung von
Bildschirmarbeitsplätzen

6.1 Allgemeine Anforderungen an
Bildschirmarbeitsplätze

6.2 Allgemeine Anforderungen an
Bildschirme und Bildschirmgeräte

6.3 Anforderungen an Bildschirmgeräte
und Arbeitsmittel für die ortsgebundene
Verwendung an Arbeitsplätzen

6.4 Anforderungen an tragbare Bildschirm-
geräte für die ortsveränderliche Verwen-
dung an Arbeitsplätzen

6.5 Anforderungen an die Benutzerfreund-
lichkeit von Bildschirmarbeitsplätzen

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung
1. der EG-Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in

Arbeitsstätten (Erste Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 393 S. 1) und
2. der Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und / oder Gesundheitsschutz-

kennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 245
S. 23) und

3. des Anhangs IV (Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen) der Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24.
Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/ EWG) (ABl. EG Nr. L 245 S. 6).
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§ 1 Ziel, Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung dient der Sicherheit und
dem Schutz der Gesundheit der Beschäftigten
beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten.

(2) Für folgende Arbeitsstätten gelten nur § 5
und der Anhang Nummer 1.3:
1. Arbeitsstätten im Reisegewerbe und im

Marktverkehr,
2. Transportmittel, die im öffentlichen Verkehr

eingesetzt werden,
3. Felder, Wälder und sonstige Flächen, die zu

einem land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb gehören, aber außerhalb der von ihm
bebauten Fläche liegen.

(3) Für Gemeinschaftsunterkünfte außerhalb
des Geländes eines Betriebes oder einer Bau-
stelle gelten nur
1. § 3,
2. § 3a und
3. Nummer 4.4 des Anhangs.

(4) 1 Für Telearbeitsplätze gelten nur
1. § 3 bei der erstmaligen Beurteilung der Ar-

beitsbedingungen und des Arbeitsplatzes,
2. § 6 und der Anhang Nummer 6,

soweit der Arbeitsplatz von dem im Betrieb
abweicht. Die in Satz 1 genannten Vorschriften
gelten, soweit Anforderungen unter Beach-
tung der Eigenart von Telearbeitsplätzen auf
diese anwendbar sind.

(5) Der Anhang Nummer 6 gilt nicht für
1. Bedienerplätze von Maschinen oder Fah-

rerplätze von Fahrzeugen mit Bildschirm-
geräten,

2. tragbare Bildschirmgeräte für die ortsverän-
derliche Verwendung, die nicht regelmäßig
an einem Arbeitsplatz verwendet werden,

3. Rechenmaschinen, Registrierkassen oder an-
dere Arbeitsmittel mit einer kleinen Daten-
oder Messwertanzeigevorrichtung, die zur
unmittelbaren Benutzung des Arbeitsmittels
erforderlich ist und

4. Schreibmaschinen klassischer Bauart mit
einem Display.

(6) Diese Verordnung ist für Arbeitsstätten in
Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterlie-
gen, nur für Bildschirmarbeitsplätze einschließ-
lich Telearbeitsplätze anzuwenden.

(7) Das Bundeskanzleramt, das Bundesmini-
sterium des Innern, für Bau und Heimat, das
Bundesministerium für Verkehr und digitale In-

frastruktur, das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, das
Bundesministerium der Verteidigung oder das
Bundesministerium der Finanzen können, so-
weit sie hierfür jeweils zuständig sind, im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales und, soweit nicht das Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat selbst zuständig ist, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat Ausnahmen von den Vorschriften
dieser Verordnung zulassen, soweit öffentliche
Belange dies zwingend erfordern, insbeson-
dere zur Aufrechterhaltung oder Wiederher-
stellung der öffentlichen Sicherheit. 2 In die-
sem Fall ist gleichzeitig festzulegen, wie die Si-
cherheit und der Schutz der Gesundheit der
Beschäftigten nach dieser Verordnung auf an-
dere Weise gewährleistet werden.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Arbeitsstätten sind:
1. Arbeitsräume oder andere Orte in Gebäu-

den auf dem Gelände eines Betriebes,
2. Orte im Freien auf dem Gelände eines Be-

triebes,
3. Orte auf Baustellen,

sofern sie zur Nutzung für Arbeitsplätze vorge-
sehen sind.

(2) Zur Arbeitsstätte gehören insbesondere auch:
1. Orte auf dem Gelände eines Betriebes oder

einer Baustelle, zu denen Beschäftigte im
Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben,

2. Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge,
Lager-, Maschinen- und Nebenräume, Sa-
nitärräume, Kantinen, Pausen- und Bereit-
schaftsräume, Erste-Hilfe-Räume, Unter-
künfte sowie

3. Einrichtungen, die dem Betreiben der Ar-
beitsstätte dienen, insbesondere Sicher-
heitsbeleuchtungen, Feuerlöscheinrichtun-
gen, Versorgungseinrichtungen, Beleuch-
tungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen,
Signalanlagen, Energieverteilungsanlagen,
Türen und Tore, Fahrsteige, Fahrtreppen,
Laderampen und Steigleitern.

(3) Arbeitsräume sind die Räume, in denen Ar-
beitsplätze innerhalb von Gebäuden dauerhaft
eingerichtet sind.

(4) Arbeitsplätze sind Bereiche, in denen Be-
schäftigte im Rahmen ihrer Arbeit tätig sind.

(5) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze,
die sich in Arbeitsräumen befinden und die mit
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Bildschirmgeräten und sonstigen Arbeitsmit-
teln ausgestattet sind.

(6) Bildschirmgeräte sind Funktionseinheiten,
zu denen insbesondere Bildschirme zur Dar-
stellung von visuellen Informationen, Einrich-
tungen zur Datenein- und -ausgabe, sonstige
Steuerungs- und Kommunikationseinheiten
(Rechner) sowie eine Software zur Steuerung
und Umsetzung der Arbeitsaufgabe gehören.

(7) Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest
eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privat-
bereich der Beschäftigten, für die der Arbeit-
geber eine mit den Beschäftigten vereinbarte
wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der
Einrichtung festgelegt hat. Ein Telearbeitsplatz
ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet,
wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedin-
gungen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder
im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt ha-
ben und die benötigte Ausstattung des Telear-
beitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln
einschließlich der Kommunikationseinrichtun-
gen durch den Arbeitgeber oder eine von ihm
beauftragte Person im Privatbereich des Be-
schäftigten bereitgestellt und installiert ist.

(8) Gemeinschaftsunterkünfte im Sinne dieser
Verordnung sind Unterkünfte innerhalb oder
außerhalb des Geländes eines Betriebes oder
einer Baustelle, die

1. den Beschäftigten durch den Arbeitgeber
oder auf dessen Veranlassung durch Dritte
entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden und

2. von mehreren Beschäftigten und insgesamt
von mindestens vier Personen gemein-
schaftlich genutzt werden.

(9) Einrichten ist das Bereitstellen und Ausge-
stalten der Arbeitsstätte. 2 Das Einrichten um-
fasst insbesondere:
1. bauliche Maßnahmen oder Veränderungen,
2. das Ausstatten mit Maschinen, Anlagen,

anderen Arbeitsmitteln und Mobiliar sowie
mit Beleuchtungs-, Lüftungs-, Heizungs-,
Feuerlösch- und Versorgungseinrichtungen,

3. das Anlegen und Kennzeichnen von Ver-
kehrs- und Fluchtwegen sowie das Kenn-
zeichnen von Gefahrenstellen und brand-
schutztechnischen Ausrüstungen und

4. das Festlegen von Arbeitsplätzen.

(10) Das Betreiben von Arbeitsstätten umfasst
das Benutzen, Instandhalten und Optimieren
der Arbeitsstätten sowie die Organisation und
Gestaltung der Arbeit einschließlich der Ar-

beitsabläufe in Arbeitsstätten.

(11) Instandhalten ist die Wartung, Inspektion,
Instandsetzung oder Verbesserung der Arbeits-
stätten zum Erhalt des baulichen und techni-
schen Zustandes.

(12) Stand der Technik ist der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen
oder Betriebsweisen, der die praktische Eig-
nung einer Maßnahme zur Gewährleistung der
Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten gesichert erscheinen lässt.
Bei der Bestimmung des Stands der Technik
sind insbesondere vergleichbare Verfahren,
Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzu-
ziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt
worden sind. Gleiches gilt für die Anforderun-
gen an die Arbeitsmedizin und die Hygiene.

(13) Fachkundig ist, wer über die zur Aus-
übung einer in dieser Verordnung bestimmten
Aufgabe erforderlichen Fachkenntnisse ver-
fügt. Die Anforderungen an die Fachkunde
sind abhängig von der jeweiligen Art der Auf-
gabe. Zu den Anforderungen zählen eine ent-
sprechende Berufsausbildung, Berufserfah-
rung oder eine zeitnah ausgeübte entspre-
chende berufliche Tätigkeit. Die Fachkennt-
nisse sind durch Teilnahme an Schulungen auf
aktuellem Stand zu halten.

§ 3 Gefährdungsbeurteilung
(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen
nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der
Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die Be-
schäftigten Gefährdungen beim Einrichten und
Betreiben von Arbeitsstätten ausgesetzt sind
oder ausgesetzt sein können. Ist dies der Fall,
hat er alle möglichen Gefährdungen der Sicher-
heit und der Gesundheit der Beschäftigten zu
beurteilen und dabei die Auswirkungen der
Arbeitsorganisation und der Arbeitsabläufe in
der Arbeitsstätte zu berücksichtigen. Bei der
Gefährdungsbeurteilung hat er die physischen
und psychischen Belastungen sowie bei Bild-
schirmarbeitsplätzen insbesondere die Bela-
stungen der Augen oder die Gefährdung des
Sehvermögens der Beschäftigten zu berück-
sichtigen. Entsprechend dem Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maß-
nahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß
den Vorschriften dieser Verordnung einschließ-
lich ihres Anhangs nach dem Stand der Tech-
nik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen.
Sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse sind zu berücksichtigen.
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(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die Gefährdungsbeurteilung fachkundig durch-
geführt wird. Verfügt der Arbeitgeber nicht
selbst über die entsprechenden Kenntnisse,
hat er sich fachkundig beraten zu lassen.

(3) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurtei-
lung vor Aufnahme der Tätigkeiten zu dokumen-
tieren. In der Dokumentation ist anzugeben,
welche Gefährdungen am Arbeitsplatz auftreten
können und welche Maßnahmen nach Absatz 1
Satz 4 durchgeführt werden müssen.

§ 3a Einrichten und Betreiben
von Arbeitsstätten

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsstätten so eingerichtet und betrieben
werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit
und die Gesundheit der Beschäftigten mög-
lichst vermieden und verbleibende Gefährdun-
gen möglichst gering gehalten werden. Beim
Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätten
hat der Arbeitgeber die Maßnahmen nach § 3
Absatz 1 durchzuführen und dabei den Stand
der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene, die
ergonomischen Anforderungen sowie insbe-
sondere die vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales nach § 7 Absatz 4 bekannt ge-
machten Regeln und Erkenntnisse zu berück-
sichtigen. Bei Einhaltung der bekannt ge-
machten Regeln ist davon auszugehen, dass
die in dieser Verordnung gestellten Anforde-
rungen diesbezüglich erfüllt sind. Wendet der
Arbeitgeber diese Regeln nicht an, so muss er
durch andere Maßnahmen die gleiche Sicher-
heit und den gleichen Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten erreichen.

(2) Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen mit
Behinderungen, hat er die Arbeitsstätte so ein-
zurichten und zu betreiben, dass die besonde-
ren Belange dieser Beschäftigten im Hinblick
auf die Sicherheit und den Schutz der Ge-
sundheit berücksichtigt werden. Dies gilt ins-
besondere für die barrierefreie Gestaltung von
Arbeitsplätzen, Sanitär-, Pausen- und Bereit-
schaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-Räumen
und Unterkünften sowie den zugehörigen
Türen, Verkehrswegen, Fluchtwegen, Notaus-
gängen, Treppen und Orientierungssystemen,
die von den Beschäftigten mit Behinderungen
benutzt werden.

(3) Die zuständige Behörde kann auf schrift-
lichen Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Verordnung ein-
schließlich ihres Anhanges zulassen, wenn

1. der Arbeitgeber andere, ebenso wirksame
Maßnahmen trifft oder

2. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall
zu einer unverhältnismäßigen Härte führen
würde und die Abweichung mit dem Schutz
der Beschäftigten vereinbar ist.

Der Antrag des Arbeitgebers kann in Papier-
form oder elektronisch übermittelt werden. Bei
der Beurteilung sind die Belange der kleineren
Betriebe besonders zu berücksichtigen.

(4) Anforderungen in anderen Rechtsvorschrif-
ten, insbesondere im Bauordnungsrecht der
Länder, gelten vorrangig, soweit sie über die An-
forderungen dieser Verordnung hinausgehen.

§ 4 Besondere Anforderungen
an das Betreiben von
Arbeitsstätten

(1) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsstätte instand
zu halten und dafür zu sorgen, dass festge-
stellte Mängel unverzüglich beseitigt werden.
Können Mängel, mit denen eine unmittelbare
erhebliche Gefahr verbunden ist, nicht sofort
beseitigt werden, hat er dafür zu sorgen, dass
die gefährdeten Beschäftigten ihre Tätigkeit
unverzüglich einstellen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsstätten den hygienischen Erfordernis-
sen entsprechend gereinigt werden. Verunrei-
nigungen und Ablagerungen, die zu Gefähr-
dungen führen können, sind unverzüglich zu
beseitigen.

(3) Der Arbeitgeber hat die Sicherheitseinrich-
tungen, insbesondere Sicherheitsbeleuchtung,
Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen,
Signalanlagen, Notaggregate und Notschalter
sowie raumlufttechnische Anlagen instand zu
halten und in regelmäßigen Abständen auf ihre
Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen.

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Verkehrswege, Fluchtwege und Notaus-
gänge ständig freigehalten werden, damit sie
jederzeit benutzbar sind. Der Arbeitgeber hat
Vorkehrungen so zu treffen, dass die Be-
schäftigten bei Gefahr sich unverzüglich in
Sicherheit bringen und schnell gerettet wer-
den können. Der Arbeitgeber hat einen
Flucht- und Rettungsplan aufzustellen, wenn
Lage, Ausdehnung und Art der Benutzung
der Arbeitsstätte dies erfordern. Der Plan ist
an geeigneten Stellen in der Arbeitsstätte
auszulegen oder auszuhängen. In angemes-
senen Zeitabständen ist entsprechend die-
sem Plan zu üben.
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(5) Der Arbeitgeber hat beim Einrichten und
Betreiben von Arbeitsstätten Mittel und Ein-
richtungen zur Ersten Hilfe zur Verfügung zu
stellen und regelmäßig auf ihre Vollständigkeit
und Verwendungsfähigkeit prüfen zu lassen.

§ 5 Nichtraucherschutz
(1) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen, damit die nicht rauchenden
Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor
den Gesundheitsgefahren durch Rauche und
Dämpfe von Tabak- und Cannabisprodukten
sowie elektronischen Zigaretten geschützt
sind. 2 Soweit erforderlich, hat der Arbeitgeber
ein allgemeines oder auf einzelne Bereiche der
Arbeitsstätte beschränktes Rauchverbot zu
erlassen.

(2) In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat
der Arbeitgeber beim Einrichten und Betreiben
von Arbeitsräumen der Natur des Betriebes
entsprechende und der Art der Beschäftigung
angepasste technische oder organisatorische
Maßnahmen nach Absatz 1 zum Schutz der
nicht rauchenden Beschäftigten zu treffen.

§ 6 Unterweisung der
Beschäftigten

(1) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten aus-
reichende und angemessene Informationen
anhand der Gefährdungsbeurteilung in einer
für die Beschäftigten verständlichen Form und
Sprache zur Verfügung zu stellen über
1. das bestimmungsgemäße Betreiben der

Arbeitsstätte,
2. alle gesundheits- und sicherheitsrelevanten

Fragen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit,
3. Maßnahmen, die zur Gewährleistung der

Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten durchgeführt werden
müssen, und

4. arbeitsplatzspezifische Maßnahmen, insbe-
sondere bei Tätigkeiten auf Baustellen oder
an Bildschirmgeräten,

und sie anhand dieser Informationen zu unter-
weisen.

(2) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich
auf Maßnahmen im Gefahrenfall erstrecken,
insbesondere auf
1. die Bedienung von Sicherheits- und Warn-

einrichtungen,
2. die Erste Hilfe und die dazu vorgehaltenen

Mittel und Einrichtungen und
3. den innerbetrieblichen Verkehr.

(3) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich
auf Maßnahmen der Brandverhütung und Ver-
haltensmaßnahmen im Brandfall erstrecken,
insbesondere auf die Nutzung der Fluchtwege
und Notausgänge. Diejenigen Beschäftigten,
die Aufgaben der Brandbekämpfung überneh-
men, hat der Arbeitgeber in der Bedienung der
Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen.

(4) Die Unterweisungen müssen vor Aufnahme
der Tätigkeit stattfinden. Danach sind sie min-
destens jährlich zu wiederholen. Sie haben in
einer für die Beschäftigten verständlichen
Form und Sprache zu erfolgen. Unterweisun-
gen sind unverzüglich zu wiederholen, wenn
sich die Tätigkeiten der Beschäftigten, die Ar-
beitsorganisation, die Arbeits- und Fertigungs-
verfahren oder die Einrichtungen und Betriebs-
weisen in der Arbeitsstätte wesentlich verän-
dern und die Veränderung mit zusätzlichen
Gefährdungen verbunden ist.

§ 7 Ausschuss für Arbeitsstätten
(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales wird ein Ausschuss für Arbeitsstätten
gebildet, in dem fachkundige Vertreter der Ar-
beitgeber, der Gewerkschaften, der Länder-
behörden, der gesetzlichen Unfallversicherung
und weitere fachkundige Personen, insbeson-
dere der Wissenschaft, in angemessener Zahl
vertreten sein sollen. Die Gesamtzahl der Mit-
glieder soll 16 Personen nicht überschreiten.
Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mit-
glied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Aus-
schuss für Arbeitsstätten ist ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales beruft die Mitglieder des Ausschusses
und die stellvertretenden Mitglieder. Der Aus-
schuss gibt sich eine Geschäftsordnung und
wählt den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die
Geschäftsordnung und die Wahl des Vorsit-
zenden bedürfen der Zustimmung des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es,

1. dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Hygiene entsprechende Regeln und son-
stige gesicherte wissenschaftliche Erkennt-
nisse für die Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten in Arbeitsstätten zu ermitteln,

2. Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie
die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt
werden können, sowie Empfehlungen für
weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der
Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten auszuarbeiten und
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3. das Bundesministerium für Arbeit und So-

ziales in allen Fragen der Sicherheit und der
Gesundheit der Beschäftigten in Arbeits-
stätten zu beraten.

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben soll
der Ausschuss die allgemeinen Grundsätze
des Arbeitsschutzes nach § 4 des Arbeits-
schutzgesetzes berücksichtigen. Das Arbeits-
programm des Ausschusses für Arbeitsstätten
wird mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales abgestimmt. Der Ausschuss ar-
beitet eng mit den anderen Ausschüssen beim
Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu-
sammen. Die Sitzungen des Ausschusses
sind nicht öffentlich. Beratungs- und Abstim-
mungsergebnisse des Ausschusses sowie
Niederschriften der Untergremien sind vertrau-
lich zu behandeln, soweit die Erfüllung der Auf-
gaben, die den Untergremien oder den Mit-
gliedern des Ausschusses obliegen, dem nicht
entgegenstehen.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales kann die vom Ausschuss nach Absatz 3
ermittelten Regeln und Erkenntnisse sowie
Empfehlungen im Gemeinsamen Ministeri-
alblatt bekannt machen.

(5) Die Bundesministerien sowie die zuständi-
gen obersten Landesbehörden können zu den
Sitzungen des Ausschusses Vertreter entsen-
den. Diesen ist auf Verlangen in der Sitzung
das Wort zu erteilen.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin.

§ 8 Übergangsvorschriften
(1) Soweit für Arbeitsstätten,

1. die am 1. Mai 1976 eingerichtet waren oder
mit deren Einrichtung vor diesem Zeitpunkt
begonnen worden war oder

2. die am 20. Dezember 1996 eingerichtet
waren oder mit deren Einrichtung vor die-
sem Zeitpunkt begonnen worden war und
für die zum Zeitpunkt der Einrichtung die
Gewerbeordnung keine Anwendung fand,

in dieser Verordnung Anforderungen gestellt
werden, die umfangreiche Änderungen der
Arbeitsstätte, der Betriebseinrichtungen, Ar-
beitsverfahren oder Arbeitsabläufe notwendig
machen, gelten hierfür bis zum 31. Dezember
2020 mindestens die entsprechenden An-
forderungen des Anhangs II der Richtlinie
89/654/EWG des Rates vom 30. November

1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit
und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (ABl.
EG Nr. L 393 S. 1). Soweit diese Arbeitsstät-
ten oder ihre Betriebseinrichtungen wesentlich
erweitert oder umgebaut oder die Arbeitsver-
fahren oder Arbeitsabläufe wesentlich umge-
staltet werden, hat der Arbeitgeber die
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit
diese Änderungen, Erweiterungen oder Um-
gestaltungen mit den Anforderungen dieser
Verordnung übereinstimmen.

(2) Bestimmungen in den vom Ausschuss für
Arbeitsstätten ermittelten und vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales im Ge-
meinsamen Ministerialblatt bekannt gemach-
ten Regeln für Arbeitsstätten, die Anforderun-
gen an den Arbeitsplatz enthalten, gelten unter
Berücksichtigung der Begriffsbestimmung des
Arbeitsplatzes in § 2 Absatz 2 der Arbeitsstät-
tenverordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I
S. 2179), die zuletzt durch Artikel 282 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I
S. 1474) geändert worden ist, solange fort, bis
sie vom Ausschuss für Arbeitsstätten über-
prüft und erforderlichenfalls vom Bundesmini-
sterium für Arbeit und Soziales im Gemeinsa-
men Ministerialblatt neu bekannt gemacht
worden sind.

§ 9 Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Absatz 1
Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Absatz 3 eine Gefährdungs-
beurteilung nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig dokumentiert,

2. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass eine Arbeitsstätte in der dort
vorgeschriebenen Weise eingerichtet ist
oder betrieben wird,

3. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Nummer 4.1 Absatz 1 des An-
hangs einen dort genannten Toilettenraum
oder eine dort genannte mobile, anschlus-
sfreie Toilettenkabine nicht oder nicht in der
vorgeschriebenen Weise zur Verfügung stellt,

4. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Nummer 4.2 Absatz 1 des An-
hangs einen dort genannten Pausenraum
oder einen dort genannten Pausenbereich
nicht oder nicht in der vorgeschriebenen
Weise zur Verfügung stellt,
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4a. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-

dung mit Nummer 4.4 Absatz 1 Satz 1
des Anhangs eine Unterkunft in den Fällen
der Nummer 4.4 Absatz 1 Satz 3 des An-
hangs nicht oder nicht rechtzeitig zur Ver-
fügung stellt,

4b. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Nummer 4.4 Absatz 4 Satz 1
des Anhangs eine Unterbringung in einer
Gemeinschaftsunterkunft nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
dokumentiert,

5. entgegen § 3a Absatz 2 eine Arbeitsstätte
nicht in der dort vorgeschriebenen Weise
einrichtet oder betreibt,

6. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 nicht dafür
sorgt, dass die gefährdeten Beschäftigten
ihre Tätigkeit unverzüglich einstellen,

7. entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass Verkehrswege, Fluchtwege
und Notausgänge freigehalten werden,

8. entgegen § 4 Absatz 5 ein Mittel oder eine
Einrichtung zur Ersten Hilfe nicht zur Ver-
fügung stellt,

9. entgegen § 6 Absatz 4 Satz 1 nicht sicher-
stellt, dass die Beschäftigten vor Auf-
nahme der Tätigkeit unterwiesen werden.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete
vorsätzliche Handlung das Leben oder die Ge-
sundheit von Beschäftigten gefährdet, ist nach
§ 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzgesetzes
strafbar.

Anhang

Anforderungen und Maßnahmen
für Arbeitsstätten nach
§ 3 Absatz 1
1 Allgemeine Anforderungen
1.1 Anforderungen an Konstruktion und

Festigkeit von Gebäuden
Gebäude für Arbeitsstätten müssen eine der
Nutzungsart entsprechende Konstruktion und
Festigkeit aufweisen.

1.2 Abmessungen von Räumen, Luftraum
(1) Arbeitsräume, Sanitär-, Pausen- und Be-
reitschaftsräume, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume
und Unterkünfte müssen eine ausreichende
Grundfläche und eine, in Abhängigkeit von der
Größe der Grundfläche der Räume, ausrei-
chende lichte Höhe aufweisen, so dass die

Beschäftigten ohne Beeinträchtigung ihrer Si-
cherheit, ihrer Gesundheit oder ihres Wohl-
befindens die Räume nutzen oder ihre Arbeit
verrichten können.
(2) Die Abmessungen der Räume richten sich
nach der Art ihrer Nutzung.
(3) Die Größe des notwendigen Luftraumes ist
in Abhängigkeit von der Art der physischen
Belastung und der Anzahl der Beschäftigten
sowie der sonstigen anwesenden Personen zu
bemessen.

1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung

(1) Unberührt von den nachfolgenden Anforde-
rungen sind Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnungen einzusetzen, wenn
Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten nicht durch technische oder
organisatorische Maßnahmen vermieden oder
ausreichend begrenzt werden können. Das Er-
gebnis der Gefährdungsbeurteilung und die
Maßnahmen nach § 3 Absatz 1 sind dabei zu
berücksichtigen.
(2) Die Kennzeichnung ist nach der Art der Ge-
fährdung dauerhaft oder vorübergehend nach
den Vorgaben der Richtlinie 92/58/EWG des
Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvor-
schriften für die Sicherheits- und/oder Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung am Arbeits-
platz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne des Arti-
kels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)
(ABl. EG Nr. L 245 S. 23) auszuführen. Diese
Richtlinie gilt in der jeweils aktuellen Fassung.
Wird diese Richtlinie geändert oder nach den
in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfahren an
den technischen Fortschritt angepasst, gilt sie
in der geänderten im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften veröffentlichten
Fassung nach Ablauf der in der Änderungs-
oder Anpassungsrichtlinie festgelegten Um-
setzungsfrist. Die geänderte Fassung kann be-
reits ab Inkrafttreten der Änderungs- oder An-
passungsrichtlinie angewendet werden.
(3) (weggefallen)

1.4 Energieverteilungsanlagen
Anlagen, die der Versorgung der Arbeitsstätte
mit Energie dienen, müssen so ausgewählt, in-
stalliert und betrieben werden, dass die Be-
schäftigten vor dem direkten oder indirekten
Berühren spannungsführender Teile geschützt
sind und dass von den Anlagen keine Brand-
oder Explosionsgefahren ausgehen. Bei der
Konzeption und der Ausführung sowie der
Wahl des Materials und der Schutzvorrichtun-
gen sind Art und Stärke der verteilten Energie,
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die äußeren Einwirkbedingungen und die
Fachkenntnisse der Personen zu berücksichti-
gen, die zu Teilen der Anlage Zugang haben.

1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer
(1) Die Oberflächen der Fußböden, Wände und
Decken der Räume müssen so gestaltet sein,
dass sie den Erfordernissen des sicheren Be-
treibens entsprechen sowie leicht und sicher
zu reinigen sind. Arbeitsräume müssen unter
Berücksichtigung der Art des Betriebes und
der physischen Belastungen eine angemes-
sene Dämmung gegen Wärme und Kälte
sowie eine ausreichende Isolierung gegen
Feuchtigkeit aufweisen. Auch Sanitär-, Pau-
sen- und Bereitschaftsräume, Kantinen, Erste-
Hilfe-Räume und Unterkünfte müssen über
eine angemessene Dämmung gegen Wärme
und Kälte sowie eine ausreichende Isolierung
gegen Feuchtigkeit verfügen.
(2) Die Fußböden der Räume dürfen keine Un-
ebenheiten, Löcher, Stolperstellen oder ge-
fährlichen Schrägen aufweisen. Sie müssen
gegen Verrutschen gesichert, tragfähig, trittsi-
cher und rutschhemmend sein.
(3) Durchsichtige oder lichtdurchlässige Wände,
insbesondere Ganzglaswände in Arbeitsräu-
men oder im Bereich von Verkehrswegen,
müssen deutlich gekennzeichnet sein. Sie
müssen entweder aus bruchsicherem Werk-
stoff bestehen oder so gegen die Arbeitsplätze
in Arbeitsräumen oder die Verkehrswege ab-
geschirmt sein, dass die Beschäftigten nicht
mit den Wänden in Berührung kommen und
beim Zersplittern der Wände nicht verletzt
werden können.

(4) Dächer aus nicht durchtrittsicherem Ma-
terial dürfen nur betreten werden, wenn Aus-
rüstungen benutzt werden, die ein sicheres
Arbeiten ermöglichen.

1.6 Fenster, Oberlichter
(1) Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrich-
tungen müssen sich von den Beschäftigten
sicher öffnen, schließen, verstellen und arretie-
ren lassen. Sie dürfen nicht so angeordnet
sein, dass sie in geöffnetem Zustand eine Ge-
fahr für die Beschäftigten darstellen.

(2) Fenster und Oberlichter müssen so ausge-
wählt oder ausgerüstet und eingebaut sein, dass
sie ohne Gefährdung der Ausführenden und an-
derer Personen gereinigt werden können.

1.7 Türen, Tore
(1) Die Lage, Anzahl, Abmessungen und Aus-
führung insbesondere hinsichtlich der verwen-

deten Werkstoffe von Türen und Toren müs-
sen sich nach der Art und Nutzung der Räume
oder Bereiche richten.

(2) Durchsichtige Türen müssen in Augenhöhe
gekennzeichnet sein.

(3) Pendeltüren und -tore müssen durchsichtig
sein oder ein Sichtfenster haben.

(4) Bestehen durchsichtige oder lichtdurchläs-
sige Flächen von Türen und Toren nicht aus
bruchsicherem Werkstoff und ist zu befürch-
ten, dass sich die Beschäftigten beim Zersplit-
tern verletzen können, sind diese Flächen
gegen Eindrücken zu schützen.

(5) Schiebetüren und -tore müssen gegen
Ausheben und Herausfallen gesichert sein.
Türen und Tore, die sich nach oben öffnen,
müssen gegen Herabfallen gesichert sein.

(6) In unmittelbarer Nähe von Toren, die vor-
wiegend für den Fahrzeugverkehr bestimmt
sind, müssen gut sichtbar gekennzeichnete,
stets zugängliche Türen für Fußgänger vor-
handen sein. Diese Türen sind nicht erforder-
lich, wenn der Durchgang durch die Tore für
Fußgänger gefahrlos möglich ist.

(7) Kraftbetätigte Türen und Tore müssen si-
cher benutzbar sein. Dazu gehört, dass sie

a) ohne Gefährdung der Beschäftigten be-
wegt werden oder zum Stillstand kommen
können,

b) mit selbsttätig wirkenden Sicherungen aus-
gestattet sind,

c) auch von Hand zu öffnen sind, sofern sie sich
bei Stromausfall nicht automatisch öffnen.

(8) Besondere Anforderungen gelten für Türen
im Verlauf von Fluchtwegen (Nummer 2.3).

1.8 Verkehrswege
(1) Verkehrswege, einschließlich Treppen, fest
angebrachte Steigleitern und Laderampen
müssen so angelegt und bemessen sein, dass
sie je nach ihrem Bestimmungszweck leicht
und sicher begangen oder befahren werden
können und in der Nähe Beschäftigte nicht ge-
fährdet werden.

(2) Die Bemessung der Verkehrswege, die dem
Personenverkehr, Güterverkehr oder Perso-
nen- und Güterverkehr dienen, muss sich
nach der Anzahl der möglichen Benutzer und
der Art des Betriebes richten.

(3) Werden Transportmittel auf Verkehrswegen
eingesetzt, muss für Fußgänger ein ausrei-
chender Sicherheitsabstand gewahrt werden.
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(4) Verkehrswege für Fahrzeuge müssen an
Türen und Toren, Durchgängen, Fußgänger-
wegen und Treppenaustritten in ausreichen-
dem Abstand vorbeiführen.

(5) Soweit Nutzung und Einrichtung der Räume
es zum Schutz der Beschäftigten erfordern,
müssen die Begrenzungen der Verkehrswege
gekennzeichnet sein.

(6) Besondere Anforderungen gelten für Flucht-
wege (Nummer 2.3).

1.9 Fahrtreppen, Fahrsteige
Fahrtreppen und Fahrsteige müssen so aus-
gewählt und installiert sein, dass sie sicher
funktionieren und sicher benutzbar sind. Dazu
gehört, dass die Notbefehlseinrichtungen gut
erkennbar und leicht zugänglich sind und nur
solche Fahrtreppen und Fahrsteige eingesetzt
werden, die mit den notwendigen Sicherheits-
vorrichtungen ausgestattet sind.

1.10 Laderampen
(1) Laderampen sind entsprechend den Ab-
messungen der Transportmittel und der La-
dung auszulegen.

(2) Sie müssen mindestens einen Abgang
haben; lange Laderampen müssen, soweit be-
triebstechnisch möglich, an jedem Endbereich
einen Abgang haben.

(3) Sie müssen einfach und sicher benutzbar
sein. Dazu gehört, dass sie nach Möglichkeit
mit Schutzvorrichtungen gegen Absturz aus-
zurüsten sind; das gilt insbesondere in Berei-
chen von Laderampen, die keine ständigen
Be- und Entladestellen sind.

1.11 Steigleitern, Steigeisengänge
Steigleitern und Steigeisengänge müssen si-
cher benutzbar sein. Dazu gehört, dass sie
a) nach Notwendigkeit über Schutzvorrichtun-

gen gegen Absturz, vorzugsweise über
Steigschutzeinrichtungen verfügen,

b) an ihren Austrittsstellen eine Haltevorrich-
tung haben,

c) nach Notwendigkeit in angemessenen Ab-
ständen mit Ruhebühnen ausgerüstet sind.

2 Maßnahmen zum Schutz vor
besonderen Gefahren

2.1 Schutz vor Absturz und herabfallen-
den Gegenständen, Betreten von
Gefahrenbereichen

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei denen
eine Absturzgefahr für Beschäftigte oder die

Gefahr des Herabfallens von Gegenständen
besteht, müssen mit Schutzvorrichtungen ver-
sehen sein, die verhindern, dass Beschäftigte
abstürzen oder durch herabfallende Gegen-
stände verletzt werden können. Sind aufgrund
der Eigenart des Arbeitsplatzes oder der
durchzuführenden Arbeiten Schutzvorrichtun-
gen gegen Absturz nicht geeignet, muss der
Arbeitgeber die Sicherheit der Beschäftigten
durch andere wirksame Maßnahmen gewähr-
leisten. Eine Absturzgefahr besteht bei einer
Absturzhöhe von mehr als 1 Meter.

(2) Arbeitsplätze und Verkehrswege, die an Ge-
fahrenbereiche grenzen, müssen mit Schutz-
vorrichtungen versehen sein, die verhindern,
dass Beschäftigte in die Gefahrenbereiche ge-
langen.

(3) Die Arbeitsplätze und Verkehrswege nach
den Absätzen 1 und 2 müssen gegen unbe-
fugtes Betreten gesichert und gut sichtbar als
Gefahrenbereiche gekennzeichnet sein. Zum
Schutz derjenigen, die diese Bereiche betreten
müssen, sind geeignete Maßnahmen zu treffen.

2.2 Maßnahmen gegen Brände
(1) Arbeitsstätten müssen je nach

a) Abmessung und Nutzung,

b) der Brandgefährdung vorhandener Einrich-
tungen und Materialien,

c) der größtmöglichen Anzahl anwesender
Personen

mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter
Feuerlöscheinrichtungen und erforderlichen-
falls Brandmeldern und Alarmanlagen ausge-
stattet sein.

(2) Nicht selbsttätige Feuerlöscheinrichtungen
müssen als solche dauerhaft gekennzeichnet,
leicht zu erreichen und zu handhaben sein.

(3) Selbsttätig wirkende Feuerlöscheinrichtun-
gen müssen mit Warneinrichtungen ausgerüs-
tet sein, wenn bei ihrem Einsatz Gefahren für
die Beschäftigten auftreten können.

2.3 Fluchtwege und Notausgänge
(1) Fluchtwege und Notausgänge müssen
a) sich in Anzahl, Anordnung und Abmessung

nach der Nutzung, der Einrichtung und den
Abmessungen der Arbeitsstätte sowie nach
der höchstmöglichen Anzahl der dort an-
wesenden Personen richten,

b) auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder,
falls dies nicht möglich ist, in einen gesi-
cherten Bereich führen,
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c) in angemessener Form und dauerhaft ge-

kennzeichnet sein.
Sie sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung aus-
zurüsten, wenn das gefahrlose Verlassen der
Arbeitsstätte für die Beschäftigten, insbeson-
dere bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung,
nicht gewährleistet ist.
(2) Türen im Verlauf von Fluchtwegen oder
Türen von Notausgängen müssen
a) sich von innen ohne besondere Hilfsmittel

jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich
Beschäftigte in der Arbeitsstätte befinden,

b) in angemessener Form und dauerhaft ge-
kennzeichnet sein.

Türen von Notausgängen müssen sich nach
außen öffnen lassen. In Notausgängen, die
ausschließlich für den Notfall konzipiert und
ausschließlich im Notfall benutzt werden, sind
Karussell- und Schiebetüren nicht zulässig.

3 Arbeitsbedingungen
3.1 Bewegungsfläche

(1) Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz
muss so bemessen sein, dass sich die Be-
schäftigten bei ihrer Tätigkeit ungehindert be-
wegen können.

(2) Ist dies nicht möglich, muss den Beschäf-
tigten in der Nähe des Arbeitsplatzes eine an-
dere ausreichend große Bewegungsfläche zur
Verfügung stehen.

3.2 Anordnung der Arbeitsplätze

Arbeitsplätze sind in der Arbeitsstätte so anzu-
ordnen, dass Beschäftigte

a) sie sicher erreichen und verlassen können,

b) sich bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen
können,

c) durch benachbarte Arbeitsplätze, Transporte
oder Einwirkungen von außerhalb nicht ge-
fährdet werden.

3.3 Ausstattung

(1) Jedem Beschäftigten muss mindestens eine
Kleiderablage zur Verfügung stehen, sofern
keine Umkleideräume vorhanden sind.

(2) Kann die Arbeit ganz oder teilweise sitzend
verrichtet werden oder lässt es der Arbeitsab-
lauf zu, sich zeitweise zu setzen, sind den Be-
schäftigten am Arbeitsplatz Sitzgelegenheiten
zur Verfügung zu stellen. Können aus betrieb-
stechnischen Gründen keine Sitzgelegenhei-
ten unmittelbar am Arbeitsplatz aufgestellt
werden, obwohl es der Arbeitsablauf zulässt,

sich zeitweise zu setzen, müssen den Be-
schäftigten in der Nähe der Arbeitsplätze Sitz-
gelegenheiten bereitgestellt werden.

3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung

(1) Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur
solche Räume betreiben, die möglichst ausrei-
chend Tageslicht erhalten und die eine Sicht-
verbindung nach außen haben.

Dies gilt nicht für

1. Räume, bei denen betriebs-, produktions-
oder bautechnische Gründe Tageslicht oder
einer Sichtverbindung nach außen entge-
genstehen,

2. Räume, in denen sich Beschäftigte zur Ver-
richtung ihrer Tätigkeit regelmäßig nicht
über einen längeren Zeitraum oder im Ver-
lauf der täglichen Arbeitszeit nur kurzzeitig
aufhalten müssen, insbesondere Archive,
Lager-, Maschinen- und Nebenräume, Tee-
küchen,

3. Räume, die vollständig unter Erdgleiche
liegen, soweit es sich dabei um Tiefgaragen
oder ähnliche Einrichtungen, um kulturelle
Einrichtungen, um Verkaufsräume oder um
Schank- und Speiseräume handelt,

4. Räume in Bahnhofs- oder Flughafenhallen,
Passagen oder innerhalb von Kaufhäusern
und Einkaufszentren,

5. Räume mit einer Grundfläche von mindes-
tens 2000 Quadratmetern, sofern Oberlich-
ter oder andere bauliche Vorrichtungen vor-
handen sind, die Tageslicht in den Arbeits-
raum lenken.

(2) Pausen- und Bereitschaftsräume sowie Un-
terkünfte müssen möglichst ausreichend mit
Tageslicht beleuchtet sein und eine Sichtver-
bindung nach außen haben. Kantinen sollen
möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und
eine Sichtverbindung nach außen haben.

(3) Räume, die bis zum 3. Dezember 2016 ein-
gerichtet worden sind oder mit deren Einrich-
tung begonnen worden war und die die Anfor-
derungen nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2
nicht erfüllen, dürfen ohne eine Sichtverbindung
nach außen weiter betrieben werden, bis sie
wesentlich erweitert oder umgebaut werden.

(4) In Arbeitsräumen muss die Stärke des Ta-
geslichteinfalls am Arbeitsplatz je nach Art der
Tätigkeit reguliert werden können.

(5) Arbeitsstätten müssen mit Einrichtungen
ausgestattet sein, die eine angemessene
künstliche Beleuchtung ermöglichen, so dass
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die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten gewährleistet sind.

(6) Die Beleuchtungsanlagen sind so auszu-
wählen und anzuordnen, dass dadurch die Si-
cherheit und die Gesundheit der Beschäftigten
nicht gefährdet werden.

(7) Arbeitsstätten, in denen bei Ausfall der All-
gemeinbeleuchtung die Sicherheit der Beschäf-
tigten gefährdet werden kann, müssen eine
ausreichende Sicherheitsbeleuchtung haben.

3.5 Raumtemperatur

(1) Arbeitsräume, in denen aus betriebstechni-
scher Sicht keine spezifischen Anforderungen an
die Raumtemperatur gestellt werden, müssen
während der Nutzungsdauer unter Berücksichti-
gung der Arbeitsverfahren und der physischen
Belastungen der Beschäftigten eine gesundheit-
lich zuträgliche Raumtemperatur haben.

(2) Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräume,
Kantinen, Erste-Hilfe-Räume und Unterkünfte
müssen während der Nutzungsdauer unter
Berücksichtigung des spezifischen Nutzungs-
zwecks eine gesundheitlich zuträgliche Raum-
temperatur haben.

(3) Fenster, Oberlichter und Glaswände müs-
sen unter Berücksichtigung der Arbeitsverfah-
ren und der Art der Arbeitsstätte eine Abschir-
mung gegen übermäßige Sonneneinstrahlung
ermöglichen.

3.6 Lüftung

(1) In Arbeitsräumen, Sanitär-, Pausen- und
Bereitschaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-
Räumen und Unterkünften muss unter
Berücksichtigung des spezifischen Nutzungs-
zwecks, der Arbeitsverfahren, der physischen
Belastungen und der Anzahl der Beschäftigten
sowie der sonstigen anwesenden Personen
während der Nutzungsdauer ausreichend ge-
sundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden
sein.

(2) Ist für das Betreiben von Arbeitsstätten eine
raumlufttechnische Anlage erforderlich, muss
diese jederzeit funktionsfähig sein und die An-
forderungen nach Absatz 1 erfüllen. Bei raum-
lufttechnischen Anlagen muss eine Störung
durch eine selbsttätige Warneinrichtung ange-
zeigt werden. Es müssen Vorkehrungen ge-
troffen sein, durch die die Beschäftigten im Fall
einer Störung gegen Gesundheitsgefahren ge-
schützt sind.

(3) Werden raumlufttechnische Anlagen ver-
wendet, ist sicherzustellen, dass die Beschäf-

tigten keinem störenden Luftzug ausgesetzt
sind.

(4) Ablagerungen und Verunreinigungen in
raumlufttechnischen Anlagen, die zu einer un-
mittelbaren Gesundheitsgefährdung durch die
Raumluft führen können, müssen umgehend
beseitigt werden.

3.7 Lärm
In Arbeitsstätten ist der Schalldruckpegel so
niedrig zu halten, wie es nach der Art des Be-
triebes möglich ist. Der Schalldruckpegel am
Arbeitsplatz in Arbeitsräumen ist in Abhängig-
keit von der Nutzung und den zu verrichten-
den Tätigkeiten so weit zu reduzieren, dass
keine Beeinträchtigungen der Gesundheit der
Beschäftigten entstehen.

4 Sanitär-, Pausen- und Bereit-
schaftsräume, Kantinen, Erste-
Hilfe-Räume und Unterkünfte

4.1 Sanitärräume
(1) Der Arbeitgeber hat Toilettenräume zur
Verfügung zu stellen. Toilettenräume sind für
Männer und Frauen getrennt einzurichten oder
es ist eine getrennte Nutzung zu ermöglichen.
Toilettenräume sind mit verschließbaren Zu-
gängen, einer ausreichenden Anzahl von Toi-
lettenbecken und Handwaschgelegenheiten
zur Verfügung zu stellen. Sie müssen sich so-
wohl in der Nähe der Arbeitsräume als auch in
der Nähe von Kantinen, Pausen- und Bereit-
schaftsräumen, Wasch- und Umkleideräumen
befinden. Bei Arbeiten im Freien und auf Bau-
stellen mit wenigen Beschäftigten sind mobile,
anschlussfreie Toilettenkabinen in der Nähe
der Arbeitsplätze ausreichend.

(2) Der Arbeitgeber hat – wenn es die Art der
Tätigkeit oder gesundheitliche Gründe erfor-
dern – Waschräume zur Verfügung zu stellen.
Diese sind für Männer und Frauen getrennt ein-
zurichten oder es ist eine getrennte Nutzung zu
ermöglichen. Bei Arbeiten im Freien und auf
Baustellen mit wenigen Beschäftigten sind
Waschgelegenheiten ausreichend.
Waschräume sind

a) in der Nähe von Arbeitsräumen und sicht-
geschützt einzurichten,

b) so zu bemessen, dass die Beschäftigten
sich den hygienischen Erfordernissen ent-
sprechend und ungehindert reinigen kön-
nen; dazu müssen fließendes warmes und
kaltes Wasser, Mittel zum Reinigen und ge-
gebenenfalls zum Desinfizieren sowie zum
Abtrocknen der Hände vorhanden sein,
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c) mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter

Duschen zur Verfügung zu stellen, wenn es
die Art der Tätigkeit oder gesundheitliche
Gründe erfordern.

Sind Waschräume nicht erforderlich, müssen
in der Nähe des Arbeitsplatzes und der Um-
kleideräume ausreichende und angemessene
Waschgelegenheiten mit fließendem Wasser
(erforderlichenfalls mit warmem Wasser), Mit-
teln zum Reinigen und zum Abtrocknen der
Hände zur Verfügung stehen.

(3) Der Arbeitgeber hat geeignete Umkleide-
räume zur Verfügung zu stellen, wenn die Be-
schäftigten bei ihrer Tätigkeit besondere Ar-
beitskleidung tragen müssen und es ihnen
nicht zuzumuten ist, sich in einem anderen
Raum umzukleiden. Umkleideräume sind für
Männer und Frauen getrennt einzurichten oder
es ist eine getrennte Nutzung zu ermöglichen.
Umkleideräume müssen

a) leicht zugänglich und von ausreichender
Größe und sichtgeschützt eingerichtet wer-
den; entsprechend der Anzahl gleichzeitiger
Benutzer muss genügend freie Boden-
fläche für ungehindertes Umkleiden vorhan-
den sein,

b) mit Sitzgelegenheiten sowie mit verschließ-
baren Einrichtungen ausgestattet sein, in
denen jeder Beschäftigte seine Kleidung
aufbewahren kann.

Kleiderschränke für Arbeitskleidung und
Schutzkleidung sind von Kleiderschränken für
persönliche Kleidung und Gegenstände zu
trennen, wenn die Umstände dies erfordern.

(4) Wasch- und Umkleideräume, die voneinan-
der räumlich getrennt sind, müssen unterein-
ander leicht erreichbar sein.

4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume

(1) Bei mehr als zehn Beschäftigten oder wenn
die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit
es erfordern, ist den Beschäftigten ein Pau-
senraum oder ein entsprechender Pausenbe-
reich zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,
wenn die Beschäftigten in Büroräumen oder
vergleichbaren Arbeitsräumen beschäftigt sind
und dort gleichwertige Voraussetzungen für
eine Erholung während der Pause gegeben
sind. Fallen in die Arbeitszeit regelmäßig und
häufig Arbeitsbereitschaftszeiten oder Arbeits-
unterbrechungen und sind keine Pausen-
räume vorhanden, so sind für die Beschäftig-
ten Räume für Bereitschaftszeiten einzurich-
ten. Schwangere Frauen und stillende Mütter

müssen sich während der Pausen und, soweit
es erforderlich ist, auch während der Arbeits-
zeit unter geeigneten Bedingungen hinlegen
und ausruhen können.

(2) Pausenräume oder entsprechende Pau-
senbereiche sind

a) für die Beschäftigten leicht erreichbar an
ungefährdeter Stelle und in ausreichender
Größe bereitzustellen,

b) entsprechend der Anzahl der gleichzeitigen
Benutzer mit leicht zu reinigenden Tischen
und Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne
auszustatten,

c) als separate Räume zu gestalten, wenn die
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und
der Arbeitsstätte dies erfordern.

(3) Bereitschaftsräume und Pausenräume, die
als Bereitschaftsräume genutzt werden, müs-
sen dem Zweck entsprechend ausgestattet
sein.

4.3 Erste-Hilfe-Räume

(1) Erste-Hilfe-Räume oder vergleichbare Be-
reiche sind entsprechend der Art der Gefähr-
dungen in der Arbeitsstätte oder der Anzahl
der Beschäftigten, der Art der auszuübenden
Tätigkeiten sowie der räumlichen Größe der
Betriebe zur Verfügung zu stellen.

(2) Erste-Hilfe-Räume müssen an ihren Zugän-
gen als solche gekennzeichnet und für Per-
sonen mit Rettungstransportmitteln leicht zu-
gänglich sein.

(3) Sie sind mit den erforderlichen Mitteln und
Einrichtungen zur Ersten Hilfe auszustatten.
An einer deutlich gekennzeichneten Stelle
müssen Anschrift und Telefonnummer der ört-
lichen Rettungsdienste angegeben sein.

(4) Darüber hinaus sind überall dort, wo es die
Arbeitsbedingungen erfordern, Mittel und Ein-
richtungen zur Ersten Hilfe aufzubewahren. Sie
müssen leicht zugänglich und einsatzbereit
sein. Die Aufbewahrungsstellen müssen als
solche gekennzeichnet und gut erreichbar
sein.

4.4 Unterkünfte

(1) Der Arbeitgeber hat angemessene Unter-
künfte für Beschäftigte zur Verfügung zu stel-
len, gegebenenfalls auch außerhalb des Gelän-
des eines Betriebes oder einer Baustelle, wenn
es aus Gründen der Sicherheit, zum Schutz
der Gesundheit oder aus Gründen der men-
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schengerechten Gestaltung der Arbeit erfor-
derlich ist. Die Bereitstellung angemessener
Unterkünfte kann insbesondere wegen der
Abgelegenheit der Arbeitsstätte, der Art der
auszuübenden Tätigkeiten oder der Anzahl der
im Betrieb beschäftigten Personen erforderlich
sein. Sie ist stets erforderlich, wenn den Be-
schäftigten im Zusammenhang mit der Anwer-
bung oder Entsendung zur zeitlich befristeten
Erbringung einer vertraglich geschuldeten Ar-
beitsleistung die Bereitstellung oder Vermitt-
lung einer Unterbringung in Gemeinschafts-
unterkünften in Aussicht gestellt wird und zu
erwarten ist, dass der Beschäftigte die Ver-
pflichtung zur Erbringung seiner Arbeitsleistung
anderenfalls nicht eingehen würde. Kann der
Arbeitgeber erforderliche Unterkünfte inner-
halb des Geländes eines Betriebes oder einer
Baustelle nicht zur Verfügung stellen, hat er für
eine andere angemessene Unterbringung der
Beschäftigten außerhalb des Geländes eines
Betriebes oder einer Baustelle zu sorgen. Wird
die Unterkunft als Gemeinschaftsunterkunft
außerhalb des Geländes eines Betriebes oder
einer Baustelle durch den Arbeitgeber oder auf
dessen Veranlassung durch Dritte zur Verfü-
gung gestellt, so hat der Arbeitgeber auch in
diesem Fall für die Angemessenheit der Unter-
kunft zu sorgen.

(2) Unterkünfte müssen entsprechend ihrer
Belegungszahl und der Dauer der Unterbrin-
gung ausgestattet sein mit:

1. Wohn- und Schlafbereich (Betten, Schrän-
ken, Tischen, Stühlen),

2. Essbereich,

3. Sanitäreinrichtungen.

(3) Wird die Unterkunft von Männern und
Frauen gemeinsam genutzt, ist dies bei der
Zuteilung der Räume zu berücksichtigen.

(4) Der Arbeitgeber hat die Unterbringung von
Beschäftigten in Gemeinschaftsunterkünften
innerhalb oder außerhalb des Geländes eines
Betriebes oder einer Baustelle nach den Sät-
zen 2 und 3 zu dokumentieren. In der Doku-
mentation sind anzugeben:

1. die Adressen der Gemeinschaftsunterkünfte,

2. die Unterbringungskapazitäten der Gemein-
schaftsunterkünfte,

3. die Zuordnung der untergebrachten Be-
schäftigten zu den Gemeinschaftsunterkünf-
ten sowie

4. der zugehörige Zeitraum der Unterbringung
der jeweiligen Beschäftigten.

Die Dokumentation muss ab Beginn der Be-
reitstellung der Gemeinschaftsunterkünfte am
Ort der Leistungserbringung verfügbar sein.
Die Dokumentation ist nach Beendigung der
Unterbringung vier Wochen aufzubewahren.

5 Ergänzende Anforderungen und
Maßnahmen für besondere
Arbeitsstätten und Arbeitsplätze

5.1 Arbeitsplätze in nicht allseits
umschlossenen Arbeitsstätten und
Arbeitsplätze im Freien

Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Ar-
beitsstätten und Arbeitsplätze im Freien sind so
einzurichten und zu betreiben, dass sie von den
Beschäftigten bei jeder Witterung sicher und
ohne Gesundheitsgefährdung erreicht, benutzt
und wieder verlassen werden können. Dazu
gehört, dass diese Arbeitsplätze gegen Witte-
rungseinflüsse geschützt sind oder den Be-
schäftigten geeignete persönliche Schutzaus-
rüstungen zur Verfügung gestellt werden.

Werden die Beschäftigten auf Arbeitsplätzen
im Freien beschäftigt, so sind die Arbeitsplätze
nach Möglichkeit so einzurichten, dass die Be-
schäftigten nicht gesundheitsgefährdenden
äußeren Einwirkungen ausgesetzt sind.

5.2 Baustellen
(1) Die Beschäftigten müssen
a) sich gegen Witterungseinflüsse geschützt

umkleiden, waschen und wärmen können,
b) über Einrichtungen verfügen, um ihre Mahl-

zeiten einnehmen und gegebenenfalls auch
zubereiten zu können,

c) in der Nähe der Arbeitsplätze über Trink-
wasser oder ein anderes alkoholfreies Ge-
tränk verfügen können.

Weiterhin sind auf Baustellen folgende Anfor-
derungen umzusetzen:
d) Sind Umkleideräume nicht erforderlich, muss

für jeden regelmäßig auf der Baustelle an-
wesenden Beschäftigten eine Kleiderablage
und ein abschließbares Fach vorhanden
sein, damit persönliche Gegenstände unter
Verschluss aufbewahrt werden können.

e) Unter Berücksichtigung der Arbeitsverfahren
und der physischen Belastungen der Be-
schäftigten ist dafür zu sorgen, dass ausrei-
chend gesundheitlich zuträgliche Atemluft
vorhanden ist.

f) Beschäftigte müssen die Möglichkeit haben,
Arbeitskleidung und Schutzkleidung außer-
halb der Arbeitszeit zu lüften und zu trocknen.
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g) In regelmäßigen Abständen sind geeignete

Versuche und Übungen an Feuerlöschein-
richtungen und Brandmelde- und Alarman-
lagen durchzuführen.

(2) Schutzvorrichtungen, die ein Abstürzen von
Beschäftigten an Arbeitsplätzen und Verkehrs-
wegen auf Baustellen verhindern, müssen vor-
handen sein:
1. unabhängig von der Absturzhöhe bei

a) Arbeitsplätzen am und über Wasser
oder an und über anderen festen oder
flüssigen Stoffen, in denen man versin-
ken kann,

b) Verkehrswegen über Wasser oder ande-
ren festen oder flüssigen Stoffen, in de-
nen man versinken kann,

2. bei mehr als 1 Meter Absturzhöhe an Wan-
döffnungen, an freiliegenden Treppenläufen
und -absätzen sowie

3. bei mehr als 2 Meter Absturzhöhe an allen
übrigen Arbeitsplätzen.

Bei einer Absturzhöhe bis zu 3 Metern ist eine
Schutzvorrichtung entbehrlich an Arbeitsplät-
zen und Verkehrswegen auf Dächern und Ge-
schossdecken von baulichen Anlagen mit bis
zu 22,5 Grad Neigung und nicht mehr als 50
Quadratmeter Grundfläche, sofern die Arbei-
ten von hierfür fachlich qualifizierten und kör-
perlich geeigneten Beschäftigten ausgeführt
werden und diese Beschäftigten besonders
unterwiesen sind. Die Absturzkante muss für
die Beschäftigten deutlich erkennbar sein.
(3) Räumliche Begrenzungen der Arbeits-
plätze, Materialien, Ausrüstungen und ganz
allgemein alle Elemente, die durch Ortsverän-
derung die Sicherheit und die Gesundheit der
Beschäftigten beeinträchtigen können, müs-
sen auf geeignete Weise stabilisiert werden.
Hierzu zählen auch Maßnahmen, die verhin-
dern, dass Fahrzeuge, Erdbaumaschinen und
Förderzeuge abstürzen, umstürzen, abrut-
schen oder einbrechen.
(4) Werden Beförderungsmittel auf Verkehrs-
wegen verwendet, so müssen für andere, den
Verkehrsweg nutzende Personen ein ausrei-
chender Sicherheitsabstand oder geeignete
Schutzvorrichtungen vorgesehen werden. Die
Wege müssen regelmäßig überprüft und ge-
wartet werden.
(5) Bei Arbeiten, aus denen sich im besonde-
ren Maße Gefährdungen für die Beschäftigten
ergeben können, müssen geeignete Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen werden. Dies gilt
insbesondere für Abbrucharbeiten sowie Mon-
tage- oder Demontagearbeiten. Zur Erfüllung

der Schutzmaßnahmen des Satzes 1 sind
a) bei Arbeiten an erhöhten oder tiefer gelege-

nen Standorten Standsicherheit und Stabilität
der Arbeitsplätze und ihrer Zugänge auf ge-
eignete Weise zu gewährleisten und zu über-
prüfen, insbesondere nach einer Veränderung
der Höhe oder Tiefe des Arbeitsplatzes,

b) bei Aushubarbeiten, Brunnenbauarbeiten,
unterirdischen oder Tunnelarbeiten die Erd-
oder Felswände so abzuböschen, zu ver-
bauen oder anderweitig so zu sichern, dass
sie während der einzelnen Bauzustände
standsicher sind; vor Beginn von Erdarbei-
ten sind geeignete Maßnahmen durchzu-
führen, um die Gefährdung durch unterir-
disch verlegte Kabel und andere Versor-
gungsleitungen festzustellen und auf ein
Mindestmaß zu verringern,

c) bei Arbeiten, bei denen Sauerstoffmangel
auftreten kann, geeignete Maßnahmen zu
treffen, um einer Gefahr vorzubeugen und
eine wirksame und sofortige Hilfeleistung zu
ermöglichen; Einzelarbeitsplätze in Berei-
chen, in denen erhöhte Gefährdung durch
Sauerstoffmangel besteht, sind nur zuläs-
sig, wenn diese ständig von außen über-
wacht werden und alle geeigneten Vorkeh-
rungen getroffen sind, um eine wirksame
und sofortige Hilfeleistung zu ermöglichen,

d) beim Auf-, Um- sowie Abbau von Spund-
wänden und Senkkästen angemessene
Vorrichtungen vorzusehen, damit sich die
Beschäftigten beim Eindringen von Wasser
und Material retten können,

e) bei Laderampen Absturzsicherungen vor-
zusehen,

f) bei Arbeiten, bei denen mit Gefährdungen
aus dem Verkehr von Land-, Wasser- oder
Luftfahrzeugen zu rechnen ist, geeignete
Vorkehrungen zu treffen.

Abbrucharbeiten, Montage- oder Demontage-
arbeiten, insbesondere der Auf- oder Abbau
von Stahl- oder Betonkonstruktionen, die
Montage oder Demontage von Verbau zur Si-
cherung von Erd- oder Felswänden oder
Senkkästen sind fachkundig zu planen und
nur unter fachkundiger Aufsicht sowie nach
schriftlicher Abbruch-, Montage- oder Demon-
tageanweisung durchzuführen; die Abbruch-,
Montage- oder Demontageanweisung muss
die erforderlichen sicherheitstechnischen An-
gaben enthalten; auf die Schriftform kann ver-
zichtet werden, wenn für die jeweiligen Ab-
bruch-, Montage- oder Demontagearbeiten
besondere sicherheitstechnische Angaben
nicht erforderlich sind.
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(6) Vorhandene elektrische Freileitungen müs-
sen nach Möglichkeit außerhalb des Baustel-
lengeländes verlegt oder freigeschaltet wer-
den. Wenn dies nicht möglich ist, sind geeig-
nete Abschrankungen, Abschirmungen oder
Hinweise anzubringen, um Fahrzeuge und Ein-
richtungen von diesen Leitungen fern zu hal-
ten.

6 Maßnahmen zur Gestaltung von
Bildschirmarbeitsplätzen

6.1 Allgemeine Anforderungen an
Bildschirmarbeitsplätze

(1) Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurich-
ten und zu betreiben, dass die Sicherheit und
der Schutz der Gesundheit der Beschäftigten
gewährleistet sind. Die Grundsätze der Ergo-
nomie sind auf die Bildschirmarbeitsplätze und
die erforderlichen Arbeitsmittel sowie die für
die Informationsverarbeitung durch die Be-
schäftigten erforderlichen Bildschirmgeräte
entsprechend anzuwenden.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
die Tätigkeiten der Beschäftigten an Bild-
schirmgeräten insbesondere durch andere
Tätigkeiten oder regelmäßige Erholungszeiten
unterbrochen werden.

(3) Für die Beschäftigten ist ausreichend Raum
für wechselnde Arbeitshaltungen und -bewe-
gungen vorzusehen.

(4) Die Bildschirmgeräte sind so aufzustellen
und zu betreiben, dass die Oberflächen frei von
störenden Reflexionen und Blendungen sind.

(5) Die Arbeitstische oder Arbeitsflächen müs-
sen eine reflexionsarme Oberfläche haben und
so aufgestellt werden, dass die Oberflächen
bei der Arbeit frei von störenden Reflexionen
und Blendungen sind.

(6) Die Arbeitsflächen sind entsprechend der
Arbeitsaufgabe so zu bemessen, dass alle Ein-
gabemittel auf der Arbeitsfläche variabel ange-
ordnet werden können und eine flexible An-
ordnung des Bildschirms, des Schriftguts und
der sonstigen Arbeitsmittel möglich ist. Die Ar-
beitsfläche vor der Tastatur muss ein Auflegen
der Handballen ermöglichen.

(7) Auf Wunsch der Beschäftigten hat der Ar-
beitgeber eine Fußstütze und einen Manus-
kripthalter zur Verfügung zu stellen, wenn eine
ergonomisch günstige Arbeitshaltung auf an-
dere Art und Weise nicht erreicht werden
kann.

(8) Die Beleuchtung muss der Art der Arbeits-
aufgabe entsprechen und an das Sehvermö-

gen der Beschäftigten angepasst sein; ein an-
gemessener Kontrast zwischen Bildschirm
und Arbeitsumgebung ist zu gewährleisten.
Durch die Gestaltung des Bildschirmarbeits-
platzes sowie der Auslegung und der Anord-
nung der Beleuchtung sind störende Blendun-
gen, Reflexionen oder Spiegelungen auf dem
Bildschirm und den sonstigen Arbeitsmitteln
zu vermeiden.

(9) Werden an einem Arbeitsplatz mehrere
Bildschirmgeräte oder Bildschirme betrieben,
müssen diese ergonomisch angeordnet sein.
Die Eingabegeräte müssen sich eindeutig dem
jeweiligen Bildschirmgerät zuordnen lassen.

(10) Die Arbeitsmittel dürfen nicht zu einer er-
höhten, gesundheitlich unzuträglichen Wärme-
belastung am Arbeitsplatz führen.

6.2 Allgemeine Anforderungen an
Bildschirme und Bildschirmgeräte

(1) Die Text- und Grafikdarstellungen auf dem
Bildschirm müssen entsprechend der Arbeits-
aufgabe und dem Sehabstand scharf und
deutlich sowie ausreichend groß sein. Der Zei-
chen- und der Zeilenabstand müssen ange-
messen sein. Die Zeichengröße und der Zei-
lenabstand müssen auf dem Bildschirm indivi-
duell eingestellt werden können.

(2) Das auf dem Bildschirm dargestellte Bild
muss flimmerfrei sein. Das Bild darf keine Ver-
zerrungen aufweisen.

(3) Die Helligkeit der Bildschirmanzeige und
der Kontrast der Text- und Grafikdarstellungen
auf dem Bildschirm müssen von den Beschäf-
tigten einfach eingestellt werden können. Sie
müssen den Verhältnissen der Arbeitsumge-
bung individuell angepasst werden können.

(4) Die Bildschirmgröße und -form müssen der
Arbeitsaufgabe angemessen sein.

(5) Die von den Bildschirmgeräten ausgehende
elektromagnetische Strahlung muss so niedrig
gehalten werden, dass die Sicherheit und die
Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet
werden.

6.3 Anforderungen an Bildschirmgeräte
und Arbeitsmittel für die ortsgebun-
dene Verwendung an Arbeitsplätzen

(1) Bildschirme müssen frei und leicht dreh-
und neigbar sein sowie über reflexionsarme
Oberflächen verfügen. Bildschirme, die über
reflektierende Oberflächen verfügen, dürfen
nur dann betrieben werden, wenn dies aus
zwingenden aufgabenbezogenen Gründen er-
forderlich ist.
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(2) Tastaturen müssen die folgenden Eigen-
schaften aufweisen:

1. sie müssen vom Bildschirm getrennte Ein-
heiten sein,

2. sie müssen neigbar sein,

3. die Oberflächen müssen reflexionsarm sein,

4. die Form und der Anschlag der Tasten
müssen den Arbeitsaufgaben angemessen
sein und eine ergonomische Bedienung er-
möglichen,

5. die Beschriftung der Tasten muss sich vom
Untergrund deutlich abheben und bei nor-
maler Arbeitshaltung gut lesbar sein.

(3) Alternative Eingabemittel (zum Beispiel Ein-
gabe über den Bildschirm, Spracheingabe,
Scanner) dürfen nur eingesetzt werden, wenn
dadurch die Arbeitsaufgaben leichter ausge-
führt werden können und keine zusätzlichen
Belastungen für die Beschäftigten entstehen.

6.4 Anforderungen an tragbare Bild-
schirmgeräte für die ortsveränderli-
che Verwendung an Arbeitsplätzen

(1) Größe, Form und Gewicht tragbarer Bild-
schirmgeräte müssen der Arbeitsaufgabe ent-
sprechend angemessen sein.

(2) Tragbare Bildschirmgeräte müssen

1. über Bildschirme mit reflexionsarmen Ober-
flächen verfügen und

2. so betrieben werden, dass der Bildschirm
frei von störenden Reflexionen und Blen-
dungen ist.

(3) Tragbare Bildschirmgeräte ohne Trennung
zwischen Bildschirm und externem Eingabe-
mittel (insbesondere Geräte ohne Tastatur) dür-
fen nur an Arbeitsplätzen betrieben werden,
an denen die Geräte nur kurzzeitig verwendet

werden oder an denen die Arbeitsaufgaben
mit keinen anderen Bildschirmgeräten ausge-
führt werden können.

(4) Tragbare Bildschirmgeräte mit alternativen
Eingabemitteln sind den Arbeitsaufgaben an-
gemessen und mit dem Ziel einer optimalen
Entlastung der Beschäftigten zu betreiben.

(5) Werden tragbare Bildschirmgeräte orts-
gebunden an Arbeitsplätzen verwendet, gel-
ten zusätzlich die Anforderungen nach Num-
mer 6.1.

6.5 Anforderungen an die
Benutzerfreundlichkeit von
Bildschirmarbeitsplätzen

(1) Beim Betreiben der Bildschirmarbeitsplätze
hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass der
Arbeitsplatz den Arbeitsaufgaben angemessen
gestaltet ist. Er hat insbesondere geeignete
Softwaresysteme bereitzustellen.

(2) Die Bildschirmgeräte und die Software müs-
sen entsprechend den Kenntnissen und Erfah-
rungen der Beschäftigten im Hinblick auf die
jeweilige Arbeitsaufgabe angepasst werden
können.

(3) Das Softwaresystem muss den Beschäftig-
ten Angaben über die jeweiligen Dialogabläufe
machen.

(4) Die Bildschirmgeräte und die Software müs-
sen es den Beschäftigten ermöglichen, die Dia-
logabläufe zu beeinflussen. Sie müssen even-
tuelle Fehler bei der Handhabung beschreiben
und eine Fehlerbeseitigung mit begrenztem
Arbeitsaufwand erlauben.

(5) Eine Kontrolle der Arbeit hinsichtlich der
qualitativen oder quantitativen Ergebnisse darf
ohne Wissen der Beschäftigten nicht durchge-
führt werden.
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Allgemeiner Teil

§ 1 Zweck und Ziel
(1) 1 Ziel dieses Gesetzes ist es, einen wesent-
lichen Beitrag zur Erreichung der nationalen
Klimaschutzziele zu leisten. Dies soll durch
wirtschaftliche, sozialverträgliche und effizienz-
steigernde Maßnahmen zur Einsparung von
Treibhausgasemissionen sowie der zuneh-
menden Nutzung von erneuerbaren Energien
oder unvermeidbarer Abwärme für die Ener-
gieversorgung von Gebäuden erreicht werden.

(2) Unter Beachtung des Grundsatzes der
Wirtschaftlichkeit soll das Gesetz im Interesse
des Klimaschutzes, der stetigen Reduktion
von fossilen Ressourcen und der Minderung
der Abhängigkeit von Energieimporten dazu
beitragen, die energie- und klimapolitischen
Ziele der Bundesregierung sowie eine weitere
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien
am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte
zu erreichen und eine nachhaltige Entwicklung
der Energieversorgung zu ermöglichen.

(3) Die Errichtung und der Betrieb einer Anlage
sowie der dazugehörigen Nebenanlagen zur
Erzeugung sowie zum Transport von Wärme,
Kälte und Strom aus erneuerbaren Energien
sowie Effizienzmaßnahmen in Gebäuden lie-
gen im überragenden öffentlichen Interesse
und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis der
Gebäudebetrieb im Bundesgebiet treibhaus-
gasneutral ist, sollen die erneuerbaren Ener-
gien sowie Effizienzmaßnahmen als vorrangige
Belange in die jeweils durchzuführenden
Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.
Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Lan-
des- und Bündnisverteidigung anzuwenden.

§ 2 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
1. Gebäude, soweit sie nach ihrer Zweckbe-

stimmung unter Einsatz von Energie beheizt
oder gekühlt werden, und

2. deren Anlagen und Einrichtungen der Hei-
zungs-, Kühl-, Raumluft- und Beleuch-
tungstechnik sowie der Warmwasserver-
sorgung.

Der Energieeinsatz für Produktionsprozesse in
Gebäuden ist nicht Gegenstand dieses Geset-
zes.

TEIL 1 (2) Mit Ausnahme der §§ 74 bis 78 ist dieses
Gesetz nicht anzuwenden auf

1. Betriebsgebäude, die überwiegend zur Auf-
zucht oder zur Haltung von Tieren genutzt
werden,

2. Betriebsgebäude, soweit sie nach ihrem
Verwendungszweck großflächig und lang
anhaltend offen gehalten werden müssen,

3. unterirdische Bauten,

4. Unterglasanlagen und Kulturräume für Auf-
zucht, Vermehrung und Verkauf von Pflanzen,

5. Traglufthallen und Zelte,

6. Gebäude, die dazu bestimmt sind, wieder-
holt aufgestellt und zerlegt zu werden, und
provisorische Gebäude mit einer geplanten
Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren,

7. Gebäude, die dem Gottesdienst oder an-
deren religiösen Zwecken gewidmet sind,

8. Wohngebäude, die

a) für eine Nutzungsdauer von weniger als
vier Monaten jährlich bestimmt sind oder

b) für eine begrenzte jährliche Nutzungs-
dauer bestimmt sind und deren zu er-
wartender Energieverbrauch für die be-
grenzte jährliche Nutzungsdauer weniger
als 25 Prozent des zu erwartenden Ener-
gieverbrauchs bei ganzjähriger Nutzung
beträgt, und

9. sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche,
gewerbliche, industrielle oder für öffentliche
Zwecke genutzte Betriebsgebäude, die nach
ihrer Zweckbestimmung

a) auf eine Raum-Solltemperatur von weni-
ger als 12 Grad Celsius beheizt werden
oder

b) jährlich weniger als vier Monate beheizt
sowie jährlich weniger als zwei Monate
gekühlt werden.

(3) Auf Bestandteile von Anlagen der Heizungs-,
Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warm-
wasserversorgung, die sich nicht im räumli-
chen Zusammenhang mit Gebäuden nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 befinden, ist dieses
Gesetz nicht anzuwenden.

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist
1. „Abwärme“ die Wärme oder Kälte, die aus

technischen Prozessen und aus baulichen
Anlagen stammenden Abluft- und Abwas-
serströmen entnommen wird,



2. „Aperturfläche“ die Lichteintrittsfläche einer
solarthermischen Anlage,

3. „Baudenkmal“ ein nach Landesrecht ge-
schütztes Gebäude oder eine nach Lan-
desrecht geschützte Gebäudemehrheit,

4. „beheizter Raum“ ein Raum, der nach sei-
ner Zweckbestimmung direkt oder durch
Raumverbund beheizt wird,

4a. „blauer Wasserstoff” Wasserstoff, der durch
Reformation oder Pyrolyse aus Erdgas
hergestellt wird und der den nach Maß-
gabe der Delegierten Verordnung (EU)
2021/2139 der Kommission vom 4. Juni
2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
2020/852 des Europäischen Parlaments
und des Rates durch Festlegung der tech-
nischen Bewertungskriterien, anhand deren
bestimmt wird, unter welchen Bedingun-
gen davon auszugehen ist, dass eine Wirt-
schaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag
zum Klimaschutz oder zur Anpassung an
den Klimawandel leistet, und anhand deren
bestimmt wird, ob diese Wirtschaftstätig-
keit erhebliche Beeinträchtigungen eines
der übrigen Umweltziele vermeidet (ABl. L
442 vom 9.12.2021, S. 1), die zuletzt durch
die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214
(ABl. L 188 vom 15.7.2022, S. 1) geändert
worden ist, geltenden technischen Bewer-
tungskriterien zum Nachweis des wesentli-
chen Beitrags zum Klimaschutz genügt; in
Bezug auf die Verringerung von Treibhaus-
gasemissionen (THG-Emissionen) muss
danach der Mindestschwellenwert für die
Einsparung der Lebenszyklus-THG-Emis-
sionen von 73,4 Prozent gegenüber einem
Vergleichswert für fossile Brennstoffe er-
reicht werden; gemäß der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2021/2139 zur Ergänzung
der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxono-
mieverordnung) ist diese Verringerung ge-
genüber einem Vergleichswert von 94
Gramm Kohlendioxidäquivalent pro Mega-
joule nachzuweisen, indem das entste-
hende Kohlendioxid abgeschieden und
gespeichert oder in Produkten dauerhaft
gebunden wird; für die Erfüllung der Nach-
weispflicht für die dauerhafte Speicherung
oder Bindung des Kohlendioxids gelten die
Vorgaben gemäß der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2018/2066 der Kommission
vom 19. Dezember 2018 über die Über-
wachung von und die Berichterstattung
über Treibhausgasemissionen gemäß der
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates und zur Ände-

rung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der
Kommission (ABl. L 334 vom 31.12.2018,
S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2021/2139 (ABl. L 442 vom
9.12.2021, S. 1) geändert worden ist, oder
entsprechende EU-Vorgaben; die Einspa-
rungen bei den Lebenszyklus-Treibhaus-
gasemissionen werden nach der in Artikel
28 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2018/2001
des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förde-
rung der Nutzung von Energie aus erneuer-
baren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018,
S. 82; L 139 vom 18.5.2022, S. 1) ge-
nannten Methode oder alternativ gemäß
DIN EN ISO 14067:2018 (119)* oder
DIN EN ISO 14064-1:2018 (120)* berech-
net; soweit die Europäische Union in
einem anderen verbindlichen Rechtsakt für
die Herstellung von blauem Wasserstoff für
die im Rahmen dieses Gesetzes einschlä-
gigen Einsatzfelder andere Nachhaltig-
keitsanforderungen vorgibt, sind diese an-
zuwenden,

5. „Brennwertkessel“ ein Heizkessel, der die
energetische Nutzung des in den Abgasen
enthaltenen Wasserdampfes durch Kon-
densation des Wasserdampfes im Betrieb
vorsieht,

6. „einseitig angebautes Wohngebäude“ ein
Wohngebäude, von dessen nach einer
Himmelsrichtung weisenden vertikalen Flä-
chen ein Anteil von 80 Prozent oder mehr
an ein anderes Wohngebäude oder ein
Nichtwohngebäude mit einer Raum-Soll-
temperatur von mindestens 19 Grad Cel-
sius angrenzt,

7. „Elektroenergiebedarf für Nutzeranwendun-
gen“ die weiteren Elektroenergieverbräuche
nach DIN V 18599-9: 2018-09,

8. „Energiebedarfsausweis“ ein Energieaus-
weis, der auf der Grundlage des berechne-
ten Energiebedarfs ausgestellt wird,

8a. „Energieleistungsvertrag” eine vertragliche
Vereinbarung zwischen dem Begünstigten
und dem Erbringer einer Maßnahme zur
Energieeffizienzverbesserung, die während
der gesamten Vertragslaufzeit einer Über-
prüfung und Überwachung unterliegt und
in deren Rahmen Investitionen für Arbeiten,
Lieferungen oder Dienstleistungen in die be-
treffende Maßnahme zur Energieeffizienz-
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* Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin,
und in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig
gesichert niedergelegt
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verbesserung in Bezug auf einen vertrag-
lich vereinbarten Umfang an Energieeffi-
zienzverbesserungen oder ein anderes
vereinbartes Energieleistungskriterium, wie
finanzielle Einsparungen, getätigt werden,

9. „Energieverbrauchsausweis“ ein Energie-
ausweis, der auf der Grundlage des er-
fassten Energieverbrauchs ausgestellt
wird,

9a. „Gebäudenetz” ein Netz zur ausschließ-
lichen Versorgung mit Wärme und Kälte
von mindestens zwei und bis zu 16 Ge-
bäuden und bis zu 100 Wohneinheiten,

10. „Gebäudenutzfläche“ die Nutzfläche eines
Wohngebäudes nach DIN V 18599: 2018-
09, die beheizt oder gekühlt wird,

10a. „gebäudetechnisches System” die techni-
sche Ausrüstung eines Gebäudes oder
Gebäudeteils für Raumheizung, Raumküh-
lung, Lüftung, Warmwasserbereitung für
den häuslichen Gebrauch, eingebaute Be-
leuchtung, Gebäudeautomatisierung und -
steuerung, Elektrizitätserzeugung am Ge-
bäudestandort oder für eine Kombination
derselben, einschließlich Systemen, die
Energie aus erneuerbaren Quellen nutzen,

11. „gekühlter Raum“ ein Raum, der nach
seiner Zweckbestimmung direkt oder
durch Raumverbund gekühlt wird,

12. „Gesamtenergiebedarf“ der nach Maßga-
be dieses Gesetzes bestimmte Jahres-
Primärenergiebedarf

a) eines Wohngebäudes für Heizung,
Warmwasserbereitung, Lüftung sowie
Kühlung oder

b) eines Nichtwohngebäudes für Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Lüftung,
Kühlung sowie eingebaute Beleuch-
tung,

13. „Geothermie“ die dem Erdboden ent-
nommene Wärme,

13a. „größere Renovierung” die Renovierung
eines Gebäudes, bei der mehr als 25 Pro-
zent der wärmeübertragenden Umfas-
sungsfläche einer Renovierung unterzo-
gen werden,

13b. „grüner Wasserstoff” Wasserstoff, der die
Anforderungen nach Artikel 27 Absatz 3
Unterabsatz 7 sowie Artikel 28 Absatz 5
in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 2 der
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2018 zur Förderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren

Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82)
in der jeweils geltenden Fassung erfüllt,
wobei der Wasserstoff zur Speicherung
oder zum Transport auch in anderen
Energieträgern chemisch oder physika-
lisch gespeichert werden kann,

14. „Heizkessel“ ein aus Kessel und Brenner
bestehender Wärmeerzeuger, der dazu
dient, die durch die Verbrennung freige-
setzte Wärme an einen Wärmeträger zu
übertragen,

14a. „Heizungsanlage” eine Anlage zur Erzeu-
gung von Raumwärme, Warmwasser
oder einer Kombination davon einschließ-
lich Hausübergabestationen zum An-
schluss an ein Wärmenetz und Wärme-
überträger von unvermeidbarer Abwärme,
mit Ausnahme von handbeschickten Ein-
zelraumfeuerungsanlagen im Sinne des
§ 2 Nummer 3, offenen Kaminen nach
§ 2 Nummer 12 und Badeöfen nach § 1
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d
der Verordnung über kleine und mittlere
Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010
(BGBl. I S. 38) in der jeweils geltenden
Fassung,

15. „Jahres-Primärenergiebedarf“ der jährliche
Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes,
der zusätzlich zum Energiegehalt der ein-
gesetzten Energieträger und von elektri-
schem Strom auch die vorgelagerten Pro-
zessketten bei der Gewinnung, Umwand-
lung, Speicherung und Verteilung mittels
Primärenergiefaktoren einbezieht,

16. (weggefallen)

17. „kleines Gebäude“ ein Gebäude mit nicht
mehr als 50 Quadratmetern Nutzfläche,

18. „Klimaanlage“ die Gesamtheit aller zu
einer gebäudetechnischen Anlage gehö-
renden Anlagenbestandteile, die für eine
Raumluftbehandlung erforderlich sind,
durch die die Temperatur geregelt wird,

19. „Nah-/Fernwärme“ die Wärme, die mittels
eines Wärmeträgers durch ein Wärme-
netz verteilt wird,

20. „Nah-/Fernkälte“ die Kälte, die mittels ei-
nes Kälteträgers durch ein Kältenetz ver-
teilt wird,

21. „Nennleistung“ die vom Hersteller festge-
legte und im Dauerbetrieb unter Beach-
tung des vom Hersteller angegebenen
Wirkungsgrades als einhaltbar garantierte
größte Wärme- oder Kälteleistung in Kilo-
watt,
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22. „Nettogrundfläche“ die Nutzfläche eines

Nichtwohngebäudes nach DIN V 18599:
2018-09, die beheizt oder gekühlt wird,

23. „Nichtwohngebäude“ ein Gebäude, das
nicht unter Nummer 33 fällt,

24. „Niedertemperatur-Heizkessel“ ein Heiz-
kessel, der kontinuierlich mit einer Ein-
trittstemperatur von 35 Grad Celsius bis
40 Grad Celsius betrieben werden kann
und in dem es unter bestimmten Umstän-
den zur Kondensation des in den Abga-
sen enthaltenen Wasserdampfes kom-
men kann,

25. „Niedrigstenergiegebäude“ ein Gebäude,
das eine sehr gute Gesamtenergieeffi-
zienz aufweist und dessen Energiebedarf
sehr gering ist und, soweit möglich, zu
einem ganz wesentlichen Teil durch Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen gedeckt
werden soll,

26. „Nutzfläche“

a) bei einem Wohngebäude die Gebäude-
nutzfläche oder

b) bei einem Nichtwohngebäude die Net-
togrundfläche,

27. „Nutzfläche mit starkem Publikumsver-
kehr“ die öffentlich zugängliche Nutzflä-
che, die während ihrer Öffnungszeiten
von einer großen Zahl von Menschen auf-
gesucht wird; eine solche Fläche kann
sich insbesondere in einer öffentlichen
oder einer privaten Einrichtung befinden,
die für gewerbliche, freiberufliche, kultu-
relle, soziale oder behördliche Zwecke
genutzt wird,

28. „oberste Geschossdecke“ die zugängli-
che Decke beheizter Räume zum unbe-
heizten Dachraum,

29. „Stromdirektheizung“ ein Gerät zur direk-
ten Erzeugung von Raumwärme durch
Ausnutzung des elektrischen Widerstands
auch in Verbindung mit Wärmespeichern,

29a. „System für die Gebäudeautomatisierung
und -steuerung” ein System, das sämt-
liche Produkte, Software und Enginee-
ring-Leistungen umfasst, mit denen ein
energieeffizienter, wirtschaftlicher und si-
cherer Betrieb gebäudetechnischer Sys-
teme durch automatische Steuerungen
sowie durch die Erleichterung des ma-
nuellen Managements dieser gebäude-
technischen Systeme unterstützt werden
kann,

30. „Umweltwärme“ die der Luft, dem Was-
ser oder der aus technischen Prozessen
und baulichen Anlagen stammenden Ab-
wasserströmen entnommene und tech-
nisch nutzbar gemachte Wärme oder
Kälte mit Ausnahme der aus technischen
Prozessen und baulichen Anlagen stam-
menden Abluftströmen entnommenen
Wärme,

30a. „unvermeidbare Abwärme' der Anteil der
Wärme, der als Nebenprodukt in einer In-
dustrie- oder Gewerbeanlage oder im ter-
tiären Sektor aufgrund thermodynamischer
Gesetzmäßigkeiten anfällt, nicht durch
Anwendung des Standes der Technik
vermieden werden kann, in einem Pro-
duktionsprozess nicht nutzbar ist und
ohne den Zugang zu einem Wärmenetz
ungenutzt in Luft oder Wasser abgeleitet
werden würde,

31. „Wärme- und Kälteenergiebedarf“ die Sum-
me aus
a) der zur Deckung des Wärmebedarfs für

Heizung und Warmwasserbereitung jähr-
lich benötigten Wärmemenge, einschließ-
lich des thermischen Aufwands für Über-
gabe, Verteilung und Speicherung der
Energiemenge und

b) der zur Deckung des Kältebedarfs für
Raumkühlung jährlich benötigten Kälte-
menge, einschließlich des thermischen
Aufwands für Übergabe, Verteilung und
Speicherung der Energiemenge,

32. „Wohnfläche“ die Fläche, die nach der
Wohnflächenverordnung vom 25. Novem-
ber 2003 (BGBl. I S. 2346) oder auf der
Grundlage anderer Rechtsvorschriften oder
anerkannter Regeln der Technik zur Be-
rechnung von Wohnflächen ermittelt wor-
den ist,

33. „Wohngebäude“ ein Gebäude, das nach
seiner Zweckbestimmung überwiegend dem
Wohnen dient, einschließlich von Wohn-,
Alten- oder Pflegeheimen sowie ähnlicher
Einrichtungen,

34. „zweiseitig angebautes Wohngebäude“ ein
Wohngebäude, von dessen nach zwei un-
terschiedlichen Himmelsrichtungen weisen-
den vertikalen Flächen im Mittel ein Anteil
von 80 Prozent oder mehr an ein anderes
Wohngebäude oder ein Nichtwohnge-
bäude mit einer Raum-Solltemperatur von
mindestens 19 Grad Celsius angrenzt.

(2) Erneuerbare Energien im Sinne dieses Ge-
setzes ist oder sind
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1. Geothermie,
2. Umweltwärme,
3. die technisch durch im unmittelbaren räum-

lichen Zusammenhang mit dem Gebäude
stehenden Anlagen zur Erzeugung von
Strom aus solarer Strahlungsenergie oder
durch solarthermische Anlagen zur Wärme-
oder Kälteerzeugung nutzbar gemachte
Energie,

4. die technisch durch gebäudeintegrierte
Windkraftanlagen zur Wärme- oder Kälte-
erzeugung nutzbar gemachte Energie,

5. die aus fester, flüssiger oder gasförmiger
Biomasse erzeugte Wärme; die Abgren-
zung erfolgt nach dem Aggregatzustand
zum Zeitpunkt des Eintritts der Biomasse in
den Wärmeerzeuger,

6. die aus grünem Wasserstoff oder den da-
raus hergestellten Derivaten erzeugte Wärme
oder

7. die dem Erdboden oder dem Wasser ent-
nommene und technisch nutzbar gemachte
oder aus Wärme nach den Nummern 1 bis
6 technisch nutzbar gemachte Kälte.

(3) Biomasse im Sinne von Absatz 2 Nummer 5
ist oder sind

1. Biomasse im Sinne der Biomasseverord-
nung vom 21. Juni 2001 (BGBl. I S. 1234),
in der jeweils geltenden Fassung,

2. Altholz der Kategorien A I und A II nach § 2
Nummer 4 Buchstabe a und b der Altholz-
verordnung vom 15. August 2002 (BGBl. I
S. 3302), die zuletzt durch Artikel 120 der
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1328) geändert worden ist,

3. biologisch abbaubare Anteile von Abfällen
aus Haushalten und Industrie,

4. Deponiegas,

5. Klärgas,

6. Klärschlamm im Sinne der Klärschlammver-
ordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I
S. 3465), die zuletzt durch Artikel 137 der
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1328) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung oder

7. Pflanzenölmethylester.

§ 4 Vorbildfunktion der
öffentlichen Hand

(1) Einem Nichtwohngebäude, das sich im
Eigentum der öffentlichen Hand befindet und

von einer Behörde genutzt wird, kommt eine
Vorbildfunktion zu. § 13 Absatz 2 des Bundes-
Klimaschutzgesetzes vom 12. Dezember 2019
(BGBl. I S. 2513) bleibt unberührt.

(2) Wenn die öffentliche Hand ein Nichtwohn-
gebäude im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 er-
richtet oder einer größeren Renovierung ge-
mäß § 3 Absatz 1 Nummer 13a unterzieht,
muss sie prüfen, ob und in welchem Umfang
Erträge durch die Errichtung einer im unmittel-
baren räumlichen Zusammenhang mit dem
Gebäude stehenden Anlage zur Erzeugung
von Strom aus solarer Strahlungsenergie oder
durch solarthermische Anlagen zur Wärme-
und Kälteerzeugung erzielt und genutzt wer-
den können.

(3) Die öffentliche Hand informiert über die Er-
füllung der Vorbildfunktion im Internet oder auf
sonstige geeignete Weise; dies kann im Rah-
men der Information der Öffentlichkeit nach
den Bestimmungen des Bundes und der Län-
der über den Zugang zu Umweltinformationen
geschehen. Der Bund berichtet über die Erfül-
lung der Vorbildfunktion im Klimaschutzbericht
der Bundesregierung.

(4) Die Länder können durch Landesrecht für
öffentliche Gebäude, mit Ausnahme der öf-
fentlichen Gebäude des Bundes, eigene Re-
gelungen zur Erfüllung der Vorbildfunktion tref-
fen und zu diesem Zweck über die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes hinausgehen. Hiervon
ausgenommen sind Vorgaben für die Berech-
nungsgrundlagen und -verfahren nach Teil 2
Abschnitt 3.

§ 5 Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit

Die Anforderungen und Pflichten, die in die-
sem Gesetz oder in den auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen aufge-
stellt werden, müssen nach dem Stand der
Technik erfüllbar sowie für Gebäude gleicher
Art und Nutzung und für Anlagen oder Einrich-
tungen wirtschaftlich vertretbar sein. Anforde-
rungen und Pflichten gelten als wirtschaftlich
vertretbar, wenn generell die erforderlichen
Aufwendungen innerhalb der üblichen Nut-
zungsdauer durch die eintretenden Einsparun-
gen erwirtschaftet werden können. Bei beste-
henden Gebäuden, Anlagen und Einrichtun-
gen ist die noch zu erwartende Nutzungs-
dauer zu berücksichtigen.
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§ 6 Verordnungsermächtigung
zur Verteilung der Betriebs-
kosten und zu Abrechnungs-
und Verbrauchsinformationen

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates vorzuschreiben, dass

1. der Energieverbrauch der Benutzer von hei-
zungs-, kühl- oder raumlufttechnischen oder
der Versorgung mit Warmwasser dienen-
den gemeinschaftlichen Anlagen oder Ein-
richtungen erfasst wird,

2. die Betriebskosten dieser Anlagen oder Ein-
richtungen so auf die Benutzer zu verteilen
sind, dass dem Energieverbrauch der Be-
nutzer Rechnung getragen wird,

3. die Benutzer in regelmäßigen, im Einzelnen
zu bestimmenden Abständen auf klare und
verständliche Weise Informationen erhalten
über Daten, die für die Einschätzung, den
Vergleich und die Steuerung des Energie-
verbrauchs und der Betriebskosten von
heizungs-, kühl- oder raumlufttechnischen
oder der Versorgung mit Warmwasser die-
nenden gemeinschaftlichen Anlagen oder
Einrichtungen relevant sind, und über Stel-
len, bei denen weitergehende Informationen
und Dienstleistungen zum Thema Energie-
effizienz verfügbar sind,

4. die zum Zwecke der Datenverarbeitung ein-
gesetzte Technik einem Stand der Technik
entsprechen muss, der Datenschutz, Da-
tensicherheit und Interoperabilität gewähr-
leistet, und

5. bei einem Wechsel des Abrechnungsdienst-
leisters oder einer Übernahme der Abrech-
nung durch den Gebäudeeigentümer die
für die Abrechnung notwendigen Daten dem
neuen Abrechnungsdienstleister oder dem
Gebäudeeigentümer zugänglich gemacht
werden müssen.

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1
können die Erfassung und Kostenverteilung
abweichend von Vereinbarungen der Benutzer
und von Vorschriften des Wohnungseigen-
tumsgesetzes geregelt und es kann näher be-
stimmt werden, wie diese Regelungen sich auf
die Rechtsverhältnisse zwischen den Beteilig-
ten auswirken.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist
vorzusehen, dass auf Antrag des Verpflichte-
ten von den Anforderungen befreit werden

kann, soweit diese im Einzelfall wegen beson-
derer Umstände durch einen unangemesse-
nen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer
unbilligen Härte führen.

(4) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1
sind die erforderlichen technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen nach den Artikeln
24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679
des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72;
L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils gel-
tenden Fassung zur Sicherstellung von Daten-
schutz und Datensicherheit bei der Verarbei-
tung der für die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4
genannten Zwecke erforderlichen personen-
bezogenen Daten festzulegen.

(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 hat
vorzusehen, dass der Stand der Technik nach
Absatz 1 Nummer 4 jeweils in Technischen
Richtlinien und Schutzprofilen des Bundes-
amts für Sicherheit in der Informationstechnik
festgelegt wird.

§ 6a Verordnungsermächtigung
zur Versorgung mit Fernkälte

Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz kann im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Justiz durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes die Allgemeinen Bedingungen für die Ver-
sorgung mit Fernkälte einschließlich von Rah-
menregelungen über die Entgelte ausgewo-
gen gestalten und hierbei unter angemesse-
ner Berücksichtigung der beiderseitigen Inte-
ressen

1. die Bestimmungen der Verträge einheitlich
festsetzen,

2. Regelungen über den Vertragsschluss, den
Gegenstand und die Beendigung der Ver-
träge treffen sowie

3. die Rechte und Pflichten der Vertragspar-
teien festlegen.

Satz 1 gilt entsprechend für Bedingungen öf-
fentlich-rechtlich gestalteter Versorgungsver-
hältnisse mit Ausnahme der Regelung des
Verwaltungsverfahrens.
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§ 7 Regeln der Technik
(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz kann gemeinsam mit dem Bun-
desministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen durch Bekanntmachung im
Bundesanzeiger auf Veröffentlichungen sach-
verständiger Stellen über anerkannte Regeln
der Technik hinweisen, soweit in diesem Ge-
setz auf solche Regeln Bezug genommen wird.

(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik
gehören auch Normen, technische Vorschrif-
ten oder sonstige Bestimmungen anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und an-
derer Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum sowie der
Republik Türkei, wenn ihre Einhaltung das ge-
forderte Schutzniveau in Bezug auf Energie-
einsparung und Wärmeschutz dauerhaft ge-
währleistet.

(3) Wenn eine Bewertung von Baustoffen,
Bauteilen und Anlagen im Hinblick auf die An-
forderungen dieses Gesetzes auf Grund aner-
kannter Regeln der Technik nicht möglich ist,
weil solche Regeln nicht vorliegen oder we-
sentlich von ihnen abgewichen wird, sind der
nach Landesrecht zuständigen Behörde die er-
forderlichen Nachweise für eine anderweitige
Bewertung vorzulegen. Satz 1 ist nicht anzu-
wenden auf Baustoffe, Bauteile und Anlagen,

1. wenn für sie die Bewertung auch im Hin-
blick auf die Anforderungen zur Energieein-
sparung im Sinne dieses Gesetzes durch die
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom
9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter
Bedingungen für die Vermarktung von Bau-
produkten und zur Aufhebung der Richtlinie
89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 vom
4.4.2011, S. 5; L 103 vom 12.4.2013,
S. 10; L 92 vom 8.4.2015, S. 118), die zu-
letzt durch die Delegierte Verordnung (EU)
Nr. 574/2014 (ABl. L 159 vom 28.5.2014,
S. 41) geändert worden ist, oder durch na-
tionale Rechtsvorschriften zur Umsetzung
oder Durchführung von Rechtsvorschriften
der Europäischen Union gewährleistet wird,
erforderliche CE-Kennzeichnungen ange-
bracht wurden und nach den genannten
Vorschriften zulässige Klassen und Leis-
tungsstufen nach Maßgabe landesrechtli-
cher Vorschriften eingehalten werden oder

2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen
Vorschriften über die Verwendung von Bau-
produkten auch die Einhaltung dieses Ge-
setzes sichergestellt wird.

(4) Verweisen die nach diesem Gesetz anzu-
wendenden datierten technischen Regeln auf
undatierte technische Regeln, sind diese in der
Fassung anzuwenden, die dem Stand zum
Zeitpunkt der Herausgabe der datierten tech-
nischen Regel entspricht.

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz und das Bundesministerium für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
werden dem Deutschen Bundestag bis zum
31. Dezember 2022 gemeinsam einen Bericht
über die Ergebnisse von Forschungsprojekten
zu Methodiken zur ökobilanziellen Bewertung
von Wohn- und Nichtwohngebäuden vorle-
gen.

§ 8 Verantwortliche
(1) Für die Einhaltung der Vorschriften dieses
Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer ver-
antwortlich, soweit in diesem Gesetz nicht
ausdrücklich ein anderer Verantwortlicher be-
zeichnet ist.

(2) Für die Einhaltung der Vorschriften dieses
Gesetzes sind im Rahmen ihres jeweiligen Wir-
kungskreises auch die Personen verantwort-
lich, die im Auftrag des Eigentümers oder des
Bauherren bei der Errichtung oder Änderung
von Gebäuden oder der Anlagentechnik in Ge-
bäuden tätig werden.

§ 9 Überprüfung der Anforde-
rungen an zu errichtende und
bestehende Gebäude

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz und das Bundesministerium für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
werden die Anforderungen an zu errichtende
Gebäude nach Teil 2 und die Anforderungen an
bestehende Gebäude nach Teil 3 Abschnitt 1
nach Maßgabe von § 5 und unter Wahrung
des Grundsatzes der Technologieoffenheit im
Jahr 2023 überprüfen und nach Maßgabe der
Ergebnisse der Überprüfung innerhalb von
sechs Monaten nach Abschluss der Überprü-
fung einen Gesetzgebungsvorschlag für eine
Weiterentwicklung der Anforderungen an zu
errichtende und bestehende Gebäude vorle-
gen. Die Bezahlbarkeit des Bauens und Woh-
nens ist ein zu beachtender wesentlicher Eck-
punkt.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz und das Bundesministerium für
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Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
werden unter Wahrung der Maßgaben des Ab-
satzes 1 bis zum Jahr 2023 prüfen, auf welche
Weise und in welchem Umfang synthetisch er-
zeugte Energieträger in flüssiger oder gasför-
miger Form bei der Erfüllung der Anforderun-
gen an zu errichtende Gebäude nach Teil 2
und bei der Erfüllung der Anforderungen an be-
stehende Gebäude nach Teil 3 Abschnitt 1 Be-
rücksichtigung finden können.

§ 9a Länderregelung
Die Länder können durch Landesrecht weiter-
gehende Anforderungen an die Erzeugung und
Nutzung von Strom oder Wärme sowie Kälte
aus erneuerbaren Energien in räumlichem Zu-
sammenhang mit Gebäuden sowie weiterge-
hende Anforderungen oder Beschränkungen
an Stromdirektheizungen stellen.

Anforderungen an zu
errichtende Gebäude

Abschnitt 1

Allgemeiner Teil

§ 10 Grundsatz und
Niedrigstenergiegebäude

(1) Wer ein Gebäude errichtet, hat dieses als
Niedrigstenergiegebäude nach Maßgabe von
Absatz 2 zu errichten.

(2) Das Gebäude ist so zu errichten, dass

1. der Gesamtenergiebedarf für Heizung, Warm-
wasserbereitung, Lüftung und Kühlung, bei
Nichtwohngebäuden auch für eingebaute
Beleuchtung, den jeweiligen Höchstwert
nicht überschreitet, der sich nach § 15 oder
§ 18 ergibt,

2. Energieverluste beim Heizen und Kühlen
durch baulichen Wärmeschutz nach Maß-
gabe von § 16 oder § 19 vermieden werden
und

3. die Anforderungen nach § 71 Absatz 1 er-
füllt werden.

(3) Die Anforderungen an die Errichtung von
einem Gebäude nach diesem Gesetz finden
keine Anwendung, soweit ihre Erfüllung anderen

TEIL 2

öffentlich-rechtlichen Vorschriften zur Standsi-
cherheit, zum Brandschutz, zum Schallschutz,
zum Arbeitsschutz oder zum Schutz der Ge-
sundheit entgegensteht.

(4) (weggefallen)

(5) (weggefallen)

§ 11 Mindestwärmeschutz
(1) Bei einem zu errichtenden Gebäude sind
Bauteile, die gegen die Außenluft, das Erdreich
oder gegen Gebäudeteile mit wesentlich nied-
rigeren Innentemperaturen abgrenzen, so aus-
zuführen, dass die Anforderungen des Min-
destwärmeschutzes nach DIN 4108-2: 2013-
02 und DIN 4108-3: 2018-10 erfüllt werden.

(2) Ist bei einem zu errichtenden Gebäude bei
aneinandergereihter Bebauung die Nachbar-
bebauung nicht gesichert, müssen die Gebäu-
detrennwände den Anforderungen an den
Mindestwärmeschutz nach Absatz 1 genügen.

§ 12 Wärmebrücken
Ein Gebäude ist so zu errichten, dass der Ein-
fluss konstruktiver Wärmebrücken auf den
Jahres-Heizwärmebedarf nach den anerkann-
ten Regeln der Technik und nach den im jewei-
ligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Maß-
nahmen so gering wie möglich gehalten wird.

§ 13 Dichtheit
Ein Gebäude ist so zu errichten, dass die wär-
meübertragende Umfassungsfläche einschließ-
lich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig nach
den anerkannten Regeln der Technik abge-
dichtet ist. Öffentlich-rechtliche Vorschriften
über den zum Zweck der Gesundheit und Be-
heizung erforderlichen Mindestluftwechsel blei-
ben unberührt.

§ 14 Sommerlicher Wärmeschutz
(1) Ein Gebäude ist so zu errichten, dass der
Sonneneintrag durch einen ausreichenden
baulichen sommerlichen Wärmeschutz nach
den anerkannten Regeln der Technik begrenzt
wird. Bei der Ermittlung eines ausreichenden
sommerlichen Wärmeschutzes nach den Ab-
sätzen 2 und 3 bleiben die öffentlich-recht-
lichen Vorschriften über die erforderliche Ta-
geslichtversorgung unberührt.
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(2) Ein ausreichender sommerlicher Wärme-
schutz nach Absatz 1 liegt vor, wenn die An-
forderungen nach DIN 4108-2: 2013-02 Ab-
schnitt 8 eingehalten werden und die rechne-
risch ermittelten Werte des Sonnenenergieein-
trags über transparente Bauteile in Gebäude
(Sonneneintragskennwert) die in DIN 4108-2:
2013-02 Abschnitt 8.3.3 festgelegten Anfor-
derungswerte nicht überschreiten. Der Son-
neneintragskennwert des zu errichtenden Ge-
bäudes ist nach dem in DIN 4108-2: 2013-02
Abschnitt 8.3.2 genannten Verfahren zu be-
stimmen.

(3) Ein ausreichender sommerlicher Wärme-
schutz nach Absatz 1 liegt auch vor, wenn mit
einem Berechnungsverfahren nach DIN 4108-
2: 2013-02 Abschnitt 8.4 (Simulationsrech-
nung) gezeigt werden kann, dass unter den
dort genannten Randbedingungen die für den
Standort des Gebäudes in DIN 4108-2: 2013-
02 Abschnitt 8.4 Tabelle 9 angegebenen Über-
temperatur-Gradstunden nicht überschritten
werden.

(4) Wird bei Gebäuden mit Anlagen zur Küh-
lung die Berechnung nach Absatz 3 durchge-
führt, sind bauliche Maßnahmen zum som-
merlichen Wärmeschutz gemäß DIN 4108-2:
2013-02 Abschnitt 4.3 insoweit vorzusehen,
wie sich die Investitionen für diese baulichen
Maßnahmen innerhalb deren üblicher Nut-
zungsdauer durch die Einsparung von Energie
zur Kühlung unter Zugrundelegung der im Ge-
bäude installierten Anlagen zur Kühlung erwirt-
schaften lassen.

(5) Auf Berechnungen nach den Absätzen 2
bis 4 kann unter den Voraussetzungen des
Abschnitts 8.2.2 der DIN 4108-2: 2013-02
verzichtet werden.

Abschnitt 2

Jahres-Primärenergiebedarf
und baulicher Wärmeschutz bei
zu errichtenden Gebäuden

Unterabschnitt 1

Wohngebäude

§ 15 Gesamtenergiebedarf
(1) Ein zu errichtendes Wohngebäude ist so zu
errichten, dass der Jahres-Primärenergiebe-

darf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüf-
tung und Kühlung das 0,75fache des auf die
Gebäudenutzfläche bezogenen Wertes des
Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenz-
gebäudes, das die gleiche Geometrie, Gebäu-
denutzfläche und Ausrichtung wie das zu er-
richtende Gebäude aufweist und der techni-
schen Referenzausführung der Anlage 1 ent-
spricht, nicht überschreitet.

(2) Der Höchstwert des Jahres-Primärenergie-
bedarfs eines zu errichtenden Wohngebäudes
nach Absatz 1 ist nach Maßgabe des § 20, der
§§ 22 bis 24, des § 25 Absatz 1 bis 3 und 10,
der §§ 26 bis 29, des § 31 und des § 33 zu
berechnen.

§ 16 Baulicher Wärmeschutz
Ein zu errichtendes Wohngebäude ist so zu er-
richten, dass der Höchstwert des spezifischen,
auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche
bezogenen Transmissionswärmeverlusts das
1,0fache des entsprechenden Wertes des je-
weiligen Referenzgebäudes nach § 15 Absatz 1
nicht überschreitet.

§ 17 Aneinandergereihte
Bebauung

Werden aneinandergereihte Wohngebäude
gleichzeitig errichtet, dürfen sie hinsichtlich der
Anforderungen der §§ 12, 14, 15 und 16 wie
ein Gebäude behandelt werden. Die Vorschrif-
ten des Teiles 5 bleiben unberührt.

Unterabschnitt 2

Nichtwohngebäude

§ 18 Gesamtenergiebedarf
(1) Ein zu errichtendes Nichtwohngebäude ist
so zu errichten, dass der Jahres-Primärener-
giebedarf für Heizung, Warmwasserberei-
tung, Lüftung, Kühlung und eingebaute Be-
leuchtung das 0,55fache des auf die Netto-
grundfläche bezogenen Wertes des Jahres-
Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäu-
des, das die gleiche Geometrie, Nettogrund-
fläche, Ausrichtung und Nutzung, einschließ-
lich der Anordnung der Nutzungseinheiten,
wie das zu errichtende Gebäude aufweist und
der technischen Referenzausführung der An-
lage 2 entspricht, nicht überschreitet. Die
technische Referenzausführung in der An-
lage 2 Nummer 1.13 bis 9 ist nur insoweit zu
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berücksichtigen, wie eines der dort genann-
ten Systeme in dem zu errichtenden Ge-
bäude ausgeführt wird.

(2) Der Höchstwert des Jahres-Primärenergie-
bedarfs nach Absatz 1 eines zu errichtenden
Nichtwohngebäudes ist nach Maßgabe der
§§ 21 bis 24, des § 25 Absatz 1, 2 und 4 bis 8,
der §§ 26 und 27, des § 30 und der §§ 32 und
33 zu berechnen.

(3) Wird ein zu errichtendes Nichtwohnge-
bäude für die Berechnung des Jahres-Primär-
energiebedarfs nach unterschiedlichen Nut-
zungen unterteilt und kommt für die unter-
schiedlichen Nutzungen jeweils das Berech-
nungsverfahren nach § 21 Absatz 1 und 2 mit
deren jeweiligen Randbedingungen zur An-
wendung, muss die Unterteilung hinsichtlich
der Nutzung sowie der verwendeten Berech-
nungsverfahren und Randbedingungen beim
Referenzgebäude mit der des zu errichtenden
Gebäudes übereinstimmen. Bei der Untertei-
lung hinsichtlich der anlagentechnischen Aus-
stattung und der Tageslichtversorgung sind
Unterschiede zulässig, die durch die techni-
sche Ausführung des zu errichtenden Gebäu-
des bedingt sind.

§ 19 Baulicher Wärmeschutz
Ein zu errichtendes Nichtwohngebäude ist so
zu errichten, dass die Höchstwerte der mittle-
ren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärme-
übertragenden Umfassungsfläche der Anlage 3
nicht überschritten werden.

Abschnitt 3

Berechnungsgrundlagen
und -verfahren

§ 20 Berechnung des Jahres-Pri-
märenergiebedarfs eines
Wohngebäudes

(1) Für das zu errichtende Wohngebäude und
das Referenzgebäude ist der Jahres-Primär-
energiebedarf nach DIN V 18599: 2018-09 zu
ermitteln.

(2) Bis zum 31. Dezember 2023 kann für das
zu errichtende Wohngebäude und das Refe-
renzgebäude der Jahres-Primärenergiebedarf
auch nach DIN V 4108-6: 2003-06, geändert
durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-03,

in Verbindung mit DIN V 4701-10: 2003-08 er-
mittelt werden, wenn das Gebäude nicht ge-
kühlt wird. Der in diesem Rechengang zu be-
stimmende Jahres-Heizwärmebedarf ist nach
dem Monatsbilanzverfahren nach DIN V 4108-
6: 2003-06, geändert durch DIN V 4108-6 Be-
richtigung 1: 2004-03, mit den dort in Anhang
D.3 genannten Randbedingungen zu ermit-
teln. Als Referenzklima ist abweichend von
DIN V 4108-6: 2003-06, geändert durch DIN V
4108-6 Berichtigung 1: 2004-03, das Klima
nach DIN V 18599-10: 2018-09 Anhang E zu
verwenden. Der Nutzwärmebedarf für die
Warmwasserbereitung nach DIN V 4701-10:
2003-08 ist mit 12,5 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter Gebäudenutzfläche und Jahr anzu-
setzen. Zur Berücksichtigung von Lüftungsan-
lagen mit Wärmerückgewinnung sind die me-
thodischen Hinweise in DIN V 4701-10: 2003-
08 Abschnitt 4.1 zu beachten.

(3) Die Berechnungen sind für das zu errich-
tende Gebäude und das Referenzgebäude mit
demselben Verfahren durchzuführen.

(4) Abweichend von DIN V 18599-1: 2018-09
sind bei der Berechnung des Endenergiebe-
darfs diejenigen Anteile nicht zu berücksichti-
gen, die durch in unmittelbarem räumlichen
Zusammenhang zum Gebäude gewonnene
solare Strahlungsenergie sowie Umweltwärme
gedeckt werden.

(5) Abweichend von DIN V 18599-1: 2018-09
ist bei der Berechnung des Primärenergiebe-
darfs der Endenergiebedarf für elektrische
Nutzeranwendungen in der Bilanzierung nicht
zu berücksichtigen.

(6) Werden in den Berechnungen nach den
Absätzen 1 und 2 Wärmedurchgangskoeffi-
zienten berechnet, sind folgende Berech-
nungsverfahren anzuwenden:

1. DIN V 18599-2: 2018-09 Abschnitt 6.1.4.3
für die Berechnung der an Erdreich gren-
zenden Bauteile,

2. DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit
DIN EN ISO 6946: 2008-04 für die Berech-
nung opaker Bauteile und

3. DIN 4108-4: 2017-03 für die Berechnung
transparenter Bauteile sowie von Vorhang-
fassaden.

§ 18 Abs. 1 Satz 2: Zur Anwendung vgl. § 50 Abs. 1 Satz 2

§ 20 Abs. 3 bis 6: Zur Anwendung vgl. § 21 Abs. 4
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§ 21 Berechnung des Jahres-Pri-
märenergiebedarfs eines
Nichtwohngebäudes

(1) Für das zu errichtende Nichtwohngebäude
und das Referenzgebäude ist der Jahres-Pri-
märenergiebedarf nach DIN V 18599: 2018-09
zu ermitteln.

(2) Soweit sich bei einem Nichtwohngebäude
Flächen hinsichtlich ihrer Nutzung, ihrer tech-
nischen Ausstattung, ihrer inneren Lasten oder
ihrer Versorgung mit Tageslicht wesentlich un-
terscheiden, ist das Gebäude nach Maßgabe
der DIN V 18599: 2018-09 in Verbindung mit
§ 18 Absatz 3 für die Berechnung nach Ab-
satz 1 in Zonen zu unterteilen. Die Vereinfa-
chungen zur Zonierung, zur pauschalierten
Zuweisung der Eigenschaften der Hüllfläche
und zur Ermittlung von tageslichtversorgten
Bereichen gemäß DIN V 18599-1: 2018-09
Anhang D dürfen nach Maßgabe der dort an-
gegebenen Bedingungen auch für zu errich-
tende Nichtwohngebäude verwendet werden.

(3) Für Nutzungen, die nicht in DIN V 18599-
10: 2018-09 aufgeführt sind, kann

1. die Nutzung 17 der Tabelle 5 in DIN V
18599-10: 2018-09 verwendet werden
oder

2. eine Nutzung auf der Grundlage der DIN V
18599-10: 2018-09 unter Anwendung ge-
sicherten allgemeinen Wissensstandes indi-
viduell bestimmt und verwendet werden.

Steht bei der Errichtung eines Nichtwohnge-
bäudes die Nutzung einer Zone noch nicht
fest, ist nach Satz 1 Nummer 1 zu verfahren. In
den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 ist die indi-
viduell bestimmte Nutzung zu begründen und
den Berechnungen beizufügen. Wird bei der
Errichtung eines Nichtwohngebäudes in einer
Zone keine Beleuchtungsanlage eingebaut, ist
eine direkt-indirekte Beleuchtung mit stabför-
migen Leuchtstofflampen mit einem Durch-
messer von 16 Millimetern und mit einem elek-
tronischen Vorschaltgerät anzunehmen.

(4) § 20 Absatz 3 bis 6 ist entsprechend anzu-
wenden.

§ 22 Primärenergiefaktoren
(1) Für die Ermittlung des Jahres-Primärener-
giebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2
und nach § 21 Absatz 1 und 2 sind für den
nicht erneuerbaren Anteil die Primärenergie-

faktoren der Anlage 4 zu verwenden. Davon
abweichend sind in den nachfolgend genann-
ten Fällen folgende Primärenergiefaktoren für
den nicht erneuerbaren Anteil zu verwenden:

1. für flüssige oder gasförmige Biomasse kann
abweichend von Anlage 4 Nummer 6 und 7
für den nicht erneuerbaren Anteil der Wert
0,3 verwendet werden,

a) wenn die flüssige oder gasförmige Bio-
masse im unmittelbaren räumlichen Zu-
sammenhang mit dem Gebäude oder mit
mehreren Gebäuden, die im räumlichen
Zusammenhang stehen, erzeugt wird und

b) diese Gebäude unmittelbar mit der flüssi-
gen oder gasförmigen Biomasse ver-
sorgt werden; mehrere Gebäude müs-
sen gemeinsam versorgt werden,

2. für gasförmige Biomasse, die aufbereitet und
in das Erdgasnetz eingespeist worden ist
(Biomethan) und in zu errichtenden Gebäu-
den eingesetzt wird, kann abweichend von
Anlage 4 Nummer 6 für den nicht erneuer-
baren Anteil

a) der Wert 0,7 verwendet werden, wenn
die Nutzung des Biomethans in einem
Brennwertkessel erfolgt, oder

b) der Wert 0,5 verwendet werden, wenn die
Nutzung des Biomethans in einer hoch-
effizienten KWK-Anlage im Sinne des § 2
Nummer 8a des Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetzes vom 21. Dezember 2015
(BGBl. I S. 2498), das zuletzt durch Arti-
kel 266 der Verordnung vom 19. Juni
2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden
ist, erfolgt, und wenn

c) bei der Aufbereitung und Einspeisung
des Biomethans die Voraussetzungen
nach Anlage 1 Nummer 1 Buchstabe a
bis c des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes vom 25. Oktober 2008 (BGBl. I
S. 2074) in der am 31. Juli 2014 gelten-
den Fassung erfüllt worden sind, und

d) die Menge des entnommenen Biome-
thans im Wärmeäquivalent am Ende ei-
nes Kalenderjahres der Menge von Gas
aus Biomasse entspricht, das an anderer
Stelle in das Gasnetz eingespeist worden
ist, und Massenbilanzsysteme für den
gesamten Transport und Vertrieb des
Biomethans von seiner Herstellung über
seine Einspeisung in das Erdgasnetz und
seinen Transport im Erdgasnetz bis zu
seiner Entnahme aus dem Erdgasnetz
verwendet worden sind,



3. für gasförmige Biomasse, die unter Druck
verflüssigt worden ist (biogenes Flüssiggas)
und in zu errichtenden Gebäuden einge-
setzt wird, kann abweichend von Anlage 4
Nummer 6 für den nicht erneuerbaren Anteil

a) der Wert 0,7 verwendet werden, wenn
die Nutzung des biogenen Flüssiggases
in einem Brennwertkessel erfolgt, oder

b) der Wert 0,5 verwendet werden, wenn
die Nutzung des biogenen Flüssiggases
in einer hocheffizienten KWK-Anlage im
Sinne des § 2 Nummer 8a des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes erfolgt, und
wenn

c) die Menge des entnommenen Gases am
Ende eines Kalenderjahres der Menge
von Gas aus Biomasse entspricht, das
an anderer Stelle hergestellt worden ist,
und Massenbilanzsysteme für den ge-
samten Transport und Vertrieb des bio-
genen Flüssiggases von seiner Herstel-
lung über seine Zwischenlagerung und
seinen Transport bis zu seiner Einlage-
rung in den Verbrauchstank verwendet
worden sind,

4. für die Versorgung eines neu zu errichten-
den Gebäudes mit aus Erdgas oder Flüs-
siggas erzeugter Wärme darf abweichend
von Anlage 4 Nummer 15 für die in einer
hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne des
§ 2 Nummer 8a des Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetzes erzeugte Wärme für den
nicht erneuerbaren Anteil der Wert 0,6 ver-
wendet werden, wenn

a) die Wärmerzeugungsanlage das zu er-
richtende Gebäude und ein oder mehrere
bestehende Gebäude, die mit dem zu er-
richtenden Gebäude in einem räumlichen
Zusammenhang stehen, dauerhaft mit
Wärme versorgt und

b) vorhandene mit fossilen Brennstoffen be-
schickte Heizkessel des oder der mitver-
sorgten bestehenden Gebäude außer
Betrieb genommen werden.

Durch eine Maßnahme nach Satz 2 Nummer 4
darf die Wärmeversorgung des oder der mit-
versorgten bestehenden Gebäude nicht in der
Weise verändert werden, dass die energeti-
sche Qualität dieses oder dieser Gebäude ver-
schlechtert wird. Bei Verwendung eines Gemi-
sches aus Erdgas und gasförmiger Biomasse
wird der Wert nach Satz 2 Nummer 2 Buch-
stabe a und b nur auf den energetischen Anteil
der gasförmigen Biomasse angewendet. Bei

Verwendung eines Gemisches aus biogenem
Flüssiggas und Flüssiggas wird der Wert nach
Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a und b nur auf
den energetischen Anteil des biogenen Flüs-
siggases angewendet.

(2) Wird ein zu errichtendes Gebäude mit Fern-
wärme versorgt, kann zur Ermittlung des Jah-
res-Primärenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1
oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2
als Primärenergiefaktor der Wert für den nicht
erneuerbaren Anteil nach Maßgabe der Sätze
2 bis 4 sowie von Absatz 3 verwendet werden,
den das Fernwärmeversorgungsunternehmen
für den Wärmeträger in dem Wärmenetz, an
das das Gebäude angeschlossen wird, ermit-
telt und veröffentlicht hat. Der ermittelte und
veröffentlichte Wert nach Satz 1 kann verwen-
det werden, wenn das Fernwärmeversor-
gungsunternehmen zur Ermittlung des Primär-
energiefaktors die zur Erzeugung und Vertei-
lung der Wärme in einem Wärmenetz einge-
setzten Brennstoffe und Strom, einschließlich
Hilfsenergien, ermittelt, mit den Primärenergie-
faktoren der Anlage 4 gewichtet und auf die
abgegebene Wärmemenge bezogen sowie
die Anwendung dieses Berechnungsverfah-
rens in der Veröffentlichung angegeben hat.
Wird in einem Wärmenetz Wärme genutzt, die
von einer Großwärmepumpe mit einer thermi-
schen Leistung von mindestens 500 Kilowatt
erzeugt wird, ist abweichend von Anlage 4 für
netzbezogenen Strom zum Betrieb der Groß-
wärmepumpe der Primärenergiefaktor für den
nicht erneuerbaren Anteil von 1,2 zu verwen-
den. Wird in einem Wärmenetz Wärme ge-
nutzt, die in einer KWK-Anlage erzeugt wird,
kann der ermittelte und veröffentlichte Wert
nach Satz 1 verwendet werden, wenn das
Fernwärmeversorgungsunternehmen zur Er-
mittlung des Primärenergiefaktors der Wärme
aus der KWK-Anlage das Berechnungsverfah-
ren nach DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A
Abschnitt A.4 mit den Primärenergiefaktoren
der Anlage 4 angewendet und die Anwendung
dieser Methode in der Veröffentlichung ange-
geben hat.

(3) Liegt der ermittelte und veröffentlichte Wert
des Primärenergiefaktors eines Wärmenetzes
unter einem Wert von 0,3, ist als Primärener-
giefaktor der Wert von 0,3 zu verwenden. Ab-
weichend von Satz 1 darf ein ermittelter und
veröffentlichter Wert, der unter 0,3 liegt, ver-
wendet werden, wenn der Wert von 0,3 um
den Wert von 0,001 für jeden Prozentpunkt
des aus erneuerbaren Energien oder aus Ab-
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wärme erzeugten Anteils der in einem Wärme-
netz genutzten Wärme verringert wird und das
Fernwärmeversorgungsunternehmen dies in
der Veröffentlichung angegeben hat.

(4) Hat das Fernwärmeversorgungsunterneh-
men den Primärenergiefaktor für den Wärme-
träger in dem Wärmenetz, an das das zu er-
richtende Gebäude angeschlossen wird, nicht
ermittelt und veröffentlicht, kann als Primär-
energiefaktor der Wert für den nicht erneuer-
baren Anteil verwendet werden, der in den
nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach
§ 21 Absatz 1 und 2 zur Ermittlung des Jah-
res-Primärenergiebedarfs zu verwendenden
Berechnungsverfahren für die genutzte Fern-
wärme aufgeführt ist.

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz wird gemeinsam mit dem Bun-
desministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen das Berechnungsverfahren zur
Ermittlung der Primärenergiefaktoren von Wär-
menetzen, in denen Wärme genutzt wird, die
in KWK-Anlagen erzeugt wird, überprüfen. 2
Dabei wird unter Beachtung des Grundsatzes
der Wirtschaftlichkeit die Umstellung des Be-
rechnungsverfahrens auf ein Verfahren zur Er-
mittlung des Brennstoffanteils für die Wär-
meerzeugung untersucht, das der in DIN EN
15316-4-5: 2017-09 Abschnitt 6.2.2.1.6.3 be-
schriebenen Methode entspricht. In die Unter-
suchung wird die Ermittlung eines Faktors ein-
bezogen, mit dem der Anteil bestehender Ge-
bäude an den an ein Wärmenetz angeschlos-
senen Gebäuden berücksichtigt wird. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz hat gemeinsam mit dem Bundesminis-
terium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen dem Deutschen Bundestag bis
zum 31. Dezember 2025 einen Bericht über
das Ergebnis der Überprüfung vorzulegen. Der
Bericht enthält einen Vorschlag für eine ge-
setzliche Regelung zur Umstellung des Be-
rechnungsverfahrens ab dem Jahr 2030.

§ 23 Anrechnung von Strom aus
erneuerbaren Energien

(1) Strom aus erneuerbaren Energien, der im
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zu
einem zu errichtenden Gebäude erzeugt wird,
darf bei der Ermittlung des Jahres-Primärener-
giebedarfs des zu errichtenden Gebäudes
nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach
§ 21 Absatz 1 und 2 nach Maßgabe des Ab-
satzes 2 in Abzug gebracht werden.

(2) Zur Berechnung der abzugsfähigen Strom-
menge nach Absatz 1 ist der monatliche Er-
trag der Anlage zur Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energien dem Strombedarf
für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung,
Kühlung und Hilfsenergien sowie bei Nicht-
wohngebäuden zusätzlich für Beleuchtung ge-
genüberzustellen. Der monatliche Ertrag ist
nach DIN V 18599-9: 2018-09 zu bestimmen.
Bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus so-
larer Strahlungsenergie sind die monatlichen
Stromerträge unter Verwendung der mittleren
monatlichen Strahlungsintensitäten der Refe-
renzklimazone Potsdam nach DIN V 18599-
10: 2018-09 Anhang E sowie der Standard-
werte zur Ermittlung der Nennleistung des
Photovoltaikmoduls nach DIN V 18599-9:
2018-09 Anhang B zu ermitteln.

§ 24 Einfluss von Wärmebrücken
Unbeschadet der Regelung in § 12 ist der ver-
bleibende Einfluss von Wärmebrücken bei der
Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs
nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach
§ 21 Absatz 1 und 2 nach einer der in DIN V
18599-2: 2018-09 oder bis zum 31. Dezember
2023 auch in DIN V 4108-6: 2003-06, geändert
durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-03
genannten Vorgehensweisen zu berücksichti-
gen. Wärmebrückenzuschläge mit Überprüfung
und Einhaltung der Gleichwertigkeit nach DIN V
18599-2: 2018-09 oder DIN V 4108-6: 2003-06,
geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1:
2004-03 sind nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-
06 zu ermitteln. Abweichend von DIN V 4108-
6: 2003-06, geändert durch DIN V 4108-6 Be-
richtigung 1: 2004-03 kann bei Nachweis der
Gleichwertigkeit nach DIN 4108 Beiblatt 2:
2019-06 der pauschale Wärmebrückenzu-
schlag nach Kategorie A oder Kategorie B ver-
wendet werden.

§ 25 Berechnungs-
randbedingungen

(1) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 20
Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Ab-
satz 1 und 2 ist für das zu errichtende Ge-
bäude eine Ausstattung mit einem System für
die Gebäudeautomation der Klasse C nach
DIN V 18599-11: 2018-09 zugrunde zu legen.
Eine Gebäudeautomation der Klassen A oder
B nach DIN V 18599-11: 2018-09 kann zu-



grunde gelegt werden, wenn das zu errich-
tende Gebäude mit einem System einer dieser
Klassen ausgestattet ist.

(2) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 20
Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Ab-
satz 1 und 2 ist für das zu errichtende Ge-
bäude und das Referenzgebäude ein Ver-
schattungsfaktor von 0,9 zugrunde zu legen,
soweit die baulichen Bedingungen nicht detail-
liert berücksichtigt werden.

(3) Bei den Berechnungen für die Ermittlung des
Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 20 Ab-
satz 1 sind für den Anteil mitbeheizter Flächen
für das zu errichtende Wohngebäude und das
Referenzgebäude die Standardwerte nach
DIN V 18599: 2018-09 Tabelle 4 zu verwen-
den.

(4) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 21
Absatz 1 und 2 sind für das zu errichtende
Nichtwohngebäude die in DIN V 18599-10:
2018-09 Tabelle 5 bis 9 aufgeführten Nut-
zungsrandbedingungen und Klimadaten zu
verwenden; bei der Berechnung des Refe-
renzgebäudes müssen die in DIN V 18599-10:
2018-09 Tabelle 5 enthaltenen Werte ange-
setzt werden.

(5) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 21
Absatz 1 und 2 sind für das zu errichtende
Nichtwohngebäude und das Referenzge-
bäude bei Heizsystemen in Raumhöhen von
4 Metern oder weniger ein Absenkbetrieb
gemäß DIN V 18599-2: 2018-09 Gleichung 29
und bei Heizsystemen in Raumhöhen von
mehr als 4 Metern ein Abschaltbetrieb gemäß
DIN V 18599-2: 2018-09 Gleichung 30 zu-
grunde zu legen, jeweils mit einer Dauer
gemäß den Nutzungsrandbedingungen in
DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5.

(6) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 21
Absatz 1 und 2 ist für das zu errichtende
Nichtwohngebäude und das Referenzgebäude
ein Verbauungsindex von 0,9 zugrunde zu
legen, soweit die Verbauung nicht genau nach
DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.2 er-
mittelt wird.

(7) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 21
Absatz 1 und 2 ist für das zu errichtende

Nichtwohngebäude und das Referenzge-
bäude der Wartungsfaktor in den Zonen der
Nutzungen 14, 15 und 22 nach DIN V 18599-
10: 2018-09 Tabelle 5 mit 0,6 und im Übrigen
mit 0,8 anzusetzen.

(8) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 21
Absatz 1 und 2 darf abweichend von DIN V
18599-10: 2018-09 für das zu errichtende
Nichtwohngebäude und das Referenzge-
bäude bei Zonen der DIN V 18599-10: 2018-
09 Tabelle 5 Nutzung 6 und 7 die tatsächliche
Beleuchtungsstärke angesetzt werden, jedoch
bei Zonen der Nutzung 6 nicht mehr als 1 500
Lux und bei Zonen der Nutzung 7 nicht mehr
als 1 000 Lux. Beim Referenzgebäude ist der
Primärenergiebedarf für die Beleuchtung mit
dem Tabellenverfahren nach DIN V 18599-4:
2018-09 zu berechnen.

(9) Für die Ermittlung des Höchstwerts des
Transmissionswärmeverlusts nach § 16 ist die
wärmeübertragende Umfassungsfläche eines
Wohngebäudes in Quadratmetern nach den in
DIN V 18599-1: 2018-09 Abschnitt 8 angege-
benen Bemaßungsregeln so festzulegen, dass
sie mindestens alle beheizten und gekühlten
Räume einschließt. Für alle umschlossenen
Räume sind dabei die gleichen Bedingungen
anzunehmen, die bei der Berechnung nach
§ 20 Absatz 1 oder Absatz 2 in Verbindung mit
§ 20 Absatz 3 und 4, § 22 und den Absätzen 1
bis 3 zugrunde zu legen sind.

(10) Das beheizte Gebäudevolumen eines
Wohngebäudes in Kubikmetern ist das Volu-
men, das von der nach Absatz 9 ermittelten
wärmeübertragenden Umfassungsfläche um-
schlossen wird. Die Gebäudenutzfläche eines
Wohngebäudes ist nach DIN V 18599-1:
2018-09 Gleichung 30 zu ermitteln. Abwei-
chend von Satz 1 ist die Gebäudenutzfläche
nach DIN V 18599-1: 2018-09 Gleichung 31
zu ermitteln, wenn die durchschnittliche Ge-
schosshöhe eines Wohngebäudes, gemessen
von der Oberfläche des Fußbodens zur Ober-
fläche des Fußbodens des darüber liegenden
Geschosses, mehr als 3 Meter oder weniger
als 2,5 Meter beträgt.

(11) Abweichend von DIN V 18599-10: 2018-
09 sind die Zonen nach DIN V 18599-10:
2018-09 Tabelle 5 Nutzung 32 und 33 als un-
beheizt und ungekühlt anzunehmen und damit
nicht Gegenstand von Berechnungen und An-
forderungen nach diesem Gesetz.
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§ 26 Prüfung der Dichtheit
eines Gebäudes

(1) Wird die Luftdichtheit eines zu errichtenden
Gebäudes vor seiner Fertigstellung nach DIN
EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NA überprüft,
darf die gemessene Netto-Luftwechselrate bei
der Ermittlung des Jahres-Primärenergiebe-
darfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und
nach § 21 Absatz 1 und 2 nach Maßgabe der
Absätze 2 bis 5 als Luftwechselrate in Ansatz
gebracht werden. Bei der Überprüfung der
Luftdichtheit sind die Messungen nach den
Absätzen 2 bis 5 sowohl mit Über- als auch
mit Unterdruck durchzuführen. Die genannten
Höchstwerte sind für beide Fälle einzuhalten.

(2) Der bei einer Bezugsdruckdifferenz von
50 Pascal gemessene Volumenstrom in Ku-
bikmeter pro Stunde darf

1. ohne raumlufttechnische Anlagen höchstens
das 3fache des beheizten oder gekühlten
Luftvolumens des Gebäudes in Kubikme-
tern betragen und

2. mit raumlufttechnischen Anlagen höchstens
das 1,5fache des beheizten oder gekühlten
Luftvolumens des Gebäudes in Kubikme-
tern betragen.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf bei Gebäu-
den mit einem beheizten oder gekühlten Luft-
volumen von über 1 500 Kubikmetern der bei
einer Bezugsdruckdifferenz von 50 Pascal ge-
messene Volumenstrom in Kubikmeter pro
Stunde

1. ohne raumlufttechnische Anlagen höchstens
das 4,5fache der Hüllfläche des Gebäudes
in Quadratmetern betragen und

2. mit raumlufttechnischen Anlagen höchstens
das 2,5fache der Hüllfläche des Gebäudes
in Quadratmetern betragen.

(4) Wird bei Nichtwohngebäuden die Dichtheit
lediglich für bestimmte Zonen berücksichtigt
oder ergeben sich für einzelne Zonen aus den
Absätzen 2 und 3 unterschiedliche Anforde-
rungen, so kann der Nachweis der Dichtheit für
diese Zonen getrennt durchgeführt werden.

(5) Besteht ein Gebäude aus gleichartigen, nur
von außen erschlossenen Nutzeinheiten, so
darf die Messung nach Absatz 1 nach Maß-
gabe von DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang
NB auf eine Stichprobe dieser Nutzeinheiten
begrenzt werden.

§ 27 Gemeinsame Heizungs-
anlage für mehrere Gebäude

Wird ein zu errichtendes Gebäude mit Wärme
aus einer Heizungsanlage versorgt, aus der
auch andere Gebäude oder Teile davon
Wärme beziehen, ist es abweichend von DIN V
18599: 2018-09 und bis zum 31. Dezember
2023 auch von DIN V 4701-10: 2003-08 zu-
lässig, bei der Ermittlung des Jahres-Primär-
energiebedarfs des zu errichtenden Gebäudes
eigene zentrale Einrichtungen der Wärmeer-
zeugung, Wärmespeicherung oder Warmwas-
serbereitung anzunehmen, die hinsichtlich ih-
rer Bauart, ihres Baualters und ihrer Betriebs-
weise den gemeinsam genutzten Einrichtun-
gen entsprechen, hinsichtlich ihrer Größe und
Leistung jedoch nur auf das zu berechnende
Gebäude ausgelegt sind. Soweit dabei zusätz-
liche Wärmeverteil- und Warmwasserleitungen
zur Verbindung der versorgten Gebäude ver-
legt werden, sind deren Wärmeverluste antei-
lig zu berücksichtigen.

§ 28 Anrechnung mechanisch
betriebener Lüftungsanlagen

(1) Im Rahmen der Berechnung nach § 20 Ab-
satz 1 oder Absatz 2 ist bei mechanischen
Lüftungsanlagen die Anrechnung der Wärme-
rückgewinnung oder einer regelungstechnisch
verminderten Luftwechselrate nur zulässig,
wenn

1. die Dichtheit des Gebäudes nach § 13 in
Verbindung mit § 26 nachgewiesen wird,

2. die Lüftungsanlage mit Einrichtungen aus-
gestattet ist, die eine Beeinflussung der
Luftvolumenströme jeder Nutzeinheit durch
den Nutzer erlauben und

3. sichergestellt ist, dass die aus der Abluft
gewonnene Wärme vorrangig vor der vom
Heizsystem bereitgestellten Wärme genutzt
wird.

(2) Die bei der Anrechnung der Wärmerückge-
winnung anzusetzenden Kennwerte der Lüf-
tungsanlage sind nach den anerkannten Re-
geln der Technik zu bestimmen oder den all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der
verwendeten Produkte zu entnehmen.

(3) Auf ein Wohngebäude mit nicht mehr als
zwei Wohnungen, von denen eine nicht mehr
als 50 Quadratmeter Gebäudenutzfläche hat,
ist Absatz 1 Nummer 2 nicht anzuwenden.



§ 29 Berechnung des Jahres-
Primärenergiebedarfs und
des Transmissionswärme-
verlustes bei aneinander-
gereihter Bebauung von
Wohngebäuden

(1) Bei der Berechnung des Jahres-Primär-
energiebedarfs nach § 20 und des Transmissi-
onswärmeverlustes von aneinandergereihten
Wohngebäuden werden Gebäudetrennwände
zwischen

1. Gebäuden, die nach ihrem Verwendungs-
zweck auf Innentemperaturen von mindes-
tens 19 Grad Celsius beheizt werden, als
nicht wärmedurchlässig angenommen und
bei der Ermittlung der wärmeübertragenden
Umfassungsfläche nicht berücksichtigt,

2. Wohngebäuden und Gebäuden, die nach
ihrem Verwendungszweck auf Innentempe-
raturen von mindestens 12 Grad Celsius
und weniger als 19 Grad Celsius beheizt
werden, bei der Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten mit einem Tempe-
ratur-Korrekturfaktor nach DIN V 18599-2:
2018-09 oder bis zum 31. Dezember 2023
auch nach DIN V 4108-6: 2003-06, geän-
dert durch DIN V 4108-6 Berichtigung
1: 2004-03, gewichtet und

3. Wohngebäuden und Gebäuden oder Gebäu-
deteilen, in denen keine beheizten Räume im
Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 4 vorhan-
den sind, bei der Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten mit einem Tempe-
raturfaktor in Höhe von 0,5 gewichtet.

(2) Werden beheizte Teile eines Gebäudes ge-
trennt berechnet, ist Absatz 1 Nummer 1 sinn-
gemäß für die Trennflächen zwischen den Ge-
bäudeteilen anzuwenden.

§ 30 Zonenweise Berücksichtigung
von Energiebedarfsanteilen
bei einem zu errichtenden
Nichtwohngebäude

(1) Ist ein zu errichtendes Nichtwohngebäude
nach § 21 Absatz 2 für die Berechnung des
Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 21 Ab-
satz 1 in Zonen zu unterteilen, sind Energiebe-
darfsanteile nach Maßgabe der Absätze 2 bis
7 in die Ermittlung des Jahres-Primärenergie-
bedarfs einer Zone einzubeziehen.

(2) Der Primärenergiebedarf für das Heizungs-
system und die Heizfunktion der raumluft-
technischen Anlage ist zu bilanzieren, wenn
die Raum-Solltemperatur des Gebäudes oder
einer Gebäudezone für den Heizfall mindes-
tens 12 Grad Celsius beträgt und eine durch-
schnittliche Nutzungsdauer für die Gebäude-
beheizung auf Raum-Solltemperatur von min-
destens vier Monaten pro Jahr vorgesehen ist.

(3) Der Primärenergiebedarf für das Kühlsys-
tem und die Kühlfunktion der raumlufttechni-
schen Anlage ist zu bilanzieren, wenn für das
Gebäude oder eine Gebäudezone für den
Kühlfall der Einsatz von Kühltechnik und eine
durchschnittliche Nutzungsdauer für Gebäu-
dekühlung auf Raum-Solltemperatur von mehr
als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei
Stunden pro Tag vorgesehen sind.

(4) Der Primärenergiebedarf für die Dampfver-
sorgung ist zu bilanzieren, wenn für das Ge-
bäude oder eine Gebäudezone eine solche
Versorgung wegen des Einsatzes einer raum-
lufttechnischen Anlage nach Absatz 3 für
durchschnittlich mehr als zwei Monate pro Jahr
und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgese-
hen ist.

(5) Der Primärenergiebedarf für Warmwasser
ist zu bilanzieren, wenn ein Nutzenergiebedarf
für Warmwasser in Ansatz zu bringen ist und
der durchschnittliche tägliche Nutzenergiebe-
darf für Warmwasser wenigstens 0,2 Kilowatt-
stunden pro Person und Tag oder 0,2 Kilo-
wattstunden pro Beschäftigtem und Tag be-
trägt.

(6) Der Primärenergiebedarf für Beleuchtung
ist zu bilanzieren, wenn in einem Gebäude
oder einer Gebäudezone eine Beleuchtungs-
stärke von mindestens 75 Lux erforderlich ist
und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von
mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als
zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

(7) Der Primärenergiebedarf für Hilfsenergien
ist zu bilanzieren, wenn er beim Heizungssys-
tem und bei der Heizfunktion der raumlufttech-
nischen Anlage, beim Kühlsystem und bei der
Kühlfunktion der raumlufttechnischen Anlage,
bei der Dampfversorgung, bei der Warmwas-
seranlage und der Beleuchtung auftritt. Der
Anteil des Primärenergiebedarfs für Hilfsener-
gien für Lüftung ist zu bilanzieren, wenn eine
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durchschnittliche Nutzungsdauer der Lüftungs-
anlage von mehr als zwei Monaten pro Jahr
und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgese-
hen ist.

§ 31 Vereinfachtes Nachweis-
verfahren für ein zu
errichtendes Wohngebäude

(1) Ein zu errichtendes Wohngebäude erfüllt
die Anforderungen nach § 10 Absatz 2 in Ver-
bindung mit den §§ 15 bis 17, wenn es die Vo-
raussetzungen nach Anlage 5 Nummer 1 er-
füllt und seine Ausführung den Vorgaben von
Anlage 5 Nummer 2 und 3 entspricht.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz macht gemeinsam mit dem Bun-
desministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen im Bundesanzeiger bekannt,
welche Angaben für die auf Grundlage von
Absatz 1 zu errichtenden Wohngebäude ohne
besondere Berechnungen in Energiebedarfs-
ausweisen zu verwenden sind.

§ 32 Vereinfachtes Berechnungs-
verfahren für ein zu errich-
tendes Nichtwohngebäude

(1) Abweichend von § 21 Absatz 1 und 2 darf
der Jahres-Primärenergiebedarf des zu errich-
tenden Nichtwohngebäudes und des Refe-
renzgebäudes unter Verwendung eines Ein-
Zonen-Modells ermittelt werden, wenn

1. die Summe der Nettogrundflächen aus der
typischen Hauptnutzung und den Verkehrs-
flächen des Gebäudes mehr als zwei Drittel
der gesamten Nettogrundfläche des Ge-
bäudes beträgt,

2. in dem Gebäude die Beheizung und die
Warmwasserbereitung für alle Räume auf
dieselbe Art erfolgen,

3. das Gebäude nicht gekühlt wird,

4. höchstens 10 Prozent der Nettogrundflä-
che des Gebäudes durch Glühlampen, Ha-
logenlampen oder durch die Beleuchtungs-
art „indirekt“ nach DIN V 18599: 2018-09
beleuchtet werden und

5. außerhalb der Hauptnutzung keine raum-
lufttechnische Anlage eingesetzt wird, de-
ren Werte für die spezifische Leistungsauf-
nahme der Ventilatoren die entsprechen-
den Werte der Anlage 2 Nummer 6.1 und
6.2 überschreiten.

(2) Das vereinfachte Berechnungsverfahren
kann angewandt werden für

1. ein Bürogebäude, auch mit Verkaufsein-
richtung, einen Gewerbebetrieb oder eine
Gaststätte,

2. ein Gebäude des Groß- und Einzelhandels
mit höchstens 1 000 Quadratmetern Netto-
grundfläche, wenn neben der Hauptnut-
zung nur Büro-, Lager-, Sanitär- oder Ver-
kehrsflächen vorhanden sind,

3. einen Gewerbebetrieb mit höchstens 1 000
Quadratmetern Nettogrundfläche, wenn ne-
ben der Hauptnutzung nur Büro-, Lager-,
Sanitär- oder Verkehrsflächen vorhanden
sind,

4. eine Schule, eine Turnhalle, einen Kinder-
garten und eine Kindertagesstätte oder
eine ähnliche Einrichtung,

5. eine Beherbergungsstätte ohne Schwimm-
halle, Sauna oder Wellnessbereich oder

6. eine Bibliothek.

(3) Bei Anwendung des vereinfachten Verfah-
rens sind abweichend von den Maßgaben des
§ 21 Absatz 2 bei der Berechnung des Jahres-
Primärenergiebedarfs die Bestimmungen für
die Nutzung und die Werte für den Nutzener-
giebedarf für Warmwasser der Anlage 6 zu
verwenden. § 30 Absatz 5 ist entsprechend
anzuwenden.

(4) Abweichend von Absatz 1 Nummer 3 kann
das vereinfachte Verfahren auch angewendet
werden, wenn in einem Bürogebäude eine Ver-
kaufseinrichtung, ein Gewerbebetrieb oder eine
Gaststätte gekühlt wird und die Nettogrundflä-
che der gekühlten Räume jeweils 450 Qua-
dratmeter nicht übersteigt. Der Energiebedarf
für die Kühlung von Anlagen der Datenverar-
beitung bleibt als Energieeinsatz für Produkti-
onsprozesse im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 2
außer Betracht.

(5) Bei Anwendung des vereinfachten Verfah-
rens sind in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1
der Höchstwert und der Referenzwert des
Jahres-Primärenergiebedarfs pauschal um
50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und
Jahr je Quadratmeter gekühlter Nettogrundflä-
che der Verkaufseinrichtung, des Gewerbebe-
triebes oder der Gaststätte zu erhöhen. Dieser
Betrag ist im Energiebedarfsausweis als elek-
trische Energie für Kühlung auszuweisen.

(6) Der Jahres-Primärenergiebedarf für Beleuch-
tung darf vereinfacht für den Bereich der



486

GEG
Hauptnutzung berechnet werden, der die ge-
ringste Tageslichtversorgung aufweist.

(7) Der im vereinfachten Verfahren ermittelte
Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzge-
bäudes nach § 18 Absatz 1 in Verbindung mit
der Anlage 2 ist um 10 Prozent zu reduzieren.
Der reduzierte Wert ist der Höchstwert des
Jahres-Primärenergiebedarfs des zu errichten-
den Gebäudes.

(8) § 20 Absatz 3 ist entsprechend anzuwen-
den.

§ 33 Andere
Berechnungsverfahren

Werden in einem Gebäude bauliche oder anla-
gentechnische Komponenten eingesetzt, für
deren energetische Bewertung weder aner-
kannte Regeln der Technik noch nach § 50
Absatz 4 Satz 2 bekannt gemachte gesicherte
Erfahrungswerte vorliegen, so dürfen die ener-
getischen Eigenschaften dieser Komponenten
unter Verwendung derselben Randbedingun-
gen wie in den Berechnungsverfahren und
Maßgaben nach den §§ 20 bis 30 durch dyna-
misch-thermische Simulationsrechnungen er-
mittelt werden oder es sind hierfür andere
Komponenten anzusetzen, die ähnliche ener-
getische Eigenschaften besitzen und für deren
energetische Bewertung anerkannte Regeln
der Technik oder bekannt gemachte gesi-
cherte Erfahrungswerte vorliegen.

Abschnitt 4 (weggefallen)

§ 34 (weggefallen)

§ 35 (weggefallen)

§ 36 (weggefallen)

§ 37 (weggefallen)

§ 38 (weggefallen)

§ 39 (weggefallen)

§ 40 (weggefallen)

§ 41 (weggefallen)

§ 42 (weggefallen)

§ 43 (weggefallen)

§ 44 (weggefallen)

§ 45 (weggefallen)

Anforderungen an bestehende
Gebäude

Abschnitt 1 (weggefallen)

§ 46 Aufrechterhaltung der
energetischen Qualität;
entgegenstehende Rechts-
vorschriften

(1) Außenbauteile eines bestehenden Gebäu-
des dürfen nicht in einer Weise verändert
werden, dass die energetische Qualität des
Gebäudes verschlechtert wird. Satz 1 ist nicht
anzuwenden auf Änderungen von Außenbau-
teilen, wenn die Fläche der geänderten Bau-
teile nicht mehr als 10 Prozent der gesamten
Fläche der jeweiligen Bauteilgruppe nach An-
lage 7 betrifft.

(2) Die Anforderungen an ein bestehendes Ge-
bäude nach diesem Teil sind nicht anzuwen-
den, soweit ihre Erfüllung anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften zur Standsicherheit,
zum Brandschutz, zum Schallschutz, zum Ar-
beitsschutz oder zum Schutz der Gesundheit
entgegensteht.

§ 47 Nachrüstung eines beste-
henden Gebäudes

(1) Eigentümer eines Wohngebäudes sowie
Eigentümer eines Nichtwohngebäudes, die
nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindes-
tens vier Monate auf Innentemperaturen von
mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden,
müssen dafür sorgen, dass oberste Ge-
schossdecken, die nicht den Anforderungen
an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-
2: 2013-02 genügen, so gedämmt sind, dass

TEIL 3
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der Wärmedurchgangskoeffizient der obersten
Geschossdecke 0,24 Watt pro Quadratmeter
und Kelvin nicht überschreitet. Die Pflicht nach
Satz 1 gilt als erfüllt, wenn anstelle der obers-
ten Geschossdecke das darüber liegende
Dach entsprechend gedämmt ist oder den An-
forderungen an den Mindestwärmeschutz
nach DIN 4108-2: 2013-02 genügt.

(2) Wird der Wärmeschutz nach Absatz 1
Satz 1 durch Dämmung in Deckenzwischen-
räumen ausgeführt und ist die Dämmschicht-
dicke im Rahmen dieser Maßnahmen aus
technischen Gründen begrenzt, so gelten die
Anforderungen als erfüllt, wenn die nach aner-
kannten Regeln der Technik höchstmögliche
Dämmschichtdicke eingebaut wird, wobei ein
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von
0,035 Watt pro Meter und Kelvin einzuhalten
ist. Abweichend von Satz 1 ist ein Bemes-
sungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,045
Watt pro Meter und Kelvin einzuhalten, soweit
Dämmmaterialien in Hohlräume eingeblasen
oder Dämmmaterialien aus nachwachsenden
Rohstoffen verwendet werden. Wird der Wär-
meschutz nach Absatz 1 Satz 2 als Zwischen-
sparrendämmung ausgeführt und ist die Dämm-
schichtdicke wegen einer innenseitigen Beklei-
dung oder der Sparrenhöhe begrenzt, sind die
Sätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

(3) Bei einem Wohngebäude mit nicht mehr als
zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer
eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst be-
wohnt hat, ist die Pflicht nach Absatz 1 erst im
Fall eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Fe-
bruar 2002 von dem neuen Eigentümer zu er-
füllen. Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei
Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang nach
dem 1. Februar 2002.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind bei Wohngebäu-
den mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von
denen der Eigentümer eine Wohnung selbst
bewohnt, nicht anzuwenden, soweit die für
eine Nachrüstung erforderlichen Aufwendun-
gen durch die eintretenden Einsparungen
nicht innerhalb angemessener Frist erwirt-
schaftet werden können.

§ 48 Anforderungen an ein
bestehendes Gebäude bei
Änderung

Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen
eines Gebäudes Außenbauteile im Sinne der

Anlage 7 erneuert, ersetzt oder erstmalig ein-
gebaut werden, sind diese Maßnahmen so
auszuführen, dass die betroffenen Flächen
des Außenbauteils die Wärmedurchgangs-
koeffizienten der Anlage 7 nicht überschreiten.
Ausgenommen sind Änderungen von Außen-
bauteilen, die nicht mehr als 10 Prozent der
gesamten Fläche der jeweiligen Bauteilgruppe
des Gebäudes betreffen. Nimmt der Eigentü-
mer eines Wohngebäudes mit nicht mehr als
zwei Wohnungen Änderungen im Sinne der
Sätze 1 und 2 an dem Gebäude vor und wer-
den unter Anwendung des § 50 Absatz 1 und
2 für das gesamte Gebäude Berechnungen
nach § 50 Absatz 3 durchgeführt, hat der Ei-
gentümer vor Beauftragung der Planungsleis-
tungen ein informatorisches Beratungsge-
spräch mit einer nach § 88 zur Ausstellung von
Energieausweisen berechtigten Person zu füh-
ren, wenn ein solches Beratungsgespräch als
einzelne Leistung unentgeltlich angeboten
wird. Wer geschäftsmäßig an oder in einem
Gebäude Arbeiten im Sinne des Satzes 3 für
den Eigentümer durchführen will, hat bei Ab-
gabe eines Angebots auf die Pflicht zur Füh-
rung eines Beratungsgesprächs schriftlich hin-
zuweisen.

§ 49 Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten

(1) Der Wärmedurchgangskoeffizient eines Bau-
teils nach § 48 wird unter Berücksichtigung
der neuen und der vorhandenen Bauteil-
schichten berechnet. Für die Berechnung sind
folgende Verfahren anzuwenden:

1. DIN V 18599-2: 2018-09 Abschnitt 6.1.4.3
für die Berechnung der an Erdreich gren-
zenden Bauteile,

2. DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit
DIN EN ISO 6946: 2008-04 für die Berech-
nung opaker Bauteile und

3. DIN 4108-4: 2017-03 für die Berechnung
transparenter Bauteile sowie von Vorhang-
fassaden.

(2) Werden bei Maßnahmen nach § 48 Gefälle-
dächer durch die keilförmige Anordnung einer
Dämmschicht aufgebaut, so ist der Wärme-
durchgangskoeffizient nach Anhang C der
DIN EN ISO 6946: 2008-04 in Verbindung mit
DIN 4108-4: 2017-03 zu ermitteln. Dabei

Teil 3 (§§ 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2
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muss der Bemessungswert des Wärmedurch-
gangswiderstandes am tiefsten Punkt der
neuen Dämmschicht den Mindestwärme-
schutz nach § 11 erfüllen.

§ 50 Energetische Bewertung
eines bestehenden Gebäudes

(1) Die Anforderungen des § 48 gelten als er-
füllt, wenn

1. das geänderte Wohngebäude insgesamt

a) den Jahres-Primärenergiebedarf für Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Lüftung und
Kühlung den auf die Gebäudenutzfläche
bezogenen Wert des Jahres-Primärener-
giebedarfs eines Referenzgebäudes, das
die gleiche Geometrie, Gebäudenutzflä-
che und Ausrichtung wie das geänderte
Gebäude aufweist und der technischen
Referenzausführung der Anlage 1 ent-
spricht, um nicht mehr als 40 Prozent
überschreitet und

b) den Höchstwert des spezifischen, auf die
wärmeübertragende Umfassungsfläche
bezogenen Transmissionswärmeverlusts
nach Absatz 2 um nicht mehr als 40 Pro-
zent überschreitet,

2. das geänderte Nichtwohngebäude insge-
samt

a) den Jahres-Primärenergiebedarf für Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Lüftung,
Kühlung und eingebaute Beleuchtung
den auf die Nettogrundfläche bezogenen
Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs
eines Referenzgebäudes, das die gleiche
Geometrie, Nettogrundfläche, Ausrich-
tung und Nutzung, einschließlich der An-
ordnung der Nutzungseinheiten, wie das
geänderte Gebäude aufweist und der
technischen Referenzausführung der An-
lage 2 entspricht, um nicht mehr als
40 Prozent überschreitet und

b) das auf eine Nachkommastelle gerun-
dete 1,25fache der Höchstwerte der
mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten
der wärmeübertragenden Umfassungs-
fläche gemäß der Anlage 3 um nicht
mehr als 40 Prozent überschreitet.

§ 18 Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzu-
wenden.

(2) Der Höchstwert nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 Buchstabe b beträgt

1. bei einem freistehenden Wohngebäude mit
einer Gebäudenutzfläche von bis zu 350
Quadratmetern 0,40 Watt pro Quadratme-
ter und Kelvin,

2. bei einem freistehenden Wohngebäude mit
einer Gebäudenutzfläche von mehr als 350
Quadratmetern 0,50 Watt pro Quadratme-
ter und Kelvin,

3. bei einem einseitig angebauten Wohnge-
bäude 0,45 Watt pro Quadratmeter und
Kelvin oder

4. bei allen anderen Wohngebäuden 0,65
Watt pro Quadratmeter und Kelvin.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 sind die Be-
rechnungsverfahren nach § 20 Absatz 1 oder
Absatz 2 oder nach § 21 Absatz 1 und 2 unter
Beachtung der Maßgaben nach § 20 Absatz 3
bis 6, der §§ 22 bis 30 und der §§ 32 und 33
sowie nach Maßgabe von Absatz 4 entspre-
chend anzuwenden.

(4) Fehlen Angaben zu geometrischen Abmes-
sungen eines Gebäudes, können diese durch
vereinfachtes Aufmaß ermittelt werden. Liegen
energetische Kennwerte für bestehende Bau-
teile und Anlagenkomponenten nicht vor, kön-
nen gesicherte Erfahrungswerte für Bauteile
und Anlagenkomponenten vergleichbarer Al-
tersklassen verwendet werden. In den Fällen
der Sätze 1 und 2 können anerkannte Regeln
der Technik verwendet werden. Die Einhaltung
solcher Regeln wird vermutet, soweit Vereinfa-
chungen für die Datenaufnahme und die Er-
mittlung der energetischen Eigenschaften
sowie gesicherte Erfahrungswerte verwendet
werden, die vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz und vom Bundesmi-
nisterium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen gemeinsam im Bundesanzeiger
bekannt gemacht worden sind.

(5) Absatz 4 kann auch in den Fällen des § 48
sowie des § 51 angewendet werden.

§ 51 Anforderungen an ein
bestehendes Gebäude bei
Erweiterung und Ausbau

(1) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines
Gebäudes um beheizte oder gekühlte Räume
darf

1. bei Wohngebäuden der spezifische, auf
die wärmeübertragende Umfassungsfläche
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bezogene Transmissionswärmeverlust der
Außenbauteile der neu hinzukommenden
beheizten oder gekühlten Räume das
1,2fache des entsprechenden Wertes des
Referenzgebäudes gemäß der Anlage 1 nicht
überschreiten oder

2. bei Nichtwohngebäuden die mittleren Wär-
medurchgangskoeffizienten der wärmeüber-
tragenden Umfassungsfläche der Außen-
bauteile der neu hinzukommenden beheiz-
ten oder gekühlten Räume das auf eine
Nachkommastelle gerundete 1,25fache der
Höchstwerte gemäß der Anlage 3 nicht
überschreiten.

Abweichend von Satz 1 Nummer 2 sind in Fäl-
len, bei denen die hinzukommende zusam-
menhängende Nutzfläche mehr als 100 Pro-
zent der Nutzfläche des bisherigen Gebäudes
beträgt, die Anforderungen nach den §§ 18
und 19 einzuhalten.

(2) Ist die hinzukommende zusammenhän-
gende Nutzfläche größer als 50 Quadratmeter,
sind außerdem die Anforderungen an den
sommerlichen Wärmeschutz nach § 14 einzu-
halten.

Abschnitt 2 (weggefallen)

§ 52 (weggefallen)

§ 53 (weggefallen)

§ 54 (weggefallen)

§ 55 (weggefallen)

§ 56 (weggefallen)

Anlagen der Heizungs-, Kühl-
und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung

Abschnitt 1

Aufrechterhaltung der ener-
getischen Qualität bestehender
Anlagen

Unterabschnitt 1

Veränderungsverbot

§ 57 Verbot von Veränderungen;
entgegenstehende Rechts-
vorschriften

(1) Eine Anlage und Einrichtung der Heizungs-,
Kühl- oder Raumlufttechnik oder der Warm-
wasserversorgung darf, soweit sie zum Nach-
weis der Anforderungen energieeinsparrecht-
licher Vorschriften des Bundes zu berücksich-
tigen war, nicht in einer Weise verändert wer-
den, dass die energetische Qualität des Ge-
bäudes verschlechtert wird.

(2) Die Anforderungen an Anlagen und Einrich-
tungen nach diesem Teil sind nicht anzuwen-
den, soweit ihre Erfüllung anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften zur Standsicherheit,
zum Brandschutz, zum Schallschutz, zum Ar-
beitsschutz oder zum Schutz der Gesundheit
entgegensteht.

Unterabschnitt 2

Betreiberpflichten

§ 58 Betriebsbereitschaft
(1) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in
Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-,
Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warm-
wasserversorgung sind vom Betreiber betriebs-
bereit zu erhalten und bestimmungsgemäß zu
nutzen.

(2) Der Betreiber kann seine Pflicht nach Ab-
satz 1 auch dadurch erfüllen, dass er andere
anlagentechnische oder bauliche Maßnahmen
trifft, die den Einfluss einer energiebedarfssen-
kenden Einrichtung auf den Jahres-Primär-
energiebedarf ausgleicht.

TEIL 4

Teil 3 (§§ 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2
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§ 59 Sachgerechte Bedienung
Eine Anlage und Einrichtung der Heizungs-,
Kühl- oder Raumlufttechnik oder der Warm-
wasserversorgung ist vom Betreiber sachge-
recht zu bedienen.

§ 60 Wartung und Instandhaltung
(1) Komponenten, die einen wesentlichen Ein-
fluss auf den Wirkungsgrad von Anlagen und
Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raum-
lufttechnik sowie der Warmwasserversorgung
haben, sind vom Betreiber regelmäßig zu war-
ten und instand zu halten.

(2) Für die Wartung und Instandhaltung ist
Fachkunde erforderlich. Fachkundig ist, wer
die zur Wartung und Instandhaltung notwendi-
gen Fachkenntnisse und Fertigkeiten besitzt.
Die Handwerksordnung bleibt unberührt.

§ 60a Prüfung und Optimierung
von Wärmepumpen

(1) Wärmepumpen, die als Heizungsanlage
zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Ge-
bäude mit mindestens sechs Wohnungen
oder sonstigen selbständigen Nutzungseinhei-
ten oder zur Einspeisung in ein Gebäudenetz,
an das mindestens sechs Wohnungen oder
sonstige selbständige Nutzungseinheiten an-
geschlossen sind, nach Ablauf des 31. De-
zember 2023 eingebaut oder aufgestellt wer-
den, müssen nach einer vollständigen Heizpe-
riode, spätestens jedoch zwei Jahre nach In-
betriebnahme, einer Betriebsprüfung unterzo-
gen werden. Satz 1 ist nicht für Warmwasser-
Wärmepumpen oder Luft-Luft-Wärmepumpen
anzuwenden. Die Betriebsprüfung nach Satz 1
muss für Wärmepumpen, die nicht einer Fern-
kontrolle unterliegen, spätestens alle fünf
Jahre wiederholt werden.

(2) Die Betriebsprüfung nach Absatz 1 umfasst

1. die Überprüfung, ob ein hydraulischer Ab-
gleich durchgeführt wurde,

2. die Überprüfung der Regelparameter der
Anlage einschließlich der Einstellung

a) der Heizkurve,

b) der Abschalt- oder Absenkzeiten,

c) der Heizgrenztemperatur,

d) der Einstellparameter der Warmwasser-
bereitung,

e) der Pumpeneinstellungen sowie

f) der Einstellungen von Bivalenzpunkt und
Betriebsweise im Fall einer Wärmepum-
pen-Hybridheizung,

3. die Überprüfung der Vor- und Rücklauftem-
peraturen und der Funktionstüchtigkeit des
Ausdehnungsgefäßes,

4. die messtechnische Auswertung der Jahres-
arbeitszahl und bei größeren Abweichungen
von der erwarteten Jahresarbeitszahl Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Effizienz
durch Maßnahmen an der Heizungsanlage,
der Heizverteilung, dem Verhalten oder der
Gebäudehülle,

5. die Prüfung des Füllstandes des Kältemit-
telkreislaufs,

6. die Überprüfung der hydraulischen Kompo-
nenten,

7. die Überprüfung der elektrischen Anschlüsse,

8. die Kontrolle des Zustands der Außenein-
heit, sofern vorhanden, und

9. die Sichtprüfung der Dämmung der Rohrlei-
tungen des Wasserheizungssystems.

(3) Die Betriebsprüfung nach Absatz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 2 ist von einer fachkundi-
gen Person durchzuführen, die eine erfolgrei-
che Schulung im Bereich der Überprüfung von
Wärmepumpen, die die Inhalte von Absatz 2
abdeckt, durchlaufen hat.

(4) Fachkundig sind insbesondere

1. Schornsteinfeger nach Anlage A Nummer 12
zu der Handwerksordnung,

2. Installateure und Heizungsbauer nach An-
lage A Nummer 24 zu der Handwerksord-
nung,

3. Kälteanlagenbauer nach Anlage A Nummer
18 zu der Handwerksordnung,

4. Ofen- und Luftheizungsbauer nach Anlage
A Nummer 2 zu der Handwerksordnung,

5. Elektrotechniker nach Anlage A Nummer
25 zu der Handwerksordnung oder

6. Energieberater, die auf der Energieeffizienz-
Expertenliste für Förderprogramme des Bun-
des stehen.

(5) Das Ergebnis der Prüfung und der etwaige
Optimierungsbedarf hinsichtlich der Anforde-
rungen nach Absatz 1 ist schriftlich festzuhal-
ten und dem Verantwortlichen zum Nachweis

§ 60a Abs. 5 Satz 4: Zur Anwendung ab 1.10.2024 vgl. § 60b
Abs. 5 Satz 4 u. § 60c Abs. 4 Satz 3
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zu übersenden. Die erforderlichen Optimie-
rungsmaßnahmen sind innerhalb von einem
Jahr nach der Betriebsprüfung durchzuführen.
Das Ergebnis der Prüfung nach Satz 1 und ein
Nachweis über die durchgeführten Arbeiten
nach Satz 2 sind auf Verlangen dem Mieter
unverzüglich vorzulegen. Satz 3 ist auf Pacht-
verhältnisse und auf sonstige Formen der ent-
geltlichen Nutzungsüberlassung von Gebäu-
den oder Wohnungen entsprechend anzu-
wenden.

§ 60b Prüfung und Optimierung
älterer Heizungsanlagen

(1) Eine Heizungsanlage mit Wasser als Wär-
meträger, die nach Ablauf des 30. September
2009 eingebaut oder aufgestellt wurde, keine
Wärmepumpe ist und in einem Gebäude mit
mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen
selbständigen Nutzungseinheiten betrieben
wird, ist innerhalb eines Jahres nach Ablauf
von 15 Jahren nach Einbau oder Aufstellung
einer Heizungsprüfung und Heizungsoptimie-
rung zu unterziehen. Eine Heizungsanlage mit
Wasser als Wärmeträger, die vor dem 1. Okto-
ber 2009 eingebaut oder aufgestellt wurde
und in einem Gebäude mit mindestens sechs
Wohnungen oder sonstigen selbständigen
Nutzungseinheiten betrieben wird, ist bis zum
Ablauf des 30. September 2027 einer Hei-
zungsprüfung und Heizungsoptimierung zu un-
terziehen. In der Heizungsprüfung Satz 1 oder
Satz 2 ist zu prüfen,

1. ob die zum Betrieb der Heizung einstellba-
ren technischen Parameter für den Betrieb
der Anlage zur Wärmeerzeugung hinsicht-
lich der Energieeffizienz optimiert sind,

2. ob eine effiziente Heizungspumpe im Heiz-
system eingesetzt wird,

3. inwieweit Dämmmaßnahmen von Rohrlei-
tungen oder Armaturen durchgeführt wer-
den sollten und

4. welche Maßnahmen zur Absenkung der
Vorlauftemperatur nach Inaugenscheinnahme
durchgeführt werden können.

(2) Zur Optimierung einer Anlage zur Wärmeer-
zeugung nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 sind
unter Berücksichtigung möglicher negativer
Auswirkungen auf die Bausubstanz des Ge-
bäudes und die menschliche Gesundheit re-
gelmäßig notwendig:

1. die Absenkung der Vorlauftemperatur oder
die Optimierung der Heizkurve bei groben
Fehleinstellungen,

2. die Aktivierung der Nachtabsenkung, Nacht-
abschaltung oder andere zum Nutzungs-
profil sowie zu der Umgebungstemperatur
passende Absenkungen oder Abschaltun-
gen der Heizungsanlage und eine Informa-
tion des Betreibers, insbesondere zur Som-
merabschaltung, Urlaubsabsenkung oder
Anwesenheitssteuerung,

3. die Optimierung des Zirkulationsbetriebs
unter Berücksichtigung geltender Regelun-
gen zum Gesundheitsschutz,

4. die Überprüfung der ordnungsgemäßen
Einstellung der Umwälzpumpe,

5. die Absenkung der Warmwassertempera-
turen unter Berücksichtigung geltender Re-
gelungen zum Gesundheitsschutz,

6. die Absenkung der Heizgrenztemperatur,
um die Heizperiode und -tage zu verrin-
gern, und

7. die Information des Eigentümers oder Nut-
zers über weitergehende Einsparmaßnah-
men und den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien, insbesondere die Vorgaben des § 71
Absatz 1 für Heizungsanlagen.

(3) Die Heizungsprüfung nach Absatz 1 ist von
einer fachkundigen Person im Sinne des § 60a
Absatz 3 durchzuführen. Fachkundig sind ins-
besondere Personen nach § 60a Absatz 4
Nummer 1, 2, 4 und 6.

(4) Die Heizungsprüfung nach Absatz 1 sowie
danach erforderliche Maßnahmen zur Optimie-
rung sollen im Zusammenhang mit ohnehin
stattfindenden Tätigkeiten oder Maßnahmen
der fachkundigen Personen nach Absatz 3,
insbesondere bei der Durchführung von Kehr-
und Überprüfungstätigkeiten oder einer Feuer-
stättenschau nach dem Schornsteinfeger-
Handwerksgesetz vom 26. November 2008
(BGBl. I S. 2242) in der jeweils geltenden Fas-
sung, oder bei Heizungswartungsarbeiten, an-
geboten und durchgeführt werden. Die Hei-
zungsprüfung kann auch im Rahmen der
Durchführung eines hydraulischen Abgleichs
nachgewiesen werden.

(5) Das Ergebnis der Prüfung nach Absatz 1
Satz 3 und der etwaige Optimierungsbedarf
sind schriftlich festzuhalten und dem Verant-
wortlichen zum Nachweis zu übersenden. So-
fern die Prüfung Optimierungsbedarf nach Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 1 in Verbindung mit Ab-
satz 2 aufzeigt, sind die Optimierungsmaßnah-
men innerhalb von einem Jahr nach der Hei-
zungsprüfung durchzuführen und schriftlich
festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung nach
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Satz 1 und der Nachweis nach Satz 2 sind auf
Verlangen dem Mieter unverzüglich vorzule-
gen. § 60a Absatz 5 Satz 4 ist entsprechend
anzuwenden.

(6) Die Wiederholung der Überprüfung ist nicht
erforderlich, wenn nach der Inspektion an der
betreffenden Heizungsanlage oder an der be-
treffenden kombinierten Heizungs- und Lüf-
tungsanlage keine Änderungen vorgenommen
wurden oder in Bezug auf den Wärmebedarf
des Gebäudes oder des konditionierten Be-
reichs keine Änderungen eingetreten sind.

(7) Die Verpflichtung zur Heizungsprüfung ent-
fällt bei Heizungsanlagen mit standardisierter
Gebäudeautomation nach § 71a sowie bei
Wärmepumpen, die nach § 60a einer Be-
triebsprüfung unterzogen werden. Ebenfalls
von der Verpflichtung nach Absatz 1 ausge-
nommen sind, sofern die Gesamtauswirkun-
gen eines solchen Ansatzes gleichwertig sind,
Heizungsanlagen oder kombinierte Heizungs-
und Lüftungsanlagen, die

1. unter eine vertragliche Vereinbarung über
ein Niveau der Gesamtenergieeffizienz oder
eine Energieeffizienzverbesserung fallen,
insbesondere unter einen Energieleistungs-
vertrag gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 8a,
oder

2. von einem Versorgungsunternehmen oder
einem Netzbetreiber betrieben werden und
demnach systemseitigen Maßnahmen zur
Überwachung der Effizienz unterliegen.

(8) Bei einer Ausnahme von der Inspektions-
verpflichtung nach Absatz 7 Satz 1 sind zum
Nachweis der Ausstattung des Gebäudes mit
Systemen für die Gebäudeautomatisierung
nach § 71a Projektunterlagen in überprüfbarer
Form vorzulegen. Für eine Ausnahme von der
Inspektionsverpflichtung nach Absatz 7 Satz 2
sind zum Nachweis der Gleichwertigkeit der
Maßnahmen folgende Unterlagen und Nach-
weise vorzulegen:

1. Unterlagen über die Gebäude-, Anlagen-
und Betreiberdaten,

2. der Nachweis, dass die Anlagen unter ein
vereinbartes Kriterium für die Gesamtener-
gieeffizienz fallen, in Form eines geeigneten
Energieleistungsvertrages und

3. der Nachweis, dass die Anlagen von einem
Versorgungsunternehmen oder einem Netz-
betreiber betrieben werden, unter Vorlage
eines geeigneten Betreibervertrages.

§ 60c Hydraulischer Abgleich
und weitere Maßnahmen
zur Heizungsoptimierung

(1) Ein Heizungssystem mit Wasser als Wär-
meträger ist nach dem Einbau oder der Auf-
stellung einer Heizungsanlage zum Zweck der
Inbetriebnahme in Gebäuden mit mindestens
sechs Wohnungen oder sonstigen selbständi-
gen Nutzungseinheiten hydraulisch abzuglei-
chen.

(2) Die Durchführung des hydraulischen Ab-
gleichs im Sinne dieser Regelung beinhaltet
unter Berücksichtigung aller wesentlichen
Komponenten des Heizungssystems mindes-
tens folgende Planungs- und Umsetzungsleis-
tungen:

1. eine raumweise Heizlastberechnung,

2. eine Prüfung und nötigenfalls eine Optimie-
rung der Heizflächen im Hinblick auf eine
möglichst niedrige Vorlauftemperatur und

3. die Anpassung der Vorlauftemperaturrege-
lung.

Für die raumweise Heizlastberechnung ist das
in der DIN EN 12831, Teil 1, Ausgabe Septem-
ber 2017, in Verbindung mit DIN/TS 12831,
Teil 1, Ausgabe April 2020,3 vorgesehene Ver-
fahren anzuwenden.

(3) Der hydraulische Abgleich ist nach Maß-
gabe des Verfahrens B nach der ZVSHK-
Fachregel „Optimierung von Heizungsanlagen
im Bestand", VdZ - Wirtschaftsvereinigung
Gebäude und Energie e. V., 1. aktualisierte
Neuauflage April 2022, Nummer 4.2. oder
nach einem gleichwertigen Verfahren durchzu-
führen.

(4) Die Bestätigung des hydraulischen Ab-
gleichs ist einschließlich der Einstellungswerte,
der Heizlast des Gebäudes, der eingestellten
Leistung der Wärmeerzeuger und der raum-
weisen Heizlastberechnung, der Auslegungs-
temperatur, der Einstellung der Regelung und
des Drückens im Ausdehnungsgefäß schrift-
lich festzuhalten und dem Verantwortlichen
mitzuteilen. Die Bestätigung nach Satz 1 ist
auf Verlangen dem Mieter unverzüglich vorzu-
legen. § 60a Absatz 5 Satz 4 ist entsprechend
anzuwenden.

3 Für die raumweise Heizlastberechnung gilt das Verfahren
der DIN EN 12831, Teil 1, Ausgabe September 2017, in Ver-
bindung mit DIN/TS 12831, Teil 1, Ausgabe April 2020, die
bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und beim
Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert hinterlegt sind.
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Abschnitt 2
Einbau und Ersatz

Unterabschnitt 1
Verteilungseinrichtungen und
Warmwasseranlagen

§ 61 Verringerung und Abschal-
tung der Wärmezufuhr
sowie Ein- und Ausschaltung
elektrischer Antriebe

(1) Wird eine Zentralheizung in ein Gebäude
eingebaut, hat der Bauherr oder der Eigentü-
mer dafür Sorge zu tragen, dass die Zentral-
heizung mit zentralen selbsttätig wirkenden
Einrichtungen zur Verringerung und Abschal-
tung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und
Ausschaltung elektrischer Antriebe ausgestat-
tet ist. Die Regelung der Wärmezufuhr sowie
der elektrischen Antriebe im Sinne von Satz 1
erfolgt in Abhängigkeit von

1. der Außentemperatur oder einer anderen
geeigneten Führungsgröße und

2. der Zeit.

(2) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 geforderte
Ausstattung bei einer Zentralheizung in einem
bestehenden Gebäude nicht vorhanden ist,
muss der Eigentümer sie bis zum 30. Septem-
ber 2021 nachrüsten.

(3) Wird in einem Wohngebäude, das mehr als
fünf Wohnungen hat, eine Zentralheizung ein-
gebaut, die jede einzelne Wohnung mittels
Wärmeübertrager im Durchlaufprinzip mit Wär-
me für die Beheizung und die Warmwasserbe-
reitung aus dem zentralen System versorgt,
kann jede einzelne Wohnung mit den Einrich-
tungen nach Absatz 1 ausgestattet werden.

§ 62 Wasserheizung, die ohne
Wärmeübertrager an eine
Nah- oder Fernwärmever-
sorgung angeschlossen ist

Bei einer Wasserheizung, die ohne Wärme-
übertrager an eine Nah- oder Fernwärmever-
sorgung angeschlossen ist, kann die Pflicht
nach § 61 hinsichtlich der Verringerung und
Abschaltung der Wärmezufuhr auch ohne ent-

sprechende Einrichtung in der Haus- und Kun-
denanlage dadurch erfüllt werden, dass die
Vorlauftemperatur des Nah- oder Fernwärme-
netzes in Abhängigkeit von der Außentempe-
ratur und der Zeit durch eine entsprechende
Einrichtung in der zentralen Erzeugungsanlage
geregelt wird.

§ 63 Raumweise Regelung der
Raumtemperatur

(1) Wird eine heizungstechnische Anlage mit
Wasser als Wärmeträger in ein Gebäude ein-
gebaut, hat der Bauherr oder der Eigentümer
dafür Sorge zu tragen, dass die heizungstech-
nische Anlage mit einer selbsttätig wirkenden
Einrichtung zur raumweisen Regelung der
Raumtemperatur ausgestattet ist. Satz 1 ist
nicht anzuwenden auf

1. eine Fußbodenheizung in Räumen mit we-
niger als sechs Quadratmetern Nutzfläche
oder

2. ein Einzelheizgerät, das zum Betrieb mit
festen oder flüssigen Brennstoffen einge-
richtet ist.

(2) Mit Ausnahme von Wohngebäuden ist für
Gruppen von Räumen gleicher Art und Nut-
zung eine Gruppenregelung zulässig.

(3) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 geforderte
Ausstattung bei einem bestehenden Gebäude
nicht vorhanden ist, muss der Eigentümer sie
nachrüsten. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2
sind entsprechend anzuwenden.

(4) Eine Fußbodenheizung, die vor dem 1.
Februar 2002 eingebaut worden ist, darf ab-
weichend von Absatz 1 Satz 1 mit einer Ein-
richtung zur raumweisen Anpassung der
Wärmeleistung an die Heizlast ausgestattet
werden.

§ 64 Umwälzpumpe,
Zirkulationspumpe

Eine Zirkulationspumpe muss beim Einbau in
eine Warmwasseranlage mit einer selbsttätig
wirkenden Einrichtung zur Ein- und Ausschal-
tung ausgestattet werden. Die Trinkwasser-
verordnung bleibt unberührt.
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Unterabschnitt 2

Klimaanlagen und sonstige
Anlagen der Raumlufttechnik

§ 65 Begrenzung der
elektrischen Leistung

Beim Einbau einer Klimaanlage, die eine Nenn-
leistung für den Kältebedarf von mehr als
12 Kilowatt hat, und einer raumlufttechnischen
Anlage mit Zu- und Abluftfunktion, die für
einen Volumenstrom der Zuluft von wenigs-
tens 4 000 Kubikmetern je Stunde ausgelegt
ist, in ein Gebäude sowie bei der Erneuerung
von einem Zentralgerät oder Luftkanalsystem
einer solchen Anlage muss diese Anlage so
ausgeführt werden, dass bei Auslegungsvolu-
menstrom der Grenzwert für die spezifische
Ventilatorleistung nach DIN EN 16798-3:
2017-11 Kategorie 4 nicht überschritten wird
von

1. der auf das Fördervolumen bezogenen elek-
trischen Leistung der Einzelventilatoren
oder

2. dem gewichteten Mittelwert der auf das je-
weilige Fördervolumen bezogenen elektri-
schen Leistung aller Zu- und Abluftventila-
toren.

Der Grenzwert für die spezifische Ventilator-
leistung der Kategorie 4 kann um Zuschläge
nach DIN EN 16798: 2017-11 Abschnitt
9.5.2.2 für Gas- und Schwebstofffilter- sowie
Wärmerückführungsbauteile der Klasse H2
nach DIN EN 13053: 2012-02 erweitert wer-
den.

§ 66 Regelung der
Be- und Entfeuchtung

(1) Soweit eine Anlage nach § 65 Satz 1 dazu
bestimmt ist, die Feuchte der Raumluft unmit-
telbar zu verändern, muss diese Anlage beim
Einbau in ein Gebäude und bei Erneuerung
des Zentralgerätes einer solcher Anlage mit
einer selbsttätig wirkenden Regelungseinrich-
tung ausgestattet werden, bei der getrennte
Sollwerte für die Be- und die Entfeuchtung ein-
gestellt werden können und als Führungs-
größe mindestens die direkt gemessene Zu-
oder Abluftfeuchte dient.

(2) Sind solche Einrichtungen in einer beste-
henden Anlage nach § 65 Satz 1 nicht vorhan-
den, muss der Betreiber sie innerhalb von

sechs Monaten nach Ablauf der Frist des § 76
Absatz 1 Satz 2 nachrüsten. Für sonstige
raumlufttechnische Anlagen ist Satz 1 entspre-
chend anzuwenden.

§ 67 Regelung der
Volumenströme

(1) Beim Einbau einer Anlage nach § 65 Satz 1
in Gebäude und bei der Erneuerung eines
Zentralgerätes oder eines Luftkanalsystems
einer solcher Anlage muss diese Anlage mit
einer Einrichtung zur selbsttätigen Regelung
der Volumenströme in Abhängigkeit von den
thermischen und stofflichen Lasten oder zur
Einstellung der Volumenströme in Abhängig-
keit von der Zeit ausgestattet werden, wenn
der Zuluftvolumenstrom dieser Anlage höher
ist als
1. neun Kubikmeter pro Stunde je Quadrat-

meter versorgter Nettogrundfläche des Nicht-
wohngebäudes oder

2. neun Kubikmeter pro Stunde je Quadrat-
meter versorgter Gebäudenutzfläche des
Wohngebäudes.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, soweit in
den versorgten Räumen auf Grund des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes erhöhte Zu-
luftvolumenströme erforderlich oder Lastände-
rungen weder messtechnisch noch hinsicht-
lich des zeitlichen Verlaufs erfassbar sind.

§ 68 Wärmerückgewinnung
Wird eine Anlage nach § 65 Satz 1 in Gebäude
eingebaut oder ein Zentralgerät einer solchen
Anlage erneuert, muss diese mit einer Einrich-
tung zur Wärmerückgewinnung ausgestattet
sein, es sei denn, die rückgewonnene Wärme
kann nicht genutzt werden oder das Zu- und
das Abluftsystem sind räumlich vollständig ge-
trennt. Die Einrichtung zur Wärmerückgewin-
nung muss mindestens der DIN EN 13053:
2007-11 Klassifizierung H3 entsprechen. Für
die Betriebsstundenzahl sind die Nutzungs-
randbedingungen nach DIN V 18599-10:
2018-09 und für den Luftvolumenstrom der
Außenluftvolumenstrom maßgebend.
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Unterabschnitt 3

Wärmedämmung von
Rohrleitungen und Armaturen

§ 69 Wärmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen
sowie Armaturen

(1) Werden Wärmeverteilungs- und Warmwas-
serleitungen sowie Armaturen erstmalig in ein
Gebäude eingebaut oder werden sie ersetzt,
hat der Bauherr oder der Eigentümer dafür
Sorge zu tragen, dass die Wärmeabgabe der
Rohrleitungen und Armaturen nach Anlage 8
begrenzt wird.

(2) Der Eigentümer eines Gebäudes hat dafür
Sorge zu tragen, dass die Wärmeabgabe von
bisher ungedämmten, zugänglichen Wärme-
verteilungs- und Warmwasserleitungen, die sich
nicht in beheizten Räumen befinden, nach An-
lage 8 begrenzt wird.

§ 70 Kälteverteilungs- und
Kaltwasserleitungen sowie
Armaturen

Werden Kälteverteilungs- und Kaltwasserlei-
tungen sowie Armaturen, die zu Klimaanlagen
oder sonstigen Anlagen der Raumlufttechnik
im Sinne des § 65 Satz 1 gehören, erstmalig in
ein Gebäude eingebaut oder werden sie er-
setzt, hat der Bauherr oder der Eigentümer
dafür Sorge zu tragen, dass die Wärmeauf-
nahme der eingebauten oder ersetzten Kälte-
verteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie
Armaturen nach Anlage 8 begrenzt wird.

Unterabschnitt 4

Anforderungen an
Heizungsanlagen;
Betriebsverbot für Heizkessel

§ 71 Anforderungen
an eine Heizungsanlage

(1) Eine Heizungsanlage darf zum Zweck der
Inbetriebnahme in einem Gebäude nur einge-
baut oder aufgestellt werden, wenn sie min-
destens 65 Prozent der mit der Anlage bereit-
gestellten Wärme mit erneuerbaren Energien
oder unvermeidbarer Abwärme nach Maß-

gabe der Absätze 4 bis 6 sowie der §§ 71b bis
71h erzeugt. Satz 1 ist entsprechend für eine
Heizungsanlage anzuwenden, die in ein Ge-
bäudenetz einspeist.

(2) Der Gebäudeeigentümer kann frei wählen,
mit welcher Heizungsanlage die Anforderun-
gen nach Absatz 1 erfüllt werden. Die Einhal-
tung der Anforderungen des Absatzes 1 in
Verbindung mit den §§ 71b bis 71h ist auf
Grundlage von Berechnungen nach der DIN V
18599: 2018-09* durch eine nach § 88 be-
rechtigte Person vor Inbetriebnahme nachzu-
weisen. Der Gebäudeeigentümer ist verpflich-
tet, die Heizungsanlage nach den Anforderun-
gen des Nachweises einzubauen oder aufzu-
stellen und zu betreiben. Der Nachweis ist von
dem Eigentümer und von dem Aussteller min-
destens zehn Jahre aufzubewahren und der
nach Landesrecht zuständigen Behörde sowie
dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfe-
ger auf Verlangen vorzulegen.

(3) Die Anforderungen des Absatzes 1 gelten
für die folgenden Anlagen einzeln oder in Kom-
bination miteinander als erfüllt, so dass ein
Nachweis nach Absatz 2 Satz 2 nicht erforder-
lich ist, wenn sie zum Zweck der Inbetrieb-
nahme in einem Gebäude oder der Einspei-
sung in ein Gebäudenetz eingebaut oder auf-
gestellt werden und den Wärmebedarf des
Gebäudes, der durch die Anlagen versorgten
Wohnungen oder sonstigen selbständigen
Nutzungseinheiten oder des Gebäudenetzes
vollständig decken:

1. Hausübergabestation zum Anschluss an
ein Wärmenetz nach Maßgabe des § 71b,

2. elektrisch angetriebene Wärmepumpe nach
Maßgabe des § 71c,

3. Stromdirektheizung nach Maßgabe des
§ 71d,

4. solarthermische Anlage nach Maßgabe des
§ 71e,

5. Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse
oder grünem oder blauem Wasserstoff ein-
schließlich daraus hergestellter Derivate
nach Maßgabe der §§ 71f und 71g,

6. Wärmepumpen-Hybridheizung bestehend
aus einer elektrisch angetriebenen Wärme-
pumpe in Kombination mit einer Gas-, Bio-
masse- oder Flüssigbrennstofffeuerung
nach Maßgabe des § 71h Absatz 1 oder

7. Solarthermie-Hybridheizung bestehend aus
einer solarthermischen Anlage nach Maß-
gabe der §§ 71e und 71h Absatz 2 in Kom-



496

GEG
bination mit einer Gas-, Biomasse- oder
Flüssigbrennstofffeuerung nach Maßgabe
des § 71h Absatz 4.

Beim Betrieb einer Heizungsanlage nach Satz 1
Nummer 5 bis 7 hat der Betreiber sicherzustel-
len, dass die Anforderungen an die Belieferung
des jeweiligen Brennstoffs aus § 71f Absatz 2
bis 4 und § 71g Nummer 2 und 3 eingehalten
werden.

(4) Die Pflicht nach Absatz 1 ist anzuwenden

1. bei einer Heizungsanlage, die sowohl Raum-
wärme als auch Warmwasser erzeugt, auf
das Gesamtsystem,

2. bei einer Heizungsanlage, in der Raum-
wärme und Warmwasser getrennt vonei-
nander erzeugt werden, nur auf das Einzel-
system, das neu eingebaut oder aufgestellt
wird, oder

3. bei mehreren Heizungsanlagen in einem
Gebäude oder in einem Quartier bei zur
Wärmeversorgung verbundenen Gebäuden
nach Absatz 1 Satz 2 entweder auf die ein-
zelne Heizungsanlage, die neu eingebaut
oder aufgestellt wird, oder auf die Gesamt-
heit aller installierten Heizungsanlagen.

Sofern die neu eingebaute Heizungsanlage
eine bestehende Heizungsanlage ergänzt, ist
ein Nachweis nach Absatz 2 Satz 2 entbehr-
lich, wenn die neu eingebaute Heizungsanlage
einer der in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 7
genannten Anlagenformen entspricht.

(5) Sofern die Warmwasserbereitung dezentral
und unabhängig von der Erzeugung von Raum-
wärme erfolgt, gelten die Anforderungen des
Absatzes 1 für die Anlage der Warmwasserbe-
reitung auch als erfüllt, wenn die dezentrale
Warmwasserbereitung elektrisch erfolgt. Im Fall
einer dezentralen Warmwasserbereitung mit
elektrischen Durchlauferhitzern müssen diese
zur Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 elektro-
nisch geregelt sein.

(6) Unvermeidbare Abwärme kann im Nach-
weis der Pflichterfüllung nach Absatz 1 ange-
rechnet werden, soweit sie über ein techni-
sches System nutzbar gemacht und im Ge-
bäude zur Deckung des Wärmebedarfs einge-
setzt wird. Beim Betrieb einer dezentralen,
handbeschickten Einzelraumfeuerungsanlage
kann im Nachweis der Pflichterfüllung nach
Absatz 1 ein vom Standardwert der DIN V
18599-5: 2018-09* abweichender Wert von
0,10 für den Deckungsanteil am Nutzwärme-
bedarf angerechnet werden.

(7) Die Anforderungen nach Absatz 1 sind
nicht für eine Heizungsanlage anzuwenden,
die zur ausschließlichen Versorgung von Ge-
bäuden der Landes- und Bündnisverteidigung
betrieben, eingebaut oder aufgestellt wird, so-
weit ihre Erfüllung der Art und dem Haupt-
zweck der Landes- und Bündnisverteidigung
entgegensteht.

(8) In einem bestehenden Gebäude, das in
einem Gemeindegebiet liegt, in dem am 1. Ja-
nuar 2024 mehr als 100.000 Einwohner ge-
meldet sind, kann bis zum Ablauf des 30. Juni
2026 eine Heizungsanlage ausgetauscht und
eine andere Heizungsanlage zum Zweck der
Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt und
betrieben werden, die nicht die Vorgaben des
Absatzes 1 erfüllt. In einem bestehenden Ge-
bäude, das in einem Gemeindegebiet liegt, in
dem am 1. Januar 2024.100.000 Einwohner
oder weniger gemeldet sind, kann bis zum Ab-
lauf des 30. Juni 2028 eine Heizungsanlage
ausgetauscht und eine andere Heizungsan-
lage zum Zweck der Inbetriebnahme einge-
baut oder aufgestellt und betrieben werden,
die nicht die Vorgaben des Absatzes 1 erfüllt.
Sofern das Gebäude in einem Gebiet liegt, für
das vor Ablauf des 30. Juni 2026 im Fall des
Satzes 1 oder vor Ablauf des 30. Juni 2028 im
Fall des Satzes 2 durch die nach Landesrecht
zuständige Stelle unter Berücksichtigung eines
Wärmeplans, der auf der Grundlage einer bun-
desgesetzlichen Regelung zur Wärmeplanung
erstellt wurde, eine Entscheidung über die
Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Aus-
bau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoff-
netzausbaugebiet getroffen wurde, sind die
Anforderungen nach Absatz 1 einen Monat
nach Bekanntgabe dieser Entscheidung anzu-
wenden. Gemeindegebiete, in denen nach
Ablauf des 30. Juni 2026 im Fall des Satzes 1
oder nach Ablauf des 30. Juni 2028 im Fall
des Satzes 2 keine Wärmeplanung vorliegt,
werden so behandelt, als läge eine Wärmepla-
nung vor.

(9) Der Betreiber einer mit einem flüssigen oder
gasförmigen Brennstoff beschickten Hei-
zungsanlage, die nach Ablauf des 31. Dezem-
ber 2023 und vor Ablauf des 30. Juni 2026 im
Fall des Absatzes 8 Satz 1 oder vor Ablauf des
30. Juni 2028 im Fall des Absatzes 8 Satz 2
oder vor Ablauf von einem Monat nach der
Bekanntgabe der Entscheidung nach Absatz 8
Satz 3 eingebaut wird und die nicht die Anfor-
derungen des Absatzes 1 erfüllt, hat sicherzu-
stellen, dass ab dem 1. Januar 2029 mindes-
tens 15 Prozent, ab dem 1. Januar 2035 min-
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destens 30 Prozent und ab dem 1. Januar
2040 mindestens 60 Prozent der mit der An-
lage bereitgestellten Wärme aus Biomasse
oder grünem oder blauem Wasserstoff ein-
schließlich daraus hergestellter Derivate er-
zeugt wird. 2 § 71f Absatz 2 bis 4 ist entspre-
chend anzuwenden.

(10) Die Absätze 8 und 9 sind entsprechend an-
zuwenden bei zu errichtenden Gebäuden, so-
fern es sich um die Schließung von Baulücken
handelt und sich die bauplanungsrechtliche
Zulässigkeit der zu errichtenden Gebäude aus
§ 34 oder § 35 des Baugesetzbuchs in der je-
weils geltenden Fassung oder, sofern die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs vor dem 3. April 2023 einge-
leitet worden ist, aus § 30 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 des Baugesetzbuchs ergibt.

(11) Vor Einbau und Aufstellung einer Hei-
zungsanlage, die mit einem festen, flüssigen
oder gasförmigen Brennstoff betrieben wird,
hat eine Beratung zu erfolgen, die auf mögliche
Auswirkungen der Wärmeplanung und eine
mögliche Unwirtschaftlichkeit, insbesondere
aufgrund ansteigender Kohlenstoffdioxid-Be-
preisung, hinweist. Die Beratung ist von einer
fachkundigen Person nach § 60b Absatz 3
Satz 2 oder § 88 Absatz 1 durchzuführen. 3
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz und das Bundesministerium für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
stellen bis zum 1. Januar 2024 Informationen
zur Verfügung, die als Grundlage für die Bera-
tung zu verwenden sind.

(12) Absatz 1 ist nicht für Heizungsanlagen an-
zuwenden, für die ein Lieferungs- oder Leis-
tungsvertrag vor dem 19. April 2023 geschlos-
sen wurde und die bis zum Ablauf des 18. Ok-
tober 2024 zum Zwecke der Inbetriebnahme
eingebaut oder aufgestellt werden.

§ 71a Gebäudeautomation
(1) Ein Nichtwohngebäude mit einer Nennleis-
tung der Heizungsanlage oder der kombinier-
ten Raumheizungs- und Lüftungsanlage von
mehr als 290 Kilowatt muss bis zum Ablauf
des 31. Dezember 2024 mit einem System für
die Gebäudeautomatisierung und -steuerung
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 ausgerüs-
tet werden. Satz 1 ist auch für ein Nichtwohn-
gebäude mit einer Nennleistung für eine Klima-
anlage oder eine kombinierte Klima- und Lüf-
tungsanlage von mehr als 290 Kilowatt anzu-
wenden.

(2) Zur Erfüllung der Anforderung nach Absatz 1
muss ein Nichtwohngebäude mit digitaler Ener-
gieüberwachungstechnik ausgestattet werden,
mittels derer

1. eine kontinuierliche Überwachung, Proto-
kollierung und Analyse der Verbräuche aller
Hauptenergieträger sowie aller gebäude-
technischen Systeme durchgeführt werden
kann,

2. die erhobenen Daten über eine gängige
und frei konfigurierbare Schnittstelle zu-
gänglich gemacht werden, sodass Auswer-
tungen firmen- und herstellerunabhängig
erfolgen können,

3. Anforderungswerte in Bezug auf die Ener-
gieeffizienz des Gebäudes aufgestellt wer-
den können,

4. Effizienzverluste von gebäudetechnischen
Systemen erkannt werden können und

5. die für die Einrichtung oder das gebäude-
technische Management zuständige Person
über mögliche Verbesserungen der Ener-
gieeffizienz informiert werden kann.

Zusätzlich ist eine für das Gebäude-Energie-
management zuständige Person oder ein Un-
ternehmen zu benennen oder zu beauftragen,
um in einem kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess die Potenziale für einen energetisch
optimierten Gebäudebetrieb zu analysieren
und zu heben.

(3) Neben der Anforderung nach Absatz 2
muss ein zu errichtendes Nichtwohngebäude

1. mit einem System für die Gebäudeautoma-
tisierung entsprechend dem Automatisie-
rungsgrad B nach der DIN V 18599-11:
2018-09* oder besser ausgestattet sein
und

2. ein technisches Inbetriebnahme-Manage-
ment einschließlich der Einregelung der ge-
bäudetechnischen Anlagen durchlaufen,
um einen optimalen Betrieb zu gewährleis-
ten.

Bei der Ausstattung des Systems für die Ge-
bäudeautomatisierung nach Satz 1 Nummer 1
muss sichergestellt sein, dass dieses System
die Kommunikation zwischen miteinander ver-
bundenen gebäudetechnischen Systemen
und anderen Anwendungen innerhalb des Ge-
bäudes ermöglicht und gemeinsam mit ande-

* Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und
in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert
niedergelegt.
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ren Typen gebäudetechnischer Systeme be-
trieben werden kann, auch bei unterschiedli-
chen herstellereigenen Technologien, Geräten
und Herstellern. Das technische Inbetrieb-
nahme-Management nach Satz 1 Nummer 2
muss mindestens den Zeitraum einer Heizperi-
ode für Anlagen zur Wärmeerzeugung und
mindestens eine Kühlperiode für Anlagen zur
Kälteerzeugung erfassen.

(4) Sofern in einem bestehenden Nichtwohn-
gebäude bereits ein System für die Gebäude-
automatisierung entsprechend dem Automati-
sierungsgrad B nach der DIN V 18599-11:
2018-09* oder besser eingesetzt wird, muss
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 die
Kommunikation zwischen miteinander verbun-
denen gebäudetechnischen Systemen und
anderen Anwendungen innerhalb des Gebäu-
des ermöglicht werden sowie sichergestellt
werden, dass diese Systeme gemeinsam mit
anderen Typen gebäudetechnischer Systeme
betrieben werden können, auch bei unter-
schiedlichen herstellereigenen Technologien,
Geräten und Herstellern.

§ 71b Anforderungen bei
Anschluss an ein Wärme-
netz und Pflichten für
Wärmenetzbetreiber

(1) Beim Einbau oder bei der Aufstellung einer
Hausübergabestation zum Anschluss an ein
neues Wärmenetz, dessen Baubeginn nach
Ablauf des 31. Dezember 2023 liegt, hat der
Wärmenetzbetreiber sicherzustellen, dass das
Wärmenetz die zum Zeitpunkt der Beauftra-
gung des Netzanschlusses jeweils geltenden
rechtlichen Anforderungen an dieses Wärme-
netz erfüllt. Ein neues Wärmenetz nach Satz 1
liegt vor, wenn dessen Wärmebereitstellung
nicht oder im Jahresmittel zu weniger als 20
Prozent thermisch, durch direkte hydraulische
Verbindung oder indirekt über Wärmeübertra-
gung aus einem bestehenden vorgelagerten
Wärmenetz erfolgt. Der Wärmenetzbetreiber
hat dem Verantwortlichen die Erfüllung der Vo-
raussetzungen nach Satz 1 zum Zeitpunkt der
Herstellung des Netzanschlusses schriftlich zu
bestätigen.

(2) Beim Einbau oder bei der Aufstellung einer
Hausübergabestation zum Anschluss an ein
Wärmenetz, dessen Baubeginn vor dem 1. Ja-
nuar 2024 liegt und in dem weniger als 65 Pro-
zent der insgesamt verteilten Wärme aus er-

neuerbaren Energien oder unvermeidbarer
Abwärme stammen, hat der Wärmenetzbetrei-
ber sicherzustellen, dass das Wärmenetz zum
Zeitpunkt des Netzanschlusses die jeweils gel-
tenden rechtlichen Anforderungen an dieses
Wärmenetz erfüllt. Der Wärmenetzbetreiber
hat dem Verantwortlichen die Erfüllung der Vo-
raussetzungen nach Satz 1 zum Zeitpunkt des
Netzanschlusses schriftlich zu bestätigen.

(3) Die Bestätigung des Wärmenetzbetreibers
nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 2
steht für den nach § 71 Absatz 1 Verantwortli-
chen der Erfüllung der Anforderungen der Ab-
sätze 1 und 2 gleich.

§ 71c Anforderungen
an die Nutzung einer
Wärmepumpe

Beim Einbau einer oder mehrerer elektrischer
Wärmepumpen gelten die Anforderungen des
§ 71 Absatz 1 als erfüllt, wenn eine oder meh-
rere Wärmepumpen den Wärmebedarf des
Gebäudes oder der über ein Gebäudenetz
verbundenen Gebäude decken.

§ 71d Anforderungen
an die Nutzung einer
Stromdirektheizung

(1) Eine Stromdirektheizung darf in einem zu
errichtenden Gebäude zum Zweck der Inbe-
triebnahme nur eingebaut oder aufgestellt
werden, wenn das Gebäude die Anforderun-
gen an den baulichen Wärmeschutz nach den
§§ 16 und 19 um mindestens 45 Prozent un-
terschreitet.

(2) Eine Stromdirektheizung darf in ein beste-
hendes Gebäude zum Zweck der Inbetrieb-
nahme nur eingebaut oder aufgestellt werden,
wenn das Gebäude die Anforderungen an den
baulichen Wärmeschutz nach den §§ 16 und
19 um mindestens 30 Prozent unterschreitet.
Wenn ein bestehendes Gebäude bereits über
eine Heizungsanlage mit Wasser als Wärme-
träger verfügt, ist der Einbau einer Stromdi-
rektheizung nur zulässig, wenn das Gebäude
die Anforderungen an den baulichen Wärme-
schutz nach den §§ 16 und 19 um mindestens
45 Prozent unterschreitet. Die Einhaltung der
Anforderungen nach den Sätzen 1 und 2 ist
durch eine nach § 88 berechtigte Person
nachzuweisen. Der Nachweis ist von dem Ei-
gentümer mindestens zehn Jahre aufzube-
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wahren und der nach Landesrecht zuständi-
gen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(3) Absatz 2 ist nicht beim Austausch einer be-
stehenden einzelnen Einzelraum-Stromdirekt-
heizung anzuwenden.

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwen-
den

1. auf eine Stromdirektheizung in einem Ge-
bäude, in dem ein dezentrales Heizungs-
system zur Beheizung von Gebäudezonen
mit einer Raumhöhe von mehr als 4 Metern
eingebaut oder aufgestellt wird und

2. in einem Wohngebäude mit nicht mehr als
zwei Wohnungen, von denen der Eigentü-
mer eine Wohnung selbst bewohnt.

§ 71e Anforderungen
an eine solarthermische
Anlage

Wird eine solarthermische Anlage mit Flüssig-
keiten als Wärmeträger genutzt, müssen die
darin enthaltenen Kollektoren oder das Sys-
tem mit dem europäischen Prüfzeichen 'Solar
Keymark' zertifiziert sein, solange und soweit
die Verwendung einer CE-Kennzeichnung
nach Maßgabe eines Durchführungsrechts-
aktes auf der Grundlage der Richtlinie
2009/125/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur
Schaffung eines Rahmens für die Festlegung
von Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Pro-
dukte (ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10),
die zuletzt durch die Richtlinie 2012/27/EU
(ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1) geändert
worden ist, nicht zwingend vorgeschrieben ist.
Die Zertifizierung muss nach den anerkannten
Regeln der Technik erfolgen.

§ 71f Anforderungen an
Biomasse und Wasserstoff
einschließlich daraus
hergestellter Derivate

(1) Der Betreiber einer mit flüssigen oder gas-
förmigen Brennstoffen beschickten Heizungs-
anlage hat sicherzustellen, dass mindestens
65 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten
Wärme aus Biomasse oder grünem oder
blauem Wasserstoff einschließlich daraus her-
gestellter Derivate erzeugt wird. Satz 1 ist nicht
anzuwenden, soweit der Nachweis nach § 71

Absatz 2 Satz 4 einen geringeren Anteil der mit
der Anlage bereitgestellten Wärme aus Bio-
masse oder grünem oder blauem Wasserstoff
einschließlich daraus hergestellter Derivate er-
laubt.

(2) Der Betreiber der Heizungsanlage hat si-
cherzustellen, dass die eingesetzte flüssige
Biomasse die Anforderungen an einen nachhal-
tigen Anbau und eine nachhaltige Herstellung
der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung
vom 2. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5126) in der
jeweils geltenden Fassung erfüllt.

(3) Der Betreiber der Heizungsanlage hat sicher-
zustellen, dass bei der Nutzung von Biomethan
die Voraussetzungen des § 22 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 Buchstabe c und d eingehalten
werden. Bei der Nutzung von biogenem Flüs-
siggas sind die Anforderungen des § 22 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c einzu-
halten. Bei der Nutzung von grünem oder
blauem Wasserstoff einschließlich daraus her-
gestellter Derivate, die über ein netzgebunde-
nes System geliefert werden, muss die Menge
des entnommenen grünen oder blauen Was-
serstoffs oder daraus hergestellter Derivate im
Wärmeäquivalent am Ende eines Kalenderjah-
res der Menge von grünem oder blauem Was-
serstoff oder daraus hergestellter Derivate ent-
sprechen, die an anderer Stelle in das Netz
eingespeist worden ist, und es müssen Mas-
sebilanzsysteme für den gesamten Transport
und Vertrieb des grünen oder blauen Wasser-
stoffs oder daraus hergestellter Derivate von
seiner Herstellung über seine Einspeisung in
das Netz, seinen Transport im Netz bis zu sei-
ner Entnahme aus dem Netz verwendet wor-
den sein. Bei der sonstigen Nutzung von grü-
nem oder blauem Wasserstoff muss die
Menge des entnommenen grünen oder blauen
Wasserstoffs oder daraus hergestellter Deri-
vate am Ende eines Kalenderjahres der Menge
von grünem oder blauem Wasserstoff oder
daraus hergestellter Derivate entsprechen, die
an anderer Stelle hergestellt worden ist, und
es müssen Massebilanzsysteme für den ge-
samten Transport und Vertrieb des grünen
oder blauen Wasserstoffs oder daraus herge-
stellter Derivate von seiner Herstellung über
seine Zwischenlagerung und seinen Transport
bis zu seiner Einlagerung in den Verbrauchs-
tank verwendet worden sein.

§ 71f Abs. 2 bis 4: Zur Anwendung vgl. § 71 Abs. 9 Satz 2
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(4) Der zur Erzeugung der gasförmigen Bio-
masse eingesetzte Anteil von Getreidekorn
oder Mais in jedem Kalenderjahr darf insge-
samt höchstens 40 Masseprozent betragen.
Als Mais im Sinne von Satz 1 sind Ganzpflan-
zen, Maiskorn-Spindel-Gemisch, Körnermais
und Lieschkolbenschrot anzusehen. Satz 1 ist
nur für neue Vergärungsanlagen ab einer Leis-
tung von 1 Megawatt anwendbar, die nach
Ablauf des 31. Dezember 2023 in Betrieb ge-
nommen werden. Für den Begriff der Anlage
ist § 24 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes vom 21. Juli 2014
(BGBl. I S. 1066) in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend anzuwenden.

§ 71g Anforderungen
an eine Heizungsanlage
zur Nutzung von fester
Biomasse

Der Betreiber einer Feuerungsanlage im Sinne
von § 1 Absatz 1 und § 2 Nummer 5 der Ver-
ordnung über kleine und mittlere Feuerungs-
anlagen hat bei der Nutzung von fester Bio-
masse sicherzustellen, dass

1. die Nutzung in einem automatisch beschick-
ten Biomasseofen mit Wasser als Wärmeträ-
ger oder einem Biomassekessel erfolgt,

2. ausschließlich Biomasse nach § 3 Absatz 1
Nummer 4, 5, 5a, 8 oder Nummer 13 der
Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen eingesetzt wird und

3. Biomasse entsprechend den Vorgaben der
Verordnung (EU) 2023/1115 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 31.
Mai 2023 über die Bereitstellung bestimm-
ter Rohstoffe und Erzeugnisse, die mit Ent-
waldung und Waldschädigung in Verbin-
dung stehen, auf dem Unionsmarkt und
ihre Ausfuhr aus der Union sowie zur Aufhe-
bung der Verordnung (EU) Nr. 995/2010
(ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 206) einge-
setzt wird.

§ 71h Anforderungen
an eine Wärmepumpen-
oder eine Solarthermie-
Hybridheizung

(1) Eine Wärmepumpen-Hybridheizung, beste-
hend aus einer elektrisch angetriebenen Wär-
mepumpe in Kombination mit einer Gas-, Bio-
masse- oder Flüssigbrennstofffeuerung, darf

nur eingebaut oder aufgestellt und betrieben
werden, wenn die Anforderungen nach den
Sätzen 2 und 3 erfüllt sind. Die Anforderungen
des § 71 Absatz 1 gelten als erfüllt, wenn

1. der Betrieb für Raumwärme oder Raum-
wärme und Warmwasser bivalent parallel
oder bivalent teilparallel oder bivalent alter-
nativ mit Vorrang für die Wärmepumpe er-
folgt, so dass der Spitzenlasterzeuger nur
eingesetzt wird, wenn der Wärmebedarf
nicht mehr von der Wärmepumpe gedeckt
werden kann,

2. die einzelnen Wärmeerzeuger, aus denen
die Wärmepumpen-Hybridheizung kombi-
niert ist, über eine gemeinsame, fernan-
sprechbare Steuerung verfügen und

3. der Spitzenlasterzeuger im Fall des Einsat-
zes von gasförmigen oder flüssigen Brenn-
stoffen ein Brennwertkessel ist.

Im Fall des § 71 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6
muss zusätzlich die thermische Leistung der
Wärmepumpe bei bivalent parallelem oder biva-
lent teilparallelem Betrieb mindestens 30 Pro-
zent der Heizlast, bei bivalent alternativem Be-
trieb mindestens 40 Prozent des von der Wär-
mepumpen-Hybridheizung versorgten Gebäu-
des oder Gebäudeteils betragen. Die Anforde-
rung nach Satz 2 gilt als erfüllt, wenn die Leis-
tung der Wärmepumpe beim Teillastpunkt A
nach der DIN EN 148254 bei bivalent paralle-
lem oder bivalent teilparallelem Betrieb min-
destens 30 Prozent oder bei bivalent alternati-
vem Betrieb mindestens 40 Prozent der Leis-
tung des Spitzenlasterzeugers entspricht.

(2) Eine Solarthermie-Hybridheizung, beste-
hend aus einer solarthermischen Anlage und
in Kombination mit einer Gas-, Biomasse-
oder Flüssigbrennstofffeuerung, darf nur ein-
gebaut oder aufgestellt und betrieben werden,
wenn die Anforderungen nach den Absätzen 3
bis 5 erfüllt sind.

(3) Die solarthermische Anlage muss mindes-
tens folgende Aperturflächen erreichen:

1. bei Wohngebäuden mit höchstens zwei
Wohneinheiten eine Fläche von mindestens
0,07 Quadratmetern Aperturfläche je Qua-
dratmeter Nutzfläche oder

2. bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohn-
einheiten oder Nichtwohngebäuden eine
Fläche von mindestens 0,06 Quadratme-

4 DIN EN 14825, Ausgabe Juli 2019, die bei der Beuth Verlag
GmbH, Berlin, zu beziehen und beim Deutschen Patentamt
archivmäßig gesichert ist.
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tern Aperturfläche je Quadratmeter Nutzflä-
che.

Beim Einsatz von Vakuumröhrenkollektoren
verringert sich die Mindestfläche um 20 Pro-
zent.

(4) Im Fall einer Solarthermie-Hybridheizung
nach Absatz 2 muss bei der Biomasse-, Gas-
oder Flüssigbrennstofffeuerung ein Anteil von
mindestens 60 Prozent der aus der Biomasse-,
Gas- oder Flüssigbrennstofffeuerung bereitge-
stellten Wärme aus Biomasse oder grünem
oder blauem Wasserstoff einschließlich daraus
hergestellter Derivate erzeugt werden.

(5) Sofern eine solarthermische Anlage mit klei-
nerer Aperturfläche als der in Absatz 3 genann-
ten eingesetzt wird, ist die Reduktion der An-
forderung an den Anteil von mit der Anlage be-
reitgestellter Wärme aus Biomasse oder grü-
nem oder blauem Wasserstoff einschließlich
daraus hergestellter Derivate nach Absatz 3
von 65 Prozent auf 60 Prozent entsprechend
dem Anteil der eingesetzten Aperturfläche an
der in Absatz 3 genannten Aperturfläche zu
mindern.

§ 71i Allgemeine Übergangsfrist
Im Fall eines Heizungsaustauschs nach den in
§ 71 Absatz 8 Satz 1 bis 3 genannten Zeit-
punkten kann höchstens für fünf Jahre über-
gangsweise eine alte Heizungsanlage ausge-
tauscht und eine andere Heizungsanlage zum
Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder
aufgestellt und betrieben werden, die nicht die
Anforderungen des § 71 Absatz 1 erfüllt. Die
Frist nach Satz 1 beginnt mit dem Tag, an
dem erstmals Arbeiten zum Austausch der
Heizungsanlage durchgeführt werden. Sofern
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist ein wei-
terer Heizungstausch stattfindet, ist für den
Fristbeginn nach Satz 1 der Zeitpunkt des
erstmaligen Austauschs der alten Heizungsan-
lage maßgeblich. Satz 1 ist nicht anzuwenden
für eine Etagenheizung nach § 71l Absatz 1
und für eine Einzelraumfeuerungsanlage nach
§ 71l Absatz 7 sowie für eine Hallenheizung
nach § 71m.

§ 71j Übergangsfristen bei
Neu- und Ausbau eines
Wärmenetzes

(1) Bis zum Anschluss an ein Wärmenetz nach
§ 71b Absatz 1 oder Absatz 2 kann eine Hei-

zungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme
eingebaut oder aufgestellt und ohne Einhal-
tung der Anforderungen nach § 71 Absatz 1
oder § 71 Absatz 9 zur Wärmeerzeugung be-
trieben werden, wenn vor Einbau oder Aufstel-
lung der Heizungsanlage zur Inbetriebnahme

1. der Gebäudeeigentümer einen Vertrag zur
Lieferung von mindestens 65 Prozent
Wärme aus erneuerbaren Energien oder
unvermeidbarer Abwärme sowie zum An-
schluss des Gebäudes an ein Wärmenetz
nachweist, auf dessen Basis er ab dem
Zeitpunkt des Anschlusses des Gebäudes
an das Wärmenetz, spätestens innerhalb
von zehn Jahren nach Vertragsschluss, be-
liefert wird,

2. der Wärmenetzbetreiber der nach Landes-
recht zuständigen Behörde für das Versor-
gungsgebiet einen Wärmenetzausbau- und
-dekarbonisierungsfahrplan, der in Einklang
mit den jeweils geltenden gesetzlichen An-
forderungen steht, mit zwei- bis dreijährli-
chen Meilensteinen für die Erschließung
des Gebiets mit einem Wärmenetz vorge-
legt hat und

3. der Wärmenetzbetreiber sich gegenüber
dem Gebäudeeigentümer verpflichtet, dass
das Wärmenetz innerhalb der vom Wärme-
netzausbau- und -dekarbonisierungsfahr-
plan vorgesehenen Fristen, spätestens in-
nerhalb von zehn Jahren nach Vertrags-
schluss, in Betrieb genommen wird.

Der Wärmenetzbetreiber hat in Textform ge-
genüber dem Gebäudeeigentümer auf dessen
Anforderung die Erfüllung der Voraussetzun-
gen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 vor Einbau
oder der Aufstellung der Heizungsanlage zur
Inbetriebnahme zu bestätigen.

(2) Sofern die nach Landesrecht zuständige
Behörde durch Bescheid gegenüber dem
Wärmenetzbetreiber feststellt, dass die Um-
setzung der Maßnahmen des Wärmenetzaus-
bau- und -dekarbonisierungsfahrplans zum
Wärmenetzausbau vollständig oder für be-
stimmte Gebiete nicht weiterverfolgt wird,
muss in den von der Feststellung betroffenen
Gebieten jede Heizungsanlage, die spätestens
bis zum Ablauf eines Jahres, nachdem der Be-
scheid bestandskräftig und die Bestandskraft
öffentlich bekanntgegeben worden ist, neu
eingebaut oder aufgestellt worden ist, die An-
forderungen nach § 71 Absatz 1 spätestens

§ 71i Satz 2: Zur Anwendung vgl. § 71l Abs. 1 Satz 2, § 71m
Abs. 1 Satz 3 u. § 71m Abs. 2 Satz 4
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bis zum Ablauf einer Übergangsfrist von drei
Jahren nach öffentlicher Bekanntgabe des
Eintritts der Bestandskraft des Bescheids er-
füllen.

(3) Sofern die Heizungsanlage nach Ablauf der
Frist in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 nicht über
das Wärmenetz mit mindestens 65 Prozent
Wärme aus erneuerbaren Energien oder un-
vermeidbarer Abwärme betrieben oder ver-
sorgt werden kann, ist der Gebäudeeigentü-
mer verpflichtet, die Anforderungen nach § 71
Absatz 1 nach Ablauf von drei Jahren ab Ab-
lauf der Frist in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ein-
zuhalten.

(4) Der Gebäudeeigentümer hat in den Fällen
des Absatzes 2 oder des Absatzes 3 einen
Anspruch gegen den Wärmenetzbetreiber, der
sich nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zum An-
schluss des Gebäudeeigentümers an das
Wärmenetz verpflichtet hat, auf Erstattung der
daraus entstehenden Mehrkosten. Dies ist
nicht anzuwenden, wenn der Wärmenetzbe-
treiber die Entstehung der Mehrkosten nicht
zu vertreten hat.

§ 71k Übergangsfristen bei einer
Heizungsanlage, die so-
wohl Gas als auch Wasser-
stoff verbrennen kann;
Festlegungskompetenz

(1) Bis zum Anschluss an ein Wasserstoffnetz
kann eine Heizungsanlage, die Erdgas ver-
brennen kann und auf die Verbrennung von
100 Prozent Wasserstoff umrüstbar ist, zum
Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder
aufgestellt und ohne Einhaltung der Anforde-
rungen nach § 71 Absatz 1 oder Absatz 9 zur
Wärmeerzeugung betrieben werden, wenn

1. das Gebäude in einem Gebiet liegt, für das
die nach Landesrecht zuständige Stelle
unter Berücksichtigung eines Wärme-
plans, der auf der Grundlage einer bun-
desgesetzlichen Regelung zur Wärmepla-
nung erstellt wurde, eine Entscheidung
über die Ausweisung als Wasserstoffnetz-
ausbaugebiet getroffen hat, und das spä-
testens bis zum Ablauf des 31. Dezember
2044 vollständig mit Wasserstoff versorgt
werden soll und

2. der Betreiber des Gasverteilernetzes, an
dessen Netz die Heizungsanlage ange-
schlossen ist, und die nach Landesrecht für

die Wärmeplanung zuständige Stelle bis
zum Ablauf des 30. Juni 2028 einen einver-
nehmlichen, mit Zwischenzielen versehe-
nen, verbindlichen Fahrplan für die bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2044 zu vollen-
dende Umstellung der Netzinfrastruktur auf
die vollständige Versorgung der Anschluss-
nehmer mit Wasserstoff beschlossen und
veröffentlicht haben und darin mindestens
festgelegt haben,

a) in welchen technischen und zeitlichen
Schritten die Umstellung der Infrastruk-
tur und der Hochlauf auf Wasserstoff er-
folgt; dabei muss der Fahrplan in Über-
einstimmung mit den Netzentwicklungs-
plänen der Fernleitungsebene stehen
oder der Betreiber des Gasverteilernet-
zes darlegen, wie vor Ort ausreichend
Wasserstoff produziert und gespeichert
werden kann,

b) wie die Umstellung auf die vollständige
Versorgung der Anschlussnehmer auf
Wasserstoff finanziert wird, insbeson-
dere, wer die Kosten der Umrüstungen
und des Austauschs der nicht umrüstba-
ren Verbrauchsgeräte tragen soll, und

c) mit welchen zeitlichen und räumlichen
Zwischenschritten in den Jahren 2035
und 2040 die Umstellung von Netzteilen
in Einklang mit den Klimaschutzzielen
des Bundes unter Berücksichtigung der
verbleibenden Treibhausgasemissionen
erfolgt.

(2) Der verbindliche Fahrplan nach Absatz 1
Nummer 2 muss einen Investitionsplan mit
zwei- bis dreijährlichen Meilensteinen für die
Umsetzung des Neubaus oder der Umstellung
des Gasnetzes auf Wasserstoff enthalten.

(3) Der Fahrplan nach Absatz 1 Nummer 2
wird nach Genehmigung durch die Bundes-
netzagentur wirksam und veröffentlicht sowie
von ihr regelmäßig alle drei Jahre überprüft.
Die Bundesnetzagentur prüft dabei, ob die
Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 2 und
Absatz 2 vorliegen und fristgerecht umgesetzt
werden, insbesondere, ob

1. die Umstellung der Infrastruktur auf Was-
serstoff im Rahmen der rechtlichen Vorga-
ben technisch und wirtschaftlich gesichert
erscheint und die Versorgung des Wasser-
stoffverteilnetzes fristgemäß über die darü-
berliegenden Netzebenen sichergestellt ist
oder
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2. der Betreiber des Gasverteilernetzes eine

Abkoppelung seines Netzes vom vorgela-
gerten Netz vorsieht und eine gesicherte
Wasserstoffversorgung durch lokale Erzeu-
gung nachgewiesen wird.

Die Bundesnetzagentur bestimmt erstmals
zum 31. Dezember 2024 nach § 29 Absatz 1
des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli
2005 (BGBl. I S. 1970; 3621) in der jeweils gel-
tenden Fassung durch Festlegung das Format
des Fahrplans und die Art der dafür vorzule-
genden Nachweise, wie vorzulegende Ver-
träge und Finanzierungszusagen, die Art der
Übermittlung und die Methodik zur Überprü-
fung der Anforderungen nach Absatz 1 Num-
mer 2.

(4) Sofern die Bundesnetzagentur nach Über-
prüfung nach Absatz 3 gegenüber dem Betrei-
ber eines Gasverteilernetzes und der nach
Landesrecht für die Wärmeplanung zuständi-
gen Stelle durch Bescheid feststellt, dass die
Umsetzung des Fahrplans nicht die Anforde-
rungen nach Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2
oder Absatz 3 erfüllt oder die beabsichtigte
Umstellung oder der Neubau eines Wasser-
stoffverteilnetzes nicht weiterverfolgt wird,
muss jede Heizungsanlage, die spätestens bis
zum Ablauf eines Jahres, nachdem der Be-
scheid über eine nicht den Anforderungen ge-
nügende oder eingestellte Umsetzung des
Fahrplans der Bundesnetzagentur bestands-
kräftig und die Bestandskraft öffentlich be-
kanntgegeben worden ist, neu eingebaut oder
aufgestellt worden ist, die Anforderungen nach
§ 71 Absatz 1 spätestens bis zum Ablauf einer
Übergangsfrist von drei Jahren nach öffentli-
cher Bekanntgabe des Eintritts der Bestands-
kraft des Bescheids erfüllen. Der Betreiber des
geplanten Wasserstoffverteilnetzes muss die
Entscheidung der Bundesnetzagentur in Text-
form jedem Anschlussnehmer unverzüglich
mitteilen.

(5) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der
Bundesnetzagentur nach diesem Gesetz sind
die Bestimmungen des Teils 8 des Energiewirt-
schaftsgesetzes entsprechend anzuwenden.

(6) Der Gebäudeeigentümer hat im Fall des
Absatzes 4 einen Anspruch auf Erstattung der
daraus entstehenden Mehrkosten gegen den
Betreiber des Gasverteilernetzes, an dessen
Netz seine Heizungsanlage angeschlossen ist.
Dies ist nicht anzuwenden, wenn der Betreiber
des Gasverteilernetzes die Entstehung der
Mehrkosten nicht zu vertreten hat.

(7) Eine Heizungsanlage ist nach Absatz 1 auf
die Verbrennung von 100 Prozent Wasserstoff
umrüstbar, wenn die Heizungsanlage mit nie-
derschwelligen Maßnahmen nach dem Aus-
tausch einzelner Bauteile mit 100 Prozent
Wasserstoff betrieben werden kann. Der
Nachweis der Umrüstbarkeit auf die Verbren-
nung von 100 Prozent Wasserstoff im Sinne
des Satzes 1 kann durch eine Hersteller- oder
Handwerkererklärung erbracht werden.

§ 71l Übergangsfristen
bei einer Etagenheizung
oder einer Einzelraum-
feuerungsanlage

(1) In einem Gebäude, in dem mindestens eine
Etagenheizung betrieben wird, sind die Anfor-
derungen des § 71 Absatz 1 für Etagenheizun-
gen erst fünf Jahre nach dem Zeitpunkt anzu-
wenden, zu dem die erste Etagenheizung oder
zentrale Heizungsanlage ausgetauscht und
eine andere Heizungsanlage zum Zweck der
Inbetriebnahme in dem Gebäude eingebaut
oder aufgestellt wurde. § 71i Satz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.

(2) Entscheidet sich der Verantwortliche bei
einem Gebäude, in dem mindestens eine Eta-
genheizung betrieben wird, innerhalb der Frist
nach Absatz 1 für eine teilweise oder vollstän-
dige Umstellung der Wärmeversorgung des
Gebäudes auf eine zentrale Heizungsanlage
zur Erfüllung der Anforderungen des § 71 Ab-
satz 1, verlängert sich die Frist nach Absatz 1
für alle Wohnungen und sonstigen selbständi-
gen Nutzungseinheiten, die von der Umstel-
lung auf eine zentrale Heizungsanlage erfasst
sind, um den Zeitraum bis zur Fertigstellung
der zentralen Heizungsanlage, längstens je-
doch um acht Jahre. Nach Fertigstellung der
zentralen Heizungsanlage, spätestens 13
Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem die erste
Etagenheizung oder zentrale Heizungsanlage
ausgetauscht und eine andere Heizungsan-
lage zum Zweck der Inbetriebnahme einge-
baut oder aufgestellt wurde, sind alle Woh-
nungen und sonstigen selbständigen Nut-
zungseinheiten, die von der Umstellung auf
die zentrale Heizungsanlage erfasst sind und
deren Etagenheizungen ausgetauscht wer-
den, an die zentrale Heizungsanlage anzu-
schließen, sobald sie ausgetauscht werden
müssen. Etagenheizungen, die innerhalb der
Frist des Satzes 2 zum Zweck der Inbetrieb-
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nahme eingebaut oder aufgestellt wurden,
sind erst nach dem Ablauf eines weiteren
Jahres an die zentrale Heizungsanlage anzu-
schließen. Für Wohnungen und sonstige
selbständige Nutzungseinheiten, die weiter-
hin mit Etagenheizungen versorgt werden
sollen, muss jede nach Ablauf der Frist des
Absatzes 1 zum Zweck der Inbetriebnahme
neu eingebaute oder aufgestellte Etagenhei-
zung die Anforderungen des § 71 Absatz 1
erfüllen. Für Etagenheizungen, die innerhalb
der Frist des Absatzes 1 zum Zweck der In-
betriebnahme eingebaut oder aufgestellt wur-
den, sind die Anforderungen nach § 71 Ab-
satz 1 erst nach dem Ablauf eines weiteren
Jahres anzuwenden. Für Wohnungen und
sonstige selbständige Nutzungseinheiten mit
Etagenheizungen, die an eine bestehende
zentrale Heizungsanlage angeschlossen wer-
den, gelten die Anforderungen des § 71 Ab-
satz 1 als erfüllt.

(3) Entscheidet sich der Verantwortliche bei
einem Gebäude, in dem mindestens eine Eta-
genheizung betrieben wird, innerhalb der Frist
des Absatzes 1 Satz 1 dafür, dass die Woh-
nungen und sonstigen selbständigen Nut-
zungseinheiten mit Etagenheizungen weiterhin
mit Etagenheizungen oder zusätzliche Woh-
nungen oder selbständige Nutzungseinheiten
künftig mit Etagenheizungen betrieben werden
sollen, muss jede nach Ablauf dieser Frist neu
eingebaute oder aufgestellte Etagenheizung
die Anforderungen des § 71 Absatz 1 erfüllen.
Absatz 2 Satz 5 ist entsprechend anzuwen-
den.

(4) Sofern der Verantwortliche innerhalb der
Frist des Absatzes 1 Satz 1 keine Entschei-
dung nach Absatz 2 Satz 1 oder nach Absatz 3
Satz 1 trifft, ist er zur vollständigen Umstellung
auf eine zentrale Heizungsanlage verpflichtet.
Für die Umstellung sind die Vorgaben des Ab-
satzes 2 anzuwenden.

(5) Die Entscheidung nach Absatz 2 oder Ab-
satz 3 ist dem bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger unverzüglich in Textform mit-
zuteilen.

(6) In einem Gebäude, in dem mindestens eine
Einzelraumfeuerungsanlage im Sinne des § 2
Nummer 3 der Verordnung über kleine und
mittlere Feuerungsanlagen zur Erzeugung von
Raumwärme, Warmwasser oder einer Kombi-

nation davon betrieben wird, sind die Absätze
1 bis 5 anzuwenden, sobald die erste Einzel-
raumfeuerungsanlage zum Zweck der Inbe-
triebnahme in dem Gebäude eingebaut oder
aufgestellt wurde.

§ 71m Übergangsfrist bei einer
Hallenheizung

(1) Abweichend von den Anforderungen des
§ 71 Absatz 1 kann höchstens für zehn Jahre
nach dem Austausch der ersten einzelnen de-
zentralen Gebläse- oder Strahlungsheizung
eine neue einzelne dezentrale Gebläse- oder
Strahlungsheizung in einem Bestandsgebäude
zur Beheizung einer Gebäudezone mit mehr
als 4 Meter Raumhöhe zum Zweck der Inbe-
triebnahme eingebaut oder aufgestellt und be-
trieben werden, sofern die neue Anlage der
besten verfügbaren Technik entspricht. Alle
einzelnen dezentralen Gebläse- oder Strah-
lungsheizungen der Halle oder eine zentrale
Heizungsanlage müssen spätestens innerhalb
eines Jahres nach Ablauf der Frist von Satz 1
die Anforderungen nach § 71 Absatz 1 erfül-
len. § 71i Satz 2 ist entsprechend anzuwen-
den.

(2) Abweichend von den Anforderungen des
§ 71 Absatz 1 kann einmalig und höchstens
für zwei Jahre nach dem Austausch der Altan-
lage ein dezentrales Heizsystem in Bestands-
gebäuden zur Beheizung von Gebäudezonen
mit mehr als 4 Meter Raumhöhe zum Zweck
der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt
und betrieben werden. Nach Ablauf der zwei
Jahre muss das neu aufgestellte oder einge-
baute dezentrale Heizsystem mit mindestens
65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben
werden, sofern der Betreiber nicht nachweist,
dass der Endenergieverbrauch des Gebäudes
für Raumwärme gegenüber dem Endenergie-
verbrauch vor der Erneuerung des Heizungs-
systems über einen Zeitraum von einem Jahr
um mindestens 40 Prozent verringert wurde.
Wurde der Endenergieverbrauch nach Satz 2
um weniger als 40 Prozent, mindestens aber
25 Prozent verringert, kann der fehlende Pro-
zentsatz in Bezug auf 40 Prozent Verringerung
des Endenergieverbrauchs ausgeglichen wer-
den durch den gleichen Prozentsatz in Bezug
auf die Nutzung von 65 Prozent erneuerbaren
Energien. § 71i Satz 2 ist entsprechend anzu-
wenden.

§ 71l Abs. 4 u. 5: Zur Anwendung vgl. § 71n Abs. 6 Satz 2
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§ 71n Verfahren für
Gemeinschaften der
Wohnungseigentümer

(1) Für ein Gebäude, in dem Wohnungs- oder
Teileigentum besteht und in dem mindestens
eine Etagenheizung zum Zweck der Inbetrieb-
nahme eingebaut oder aufgestellt ist, ist die
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ver-
pflichtet, bis zum Ablauf des 31. Dezember
2024 von dem bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger die Mitteilung der im Kehr-
buch vorhandenen, für die Entscheidung über
eine zukünftige Wärmeversorgung erforderli-
chen Informationen zu verlangen. 2 Dies um-
fasst Informationen, die für die Planung einer
Zentralisierung der Versorgung mit Wärme
notwendig sind. 3 Zu den Informationen nach
den Sätzen 1 und 2 gehören solche über

1. die Art der Anlage,

2. das Alter der Anlage,

3. die Funktionstüchtigkeit der Anlage und

4. die Nennwärmeleistung der Anlage.

Auf Verlangen der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer ist der bevollmächtigte Be-
zirksschornsteinfeger verpflichtet, innerhalb von
sechs Monaten nach der Aufforderung für jede
Etagenheizung jeweils das zuletzt eingereichte
Formblatt nach § 4 Absatz 1 des Schornstein-
feger-Handwerksgesetzes vom 26. November
2008 (BGBl. I S. 2242) in der jeweils geltenden
Fassung oder die nach Satz 2 erforderlichen
und im Kehrbuch vorhandenen Informationen
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
gegen Ersatz der Aufwendungen zu übersen-
den.

(2) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer ist verpflichtet, bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2024 von den Wohnungseigentümern
der Wohnungen oder sonstigen selbständigen
Nutzungseinheiten, in denen eine Etagenhei-
zung zum Zwecke der Inbetriebnahme einge-
baut oder aufgestellt ist, die Mitteilung von In-
formationen über die zum Sondereigentum
gehörenden Anlagen und Ausstattungen zu
verlangen, die für eine Ersteinschätzung etwai-
gen Handlungsbedarfs zur Erfüllung der Anfor-
derungen des § 71 Absatz 1 dienlich sein kön-
nen. Hierzu zählen insbesondere Informatio-
nen über

1. den Zustand der Heizungsanlage, die die
Wohnungseigentümer aus eigener Nut-
zungserfahrung oder aus der Beauftragung
von Handwerkern erlangt haben,

2. sämtliche weiteren Bestandteile der Hei-
zungsanlage, die zum Sondereigentum ge-
hören, etwa Leitungen und Heizkörper,
sowie sämtliche Modifikationen, die die
Wohnungseigentümer selbst durchgeführt
oder beauftragt haben, und

3. Ausstattungen zur Effizienzsteigerung, die
im Sondereigentum stehen.

Die Wohnungseigentümer sind dazu verpflich-
tet, die genannten Informationen innerhalb von
sechs Monaten nach der Aufforderung in Text-
form mitzuteilen. Die Wohnungseigentümer
haben die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer über den Ausfall einer alten Etagenhei-
zung, den Einbau oder die Aufstellung einer
neuen Etagenheizung zum Zweck der Inbe-
triebnahme und über weitere Änderungen zu
den Informationen nach Absatz 1 Satz 2 sowie
nach Satz 1 unverzüglich zu unterrichten.

(3) Nach Ablauf der Mitteilungsfrist nach Ab-
satz 2 Satz 3 stellt die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer die erhaltenen Informationen
den Wohnungseigentümern innerhalb von drei
Monaten in konsolidierter Fassung zur Verfü-
gung.

(4) Sobald die Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer davon Kenntnis erlangt, dass die
erste Etagenheizung ausgetauscht und eine
andere Heizungsanlage zum Zweck der Inbe-
triebnahme eingebaut oder aufgestellt wurde,
hat der Verwalter unverzüglich die Wohnungs-
eigentümerversammlung einzuberufen. In der
Wohnungseigentümerversammlung ist über
die Vorgehensweise zur Erfüllung der Anforde-
rungen des § 71 Absatz 1 zu beraten und auf
die Rechtsfolge des § 71l Absatz 4 hinzuwei-
sen.

(5) Die Wohnungseigentümer haben innerhalb
der Frist des § 71l Absatz 1 Satz 1 über die Er-
füllung der Anforderungen nach § 71 Absatz 1
zu beschließen. Für die Erfüllung dieser Anfor-
derungen ist ein Umsetzungskonzept zu erar-
beiten, zu beschließen und auszuführen. Bis
zur vollständigen Umsetzung ist mindestens
einmal jährlich in der Wohnungseigentümer-
versammlung über den Stand der Umsetzung
der Erfüllung der Anforderungen des § 71 Ab-
satz 1 zu berichten.

(6) Die Beibehaltung mindestens einer Etagen-
heizung kann nur mit zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen und der Hälfte aller Miteigen-
tumsanteile beschlossen werden. § 71l Absatz 4
und 5 ist entsprechend anzuwenden.
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(7) Die Wohnungseigentümer, deren Wohnun-
gen oder sonstige selbständige Nutzungsein-
heiten an eine zentrale Heizungsanlage ange-
schlossen werden, haben die Kosten der Um-
stellung der Wärmeversorgung auf eine zen-
trale Heizungsanlage nach dem Verhältnis
ihrer Miteigentumsanteile zu tragen. Über die
Verteilung von Kosten, die aus der Durchfüh-
rung von Maßnahmen im Sondereigentum
entstehen, können die Wohnungseigentümer
durch Beschluss entscheiden. Ist das für einen
Anschluss notwendige Verteilnetz oder eine
zentrale Heizungsanlage bereits vorhanden,
so haben die Wohnungseigentümer, deren
Wohnungen oder sonstige selbständige Nut-
zungseinheiten daran angeschlossen werden,
einen angemessenen Ausgleich zu leisten.
§ 16 Absatz 2 Satz 2 des Wohnungseigen-
tumsgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(8) Die Absätze 1 bis 7 sind entsprechend für
Wohnungen und sonstige selbständige Nut-
zungseinheiten anzuwenden, in denen min-
destens eine Einzelraumfeuerungsanlage im
Sinne des § 71l Absatz 7 eingebaut oder auf-
gestellt ist und betrieben wird.

§ 71o Regelungen zum Schutz
von Mietern

(1) In einem Gebäude mit Wohnungen, die ver-
mietet sind, kann der Vermieter beim Einbau
einer Wärmepumpe nach § 71c eine Mieterhö-
hung aufgrund einer Modernisierungsmaß-
nahme nach § 559 Absatz 1 oder § 559e Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in voller
Höhe nur verlangen, wenn er den Nachweis
erbracht hat, dass die Jahresarbeitszahl der
Wärmepumpe über 2,5 liegt. Ein Nachweis
nach Satz 1 ist nicht erforderlich, wenn das
Gebäude

1. nach 1996 errichtet worden ist,

2. mindestens nach den Vorgaben der Wär-
meschutzverordnung vom 16. August 1994
(BGBl. I S. 2121) in der bis zum Ablauf des
31. Januar 2002 geltenden Fassung erbaut
worden ist oder der Gebäudeeigentümer
nachweist, dass der Jahres-Heizwärmebe-
darf die Anforderungen nach der Wärme-
schutzverordnung vom 16. August 1994
(BGBl. I S. 2121) in der bis zum Ablauf des
31. Januar 2002 geltenden Fassung nicht
überschreitet,

3. nach einer Sanierung mindestens den An-
forderungen des Effizienzhausniveaus 115
oder 100 entspricht oder

4. mit einer Vorlauftemperatur beheizt werden
kann, die nicht mehr als 55 Grad Celsius
bei lokaler Norm-Außentemperatur beträgt.

Der Nachweis nach Satz 1 muss von einem
Fachunternehmer erbracht werden. Die Er-
mittlung der Jahresarbeitszahl erfolgt auf der
Grundlage der VDI 4650 Blatt 1: 2019-035

oder eines vergleichbaren Verfahrens in der
Regel vor der Inbetriebnahme der Anlage und
nicht anhand von den Werten im Betrieb.

(2) Sofern der Nachweis nach Absatz 1 Satz 1
nicht erbracht wird, kann der Vermieter für
eine Mieterhöhung nach § 559 Absatz 1 oder
§ 559e Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches nur 50 Prozent der für die Wohnung auf-
gewendeten Kosten zugrunde legen.

(3) Absatz 1 ist auf sonstige Formen der ent-
geltlichen Nutzungsüberlassung von Gebäu-
den oder Teilen von diesen oder Wohnungen
oder Teilen von diesen entsprechend anzu-
wenden.

§ 71p Verordnungsermächtig-
ung zu dem Einsatz
von Kältemitteln in elek-
trischen Wärmepumpen
und Wärmepumpen-
Hybridheizungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates den Einsatz natürlicher Kältemittel in
elektrischen Wärmepumpen und in Wärme-
pumpen-Hybridheizungen vorzuschreiben, die
zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Ge-
bäude eingebaut oder aufgestellt werden. In
der Rechtsverordnung sind die zulässigen Käl-
temittel festzulegen. Soweit erforderlich, kön-
nen Ausnahmeregelungen vorgesehen wer-
den für Fälle, in denen brennbare natürliche
Kältemittel aus Sicherheitsgründen nicht ein-
gesetzt werden können.

5 Die Ermittlung der Jahreszahl hat auf Grundlage der VDI-
Richtlinie 4650 Blatt 1: 2019-03, Erscheinungsdatum März
2019, zu erfolgen, die beim VDI Verein Deutscher Ingenieure
e. V., Düsseldorf, oder bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin,
zu beziehen und beim Deutschen Patentamt archivmäßig
gesichert hinterlegt ist.
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§ 72 Betriebsverbot für
Heizkessel, Ölheizungen

(1) Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre Heiz-
kessel, die mit einem flüssigen oder gasförmi-
gen Brennstoff beschickt werden und vor dem
1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt wor-
den sind, nicht mehr betreiben.

(2) Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre Heiz-
kessel, die mit einem flüssigen oder gasförmi-
gen Brennstoff beschickt werden und ab dem
1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt wor-
den sind, nach Ablauf von 30 Jahren nach Ein-
bau oder Aufstellung nicht mehr betreiben.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwen-
den auf

1. Niedertemperatur-Heizkessel und Brenn-
wertkessel,

2. heizungstechnische Anlagen, deren Nenn-
leistung weniger als 4 Kilowatt oder mehr
als 400 Kilowatt beträgt sowie

3. heizungstechnische Anlagen mit Gas-, Bio-
masse- oder Flüssigbrennstofffeuerung als
Bestandteil einer Wärmepumpen-Hybrid-
heizung oder einer Solarthermie-Hybridhei-
zung nach § 71h, soweit diese nicht mit
fossilen Brennstoffen betrieben werden.

(4) Heizkessel dürfen längstens bis zum Ablauf
des 31. Dezember 2044 mit fossilen Brenn-
stoffen betrieben werden.

§ 73 Ausnahme
(1) Bei einem Wohngebäude mit nicht mehr als
zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer
eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst be-
wohnt hat, sind die Pflichten nach § 69 Absatz
2 und § 72 Absatz 1 und 2 erst im Falle eines
Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002
von dem neuen Eigentümer zu erfüllen.

(2) Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei
Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang
nach dem 1. Februar 2002.

(3) § 72 Absatz 4 ist entsprechend anzuwen-
den.

Abschnitt 3

Energetische Inspektion von
Klimaanlagen

§ 74 Betreiberpflicht
(1) Der Betreiber von einer in ein Gebäude ein-
gebauten Klimaanlage mit einer Nennleistung
für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt
oder einer kombinierten Klima- und Lüftungs-
anlage mit einer Nennleistung für den Kältebe-
darf von mehr als 12 Kilowatt hat innerhalb der
in § 76 genannten Zeiträume energetische In-
spektionen dieser Anlage durch eine berech-
tigte Person im Sinne des § 77 Absatz 1
durchführen zu lassen.

(2) Der Betreiber kann die Pflicht nach Ab-
satz 1 Satz 1 durch eine stichprobenweise In-
spektion nach Maßgabe von § 75 Absatz 4 er-
füllen, wenn er mehr als zehn Klimaanlagen mit
einer Nennleistung für den Kältebedarf von
mehr als 12 Kilowatt und bis zu 70 Kilowatt
oder mehr als zehn kombinierte Klima- und
Lüftungsanlagen mit einer Nennleistung für
den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt und
bis zu 70 Kilowatt betreibt, die in vergleichbare
Nichtwohngebäude eingebaut und nach Anla-
gentyp und Leistung gleichartig sind. Ein
Nichtwohngebäude ist vergleichbar, wenn es
nach demselben Plan errichtet wird, der für
mehrere Nichtwohngebäude an verschiede-
nen Standorten erstellt wurde. Nach Anlagen-
typ und Leistung gleichartige Klimaanlagen
oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen
sind Anlagen gleicher Bauart, gleicher Funk-
tion und gleicher Kühlleistung je Quadratmeter
Nettogrundfläche.

(3) Im Falle eines Nichtwohngebäudes entfällt
die Pflicht nach Absatz 1,

1. wenn das Gebäude mit einem System für
die Gebäudeautomation und Gebäudere-
gelung nach § 71a Absatz 5 ausgestattet
ist oder

2. sofern die Gesamtauswirkungen eines sol-
chen Ansatzes gleichwertig sind, wenn die
Klimaanlage oder kombinierte Klima- und
Lüftungsanlage

a) unter eine vertragliche Vereinbarung über
ein Niveau der Gesamtenergieeffizienz
oder eine Energieeffizienzverbesserung
fällt, insbesondere unter einen Energie-
leistungsvertrag nach § 3 Absatz 1 Num-
mer 8a, oder§ 72 Abs. 4: Zur Anwendung vgl. § 73 Abs. 3
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b) von einem Versorgungsunternehmen oder

einem Netzbetreiber betrieben wird und
demnach systemseitigen Maßnahmen
zur Überwachung der Effizienz unterliegt.

(4) Die Pflicht nach Absatz 1 besteht nicht,
wenn eine Klimaanlage oder eine kombinierte
Klima- und Lüftungsanlage in ein Wohnge-
bäude eingebaut ist, das ausgestattet ist mit

1. einer kontinuierlichen elektronischen Über-
wachungsfunktion, die die Effizienz der vor-
handenen gebäudetechnischen Systeme
misst und den Eigentümer oder Verwalter
des Gebäudes darüber informiert, wenn
sich die Effizienz erheblich verschlechtert
hat und eine Wartung der vorhandenen ge-
bäudetechnischen Systeme erforderlich ist,
und

2. einer wirksamen Regelungsfunktion zur Ge-
währleistung einer optimalen Erzeugung,
Verteilung, Speicherung oder Nutzung von
Energie.

§ 75 Durchführung und Umfang
der Inspektion

(1) Die Inspektion einer Klimaanlage oder einer
kombinierten Klima- und Lüftungsanlage um-
fasst Maßnahmen zur Prüfung der Komponen-
ten, die den Wirkungsgrad der Anlage beein-
flussen, und der Anlagendimensionierung im
Verhältnis zum Kühlbedarf des Gebäudes.

(2) Die Inspektion bezieht sich insbesondere
auf

1. die Überprüfung und Bewertung der Ein-
flüsse, die für die Auslegung der Anlage
verantwortlich sind, insbesondere Verände-
rungen der Raumnutzung und -belegung,
der Nutzungszeiten, der inneren Wärme-
quellen sowie der relevanten bauphysikali-
schen Eigenschaften des Gebäudes und
der vom Betreiber geforderten Sollwerte hin-
sichtlich Luftmengen, Temperatur, Feuchte,
Betriebszeit sowie Toleranzen, und

2. die Feststellung der Effizienz der wesent-
lichen Komponenten.

(3) Die Inspektion einer Klimaanlage mit einer
Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als
70 Kilowatt oder einer kombinierten Klima-
und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für
den Kältebedarf von mehr als 70 Kilowatt ist
nach DIN SPEC 15240: 2019-03 durchzufüh-
ren.

(4) In den Fällen des § 74 Absatz 2 ist bei
einem Betrieb von bis zu 200 Klimaanlagen
jede zehnte Anlage und bei einem Betrieb von
mehr als 200 Klimaanlagen jede 20. Anlage
einer Inspektion nach Maßgabe der Absätze 1
bis 3 zu unterziehen.

§ 76 Zeitpunkt der Inspektion
(1) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr
nach der Inbetriebnahme oder der Erneuerung
wesentlicher Bauteile wie Wärmeübertrager,
Ventilator oder Kältemaschine durchzuführen.
Abweichend von Satz 1 ist eine Klimaanlage
oder eine kombinierte Klima- und Lüftungsan-
lage, die am 1. Oktober 2018 mehr als zehn
Jahre alt war und noch keiner Inspektion un-
terzogen wurde, spätestens bis zum 31. De-
zember 2022 erstmals einer Inspektion zu un-
terziehen.

(2) Nach der erstmaligen Inspektion ist die An-
lage wiederkehrend spätestens alle zehn
Jahre einer Inspektion zu unterziehen. Wenn
an der Klimaanlage oder der kombinierten
Klima- und Lüftungsanlage nach der erstmali-
gen Inspektion oder nach einer wiederkehren-
den Inspektion keine Änderungen vorgenom-
men wurden oder in Bezug auf den Kühlbedarf
des Gebäudes keine Änderungen eingetreten
sind, muss die Prüfung der Anlagendimensio-
nierung nicht wiederholt werden.

§ 77 Fachkunde des
Inspektionspersonals

(1) Eine Inspektion darf nur von einer fachkun-
digen Person durchgeführt werden.

(2) Fachkundig ist insbesondere

1. eine Person mit einem berufsqualifizieren-
den Hochschulabschluss in einer der Fach-
richtungen Versorgungstechnik oder Tech-
nische Gebäudeausrüstung mit mindestens
einem Jahr Berufserfahrung in Planung,
Bau, Betrieb oder Prüfung raumlufttechni-
scher Anlagen,

2. eine Person mit einem berufsqualifizieren-
den Hochschulabschluss in einer der Fach-
richtungen Maschinenbau, Elektrotechnik,
Verfahrenstechnik oder Bauingenieurwesen
oder einer anderen technischen Fachrich-
tung mit einem Ausbildungsschwerpunkt
bei der Versorgungstechnik oder der Tech-
nischen Gebäudeausrüstung mit mindes-
tens drei Jahren Berufserfahrung in Pla-
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nung, Bau, Betrieb oder Prüfung raumluft-
technischer Anlagen,

3. eine Person, die für ein zulassungspflichti-
ges anlagentechnisches Gewerbe die Vo-
raussetzungen zur Eintragung in die Hand-
werksrolle erfüllt,

4. eine Person, die für ein zulassungsfreies
Handwerk in einem der Bereiche nach
Nummer 3 einen Meistertitel erworben hat,

5. eine Person, die auf Grund ihrer Ausbildung
berechtigt ist, ein zulassungspflichtiges Hand-
werk in einem der Bereiche nach Nummer
3 ohne Meistertitel selbständig auszuüben,

6. eine Person, die staatlich anerkannter oder
geprüfter Techniker ist, dessen Ausbildungs-
schwerpunkt auch die Beurteilung von Lüf-
tungs- und Klimaanlagen umfasst.

(3) Eine gleichwertige Aus- oder Fortbildung,
die in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union, einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz erworben wor-
den ist und durch einen entsprechenden
Nachweis belegt werden kann, ist den in Ab-
satz 2 genannten Aus- und Fortbildungen
gleichgestellt.

§ 78 Inspektionsbericht;
Registriernummern

(1) Die inspizierende Person hat einen Inspekti-
onsbericht mit den Ergebnissen der Inspektion
und Ratschlägen in Form von kurz gefassten
fachlichen Hinweisen für Maßnahmen zur kos-
teneffizienten Verbesserung der energetischen
Eigenschaften der Anlage, für deren Austausch
oder für Alternativlösungen zu erstellen.

(2) Die inspizierende Person hat den Inspekti-
onsbericht unter Angabe ihres Namens, ihrer
Anschrift und Berufsbezeichnung sowie des
Datums der Inspektion und des Ausstellungs-
datums eigenhändig zu unterschreiben oder
mit einem Faksimile der Unterschrift zu verse-
hen. Der Inspektionsbericht ist dem Betreiber
zu übergeben.

(3) Vor Übergabe des Inspektionsberichts an
den Betreiber hat die inspizierende Person die
nach § 98 Absatz 2 zugeteilte Registriernum-
mer einzutragen.

(4) Zur Sicherstellung des Vollzugs der Inspek-
tionspflicht nach § 74 Absatz 1 hat der Betrei-
ber den Inspektionsbericht der nach Landes-
recht zuständigen Behörde auf Verlangen vor-
zulegen.

Energieausweise

§ 79 Grundsätze des
Energieausweises

(1) Energieausweise dienen ausschließlich der
Information über die energetischen Eigen-
schaften eines Gebäudes und sollen einen
überschlägigen Vergleich von Gebäuden er-
möglichen. Ein Energieausweis ist als Energie-
bedarfsausweis oder als Energieverbrauchs-
ausweis nach Maßgabe der §§ 80 bis 86 aus-
zustellen. Es ist zulässig, sowohl den Energie-
bedarf als auch den Energieverbrauch anzu-
geben.

(2) Ein Energieausweis wird für ein Gebäude
ausgestellt. Er ist für Teile von einem Gebäude
auszustellen, wenn die Gebäudeteile nach
§ 106 getrennt zu behandeln sind.

(3) Ein Energieausweis ist für eine Gültigkeits-
dauer von zehn Jahren auszustellen. Unab-
hängig davon verliert er seine Gültigkeit, wenn
nach § 80 Absatz 2 ein neuer Energieausweis
erforderlich wird.

(4) Auf ein kleines Gebäude sind die Vorschrif-
ten dieses Abschnitts nicht anzuwenden. Auf
ein Baudenkmal ist § 80 Absatz 3 bis 7 nicht
anzuwenden.

§ 80 Ausstellung und Verwen-
dung von Energieausweisen

(1) Wird ein Gebäude errichtet, ist ein Energie-
bedarfsausweis unter Zugrundelegung der
energetischen Eigenschaften des fertiggestell-
ten Gebäudes auszustellen. Der Eigentümer
hat sicherzustellen, dass der Energieausweis
unverzüglich nach Fertigstellung des Gebäu-
des ausgestellt und ihm der Energieausweis
oder eine Kopie hiervon übergeben wird. Die
Sätze 1 und 2 sind für den Bauherren entspre-
chend anzuwenden, wenn der Eigentümer
nicht zugleich Bauherr des Gebäudes ist. Der
Eigentümer hat den Energieausweis der nach
Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlan-
gen vorzulegen.

TEIL 5

Teil 5: Zur Nichtanwendung vgl. § 79 Abs. 4 Satz 1

§ 77 Abs. 3: Zur Anwendung vgl. § 88 Abs. 4

§ 79 Abs. 4 Satz 1 Kursivdruck: Gliederungseinheit "Abschnitt"
in Teil 5 nicht vorhanden.

§ 80 Abs. 3 bis 7: Zur Nichtanwendung vgl. § 79 Abs. 4 Satz 2
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(2) Werden bei einem bestehenden Gebäude
Änderungen im Sinne des § 48 ausgeführt, ist
ein Energiebedarfsausweis unter Zugrundele-
gung der energetischen Eigenschaften des ge-
änderten Gebäudes auszustellen, wenn unter
Anwendung des § 50 Absatz 1 und 2 für das
gesamte Gebäude Berechnungen nach § 50
Absatz 3 durchgeführt werden. Absatz 1 Satz
2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Soll ein mit einem Gebäude bebautes
Grundstück oder Wohnungs- oder Teileigen-
tum verkauft, ein Erbbaurecht an einem be-
bauten Grundstück begründet oder übertra-
gen oder ein Gebäude, eine Wohnung oder
eine sonstige selbständige Nutzungseinheit
vermietet, verpachtet oder verleast werden,
ist ein Energieausweis auszustellen, wenn
nicht bereits ein gültiger Energieausweis für
das Gebäude vorliegt. In den Fällen des Sat-
zes 1 ist für Wohngebäude, die weniger als
fünf Wohnungen haben und für die der Bau-
antrag vor dem 1. November 1977 gestellt
worden ist, ein Energiebedarfsausweis auszu-
stellen. Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn das
Wohngebäude

1. schon bei der Baufertigstellung das Anfor-
derungsniveau der Wärmeschutzverordnung
vom 11. August 1977 (BGBl. I S. 1554) erfüllt
hat oder

2. durch spätere Änderungen mindestens auf
das in Nummer 1 bezeichnete Anforde-
rungsniveau gebracht worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigen-
schaften des Wohngebäudes nach Satz 3
können die Bestimmungen über die verein-
fachte Datenerhebung nach § 50 Absatz 4 an-
gewendet werden.

(4) Im Falle eines Verkaufs oder der Bestellung
eines Rechts im Sinne des Absatzes 3 Satz 1
hat der Verkäufer oder der Immobilienmakler
dem potenziellen Käufer spätestens bei der
Besichtigung einen Energieausweis oder eine
Kopie hiervon vorzulegen. Die Vorlagepflicht
wird auch durch einen deutlich sichtbaren
Aushang oder ein deutlich sichtbares Ausle-
gen während der Besichtigung erfüllt. Findet
keine Besichtigung statt, haben der Verkäufer
oder der Immobilienmakler den Energieaus-
weis oder eine Kopie hiervon dem potenziellen
Käufer unverzüglich vorzulegen. Der Energie-
ausweis oder eine Kopie hiervon ist spätes-
tens dann unverzüglich vorzulegen, wenn der
potenzielle Käufer zur Vorlage auffordert. Un-
verzüglich nach Abschluss des Kaufvertrages

hat der Verkäufer oder der Immobilienmakler
dem Käufer den Energieausweis oder eine
Kopie hiervon zu übergeben. Im Falle des Ver-
kaufs eines Wohngebäudes mit nicht mehr als
zwei Wohnungen hat der Käufer nach Über-
gabe des Energieausweises ein informatori-
sches Beratungsgespräch zum Energieaus-
weis mit einer nach § 88 zur Ausstellung von
Energieausweisen berechtigten Person zu füh-
ren, wenn ein solches Beratungsgespräch als
einzelne Leistung unentgeltlich angeboten
wird.

(5) Im Falle einer Vermietung, Verpachtung
oder eines Leasings im Sinne des Absatzes 3
Satz 1 ist für den Vermieter, den Verpächter,
den Leasinggeber oder den Immobilienmakler
Absatz 4 Satz 1 bis 5 entsprechend anzuwen-
den.

(6) Der Eigentümer eines Gebäudes, in dem
sich mehr als 250 Quadratmeter Nutzfläche
mit starkem Publikumsverkehr befinden, der
auf behördlicher Nutzung beruht, hat sicher-
zustellen, dass für das Gebäude ein Energie-
ausweis ausgestellt wird. Der Eigentümer hat
den nach Satz 1 ausgestellten Energieaus-
weis an einer für die Öffentlichkeit gut sicht-
baren Stelle auszuhängen. Wird die in Satz 1
genannte Nutzfläche nicht oder nicht über-
wiegend vom Eigentümer selbst genutzt, so
trifft die Pflicht zum Aushang des Energieaus-
weises den Nutzer. Der Eigentümer hat ihm
zu diesem Zweck den Energieausweis oder
eine Kopie hiervon zu übergeben. Zur Erfül-
lung der Pflicht nach Satz 2 ist es ausrei-
chend, von einem Energieausweis nur einen
Auszug nach dem Muster gemäß § 85 Ab-
satz 8 auszuhängen.

(7) Der Eigentümer eines Gebäudes, in dem
sich mehr als 500 Quadratmeter Nutzfläche
mit starkem Publikumsverkehr befinden, der
nicht auf behördlicher Nutzung beruht, hat
einen Energieausweis an einer für die Öffent-
lichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhängen, so-
bald für das Gebäude ein Energieausweis vor-
liegt. Absatz 6 Satz 3 bis 5 ist entsprechend
anzuwenden.

§ 81 Energiebedarfsausweis
(1) Wird ein Energieausweis für ein zu errich-
tendes Gebäude auf der Grundlage des be-
rechneten Energiebedarfs ausgestellt, sind die
Ergebnisse der nach den §§ 15 und 16 oder
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nach den §§ 18 und 19 erforderlichen Berech-
nungen zugrunde zu legen. In den Fällen des
§ 31 Absatz 1 sind die Kennwerte zu verwen-
den, die in den Bekanntmachungen nach § 31
Absatz 2 der jeweils zutreffenden Ausstat-
tungsvariante zugewiesen sind.

(2) Wird ein Energieausweis für ein bestehen-
des Gebäude auf der Grundlage des berech-
neten Energiebedarfs ausgestellt, ist auf die
erforderlichen Berechnungen § 50 Absatz 3
und 4 entsprechend anzuwenden.

§ 82 Energieverbrauchsausweis
(1) Wird ein Energieausweis auf der Grundlage
des erfassten Endenergieverbrauchs ausge-
stellt, sind der witterungsbereinigte Endener-
gie- und Primärenergieverbrauch nach Maß-
gabe der Absätze 2 bis 5 zu berechnen. Die
Bestimmungen des § 50 Absatz 4 über die
vereinfachte Datenerhebung sind entspre-
chend anzuwenden.

(2) Bei einem Wohngebäude ist der Endener-
gieverbrauch für Heizung und Warmwasser-
bereitung zu ermitteln und in Kilowattstunden
pro Jahr und Quadratmeter Gebäudenutzflä-
che anzugeben. Ist im Fall dezentraler Warm-
wasserbereitung in einem Wohngebäude der
hierauf entfallende Verbrauch nicht bekannt,
ist der Endenergieverbrauch um eine Pau-
schale von 20 Kilowattstunden pro Jahr und
Quadratmeter Gebäudenutzfläche zu erhö-
hen. Im Fall der Kühlung von Raumluft in
einem Wohngebäude ist der für Heizung und
Warmwasser ermittelte Endenergieverbrauch
um eine Pauschale von 6 Kilowattstunden pro
Jahr und Quadratmeter gekühlter Gebäuden-
utzfläche zu erhöhen. Ist die Gebäudenutzflä-
che nicht bekannt, kann sie bei Wohngebäu-
den mit bis zu zwei Wohneinheiten mit beheiz-
tem Keller pauschal mit dem 1,35fachen Wert
der Wohnfläche, bei sonstigen Wohngebäu-
den mit dem 1,2fachen Wert der Wohnfläche
angesetzt werden. Bei Nichtwohngebäuden
ist der Endenergieverbrauch für Heizung,
Warmwasserbereitung, Kühlung, Lüftung und
eingebaute Beleuchtung zu ermitteln und in
Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter
Nettogrundfläche anzugeben.

(3) Der Endenergieverbrauch für die Heizung
ist einer Witterungsbereinigung zu unterzie-
hen. Der Primärenergieverbrauch wird auf der
Grundlage des Endenergieverbrauchs und der
Primärenergiefaktoren nach § 22 errechnet.

(4) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind
die folgenden Verbrauchsdaten zu verwenden:

1. Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von
Heizkosten nach der Verordnung über
Heizkostenabrechnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. Oktober 2009
(BGBl. I S. 3250) für das gesamte Gebäude,

2. andere geeignete Verbrauchsdaten, insbe-
sondere Abrechnungen von Energieliefe-
ranten oder sachgerecht durchgeführte Ver-
brauchsmessungen, oder

3. eine Kombination von Verbrauchsdaten nach
den Nummern 1 und 2.

Den zu verwendenden Verbrauchsdaten sind
mindestens die Abrechnungen aus einem zu-
sammenhängenden Zeitraum von 36 Monaten
zugrunde zu legen, der die jüngste Abrech-
nungsperiode einschließt, deren Ende nicht
mehr als 18 Monate zurückliegen darf. Bei der
Ermittlung nach Satz 2 sind längere Leer-
stände rechnerisch angemessen zu berück-
sichtigen. Der maßgebliche Energieverbrauch
ist der durchschnittliche Verbrauch in dem zu-
grunde gelegten Zeitraum.

(5) Für die Witterungsbereinigung des End-
energieverbrauchs und die angemessene
rechnerische Berücksichtigung längerer Leer-
stände sowie die Berechnung des Primär-
energieverbrauchs auf der Grundlage des er-
mittelten Endenergieverbrauchs ist ein den
anerkannten Regeln der Technik entspre-
chendes Verfahren anzuwenden. Die Einhal-
tung der anerkannten Regeln der Technik
wird vermutet, soweit bei der Ermittlung des
Energieverbrauchs Vereinfachungen verwen-
det werden, die vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie und vom Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat im
Bundesanzeiger gemeinsam bekannt gemacht
worden sind.

§ 83 Ermittlung und
Bereitstellung von Daten

(1) Der Aussteller ermittelt die Daten, die in den
Fällen des § 80 Absatz 3 Satz 3 benötigt wer-
den, sowie die Daten, die nach § 81 Absatz 1
und 2 in Verbindung mit den §§ 20 bis 33 und
§ 50 oder nach § 82 Absatz 1, 2 Satz 1 oder
Satz 5 und Absatz 4 Satz 1 Grundlage für
die Ausstellung des Energieausweises sind,
selbst oder verwendet die entsprechenden
vom Eigentümer des Gebäudes bereitgestell-
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ten Daten. Der Aussteller hat dafür Sorge zu
tragen, dass die von ihm ermittelten Daten
richtig sind.

(2) Wird ein Energiebedarfsausweis ausgestellt
und stellt der Aussteller keine eigenen Berech-
nungen, die nach den §§ 15 und 16, nach den
§§ 18 und 19 oder nach § 50 Absatz 3 erfor-
derlich sind, an, hat er die Berechnungen ein-
zusehen oder sich vom Eigentümer zur Verfü-
gung stellen zu lassen. Wird ein Energiever-
brauchsausweis ausgestellt und stellt der Aus-
steller keine eigenen Berechnungen nach § 82
Absatz 1 an, hat er die Berechnungen einzu-
sehen oder sich vom Eigentümer zur Verfü-
gung stellen zu lassen.

(3) Stellt der Eigentümer des Gebäudes die
Daten bereit, hat er dafür Sorge zu tragen,
dass die Daten richtig sind. Der Aussteller
muss die vom Eigentümer bereitgestellten
Daten sorgfältig prüfen und darf die Daten sei-
nen Berechnungen nicht zugrunde legen,
wenn Zweifel an deren Richtigkeit bestehen.

§ 84 Empfehlungen für die
Verbesserung der Energie-
effizienz

(1) Der Aussteller hat ein bestehendes Ge-
bäude, für das er einen Energieausweis er-
stellt, vor Ort zu begehen oder sich für eine
Beurteilung der energetischen Eigenschaften
geeignete Bildaufnahmen des Gebäudes zur
Verfügung stellen zu lassen und im Energie-
ausweis Empfehlungen für Maßnahmen zur
kosteneffizienten Verbesserung der energeti-
schen Eigenschaften des Gebäudes (Energie-
effizienz) in Form von kurz gefassten fachli-
chen Hinweisen zu geben (Modernisierungs-
empfehlungen), es sei denn, die fachliche Be-
urteilung hat ergeben, dass solche Maßnah-
men nicht möglich sind. Die Modernisierungs-
empfehlungen beziehen sich auf Maßnahmen
am gesamten Gebäude, an einzelnen Außen-
bauteilen sowie an Anlagen und Einrichtungen
im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Die Bestimmungen des § 50 Absatz 4 über
die vereinfachte Datenerhebung sind entspre-
chend anzuwenden. Sind Modernisierungs-
empfehlungen nicht möglich, hat der Ausstel-
ler dies im Energieausweis zu vermerken.

§ 85 Angaben im Energieausweis
(1) Ein Energieausweis muss mindestens fol-
gende Angaben zur Ausweisart und zum Ge-
bäude enthalten:
1. Fassung dieses Gesetzes, auf deren Grund-

lage der Energieausweis erstellt wird,
2. Energiebedarfsausweis im Sinne des § 81

oder Energieverbrauchsausweis im Sinne
des § 82 mit Hinweisen zu den Aussagen
der jeweiligen Ausweisart über die energe-
tische Qualität des Gebäudes,

3. Ablaufdatum des Energieausweises,
4. Registriernummer,
5. Anschrift des Gebäudes,
6. Art des Gebäudes: Wohngebäude oder

Nichtwohngebäude,
7. bei einem Wohngebäude: Gebäudetyp,
8. bei einem Nichtwohngebäude: Hauptnut-

zung oder Gebäudekategorie,
9. im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2: Gebäu-

deteil,
10. Baujahr des Gebäudes,
11. Baujahr des Wärmeerzeugers; bei einer

Fern- oder Nahwärmeversorgung: Baujahr
der Übergabestation,

12. bei einem Wohngebäude: Anzahl der
Wohnungen und Gebäudenutzfläche; bei
Ermittlung der Gebäudenutzfläche aus der
Wohnfläche gemäß § 82 Absatz 2 Satz 4
ist darauf hinzuweisen,

13. bei einem Nichtwohngebäude: Nettogrund-
fläche,

14. wesentliche Energieträger für Heizung und
Warmwasser,

15. Art der genutzten erneuerbaren Energien
zur Erfüllung der Anforderungen nach § 71
Absatz 1,

16. Art der Lüftung und, falls vorhanden, Art der
Kühlung,

17. inspektionspflichtige Klimaanlagen oder
kombinierte Lüftungs- und Klimaanlage im
Sinne des § 74 und Fälligkeitsdatum der
nächsten Inspektion,

18. der Anlass der Ausstellung des Energie-
ausweises,

19. Durchführung der Datenerhebung durch
Eigentümer oder Aussteller,

20. Name, Anschrift und Berufsbezeichnung
des Ausstellers, Ausstellungsdatum und
Unterschrift des Ausstellers.
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(2) Ein Energiebedarfsausweis im Sinne des
§ 81 muss zusätzlich zu den Angaben nach
Absatz 1 mindestens folgende Angaben ent-
halten:

1. bei Neubau eines Wohn- oder Nichtwohn-
gebäudes: Ergebnisse der nach § 81 Ab-
satz 1 Satz 1 erforderlichen Berechnungen,
einschließlich der Anforderungswerte, oder
im Fall des § 81 Absatz 1 Satz 2 die in der
Bekanntmachung nach § 31 Absatz 2 ge-
nannten Kennwerte und nach Maßgabe
von Absatz 6 die sich aus dem Jahres-Pri-
märenergiebedarf ergebenden Treibhausgas-
emissionen, ausgewiesen als äquivalente
Kohlendioxidemissionen, in Kilogramm pro
Jahr und Quadratmeter der Gebäudenutz-
fläche bei Wohngebäuden oder der Netto-
grundfläche bei Nichtwohngebäuden,

2. in den Fällen des § 80 Absatz 2 bei beste-
henden Wohn- oder Nichtwohngebäuden:
Ergebnisse der nach § 81 Absatz 2 erfor-
derlichen Berechnungen, einschließlich der
Anforderungswerte, und nach Maßgabe von
Absatz 6 die sich aus dem Jahres-Primär-
energiebedarf ergebenden Treibhausgas-
emissionen, ausgewiesen als äquivalente
Kohlendioxidemissionen, in Kilogramm pro
Jahr und Quadratmeter der Gebäudenutz-
fläche bei Wohngebäuden oder der Netto-
grundfläche bei Nichtwohngebäuden,

3. bei Neubau eines Wohn- oder Nichtwohn-
gebäudes: Einhaltung des sommerlichen
Wärmeschutzes,

4. das für die Energiebedarfsrechnung ver-
wendete Verfahren:
a) Verfahren nach den §§ 20, 21,
b) Modellgebäudeverfahren nach § 31,
c) Verfahren nach § 32 oder
d) Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4,

5. bei einem Wohngebäude: der Endenergie-
bedarf für Wärme,

6. bei einem Wohngebäude: Vergleichswerte
für Endenergie,

7. bei einem Nichtwohngebäude: der End-
energiebedarf für Wärme und der Endener-
giebedarf für Strom,

8. bei einem Nichtwohngebäude: Gebäude-
zonen mit jeweiliger Nettogrundfläche und
deren Anteil an der gesamten Nettogrund-
fläche,

9. bei einem Nichtwohngebäude: Aufteilung des
jährlichen Endenergiebedarfs auf Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung,

Lüftung, Kühlung einschließlich Befeuch-
tung.

(3) Ein Energieverbrauchsausweis im Sinne
des § 82 muss zusätzlich zu den Angaben
nach Absatz 1 mindestens folgende Angaben
enthalten:

1. bei einem Wohngebäude: Endenergie- und
Primärenergieverbrauch des Gebäudes für
Heizung und Warmwasser entsprechend
den Berechnungen nach § 82 Absatz 1, 2
Satz 1 und Absatz 3 in Kilowattstunden pro
Jahr und Quadratmeter Gebäudenutzfläche
und nach Maßgabe von Absatz 6 die sich
aus dem Primärenergieverbrauch ergeben-
den Treibhausgasemissionen, ausgewiesen
als äquivalente Kohlendioxidemissionen, in
Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter Ge-
bäudenutzfläche,

2. bei einem Nichtwohngebäude: Endenergie-
verbrauch des Gebäudes für Wärme und
Endenergieverbrauch für den zur Heizung,
Warmwasserbereitung, Kühlung und zur
Lüftung und für die eingebaute Beleuch-
tung eingesetzten Strom sowie Primärener-
gieverbrauch entsprechend den Berech-
nungen nach § 82 Absatz 1, 2 Satz 5 und
Absatz 3 in Kilowattstunden pro Jahr und
Quadratmeter Nettogrundfläche und nach
Maßgabe von Absatz 6 die sich aus dem
Primärenergieverbrauch ergebenden Treib-
hausgasemissionen, ausgewiesen als äqui-
valente Kohlendioxidemissionen, in Kilo-
gramm pro Jahr und Quadratmeter Netto-
grundfläche des Gebäudes,

3. Daten zur Verbrauchserfassung, einschließ-
lich Angaben zu Leerständen,

4. bei einem Nichtwohngebäude: Gebäude-
nutzung,

5. bei einem Wohngebäude: Vergleichswerte
für Endenergie,

6. bei einem Nichtwohngebäude: Vergleichs-
werte für den Energieverbrauch, die jeweils
vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen im Bundesanzeiger bekannt
gemacht worden sind.

(4) Modernisierungsempfehlungen nach § 84
sind Bestandteil der Energieausweise.

(5) Ein Energieausweis ist vom Aussteller unter
Angabe seines Namens, seiner Anschrift und
Berufsbezeichnung sowie des Ausstellungs-
datums eigenhändig oder durch Nachbildung
der Unterschrift zu unterschreiben.
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(6) Zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen
für die nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie
nach Absatz 3 Nummer 1 und 2 zu machen-
den Angaben sind die Berechnungsregelun-
gen und Emissionsfaktoren der Anlage 9 an-
zuwenden.

(7) Vor Übergabe des neu ausgestellten Ener-
gieausweises an den Eigentümer hat der Aus-
steller die nach § 98 Absatz 2 zugeteilte Regis-
triernummer einzutragen.

(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz erstellt gemeinsam mit dem Bun-
desministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen Muster zu den Energiebedarfs-
und den Energieverbrauchsausweisen, nach
denen Energieausweise auszustellen sind,
sowie Muster für den Aushang von Energie-
ausweisen nach § 80 Absatz 6 und 7 und
macht diese im Bundesanzeiger bekannt.

§ 86 Energieeffizienzklasse
eines Wohngebäudes

(1) Im Energieausweis ist die Energieeffizienz-
klasse des Wohngebäudes entsprechend der
Einteilung nach Absatz 2 in Verbindung mit
Anlage 10 anzugeben.

(2) Die Energieeffizienzklassen gemäß Anlage
10 ergeben sich unmittelbar aus dem End-
energieverbrauch oder Endenergiebedarf.

§ 87 Pflichtangaben in einer
Immobilienanzeige

(1) Wird vor dem Verkauf, der Vermietung, der
Verpachtung oder dem Leasing eines Gebäu-
des, einer Wohnung oder einer sonstigen
selbständigen Nutzungseinheit eine Immobi-
lienanzeige in kommerziellen Medien aufgege-
ben und liegt zu diesem Zeitpunkt ein Energie-
ausweis vor, so hat der Verkäufer, der Vermie-
ter, der Verpächter, der Leasinggeber oder
der Immobilienmakler, wenn eine dieser Per-
sonen die Veröffentlichung der Immobilienan-
zeige verantwortet, sicherzustellen, dass die
Immobilienanzeige folgende Pflichtangaben
enthält:

1. die Art des Energieausweises: Energiebe-
darfsausweis im Sinne von § 81 oder Ener-
gieverbrauchsausweis im Sinne von § 82,

2. den im Energieausweis genannten Wert
des Endenergiebedarfs oder des Endener-
gieverbrauchs für das Gebäude,

3. die im Energieausweis genannten wesent-
lichen Energieträger für die Heizung des
Gebäudes,

4. bei einem Wohngebäude das im Energie-
ausweis genannte Baujahr und

5. bei einem Wohngebäude die im Energie-
ausweis genannte Energieeffizienzklasse.

(2) Bei einem Nichtwohngebäude ist bei einem
Energiebedarfsausweis und bei einem Ener-
gieverbrauchsausweis als Pflichtangabe nach
Absatz 1 Nummer 2 der Endenergiebedarf oder
Endenergieverbrauch sowohl für Wärme als
auch für Strom jeweils getrennt aufzuführen.

(3) Bei Energieausweisen, die nach dem 30.
September 2007 und vor dem 1. Mai 2014
ausgestellt worden sind, und bei Energieaus-
weisen nach § 112 Absatz 2 sind die Pflichten
der Absätze 1 und 2 nach Maßgabe des § 112
Absatz 3 und 4 zu erfüllen.

§ 88 Ausstellungsberechtigung
für Energieausweise

(1) Zur Ausstellung eines Energieausweises ist
nur eine Person berechtigt,

1. die nach bauordnungsrechtlichen Vorschrif-
ten der Länder zur Unterzeichnung von bau-
technischen Nachweisen des Wärmeschut-
zes oder der Energieeinsparung bei der Er-
richtung von Gebäuden berechtigt ist, im
Rahmen der jeweiligen Nachweisberechti-
gung,

2. die eine der in Absatz 2 genannten Voraus-
setzungen erfüllt und einen berufsqualifizie-
renden Hochschulabschluss erworben hat

a) in einer der Fachrichtungen Architektur,
Innenarchitektur, Hochbau, Bauingenieur-
wesen, Technische Gebäudeausrüstung,
Physik, Bauphysik, Maschinenbau oder
Elektrotechnik oder

b) in einer anderen technischen oder natur-
wissenschaftlichen Fachrichtung mit ei-
nem Ausbildungsschwerpunkt auf einem
unter Buchstabe a genannten Gebiet,

3. die eine der in Absatz 2 genannten Voraus-
setzungen erfüllt und

a) für ein zulassungspflichtiges Bau-, Aus-
bau- oder anlagentechnisches Gewerbe
oder für das Schornsteinfegerhandwerk
die Voraussetzungen zur Eintragung in
die Handwerksrolle erfüllt,
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b) für ein zulassungsfreies Handwerk in

einem der Bereiche nach Buchstabe a
einen Meistertitel erworben hat oder

c) auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt ist,
ein zulassungspflichtiges Handwerk in
einem der Bereiche nach Buchstabe a
ohne Meistertitel selbständig auszuüben,
oder

4. die eine der in Absatz 2 genannten Voraus-
setzungen erfüllt und staatlich anerkannter
oder geprüfter Techniker ist, dessen Ausbil-
dungsschwerpunkt auch die Beurteilung
der Gebäudehülle, die Beurteilung von Hei-
zungs- und Warmwasserbereitungsanlagen
oder die Beurteilung von Lüftungs- und Kli-
maanlagen umfasst.

(2) Voraussetzung für die Ausstellungsberech-
tigung nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 ist

1. während des Studiums ein Ausbildungs-
schwerpunkt im Bereich des energiespa-
renden Bauens oder nach einem Studium
ohne einen solchen Schwerpunkt eine min-
destens zweijährige Berufserfahrung in we-
sentlichen bau- oder anlagentechnischen
Tätigkeitsbereichen des Hochbaus,

2. eine erfolgreiche Schulung im Bereich des
energiesparenden Bauens, die den wesent-
lichen Inhalten der Anlage 11 entspricht, oder

3. eine öffentliche Bestellung als vereidigter
Sachverständiger für ein Sachgebiet im Be-
reich des energiesparenden Bauens oder in
wesentlichen bau- oder anlagentechnischen
Tätigkeitsbereichen des Hochbaus.

(3) Wurde der Inhalt der Schulung nach Absatz
2 Nummer 2 oder nach Absatz 5 auf Wohnge-
bäude beschränkt, so ist der erfolgreiche Teil-
nehmer der Schulung nur berechtigt, Energie-
ausweise für Wohngebäude auszustellen.

(4) § 77 Absatz 3 ist auf Aus- oder Fortbildun-
gen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 bis 4
entsprechend anzuwenden.

(5) Zur Ausstellung eines Energieausweises ist
abweichend von Absatz 1 auch eine Person
berechtigt, die eine Qualifikationsprüfung Ener-
gieberatung des Bundesamtes für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle erfolgreich abgeschlos-
sen hat.

Finanzielle Förderung der
Nutzung erneuerbarer Energien
für die Erzeugung von Wärme
oder Kälte und von Energie-
effizienzmaßnahmen

§ 89 Fördermittel
(1) Die Nutzung erneuerbarer Energien für die
Erzeugung von Wärme oder Kälte, die Errich-
tung besonders energieeffizienter und die Ver-
besserung der Energieeffizienz bestehender
Gebäude können durch den Bund nach Maß-
gabe des Bundeshaushaltes gefördert wer-
den. Gefördert werden können

1. Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien für die Erzeugung von Wärme oder
Kälte in bereits bestehenden Gebäuden
nach Maßgabe des § 90,

2. Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer
Energien für die Erzeugung von Wärme
oder Kälte in neu zu errichtenden Gebäu-
den nach Maßgabe des § 90, wenn die
Vorgaben des § 91 eingehalten werden,

3. Maßnahmen zur Errichtung besonders ener-
gieeffizienter Gebäude, wenn mit der geför-
derten Maßnahme die Anforderungen nach
den §§ 15 und 16 sowie nach den §§ 18
und 19 übererfüllt werden, und

4. Maßnahmen zur Verbesserung der Energie-
effizienz bei der Sanierung bestehender
Gebäude, wenn mit der geförderten Maß-
nahme die Anforderungen nach den §§ 47
und 48 sowie § 50 und nach den §§ 61 bis
73 übererfüllt werden.

Einzelheiten werden insbesondere durch Ver-
waltungsvorschriften des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Klimaschutz im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen
geregelt.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz legt dem Haushaltsausschuss
des Bundestages bis zum Ablauf des 30. Sep-
tember 2023 ein Konzept zur Zustimmung vor,
das Änderungen der Richtlinie für die Bundes-
förderung für effiziente Gebäude - Einzelmaß-
nahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
(BAnz AT 30.12.2022 B1) vorsieht. Änderun-
gen der Richtlinie nach Satz 1 bedürfen bis
zum Ablauf des 31. Oktober 2025 der Zustim-

TEIL 6
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mung des Haushaltsausschusses des Bun-
destages. Danach ist die Zustimmung nur für
wesentliche Änderungen der Richtlinie nach
Satz 1 erforderlich. 4 Wesentliche Änderungen
sind insbesondere solche eines Fördersatzes,
einer Förderhöhe oder der Art eines Bonus.

§ 90 Geförderte Maßnahmen
zur Nutzung erneuerbarer
Energien

(1) Gefördert werden können Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Nutzung erneuerbarer
Energien zur Bereitstellung von Wärme oder
Kälte, insbesondere die Errichtung oder Erwei-
terung von

1. solarthermischen Anlagen,

2. Anlagen zur Nutzung von Biomasse,

3. Anlagen zur Nutzung von Geothermie und
Umweltwärme sowie

4. Wärmenetzen, Speichern und Übergabe-
stationen für Wärmenutzer, wenn sie auch
aus Anlagen nach den Nummern 1 bis 3
gespeist werden.

(2) Vorbehaltlich weitergehender Anforderun-
gen an die Förderung in den Regelungen nach
§ 89 Satz 3 ist

1. eine solarthermische Anlage mit Flüssigkei-
ten als Wärmeträger nur förderfähig, wenn
die darin enthaltenen Kollektoren oder das
System mit dem europäischen Prüfzeichen
„Solar Keymark“ zertifiziert sind oder ist,

2. eine Anlage zur Nutzung von fester Bio-
masse nur förderfähig, wenn der Umwand-
lungswirkungsgrad mindestens folgende
Werte erreicht:

a) 89 Prozent bei einer Anlage zur Heizung
oder Warmwasserbereitung, die der Er-
füllung der Anforderungen nach § 71
oder einer Pflicht nach § 4 Absatz 4 oder
§ 9a dient,

b) 70 Prozent bei einer Anlage, die nicht der
Heizung oder Warmwasserbereitung dient,

3. eine Wärmepumpe zur Nutzung von Geo-
thermie, Umweltwärme oder Abwärme nur
förderfähig, wenn sie die Anforderungen
der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 11.
Dezember 2018 zur Förderung der Nut-
zung von Energie aus erneuerbaren Quellen
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), die zu-
letzt durch die Delegierte Verordnung (EU)

2022/759 (ABl. L 139 vom 18.5.2022, S. 1)
geändert worden ist, erfüllt.

Die Zertifizierung von einer solarthermischen
Anlage mit dem europäischen Prüfzeichen
„Solar Keymark“ muss nach den anerkannten
Regeln der Technik erfolgen. Der Umwand-
lungswirkungsgrad eines Biomassekessels ist
der nach DIN EN 303-5: 2012-10 ermittelte
Kesselwirkungsgrad, der Umwandlungswir-
kungsgrad eines Biomasseofens der nach DIN
EN 14785: 2006-09 ermittelte feuerungstech-
nische Wirkungsgrad und in den übrigen Fäl-
len des Satzes 1 Nummer 2 der nach den an-
erkannten Regeln der Technik berechnete Wir-
kungsgrad.

§ 91 Verhältnis zu den Anforde-
rungen an ein Gebäude

(1) Maßnahmen können nicht gefördert wer-
den, soweit sie der Erfüllung der Anforderun-
gen nach § 10 Absatz 2, der Pflicht nach § 71
Absatz 1 Satz 1 oder einer landesrechtlichen
Pflicht nach § 4 Absatz 4 oder § 9a dienen.

(2) Absatz 1 ist nicht bei den folgenden Maß-
nahmen anzuwenden:

1. der Errichtung eines Wohngebäudes, bei
dem Anforderungen eingehalten werden,
die anspruchsvoller sind als die für die Er-
richtung eines Wohngebäudes jeweils gel-
tenden Neubauanforderungen nach diesem
Gesetz, sofern die Maßnahme nicht unter
die Nummern 3 bis 7 fällt,

2. der Errichtung eines Nichtwohngebäudes,
bei dem Anforderungen eingehalten wer-
den, die anspruchsvoller sind als die für
Nichtwohngebäude jeweils geltenden Neu-
bauanforderungen nach diesem Gesetz,
sofern die Maßnahme nicht unter die Num-
mern 3 bis 7 fällt,

3. Maßnahmen, die technische oder sonstige
Anforderungen erfüllen, die

a) in den Fällen der §§ 71 bis 71h an-
spruchsvoller als die dortigen Anforde-
rungen oder

b) in den Fällen von § 4 Absatz 4 und § 9a
anspruchsvoller als die Anforderungen
nach der landesrechtlichen Pflicht sind,

4. Maßnahmen, die den Wärme- und Kälte-
energiebedarf zu einem Anteil decken, der

a) im Falle des § 71 Absatz 1 65 Prozent er-
neuerbare Energien übersteigt oder
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b) in den Fällen von § 4 Absatz 4 und § 9a

höher als der landesrechtlich vorge-
schriebene Mindestanteil ist,

5. Maßnahmen, die mit weiteren Maßnahmen
zur Steigerung der Energieeffizienz verbun-
den werden,

6. Maßnahmen zur Nutzung solarthermischer
Anlagen auch für die Heizung eines Gebäu-
des und

7. Maßnahmen zur Nutzung von Tiefengeo-
thermie.

(3) Die Förderung kann in den Fällen des Ab-
satzes 2 auf die Gesamtmaßnahme bezogen
werden.

(4) Einzelheiten werden in den Regelungen
nach § 89 Satz 3 geregelt.

(5) Fördermaßnahmen durch das Land oder
durch ein Kreditinstitut, an dem der Bund oder
das Land beteiligt sind, bleiben unberührt.

Vollzug

§ 92 Erfüllungserklärung
(1) Für ein zu errichtendes Gebäude hat der
Bauherr oder Eigentümer der nach Landes-
recht zuständigen Behörde durch eine Erfül-
lungserklärung nachzuweisen oder zu beschei-
nigen, dass die Anforderungen dieses Geset-
zes eingehalten werden. Die Erfüllungserklä-
rung ist nach Fertigstellung des Gebäudes vor-
zulegen, soweit das Landesrecht nicht einen
anderen Zeitpunkt der Vorlage bestimmt. Das
Landesrecht bestimmt, wer zur Ausstellung
der Erfüllungserklärung berechtigt ist.

(2) Werden bei einem bestehenden Gebäude
Änderungen im Sinne des § 48 Satz 1 aus-
geführt, hat der Eigentümer der nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde eine Erfül-
lungserklärung unter Zugrundelegung der
energetischen Eigenschaften des geänder-
ten Gebäudes abzugeben, wenn unter An-
wendung des § 50 Absatz 1 und 2 für das
gesamte Gebäude Berechnungen nach § 50
Absatz 3 durchgeführt werden. Die Pflicht
nach Satz 1 besteht auch in den Fällen des §
51. Absatz 1 Satz 2 und 3 ist entsprechend
anzuwenden.

TEIL 7

§ 93 Pflichtangaben in der
Erfüllungserklärung

In der Erfüllungserklärung sind für das ge-
samte Gebäude oder, soweit die Berechnun-
gen für unterschiedliche Zonen zu erfolgen
haben, stattdessen für jede Zone, unter Be-
achtung der sich aus diesem Gesetz ergeben-
den Berechnungsvorgaben, technischen An-
forderungen und Randbedingungen die zur
Überprüfung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Erforderliche Berechnungen sind beizu-
fügen. Das Landesrecht bestimmt den nähe-
ren Umfang der Nachweispflicht.

§ 94 Verordnungsermächtigung
Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung das Verfahren zur
Erfüllungserklärung, die Berechtigung zur Aus-
stellung der Erfüllungserklärung, die Pflicht-
angaben in der Erfüllungserklärung und die
vorzulegenden Nachweise zu regeln, einen
von § 92 Absatz 1 Satz 2 abweichenden Zeit-
punkt für die Vorlage der Erfüllungserklärung
zu bestimmen und weitere Bestimmungen
zum Vollzug der Anforderungen und Pflichten
dieses Gesetzes zu treffen. Die Landesregie-
rungen werden ferner ermächtigt, durch
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass Auf-
gaben des Vollzugs dieses Gesetzes abwei-
chend von § 92 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2
Satz 1 einer geeigneten Stelle, einer Fachver-
einigung oder einem Sachverständigen über-
tragen werden. Die Landesregierungen kön-
nen die Ermächtigungen nach den Sätzen 1
und 2 durch Rechtsverordnung auf andere
Behörden übertragen.

§ 95 Behördliche Befugnisse
Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die
zur Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem
Gesetz erforderlichen Anordnungen treffen.
Dritte, die für den Bauherren oder Eigentümer
an der Planung, Errichtung oder Änderung von
Gebäuden oder technischen Anlagen eines
Gebäudes beteiligt sind, haben Anordnungen
der Behörde, die sich auch an sie richten, un-
mittelbar zu befolgen.

§ 96 Private Nachweise
(1) Wer geschäftsmäßig an oder in einem be-
stehenden Gebäude Arbeiten durchführt, hat
dem Eigentümer unverzüglich nach Abschluss
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der Arbeiten in folgenden Fällen schriftlich zu
bestätigen, dass die von ihm geänderten oder
eingebauten Bau- oder Anlagenteile den An-
forderungen der in den Nummern 1 bis 11 ge-
nannten Vorschriften entsprechen (Unterneh-
mererklärung):

1. Änderung von Außenbauteilen im Sinne von
§ 48,

2. Dämmung oberster Geschossdecken im
Sinne von § 47 Absatz 1, auch in Verbin-
dung mit Absatz 3,

3. Einbau von Zentralheizungen nach den §§
61 bis 63,

4 .Ausstattung von Zentralheizungen mit Rege-
lungseinrichtungen nach den §§ 61 bis 63,

5. Einbau von Umwälzpumpen in Zentralhei-
zungen und Zirkulationspumpen in Warm-
wasseranlagen nach § 64,

6. erstmaliger Einbau, Ersatz oder Wärme-
dämmung von Wärmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen nach § 69 oder von
Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen
in Klimaanlagen oder sonstigen Anlagen der
Raumlufttechnik nach § 70,

7. Einbau von Klima- und raumlufttechnischen
Anlagen oder Zentralgeräten und Luftkanal-
systemen solcher Anlagen nach den §§ 65
bis 68,

8. Ausrüstung von Anlagen nach Nummer 7
mit Einrichtung zur Feuchteregelung nach
§ 66,

9. Durchführung hydraulischer Abgleiche und
weiterer Maßnahmen zur Heizungsoptimie-
rung nach § 60c,

10. Einbau von Systemen für die Gebäudeauto-
matisierung nach § 71a oder

11. Einbau oder Aufstellung zum Zweck der In-
betriebnahme von Heizungsanlagen zur Er-
füllung der Anforderungen nach § 71 Absatz
1 bis 3, den §§ 71i, 71k Absatz 1 Wortlaut
vor Nummer 1 und nach § 71m.

Satz 1 ist entsprechend anzuwenden auf

1. die Ergebnisse der Betriebsprüfungen von
Wärmepumpen nach § 60a Absatz 5 Satz 1
und der Nachweise der durchgeführten Op-
timierungsmaßnahmen nach § 60a Absatz 5
Satz 2,

2. die Ergebnisse der Heizungsprüfungen und
Heizungsoptimierungen nach § 60b Ab-
satz 5 Satz 1 und der Nachweise der durch-
geführten Optimierungsmaßnahmen nach
§ 60b Absatz 5 Satz 2,

3. die Bestätigung des Wärmenetzbetreibers
nach § 71b Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2
Satz 2 oder

4. den Nachweis der Reduktion des Endener-
gieverbrauchs um mindestens 40 Prozent
nach § 71m Absatz 2 Satz 2.

(2) Zum Zwecke des Nachweises der Erfüllung
der Pflichten aus den in Absatz 1 genannten
Vorschriften ist die Unternehmererklärung von
dem Eigentümer mindestens zehn Jahre auf-
zubewahren. Der Eigentümer hat die Unter-
nehmererklärung der nach Landesrecht zu-
ständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(3) In einer Unternehmererklärung nach Ab-
satz 1 ist zusätzlich anzugeben:

1. im Falle von Arbeiten nach Absatz 1 Num-
mer 3 die Aufwandszahl der Zentralheizung
für die Bereitstellung von Raumwärme und,
soweit die Zentralheizung mit einer zentra-
len Warmwasserbereitung verbunden ist,
auch die Aufwandszahl für die Warmwas-
serbereitung,

2. im Falle von Arbeiten nach Absatz 1 Num-
mer 7 der gewichtete Mittelwert der auf das
jeweilige Fördervolumen bezogenen elektri-
schen Leistung aller Zu- und Abluftventila-
toren sowie der Wärmerückgewinnungs-
grad, soweit Anforderungen nach § 68 ein-
zuhalten sind.

Die nach Satz 1 anzugebenden Eigenschaften
können nach anerkannten technischen Regeln
berechnet werden oder aus Herstellerangaben
auf der Grundlage solcher Regeln bestimmt wer-
den; alternativ dürfen Angaben aus Bekanntma-
chungen nach § 50 Absatz 4 verwendet werden.
Die jeweilige Grundlage nach Satz 2 ist ebenfalls
in der Unternehmererklärung anzugeben.

(4) Wer ein Gebäude geschäftsmäßig mit fes-
ter, gasförmiger oder flüssiger Biomasse, grü-
nem oder blauem Wasserstoff oder den da-
raus hergestellten Derivaten zum Zweck der
Erfüllung von Anforderungen nach diesem Ge-
setz beliefert, muss dem Belieferten mit der
Abrechnung bestätigen, dass die jeweiligen
Anforderungen nach § 71f Absatz 2 bis 4 und
§ 71g Nummer 2 und 3 erfüllt sind.

(5) Mit den Bestätigungen nach Absatz 4 wird
die Erfüllung der Pflichten aus den Vorschriften
nach § 71f Absatz 2 bis 4 und § 71g Nummer 2
und 3 nachgewiesen. Im Falle der Nutzung
von flüssiger oder gasförmiger Biomasse oder
grünem oder blauem Wasserstoff einschließ-
lich daraus hergestellter Derivate sind die Ab-
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rechnungen und Bestätigungen in den ersten
15 Jahren nach Inbetriebnahme der Heizungs-
anlage von dem Eigentümer oder Belieferten
jeweils mindestens fünf Jahre nach Lieferung
aufzubewahren. Die Abrechnungen und Be-
stätigungen sind der nach Landesrecht zu-
ständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(6) Kommt bei der Ermittlung des Jahres-Pri-
märenergiebedarfs eines zu errichtenden Ge-
bäudes § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder
Nummer 3 zur Anwendung, muss sich der
Eigentümer vom Lieferanten bei Vertragsab-
schluss bescheinigen lassen, dass

1. die vereinbarte Biomethanlieferung die An-
forderungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 Buchstabe c und d erfüllt oder

2. die vereinbarte Lieferung von biogenem
Flüssiggas die Anforderungen nach § 22
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c in
der gesamten Laufzeit des Liefervertrags
erfüllt.

Die Bescheinigung ist der zuständigen Be-
hörde innerhalb von einem Monat nach Fertig-
stellung des Gebäudes vorzulegen. Die Pflicht
nach Satz 2 besteht auch, wenn der Eigentü-
mer den Lieferanten wechselt. Die Abrechnun-
gen der Lieferung von Biomethan oder von
biogenem Flüssiggas müssen die Bestätigung
des Lieferanten enthalten, dass im Fall der Lie-
ferung von Biomethan die Anforderungen
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe c und d oder im Fall der Lieferung von
biogenem Flüssiggas die Anforderungen nach
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c
im Abrechnungszeitraum erfüllt worden sind.
Die Abrechnungen sind vom Eigentümer min-
destens fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Lie-
ferung aufzubewahren.

§ 97 Aufgaben des
bevollmächtigten
Bezirksschornsteinfegers

(1) Bei einer heizungstechnischen Anlage prüft
der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger als
Beliehener im Rahmen der Feuerstättenschau
nach § 14 des Schornsteinfeger-Handwerksge-
setzes vom 26. November 2008 (BGBl. I S.
2242) in der jeweils geltenden Fassung, ob

1. ein Heizkessel, der nach Ablauf der Über-
gangsfristen nach den §§ 71i bis 71m oder
nach § 72, auch in Verbindung mit § 73,
außer Betrieb genommen werden musste,
weiterhin betrieben wird,

2. Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitun-
gen, die nach § 69 Absatz 2, auch in Ver-
bindung mit § 73, gedämmt werden muss-
ten, weiterhin ungedämmt sind und

3. die Abrechnungen und Bestätigungen nach
§ 96 Absatz 5 vorliegen.

(2) 1 Bei einer heizungstechnischen Anlage,
die in ein bestehendes Gebäude eingebaut
wird, prüft der bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfeger im Rahmen der bauordnungsrechtli-
chen Abnahme der Anlage oder, wenn eine
solche Abnahme nicht vorgesehen ist, als Be-
liehener im Rahmen der ersten Feuerstätten-
schau nach dem Einbau außerdem, ob

1. die Anforderungen nach § 57 Absatz 1 er-
füllt sind,

2. eine Zentralheizung mit einer zentralen
selbsttätig wirkenden Einrichtung zur Ver-
ringerung und Abschaltung der Wärmezu-
fuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elek-
trischer Antriebe nach § 61 Absatz 1 aus-
gestattet ist,

3. ein mit einem flüssigen oder gasförmigen
Brennstoff beschickter Heizkessel entge-
gen den Anforderungen nach den §§ 71 bis
71m eingebaut ist; dabei beschränkt sich
die Prüfung auf das Vorhandensein ent-
sprechender notwendiger Nachweise, Be-
lege oder Erklärungen,

4. bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserlei-
tungen sowie Armaturen die Wärmeabgabe
nach § 69 Absatz 1 begrenzt ist,

5. die Anforderungen an den Einbau von Hei-
zungsanlagen bei Nutzung von fester Bio-
masse nach § 71g eingehalten werden und

6. die Anforderungen an den Einbau von Wär-
mepumpen- oder Solarthermie-Hybridhei-
zungen nach § 71h eingehalten werden.

Satz 1 ist bei zu errichtenden Gebäuden ent-
sprechend anzuwenden. Die Rechtsgrundlage
nach den §§ 71 bis 71m oder § 102, auf die
sich der Eigentümer beim Einbau oder bei der
Aufstellung einer neuen heizungstechnischen
Anlage, die mit flüssigen, festen oder gasför-
migen Brennstoffen beschickt wird, stützt, ist
im Kehrbuch einzutragen.

(3) Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
ger weist den Eigentümer bei Nichterfüllung
der Pflichten oder bei Nichtbeachtung eines
Verbots aus den in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Vorschriften schriftlich auf diese
Pflichten oder Verbote hin und setzt eine an-
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gemessene Frist zu deren Nacherfüllung oder
zur Beseitigung eines verbotswidrigen Zu-
stands. Werden die Pflichten nicht innerhalb
der festgesetzten Frist erfüllt oder wird ein ver-
botswidriger Zustand nicht beseitigt, unterrich-
tet der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
ger unverzüglich die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde.

(4) Bei einer Zentralheizung, die in einem be-
stehenden Gebäude vorhanden ist, prüft der
bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger als
Beliehener im Rahmen der Feuerstättenschau,
ob der Eigentümer zur Nachrüstung nach § 61
Absatz 2 verpflichtet ist und diese Pflicht erfüllt
wurde. Bei Nichterfüllung der Pflicht unterrich-
tet der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
ger unverzüglich die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde.

(5) Die Erfüllung der Pflichten aus den in den
Absätzen 1, 2 und 4 genannten Vorschriften
kann durch Vorlage der Unternehmererklärun-
gen gegenüber dem bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger nachgewiesen werden. Es
bedarf dann keiner weiteren Prüfung durch den
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger.

§ 98 Registriernummer
(1) Wer einen Inspektionsbericht nach § 78
oder einen Energieausweis nach § 79 aus-
stellt, hat für diesen Bericht oder für diesen
Energieausweis bei der Registrierstelle eine
Registriernummer zu beantragen. Der Antrag
ist grundsätzlich elektronisch zu stellen. Eine
Antragstellung in Papierform ist zulässig, so-
weit die elektronische Antragstellung für den
Antragsteller eine unbillige Härte bedeuten
würde. Bei der Antragstellung sind Name und
Anschrift der nach Satz 1 antragstellenden
Person, das Land und die Postleitzahl der Be-
legenheit des Gebäudes, das Ausstellungsda-
tum des Inspektionsberichts oder des Ener-
gieausweises anzugeben sowie

1. in den Fällen des § 78 die Nennleistung der
inspizierten Klimaanlage oder der kombi-
nierten Klima- und Lüftungsanlage,

2. in den Fällen des § 79

a) die Art des Energieausweises: Energie-
bedarfs- oder Energieverbrauchsausweis
und

b) die Art des Gebäudes: Wohn- oder
Nichtwohngebäude, Neubau oder beste-
hendes Gebäude.

(2) Die Registrierstelle teilt dem Antragsteller
für jeden neu ausgestellten Inspektionsbericht
oder Energieausweis eine Registriernummer
zu. Die Registriernummer ist unverzüglich
nach Antragstellung zu erteilen.

§ 99 Stichprobenkontrollen
von Energieausweisen und
Inspektionsberichten über
Klimaanlagen

(1) Die zuständige Behörde (Kontrollstelle) un-
terzieht Inspektionsberichte über Klimaanla-
gen oder über kombinierte Klima- und Lüf-
tungsanlagen nach § 78 und Energieausweise
nach § 79 nach Maßgabe der folgenden Ab-
sätze einer Stichprobenkontrolle.

(2) Die Stichproben müssen jeweils einen statis-
tisch signifikanten Prozentanteil aller in einem
Kalenderjahr neu ausgestellten Energieaus-
weise und neu ausgestellten Inspektionsbe-
richte über Klimaanlagen erfassen. Die Stich-
probenkontrolle von Energieausweisen, die
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes bis zum
31. Juli 2021 ausgestellt werden und auf die
die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden
sind, kann nach dem 31. Juli 2021 durchge-
führt werden.

(3) Die Kontrollstelle kann bei der Registrier-
stelle Registriernummern und dort vorliegende
Angaben nach § 98 Absatz 1 zu neu ausge-
stellten Energieausweisen und Inspektionsbe-
richten über im jeweiligen Land belegene Ge-
bäude und Klimaanlagen verarbeiten, soweit
dies für die Vorbereitung der Durchführung der
Stichprobenkontrollen erforderlich ist. Nach
dem Abschluss der Stichprobenkontrolle hat
die Kontrollstelle die Daten nach Satz 1 jeden-
falls im Einzelfall unverzüglich zu löschen.
Kommt es auf Grund der Stichprobenkontrolle
zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens gegen
den Ausweisaussteller nach § 108 Absatz 1
Nummer 15, 17 oder 21 oder gegen die inspi-
zierende Person nach § 108 Absatz 1 Nummer
11 oder 21, so sind abweichend von Satz 2 die
Daten nach Satz 1, soweit diese im Rahmen
des Bußgeldverfahrens erforderlich sind, erst
nach dessen rechtskräftigem Abschluss un-
verzüglich zu löschen.

(4) Die gezogene Stichprobe von Energieaus-
weisen wird von der Kontrollstelle auf der
Grundlage der nachstehenden Optionen oder
gleichwertiger Maßnahmen überprüft:
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1. Validitätsprüfung der Eingabe-Gebäudeda-

ten, die zur Ausstellung des Energieauswei-
ses verwendet wurden, und der im Energie-
ausweis angegebenen Ergebnisse,

2. Prüfung der Eingabe-Gebäudedaten und
Überprüfung der im Energieausweis ange-
gebenen Ergebnisse einschließlich der ab-
gegebenen Modernisierungsempfehlungen,

3. vollständige Prüfung der Eingabe-Gebäude-
daten, die zur Ausstellung des Energieaus-
weises verwendet wurden, vollständige
Überprüfung der im Energieausweis angege-
benen Ergebnisse einschließlich der abgege-
benen Modernisierungsempfehlungen und,
falls dies insbesondere auf Grund des Einver-
ständnisses des Eigentümers des Gebäudes
möglich ist, Inaugenscheinnahme des Ge-
bäudes zur Prüfung der Übereinstimmung
zwischen den im Energieausweis angegebe-
nen Spezifikationen mit dem Gebäude, für
das der Energieausweis erstellt wurde.

Wird im Rahmen der Stichprobe ein Energie-
ausweis gezogen, der bereits auf der Grund-
lage von Landesrecht einer zumindest gleich-
wertigen Überprüfung unterzogen wurde, und
ist die Überprüfung einer der Optionen nach
Satz 1 gleichwertig, findet insofern keine er-
neute Überprüfung statt.

(5) Aussteller von Energieausweisen sind ver-
pflichtet, Kopien der von ihnen ausgestellten
Energieausweise und der zu deren Ausstel-
lung verwendeten Daten und Unterlagen zwei
Jahre ab dem Ausstellungsdatum des jeweili-
gen Energieausweises aufzubewahren, um die
Durchführung von Stichprobenkontrollen und
Bußgeldverfahren zu ermöglichen.

(6) Die Kontrollstelle kann zur Durchführung
der Überprüfung nach Absatz 4 Satz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 1 vom jeweiligen Ausstel-
ler die Übermittlung einer Kopie des Energie-
ausweises und die zu dessen Ausstellung ver-
wendeten Daten und Unterlagen verlangen.
Der Aussteller ist verpflichtet, dem Verlangen
der Kontrollbehörde zu entsprechen. Der
Energieausweis sowie die Daten und Unterla-
gen sind der Kontrollstelle grundsätzlich in
elektronischer Form zu übermitteln. Die Kon-
trollstelle darf hierfür ein Datenformat vorge-
ben. Eine Übermittlung in Papierform ist zuläs-
sig, soweit die elektronische Übermittlung für
den Antragsteller eine unbillige Härte bedeuten
würde. Angaben zum Eigentümer und zur
Adresse des Gebäudes darf die Kontrollstelle
nur verlangen, soweit dies zur Durchführung

der Überprüfung im Einzelfall erforderlich ist.
Werden die in Satz 6 genannten Angaben von
der Kontrollstelle nicht verlangt, hat der Aus-
steller Angaben zum Eigentümer und zur
Adresse des Gebäudes in der Kopie des Ener-
gieausweises sowie in den zu dessen Ausstel-
lung verwendeten Daten und Unterlagen vor
der Übermittlung unkenntlich zu machen. Im
Fall der Übermittlung von Angaben nach Satz 6
in Verbindung mit Satz 2 hat der Aussteller des
Energieausweises den Eigentümer des Gebäu-
des hierüber unverzüglich zu informieren.

(7) Die vom Aussteller nach Absatz 6 übermit-
telten Kopien von Energieausweisen, Daten
und Unterlagen dürfen, soweit sie personen-
bezogene Daten enthalten, von der Kontroll-
stelle nur für die Durchführung der Stichpro-
benkontrollen und hieraus resultierender Buß-
geldverfahren gegen den Ausweisaussteller
nach § 108 Absatz 1 Nummer 15, 17 oder 21
verarbeitet werden, soweit dies im Einzelfall je-
weils erforderlich ist. Die in Satz 1 genannten
Kopien, Daten und Unterlagen dürfen nur so
lange gespeichert oder aufbewahrt werden,
wie dies zur Durchführung der Stichproben-
kontrollen und der Bußgeldverfahren im Ein-
zelfall erforderlich ist. Sie sind nach Durchfüh-
rung der Stichprobenkontrollen und bei Einlei-
tung von Bußgeldverfahren nach deren rechts-
kräftigem Abschluss jeweils im Einzelfall unver-
züglich zu löschen oder zu vernichten. Im Üb-
rigen bleiben die Verordnung (EU) 2016/679,
das Bundesdatenschutzgesetz und die Daten-
schutzgesetze der Länder in der jeweils gel-
tenden Fassung unberührt.

(8) Die Absätze 5 bis 7 sind auf die Durchfüh-
rung der Stichprobenkontrolle von Inspektions-
berichten über Klimaanlagen entsprechend an-
zuwenden.

§ 100 Nicht personenbezogene
Auswertung von Daten

(1) Die Kontrollstelle kann den nicht personen-
bezogenen Anteil der Daten, die sie im Rah-
men des § 99 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4, 6
Satz 1 bis 5 und Absatz 8 verarbeitet hat, un-
befristet zur Verbesserung der Erfüllung von
Aufgaben der Energieeinsparung auswerten.

(2) Die Auswertung kann sich bei Energieaus-
weisen insbesondere auf folgende Merkmale
beziehen:

1. Art des Energieausweises: Energiebedarfs-
oder Energieverbrauchsausweis,
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2. Anlass der Ausstellung des Energieauswei-

ses nach § 80 Absatz 1 bis 6,

3. Art des Gebäudes: Wohn- oder Nichtwohn-
gebäude, Neubau oder bestehendes Ge-
bäude,

4. Gebäudeeigenschaften, wie die Eigenschaf-
ten der wärmeübertragendenden Umfas-
sungsfläche und die Art der heizungs-,
kühl- und raumlufttechnischen Anlagen-
technik sowie der Warmwasserversorgung,
bei Nichtwohngebäuden auch die Art der
Nutzung und die Zonierung,

5. Werte des Endenergiebedarfs oder -ver-
brauchs sowie des Primärenergiebedarfs
oder -verbrauchs für das Gebäude,

6. wesentliche Energieträger für Heizung und
Warmwasser,

7. Einsatz erneuerbarer Energien und

8. Land und Landkreis der Belegenheit des
Gebäudes ohne Angabe des Ortes, der
Straße und der Hausnummer.

(3) Die Auswertung kann sich bei Inspektions-
berichten über Klimaanlagen insbesondere auf
folgende Merkmale beziehen:

1. Nennleistung der inspizierten Klimaanlage,

2. Art des Gebäudes: Wohn- oder Nichtwohn-
gebäude und

3. Land und Landkreis der Belegenheit des
Gebäudes, ohne Angabe des Ortes, der
Straße und der Hausnummer.

§ 101 Verordnungsermächti-
gung; Erfahrungsberichte
der Länder

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt,
zu den in § 78 und in den §§ 98 bis 100 ge-
troffenen Regelungen zur Erfassung und Kon-
trolle von Inspektionsberichten und Energie-
ausweisen sowie zur nicht personenbezoge-
nen Auswertung der hierbei erhobenen und
gespeicherten Daten durch Rechtsverordnung
Regelungen zu erlassen

1. zur Art der Durchführung der Erfassung und
Kontrolle von Inspektionsberichten und
Energieausweisen sowie zur nicht perso-
nenbezogenen Auswertung der hierbei er-
hobenen und gespeicherten Daten, die
über die Vorgaben der in § 78 und in den
§§ 98 bis 100 getroffenen Regelungen hi-
nausgehen, sowie

2. zum Verfahren, die auch von den in § 78
und in den §§ 98 bis 100 getroffenen Rege-
lungen abweichen können.

(2) Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung die Übertra-
gung von Aufgaben zur Erfassung und Kon-
trolle von Inspektionsberichten und Energie-
ausweisen sowie zur nicht personenbezoge-
nen Auswertung der hierbei erhobenen und
gespeicherten Daten, die in § 78 und in den
§§ 98 bis 100 und in einer Rechtsverordnung
nach Absatz 1 geregelt sind, auf folgende
Stellen zu regeln:

1. auf bestehende Behörden in den Ländern,
auch auf bestehende Körperschaften oder
Anstalten des öffentlichen Rechts, die der
Aufsicht des jeweiligen Landes unterste-
hen, oder

2. auf Fachvereinigungen oder Sachverstän-
dige (Beleihung).

Bei der Übertragung im Wege der Beleihung
können die Landesregierungen in der Rechts-
verordnung nach Satz 1 Nummer 2 auch die
Voraussetzungen und das Verfahren der Belei-
hung regeln; dabei muss sichergestellt wer-
den, dass die Aufgaben von der beliehenen
Stelle entsprechend den in § 78 und in den
§§ 98 bis 100 getroffenen Regelungen und
der Rechtsverordnung nach Absatz 1 wahrge-
nommen werden. Beliehene unterstehen der
Aufsicht der jeweils zuständigen Behörde.

(3) Die Landesregierungen können die Er-
mächtigungen nach den Absätzen 1 und 2
Satz 1 und 2 durch Rechtsverordnung auf an-
dere Behörden übertragen.

(4) Die Länder berichten der Bundesregierung
erstmals zum 1. März 2024, danach alle drei
Jahre, über die wesentlichen Erfahrungen mit
den Stichprobenkontrollen nach § 99. Die Be-
richte dürfen keine personenbezogenen Daten
enthalten.

§ 102 Befreiungen
(1) Die nach Landesrecht zuständigen Behör-
den haben auf Antrag des Eigentümers oder
Bauherren von den Anforderungen dieses Ge-
setzes zu befreien, soweit

1. die Ziele dieses Gesetzes durch andere als
in diesem Gesetz vorgesehene Maßnah-
men im gleichen Umfang erreicht werden
oder
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2. die Anforderungen im Einzelfall wegen be-

sonderer Umstände durch einen unange-
messenen Aufwand oder in sonstiger Weise
zu einer unbilligen Härte führen.

Eine unbillige Härte liegt insbesondere vor,
wenn die erforderlichen Aufwendungen inner-
halb der üblichen Nutzungsdauer, bei Anforde-
rungen an bestehende Gebäude innerhalb an-
gemessener Frist durch die eintretenden Ein-
sparungen nicht erwirtschaftet werden kön-
nen, das heißt, wenn die notwendigen Investi-
tionen nicht in einem angemessenen Verhältnis
zum Ertrag stehen. Eine unbillige Härte liegt
auch vor, wenn die notwendigen Investitionen
nicht in einem angemessenen Verhältnis zum
Wert des Gebäudes stehen. Hierbei sind unter
Berücksichtigung des Ziels dieses Gesetzes
die zur Erreichung dieses Ziels erwartbaren
Preisentwicklungen für Energie einschließlich
der Preise für Treibhausgase nach dem euro-
päischen und dem nationalen Emissionshandel
zu berücksichtigen. Eine unbillige Härte liegt
auch vor, wenn aufgrund besonderer persönli-
cher Umstände die Erfüllung der Anforderun-
gen des Gesetzes nicht zumutbar ist.

(2) Absatz 1 ist auf die Vorschriften von Teil 5
nicht anzuwenden.

(3) Die Erfüllung der Voraussetzungen nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 hat der Eigentümer
oder der Bauherr darzulegen und nachzuwei-
sen. Die nach Landesrecht zuständige Be-
hörde kann auf Kosten des Eigentümers oder
Bauherrn die Vorlage einer Beurteilung der Er-
füllung der Voraussetzungen nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 durch qualifizierte Sachver-
ständige verlangen.

(4) Bis zum 31. Dezember 2024 können die
nach Landesrecht zuständigen Behörden auf
Antrag die zulässige Nutzungsdauer von Ge-
bäuden im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 6
und des § 104 Satz 2 um weitere zwei Jahre
verlängern, wenn ansonsten die Unterbrin-
gung von Geflüchteten durch die öffentliche
Hand oder im öffentlichen Auftrag erheblich
verzögert würde.

(5) Die nach Landesrecht zuständigen Behör-
den haben einen Eigentümer, der zum Zeit-
punkt der Antragstellung seit mindestens
sechs Monaten ununterbrochen einkommens-
abhängige Sozialleistungen bezogen hat, auf
Antrag von den Anforderungen des § 71 Ab-
satz 1 zu befreien. Die Befreiung erlischt nach
Ablauf von zwölf Monaten, wenn nicht in dieser

Zeit eine andere Heizungsanlage eingebaut
wurde. Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend
für Personen anzuwenden, die aufgrund
schuldrechtlicher oder dinglicher Vereinbarun-
gen anstelle des Eigentümers zum Austausch
der Heizungsanlage verpflichtet sind.

§ 103 Innovationsklausel
(1) Bis zum 31. Dezember 2025 können die
nach Landesrecht zuständigen Behörden auf
Antrag nach § 102 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1

1. von den Anforderungen des § 10 Absatz 2
befreien, wenn

a) ein Wohngebäude so errichtet wird, dass
die Treibhausgasemissionen des Gebäu-
des gleichwertig begrenzt werden und
der Höchstwert des Jahres-Endenergie-
bedarfs für Heizung, Warmwasserberei-
tung, Lüftung und Kühlung das 0,55fache
des auf die Gebäudenutzfläche bezoge-
nen Wertes des Jahres-Endenergiebe-
darfs eines Referenzgebäudes, das die
gleiche Geometrie, Gebäudenutzfläche
und Ausrichtung wie das zu errichtende
Gebäude aufweist und der technischen
Referenzausführung der Anlage 1 ent-
spricht, nicht überschreitet oder

b) ein Nichtwohngebäude so errichtet wird,
dass die Treibhausgasemissionen des
Gebäudes gleichwertig begrenzt werden
und der Höchstwert des Jahres-End-
energiebedarfs für Heizung, Warmwas-
serbereitung, Lüftung, Kühlung und ein-
gebaute Beleuchtung das 0,55fache des
auf die Nettogrundfläche bezogenen Wer-
tes des Jahres-Endenergiebedarfs eines
Referenzgebäudes, das die gleiche Geo-
metrie, Nettogrundfläche, Ausrichtung
und Nutzung, einschließlich der Anord-
nung der Nutzungseinheiten, wie das zu
errichtende Gebäude aufweist und der
technischen Referenzausführung der An-
lage 2 entspricht, nicht überschreitet oder

2. von den Anforderungen des § 50 Absatz 1
in Verbindung mit § 48 befreien, wenn

a) ein Wohngebäude so geändert wird, dass
die Treibhausgasemissionen des Gebäu-
des gleichwertig begrenzt werden und
der Jahres-Endenergiebedarf für Heizung,
Warmwasserbereitung, Lüftung und Küh-
lung das 1,4fache des auf die Gebäuden-
utzfläche bezogenen Wertes des Jahres-
Endenergiebedarfs eines Referenzgebäu-
des, das die gleiche Geometrie, Gebäu-
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denutzfläche und Ausrichtung wie das ge-
änderte Gebäude aufweist und der tech-
nischen Referenzausführung der Anlage 1
entspricht, nicht überschreitet oder

b) ein Nichtwohngebäude so geändert wird,
dass die Treibhausgasemissionen des
Gebäudes gleichwertig begrenzt werden
und der Jahres-Endenergiebedarf für Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Lüftung,
Kühlung und eingebaute Beleuchtung
das 1,4fache des auf die Nettogrundflä-
che bezogenen Wertes des Jahres-End-
energiebedarfs eines Referenzgebäudes,
das die gleiche Geometrie, Nettogrund-
fläche, Ausrichtung und Nutzung, ein-
schließlich der Anordnung der Nutzungs-
einheiten, wie das geänderte Gebäude
aufweist und der technischen Referenz-
ausführung der Anlage 2 entspricht, nicht
überschreitet.

Die technische Referenzausführung in den
Nummern 1.13 bis 9 der Anlage 2 ist nur inso-
weit zu berücksichtigen, wie eines der dort ge-
nannten Systeme in dem zu errichtenden Ge-
bäude ausgeführt wird oder in dem geänder-
ten Gebäude ausgeführt ist. In den Fällen des
Satzes 1 Nummer 1 darf der spezifische, auf
die wärmeübertragende Umfassungsfläche be-
zogene Transmissionswärmeverlust eines zu
errichtenden Wohngebäudes das 1,2fache
des entsprechenden Wertes eines Referenz-
gebäudes nach der Anlage 1 und ein zu errich-
tendes Nichtwohngebäude das 1,25fache der
Höchstwerte der mittleren Wärmedurch-
gangskoeffizienten der wärmeübertragenden
Umfassungsfläche nach der Anlage 3 nicht
überschreiten.

(2) Der Antragsteller hat der nach Landesrecht
zuständigen Behörde spätestens ein Jahr
nach Abschluss der Maßnahme nach Absatz 1
einen Bericht mit den wesentlichen Erfahrun-
gen bei der Anwendung der Regelung, insbe-
sondere über Investitionskosten, Energiever-
bräuche und, soweit synthetisch erzeugte
Energieträger in flüssiger oder gasförmiger
Form genutzt werden, über die Herkunft, die
Erzeugung und die Kosten dieser Energieträ-
ger sowie die Bestimmung der Treibhausgas-
emissionen, vorzulegen. Die Länder können
der Bundesregierung Daten der Berichte nach
Satz 1 zum Zwecke der Auswertung zur Verfü-
gung stellen.

(3) Bis zum 31. Dezember 2025 können Bau-
herren oder Eigentümer bei Änderung ihrer
Gebäude, die in räumlichem Zusammenhang

stehen, eine Vereinbarung über die gemein-
same Erfüllung der Anforderungen nach § 50
Absatz 1 in Verbindung mit § 48 treffen, wenn
sichergestellt ist, dass die von der Vereinba-
rung erfassten geänderten Gebäude in ihrer
Gesamtheit die Anforderungen nach § 50 Ab-
satz 1 erfüllen. Jedes geänderte Gebäude,
das von der Vereinbarung erfasst wird, muss
eine Mindestqualität der Anforderungen an die
wärmeübertragende Umfassungsfläche ein-
halten. Die Mindestqualität nach Satz 2 gilt als
erfüllt, wenn die Wärmedurchgangskoeffizien-
ten der geänderten Außenbauteile jedes ein-
zelnen Gebäudes die Höchstwerte der Wär-
medurchgangskoeffizienten nach § 48 in Ver-
bindung mit Anlage 7 um nicht mehr als 40
Prozent überschreiten.

(4) Einer Vereinbarung nach Absatz 3 muss
eine einheitliche Planung zugrunde liegen, die
eine Realisierung der Maßnahmen an allen von
der Vereinbarung erfassten Gebäuden in einem
zeitlichen Zusammenhang von nicht mehr als
drei Jahren vorsieht. Der zuständigen Behörde
ist die Vereinbarung anzuzeigen. § 107 Absatz 5
bis 7 ist entsprechend anzuwenden.

Besondere Gebäude, Bußgeld-
vorschriften, Anschluss- und
Benutzungszwang

§ 104 Kleine Gebäude und
Gebäude aus Raumzellen

Werden bei einem zu errichtenden kleinen Ge-
bäude die für den Fall des erstmaligen Einbaus
anzuwendenden Höchstwerte der Wärme-
durchgangskoeffizienten der Außenbauteile
nach § 48 eingehalten, gelten die Anforderun-
gen des § 10 Absatz 2 als erfüllt. Satz 1 ist auf
ein Gebäude entsprechend anzuwenden, das
für eine Nutzungsdauer von höchstens fünf
Jahren bestimmt und aus Raumzellen von je-
weils bis zu 50 Quadratmetern Nutzfläche zu-
sammengesetzt ist.

§ 105 Baudenkmäler und
sonstige besonders erhal-
tenswerte Bausubstanz

Soweit bei einem Baudenkmal, bei auf Grund
von Vorschriften des Bundes- oder Landes-
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rechts besonders geschützter Bausubstanz
oder bei sonstiger besonders erhaltenswerter
Bausubstanz die Erfüllung der Anforderungen
dieses Gesetzes die Substanz oder das Er-
scheinungsbild beeinträchtigt oder andere Maß-
nahmen zu einem unverhältnismäßig hohen
Aufwand führen, kann von den Anforderungen
dieses Gesetzes abgewichen werden.

§ 106 Gemischt genutzte
Gebäude

(1) Teile eines Wohngebäudes, die sich hin-
sichtlich der Art ihrer Nutzung und der gebäu-
detechnischen Ausstattung wesentlich von der
Wohnnutzung unterscheiden und die einen
nicht unerheblichen Teil der Gebäudenutzflä-
che umfassen, sind getrennt als Nichtwohnge-
bäude zu behandeln.

(2) Teile eines Nichtwohngebäudes, die dem
Wohnen dienen und einen nicht unerheblichen
Teil der Nettogrundfläche umfassen, sind ge-
trennt als Wohngebäude zu behandeln.

(3) Die Berechnung von Trennwänden und
Trenndecken zwischen Gebäudeteilen richtet
sich in den Fällen der Absätze 1 und 2 nach
§ 29 Absatz 1.

§ 107 Wärmeversorgung
im Quartier

(1) In den Fällen des § 10 Absatz 2 oder des
§ 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 48 können
Bauherren oder Eigentümer, deren Gebäude
in räumlichem Zusammenhang stehen, Verein-
barungen über eine gemeinsame Versorgung
ihrer Gebäude mit Wärme oder Kälte treffen,
um die jeweiligen Anforderungen nach § 10
Absatz 2 oder nach § 50 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 48 zu erfüllen. Gegenstand von
Vereinbarungen nach Satz 1 können insbe-
sondere sein:

1. die Errichtung und der Betrieb gemeinsa-
mer Anlagen zur zentralen oder dezentralen
Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Spei-
cherung von Wärme und Kälte aus erneuer-
baren Energien oder Kraft-Wärme-Kopp-
lung,

2. die gemeinsame Erfüllung der Anforderung
nach § 71 Absatz 1,

3. die Benutzung von Grundstücken, deren
Betreten und die Führung von Leitungen
über Grundstücke.

(2) Treffen Bauherren oder Eigentümer eine
Vereinbarung nach Absatz 1, sind die Anfor-
derungen nach § 10 Absatz 2 Nummer 1 und
2 und nach § 50 Absatz 1 in Verbindung mit
§ 48 für jedes Gebäude, das von der Verein-
barung erfasst wird, einzuhalten. § 103 Ab-
satz 3 bleibt unberührt.

(3) Treffen Bauherren oder Eigentümer eine
Vereinbarung zur gemeinsamen Erfüllung der
Anforderung nach § 71 Absatz 1, muss der
Wärme- und Kälteenergiebedarf ihrer Ge-
bäude insgesamt in einem Umfang durch
Maßnahmen nach § 71 Absatz 1 gedeckt wer-
den, der mindestens der Summe entspricht,
die sich aus den einzelnen Deckungsanteilen
nach § 71 Absatz 1 ergibt.

(4) Dritte, insbesondere Energieversorgungs-
unternehmen, können an Vereinbarungen im
Sinne des Absatzes 1 beteiligt werden. § 22
bleibt unberührt.

(5) Die Vereinbarung ist der zuständigen Be-
hörde auf Verlangen vorzulegen.

(6) Eine Vereinbarung im Sinne des Absatzes 1
bedarf der Schriftform, soweit nicht durch
Rechtsvorschriften eine andere Form vorge-
schrieben ist.

(7) Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 sind
entsprechend anwendbar, wenn die Ge-
bäude, die im räumlichen Zusammenhang ste-
hen und nach den Absätzen 1 bis 4 gemein-
sam Anforderungen dieses Gesetzes erfüllen,
einem Eigentümer gehören. An die Stelle der
Vereinbarung nach Absatz 1 tritt eine schrift-
liche Dokumentation des Eigentümers, die der
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzule-
gen ist.

§ 108 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder leichtfertig

1. entgegen § 15 Absatz 1, § 16, § 18 Ab-
satz 1 Satz 1 oder § 19 ein dort genanntes
Gebäude nicht richtig errichtet,

2. entgegen § 47 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass eine dort genannte Geschoss-
decke gedämmt ist,

3. entgegen § 48 Satz 1 eine dort genannte
Maßnahme nicht richtig ausführt,

§ 107 Abs. 5 bis 7: Zur Anwendung vgl. § 103 Abs. 4 Satz 3
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4. entgegen § 60a Absatz 1 Satz 1 eine Wär-

mepumpe nicht oder nicht rechtzeitig einer
Betriebsprüfung unterzieht,

5. entgegen § 60a Absatz 5 Satz 2 oder § 60b
Absatz 5 Satz 2 eine Optimierungsmaß-
nahme nicht oder nicht rechtzeitig durch-
führt,

6. entgegen § 60b Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2
eine Heizungsanlage nicht oder nicht
rechtzeitig einer Heizungsprüfung unter-
zieht,

7. entgegen § 60c Absatz 1 ein Heizungssys-
tem nicht oder nicht rechtzeitig hydraulisch
abgleicht,

8. entgegen § 61 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür
Sorge trägt, dass eine Zentralheizung mit
einer dort genannten Einrichtung ausge-
stattet ist,

9. entgegen § 61 Absatz 2 eine dort ge-
nannte Ausstattung nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig nachrüstet,

10. entgegen § 63 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür
Sorge trägt, dass eine heizungstechnische
Anlage mit Wasser als Wärmeträger mit
einer dort genannten Einrichtung ausge-
stattet ist,

11. entgegen § 69 oder § 70 nicht dafür Sorge
trägt, dass die Wärmeabgabe oder Wär-
meaufnahme dort genannter Leitungen
oder Armaturen begrenzt wird,

12. entgegen § 71 Absatz 2 Satz 3 eine Hei-
zungsanlage nicht richtig einbaut, nicht
richtig aufstellt oder nicht richtig betreibt,

13. entgegen § 71 Absatz 9 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass Wärme zu einem dort ge-
nannten Zeitpunkt mindestens in der dort
genannten Menge mit einem dort genann-
ten Brennstoff erzeugt wird,

14. entgegen § 71a Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, ein Nichtwohnge-
bäude nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig ausrüstet,

15. entgegen § 71b Absatz 1 Satz 3 oder Ab-
satz 2 Satz 2 eine Bestätigung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig erbringt,

16. entgegen § 71d Absatz 1 oder Absatz 2
Satz 1 oder Satz 2 eine Stromdirekthei-
zung einbaut oder aufstellt,

17. entgegen § 71f Absatz 1 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass mindestens 65 Prozent der

mit der Anlage bereitgestellten Wärme aus
den dort genannten Brennstoffen erzeugt
werden,

18. entgegen § 71g Nummer 1 oder Nummer 2
nicht sicherstellt, dass die Nutzung der
festen Biomasse in einem automatisch be-
schickten Biomasseofen mit Wasser als
Wärmeträger oder einem Biomassekessel
erfolgt und ausschließlich dort genannte
Biomasse eingesetzt wird,

19. entgegen § 71h Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 2 eine Wärmepumpen-Hybridheizung
oder eine Solarthermie-Hybridheizung ein-
baut oder aufstellt oder betreibt,

20. entgegen § 72 Absatz 1, 2 oder Absatz 4
einen Heizkessel betreibt,

21. entgegen § 74 Absatz 1 eine Inspektion
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
durchführen lässt,

22. entgegen § 77 Absatz 1 eine Inspektion
durchführt,

23. entgegen § 80 Absatz 1 Satz 2, auch in
Verbindung mit Satz 3, nicht sicherstellt,
dass ein Energieausweis oder eine Kopie
übergeben wird,

24. entgegen § 80 Absatz 4 Satz 1 oder 4, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 5,
einen Energieausweis oder eine Kopie
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig vorlegt,

25. entgegen § 80 Absatz 4 Satz 5, auch in
Verbindung mit Absatz 5, einen Energie-
ausweis oder eine Kopie nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
übergibt,

26. entgegen § 83 Absatz 1 Satz 2 oder Ab-
satz 3 Satz 1 nicht dafür Sorge trägt, dass
dort genannte Daten richtig sind,

27. entgegen § 87 Absatz 1, auch in Verbin-
dung mit Absatz 2, nicht sicherstellt, dass
die Immobilienanzeige die dort genannten
Pflichtangaben enthält,

28. entgegen § 88 Absatz 1 einen Energieaus-
weis ausstellt,

29. entgegen § 96 Absatz 1 oder Absatz 4
eine Bestätigung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt,

30. entgegen § 96 Absatz 5 Satz 2 eine Ab-
rechnung nicht oder nicht mindestens fünf
Jahre aufbewahrt,
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31. entgegen § 96 Absatz 6 Satz 1, auch in

Verbindung mit Satz 2, eine Bescheinigung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig ausstellen lässt oder nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig vorlegt oder

32. einer vollziehbaren Anordnung nach § 99
Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung mit
Absatz 8, zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet
werden

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1
bis 3, 8 bis 11 und 20 mit einer Geldbuße
bis zu fünfzigtausend Euro,

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 21
bis 28 mit einer Geldbuße bis zu zehntau-
send Euro und

3. in den Fällen des Absatzes 1

a) Nummer 4 bis 7, 14, 15 und 29 bis 32,

b) Nummer 12, 13 und 16 bis 19

mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 Buch-
stabe b ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten anzuwenden.

§ 109 Anschluss- und
Benutzungszwang

Die Gemeinden und Gemeindeverbände kön-
nen von einer Bestimmung nach Landesrecht,
die sie zur Begründung eines Anschluss- und
Benutzungszwangs an ein Netz der öffentli-
chen Fernwärme- oder Fernkälteversorgung
ermächtigt, auch zum Zwecke des Klima- und
Ressourcenschutzes Gebrauch machen.

Übergangsvorschriften

§ 110 Anforderungen an Anlagen
der Heizungs-, Kühl- und
Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung
und an Anlagen zur
Nutzung erneuerbarer
Energien

Die technischen Anforderungen dieses Geset-
zes an Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raum-
lufttechnik sowie der Warmwasserversorgung
und an Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien gelten, solange und soweit ein
Durchführungsrechtsakt auf der Grundlage
der Richtlinie 2009/125/EG nicht etwas ande-
res vorschreibt.

§ 111 Allgemeine
Übergangsvorschriften

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht
anzuwenden auf Vorhaben, welche die Errich-
tung, die Änderung, die größere Renovierung,
die Erweiterung oder den Ausbau von Gebäu-
den zum Gegenstand haben, falls die Bauan-
tragstellung oder der Antrag auf Zustimmung
oder die Bauanzeige vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes erfolgte. Für diese Vorhaben sind
die Bestimmungen der mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes zugleich abgelösten oder ge-
änderten Rechtsvorschriften in den zum Zeit-
punkt der Bauantragstellung oder des Antrags
auf Zustimmung oder der Bauanzeige jeweils
geltenden Fassungen weiter anzuwenden. Die
Sätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden
auf alle Fälle nicht genehmigungsbedürftiger
Vorhaben; für Vorhaben, die nach Maßgabe des
Bauordnungsrechts der zuständigen Behörde
zur Kenntnis zu geben sind, ist dabei auf den
Zeitpunkt des Eingangs der Kenntnisgabe bei
der zuständigen Behörde und für sonstige nicht
genehmigungsbedürftige, insbesondere geneh-
migungs-, anzeige- und verfahrensfreie Vorha-
ben auf den Zeitpunkt des Beginns der Bauaus-
führung abzustellen.

(2) Auf Vorhaben, welche die Errichtung, die Än-
derung, die größere Renovierung, die Erweite-
rung oder den Ausbau von Gebäuden zum Ge-
genstand haben, ist dieses Gesetz in der zum
Zeitpunkt der Bauantragstellung, des Antrags
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auf Zustimmung oder der Bauanzeige gelten-
den Fassung anzuwenden. Satz 1 ist entspre-
chend anzuwenden auf alle Fälle nicht genehmi-
gungsbedürftiger Vorhaben; für Vorhaben, die
nach Maßgabe des Bauordnungsrechts der zu-
ständigen Behörde zur Kenntnis zu geben sind,
ist dabei auf den Zeitpunkt des Eingangs der
Kenntnisgabe bei der zuständigen Behörde und
für sonstige nicht genehmigungsbedürftige, ins-
besondere genehmigungs-, anzeige- und ver-
fahrensfreie Vorhaben auf den Zeitpunkt des
Beginns der Bauausführung abzustellen.

(3) Auf Verlangen des Bauherren ist abwei-
chend von den Absätzen 1 und 2 das jeweils
neue Recht anzuwenden, wenn über den Bau-
antrag oder über den Antrag auf Zustimmung
oder nach einer Bauanzeige noch nicht be-
standskräftig entschieden worden ist.

§ 112 Übergangsvorschriften
für Energieausweise

(1) Wird nach dem 1. November 2020 ein Ener-
gieausweis gemäß § 80 Absatz 1, 2 oder Ab-
satz 3 für ein Gebäude ausgestellt, auf das vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltende
Rechtsvorschriften anzuwenden sind, ist in der
Kopfzeile zumindest der ersten Seite des Ener-
gieausweises in geeigneter Form die ange-
wandte Fassung der für den Energieausweis
maßgeblichen Rechtsvorschrift anzugeben.

(2) Wird nach dem 1. November 2020 ein Ener-
gieausweis gemäß § 80 Absatz 3 Satz 1 oder
Absatz 6 Satz 1 für ein Gebäude ausgestellt,
sind die Vorschriften der Energieeinsparverord-
nung bis zum 1. Mai 2021 weiter anzuwenden.

(3) § 87 ist auf Energieausweise, die nach dem
30. September 2007 und vor dem 1. Mai 2014
ausgestellt worden sind, mit den folgenden
Maßgaben anzuwenden. Als Pflichtangabe
nach § 87 Absatz 1 Nummer 2 ist in Immobi-
lienanzeigen anzugeben:

1. bei Energiebedarfsausweisen für Wohnge-
bäude der Wert des Endenergiebedarfs,
der auf Seite 2 des Energieausweises ge-
mäß dem bei Ausstellung maßgeblichen
Muster angegeben ist,

2. bei Energieverbrauchsausweisen für Wohn-
gebäude der Energieverbrauchskennwert,
der auf Seite 3 des Energieausweises ge-
mäß dem bei Ausstellung maßgeblichen
Muster angegeben ist; ist im Energiever-
brauchskennwert der Energieverbrauch für
Warmwasser nicht enthalten, so ist der Ener-
gieverbrauchskennwert um eine Pauschale

von 20 Kilowattstunden pro Jahr und Qua-
dratmeter Gebäudenutzfläche zu erhöhen,

3. bei Energiebedarfsausweisen für Nichtwohn-
gebäude der Gesamtwert des Endenergie-
bedarfs, der Seite 2 des Energieausweises
gemäß dem bei Ausstellung maßgeblichen
Muster zu entnehmen ist,

4. bei Energieverbrauchsausweisen für Nicht-
wohngebäude sowohl der Heizenergiever-
brauchs- als auch der Stromverbrauchs-
kennwert, die Seite 3 des Energieauswei-
ses gemäß dem bei Ausstellung maßgebli-
chen Muster zu entnehmen sind.

Bei Energieausweisen für Wohngebäude nach
Satz 1, bei denen noch keine Energieeffizienz-
klasse angegeben ist, darf diese freiwillig ange-
geben werden, wobei sich die Klasseneinteilung
gemäß § 86 aus dem Endenergieverbrauch oder
dem Endenergiebedarf des Gebäudes ergibt.

(4) In den Fällen des § 80 Absatz 4 und 5 sind
begleitende Modernisierungsempfehlungen zu
noch geltenden Energieausweisen, die nach
Maßgabe der am 1. Oktober 2007 oder am
1. Oktober 2009 in Kraft getretenen Fassung
der Energieeinsparverordnung ausgestellt wor-
den sind, dem potenziellen Käufer oder Mieter
zusammen mit dem Energieausweis vorzule-
gen und dem Käufer oder neuen Mieter mit
dem Energieausweis zu übergeben; für die
Vorlage und die Übergabe sind im Übrigen die
Vorgaben des § 80 Absatz 4 und 5 entspre-
chend anzuwenden.

§ 113 Übergangsvorschriften
für Aussteller von Energie-
ausweisen

(1) Zur Ausstellung von Energieausweisen für
bestehende Wohngebäude nach § 80 Absatz 3
sind ergänzend zu § 88 auch Personen berech-
tigt, die vor dem 25. April 2007 nach Maßgabe
der Richtlinie des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie über die Förderung der
Beratung zur sparsamen und rationellen Ener-
gieverwendung in Wohngebäuden vor Ort vom
7. September 2006 (BAnz S. 6379) als Antrags-
berechtigte beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle registriert worden sind.

(2) Zur Ausstellung von Energieausweisen für
bestehende Wohngebäude nach § 80 Absatz 3
sind ergänzend zu § 88 auch Personen be-
rechtigt, die am 25. April 2007 über eine abge-
schlossene Berufsausbildung im Baustoff-
Fachhandel oder in der Baustoffindustrie und
eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung
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zum Energiefachberater im Baustoff-Fachhan-
del oder in der Baustoffindustrie verfügt
haben. Satz 1 ist entsprechend auf Personen
anzuwenden, die eine solche Weiterbildung
vor dem 25. April 2007 begonnen haben, nach
erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung.

(3) Zur Ausstellung von Energieausweisen für
bestehende Wohngebäude nach § 80 Absatz
3 sind ergänzend zu § 88 auch Personen be-
rechtigt, die am 25. April 2007 über eine abge-
schlossene Fortbildung auf der Grundlage des
§ 42a der Handwerksordnung für Energiebe-
ratung im Handwerk verfügt haben. Satz 1 ist
entsprechend auf Personen anzuwenden, die
eine solche Fortbildung vor dem 25. April 2007
begonnen haben, nach erfolgreichem Ab-
schluss der Fortbildung.

§ 114 Übergangsvorschrift über
die vorläufige Wahrnehmung
von Vollzugsaufgaben der
Länder durch das Deutsche
Institut für Bautechnik

Bis zum Inkrafttreten der erforderlichen jewei-
ligen landesrechtlichen Regelungen zur Auf-

gabenübertragung nimmt das Deutsche Insti-
tut für Bautechnik vorläufig die Aufgaben des
Landesvollzugs als Registrierstelle nach § 98
und als Kontrollstelle nach § 99 wahr. Die vor-
läufige Aufgabenwahrnehmung als Kontroll-
stelle nach Satz 1 bezieht sich nur auf die
Überprüfung von Stichproben auf der Grund-
lage der in § 99 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1
und 2 geregelten Optionen oder gleichwerti-
ger Maßnahmen, soweit diese Aufgaben
elektronisch durchgeführt werden können.
Die Sätze 1 und 2 sind längstens fünf Jahre
nach Inkrafttreten dieser Regelung anzuwen-
den.

§ 115 Übergangsvorschrift für
Geldbußen

§ 108 Absatz 1 Nummer 12 und 16 bis 19,
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b und
Satz 2 ist bis zum Ablauf der Fristen nach § 71
Absatz 8 nicht anzuwenden auf den Eigentü-
mer eines Wohngebäudes mit nicht mehr als
sechs Wohnungen, wenn dieser das Wohnge-
bäude selber bewohnt.

Anlage 1 (zu § 15 Absatz 1)
Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Wohngebäude)

Referenzausführung/Wert (Maßeinheit)
Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft

(zu den Nummern 1.1 bis 4)
1.1 Außenwand (einschließlich

Einbauten, wie Rollladenkästen),
Geschossdecke gegen Außenluft

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2•K)

1.2 Außenwand gegen Erdreich,
Bodenplatte, Wände und Decken
zu unbeheizten Räumen

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2•K)

1.3 Dach, oberste Geschossdecke,
Wände zu Abseiten Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2•K)

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,3 W/(m2•K)1.4 Fenster, Fenstertüren

Gesamtenergiedurchlassgrad
der Verglasung

Bei Berechnung nach
• DIN V 4108-6:

2003-06:
g⊥ = 0,60

• DIN V 18599-2:
2018-09:
g = 0,60
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Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,4 W/(m2•K)1.5 Dachflächenfenster, Glasdächer
und Lichtbänder

Gesamtenergiedurchlassgrad
der Verglasung

Bei Berechnung nach
• DIN V 4108-6:

2003-06:
g⊥ = 0,60

• DIN V 18599-2:
2018-09:
g = 0,60

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2•K)1.6 Lichtkuppeln

Gesamtenergiedurchlassgrad
der Verglasung

Bei Berechnung nach
• DIN V 4108-6:

2003-06:
g⊥ = 0,64

• DIN V 18599-2:
2018-09:

Referenzausführung/Wert (Maßeinheit)
Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft

(zu den Nummern 1.1 bis 4)

1.7 Außentüren; Türen gegen
unbeheizte Räume Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2•K)

2 Bauteile nach den Nummern 1.1
bis 1.7 Wärmebrückenzuschlag ΔUWB = 0,05 W/(m2•K)

3 Solare Wärmegewinne über
opake Bauteile wie das zu errichtende Gebäude

4 Luftdichtheit der Gebäudehülle Bemessungswert n50 Bei Berechnung nach
• DIN V 4108-6:

2003-06:
mit Dichtheitsprüfung

• DIN V 18599-2:
2018-09:
nach Kategorie I

5 Sonnenschutzvorrichtung keine Sonnenschutzvorrichtung
6 Heizungsanlage • Wärmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert, bei

der Berechnung nach § 20 Absatz 1 nach 1994), Erdgas,
Aufstellung:
– für Gebäude bis zu 500 m2 Gebäudenutzfläche

innerhalb der thermischen Hülle
– für Gebäude mit mehr als 500 m2 Gebäudenutzfläche

außerhalb der thermischen Hülle

• Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem
innerhalb der wärmeübertragenden Umfassungsfläche,
innen liegende Stränge und Anbindeleitungen, Standard-
Leitungslängen nach DIN V 4701-10: 2003-08 Tabelle 5.3-2,
Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt, Δp const), Rohrnetz
ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen

• Wärmeübergabe mit freien statischen Heizflächen,
Anordnung an normaler Außenwand, Thermostatventile mit
Proportionalbereich 1 K nach DIN V 4701-10: 2003-08 bzw.
P-Regler (nicht zertifiziert) nach DIN V 18599-5: 2018-09
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Anlage 2 (zu § 18 Absatz 1)
Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Nichtwohngebäude)

Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

1.1 Außenwand (einschließlich
Einbauten, wie Rollladen-
kästen), Geschossdecke
gegen Außenluft

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,4 W/(m2•K) U = 1,9 W/(m2•K)
Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,48 g = 0,60

1.2 Vorhangfassade
(siehe auch Nummer 1.14)

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,72 τv,D65,SNA = 0,78

allgemeine Randbedingungen gemäß DIN V 18599-8:
2018-09 J abelle 6, Solaranlage mit Flachkollektor nach
1998 sowie Speicher ausgelegt gemäß DIN V 18599-8:
2018-09 Abschnitt 6.4.3

• bei Berechnung nach § 20 Absatz 2:
Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschließlichen
J rinkwassererwärmung entsprechend den Vorgaben
nach DIN V 4701-10: 2003-08 J abelle 5.1-10
mit Speicher, indirekt beheizt (stehend), gleiche
Aufstellung wie Ü ärmeerzeuger,
– kleine Solaranlage bei AN ≤ 500 m2 (bivalenter

Solarspeicher
– große Solaranlage bei AN > 500 m2

• Verteilsj stem mit Zirkulation, innerhalb der
wärmeöbertragenden Umfassungsfläche, innen
liegende Stränge, gemeinsame Installationswand,
Standard-Leitungslängen nach DIN V 4701-10: 2003-08
J abelle 5.1-2

8 Köhlung keine Köhlung
9 Löftung zentrale Abluftanlage mit Außenwandluftdurchlässen (ALD),

nicht bedarfsgeföhrt mit geregeltem DC-Ventilator,
• DIN V 4701: 2003-08: Anlagen-Luftwechsel nA = 0,4 h-1

• DIN-V 18599-10: 2018-09: nutzungsbedingter
Mindestaußenluftwechsel nNutz: 0,5 h-1

10 Gebäudeautomation Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09
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1.3 Wand gegen Erdreich,
Bodenplatte, Wände und
Decken zu unbeheizten
Räumen (außer
Abseitenwände nach Nummer
1.4)

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

1.4 Dach (soweit nicht unter
Nummer 1.5), oberste
Geschossdecke, Wände zu
Abseiten

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2•K) UW = 2,7 W/(m2•K)1.5 Glasdächer

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,63 g = 0,63

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,76 τv,D65,SNA = 0,76

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,4 W/(m2•K) UW = 2,4 W/(m2•K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,55 g = 0,55

1.6 Lichtbänder

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,48 τv,D65,SNA = 0,48

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2•K) UW = 2,7 W/(m2•K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,64 g = 0,64

1.7 Lichtkuppeln

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,59 τv,D65,SNA = 0,59

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,3 W/(m2•K) UW = 1,9 W/(m2•K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,60 g = 0,60

1.8 Fenster, Fenstertüren
(siehe auch Nummer 1.14)

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,78 τv,D65,SNA = 0,78

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,4 W/(m2•K) UW = 1,9 W/(m2•K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,60 g = 0,60

1.9 Dachflächenfenster
(siehe auch Nummer 1.14)

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,78 τv,D65,SNA = 0,78

1.10 Außentüren; Türen gegen
unbeheizte Räume; Tore

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2•K) U = 2,9 W/(m2•K)

1.11 Bauteile in den Nummern 1.1
und 1.3 bis 1.10

Wärmebrückenzuschlag ΔUWB =
0,05 W/(m2•K)

ΔUWB =
0,1 W/(m2•K)

1.12 Gebäudedichtheit Kategorie nach DIN V 18599-2:
2018-09 Tabelle 7

Kategorie I

1.13 Tageslichtversorgung bei
Sonnen- oder Blendschutz
oder bei Sonnen- und
Blendschutz

Tageslichtversorgungsfaktor
CTL,Vers,SA nach DIN V 18599-4:
2018-09

• kein Sonnen- oder Blendschutz
vorhanden: 0,70

• Blendschutz vorhanden: 0,15

1.14 Sonnenschutzvorrichtung Für das Referenzgebäude ist die tatsächliche Sonnenschutzvorrichtung des zu
errichtenden Gebäudes anzunehmen; sie ergibt sich gegebenenfalls aus den
Anforderungen zum sommerlichen Wärmeschutz nach § 14 oder aus Erfordernissen
des Blendschutzes.
Soweit hierfür Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind für diese
Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:

Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)
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• anstelle der Werte der Nummern 1.8 und 1.9:
– Gesamtenergiedurchlassgrad der

Verglasung g g = 0,35

– Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung g g = 0,35

– Lichttransmissionsgrad der
Verglasung τv,D65,SNA τv,D65,SNA = 0,58

• anstelle der Werte der Nummer 1.2

4.1 Heizung (Raumhöhen ≤ 4 m)
– Wärmeerzeuger

Brennwertkessel (verbessert, nach 1994) nach DIN V 18599-5: 2018-09, Erdgas,
Aufstellung außerhalb der thermischen Hülle, Wasserinhalt
> 0,15 l/kW

4.2 Heizung (Raumhöhen ≤ 4 m)
– Wärmeverteilung

– bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-
Anlage):
Zweirohrnetz, außen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich, innen
liegende Steigstränge, innen liegende Anbindeleitungen, Systemtemperatur
55/45 °C, ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen, Δp const,
Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermittierendem Betrieb, keine
Überströmventile, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslängen und die
Umgebungstemperaturen gemäß den Standardwerten nach DIN V 18599-5:
2018-09 zu ermitteln.

– bei zentralem RLT-Gerät:
Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, ausschließlich statisch hydraulisch
abgeglichen, Δp const, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, für den Referenzfall
sind die Rohrleitungslängen und die Lage der Rohrleitungen wie beim zu
errichtenden Gebäude anzunehmen.

4.4 Heizung (Raumhöhen > 4 m) Dezentrales Heizsystem:
Wärmeerzeuger gemäß DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 52:
– Dezentraler Warmlufterzeuger
– nicht kondensierend
– Leistung 25 bis 50 kW je Gerät
– Energieträger Erdgas
– Leistungsregelung 1 (einstufig oder mehrstufig/modulierend ohne Anpassung

der Verbrennungsluftmenge)

4.3 Heizung (Raumhöhen ≤ 4 m)
– Wärmeübergabe

– bei statischer Heizung:
freie Heizflächen an der Außenwand (bei Anordnung vor Glasflächen mit
Strahlungsschutz), ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen, P-Regler
(nicht zertifiziert), keine Hilfsenergie

– bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):
Regelgröße Raumtemperatur, hohe Regelgüte.

2 Solare Wärmegewinne über
opake Bauteile

Wie beim zu errichtenden Gebäude

3.1 Beleuchtungsart direkt/indirekt mit elektronischem Vorschaltgerät und stabförmiger
Leuchtstofflampe

3.2 Regelung der Beleuchtung Präsenzkontrolle:
– in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21

und 31*: mit Präsenzmelder
– im Übrigen: manuell
Konstantlichtkontrolle/tageslichtabhängige Kontrolle:
– in Zonen der Nutzungen 5, 9, 10, 14, 22.1 bis 22.3, 29, 37 bis 40*:

Konstantlichtkontrolle gemäß DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.4.6
– in Zonen der Nutzungen 1 bis 4, 8, 12, 28, 31 und 36*:

tageslichtabhängige Kontrolle, Kontrollart „gedimmt, nicht ausschaltend“
gemäß DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.4 (einschließlich
Konstantlichtkontrolle)

– im Übrigen: manuell

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

– Lichttransmissionsgrad der
Verglasung τv,D65,SNA τv,D65,SNA = 0,62

Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)
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Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

Wärmeübergabe gemäß DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 16 und Tabelle 22:

6.2 Raumlufttechnik
– Zu- und Abluftanlage

– Luftvolumenstromregelung:
Soweit für Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 35, 37 und 40*
eine Zu- und Abluftanlage vorgesehen wird, ist diese mit bedarfsabhängiger
Luftvolumenstromregelung Kategorie IDA-C4 gemäß DIN V 18599-7: 2018-09
Abschnitt 5.8.1 auszulegen.

– Spezifische Leistungsaufnahme:

6.4 Raumlufttechnik
– Nur-Luft-Klimaanlagen

als kühllastgeregeltes Variabel-Volumenstrom-System ausgeführt:
Druckverhältniszahl: fP = 0,4

konstanter Vordruck
Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes

7 Raumkühlung – Kältesystem:
Kaltwasser-Ventilatorkonvektor, Brüstungsgerät

6.3 Raumlufttechnik
– Luftbefeuchtung

für den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim zu errichtenden
Gebäude anzunehmen

– Abluftventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s)
Erweiterte PSFP-Zuschläge nach DIN EN 16798-3: 2017-11 Abschnitt 9.5.2.2
können für HEPA-Filter, Gasfilter sowie Wärmerückführungsbauteile der Klassen
H2 oder H1 nach DIN EN 13053:2007-11 angerechnet werden.

– Wärmerückgewinnung über Plattenwärmeübertrager:
Temperaturänderungsgrad ηt,comp = 0,6
Zulufttemperatur 18 °C
Druckverhältniszahl fP = 0,4

– Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes
– bei Kühlfunktion: Auslegung für 6/12 °C,

keine indirekte Verdunstungskühlung

– Zuluftventilator PSFP = 1,5 kW/(m3/s)

5.1 Warmwasser
– zentrales System

Wärmeerzeuger:
allgemeine Randbedingungen gemäßDIN V 18599-8: 2018-09 Tabelle 6, Solaranlage
mit Flachkollektor (nach 1998) zur ausschließlichen Trinkwassererwärmung nach
DIN V 18599-8: 2018-09 mit Standardwerten gemäß Tabelle 19 bzw. Abschnitt 6.4.3,
jedoch abweichend auch für zentral warmwasserversorgte Nettogrundflächen über
3 000 m2

Restbedarf über Wärmeerzeuger der Heizung
Wärmespeicherung:
bivalenter, außerhalb der thermischen Hülle aufgestellter Speicher nach DIN V
18599-8: 2018-09 Abschnitt 6.4.3
Wärmeverteilung:
mit Zirkulation, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslänge und die Lage der
Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebäude anzunehmen.

5.2 Warmwasser
– dezentrales System

hydraulisch geregelter Elektro-Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 Meter
Leitungslänge
pro Gerät bei Gebäudezonen, die einen Warmwasserbedarf von höchstens 200 Wh /
(m2 • d) aufweisen

6.1 Raumlufttechnik
– Abluftanlage

spezifische Leistungsaufnahme Ventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s)

– Radialventilator, Auslass horizontal, ohne Warmluftrückführung,
Raumtemperaturregelung P-Regler (nicht zertifiziert)

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

Kaltwassertemperatur 14/18 °C
– Kaltwasserkreis Raumkühlung:

Überströmung 10 %
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 30 Wel/kWKälte
hydraulisch abgeglichen,
geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach
DIN V 18599-7: 2018-09, Anhang D
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8 Kälteerzeugung Erzeuger:
Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, außenluftgekühlt, kein
Speicher, Baualterfaktor fc,B = 1,0, Freikühlfaktor fFC = 1,0
Kaltwassertemperatur:
– bei mehr als 5 000 m2 mittels Raumkühlung

konditionierter Nettogrundfläche, für diesen
Konditionierungsanteil 14/18 °C

– im Übrigen: 6/12 °C
Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT-Kühlung:
Überströmung 30 %
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 20 Wel/kWKälte
hydraulisch abgeglichen,
ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach DIN V 18599-7: 2018-09,
Anhang D,
Verteilung außerhalb der konditionierten Zone.
Der Primärenergiebedarf für das Kühlsystem und die Kühlfunktion der
raumlufttechnischen Anlage darf für Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8, 10, 16, 18 bis
20 und 31* nur zu 50 % angerechnet werden.

9 Gebäudeautomation Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09

* Nutzungen nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10: 2018-09.

Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)

Anlage 3 (zu § 19)

Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der
wärmeübertragenden Umfassungsfläche (Nichtwohngebäude)

Höchstwerte der Mittelwerte der
Wärmedurchgangskoeffizienten

Nummer Bauteile Zonen mit
Raum-Solltemperaturen
im Heizfall ≥ 19 °C

Zonen mit
Raum-Solltemperaturen

im Heizfall von
12 bis < 19 °C

1 Opake Außenbauteile, soweit nicht
in Bauteilen der Nummern 3 und 4
enthalten

Ū = 0,28 W/(m2•K) Ū = 0,50 W/(m2•K)

2 Transparente Außenbauteile,
soweit nicht in Bauteilen der
Nummern 3 und 4 enthalten

Ū = 1,5 W/(m2•K) Ū = 2,8 W/(m2•K)

3 Vorhangfassade Ū = 1,5 W/(m2•K) Ū = 3,0 W/(m2•K)
4 Glasdächer, Lichtbänder,

Lichtkuppeln Ū = 2,5 W/(m2•K) Ū = 3,1 W/(m2•K)

Bei der Berechnung des Mittelwerts des jeweiligen Bauteils sind die Bauteile nach Maßgabe ihres Flächenanteils
zu berücksichtigen. Die Wärmedurchgangskoeffizienten von Bauteilen gegen unbeheizte Räume (außer
Dachräumen) oder Erdreich sind zusätzlich mit dem Faktor 0,5 zu gewichten. Bei der Berechnung des Mittelwerts
der an das Erdreich angrenzenden Bodenplatten bleiben die Flächen unberücksichtigt, die mehr als 5 Meter
vom äußeren Rand des Gebäudes entfernt sind. Die Berechnung ist für Zonen mit unterschiedlichen Raum-
Solltemperaturen im Heizfall getrennt durchzuführen.
Für die Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten der an Erdreich grenzenden Bauteile ist DIN V 18599-2:
2018-09 Abschnitt 6.1.4.3 und für opake Bauteile ist DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit DIN EN ISO 6946:
2008-04 anzuwenden. Für die Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten transparenter Bauteile sowie von
Vorhangfassaden ist DIN 4108-4: 2017-03 anzuwenden.
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Anlage 4 (zu § 22 Absatz 1)

Primärenergiefaktoren

Nummer Kategorie Energieträger Primärenergiefaktoren
nicht erneuerbarer Anteil

1 Heizöl 1,1
2 Erdgas 1,1
3 Flüssiggas 1,1
4 Steinkohle 1,1
5

Fossile Brennstoffe

Braunkohle 1,2
6 Biogas 1,1
7 Bioöl 1,1
8

Biogene Brennstoffe
Holz 0,2

9 netzbezogen 1,8
10 gebäudenah erzeugt (aus

Photovoltaik oder Windkraft)
0,0

11

Strom

Verdrängungsstrommix für KWK 2,8
12 Erdwärme, Geothermie,

Solarthermie, Umgebungswärme
0,0

13 Erdkälte, Umgebungskälte 0,0
14 Abwärme 0,0
15

Wärme, Kälte
Wärme aus KWK,
gebäudeintegriert oder
gebäudenah

nach Verfahren B gemäß
DIN V 18599-9: 2018-09
Abschnitt 5.2.5 oder
DIN V 18599-9: 2018-09
Abschnitt 5.3.5.1

16 Siedlungsabfälle 0,0

Anlage 5 (zu § 31 Absatz 1)
Vereinfachtes Nachweisverfahren für ein zu errichtendes Wohngebäude

1. Voraussetzungen für die Anwendung des vereinfachten Nachweisverfahrens
Das vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 kann auf ein zu errichtendes Wohn-
gebäude angewendet werden, wenn sämtliche der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Das Gebäude ist ein Wohngebäude im Sinne des § 3 Nummer 33; wird ein gemischt genutz-
tes Gebäude nach § 106 Absatz 1 oder Absatz 2 in zwei Gebäudeteile aufgeteilt, kann das
vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 bei Erfüllung aller anderen Voraussetzun-
gen auf den Wohngebäudeteil angewendet werden.

b) Das Gebäude darf nicht mit einer Klimaanlage ausgestattet sein.

c) Die Dichtheit des Gebäudes ist nach § 26 zu prüfen und muss die dort genannten Grenzwerte
einhalten.

d) Damit der sommerliche Wärmeschutz auch ohne Nachweisrechnung als ausreichend angese-
hen werden kann, muss das Gebäude folgende Voraussetzungen erfüllen:

aa) beim kritischen Raum (Raum mit der höchsten Wärmeeinstrahlung im Sommer) beträgt der
Fensterflächenanteil bezogen auf die Grundfläche dieses Raums nicht mehr als 35 Prozent,

bb) sämtliche Fenster in Ost-, Süd- oder Westorientierung (inklusive derer eines eventuellen
Glasvorbaus) sind mit außen liegenden Sonnenschutzvorrichtungen mit einem Abminde-
rungsfaktor FC ≤ 0,30 ausgestattet.
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e) Die beheizte Bruttogrundfläche des Gebäudes ABGF, Gebäude1 darf nicht kleiner als 115 Qua-

dratmeter und nicht größer als 2 300 Quadratmeter sein.

f) Die mittlere Geschosshöhe2 nach DIN V 18599-1: 2018-09 des Gebäudes darf nicht kleiner als
2,5 Meter und nicht größer als 3 Meter sein.

g) Die Kompaktheit des Gebäudes in Bezug auf das Verhältnis von Bruttoumfang beheizter Brut-
togrundfläche ABGF, Geschoss jedes beheizten Geschosses muss folgende Voraussetzung
erfüllen: Das Quadrat des Bruttoumfangs Ubrutto in Meter darf höchstens das 20fache der
beheizten Bruttogrundfläche eines beheizten Geschosses ABGF, Geschoss in Quadratmeter
betragen; bei einem angebauten Gebäude ist in den Bruttoumfang auch derjenige Anteil
einzurechnen, der an benachbarte beheizte Gebäude angrenzt.

h) Bei Gebäuden mit beheizten Räumen in mehreren Geschossen müssen die beheizten Brutto-
geschossflächen aller Geschosse ohne Vor- oder Rücksprünge deckungsgleich sein; nur das
oberste Geschoss darf eine kleinere beheizte Bruttogeschossfläche als das darunter liegende
Geschoss besitzen.3

i) Insgesamt darf das Gebäude nicht mehr als sechs beheizte Geschosse besitzen.

j) Der Fensterflächenanteil des Gebäudes4 darf bei zweiseitig angebauten Gebäuden nicht mehr
als 35 Prozent, bei allen anderen Gebäuden nicht mehr als 30 Prozent an der gesamten
Fassadenfläche des Gebäudes betragen.

k) Die Gesamtfläche spezieller Fenstertüren an der gesamten Fassadenfläche des Gebäudes
darf bei freistehenden Gebäuden und einseitig angebauten Gebäuden 4,5 Prozent und bei
zweiseitig angebauten Gebäuden 5,5 Prozent nicht überschreiten.

l) Die Fläche der in nördliche Richtung orientierten5 Fenster des Gebäudes darf nicht größer sein
als der Mittelwert der Fensterflächen anderer Orientierungen.

m)Der Anteil von Dachflächenfenstern, Lichtkuppeln und ähnlichen transparenten Bauteilen im
Dachbereich darf nicht mehr als 6 Prozent der Dachfläche betragen.

n) Die Gesamtfläche aller Außentüren6 darf bei Ein- und Zweifamilienhäusern 2,7 Prozent, an-
sonsten 1,5 Prozent der beheizten Bruttogrundfläche des Gebäudes nicht überschreiten.

2. Bauteilanforderungen
Folgende Anforderungen an die jeweiligen einzelnen Bauteile der thermischen Gebäudehülle
müssen eingehalten werden:

• Dachflächen, oberste Geschossdecke, Dachgauben:U ≤ 0,14 W/(m² K)

• Fenster und sonstige transparente Bauteile:Uw ≤ 0,90 W/(m² K)

• Dachflächenfenster: Uw ≤ 1,0 W/(m² K)

• Außenwände, Geschossdecken nach unten gegen Außenluft: U ≤ 0,20 W/(m² K)

• Sonstige opake Bauteile (Kellerdecken, Wände und Decken zu unbeheizten Räumen, Wand-
und Bodenflächen gegen Erdreich, etc.):
U ≤ 0,25 W/(m² K)

• Türen (Keller- und Außentüren): UD ≤ 1,2 W/(m² K)

• Lichtkuppeln und ähnliche Bauteile: U ≤ 1,5 W/(m² K)

• Spezielle Fenstertüren (mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus): UW ≤ 1,4 W/(m² K)

• Vermeidung von Wärmebrücken: ΔUWB ≤ 0,035 W/(m² K).

Die Anforderungen sind über die gesamte Fläche des jeweiligen Bauteils einzuhalten. Zudem müs-
sen die Anforderungen an die Ausführung von Wärmebrücken sowie an die Luftdichtheit der Gebäu-
dehülle eingehalten werden.
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3. Zulässige Anlagenkonzepte

Für die Anlagentechnik ist eines der nachfolgenden Anlagenkonzepte umzusetzen:

• Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, zentrale Abluftanlage

• Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, zentrale Abluftan-
lage

• Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, zentrale Lüftungsan-
lage mit Wärmerückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad ≥ 80 %)

• Fernwärme mit zertifiziertem Primärenergiefaktor fp ≤ 0,7, zentrale Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad ≥ 80 %)

• Zentrale Biomasse-Heizungsanlage auf Basis von Holzpellets, Hackschnitzeln oder Scheitholz,
zentrale Abluftanlage, solarthermische Anlage zur Trinkwarmwasser-Bereitung

Der Aufstellungsort des Wärmeerzeugers beziehungsweise der Wärmeübergabestation muss inner-
halb der thermischen Gebäudehülle liegen und es muss eine zentrale Trinkwarmwasser-Bereitung
vorhanden sein. Bei Wahl eines Anlagenkonzeptes mit Wärmepumpe dürfen einzelne Komponenten
auch außerhalb der thermischen Gebäudehülle aufgestellt werden, wenn sich mindestens die
Geräte zur Wärmespeicherung und -verteilung innerhalb der thermischen Gebäudehülle befinden.
Bei Wahl einer Wärmepumpe kann die Trinkwarmwasser-Bereitung mittels Durchlauferhitzer dezen-
tral erfolgen. Eine Trinkwarmwasser-Zirkulation ist zulässig.

Eine zentrale Abluftanlage kann durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ersetzt wer-
den. Für diese besteht dann keine Anforderung an einen ausschließlichen Einsatz einer zentralen
Anlage. Darüber hinausgehende Abweichungen von den genannten Anforderungen an die Bauteile
und den aufgeführten Anlagenkonzepten sind für dieses Nachweisverfahren nicht zulässig. Weitere
Wärmeerzeuger für Heizung oder Trinkwarmwasser sind nicht zulässig, auch nicht als ergänzender
Wärmeerzeuger. Soweit sinnvoll, können die Konzepte um solarthermische Anlagen (Heizungsun-
terstützung und Trinkwarmwasser-Bereitung) oder Photovoltaik-Anlagen ergänzt werden.

Als zentrale Lüftungsanlage gelten sowohl gebäude- als auch wohnungszentrale Anlagen. Die An-
forderung an den Einbau einer Lüftungsanlage besteht dabei an das Gebäude. Bei dem Einbau
wohnungszentraler Anlagen in ein Mehrfamilienhaus sind Anlagen mindestens in jede einzelne Woh-
nung einzubauen. Die jeweiligen Anforderungen an den Wärmebereitstellungsgrad werden für Lüf-
tungsanlagen mit Wärmerückgewinnung gleichwertig erfüllt, wenn die zentrale Lüftungsanlage einen
spezifischen Energieverbrauch von SEV < - 26 kWh/(m² a) gemäß der Definition des SEV nach An-
hang 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission vom 7. Juli 2014 zur Durch-
führung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Lüftungsanlagen (ABl. L 337 vom
25.11.2014, S. 8) aufweist.

1 Die „beheizte Bruttogrundfläche des Gebäudes ABGF“ ist die Summe der Bruttogrundflächen aller beheizten Geschosse, wobei bei
Gebäuden mit zwei oder mehr beheizten Geschossen nur 80 Prozent der Bruttogrundfläche des obersten beheizten Geschosses
eingerechnet werden.

2 Die „mittlere Geschosshöhe des Gebäudes“ ist der flächengewichtete Durchschnitt der Geschosshöhen aller beheizten Geschosse
des Gebäudes.

3 Kellerabgänge und Kellervorräume sind keine beheizten Geschosse im Sinne dieser Regelung, soweit sie nur indirekt beheizt sind.

4 Der Fensterflächenanteil ist der Quotient aus Fensterfläche und der Summe aus Fensterfläche und Außenwand-/Fassadenfläche.
Die Fensterfläche ist einschließlich Fenstertüren und spezieller Fenstertüren zu ermitteln; spezielle Fenstertüren sind barrierefreie
Fenstertüren gemäß DIN 18040-2: 2011-09 sowie Schiebe-, Hebe-Schiebe-, Falt- und Faltschiebetüren.

5 Fenster sind in nördliche Richtungen orientiert, wenn die Senkrechte auf die Fensterfläche nicht mehr als 22,5 Grad von der
Nordrichtung abweicht.

6 Öffnungsmaße von Fenstern und Türen werden gemäß DIN V 18599-1: 2018-09 mit den lichten Rohbaumaßen innen ermittelt.
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Anlage 6 (zu § 32 Absatz 3)

Zu verwendendes Nutzungsprofil für die Berechnungen des
Jahres-Primärenergiebedarfs beim vereinfachten Berechnungsverfahren für ein

zu errichtendes Nichtwohngebäude

Nummer Gebäudetyp und Hauptnutzung Nutzung
Nutzenergiebedarf
Warmwasser*

1 Bürogebäude mit der
Hauptnutzung
Einzelbüro, Gruppenbüro,
Großraumbüro, Besprechung,
Sitzung, Seminar

Einzelbüro 0

2 Bürogebäude mit
Verkaufseinrichtung oder
Gewerbebetrieb und der
Hauptnutzung Einzelbüro,
Gruppenbüro,
Großraumbüro, Besprechung,
Sitzung, Seminar

Einzelbüro 0

3 Bürogebäude mit Gaststätte und
der Hauptnutzung Einzelbüro,
Gruppenbüro, Großraumbüro,
Besprechung, Sitzung, Seminar

Einzelbüro 1,5 kWh je Sitzplatz in
der Gaststätte und Tag

4 Gebäude des Groß- und
Einzelhandels bis 1 000
Quadratmeter Nettogrundfläche
mit der Hauptnutzung Groß-,
Einzelhandel/Kaufhaus

Einzelhandel/Kaufhaus 0

5 Gewerbebetriebe bis 1 000
Quadratmeter Nettogrundfläche
mit der Hauptnutzung Gewerbe

Gewerbliche und industrielle Hallen
– leichte Arbeit, überwiegend
sitzende Tätigkeit

1,5 kWh je Beschäftigten
und Tag

6 Schule, Kindergarten und -
tagesstätte, ähnliche Einrichtungen
mit der Hauptnutzung
Klassenzimmer, Gruppenraum

Klassenzimmer/Gruppenraum Ohne Duschen: 65 Wh je
Quadratmeter und Tag,
200 Nutzungstage

7 Turnhalle mit der Hauptnutzung
Turnhalle

Turnhalle 1,5 kWh je Person und
Tag

8 Beherbergungsstätte ohne
Schwimmhalle, Sauna oder
Wellnessbereich mit
der Hauptnutzung Hotelzimmer

Hotelzimmer 250 Wh je Quadratmeter
und Tag, 365
Nutzungstage

9 Bibliothek mit der Hauptnutzung
Lesesaal, Freihandbereich

Bibliothek, Lesesaal 0

* Die flächenbezogenen Werte beziehen sich auf die gesamte Nettogrundfläche des Gebäudes; der monatliche
Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser ist nach DIN V 18599-10: 2018-09, Tabelle 7, Fußnote a zu berechnen.
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Anlage 7 (zu § 48)

Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten von Außenbauteilen
bei Änderung an bestehenden Gebäuden

Wohngebäude
und Zonen von

Nichtwohngebäuden
mit Raum-Solltemperatur

≥ 19 °C

Zonen von
Nichtwohngebäuden

mit Raum-Solltemperatur
von 12 bis < 19 °CNummer

Erneuerung,
Ersatz oder erstmaliger

Einbau von Außenbauteilen
Höchstwerte der

Wärmedurchgangskoeffizienten Umax
Bauteilgruppe: Außenwände

Außenwände:
– Ersatz oder

1a1

– erstmaliger Einbau

U = 0,24 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Außenwände:
– Anbringen von Bekleidungen

(Platten oder plattenartige Bauteile),
Verschalungen, Mauervorsatzschalen
oder Dämmschichten auf der Außenseite
einer bestehenden Wand oder

1b1,2

– Erneuerung des Außenputzes einer
bestehenden Wand

U = 0,24 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Bauteilgruppe:
Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster, Glasdächer, Außentüren und Vorhangfassaden
Gegen Außenluft abgrenzende Fenster und
Fenstertüren:
– Ersatz oder erstmaliger Einbau des

gesamten Bauteils oder

2a

– Einbau zusätzlicher Vor- oder
Innenfenster

Uw = 1,3 W/(m2•K) Uw = 1,9 W/(m2•K)

Gegen Außenluft abgrenzende
Dachflächenfenster:
– Ersatz oder erstmaliger Einbau des

gesamten Bauteils oder

2b

– Einbau zusätzlicher Vor- oder
Innenfenster

Uw = 1,4 W/(m2•K) Uw = 1,9 W/(m2•K)

Gegen Außenluft abgrenzende Fenster,
Fenstertüren und Dachflächenfenster:2c3

– Ersatz der Verglasung oder verglaster
Flügelrahmen

Ug = 1,1 W/(m2•K) Keine Anforderung

Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-
Konstruktion, deren Bauart DIN EN ISO
12631: 2018-01 entspricht:

2d

– Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils

Uc = 1,5 W/(m2•K) Uc = 1,9 W/(m2•K)

Gegen Außenluft abgrenzende Glasdächer:
– Ersatz oder erstmaliger Einbau des

gesamten Bauteils oder

2e3

– Ersatz der Verglasung oder verglaster
Flügelrahmen

Uw/Ug = 2,0 W/(m2•K) Uw/Ug = 2,7 W/(m2•K)
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Wohngebäude
und Zonen von

Nichtwohngebäuden
mit Raum-Solltemperatur

≥ 19 °C

Zonen von
Nichtwohngebäuden

mit Raum-Solltemperatur
von 12 bis < 19 °CNummer

Erneuerung,
Ersatz oder erstmaliger

Einbau von Außenbauteilen
Höchstwerte der

Wärmedurchgangskoeffizienten Umax
Gegen Außenluft abgrenzende Fenstertüren
mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder
Hebemechanismus:

2f

– Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils

Uw = 1,6 W/(m2•K) Uw = 1,9 W/(m2•K)

Gegen Außenluft abgrenzende Fenster,
Fenstertüren und Dachflächenfenster mit
Sonderverglasung:
– Ersatz oder erstmaliger Einbau des

gesamten Bauteils oder

3a4

– Einbau zusätzlicher Vor- oder
Innenfenster

Uw/Ug = 2,0 W/(m2•K) Uw/Ug = 2,8 W/(m2•K)

Gegen Außenluft abgrenzende Fenster,
Fenstertüren und Dachflächenfenster mit
Sonderverglasung:

3b4

– Ersatz der Sonderverglasung oder
verglaster Flügelrahmen

Ug = 1,6 W/(m2•K) Keine Anforderung

Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-
Konstruktion, deren Bauart DIN EN
ISO 12631: 2018-01 entspricht, mit
Sonderverglasung:

3c3,4

– Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils

Uc = 2,3 W/(m2•K) Uc = 3,0 W/(m2•K)

4 Einbau neuer Außentüren (ohne rahmenlose
Türanlagen aus Glas, Karusselltüren und
kraftbetätigte Türen)

U = 1,8 W/(m2•K)
(Türfläche)

U = 1,8 W/(m2•K)
(Türfläche)

Bauteilgruppe:
Dachflächen sowie Decken und Wände gegen unbeheizte Dachräume

Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen
einschließlich Dachgauben sowie gegen
unbeheizte Dachräume abgrenzende Decken
(oberste Geschossdecken) und Wände
(einschließlich Abseitenwände):
– Ersatz oder
– erstmaliger Einbau

5a1

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,24 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen
einschließlich Dachgauben sowie gegen
unbeheizte Dachräume abgrenzende Decken
(oberste Geschossdecken) und Wände
(einschließlich Abseitenwände):

5b1,5

– Ersatz oder Neuaufbau einer
Dachdeckung einschließlich der darunter

U = 0,24 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)
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Wohngebäude
und Zonen von

Nichtwohngebäuden
mit Raum-Solltemperatur

≥ 19 °C

Zonen von
Nichtwohngebäuden

mit Raum-Solltemperatur
von 12 bis < 19 °CNummer

Erneuerung,
Ersatz oder erstmaliger

Einbau von Außenbauteilen
Höchstwerte der

Wärmedurchgangskoeffizienten Umax
liegenden Lattungen und Verschalungen
oder

– Aufbringen oder Erneuerung von
Bekleidungen oder Verschalungen oder
Einbau von Dämmschichten auf der
kalten Seite von Wänden oder

– Aufbringen oder Erneuerung von
Bekleidungen oder Verschalungen oder
Einbau von Dämmschichten auf
der kalten Seite von obersten
Geschossdecken

Anzuwenden nur auf opake Bauteile
Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen
mit Abdichtung:
– Ersatz einer Abdichtung, die flächig das

Gebäude wasserdicht abdichtet, durch
eine neue Schicht gleicher Funktion (bei
Kaltdachkonstruktionen einschließlich
darunter liegender Lattungen)

5c1,5

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,20 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Bauteilgruppe:
Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume (mit Ausnahme von Dachräumen)
sowie Decken nach unten gegen Erdreich, Außenluft oder unbeheizte Räume

Wände, die an Erdreich oder an unbeheizte
Räume (mit Ausnahme von Dachräumen)
grenzen, und Decken, die beheizte Räume
nach unten zum Erdreich oder zu
unbeheizten Räumen abgrenzen:
– Ersatz oder

6a1

– erstmaliger Einbau

U = 0,30 W/(m2•K) Keine Anforderung

Wände, die an Erdreich oder an unbeheizte
Räume (mit Ausnahme von Dachräumen)
grenzen, und Decken, die beheizte Räume
nach unten zum Erdreich oder zu
unbeheizten Räumen abgrenzen:
– Anbringen oder Erneuern von

außenseitigen Bekleidungen oder
Verschalungen, Feuchtigkeitssperren
oder Drainagen oder

6b1,5

– Anbringen von Deckenbekleidungen auf
der Kaltseite

U = 0,30 W/(m2•K) Keine Anforderung

6c1,5 Decken, die beheizte Räume nach unten zum
Erdreich, zur Außenluft oder zu unbeheizten
Räumen abgrenzen:

U = 0,50 W/(m2•K) Keine Anforderung
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5 Werden Maßnahmen nach den Nummern 5b, 5c, 6b, 6c oder 6e ausgeführt, müssen die dort genannten
Anforderungen nicht eingehalten werden, wenn die Bauteilfläche nach dem 31. Dezember 1983 unter
Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.

Wohngebäude
und Zonen von

Nichtwohngebäuden
mit Raum-Solltemperatur

≥ 19 °C

Zonen von
Nichtwohngebäuden

mit Raum-Solltemperatur
von 12 bis < 19 °CNummer

Erneuerung,
Ersatz oder erstmaliger

Einbau von Außenbauteilen
Höchstwerte der

Wärmedurchgangskoeffizienten Umax
– Aufbau oder Erneuerung von

Fußbodenaufbauten auf der beheizten
Seite

Decken, die beheizte Räume nach unten zur
Außenluft abgrenzen:
– Ersatz oder

6d1

– Erstmaliger Einbau

U = 0,24 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Decken, die beheizte Räume nach unten zur
Außenluft abgrenzen,
– Anbringen oder Erneuern von

außenseitigen Bekleidungen oder
Verschalungen, Feuchtigkeitssperren
oder Drainagen oder

6e1,5

– Anbringen von Deckenbekleidungen auf
der Kaltseite

U = 0,24 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

1 Werden Maßnahmen nach den Nummern 1a, 1b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d oder 6e ausgeführt
und ist die Dämmschichtdicke im Rahmen dieser Maßnahmen aus technischen Gründen begrenzt, so
gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik höchstmögliche
Dämmschichtdicke eingebaut wird, wobei ein Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,035 W/
(m•K) einzuhalten ist. Abweichend von Satz 1 ist ein Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von λ =
0,045 W/(m•K) einzuhalten, soweit Dämmmaterialien in Hohlräume eingeblasen oder Dämmmaterialien aus
nachwachsenden Rohstoffen verwendet werden. Wird bei Maßnahmen nach Nummer 5b eine Dachdeckung
einschließlich darunter liegender Lattungen und Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut, sind die Sätze
1 und 2 entsprechend anzuwenden, wenn der Wärmeschutz als Zwischensparrendämmung ausgeführt wird
und die Dämmschichtdicke wegen einer innenseitigen Bekleidung oder der Sparrenhöhe begrenzt ist. Die
Sätze 1 bis 3 sind bei Maßnahmen nach den Nummern 5a, 5b, und 5c nur auf opake Bauteile anzuwenden.

2 Werden Maßnahmen nach Nummer 1b ausgeführt, müssen die dort genannten Anforderungen
nicht eingehalten werden, wenn die Außenwand nach dem 31. Dezember 1983 unter Einhaltung
energiesparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.

3 Bei Ersatz der Verglasung oder verglaster Flügelrahmen gelten die Anforderungen nach den Nummern
2c, 2e und 3c nicht, wenn der vorhandene Rahmen zur Aufnahme der vorgeschriebenen Verglasung
ungeeignet ist. Werden bei Maßnahmen nach Nummer 2c oder bei Maßnahmen nach Nummer 2e
Verglasungen oder verglaste Flügelrahmen ersetzt und ist die Glasdicke im Rahmen dieser Maßnahmen aus
technischen Gründen begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn eine Verglasung mit einem
Wärmedurchgangskoeffizienten von höchstens 1,3 W/(m2•K) eingebaut wird. Werden Maßnahmen nach
Nummer 2c an Kasten- oder Verbundfenstern durchgeführt, so gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn
eine Glastafel mit einer infrarot-reflektierenden Beschichtung mit einer Emissivität εn ≤ 0,2 eingebaut wird.

4 Sonderverglasungen im Sinne der Nummern 3a, 3b und 3c sind
– Schallschutzverglasungen mit einem bewerteten Schalldämmmaß der Verglasung von Rw,R ≥ 40 dB nach

DIN EN ISO 717-1: 2013-06 oder einer vergleichbaren Anforderung,
– Isolierglas-Sonderaufbauten zur Durchschusshemmung, Durchbruchhemmung oder

Sprengwirkungshemmung nach anerkannten Regeln der Technik oder
– Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutzglas mit einer Einzelelementdicke von mindestens 18 mm

nach DIN 4102-13: 1990-05 oder einer vergleichbaren Anforderung.
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Anlage 8 (zu den §§ 69 und 70)

Anforderungen an die Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen
1. Wärmedämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen

a) Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen sind wie folgt zu dämmen:

aa) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von bis zu 22 Millimetern
beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von
0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 20 Millimeter.

bb) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 22 Millimetern
und bis zu 35 Millimetern beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine
Wärmeleitfähigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 30 Millimeter.

cc) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 35 Millimetern
und bis zu 100 Millimetern ist die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine
Wärmeleitfähigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, gleich dem Innendurchmesser.

dd) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 100 Millimetern
beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von
0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 100 Millimeter.

ee) Bei Leitungen und Armaturen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd, die sich in Wand-
und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungs-
stellen oder bei zentralen Leitungsnetzverteilern befinden, beträgt die Mindestdicke der
Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin,
die Hälfte des jeweiligen Wertes nach den Doppelbuchstaben aa bis dd.

ff) Bei Wärmeverteilungsleitungen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd, die nach dem
31. Januar 2002 in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer verlegt
werden, beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit
von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, die Hälfte des jeweiligen Wertes nach den Doppel-
buchstaben aa bis dd.

gg) Bei Leitungen und Armaturen nach Doppelbuchstabe ff, die sich in einem Fußbodenauf-
bau befinden, beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärme-
leitfähigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 6 Millimeter.

hh) Soweit in den Fällen des § 69 Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an Außenluft
grenzen, beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähig-
keit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, das Zweifache des jeweiligen Wertes nach den
Doppelbuchstaben aa bis dd.

Die Wärmeleitfähigkeiten der Wärmedämmung sind jeweils auf eine Mitteltemperatur von
40 Grad Celsius zu beziehen.

b) In den Fällen des § 69 Absatz 1 ist Buchstabe a nicht anzuwenden, soweit sich Wärmevertei-
lungsleitungen nach Buchstabe a Doppelbuchstabe aa bis dd in beheizten Räumen oder in
Bauteilen zwischen beheizten Räumen eines Nutzers befinden und ihre Wärmeabgabe durch
frei liegende Absperreinrichtungen beeinflusst werden kann.

c) In Fällen des § 69 Absatz 1 ist Buchstabe a nicht anzuwenden auf Warmwasserleitungen bis zu
einem Wasserinhalt von 3 Litern, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit
elektrischer Begleitheizung ausgestattet sind (Stichleitungen) und sich in beheizten Räumen be-
finden.

2. Wärmedämmung von Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen in
den Fällen des § 70
Bei Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und Kli-
makältesystemen mit einem Innendurchmesser
a) von bis zu 22 Millimetern beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht 9 Millimeter, bezogen auf

eine Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin,
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b) von mehr als 22 Millimetern beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht 19 Millimeter, bezogen

auf eine Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin.

Die Wärmeleitfähigkeit der Kältedämmung ist jeweils auf eine Mitteltemperatur von 10 Grad Celsius
zu beziehen.

3. Materialien mit anderen Wärmeleitfähigkeiten
Bei Materialien mit anderen Wärmeleitfähigkeiten als 0,035 Watt pro Meter und Kelvin sind die
Mindestdicken der Dämmschichten entsprechend umzurechnen. Für die Umrechnung und die
Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials sind die in anerkannten Regeln der Technik enthaltenen
Berechnungsverfahren und Rechenwerte zu verwenden.

4. Gleichwertige Begrenzung
Bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitun-
gen dürfen die Mindestdicken der Dämmschichten nach den Nummern 1 und 2 insoweit vermin-
dert werden, als eine gleichwertige Begrenzung der Wärmeabgabe oder der Wärmeaufnahme
auch bei anderen Rohrdämmstoffanordnungen und unter Berücksichtigung der Dämmwirkung
der Leitungswände sichergestellt ist.

Anlage 9 (zu § 85 Absatz 6)
Umrechnung in Treibhausgasemissionen

1. Angabe in Energiebedarfsausweisen
Die mit dem Gebäudebetrieb verbundene emittierte Menge von Treibhausgasen berechnet sich für
die Angabe in Energiebedarfsausweisen wie folgt:

a) Die Treibhausgasemissionen berechnen sich bei fossilen Brennstoffen, bei Biomasse, bei Strom
und bei Abwärme aus dem Produkt des nach § 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen
Bedarfswerts des Gebäudes bezüglich des betreffenden Energieträgers und dem auf die einge-
setzte Energiemenge bezogenen Emissionsfaktor nach Nummer 3. Der Emissionsfaktor für „ge-
bäudenahe Erzeugung“ bei gasförmiger und flüssiger Biomasse darf dabei nur verwendet wer-
den, wenn die Voraussetzungen des § 22 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 erfüllt sind.

b) Wird Wärme aus einer gebäudeintegrierten oder gebäudenahen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage
bezogen, ist der Emissionsfaktor nach DIN V 18599-9: 2018-09 unter sinngemäßer Anwendung
der einschlägigen Regelungen in DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A Abschnitt A.4 zu bestim-
men und jeweils mit dem nach § 20 oder nach § 21 ermittelten, durch die Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlage gedeckten endenergetischen Bedarfswert des Gebäudes zu multiplizieren.

c) Wird Fernwärme oder -kälte zur Deckung des Endenergiebedarfs (Wärme, Kälte) eingesetzt, die
ganz oder teilweise aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen stammt, und hat der Betreiber des Wär-
menetzes einen Emissionsfaktor auf der Grundlage der DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A Ab-
schnitt A.4 und unter Verwendung der Emissionsfaktoren nach Nummer 3 ermittelt und veröffent-
licht, ist dieser Emissionsfaktor zu verwenden und mit dem nach § 20 oder nach § 21 ermittelten
endenergetischen Bedarfswert des Gebäudes zu multiplizieren.

d) Wird Fernwärme oder -kälte zur Deckung des Endenergiebedarfs (Wärme, Kälte) eingesetzt, die
ganz oder teilweise aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen stammt, und hat der Betreiber des
Versorgungsnetzes keinen Emissionsfaktor ermittelt und veröffentlicht, ist der auf die für die
Fernwärme oder -kälte eingesetzten Brennstoffe bezogene Emissionsfaktor nach Nummer 3 zu
verwenden und mit dem nach § 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen Bedarfswert
des Gebäudes zu multiplizieren.

e) Bei der Ermittlung der Emissionsfaktoren nach Buchstabe c sind die Vorkettenemissionen der
einzelnen Energieträger und die Netzverluste zu berücksichtigen. Zur Berücksichtigung der
Vorkettenemissionen kann ein pauschaler Aufschlag von 20 Prozent, mindestens aber von
40 Gramm Kohlendioxid-Äquivalent pro Kilowattstunde, auf den ohne Berücksichtigung der
Vorkettenemissionen bestimmten Emissionsfaktor angewendet werden.

f) Falls der Wärme-, Kälte- und Strombedarf des Gebäudes aus unterschiedlichen Brennstoffen
und Energieträgern gedeckt wird, so ist die Gesamttreibhausgasemission als die Summe der



nach § 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen Bedarfswerte des Gebäudes bezüglich
der einzelnen Brennstoffe und Energieträger, jeweils multipliziert mit den betreffenden Emissions-
faktoren, zu ermitteln.

g) (weggefalen).

h) (weggefalen)

2. Angabe in Energieverbrauchsausweisen

Die mit dem Gebäudebetrieb verbundenen Treibhausgasemissionen berechnen sich als Summe
der Energieverbrauchswerte aus dem Energieverbrauchsausweis bezüglich der einzelnen Ener-
gieträger, jeweils multipliziert mit den entsprechenden Emissionsfaktoren nach Nummer 3.

3. Emissionsfaktoren
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Nummer Kategorie Energieträger
Emissionsfaktor
[g CO2-Äquivalent

pro kWh]
1 Heizöl 310
2 Erdgas 240
3 Flüssiggas 270
4 Steinkohle 400
5

Fossile Brennstoffe

Braunkohle 430
6 Biogas 140
7 Biogas, gebäudenah erzeugt 75
8 Biogenes Flüssiggas 180
9 Bioöl 210
10 Bioöl, gebäudenah erzeugt 105
11

Biogene Brennstoffe

Holz 20
12 netzbezogen 560
13 gebäudenah erzeugt (aus Photovoltaik

oder Windkraft)
0

14

Strom

Verdrängungsstrommix 860
15 Erdwärme, Geothermie, Solarthermie,

Umgebungswärme
0

16 Erdkälte, Umgebungskälte 0
17 Abwärme aus Prozessen 40
18

Wärme, Kälte

Wärme aus KWK, gebäudeintegriert
oder gebäudenah

nach DIN V
18599-9: 2018-09

19 Wärme aus Verbrennung von
Siedlungsabfällen (unter pauschaler
Berücksichtigung von Hilfsenergie und
Stützfeuerung)

20

20 Brennstoff: Stein-/Braunkohle 300
21 Gasförmige und flüssige Brennstoffe 180
22

Nah-/Fernwärme aus KWK mit
Deckungsanteil der KWK an
der Wärmeerzeugung von
mindestens 70 Prozent Erneuerbarer Brennstoff 40

23 Brennstoff: Stein-/Braunkohle 400
24 Gasförmige und flüssige Brennstoffe 300
25

Nah-/Fernwärme aus
Heizwerken

Erneuerbarer Brennstoff 60
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Anlage 10 (zu § 86)

Energieeffizienzklassen von Wohngebäuden

Energieeffizienzklasse
Endenergie

[Kilowattstunden pro
Quadratmeter Gebäudenutzfläche und Jahr]

A+ ≤ 30
A ≤ 50
B ≤ 75
C ≤ 100
D ≤ 130
E ≤ 160
F ≤ 200
G ≤ 250
H > 250

Anlage 11 (zu § 88 Absatz 2 Nummer 2)

Anforderungen an die Inhalte der Schulung für die Berechtigung
zur Ausstellung von Energieausweisen

1. Zweck der Schulung
Die nach § 88 Absatz 2 Nummer 2 verlangte Schulung soll die Aussteller von Energie-
ausweisen in die Lage versetzen, bei der Ausstellung solcher Energieausweise die
Vorschriften dieses Gesetzes einschließlich des technischen Regelwerks zum energie-
sparenden Bauen sachgemäß anzuwenden. Die Schulung soll praktische Übungen
einschließen und insbesondere die im Folgenden genannten Fachkenntnisse vermitteln.

2. Inhaltliche Schwerpunkte der Schulung zu Wohngebäuden
a) Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebäudes, der Baukonstruktion und der techni-

schen Anlagen
Ermittlung, Bewertung und Dokumentation des Einflusses der geometrischen und energeti-
schen Kennwerte der Gebäudehülle einschließlich aller Einbauteile und Wärmebrücken, der
Luftdichtheit und Erkennen von Leckagen, der bauphysikalischen Eigenschaften von Baustof-
fen und Bauprodukten einschließlich der damit verbundenen konstruktiv-statischen Aspekte,
der energetischen Kennwerte von anlagentechnischen Komponenten einschließlich deren Be-
triebseinstellung und Wartung, der Auswirkungen des Nutzerverhaltens und von Leerstand
und von Klimarandbedingungen und Witterungseinflüssen auf den Energieverbrauch.

b) Beurteilung der Gebäudehülle
Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgrößen für die energetische Berechnung, wie zum
Beispiel Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Wärmedurchgangskoeffizient, Trans-
missionswärmeverlust, Lüftungswärmebedarf und nutzbare interne und solare Wärmegewinne.
Durchführung der erforderlichen Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4108-6 sowie
Anwendung vereinfachter Annahmen und Berechnungs- und Beurteilungsmethoden. Berück-
sichtigung von Maßnahmen des sommerlichen Wärmeschutzes und Berechnung nach DIN
4108-2, Kenntnisse über Luftdichtheitsmessungen und die Ermittlung der Luftdichtheitsrate.

c) Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen
Detaillierte Beurteilung von Komponenten einer Heizungsanlage zur Wärmeerzeugung,
Wärmespeicherung, Wärmeverteilung und Wärmeabgabe. Kenntnisse über die Interaktion von
Gebäudehülle und Anlagentechnik, Durchführung der Berechnungen nach DIN V 18599 oder
DIN V 4701-10, Beurteilung von Systemen der alternativen und erneuerbaren Energie- und
Wärmeerzeugung.



d) Beurteilung von Lüftungs- und Klimaanlagen
Bewertung unterschiedlicher Arten von Lüftungsanlagen und deren Konstruktionsmerkmalen,
Berücksichtigung der Brand- und Schallschutzanforderungen für lüftungstechnische Anlagen,
Durchführung der Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4701-10, Grundkenntnisse
über Klimaanlagen.

e) Erbringung der Nachweise
Kenntnisse über energetische Anforderungen an Wohngebäude und das Bauordnungsrecht,
insbesondere des Mindestwärmeschutzes, die Durchführung der Nachweise und Berechnun-
gen des Jahres-Primärenergiebedarfs, die Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rechner-
ische Bewertung einschließlich der Witterungsbereinigung und über die Ausstellung eines
Energieausweises.

f) Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschließlich ihrer techni-
schen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit
Kenntnisse und Erfahrungswerte über Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsberechnung für
einzelne Bauteile und Anlagen einschließlich Investitionskosten und Kosteneinsparungen, über
erfahrungsgemäß wirtschaftlich rentable, im Allgemeinen verwirklichungsfähige Modernisie-
rungsempfehlungen für kosteneffiziente Verbesserungen der energetischen Eigenschaften des
Wohngebäudes, über Vor- und Nachteile bestimmter Verbesserungsvorschläge unter Berück-
sichtigung bautechnischer und rechtlicher Rahmenbedingungen (zum Beispiel bei Wechsel
des Heizenergieträgers, Grenzbebauung, Grenzabstände), über aktuelle Förderprogramme,
über tangierte bauphysikalische und statisch-konstruktive Einflüsse, wie zum Beispiel Wärme-
brücken, Tauwasseranfall (Kondensation), Wasserdampftransport, Schimmelpilzbefall, Bau-
teilanschlüsse und Vorschläge für weitere Abdichtungsmaßnahmen, über die Auswahl von
Materialien zur Herstellung der Luftdichtheit nach den Gesichtspunkten der Verträglichkeit der
Wirksamkeit sowie der Dauerhaftigkeit und über Auswirkungen von wärmeschutztechnischen
Maßnahmen auf den Schall- und Brandschutz. Erstellung erfahrungsgemäß wirtschaftlich ren-
tabler, im Allgemeinen verwirklichungsfähiger Modernisierungsempfehlungen für kosteneffizi-
ente Verbesserungen der energetischen Eigenschaften.

3. Inhaltliche Schwerpunkte der Schulung zu Nichtwohngebäuden
Zusätzlich zu den unter Nummer 2 aufgeführten Schwerpunkten soll die Schulung insbesondere
die nachfolgenden Fachkenntnisse zu Nichtwohngebäuden vermitteln:

a) Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebäudes, der Baukonstruktion und der techni-
schen Anlagen
Energetische Modellierung eines Gebäudes – hierzu gehören beheiztes oder gekühltes Volumen,
konditionierte oder nicht konditionierte Räume, Versorgungsbereich der Anlagentechnik –,
Ermittlung der Systemgrenze und Einteilung des Gebäudes in Zonen nach entsprechenden
Nutzungsrandbedingungen, Zuordnung von geometrischen und energetischen Kenngrößen
zu den Zonen und Versorgungsbereichen, Zusammenwirken von Gebäude und Anlagentech-
nik mit Verrechnung von Bilanzanteilen, Anwendung vereinfachter Verfahren, zum Beispiel die
Anwendung des Ein-Zonen-Modells, Bestimmung von Wärmequellen und -senken und des
Nutzenergiebedarfs von Zonen, Ermittlung, Bewertung und Dokumentation der energetischen
Kennwerte von raumlufttechnischen Anlagen, insbesondere von Klimaanlagen, und Beleuch-
tungssystemen.

b) Beurteilung der Gebäudehülle
Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgrößen und energetische Bewertung von Fassa-
densystemen, insbesondere von Vorhang- und Glasfassaden, Bewertung von Systemen für
den sommerlichen Wärmeschutz und von Verbauungs- und Verschattungssituationen.

c) Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen
Berechnung des Endenergiebedarfs für Heizungs- und Warmwasserbereitung einschließlich
der Verluste in den technischen Prozessschritten nach DIN V 18599-5 und DIN V 18599-8,
Beurteilung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen nach DIN V 18599-9, Bilanzierung von Nah-
und Fernwärmesystemen und der Nutzung erneuerbarer Energien.
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d) Beurteilung von raumlufttechnischen Anlagen und sonstigen Anlagen zur Kühlung

Berechnung des Kühlbedarfs von Gebäuden (Nutzkälte) und der Nutzenergie für die Luftauf-
bereitung, Bewertung unterschiedlicher Arten von raumlufttechnischen Anlagen und deren
Konstruktionsmerkmalen, Berücksichtigung der Brand- und Schallschutzanforderungen für
diese Anlagen, Berechnung des Energiebedarfs für die Befeuchtung mit einem Dampferzeu-
ger, Ermittlung von Übergabe- und Verteilverlusten, Bewertung von Bauteiltemperierungen,
Durchführung der Berechnungen nach DIN V 18599-2, DIN V 18599-3 und DIN V 18599-7
und der Nutzung erneuerbarer Energien.

e) Beurteilung von Beleuchtungs- und Belichtungssystemen
Berechnung des Endenergiebedarfs für die Beleuchtung nach DIN V 18599-4, Bewertung der
Tageslichtnutzung, zum Beispiel der Fenster, der Tageslichtsysteme, des Beleuchtungs-
niveaus, des Wartungswertes sowie der Beleuchtungsstärke, der tageslichtabhängigen Kunst-
lichtregelung, zum Beispiel der Art, der Kontrollstrategie, des Funktionsumfangs, sowie des
Schaltsystems und der Kunstlichtbeleuchtung, zum Beispiel der Lichtquelle, der Vorschalt-
geräte sowie der Leuchten.

f) Erbringung der Nachweise
Kenntnisse über energetische Anforderungen an Nichtwohngebäude und das Bauordnungs-
recht, insbesondere den Mindestwärmeschutz, Durchführung der Nachweise und Berech-
nungen des Jahres-Primärenergiebedarfs, Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rech-
nerische Bewertung einschließlich der Witterungsbereinigung, Ausstellung eines Energieaus-
weises.

g) Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschließlich ihrer technischen
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit
Erstellung von erfahrungsgemäß wirtschaftlich rentablen, im Allgemeinen verwirklichungs-
fähigen Modernisierungsempfehlungen für kosteneffiziente Verbesserungen der energetischen
Eigenschaften für Nichtwohngebäude.

4. Umfang der Schulung

Der Umfang der Fortbildung insgesamt sowie der einzelnen Schwerpunkte soll dem
Zweck und den Anforderungen dieser Anlage sowie der Vorbildung der jeweiligen Teil-
nehmer Rechnung tragen.
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Seit mehr als 60 Jahren setzt sich der vhw als gemeinnütziger und
unabhängiger Verband für eine nachfrageorientierte Wohnungs-
und Stadtentwicklungspolitik ein, die es dem Bürger ermöglicht,
seine Vorstellungen von angemessenem Wohnen zu verwirklichen.

Die Fortbildung ist die wichtigste Säule der vhw – Dienstleistungen:
Wir bieten fachliche Fortbildung für Architekten, Ingenieure und
Rechtsanwälte sowie die Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung
und der Wohnungswirtschaft.

Wissen bauen ist zugleich Leitmotiv und Anspruch der berufsbe-
gleitenden vhw – Fortbildung: Der vhw Saarland ist ein kompetenter
und erfahrener Bildungsträger mit einem breit angelegten Themen-
spektrum rund um die Stadtentwicklung und Immobilienwirtschaft.

Wissen vermitteln heißt für den vhw Kompetenz einbinden: In
Lehre und Forschung ausgewiesene Referenten aus Anwaltschaft
und Justiz, Öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft und Hochschulen
sorgen für die Aktualität und Qualität der Seminarinhalte.

Wissen organisieren Über die Geschäftsstelle Saarland nimmt der
vhw seine Fortbildungsaufgaben in der Region wahr. Unsere Veran-
staltungen werden regelmäßig als Tagesseminare, Tagungen oder
Workshops durchgeführt.

Nutzen Sie unser Angebot, in angenehmer Tagungsatmosphäre
neue Kontakte mit Fachleuten und Kollegen zu knüpfen. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen:

Konrad-Zuse-Straße 5
66115 Saarbrücken
Tel. 06 81/9 26 82 10

Fax 06 81/9 26 82 26
E-Mail: gst-sl@vhw.de
www.vhw.de

Geschäftsstelle Saarland

Geschäftsstelle Saarland
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Verordnung über die Honorare
für Architekten- und Ingenieurleistungen
(Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI)
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S.
2276), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I
Nr. 88) geändert worden ist

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

Allgemeine Vorschriften
§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 2a Honorartafeln und Basishonorarsatz
§ 3 Leistungen und Leistungsbilder
§ 4 Anrechenbare Kosten
§ 5 Honorarzonen
§ 6 Grundlagen des Honorars
§ 7 Honorarvereinbarung
§ 8 Berechnung des Honorars

in besonderen Fällen
§ 9 Berechnung des Honorars

bei Beauftragung von Einzelleistungen
§ 10 Berechnung des Honorars

bei vertraglichen Änderungen
des Leistungsumfangs

§ 11 Auftrag für mehrere Objekte
§ 12 Instandsetzungen und Instandhaltungen
§ 13 Interpolation
§ 14 Nebenkosten
§ 15 Fälligkeit des Honorars, Abschlagszahlungen
§ 16 Umsatzsteuer

Flächenplanung
ABSCHNITT 1

Bauleitplanung
§ 17 Anwendungsbereich
§ 18 Leistungsbild Flächennutzungsplan
§ 19 Leistungsbild Bebauungsplan
§ 20 Honorare für Grundleistungen bei

Flächennutzungsplänen
§ 21 Honorare für Grundleistungen bei

Bebauungsplänen

TEIL 1

TEIL 2

ABSCHNITT 2

Landschaftsplanung
§ 22 Anwendungsbereich
§ 23 Leistungsbild Landschaftsplan
§ 24 Leistungsbild Grünordnungsplan
§ 25 Leistungsbild Landschaftsrahmenplan
§ 26 Leistungsbild Landschaftspflegerischer

Begleitplan
§ 27 Leistungsbild Pflege- und

Entwicklungsplan
§ 28 Honorare für Grundleistungen

bei Landschaftsplänen
§ 29 Honorare für Grundleistungen

bei Grünordnungsplänen
§ 30 Honorare für Grundleistungen

bei Landschaftsrahmenplänen
§ 31 Honorare für Grundleistungen

bei Landschaftspflegerischen
Begleitplänen

§ 32 Honorare für Grundleistungen bei
Pflege- und Entwicklungsplänen

Objektplanung
ABSCHNITT 1

Gebäude und Innenräume
§ 33 Besondere Grundlagen des Honorars
§ 34 Leistungsbild Gebäude und Innenräume
§ 35 Honorare für Grundleistungen bei

Gebäuden und Innenräumen
§ 36 Umbauten und Modernisierungen von

Gebäuden und Innenräumen
§ 37 Aufträge für Gebäude und Freianlagen

oder für Gebäude und Innenräume

TEIL 3
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ABSCHNITT 2

Freianlagen
§ 38 Besondere Grundlagen des Honorars
§ 39 Leistungsbild Freianlagen
§ 40 Honorare für Grundleistungen

bei Freianlagen

ABSCHNITT 3

Ingenieurbauwerke
§ 41 Anwendungsbereich
§ 42 Besondere Grundlagen des Honorars
§ 43 Leistungsbild Ingenieurbauwerke
§ 44 Honorare für Grundleistungen

bei Ingenieurbauwerken

ABSCHNITT 4

Verkehrsanlagen
§ 45 Anwendungsbereich
§ 46 Besondere Grundlagen des Honorars
§ 47 Leistungsbild Verkehrsanlagen
§ 48 Honorare für Grundleistungen

bei Verkehrsanlagen

Fachplanung
ABSCHNITT 1

Tragwerksplanung
§ 49 Anwendungsbereich
§ 50 Besondere Grundlagen des Honorars
§ 51 Leistungsbild Tragwerksplanung
§ 52 Honorare für Grundleistungen

bei Tragwerksplanungen

ABSCHNITT 2

Technische Ausrüstung
§ 53 Anwendungsbereich
§ 54 Besondere Grundlagen des Honorars
§ 55 Leistungsbild Technische Ausrüstung
§ 56 Honorare für Grundleistungen

der Technischen Ausrüstung

Übergangs- und
Schlussvorschriften

§ 57 Übergangsvorschrift
§ 58 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

TEIL 5

TEIL 4

ANLAGEN
Anlage 11 (zu § 3 Absatz 1)

Weitere Fachplanungs- und
Beratungsleistungen

Anlage 12 (zu § 18 Absatz 1)
Grundleistungen im Leistungs-
bild Flächennutzungsplan

Anlage 13 (zu § 19 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungs-
bild Bebauungsplan

Anlage 14 (zu § 23 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungs-
bild Landschaftsplan

Anlage 15 (zu § 234 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungs-
bild Grünordnungsplan

Anlage 16 (zu § 25 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungs-
bild Landschaftsrahmenplan

Anlage 17 (zu § 26 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungs-
bild Landschaftspflegerischer
Begleitplan

Anlage 18 (zu § 27 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungs-
bild Pflege- und
Entwicklungsplan

Anlage 19 (zu § 18 Absatz 2, § 19 Absatz 2,
§ 23 Absatz 2, § 24 Absatz 2,
§ 25 Absatz 2, § 26 Absatz 2,
§ 27 Absatz 2)
Besondere Leistungen
zur Flächenplanung

Anlage 10 (zu § 34 Absatz 4, § 35 Absatz 7)
Grundleistungen im Leistungs-
bild Gebäude und Innenräume,
Besondere Leistungen,
Objektlisten

Anlage 11 (zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5)
Grundleistungen im Leistungs-
bild Freianlagen, Besondere Lei-
stungen, Objektliste

Anlage 12 (zu § 43 Absatz 4, § 48 Absatz 5)
Grundleistungen im Leistungs-
bild Ingenieurbauwerke, Beson-
dere Leistungen,
Objektliste

Anlage 13 (zu § 47 Absatz 2, § 48 Absatz 5)
Grundleistungen im Leistungs-
bild Verkehrsanlagen, Besondere
Leistungen, Objektliste

Anlage 14 (zu § 51 Absatz 5, § 52 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungs-
bild Tragwerksplanung, Beson-
dere Leistungen, Objektliste

Anlage 15 (zu § 55 Absatz 3, § 56 Absatz 3)
Grundleistungen im Leistungs-
bild Technische Ausrüstung,
Besondere Leistungen,
Objektliste

HOAI
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(8) Instandsetzungen sind Maßnahmen zur Wie-
derherstellung des zum bestimmungsgemäßen
Gebrauch geeigneten Zustandes (Soll-Zustan-
des) eines Objekts, soweit diese Maßnahmen
nicht unter Absatz 3 fallen.

(9) Instandhaltungen sind Maßnahmen zur Er-
haltung des Soll-Zustandes eines Objekts.

(10) Kostenschätzung ist die überschlägige Er-
mittlung der Kosten auf der Grundlage der
Vorplanung. Die Kostenschätzung ist die vorläu-
fige Grundlage für Finanzierungsüberlegungen.
Der Kostenschätzung liegen zugrunde:

1. Vorplanungsergebnisse,

2. Mengenschätzungen,

3. erläuternde Angaben zu den planerischen
Zusammenhängen, Vorgängen sowie
Bedingungen und

4. Angaben zum Baugrundstück und zu
dessen Erschließung.

Wird die Kostenschätzung nach § 4 Absatz 1
Satz 3 auf der Grundlage der DIN 276 in der
Fassung vom Dezember 2008 (DIN 276-1:
2008-12) erstellt, müssen die Gesamtkosten
nach Kostengruppen mindestens bis zur
ersten Ebene der Kostengliederung ermittelt
werden.

(11) Kostenberechnung ist die Ermittlung der
Kosten auf der Grundlage der Entwurfs-
planung. Der Kostenberechnung liegen zu-
grunde:

1. durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder
Detailzeichnungen wiederkehrender
Raumgruppen,

2. Mengenberechnungen und

3. für die Berechnung und Beurteilung der
Kosten relevante Erläuterungen.

Wird die Kostenberechnung nach § 4 Ab-
satz 1 Satz 3 auf der Grundlage der DIN 276
erstellt, müssen die Gesamtkosten nach
Kostengruppen mindestens bis zur zweiten
Ebene der Kostengliederung ermittelt werden.

HOAI

Auf Grund der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur- und Architekten-
leistungen vom 4. November 1971 (BGBl. I S. 1745, 1749), die durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 12. November 1984 (BGBl. I S. 1337) geändert worden sind, verordnet
die Bundesregierung:

HOAI

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich
Diese Verordnung gilt für Honorare für Ingeni-
eur- und Architektenleistungen, soweit diese
Leistungen durch diese Verordnung erfasst
sind. Die Regelungen dieser Verordnung kön-
nen zum Zwecke der Honorarberechnung
einer Honorarvereinbarung zugrunde gelegt
werden.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Objekte sind Gebäude, Innenräume, Freian-
lagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen.
Objekte sind auch Tragwerke und Anlagen der
Technischen Ausrüstung.

(2) Neubauten und Neuanlagen sind Objekte,
die neu errichtet oder neu hergestellt werden.

(3) Wiederaufbauten sind Objekte, bei denen
die zerstörten Teile auf noch vorhandenen
Bau- oder Anlagenteilen wiederhergestellt wer-
den. Wiederaufbauten gelten als Neubauten,
sofern eine neue Planung erforderlich ist.

(4) Erweiterungsbauten sind Ergänzungen eines
vorhandenen Objekts.

(5) Umbauten sind Umgestaltungen eines vor-
handenen Objekts mit wesentlichen Eingriffen
in Konstruktion oder Bestand.

(6) Modernisierungen sind bauliche Maßnahmen
zur nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchs-
wertes eines Objekts, soweit diese Maßnah-
men nicht unter Absatz 4, 5 oder 8 fallen.

(7) Mitzuverarbeitende Bausubstanz ist der Teil
des zu planenden Objekts, der bereits durch
Bauleistungen hergestellt ist und durch Pla-
nungs- oder Überwachungsleistungen tech-
nisch oder gestalterisch mitverarbeitet wird.

TEIL I
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§ 2a Honorartafeln und
Basishonorarsatz

(1) Die Honorartafeln dieser Verordnung wei-
sen Orientierungswerte aus, die an der Art
und dem Umfang der Aufgabe sowie an der
Leistung ausgerichtet sind. Die Honorartafeln
enthalten für jeden Leistungsbereich Honorar-
spannen vom Basishonorarsatz bis zum obe-
ren Honorarsatz, gegliedert nach den einzelnen
Honorarzonen und den zugrunde liegenden
Ansätzen für Flächen, anrechenbare Kosten
oder Verrechnungseinheiten.

(2) Basishonorarsatz ist der jeweils untere in
den Honorartafeln dieser Verordnung enthal-
tene Honorarsatz.

§ 3 Leistungen und Leistungsbilder
(1) Grundleistungen sind Leistungen, die regel-
mäßig im Rahmen von Flächen-, Objekt- oder
Fachplanungen auszuführen sind. Sie sind zur
ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrags im
Allgemeinen erforderlich und in Leistungsbil-
dern erfasst. Die Leistungsbilder gliedern sich
in Leistungsphasen nach den Regelungen in
den Teilen 2 bis 4 und der Anlage 1.

(2) Neben Grundleistungen können Besondere
Leistungen vereinbart werden. Die Aufzählung
der Besonderen Leistungen in dieser Verord-
nung und in den Leistungsbildern ihrer Anla-
gen ist nicht abschließend. Die Besonderen
Leistungen können auch für Leistungsbilder
und Leistungsphasen, denen sie nicht zuge-
ordnet sind, vereinbart werden, soweit sie dort
keine Grundleistungen darstellen.

(3) Die Wirtschaftlichkeit der Leistung ist stets
zu beachten.

§ 4 Anrechenbare Kosten
(1) Anrechenbare Kosten sind Teil der Kosten
für die Herstellung, den Umbau, die Moderni-
sierung, Instandhaltung oder Instandsetzung
von Objekten sowie für die damit zusammen-
hängenden Aufwendungen. Sie sind nach all-
gemein anerkannten Regeln der Technik oder
nach Verwaltungsvorschriften (Kostenvorschrif-
ten) auf der Grundlage ortsüblicher Preise zu
ermitteln. Wird in dieser Verordnung im Zu-
sammenhang mit der Kostenermittlung die DIN
276 in Bezug genommen, so ist die Fassung
vom Dezember 2008 (DIN 276-1: 2008-12)
bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten

zugrunde zu legen. Umsatzsteuer, die auf die
Kosten von Objekten entfällt, ist nicht
Bestandteil der anrechenbaren Kosten.

(2) Die anrechenbaren Kosten richten sich nach
den ortsüblichen Preisen, wenn der Auftragge-
ber
1. selbst Lieferungen oder Leistungen über-

nimmt,
2. von bauausführenden Unternehmen oder

von Lieferanten sonst nicht übliche Vergün-
stigungen erhält,

3. Lieferungen oder Leistungen in Gegenrech-
nung ausführt oder

4. vorhandene oder vorbeschaffte Baustoffe
oder Bauteile einbauen lässt.

(3) Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bau-
substanz im Sinne des § 2 Absatz 7 ist bei den
anrechenbaren Kosten angemessen zu be-
rücksichtigen. Umfang und Wert der mitzuver-
arbeitenden Bausubstanz sind zum Zeitpunkt
der Kostenberechnung oder, sofern keine
Kostenberechnung vorliegt, zum Zeitpunkt der
Kostenschätzung objektbezogen zu ermitteln
und in Textform zu vereinbaren.

§ 5 Honorarzonen
(1) Die Grundleistungen der Flächen-, Objekt-
oder Fachplanungen werden zur Berechnung
der Honorare nach den jeweiligen Planungsan-
forderungen Honorarzonen zugeordnet, die von
der Honorarzone I aus ansteigend den Schwie-
rigkeitsgrad der Planung einstufen.

(2) Die Honorarzonen sind anhand der Bewer-
tungsmerkmale in den Honorarregelungen der
jeweiligen Leistungsbilder der Teile 2 bis 4 und
der Anlage 1 zu ermitteln. Die Zurechnung zu
den einzelnen Honorarzonen ist nach Maßgabe
der Bewertungsmerkmale und gegebenenfalls
der Bewertungspunkte sowie unter Berücksich-
tigung der Regelbeispiele in den Objektlisten
der Anlagen dieser Verordnung vorzunehmen.

§ 6 Grundlagen des Honorars
(1) Bei der Ermittlung des Honorars für Grund-
leistungen im Sinne des § 3 Absatz 1 sind
zugrunde zu legen

1. das Leistungsbild,

2. die Honorarzone und

3. die dazugehörige Honorartafel zur Honorar-
orientierung.
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Zusätzlich zu den Grundlagen nach Satz 1
ermittelt sich das Honorar

1. für die Leistungsbilder des Teils 2 und der
Anlage 1 Nummer 1.1 nach der Größe der
Fläche,

2. für die Leistungsbilder der Teile 3 und 4 und
der Anlage 1 Nummer 1.2, 1.3 und 1.4.5
nach den anrechenbaren Kosten des Ob-
jekts auf der Grundlage der Kostenberech-
nung oder, sofern keine Kostenberechnung
vorliegt, auf der Grundlage der Kosten-
schätzung,

3. für das Leistungsbild der Anlage 1 Nummer
1.4.2 nach Verrechnungseinheiten.

(2) Honorare für Grundleistungen bei Umbau-
ten und Modernisierungen gemäß § 2 Absatz 5
und 6 sind zu ermitteln nach

1. den anrechenbaren Kosten,

2. der Honorarzone, welcher der Umbau oder
die Modernisierung in sinngemäßer Anwen-
dung der Bewertungsmerkmale zuzuord-
nen ist,

3. den Leistungsphasen,

4. der Honorartafel zur Honorarorientierung
und

5. dem Umbau- oder Modernisierungszuschlag
auf das Honorar.

Der Umbau- oder Modernisierungszuschlag ist
unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrads
der Leistungen in Textform zu vereinbaren. Die
Höhe des Zuschlags auf das Honorar ist in den
jeweiligen Honorarregelungen der Leistungs-
bilder der Teile 3 und 4 und in Anlage 1 Num-
mer 1.2 geregelt. Sofern keine Vereinbarung in
Textform getroffen wurde, gilt ein Zuschlag von
20 Prozent ab einem durchschnittlichen
Schwierigkeitsgrad als vereinbart.

(3) (weggefallen).

§ 7 Honorarvereinbarung
(1) Das Honorar richtet sich nach der Verein-
barung, die die Vertragsparteien in Textform
treffen. Sofern keine Vereinbarung über die Hö-
he des Honorars in Textform getroffen wurde,
gilt für Grundleistungen der jeweilige Basisho-
norarsatz als vereinbart, der sich bei der
Anwendung der Honorargrundlagen des § 6
ergibt.

(2) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber,
sofern dieser Verbraucher ist, vor Abgabe von

dessen verbindlicher Vertragserklärung zur
Honorarvereinbarung in Textform darauf hin-
zuweisen, dass ein höheres oder niedrigeres
Honorar als die in den Honorartafeln dieser
Verordnung enthaltenen Werte vereinbart wer-
den kann. Erfolgt der Hinweis nach Satz 1
nicht oder nicht rechtzeitig, gilt für die zwischen
den Vertragsparteien vereinbarten Grundlei-
stungen anstelle eines höheren Honorars ein
Honorar in Höhe des jeweiligen Basishonorar-
satzes als vereinbart.

§ 8 Berechnung des Honorars
in besonderen Fällen

(1) Werden dem Auftragnehmer nicht alle Leis-
tungsphasen eines Leistungsbildes übertragen,
so dürfen nur die für die übertragenen Phasen
vorgesehenen Prozentsätze berechnet und ver-
einbart werden. Die Vereinbarung hat in Text-
form zu erfolgen.

(2) Werden dem Auftragnehmer nicht alle
Grundleistungen einer Leistungsphase übertra-
gen, so darf für die übertragenen Grundleistun-
gen nur ein Honorar berechnet und vereinbart
werden, das dem Anteil der übertragenen
Grundleistungen an der gesamten Leistungs-
phase entspricht. Die Vereinbarung hat in Text-
form zu erfolgen. Entsprechend ist zu verfah-
ren, wenn dem Auftragnehmer wesentliche
Teile von Grundleistungen nicht übertragen
werden.

(3) Die gesonderte Vergütung eines zusätzlichen
Koordinierungs- oder Einarbeitungsaufwands
ist in Textform zu vereinbaren.

§ 9 Berechnung des Honorars
bei Beauftragung von
Einzelleistungen

(1) Wird die Vorplanung oder Entwurfsplanung
bei Gebäuden und Innenräumen, Freianlagen,
Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen, der Trag-
werksplanung und der Technischen Ausrüs-
tung als Einzelleistung in Auftrag gegeben,
können für die Leistungsbewertung der jewei-
ligen Leistungsphase
1. für die Vorplanung höchstens der Prozent-

satz der Vorplanung und der Prozentsatz
der Grundlagenermittlung und

2. für die Entwurfsplanung höchstens der Pro-
zentsatz der Entwurfsplanung und der Pro-
zentsatz der Vorplanung
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zum Zweck der Honorarberechnung herange-
zogen werden. Die Vereinbarung hat in Text-
form zu erfolgen.

(2) Zur Bauleitplanung ist Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 für den Entwurf der öffentlichen
Auslegung entsprechend anzuwenden. Bei
der Landschaftsplanung ist Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 für die vorläufige Fassung sowie
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 für die abge-
stimmte Fassung entsprechend anzuwen-
den. Die Vereinbarung hat in Textform zu
erfolgen.

(3) Wird die Objektüberwachung bei der Tech-
nischen Ausrüstung oder bei Gebäuden als
Einzelleistung in Auftrag gegeben, können für
die Leistungsbewertung der Objektüberwa-
chung zum Zweck der Honorarberechnung
höchstens der Prozentsatz der Objektüber-
wachung und die Prozentsätze der Grundla-
genermittlung und Vorplanung herangezogen
werden. Die Vereinbarung hat in Textform zu
erfolgen.

§ 10 Berechnung des Honorars
bei vertraglichen Änderun-
gen des Leistungsumfangs

(1) Einigen sich Auftraggeber und Auftragneh-
mer während der Laufzeit des Vertrags darauf,
dass der Umfang der beauftragten Leistung
geändert wird, und ändern sich dadurch die
anrechenbaren Kosten, Flächen oder Verrech-
nungseinheiten, so ist die Honorarberech-
nungsgrundlage für die Grundleistungen, die
infolge des veränderten Leistungsumfangs zu
erbringen sind, durch Vereinbarung in Text-
form anzupassen.

(2) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer
über die Wiederholung von Grundleistungen,
ohne dass sich dadurch die anrechenbaren
Kosten, Flächen oder Verrechnungseinheiten
ändern, ist das Honorar für diese Grund-
leistungen entsprechend ihrem Anteil an der
jeweiligen Leistungsphase in Textform zu ver-
einbaren.

§ 11 Auftrag für mehrere Objekte
(1) Umfasst ein Auftrag mehrere Objekte, so
sind die Honorare vorbehaltlich der folgenden
Absätze für jedes Objekt getrennt zu berech-
nen.

(2) Umfasst ein Auftrag mehrere vergleichbare
Gebäude, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen
oder Tragwerke mit weitgehend gleichartigen
Planungsbedingungen, die derselben Honorar-
zone zuzuordnen sind und die im zeitlichen und
örtlichen Zusammenhang als Teil einer Gesamt-
maßnahme geplant und errichtet werden sollen,
ist das Honorar nach der Summe der anrechen-
baren Kosten zu berechnen.

(3) Umfasst ein Auftrag mehrere im Wesent-
lichen gleiche Gebäude, Ingenieurbauwerke,
Verkehrsanlagen oder Tragwerke, die im zeit-
lichen oder örtlichen Zusammenhang unter
gleichen baulichen Verhältnissen geplant und
errichtet werden sollen, oder mehrere Objekte
nach Typenplanung oder Serienbauten, so
sind die Prozentsätze der Leistungsphasen 1
bis 6 für die erste bis vierte Wiederholung um
50 Prozent, für die fünfte bis siebte Wieder-
holung um 60 Prozent und ab der achten Wie-
derholung um 90 Prozent zu mindern.

(4) Umfasst ein Auftrag Grundleistungen, die
bereits Gegenstand eines anderen Auftrags
über ein gleiches Gebäude, Ingenieurbauwerk
oder Tragwerk zwischen den Vertragsparteien
waren, so ist Absatz 3 für die Prozentsätze der
beauftragten Leistungsphasen in Bezug auf
den neuen Auftrag auch dann anzuwenden,
wenn die Grundleistungen nicht im zeitlichen
oder örtlichen Zusammenhang erbracht wer-
den sollen.

§ 12 Instandsetzungen und
Instandhaltungen

(1) Honorare für Grundleistungen bei Instand-
setzungen und Instandhaltungen von Objek-
ten sind nach den anrechenbaren Kosten, der
Honorarzone, den Leistungsphasen und der
Honorartafel zur Honorarorientierung, der die
Instandhaltungs- oder Instandsetzungsmaß-
nahme zuzuordnen ist, zu ermitteln.

(2) Für Grundleistungen bei Instandsetzungen
und Instandhaltungen von Objekten kann in
Textform vereinbart werden, dass der Prozent-
satz für die Objektüberwachung oder Bau-
oberleitung um bis zu 50 Prozent der Bewer-
tung dieser Leistungsphase erhöht wird.

§ 13 Interpolation
Zwischenstufen der in den Honorartafeln an-
gegebenen anrechenbaren Kosten und Flä-
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chen oder Verrechnungseinheiten sind durch
lineare Interpolation zu ermitteln.

§ 14 Nebenkosten
(1) Der Auftragnehmer kann neben den Ho-
noraren dieser Verordnung auch die für
die Ausführung des Auftrags erforderlichen
Nebenkosten in Rechnung stellen; ausge-
nommen sind die abziehbaren Vorsteuern
gemäß § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuerge-
setzes in der jeweils geltenden Fassung. Die
Vertragsparteien können in Textform verein-
baren, dass abweichend von Satz 1 eine Er-
stattung ganz oder teilweise ausgeschlossen
ist.

(2) Zu den Nebenkosten gehören insbeson-
dere:

1. Versandkosten, Kosten für Datenübertra-
gungen,

2. Kosten für Vervielfältigungen von Zeichnun-
gen und schriftlichen Unterlagen sowie für
die Anfertigung von Filmen und Fotos,

3. Kosten für ein Baustellenbüro einschließlich
der Einrichtung, Beleuchtung und Behei-
zung,

4. Fahrtkosten für Reisen, die über einen Um-
kreis von 15 Kilometern um den Geschäfts-
sitz des Auftragnehmers hinausgehen, in
Höhe der steuerlich zulässigen Pauschal-
sätze, sofern nicht höhere Aufwendungen
nachgewiesen werden,

5. Trennungsentschädigungen und Kosten für
Familienheimfahrten in Höhe der steuerlich
zulässigen Pauschalsätze, sofern nicht hö-
here Aufwendungen an Mitarbeiter oder Mit-
arbeiterinnen des Auftragnehmers auf Grund
von tariflichen Vereinbarungen bezahlt wer-
den,

6. Entschädigungen für den sonstigen Auf-
wand bei längeren Reisen nach Nummer 4,
sofern die Entschädigungen vor der Ge-
schäftsreise in Textform vereinbart worden
sind,

7. Entgelte für nicht dem Auftragnehmer oblie-
gende Leistungen, die von ihm im Einver-
nehmen mit dem Auftraggeber Dritten
übertragen worden sind.

(3) Nebenkosten können pauschal oder nach
Einzelnachweis abgerechnet werden. Sie sind

nach Einzelnachweis abzurechnen, sofern
keine pauschale Abrechnung in Textform ver-
einbart worden ist.

§ 15 Fälligkeit des Honorars,
Abschlagszahlungen

Für die Fälligkeit der Honorare für die von
dieser Verordnung erfassten Leistungen gilt
§ 650g Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entsprechend. Für das Recht, Ab-
schlagszahlungen zu verlangen, gilt § 632a
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.

§ 16 Umsatzsteuer
(1) Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Ersatz
der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer für
nach dieser Verordnung abrechenbare Leis-
tungen, sofern nicht die Kleinunternehmerre-
gelung nach § 19 des Umsatzsteuergesetzes
angewendet wird. Satz 1 ist auch hinsichtlich
der um die nach § 15 des Umsatzsteuergeset-
zes abziehbaren Vorsteuer gekürzten Neben-
kosten anzuwenden, die nach § 14 dieser Ver-
ordnung weiterberechenbar sind.

(2) Auslagen gehören nicht zum Entgelt für die
Leistung des Auftragnehmers. Sie sind als
durchlaufende Posten im umsatzsteuerrecht-
lichen Sinn einschließlich einer gegebenen-
falls enthaltenen Umsatzsteuer weiter zu be-
rechnen.

Flächenplanung

ABSCHNITT 1

Bauleitplanung

§ 17 Anwendungsbereich
(1) Leistungen der Bauleitplanung umfassen
die Vorbereitung der Aufstellung von Flächen-
nutzungs- und Bebauungsplänen im Sinne
des § 1 Absatz 2 des Baugesetzbuches in der
jeweils geltenden Fassung die erforderlichen
Ausarbeitungen und Planfassungen sowie die
Mitwirkung beim Verfahren.

(2) Leistungen beim Städtebaulichen Entwurf
sind Besondere Leistungen.

TEIL 2
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§ 18 Leistungsbild
Flächennutzungsplan

(1) Für die in § 18 und Anlage 2 genannten
Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen
sind die in der nachstehenden Honorartafel
aufgeführten Honorarspannen Orientierungs-
werte:

1. für die Leistungsphase 1
(Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen)

Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligun-
gen nach den Bestimmungen des Bauge-
setzbuches mit 60 Prozent,

2. für die Leistungsphase 2
(Entwurf zur öffentlichen Auslegung)

Entwurf für die öffentliche Auslegung nach
den Bestimmungen des Baugesetzbuches
mit 30 Prozent,

3. für die Leistungsphase 3
(Plan zur Beschlussfassung)

Plan für den Beschluss durch die
Gemeinde mit 10 Prozent.

Der Vorentwurf, Entwurf oder Plan ist jeweils in
der vorgeschriebenen Fassung mit Begrün-
dung anzufertigen.

(2) Anlage 2 regelt, welche Grundleistungen je-
de Leistungsphase umfasst. Anlage 9 enthält
Beispiele für Besondere Leistungen.

§ 19 Leistungsbild
Bebauungsplan

(1) Die Grundleistungen bei Bebauungsplänen
sind in drei Leistungsphasen unterteilt und wer-
den wie folgt in Prozentsätzen der Honorare
des § 21 bewertet:

1. für die Leistungsphase 1
(Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen)

Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen
nach den Bestimmungen des Baugesetz-
buches mit 60 Prozent,

2. für die Leistungsphase 2
(Entwurf zur öffentlichen Auslegung)

Entwurf für die öffentliche Auslegung nach
den Bestimmungen des Baugesetzbuches
mit 30 Prozent,

3. für die Leistungsphase 3
(Plan zur Beschlussfassung)

Plan für den Beschluss durch die
Gemeinde mit 10 Prozent.

Der Vorentwurf, Entwurf oder Plan ist jeweils in
der vorgeschriebenen Fassung mit Begrün-
dung anzufertigen.

(2) Anlage 3 regelt, welche Grundleistungen
jede Leistungsphase umfasst. Anlage 9 enthält
Beispiele für Besondere Leistungen.

§ 20 Honorare für
Grundleistungen bei
Flächennutzungsplänen

(1) Für die in § 18 und Anlage 2 genannten
Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen
sind die in der nachstehenden Honorartafel
aufgeführten Honorarspannen Orientierungs-
werte:

(2) Das Honorar für die Aufstellung von Flächen-
nutzungsplänen ist nach der Fläche des Plan-
gebiets in Hektar und nach der Honorarzone
zu berechnen.

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistun-
gen zugeordnet werden, richtet sich nach fol-
genden Bewertungsmerkmalen:

1. zentralörtliche Bedeutung und Gemeinde-
struktur,

2. Nutzungsvielfalt und Nutzungsdichte,

3. Einwohnerstruktur, Einwohnerentwicklung
und Gemeinbedarfsstandorte,

4. Verkehr und Infrastruktur,

5. Topografie, Geologie und Kulturlandschaft,

6. Klima-, Natur- und Umweltschutz.

(4) Sind auf einen Flächennutzungsplan Be-
wertungsmerkmale aus mehreren Honorar-
zonen anwendbar und bestehen deswegen
Zweifel, welcher Honorarzone der Flächennut-
zungsplan zugeordnet werden kann, so ist
zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu
ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungs-
punkte werden die Bewertungsmerkmale wie
folgt gewichtet:

1. geringe Anforderungen: 1 Punkt,

2. durchschnittliche Anforderungen: 2 Punkte,

3. hohe Anforderungen: 3 Punkte.

(5) Der Flächennutzungsplan ist anhand der
nach Absatz 4 ermittelten Bewertungspunkte
einer der Honorarzonen zuzuordnen:
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hohe

Anforderungen
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von Euro bis Euro

70 439

78 957

86 492

93 260

99 407

111 311

121 868

131 387

140 069

155 461

168 813

180 589

191 097

200 556

209 126

216 893

223 912

230 331

236 214

241 614

85 269

95 579

104 700

112 894

120 334

134 745

147 525

159 047

169 557

188 190

204 352

218 607

231 328

242 779

253 153

262 555

271 052

278 822

285 944

292 480

Fläche
in Hektar

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

von Euro bis Euro

85 269

95 579

104 700

112 894

120 334

134 745

147 525

159 047

169 557

188 190

204 352

218 607

231 328

242 779

253 153

262 555

271 052

278 822

285 944

292 480

100 098

112 202

122 909

132 527

141 262

158 178

173 181

186 707

199 045

220 918

239 892

256 626

271 559

285 001

297 179

308 217

318 191

327 313

335 673

343 346

von Euro bis Euro

100 098

112 202

122 909

132 527

141 262

158 178

173 181

186 707

199 045

220 918

239 892

256 626

271 559

285 001

297 179

308 217

318 191

327 313

335 673

343 346

114 927

128 824

141 118

152 161

162 190

181 612

198 838

214 367

228 533

253 647

275 431

294 645

311 790

327 224

341 206

353 878

365 331

375 804

385 402

394 213

Honorartafel zu § 20 Abs. 1 – Flächennutzungspläne

Honorarzone II
durchschnittliche
Anforderungen

Honorarzone I
geringe

Anforderungen

1. Honorarzone I: bis zu 9 Punkte,

2. Honorarzone II: 10 bis 14 Punkte,

3. Honorarzone III: 15 bis 18 Punkte.

(6) Werden Teilflächen bereits aufgestellter
Flächennutzungspläne (Planausschnitte) geän-
dert oder überarbeitet, kann das Honorar auch
abweichend von den Grundsätzen des Absat-
zes 2 vereinbart werden.

§ 21 Honorare für Grundleistungen
bei Bebauungsplänen

(1) Für die in § 19 und Anlage 3 genannten
Grundleistungen bei Bebauungsplänen sind
die in der nachstehenden Honorartafel aufge-
führten Honorarspannen Orientierungswerte:

(2) Das Honorar für die Aufstellung von Bebau-
ungsplänen ist nach der Fläche des Plange-
biets in Hektar und nach der Honorarzone zu
berechnen.

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistun-
gen zugeordnet werden, richtet sich nach fol-
genden Bewertungsmerkmalen:

1. Nutzungsvielfalt und Nutzungsdichte,

2. Baustruktur und Baudichte,

3. Gestaltung und Denkmalschutz,

4. Verkehr und Infrastruktur,

5. Topografie und Landschaft,

6. Klima-, Natur- und Umweltschutz.

(4) Für die Ermittlung der Honorarzone bei
Bebauungsplänen ist § 20 Absatz 4 und 5 ent-
sprechend anzuwenden.

(5) Wird die Größe des Plangebiets im förmli-
chen Verfahren während der Leistungserbrin-
gung geändert, so ist das Honorar für die Lei-
stungsphasen, die bis zur Änderung noch
nicht erbracht sind, nach der geänderten
Größe des Plangebiets zu berechnen.
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ABSCHNITT 2

Landschaftsplanung

§ 22 Anwendungsbereich
(1) Landschaftsplanerische Leistungen umfas-
sen das Vorbereiten und das Erstellen der für
die Pläne nach Absatz 2 erforderlichen Ausar-
beitungen.

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind
für folgende Pläne anzuwenden:

1. Landschaftspläne,

2. Grünordnungspläne und Landschaftspla-
nerische Fachbeiträge,

3. Landschaftsrahmenpläne,

4. Landschaftspflegerische Begleitpläne,

5. Pflege- und Entwicklungspläne.

§ 23 Leistungsbild
Landschaftsplan

(1) Die Grundleistungen bei Landschaftsplänen
sind in vier Leistungsphasen unterteilt und wer-
den wie folgt in Prozentsätzen der Honorare
des § 28 bewertet:

1. für die Leistungsphase 1
(Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln
des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent,

2. für die Leistungsphase 2
(Ermitteln der Planungsgrundlagen)
mit 37 Prozent,

3. für die Leistungsphase 3
(Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent,

4. für die Leistungsphase 4
(Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent.

Honorarzone III
hohe

Anforderungen

von Euro bis Euro

5 000

5 000

7 699

10 306

12 669

14 864

16 931

18 896

20 776

22 584

24 330

32 325

39 427

46 385

52 975

65 342

76 901

87 599

107 471

125 791

5 335

8 799

14 502

19 413

23 866

28 000

31 893

35 595

39 137

42 542

45 830

60 892

74 270

87 376

99 791

123 086

144 860

165 012

202 445

236 955

Fläche
in Hektar

0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

von Euro bis Euro

5 335

8 799

14 502

19 413

23 866

28 000

31 893

35 595

39 137

42 542

45 830

60 892

74 270

87 376

99 791

123 086

144 860

165 012

202 445

236 955

7 838

12 926

21 305

28 521

35 062

41 135

46 856

52 294

57 497

62 501

67 331

89 458

109 113

128 366

146 606

180 830

212 819

242 425

297 419

348 119

von Euro bis Euro

7 838

12 926

21 305

28 521

35 062

41 135

46 856

52 294

57 497

62 501

67 331

89 458

109 113

128 366

146 606

180 830

212 819

242 425

297 419

348 119

10 341

17 054

28 109

37 628

46 258

54 271

61 818

68 992

75 857

82 459

88 831

118 025

143 956

169 357

193 422

238 574

280 778

319 838

392 393

459 282

Honorartafel zu § 21 Abs. 1 – Bebauungspläne

Honorarzone II
durchschnittliche
Anforderungen

Honorarzone I
geringe

Anforderungen
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(2) Anlage 4 regelt die Grundleistungen jeder
Leistungsphase. Anlage 9 enthält Beispiele für
Besondere Leistungen.

§ 24 Leistungsbild
Grünordnungsplan

(1) Die Grundleistungen bei Grünordnungsplä-
nen und Landschaftsplanerischen Fachbeiträgen
sind in vier Leistungsphasen zusammenge-
fasst und werden wie folgt in Prozentsätzen
der Honorare des § 29 bewertet:
1. für die Leistungsphase 1

(Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln
des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent,

2. für die Leistungsphase 2
(Ermitteln der Planungsgrundlagen)
mit 37 Prozent,

3. für die Leistungsphase 3
(Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent,

4. für die Leistungsphase 4
(Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent.

(2) Anlage 5 regelt die Grundleistungen jeder
Leistungsphase. Anlage 9 enthält Beispiele für
Besondere Leistungen.

§ 25 Leistungsbild
Landschaftsrahmenplan

(1) Die Grundleistungen bei Landschaftsrahmen-
plänen sind in vier Leistungsphasen unterteilt
und werden wie folgt in Prozentsätzen der
Honorare des § 30 bewertet:
1. für die Leistungsphase 1

(Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln
des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent,

2. für die Leistungsphase 2
(Ermitteln der Planungsgrundlagen)
mit 37 Prozent,

3. für die Leistungsphase 3
(Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent,

4. für die Leistungsphase 4
(Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent.

(2) Anlage 6 regelt die Grundleistungen jeder
Leistungsphase. Anlage 9 enthält Beispiele für
Besondere Leistungen.

§ 26 Leistungsbild Landschafts-
pflegerischer Begleitplan

(1) Die Grundleistungen bei Landschaftspfle-
gerischen Begleitplänen sind in vier Leistungs-
phasen unterteilt und werden wie folgt in Pro-
zentsätzen der Honorare des § 31 bewertet:

1. für die Leistungsphase 1
(Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln
des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent,

2. für die Leistungsphase 2
(Ermitteln und Bewerten der Planungs-
grundlagen) mit 37 Prozent,

3. für die Leistungsphase 3
(Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent,

4. für die Leistungsphase 4
(Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent.

(2) Anlage 7 regelt die Grundleistungen jeder
Leistungsphase. Anlage 9 enthält Beispiele für
Besondere Leistungen.

§ 27 Leistungsbild
Pflege- und Entwicklungsplan

(1) Die Grundleistungen bei Pflege- und Ent-
wicklungsplänen sind in vier Leistungsphasen
zusammengefasst und werden wie folgt in Pro-
zentsätzen der Honorare des § 32 bewertet:

1. für die Leistungsphase 1
(Zusammenstellen der
Ausgangsbedingungen) mit 3 Prozent,

2. für die Leistungsphase 2
(Ermitteln der Planungsgrundlagen)
mit 37 Prozent,

3. für die Leistungsphase 3
(Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent und

4. für die Leistungsphase 4
(Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent.

(2) Anlage 8 regelt die Grundleistungen jeder
Leistungsphase. Anlage 9 enthält Beispiele für
Besondere Leistungen.

§ 28 Honorare für Grundleistungen
bei Landschaftsplänen

(1) Für die in § 23 und Anlage 4 genannten
Grundleistungen bei Landschaftsplänen sind
die in der nachstehenden Honorartafel
aufgeführten Honorarspannen Orientierungs-
werte:

(2) Das Honorar für die Aufstellung von Land-
schaftsplänen ist nach der Fläche des Pla-
nungsgebiets in Hektar und nach der Honorar-
zone zu berechnen.

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen
zugeordnet werden, richtet sich nach folgen-
den Bewertungsmerkmalen:
1. topographische Verhältnisse,
2. Flächennutzung,
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3. Landschaftsbild,

4. Anforderungen an Umweltsicherung und
Umweltschutz,

5. ökologische Verhältnisse,

6. Bevölkerungsdichte.

(4) Sind auf einen Landschaftsplan Bewer-
tungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen
anwendbar und bestehen deswegen Zweifel,
welcher Honorarzone der Landschaftsplan zu-
geordnet werden kann, so ist zunächst die
Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln.
Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden
die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:

1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3
Nummer 1, 2, 3 und 6 mit je bis zu 6 Punk-
ten und

2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3
Nummer 4 und 5 und mit je bis zu 9 Punkten.

(5) Der Landschaftsplan ist anhand der nach
Absatz 4 ermittelten Bewertungspunkte einer
der Honorarzonen zuzuordnen:
1. Honorarzone I: bis zu 16 Punkte,
2. Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte,
3. Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte.

(6) Werden Teilflächen bereits aufgestellter
Landschaftspläne (Planausschnitte) geändert
oder überarbeitet, kann das Honorar abwei-
chend von den Grundsätzen des Absatzes 2
vereinbart werden.

§ 29 Honorare für Grundleistungen
bei Grünordnungsplänen

(1) Für die in § 24 und Anlage 5 genannten
Grundleistungen bei Grünordnungsplänen und
Landschaftsplanerischen Fachbeiträgen sind
die in der nachstehenden Honorartafel aufge-
führten Honorarspannen Orientierungswerte:

Honorarzone III
hohe

Anforderungen

von Euro bis Euro

23 403

26 560

29 445

32 119

34 620

39 212

43 374

47 199

50 747

57 180

63 562

69 505

75 095

80 394

85 445

89 986

94 309

98 438

102 392

106 187

27 963

31 735

35 182

38 375

41 364

46 851

51 824

56 393

60 633

68 319

75 944

83 045

89 724

96 055

102 090

107 516

112 681

117 615

122 339

126 873

Fläche
in Hektar

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

von Euro bis Euro

27 963

31 735

35 182

38 375

41 364

46 851

51 824

56 393

60 633

68 319

75 944

83 045

89 724

96 055

102 090

107 516

112 681

117 615

122 339

126 873

32 826

37 254

41 300

45 049

48 558

54 999

60 837

66 201

71 178

80 200

89 151

97 487

105 329

112 761

119 845

126 214

132 278

138 069

143 615

148 938

von Euro bis Euro

32 826

37 254

41 300

45 049

48 558

54 999

60 837

66 201

71 178

80 200

89 151

97 487

105 329

112 761

119 845

126 214

132 278

138 069

143 615

148 938

37 385

42 428

47 036

51 306

55 302

62 638

69 286

75 396

81 064

91 339

101 533

111 027

119 958

128 422

136 490

143 744

150 650

157 246

163 562

169 623

Honorartafel zu § 28 Abs. 1 – Landschaftspläne

Honorarzone II
durchschnittliche
Anforderungen

Honorarzone I
geringe

Anforderungen
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(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Grün-
ordnungsplänen ist nach der Fläche des Pla-
nungsgebiets in Hektar und nach der Honorar-
zone zu berechnen.

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen
zugeordnet werden, richtet sich nach folgen-
den Bewertungsmerkmalen:
1. Topographie,
2. ökologische Verhältnisse,
3. Flächennutzungen und Schutzgebiete,
4. Umwelt-, Klima-, Denkmal- und Naturschutz,
5. Erholungsvorsorge,
6. Anforderung an die Freiraumgestaltung.

(4) Sind auf einen Grünordnungsplan Bewer-
tungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen
anwendbar und bestehen deswegen Zweifel,
welcher Honorarzone der Grünordnungsplan
zugeordnet werden kann, so ist zunächst die
Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln.

Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden
die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:

1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3
Nummer 1, 2, 3 und 5 mit je bis zu 6 Punk-
ten und

2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3
Nummer 4 und 6 mit je bis zu 9 Punkten.

(5) Der Grünordnungsplan ist anhand der nach
Absatz 4 ermittelten Bewertungspunkte einer
der Honorarzonen zuzuordnen:
1. Honorarzone I: bis zu 16 Punkte,
2. Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte,
3. Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte.

(6) Wird die Größe des Planungsgebiets wäh-
rend der Leistungserbringung geändert, so ist
das Honorar für die Leistungsphasen, die bis
zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach
der geänderten Größe des Planungsgebiets zu
berechnen.

Honorarzone III
hohe

Anforderungen

von Euro bis Euro

5 219

6 008

7 450

8 770

10 006

15 445

20 183

24 513

28 560

32 394

39 580

46 282

61 579

75 430

88 255

100 288

111 675

122 516

133 555

144 284

6 067

6 985

8 661

10 195

11 632

17 955

23 462

28 496

33 201

37 658

46 011

53 803

71 586

87 687

102 597

116 585

129 822

142 425

155 258

167 730

Fläche
in Hektar

1,5

2

3

4

5

10

15

20

25

30

40

50

75

100

125

150

175

200

225

250

von Euro bis Euro

6 067

6 985

8 661

10 195

11 632

17 955

23 462

28 496

33 201

37 658

46 011

53 803

71 586

87 687

102 597

116 585

129 822

142 425

155 258

167 730

6 980

8 036

9 965

11 730

13 383

20 658

26 994

32 785

38 199

43 326

52 938

61 902

82 362

100 887

118 042

134 136

149 366

163 866

178 630

192 980

von Euro bis Euro

6 980

8 036

9 965

11 730

13 383

20 658

26 994

32 785

38 199

43 326

52 938

61 902

82 362

100 887

118 042

134 136

149 366

163 866

178 630

192 980

7 828

9 013

11 175

13 155

15 009

23 167

30 274

36 769

42 840

48 590

59 370

69 423

92 369

113 145

132 383

150 433

167 513

183 774

200 333

216 426

Honorartafel zu § 29 Abs. 1 – Grünordnungspläne

Honorarzone II
durchschnittliche
Anforderungen

Honorarzone I
geringe

Anforderungen
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§ 30 Honorare für Grundleistungen
bei Landschaftsrahmenplänen

(1) Für die in § 25 und Anlage 6 genannten
Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen
sind die in der nachstehenden Honorartafel
aufgeführten Honorarspannen Orientierungs-
werte:
(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Land-
schaftsrahmenplänen ist nach der Fläche des
Planungsgebiets in Hektar und nach der
Honorarzone zu berechnen.
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistun-
gen zugeordnet werden, richtet sich nach fol-
genden Bewertungsmerkmalen:
1. topographische Verhältnisse,
2. Raumnutzung und Bevölkerungsdichte,
3. Landschaftsbild,
4. Anforderungen an Umweltsicherung,

Klima- und Naturschutz,
5. ökologische Verhältnisse,
6. Freiraumsicherung und Erholung.

(4) Sind für einen Landschaftsrahmenplan Be-
wertungsmerkmale aus mehreren Honorar-
zonen anwendbar und bestehen deswegen
Zweifel, welcher Honorarzone der Land-
schaftsrahmenplan zugeordnet werden kann,
so ist zunächst die Anzahl der Bewertungs-
punkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewer-
tungspunkte werden die Bewertungsmerk-
male wie folgt gewichtet:
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3

Nummer 1, 2, 3 und 6 mit je bis zu 6 Punk-
ten und

2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3
Nummer 4 und 5 mit je bis zu 9 Punkten.

(5) Der Landschaftsrahmenplan ist anhand der
nach Absatz 4 ermittelten Bewertungspunkte
einer der Honorarzonen zuzuordnen:
1. Honorarzone I: bis zu 16 Punkte,
2. Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte,
3. Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte.

(6) Wird die Größe des Planungsgebiets wäh-
rend der Leistungserbringung geändert, so ist

Honorarzone III
hohe

Anforderungen

von Euro bis Euro

61 880

67 933

73 473

78 600

83 385

87 880

96 149

103 631

110 477

116 791

122 649

138 047

152 052

177 097

199 330

219 553

238 243

253 946

268 420

281 843

71 935

78 973

85 413

91 373

96 936

102 161

111 773

120 471

128 430

135 769

142 580

160 480

176 761

205 875

231 721

255 230

276 958

295 212

312 038

327 643

Fläche
in Hektar

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

25 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

von Euro bis Euro

71 935

78 973

85 413

91 373

96 936

102 161

111 773

120 471

128 430

135 769

142 580

160 480

176 761

205 875

231 721

255 230

276 958

295 212

312 038

327 643

82 764

90 861

98 270

105 128

111 528

117 540

128 599

138 607

147 763

156 208

164 043

184 638

203 370

236 867

266 604

293 652

318 650

339 652

359 011

376 965

von Euro bis Euro

82 764

90 861

98 270

105 128

111 528

117 540

128 599

138 607

147 763

156 208

164 043

184 638

203 370

236 867

266 604

293 652

318 650

339 652

359 011

376 965

92 820

101 900

110 210

117 901

125 078

131 820

144 223

155 447

165 716

175 186

183 974

207 070

228 078

265 645

298 995

329 329

357 365

380 918

402 630

422 765

Honorartafel zu § 30 Abs. 1 – Landschaftsrahmenpläne

Honorarzone II
durchschnittliche
Anforderungen

Honorarzone I
geringe

Anforderungen
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das Honorar für die Leistungsphasen, die bis
zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach
der geänderten Größe des Planungsgebiets zu
berechnen.

§ 31 Honorare für Grundleistungen
bei Landschaftspflegerischen
Begleitplänen

(1) Für die in § 26 und Anlage 7 genannten
Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen
Begleitplänen sind die in der nachstehenden
Honorartafel aufgeführten Honorarspannen
Orientierungswerte:

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Land-
schaftspflegerischen Begleitplänen ist nach
der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und
nach der Honorarzone zu berechnen.

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistun-
gen zugeordnet werden, richtet sich nach fol-
genden Bewertungsmerkmalen:

1. ökologisch bedeutsame Strukturen und
Schutzgebiete,

2. Landschaftsbild und Erholungsnutzung,
3. Nutzungsansprüche,
4. Anforderungen an die Gestaltung von

Landschaft und Freiraum,
5. Empfindlichkeit gegenüber Umweltbelas-

tungen und Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft,

6. potenzielle Beeinträchtigungsintensität der
Maßnahme.

(4) Sind für einen Landschaftspflegerischen
Begleitplan Bewertungsmerkmale aus mehre-
ren Honorarzonen anwendbar und bestehen
deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der
Landschaftspflegerische Begleitplan zugeord-
net werden kann, so ist zunächst die Anzahl
der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Er-
mittlung der Bewertungspunkte werden die
Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3

Nummer 1, 2, 3 und 4 mit je bis zu 6 Punkten
und

Honorarzone III
hohe

Anforderungen

von Euro bis Euro

5 324

6 130

7 600

8 947

10 207

15 755

29 126

47 180

62 748

76 829

89 855

102 062

113 602

124 575

167 729

207 279

244 349

279 559

343 814

400 847

6 189

7 126

8 836

10 401

11 866

18 315

33 859

54 846

72 944

89 314

104 456

118 647

132 062

144 819

194 985

240 961

284 056

324 987

399 683

465 985

Fläche
in Hektar

6

8

12

16

20

40

100

200

300

400

500

600

700

800

1 200

1 600

2 000

2 400

3 200

4 000

von Euro bis Euro

6 189

7 126

8 836

10 401

11 866

18 315

33 859

54 846

72 944

89 314

104 456

118 647

132 062

144 819

194 985

240 961

284 056

324 987

399 683

465 985

7 121

8 199

10 166

11 966

13 652

21 072

38 956

63 103

83 925

102 759

120 181

136 508

151 942

166 620

224 338

277 235

326 817

373 910

459 851

536 133

von Euro bis Euro

7 121

8 199

10 166

11 966

13 652

21 072

38 956

63 103

83 925

102 759

120 181

136 508

151 942

166 620

224 338

277 235

326 817

373 910

459 851

536 133

7 986

9 195

11 401

13 420

15 311

23 632

43 689

70 769

94 121

115 244

134 782

153 093

170 402

186 863

251 594

310 918

366 524

419 338

515 720

601 270

Honorartafel zu § 31 Abs. 1 – Landschaftspflegerische Begleitpläne

Honorarzone II
durchschnittliche
Anforderungen

Honorarzone I
geringe

Anforderungen
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2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3
Nummer 5 und 6 mit je bis zu 9 Punkten.

(5) Der Landschaftspflegerische Begleitplan ist an-
hand der nach Absatz 4 ermittelten Bewertungs-
punkte einer der Honorarzonen zuzuordnen:
1. Honorarzone I: bis zu 16 Punkte,
2. Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte,
3. Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte.
(6) Wird die Größe des Planungsgebiets wäh-
rend der Leistungserbringung geändert, so ist
das Honorar für die Leistungsphasen, die bis
zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach
der geänderten Größe des Planungsgebiets zu
berechnen.

§ 32 Honorare für Grundleistungen
bei Pflege- und
Entwicklungsplänen

(1) Für die in § 27 und Anlage 8 genannten
Grundleistungen bei Pflege- und Entwick-

lungsplänen sind die in der nachstehenden
Honorartafel aufgeführten Honorarspannen
Orientierungswerte:

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei
Pflege- und Entwicklungsplänen ist nach der
Fläche des Planungsgebiets in Hektar und
nach der Honorarzone zu berechnen.

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistun-
gen zugeordnet werden, richtet sich nach fol-
genden Bewertungsmerkmalen:

1. fachliche Vorgaben,

2. Differenziertheit des floristischen Inventars
oder der Pflanzengesellschaften,

3. Differenziertheit des faunistischen Inventars,

4. Beeinträchtigungen oder Schädigungen
von Naturhaushalt und Landschaftsbild,

5. Aufwand für die Festlegung von Zielaussa-
gen sowie für Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen.

Honorarzone III
hohe

Anforderungen

von Euro bis Euro

3 852

4 802

5 481

6 029

6 906

7 612

8 213

9 433

10 408

11 949

13 165

15 318

17 087

18 621

21 833

24 507

28 966

36 065

49 288

69 015

7 704

9 603

10 963

12 058

13 813

15 225

16 425

18 866

20 816

23 899

26 330

30 636

34 174

37 242

43 666

49 014

57 932

72 131

98 575

138 029

Fläche
in Hektar

5

10

15

20

30

40

50

75

100

150

200

300

400

500

750

1 000

1 500

2 500

5 000

10 000

von Euro bis Euro

7 704

9 603

10 963

12 058

13 813

15 225

16 425

18 866

20 816

23 899

26 330

30 636

34 174

37 242

43 666

49 014

57 932

72 131

98 575

138 029

11 556

14 405

16 444

18 087

20 719

22 837

24 638

28 298

31 224

35 848

39 495

45 954

51 262

55 863

65 500

73 522

86 898

108 196

147 863

207 044

von Euro bis Euro

11 556

14 405

16 444

18 087

20 719

22 837

24 638

28 298

31 224

35 848

39 495

45 954

51 262

55 863

65 500

73 522

86 898

108 196

147 863

207 044

15 408

19 207

21 925

24 116

27 626

30 450

32 851

37 731

41 633

47 798

52 660

61 272

68 349

74 484

87 333

98 029

115 864

144 261

197 150

276 058

Honorartafel zu § 32 Abs. 1 – Pflege und Entwicklungspläne

Honorarzone II
durchschnittliche
Anforderungen

Honorarzone I
geringe

Anforderungen
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(4) Sind für einen Pflege- und Entwicklungsplan
Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorar-
zonen anwendbar und bestehen deswegen
Zweifel, welcher Honorarzone der Pflege- und
Entwicklungsplan zugeordnet werden kann,
so ist zunächst die Anzahl der Bewertungs-
punkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewer-
tungspunkte werden die Bewertungsmerk-
male wie folgt gewichtet:

1. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 3
Nummer 1 mit bis zu 4 Punkten,

2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3
Nummer 4 und 5 mit je bis zu 6 Punkten
und

3. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3
Nummer 2 und 3 mit je bis zu 9 Punkten.

(5) Der Pflege- und Entwicklungsplan ist anhand
der nach Absatz 4 ermittelten Bewertungs-
punkte einer der Honorarzonen zuzuordnen:

1. Honorarzone I: bis zu 13 Punkte,

2. Honorarzone II: 14 bis 24 Punkte,

3. Honorarzone III: 25 bis 34 Punkte.

(6) Wird die Größe des Planungsgebiets wäh-
rend der Leistungserbringung geändert, so ist
das Honorar für die Leistungsphasen, die bis
zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach
der geänderten Größe des Planungsgebiets zu
berechnen.

Objektplanung

ABSCHNITT 1

Gebäude und
Innenräume

§ 33 Besondere Grundlagen
des Honorars

(1) Für Grundleistungen bei Gebäuden und In-
nenräumen sind die Kosten der Baukonstruk-
tion anrechenbar.

(2) Für Grundleistungen bei Gebäuden und
Innenräumen sind auch die Kosten für Techni-
sche Anlagen, die der Auftragnehmer nicht
fachlich plant oder deren Ausführung er nicht
fachlich überwacht,
1. vollständig anrechenbar bis zu einem Betrag

von 25 Prozent der sonstigen anrechenba-
ren Kosten und

TEIL 3

2. zur Hälfte anrechenbar mit dem Betrag, der
25 Prozent der sonstigen anrechenbaren
Kosten übersteigt.

(3) Nicht anrechenbar sind insbesondere die
Kosten für das Herrichten, für die nichtöffent-
liche Erschließung sowie für Leistungen zur
Ausstattung und zu Kunstwerken, soweit der
Auftragnehmer die Leistungen weder plant
noch bei der Beschaffung mitwirkt oder ihre
Ausführung oder ihren Einbau fachlich über-
wacht.

§ 34 Leistungsbild Gebäude
und Innenräume

(1) Das Leistungsbild Gebäude und Innenräume
umfasst Leistungen für Neubauten, Neuanlagen,
Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbau-
ten, Modernisierungen, Instandsetzungen und
Instandhaltungen.

(2) Leistungen für Innenräume sind die Gestal-
tung oder Erstellung von Innenräumen ohne we-
sentliche Eingriffe in Bestand oder Konstruktion.

(3) Die Grundleistungen sind in neun Leistungs-
phasen unterteilt und werden wie folgt in Pro-
zentsätzen der Honorare des § 35 bewertet:

1. für die Leistungsphase 1
(Grundlagenermittlung) mit je 2 Prozent
für Gebäude und Innenräume,

2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung)
mit je 7 Prozent für Gebäude und Innen-
räume,

3. für die Leistungsphase 3
(Entwurfsplanung) mit 15 Prozent für
Gebäude und Innenräume,

4. für die Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) mit 3 Prozent für
Gebäude und 2 Prozent für Innenräume,

5. für die Leistungsphase 5
(Ausführungsplanung) mit 25 Prozent für
Gebäude und 30 Prozent für Innenräume,

6. für die Leistungsphase 6
(Vorbereitung der Vergabe) mit 10 Prozent
für Gebäude und 7 Prozent für Innen-
räume,

7. für die Leistungsphase 7
(Mitwirkung bei der Vergabe) mit 4 Prozent
für Gebäude und 3 Prozent für Innen-
räume,

8. für die Leistungsphase 8
(Objektüberwachung – Bauüberwachung
und Dokumentation) mit 32 Prozent für
Gebäude und Innenräume,



9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung)
mit je 2 Prozent für Gebäude und Innen-
räume.

(4) Anlage 10 Nummer 10.1 regelt die Grund-
leistungen jeder Leistungsphase und enthält
Beispiele für Besondere Leistungen.

§ 35 Honorare für Grundleistungen
bei Gebäuden
und Innenräumen

(1) Für die in § 34 und der Anlage 10 Nummer
10.1 genannten Grundleistungen für Gebäude
und Innenräume sind die in der nachstehenden
Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Ori-
entierungswerte:

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistun-
gen für Gebäude zugeordnet werden, richtet
sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen:

1. Anforderungen an die Einbindung in die
Umgebung,

2. Anzahl der Funktionsbereiche,

3. gestalterische Anforderungen,

4. konstruktive Anforderungen,

5. technische Ausrüstung,

6. Ausbau.

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen
für Innenräume zugeordnet werden, richtet sich
nach folgenden Bewertungsmerkmalen:

1. Anzahl der Funktionsbereiche,

2. Anforderungen an die Lichtgestaltung,

3. Anforderungen an die Raumzuordnung und
Raumproportion,

4. technische Ausrüstung,

5. Farb- und Materialgestaltung,

6. konstruktive Detailgestaltung.

(4) Sind für ein Gebäude Bewertungsmerk-
male aus mehreren Honorarzonen anwend-
bar und bestehen deswegen Zweifel, welcher
Honorarzone das Gebäude oder der Innen-
raum zugeordnet werden kann, so ist zu-
nächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu
ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungs-
punkte werden die Bewertungsmerkmale wie
folgt gewichtet:

1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2
Nummer 1, 4 bis 6 mit je bis zu 6 Punkten
und

2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2
Nummer 2 und 3 mit je bis zu 9 Punkten.

(5) Sind für Innenräume Bewertungsmerkmale
aus mehreren Honorarzonen anwendbar
und bestehen deswegen Zweifel, welcher
Honorarzone das Gebäude oder der Innen-
raum zugeordnet werden kann, so ist zu-
nächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu
ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungs-
punkte werden die Bewertungsmerkmale
wie folgt gewichtet:

1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3
Nummer 1 bis 4 mit je bis zu 6 Punkten und

2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3
Nummer 5 und 6 mit je bis zu 9 Punkten.

(6) Das Gebäude oder der Innenraum ist anhand
der nach Absatz 5 ermittelten Bewertungs-
punkte einer der Honorarzonen zuzuordnen:

1. Honorarzone I: bis zu 10 Punkte,

2. Honorarzone II: 11 bis 18 Punkte,

3. Honorarzone III: 19 bis 26 Punkte,

4. Honorarzone IV: 27 bis 34 Punkte,

5. Honorarzone V: 35 bis 42 Punkte.

(7) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist
die Objektliste der Anlage 10 Nummer 10.2
und Nummer 10.3 zu berücksichtigen.

§ 36 Umbauten und Moderni-
sierungen von Gebäuden
und Innenräumen

(1) Für Umbauten und Modernisierungen von
Gebäuden kann bei einem durchschnittlichen
Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6
Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent auf das ermit-
telte Honorar in Textform vereinbart werden.

(2) Für Umbauten und Modernisierungen von
Innenräumen in Gebäuden kann bei einem
durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zu-
schlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 50 Pro-
zent auf das ermittelte Honorar in Textform
vereinbart werden.

§ 37 Aufträge für Gebäude und
Freianlagen oder für
Gebäude und Innenräume

(1) § 11 Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn
die getrennte Berechnung der Honorare für
Freianlagen weniger als 7 500 Euro anrechen-
bare Kosten ergeben würde.
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(2) Werden Grundleistungen für Innenräume in
Gebäuden, die neu gebaut, wiederaufgebaut, er-
weitert oder umgebaut werden, einem Auftrag-
nehmer übertragen, dem auch Grundleistun-
gen für dieses Gebäude nach § 34 übertragen
werden, so sind die Grundleistungen für Innen-
räume bei der Vereinbarung des Honorars für
die Grundleistungen am Gebäude zu berück-
sichtigen. Ein gesondertes Honorar nach § 11
Absatz 1 darf für die Grundleistungen für Innen-
räume nicht berechnet werden.

ABSCHNITT 2

Freianlagen

§ 38 Besondere Grundlagen
des Honorars

(1) Für Grundleistungen bei Freianlagen sind
die Kosten für Außenanlagen anrechenbar,
insbesondere für folgende Bauwerke und An-
lagen, soweit diese durch den Auftragnehmer
geplant oder überwacht werden:
1. Einzelgewässer mit überwiegend ökologi-

schen und landschaftsgestalterischen Ele-
menten,

2. Teiche ohne Dämme,
3. flächenhafter Erdbau zur Geländegestaltung,
4. einfache Durchlässe und Uferbefestigungen

als Mittel zur Geländegestaltung, soweit kei-
ne Grundleistungen nach Teil 4 Abschnitt 1
erforderlich sind,

5. Lärmschutzwälle als Mittel zur Geländege-
staltung,

6. Stützbauwerke und Geländeabstützungen
ohne Verkehrsbelastung als Mittel zur Ge-
ländegestaltung, soweit keine Tragwerke
mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad
erforderlich sind,

7. Stege und Brücken, soweit keine Grund-
leistungen nach Teil 4 Abschnitt 1 erforder-
lich sind,

8. Wege ohne Eignung für den regelmäßigen
Fahrverkehr mit einfachen Entwässerungs-
verhältnissen sowie andere Wege und
befestigte Flächen, die als Gestaltungsele-
ment der Freianlagen geplant werden und
für die keine Grundleistungen nach Teil 3
Abschnitt 3 und 4 erforderlich sind.

(2) Nicht anrechenbar sind für Grundleistungen
bei Freianlagen die Kosten für
1. das Gebäude sowie die in § 33 Absatz 3

genannten Kosten und

2. den Unter- und Oberbau von Fußgängerbe-
reichen ausgenommen die Kosten für die
Oberflächenbefestigung.

§ 39 Leistungsbild Freianlagen
(1) Freianlagen sind planerisch gestaltete Frei-
flächen und Freiräume sowie entsprechend
gestaltete Anlagen in Verbindung mit Bauwer-
ken oder in Bauwerken und landschaftspflege-
rische Freianlagenplanungen in Verbindung
mit Objekten.

(2) § 34 Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Grundleistungen bei Freianlagen sind in
neun Leistungsphasen unterteilt und werden
wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des
§ 40 bewertet:

1. für die Leistungsphase 1
(Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent,

2. für die Leistungsphase 2
(Vorplanung) mit 10 Prozent,

3. für die Leistungsphase 3
(Entwurfsplanung) mit 16 Prozent,

4. für die Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) mit 4 Prozent,

5. für die Leistungsphase 5
(Ausführungsplanung) mit 25 Prozent,

6. für die Leistungsphase 6
(Vorbereitung der Vergabe) mit 7 Prozent,

7. für die Leistungsphase 7
(Mitwirkung bei der Vergabe) mit 3 Prozent,

8. für die Leistungsphase 8
(Objektüberwachung – Bauüberwachung
und Dokumentation) mit 30 Prozent und

9. für die Leistungsphase 9
(Objektbetreuung) mit 2 Prozent.

(4) Anlage 11 Nummer 11.1 regelt die Grund-
leistungen jeder Leistungsphase und enthält
Beispiele für Besondere Leistungen.

§ 40 Honorare für Grundleistungen
bei Freianlagen

(1) Für die in § 39 und der Anlage 11 Nummer
11.1 genannten Grundleistungen für Freianla-
gen sind die in der nachstehenden Honorartafel
aufgeführten Honorarspannen Orientierungs-
werte:
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(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistun-
gen zugeordnet werden, richtet sich nach fol-
genden Bewertungsmerkmalen:

1. Anforderungen an die Einbindung in die
Umgebung,

2. Anforderungen an Schutz, Pflege und Ent-
wicklung von Natur und Landschaft,

3. Anzahl der Funktionsbereiche,

4. gestalterische Anforderungen,

5. Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

(3) Sind für eine Freianlage Bewertungsmerk-
male aus mehreren Honorarzonen anwendbar
und bestehen deswegen Zweifel, welcher Ho-
norarzone die Freianlage zugeordnet werden
kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewer-
tungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der
Bewertungspunkte werden die Bewertungs-
merkmale wie folgt gewichtet:

1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2
Nummer 1, 2 und 4 mit je bis zu 8 Punkten,

2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2
Nummer 3 und 5 mit je bis zu 6 Punkten.

(4) Die Freianlage ist anhand der nach Absatz 3
ermittelten Bewertungspunkte einer der Hono-
rarzonen zuzuordnen:

1. Honorarzone I: bis zu 8 Punkte,

2. Honorarzone II: 9 bis 15 Punkte,

3. Honorarzone III: 16 bis 22 Punkte,

4. Honorarzone IV: 23 bis 29 Punkte,

5. Honorarzone V: 30 bis 36 Punkte.

(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist
die Objektliste der Anlage 11 Nummer 11.2 zu
berücksichtigen.

(6) § 36 Absatz 1 ist für Freianlagen entspre-
chend anzuwenden.

ABSCHNITT 3

Ingenieurbauwerke

§ 41 Anwendungsbereich
Ingenieurbauwerke umfassen:

1. Bauwerke und Anlagen der Wasserversor-
gung,

2. Bauwerke und Anlagen der Abwasserent-
sorgung,

3. Bauwerke und Anlagen des Wasserbaus aus-
genommen Freianlagen nach § 39 Absatz 1,

4. Bauwerke und Anlagen für Ver- und Entsor-
gung mit Gasen, Feststoffen und wasser-
gefährdenden Flüssigkeiten, ausgenom-
men Anlagen der Technischen Ausrüstung
nach § 53 Absatz 2,

5. Bauwerke und Anlagen der Abfallentsorgung,

6. konstruktive Ingenieurbauwerke für Verkehrs-
anlagen,

7. sonstige Einzelbauwerke ausgenommen Ge-
bäude und Freileitungsmaste.

§ 42 Besondere Grundlagen
des Honorars

(1) Für Grundleistungen bei Ingenieurbauwer-
ken sind die Kosten der Baukonstruktion anre-
chenbar. Die Kosten für die Anlagen der
Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung
des Ingenieurbauwerks dienen, sind anrechen-
bar, soweit der Auftragnehmer diese plant
oder deren Ausführung überwacht.

(2) Für Grundleistungen bei Ingenieurbauwer-
ken sind auch die Kosten für Technische Anla-
gen, die der Auftragnehmer nicht fachlich plant
oder deren Ausführung der Auftragnehmer
nicht fachlich überwacht,

1. vollständig anrechenbar bis zum Betrag
von 25 Prozent der sonstigen anrechenba-
ren Kosten und

2. zur Hälfte anrechenbar mit dem Betrag, der
25 Prozent der sonstigen anrechenbaren
Kosten übersteigt.

(3) Nicht anrechenbar sind, soweit der Auftra-
gnehmer die Anlagen weder plant noch ihre
Ausführung überwacht, die Kosten für

1. das Herrichten des Grundstücks,

2. die öffentliche und die nichtöffentliche Er-
schließung, die Außenanlagen, das Umle-
gen und Verlegen von Leitungen,

3. verkehrsregelnde Maßnahmen während der
Bauzeit,

4. die Ausstattung und Nebenanlagen von
Ingenieurbauwerken.

§ 43 Leistungsbild
Ingenieurbauwerke

(1) § 34 Absatz 1 gilt entsprechend. Die Grund-
leistungen für Ingenieurbauwerke sind in neun
Leistungsphasen unterteilt und werden wie
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folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 44
bewertet:
1. für die Leistungsphase 1

(Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent,
2. für die Leistungsphase 2

(Vorplanung) mit 20 Prozent,
3. für die Leistungsphase 3

(Entwurfsplanung) mit 25 Prozent,
4. für die Leistungsphase 4

(Genehmigungsplanung) mit 5 Prozent,
5. für die Leistungsphase 5

(Ausführungsplanung) mit 15 Prozent,
6. für die Leistungsphase 6

(Vorbereitung der Vergabe) mit 13 Prozent,
7. für die Leistungsphase 7

(Mitwirkung bei der Vergabe) mit 4 Prozent,
8. für die Leistungsphase 8

(Bauoberleitung) mit 15 Prozent,
9. für die Leistungsphase 9

(Objektbetreuung) mit 1 Prozent.

(2) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wird
die Leistungsphase 2 bei Objekten nach § 41
Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung
erfordern, mit 10 Prozent bewertet.

(3) Die Vertragsparteien können abweichend
von Absatz 1 in Textform vereinbaren, dass

1. die Leistungsphase 4 mit 5 bis 8 Prozent be-
wertet wird, wenn dafür ein eigenständiges
Planfeststellungsverfahren erforderlich ist,

2. die Leistungsphase 5 mit 15 bis 35 Prozent
bewertet wird, wenn ein überdurchschnitt-
licher Aufwand an Ausführungszeichnun-
gen erforderlich wird.

(4) Anlage 12 Nummer 12.1 regelt die Grund-
leistungen jeder Leistungsphase und enthält
Beispiele für Besondere Leistungen.

§ 44 Honorare für Grundleistungen
bei Ingenieurbauwerken

(1) Für die in § 43 und der Anlage 12 Nummer
12.1 genannten Grundleistungen bei Ingenieur-
bauwerken sind die in der nachstehenden Ho-
norartafel aufgeführten Honorarspannen Orien-
tierungswerte:

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistun-
gen zugeordnet werden, richtet sich nach fol-
genden Bewertungsmerkmalen:

1. geologische und baugrundtechnische Ge-
gebenheiten,

2. technische Ausrüstung und Ausstattung,
3. Einbindung in die Umgebung oder in das

Objektumfeld,
4. Umfang der Funktionsbereiche oder der kon-

struktiven oder technischen Anforderungen,
5. fachspezifische Bedingungen.

(3) Sind für Ingenieurbauwerke Bewertungs-
merkmale aus mehreren Honorarzonen an-
wendbar und bestehen deswegen Zweifel,
welcher Honorarzone das Objekt zugeordnet
werden kann, so ist zunächst die Anzahl der
Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung
der Bewertungspunkte werden die Bewer-
tungsmerkmale wie folgt gewichtet:
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2

Nummer 1, 2 und 3 mit bis zu 5 Punkten,
2. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2

Nummer 4 mit bis zu 10 Punkten,
3. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2

Nummer 5 mit bis zu 15 Punkten.

(4) Das Ingenieurbauwerk ist anhand der nach
Absatz 3 ermittelten Bewertungspunkte einer
der Honorarzonen zuzuordnen:

1. Honorarzone I: bis zu 10 Punkte,

2. Honorarzone II: 11 bis 17 Punkte,

3. Honorarzone III: 18 bis 25 Punkte,

4. Honorarzone IV: 26 bis 33 Punkte,

5. Honorarzone V: 34 bis 40 Punkte.

(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist
die Objektliste der Anlage 12 Nummer 12.2 zu
berücksichtigen.

(6) Für Umbauten und Modernisierungen von
Ingenieurbauwerken kann bei einem durch-
schnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag
gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent in
Textform vereinbart werden.

(7) (weggefallen)

ABSCHNITT 4

Verkehrsanlagen

§ 45 Anwendungsbereich
Verkehrsanlagen sind

1. Anlagen des Straßenverkehrs ausgenommen
selbstständige Rad-, Geh- und Wirtschafts-
wege und Freianlagen nach § 39 Absatz 1,

2. Anlagen des Schienenverkehrs,

3. Anlagen des Flugverkehrs.
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§ 46 Besondere Grundlagen
des Honorars

(1) Für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen
sind die Kosten der Baukonstruktion anrechen-
bar. Soweit der Auftragnehmer die Ausstattung
von Anlagen des Straßen-, Schienen- und Flug-
verkehrs einschließlich der darin enthaltenen
Entwässerungsanlagen, die der Zweckbestim-
mung der Verkehrsanlagen dienen, plant oder
deren Ausführung überwacht, sind die dadurch
entstehenden Kosten anrechenbar.

(2) Für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen
sind auch die Kosten für Technische Anlagen,
die der Auftragnehmer nicht fachlich plant
oder deren Ausführung der Auftragnehmer
nicht fachlich überwacht,

1. vollständig anrechenbar bis zu einem Be-
trag von 25 Prozent der sonstigen anre-
chenbaren Kosten und

2. zur Hälfte anrechenbar mit dem Betrag, der
25 Prozent der sonstigen anrechenbaren
Kosten übersteigt.

(3) Nicht anrechenbar sind, soweit der Auftrag-
nehmer die Anlagen weder plant noch ihre
Ausführung überwacht, die Kosten für

1. das Herrichten des Grundstücks,

2. die öffentliche und die nichtöffentliche Er-
schließung, die Außenanlagen, das Umle-
gen und Verlegen von Leitungen,

3. die Nebenanlagen von Anlagen des Straßen-,
Schienen- und Flugverkehrs,

4. verkehrsregelnde Maßnahmen während der
Bauzeit.

(4) Für Grundleistungen der Leistungsphasen
1 bis 7 und 9 bei Verkehrsanlagen sind

1. die Kosten für Erdarbeiten einschließlich Fels-
arbeiten anrechenbar bis zu einem Betrag
von 40 Prozent der sonstigen anrechen-
baren Kosten nach Absatz 1 und

2. 10 Prozent der Kosten für Ingenieurbau-
werke anrechenbar, wenn dem Auftragneh-
mer für diese Ingenieurbauwerke nicht
gleichzeitig Grundleistungen nach § 43
übertragen werden.

(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 ermittelten
Kosten sind für Grundleistungen des § 47
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 7 und 9

1. bei Straßen, die mehrere durchgehende
Fahrspuren mit einer gemeinsamen Entwurf-
sachse und einer gemeinsamen Entwurfsgra-

diente haben, wie folgt anteilig anrechenbar:
a) bei dreistreifigen Straßen zu 85 Prozent,
b) bei vierstreifigen Straßen zu 70 Prozent und
c) bei mehr als vierstreifigen Straßen zu 60

Prozent,

2. bei Gleis- und Bahnsteiganlagen, die zwei
Gleise mit einem gemeinsamen Planum
haben, zu 90 Prozent anrechenbar. Das
Honorar für Gleis- und Bahnsteiganlagen
mit mehr als zwei Gleisen oder Bahnsteigen
kann abweichend von den Grundsätzen
des Satzes 1, der Absätze 1 bis 4 und der
§§ 47 und 48 vereinbart werden.

§ 47 Leistungsbild
Verkehrsanlagen

(1) § 34 Absatz 1 gilt entsprechend. Die Grund-
leistungen für Verkehrsanlagen sind in neun
Leistungsphasen unterteilt und werden wie
folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 48
bewertet:

1. für die Leistungsphase 1
(Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent,

2. für die Leistungsphase 2
(Vorplanung) mit 20 Prozent,

3. für die Leistungsphase 3
(Entwurfsplanung) mit 25 Prozent,

4. für die Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) mit 8 Prozent,

5. für die Leistungsphase 5
(Ausführungsplanung) mit 15 Prozent,

6. für die Leistungsphase 6
(Vorbereitung der Vergabe) mit 10 Prozent,

7. für die Leistungsphase 7
(Mitwirkung bei der Vergabe) mit 4 Prozent,

8. für die Leistungsphase 8
(Bauoberleitung) mit 15 Prozent,

9. für die Leistungsphase 9
(Objektbetreuung) mit 1 Prozent.

(2) Anlage 13 Nummer 13.1 regelt die Grund-
leistungen jeder Leistungsphase und enthält
Beispiele für Besondere Leistungen.

§ 48 Honorare für Grundleistungen
bei Verkehrsanlagen

(1) Für die in § 47 und der Anlage 13 Nummer
13.1 genannten Grundleistungen bei Ver-
kehrsanlagen sind die in der nachstehenden



Honorartafel aufgeführten Honorarspannen
Orientierungswerte:

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistun-
gen zugeordnet werden, richtet sich nach fol-
genden Bewertungsmerkmalen:

1. geologische und baugrundtechnische Ge-
gebenheiten,

2. technische Ausrüstung und Ausstattung,

3. Einbindung in die Umgebung oder das
Objektumfeld,

4. Umfang der Funktionsbereiche oder der
konstruktiven oder technischen Anforde-
rungen,

5. fachspezifische Bedingungen.

(3) Sind für Verkehrsanlagen Bewertungs-
merkmale aus mehreren Honorarzonen
anwendbar und bestehen deswegen Zweifel,
welcher Honorarzone das Objekt zugeordnet
werden kann, so ist zunächst die Anzahl der
Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung
der Bewertungspunkte werden die Bewer-
tungsmerkmale wie folgt gewichtet:

1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2
Nummer 1, 2 mit bis zu 5 Punkten,

2. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2
Nummer 3 mit bis zu 15 Punkten,

3. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2
Nummer 4 mit bis zu 10 Punkten,

4. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2
Nummer 5 mit bis zu 5 Punkten,

(4) Die Verkehrsanlage ist anhand der nach
Absatz 3 ermittelten Bewertungspunkte einer
der Honorarzonen zuzuordnen:

1. Honorarzone I: bis zu 10 Punkte,

2. Honorarzone II: 11 bis 17 Punkte,

3. Honorarzone III: 18 bis 25 Punkte,

4. Honorarzone IV: 26 bis 33 Punkte,

5. Honorarzone V: 34 bis 40 Punkte.

(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist
die Objektliste der Anlage 13 Nummer 13.2 zu
berücksichtigen.

(6) Für Umbauten und Modernisierungen von
Verkehrsanlagen kann bei einem durchschnitt-
lichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß
§ 6 Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent in Textform
vereinbart werden.

Fachplanung

ABSCHNITT 1

Tragwerksplanung

§ 49 Anwendungsbereich
(1) Leistungen der Tragwerksplanung sind die
statische Fachplanung für die Objektplanung
Gebäude und Ingenieurbauwerke.

(2) Das Tragwerk bezeichnet das statische
Gesamtsystem der miteinander verbundenen,
lastabtragenden Konstruktionen, die für die
Standsicherheit von Gebäuden, Ingenieurbau-
werken und Traggerüsten bei Ingenieurbau-
werken maßgeblich sind.

§ 50 Besondere Grundlagen
des Honorars

(1) Bei Gebäuden und zugehörigen baulichen
Anlagen sind 55 Prozent der Baukonstrukti-
onskosten und 10 Prozent der Kosten der
Technischen Anlagen anrechenbar.

(2) Die Vertragsparteien können bei Gebäuden
mit einem hohen Anteil an Kosten der Grün-
dung und der Tragkonstruktionen in Textform
vereinbaren, dass die anrechenbaren Kosten
abweichend von Absatz 1 nach Absatz 3 er-
mittelt werden.

(3) Bei Ingenieurbauwerken sind 90 Prozent der
Baukonstruktionskosten und 15 Prozent der
Kosten der Technischen Anlagen anrechenbar.

(4) Für Traggerüste bei Ingenieurbauwerken
sind die Herstellkosten einschließlich der zuge-
hörigen Kosten für Baustelleneinrichtungen
anrechenbar. Bei mehrfach verwendeten Bau-
teilen ist der Neuwert anrechenbar.

(5) Die Vertragsparteien können vereinbaren,
dass Kosten von Arbeiten, die nicht in den
Absätzen 1 bis 3 erfasst sind, ganz oder teil-
weise anrechenbar sind, wenn der Auftrag-
nehmer wegen dieser Arbeiten Mehrleistungen
für das Tragwerk nach § 51 erbringt.

§ 51 Leistungsbild
Tragwerksplanung

(1) Die Grundleistungen der Tragwerksplanung
sind für Gebäude und zugehörige bauliche
Anlagen sowie für Ingenieurbauwerke nach § 41
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Nummer 1 bis 5 in den Leistungsphasen 1 bis 6
sowie für Ingenieurbauwerke nach § 41 Num-
mer 6 und 7 in den Leistungsphasen 2 bis 6
zusammengefasst und werden wie folgt in Pro-
zentsätzen der Honorare des § 52 bewertet:

1. für die Leistungsphase 1
(Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent,

2. für die Leistungsphase 2
(Vorplanung) mit 10 Prozent,

3. für die Leistungsphase 3
(Entwurfsplanung) mit 15 Prozent,

4. für die Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) mit 30 Prozent,

5. für die Leistungsphase 5
(Ausführungsplanung) mit 40 Prozent,

6. für die Leistungsphase 6
(Vorbereitung der Vergabe) mit 2 Prozent.

(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von
Absatz 1 mit 30 Prozent der Honorare des § 52
zu bewerten

1. im Stahlbetonbau, sofern keine Schalpläne
in Auftrag gegeben werden,

2. im Holzbau mit unterdurchschnittlichem
Schwierigkeitsgrad.

(3) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von
Absatz 1 mit 20 Prozent der Honorare des § 52
zu bewerten, sofern nur Schalpläne in Auftrag
gegeben werden.

(4) Bei sehr enger Bewehrung kann die Bewer-
tung der Leistungsphase 5 um bis zu 4 Pro-
zent erhöht werden.

(5) Anlage 14 Nummer 14.1 regelt die Grund-
leistungen jeder Leistungsphase und enthält
Beispiele für Besondere Leistungen. Für Inge-
nieurbauwerke nach § 41 Nummer 6 und 7
sind die Grundleistungen der Tragwerksplanung
zur Leistungsphase 1 im Leistungsbild der
Ingenieurbauwerke gemäß § 43 enthalten.

§ 52 Honorare für Grundleistungen
bei Tragwerksplanungen

(1) Für die in § 51 und der Anlage 14 Nummer
14.1 genannten Grundleistungen der Trag-
werksplanungen sind die in der nachstehen-
den Honorartafel aufgeführten Honorarspan-
nen Orientierungswerte:

(2) Die Honorarzone wird nach dem statisch-
konstruktiven Schwierigkeitsgrad anhand der
in Anlage 14 Nummer 14.2 dargestellten Be-
wertungsmerkmale ermittelt.

(3) Sind für ein Tragwerk Bewertungsmerk-
male aus mehreren Honorarzonen anwendbar
und bestehen deswegen Zweifel, welcher
Honorarzone das Tragwerk zugeordnet wer-
den kann, so ist für die Zuordnung die Mehr-
zahl der in den jeweiligen Honorarzonen nach
Absatz 2 aufgeführten Bewertungsmerk-male
und ihre Bedeutung im Einzelfall maßgebend.

(4) Für Umbauten und Modernisierungen kann
bei einem durchschnittlichen Schwierigkeits-
grad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3
bis 50 Prozent in Textform vereinbart werden.

(5) (weggefallen)

ABSCHNITT 2

Technische Ausrüstung

§ 53 Anwendungsbereich
(1) Die Leistungen der Technischen Ausrüstung
umfassen die Fachplanungen für Objekte.

(2) Zur Technischen Ausrüstung gehören fol-
gende Anlagengruppen:

1. Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,

2. Wärmeversorgungsanlagen,

3. Lufttechnische Anlagen,

4. Starkstromanlagen,

5. Fernmelde- und informationstechnische
Anlagen,

6. Förderanlagen,

7. nutzungsspezifische Anlagen und
verfahrenstechnische Anlagen,

8. Gebäudeautomation und Automation von
Ingenieurbauwerken.

§ 54 Besondere Grundlagen
des Honorars

(1) Das Honorar für Grundleistungen bei der
Technischen Ausrüstung richtet sich für das
jeweilige Objekt im Sinne des § 2 Absatz 1
Satz 1 nach der Summe der anrechenbaren
Kosten der Anlagen jeder Anlagengruppe.
Dies gilt für nutzungsspezifische Anlagen nur,
wenn die Anlagen funktional gleichartig sind.
Anrechenbar sind auch sonstige Maßnahmen
für Technische Anlagen.

(2) Umfasst ein Auftrag für unterschiedliche
Objekte im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1
mehrere Anlagen, die unter funktionalen und
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technischen Kriterien eine Einheit bilden, wer-
den die anrechenbaren Kosten der Anlagen
jeder Anlagengruppe zusammengefasst. Dies
gilt für nutzungsspezifische Anlagen nur, wenn
diese Anlagen funktional gleichartig sind. § 11
Absatz 1 ist nicht anzuwenden.

(3) Umfasst ein Auftrag im Wesentlichen glei-
che Anlagen, die unter weitgehend vergleich-
baren Bedingungen für im Wesentlichen glei-
che Objekte geplant werden, ist die
Rechtsfolge des § 11 Absatz 3 anzuwenden.
Umfasst ein Auftrag im Wesentlichen gleiche
Anlagen, die bereits Gegenstand eines ande-
ren Vertrags zwischen den Vertragsparteien
waren, ist die Rechtsfolge des § 11 Absatz 4
anzuwenden.

(4) Nicht anrechenbar sind die Kosten für die
nichtöffentliche Erschließung und die Techni-
schen Anlagen in Außenanlagen, soweit der
Auftragnehmer diese nicht plant oder ihre Aus-
führung nicht überwacht.

(5) Werden Teile der Technischen Ausrüstung
in Baukonstruktionen ausgeführt, so können
die Vertragsparteien in Textform vereinbaren,
dass die Kosten hierfür ganz oder teilweise zu
den anrechenbaren Kosten gehören. Satz 1 ist
entsprechend für Bauteile der Kostengruppe
Baukonstruktionen anzuwenden, deren Ab-
messung oder Konstruktion durch die Lei-
stung der Technischen Ausrüstung wesentlich
beeinflusst wird.

§ 55 Leistungsbild
Technische Ausrüstung

(1) Das Leistungsbild Technische Ausrüstung
umfasst Grundleistungen für Neuanlagen,
Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Um-
bauten, Modernisierungen, Instandhaltungen
und Instandsetzungen. Die Grundleistungen
bei der Technischen Ausrüstung sind in neun
Leistungsphasen zusammengefasst und wer-
den wie folgt in Prozentsätzen der Honorare
des § 56 bewertet:

1. für die Leistungsphase 1
(Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent,

2. für die Leistungsphase 2
(Vorplanung) mit 9 Prozent,

3. für die Leistungsphase 3
(Entwurfsplanung) mit 17 Prozent,

4. für die Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) mit 2 Prozent,

5. für die Leistungsphase 5
(Ausführungsplanung) mit 22 Prozent,

6. für die Leistungsphase 6
(Vorbereitung der Vergabe) mit 7 Prozent,

7. für die Leistungsphase 7
(Mitwirkung bei der Vergabe) mit 5 Prozent,

8. für die Leistungsphase 8
(Objektüberwachung – Bauüberwachung)
mit 35 Prozent,

9. für die Leistungsphase 9
(Objektbetreuung) mit 1 Prozent.

(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von
Absatz 1 Satz 2 mit einem Abschlag von je-
weils 4 Prozent zu bewerten, sofern das Anfer-
tigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen
oder das Prüfen der Montage- und Werkstatt-
pläne der ausführenden Firmen nicht in Auf-
trag gegeben wird.

(3) Anlage 15 Nummer 15.1 regelt die Grund-
leistungen jeder Leistungsphase und enthält
Beispiele für Besondere Leistungen.

§ 56 Honorare für Grundleistungen
der Technischen Ausrüstung

(1) Für die in § 55 und der Anlage 15 Nummer
15.1 genannten Grundleistungen bei einzelnen
Anlagen sind die in der nachstehenden
Honorartafel aufgeführten Honorarspannen
Orientierungswerte:

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen
zugeordnet werden, richtet sich nach folgen-
den Bewertungsmerkmalen:

1. Anzahl der Funktionsbereiche,

2. Integrationsansprüche,

3. technische Ausgestaltung,

4. Anforderungen an die Technik,

5. konstruktive Anforderungen.

(3) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist
die Objektliste der Anlage 15 Nummer 15.2 zu
berücksichtigen.

(4) Werden Anlagen einer Gruppe verschiede-
nen Honorarzonen zugeordnet, so ergibt sich
das Honorar nach Absatz 1 aus der Summe
der Einzelhonorare. Ein Einzelhonorar wird
dabei für alle Anlagen ermittelt, die einer
Honorarzone zugeordnet werden. Für die
Ermittlung des Einzelhonorars ist zunächst das
Honorar für die Anlagen jeder Honorarzone zu
berechnen, das sich ergeben würde, wenn die
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gesamten anrechenbaren Kosten der Anlagen-
gruppe nur der Honorarzone zugeordnet wür-
den, für die das Einzelhonorar berechnet wird.
Das Einzelhonorar ist dann nach dem Verhält-
nis der Summe der anrechenbaren Kosten der
Anlagen einer Honorarzone zu den gesamten
anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe zu
ermitteln.

(5) Für Umbauten und Modernisierungen kann
bei einem durchschnittlichen Schwierigkeits-
grad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3
bis 50 Prozent in Textform vereinbart werden.

(6) (weggefallen)

Übergangs- und
Schlussvorschriften

TEIL 5

§ 57 Übergangsvorschrift
Diese Verordnung ist nicht auf Grundleistun-
gen anzuwenden, die vor dem 17. Juli 2013
vertraglich vereinbart wurden; insoweit bleiben
die bisherigen Vorschriften anwendbar.

(2) Die durch die Erste Verordnung zur Ände-
rung der Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure vom 2. Dezember 2020 (BGBl. I
S. 2636) geänderten Vorschriften sind erst auf
diejenigen Vertragsverhältnisse anzuwenden,
die nach Ablauf des 31. Dezember 2020
begründet worden sind.

§ 58 Inkrafttreten,
Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure vom
11. August 2009 (BGBl. I S. 2732) außer Kraft.

Honorarzone III
hohe
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Honorartafel zu § 56 Abs. 1 – Technische Ausrüstung

Honorarzone II
durchschnittliche
Anforderungen

Honorarzone I
geringe

Anforderungen



584

HOAI

1.1 Umweltverträglichkeitsstudie
1.1.1 Leistungsbild Umweltverträglichkeitsstudie

1.1.2 Honorare für Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien

1.2 Bauphysik
1.2.1 Anwendungsbereich

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

1.2.3 Honorare für Grundleistungen für Wärmeschutz und Energiebilanzierung

1.2.4 Honorare für Grundleistungen der Bauakustik

1.2.5 Honorare für Grundleistungen der Raumakustik

1.3 Geotechnik
1.3.1 Anwendungsbereich

1.3.2 Besondere Grundlagen des Honorars

1.3.3 Leistungsbild Geotechnik

1.3.4 Honorare Geotechnik

1.4 Ingenieurvermessung
1.4.1 Anwendungsbereich

1.4.2 Grundlagen des Honorars bei der Planungsbegleitenden Vermessung

1.4.3 Honorarzonen für Grundleistungen bei der Planungsbegleitenden Vermessung

1.4.4 Leistungsbild Planungsbegleitende Vermessung

1.4.5 Grundlagen des Honorars bei der Bauvermessung

1.4.6 Honorarzonen für Grundleistungen bei der Bauvermessung

1.4.7 Leistungsbild Bauvermessung

1.4.8 Honorare für Grundleistungen bei der Ingenieurvermessung

1.4.9 Sonstige vermessungstechnische Leistungen

Inhaltsübersicht:

Anlage 1 (zu § 3 Absatz 1) Weitere Fachplanungs- und Beratungsleistungen
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1.1 Umweltverträglichkeitsstudie
1.1.1 Leistungsbild Umweltverträglichkeitsstudie

(1) Die Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien sind in vier Leistungsphasen
unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare in Nummer 1.1.2 bewertet:

1. für die Leistungsphase 1
(Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent,

2. für die Leistungsphase 2 (Grundlagenermittlung) mit 37 Prozent,

3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent,

4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent.

(2) Das Leistungsbild setzt sich wie folgt zusammen:

Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs
– Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten untersu-

chungsrelevanten Unterlagen,

– Ortsbesichtigungen,

– Abgrenzen der Untersuchungsräume,

– Ermitteln der Untersuchungsinhalte,

– Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen,

– Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungen und Fachleistungen,

– Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der sonstigen Fachbeiträge.

Leistungsphase 2: Grundlagenermittlung
– Ermitteln und Beschreiben der untersuchungsrelevanten Sachverhalte auf Grund vorhan-

dener Unterlagen,

– Beschreiben der Umwelt einschließlich des rechtlichen Schutzstatus, der fachplaneri-
schen Vorgaben und Ziele sowie der für die Bewertung relevanten Funktionselemente für
jedes Schutzgut einschließlich der Wechselwirkungen,

– Beschreiben der vorhandenen Beeinträchtigungen der Umwelt,

– Bewerten der Funktionselemente und der Leistungsfähigkeit der einzelnen Schutzgüter
hinsichtlich ihrer Bedeutung und Empfindlichkeit,

– Raumwiderstandsanalyse, soweit nach Art des Vorhabens erforderlich, einschließlich des
Ermittelns konfliktarmer Bereiche,

– Darstellen von Entwicklungstendenzen des Untersuchungsraums für den Prognose-Null-Fall,

– Überprüfen der Abgrenzung des Untersuchungsraums und der Untersuchungsinhalte,

– Zusammenfassendes Darstellen der Erfassung und Bewertung als Grundlage für die Erör-
terung mit dem Auftraggeber.

Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung
– Ermitteln und Beschreiben der Umweltauswirkungen und Erstellen der vorläufigen Fassung,

– Mitwirken bei der Entwicklung und der Auswahl vertieft zu untersuchender planerischer
Lösungen,

– Mitwirken bei der Optimierung von bis zu drei planerischen Lösungen (Hauptvarianten) zur
Vermeidung von Beeinträchtigungen,

– Ermitteln, Beschreiben und Bewerten der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen
von bis zu drei planerischen Lösungen (Hauptvarianten) auf die Schutzgüter im Sinne des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94)
einschließlich der Wechselwirkungen,

– Einarbeiten der Ergebnisse vorhandener Untersuchungen zum Gebiets- und Artenschutz
sowie zum Boden- und Wasserschutz,
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– Vergleichendes Darstellen und Bewerten der Auswirkungen von bis zu drei planerischen
Lösungen,

– Zusammenfassendes vergleichendes Bewerten des Projekts mit dem Prognose-Null-Fall,

– Erstellen von Hinweisen auf Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beein-
trächtigungen sowie zur Ausgleichbarkeit der unvermeidbaren Beeinträchtigungen,

– Erstellen von Hinweisen auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben,

– Zusammenführen und Darstellen der Ergebnisse als vorläufige Fassung in Text und Karten
einschließlich des Herausarbeitens der grundsätzlichen Lösung der wesentlichen Teile der
Aufgabe,

– Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber.

Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung

Darstellen der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung der Umweltverträglichkeitsstu-
die in Text und Karte einschließlich einer Zusammenfassung.

(3) Im Leistungsbild Umweltverträglichkeitsstudie können insbesondere die Besonderen Lei-
stungen der Anlage 9 Anwendung finden.

1.1.2 Honorare für Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien

(1) Für die in Nummer 1.1.1 genannten Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien
sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungs-
werte:
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(2) Das Honorar für die Erstellung von Umweltverträglichkeitsstudien berechnet sich nach der
Gesamtfläche des Untersuchungsraums in Hektar und nach der Honorarzone.

(3) Umweltverträglichkeitsstudien sind folgenden Honorarzonen zuzuordnen:

1. Honorarzone I (geringe Anforderungen),

2. Honorarzone II (durchschnittliche Anforderungen),

3. Honorarzone III (hohe Anforderungen).

(4) Die Zuordnung zu den Honorarzonen ist anhand folgender Bewertungsmerkmale für zu
erwartende nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu ermitteln:

1. Bedeutung des Untersuchungsraums für die Schutzgüter im Sinne des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG),

2. Ausstattung des Untersuchungsraums mit Schutzgebieten,

3. Landschaftsbild und -struktur,

4. Nutzungsansprüche,

5. Empfindlichkeit des Untersuchungsraums gegenüber Umweltbelastungen und
-beeinträchtigungen,

6. Intensität und Komplexität potenzieller nachteiliger Wirkfaktoren auf die Umwelt.

(5) Sind für eine Umweltverträglichkeitsstudie Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorar-
zonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone die Umwelt-
verträglichkeitsstudie zugeordnet werden kann, ist die Anzahl der Bewertungspunkte nach
Absatz 4 zu ermitteln; die Umweltverträglichkeitsstudie ist nach der Summe der Bewer-
tungspunkte folgenden Honorarzonen zuzuordnen:

1. Honorarzone I: Umweltverträglichkeitsstudien mit bis zu 16 Punkten,

2. Honorarzone II: Umweltverträglichkeitsstudien mit 17 bis 30 Punkten,

3. Honorarzone III: Umweltverträglichkeitsstudien mit 31 bis 42 Punkten.

(6) Bei der Zuordnung einer Umweltverträglichkeitsstudie zu den Honorarzonen werden nach
dem Schwierigkeitsgrad der Anforderungen die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:

1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 4 Nummer 1 bis 4 mit je bis zu 6 Punkten und

2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 4 Nummer 5 und 6 mit je bis zu 9 Punkten.

(7) Wird die Größe des Untersuchungsraums während der Leistungserbringung geändert, so
ist das Honorar für die Leistungsphasen, die bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach
der geänderten Größe des Untersuchungsraums zu berechnen.

1.2 Bauphysik
1.2.1 Anwendungsbereich

(1) Zu den Grundleistungen für Bauphysik gehören:

– Wärmeschutz und Energiebilanzierung,

– Bauakustik (Schallschutz),

– Raumakustik.

(2) Wärmeschutz und Energiebilanzierung umfassen den Wärmeschutz von Gebäuden und
Ingenieurbauwerken und die fachübergreifende Energiebilanzierung.

(3) Die Bauakustik umfasst den Schallschutz von Objekten zur Erreichung eines regelgerech-
ten Luft- und Trittschallschutzes und zur Begrenzung der von außen einwirkenden Geräusche
sowie der Geräusche von Anlagen der Technischen Ausrüstung. Dazu gehört auch der
Schutz der Umgebung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm (Schallimmissions-
schutz).



(4) Die Raumakustik umfasst die Beratung zu Räumen mit besonderen raumakustischen
Anforderungen.

(5) Die Besonderen Grundlagen der Honorare werden gesondert in den Teilgebieten Wärme-
schutz und Energiebilanzierung, Bauakustik, Raumakustik aufgeführt.

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

(1) Die Grundleistungen für Bauphysik sind in sieben Leistungsphasen unterteilt und werden
wie folgt in Prozentsätzen der Honorare in Nummer 1.2.3 bewertet:

1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent,

2. für die Leistungsphase 2 (Mitwirken bei der Vorplanung) mit 20 Prozent,

3. für die Leistungsphase 3 (Mitwirken bei der Entwurfsplanung) mit 40 Prozent,

4. für die Leistungsphase 4 (Mitwirken bei der Genehmigungsplanung) mit 6 Prozent,

5. für die Leistungsphase 5 (Mitwirken bei der Ausführungsplanung) mit 27 Prozent,

6. für die Leistungsphase 6 (Mitwirken bei der Vorbereitung der Vergabe) mit 2 Prozent,

7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirken bei der Vergabe) mit 2 Prozent.

(2) Das Leistungsbild setzt sich wie folgt zusammen:
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a) Klären der Aufgabenstellung

b) Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele

a) Analyse der Grundlagen

b) Klären der wesentlichen Zusammenhänge von
Gebäuden und technischen Anlagen einschließlich
Betrachtung von Alternativen

c) Vordimensionieren der relevanten Bauteile des
Gebäudes

d) Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen
Planungskonzepte der Objektplanung und der
Fachplanungen

e) Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung
mit der Objektplanung und den Fachplanungen

f) Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der
wesentlichen Kennwerte als Arbeitsgrundlage für
Objektplanung und Fachplanungen

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Mitwirken bei der Aus-
arbeitung von Auslobungen
und bei Vorprüfungen für
Wettbewerbe

– Bestandsaufnahme
bestehender Gebäude,
Ermitteln und Bewerten
von Kennwerten

– Schadensanalyse
bestehender Gebäude

– Mitwirken bei Vorgaben für
Zertifizierungen

– Mitwirken beim Klären
von Vorgaben für Förder-
maßnahmen und bei deren
Umsetzung

– Mitwirken an Projekt-,
Käufer- oder Mieterbau-
beschreibungen

– Erstellen eines
fachübergreifenden
Bauteilkatalogs

LPH 1 Grundlagenermittlung

LPH 2 Mitwirkung bei der Vorplanung



a) Fortschreiben der Rechenmodelle
und der wesentlichen Kennwerte für das Gebäude

b) Mitwirken beim Fortschreiben der Planungs-
konzepte der Objektplanung und Fachplanung bis
zum vollständigen Entwurf

c) Bemessen der Bauteile des Gebäudes
d) Erarbeiten von Übersichtsplänen und des

Erläuterungsberichtes mit Vorgaben, Grundlagen
und Auslegungsdaten

– Simulationen zur Prognose
des Verhaltens von Bauteilen,
Räumen, Gebäuden und
Freiräumen

LPH 3 Mitwirkung bei der Entwurfsplanung

589

HOAI

a) Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigungsplanung
und bei Vorgesprächen mit Behörden

b) Aufstellen der förmlichen Nachweise
c) Vervollständigen und Anpassen der Unterlagen

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Mitwirken bei Vorkontrollen
in Zertifizierungsprozessen

– Mitwirken beim Einholen von
Zustimmungen im Einzelfall

LPH 4 Mitwirkung bei der Genehmigungsplanung

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3
und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung
integrierten Fachplanungen

b) Mitwirken bei der Ausführungsplanung durch
ergänzende Angaben für die Objektplanung und
Fachplanungen

– Mitwirken beim Prüfen und
Anerkennen der Montage-
und Werkstattplanung der
ausführenden Unternehmen
auf Übereinstimmung mit
der Ausführungsplanung

LPH 5 Mitwirkung bei der Ausführungsplanung

Beiträge zu Ausschreibungsunterlagen

LPH 6 Mitwirkung bei der Vorbereitung der Vergabe

Mitwirken beim Prüfen und Bewerten der Angebote auf
Erfüllung der Anforderungen

– Prüfen von Nebenangeboten

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe

– Mitwirken bei der
Baustellenkontrolle

– Messtechnisches Überprüfen
der Qualität der Bauausfüh-
rung und von Bauteil- oder
Raumeigenschaften

LPH 8 Objektüberwachung und Dokumentation

– Mitwirken bei Audits in
Zertifizierungsprozessen

LPH 9 Objektbetreuung

1.2.3 Honorare für Grundleistungen für Wärmeschutz und Energiebilanzierung

(1) Das Honorar für die Grundleistungen nach Nummer 1.2.2 Absatz 2 richtet sich nach den
anrechenbaren Kosten des Gebäudes gemäß § 33 nach der Honorarzone nach § 35, der
das Gebäude zuzuordnen ist, und nach der Honorartafel in Absatz 2.

(2) Für die in Nummer 1.2.2 Absatz 2 genannten Grundleistungen für Wärmeschutz und
Energiebilanzierung sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen
Orientierungswerte:
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(3) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durchschnittlichen Schwierigkeits-
grad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent auf das Honorar in Textform
vereinbart werden.

1.2.4 Honorare für Grundleistungen der Bauakustik

(1) Für Grundleistungen der Bauakustik sind die Kosten für Baukonstruktionen und Anlagen
der Technischen Ausrüstung anrechenbar. Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausub-
stanz kann angemessen berücksichtigt werden.

(2) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass die Kosten für besondere Bauausführun-
gen ganz oder teilweise zu den anrechenbaren Kosten gehören, wenn hierdurch dem Auftra-
gnehmer ein erhöhter Arbeitsaufwand entsteht.

(3) Für die in Nummer 1.2.2 Absatz 2 genannten Grundleistungen der Bauakustik sind die in
der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:

Honorarzone III
hohe

Anforderungen

in Euro

1 729

1 840

1 948

2 156

2 353

2 724

3 069

3 553

4 291

4 968

5 599

6 763

7 830

9 766

12 345

16 114

19 470

25 422

30 722

35 585

1 985

2 113

2 237

2 475

2 701

3 127

3 524

4 080

4 927

5 704

6 429

7 765

8 990

11 213

14 174

18 502

22 354

29 188

35 273

40 857

Anrechen-
bare

Kosten

250 000

275 000

300 000

350 000

400 000

500 000

600 000

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 500 000

5 000 000

7 500 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

1 985

2 113

2 237

2 475

2 701

3 127

3 524

4 080

4 927

5 704

6 429

7 765

8 990

11 213

14 174

18 502

22 354

29 188

35 273

40 857

2 284

2 431

2 574

2 847

3 108

3 598

4 055

4 694

5 669

6 563

7 397

8 934

10 343

12 901

16 307

21 287

25 719

33 582

40 583

47 008

von Euro bis Euro

2 284

2 431

2 574

2 847

3 108

3 598

4 055

4 694

5 669

6 563

7 397

8 934

10 343

12 901

16 307

21 287

25 719

33 582

40 583

47 008

2 625

2 794

2 959

3 273

3 573

4 136

4 661

5 396

6 516

7 544

8 503

10 270

11 890

14 830

18 746

24 470

29 565

38 604

46 652

54 037

Honorarzone II
durchschnittliche
Anforderungen

von Euro bis Euro

Honorarzone I
geringe

Anforderungen

von Euro bis Euro

Honorartafel zu Grundleistungen der Bauakustik

(4) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durchschnittlichen Schwierigkeits-
grad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent auf das Honorar in Textform
vereinbart werden.

(5) Die Leistungen der Bauakustik werden den Honorarzonen anhand folgender Bewer-
tungsmerkmale zugeordnet:
1. Art der Nutzung,
2. Anforderungen des Immissionsschutzes,
3. Anforderungen des Emissionsschutzes,
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4. Art der Hüllkonstruktion, Anzahl der Konstruktionstypen,
5. Art und Intensität der Außenlärmbelastung,
6. Art und Umfang der Technischen Ausrüstung.

(6) § 52 Absatz 3 ist sinngemäß anzuwenden.

(7) Objektliste für die Bauakustik

Die nachstehend aufgeführten Innenräume werden in der Regel den Honorarzonen wie folgt
zugeordnet:

1.2.5 Honorare für Grundleistungen der Raumakustik

(1) Das Honorar für jeden Innenraum, für den Grundleistungen zur Raumakustik erbracht
werden, richtet sich nach den anrechenbaren Kosten nach Absatz 2, nach der Honorarzone,
der der Innenraum zuzuordnen ist, sowie nach der Honorartafel in Absatz 3.

(2) Für Grundleistungen der Raumakustik sind die Kosten für Baukonstruktionen und Techni-
sche Ausrüstung sowie die Kosten für die Ausstattung (DIN 276 - 1: 2008-12, Kostengruppe
610) des Innenraums anrechenbar. Die Kosten für die Baukonstruktionen und Technische
Ausrüstung werden für die Anrechnung durch den Bruttorauminhalt des Gebäudes geteilt
und mit dem Rauminhalt des Innenraums multipliziert. Der Umfang der mitzuverarbeitenden
Bausubstanz kann angemessen berücksichtigt werden.

(3) Für die in Nummer 1.2.2 Absatz 2 genannten Grundleistungen der Raumakustik sind die
in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:

Wohnhäuser, Heime, Schulen, Verwaltungsgebäude oder Banken
mit jeweils durchschnittlicher Technischer Ausrüstung oder
entsprechendem Ausbau x

Heime, Schulen, Verwaltungsgebäude mit jeweils überdurch-
schnittlicher Technischer Ausrüstung oder entsprechendem Ausbau x

Wohnhäuser mit versetzten Grundrissen x

Wohnhäuser mit Außenlärmbelastungen x

Hotels, soweit nicht in Honorarzone III erwähnt x

Universitäten oder Hochschulen x

Krankenhäuser, soweit nicht in Honorarzone III erwähnt x

Gebäude für Erholung, Kur oder Genesung x

Versammlungsstätten, soweit nicht in Honorarzone III erwähnt x

Werkstätten mit schutzbedürftigen Räumen x

Hotels mit umfangreichen gastronomischen Einrichtungen x

Gebäude mit gewerblicher Nutzung oder Wohnnutzung x

Krankenhäuser in bauakustisch besonders ungünstigen Lagen oder mit
ungünstiger Anordnung der Versorgungseinrichtungen x

Theater-, Konzert- oder Kongressgebäude x

Tonstudios oder akustische Messräume x

Objektliste – Bauakustik
Honorarzone

I II III
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(4) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durchschnittlichen Schwierigkeits-
grad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent auf das Honorar in Textform
vereinbart werden.
(5) Innenräume werden nach den in Absatz 6 genannten Bewertungsmerkmalen folgenden
Honorarzonen zugeordnet:
1. Honorarzone I: Innenräume mit sehr geringen Anforderungen,
2. Honorarzone II: Innenräume mit geringen Anforderungen,
3. Honorarzone III: Innenräume mit durchschnittlichen Anforderungen,
4. Honorarzone IV: Innenräume mit hohen Anforderungen,
5. Honorarzone V: Innenräume mit sehr hohen Anforderungen.

(6) Die Leistungen der Raumakustik werden den Honorarzonen anhand folgender Bewer-
tungsmerkmale zugeordnet:
1. Anforderungen an die Einhaltung der Nachhallzeit,
2. Einhalten eines bestimmten Frequenzganges der Nachhallzeit,
3. Anforderungen an die räumliche und zeitliche Schallverteilung,
4. akustische Nutzungsart des Innenraums,
5. Veränderbarkeit der akustischen Eigenschaften des Innenraums.

(7) Objektliste für die Raumakustik
Die nachstehend aufgeführten Innenräume werden in der Regel den Honorarzonen wie folgt
zugeordnet:

Pausenhallen, Spielhallen, Liege- und Wandelhallen x

Großraumbüros x

Unterrichts-, Vortrags- und Sitzungsräume

– bis 500 m3 x

– 500 bis 1 500 m3 x

– über 1 500 m3 x

Filmtheater

– bis 1 000 m3 x

– 1 000 bis 3 000 m3 x

– über 3 000 m3 x

Kirchen

– bis 1 000 m3 x

– 1 000 bis 3 000 m3 x

– über 3 000 m3 x

Sporthallen, Turnhallen

– nicht teilbar, bis 1 000 m3 x

– teilbar, bis 3 000 m3 x

Mehrzweckhallen

– bis 3 000 m3 x

– über 3 000 m3 x

Konzertsäle, Theater, Opernhäuser x

Tonaufnahmeräume, akustische Messräume x

Innenräume mit veränderlichen akustischen Eigenschaften x

Objektliste – Bauakustik
Honorarzone

IIIIII IV V

§ 52 Absatz 3 kann sinngemäß angewendet werden.
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1.3 Geotechnik
1.3.1 Anwendungsbereich

(1) Die Leistungen für Geotechnik umfassen die Beschreibung und Beurteilung der Bau-
grund- und Grundwasserverhältnisse für Gebäude und Ingenieurbauwerke im Hinblick
auf das Objekt und die Erarbeitung einer Gründungsempfehlung. Dazu gehört auch die
Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Baugrund und Bauwerk sowie die Wechsel-
wirkung mit der Umgebung.

(2) Die Leistungen umfassen insbesondere das Festlegen von Baugrundkennwerten und von
Kennwerten für rechnerische Nachweise zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des
Objektes, die Abschätzung zum Schwankungsbereich des Grundwassers sowie die Einord-
nung des Baugrunds nach bautechnischen Klassifikationsmerkmalen.

1.3.2 Besondere Grundlagen des Honorars

(1) Das Honorar der Grundleistungen richtet sich nach den anrechenbaren Kosten der Trag-
werksplanung nach § 50 Absatz 1 bis 3 für das gesamte Objekt aus Bauwerk und Baugrube.

(2) (aufgehoben).

1.3.3 Leistungsbild Geotechnik

(1) Grundleistungen umfassen die Beschreibung und Beurteilung der Baugrund- und Grund-
wasserverhältnisse sowie die daraus abzuleitenden Empfehlungen für die Gründung ein-
schließlich der Angabe der Bemessungsgrößen für eine Flächen- oder Pfahlgründung, Hin-
weise zur Herstellung und Trockenhaltung der Baugrube und des Bauwerks, Angaben zur
Auswirkung des Bauwerks auf die Umgebung und auf Nachbarbauwerke sowie Hinweise
zur Bauausführung. Die Darstellung der Inhalte erfolgt im Geotechnischen Bericht.

(2) Die Grundleistungen werden in folgenden Teilleistungen zusammengefasst und wie folgt
in Prozentsätzen der Honorare der Nummer 1.3.4 bewertet:

1. für die Teilleistung a (Grundlagenermittlung und Erkundungskonzept) mit 15 Prozent,
2. für die Teilleistung b (Beschreiben der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse) mit 35

Prozent,
3. für die Teilleistung c (Beurteilung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse, Empfeh-

lungen, Hinweise, Angaben zur Bemessung der Gründung) mit 50 Prozent.

(3) Das Leistungsbild setzt sich wie folgt zusammen:

a) Grundlagenermittlung und Erkundungskonzept
– Klären der Aufgabenstellung, Ermitteln der

Baugrund- und Grundwasserverhältnisse
auf Basis vorhandener Unterlagen

– Festlegen und Darstellen der
erforderlichen Baugrunderkundungen

b) Beschreiben der Baugrund- und
Grundwasserverhältnisse
– Auswerten und Darstellen der

Baugrunderkundungen sowie der
Labor- und Felduntersuchungen

– Abschätzen des Schwankungsbereichs
von Wasserständen und/oder Druckhöhen
im Boden

– Klassifizieren des Baugrunds und
Festlegen der Baugrundkennwerte

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Beschaffen von
Bestandsunterlagen

– Vorbereiten und Mitwirken bei der
Vergabe von Aufschlussarbeiten und
deren Überwachung

– Veranlassen von Labor- und
Felduntersuchungen

– Aufstellen von geotechnischen
Berechnungen zur Standsicherheit
oder Gebrauchstauglichkeit,
wie zum Beispiel Setzungs-,
Grundbruch- und Geländebruch-
berechnungen

– Aufstellen von hydrogeologischen,
geohydraulischen und besonderen
numerischen Berechnungen

Geotechnischer Bericht
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c) Beurteilung der Baugrund- und Grundwasser-
verhältnisse, Empfehlungen, Hinweise,
Angaben zur Bemessung der Gründung
– Beurteilung des Baugrunds
– Empfehlung für die Gründung

mit Angabe der geotechnischen
Bemessungsparameter
(zum Beispiel Angaben zur Bemessung
einer Flächen- oder Pfahlgründung)

– Angabe der zu erwartenden Setzungen
für die vom Tragwerksplaner im Rahmen
der Entwurfsplanung nach § 49 zu
erbringenden Grundleistungen

– Hinweise zur Herstellung und Trocken-
haltung der Baugrube und des Bauwerks
sowie Angaben zur Auswirkung der
Baumaßnahme auf Nachbarbauwerke

– Allgemeine Angaben zum Erdbau
– Angaben zur geotechnischen Eignung von

Aushubmaterial zur Wiederverwendung
bei der betreffenden Baumaßnahme
sowie Hinweise zur Bauausführung

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Beratung zu Dränanlagen, Anlagen
zur Grundwasserabsenkung oder
sonstigen ständigen oder bauzeitli-
chen Eingriffen in das Grundwasser

– Beratung zu Probebelastungen
sowie fachtechnisches Betreuen
und Auswerten

– geotechnische Beratung zu Grün-
dungselementen, Baugruben- oder
Hangsicherungen und Erdbauwer-
ken, Mitwirkung bei der Beratung zur
Sicherung von Nachbarbauwerken

– Untersuchungen zur Berücksichtigung
dynamischer Beanspruchungen bei
der Bemessung des Objekts oder
seiner Gründung sowie Beratungs-
leistungen zur Vermeidung oder
Beherrschung von dynamischen
Einflüssen

– Mitwirken bei der Bewertung von
Nebenangeboten aus geotechnischer
Sicht

– Mitwirken während der Planung oder
Ausführung des Objekts sowie
Besprechungs- und Ortstermine

– geotechnische Freigaben

Geotechnischer Bericht

1.3.4 Honorare Geotechnik
(1) Für die in Nummer 1.3.3 Absatz 3 genannten Grundleistungen sind die in der nachste-
henden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:

(2) Die Honorarzone wird bei den geotechnischen Grundleistungen auf Grund folgender
Bewertungsmerkmale ermittelt:
1. Honorarzone I: Gründungen mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere gering

setzungsempfindliche Objekte mit einheitlicher Gründungsart bei annähernd regelmäßi-
gem Schichtenaufbau des Untergrunds mit einheitlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähig-
keit innerhalb der Baufläche;

2. Honorarzone II: Gründungen mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere
– setzungsempfindliche Objekte sowie gering setzungsempfindliche Objekte mit

bereichsweise unterschiedlicher Gründungsart oder bereichsweise stark unterschiedli-
chen Lasten bei annähernd regelmäßigem Schichtenaufbau des Untergrunds mit ein-
heitlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche,

– gering setzungsempfindliche Objekte mit einheitlicher Gründungsart bei unregelmäßi-
gem Schichtenaufbau des Untergrunds mit unterschiedlicher Tragfähigkeit und Set-
zungsfähigkeit innerhalb der Baufläche;

3. Honorarzone III: Gründungen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere
– stark setzungsempfindliche Objekte bei annähernd regelmäßigem Schichtenaufbau des

Untergrunds mit einheitlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche,
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– setzungsempfindliche Objekte sowie gering setzungsempfindliche Bauwerke mit
bereichsweise unterschiedlicher Gründungsart oder bereichsweise stark unterschiedli-
chen Lasten bei unregelmäßigem Schichtenaufbau des Untergrunds mit unterschiedli-
cher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche,

– gering setzungsempfindliche Objekte mit einheitlicher Gründungsart bei unregelmäßi-
gem Schichtenaufbau des Untergrunds mit stark unterschiedlicher Tragfähigkeit und
Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche;

4. Honorarzone IV: Gründungen mit hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere
– stark setzungsempfindliche Objekte bei unregelmäßigem Schichtenaufbau des Unter-

grunds mit unterschiedlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche,
– setzungsempfindliche Objekte sowie gering setzungsempfindliche Objekte mit

bereichsweise unterschiedlicher Gründungsart oder bereichsweise stark unterschiedli-
chen Lasten bei unregelmäßigem Schichtenaufbau des Untergrunds mit stark unter-
schiedlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche;

5. Honorarzone V: Gründungen mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere
stark setzungsempfindliche Objekte bei unregelmäßigem Schichtenaufbau des Untergrunds
mit stark unterschiedlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche.

(3) § 52 Absatz 3 ist sinngemäß anzuwenden.
(4) Die Aspekte des Grundwassereinflusses auf das Objekt und die Nachbarbebauung sind
bei der Festlegung der Honorarzone zusätzlich zu berücksichtigen..

1.4 Ingenieurvermessung
1.4.1 Anwendungsbereich

(1) Leistungen der Ingenieurvermessung beziehen das Erfassen raumbezogener Daten
über Bauwerke und Anlagen, Grundstücke und Topographie, das Erstellen von Plänen, das
Übertragen von Planungen in die Örtlichkeit sowie das vermessungstechnische Überwachen
der Bauausführung ein, soweit die Leistungen mit besonderen instrumentellen und vermes-
sungstechnischen Verfahrensanforderungen erbracht werden müssen. Ausgenommen von
Satz 1 sind Leistungen, die nach landesrechtlichen Vorschriften für Zwecke der Landes-
vermessung und des Liegenschaftskatasters durchgeführt werden.

(2) Zur Ingenieurvermessung gehören:
1. Planungsbegleitende Vermessungen für die Planung und den Entwurf von Gebäuden,

Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen sowie für Flächenplanungen,
2. Bauvermessung vor und während der Bauausführung und die abschließende Bestands-

dokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen,
3. sonstige vermessungstechnische Leistungen:

– Vermessung an Objekten außerhalb der Planungs- und Bauphase,
– Vermessung bei Wasserstraßen,
– Fernerkundungen, die das Aufnehmen, Auswerten und Interpretieren von Luftbildern

und anderer raumbezogener Daten umfassen, die durch Aufzeichnung über eine große
Distanz erfasst sind, als Grundlage insbesondere für Zwecke der Raumordnung und
des Umweltschutzes,

– vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen
Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme sowie

– vermessungstechnische Leistungen, soweit sie nicht in Absatz 1 und Absatz 2 erfasst sind.

1.4.2 Grundlagen des Honorars bei der Planungsbegleitenden Vermessung
(1) Das Honorar für Grundleistungen der Planungsbegleitenden Vermessung richtet sich
nach der Summe der Verrechnungseinheiten, der Honorarzone in Nummer 1.4.3 und der
Honorartafel in Nummer 1.4.8.
(2) Die Verrechnungseinheiten berechnen sich aus der Größe der aufzunehmenden Flächen
und deren Punktdichte. Die Punktdichte beschreibt die durchschnittliche Anzahl der für die
Erfassung der planungsrelevanten Daten je Hektar zu messenden Punkte.
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(3) Abhängig von der Punktdichte werden die Flächen den nachstehenden Verrechnungsein-
heiten (VE) je Hektar (ha) zugeordnet:
Flächenklasse 1 (bis 50 Punkte/ha) 40 VE.
Flächenklasse 2 (51 - 73 Punkte/ha) 50 VE.
Flächenklasse 3 (74 - 100 Punkte/ha) 60 VE.
Flächenklasse 4 (101 - 131 Punkte/ha) 70 VE.
Flächenklasse 5 (132 - 166 Punkte/ha) 80 VE.
Flächenklasse 6 (167 - 203 Punkte/ha) 90 VE.
Flächenklasse 7 (204 - 244 Punkte/ha) 100 VE.
Flächenklasse 8 (245 - 335 Punkte/ha) 120 VE.
Flächenklasse 9 (336 - 494 Punkte/ha) 150 VE.
Flächenklasse 10 (495 - 815 Punkte/ha) 200 VE.
Flächenklasse 11 (816 - 1.650 Punkte/ha) 300 VE.
Flächenklasse 12 (1.651 - 4.000 Punkte/ha) 500 VE.
Flächenklasse 13 (4.001 - 9.000 Punkte/ha) 800 VE.
(4) Umfasst ein Auftrag Vermessungen für mehrere Objekte, so werden die Honorare für die
Vermessung jedes Objekts getrennt berechnet.

1.4.3 Honorarzonen für Grundleistungen bei der Planungsbegleitenden Vermessung
(1) Die Honorarzone wird bei der Planungsbegleitenden Vermessung auf Grund folgender
Bewertungsmerkmale ermittelt:
a) Qualität der vorhandenen Daten und Kartenunterlagen

sehr hoch..............................................................................................................1 Punkt
hoch....................................................................................................................2 Punkte
befriedigend ........................................................................................................3 Punkte
kaum ausreichend...............................................................................................4 Punkte
mangelhaft ..........................................................................................................5 Punkte

b) Qualität des vorhandenen geodätischen Raumbezugs
sehr hoch..............................................................................................................1 Punkt
hoch....................................................................................................................2 Punkte
befriedigend ........................................................................................................3 Punkte
kaum ausreichend...............................................................................................4 Punkte
mangelhaft ..........................................................................................................5 Punkte

c) Anforderungen an die Genauigkeit ....................................................................................
sehr gering............................................................................................................1 Punkt
gering..................................................................................................................2 Punkte
durchschnittlich ...................................................................................................3 Punkte
hoch....................................................................................................................4 Punkte
sehr hoch............................................................................................................5 Punkte

d) Beeinträchtigungen durch die Geländebeschaffenheit und bei der Begehbarkeit
sehr gering..................................................................................................1 bis 2 Punkte
gering .........................................................................................................3 bis 4 Punkte
durchschnittlich...........................................................................................5 bis 6 Punkte
hoch ...........................................................................................................7 bis 8 Punkte
sehr hoch .................................................................................................9 bis 10 Punkte

e) Behinderung durch Bebauung und Bewuchs
sehr gering..................................................................................................1 bis 3 Punkte
gering .........................................................................................................4 bis 6 Punkte
durchschnittlich...........................................................................................7 bis 9 Punkte
hoch .......................................................................................................10 bis 12 Punkte
sehr hoch ...............................................................................................13 bis 15 Punkte

f) Behinderung durch Verkehr
sehr gering..................................................................................................1 bis 3 Punkte
gering .........................................................................................................4 bis 6 Punkte
durchschnittlich...........................................................................................7 bis 9 Punkte
hoch .......................................................................................................10 bis 12 Punkte
sehr hoch ...............................................................................................13 bis 15 Punkte
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(2) Die Honorarzone ergibt sich aus der Summe der Bewertungspunkte wie folgt:
Honorarzone I ............................................................................................... bis 13 Punkte.
Honorarzone II ......................................................................................... 14 bis 23 Punkte.
Honorarzone III ........................................................................................ 24 bis 34 Punkte.
Honorarzone IV........................................................................................ 35 bis 44 Punkte.
Honorarzone V......................................................................................... 45 bis 55 Punkte.

1.4.4 Leistungsbild Planungsbegleitende Vermessung
(1) Das Leistungsbild Planungsbegleitende Vermessung umfasst die Aufnahme planungs-
relevanter Daten und die Darstellung in analoger und digitaler Form für die Planung und den
Entwurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen sowie für Flächenplanungen.

(2) Die Grundleistungen sind in vier Leistungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt
in Prozentsätzen der Honorare der Nummer 1.4.8 Absatz 1 bewertet:
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 5 Prozent,
2. für die Leistungsphase 2 (Geodätischer Raumbezug) mit 20 Prozent,
3. für die Leistungsphase 3 (Vermessungstechnische Grundlagen) mit 65 Prozent,
4. für die Leistungsphase 4 (Digitales Geländemodell) mit 10 Prozent.

(3) Das Leistungsbild setzt sich wie folgt zusammen:

a) Einholen von Informationen und Beschaffen von Unter-
lagen über die Örtlichkeit und das geplante Objekt

b) Beschaffen vermessungstechnischer Unterlagen
und Daten

c) Ortsbesichtigung

d) Ermitteln des Leistungsumfangs in Abhängigkeit
von den Genauigkeitsanforderungen und dem
Schwierigkeitsgrad

a) Erkunden und Vermarken von Lage- und
Höhenfestpunkten

b) Fertigen von Punktbeschreibungen und
Einmessungsskizzen

c) Messungen zum Bestimmen der Fest- und
Passpunkte

d) Auswerten der Messungen und Erstellen
des Koordinaten- und Höhenverzeichnisses

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Schriftliches Einholen von
Genehmigungen zum
Betreten von Grundstücken,
von Bauwerken, zum
Befahren von Gewässern
und für anordnungsbedürftige
Verkehrssicherungsmaß-
nahmen

– Entwurf, Messung und
Auswertung von
Sondernetzen hoher
Genauigkeit

– Vermarken auf Grund
besonderer Anforderungen

– Aufstellung von Rahmen-
messprogrammen

1. Grundlagenermittlung

2. Geodätischer Raumbezug

a) Topographische/morphologische Geländeaufnahme
einschließlich Erfassen von Zwangspunkten
und planungsrelevanter Objekte

b) Aufbereiten und Auswerten der erfassten Daten

c) Erstellen eines digitalen Lagemodells mit
ausgewählten planungsrelevanten Höhenpunkten

d) Übernehmen von Kanälen, Leitungen, Kabeln und
unterirdischen Bauwerken aus vorhandenen Unterlagen

– Maßnahmen für
anordnungsbedürftige
Verkehrssicherung

– Orten und Aufmessen des
unterirdischen Bestandes

– Vermessungsarbeiten
unter Tage, unter Wasser
oder bei Nacht

3. Vermessungstechnische Grundlagen
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1.4.5 Grundlagen des Honorars bei der Bauvermessung

(1) Das Honorar für Grundleistungen bei der Bauvermessung richtet sich nach den anre-
chenbaren Kosten des Objekts, der Honorarzone in Nummer 1.4.6 und der Honorartafel in
Nummer 1.4.8 Absatz 2.

(2) Anrechenbare Kosten sind die Herstellungskosten des Objekts. Diese werden entspre-
chend § 4 Absatz 1 und

1. bei Gebäuden entsprechend § 33,

2. bei Ingenieurbauwerken entsprechend § 42,

3. bei Verkehrsanlagen entsprechend § 46

ermittelt. Anrechenbar sind bei Ingenieurbauwerken 100 Prozent, bei Gebäuden und Ver-
kehrsanlagen 80 Prozent der ermittelten Kosten.

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie die Nummer 1.4.6 und Nummer 1.4.7 finden keine Anwen-
dung für vermessungstechnische Grundleistungen bei ober- und unterirdischen Leitungen,
Tunnel-, Stollen- und Kavernenbauwerken, innerörtlichen Verkehrsanlagen mit überwiegend
innerörtlichem Verkehr, bei Geh- und Radwegen sowie Gleis- und Bahnsteiganlagen.

e) Übernehmen des Liegenschaftskatasters

f) Übernehmen der bestehenden öffentlich-
rechtlichen Festsetzungen

g) Erstellen von Plänen mit Darstellen der
Situation im Planungsbereich mit ausgewählten
planungsrelevanten Höhenpunkten

h) Liefern der Pläne und Daten in analoger und
digitaler Form

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Detailliertes Aufnehmen bestehen-
der Objekte und Anlagen neben
der normalen topographischen Auf-
nahme wie zum Beispiel Fassaden
und Innenräume von Gebäuden

– Ermitteln von Gebäudeschnitten
– Aufnahmen über den festgelegten

Planungsbereich hinaus
– Erfassen zusätzlicher Merkmale

wie zum Beispiel Baumkronen
– Eintragen von Eigentümerangaben
– Darstellen in verschiedenen

Maßstäben
– Ausarbeiten der Lagepläne

entsprechend der rechtlichen
Bedingungen für behördliche
Genehmigungsverfahren

– Übernahme der Objektplanung
in ein digitales Lagemodell

3. Vermessungstechnische Grundlagen

a) Selektion der die Geländeoberfläche
beschreibenden Höhenpunkte und Bruchkanten
aus der Geländeaufnahme

b) Berechnung eines digitalen Geländemodells
c) Ableitung von Geländeschnitten
d) Darstellen der Höhen in Punkt-, Raster- oder

Schichtlinienform
e) Liefern der Pläne und Daten in analoger und

digitaler Form

4. Digitales Geländemodell
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1.4.6 Honorarzonen für Grundleistungen bei der Bauvermessung
(1) Die Honorarzone wird bei der Bauvermessung auf Grund folgender Bewertungsmerkmale
ermittelt:
a) Beeinträchtigungen durch die Geländebeschaffenheit und bei der Begehbarkeit

sehr gering............................................................................................................1 Punkt
gering..................................................................................................................2 Punkte
durchschnittlich ...................................................................................................3 Punkte
hoch....................................................................................................................4 Punkte
sehr hoch............................................................................................................5 Punkte

b) Behinderung durch Bebauung und Bewuchs
sehr gering..................................................................................................1 bis 2 Punkte
gering .........................................................................................................3 bis 4 Punkte
durchschnittlich...........................................................................................5 bis 6 Punkte
hoch ...........................................................................................................7 bis 8 Punkte
sehr hoch .................................................................................................9 bis 10 Punkte

c) Behinderung durch Verkehr
sehr gering..................................................................................................1 bis 2 Punkte
gering .........................................................................................................3 bis 4 Punkte
durchschnittlich...........................................................................................5 bis 6 Punkte
hoch ...........................................................................................................7 bis 8 Punkte
sehr hoch .................................................................................................9 bis 10 Punkte

d) Anforderungen an die Genauigkeit
sehr gering..................................................................................................1 bis 2 Punkte
gering .........................................................................................................3 bis 4 Punkte
durchschnittlich...........................................................................................5 bis 6 Punkte
hoch ...........................................................................................................7 bis 8 Punkte
sehr hoch .................................................................................................9 bis 10 Punkte

e) Anforderungen durch die Geometrie des Objekts
sehr gering..................................................................................................1 bis 2 Punkte
gering .........................................................................................................3 bis 4 Punkte
durchschnittlich...........................................................................................5 bis 6 Punkte
hoch ...........................................................................................................7 bis 8 Punkte
sehr hoch. ................................................................................................9 bis 10 Punkte

f) Behinderung durch den Baubetrieb
sehr gering..................................................................................................1 bis 3 Punkte
gering .........................................................................................................4 bis 6 Punkte
durchschnittlich...........................................................................................7 bis 9 Punkte
hoch .......................................................................................................10 bis 12 Punkte
sehr hoch ...............................................................................................13 bis 15 Punkte

(2) Die Honorarzone ergibt sich aus der Summe der Bewertungspunkte wie folgt:
Honorarzone I............................................................................................... bis 14 Punkte
Honorarzone II ............................................................................................15 bis 25 Punkte
Honorarzone III ...........................................................................................26 bis 37 Punkte
Honorarzone IV...........................................................................................38 bis 48 Punkte
Honorarzone V ..........................................................................................49 bis 60 Punkte.

1.4.7 Leistungsbild Bauvermessung
(1) Das Leistungsbild Bauvermessung umfasst die Vermessungsleistungen für den Bau und
die abschließende Bestandsdokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Ver-
kehrsanlagen.
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(2) Die Grundleistungen werden in fünf Leistungsphasen zusammengefasst und wie folgt in
Prozentsätzen der Honorare der Nummer 1.4.8 Absatz 2 bewertet:

1. für die Leistungsphase 1 (Baugeometrische Beratung) mit 2 Prozent,
2. für die Leistungsphase 2 (Absteckungsunterlagen) mit 5 Prozent,
3. für die Leistungsphase 3 (Bauvorbereitende Vermessung) mit 16 Prozent,
4. für die Leistungsphase 4 (Bauausführungsvermessung) mit 62 Prozent,
5. für die Leistungsphase 5 (Vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung)

mit 15 Prozent.

(3) Das Leistungsbild setzt sich wie folgt zusammen:

a) Ermitteln des Leistungsumfanges in
Abhängigkeit vom Projekt

b) Beraten, insbesondere im Hinblick auf
die erforderlichen Genauigkeiten und zur
Konzeption eines Messprogramms

c) Festlegen eines für alle Beteiligten ver-
bindlichen Maß-, Bezugs- und Benen-
nungssystems

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Erstellen von vermessungstechnischen
Leistungsbeschreibungen

– Erarbeiten von Organisationsvorschlägen
über Zuständigkeiten, Verantwortlichkeit
und Schnittstellen der Objektvermessung

– Erstellen von Messprogrammen für
Bewegungs- und Deformationsmessungen
einschließlich Vorgaben für die Baustellen-
einrichtung

1. Baugeometrische Beratung

a) Berechnen der Detailgeometrie anhand
der Ausführungsplanung, Erstellen eines
Absteckungsplanes und Berechnen
von Absteckungsdaten einschließlich
Aufzeigen von Widersprüchen
(Absteckungsunterlagen)

– Durchführen von zusätzlichen Aufnahmen
und ergänzenden Berechnungen, falls
keine qualifizierten Unterlagen aus der
Leistungsphase vermessungstechnische
Grundlagen vorliegen

– Durchführen von Optimierungsberech-
nungen im Rahmen der Baugeometrie (zum
Beispiel Flächennutzung, Abstandsflächen)
– Erarbeitung von Vorschlägen zur

Beseitigung von Widersprüchen bei der
Verwendung von Zwangspunkten (zum
Beispiel bauordnungsrechtliche Vorga-
ben)

2. Absteckungsunterlagen

a) Prüfen und Ergänzen des bestehenden
Festpunktfelds

b) Zusammenstellung und Aufbereitung der
Absteckungsdaten

c) Absteckung: Übertragen der Projektgeo-
metrie (Hauptpunkte) und des Baufelds
in die Örtlichkeit

d) Übergabe der Lage- und Höhenfest-
punkte, der Hauptpunkte und der
Absteckungsunterlagen an das bauaus-
führende Unternehmen

– Absteckung auf besondere
Anforderungen (zum Beispiel Archäologie,
Ausholzung, Grobabsteckung,
Kampfmittelräumung)

3. Bauvorbereitende Vermessung
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a) Messungen zur Verdichtung des
Lage- und Höhenfestpunktfeldes

b) Messungen zur Überprüfung und
Sicherung von Fest- und Achspunkten

c) Baubegleitende Absteckungen der
geometriebestimmenden Bauwerks-
punkte nach Lage und Höhe

d) Messungen zur Erfassung von
Bewegungen und Deformationen des
zu erstellenden Objekts an konstruktiv
bedeutsamen Punkten

e) Baubegleitende Eigenüberwachungs-
messungen und deren Dokumentation

f) Fortlaufende Bestandserfassung
während der Bauausführung als
Grundlage für den Bestandplan

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Erstellen und Konkretisieren
des Messprogramms

– Absteckungen unter Berücksichtigung
von belastungs- und fertigungstech-
nischen Verformungen

– Prüfen der Maßgenauigkeit von
Fertigteilen

– Aufmaß von Bauleistungen, soweit
besondere vermessungstechnische
Leistungen gegeben sind

– Ausgabe von Baustellenbestandsplänen
während der Bauausführung

– Fortführen der vermessungstechnischen
Bestandspläne nach Abschluss der
Grundleistungen

– Herstellen von Bestandsplänen

4. Bauausführungsvermessung

a) Kontrollieren der Bauausführung durch
stichprobenartige Messungen an
Schalungen und entstehenden Bauteilen
(Kontrollmessungen)

b) Fertigen von Messprotokollen

c) Stichprobenartige Bewegungs- und
Deformationsmessungen an konstruktiv
bedeutsamen Punkten des zu
erstellenden Objekts

– Prüfen der Mengenermittlungen

– Beratung zu langfristigen vermessungs-
technischen Objektüberwachungen
im Rahmen der Ausführungskontrolle
baulicher Maßnahmen und deren
Durchführung

– Vermessungen für die Abnahme von
Bauleistungen, soweit besondere
vermessungstechnische Anforderungen
gegeben sind

5. Vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung

(4) Die Leistungsphase 4 ist abweichend von Absatz 2 bei Gebäuden mit 45 bis 62 Prozent
zu bewerten.

1.4.8 Honorare für Grundleistungen bei der Ingenieurvermessung

(1) Für die in Nummer 1.4.4 Absatz 3 genannten Grundleistungen der Planungsbegleitenden
Vermessung sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Ori-
entierungswerte.

(2) Für die in Nummer 1.4.7 Absatz 3 genannten Grundleistungen der Bauvermessung sind
die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte.

1.4.9 Sonstige vermessungstechnische Leistungen

Für sonstige vermessungstechnische Leistungen nach Nummer 1.4.1 kann ein Honorar
abweichend von den Grundsätzen gemäß Nummer 1.4 vereinbart werden.
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Das Leistungsbild Flächennutzungsplan setzt sich aus folgenden Grundleistungen je Leistungsphase
zusammen:

1. Leistungsphase 1: Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen

a) Zusammenstellen und Werten des vorhandenen Grundlagenmaterials

b) Erfassen der abwägungsrelevanten Sachverhalte

c) Ortsbesichtigungen

d) Festlegen ergänzender Fachleistungen und Formulieren von Entscheidungshilfen für die Aus-
wahl anderer fachlich Beteiligter, soweit notwendig

e) Analysieren und Darstellen des Zustandes des Plangebiets, soweit für die Planung von Bedeu-
tung und abwägungsrelevant, unter Verwendung hierzu vorliegender Fachbeiträge

f) Mitwirken beim Festlegen von Zielen und Zwecken der Planung

g) Erarbeiten des Vorentwurfes in der vorgeschriebenen Fassung mit Begründung für die frühzei-
tigen Beteiligungen nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs

h) Darlegen der wesentlichen Auswirkungen der Planung

i) Berücksichtigen von Fachplanungen

j) Mitwirken an der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung einschließlich Erörterung der Planung

k) Mitwirken an der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher
Belange sind

l) Mitwirken an der frühzeitigen Abstimmung mit den Nachbargemeinden

m) Abstimmen des Vorentwurfes für die frühzeitigen Beteiligungen in der vorgeschriebenen Fassung
mit der Gemeinde

2. Leistungsphase 2: Entwurf zur öffentlichen Auslegung

a) Erarbeiten des Entwurfes in der vorgeschriebenen Fassung mit Begründung für die Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs

b) Mitwirken an der Öffentlichkeitsbeteiligung

c) Mitwirken an der Beteiligung der Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind

d) Mitwirken an der Abstimmung mit den Nachbargemeinden

e) Mitwirken bei der Abwägung der Gemeinde zu Stellungnahmen aus frühzeitigen Beteiligungen

f) Abstimmen des Entwurfs mit der Gemeinde

3. Leistungsphase 3: Plan zur Beschlussfassung

a) Erarbeiten des Planes in der vorgeschriebenen Fassung mit Begründung für den Beschluss
durch die Gemeinde

b) Mitwirken bei der Abwägung der Gemeinde zu Stellungnahmen

c) Erstellen des Planes in der durch Beschluss der Gemeinde aufgestellten Fassung.

Anlage 2 (zu § 18 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungsbild Flächennutzungsplan
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Das Leistungsbild Bebauungsplan setzt sich aus folgenden Grundleistungen je Leistungsphase
zusammen:

1. Leistungsphase 1: Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen

a) Zusammenstellen und Werten des vorhandenen Grundlagenmaterials

b) Erfassen der abwägungsrelevanten Sachverhalte

c) Ortsbesichtigungen

d) Festlegen ergänzender Fachleistungen und Formulieren von Entscheidungshilfen für die Aus-
wahl anderer fachlich Beteiligter, soweit notwendig

e) Analysieren und Darstellen des Zustandes des Plangebiets, soweit für die Planung von Bedeu-
tung und abwägungsrelevant, unter Verwendung hierzu vorliegender Fachbeiträge

f) Mitwirken beim Festlegen von Zielen und Zwecken der Planung

g) Erarbeiten des Vorentwurfes in der vorgeschriebenen Fassung mit Begründung für die frühzei-
tigen Beteiligungen nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs

h) Darlegen der wesentlichen Auswirkungen der Planung

i) Berücksichtigen von Fachplanungen

j) Mitwirken an der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung einschließlich Erörterung der Planung

k) Mitwirken an der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher
Belange sind

l) Mitwirken an der frühzeitigen Abstimmung mit den Nachbargemeinden

m) Abstimmen des Vorentwurfes für die frühzeitigen Beteiligungen in der vorgeschriebenen Fas-
sung mit der Gemeinde

2. Leistungsphase 2: Entwurf zur öffentlichen Auslegung

a) Erarbeiten des Entwurfes in der vorgeschriebenen Fassung mit Begründung für die Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs

b) Mitwirken an der Öffentlichkeitsbeteiligung

c) Mitwirken an der Beteiligung der Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind

d) Mitwirken an der Abstimmung mit den Nachbargemeinden

e) Mitwirken bei der Abwägung der Gemeinde zu Stellungnahmen aus frühzeitigen Beteiligungen

f) Abstimmen des Entwurfs mit der Gemeinde

3. Leistungsphase 3: Plan zur Beschlussfassung

a) Erarbeiten des Planes in der vorgeschriebenen Fassung mit Begründung für den Beschluss
durch die Gemeinde

b) Mitwirken bei der Abwägung der Gemeinde zu Stellungnahmen

c) Erstellen des Planes in der durch Beschluss der Gemeinde aufgestellten Fassung.

Anlage 3 (zu § 19 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungsbild Bebauungsplan
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Das Leistungsbild Landschaftsplan setzt sich aus folgenden Grundleistungen je Leistungsphase
zusammen:

1. Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs

a) Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten planungsrele-
vanten Unterlagen

b) Ortsbesichtigungen

c) Abgrenzen des Planungsgebiets

d) Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen

e) Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungen und Fachleistungen

f) Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der sonstigen Fachbeiträge

2. Leistungsphase 2: Ermitteln der Planungsgrundlagen

a) Ermitteln und Beschreiben der planungsrelevanten Sachverhalte auf Grundlage vorhandener
Unterlagen und Daten

b) Landschaftsbewertung nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege

c) Bewerten von Flächen und Funktionen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes hin-
sichtlich ihrer Eignung, Leistungsfähigkeit, Empfindlichkeit und Vorbelastung

d) Bewerten geplanter Eingriffe in Natur und Landschaft

e) Feststellen von Nutzungs- und Zielkonflikten

f) Zusammenfassendes Darstellen der Erfassung und Bewertung

3. Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung

a) Formulieren von örtlichen Zielen und Grundsätzen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Natur und Landschaft einschließlich Erholungsvorsorge

b) Darlegen der angestrebten Flächenfunktionen und Flächennutzungen sowie der örtlichen
Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes
und der Landschaftspflege

c) Erarbeiten von Vorschlägen zur Übernahme in andere Planungen, insbesondere in die Bauleit-
pläne

d) Hinweise auf Folgeplanungen und -maßnahmen

e) Mitwirken bei der Beteiligung der nach den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes
anerkannten Verbände

f) Mitwirken bei der Abstimmung der Vorläufigen Fassung mit der für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörde

g) Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber

4. Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung

Darstellen des Landschaftsplans in der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und
Karte.

Anlage 4 (zu § 23 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungsbild Landschaftsplan
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Das Leistungsbild Grünordnungsplan setzt sich aus folgenden Grundleistungen je Leistungsphase
zusammen:

1. Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs

a) Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten planungsrele-
vanten Unterlagen

b) Ortsbesichtigungen

c) Abgrenzen des Planungsgebiets

d) Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen

e) Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungen und Fachleistungen

f) Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der sonstigen Fachbeiträge

2. Leistungsphase 2: Ermitteln der Planungsgrundlagen

a) Ermitteln und Beschreiben der planungsrelevanten Sachverhalte auf Grundlage vorhandener
Unterlagen und Daten

b) Bewerten der Landschaft nach den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
einschließlich der Erholungsvorsorge

c) Zusammenfassendes Darstellen der Bestandsaufnahme und Bewertung in Text und Karte

3. Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung

a) Lösen der Planungsaufgabe und Erläutern der Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen in Text
und Karte

b) Darlegen der angestrebten Flächenfunktionen und Flächennutzungen

c) Darlegen von Gestaltungs-, Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

d) Vorschläge zur Übernahme in andere Planungen, insbesondere in die Bauleitplanung

e) Mitwirken bei der Abstimmung der vorläufigen Fassung mit der für den Naturschutz zuständi-
gen Behörde

f) Bearbeiten der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

aa) Ermitteln und Bewerten der durch die Planung zu erwartenden Beeinträchtigungen des
Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nach Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf

bb) Erarbeiten von Lösungen zur Vermeidung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigun-
gen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes in Abstimmung mit den an der Planung
fachlich Beteiligten

cc) Ermitteln der unvermeidbaren Beeinträchtigungen

dd) Vergleichendes Gegenüberstellen von unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Ausgleich
und Ersatz einschließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleichbarer oder ersetzbarer
Beeinträchtigungen

ee) Darstellen und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
insbesondere Ausgleichs-, Ersatz-, Gestaltungs- und Schutzmaßnahmen sowie Maßnah-
men zur Unterhaltung und rechtlichen Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

ff) Integrieren ergänzender, zulassungsrelevanter Regelungen und Maßnahmen auf Grund des
Natura 2000-Gebietsschutzes und der Vorschriften zum besonderen Artenschutz auf
Grundlage vorhandener Unterlagen

4. Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung

Darstellen des Grünordnungsplans oder Landschaftsplanerischen Fachbeitrags in der mit dem
Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und Karte.

Anlage 5 (zu § 24 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungsbild Grünordnungsplan
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Das Leistungsbild Landschaftsrahmenplan setzt sich aus folgenden Grundleistungen je Leistungs-
phase zusammen:

1. Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs

a) Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten planungsrelevanten
Unterlagen

b) Ortsbesichtigungen

c) Abgrenzen des Planungsgebiets

d) Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen

e) Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungen und Fachleistungen

f) Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der sonstigen Fachbeiträge

2. Leistungsphase 2: Ermitteln der Planungsgrundlagen

a) Ermitteln und Beschreiben der planungsrelevanten Sachverhalte auf Grundlage vorhandener
Unterlagen und Daten

b) Landschaftsbewertung nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege

c) Bewerten von Flächen und Funktionen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes hin-
sichtlich ihrer Eignung, Leistungsfähigkeit, Empfindlichkeit und Vorbelastung

d) Bewerten geplanter Eingriffe in Natur und Landschaft

e) Feststellen von Nutzungs- und Zielkonflikten

f) Zusammenfassendes Darstellen der Erfassung und Bewertung

3. Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung

a) Lösen der Planungsaufgabe und

b) Erläutern der Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen in Text und Karte

Zu Buchstabe a) und b) gehören:

aa) Erstellen des Zielkonzepts

bb) Umsetzen des Zielkonzepts durch Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von
Natur und Landschaft und durch Artenhilfsmaßnahmen für ausgewählte Tier- und Pflan-
zenarten

cc) Vorschläge zur Übernahme in andere Planungen, insbesondere in Regionalplanung,
Raumordnung und Bauleitplanung

dd) Mitwirken bei der Abstimmung der vorläufigen Fassung mit der für den Naturschutz
zuständigen Behörde

ee) Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber

4. Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung

Darstellen des Landschaftsrahmenplans in der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung in
Text und Karte.

Anlage 6 (zu § 25 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungsbild Landschaftsrahmenplan
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Das Leistungsbild Landschaftspflegerischer Begleitplan setzt sich aus folgenden Grundleistungen je
Leistungsphase zusammen:
1. Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs

a) Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten planungsrelevanten
Unterlagen

b) Ortsbesichtigungen
c) Abgrenzen des Planungsgebiets anhand der planungsrelevanten Funktionen
d) Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen
e) Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungen und Fachleistungen
f) Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der sonstigen Fachbeiträge

2. Leistungsphase 2: Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen
a) Bestandsaufnahme:

Erfassen von Natur und Landschaft jeweils einschließlich des rechtlichen Schutzstatus und fach-
planerischer Festsetzungen und Ziele für die Naturgüter auf Grundlage vorhandener Unterlagen
und örtlicher Erhebungen

b) Bestandsbewertung:
aa) Bewerten der Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit des Naturhaushalts und des Landschafts-

bildes nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
bb) Bewerten der vorhandenen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft (Vorbelastung)
cc) Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse als Grundlage für die Erörterung mit dem

Auftraggeber
3. Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung

a) Konfliktanalyse
b) Ermitteln und Bewerten der durch das Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen des Natur-

haushalts und des Landschaftsbildes nach Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf
c) Konfliktminderung
d) Erarbeiten von Lösungen zur Vermeidung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen

des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes in Abstimmung mit den an der Planung fachlich
Beteiligten

e) Ermitteln der unvermeidbaren Beeinträchtigungen
f) Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-

sondere Ausgleichs-, Ersatz- und Gestaltungsmaßnahmen sowie von Angaben zur Unterhaltung dem
Grunde nach und Vorschläge zur rechtlichen Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

g) Integrieren von Maßnahmen auf Grund des Natura 2000-Gebietsschutzes sowie auf Grund der
Vorschriften zum besonderen Artenschutz und anderer Umweltfachgesetze auf Grundlage vor-
handener Unterlagen und Erarbeiten eines Gesamtkonzepts

h) Vergleichendes Gegenüberstellen von unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Ausgleich und
Ersatz einschließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleichbarer oder ersetzbarer Beeinträch-
tigungen

i) Kostenermittlung nach Vorgaben des Auftraggebers
j) Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse in Text und Karte
k) Mitwirken bei der Abstimmung mit der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen

Behörde
l) Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber

4. Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung
Darstellen des Landschaftspflegerischen Begleitplans in der mit dem Auftraggeber abgestimmten
Fassung in Text und Karte.

Anlage 7 (zu § 26 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungsbild
Landschaftspflegerischer Begleitplan
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Das Leistungsbild Pflege- und Entwicklungsplan setzt sich aus folgenden Grundleistungen je Lei-
stungsphase zusammen:

1. Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs

a) Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten planungsrele-
vanten Unterlagen

b) Ortsbesichtigungen

c) Abgrenzen des Planungsgebiets anhand der planungsrelevanten Funktionen

d) Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen

e) Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungen und Fachleistungen

f) Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der sonstigen Fachbeiträge

2. Leistungsphase 2: Ermitteln der Planungsgrundlagen

a) Ermitteln und Beschreiben der planungsrelevanten Sachverhalte auf Grund vorhandener
Unterlagen

b) Auswerten und Einarbeiten von Fachbeiträgen

c) Bewerten der Bestandsaufnahmen einschließlich vorhandener Beeinträchtigungen sowie der
abiotischen Faktoren hinsichtlich ihrer Standort- und Lebensraumbedeutung nach den Zielen
und Grundsätzen des Naturschutzes

d) Beschreiben der Zielkonflikte mit bestehenden Nutzungen

e) Beschreiben des zu erwartenden Zustands von Arten und ihren Lebensräumen (Zielkonflikte
mit geplanten Nutzungen)

f) Überprüfen der festgelegten Untersuchungsinhalte

g) Zusammenfassendes Darstellen von Erfassung und Bewertung in Text und Karte

3. Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung

a) Lösen der Planungsaufgabe und Erläutern der Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen in Text
und Karte

b) Formulieren von Zielen zum Schutz, zur Pflege, zur Erhaltung und Entwicklung von Arten, Bio-
toptypen und naturnahen Lebensräumen bzw. Standortbedingungen

c) Erfassen und Darstellen von Flächen, auf denen eine Nutzung weiter betrieben werden soll
und von Flächen, auf denen regelmäßig Pflegemaßnahmen durchzuführen sind sowie von
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Standortverhältnisse und zur Änderung der
Biotopstruktur

d) Erarbeiten von Vorschlägen für Maßnahmen zur Förderung bestimmter Tier- und Pflanzenar-
ten, zur Lenkung des Besucherverkehrs, für die Durchführung der Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen und für Änderungen von Schutzzweck und -zielen sowie Grenzen von Schutzge-
bieten

e) Erarbeiten von Hinweisen für weitere wissenschaftliche Untersuchungen (Monitoring), Folge-
planungen und Maßnahmen

f) Kostenermittlung

g) Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber

4. Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung

Darstellen des Pflege- und Entwicklungsplans in der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fas-
sung in Text und Karte.

Anlage 8 (zu § 27 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungsbild
Pflege- und Entwicklungsplan
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Für die Leistungsbilder der Flächenplanung können insbesondere folgende Besondere Leistun-
gen vereinbart werden:

1. Rahmensetzende Pläne und Konzepte:

a) Leitbilder

b) Entwicklungskonzepte

c) Masterpläne

d) Rahmenpläne

2. Städtebaulicher Entwurf:

a) Grundlagenermittlung

b) Vorentwurf

c) Entwurf

Der Städtebauliche Entwurf kann als Grundlage für Leistungen nach § 19 der HOAI dienen
und Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbes sein.

3. Leistungen zur Verfahrens- und Projektsteuerung sowie zur Qualitätssicherung:

a) Durchführen von Planungsaudits

b) Vorabstimmungen mit Planungsbeteiligten und Fachbehörden

c) Aufstellen und Überwachen von integrierten Terminplänen

d) Vor- und Nachbereiten von planungsbezogenen Sitzungen

e) Koordinieren von Planungsbeteiligten

f) Moderation von Planungsverfahren

g) Ausarbeiten von Leistungskatalogen für Leistungen Dritter

h) Mitwirken bei Vergabeverfahren für Leistungen Dritter
(Einholung von Angeboten, Vergabevorschläge)

i) Prüfen und Bewerten von Leistungen Dritter

j) Mitwirken beim Ermitteln von Fördermöglichkeiten

k) Stellungnahmen zu Einzelvorhaben während der Planaufstellung

4. Leistungen zur Vorbereitung und inhaltlichen Ergänzung:

a) Erstellen digitaler Geländemodelle

b) Digitalisieren von Unterlagen

c) Anpassen von Datenformaten

d) Erarbeiten einer einheitlichen Planungsgrundlage aus unterschiedlichen Unterlagen

e) Strukturanalysen

f) Stadtbildanalysen, Landschaftsbildanalysen

g) Statistische und örtliche Erhebungen sowie Bedarfsermittlungen, zum Beispiel zur Versor-
gung, zur Wirtschafts-, Sozial- und Baustruktur sowie zur soziokulturellen Struktur

Anlage 9 (zu § 18 Absatz 2, § 19 Absatz 2, § 23 Absatz 2, § 24 Absatz 2,
§ 25 Absatz 2, § 26 Absatz 2, § 27 Absatz 2)
Besondere Leistungen zur Flächenplanung
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h) Befragungen und Interviews

i) Differenziertes Erheben, Kartieren, Analysieren und Darstellen von spezifischen Merkmalen
und Nutzungen

j) Erstellen von Beiplänen, zum Beispiel für Verkehr, Infrastruktureinrichtungen, Flurbereini-
gungen, Grundbesitzkarten und Gütekarten unter Berücksichtigung der Pläne anderer an
der Planung fachlich Beteiligter

k) Modelle

l) Erstellen zusätzlicher Hilfsmittel der Darstellung zum Beispiel Fotomontagen, 3D-Darstellun-
gen, Videopräsentationen

5. Verfahrensbegleitende Leistungen:

a) Vorbereiten und Durchführen des Scopings

b) Vorbereiten, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren der formellen Beteiligungsverfah-
ren

c) Ermitteln der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen für die Umweltprüfung

d) Erarbeiten des Umweltberichtes

e) Berechnen und Darstellen der Umweltschutzmaßnahmen

f) Bearbeiten der Anforderungen aus der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in Bauleit-
planungsverfahren

g) Erstellen von Sitzungsvorlagen, Arbeitsheften und anderen Unterlagen

h) Wesentliche Änderungen oder Neubearbeitung des Entwurfs nach Offenlage oder Beteili-
gungen, insbesondere nach Stellungnahmen

i) Ausarbeiten der Beratungsunterlagen der Gemeinde zu Stellungnahmen im Rahmen der
formellen Beteiligungsverfahren

j) Leistungen für die Drucklegung, Erstellen von Mehrausfertigungen

k) Überarbeiten von Planzeichnungen und von Begründungen nach der Beschlussfassung
(zum Beispiel Satzungsbeschluss)

l) Verfassen von Bekanntmachungstexten und Organisation der öffentlichen Bekanntmachungen

m)Mitteilen des Ergebnisses der Prüfung der Stellungnahmen an die Beteiligten

n) Benachrichtigen von Bürgern und Behörden, die Stellungnahmen abgegeben haben, über
das Abwägungsergebnis

o) Erstellen der Verfahrensdokumentation

p) Erstellen und Fortschreiben eines digitalen Planungsordners

q) Mitwirken an der Öffentlichkeitsarbeit des Auftraggebers einschließlich Mitwirken an Infor-
mationsschriften und öffentlichen Diskussionen sowie Erstellen der dazu notwendigen Pla-
nungsunterlagen und Schriftsätze

r) Teilnehmen an Sitzungen von politischen Gremien des Auftraggebers oder an Sitzungen im
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung

s) Mitwirken an Anhörungs- oder Erörterungsterminen

t) Leiten bzw. Begleiten von Arbeitsgruppen

u) Erstellen der zusammenfassenden Erklärung nach dem Baugesetzbuch
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v) Anwenden komplexer Bilanzierungsverfahren im Rahmen der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung

w) Erstellen von Bilanzen nach fachrechtlichen Vorgaben

x) Entwickeln von Monitoringkonzepten und -maßnahmen

y) Ermitteln von Eigentumsverhältnissen, insbesondere Klären der Verfügbarkeit von geeigne-
ten Flächen für Maßnahmen

6. Weitere besondere Leistungen bei landschaftsplanerischen Leistungen:

a) Erarbeiten einer Planungsraumanalyse im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsstudie

b) Mitwirken an der Prüfung der Verpflichtung, zu einem Vorhaben oder einer Planung eine
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen (Screening)

c) Erstellen einer allgemein verständlichen nichttechnischen Zusammenfassung nach dem
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

d) Daten aus vorhandenen Unterlagen im Einzelnen ermitteln und aufbereiten

e) Örtliche Erhebungen, die nicht überwiegend der Kontrolle der aus Unterlagen erhobenen
Daten dienen

f) Erstellen eines eigenständigen allgemein verständlichen Erläuterungsberichtes für Geneh-
migungsverfahren oder qualifizierende Zuarbeiten hierzu

g) Erstellen von Unterlagen im Rahmen von artenschutzrechtlichen Prüfungen oder Prüfungen
zur Vereinbarkeit mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

h) Kartieren von Biotoptypen, floristischen oder faunistischen Arten oder Artengruppen

i) Vertiefendes Untersuchen des Naturhaushalts, wie z. B. der Geologie, Hydrogeologie,
Gewässergüte und -morphologie, Bodenanalysen

j) Mitwirken an Beteiligungsverfahren in der Bauleitplanung

k) Mitwirken an Genehmigungsverfahren nach fachrechtlichen Vorschriften

l) Fortführen der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung im Rahmen eines Genehmi-
gungsverfahrens, Erstellen einer genehmigungsfähigen Fassung auf der Grundlage von
Anregungen Dritter.
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a) Klären der Aufgabenstellung auf
Grundlage der Vorgaben oder der
Bedarfsplanung des Auftraggebers

b) Ortsbesichtigung
c) Beraten zum gesamten Leistungs- und

Untersuchungsbedarf
d) Formulieren der Entscheidungshilfen für

die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

e) Zusammenfassen, Erläutern und
Dokumentieren der Ergebnisse

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Bedarfsplanung
– Bedarfsermittlung
– Aufstellen eines Funktionsprogramms
– Aufstellen eines Raumprogramms
– Standortanalyse
– Mitwirken bei Grundstücks- und Objekt-

auswahl, -beschaffung und -übertragung
– Beschaffen von Unterlagen, die für das

Vorhaben erheblich sind
– Bestandsaufnahme
– technische Substanzerkundung
– Betriebsplanung
– Prüfen der Umwelterheblichkeit
– Prüfen der Umweltverträglichkeit
– Machbarkeitsstudie
– Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
– Projektstrukturplanung
– Zusammenstellen der Anforderungen

aus Zertifizierungssystemen
– Verfahrensbetreuung, Mitwirken bei der

Vergabe von Planungs- und Gutachter-
leistungen

LPH 1 Grundlagenermittlung

a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen
der Leistungen mit den fachlich an der Pla-
nung Beteiligten

b) Abstimmen der Zielvorstellungen,
Hinweisen auf Zielkonflikte

c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen,
Darstellen und Bewerten von Varianten
nach gleichen Anforderungen,
Zeichnungen im Maßstab nach Art
und Größe des Objekts

d) Klären und Erläutern der wesentlichen
Zusammenhänge, Vorgaben und
Bedingungen (zum Beispiel städtebauliche,
gestalterische, funktionale, technische,
wirtschaftliche, ökologische, bauphysi-
kalische, energiewirtschaftliche, soziale,
öffentlich-rechtliche)

– Aufstellen eines Katalogs für die
Planung und Abwicklung der Programm-
ziele

– Untersuchen alternativer Lösungsansätze
nach verschiedenen Anforderungen
einschließlich Kostenbewertung

– Beachten der Anforderungen des
vereinbarten Zertifizierungssystems

– Durchführen des Zertifizierungssystems
– Ergänzen der Vorplanungsunterlagen auf

Grund besonderer Anforderungen
– Aufstellen eines Finanzierungsplanes
– Mitwirken bei der Kredit- und Förder-

mittelbeschaffung
– Durchführen von Wirtschaftlichkeits-

untersuchungen

LPH 2 Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

10.1 Leistungsbild Gebäude und Innenräume

Anlage 10 (zu § 34 Absatz 4, § 35 Absatz 7)
Grundleistungen im Leistungsbild Gebäude und
Innenräume, Besondere Leistungen, Objektlisten
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e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als
Grundlage für die anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten sowie Koordina-
tion und Integration von deren Leistungen

f) Vorverhandlungen über die
Genehmigungsfähigkeit

g) Kostenschätzung nach DIN 276,
Vergleich mit den finanziellen Rahmen-
bedingungen

h) Erstellen eines Terminplans mit den
wesentlichen Vorgängen des Planungs-
und Bauablaufs

i) Zusammenfassen, Erläutern und
Dokumentieren der Ergebnisse

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Durchführen der Voranfrage (Bauanfrage)
– Anfertigen von besonderen Präsentations-

hilfen, die für die Klärung im Vorentwurfs-
prozess nicht notwendig sind, zum Beispiel

– Präsentationsmodelle
– Perspektivische Darstellungen
– Bewegte Darstellung/Animation
– Farb- und Materialcollagen
– digitales Geländemodell
– 3-D oder 4-D Gebäudemodellbearbeitung

(Building Information Modelling BIM)
– Aufstellen einer vertieften Kostenschätzung

nach Positionen einzelner Gewerke
– Fortschreiben des Projektstrukturplanes
– Aufstellen von Raumbüchern
– Erarbeiten und Erstellen von besonderen

bauordnungsrechtlichen Nachweisen für
den vorbeugenden und organisatorischen
Brandschutz bei baulichen Anlagen
besonderer Art und Nutzung, Bestands-
bauten oder im Falle von Abweichungen
von der Bauordnung

LPH 2 Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a) Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter
weiterer Berücksichtigung der wesentlichen
Zusammenhänge, Vorgaben und Beding-
ungen (zum Beispiel städtebauliche,
gestalterische, funktionale, technische,
wirtschaftliche, ökologische, soziale,
öffentlich-rechtliche) auf der Grundlage
der Vorplanung und als Grundlage für die
weiteren Leistungsphasen und die erfor-
derlichen öffentlich-rechtlichen Genehmi-
gungen unter Verwendung der Beiträge
anderer an der Planung fachlich Beteiligter.
Zeichnungen nach Art und Größe des
Objekts im erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung
aller fachspezifischen Anforderungen,
zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab
1:100, zum Beispiel bei Innenräumen im
Maßstab 1:50 bis 1:20

b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als
Grundlage für die anderen an der Planung
fachlich Beteiligten sowie Koordination und
Integration von deren Leistungen

c) Objektbeschreibung
d) Verhandlungen über die Genehmigungs-

fähigkeit

– Analyse der Alternativen/Varianten und
deren Wertung mit Kostenuntersuchung
(Optimierung)

– Wirtschaftlichkeitsberechnung
– Aufstellen und Fortschreiben einer

vertieften Kostenberechnung
– Fortschreiben von Raumbüchern

LPH 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)
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e) Kostenberechnung nach DIN 276 und
Vergleich mit der Kostenschätzung

f) Fortschreiben des Terminplans
g) Zusammenfassen, Erläutern und

Dokumentieren der Ergebnisse

Grundleistungen Besondere Leistungen

LPH 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der
Vorlagen und Nachweise für öffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustim-
mungen einschließlich der Anträge auf
Ausnahmen und Befreiungen, sowie
notwendiger Verhandlungen mit Behör-
den unter Verwendung der Beiträge
anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter

b) Einreichen der Vorlagen

c) Ergänzen und Anpassen der
Planungsunterlagen, Beschreibungen

– Mitwirken bei der Beschaffung der
nachbarlichen Zustimmung

– Nachweise, insbesondere technischer,
konstruktiver und bauphysikalischer Art,
für die Erlangung behördlicher
Zustimmungen im Einzelfall

– Fachliche und organisatorische
Unterstützung des Bauherrn im Wider-
spruchsverfahren, Klageverfahren oder
ähnlichen Verfahren

LPH 4 Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung mit
allen für die Ausführung notwendigen
Einzelangaben (zeichnerisch und textlich)
auf der Grundlage der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung bis zur aus-
führungsreifen Lösung, als Grundlage
für die weiteren Leistungsphasen

b) Ausführungs-, Detail- und Konstruktions-
zeichnungen nach Art und Größe des
Objekts im erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung
aller fachspezifischen Anforderungen,
zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab
1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei Innen-
räumen im Maßstab 1:20 bis 1:1

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als
Grundlage für die anderen an der Planung
fachlich Beteiligten, sowie Koordination
und Integration von deren Leistungen

d) Fortschreiben des Terminplans

e) Fortschreiben der Ausführungsplanung
auf Grund der gewerkeorientierten Bear-
beitung während der Objektausführung

f) Überprüfen erforderlicher Montagepläne
der vom Objektplaner geplanten Baukon-
struktionen und baukonstruktiven
Einbauten auf Übereinstimmung mit der
Ausführungsplanung

– Aufstellen einer detaillierten Objektbe-
schreibung als Grundlage der Leistungs-
beschreibung mit Leistungsprogramm x)

– Prüfen der vom bauausführenden
Unternehmen auf Grund der Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm aus-
gearbeiteten Ausführungspläne auf Über-
einstimmung mit der Entwurfsplanungx

– Fortschreiben von Raumbüchern in
detaillierter Form

– Mitwirken beim Anlagenkennzeichnungs-
system (AKS)

– Prüfen und Anerkennen von Plänen
Dritter, nicht an der Planung fachlich
Beteiligter auf Übereinstimmung mit den
Ausführungsplänen (zum Beispiel
Werkstattzeichnungen von Unternehmen,
Aufstellungs- und Fundamentpläne
nutzungsspezifischer oder betriebstech-
nischer Anlagen), soweit die Leistungen
Anlagen betreffen, die in den anrechen-
baren Kosten nicht erfasst sind

x Diese Besondere Leistung wird bei Leistungs-
beschreibung mit Leistungsprogramm ganz oder
teilweise Grundleistung. In diesem Fall entfallen
die entsprechenden Grundleistungen dieser
Leistungsphase.

LPH 5 Ausführungsplanung
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a) Aufstellen eines Vergabeterminplans
b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit

Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbe-
reichen, Ermitteln und Zusammenstellen von
Mengen auf der Grundlage der Ausführungs-
planung unter Verwendung der Beiträge
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnitt-
stellen zu den Leistungsbeschreibungen der
an der Planung fachlich Beteiligten

d) Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom
Planer bepreister Leistungsverzeichnisse

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom
Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse
mit der Kostenberechnung

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen
für alle Leistungsbereiche

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Aufstellen der Leistungsbeschreibun-
gen mit Leistungsprogramm auf der
Grundlage der detaillierten Objektbe-
schreibungx

– Aufstellen von alternativen Leistungsbe-
schreibungen für geschlossene Lei-
stungsbereiche

– Aufstellen von vergleichenden Kostenü-
bersichten unter Auswertung der
Beiträge anderer an der Planung fach-
lich Beteiligter

x Diese Besondere Leistung wird bei einer Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm ganz oder teilweise
zur Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entspre-
chenden Grundleistungen dieser Leistungsphase.

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe

a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner
b) Einholen von Angeboten
c) Prüfen und Werten der Angebote einschließ-

lich Aufstellen eines Preisspiegels nach Ein-
zelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und
Werten der Angebote zusätzlicher und geän-
derter Leistungen der ausführenden Unter-
nehmen und der Angemessenheit der Preise

d) Führen von Bietergesprächen
e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumen-

tation des Vergabeverfahrens
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für

alle Leistungsbereiche
g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse

mit den vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnissen oder der Kostenberechnung

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung

– Prüfen und Werten von Nebenangeboten
mit Auswirkungen auf die abgestimmte
Planung

– Mitwirken bei der Mittelabflussplanung
– Fachliche Vorbereitung und Mitwirken bei

Nachprüfungsverfahren
– Mitwirken bei der Prüfung von bauwirt-

schaftlich begründeten Nachtragsange-
boten

– Prüfen und Werten der Angebote aus Lei-
stungsbeschreibung mit Leistungspro-
gramm einschließlich Preisspiegelx

– Aufstellen, Prüfen und Werten von Preis-
spiegeln nach besonderen Anforderungen

x Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschrei-
bung mit Leistungsprogramm ganz oder teilweise Grundlei-
stung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundlei-
stungen dieser Leistungsphase.

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe

a) Überwachen der Ausführung des Objektes
auf Übereinstimmung mit der öffentlich-
rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung,
den Verträgen mit ausführenden Unterneh-
men, den Ausführungsunterlagen, den ein-
schlägigen Vorschriften sowie mit den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik

b) Überwachen der Ausführung von Tragwer-
ken mit sehr geringen und geringen Pla-
nungsanforderungen auf Übereinstimmung
mit dem Standsicherheitsnachweis

c) Koordinieren der an der Objektüberwachung
fachlich Beteiligten

– Aufstellen, Überwachen und Fortschrei-
ben eines Zahlungsplanes

– Aufstellen, Überwachen und Fortschrei-
ben von differenzierten Zeit-, Kosten-
oder Kapazitätsplänen

– Tätigkeit als verantwortlicher Bauleiter,
soweit diese Tätigkeit nach jeweiligem
Landesrecht über die Grundleistungen
der LPH 8 hinausgeht

LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation
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d) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen
eines Terminplans (Balkendiagramm)

e) Dokumentation des Bauablaufs
(zum Beispiel Bautagebuch)

f) Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden
Unternehmen

g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der
Aufmaße der bauausführenden Unternehmen

h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungs-
prüfungen mit den Auftragssummen
einschließlich Nachträgen

i) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungs-
abrechnung der bauausführenden Unter-
nehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

j) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276
k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen

unter Mitwirkung anderer an der Planung
und Objektüberwachung fachlich Beteiligter,
Feststellung von Mängeln, Abnahme-
empfehlung für den Auftraggeber

l) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen
und Teilnahme daran

m) Systematische Zusammenstellung der
Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen
und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

n) Übergabe des Objekts
o) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängel-

ansprüche
p) Überwachen der Beseitigung der bei der

Abnahme festgestellten Mängel

Grundleistungen Besondere Leistungen

LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der
Verjährungsfristen für Gewährleistungs-
ansprüche festgestellten Mängel, längstens
jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren
seit Abnahme der Leistung, einschließlich
notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung
vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängel-
ansprüche gegenüber den ausführenden
Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheits-
leistungen

– Überwachen der Mängelbeseitigung
innerhalb der Verjährungsfrist

– Erstellen einer Gebäudebestands-
dokumentation,

– Aufstellen von Ausrüstungs- und
Inventarverzeichnissen

– Erstellen von Wartungs- und Pflege-
anweisungen

– Erstellen eines Instandhaltungs-
konzepts

– Objektbeobachtung
– Objektverwaltung
– Baubegehungen nach Übergabe
– Aufbereiten der Planungs- und

Kostendaten für eine Objektdatei oder
Kostenrichtwerte

– Evaluieren von Wirtschaftlichkeits-
berechnungen

LPH 9 Objektbetreuung
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10.2 Objektliste Gebäude
Nachstehende Gebäude werden in der Regel folgenden Honorarzonen zugerechnet.

Wohnen

– Einfache Behelfsbauten für vorübergehende Nutzung x

– Einfache Wohnbauten mit gemeinschaftlichen Sanitär- und
Kücheneinrichtungen x

– Einfamilienhäuser, Wohnhäuser oder Hausgruppen in verdichteter
Bauweise x x

– Wohnheime, Gemeinschaftsunterkünfte, Jugendherbergen,
-freizeitzentren, -stätten x x

Ausbildung/Wissenschaft/Forschung

– Offene Pausen-, Spielhallen x

– Studentenhäuser x x

– Schulen mit durchschnittlichen Planungsanforderungen,
zum Beispiel Grundschulen, weiterführende Schulen und Berufsschulen x

– Schulen mit hohen Planungsanforderungen, Bildungszentren,
Hochschulen, Universitäten, Akademien x

– Hörsaal-, Kongresszentren x

– Labor- oder Institutsgebäude x x

Büro/Verwaltung/Staat/Kommune

– Büro-, Verwaltungsgebäude x x

– Wirtschaftsgebäude, Bauhöfe x x

– Parlaments-, Gerichtsgebäude x

– Bauten für den Strafvollzug x x

– Feuerwachen, Rettungsstationen x x

– Sparkassen- oder Bankfilialen x x

– Büchereien, Bibliotheken, Archive x x

Gesundheit/Betreuung

– Liege- oder Wandelhallen x

– Kindergärten, Kinderhorte x

– Jugendzentren, Jugendfreizeitstätten x

– Betreuungseinrichtungen, Altentagesstätten x

– Pflegeheime oder Bettenhäuser, ohne oder mit
medizinisch-technischer Einrichtungen, x x

– Unfall-, Sanitätswachen, Ambulatorien x x

– Therapie- oder Rehabilitations-Einrichtungen, Gebäude für Erholung,
Kur oder Genesung x x

– Hilfskrankenhäuser x

– Krankenhäuser der Versorgungsstufe I oder II,
Krankenhäuser besonderer Zweckbestimmung x

– Krankenhäuser der Versorgungsstufe III, Universitätskliniken x

Objektliste Gebäude
Honorarzone

IIIIII IV V
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Handel und Verkauf/Gastgewerbe

– Einfache Verkaufslager, Verkaufsstände, Kioske x

– Ladenbauten, Discounter, Einkaufszentren, Märkte, Messehallen x x

– Gebäude für Gastronomie, Kantinen oder Mensen x x

– Großküchen, mit oder ohne Speiseräume x

– Pensionen, Hotels x x

Freizeit/Sport

– Einfache Tribünenbauten x

– Bootshäuser x

– Turn- oder Sportgebäude x x

– Mehrzweckhallen, Hallenschwimmbäder, Großsportstätten x x

Gewerbe/Industrie/Landwirtschaft

– Einfache Landwirtschaftliche Gebäude, zum Beispiel Feldscheunen,
Einstellhallen x

– Landwirtschaftliche Betriebsgebäude, Stallanlagen x x x

– Gewächshäuser für die Produktion x

– Einfache geschlossene, eingeschossige Hallen, Werkstätten x

– Spezielle Lagergebäude, zum Beispiel Kühlhäuser x

– Werkstätten, Fertigungsgebäude des Handwerks oder der Industrie x x x

– Produktionsgebäude der Industrie x x x

Infrastruktur

– Offene Verbindungsgänge, Überdachungen,
zum Beispiel Wetterschutzhäuser, Carports x

– Einfache Garagenbauten x

– Parkhäuser, -garagen, Tiefgaragen,
jeweils mit integrierten weiteren Nutzungsarten x x

– Bahnhöfe oder Stationen verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel x

– Flughäfen x x

– Energieversorgungszentralen, Kraftwerksgebäude, Großkraftwerke x x

Kultur-/Sakralbauten

– Pavillons für kulturelle Zwecke x x

– Bürger-, Gemeindezentren, Kultur-/Sakralbauten, Kirchen x

– Mehrzweckhallen für religiöse oder kulturelle Zwecke x

– Ausstellungsgebäude, Lichtspielhäuser x x

– Museen x x

– Theater-, Opern-, Konzertgebäude x x

– Studiogebäude für Rundfunk oder Fernsehen x x

Objektliste Gebäude
Honorarzone

IIIIII IV V
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10.3 Objektliste Innenräume
Nachstehende Innenräume werden in der Regel folgenden Honorarzonen zugerechnet:

– Einfachste Innenräume für vorübergehende Nutzung ohne oder mit
einfachsten seriellen Einrichtungsgegenständen x

– Innenräume mit geringer Planungsanforderung, unter Verwendung
von serienmäßig hergestellten Möbeln und Ausstattungsgegenständen
einfacher Qualität, ohne technische Ausstattung x

– Innenräume mit durchschnittlicher Planungsanforderung, zum
überwiegenden Teil unter Verwendung von serienmäßig hergestellten
Möbeln und Ausstattungsgegenständen oder mit durchschnittlicher
technischer Ausstattung x

– Innenräume mit hohen Planungsanforderungen, unter Mitverwendung
von serienmäßig hergestellten Möbeln und Ausstattungsgegenständen
gehobener Qualität oder gehobener technischer Ausstattung x

– Innenräume mit sehr hohen Planungsanforderungen, unter Verwendung
von aufwendiger Einrichtung oder Ausstattung oder umfangreicher
technischer Ausstattung x

Wohnen
– Einfachste Räume ohne Einrichtung oder für vorübergehende Nutzung x
– Einfache Wohnräume mit geringen Anforderungen an Gestaltung oder

Ausstattung x
– Wohnräume mit durchschnittlichen Anforderungen, serielle Einbauküchen x
– Wohnräume in Gemeinschaftsunterkünften oder Heimen x
– Wohnräume gehobener Anforderungen, individuell gepl. Küchen u. Bäder x
– Dachgeschoßausbauten, Wintergärten x
– Individuelle Wohnräume in anspruchsvoller Gestaltung mit aufwendiger

Einrichtung, Ausstattung und technischer Ausrüstung x
Ausbildung/Wissenschaft/Forschung
– Einfache offene Hallen x
– Lager- oder Nebenräume mit einfacher Einrichtung oder Ausstattung x
– Gruppenräume zum Beispiel in Kindergärten, Kinderhorten,

Jugendzentren, Jugendherbergen, Jugendheimen x x
– Klassenzimmer, Hörsäle, Seminarräume, Büchereien, Mensen x x
– Aulen, Bildungszentren, Bibliotheken, Labore, Lehrküchen mit oder

ohne Speise- oder Aufenthaltsräume, Fachunterrichtsräume mit
technischer Ausstattung x

– Kongress-, Konferenz-, Seminar-, Tagungsbereiche mit individuellem
Ausbau und Einrichtung und umfangreicher technischer Ausstattung x

– Räume wissenschaftlicher Forschung mit hohen Ansprüchen und
technischer Ausrüstung x

Büro/Verwaltung/Staat/Kommune
– Innere Verkehrsflächen x
– Post-, Kopier-, Putz- oder sonstige Nebenräume ohne baukonstruktive

Einbauten x
– Büro-, Verwaltungs-, Aufenthaltsräume mit durchschnittlichen

Anforderungen, Treppenhäuser, Wartehallen, Teeküchen x
– Räume für sanitäre Anlagen, Werkräume, Wirtschaftsräume, Technikräume x
– Eingangshallen, Sitzungs- o. Besprechungsräume, Kantinen, Sozialräume x x

Objektliste Gebäude
Honorarzone

IIIIII IV V
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– Kundenzentren, -ausstellungen, -präsentationen x x
– Versammlungs-, Konferenzbereiche, Gerichtssäle, Arbeitsbereiche von

Führungskräften mit individueller Gestaltung oder Einrichtung oder
gehobener technischer Ausstattung x

– Geschäfts-, Versammlungs- oder Konferenzräume mit anspruchsvollem
Ausbau oder anspruchsvoller Einrichtung, aufwendiger Ausstattung
oder sehr hohen technischen Anforderungen x

Gesundheit/Betreuung
– Offene Spiel- oder Wandelhallen x
– Einfache Ruhe- oder Nebenräume x
– Sprech-, Betreuungs-, Patienten-, Heimzimmer oder Sozialräume mit

durchschnittlichen Anforderungen ohne medizintechnische Ausrüstung x
– Behandlungs- oder Betreuungsbereiche mit medizintechnischer

Ausrüstung oder Einrichtung in Kranken-, Therapie-, Rehabilitations-
oder Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen x

– Operations-, Kreißsäle, Röntgenräume x x
Handel/Gastgewerbe
– Verkaufsstände für vorübergehende Nutzung x
– Kioske, Verkaufslager, Nebenräume mit einf. Einrichtung u. Ausstattung x
– Durchschnittliche Laden- oder Gasträume, Einkaufsbereiche,

Schnellgaststätten x
– Fachgeschäfte, Boutiquen, Showrooms, Lichtspieltheater, Großküchen x
– Messestände, bei Verwendung von System- oder Modulbauteilen x
– Individuelle Messestände x
– Gasträume, Sanitärbereiche gehobener Gestaltung, zum Beispiel in

Restaurants, Bars, Weinstuben, Cafés, Clubräumen x
– Gast- oder Sanitärbereiche zum Beispiel in Pensionen oder Hotels mit

durchschnittlichen Anforderungen oder Einrichtungen oder Ausstattungen x
– Gast-, Informations- oder Unterhaltungsbereiche in Hotels mit

individueller Gestaltung oder Möblierung oder gehobener Einrichtung
oder technischer Ausstattung x

Freizeit/Sport
– Neben- oder Wirtschafträume in Sportanlagen oder Schwimmbädern x
– Schwimmbäder, Fitness-, Wellness- oder Saunaanlagen, Großsportstätten x x
– Sport-, Mehrzweck- oder Stadthallen, Gymnastikräume, Tanzschulen x x
Gewerbe/Industrie/Landwirtschaft/Verkehr
– Einfache Hallen o. Werkstätten ohne fachspezifische Einrichtung, Pavillons x
– Landwirtschaftliche Betriebsbereiche x x
– Gewerbebereiche, Werkstätten mit technischer oder masch. Einrichtung x x
– Umfassende Fabrikations- oder Produktionsanlagen x
– Räume in Tiefgaragen, Unterführungen x
– Gast- oder Betriebsbereiche in Flughäfen, Bahnhöfen x x
Kultur-/Sakralbauten
– Kultur- oder Sakralbereiche, Kirchenräume x x
– Individuell gestaltete Ausstellungs-, Museums- oder Theaterbereiche x x
– Konzert- oder Theatersäle, Studioräume für Rundfunk,

Fernsehen oder Theater x

Objektliste Gebäude
Honorarzone

IIIIII IV V
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a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vor-
gaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers oder vorliegender Planungs- und Genehmi-
gungsunterlagen

b) Ortsbesichtigung
c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersu-

chungsbedarf
d) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Aus-

wahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter
e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren

der Ergebnisse

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Mitwirken bei der öffentlichen
Erschließung

– Kartieren und Untersuchen des
Bestandes, Floristische oder
faunistische Kartierungen

– Begutachtung des Standortes
mit besonderen Methoden zum
Beispiel Bodenanalysen

– Beschaffen bzw. Aktualisieren
bestehender Planunterlagen,
Erstellen von Bestandskarten

LPH 1 Grundlagenermittlung

a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Lei-
stungen mit den fachlich an der Planung Beteilig-
ten

b) Abstimmen der Zielvorstellungen
c) Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechsel-

wirkungen im Ökosystem
d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich

Untersuchen und Bewerten von Varianten nach
gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung
zum Beispiel

– der Topographie und der weiteren standörtlichen
und ökologischen Rahmenbedingungen,

– der Umweltbelange einschließlich der natur- und
artenschutzrechtlichen Anforderungen und der
vegetationstechnischen Bedingungen,

– der gestalterischen und funktionalen Anforderun-
gen,

– Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vor-
gänge und Bedingungen,

– Abstimmen oder Koordinieren unter Integration
der Beiträge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und
Angaben zum terminlichen Ablauf

f) Kostenschätzung, zum Beispiel nach DIN 276,
Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen

g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren
der Vorplanungsergebnisse

– Umweltfolgenabschätzung
– Bestandsaufnahme, Vermes-

sung
– Fotodokumentationen
– Mitwirken bei der Beantragung

von Fördermitteln und Beschäf-
tigungsmaßnahmen

– Erarbeiten von Unterlagen für
besondere technische Prüfver-
fahren

– Beurteilen und Bewerten der
vorhandenen Bausubstanz,
Bauteile, Materialien, Einbauten
oder der zu schützenden oder
zu erhaltenden Gehölze oder
Vegetationsbestände

LPH 2 Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

11.1 Leistungsbild Freianlagen

Anlage 11 (zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5)
Grundleistungen im Leistungsbild Freianlagen,
Besondere Leistungen, Objektliste
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a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf
Grundlage der Vorplanung unter Vertie-
fung zum Beispiel der gestalterischen,
funktionalen, wirtschaftlichen, stand-
örtlichen, ökologischen, natur- und
artenschutzrechtlichen Anforderungen
Abstimmen oder Koordinieren unter
Integration der Beiträge anderer an
der Planung fachlich Beteiligter

b) Abstimmen der Planung mit zu
beteiligenden Stellen und Behörden

c) Darstellen des Entwurfs zum Beispiel
im Maßstab 1:500 bis 1:100, mit
erforderlichen Angaben insbesondere
– zur Bepflanzung,
– zu Materialien und Ausstattungen,
– zu Maßnahmen auf Grund rechtli-

cher Vorgaben,
– zum terminlichen Ablauf

d) Objektbeschreibung mit Erläuterung
von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen nach Maßgabe der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung

e) Kostenberechnung, zum Beispiel
nach DIN 276 einschließlich
zugehöriger Mengenermittlung

f) Vergleich der Kostenberechnung mit
der Kostenschätzung

g) Zusammenfassen, Erläutern und
Dokumentieren der Entwurfsplanungs-
ergebnisse

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Mitwirken beim Beschaffen nachbarlicher
Zustimmungen

– Erarbeiten besonderer Darstellungen, zum Bei-
spiel Modelle, Perspektiven, Animationen

– Beteiligung von externen Initiativ- und Betroffe-
nengruppen bei Planung und Ausführung

– Mitwirken bei Beteiligungsverfahren oder
Workshops

– Mieter- oder Nutzerbefragungen
– Erarbeiten von Ausarbeitungen nach den

Anforderungen der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung sowie des besonderen Arten-
und Biotopschutzrechtes, Eingriffsgutachten,
Eingriffs- oder Ausgleichsbilanz nach landes-
rechtlichen Regelungen

– Mitwirken beim Erstellen von Kostenaufste-
llungen und Planunterlagen für Vermarktung
und Vertrieb

– Erstellen und Zusammenstellen von Unterlagen
für die Beauftragung von Dritten
(Sachverständigenbeauftragung)

– Mitwirken bei der Beantragung und Abrechnung
von Fördermitteln und Beschäftigungsmaß-
nahmen

– Abrufen von Fördermitteln nach Vergleich
mit den Ist-Kosten (Baufinanzierungsleistung)

– Mitwirken bei der Finanzierungsplanung
– Erstellen einer Kosten-Nutzen-Analyse
– Aufstellen und Berechnen von

Lebenszykluskosten

LPH 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der
Vorlagen und Nachweise für öffent-
lich-rechtliche Genehmigungen oder
Zustimmungen einschließlich der
Anträge auf Ausnahmen und
Befreiungen sowie notwendiger
Verhandlungen mit Behörden unter
Verwendung der Beiträge anderer
an der Planung fachlich Beteiligter

b) Einreichen der Vorlagen
c) Ergänzen und Anpassen der

Planungsunterlagen,
Beschreibungen und Berechnungen

– Teilnahme an Sitzungen in politischen Gremien
oder im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung

– Erstellen von landschaftspflegerischen
Fachbeiträgen oder natur- und artenschutz-
rechtlichen Beiträgen

– Mitwirken beim Einholen von Genehmigungen
und Erlaubnissen nach Naturschutz-, Fach-
und Satzungsrecht

– Erfassen, Bewerten und Darstellen des
Bestandes gemäß Ortssatzung

– Erstellen von Rodungs- und Baumfällanträgen
– Erstellen von Genehmigungsunterlagen und

Anträgen nach besonderen Anforderungen
– Erstellen eines Überflutungsnachweises für

Grundstücke
– Prüfen von Unterlagen der Planfeststellung

auf Übereinstimmung mit der Planung

LPH 4 Genehmigungsplanung
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a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der
Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen
Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen

b) Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des
Bauvorhabens zum Beispiel im Maßstab 1:200 bis 1:50

c) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

d) Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwen-
digen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbes.
– zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief,
– zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,
– zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten,
– zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder

artenschutzrechtlichen Maßnahmen
e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf
f) Fortschreiben der Ausführungsplanung während der

Objektausführung

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Erarbeitung von
Unterlagen für beson-
dere technische
Prüfverfahren (zum
Beispiel Lastplatten-
druckversuche)

– Auswahl von Pflanzen
beim Lieferanten
(Erzeuger)

LPH 5 Ausführungsplanung

a) Aufstellen von Leistungsbeschreib. mit Leistungsverzeichnissen
b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der

Ausführungsplanung
c) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen

mit den an der Planung fachlich Beteiligten
d) Aufstellen eines Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeit-

licher, bauablaufbedingter u. witterungsbedingter Erfordernisse
e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten

Leistungsverzeichnisse
f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten

Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

– Alternative Leistungs-
beschreibung für
geschlossene
Leistungsbereiche

– Besondere Ausarbei-
tungen zum Beispiel
für Selbsthilfearbeiten

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe

a) Einholen von Angeboten
b) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen

eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen,
Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter
Leistungen der ausführenden Unternehmen und der
Angemessenheit der Preise

c) Führen von Bietergesprächen
d) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des

Vergabeverfahrens
e) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen
f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungs-

ergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnissen und der Kostenberechnung

g) Mitwirken bei der Auftragserteilung

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe



629

HOAI

Grundleistungen Besondere Leistungen

LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation

a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Überein-
stimmung mit der Genehmigung oder Zustimmung,
den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den
Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften
sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik

b) Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen
c) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der

Objektüberwachung fachlich Beteiligten
d) Fortschreiben und Überwachen des Terminplans unter

Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter
und witterungsbedingter Erfordernisse

e) Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel Bautage-
buch), Feststellen des Anwuchsergebnisses

f) Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden
Unternehmen

g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße
der ausführenden Unternehmen

h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit
den Auftragssummen einschließlich Nachträgen

i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter
Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüber-
wachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln,
Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber

j) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme
daran

k) Übergabe des Objekts
l) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme

festgestellten Mängel
m) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche
n) Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetations-

technischen Maßnahmen
o) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrech-

nung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu
den Vertragspreisen

p) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276
q) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation,

zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen
Ergebnisse des Objekts

LPH 9 Objektbetreuung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen
für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel,
längstens jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit
Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger
Begehungen

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der
Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den
ausführenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

– Dokumentation des
Bauablaufs nach beson-
deren Anforderungen
des Auftraggebers

– fachliches Mitwirken bei
Gerichtsverfahren

– Bauoberleitung,
künstlerische Oberleitung

– Erstellen einer Freianlagen-
bestandsdokumentation

– Überwachung der
Entwicklungs- und Unter-
haltungspflege

– Überwachen von
Wartungsleistungen

– Überwachen der Mängel-
beseitigung innerhalb der
Verjährungsfrist



Honorarzone

IIIIII IV V

630

HOAI

11.2 Objektliste Freianlagen
Nachstehende Innenräume werden in der Regel folgenden Honorarzonen zugerechnet:

In der freien Landschaft

– einfache Geländegestaltung x

– Einsaaten in der freien Landschaft x

– Pflanzungen in der freien Landschaft oder Windschutzpflanzungen,
mit sehr geringen oder geringen Anforderungen x x

– Pflanzungen in der freien Landschaft mit natur- und artenschutz-
rechtlichen Anforderungen (Kompensationserfordernissen) x

– Flächen für den Arten- und Biotopschutz mit differenzierten
Gestaltungsansprüchen oder mit Biotopverbundfunktion x

– Naturnahe Gewässer- und Ufergestaltung x

– Geländegestaltungen und Pflanzungen für Deponien, Halden
und Entnahmestellen mit geringen oder durchschnittlichen
Anforderungen x x

– Freiflächen mit einfachem Ausbau bei kleineren Siedlungen,
bei Einzelbauwerken und bei landwirtschaftlichen Aussiedlungen x

– Begleitgrün zu Objekten, Bauwerken und Anlagen mit geringen oder
durchschnittlichen Anforderungen x x

In Stadt- und Ortslagen

– Grünverbindungen ohne besondere Ausstattung x

– innerörtliche Grünzüge, Grünverbindungen mit besonderer
Ausstattung x

– Freizeitparks und Parkanlagen x

– Geländegestaltung ohne oder mit Abstützungen x x

– Begleitgrün zu Objekten, Bauwerken und Anlagen sowie an
Ortsrändern x x

– Schulgärten und naturkundliche Lehrpfade und -gebiete x

– Hausgärten und Gartenhöfe mit Repräsentationsansprüchen x x

Gebäudebegrünung

– Terrassen- und Dachgärten x

– Bauwerksbegrünung vertikal und horizontal mit hohen oder sehr
hohen Anforderungen x x

– Innenbegrünung mit hohen oder sehr hohen Anforderungen x x

– Innenhöfe mit hohen oder sehr hohen Anforderungen x x

Objekte
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Spiel- und Sportanlagen

– Ski- und Rodelhänge ohne oder mit technischer Ausstattung x x

– Spielwiesen x

– Ballspielplätze, Bolzplätze, mit geringen oder durchschnittlichen
Anforderungen x x

– Sportanlagen in der Landschaft, Parcours, Wettkampfstrecken x

– Kombinationsspielfelder, Sport-, Tennisplätze und Sportanlagen mit
Tennenbelag oder Kunststoff- oder Kunstrasenbelag x x

– Spielplätze x

– Sportanlagen Typ A bis C oder Sportstadien x x

– Golfplätze mit besonderen natur- und artenschutzrechtlichen
Anforderungen oder in stark reliefiertem Geländeumfeld x x

– Freibäder mit besonderen Anforderungen, Schwimmteiche x x

– Schul- und Pausenhöfe mit Spiel- und Bewegungsangebot x

Sonderanlagen

– Freilichtbühnen x

– Zelt- oder Camping- oder Badeplätze, mit durchschnittlicher oder
hoher Ausstattung oder Kleingartenanlagen x x

Objekte

– Friedhöfe, Ehrenmale, Gedenkstätten, mit hoher oder sehr hoher
Ausstattung x x

– Zoologische und botanische Gärten x

– Lärmschutzeinrichtungen x

– Garten- und Hallenschauen x

– Freiflächen im Zusammenhang mit historischen Anlagen,
historische Park- und Gartenanlagen, Gartendenkmale x

Sonstige Freianlagen

– Freiflächen mit Bauwerksbezug, mit durchschnittlichen
topographischen Verhältnissen oder durchschnittlicher Ausstattung x

– Freiflächen mit Bauwerksbezug, mit schwierigen oder besonders
schwierigen topographischen Verhältnissen oder hoher oder sehr
hoher Ausstattung x x

– Fußgängerbereiche und Stadtplätze mit hoher oder sehr hoher
Ausstattungsintensität x x

Objekte
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a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben
oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten
zum gesamten Leistungsbedarf

c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

d) bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Trag-
werksplanung erfordern: Klären der Aufgabenstellung
auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung

e) Ortsbesichtigung

f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der
Ergebnisse

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Auswahl und Besichtigung
ähnlicher Objekte

LPH 1 Grundlagenermittlung

a) Analysieren der Grundlagen
b) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-

rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter
c) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren

Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung,
Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung
der Umweltverträglichkeit

d) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten
e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich

Untersuchung der alternativen Lösungsmöglichkeiten
nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer
Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der
Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

f) Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen
Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen

g) Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung
fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit,
gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die
Bezuschussung und Kostenbeteiligung

h) Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts
gegenüber Dritten an bis zu zwei Terminen

i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken
und Anregungen

j) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen
Rahmenbedingungen

k) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der
Ergebnisse

– Erstellen von Leitungs-
bestandsplänen

– vertiefte Untersuchungen
zum Nachweis von
Nachhaltigkeitsaspekten

– Anfertigen von Nutzen-
Kosten-Untersuchungen

– Wirtschaftlichkeitsprüfung
– Beschaffen von Auszügen

aus Grundbuch, Kataster
und anderen amtlichen
Unterlagen

LPH 2 Vorplanung

12.1 Leistungsbild Ingenieurbauwerke

Anlage 12 (zu § 43 Absatz 4, § 48 Absatz 5)
Grundleistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke,
Besondere Leistungen, Objektliste
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a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung
durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang
und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller
fachspezifischen Anforderungen, Bereitstellen der
Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an
der Planung fachlich Beteiligten sowie Integration und
Koordination der Fachplanungen

b) Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

c) fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berech-
nungen aus anderen Leistungsbildern

d) Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten,
Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie
Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung

e) Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs
gegenüber Dritten an bis zu drei Terminen, Überarbeiten
des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und
Anregungen

f) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden
und anderen an der Planung fachlich Beteiligten

g) Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengen-
ermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der
Kostenschätzung

h) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berück-
sichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung
des Betriebes während der Bauzeit

i) Bauzeiten- und Kostenplan

j) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der
Ergebnisse

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Fortschreiben von Nutzen-
Kosten-Untersuchungen

– Mitwirken bei Verwaltungs-
vereinbarungen

– Nachweis der zwingenden
Gründe des überwiegenden
öffentlichen Interesses
der Notwendigkeit der
Maßnahme (zum Beispiel
Gebiets- und Artenschutz
gemäß der Richtlinie
92/43/EWG des Rates
vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und
Pflanzen (ABl. L 206 vom
22.7.1992, S. 7)

– Fiktivkostenberechnungen
(Kostenteilung)

LPH 3 Entwurfsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für
die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder
Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf
Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerks-
verzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer
an der Planung fachlich Beteiligter

b) Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grund-
erwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen,
Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung
der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

d) Abstimmen mit Behörden
e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich

der Teilnahme an bis zu vier Erläuterungs-, Erörterungs-
terminen

f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu
Bedenken und Anregungen in bis zu zehn Kategorien

– Mitwirken bei der
Beschaffung der Zustim-
mung von Betroffenen

LPH 4 Genehmigungsplanung
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a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der
Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berück-
sichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und
Verwendung der Beiträge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung

b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objekt-
planung gehörige Berechnungen mit allen für die
Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich
Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die
anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Inte-
grieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung

d) Vervollständigen der Ausführungsplanung während der
Objektausführung

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Objektübergreifende, inte-
grierte Bauablaufplanung

– Koordination des
Gesamtprojekts

– Aufstellen von Ablauf-
und Netzplänen

– Planen von Anlagen der
Verfahrens- und Prozess-
technik für Ingenieurbau-
werke gemäß § 41
Nummer 1 bis 3 und 5,
die dem Auftragnehmer
übertragen werden, der
auch die Grundleistungen
für die jeweiligen Ingenieur-
bauwerke erbringt

LPH 5 Ausführungsplanung

a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter
Verwendung der Beiträge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen
der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen
sowie der Besonderen Vertragsbedingungen

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den
Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung
fachlich Beteiligten

d) Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen
e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer

(Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse
f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer

(Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse
mit der Kostenberechnung

g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

– detaillierte Planung
von Bauphasen bei
besonderen Anforde-
rungen

LPH 6 Vorbereiten der Vergabe

a) Einholen von Angeboten
b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen des

Preisspiegels
c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der

fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken
d) Führen von Bietergesprächen
e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des

Vergabeverfahrens
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen
g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den

vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der
Kostenberechnung

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung

– Prüfen und Werten von
Nebenangeboten

LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe
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a) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung,
Koordinierung der an der Objektüberwachung
fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von
Plänen auf Übereinstimmung mit dem
auszuführenden Objekt und Mitwirken bei
deren Freigabe

b) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen
eines Terminplans (Balkendiagramm)

c) Veranlassen und Mitwirken beim Inverzug-
setzen der ausführenden Unternehmen

d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfest-
stellung mit der Auftragssumme

e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und
Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen
Bauüberwachung und anderer an der
Planung und Objektüberwachung fachlich
Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung
einer Niederschrift über das Ergebnis der
Abnahme

f) Überwachen der Prüfungen der Funktions-
fähigkeit der Anlagenteile und der Gesamt-
anlage

g) Antrag auf behördliche Abnahmen und
Teilnahme daran

h) Übergabe des Objekts
i) Auflisten der Verjährungsfristen der Mängel-

ansprüche
j) Zusammenstellen und Übergeben der

Dokumentation des Bauablaufs, der Bestands-
unterlagen und der Wartungsvorschriften

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Kostenkontrolle
– Prüfen von Nachträgen
– Erstellen eines Bauwerksbuchs
– Erstellen von Bestandsplänen
– Örtliche Bauüberwachung:
– Plausibilitätsprüfung der Absteckung
– Überwachen der Ausführung der

Bauleistungen
– Mitwirken beim Einweisen des

Auftragnehmers in die Baumaßnahme
(Bauanlaufbesprechung)

– Überwachen der Ausführung des
Objektes auf Übereinstimmung mit
den zur Ausführung freigegebenen
Unterlagen, dem Bauvertrag und den
Vorgaben des Auftraggebers

– Prüfen und Bewerten der
Berechtigung von Nachträgen

– Durchführen oder Veranlassen von
Kontrollprüfungen

– Überwachen der Beseitigung der
bei der Abnahme der Leistungen
festgestellten Mängel

– Dokumentation des Bauablaufs
– Mitwirken beim Aufmaß mit den

ausführenden Unternehmen und
Prüfen der Aufmaße

– Mitwirken bei behördlichen Abnahmen
– Mitwirken bei der Abnahme von

Leistungen und Lieferungen
– Rechnungsprüfung, Vergleich der

Ergebnisse der Rechnungsprüfungen
mit der Auftragssumme

– Mitwirken beim Überwachen der
Prüfung der Funktionsfähigkeit der
Anlagenteile und der Gesamtanlage

– Überwachen der Ausführung von
Tragwerken nach Anlage 14.2 Hono-
rarzone I und II mit sehr geringen und
geringen Planungsanforderungen auf
Übereinstimmung mit dem Stand-
sicherheitsnachweis

LPH 8 Bauoberleitung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Ver-
jährungsfristen für Gewährleistungsansprüche
festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum
Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Lei-
stung, einschließlich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ab-
lauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche
gegenüber den ausführenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleist.

– Überwachen der Mängelbeseitigung
innerhalb der Verjährungsfrist

LPH 9 Objektbetreuung
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12.2 Objektliste Ingenieurbauwerke
Nachstehende Objekte werden in der Regel folgenden Honorarzonen zugerechnet:

– Zisternen x

– einfache Anlagen zur Gewinnung und Förderung von Wasser,
zum Beispiel Quellfassungen, Schachtbrunnen x

– Tiefbrunnen x

– Brunnengalerien und Horizontalbrunnen x

– Leitungen für Wasser ohne Zwangspunkte x

– Leitungen für Wasser mit geringen Verknüpfungen und wenigen
Zwangspunkten x

– Leitungen für Wasser mit zahlreichen Verknüpfungen und mehreren
Zwangspunkten x

– Einfache Leitungsnetze für Wasser x

– Leitungsnetze mit mehreren Verknüpfungen und zahlreichen
Zwangspunkten und mit einer Druckzone x

– Leitungsnetze für Wasser mit zahlreichen Verknüpfungen und
zahlreichen Zwangspunkten x

– einfache Anlagen zur Speicherung von Wasser, zum Beispiel Behälter
in Fertigbauweise, Feuerlöschbecken x

– Speicherbehälter x

– Speicherbehälter in Turmbaumweise x

– einfache Wasseraufbereitungsanlagen und Anlagen mit mechanischen
Verfahren, Pumpwerke und Druckerhöhungsanlagen x

– Wasseraufbereitungsanlagen mit physikalischen und chemischen
Verfahren, schwierige Pumpwerke und Druckerhöhungsanlagen x

– Bauwerke und Anlagen mehrstufiger oder kombinierter Verfahren
der Wasseraufbereitung x

Gruppe 2 – Bauwerke und Anlagen der Abwasserentsorgung
mit Ausnahme Entwässerungsanlagen, die der Zweckbestimmung
der Verkehrsanlagen dienen, und Regenwasserversickerung
(Abgrenzung zu Freianlagen)

– Leitungen für Abwasser ohne Zwangspunkte x

– Leitungen für Abwasser mit geringen Verknüpfungen und wenigen
Zwangspunkten x

– Leitungen für Abwasser mit zahlreichen Verknüpfungen und
zahlreichen Zwangspunkten x

– einfache Leitungsnetze für Abwasser x

– Leitungsnetze für Abwasser mit mehreren Verknüpfungen und
mehreren Zwangspunkten x

– Leitungsnetze für Abwasser mit zahlreichen Zwangspunkten x

– Erdbecken als Regenrückhaltebecken x

– Regenbecken und Kanalstauräume
mit geringen Verknüpfungen und wenigen Zwangspunkten x

– Regenbecken und Kanalstauräume

Gruppe 1 – Bauwerke und Anlagen der Wasserversorgung
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mit zahlreichen Verknüpfungen und zahlreichen Zwangspunkten,
kombinierte Regenwasserbewirtschaftungsanlagen x

– Schlammabsetzanlagen, Schlammpolder x

– Schlammabsetzanlagen mit mechanischen Einrichtungen x

– Schlammbehandlungsanlagen x

– Bauwerke und Anlagen für mehrstufige oder kombinierte Verfahren
der Schlammbehandlung x

– Industriell systematisierte Abwasserbehandlungsanlagen,
einfache Pumpwerke und Hebeanlagen x

– Abwasserbehandlungsanlagen mit gemeinsamer aerober Stabilisierung,
Pumpwerke und Hebeanlagen x

– Abwasserbehandlungsanlagen, schwierige Pumpwerke und
Hebeanlagen x

– Schwierige Abwasserbehandlungsanlagen x

Gruppe 3 – Bauwerke und Anlagen des Wasserbaus
ausgenommen Freianlagen nach § 39 Absatz 1

– Berieselung und rohrlose Dränung, flächenhafter Erdbau mit
unterschiedlichen Schütthöhen oder Materialien x

– Beregnung und Rohrdränung x

– Beregnung und Rohrdränung bei ungleichmäßigen Boden- und
schwierigen Geländeverhältnissen x

– Einzelgewässer mit gleichförmigem ungegliedertem Querschnitt
ohne Zwangspunkte, ausgenommen Einzelgewässer mit überwiegend
ökologischen und landschaftsgestalterischen Elementen x

– Einzelgewässer mit gleichförmigem gegliedertem Querschnitt und
einigen Zwangspunkten x

– Einzelgewässer mit ungleichförmigem ungegliedertem Querschnitt und
einigen Zwangspunkten, Gewässersysteme mit einigen Zwangspunkten x

– Einzelgewässer mit ungleichförmigem gegliedertem Querschnitt und
vielen Zwangspunkten, Gewässersysteme mit vielen Zwangspunkten,
besonders schwieriger Gewässerausbau mit sehr hohen technischen
Anforderungen und ökologischen Ausgleichsmaßnahmen x

– Teiche bis 3 m Dammhöhe über Sohle ohne Hochwasserentlastung
ausgenommen Teiche ohne Dämme x

– Teiche mit mehr als 3 m Dammhöhe über Sohle ohne Hochwasser-
entlastung, Teiche bis 3 m Dammhöhe über Sohle mit Hochwasser-
entlastung x

– Hochwasserrückhaltebecken und Talsperren bis 5 m Dammhöhe
über Sohle oder bis 100 000 m3 Speicherraum x

– Hochwasserrückhaltebecken und Talsperren mit mehr als
100 000 m3 und weniger als 5 000 000 m3 Speicherraum x

– Hochwasserrückhaltebecken und Talsperren mit mehr als
5 000 000 m3 Speicherraum x

– Deich und Dammbauten x

– schwierige Deich- und Dammbauten x

Gruppe 2 – Bauwerke und Anlagen der Abwasserentsorgung
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– besonders schwierige Deich- und Dammbauten x

– einfache Pumpanlagen, Pumpwerke und Schöpfwerke x

– Pump- und Schöpfwerke, Siele x

– schwierige Pump- und Schöpfwerke x

– Einfache Durchlässe x

– Durchlässe und Düker x

– schwierige Durchlässe und Düker x

– Besonders schwierige Durchlässe und Düker x

– einfache feste Wehre x

– feste Wehre x

– einfache bewegliche Wehre x

– bewegliche Wehre x

– einfache Sperrwerke und Sperrtore x

– Sperrwerke x

– Kleinwasserkraftanlagen x

– Wasserkraftanlagen x

– Schwierige Wasserkraftanlagen, zum Beispiel Pumpspeicherwerke
oder Kavernenkraftwerke x

– Fangedämme, Hochwasserwände x

– Fangedämme, Hochwasserschutzwände in schwieriger Bauweise x

– eingeschwommene Senkkästen, schwierige Fangedämme,
Wellenbrecher x

– Bootsanlegestellen mit Dalben, Leitwänden, Festmacher- und
Fenderanlagen an stehenden Gewässern x

– Bootsanlegestellen mit Dalben, Leitwänden, Festmacher- und
Fenderanlagen an fließenden Gewässern, einfache Schiffslösch- und
-ladestellen, einfache Kaimauern und Piers x

– Schiffslösch- und -ladestellen, Häfen, jeweils mit Dalben, Leitwänden,
Festmacher- und Fenderanlagen mit hohen Belastungen,
Kaimauern und Piers x

– Schiffsanlege-, -lösch- und -ladestellen bei Tide oder Hochwasser-
beeinflussung, Häfen bei Tide- und Hochwasserbeeinflussung,
schwierige Kaimauern und Piers x

– Schwierige schwimmende Schiffsanleger, bewegliche Verladebrücken x

– Einfache Uferbefestigungen x

– Uferwände und -mauern x

– Schwierige Uferwände und -mauern, Ufer- und Sohlensicherung
an Wasserstraßen x

– Schifffahrtskanäle mit Dalben, Leitwänden, bei einfachen Bedingungen x

– Schifffahrtskanäle mit Dalben, Leitwänden, bei schwierigen
Bedingungen in Dammstrecken, mit Kreuzungsbauwerken x

– Kanalbrücken x

– einfache Schiffsschleusen, Bootsschleusen x

Gruppe 3 – Bauwerke und Anlagen des Wasserbaus
Honorarzone
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– Schiffsschleusen bei geringen Hubhöhen x

– Schiffsschleusen bei großen Hubhöhen und Sparschleusen x

– Schiffshebewerke x

– Werftanlagen, einfache Docks x

– schwierige Docks x

– Schwimmdocks x

Gruppe 4 – Bauwerke und Anlagen für Ver- und Entsorgung
mit Gasen, Energieträgern, Feststoffen einschließlich wassergefährdenden
Flüssigkeiten, ausgenommen Anlagen nach § 53 Absatz 2

– Transportleitungen für Fernwärme, wassergefährdende Flüssigkeiten
und Gase ohne Zwangspunkte x

– Transportleitungen für Fernwärme, wassergefährdende Flüssigkeiten
und Gase mit geringen Verknüpfungen und wenigen Zwangspunkten x

– Transportleitungen für Fernwärme, wassergefährdende Flüssigkeiten und
Gase mit zahlreichen Verknüpfungen oder zahlreichen Zwangspunkten x

– Transportleitungen für Fernwärme, wassergefährdende Flüssigkeiten und
Gase mit zahlreichen Verknüpfungen und zahlreichen Zwangspunkten x

– Industriell vorgefertigte einstufige Leichtflüssigkeitsabscheider x

– Einstufige Leichtflüssigkeitsabscheider x

– mehrstufige Leichtflüssigkeitsabscheider x

– Leerrohrnetze mit wenigen Verknüpfungen x

– Leerrohrnetze mit zahlreichen Verknüpfungen x

– Handelsübliche Fertigbehälter für Tankanlagen x

– Pumpzentralen für Tankanlagen in Ortbetonbauweise x

– Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten
in einfachen Fällen x

Gruppe 5 – Bauwerke und Anlagen der Abfallentsorgung

– Zwischenlager, Sammelstellen und Umladestationen offener Bauart
für Abfälle oder Wertstoffe ohne Zusatzeinrichtungen x

– Zwischenlager, Sammelstellen und Umladestationen offener Bauart
für Abfälle oder Wertstoffe mit einfachen Zusatzeinrichtungen x

– Zwischenlager, Sammelstellen und Umladestationen offener Bauart
für Abfälle oder Wertstoffe, mit schwierigen Zusatzeinrichtungen x

– Einfache, einstufige Aufbereitungsanlagen für Wertstoffe x

– Aufbereitungsanlagen für Wertstoffe x

– Mehrstufige Aufbereitungsanlagen für Wertstoffe x

– Einfache Bauschuttaufbereitungsanlagen x

– Bauschuttaufbereitungsanlagen x

– Bauschuttdeponien ohne besondere Einrichtungen x

– Bauschuttdeponien x

– Pflanzenabfall-Kompostierungsanlagen ohne besondere Einrichtungen x

– Biomüll-Kompostierungsanlagen, Pflanzenabfall-Kompostierungsanlagen x

Gruppe 3 – Bauwerke und Anlagen des Wasserbaus
Honorarzone
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– Kompostwerke x

– Hausmüll- und Monodeponien x

– Hausmülldeponien und Monodeponien mit schwierigen technischen
Anforderungen x

– Anlagen zur Konditionierung von Sonderabfällen x

– Verbrennungsanlagen, Pyrolyseanlagen x

– Sonderabfalldeponien x

– Anlagen für Untertagedeponien x

– Behälterdeponien x

– Abdichtung von Altablagerungen und kontaminierten Standorten x

– Abdichtung von Altablagerungen und kontaminierten Standorten mit
schwierigen technischen Anforderungen x

– Anlagen zur Behandlung kontaminierter Böden einschließlich
Bodenluft x

– einfache Grundwasserdekontaminierungsanlagen x

– komplexe Grundwasserdekontaminierungsanlagen x

Gruppe 6 – konstruktive Ingenieurbauwerke für Verkehrsanlagen

– Lärmschutzwälle ausgenommen Lärmschutzwälle als Mittel
der Geländegestaltung x

– Einfache Lärmschutzanlagen x

– Lärmschutzanlagen x

– Lärmschutzanlagen in schwieriger städtebaulicher Situation x

– Gerade Einfeldbrücken einfacher Bauart x

– Einfeldbrücken x

– Einfache Mehrfeld- und Bogenbrücken x

– Schwierige Einfeld-, Mehrfeld- und Bogenbrücken x

– Schwierige, längs vorgespannte Stahlverbundkonstruktionen x

– Besonders schwierige Brücken x

– Tunnel- und Trogbauwerke x

– Schwierige Tunnel- und Trogbauwerke x

– Besonders schwierige Tunnel- und Trogbauwerke x

– Untergrundbahnhöfe x

– schwierige Untergrundbahnhöfe x

– besonders schwierige Untergrundbahnhöfe und Kreuzungsbahnhöfe x

Gruppe 7 – sonstige Einzelbauwerke
sonstige Einzelbauwerke ausgenommen Gebäude und Freileitungs-
und Oberleitungsmaste

– Einfache Schornsteine x

– Schornsteine x

– Schwierige Schornsteine x

– Besonders schwierige Schornsteine x

Gruppe 5 – Bauwerke und Anlagen der Abfallentsorgung
Honorarzone
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– Einfache Masten und Türme ohne Aufbauten x

– Masten und Türme ohne Aufbauten x

– Masten und Türme mit Aufbauten x

– Masten und Türme mit Aufbauten und Betriebsgeschoss x

– Masten und Türme mit Aufbauten, Betriebsgeschoss und
Publikumseinrichtungen x

– Einfache Kühltürme x

– Kühltürme x

– Schwierige Kühltürme x

– Versorgungsbauwerke und Schutzrohre in sehr einfachen Fällen
ohne Zwangspunkte x

– Versorgungsbauwerke und Schutzrohre mit zugehörigen Schächten
für Versorgungssysteme mit wenigen Zwangspunkten x

– Versorgungsbauwerke mit zugehörigen Schächten für Versorgungs-
systeme unter beengten Verhältnissen x

– Versorgungsbauwerke mit zugehörigen Schächten in schwierigen
Fällen für mehrere Medien x

– Flach gegründete, einzeln stehende Silos ohne Anbauten x

– Einzeln stehende Silos mit einfachen Anbauten,
auch in Gruppenbauweise x

– Silos mit zusammengefügten Zellenblöcken und Anbauten x

– Schwierige Windkraftanlagen x

– Unverankerte Stützbauwerke bei geringen Geländesprüngen
ohne Verkehrsbelastung als Mittel zur Geländegestaltung und zur
konstruktiven Böschungssicherung x

– Unverankerte Stützbauwerke bei hohen Geländesprüngen mit
Verkehrsbelastungen mit einfachen Baugrund-, Belastungs- und
Geländeverhältnissen x

– Stützbauwerke mit Verankerung oder unverankerte Stützbauwerke
bei schwierigen Baugrund-, Belastungs- oder Geländeverhältnissen x

– Stützbauwerke mit Verankerung und schwierigen Baugrund-,
Belastungs- oder Geländeverhältnissen x

– Stützbauwerke mit Verankerung und ungewöhnlich schwierigen
Randbedingungen x

– Schlitz- und Bohrpfahlwände, Trägerbohlwände x

– Einfache Traggerüste und andere einfache Gerüste x

– Traggerüste und andere Gerüste x

– Sehr schwierige Gerüste und sehr hohe oder weit gespannte
Traggerüste, verschiebliche (Trag-)Gerüste x

– eigenständige Tiefgaragen, einfache Schacht- und Kavernenbauwerke,
einfache Stollenbauten x

– schwierige eigenständige Tiefgaragen, schwierige Schacht- und
Kavernenbauwerke, schwierige Stollenbauwerke x

– Besonders schwierige Schacht- und Kavernenbauwerke x

Gruppe 7 – sonstige Einzelbauwerke
Honorarzone
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a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der
Bedarfsplanung des Auftraggebers

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum
gesamten Leistungsbedarf

c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer
an der Planung fachlich Beteiligter

d) Ortsbesichtigung

e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Ermitteln besonderer,
in den Normen
nicht festgelegter
Einwirkungen

– Auswahl und
Besichtigen ähnlicher
Objekte

LPH 1 Grundlagenermittlung

a) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

b) Analysieren der Grundlagen

c) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen
Randbedingungen sowie Planungen Dritter

d) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen
auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit,
Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit

e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersu-
chung von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit
zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung
der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsan-
lage, Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage
an kritischen Stellen nach Tabellenwerten
Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen, ausge-
nommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen

f) Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusam-
menhänge, Vorgänge und Bedingungen

g) Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung
fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebe-
nenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung
und Kostenbeteiligung

h) Mitwirken bei Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Drit-
ten an bis zu 2 Terminen

i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anre-
gungen

j) Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus der Voruntersu-
chung zur Verwendung für eine Raumverträglichkeitsprüfung

k) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedin-
gungen

l) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren

– Erstellen von Leitungs-
bestandsplänen

– Untersuchungen zur
Nachhaltigkeit

– Anfertigen von
Nutzen-Kosten-
Untersuchungen

– Wirtschaftlichkeits-
prüfung

– Beschaffen von Aus-
zügen aus Grundbuch,
Kataster und anderen
amtlichen Unterlagen

LPH 2 Vorplanung

13.1 Leistungsbild Verkehrsanlagen

Anlage 13 (zu § 47 Absatz 2, § 48 Absatz 5)
Grundleistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen,
Besondere Leistungen, Objektliste
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a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch
zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezi-
fischen Anforderungen
Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die
anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration
und Koordination der Fachplanungen

b) Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer
an der Planung fachlich Beteiligter

c) Fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen
aus anderen Leistungsbildern

d) Ermitteln der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim
Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der
Anträge auf Finanzierung

e) Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber
Dritten an bis zu drei Terminen, Überarbeiten des vorläufigen
Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen

f) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden
und anderen an der Planung fachlich Beteiligten

g) Kostenberechnung einschl. zugehöriger Mengenermittlung,
Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung

h) Überschlägige Festlegung der Abmess. von Ingenieurbauwerken
i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach

Tabellenwerten; Festlegen der erforderlichen Schallschutz-
maßnahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter
Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer
Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von
Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden

j) Rechnerische Festlegung des Objekts
k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte
l) Nachweis der Lichtraumprofile
m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung

der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebs
während der Bauzeit

n) Bauzeiten- und Kostenplan
o) Zusammenfassen, Erläutern u. Dokumentieren der Ergebnisse

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Fortschreiben von Nut-
zen-Kosten-Untersu-
chungen

– Detaillierte signaltech-
nische Berechnung

– Mitwirken bei Verwal-
tungsvereinbarungen

– Nachweis der zwin-
genden Gründe des
überwiegenden öffent-
lichen Interesses der
Notwendigkeit der
Maßnahme (zum Bei-
spiel Gebiets- und
Artenschutz gemäß der
Richtlinie 92/43/EWG
des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der
natürlichen Lebens-
räume sowie der wild-
lebenden Tiere und
Pflanzen (ABl. L 206
vom 22.7.1992, S. 7)

– Fiktivkostenberechn-
ungen (Kostenteilung)

LPH 3 Entwurfsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die
erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder
Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf
Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerks-
verzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an
der Planung fachlich Beteiligter

b) Erstellen des Grunderwerbsplans und des Grunderwerbs-
verzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an
der Planung fachlich Beteiligter

c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen,
Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der
Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

– Mitwirken bei der
Beschaffung der
Zustimmung von
Betroffenen

LPH 4 Genehmigungsplanung
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d) Abstimmen mit Behörden
e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teil-

nahme an bis zu vier Erläuterungs-, Erörterungsterminen
f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken

und Anregungen in bis zu 10 Kategorien

Grundleistungen Besondere Leistungen

LPH 4 Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung
aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der
Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur
ausführungsreifen Lösung

b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objekt-
planung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung
notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen
in den erforderlichen Maßstäben

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die
anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren
ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung

d) Vervollständigen der Ausführungsplanung während der
Objektausführung

– Objektübergreifende,
integrierte Bauablauf-
planung

– Koordination des
Gesamtprojekts

– Aufstellen von Ablauf-
und Netzplänen

LPH 5 Ausführungsplanung

a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung
der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der
Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie
der Besonderen Vertragsbedingungen

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungs-
beschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

d) Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen
e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer

(Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse
f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser)

bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

– detaillierte Planung
von Bauphasen
bei besonderen
Anforderungen

LPH 6 Vorbereiten der Vergabe

a) Einholen von Angeboten
b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel
c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich

Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken
d) Führen von Bietergesprächen
e) Erstellen d. Vergabevorschläge, Dokumentation d. Vergabeverfahr.
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen
g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer

bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung
h) Mitwirken bei der Auftragserteilung

– Prüfen und Werten
von Nebenangeboten

LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe
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Grundleistungen Besondere Leistungen

a) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung,
Koordinierung der an der Objektüberwachung
fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von
Plänen auf Übereinstimmung mit dem aus-
zuführenden Objekt und Mitwirken bei deren
Freigabe

b) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen
eines Terminplans (Balkendiagramm)

c) Veranlassen und Mitwirken daran, die aus-
führenden Unternehmen in Verzug zu setzen

d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kosten-
feststellung mit der Auftragssumme

e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und
Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen
Bauüberwachung und anderer an der Planung
und Objektüberwachung fachlich Beteiligter,
Feststellen von Mängeln, Fertigen einer
Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme

f) Antrag auf behördliche Abnahmen und
Teilnahme daran

g) Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähig-
keit der Anlagenteile und der Gesamtanlage

h) Übergabe des Objekts

i) Auflisten der Verjährungsfristen der Mängel-
ansprüche

j) Zusammenstellen und Übergeben der
Dokumentation des Bauablaufs, der Bestands-
unterlagen und der Wartungsvorschriften

– Kostenkontrolle
– Prüfen von Nachträgen
– Erstellen eines Bauwerksbuchs
– Erstellen von Bestandsplänen
– Örtliche Bauüberwachung:
– Plausibilitätsprüfung der Absteckung
– Überwachen der Ausführung der

Bauleistungen
– Mitwirken beim Einweisen des

Auftragnehmers in die Baumaßnahme
(Bauanlaufbesprechung)

– Überwachen der Ausführung des
Objekts auf Übereinstimmung mit
den zur Ausführung freigegebenen
Unterlagen, dem Bauvertrag und den
Vorgaben des Auftraggebers

– Prüfen und Bewerten der
Berechtigung von Nachträgen

– Durchführen oder Veranlassen
von Kontrollprüfungen

– Überwachen der Beseitigung der
bei der Abnahme der Leistungen
festgestellten Mängel

– Dokumentation des Bauablaufs
– Mitwirken beim Aufmaß mit den

ausführenden Unternehmen und
Prüfen der Aufmaße

– Mitwirken bei behördl. Abnahmen
– Mitwirken bei der Abnahme von

Leistungen und Lieferungen
– Rechnungsprüfung, Vergleich der

Ergebnisse der Rechnungsprüfungen
mit der Auftragssumme

– Mitwirken beim Überwachen der
Prüfung der Funktionsfähigkeit der
Anlagenteile und der Gesamtanlage

– Überwachen der Ausführung von
Tragwerken nach Anlage 14.2
Honorarzone I und II mit sehr
geringen und geringen Planungsan-
forderungen auf Übereinstimmung
mit dem Standsicherheitsnachweis

LPH 8 Bauoberleitung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjäh-
rungs-fristen für Gewährleistungsansprüche fest-
gestellten Mängel, längstens jedoch bis zum
Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung,
einschließlich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ab-
lauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche
gegenüber den ausführenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleist.

– Überwachen der Mängelbeseitigung
innerhalb der Verjährungsfrist

LPH 9 Objektbetreuung



a) Anlagen des Straßenverkehrs

Außerörtliche Straßen

– ohne besondere Zwangspunkte oder im wenig bewegten Gelände x

– mit besonderen Zwangspunkten oder in bewegtem Gelände x

– mit vielen besonderen Zwangspunkten oder in stark bewegtem
Gelände x

– im Gebirge x

Innerörtliche Straßen und Plätze

– Anlieger- und Sammelstraßen x

– sonstige innerörtliche Straßen mit normalen verkehrstechnischen
Anforderungen oder normaler städtebaulicher Situation
(durchschnittliche Anzahl Verknüpfungen mit der Umgebung) x

– sonstige innerörtliche Straßen mit hohen verkehrstechnischen
Anforderungen oder schwieriger städtebaulicher Situation
(hohe Anzahl Verknüpfungen mit der Umgebung) x

– sonstige innerörtliche Straßen mit sehr hohen verkehrstechnischen
Anforderungen oder sehr schwieriger städtebaulicher Situation
(sehr hohe Anzahl Verknüpfungen mit der Umgebung) x

Wege

– im ebenen Gelände mit einfachen Entwässerungsverhältnissen x

– im bewegten Gelände mit einfachen Baugrund- und
Entwässerungsverhältnissen x

– im bewegten Gelände mit schwierigen Baugrund- und
Entwässerungsverhältnissen x

Plätze, Verkehrsflächen

– einfache Verkehrsflächen, Plätze außerorts x

– innerörtliche Parkplätze x

– verkehrsberuhigte Bereiche mit normalen städtebaulichen
Anforderungen x

– verkehrsberuhigte Bereiche mit hohen städtebaulichen
Anforderungen x
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13.2 Objektliste Verkehrsanlagen
Nachstehende Verkehrsanlagen werden in der Regel folgenden Honorarzonen zugeordnet:

Objekte
Honorarzone

IIIIII IV V
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– Flächen für Güterumschlag Straße zu Straße x

– Flächen für Güterumschlag im kombinierten Ladeverkehr x

Tankstellen, Rastanlagen

– mit normalen verkehrstechnischen Anforderungen x

– mit hohen verkehrstechnischen Anforderungen x

Knotenpunkte

– einfach höhengleich x

– schwierig höhengleich x

– sehr schwierig höhengleich x

– einfach höhenungleich x

– schwierig höhenungleich x

– sehr schwierig höhenungleich x

b) Anlagen des Schienenverkehrs

Gleis und Bahnsteiganlagen der freien Strecke

– ohne Weichen und Kreuzungen x

– ohne besondere Zwangspunkte oder in wenig bewegtem
Gelände x

– mit besonderen Zwangspunkten oder in bewegtem Gelände x

– mit vielen Zwangspunkten oder in stark bewegtem Gelände x

Gleis- und Bahnsteiganlagen der Bahnhöfe

– mit einfachen Spurplänen x

– mit schwierigen Spurplänen x

– mit sehr schwierigen Spurplänen x

c) Anlagen des Flugverkehrs

– einfache Verkehrsflächen für Landeplätze, Segelfluggelände x

– schwierige Verkehrsflächen für Landeplätze,
einfache Verkehrsflächen für Flughäfen x

– schwierige Verkehrsflächen für Flughäfen

Objekte
Honorarzone

IIIIII IV V
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a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder
der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit
dem Objektplaner

b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinfl. Planungsabsichten
c) Zusammenfassen, Erläutern u. Dokumentieren der Ergebnisse

Grundleistungen Besondere Leistungen

LPH 1 Grundlagenermittlung

a) Analysieren der Grundlagen
b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berück-

sichtigung der Belange der Standsicherheit, der Gebrauchs-
fähigkeit und der Wirtschaftlichkeit

c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts
einschließlich Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten
des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit
skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe der für das
Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum
Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren,
Konstruktionsraster und Gründungsart

d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und
anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die
Genehmigungsfähigkeit

e) Mitwirken bei der Kostenschätzung u. bei der Terminplanung
f) Zusammenfassen, Erläutern u. Dokumentieren der Ergebnisse

– Aufstellen von Vergleichs-
berechnungen für mehrere
Lösungsmöglichkeiten
unter verschiedenen
Objektbedingungen

– Aufstellen eines Lasten-
plans, zum Beispiel als
Grundlage für die Bau-
grundbeurteilung und
Gründungsberatung

– Vorläufige nachprüfbare
Berechnung wesentlicher
tragender Teile

– Vorläufige nachprüfbare
Berechnung der
Gründung

LPH 2 Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung)

a) Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der
durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis
zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung

b) Überschlägige statische Berechnung und Bemessung
c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und

Hauptabmessungen des Tragwerks für zum Beispiel
Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen
und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte
sowie der Verbindungsmittel

d) Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im
Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der
Holzmengen im Ingenieurholzbau

e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim
Erläuterungsbericht

f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen
an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungs-
fähigkeit

g) Mitwirken bei der Kostenberechnung u. bei der Terminplanung

– Vorgezogene, prüfbare
und für die Ausführung
geeignete Berechnung
wesentlich tragender Teile

– Vorgezogene, prüfbare
und für die Ausführung
geeignete Berechnung
der Gründung

– Mehraufwand bei Sonder-
bauweisen oder Sonder-
konstruktionen, zum
Beispiel Klären von
Konstruktionsdetails

– Vorgezogene Stahl- oder
Holzmengenermittlung des
Tragwerks und der kraft-
übertragenden Verbin-
dungsteile für eine Aus-
schreibung, die ohne

LPH 3 Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)

14.1 Leistungsbild Tragwerksplanung

Anlage 14 (zu § 51 Absatz 5, § 52 Absatz 2)
Grundleistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung,
Besondere Leistungen, Objektliste
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h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung
mit der Kostenschätzung

i) Zusammenfassen, Erläutern und
Dokumentieren der Ergebnisse

Grundleistungen Besondere Leistungen

Vorliegen von Ausführungsunterlagen
durchgeführt wird

– Nachweise der Erdbebensicherung

LPH 3 Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)

a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berech-
nungen für das Tragwerk unter Berücksichtigung
der vorgegebenen bauphysikalischen Anforde-
rungen

b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von
normalen Bauzuständen

c) Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk
oder Eintragen der statischen Positionen, der
Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten,
der Art und Güte der Baustoffe und der
Besonderheiten der Konstruktionen in die
Entwurfszeichnungen des Objektplaners

d) Zusammenstellen der Unterlagen der
Tragwerksplanung zur Genehmigung

e) Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren
oder Eigenkontrolle

f) Vervollständigen und Berichtigen der Berech-
nungen und Pläne

– Nachweise zum konstruktiven
Brandschutz, soweit erforderlich unter
Berücksichtigung der Temperatur
(Heißbemessung)

– Statische Berechnung und zeichne-
rische Darstellung für Bergschadens-
sicherungen und Bauzustände bei
Ingenieurbauwerken, soweit diese
Leistungen über das Erfassen von
normalen Bauzuständen hinausgehen

– Zeichnungen mit statischen Positionen
und den Tragwerksabmessungen,
den Bewehrungsquerschnitten, den
Verkehrslasten und der Art und Güte
der Baustoffe sowie Besonderheiten
der Konstruktionen zur Vorlage bei
der bauaufsichtlichen Prüfung anstelle
von Positionsplänen

– Aufstellen der Berechnungen nach
militärischen Lastenklassen (MLC)

– Erfassen von Bauzuständen bei
Ingenieurbauwerken, in denen das
statische System von dem des
Endzustands abweicht

– Statische Nachweise an nicht zum
Tragwerk gehörende Konstruktionen
(zum Beispiel Fassaden)

LPH 4 Genehmigungsplanung

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungs-
phasen 3 und 4 unter Beachtung der durch
die Objektplanung integrierten Fachplanungen

b) Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig
gestellten Ausführungspläne des Objektplaners

c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen
mit Einbau- und Verlegeanweisungen,
zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau-
oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails
(keine Werkstattzeichnungen)

d) Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als
Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der
Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung

e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern
und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle

– Konstruktion und Nachweise der
Anschlüsse im Stahl- und Holzbau

– Werkstattzeichnungen im Stahl- und
Holzbau einschließlich Stücklisten,
Elementpläne für Stahlbetonfertigteile
einschließlich Stahl- und Stücklisten

– Berechnen der Dehnwege, Festlegen
des Spannvorganges und Erstellen
der Spannprotokolle im Spannbeton-
bau

– Rohbauzeichnungen im Stahlbeton-
bau, die auf der Baustelle nicht der
Ergänzung durch die Pläne des
Objektplaners bedürfen

LPH 5 Ausführungsplanung
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a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbeton-
bau, der Stahlmengen im Stahlbau und der
Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis
der Ausführungsplanung und als Beitrag zur
Mengenermittlung des Objektplaners

b) Überschlägiges Ermitteln der Mengen der
konstruktiven Stahlteile und statisch erforder-
lichen Verbindungs- und Befestigungsmittel
im Ingenieurholzbau

c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungs-
beschreibung als Ergänzung zu den Mengen-
ermittlungen als Grundlage für das Leistungs-
verzeichnis des Tragwerks

Grundleistungen Besondere Leistungen

– Beitrag zur Leistungsbeschreibung
mit Leistungsprogramm des Objekt-
planersx

– Beitrag zum Aufstellen von
vergleichenden Kostenübersichten
des Objektplaners

– Beitrag zum Aufstellen des Leistungs-
verzeichnisses des Tragwerks

x diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm Grundleistung.
In diesem Fall entfallen die Grundleistungen dieser
Leistungsphase

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe

– Mitwirken bei der Prüfung und
Wertung der Angebote Leistungs-
beschreibung mit Leistungsprogramm
des Objektplaners

– Mitwirken bei der Prüfung und
Wertung von Nebenangeboten

– Mitwirken beim Kostenanschlag nach
DIN 276 oder anderer Vorgaben des
Auftraggebers aus Einheitspreisen
oder Pauschalangeboten

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe

– Ingenieurtechnische Kontrolle der
Ausführung des Tragwerks auf
Übereinstimmung mit den geprüften
statischen Unterlagen

– Ingenieurtechnische Kontrolle der
Baubehelfe, zum Beispiel Arbeits-
und Lehrgerüste, Kranbahnen,
Baugrubensicherungen

– Kontrolle der Betonherstellung
und -verarbeitung auf der Baustelle
in besonderen Fällen sowie
Auswertung der Güteprüfungen

– Betontechnologische Beratung

– Mitwirken bei der Überwachung
der Ausführung der Tragwerkseingriffe
bei Umbauten und Modernisierungen

LPH 8 Objektüberwachung

– Baubegehung zur Feststellung und
Überwachung von die Standsicherheit
betreffenden Einflüssen

LPH 9 Dokumentation und Objektbetreuung
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14.2 Objektliste Tragwerksplanung
Nachstehende Tragwerke können in der Regel folgenden Honorarzonen zugeordnet werden:

Bewertungsmerkmale zur Ermittlung der Honorarzone bei der Tragwerksplanung

– Tragwerke mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere
einfache statisch bestimmte ebene Tragwerke aus Holz, Stahl, Stein
oder unbewehrtem Beton mit ruhenden Lasten, ohne Nachweis
horizontaler Aussteifung x

– Tragwerke mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch
bestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten ohne Vorspann-
und Verbundkonstruktionen, mit vorwiegend ruhenden Lasten x

– Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere
schwierige statisch bestimmte und statisch unbestimmte ebene
Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten und ohne Gesamtstabilitäts-
untersuchungen x

– Tragwerke mit hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch
und konstruktiv schwierige Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten
und Tragwerke, für deren Standsicherheit- und Festigkeitsnachweis
schwierig zu ermittelnde Einflüsse zu berücksichtigen sind x

– Tragwerke mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch
und konstruktiv ungewöhnlich schwierige Tragwerke x

Stützwände, Verbau

– unverankerte Stützwände zur Abfangung von Geländesprüngen bis
2 m Höhe und konstruktive Böschungssicherungen bei einfachen
Baugrund-, Belastungs- und Geländeverhältnissen x

– Sicherung von Geländesprüngen bis 4 m Höhe ohne Rückveranke-
rungen bei einfachen Baugrund-, Belastungs- und Geländeverhältnissen
wie z. B. Stützwände, Uferwände, Baugrubenverbauten x

– Sicherung von Geländesprüngen ohne Rückverankerungen bei
schwierigen Baugrund-, Belastungs- oder Geländeverhältnissen oder
mit einfacher Rückverankerung bei einfachen Baugrund-, Belastungs-
oder Geländeverhältnissen wie z. B. Stützwände, Uferwände,
Baugrubenverbauten x

– schwierige, verankerte Stützwände, Baugrubenverbauten o. Uferwände x

– Baugrubenverbauten mit ungewöhnlich schwierigen Randbedingungen x

Gründung

– Flachgründungen einfacher Art x

– Flachgründungen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad,
ebene und räumliche Pfahlgründungen mit durchschnittlichem
Schwierigkeitsgrad x

– schwierige Flachgründungen, schwierige ebene und räumliche
Pfahlgründungen, besondere Gründungsverfahren, Unterfahrungen x

Honorarzone

IIIIII IV V



652

HOAI

Mauerwerk

– Mauerwerksbauten mit bis zur Gründung durchgehenden tragenden
Wänden ohne Nachweis horizontaler Aussteifung x

– Tragwerke mit Abfangung der tragenden beziehungsweise
aussteifenden Wände x

– Konstruktionen mit Mauerwerk nach Eignungsprüfung
(Ingenieurmauerwerk) x

Gewölbe

– einfache Gewölbe x

– schwierige Gewölbe und Gewölbereihen x

Deckenkonstruktionen, Flächentragwerke

– Deckenkonstruktionen mit einfachem Schwierigkeitsgrad,
bei vorwiegend ruhenden Flächenlasten x

– Deckenkonstruktionen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad x

– schiefwinklige Einfeldplatten x

– schiefwinklige Mehrfeldplatten x

– schiefwinklig gelagerte oder gekrümmte Träger x

– schiefwinklig gelagerte, gekrümmte Träger x

– Trägerroste und orthotrope Platten mit durchschnittlichem
Schwierigkeitsgrad x

– schwierige Trägerroste und schwierige orthotrope Platten x

– Flächentragwerke (Platten, Scheiben) mit durchschnittlichem
Schwierigkeitsgrad x

– schwierige Flächentragwerke (Platten, Scheiben, Faltwerke, Schalen) x

– einfache Faltwerke ohne Vorspannung x

Verbund-Konstruktionen

– einfache Verbundkonstruktionen ohne Berücksichtigung des
Einflusses von Kriechen und Schwinden x

– Verbundkonstruktionen mittlerer Schwierigkeit x

– Verbundkonstruktionen mit Vorspannung durch Spannglieder oder
andere Maßnahmen x

Rahmen- und Skelettbauten

– ausgesteifte Skelettbauten x

– Tragwerke für schwierige Rahmen- und Skelettbauten sowie turm-
artige Bauten, bei denen der Nachweis der Stabilität und Aussteifung
die Anwendung besonderer Berechnungsverfahren erfordert x

– einfache Rahmentragwerke ohne Vorspannkonstruktionen und
ohne Gesamtstabilitätsuntersuchungen x
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– Rahmentragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad x

– schwierige Rahmentragwerke mit Vorspannkonstruktionen
und Stabilitätsuntersuchungen x

Räumliche Stabwerke

– räumliche Stabwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad x

– schwierige räumliche Stabwerke x

Seilverspannte Konstruktionen

– einfache seilverspannte Konstruktionen x

– seilverspannte Konstruktionen mit durchschnittlichem bis sehr
hohem Schwierigkeitsgrad x

Konstruktionen mit Schwingungsbeanspruchung

– Tragwerke mit einfachen Schwingungsuntersuchungen x

– Tragwerke mit Schwingungsuntersuchungen mit durchschnittlichem
bis sehr hohem Schwierigkeitsgrad x

Besondere Berechnungsmethoden

– schwierige Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen nach
der Theorie II. Ordnung erfordern x

– ungewöhnlich schwierige Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen
nach der Theorie II. Ordnung erfordern x

– schwierige Tragwerke in neuen Bauarten x

– Tragwerke mit Standsicherheitsnachweisen, die nur unter Zuhilfenahme
modellstatischer Untersuchungen oder durch Berechnungen mit finiten
Elementen beurteilt werden können x

– Tragwerke, bei denen die Nachgiebigkeit der Verbindungsmittel
bei der Schnittkraftermittlung zu berücksichtigen ist x

Spannbeton

– einfache, äußerlich und innerlich statisch bestimmte und zwängungsfrei
gelagerte vorgespannte Konstruktionen x

– vorgespannte Konstruktionen mit durchschnittlichem
Schwierigkeitsgrad x

– vorgespannte Konstruktionen mit hohem bis sehr hohem
Schwierigkeitsgrad x

Trag-Gerüste

– einfache Traggerüste und andere einfache Gerüste für
Ingenieurbauwerke x

– schwierige Traggerüste und andere schwierige Gerüste für
Ingenieurbauwerke x

– sehr schwierige Traggerüste und andere sehr schwierige Gerüste für
Ingenieurbauwerke, zum Beispiel weit gespannte oder hohe Traggerüste
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a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der
Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers
im Benehmen mit dem Objektplaner

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten
zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur
technischen Erschließung

c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der
Ergebnisse

– Mitwirken bei der Bedarfspla-
nung für komplexe Nutzungen
zur Analyse der Bedürfnisse,
Ziele und einschränkenden
Gegebenheiten (Kosten-,
Termine und andere Rahmen-
bedingungen) des Bauherrn
und wichtiger Beteiligter

– Bestandsaufnahme, zeich-
nerische Darstellung und
Nachrechnen vorhandener
Anlagen und Anlagenteile

– Datenerfassung, Analysen
und Optimierungsprozesse im
Bestand

– Durchführen von Verbrauchs-
messungen

– Endoskopische Untersuchungen
– Mitwirken bei der Ausarbeitung

von Auslobungen und bei
Vorprüfungen für Planungs-
wettbewerbe

Grundleistungen Besondere Leistungen

LPH 1 Grundlagenermittlung

a) Analysieren der Grundlagen
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den
Planungsbeteiligten

b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören
zum Beispiel: Vordimensionieren der Systeme und
maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von
alternativen Lösungsmöglichkeiten bei gleichen
Nutzungsanforderungen einschließlich Wirtschaftlich-
keitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur
Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung
exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf

c) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzip-
schaltbildes für jede Anlage

d) Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifen-
den Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen,
Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen

e) Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmi-
gungsfähigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur
Infrastruktur

f) Kostenschätz. nach DIN 276 (2. Ebene) u. Terminplanung
g) Zusammenfassen, Erläutern u. Dokument. der Ergebnisse

– Erstellen des technischen Teils
eines Raumbuches

– Durchführen von Versuchen
und Modellversuchen

LPH 2 Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

15.1 Grundleistungen und Besondere Leistungen
im Leistungsbild Technische Ausrüstung

Anlage 15 (zu § 55 Absatz 3, § 56 Absatz 3
Grundleistungen im Leistungsbild Technische Ausrüstung,
Besondere Leistungen, Objektliste
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a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise
Erarbeitung einer Lösung) unter Berücksichtigung
aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten
Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf

b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile
c) Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen

und Anlagenteile, Abschätzen von jährlichen Bedarfs-
werten (z. B. Nutz-, End- und Primärenergiebedarf)
und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für
technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische
Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objekt-
planer abgestimmten Ausgabemaßstab mit Angabe
maßbestimmender Dimensionen
Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und
Strangschemata der Anlagen
Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und
Angaben zum Beispiel für Energiebilanzierungen
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungs-
bedingungen

d) Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere
Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorgeschriebener
Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die
Tragwerksplanung notwendigen Angaben über
Durchführungen und Lastangaben (ohne Anfertigen
von Schlitz- und Durchführungsplänen)

e) Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu
beteiligenden Stellen über die Genehmigungsfähigkeit

f) Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und
Terminplanung

g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung
mit der Kostenschätzung

h) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der
Ergebnisse

– Erarbeiten von besonderen
Daten für die Planung Dritter,
zum Beispiel für Stoffbilanzen,
etc.

– Detaillierte Betriebskostenbe-
rechnung für die ausgewählte
Anlage

– Detaillierter Wirtschaftlichkeits-
nachweis

– Berechnung von Lebenszyklus-
kosten

– Detaillierte Schadstoff-
emissionsberechnung für
die ausgewählte Anlage

– Detaillierter Nachweis von
Schadstoffemissionen

– Aufstellen einer gewerkeüber-
greifenden Brandschutzmatrix

– Fortschreiben des technischen
Teils des Raumbuches

– Auslegung der technischen
Systeme bei Ingenieurbauwer-
ken nach Maschinenrichtlinie

– Anfertigen von Ausschrei-
bungszeichnungen bei
Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm

– Mitwirken bei einer vertieften
Kostenberechnung

– Simulationen zur Prognose
des Verhaltens von Gebäuden,
Bauteilen, Räumen und
Freiräumen

Grundleistungen Besondere Leistungen

LPH 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und
Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen
oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf
Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei
Verhandlungen mit Behörden

b) Vervollständigen und Anpassen der Planungs-
unterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

LPH 4 Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der
Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise
Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten
Fachplanungen bis zur ausführungsreifen Lösung

– Prüfen und Anerkennen von
Schalplänen des Tragwerks-
planers auf Übereinstimmung
mit der Schlitz- und Durch-
bruchsplanung

LPH 5 Ausführungsplanung
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b) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur
Auslegung der technischen Anlagen und Anlagenteile
Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem
Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab und Detaillie-
rungsgrad einschließlich Dimensionen (keine Montage- oder
Werkstattpläne)
Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata
der Anlagen bzw. der GA-Funktionslisten
Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem Objekt-
planer und den übrigen Fachplanern

c) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen
d) Fortschreibung des Terminplans
e) Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der Aus-

schreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausfüh-
rungsplanung des Objektplaners, Übergeben der fortgeschrie-
benen Ausführungsplanung an die ausführenden Unternehmen

f) Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne
der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der
Ausführungsplanung

– Anfertigen von Plänen
für Anschlüsse von bei-
gestellten Betriebsmitteln
und Maschinen (Maschi-
nenanschlussplanung)
mit besonderem Auf-
wand (zum Beispiel bei
Produktionseinrichtungen)

– Leerrohrplanung mit
besonderem Aufwand
(zum Beispiel bei Sicht-
beton oder Fertigteilen)

– Mitwirkung bei Detailpla-
nungen mit besonderem
Aufwand, zum Beispiel
Darstellung von Wandab-
wicklungen in hoch-
installierten Bereichen

– Anfertigen von allpoligen
Stromlaufplänen

Grundleistungen Besondere Leistungen

LPH 5 Ausführungsplanung

a) Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von
Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beiträgen anderer
an der Planung fachlich Beteiligter

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leis-
tungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, einschl. der
Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender Regelwerke

c) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungs-
beschreibungen der anderen an der Planung fachl. Beteiligten

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnisse

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

– Erarbeiten der Wartungs-
planung und
-organisation

– Ausschreibung von
Wartungsleistungen,
soweit von bestehenden
Regelwerken
abweichend

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe

a) Einholen von Angeboten
b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel

nach Einzelpositionen, Prüfen und Werten der Angebote für
zusätzliche oder geänderte Leistungen der ausführenden
Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

c) Führen von Bietergesprächen
d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer

bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung
e) Erstellen der Vergabevorschläge, Mitwirken bei der Dokumen-

tation der Vergabeverfahren
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der

Auftragserteilung

– Prüfen und Werten von
Nebenangeboten

– Mitwirken bei der Prüfung
von bauwirtschaftlich
begründeten Angeboten
(Claimabwehr)

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe
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a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Überein-
stimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung
oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden
Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den Montage-
und Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften und
den allgemein anerkannten Regeln der Technik

b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten
c) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des

Terminplans (Balkendiagramm)
d) Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)
e) Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter

oder zusätzlicher Leistungen der Unternehmer und der
Angemessenheit der Preise

f) Gemeinsames Aufmaß mit den ausführen. Unternehmen
g) Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hin-

sicht mit Prüfen und Bescheinigen des Leistungsstandes
anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise

h) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrech-
nungen der ausführenden Unternehmen im Vergleich zu
den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag

i) Kostenfeststellung
j) Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprüfungen
k) fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage

der vorgelegten Dokumentation, Erstellung eines
Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mängeln und
Erteilen einer Abnahmeempfehlung

l) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran
m) Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Voll-

zähligkeit, Vollständigkeit und stichprobenartige Prüfung
auf Übereinstimmung mit dem Stand der Ausführung

n) Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf
Mängelbeseitigung

o) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme
festgestellten Mängel

p) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation,
der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen
Ergebnisse des Objekts

– Durchführen von
Leistungsmessungen und
Funktionsprüfungen

– Werksabnahmen
– Fortschreiben der

Ausführungspläne
(zum Beispiel Grundrisse,
Schnitte, Ansichten)
bis zum Bestand

– Erstellen von Rechnungs-
belegen anstelle der
ausführenden Firmen,
zum Beispiel Aufmaß

– Schlussrechnung
(Ersatzvornahme)

– Erstellen fachübergreifender
Betriebsanleitungen (zum
Beispiel Betriebshandbuch,
Reparaturhandbuch) oder
computer-aided Facility
Management-Konzepte

– Planung der Hilfsmittel für
Reparaturzwecke

Grundleistungen Besondere Leistungen

LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungs-
fristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten
Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf
Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich
notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor
Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche
gegenüber den ausführenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

– Überwachen der Mängel-
beseitigung innerhalb der
Verjährungsfrist

– Energiemonitoring innerhalb
der Gewährleistungsphase,
Mitwirkung bei den jährlichen
Verbrauchsmess. aller Medien

– Vergleich mit den Bedarfswerten
aus der Planung, Vorschläge
für die Betriebsoptimierung
und zur Senkung des Medien-
und Energieverbrauches

LPH 9 Objektbetreuung
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15.2 Objektliste

Anlagengruppe 1 Abwasser-, Wasser- oder Gasanlagen

– Anlagen mit kurzen einfachen Netzen x

– Abwasser-, Wasser-, Gas- oder sanitärtechnische Anlagen mit
verzweigten Netzen, Trinkwasserzirkulationsanlagen, Hebeanlagen,
Druckerhöhungsanlagen x

– Anlagen zur Reinigung, Entgiftung oder Neutralisation von Abwasser,
Anlagen zur biologischen, chemischen oder physikalischen
Behandlung von Wasser, Anlagen mit besonderen hygienischen
Anforderungen oder neuen Techniken (zum Beispiel Kliniken,
Alten- oder Pflegeeinrichtungen)

– Gasdruckreglerstationen, mehrstufige Leichtflüssigkeitsabscheider x

Anlagengruppe 2 Wärmeversorgungsanlagen

– Einzelheizgeräte, Etagenheizung x

– Gebäudeheizungsanlagen, mono- oder bivalente Systeme (zum Beispiel
Solaranlage zur Brauchwassererwärmung, Wärmepumpenanlagen)

– Flächenheizungen

– Hausstationen

– verzweigte Netze x

– Multivalente Systeme

– Systeme mit Kraft-Wärme-Kopplung, Dampfanlagen, Heißwasser-
anlagen, Deckenstrahlheizungen (zum Beispiel Sport- o. Industriehallen) x

Anlagengruppe 3 Lufttechnische Anlagen

– Einzelabluftanlagen x

– Lüftungsanlagen mit einer thermodynamischen Luftbehandlungs-
funktion (zum Beispiel Heizen), Druckbelüftung x

– Lüftungsanlagen mit mindestens zwei thermodynamischen
Luftbehandlungsfunktionen (zum Beispiel Heizen oder Kühlen),
Teilklimaanlagen, Klimaanlagen

– Anlagen mit besonderen Anforderungen an die Luftqualität
(zum Beispiel Operationsräume)

– Kühlanlagen, Kälteerzeugungsanlagen ohne Prozesskälteanlagen

– Hausstationen für Fernkälte, Rückkühlanlagen x

Anlagengruppe 4 Starkstromanlagen

– Niederspannungsanlagen mit bis zu zwei Verteilungsebenen ab
Übergabe EVU einschließlich Beleuchtung oder Sicherheitsbeleuchtung
mit Einzelbatterien

– Erdungsanlagen x
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– Kompakt-Transformatorenstationen, Eigenstromerzeugungsanlagen
(zum Beispiel zentrale Batterie- oder unterbrechungsfreie
Stromversorgungsanlagen, Photovoltaik-Anlagen)

– Niederspannungsanlagen mit bis zu drei Verteilebenen ab
Übergabe EVU einschließlich Beleuchtungsanlagen

– zentrale Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

– Niederspannungsinstallationen einschließlich Bussystemen

– Blitzschutz- oder Erdungsanlagen, soweit nicht in HZ I oder HZ III
erwähnt

– Außenbeleuchtungsanlagen x

– Hoch- oder Mittelspannungsanlagen, Transformatorenstationen,
Eigenstromversorgungsanlagen mit besonderen Anforderungen
(zum Beispiel Notstromaggregate, Blockheizkraftwerke, dynamische
unterbrechungsfreie Stromversorgung)

– Niederspannungsanlagen mit mindestens vier Verteilebenen oder
mehr als 1 000 A Nennstrom

– Beleuchtungsanlagen mit besonderen Planungsanforderungen
(zum Beispiel Lichtsimulationen in aufwendigen Verfahren für Museen
oder Sonderräume) x

– Blitzschutzanlagen mit besonderen Anforderungen (zum Beispiel
für Kliniken, Hochhäuser, Rechenzentren) x

Anlagengruppe 5 Fernmelde- oder informationstechnische Anlagen

– Einfache Fernmeldeinstallationen mit einzelnen Endgeräten x

– Fernmelde- oder informationstechnische Anlagen, soweit nicht in
HZ I oder HZ III erwähnt x

– Fernmelde- oder informationstechnische Anlagen mit besonderen
Anforderungen (zum Beispiel Konferenz- oder Dolmetscheranlagen,
Beschallungsanlagen von Sonderräumen, Objektüberwachungs-
anlagen, aktive Netzwerkkomponenten, Fernübertragungsnetze,
Fernwirkanlagen, Parkleitsysteme) x

Anlagengruppe 6 Förderanlagen

– Einzelne Standardaufzüge, Kleingüteraufzüge, Hebebühnen x

– Aufzugsanlagen, soweit nicht in Honorarzone I oder III erwähnt,
Fahrtreppen oder Fahrsteige, Krananlagen, Ladebrücken,
Stetigförderanlagen x

– Aufzugsanlagen mit besonderen Anforderungen, Fassadenaufzüge,
Transportanlagen mit mehr als zwei Sende- oder Empfangsstellen x

Anlagengruppe 7 Nutzungsspezifische oder verfahrenstechnische Anlagen

7.1. Nutzungsspezifische Anlagen

– Küchentechnische Geräte, zum Beispiel für Teeküchen x

– Küchentechnische Anlagen, zum Beispiel Küchen mittlerer Größe,

Honorarzone

IIIIII IV V



660

HOAI

Aufwärmküchen, Einrichtungen zur Speise- oder Getränkeaufbereitung,
-ausgabe oder -lagerung (keine Produktionsküche) einschließlich
zugehöriger Kälteanlagen x

– Küchentechnische Anlagen, zum Beispiel Großküchen, Einrichtungen
für Produktionsküchen einschließlich der Ausgabe oder Lagerung
sowie der zugehörigen Kälteanlagen, Gewerbekälte für Großküchen,
große Kühlräume oder Kühlzellen x

– Wäscherei- oder Reinigungsgeräte, zum Beispiel für Gemeinschafts-
waschküchen x

– Wäscherei- oder Reinigungsanlagen, zum Beispiel Wäscherei-
einrichtungen für Waschsalons x

– Wäscherei- oder Reinigungsanlagen, zum Beispiel chemische oder
physikalische Einrichtungen für Großbetriebe x

– Medizin- oder labortechnische Anlagen, zum Beispiel für Einzelpraxen
der Allgemeinmedizin x

– Medizin- oder labortechnische Anlagen, zum Beispiel für Gruppen-
praxen der Allgemeinmedizin oder Einzelpraxen der Fachmedizin,
Sanatorien, Pflegeeinrichtungen, Krankenhausabteilungen,
Laboreinrichtungen für Schulen x

– Medizin- oder labortechnische Anlagen, zum Beispiel für Kliniken,
Institute mit Lehr- oder Forschungsaufgaben, Laboratorien,
Fertigungsbetriebe x

– Feuerlöschgeräte, zum Beispiel Handfeuerlöscher x

– Feuerlöschanlagen, zum Beispiel manuell betätigte Feuerlöschanlagen x

– Feuerlöschanlagen, zum Beispiel selbsttätig auslösende Anlagen x

– Entsorgungsanlagen, zum Beispiel Abwurfanlagen für Abfall o. Wäsche, x

– Entsorgungsanlagen, zum Beispiel zentrale Entsorgungsanlagen für
Wäsche oder Abfall, zentrale Staubsauganlagen x

– Bühnentechnische Anlagen, zum Beispiel technische Anlagen für
Klein- oder Mittelbühnen x

– Bühnentechnische Anlagen, zum Beispiel für Großbühnen x

– Medienversorgungsanlagen, zum Beispiel zur Erzeugung, Lagerung,
Aufbereitung oder Verteilung medizinischer oder technischer Gase,
Flüssigkeiten oder Vakuum x

– Badetechnische Anlagen, zum Beispiel Aufbereitungsanlagen,
Wellenerzeugungsanlagen, höhenverstellbare Zwischenböden x

– Prozesswärmeanlagen, Prozesskälteanlagen, Prozessluftanlagen,
zum Beispiel Vakuumanlagen, Prüfstände, Windkanäle, industrielle
Ansauganlagen x

– Technische Anlagen für Tankstellen, Fahrzeugwaschanlagen x

– Lagertechnische Anlagen, zum Beispiel Regalbediengeräte
(mit zugehörigen Regalanlagen), automatische Warentransportanlagen x

Honorarzone
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– Taumittelsprühanlagen oder Enteisungsanlagen x

– Stationäre Enteisungsanlagen für Großanlagen, zum Beispiel Flughäfen x

7.2. Verfahrenstechnische Anlagen

– Einfache Technische Anlagen der Wasseraufbereitung
(zum Beispiel Belüftung, Enteisenung, Entmanganung, chemische
Entsäuerung, physikalische Entsäuerung) x

– Technische Anlagen der Wasseraufbereitung (zum Beispiel
Membranfiltration, Flockungsfiltration, Ozonierung, Entarsenierung,
Entaluminierung, Denitrifikation) x

– Einfache Technische Anlagen der Abwasserreinigung (zum Beispiel
gemeinsame aerobe Stabilisierung) x

– Technische Anlagen der Abwasserreinigung (zum Beispiel für
mehrstufige Abwasserbehandlungsanlagen) x

– Einfache Schlammbehandlungsanlagen
(zum Beispiel Schlammabsetzanlagen mit mechanischen Einrichtungen) x

– Anlagen für mehrstufige oder kombinierte Verfahren der
Schlammbehandlung x

– Einfache Technische Anlagen der Abwasserableitung x

– Technische Anlagen der Abwasserableitung x

– Einfache Technische Anlagen der Wassergewinnung, -förderung,
-speicherung x

– Technische Anlagen der Wassergewinnung, -förderung, -speicherung x

– Einfache Regenwasserbehandlungsanlagen x

– Einfache Anlagen für Grundwasserdekontaminierungsanlagen x

– Komplexe Technische Anlagen für Grundwasserdekontaminierungs-
anlagen x

– Einfache Technische Anlagen für die Ver- und Entsorgung mit Gasen
(zum Beispiel Odorieranlage) x

– Einfache Technische Anlagen für die Ver- und Entsorgung mit Feststoffen x

– Technische Anlagen für die Ver- und Entsorgung mit Feststoffen x

– Einfache Technische Anlagen der Abfallentsorgung (zum Beispiel für
Kompostwerke, Anlagen zur Konditionierung von Sonderabfällen,
Hausmülldeponien oder Monodeponien für Sonderabfälle, Anlagen
für Untertagedeponien, Anlagen zur Behandlung kontaminierter Böden) x

– Technische Anlagen der Abfallentsorgung
(zum Beispiel für Verbrennungsanlagen, Pyrolyseanlagen,
mehrfunktionale Aufbereitungsanlagen für Wertstoffe) x

Anlagengruppe 8 Gebäudeautomation

– Herstellerneutrale Gebäudeautomationssysteme oder Automations-
systeme mit anlagengruppenübergreifender Systemintegration x

Honorarzone
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Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer des Architektenhandbuches

dieses Nachschlagewerk enthält u.a. zahlreiche einschlägige Rechtsvorschriften,
deren Anwendnung nicht immer ganz einfach ist. Häufig geraten Architekten
und Ingenieure auch in den (ggf. von ihrer Berufshaftpflichtversicherung nicht
abgedeckten) Bereich der unerlaubten Rechtsberatung. Daher empfiehlt es sich,
selbst einen Anwalt zu konsultieren oder aber dem jeweiligen Bauherrn/Auftrag-
geber dies anzuraten (weil die eigene Kompetenz überschritten ist).

Dabei stellt sich für Sie dann sicherlich häufig die Frage, an wen Sie sich wenden
wollen bzw. an wen Sie Ihren Bauherrn verweisen wollen. Nicht immer ist es emp-
fehlenswert, den eigenen Anwalt seinem Auftraggeber zu empfehlen, denn dann
könnte dieser u.U. befangen sein, wenn Sie als Architekt/Ingenieur selbst in Aus-
einandersetzungen mit Ihrem Auftraggeber gezogen werden.

Hierfür gibt es am Markt zahlreiche Verzeichnisse und auch Internet-Suchmaschi-
nen. Die meisten von diesen sind kostenpflichtig, d.h. Sie finden dort nur diejeni-
gen Anwälte, die als Werbemaßnahme sich eintragen lassen. Daher ist die Taug-
lichkeit dieser Verzeichnisse nur sehr beschränkt.

Der Saarländische AnwaltVerein, Mitglied des Deutschen AnwaltVereins, bietet
Ihnen eine Suchmaschine, in der gemäß einer Absprache mit der Rechtsanwalts-
kammer des Saarlandes sämtliche Anwältinnen und Anwälte des Saarlandes
kostenfrei eingetragen sind, unter www.saaranwalt.de

Hier können Sie suchen sowohl nach Nähe des Kanzleisitzes zu Ihrem Büro, aber
auch nach Schwerpunkten der anwaltlichen Tätigkeit und insbesondere nach
Fachanwälten. Einschlägig für den Baubereich ist der Fachanwalt für Bau- und
Architektenrecht sowie für den Bereich des öffentlichen Baurechts auch der Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht.

Den Titel Fachanwalt erhält nur verliehen, wer einen Nachweis seiner theoreti-
schen und praktischen Kenntnisse erbringt, also eine vorgeschriebene Anzahl von
Unterrrichtsstunden mit Klausuren und eine Anzahl von Fällen aus dem Rechtsge-
biet. So ist für Sie als Rechtssuchende möglichst gut gewährleistet, daß Sie an
jemanden geraten, der sich auskennt.

Selbstverständlich sind auch andere Sie berührende Rechtsbereiche abgedeckt
(Arbeitsrecht betreffend Ihr Personal, Erbrecht bezüglich Büro-Übergabe an die
nächste Generation, Gesellschaftrecht bei Gründung/Erweiterung eines Büros
etc.). Ferner steht Ihnen für Rückfragen auch die vormittags besetzte Geschäfts-
stelle des SAV unter 0681/51202 zur Verfügung.

Bitte scheuen Sie sich nicht, im Bedarfsfalle Kontakt aufzunehmen.

RA Olaf Jaeger
Präsident des Saarländischen AnwaltVereins

Landgericht Zi. 143
Franz-Josef-Röder-Str. 15
66119 Saarbrücken



Fachanwälte

Bau- und Architektenrecht

Verwaltungsrecht
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Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben
Verzeichnis der im Saarland anerkannten Prüfingenieure für Bautechnik

Lfd. Name, Vorname Straße Telefon / Telefax Fach-
Nr. PLZ, Wohnort e-mail richtung

1. Backes, Christof Florianstraße 30 Tel. (0 68 49) 6 00 96-0 – – – Br
Dipl.-Ing. (FH) 66440 Blieskastel Fax (0 68 49) 6 00 96-10

E-Mail: info@pi-backes.de

2. Barthel, Horst Torstraße 37 Tel. (0 68 61) 18 83 – M – –
Dipl.-Ing. 66663 Merzig Fax (0 68 61) 18 64

E-Mail: ingenieurbuero.barthel@arcor.de

3. Dammköhler, Enrico Arnulfstraße 3 Tel. (06 81) 9 48 76 25 – – – Br
Dipl.-Ing. 66119 Saarbrücken Fax (06 81) 85 40 44

E-Mail: info@brandschutz-saarland.de

4. Lang, Christian c/o SBS-Ingenieure Ingenieurges. für das Bauwesen mbH St M – –
Prof. Dr.-Ing. Provinzialstraße 118 Tel. (0 68 31) 9 66 54-198

66740 Saarlouis E-Mail: christian.lang@sbs-ingenieure.com

5. Reinig, Daniel Schachtstraße 20 Tel. (0 68 97) 77 75 74 St – – –
Dipl.-Ing. (FH) 66125 Dudweiler Fax (0 68 97) 77 75 79

E-Mail: idreinig@posteo.de

6. Schmeer, Harald Gartenstraße 49 Tel. (06 81) 8 91 03 53 – M – –
Dipl.-Ing. 66132 Saarbrücken Fax (06 81) 8 91 03 54

E-Mail: bau@ib-schmeer.de

7. Weber, Franz-Josef Am Sandberg 40 Tel. (0 68 71) 92 18 82 St M – –
Dipl.-Ing. (FH) 66687 Wadern Fax (0 68 71) 92 18 83

E-Mail: mail@statik-weber.de
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Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
sind vom Land beliehene Personen und
stehen für eine unabhängige qualifizierte
Dienstleistung. Die Vermessungsbüros
bieten fachkompetente Beratung in allen
Grundstücks- und Vermessungsfragen.

Die Entwicklung komplexer Bau- und Sied-
lungsvorhaben erfordert die enge Zusammen-
arbeit kompetenter Partner. Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieure verfügen über das not-
wendige Know-how und die Technik, um eine
reibungslose Datenkoordinierung im Online-
Dialog mit allen Beteiligten zu gewährleisten.

BERATUNG
GRUNDSTÜCKSVERMESSUNG

Lageplan

Grenzfeststellung

Teilungs-/Zerlegungsvermessung

Baulast

Gebäudeeinmessung

INGENIEURVERMESSUNG
Absteckung

Trassierung

Bestandsplan

Leitungskataster

Wohn- und Gewerbeflächenaufmaß

WERTERMITTLUNG
Verkehrswertgutachten

Stadterneuerung

Steuer und Bilanz

Beleihung und Finanzierung

BODENORDNUNG
Umlegung

Flurbereinigung

Bauleitplanung

Besonderes Städtebaurecht

GEOINFORMATION
Datenerfassung

Betreuung und Analyse

Interpretation und Verarbeitung von
Geobasisdaten

Erfassung aller planungsrelevanten Daten
vor Ort

Erstellung einer digitalen Plangrundlage,
Volumenermittlungen

Zusammenführen von raumbezogenen
Einzelplanungen

Parzellierung künftiger Baugrundstücke

Absteckung für die Bauausführung

Vermessungstechnische Begleitung der
Hochbauvorhaben

Kontrollvermessungen –
Überwachung der Bauausführung

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
sind bei Projektentwicklungen vom Anfang bis
zum Ende dabei!

Leistungen der Vermessungsbüros:

ÖFFENTLICH BESTELLTE
VERMESSUNGSINGENIEURE

FÜR ARCHITEKTEN, PLANER, BAU-
UND ERSCHLIEßUNGSTRÄGER

Bund der Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure e.V. (BDVI)
Landesgruppe Saarland
Neunkircher Str. 56, 66583 Spiesen-Elversberg
Tel. 06821-97010, bdvi-saar@bdvi.de
www.bdvi-saar.de
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IBWS

Ingenieurbüro
für Bauwesen

BERATUNG
PLANUNG
STATIK
AUSSCHREIBUNG
BAULEITUNG

IB Wagner + Schäfer
Inh. Dipl.-Ing. (FH) Dirk Pukallus
Albert-Schweitzer-Straße 52
66538 Neunkirchen
Telefon: +49 6821 9822 0
E-Mail: info@ib-ws.de
Internet: www.ib-ws.de

Beratende Ingenieure

◆ TGA Engineering
◆ Heizung
◆ Klima
◆ Sanitär
◆ Thermografie
◆ Passivhaus-Planung
◆ Energieberatung /Energieausweis

Malstatter Markt 9
66115 Saarbrücken
Tel.: 0681 / 416 20 60 0
Fax: 0681 / 416 20 60 9
E-Mail: info@i-r-b.de
Internet: www.i-r-b.de



Energieberatung Lehners Barbian Beratender Ingenieur Architektin Part GmbB
66113 Saarbrücken, Rastpfuhlcarrée, Rastpfuhl 1
☏ (0681) 9 48 82-0, Fax 94882-20, * info@Lehners-Barbian.de, www.Lehners-Barbian.de SB

INGENIEURBÜRO DIETER MÜLLER GmbH · Dipl.-Ing. (FH) Dieter Müller
66646 Marpingen, Marienstraße 24
☏ (06853) 92 26 57, Fax 922659, * dm@baustatiker.net, www.baustatiker.net WND

INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN Dipl.-Ing. Norbert Müller Ber. Ing. RA 680
66679 Losheim am See, Auf der Schlädt 55
☏ (06872) 63 42, Fax 88641, * mueller1no@aol.com MZG

CP BERATENDE INGENIEURE GmbH & Co. KG
66583 Spiesen-Elversberg, St. Ingberter Straße 49
☏ (06821) 9 72 94-0, Fax 97294-222, * info@cpingenieure.de, www.cpingenieure.de NK

IB Wagner + Schäfer, Inh. Dipl.-Ing. (FH) Dirk Pukallus RA 672
66538 Neunkirchen, Albert-Schweitzer-Straße 52
☏ (06821) 98 22-0, * info@ib-ws.de, www.ib-ws.de NK

Bürogemeinschaft Meier + Weinmann Ing.-Büro für Bauwesen, Ber.Ing. VBI
66119 Saarbrücken, An der Christ-König-Kirche 19
☏ (0681) 9 54 50-0, Fax 95450-20, * info@ingenieurbuero-weinmann.de SB

H. J. SCHIFFER & PARTNER GmbH Bauingenieurbüro
66117 Saarbrücken, Hohenzollernstraße 13 / Hansa Haus
☏ (0681) 9 27 96-0, Fax 92796-10, * sekretariat@schipa.de SB

INGENIEURBÜRO STEFAN MÜLLER
66740 Saarlouis, Kaiser-Friedrich-Ring 32
☏ (06831) 33 11, Fax 46662, * saarlouis@muellerstatik.de, www.muellerstatik.de SLS

INGENIEURBÜRO DIETER MÜLLER GmbH · Dipl.-Ing. (FH) Dieter Müller
66646 Marpingen, Marienstraße 24
☏ (06853) 92 26 57, Fax 922659, * dm@baustatiker.net, www.baustatiker.net WND

Schnur + Rußer INGENIEURBÜRO FÜR STATIK UND KONSTRUKTION
66640 Namborn-Eisweiler, Allerburg 9
☏(06857) 92 10 70, * info@schnur-russer.de, www.schnur-russer.de WND

Hochbau IB Wagner + Schäfer, Inh. Dipl.-Ing. (FH) Dirk Pukallus RA 672
66538 Neunkirchen, Albert-Schweitzer-Straße 52
☏ (06821) 98 22-0, * info@ib-ws.de, www.ib-ws.de NK
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M. Eng. für vorbeugenden Brandschutz (EIPOS)
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Industriebau IB Wagner + Schäfer, Inh. Dipl.-Ing. (FH) Dirk Pukallus RA 672
66538 Neunkirchen, Albert-Schweitzer-Straße 52
☏ (06821) 98 22-0, * info@ib-ws.de, www.ib-ws.de NK

INGENIEURBÜRO STEFAN MÜLLER
66740 Saarlouis, Kaiser-Friedrich-Ring 32
☏ (06831) 33 11, Fax 46662, * saarlouis@muellerstatik.de, www.muellerstatik.de SLS

Stahlbau INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN Dipl.-Ing. Norbert Müller Ber. Ing. RA 680
66679 Losheim am See, Auf der Schlädt 55
☏ (06872) 63 42, Fax 88641, * mueller1no@aol.com MZG

Tragwerksplanung INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN Dipl.-Ing. Norbert Müller Ber. Ing. RA 680
66679 Losheim am See, Auf der Schlädt 55
☏ (06872) 63 42, Fax 88641, * mueller1no@aol.com MZG

CP BERATENDE INGENIEURE GmbH & Co. KG
66583 Spiesen-Elversberg, St. Ingberter Straße 49
☏ (06821) 9 72 94-0, Fax 97294-222, * info@cpingenieure.de, www.cpingenieure.de NK

IB Wagner + Schäfer, Inh. Dipl.-Ing. (FH) Dirk Pukallus RA 672
66538 Neunkirchen, Albert-Schweitzer-Straße 52
☏ (06821) 98 22-0, * info@ib-ws.de, www.ib-ws.de NK

INGENIEURBÜRO STEFAN MÜLLER
66740 Saarlouis, Kaiser-Friedrich-Ring 32
☏ (06831) 33 11, Fax 46662, * saarlouis@muellerstatik.de, www.muellerstatik.de SLS

agstaUMWELT ARBEITSGRUPPE STADT- und UMWELTPLANUNG GMBH RA 680
66333 Völklingen, Haldenweg 24
☏ (06898) 93 39 90-0, Fax 933990-20, * info@agsta.de, www.agsta.de –

ARGUS CONCEPT Gesellschaft für Lebensraumentwicklung mbH RA 678
66424 Homburg, Gerberstraße 25
☏ (06841) 9 59 32 70, * info@argusconcept.com, www.argusconcept.com HOM

Landschaftsplanung agstaUMWELT ARBEITSGRUPPE STADT- und UMWELTPLANUNG GMBH RA 680
66333 Völklingen, Haldenweg 24
☏ (06898) 93 39 90-0, Fax 933990-20, * info@agsta.de, www.agsta.de –

ARGUS CONCEPT Gesellschaft für Lebensraumentwicklung mbH RA 678
66424 Homburg, Gerberstraße 25
☏ (06841) 9 59 32 70, * info@argusconcept.com, www.argusconcept.com HOM

IFÖNA Priv. Institut für Ökologie, Natur- und Artenschutz GmbH
66333 Völklingen, Hugenottenstraße 58
☏(06898) 94 39-60, Fax 9439-62, * info@ifoena.de VK

RAUM- UND UMWELTPLANUNG
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Florianstraße 30 · 66440 Blieskastel

Witsch-Maul, Dietrich, Scherer
Ingenieurbüro für Haustechnik
GmbH

n Gas-, Wasser- und
Abwassertechnik

n Aufzug-, Förder- und
Lagertechnik

n Wärmeversorgungs-,
Brauchwassererwärmungs-
und Raumlufttechnik

n Elektrotechnik

n Brandschutz

n Medizin- und Labortechnik

n Küchen-, Wäscherei- und
chemische Reinigungstechnik

n Lichttechnik

Berliner Straße 3
66839 Schmelz
Tel.: 0 68 87 - 894 15 96
info@witsch-partner.de
www.witsch-partner.de

planung · beratung · bauleitung
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Stadtplanung agstaUMWELT ARBEITSGRUPPE STADT- und UMWELTPLANUNG GMBH RA 680
66333 Völklingen, Haldenweg 24
☏ (06898) 93 39 90-0, Fax 933990-20, * info@agsta.de, www.agsta.de –

ARGUS CONCEPT Gesellschaft für Lebensraumentwicklung mbH RA 678
66424 Homburg, Gerberstraße 25
☏ (06841) 9 59 32 70, * info@argusconcept.com, www.argusconcept.com HOM

Umweltplanung ARGUS CONCEPT Gesellschaft für Lebensraumentwicklung mbH RA 678
66424 Homburg, Gerberstraße 25
☏ (06841) 9 59 32 70, * info@argusconcept.com, www.argusconcept.com HOM

agstaUMWELT ARBEITSGRUPPE STADT- und UMWELTPLANUNG GMBH RA 680
66333 Völklingen, Haldenweg 24
☏ (06898) 93 39 90-0, Fax 933990-20, * info@agsta.de, www.agsta.de –

ARGUS CONCEPT Gesellschaft für Lebensraumentwicklung mbH RA 678
66424 Homburg, Gerberstraße 25
☏ (06841) 9 59 32 70, * info@argusconcept.com, www.argusconcept.com HOM

Architekten Hoch- ARGUS CONCEPT Gesellschaft für Lebensraumentwicklung mbH RA 678
und Tiefbau 66424 Homburg, Gerberstraße 25

☏ (06841) 9 59 32 70, * info@argusconcept.com, www.argusconcept.com HOM

Vermessungswesen BDVI - LANDESGRUPPE SAARLAND, ÖbVI RA 669
66583 Spiesen-Elversberg, Neunkircher Straße 56
☏(06821) 97 01-0, Fax 9701-40, * bdvi-saar@bdvi.de, www.bdvi-saar.de –

isuf GmbH -TGA Planungsbüro SHT Ingenieure
66679 Losheim am See, Wendalinusstraße 26 c
☏ (06872) 92 10 60, * info@sht-losheim.de, www.isuf.de MZG

INGENIEURBÜRO RÖDEL + BEUL, Techn. Gebäudeausrüstung VBI RA 672
66115 Saarbrücken, Malstatter Markt 9
☏ (0681) 41 62 06 00, Fax 41620609, * info@i-r-b.de, www.i-r-b.de SB

WITSCH+Partner, Witsch-Maul, Dietrich, Scherer, Ing.-Büro für RA 676
Haustechn. GmbH, 66839 Schmelz-Hüttersdorf, Berliner Straße 3
☏ (06887) 8 9415 96, * info@witsch-partner.de, www.witsch-partner.de SLS

Aufzug-, Förder- WITSCH+Partner, Witsch-Maul, Dietrich, Scherer, Ing.-Büro für RA 676
Lagertechnik Haustechn. GmbH, 66839 Schmelz-Hüttersdorf, Berliner Straße 3

☏ (06887) 8 9415 96, * info@witsch-partner.de, www.witsch-partner.de SLS

STÄDTEBAU UND SIEDLUNGSWESEN

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG
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www.wsv-ingenieure.de

Standort Saarbrücken
Heinrich-Barth-Str. 31
66115 Saarbrücken

Fon 0681 95 08 33-0
Fax 0681 95 08 33-99
kontakt@wsv-ingenieure.de

WSV Beratende Ingenieure GmbH

Standort Mettlach
In der Langwiese 8
66693 Mettlach

Fon 06864 930 90
Fax 06864 930 91
mettlach@wsv-ingenieure.de

Infrastruktur

Stadtentwässerung

Ingenieurbauwerke

Verkehrsanlagen

Vermessung

Standort Saarland:

66115 Saarbrücken
Altenkesseler Straße 17 A 4
Tel.: +49 (0)681 - 84 49 79-00
Fax: +49 (0)681 - 84 49 79-10
info@argusconcept.com

Standort Rheinland-Pfalz:

Pirmasenserstraße 66
66482 Zweibrücken
Tel.: +49 (0)6332 - 46 05 80
Fax: +49 (0)6332 - 46 06 58
info@argusconcept.com

www.argusconcept.com

Zukunft mit uns gestalten

Sichern Sie jetzt die Zukunft Ihrer Region durch eine nachhaltige
Lebensraumentwicklung. Die Experten von ARGUS CONCEPT
begleiten Sie dabei.

Mit Erfahrung und innovativen Ideen gestalten wir alle Prozess-
schritte: von der Planung über die Beratung bis zur Ausführung.

So entstehen heute in den Kompetenzfeldern

Städtebau I Bauleitplanung I Regionalentwicklung
Umwelt und Landschaft I Geoinformatik I Hoch- und Tiefbau

die attraktiven Lebensräume von morgen.

Gerberstraße 25
66424 Homburg
Telefon 06841/9 59 32 70
info@argusconcept.com
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Beratung-, WASSMUTH INGENIEURE
Controlling- 66773 Schwalbach, Jahnstraße 20
Projektmanagement ☏ (06834) 56 84 08, Fax 568496, * rwi@wassmuth-ingenieure.de SLS

Brandschutz ZeBraS Ing.-GmbH · Brandschutz · Büro Saar-Pfalz RA 676
66440 Blieskastel, Florianstraße 30
☏ (06849) 60 99 29-0, Fax 60 99 29-29, * info@igzebras.de, www.igzebras.de HOM

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Enrico Dammköhler
66119 Saarbrücken, Arnulfstraße 3
☏ (0681) 9 48 76 25, Fax 854044, * info@brandschutz-saarland.de SB

RBE Ralf Brill Engineering GmbH, Dipl.-Ing. Ralf Brill (MEng) Geschäftsführer RA 674
66280 Sulzbach, Am TÜV 2a
☏ (06897) 506-360, Fax 506-539, * info@brill-eng.de, www.brill-eng.de SB

WITSCH+Partner, Witsch-Maul, Dietrich, Scherer, Ing.-Büro für RA 676
Haustechn. GmbH, 66839 Schmelz-Hüttersdorf, Berliner Straße 3
☏ (06887) 8 9415 96, * info@witsch-partner.de, www.witsch-partner.de SLS

FS BRANDSCHUTZ ENGINEERING Dipl.-Ing. (FH) Stephan Finkler M. Eng. für RA 674
vorb. Brandschutz, (EIPOS), 66625 Nohfelden-Türkismühle, Saarbrücker Str. 26
☏ (06852) 90 29 28, * info@fs-brandschutz.de, www.fs-brandschutz.de WND

Elektrotechnik EPH Ingenieure GmbH
66679 Losheim am See, Zur Küs 23
☏ (06872) 99 47 17-0, Fax 994717-19, * info@eph-pb.de, www.eph-pb.de MZG

WITSCH+Partner, Witsch-Maul, Dietrich, Scherer, Ing.-Büro für RA 676
Haustechn. GmbH, 66839 Schmelz-Hüttersdorf, Berliner Straße 3
☏ (06887) 8 9415 96, * info@witsch-partner.de, www.witsch-partner.de SLS

Gas-, Wasser- und INGENIEURBÜRO RÖDEL + BEUL, Techn. Gebäudeausrüstung VBI RA 672
Abwassertechnik 66115 Saarbrücken, Malstatter Markt 9

☏ (0681) 41 62 06 00, Fax 41620609, * info@i-r-b.de, www.i-r-b.de SB

WITSCH+Partner, Witsch-Maul, Dietrich, Scherer, Ing.-Büro für RA 676
Haustechn. GmbH, 66839 Schmelz-Hüttersdorf, Berliner Straße 3
☏ (06887) 8 9415 96, * info@witsch-partner.de, www.witsch-partner.de SLS

Küchen-, Wäscherei-WITSCH+Partner, Witsch-Maul, Dietrich, Scherer, Ing.-Büro für RA 676
und chemische Haustechn. GmbH, 66839 Schmelz-Hüttersdorf, Berliner Straße 3
Reinigungstechnik ☏ (06887) 8 9415 96, * info@witsch-partner.de, www.witsch-partner.de SLS

Lichttechnik WITSCH+Partner, Witsch-Maul, Dietrich, Scherer, Ing.-Büro für RA 676
Haustechn. GmbH, 66839 Schmelz-Hüttersdorf, Berliner Straße 3
☏ (06887) 8 9415 96, * info@witsch-partner.de, www.witsch-partner.de SLS

Medizin- und WITSCH+Partner, Witsch-Maul, Dietrich, Scherer, Ing.-Büro für RA 676
Labortechnik Haustechn. GmbH, 66839 Schmelz-Hüttersdorf, Berliner Straße 3

☏ (06887) 8 9415 96, * info@witsch-partner.de, www.witsch-partner.de SLS
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agstaUMWELT GmbH
Arbeitsgruppe Stadt- und Umweltplanung

Haldenweg 24
66333 Völklingen
Telefon 06898/933 990-0
Telefax 06898/933 990-20
www.agsta.de
e-Mail info@agsta.de

Ihr Partner
in Planungsfragen

VERFAHRENSBETREUUNG/
AUSSCHREIBUNGEN
Betreuung / Durchführung von
EU-weiten Vergabeverfahren, Ausschreibungen
Wettbewerben, Mehrfachbeauftragungen u. a.

LANDSCHAFTS- / FREIANLAGENPLANUNG
Landschaftsplanung
Landschaftspflegerische Begleitplanung (LBP)
Freianlagenplanung

ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN
UND STUDIEN
Umweltprüfung / Umweltbericht
Floristische und Faunistische Untersuchungen
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (saP)
FFH-Verträglichkeitsstudien
Umweltbaubegleitung (UBB)
Ökologische Baubegleitung (ÖBB)
Monitoring

BAULEITPLANUNG
Flächennutzungspläne
Bebauungspläne

INFORMELLE STÄDTEBAULICHE PLANUNGEN
Rahmen- und Strukturplanung
Stadt- / Gemeindeentwicklungskonzepte
Städtebauliche Entwicklungskonzepte
Städtebauliche Machbarkeitsstudien

STÄDTEBAULICHE UND
LANDESPLANERISCHE SONDERAUFGABEN
Standortuntersuchungen
Raumordnungsverfahren
Zielabweichungsverfahren
Eignungsgutachten für Windenergie
Landschaftsbild- / Sichtraumanalysen
Zentrenmanagement
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RBE Ralf Brill Engineering GmbH, Dipl.-Ing. Ralf Brill (MEng) Geschäftsführer RA 674
66280 Sulzbach, Am TÜV 2a
☏ (06897) 506-360, Fax 506-539, * info@brill-eng.de, www.brill-eng.de SB

INGENIEURBÜRO RÖDEL + BEUL, Techn. Gebäudeausrüstung VBI RA 672
66115 Saarbrücken, Malstatter Markt 9
☏ (0681) 41 62 06 00, Fax 41620609, * info@i-r-b.de, www.i-r-b.de SB

WITSCH+Partner, Witsch-Maul, Dietrich, Scherer, Ing.-Büro für RA 676
Haustechn. GmbH, 66839 Schmelz-Hüttersdorf, Berliner Straße 3
☏ (06887) 8 9415 96, * info@witsch-partner.de, www.witsch-partner.de SLS

WSV Beratende Ingenieure GmbH RA 678
66115 Saarbrücken, Heinrich-Barth-Straße 31
☏ (0681) 95 08 33-0, Fax 950833-99, * kontakt@wsv-ingenieure.de, www.wsv-ingenieure.de SB

Vermessungswesen BDVI - LANDESGRUPPE SAARLAND, ÖbVI RA 669
66583 Spiesen-Elversberg, Neunkircher Straße 56
☏(06821) 97 01-0, Fax 9701-40, * bdvi-saar@bdvi.de, www.bdvi-saar.de –

WSV Beratende Ingenieure GmbH RA 678
66115 Saarbrücken, Heinrich-Barth-Straße 31
☏ (0681) 95 08 33-0, Fax 950833-99, * kontakt@wsv-ingenieure.de, www.wsv-ingenieure.de SB

CP BERATENDE INGENIEURE GmbH & Co. KG
66583 Spiesen-Elversberg, St. Ingberter Straße 49
☏ (06821) 9 72 94-0, Fax 97294-222, * info@cpingenieure.de, www.cpingenieure.de NK

WSV Beratende Ingenieure GmbH RA 678
66115 Saarbrücken, Heinrich-Barth-Straße 31
☏ (0681) 95 08 33-0, Fax 950833-99, * kontakt@wsv-ingenieure.de, www.wsv-ingenieure.de SB

Vermessungswesen BDVI - LANDESGRUPPE SAARLAND, ÖbVI RA 669
66583 Spiesen-Elversberg, Neunkircher Straße 56
☏ (06821) 97 01-0, Fax 9701-40, * bdvi-saar@bdvi.de, www.bdvi-saar.de –

WSV Beratende Ingenieure GmbH RA 678
66115 Saarbrücken, Heinrich-Barth-Straße 31
☏ (0681) 95 08 33-0, Fax 950833-99, * kontakt@wsv-ingenieure.de, www.wsv-ingenieure.de SB

Wärmeversorgungs-,
Brauchwasser-
erwärmungs- und
Raumlufttechnik

VERKEHRSWESEN

WASSERWESEN



Altbausanierung/ Lehners Barbian Beratender Ingenieur Architektin Part GmbB
Instandsetzung 66113 Saarbrücken, Rastpfuhlcarrée, Rastpfuhl 1

☏ (0681) 9 48 82-0, Fax 94882-20, * info@Lehners-Barbian.de, www.Lehners-Barbian.de SB

Altlasten/ LBA Labor für Beprobung und Anwendungsentwicklung GmbH
Bodensanierung 66352 Großrosseln, Emmersweilerstraße 28

☏ (06898) 4 32 35 , Fax 439470, * info@lba-gmbh.de, www.lba-gmbh.de VK

Artenschutz agstaUMWELT ARBEITSGRUPPE STADT- und UMWELTPLANUNG GMBH RA 680
66333 Völklingen, Haldenweg 24
☏ (06898) 93 39 90-0, Fax 933990-20, * info@agsta.de, www.agsta.de --

Bauchemie/ Lehners Barbian Beratender Ingenieur Architektin Part GmbB
Sanierungsplanung 66113 Saarbrücken, Rastpfuhlcarrée, Rastpfuhl 1

☏ (0681) 9 48 82-0, Fax 94882-20, * info@Lehners-Barbian.de, www.Lehners-Barbian.de SB

Baugrund- ERDBAULABORATORIUM SAAR GMBH
Untersuchung 66265 Heusweiler, Am Heidstock 24, ☏ (06806) 4 99 88 30

Fax 4 99 88 25, * info@ErdbauLaborSaar.de, www.ErdbauLaborSaar.de SB

LBA Labor für Beprobung und Anwendungsentwicklung GmbH
66352 Großrosseln, Emmersweilerstraße 28
☏ (06898) 4 32 35 , Fax 439470, * info@lba-gmbh.de, www.lba-gmbh.de VK

Betoninstandsetzung, Lehners Barbian Beratender Ingenieur Architektin Part GmbB
Probenahme/Begut- 66113 Saarbrücken, Rastpfuhlcarrée, Rastpfuhl 1
achtung/Planung ☏ (0681) 9 48 82-0, Fax 94882-20, * info@Lehners-Barbian.de, www.Lehners-Barbian.de SB

Brandschutz ZeBraS Ing.-GmbH · Brandschutz · Büro Saar-Pfalz RA 676
66440 Blieskastel, Florianstraße 30
☏ (06849) 60 99 29-0, Fax 60 99 29-29, * info@igzebras.de, www.igzebras.de HOM

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Enrico Dammköhler
66119 Saarbrücken, Arnulfstraße 3
☏ (0681) 9 48 76 25, Fax 854044, * info@brandschutz-saarland.de SB

RBE Ralf Brill Engineering GmbH, Dipl.-Ing. Ralf Brill (MEng) Geschäftsführer RA 674
66280 Sulzbach, Am TÜV 2a
☏ (06897) 506-360, Fax 506-539, * info@brill-eng.de, www.brill-eng.de SB

schützens : WERT2 GmbH, Gefahrenabwehr- und Brandschutzplanung,
Christian Michael Breuer (MEng), 66346 Püttlingen, Robert-Koch-Straße 4
☏ (06898) 5000 302, Fax 5000 304, * mail@swexp2.de, www.schützens-wert.de SB

FS BRANDSCHUTZ ENGINEERING Dipl.-Ing. (FH) Stephan Finkler M. Eng. für RA 674
vorb. Brandschutz, (EIPOS), 66625 Nohfelden-Türkismühle, Saarbrücker Str. 26
☏ (06852) 90 29 28, * info@fs-brandschutz.de, www.fs-brandschutz.de WND

Sonderfachleute
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Dichtheitsprüfung N. ZEWE GMBH · Wasserschadensanierung · Rohrbruchortung · Gebäudediagnostik PI 688
von Entwässerungs- 66557 Illingen, Zeppelinstraße 31
leitungen ☏ (06825) 8 00 88-0 Fax 80088-44, * info@zewe-gmbh.de, www.zewe-gmbh.de NK

Energetische INGENIEURBÜRO RÖDEL + BEUL, Techn. Gebäudeausrüstung VBI RA 672
Sanierung 66115 Saarbrücken, Malstatter Markt 9

☏ (0681) 41 62 06 00, Fax 41620609, * info@i-r-b.de, www.i-r-b.de SB

Lehners Barbian Beratender Ingenieur Architektin Part GmbB
66113 Saarbrücken, Rastpfuhlcarrée, Rastpfuhl 1
☏ (0681) 9 48 82-0, Fax 94882-20, * info@Lehners-Barbian.de, www.Lehners-Barbian.de SB

Flachdach- N. ZEWE GMBH · Wasserschadensanierung · Rohrbruchortung · Gebäudediagnostik PI 688
Leckageortung 66557 Illingen, Zeppelinstraße 31

☏ (06825) 8 00 88-0 Fax 80088-44, * info@zewe-gmbh.de, www.zewe-gmbh.de NK

Geoinformatik ARGUS CONCEPT Gesellschaft für Lebensraumentwicklung mbH RA 678
66424 Homburg, Gerberstraße 25
☏ (06841) 9 59 32 70, * info@argusconcept.com, www.argusconcept.com HOM

Landschafts- agstaUMWELT ARBEITSGRUPPE STADT- und UMWELTPLANUNG GMBH RA 680
ökologie 66333 Völklingen, Haldenweg 24

☏ (06898) 93 39 90-0, Fax 933990-20, * info@agsta.de, www.agsta.de –

ARGUS CONCEPT Gesellschaft für Lebensraumentwicklung mbH RA 678
66424 Homburg, Gerberstraße 25
☏ (06841) 9 59 32 70, * info@argusconcept.com, www.argusconcept.com HOM

IFÖNA Priv. Institut für Ökologie, Natur- und Artenschutz GmbH
66333 Völklingen, Hugenottenstraße 58
☏(06898) 94 39-60, Fax 9439-62, * info@ifoena.de VK

Mauerwerks- Lehners Barbian Beratender Ingenieur Architektin Part GmbB
Trockenlegung/ 66113 Saarbrücken, Rastpfuhlcarrée, Rastpfuhl 1
Feuchteschutz ☏ (0681) 9 48 82-0, Fax 94882-20, * info@Lehners-Barbian.de, www.Lehners-Barbian.de SB

Natursteinkonser- Lehners Barbian Beratender Ingenieur Architektin Part GmbB
vierung/Planung 66113 Saarbrücken, Rastpfuhlcarrée, Rastpfuhl 1

☏ (0681) 9 48 82-0, Fax 94882-20, * info@Lehners-Barbian.de, www.Lehners-Barbian.de SB

Planverfahren/ agstaUMWELT ARBEITSGRUPPE STADT- und UMWELTPLANUNG GMBH RA 680
Wettbewerbe/ 66333 Völklingen, Haldenweg 24
Gutachterverfahren ☏ (06898) 93 39 90-0, Fax 933990-20, * info@agsta.de, www.agsta.de –

ARGUS CONCEPT Gesellschaft für Lebensraumentwicklung mbH RA 678
66424 Homburg, Gerberstraße 25
☏ (06841) 9 59 32 70, Fax 9 59 32 71, * info@argusconcept.com, www.argusconcept.com HOM

Lehners Barbian Beratender Ingenieur Architektin Part GmbB
66113 Saarbrücken, Rastpfuhlcarrée, Rastpfuhl 1
☏ (0681) 9 48 82-0, Fax 94882-20, * info@Lehners-Barbian.de, www.Lehners-Barbian.de SB
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Prüfingenieure Vereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik im Saarland e.V. RA 668
66440 Blieskastel, Florianstraße 30
☏ (06849) 6 00 69-0, Fax 60096-10, * info@pi-backes.de –

Revitalisierung ARGUS CONCEPT Gesellschaft für Lebensraumentwicklung mbH RA 678
Gewerbeflächen 66424 Homburg, Gerberstraße 25

☏ (06841) 9 59 32 70, * info@argusconcept.com, www.argusconcept.com HOM

Rückbaukonzeption Lehners Barbian Beratender Ingenieur Architektin Part GmbB
66113 Saarbrücken, Rastpfuhlcarrée, Rastpfuhl 1
☏ (0681) 9 48 82-0, Fax 94882-20, * info@Lehners-Barbian.de, www.Lehners-Barbian.de SB

Schadstoffkataster Lehners Barbian Beratender Ingenieur Architektin Part GmbB
66113 Saarbrücken, Rastpfuhlcarrée, Rastpfuhl 1
☏ (0681) 9 48 82-0, Fax 94882-20, * info@Lehners-Barbian.de, www.Lehners-Barbian.de SB

Si-Ge-Ko Koordinator CP BERATENDE INGENIEURE GmbH & Co. KG
Sicherheits- und 66583 Spiesen-Elversberg, St. Ingberter Straße 49
Gesundheitsschutz ☏ (06821) 9 72 94-0, Fax 97294-222, * info@cpingenieure.de, www.cpingenieure.de NK

Lehners Barbian Beratender Ingenieur Architektin Part GmbB
66113 Saarbrücken, Rastpfuhlcarrée, Rastpfuhl 1
☏ (0681) 9 48 82-0, Fax 94882-20, * info@Lehners-Barbian.de, www.Lehners-Barbian.de SB

Thermografie N. ZEWE GMBH · Wasserschadensanierung · Rohrbruchortung · Gebäudediagnostik PI 688
66557 Illingen, Zeppelinstraße 31
☏ (06825) 8 00 88-0 Fax 80088-44, * info@zewe-gmbh.de, www.zewe-gmbh.de NK

Umweltverträg- agstaUMWELT ARBEITSGRUPPE STADT- und UMWELTPLANUNG GMBH RA 680
lichkeit/Gutachten 66333 Völklingen, Haldenweg 24

☏ (06898) 93 39 90-0, Fax 933990-20, * info@agsta.de, www.agsta.de –

ARGUS CONCEPT Gesellschaft für Lebensraumentwicklung mbH RA 678
66424 Homburg, Gerberstraße 25
☏ (06841) 9 59 32 70, * info@argusconcept.com, www.argusconcept.com HOM

IFÖNA Priv. Institut für Ökologie, Natur- und Artenschutz GmbH
66333 Völklingen, Hugenottenstraße 58
☏(06898) 94 39-60, Fax 9439-62, * info@ifoena.de VK

Vermessungswesen BDVI – LANDESGRUPPE SAARLAND, ÖbVI RA 669
66583 Spiesen-Elversberg, Neunkircher Straße 56
☏(06821) 97 01-0, Fax 9701-40, * bdvi-saar@bdvi.de, www.bdvi-saar.de –

WSV Beratende Ingenieure GmbH RA 678
66115 Saarbrücken, Heinrich-Barth-Straße 31
☏ (0681) 95 08 33-0, Fax 950833-99, * kontakt@wsv-ingenieure.de, www.wsv-ingenieure.de SB

Vergabe-Verfahren agstaUMWELT ARBEITSGRUPPE STADT- und UMWELTPLANUNG GMBH RA 680
66333 Völklingen, Haldenweg 24
☏ (06898) 93 39 90-0, Fax 933990-20, * info@agsta.de, www.agsta.de –
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Firmenkundliche Daten
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Treppenmeister Bickelmann
Provinzialstraße 29-31

66126 Saarbrücken-Altenkessel
Telefon 06898 9828-0 · Telefax -33

Info@Treppen-Bickelmann.de
www.Treppen-Bickelmann.de

Neue Treppen
Treppenrenovierung

Treppen zum Dachausbau

BICKELMANN

BRACK GmbH
l Heizung
l Sanitär
l Bäder
l Solar
Köllertalstraße 35
66265 Heusweiler-Lummerschied
Telefon 06806/850 3910
Telefax 06806/828 90
www.brack-heizung.de

BFT-BETONFERTIGTEILE
GmbH & Co. KG

– Beratung
– Statische Berechnung
– Technische Bearbeitung
– Lieferung

l Hohlsteindecken
l Hohldielendecken
l Großflächenplatten
l Montaquickdecken
l Wandelemente
l Stahlbetonfertigteile

54290 Trier Nikolausstr. 13
Tel. (06 51) 145 95 70
Fax (06 51) 1 45 95 720
e-mail info@bft-trier.de

66333 Vk.-
Luisenthal

Straße des 13. Januar 308
Tel. (0 68 98) 85 10 85
Fax (0 68 98) 88 48
e-mail info@bftvk.de

BFT
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Beratung · Planung
Fertigung · Montage

PRODUKTIONSHALLEN

AUSSTELLUNGSHALLEN

LAGERHALLEN

SPORTHALLEN

AUTOHÄUSER

SB-MÄRKTE

WERBETÜRME

WOHNHÄUSER

DACHKONSTRUKTIONEN

BALKONANLAGEN

TREPPENTÜRME

Stahlbau Langer GmbH
Industriegebiet Häsfeld
Erzkaul 4
66802 Überherrn- Altforweiler
Telefon (0 68 36) 92 01-0
Telefax (0 68 36) 92 01-35
e-mail: info@stahlbau-langer.de
www.stahlbau-langer.de

INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN

Dipl.-Ing. Norbert Müller
Beratender Ingenieur
Schweißfachingenieur EWE / IWE

Auf der Schlädt 55
66679 Losheim am See

Tel. 0 6872 /63 42 – Fax. 8 86 41
mueller1no@aol.com

• STATISCHE BERECHNUNG
• MASSIVBAU
• STAHLBAU
• HOLZBAU
• BAUPHYSIK
• Hochbau, Industriebau,

Brückenbau
• Fertigteilbau, Gutachten…
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Norbert Zewe
Zeppelinstraße 31
66557 Illingen

Tel.: 06825 - 800 88-0
Fax: 06825 - 800 88-44
info@zewe-gmbh.de

Messtechniken:
- Thermografie
- Industriethermografie
- Elektrothermografie
- Gebäudethermografie
- Videoskopie

- Endoskopie
- Leckageortung
- technische Austrocknung
- Physikalische Dichtheitsprüfung
von Entwässerungsleitungen

www.zewe-gmbh.de



Produktinformationen



690

Produktverzeichnis

Baubetreuung 692

Bauen/Vermieten/Verwalten 692

Bauträger 692

Bautrocknung 688

Fassaden, Glas 691

Fassaden, Alu- 691, 694

Fenster, Alu- 691, 694

Fenster, Feuerschutz, Alu + Glas 691

Glasbau 693

Haus- und Grundstücksverwaltung 692

Hausmeisterservice 692

Industrietore 695

Isolierglas 693

Kunstverglasung 693

Leckageortung 688

Messtechnik, Gebäudediagnostik 688

Metallbau 691, 694

Reparaturverglasung 693

Schlosserei 694

Schlüsselfertiger Hochbau 692

Sectionaltore 695

Sonnenschutzanlagen 691, 694

Tore 695

Türen, Rauchschutz, Stahl, Alu+Glas 694

Türen, Alu- 691, 694, 695

Türen, automatische 694, 695

Türen, Feuerschutz, Alu+Glas 691, 694, 695

Vordächer 694

Wasserschadensanierung 688

Wintergärten 694

Stichwort Seite Stichwort Seite
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Alu-Fenster / -Türen / PR-Fassaden

METAKON-Metallbau GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 1
Industriepark Saarwellingen
66793 Saarwellingen

Telefon 0 68 38 - 86 478-0
Telefax 0 68 38 - 86 478-10
E-Mail info@metakon-gmbh.de
www.metakon-gmbh.de

Herstellung und Montage von:

l Pfosten-Riegelfassaden

l Fenster und Türen

l Brandschutzkonstruktionen

l vorgehängte, hinterlüftete Fassaden

l NEU! Fassadenelemente in
Holzrahmenbauweise

Fenster · Türen · Fassaden · Präzision aus Aluminium
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Bauen / Vermieten / Verwalten
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Feldstraße 32
66763 Dillingen

Telefon 0 68 31 / 9 78 90
e-mail: info@glas-leuchtle.de

Glasbau
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www.backes-metallbau.de | info@backes-metallbau.de

DIE PROFIS FÜR FENSTER, TÜREN UND FASSADEN AUS ALUMINIUM

ALU-TÜRENALU-FENSTER

ALU-GLASFASSADEN ALU-WINTERGÄRTEN

ALU-BRANDSCHUTZTÜREN ALU-SCHAUFENSTER

SONNENSCHUTZ GLASVORDÄCHER

F E N S T E R - T Ü R E N - F A S S A D E N

Limbacher Straße 10

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE

- 66687 Wadern-Büschfeld
06874 / 1830-0

Metallbau / Schlosserei

Waldstraße 20
66113 Saarbrücken
Telefon: 06 81 / 7 17 41
Telefax: 06 81 / 7 31 32
e-mail: info@paulmetallbau.de

SCHLOSSEREI
EDELSTAHL
STAHL
ALUMINIUM

METALL-BAU

Björn Himbert

e.K.
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● Sektionaltore mit exklusiver Toransicht aus Fassadenplatten

● Objekttüren für alle Brandschutzanforderungen

● optional CO2-neutral für alle Objektbauprodukte, z. B. Aluminium-
Rohrrahmenobjekttüren

Markenqualität
für den Industrie- und Gewerbebau

Erfahren Sie mehr über unsere
Nachhaltigkeitsstrategie unter
www.hoermann.com/nachhaltigkeit

Tore / Türen
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Architekten-Handbuch
2025

Erläuterungen zum Ausschreibungsverzeichnis
Nach folgenden Gesichtspunkten ist das Ausschreibungsverzeichnis erstellt:

Stichwort der Branche
Firmenname
Postleitzahl
Ort
Straße
Telefon und Telefax
E-Mail
Internet

Am Ende jedes Eintrages ist das Kfz-Kennzeichen des Firmensitzes ausge-
worfen, was bereits auf den ersten Blick den Standort der Firma klar heraus-
stellt.

Langwieriges Suchen nach Firmen mit einem bestimmten geographischen
Standort entfällt.

Die aufgeführten Firmen sind untergliedert in:

Die alphabetische Reihenfolge der Stichworte. Innerhalb der einzelnen Stich-
worte nach Kreisen (durch das polizeiliche Kennzeichen kenntlich gemacht).

Hat eine Firma als zusätzliche Information für den Benutzer eine Repräsen-
tationsanzeige, Produktinformation oder Firmenkundliche Daten ge-
schaltet, erscheint noch die Seitenzahl, auf der diese Zusatzinformationen zu
finden sind mit der Abkürzung:

RA = Repräsentationsanzeige
PI = Produktinformation
FD = Firmenkundliche Daten
ES = Einschaltseite / Beilagen / Lesezeichen

Damit der Benutzer des Architektenhandbuches beim Suchen eines Stichwor-
tes und der darunter eingetragenen Firmen sofort fündig wird, haben wir im an-
hängenden Kapitel Suchhilfe zum Ausschreibungsverzeichnis alle Stichworte –
mit den entsprechenden Seitenzahlen versehen – alphabetisch aufgeführt.

Auch die 31. Ausgabe mit App und PDF zum Download!
www.architekten-handbuchsaar.de
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Macan 4: Stromverbrauch kombiniert: 21,1 – 17,9 kWh/100 km (WLTP);
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 516 – 613 km;

Elektrische Reichweite Stadt: 665 – 784 km; Stand 02/2024

Sie warten auf die Zukunft?
Hier ist sie.
DER NEUE VOLLELEKTRISCHE MACAN.

Entdecken Sie die nächste Generation
des kompakten SUV demnächst im
Porsche Zentrum Saarland.

Porsche Zentrum Saarland
Tel. +49 681 98816-0
info@porsche-saarbruecken.de



Architektenrecht GESSNER Rechtsanwälte RA 665
66117 Saarbrücken, Neumarkt 15 / 6.St.
☏ (0681) 93 63 90, Fax 9363911,  Kanzlei@gessnerlaw.de SB

BREHM Julia · Rechtsanwaltskanzlei
66740 Saarlouis, Bahnhofstraße 17, ☏ (06831) 8 93 54 01, Fax 8 93 54 02,
 info@ra-julia-brehm.de, www.ra-julia-brehm.de SLS

Baubetreuung G B S Gemeinnützige Bau + Siedlungs GmbH Saarlouis PI 692
66740 Saarlouis, Lothringer Straße 13
☏ (06831) 94 19-0, Fax 941950,  info@gbs-sls.de, www.gbs-sls.de SLS

Bauelemente KLAUS Baubeschläge GmbH RA 9
66119 Saarbrücken, Koßmannstraße 39-43
☏ (0681) 98 62-0, Fax 98 62-270,  verkauf@klaus-sb.de, www.klaus-sb.de SB

Bauschlussreinigung CELESTA Gebäudereinigung GmbH RA 34
66424 Homburg, Einöder Straße 66
☏ (06841) 99 30 05-0, Fax 993005-33,  info@celesta.de, www.celesta.de HOM

Bauträger G B S Gemeinnützige Bau + Siedlungs GmbH Saarlouis PI 692
66740 Saarlouis, Lothringer Straße 13
☏ (06831) 94 19-0, Fax 941950,  info@gbs-sls.de, www.gbs-sls.de SLS

Bautrocknung N. ZEWE GMBH · Wasserschadensanierung · Rohrbruchortung · PI 688
Gebäudediagnostik, 66557 Illingen, Zeppelinstraße 31
☏ (06825) 8 00 88-0, Fax 80088-44,  info@zewe-gmbh.de, www.zewe-gmbh.de NK

Bauunternehmung Peter Gross Hochbau GmbH GmbH & Co. KG 2. US
66386 St. Ingbert, Dudweilerstraße 80
☏ (06894) 15-301, Fax 15-309,  hochbau-igb@gross-bau.de, www.gross-bau.de IGB

Bauvertragsrecht GESSNER Rechtsanwälte RA 665
66117 Saarbrücken, Neumarkt 15 / 6.St.
☏ (0681) 93 63 90, Fax 9363911,  Kanzlei@gessnerlaw.de SB
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BREHM Julia · Rechtsanwaltskanzlei
66740 Saarlouis, Bahnhofstraße 17, ☏ (06831) 8 93 54 01, Fax 8 93 54 02,
 info@ra-julia-brehm.de, www.ra-julia-brehm.de SLS

Berufshaftpflicht- WOLFGANG OTT · Freies Versicherungsbüro GmbH
Versicherung 70469 Stuttgart, Stuttgarter Straße 36, ☏ (0711) 89 66 57-0, Fax 896657-10,

 ott@artus-gruppe.com, www.artus-gruppe.com/ott _

Bestuhlung Maurer Einrichtungen GmbH RA 7
66111 Saarbrücken, Dudweilerstraße 94, ☏ (0681) 910 33 55-0, Fax 910 33 55-9
 info@maurer-einrichtungen.de, www.maurer-einrichtungen.de SB

Betonfertigteile Peter Gross Hochbau GmbH & Co. KG 2. US
66386 St. Ingbert, Dudweilerstraße 80, ☏ (06894) 15-340, Fax 15-349
 info@gross-fertigteilwerk.de, www.gross-fertigteilwerk.de IGB

B F T - BETONFERTIGTEILE GmbH & Co. KG FD 686
54290 Trier, Nikolausstr. 13, 66333 Vk.-Luisenthal, Str. des 13. Januar 308
☏ (0651) 14 59 57-0,  info@bft-trier.de, ☏ (06898) 85 10 85,  info@bftvk.de VK/TR

Brandschutz PBS Bauunternehmung GmbH
66333 Völklingen, Hofstattstraße 142
☏ (06898) 29 85 69, Fax 298571,  info@pbsbauunternehmung.de VK

Büroeinrichtung Maurer Einrichtungen GmbH RA 7
66111 Saarbrücken, Dudweilerstraße 94, ☏ (0681) 910 33 55-0, Fax 910 33 55-9
 info@maurer-einrichtungen.de, www.maurer-einrichtungen.de SB

Cabriolet Porsche Zentrum Saarland · Scherer Sportwagen GmbH & Co. KG RA 700
66115 Saarbrücken, Im Rotfeld 19, ☏ (0681) 9 88 16-0, Fax 98816-35
 info@porsche-saarbruecken.de, www.porsche-saarbruecken.de SB

Druck Offset/Digital johnen-druck GmbH & Co. KG · Niederlassung Saar RA 132
66557 Illingen-Uchtelfangen, Auf Maien 2
☏ (06825) 9 54 07-0,  johnen-gruppe.de, www. Johnen-gruppe.de NK

Drucksachen, mec – Privatinstitut für Wirtschaftsdynamik GmbH
Gestaltung 66538 Neunkirchen, Büchelstraße 5-7, Bürogebäude 2
und Produktion ☏ (06821) 9 19 63 77, Fax 9196378,  mec@wirtschaftsdynamik.de NK
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E-Ladelösungen und Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG RA 29
Energiemanagement- 66440 Blieskastel, Zum Gunterstal
Systeme ☏ (06842) 945-0, Fax 945-4625,  info@hager.de, www.hager.de HOM

Elektromobilität energis GmbH RA 11
66121 Saarbrücken, Heinrich-Böcking-Straße 10-14
☏ (0681) 90 69-4372,  servicegewerbe@energis.de, www.energis.de SB

Porsche Zentrum Saarland · Scherer Sportwagen GmbH & Co. KG RA 700
66115 Saarbrücken, Im Rotfeld 19, ☏ (0681) 9 88 16-0, Fax 98816-35
 info@porsche-saarbruecken.de, www.porsche-saarbruecken.de SB

Energieverteilungs- und Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG RA 29
Zählerplatzsysteme 66440 Blieskastel, Zum Gunterstal

☏ (06842) 945-0, Fax 945-4625,  info@hager.de, www.hager.de HOM

Einrichtung, Wohnen Maurer Einrichtungen GmbH RA 7
66111 Saarbrücken, Dudweilerstraße 94, ☏ (0681) 910 33 55-0, Fax 910 33 55-9
 info@maurer-einrichtungen.de, www.maurer-einrichtungen.de SB

Elektromobilität energis GmbH RA 11
66121 Saarbrücken, Heinrich-Böcking-Straße 10-14
☏ (0681) 90 69-4372,  servicegewerbe@energis.de, www.energis.de SB

Energieberatung/ INGENIEURBÜRO RÖDEL + BEUL, Techn. Gebäudeausrüstung VBI RA 672
Energieeinsparung 66115 Saarbrücken, Malstatter Markt 9

☏ (0681) 41 62 06 00, Fax 41620609,  info@i-r-b.de, www.i-r-b.de SB

Lehners Barbian Beratender Ingenieur Architektin Part GmbB
66113 Saarbrücken, Rastpfuhlcarrée, Rastpfuhl 1
☏ (0681) 9 48 82-0, Fax 94882-20,  info@Lehners-Barbian.de, www.Lehners-Barbian.de SB

Energieversorgung STEAG Power GmbH RA 16
45128 Essen, Rüttenscheider Straße 1-3
☏ (0201) 8 01-00,  info@steag.com –

Iqony Energies GmbH RA 16
66115 Saarbrücken, St. Johanner Straße 101-105
☏ (0681) 94 94-00,  energies@iqony.energy SB

Iqony Technischer Service GmbH RA 16
66333 Völklingen-Luisenthal, Straße des 13. Januar 376
☏ (0681) 94 94-01,  technischer-service@iqony.energy VK

E
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Fernwärmeverbund-Verbund Saar GmbH RA 16
66333 Völklingen, Saarwiesenstraße 1a
☏ (0681) 94 94-9100,  service-energies@iqony.energy VK

Fachanwälte GESSNER Rechtsanwälte RA 665
66117 Saarbrücken, Neumarkt 15 / 6.St.
☏ (0681) 93 63 90, Fax 9363911,  Kanzlei@gessnerlaw.de SB

BREHM Julia · Rechtsanwaltskanzlei
66740 Saarlouis, Bahnhofstraße 17, ☏ (06831) 8 93 54 01, Fax 8 93 54 02,
 info@ra-julia-brehm.de, www.ra-julia-brehm.de SLS

Falttüren/ SCHOMMER GMBH FD 687
Mobile Raumteiler 66123 Saarbrücken, Dudweiler Landstraße 103-105

☏ (0681) 3 89 95-0, Fax 38995-16,  info@fussbodenleisten-schommer.de SB

Fassaden, Alu- METALLBAU BACKES GmbH, Alu-Fenster-Türen-Wintergärten-Fassaden- PI 694
Schaufenster, 66687 Wadern-Büschfeld, Limbacher Straße 16
☏ (06874) 18 30-0,  info@backes-metallbau.de, www.backes-metallbau.de MZG

Metakon-Metallbau GmbH · Alu-Fenster, -Türen, -Fassaden PI 691
66793 Saarwellingen, Rudolf-Diesel-Straße 1 / Industriepark
☏ (06838) 8 64 78-0,  info@metakon-gmbh.de, www.metakon-gmbh.de SLS

Fassaden, Glas- Metakon-Metallbau GmbH · Alu-Fenster, -Türen, -Fassaden PI 691
66793 Saarwellingen, Rudolf-Diesel-Straße 1 /Industriepark
☏ (06838) 8 64 78-0,  info@metakon-gmbh.de, www.metakon-gmbh.de SLS

Fenster, Alu- METALLBAU BACKES GmbH, Alu-Fenster-Türen-Wintergärten-Fassaden- PI 694
Schaufenster, 66687 Wadern-Büschfeld, Limbacher Straße 16
☏ (06874) 18 30-0,  info@backes-metallbau.de, www.backes-metallbau.de MZG

Fenster, Feuerschutz, Metakon-Metallbau GmbH · Alu-Fenster, -Türen, -Fassaden PI 691
Alu + Glas 66793 Saarwellingen, Rudolf-Diesel-Straße 1 /Industriepark

☏ (06838) 8 64 78-0,  info@metakon-gmbh.de, www.metakon-gmbh.de SLS

Fernwärme- Stadtwerke Saarbrücken Netz AG RA 2
Netzbetreiber 66117 Saarbrücken, Hohenzollernstraße 104 – 106

☏ (0681) 5 87-2320, Fax 5 87-5554,  hausanschluss@sw-sb.de, www.sw-sb.de SB

Fertigteilbau Peter Gross Hochbau GmbH & Co. KG 2. US
66386 St. Ingbert, Dudweilerstraße 80, ☏ (06894) 15-340, Fax 15-349
 info@gross-fertigteilwerk.de, www.gross-fertigteilwerk.de IGB

Fliesen/Platten V & B Fliesen GmbH RA 5
66663 Merzig, Rotensteiner Weg
☏ (06864) 81 35 00, Fax 813546,  info@vb-fliesen.com, www.villeroy-boch.com MZG

F



FLIESENFACHGESCHÄFT SCHMELZER GMBH RA 34
66131 Saarbrücken-Ensheim, Zum Gerlen 11b
☏ (06893) 60 06,  info@fliesen-schmelzer.de, www.fliesen-schmelzer.de SB

Fortbildung vhw Geschäftsstelle Saarland RA 552
66115 Saarbrücken, Konrad-Zuse-Straße 5
☏ (0681) 9 26 82 10, Fax 9268226,  d.loch@verwaltungsschule-saar.de, www.vhw.de SB

Fußleisten/ SCHOMMER GMBH FD 687
Fußbodenprofile 66123 Saarbrücken, Dudweiler Landstraße 103-105

☏ (0681) 3 89 95-0, Fax 38995-16,  info@fussbodenleisten-schommer.de SB

Gasversorgung energis GmbH RA 11
66121 Saarbrücken, Heinrich-Böcking-Straße 10-14
☏ (0681) 90 69-4372,  servicegewerbe@energis.de, www.energis.de SB

Gasnetzbetreiber Stadtwerke Saarbrücken Netz AG RA 2
66117 Saarbrücken, Hohenzollernstraße 104 – 106
☏ (0681) 5 87-2320, Fax 5 87-5554,  hausanschluss@sw-sb.de, www.sw-sb.de SB

Gebäudeautomation Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG RA 29
66440 Blieskastel, Zum Gunterstal
☏ (06842) 945-0, Fax 945-4625,  info@hager.de, www.hager.de HOM

Gebäudereinigung CELESTA Gebäudereinigung GmbH RA 34
66424 Homburg, Einöder Straße 66
☏ (06841) 99 30 05-0, Fax 993005-33,  info@celesta.de, www.celesta.de HOM

Geländewagen Porsche Zentrum Saarland · Scherer Sportwagen GmbH & Co. KG RA 700
66115 Saarbrücken, Im Rotfeld 19, ☏ (0681) 9 88 16-0, Fax 98816-35
 info@porsche-saarbruecken.de, www.porsche-saarbruecken.de SB

Glasbau GLAS-LEUCHTLE GmbH · Isolierglas, Reparaturvergl., Kunstvergl., Glasmöbel PI 693
66763 Dillingen-Pachten, Feldstraße 32
☏ (06831) 97 89-0, Fax 9789-90,  info@glas-leuchtle.de, www.glas-leuchtle.de SLS

Hallenbau STAHLBAU LANGER GmbH FD 687
66802 Überherrn-Altforweiler, Industriegebiet Häsfeld, Erzkaul 4
☏ 06836) 92 01-0, Fax 9201-35,  info@stahlbau-langer.de, www.stahlbau-langer.de SLS

Haus- und Grund- G B S Gemeinnützige Bau + Siedlungs GmbH Saarlouis PI 692
stücksverwaltung 66740 Saarlouis, Lothringer Straße 13

☏ (06831) 94 19-0, Fax 941950,  info@gbs-sls.de, www.gbs-sls.de SLS

705

Ausschreibungsverzeichnis

G

H



706

Ausschreibungsverzeichnis

Hausmeisterservice G B S Gemeinnützige Bau + Siedlungs GmbH Saarlouis PI 692
66740 Saarlouis, Lothringer Straße 13
☏ (06831) 94 19-0, Fax 941950,  info@gbs-sls.de, www.gbs-sls.de SLS

Immobilien Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH RA 9
66115 Saarbrücken, Nell-Breuning-Allee 8
☏ (0681) 85 75-102, Fax 8575-120,  info@giu.de, www.giu.de SB

Industrietore HÖRMANN KG · Verkaufsgesellschaft Freisen PI 619
66629 Freisen, Bahnhofstraße 43
☏ (06855) 993-0,  info@hoermann.de, www.hoermann.de WND

Ingenieurbau Peter Gross Hochbau GmbH & Co. KG 2. US
66386 St. Ingbert, Dudweilerstraße 80
☏ (06894) 15-301, Fax 15-309,  hochbau-igb@gross-bau.de, www.gross-bau.de IGB

PBS Bauunternehmung GmbH
66333 Völklingen, Hofstattstraße 142
☏ (06898) 29 85 69, Fax 298571,  info@pbsbauunternehmung.de VK

Isolierglas GLAS-LEUCHTLE GmbH · Isolierglas, Reparaturvergl., Kunstvergl., Glasmöbel PI 693
66763 Dillingen-Pachten, Feldstraße 32
☏ (06831) 97 89-0, Fax 9789-90,  info@glas-leuchtle.de, www.glas-leuchtle.de SLS

Kunden-Webshops johnen-druck GmbH & Co. KG · Niederlassung Saar RA 132
66557 Illingen-Uchtelfangen, Auf Maien 2
☏ (06825) 9 54 07-0,  johnen-gruppe.de, www. Johnen-gruppe.de NK

Kundendienst METALLBAU BACKES GmbH, Alu-Fenster-Türen-Wintergärten-Fassaden- PI 694
Schaufenster, 66687 Wadern-Büschfeld, Limbacher Straße 16
☏ (06874) 18 30-0,  info@backes-metallbau.de, www.backes-metallbau.de MZG

Kunstverglasung GLAS-LEUCHTLE GmbH · Isolierglas, Reparaturvergl., Kunstvergl., Glasmöbel PI 693
66763 Dillingen-Pachten, Feldstraße 32
☏ (06831) 97 89-0, Fax 9789-90,  info@glas-leuchtle.de, www.glas-leuchtle.de SLS

Leckageortung N. ZEWE GMBH · Wasserschadensanierung · Rohrbruchortung · PI 688
Gebäudediagnostik, 66557 Illingen, Zeppelinstraße 31
☏ (06825) 8 00 88-0, Fax 80088-44,  info@zewe-gmbh.de, www.zewe-gmbh.de NK
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Leitungsführungs- Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG RA 29
und Raumanschluss- 66440 Blieskastel, Zum Gunterstal
systeme ☏ (06842) 945-0, Fax 945-4625,  info@hager.de, www.hager.de HOM

Limousinen Porsche Zentrum Saarland · Scherer Sportwagen GmbH & Co. KG RA 700
66115 Saarbrücken, Im Rotfeld 19, ☏ (0681) 9 88 16-0, Fax 98816-35
 info@porsche-saarbruecken.de, www.porsche-saarbruecken.de SB

Messtechnik, N. ZEWE GMBH · Wasserschadensanierung · Rohrbruchortung · PI 688
Gebäudediagnostik Gebäudediagnostik, 66557 Illingen, Zeppelinstraße 31

☏ (06825) 8 00 88-0 Fax 80088-44,  info@zewe-gmbh.de, www.zewe-gmbh.de NK

Metallbau METALLBAU BACKES GmbH, Alu-Fenster-Türen-Wintergärten-Fassaden- PI 694
Schaufenster, 66687 Wadern-Büschfeld, Limbacher Straße 16
☏ (06874) 18 30-0,  info@backes-metallbau.de, www.backes-metallbau.de MZG

Metakon-Metallbau GmbH · Alu-Fenster, -Türen, -Fassaden PI 691
66793 Saarwellingen, Rudolf-Diesel-Straße 1 /Industriepark
☏ (06838) 8 64 78-0,  info@metakon-gmbh.de, www.metakon-gmbh.de SLS

PAUL METALLBAU Björn Himbert e.K. · Schlosserei · Edelstahl · Stahl · PI 694
Aluminium, 66113 Saarbrücken, Waldstraße 20
☏ (0681) 7 17 41, Fax 73132,  info@paulmetallbau.de, www.paulmetallbau.de SB

Möbel RIVER nordic design · Möbel · Wohn-Accessoires RA 2
66111 Saarbrücken, Rotenhofstraße 1a, ☏ (0681) 95 81 66 55, Fax 95816656
 info@-nordicdesign.de, www.river-nordicdesign.de SB

Natursteine FLIESENFACHGESCHÄFT SCHMELZER GMBH RA 34
66131 Saarbrücken-Ensheim, , Zum Gerlen 11b
☏ (06893) 60 06,  info@fliesen-schmelzer.de, www.fliesen-schmelzer.de SB

Öffentliches Baurecht GESSNER Rechtsanwälte RA 665
66117 Saarbrücken, Neumarkt 15 / 6.St.
☏ (0681) 93 63 90, Fax 9363911,  Kanzlei@gessnerlaw.de SB

BREHM Julia · Rechtsanwaltskanzlei
66740 Saarlouis, Bahnhofstraße 17, ☏ (06831) 8 93 54 01, Fax 8 93 54 02,
 info@ra-julia-brehm.de, www.ra-julia-brehm.de SLS
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PKW Porsche Zentrum Saarland · Scherer Sportwagen GmbH & Co. KG RA 700
66115 Saarbrücken, Im Rotfeld 19, ☏ (0681) 9 88 16-0, Fax 98816-35
 info@porsche-saarbruecken.de, www.porsche-saarbruecken.de SB

Privates Baurecht GESSNER Rechtsanwälte RA 665
66117 Saarbrücken, Neumarkt 15 / 6.St.
☏ (0681) 93 63 90, Fax 9363911,  Kanzlei@gessnerlaw.de SB

BREHM Julia · Rechtsanwaltskanzlei
66740 Saarlouis, Bahnhofstraße 17, ☏ (06831) 8 93 54 01, Fax 8 93 54 02,
 info@ra-julia-brehm.de, www.ra-julia-brehm.de SLS

Projektentwicklung Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH RA 9
66115 Saarbrücken, Nell-Breuning-Allee 8
☏ (0681) 85 75-102, Fax 8575-120,  info@giu.de, www.giu.de SB

Projektmanagement, SHS STRUKTURHOLDING SAAR GmbH 4. US
Hoch- und Tiefbau 66131 Saarbrücken, Baltasar-Goldstein-Straße, ☏ (06893) 98 99-600, Fax 9899-888

 info@strukturholding.de, www.strukturholding.de SB

Projektrealisierung SHS STRUKTURHOLDING SAAR GmbH 4. US
für Eigen- und 66131 Saarbrücken, Baltasar-Goldstein-Straße, ☏ (06893) 98 99-600, Fax 9899-888
Auftragsgeschäfte  info@strukturholding.de, www.strukturholding.de SB

Projektsteuerung Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH RA 9
66115 Saarbrücken, Nell-Breuning-Allee 8
☏ (0681) 85 75-102, Fax 8575-120,  info@giu.de, www.giu.de SB

Projektsteuerung u. SHS STRUKTURHOLDING SAAR GmbH 4. US
Konzeption, Hoch- u. 66131 Saarbrücken, Baltasar-Goldstein-Straße, ☏ (06893) 98 99-600, Fax 9899-888
Tiefbau Standortentw.  info@strukturholding.de, www.strukturholding.de SB

Reparaturverglasung GLAS-LEUCHTLE GmbH · Isolierglas, Reparaturvergl., Kunstvergl., Glasmöbel PI 693
66763 Dillingen-Pachten, Feldstraße 32
☏ (06831) 97 89-0, Fax 9789-90,  info@glas-leuchtle.de, www.glas-leuchtle.de SLS

Sanierungs- und SHS STRUKTURHOLDING SAAR GmbH 4. US
Entwicklungsmaßn. 66131 Saarbrücken, Baltasar-Goldstein-Straße, ☏ (06893) 98 99-600, Fax 9899-888
Beratung + Betreuung  info@strukturholding.de, www.strukturholding.de SB
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Sanitär Handel V & B Fliesen GmbH RA 5
+ Ausstellung 66663 Merzig, Rotensteiner Weg

☏ (06864) 81 35 00, Fax 813546,  info@vb-fliesen.com, www.villeroy-boch.com MZG

Satzherstellung mec – Privatinstitut für Wirtschaftsdynamik GmbH
66538 Neunkirchen, Büchelstraße 5-7, Bürogebäude 2
☏ (06821) 9 19 63 77, Fax 9196378,  mec@wirtschaftsdynamik.de NK

Schalterprogramme Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG RA 29
66440 Blieskastel, Zum Gunterstal
☏ (06842) 945-0, Fax 945-4625,  info@hager.de, www.hager.de HOM

Schlosserei PAUL METALLBAU Björn Himbert e.K. · Schlosserei · Edelstahl · Stahl · PI 694
Aluminium, 66113 Saarbrücken, Waldstraße 20
☏ (0681) 7 17 41, Fax 73132,  info@paulmetallbau.de, www.paulmetallbau.de SB

Schlüsselfertiger Peter Gross Hochbau GmbH & Co. KG 2. US
Hochbau 66386 St. Ingbert, Dudweilerstraße 80

☏ (06894) 15-301, Fax 15-309,  hochbau-igb@gross-bau.de, www.gross-bau.de IGB

G B S Gemeinnützige Bau + Siedlungs GmbH Saarlouis PI 692
66740 Saarlouis, Lothringer Straße 13
☏ (06831) 94 19-0, Fax 941950,  info@gbs-sls.de, www.gbs-sls.de SLS

Sectionaltore HÖRMANN KG · Verkaufsgesellschaft Freisen PI 619
66629 Freisen, Bahnhofstraße 43
☏ (06855) 993-0,  info@hoermann.de, www.hoermann.de WND

Sicherheitstechnik und Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG RA 29
Türkommunikation 66440 Blieskastel, Zum Gunterstal

☏ (06842) 945-0, Fax 945-4625,  info@hager.de, www.hager.de HOM

Solar-Energie-Technik energis GmbH RA 11
66121 Saarbrücken, Heinrich-Böcking-Straße 10-14
☏ (0681) 90 69-4372,  servicegewerbe@energis.de, www.energis.de SB

Sonnenschutzanlagen METALLBAU BACKES GmbH, Alu-Fenster-Türen-Wintergärten-Fassaden- PI 694
Schaufenster, 66687 Wadern-Büschfeld, Limbacher Straße 16
☏ (06874) 18 30-0,  info@backes-metallbau.de, www.backes-metallbau.de MZG

Metakon-Metallbau GmbH · Alu-Fenster, -Türen, -Fassaden PI 691
66793 Saarwellingen, Rudolf-Diesel-Straße 1 /Industriepark
☏ (06838) 8 64 78-0,  info@metakon-gmbh.de, www.metakon-gmbh.de SLS

Sportwagen Porsche Zentrum Saarland · Scherer Sportwagen GmbH & Co. KG RA 700
66115 Saarbrücken, Im Rotfeld 19, ☏ (0681) 9 88 16-0, Fax 98816-35
 info@porsche-saarbruecken.de, www.porsche-saarbruecken.de SB

Städtebau- und SHS STRUKTURHOLDING SAAR GmbH 4. US
Siedlungswesen 66131 Saarbrücken, Baltasar-Goldstein-Straße, ☏ (06893) 98 99-600, Fax 9899-888

 info@strukturholding.de, www.strukturholding.de SB
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Stahlbau STAHLBAU LANGER GmbH FD 687
66802 Überherrn-Altforweiler, Industriegebiet Häsfeld, Erzkaul 4
☏ 06836) 92 01-0, Fax 9201-35,  info@stahlbau-langer.de, www.stahlbau-langer.de SLS

Standort- und Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH RA 9
Stadtentwicklung 66115 Saarbrücken, Nell-Breuning-Allee 8

☏ (0681) 85 75-102, Fax 8575-120,  info@giu.de, www.giu.de SB

Stromversorgung energis GmbH RA 11
66121 Saarbrücken, Heinrich-Böcking-Straße 10-14
☏ (0681) 90 69-4372,  servicegewerbe@energis.de, www.energis.de SB

Stromnetzbetreiber Stadtwerke Saarbrücken Netz AG RA 2
66117 Saarbrücken, Hohenzollernstraße 104 – 106
☏ (0681) 5 87-2320, Fax 5 87-5554,  hausanschluss@sw-sb.de, www.sw-sb.de SB

SUV Porsche Zentrum Saarland · Scherer Sportwagen GmbH & Co. KG RA 700
66115 Saarbrücken, Im Rotfeld 19, ☏ (0681) 9 88 16-0, Fax 98816-35
 info@porsche-saarbruecken.de, www.porsche-saarbruecken.de SB

Tore HÖRMANN KG · Verkaufsgesellschaft Freisen PI 619
66629 Freisen, Bahnhofstraße 43
☏ (06855) 993-0,  info@hoermann.de, www.hoermann.de WND

Trinkwasser- Stadtwerke Saarbrücken Netz AG RA 2
Versorgung 66117 Saarbrücken, Hohenzollernstraße 104 – 106

☏ (0681) 5 87-2320, Fax 5 87-5554,  hausanschluss@sw-sb.de, www.sw-sb.de SB

Türen, Alu- METALLBAU BACKES GmbH, Alu-Fenster-Türen-Wintergärten-Fassaden- PI 694
Schaufenster, 66687 Wadern-Büschfeld, Limbacher Straße 16
☏ (06874) 18 30-0,  info@backes-metallbau.de, www.backes-metallbau.de MZG

Türen, automatische- METALLBAU BACKES GmbH, Alu-Fenster-Türen-Wintergärten-Fassaden- PI 694
Alu- Schaufenster, 66687 Wadern-Büschfeld, Limbacher Straße 16

☏ (06874) 18 30-0,  info@backes-metallbau.de, www.backes-metallbau.de MZG

Türen, Feuerschutz, METALLBAU BACKES GmbH, Alu-Fenster-Türen-Wintergärten-Fassaden- PI 694
Alu + Glas Schaufenster, 66687 Wadern-Büschfeld, Limbacher Straße 16

☏ (06874) 18 30-0,  info@backes-metallbau.de, www.backes-metallbau.de MZG

Metakon-Metallbau GmbH · Alu-Fenster, -Türen, -Fassaden PI 691
66793 Saarwellingen, Rudolf-Diesel-Straße 1 / Industriepark
☏ (06838) 8 64 78-0,  info@metakon-gmbh.de, www.metakon-gmbh.de SLS
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HÖRMANN KG · Verkaufsgesellschaft Freisen PI 619
66629 Freisen, Bahnhofstraße 43
☏ (06855) 993-0,  info@hoermann.de, www.hoermann.de WND

Türen, Rauchschutz-, METALLBAU BACKES GmbH, Alu-Fenster-Türen-Wintergärten-Fassaden- PI 694
Stahl, Alu + Glas Schaufenster, 66687 Wadern-Büschfeld, Limbacher Straße 16

☏ (06874) 18 30-0,  info@backes-metallbau.de, www.backes-metallbau.de MZG

Tür und KLAUS Baubeschläge GmbH RA 9
Türtechnik 66119 Saarbrücken, Koßmannstraße 39-43

☏ (0681) 98 62-0, Fax 98 62-270,  verkauf@klaus-sb.de, www.klaus-sb.de SB

Vergaberecht GESSNER Rechtsanwälte RA 665
66117 Saarbrücken, Neumarkt 15 / 6.St.
☏ (0681) 93 63 90, Fax 9363911,  Kanzlei@gessnerlaw.de SB

Versand- und johnen-druck GmbH & Co. KG · Niederlassung Saar RA 132
Lagerlogistik 66557 Illingen-Uchtelfangen, Auf Maien 2

☏ (06825) 9 54 07-0,  johnen-gruppe.de, www. Johnen-gruppe.de NK

Versicherungen WOLFGANG OTT · Freies Versicherungsbüro GmbH
70469 Stuttgart, Stuttgarter Straße 36, ☏ (0711) 89 66 57-0, Fax 896657-10
 ott@artus-gruppe.com, www.artus-gruppe.com/ott –

Vordächer METALLBAU BACKES GmbH, Alu-Fenster-Türen-Wintergärten-Fassaden- PI 694
Schaufenster, 66687 Wadern-Büschfeld, Limbacher Straße 16
☏ (06874) 18 30-0,  info@backes-metallbau.de, www.backes-metallbau.de MZG

Wachschutz CELESTA Gebäudereinigung GmbH RA 34
66424 Homburg, Einöder Straße 66
☏ (06841) 99 30 05-0, Fax 993005-33,  info@celesta.de, www.celesta.de HOM

Wartung + METALLBAU BACKES GmbH, Alu-Fenster-Türen-Wintergärten-Fassaden- PI 694
Instandsetzung Schaufenster, 66687 Wadern-Büschfeld, Limbacher Straße 16

☏ (06874) 18 30-0,  info@backes-metallbau.de, www.backes-metallbau.de MZG

Wassernetzbetreiber Stadtwerke Saarbrücken Netz AG RA 2
66117 Saarbrücken, Hohenzollernstraße 104 – 106
☏ (0681) 5 87-2320, Fax 5 87-5554,  hausanschluss@sw-sb.de, www.sw-sb.de SB
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Wasserschaden- N. ZEWE GMBH · Wasserschadensanierung · Rohrbruchortung · PI 688
Sanierung Gebäudediagnostik, 66557 Illingen, Zeppelinstraße 31

☏ (06825) 8 00 88-0, Fax 80088-44,  info@zewe-gmbh.de, www.zewe-gmbh.de NK

Weiterbildung vhw Geschäftsstelle Saarland RA 552
66115 Saarbrücken, Konrad-Zuse-Straße 5
☏ (0681) 9 26 82 10, Fax 9268226,  d.loch@verwaltungsschule-saar.de, www.vhw.de SB

Weiterverarbeitung johnen-druck GmbH & Co. KG · Niederlassung Saar RA 132
66557 Illingen-Uchtelfangen, Auf Maien 2
☏ (06825) 9 54 07-0,  johnen-gruppe.de, www. Johnen-gruppe.de NK

Werkstattservice Porsche Zentrum Saarland · Scherer Sportwagen GmbH & Co. KG RA 700
66115 Saarbrücken, Im Rotfeld 19, ☏ (0681) 9 88 16-0, Fax 98816-35
 info@porsche-saarbruecken.de, www.porsche-saarbruecken.de SB

Wintergärten METALLBAU BACKES GmbH, Alu-Fenster-Türen-Wintergärten-Fassaden- PI 694
Schaufenster, 66687 Wadern-Büschfeld, Limbacher Straße 16
☏ (06874) 18 30-0,  info@backes-metallbau.de, www.backes-metallbau.de MZG

Wirtschaftsförderung SHS STRUKTURHOLDING SAAR GmbH 4. US
66131 Saarbrücken, Baltasar-Goldstein-Straße, ☏ (06893) 98 99-600, Fax 9899-888
 info@strukturholding.de, www.strukturholding.de SB

Wohn-Accessoires RIVER nordic design · Möbel · Wohn-Accessoires RA 2
66111 Saarbrücken, Rotenhofstraße 1a, ☏ (0681) 95 81 66 55, Fax 95816656
 info@-nordicdesign.de, www.river-nordicdesign.de SB
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Seit mehr als 60 Jahren setzt sich der vhw als gemeinnütziger und
unabhängiger Verband für eine nachfrageorientierte Wohnungs-
und Stadtentwicklungspolitik ein, die es dem Bürger ermöglicht,
seine Vorstellungen von angemessenem Wohnen zu verwirklichen.

Die Fortbildung ist die wichtigste Säule der vhw – Dienstleistungen:
Wir bieten fachliche Fortbildung für Architekten, Ingenieure und
Rechtsanwälte sowie die Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung
und der Wohnungswirtschaft.

Wissen bauen ist zugleich Leitmotiv und Anspruch der berufsbe-
gleitenden vhw – Fortbildung: Der vhw Saarland ist ein kompetenter
und erfahrener Bildungsträger mit einem breit angelegten Themen-
spektrum rund um die Stadtentwicklung und Immobilienwirtschaft.

Wissen vermitteln heißt für den vhw Kompetenz einbinden: In
Lehre und Forschung ausgewiesene Referenten aus Anwaltschaft
und Justiz, Öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft und Hochschulen
sorgen für die Aktualität und Qualität der Seminarinhalte.

Wissen organisieren Über die Geschäftsstelle Saarland nimmt der
vhw seine Fortbildungsaufgaben in der Region wahr. Unsere Veran-
staltungen werden regelmäßig als Tagesseminare, Tagungen oder
Workshops durchgeführt.

Nutzen Sie unser Angebot, in angenehmer Tagungsatmosphäre
neue Kontakte mit Fachleuten und Kollegen zu knüpfen. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen:

Konrad-Zuse-Straße 5
66115 Saarbrücken
Tel. 06 81/9 26 82 10

Fax 06 81/9 26 82 26
E-Mail: gst-sl@vhw.de
www.vhw.de

Geschäftsstelle Saarland

Geschäftsstelle Saarland



Science Park Saar

Die Unternehmen der SHS Strukturholding Saar GmbH

gwSaar Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Saar mbH
LEG Saar Landesentwicklungsgesellschaft Saarland mbH
LEG Service GmbH
SBB Saarland Bau und Boden Projektgesellschaft mbH
SEK Saarland GmbH
WOGE Saar Wohnungsgesellschaft Saarland mbH

www.strukturholding.de

Hier wird an alles gedacht!
Eine Gewerbe-Immobilie, die alles bietet, von individuell
ausgestatteten Labor- und Büroräumen über Office Services
bis zur räumlichen Nähe zu renommierten Forschungsein-
richtungen und der Universität des Saarlandes.
Das ist der Science Park Saar.
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